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Porwort.

X^ie vorliegendevierte Auflage meiner Mecklenburgischen
Schulgesetzsammlungist uicht nur eine durchzahlreicheneueVerordnungen
und Entscheidungenstark vermehrte sondern auch eine vollständigneu
bearbeiteteund, wie ich hoffe, vielfachverbesserte. Das rein historische,
praktisch veraltete und direkt aufgehobeneMaterial der alten Auf-
läge ist, soweit ich es als solches erkennenkonnte, ausgeschieden.
Der gesamte Stoff aber ist neu geordnet und genauer gruppiertp
wobei auch die Ueberschristenhäufig eine klarere Fassung erhieltenals
bisher. Den Gebrauchder Sammlung glaube ich dadurcherleichtertzu
haben, daß bei zahlreichenNummern Hinmeise gegebensind auf andere
mit ähnlichem oder ergänzendemInhalt. Schließlich habe ich es mir
angelegen sein lassen, das Sachregister ausführlicherzu gestalten. Das
chronologischeRegister, nicht mehr nach Kapiteln geordnet, erstrecktsich
einheitlichüber die ganzeSammlung. Vor dem Gebraucheder Samm-
lung bitte ich denTert nachumstehenderDruckfehler-undTextberichtigung
berichtigenzu wollen.

'

Dem GroßherzoglichenMinisterium sage ich für die mir gewordene
UnterstützungehrerbietigstenDank. Auchallen Herren, welchemir mit
Rat und Tat hülfreichzur Seite standen, sprecheich hierdurchmeinen
ergebenstenDank aus.

Möchte dieseSammlung, die gleichzeitigeine wesentlicheFortent-
Wickelungdes MecklenburgischenSchulwesensveranschaulicht,diesem zu
Nutz und Segen gereichen!

Parchim, im Mai 1914.

E Fralzur.



Text- und Druckfehlerberjchtigungen.

Seite 5 Nr. 3 ist statt: Vgl. Nr. 19 zu lesen: Vgl- Nr, 16, 20, 21.
Seite 5 Nr. 3 § 1 ist der Zusatz zu machen: Vgl. Nr. 20.
Seite 9 §

173 ist statt: Nr. 17 zu lesen: Nr. 6.

Seite 9 § 21 ist der Zusatz zu machen: Vgl. Nr. 21.
Seite 16 Nr. 9 ist der Zusatzzu machen:Vgl. Nr. 10.
Seite 19 Zeile 1 von obenist statt: Nr. 20 und 24 zu lesen: 22 und 26.
Seite 22 § 71 ist der Zusatzzu machen:Vgl. Nr. 22.
Seite 24 § 9 Ziffer 4 Abs. 2 ist der Zusatzzu machen: Vgl. Nr. 22.
Seite 30 § 7 Ziffer 1 ist der Zusatzzu machen: Vgl. Nr. 23.
Seite 32 Ziffer 4 Abs. 2 ist der Znsatzzu machen:Vgl. Nr. 23.
Seite 37 § 14 ist der Zusatz zu machen: Vgl. Nr. 15.
Seite 113 Zeile 4 von oben ist statt: blos zu lesen: bloß.
Seite 148 Nr. 99 ist statt: 10. November zu lesen: 19. November.
Seite 154 oben ist zu streichen:II. Schulunterricht-
Seite 173 Zeile 17 von oben ist statt: Eminems zu lesen: Einsineins.
Seite 225 Zeile 6 vou oben ist statt: Forbildungsschuleu zu lesen: Fort-

bildungsschulen.

Seite 268 Zeile 9 von unten ist statt: auf zu lesen: auch.
Seite 338 Zeile 11 vou unten ist statt: 1969 zu lesen: 1869.
Seite 384 Nr. 327 ist statt: Staatskosten zu leseu: Saatkosteu.
Seite 427 Zeile 9 von unten ist statt: in der zu lesen: in die.
Seite 464 Ziffer 5 viertletzte Zeile ist statt: Beitrag zu lesen: Betrag.
Seite 503 Zeile 4 vou unten ist statt: seine eigene zu leseu: seine eigenen.
Seite 505 ist zu streichen: XV. Schulassistenten.
Seite 523 Zeile 15 von oben ist statt: haben zu lesen: habe.
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A. AorbildungderLehrerundLehrerinnen.

1. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriuman dieLandes-Super-
intendentenvom 22. April 18G2, betr. Seminar.

Das Schnllehrer-Seminar wird Michaelis d- I. von Ludwigslust
nach Neuklosterverlegt werden. In Bezug darauf und im Zusammen-
hange damit findet sichdas Ministerium veranlaßt, Ihnen Folgendeszu
eröffnen.

Die mit dem Schullehrer-SeminarbeabsichtigteVeränderung wird
nicht blos in einem Wechseldes Ortes bestehen,sondern sich auch auf
den Umfang und die Einrichtungder Anstalt erstrecken.

Die jungen Leute, welchedas Schulfachzu ihrem Berufe erwählt
hatten, empfingendie erste Vorbereitungund Anleitung dazu bisher in
der Regel in Privat-Anstalten, den sogenanntenPräparanden-Anstalten.
Aber auchabgesehendavon, daß in vielendieserAnstaltendieUnterweisung
zum Zweckdes demnächstigenEintritts in das Schullehrer-Seminarund
die Vorbereitungauf den sofortigenEintritt in ein selbständigesSchulamt
(in dem ritterschaftlichenLandesteile) in unzuträglicherWeise vereinigt
wurden, war dieseVorbildung eine sehrungleichartige;und wenn so auf-
fälligeUngleichmäßigstennochbei demEintritte in dasSeminar hervor-
traten, war es in einem zweijährigenSeminarkursus nicht mehr möglich,
sie hinlänglichauszugleichen:sowohldie am weitestenVorgeschrittenen,als
auch die am unvollkommenstenVorbereitetenhatten davon dauerndeNach-
teile, und nicht wenigewurden zu ihrem großen Schaden erst in viel zu
spätenJahren inne, daß sie ihrenBeruf verfehlthatten. Zur Vermeidung
dieser Unzuträglichkeitenwird mit dem Seminar in Neukloster ein
Präparandum als öffentlicheAnstalt verbunden werden. In das Prä-
parandum werden zu Michaelis jedes Jahres solchejunge Leute auf-
genommenwerden,welcheim LaufedesselbenKalenderjahresdas fünfzehnte
Lebensjahrzurücklegen.Gefordert werden wird, daß dieAufzunehmenden
gelernt haben, was in einer guten ein- oder zweiklasfigenVolksschule
gelehrtund bei den erforderlichenAnlagenund hinlänglichemFleißegelernt
zu werdenpflegt. Wenn einegrößereZahl jungerLeuteangemeldetwird,
als aufgenommenwerden kann, so wird unter Mitberücksichtigungder
anzustellendenPrüfung eineAuswahl getroffenwerden,wie auchaußerdem
dieZurückweisungungeeigneterAspirantenvorbehaltenbleibt. Der Kursus
in dem Präparandum ist auf drei Jahre berechnet. Es bleibt jedoch
vorbehalten,solchePräparanden, welchenichtgenügendeFortschrittemachen
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oder sonstdenvonihnengehegtenErwartungennichthinlänglichentsprechen,
schonim Laufe des Kursus aus derAnstalt zu entfernen und siedadurch
rechtzeitigzur Wahl eines anderen Berufes zu veranlassen- Diejenigen,
welchenachAbsolvirungdes dreijährigenKursus ordnungsmäßigaus dem
Präparandum entlassenworden,werdendadurchals Assistentenverwendbar.
Bei der Abordnung von Assistentenwerden zunächstdie Zöglinge des
Präparandums berücksichtigtwerden. Es bleibt jedochvorbehalten,dem
Befindennach auch solchejunge Leute, welcheuicht in demPräparandum
unterrichtetsind, zu einerAssistentenprüfungbei demSeminar zuzulassen,
wenn sie dadurchentweder die Möglichkeiteiner etwaigen aushülflichen
Verwendungals Assistentenzu erwerbenwünschen,oder es ans anderen
Gründen ihrem Interesse angemessenfinden.

Die Assistentenzeitwird dreiJahre dauern. Mit demAblaufe der-
selben treten die jungen Leute in das militärpflichtigeAlter, demnächst
treten sie wieder in das Seminar zu einem zweijährigenKursus. Bis
dahin, daß die ersten Zöglinge des Präparandum zum Eintritt als
Seminaristen reif gewordensind, unddenVoraussetzungenderselbengenügt
haben, verbleibtes wegen der Aufnahmein das Semiuar bei der bis-
herigenUeblichkeit.Ob später nochausnahmsweisezuweilenjnngeMänner
in das Seminar ausgenommenwerden können,welchenichtZöglinge des
Präparandums gewesensind, wird von den jedesmaligenUmständenab-
hängen und bleibt deshalb der jedesmaligenspeziellenEntscheidungvor-
behalten; dagegen kann auch künftig nach Befinden einzelnen jungen
Männern, welcheweder in dem Präparandum noch in dem Seminar
ausgebildet sind, gestattet werden, das Zeugnis ihrer Befähigung zur
Anstellungim Schulamte durcheine Prüfung bei dein Seminar zu er-
werben; jedochwerden an solchenicht geringereAnforderungengemacht
werden,als an die Seminaristen.

Es ist schonoft als ein liebetbemerklichund fühlbargeworden,daß
die Seminaristen durch ihren Lebens-und Bildungsgang den ländlichen
Verhältnissenzu sehrentfremdetwaren. Eine verhältnismäßigesehrgroße
Zahl von ihnen drängte sichzu Stellen an städtischenSchulen, während
dochnur der kleinereTeil Anstellungan solchenSchulen finden konnte,
und verhältnismäßignur Wenige für ihre Lebenszeit.

Viele Landschullehrerstandennur wenig in Lebensgemeinschaftmit
den Schulgemeinden. Dadurch wurde es ihnen erschwert, die rechte
Stellung zu gewinnen, um eine gedeihlicheWirksamkeitan der Volks-
erziehungzu üben. Daß ihnen die wirtschaftlichenVerrichtungeilin Haus,
Garten und Feld nicht vertraut und geläufigwaren, erschwerteihnen ilir
ökonomischesBestehenund hatte nicht selten mittelbar nochweitereNach-
teile für sie im Gefolge. Es ist deshalb die Absicht, daß in Neukloster
und zwar gleichvon Michaelis d. I. an, sowohl die Präparanden, als
auch dieSeminaristennur iu einemTeile ihrerZeit mit dem eigentlichen
Unterrichteund den Aufgaben diesesUnterrichts, in dem übrigen Teile
aber mitHaus- und landwirtschaftlichenArbeiten d. i. zunächstin Garten,
FeldundWiese; wennaberdazunichtZeit undGelegenheitist, mit allerlei
Nutzarbeitenin Holz :e beschäftigtund dazuangeleitetwerden. Sie haben



den hierauf bezüglichen Anordnungen und Anweisungen ebensowohl, wie
jedem anderen Teile der Haus- und Lebensordnung Folge zu leisten.
Sowohl in Rücksicht hierauf, als auch aus den sonstigen bekannten Gründen
muß schon bei der Aufnahme in das Präparandum darauf geachtet werden,
daß die Aufzunehmenden nicht an hervortretenden körperlichen Schwachen
und Gebrechen leiden, und werden darüber ärztliche Atteste gefordert werden.

Sämtliche Präparanden und Seminaristen werden in Neukloster
nicht, wie bisher in Ludwigslust, nur einen Teil ihrer Beköstigung,
sondern ihre ganze Beköstigung mit Einschluß des Frühstücks und des
Abendessens in dem Seminar erhalten. Sie haben dafür mit Einschluß
der sonst gebräuchlich gewesenen Nebenabgaben anfs Jahr 40 Tlr. Cour.
(Bemerkung: später 105 Mk.) zu bezahlen, und zwar in Jahresraten
praenumerando, also zuerst bei ihrem Eintritt.

Wegen der Anmeldungen zu dem Seminar und dem Präparandum
werden jährlich besondere Bekanntmachungen erlassen werden- Im Uebrigen
muß das unterzeichnete Ministerium zu dem Zwecke, daß für das Amt und
den Dienst an der Schule geeignete Persönlichkeiten gewonnen, ungeeignete
davon fern gehalten werden, noch mehr, als schon bisher, auf die einsichtige
und gewissenhafte Mitwirkung der Prediger des Landes rechnen. Je
schwerer und verantwortungsvoller es ist, über die Qualifikation eines
Menschen zum Lehramte schon in dem Alter von 15 Jahren ein begründetes
Urteil zu gewinnen und auszusprechen, desto mehr wird es einer sorg-
fältigen und rechtzeitigen Beobachtung und Prüfung bedürfen. Wenn
übrigens auch jetzt schon in der Regel in demselben Alter die Wahl des
künftigen Berufes getroffen wird und werden muß, so wird es nur darauf
ankommen, diese Wahl, soweit das Schulamt dabei in Frage kommt,
richtig zu leiten, und zwar so, daß dabei nicht bloß das Interesse des
Individuums wahrgenommen, sondern auch von dem Standpunkte der
Schule ihre Interessen, Bedürfnisse und Forderungen berücksichtigt werden-
Es ist zu wünschen, daß die Prediger schon bei ihren Schulbesuchen ihr
Augenmerk auch darauf richten, ob etwa ein Knabe die zu einem Schul-
lehrer erforderlichen Eigenschaften besitzen möchte, und, wenn sich die
Meinung, daß es der Fall sei, durch fortgesetzte Beobachtung bestätigt,
auch sonst in den persönlichen Verhältnissen nach allseitiger Erwägung kein
Bedenken begründet finden, selbst eine Anregung dazu geben, daß von den
Knaben und seinen Eltern bei der Wahl eines Berufes auch der Beruf
des Schullehrers mit in Ueberlegung gezogen werde. Insbesondere würde
das unterzeichnete Ministerium es als etwas Gutes betrachten, wenn öfter
als bisher geschah, Hauswirte sich entschlössen, ihre nachgeborenen Söhne
Schullehrer werden zu lassen. Auf der andern Seite ist stets im Auge
zu behalten, daß nicht Geistesgaben und Lust zum Lernen allein über den
wahrhaften Beruf zum Schullehrer entscheiden, sondern daß es dabei auch
auf die Gemütsart und den Charakter ankommt, und daß hierauf auch
die sittliche Atmosphäre, in welcher ein Knabe aufgewachsen ist, sowie die
Traditionen der Familie von Einfluß zu sein pslegen. Das unterzeichnete
Ministerium versieht sich zu den Predigern des Landes, daß sie durch
Beachtung alles dieses der Schule in einer ihrer wichtigsten Angelegenheiten
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recht zu dienen beflissen seien, und daß sie in vorkommenden Fällen auf

Verlangen auch vollständige und offene Auskunft zu geben bereit sein

werden, damit zwar einerseits die geeigneten Kräfte der Schule zugeführt,-

andererseits aber auch nach Möglichkeit solcheIndividuen von der Aufnahme

in die Vorbereitungsanstalt fern gehalten werden, welche später doch entweder

wieder ausgeschieden werden müßten, oder wenn sie es zur Anstellung im

Schulamte gebracht hätten, der Schule mehr zur Last, als zum Segen

gereichen würden.
Das unterzeichnete Ministerium behält sich vor, von den bei der

Aufnahme gemachten Erfahrungen, wenn und soweit dieselben dazu

Veranlassung geben sollten, Ihnen künftig weitere Mitteilung zu machen.

Sie wollen von diesem Erlasse den Predigern Ihrer Diözese

Kenntnis geben.

2. Stakut für die Anstalt
zur Ausbildung rittcr- und landschaftlicher Landschullchrer, Küster und

Organisten zu Lübtheen.

§ 11. Bei derselben aus dem Kuratorium und den Lehrern be-

stehenden Prüfuugsbehörde findet von Michaelis 1870 an auch die Prüfung

aller derjenigen Bewerber um ritter- und landschaftliche Landschullehrer-

stellen, mit Einschluß der mit dem Schuldienste verbundenen Küster- und

Organistenstellen, statt, welche nicht in der Anstalt ihre Vorbildung erlangt

haben, gleichviel ob sie fest angestellt oder nur zur einstweiligen Hülfe-

leistnng verwendet werden sollen. In der Regel soll zu der Prüfung

der Schulamtsbewerber, welche nicht in der Anstalt ihre Vorbildung ge-
wonnen haben, jährlich zweimal ein Termin angesetzt werden, der eine
um Michaelis, im Anschlüsse an die Abgangsprüfung der Zöglinge, der
andere um Ostern. Das Kuratorium wird jedesmal rechtzeitig zur Mel-
dung, mit Bestimmung einer angemessenen Frist, auffordern.

§ 12. Ob und unter welchen Bedingungen Schulamtsbewerber.
welche nicht den ganzen Unterrichtskursus durchmachen wollen, zum Hos-
pitiren auf eine Zeit lang zuzulassen sind, wird besonderer Prüfung und
Bestimmung für jeden einzelnen Fall vorbehalten- Anträge der Art sind
an den Direktor der Anstalt zu richten, welcher dieselben mit seinem
Gutachten an das Kuratorium einzureichen hat.

§ 13. Wer den Unterricht der Anstalt genossen und die Abgangs-
Prüfung bestanden hat, ist verpflichtet, während der nächsten 5 Jahre jede
Lehrer- oder Hülfslehrerstelle an einer rittcr- oder landschaftlichen Land-
schule, und wenn er dazu befähigt ist, auch jede mit einer solchen Schul-
stelle verbundene Küster- und Organistenstelle, zu deren dauernder oder
einstweiliger Verwaltung er vom Kuratorium aufgefordert wird, zu über-
nehmen, widrigenfalls er an die Kasse der Anstalt 20 Rtlr. für jedes-
der erwähnten 5 Jahre zn zahlen hat, während dessen er sich dieser Ver-
pflichtung entzieht, ohne durch erweisliche körperliche oder geistige Un¬
fähigkeit oder andere genügende Ursachen gehindert zu sein.



§ 1-t. Gutsobrigkeiten und Kirchenpatrone, welche für die von ihnen
zu besetzenden ritter- und landschaftlichen Landschulstellen und die damit
verbundenen Küster- und Organistenstellen Zöglinge der Anstalt, die in
der Abgangsprüfung bestanden sind, wünschen, weiset das Kuratorium
solche sowohl zur definitiven, als auch zur einstweiligen Anstellung zu,
vorausgesetzt, daß für die definitive Anstellung das Einkommen und die
übrigen Verhältnisse gesetzlich geordnet sind, für die einstweilige Tätigkeit
eine angemessene Vergütung geboten wird- Wenn die Vermittelung des
Kuratoriums zu diesem Zwecke in Anspruch genommen wird, ist dem-
selben zugleich über die mit der Stelle verbundenen Einkünfte oder die für
die einstweilige Verwaltung zu gewährende Besoldung, über die Zahl der
Schulkinder und andere bei der Wahl in Betracht kommende Verhältnisse
genauere Auskunft zu geben.

Schwerin, am 8. Mai 1869.

3. Friedrich Franz pp. Unter Aufhebung der Verordnung vom
2i. September 1875 (Regierungs-Blatt 1875, Nr. 26) sowie unter Auf¬
hebung entgegenstehender Bestimmungen der städtischen Schulordnungen
verordnen Wir in Betreff der Prüfung von Lehrerinnen für Volks-,
Bürger- und höhere Mädchenschulen, von Lehrerinnen der französischen und
englischen Sprache, sowie von Lehrerinnen der weiblichen Handarbeiten
hierdurch das Nachstehende. (Vgl. Nr. 19).

I. Prüfung der Lehrerinnen für Dolks-, Würger- und
Höhere Mädchenschulen.

§ 1. Zur Erteilung von wissenschaftlichem Unterricht an Volks-,
Bürger- und höheren Mädchenschulen sind nur solche Lehrerinnen befugt,
welche ihre wissenschaftliche und technischeBefähigung durch Ablegung einer
Prüfung nachgewiesen haben. Auf die an öffentlichen Schulen iu Ge-
mäßheit der betreffenden Schulordnung zur Zeit bereits augestellten
Lehrerinnen findet diese Bestimmung keine Anwendung.

§ 2. Die Prüfung der Lehrerinnen wird vor der dazu ernanuten
Großherzoglichen Prüfungs-Kommission in Schwerin abgelegt, oder in Form
einer Entlassungsprüfung an einem zur Abhaltung derselben künftig etwa
für berechtigt erklärten Lehrerinnen-Seminar abgehalten.

§ 3. Die Berechtigung zur Abhaltung einer Entlassungs-Prüfung kann
von Unserem Ministerio, Abteilung für Unterrichts - Angelegenheiten,
solchen Anstalten widerruflich verliehen werden, welche seit mindestens fünf
Jahren ihre Schülerinnen mit Erfolg für die Ablegung der Lehrerinnen
Prüfung vorbereitet haben. Die Entlassungs-Prüfung wird unter dem
Vorsitze eines Kommissarius Unseres Ministerii, Abteilung für Unter¬
richts-Angelegenheiten, von dem Lehrerkollegium der betreffenden Anstalt
abgehalten.

§ 4. Die Prüfungs-Kommission besteht aus einem Kommissarius Unseres
unterzeichneten Ministerii als Vorsitzendem und den von Uns aus dem
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Kreise von Fachmännern nach Bedarf zu ernennenden ordentlichen Mit-
gliedern.

Für die Prüfung im Gesänge, Zeichnen, Turnen und in weiblichen
Handarbeiten werden fachmännisch gebildete Lehrer und Lehrerinnen
beauftragt.

§ 5. Die Prüfung der Lehrerinnen für Volks- und Bürger-
Mädchenschulen ist mit derjenigen der Lehrerinnen für höhere Mädchen-
schulen zu verbinden.

§ 6. Die Kommission tritt zweimal jährlich in Schwerin zusammen
nach Ostern und nach Michaelis. Die Meldungen sind bis zum I.März,
bezw. bis zum 1. September an den Vorsitzenden der Kommission einzu-
reichen, die Prüfungstermine werden den Bewerberinnen durch besondere
Ladung mitgeteilt.

§ 7. Zu der Prüfung werden nur solcheBewerberinnen zugelassen,
welche das neunzehnte Lebensjahr vollendet und ihre sittliche Unbescholtenheit,
sowie ihre körperliche Befähigung zur Verwaltung eines Lehramtes nach-
gewiesen haben.

Bis zum 1. September 1897 sind noch Bewerberinnen, welche das
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, zur Prüfung zuzulassen.

§ 8. Bei der Meldung ist anzugeben, ob die Prüfung für Volks-und
Bürger-Mädchenschulen oder für höhere Mädchenschulen abgelegt werden
soll und ob im ersteren Falle die Prüfung im Französischen gewünscht wird.

Der Meldung sind beizufügen:

1) ein selbstgefertigter Lebenslauf, auf dessen Titelblatt der voll-
ständige Name, Ort, Tag und Jahr der Geburt, die Konfession
bezw. Religion und der Wohnort der Bewerberin angegeben ist;

2) ein Tauf- bezw. ein Geburtsschein;

3) die Zeugnisse über die bisher empfangene Schulbildung und

die etwa schon bestandenen Prüfungen;
4) ein amtliches Führungszeugnis;
5) ein ärztliches Zeugnis darüber, daß sich aus dem Gesundheits-

zustande der Bewerberin ein Hindernis gegen Uebernahme
eines Lehramtes nicht ergiebt. In diesem Zeugnisse sind
etwaige auffallende körperliche Gebrechen der Bewerberin nam-
Haft zu machen.

§ 9. Die Prüfung ist eine theoretische — schriftliche und
mündliche — und eine praktische.

§ 10. In der schriftlichen Prüfung haben sämtliche Bewerbe-
rinnen einen deutschen Aufsatz anzusertigeu, einige Rechenaufgaben zu
lösen und ein französisches Ererzitium, diejenigen, welche die Befähigung
für höhere Mädchenschulen erlangen wollen, auch ein englisches Exerzitium
zufertigen.

Bewerberinnen, welche die Befähigung für Volks- und Bürger-
Mädchenschulen erlangen wollen, können die Prüfung im Französischen
ablehnen.



§ 11. Tie Aufgaben werden auf Vorschlag btr Mitglieder der
Kommission von dem Vorsitzenden bestimmt. Bei den Uebersetzungen in
eine fremde Sprache ist der Gebrauch des Wörterbuches gestattet.

§ 12. Für die Anfertigung des deutschen Aufsatzes sind 4 Stunden
Zeit zu gewähren, für die Anfertigung der übrigen Arbeiten je 2 Stunden.

Tie Anfertigung geschieht unter Aufsicht und in Clausur.
§ 13. Vor Beginn der Arbeiten haben die Bewerberinnen eine

von ihnen gefertigte Probeschrift in deutschen und lateinischen Lettern,
sowie eine selbstgefertigte Probezeichnung abzugeben.

$ 14. Tie mündliche Prüfung verbreitet sichüber die Erziehungs¬
und Unterrichtslehre, sowie über sämtliche obligatorische Lehrgegenstände
der höheren Mädchen- bezw- der Volks- und Bürger-Mädchenschule, bei der
Prüfung für letztere fakultativ auch auf die französische Sprache.

Die mündliche Prüfung in den wissenschaftlichen Fächern wird vor
sämtlichen ordentlichen Mitgliedern der Prüfnngs-Kommission abgelegt.

Zu dieser Prüfung dürfen nicht mehr als vier Bewerberinnen ver-
einigt werden, und dieselbe ist an je einem Tage p absolviren.

Tie Prüfung im Singen, Zeichnen, Turnen und in den weiblichen
Handarbeiten wird in Gegenwart des Vorsitzenden von den zu diesem
Zwecke beauftragten Lehrern und Lehrerinnen abgehalten.

§ 15. Die praktische Prüfung (Lehrprobe) wird tunlichst in einer
Mädchenschule derselben Kategorie abgelegt, für welche die Bewerberin die
Befähigung erlangen will, jedenfalls halten sich die Themata innerhalb
der Grenzen des Lehrplans der betreffenden Schule.

Die Aufgaben werden auf Vorschlag der Mitglieder der Kommission
von dem Vorsitzenden bestimmt und den Bewerberinnen spätestens
24 Stunden vor dem für die Ablegung der Lehrproben bestimmten
Termine gegeben.

Für jede Lehrprobe ist eine schriftlich ausgearbeitete Disposition
anzufertigen und auf Erfordern der Kommission einzureichen.

§ IG Von den künftigen Lehrerinnen für Volks- und Bürger-
Mädchenschulen soll nachgewiesen werden:

1) In der Religion: Allgemeine Bekanntschaft mit dem Lehr-
inhalte der heiligen Schrift und mit der heiligen Geschichte alten und
neuen Testaments in ihrem Zusammenhange, sowie mit den Danpttatsachen
der Kirchengeschichte; Kenntnis des Schauplatzes der heiligen Geschichte;
Fähigkeit, eine biblische Geschichte, wenn auch uicht mit den Worten der
Bibel, doch in deren Ansdrncksweise frei zu erzählen und über den religiösen
und sittlichen Inhalt derselben Auskunft zu geben. Die Bewerberinnen
müssen den durch regiminelle Verfügung vom 9. April 1891 festgesetzten
religiösen Memorierstoff im Gedächtnisse haben und besonders im Stande
sein, über Sach- und Wortinhalt des kleinen lutherschen Katechismus
Auskunft zu geben, zu seiner Erklärung Bibelsprüche, biblische Erzählungen
und Liederverse heranzuziehen und die vorgeschriebenen Kirchenlieder mit
richtigem Verständnisse aus dem Gedächtnisse wiederzugeben und zu erklären.

Bei Bewerberinnen, welche nicht dem evangelisch-lutherischen Be-
kenntnisse angehören, findet eine Prüfung in der Religion nicht statt.
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2) Im Deutschen: Vertrautheit mit einer Leselehre, mit den
Hauptsachen aus der Methodik des Sprachunterrichts, einige Kenntnis
von den Hauptwerken der Dichtung, nähere Bekanntschaft mit der Jugend-
litteratur.

Die Bewerberinnen müssen Stoffe, welche dem Unterrichtsgebiete der
Bürgerschule angehören, mündlich und schriftlich zusammenhängend dar-
stellen können, mit den Hauptregeln der Rechtschreibung, der Grammatik
und Stilistik vertraut sein und dieselben sicherund richtig anzuwenden wissen.

3) Im Rechnen: Fertigkeit im schriftlichen und im Kopf-Rechnen

mit ganzeil Zahlen, mit gemeinen und Dezimalbrüchen; Kenntnis der
bürgerlichen Rechnungsarten und der hauptsächlicken Flächen- und Körper-
berechnungen, Einsicht in die Methode und die Fähigkeit, das eingeschlagene
Verfahren darzustellen und zu begründen.

4) In der Geschichte: Bekanntschaft mit den Haupttatsachen der
allgemeinen, besonders der deutschen Geschichte; Kenntnis der hauptsäch-
lichsten Tatsachen und Persönlichkeiten aus der mecklenburgischen Geschichte.

5) In der Geographie: Allgemeine Kenntnis der politischen
Geographie der fünf Erdteile und der Hauptsachen aus der physischen
und mathematischen Geographie, speziellere Kenntnis des engeren und
weiteren Vaterlandes; Bekanntschaft mit den gebräuchlichsten Lehrmitteln,
wie Atlanten, Globen und Tellurien, und mit ihrer Anwendung.

6) In der Naturbeschreibung: Bekanntschaft mit der Natur-
geschichte der drei Reiche, namentlich mit den hervorstehenden Typen und
Familien, sowie mit den Kultur- und Giftpflanzen, vorzugsweise mit
denen aus der Heimat; allgemeine Bekanntschaft mit den botanischen
Systemen, nähere Einsicht in eins derselben, allgemeine Bekanntschaft mit
der Bildung und dem Bau der Erdrinde, Kenntnis der zweckmäßigsten
Hülsswittel für den Unterricht, Abbildungen, Nachbildung und dergl.

7) In der Natur lehre: Allgemeine Bekanntschaft mit der Physik
und den Elementen der Chemie, gewonnen auf der Grundlage des
Experiments.

8) In der Pädagogik: Kenntnis der allgemeinen Grundsätze
der Erziehung und des Unterrichts, Bekanntschaft mit dem Inhalte einiger
der bedeutendsten pädagogischen Werke und mit dem Lebensgange derjenigen
Männer, welche auf die Entwicklung des Erziehungs- und Unterrichts-
wesens seit der Reformation einen hervorragenden Einfluß geübt haben.

9) Im Gesänge: Fähigkeit, einen der gebräuchlichsten Choräle
nach Vorschrift, eiu Volkslied uach eigener Auswahl ohne Noten zn singen.
Zur Einübung leichterer Gesangsstücke befähigende Vertrautheit mit den
Elementen der Musik und Gesanglehre.

10) Im Zeichnen, Turnen und in den weiblichen Hand-
arbeiten: Ein gewisses Maß technischer Fertigkeit, sowie Einsicht in
die Methode des betreffenden Unterrichts und Bekanntschaft mit den wesent-
lichsten Lehrmitteln für denselben.

Bewerberinnen, welche die Befähigung als Fachlehrerinnen in den
weiblichen Handarbeiten zu erwerben wünschen, haben sich der dafür vor-
geschriebenen besonderen Fachprüfung zu unterziehen.
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11) (Fakultativ). In der französischen Sprache: Korrekte
Aussprache,Bekanntschaftmit denHauptregelnder Grammatik; Fähigkeit,
ein leichtesSprachstückohne erheNcheFehler aus dem Französischenin
das Deutscheund umgekehrtzu übertragen.

§ 17. Die künftigenLehrerinnenan höherenMädchenschulensollen
außer den in § 16, sub 1, 3 und 5—10 bezeichnetenKenntnissen
nachweisen:

1) Im Deutschen: Korrektheitund Gewandtheitin zusammen-
hängendermündlicherund schriftlicherDarstellung; übersichtlicheBekannt¬
schaftmit derLitteraturgeschichteund mit derJugendlitteratnr, eingehendere
Kenntnis einiger Hauptwerke der Dichtung; Kenntnis der verschiedenen
Redeformen,derDichtungsartenund der bekanntestenMetra; Vertrautheit
mit einer Leselehreund mit den Hauptregelnder Grammatik, sowiemit
denen der Methodikdes Sprachunterrichtes.

2) Im F r a n zösi schen und Englischen: RichtigeAussprache;
Kenntnis der Grammatik und Sicherheit in der Anwendungderselben;
Fähigkeit, die in höherenMädchenschuleneingeführtenSchriftstellerohne
Vorbereitungzuübersetzenund leichteStosse imWesentlichenrichtig münd-
lich und schriftlichdarzustellen;allgemeineKenntnis derLitteraturgeschichte.

3) In der G eschi cht e: Bekanntschaftmit der allgemeinen,
zusammenhängendenKenntnis der deutschenGeschichte.(S. Nr. 17.)

§ 18. lieber die Ergebnisseder Prüfung in den einzelnenFächern
wird einProtokollgeführt,in welchemdieseErgebnissenach denPrädikaten:
1 sehr gut, 2 = gut, 3 = genügend, 4 = nicht genügend, be¬
urteilt werden. Die Entscheidungdarüber, ob dienachgesuchteBefähigung
zu erteilen oder zu versagen sei, hängt von dem Gesamtergebnisseder
Prüfung ab. Wer jedochden Anforderungendes § 16 in derReligion,
im Deutschenoder im Rechnennicht genügt, kann keinerleiBefähigung,
wer den Anforderungen des § 17 in beiden fremdenSprachen nicht
genügt, keineBefähigungfür höhereMädchenschulenerlangen.

§ 19. Auf Grund der besonderenPrüfung erhalten die Be-
werberinnenein Zeugnis, in weUhemnur der Umfangder erworbenenBe-
fähigung angegebenwird-

§ 20. Kann eine Bewerberinkein Zeugnis erhalten, so wird ihr
mitgeteilt, nach Verlauf welcherZeit sie sich zu einer neuen Prüfung
melden kann und ob sie dann von einem Teile der Prüfung dispensirt
werden soll.

Wer zumzweitenMale nichtbesteht,wird für immerzurückgewiesen.
Bewerberinnen,welchedas Zeugnis für Volks-undBürger-Mädchen-

schulenerworbenhaben, könnendurch eine dem § 17 entsprechendeEr-
gänzungsprüfnng das Befähigungszeugnis für höhere Mädchenschulen
erwerben.

§ 21. Vor Beginn der Prüfung ist eine Prüfungsgebühr von
15 Mk. und die Gebühr für denZeugnisstempelzu entrichten;bei einer
zweiten oder Ergänzungs-Prüfung beträgt die Prüfungsgebühr 7 Mark
50 Pf.
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If. Häufung von Lehrerinnen der französischen und der
englischenSprache.

K 22. Die Befähigung für den französischenund den englischen
Sprachunterricht an höherenMädchenschulenkann von Bewerberinnen,
welchedieselbenicht schon durchAblegung der Lehrerinnen-Prüfungin
Gemäßheitder unter I dieserVerordnunggegebenenVorschriftenerlangt
haben, durchAblegungderPrüfung für Sprachlehrerinnenerworbenwerden.

§ 23. Diese Prüfung ist vor der Prüfungs-Kommissionfür
Lehrerinnenin Schwerin abzulegenund wird, so ostBewerberinnenvor-
Händensind, im Anschluß an die jedesmaligePrüfung für ordentliche
Lehrerinnenabgehaltenwerden.

§ 24. Wegen der Meldung, der Zulassungsbedingungenund der
einzureichendenZeugnissegelten die Bestimmungendes §§ 6, 7 uud 8
dieserVerordnung.

In dem Gesucheum Zulassungist anzugeben,ob dieAblegungder
Prüfung in beidenSprachen, und wenn nur in einer, in welcher von
beidensie beabsichtigtwird.

§ 25. Tie Prüfung ist eine theoretische — schriftlicheund
mündliche— und eine praktische.

§ 26. In der schriftlichenPrüfung haben dieBewerberinnenunter
Aufsichtin Klausur anzufertigen:

1) eine Uebersetzungeines schwierigerenProsaabschnittesaus der
deutschenin diejenige fremdeSprache, in welcherdie Bewerberin eine
Vehrbefähigungzu erlangen beabsichtigt!

2) ebensoeineUebersetzungeinesAbschnitteserzählenderProsa ctuä
derjenigenfremdenSprache, in welcherdieBewerberineineLehrbefähigung
zu erlangenbeabsichtigt,in die deutsche.

Für jede dieserArbeiten werdenzwei Stunden Zeit gewährt.
Bei derAnfertigung der schriftlichenArbeiten ist derGebraucheines

Wörterbuchesgestattet.
Die Texte der zu übersetzendenAbschnittewerden auf Vorschlagder

Mitglieder der Kommissionvon dem Vorsitzendenderselbenbestimmt.
§ 27. In der mündlichenPrüfung habeu die Bewerberinnen

nachzuweisen:
1) für diejenigeSprache, in welchersie eine Lehrbefähigungzu

erwerbenbeabsichtigen,die Fähigkeit,einen leichterenAbschnittohneVor-
bereitung in gutes Deutsch zu übersetzen,Fertigkeit im mündlichen
Gebrauche der fremden Sprache, gute Aussprache und Kenntnis der
Gesetzeder Aussprache, sichereKenntnis der Grammatik, übersichtliche
Kenntnis der Litteratnrgeschichteder drei letztenJahrhunderteuud genauere
Bekanntschastmit einigen hervorragendenWerken, Kenntnis der für die
SchullektürebesondersgeeignetenSchriftsteller, sowieBekanntschaftmit
den Elementender Metrik;

2) Kenntnis der allgemeinenGrundsätze der Erziehung und des
Unterrichtsuud Vertrautheit mit der Methodik des Unterrichts in den
beidenbezw.der einen fremdenSprache;



3) Im Deutschen:Vertrautheit mit einerLeselehre,mit denHaupt-
fachenaus der Methodikdes Sprachunterrichts,einigeKenntnis von den
HauptwerkenderDichtung, nähereBekanntschaftmit derJugendlitteratur.
Die Bewerberinmuß Stoffe, welchedemUnterrichtsgelnetederVolksschule
angehören, sowohl mündlich wie schriftlichzusammenhängenddarstellen
können,mit den HauptregelnderRechtschreibung,derGrammatik und der
Stilistik vertraut sein und dieselbensicherund richtiganzuwendenwissen.

§ 28. Die praktischePrüfung bestehtin derAblegungeinerLehr-
probe aus dem Gebiete des betreffendenfremdsprachlichenUnterrichtesin
Klassen einer höheren Mädchenschule. Die Unterrichtsspracheist die
deutsche. AuchBewerberinnen,welchein beidenSprachengeprüftwerden,
haben nur eineLehrprobeabzulegen- Die Aufgabenwerden aufVorschlag
der Mitglieder der Kommissionvon dem Vorsitzendenbestimmtund den
Bewerberinnen spätestens24 Stunden vor dem für die Ablegung der
LehrprobenbestimmtenTermine gegeben.

Für jede Lehrprobe ist eine schriftlichausgearbeiteteDisposition
anzufertigenund auf Erfordern der Kommissioneinzureichen.

§ 29. lieber dieErgebnissederPrüfung in ihren einzelnenTeilen
wird einProtokollgeführt, in welchemdieseErgebnissenachdenPrädikaten:
1 - sehr gut, 2 - gut, 3 = genügend,4 = nichtgenügendbeurteilt
werden. In einGesamtprädikatwerden dieUrteile nichtzusammengefaßt.

Die Entscheidungdarüber, ob dienachgesuchteBefähigungzu erteilen
oder zu versagensei, hängt von dem Gesamtergebnisseder Prüfung ab.

Dabei könnenaber auch Bewerberinnen,welchenur in der münd-
lichenoder der schriftlichenoder der praktischenPrüfung das Prädikat
„nicht genügend" erhalten, sowiediejenigen, welcheden Anforderungen
bezüglichder deutschenSprache nicht genügt haben, als nicht bestanden
angesehenwerden. Bewerberinnen, die sich für beide fremde Sprachen
meldeten,jedochnur in einer derselbenden Forderungender §§ 26—28
genügten, kann für diese Sprache die Unterrichtsbefähigungzuerkannt
werden.

§ 30. Auf Grund der bestandenenPrüfung erhalten dieBewerbe-
rinnen ein Zeugnis über die Befähigungzum Unterrichtein der einen,
bezw.in den beidenfremdenSprachen an höherenMädchenschulen.

§ 31. Kann eine Bewerberinkein Zeugnis erhalten, so wird ihr
mitgeteilt, nachVerlauf welcherZeit sie sich zu einer neuen Prüfung
meldenkann. Wer die Prüfung zum zweitenMale nicht besteht, wird
für immer zurückgewiesen.

§ 32. Wegen der Prüfungsgebühr und der Gebühr für den
Zeugnisstempelgelten die Bestimmungenin § 21 dieserVerordnung.
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III. Iriifung vonLehrerinnenderweiblichenLandarbeiten.

§ 33. Die Prüfung für Lehrerinnen der weiblichenHandarbeiten
wird nach Bedürfnis im Anschlußan die Prüfung für Lehrerinnenau
Volks-, Bürger- und höherenMädchenschulen,bezw.in Verbindungmit
derselbenabgehalten. Die Termine zur Meldung sind die iu § 6 dieser
Verordnung bezeichneten.

§ 34. Die Prüfungs-Kommissionbestehtaus demVorsitzendender
Prüfuugs-Kommissionfür Lehrerinnen als Vorsitzendemund mindestens
zwei mit denAusgabendesHandarbeitsunterrichtsvertrautenMitgliedern,
welchedurchdas Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,
bestimmtwerden.

§ 35. Zur Prüfung werdenzugelassen:
1) Bewerberinnen, welchebereits die Befähigung zur Erteilung von

Schulunterrichtvorschriftsmäßignachgewiesenhaben;
2) sonstigeBewerberinnen,wenn sieeineausreichendeSchulbildung,ihre

sittlicheUubescholteuheitund ihre körperlicheBefähigung nachweisen
und das 19. Lebensjahram Tage der Prüfung vollendethaben.
§ 36. Der Anmeldung,welchean den Vorsitzendender Prüflings-

Kommissionzu richtenist, sind beizufügen:
-l. von den unter l) genanntenBewerberinnen:

1) das Zeugnis über die abgelegteLehrerinnen-Prüfung,
2) ein amtlichesZeugnis über ihreTätigkeit als Lehrerin odereventuell

ein amtlichesFührungszeugnis,
b. von den unter 2) genanntenBewerberinnen:

1) ein selbstgefertigterLebenslauf,auf dessenTitelblatt der vollständige
Name, Ort, Tag und Jahr der Geburt, die Konfessionund der
Wohnort derBewerberinund die Art der gewünschtenPrüfung (ob
für Volks-und Bürger- oderfür höhereMädchenschulen)anzugebenist;

2) ein Tauf- bezw.eiu Geburtsschein;
3) die Zeugnisseüber die empfangeneSchulbildung und etwa schon

bestandenePrüfungen;
4) einZeugnis über die erlangte Ausbildung als Handarbeitslehrerin;
5) ein amtlichesFührungszeugnis;
6) ein ärztlichesGesundheitsattest.

§ 37. Die Prüfung ist eine praktischeund eine theoretische.
^ 38. In praktischerBeziehunghaben die Bewerberinnen:
1) eine Probe ihrer technischenFertigkeit iu den weiblichenHaud-

arbeiten abzulegen. Zu diesemZweckehaben sie eimureicheu:
a. einenneuenStrumpf, gezeichnetmit zweiBuchstabenund einerZahl

in Gitterstich;dazu ein angefangenesStrickzeug:
b. ein Häkeltuch mit 70—90 Maschen Anschlag, welches mehrere Muster

enthält und mit einer gehäkeltenKante umgebenist;
c. ein gewöhnlichesMannshemd (Herren-Nachthemd);
6. ein Frauenhemd;
e. einen alten Strumpf, iu welchemeiu Hackenneu eingestricktund

eine Gitterstopfe,sowieeine Strickstopfeausgeführt ist;
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f. vier bis sechskleineProben von verschiedenenmittelfeinenStoffen,
wie dieselbenim Hausstandevorzukommenpflegen,jede etwa 12 zn
12 cm groß. Dieselbenkönnensowohleinzeln als auch zu einem
Tucheverbundenabgegebenwerdenund sollenenthalten: einen auf-
gesetztenund einen eingesetztenFlicken; eine weiße und eine bunt-
karrirte Gitterstopfe,eine Köperstopfe;zwei gezeichneteBuchstabenin
Kreuzstich,zweiebensolchein Rosenstich;drei gesticktelateinischeBuch-
stabenund zweiZiffern in rotem Garn, drei ebensolchegothische
Buchstabenund zweiZiffern in weißemGarn und ein gesticktes
Monogramm aus den Namensbuchstabender Bewerberin.
Die unter f) aufgezähltenArbeiten müssen dem gewähltenStoffe

gemäß ausgeführt fein. SämtlicheArbeiten sollenschulgerechtund des-
halb auchnur in Stoffen und aus Garnen von mittlerer Feinheit her-
gestelltwerden.

Die Arbeiten werden durchdieEinreichungvon denBewerberinnen
als selbstgefertigtbezeugt. Die Hemden sind nicht ganz zu vollenden,
damit nach Anweisungder Prüfungs-Kommissionund unter Aufsichtder-
selbenan der Arbeit fortgefahrenwerdenkann.

2) Außerdemhat jedeBewerberinin derPrüfung eineProbelektion
in der Erteilung desHandarbeitsunterrichtsin einerSchulklassezu halten.

§ 39. Weitere Arbeiten der Bewerberinnen,außer den im § 38.
unter 1 geforderten,dürfen nicht angenommenwerden.

§ 40. Für die bereits als LehrerinnengeprüftenBewerberinnen
ist die theoretischePrüfung eine bloß müudliche,für die übrigen aber
zugleicheine schriftliche.

Sie erstrecktsich:
1) bei sämtlichenBewerberinnen auf die sittliche uud erziehliche

Bedeutungdes Handarbeitsunterrichts,auf den gesamten schulmäßigen
Betrieb desselben,auf Ziel und Aufgabe,auf Lehrgangund Lehrmethode,
auf die Auswahl des Lehrstoffesuud auf die Kenntnis einiger der '
wichtigsteneinschlagendenFachschriften.

2) Bei den § 35 unter 2 genanntenBewerberinnentritt hierzu
eine Prüfung über diejenigenwichtigerenPunkte der Erziehungs- und
Unterrichtslehreund derSchulkunde,welchebeidemHandarbeitsunterrichte
besondersin Betrachtkommen.

AußerdemistdieKommissionbefugt, wenn es ihr notwendigerscheint,
bei diesenBewerberinnenauf dieErmittelung ihres allgemeinenBildungs-
standes und ihrer Uebung im richtigen und gewandtenGebrauche der
deutschenSprache näher einzugehen.

Die schriftlichePrüfung bestehtin der Anfertigungeines deutschen
Auflatzesunter Klausur.

Das Thema dieses Aufsatzes wird entweder aus dem Gebiete des
Handarbeitsunterrichts oder aus anderenStoffgebietengewählt, mit denen
eine hinreichende Bekanntschaft bei den Bewerberinnen vorausgesetzt
werden kann.

§ 41. Bei dem Eintritte in die Prüfung ist eine Prüfungsgebühr
von 10 Mk- und die Gebühr für den Zeugnisstempelzu entrichten.
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§ 42. Diejenigen Bewerberinnen, welchedie Prüfung bestanden
haben, erhalten ein Befähigungszeugnis,welchesdurch das Siegel der
Prüfungs-Kommissionfür Lehrerinnen und durch die Unterschriftdes
Vorsitzendender Kommissionzu beglaubigenist.

Gegeben durch Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-
Angelegenheiten.

Schwerin, den 13. Mai 1895.
FriedrichFranz

von A ms b er g.
Verordnung

betreffend
die PrüfungvonLehrerinnenfürVolks-,
Bürger-und höhereMädchenschulen,die
PrüfungvonLehrerinnenderfranzösischen
und der englischenSprache,sowiedie
Prüfungvon Lehrerinnender weiblichen

Handarbeiten.

4. Nach einer von dem KöniglichPreußischenMinister der geist-
lichen,Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheitenerteilten Zusicherung
werdendiejenigenZeugnisse,welcheauf Grund derAllerhöchstenVerordnung
vom 13. Mai d, I., betreffenddie Prüfung von Lehrerinnen

für Volks-, Bürger- und höhereMädchenschulen,
diePrüfung vonLehrerinnenderfranzösischenund der englischen

Sprache, sowie
die Prüfung von Lehrerinnender weiblichenHandarbeiten,

ausgestelltsind mit der aus derEinführung derwissenschaftlichenPrüfung
für OberlehrerinnenanhöhereuMädchenschulensichergebendenBeschränkung
für das KönigreichPrenßen als gültig anerkanntund derenInhaberinnen
zum Schuldienstim PreußischenStaatsgebiet zugelassenwerden. Indem
das unterzeichneteMinisterium dies zur össeutlichenKenntnis bringt, weist
es gleichzeitigdaraus hin, daß dievon denKöniglichPreußischenPrüsungS-
KommissionenausgestelltenZeugnissefür Lehrerinnen in gleicherWeise
für das hiesigeStaatsgebiet als gültig anzuerkennensind.

Schwerin, den 3. Juli 1895.
GroßherzoglichMecklenburgischesMinisterium,Abteilung für

Unterrichts-Angelegenheiten.
von Am s b er g

5. Nach Kommunikationmit dem Oberkirchenrateund im Ein-
vernehmen mit demselbengiebt das unterzeichneteMinisteriumhierdurch
bekannt,daß es unter ModifikationderBestimmungenderZirkuläre bezw.
vom 1. Juni 1852 und vom 1. Oktober 1875 in Zukunft gestattetsein
soll, den derevangelisch-lntherischenKonsessionangehörigen,an öffentlichen
Mädchenschulenangestelltenoder an Privat-Mädchenschnlenbeschäftigten
Lehrerinnen,welchedas Zeugnis der Anstellungsfähigkeitan Volks- und
Bürgermädchenschuleuoder au höherenMädchenschulenans Grund der
Prüfungsordnung vom 21. September 1875, bezw. auf Grund der
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Prüfungsordnung vom 13. Mai d. I. erworben haben, den Neligions-
Unterricht für Schülerinnen bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres
derselbenzu übertragen.

Schwerin, den 30. Dezember 1895.
GroßherzoglichMecklenburgischesMinisterium, Abteilung für

Vlnterrichts-Angelegenheiten.
von A msbe r g.

k. Im Regierungs-Blatt von 1895, No. 17 muß es auf Seite
139 in § 17 derVerordnung vom 13.Mai v.J., betreffenddiePrüfung
von Lehrerinnen ?c., unter 3, heißen:

In der Geschichte:Bekanntschaftmit der allgemeinen,zusammen-
hängende Kenntnis der deutschenGeschichte.

Schwerin, den 23. März 1896.
GroßherzoglichMecklenburgischesMinisterium, Abteilung für

Unterrichts-Angelegenheiten,
v, Arnsberg.

7. Dem dortigen Seminar ist nach einer Mitteilung des Reichs-
kauzlers vom 2. d. M, die Berechtigung verliehen, denjenigenZöglingen
ier oberstenKlasse, welche die Entlassungsprüfung unter Vorsitz eines
staatlichenKommissarsbestandenhaben, das wissenschaftlicheBefähigungs-
zeugnis für den einjährig-freiwilligen Militärdienst auszustellen. Die
Veröffentlichung ist unter dem 23. Juni d. I. durch den Anhang zu
Nr. 26 des Zentralblatts für das deutscheReich vom laufenden Jalire
bewirkt worden

Schwerin, den 18. August 1896.
GroßherzoglichMecklenburgischesMinisterium, Abteilung für

Unterrichts-Angelegenheiten.
gez. v. Amöbe r g.
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Zeugnis üöer die WissenschaftlicheBefähigung für den
einjährig-freiwilligenDienst.

geborenam ten 1 zu
, Aushebungsbezirk•- Groß¬

herzogtumMecklenburg-Schwerin,evangelisch-lutherischerKonfession,Sohn des

zu Aushebungsbezirk
GroßherzogtumMecklenburg-Schwerin,hat die hiesigeAnstaltvonderII. Klasiean
besuchtund der I. Klasse Jahr angehört. Er hat in den von ihm
besuchtenKlassenan allen Untcrrichts-Gegenständenteilgenommen.

1. Schulbesuchund Betragen:
2. Aufmerksamkeitund Fleiß:
3. Maß der erreichtenKenntnisse:Er hat die unter VorsitzeinesRe-

gierungskommissarsam abgehalteneEntlassungs¬
prüfungbestanden.

Neukloster,den ten 19

Direktorund Lehrerkollegiumdes GroßherzoglichenSchullehrer-
Seminars zuNeukloster.

GroßherzogtumMecklenburg-Schwerin.

Direktor. Ordinariusder

8. Bekanntmachungvom 23. Oktober 1897, betreffenddieGleich¬
stellung der im GroßherzogtumMecklenburg-Schwerinund im Herzog-
tum Braunschweigerteilten Befähigungszeugnissefür Lehrerinnen.

Nach einer von dem HerzoglichBraunschweigisch-Lüneburgischen
Staats-Ministerium erteilten Zusicherung werden diejenigen Zeugnisse,
welche auf Grund der AllerhöchstenVerordnung vom 13. Mai 1895,
betreffenddie Prüfung von Lehrerinnen für Volks-, Bürger- und höhere
Mädchenschulen,die Prüfung von Lehrerinnen der französischenund
englischenSprache, sowiediePrüfungen vonLehrerinnenderweiblichenHand-
arbeiten, ausgestellt sind, für das Herzogtum Braunschweig als gültig
anerkannt. In gleicherWeise sind die entsprechendenZeugnisseder im
HerzogtumBraunschweiggeprüften Lehrerinnen für das hiesige Staats-
gebiet als gültig anzuerkennen.

Schwerin, den 23. Oktober 1897.
GroßherzoglichMecklenburgischesMinisterium, Abteilung für

Unterrichts-Angelegenheiten.
Im Auftrage: Mühlenbruch.

9. Bekanntmachungvom 21. März 1899, betreffenddie Erteilung
von Religionsunterricht in den evangelisch-lutherischenSchulen durch
Lehrerinnen.

Die Lehrerinnen, welche an öffentlichenund Privatschulen unseres
Landesangestelltsind und auchvielfachbereits Religionsunterrichterteilen.
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sindbisher nichtausdrücklichund förmlichverpflichtetworden, den Religions-
Unterricht gemäß den Bekenntuisschriften der evangelisch-lutherischenKirche
zu erteilen, während den Lehrern die Berechtigung zur Erteilung von
Religionsunterricht an den evangelisch-lutherischenSchulen des Landes
nur nach Uebernahme solcherVerpflichtungzuerkannt wird. Im Einver-
nehmen mit dem Oberkirchenrat giebt das unterzeichneteMinisterium
hierdurchbekannt, daß zwar von einer nachträglichenVerpflichtungder
angestelltenLehrerinnen, welche bereits längere oder kürzereZeit in der
Religionunterrichtetbabcn,abgesehenwerdensoll, künftigjedochLehrerinnen,
welche Religionsunterricht an den evangelisch-lutherischenSchulen des
Landes übernehmen wollen, sichzuvor ausdrücklichund förmlich zu ver-
pflichten haben, diesen Unterricht gemäß den Bekenntnisschriften der
evangelisch-lutherischenKirchezu erteilen.

Es wird dafür Sorge getragen werden, daß künftigdiejenigenLehr-
amtsbewerberinnen des evangelisch-lutherischenBekenntnisses, welche die
Prüfung im hiesigenLande ablegen und die Berechtigungzur Erteilung
desReligionsunterrichts an denevangelisch-lutherischenSchulen desLandes
erwerben wollen, im Anschlüssean die Prüfung durch den für den
Prüfungsort zuständigenSuperintendenten oder durch einen von diesem
beauftragten Geistlichender Landeskircheverpflichtetwerden und ein ent-
sprechenderVermerk dem ihnen zu erteilenden Befähigungszeugnissean-
gefügt wird.

Diejenigen im hiesigenLandegeprüften bisher nicht im Schuldienste
des Landes stehendenLehrerinnen, welchenoch nicht verpflichtetsind, so-
wie die nicht im hiesigenLande geprüften Lehrerinnen werden bei ihrer
Anstellung an einerevangelisch-lutherischenSchule, wenn sieauchReligions-
Unterrichterteilen wollen, an denjenigenOrten, an welcheneine Super-
intendentur ist, durch den Superintendenten, an den übrigen Orten durch
den zuständigenPastor entsprechendzu verpflichtensein.

Alle künftig anzustellendenLehrerinnen, welcheReligionsunterricht
übernehmen wollen, haben ihr Prüfungszeugnis dem zuständigenSuper-
intendenten bezw. Pastor vorzulegen, damit, falls die gescheheneVer-
pflichtung auf das Bekenntnis der evangelisch-lutherischenKirche durch
einenVermerk zu demZeugnissenicht nachgewiesenist, solcheVerpflichtung
nachgeholtwerde.

Schwerin, den 2t. März 1899.
GroßherzoglichMecklenburgischesMinisterium, Abteilung für

Unterrichts-Angelegenheiten.
von Amsberg.

19. In Veranlassung der Bekanntmachung des Großherzoglichen
Ministerii, Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten,vom21. März d. Js.,
betreffend die Erteilung des Religionsunterrichtes in den evangelisch-
lutherischenSchulen durchLehrerinnen, (Regierungsblatt Nr. 11 d. Js. 3)werden Sie hierdurch beauftragt, von jetzt an diejenigen Lehramts-
bewerberinnendes evangelisch-lutherischenBekenntnisses,welchediePrüfung

2
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im hiesigen Lande ablegen und die Berechtigung zur Erteilung des
Religionsunterrichts an den evangelisch-lutherischenSchulen des Landes
erwerben wollen, im Anschlüssean diePrüfung und diejenigen im hiesigen
Lande geprüften, bisher nicht im Schuldienste des Landes stehenden
Lehrerinnen, welchenoch nicht verpflichtetsind, sowie dienichtim hiesigen
Lande geprüften Lehrerinnen bei ihrer Anstellung an einer evangelisch-
lutherischen Schule, wenn sie auch Religionsunterricht erteilen wollen,
zu verpflichtenoder durch den Ortsgeistlichenverpflichten zu lassen, den
ReligionsunterrichtgemäßdenBekenntnisschriftenderevangelisch-lutherischen
Kirchezu erteilen und dem ihnen zu erteilendenBefähigungszeugnisseeinen
entsprechendenVermerk anzufügen oder durch den Ortsgeistlichenanfügen
zu lassen.

Auch wollen Sie darauf achten, daß alle künftig anzustellenden
Lehrerinnen, welcheReligionsunterricht übernehmen wollen, Ihnen bezw.
dem Ortsgeistlichenihr Prüfungszeugnis vorlegen, damit, falls die ge-
fchehene Verpflichtung auf das evangelifch-lutherischeBekenntnis durch
einen Vermerk nichtnachgewiesenist, solcheVerpflichtungnachgeholtwerde.

Zur Verpflichtung der betreffendenLehrerinnen im Anschlüssean
die bestandenePrüfung wollen Sie diejenigen GeistlichenIhrer Diözese
ermächtigen,welcheMitglieder der Prüfungs-Kommission sind.

Schwerin, den 20. April 1899.
Ter Oberkirchenrat.

An
die Superintendenten des Landes.

II. Im Namen Seiner KöniglichenHoheit des Großherzogs.
Johann Albrecht, pp,

Regent des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin.

Wir wollen die hier angehefteteOrdnung der an dem Großherzog-
lichen Lehrerseminar zu NeuklosterabzuhaltendenPrüfung für die Lehr-
amtsbefähiguug der Lehrer an Volks- und Bürgerschulen hierdurch ge-
nehmigen und bestätigen.

Gegeben durch das GroßherzoglicheMinisterium,
Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten.

Schwerin, den 4. Oktober 1899.

Johann A l b r e cht.
v. Arnsberg.



— 19 —

(>)Xb ll u !! si (S.Nr.20u.24)
-der Prüfung für die Lehramtsbefähigung der Lehrer an Volks- und

Bürgerschulen bei dem GroßherzoglichenLehrerseminar zu Neukloster.

A. Ordnung öcr (Enflaflungsprüfung.

§ 1. Zweck der Entlassungsprüfung.
Durch die Entlassungsprüfung soll unter Mitberücksichtigungder'Klassenleistungenfestgestelltwerden, ob der Seminarist das Maß der wissen-

schaftlichenund pädagogischenVorbildung erreicht hat, welches zur Ver-
waltung eines öffentlichen SchulamteS an den evangelisch-lutherischen
'Volks- und Bürgerschulen des Landes befähigt.

§ 2. D i e Prüfungskommission.
1. Die Prüfungskommission besteht aus einem vom Großherzog-

liehen Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,bestellten
Regierungskommissar,in der Regel dem Vorsitzendendes Kuratoriums,
einem vom Oberkirchenratebeauftragten kirchlichenKommissar,welcherin
der Regel dem Kuratorium angehört, den übrigen Mitgliedern des
Seminarkuratoriums, dem Direktor und denjenigenLehrern, welche im
Seminar Unterricht erteilen.

Dem beimGroßherzoglichenMinisterium, Abteilung für Unterrichts-
Angelegenheiten,bestelltenReferenten in Schulsachensteht die Teilnahme
an der Prüfung mit beratender Stimme zu.

Beider mündlichenPrüfung sollen sämtlicheordentlichenMitglieder
der Prüfungskommission gegenwärtig sein, bei zeitweiliger Behinderung
einzelner Mitglieder dochmindestens ^/z derselben.

Der Regierungskommissarhat in den Konferenzen den Vorsitzzu
führen und dieZeugnissederAnstellungsfähigkeitan ersterStelle zu uuter-
schreiben. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet seine Stimme.
Hat er hinsichtlicheines Beschlussesder KommissionerheblicheBedenken,
so ist er berechtigt,die Entscheidungauszusetzenund an das Ministerium,
Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,zu berichten,welchesdann end-
<gültig in der Sache beschließt.

2. Auf sämtlicheVerbandlungen der Prüfungskommission erstreckt
sichdie Pflicht der Amtsverschwiegenheit.

§ 3. Art und Gegenstände der Prüfung.
]. Die Entlassungsprüsnngist eine schriftlicheund mündliche.
2. Zur schriftlichenPrüfung gehören:
ein deutscherAufsatzüber ein pädagogischesThema, eineBearbeitung

einiger Stoffe ans dem Katechismus-Unterrichtund eineBearbeitung von
fünf Aufgabenaus verschiedenenTeilen derMathematik und des Rechnens.

3. Die mündlichePrüfung erstrecktsichauf Pädagogik.Katechismus,
'biblischeGeschichte,deutscheSprache, Rechnenund Mathematik, Geschichte,
Geographie und Gesang, außerdem hat jederSeminarist eineKatechesemit
KindernderSeminarschulezuhalten,derenThemaderkirchlicheKommissarstellt.

2*
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Das Maß der Leistungen in den einzelnenFächern wird durch den
Lehrplan des Seminars bestimmt.

§4. Schriftliche Prüfung.

1. Alle Seminaristen, welchedie Prüfung gleichzeitigablegen, er-
halten dieselbenAufgaben, zu den Rechenaufgaben können verschiedene
Zahlenwerte gegeben werden. Die Bearbeitung der Aufgaben geschieht
unter der beständigenvom Direktor anzuordnendenAufsichtvon Lehrern,
welcheder Prüfungskommissionangehören.

2. Die Aufgaben sind so zu gestalten, daß sie nach Art und
Schwierigkeit die Klassenaufgabender KlasseI des Seminars nicht über-
schreiten; sie dürfen aber auch bereits bearbeitetenAufgaben nicht so nahe
stehen, daß ihre Bearbeitung aufhört, den Wert einer selbständigen
Leistung zu haben.

Für die Anfertigung des Aufsatzessind fünf Vormittagsstunden zu
bestimmen;für dieKatechismusbearbeitungund dieAufgabenaus der Mathe-
matik dagegen je vier Vormittagsstunden. DieseFrist darf beimAufsatze
um eine halbe Stunde überschrittenwerden.

Die Arbeiten sind an drei womöglichaufeinanderfolgendenTagen
anzufertigen.

3. Die Aufgaben für jeden einzelnenGegenstandsind demDirektor
zur Genehmigung vorzulegen.

4. Die Aufgaben dürfen erst unmittelbar vor Beginn der für sie
bestimmten Arbeitszeit zur Kenntnis der Seminaristen kommen.

5. Es ist verboten, andere HülsSmittel ins Arbeitszimmer mitzu¬
bringen, als für die Katechismus-ArbeitBibel, Gesangbuch,Katechismus
und für die mathematischeArbeit Logarithmentafeln.

Wenn ein Prüfling wegen schlechtenBefindens nicht imstande zu
sein glaubt, an dem festgesetztenTage eine schriftlicheArbeit anzufertigen,
so hat er sichdeswegen vor Mitteilung der Aufgabe bei dem beauf-
sichtigendenLehrer zu melden. Tritt ein Zögling vorBeginn einer Arbeit
wegen Unwohlseins zurück, so hat er an einem anderenTage eine andere
gleichartigeAufgabe unter Aufsichtzu bearbeiten.

6. Wer mit seiner Arbeit fertig ist, hat sie dem beaufsichtigenden
Lehrer mit der etwaigen Kladde abzuliefern und das Arbeitszimmer zu
verlassen.

Wer nach der vorgeschriebenenZeit seineArbeit nicht vollendethat,,
hat sie unvollendetnebst der Kladde abzugeben.

Wer bei der schriftlichenPrüfung unerlaubte Hülfsmittel benutzt
oder anderen zu einer solchenPrüfung behülflich ist, wird von der
weiteren Prüfung ausgeschlossenund darf erst nach Ablauf eines Jahres,
sich zur Ertraneer-Prüfuug melden. Ueber diese Strafe bestimmt der
Direktor und dieübrigen zur Prüfungskommission gehörendenLehrerunter
Vorbehalt der Berufung an das Ministerium, Abteilung für Unterrichts-
Angelegenheiten.

Auf diese Vorschriftenunter 5 und 6 hat der Direktor vor Beginn
der schriftlichenPrüfung ausdrücklichaufmerksam zu machen. Entstehen
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-beider Durchsichtder Arbeit erheblicheZweifel über die Selbständigkeit
ber Leistungen,so kann die Prüfungskommission(Direktor und Lehrer)eine andere Arbeit des Seminaristen in dem betreffendenFach fordern.

7. Jede Arbeit wird zunächstvon dem Fachlehrerverbessertund
beurteilt, worauf eines der folgendenPrädikate: t = sehr gut, 2 = gut,
Z = genügend, 4 = ungenügend vorgeschlagenwird- Anch Mittel-
nummeru sindstatthaft. Es ist eineAngabeüber die betreffendenKlassen-
leistungeubeizufügen,dochdarf vondiesendas Urteil über diePrüflings-
arbeit nicht abhängiggemachtwerden.

8. Alsdann werdendieArbeiten sämtlichenzurPrüfungskommission
gehörendenLehrern vom Direktor zur Kenntnisnahmezugeschickt,und es
wird in einer vom Direktor mit den Lehrern abzuhaltendenKonferenz
das Urteil über jede einzelneArbeit festgestellt. Mit diesenBeurteilungen
gehendieArbeiten an denRegierungskommissar,den kirchlichenKommissar
und die Mitglieder des Kuratoriums.

Falls derRegierungskommissar,der kirchlicheKommissar,oder eines
der übrigenMitglieder des Kuratoriums gegendie gescheheneBeurteilung
der Arbeiten Einsprucherhebt, so muß das betreffendeUrteil in einer
der mündlichenPrüfung vorangehendenKonferenzder ganzenPrüfungs-
kommissionnochmalsgeprüft und festgestelltwerden.

§ 5. Mit n Mi che Prüfung.
1. Die Zeit für die mündlichePrüfung bestimmtder Regierungs-

kommifsar.
Während derselbenhat der Direktor in dem Zimmer der Prüfung

die Zensuren zur Einsichtnahmebereit zu halten, welchedieSeminaristen
im letztenJahr ihres Seminarbesucheserhalten haben.

2. Von der gesamtenmündlichenPrüfung sind diejenigenSemi-
naristen zu befreien, deren Klassen-und Prüfungsleistungenim Aufsatz,
im Katechismus,in den mathematischenFächern, in der Pädagogik, in
der Biblischenund Weltgeschichte,in deutscherSprache und Geographie
mit dem uneingeschränktenPrädikat „gut" beurteilt sind, wenn ihr Fleiß
und Betragen zu keinemschwererenTadel Anlaß gegebenhat.

EbensokönnenBefreiungenvon dermündlichenPrüfung in einzelnen
Fächern auf einen vom Direktor im Einverständnismit den betreffenden
Fachlehrern gestelltenAntrag von dem Regierungskommissarzugelassen
werden,wenndieKlassenleistungenund diePrüfungsarbeiten, soweitletztere
vorgeschriebensind, mindestensmit „gut" beurteilt sind. Zur Befreiung
von der Prüfung in der Religion bedarf es in solchemFalle der Zu-
stimmungdes kirchlichenKommissars. Auf die Katecheseerstrecktsichdie
Befreiung nicht.

3. DiePrüfung hält in jedemGegenstandederLehrer ab, welcher
darin den Unterrichtin der zur EntlassungstehendenKlasseerteilt hat.

Für den Fall plötzlicherBehinderungdes betreffendenLehrers er-
nennt der RegiernngskommissarnachVerständigungmit dem Seminar-
direktoreinenStellvertreter. Der Regierungskommissarist befugt, seiner-
lseits Fragen an die Prüflinge zu richten und in einzelnenFällen die
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Prüfung selbstzu übernehmen. Das gleicheRecht steht dem kirchlichen^
Kommissarhinsichtlichder religiösenFächernach Verständigungmit dem
Regierungskommissarzu.

4. In jedem Gegenstandewird, ausgenommen im Gesang, der
Regel nach eine Stunde geprüft, dochkann dieseZeit auf Vorschlagdes
Direktors vom Regierungskommissarbesonders dann verkürzt werden,
wenn vieleSeminaristen von der mündlichenPrüfung in dembetreffenden
Gegenstandebefreit sind.

§ 6. Feststellung des Urteils.

Die Urteile über diePrüfungsleistungenwerdenvon dem prüfenden
Lehrervorgeschlagenund von dergesamtenPrüfungskommissionfestgestellt,
dochhaben im einzelnenAbstimmungsfallenur diejenigenMitglieder der
Prüfungskommissioneine Stimme, welchewährendder Prüfung in dem
betreffendenFache anwesendwaren.

1. NachSchluß dermündlichenPrüfung wirdunterBerücksichtigung
der Klassenleistungenund derPrüfungsergebnissedarüberBeschlußgefaßt,
wer als bestaubenanzusehenist, und wer nicht. Bei Verschiedenheitder
Ansichtenentscheidetdie Abstimmung(vgl. § 2, 1).

Als bestandenzu erklärenist ein Seminarist, dessenLeistungenin
keinem der Fächer § 3,3 mit „nicht genügend" beurteilt sind. Doch
übt die Zensur „nicht genügend" im Gesang keinenEinfluß auf dieGe-
famtzensur.

Es könnennichtgenügendeLeistungenin einemFach durchmindestens
gute Leistungenin einem andern als ausgeglichenangesehenwerden,doch
darf sich ein solcherAusgleich nie auf mehr als drei Fächer erstrecken,,
und es müssendie Gesamtleistungenin der Religion und im Deutschen
nochals genügendbezeichnetwerdenkönnen.

2. Nachdemdie Beratung abgeschlossenist, verkündetder Regie-
rungskommissaroder iu seinemAuftrage derDirektor denPrüflingen das
Gesamtergebnisder Prüfung.

§ 7. Zeugnis.
1. Wer die Prüfung bestandenhat, erhält ein Zeugnis der An-

stelluugsfähigkeitim Schulamte nach dem anliegendenMuster A.
2. Ueber die Befähigungzum Organistendienst,zur Erteilung des

Turn- und Zeichenunterrichtsentscheidendie Klassenleistungen.
Nach der Verkündigungdes Gesamturteilswerden die Bestandenen

durchden kirchlichenKommissarverpflichtet,den Religionsunterrichtnach
dem Bekenntnisseder Landeskirchezu erteilen.

Darauf werdenihnen die Zeugnisse,von welcheneine zweiteAus-
sertigung(ohneStempel) zu denRegierungsaktendeinRegierungskommissar
zu übergebenist, von dem Direktor ausgehändigt.

§ 8. Verfahren bei denen, welche die Entlassungsprüfung,
nicht besta n den haben.

1. Wer die Entlassungsprüfungnicht besteht, darf nach Ablauf
eines Jahres dieselbewiederholen,wenn er bei der Meldung zu diesem
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Prüfung ausreichendeFührungsattestevon Ortsobrigkeitenoder Pastoren
vorlegt. Er hat dann an der sogenanntenExtraneer-Prüfung (vgl. § 9)
teilzunehmen.

2. Wenn die Prüfung in einzelnenFächernbestandenwurde, so
kann die Prüfungskommissionden Prüfling von der erneuten Prüfung
in diesenFächernentbinden.

3. Wer diePrüfung auch beim ZweitenMale nicht besteht,bedarf
zu ihrer Wiederholungder besonderenErlaubnis des Ministeriums, Ab-
teilung für Unterrichts-Angelegenheiten.

B. Ordnung für die Prüfung von Schulamtsbewevbern, welche
nicht Zöglinge des Seminars gewesen oder in der Lntlassungs-

prllfung uicht bestandenfind lCxtraneer-Prüfung.j

§ !). 1. Wer, ohne ein Zögling des Seminars in Neuklosterge-
meseu zu sein, die Anstellungsfähigkeitan den evangelisch-lutherischen
Volks- und Bürgerschulendes GroßherzogtumsMecklenburg-Schwerin
erwerbenwill, hat dasGesuchumZulassungzurPrüfung an denSeminar-
direktorzu richten. Dies Gesuchmuß spätestensim letztenMonat des
der Prüfung vorhergehendenVierteljahres eingereichtwerden.

Dem Gesuchesind anzuschließen:
]. ein selbstgeschriebenerausführlicherLebenslauf,in welchemder Be-

kenntnisstandanzugebenist,
2. ein Geburts- und Taufschein,
3. ein ärztlichesZeugnis über den gegenwärtigenGesuudheitszustand

und die körperlicheTauglichkeitzum Lehrerberuf.
4. Zeugnisseüber diegenosseneVorbereitungund etwa schonbestandene

Prüfungen.
5. Zeugnisseüber die bisherigeFührung von der vorgesetztenDienst-

behördeoder von Pastoren oder Ortsobrigkeiten.
Der Seminardirektorhat die eingegangenenMeldungenmit einem

erachtlichenBerichte an das Ministerium einzureichenund dessenEnt-
scheidungzu beantragen.

Von der Meldung eines früheren Zöglings auf Grund des § 8, 1
hat der Seminardirektorunter AnschlußderFührungszeugnisseMitteilung
zu machen. Wird dieZulassungvon demDirektor oder demRegierungs-
kommissarbeanstandet,so ist die Entscheidungdes Kuratoriums herbei-
zuführen,gegenwelchedem Bewerber die Berufung an das Ministerium
zusteht.

2. Für die Prüfung sind die Bestimmuugender §§ 3, 1 und 5
maßgebend

Außer der Katechese(vgl. § 3), für welchein diesemFalle das
Thema vomSeminardirektorgestelltwird, hat jederPrüfling einepraktische
Lektion in biblischerGeschichte,im Deutscheuund Rechnen zu halten.
Die Themata werdenvon den prüfendenFachlehrerngestellt.



Die Prüfung für den Küster-und für denOrganistendienstist vor¬
der Prüfungskommissionabzulegen.

Zu solcherPrüfung könnenvomDirektor auch frühereZöglingedes
Seminars, welchenbei derEntlassungsprüfungdie betreffendeBefähigung
nicht zuerkannt ist, zugelassenwerden, wenn sie im Schuldienstedes
Landes stehen.

AufbesonderenAntrag könnendieErtraneer sichaucheinerPrüfung
im Zeichnenund Turnen unterziehen.

Die Prüfung ist von dein betreffendenFachlehrer in Gegenwart
des Regierungskommissarsund des Direktors, welchebei der Feststellung
desUrteilsmitstimmen,abzunehmen. Wer im Zeichneugeprüft zu werden
wünscht,hat 2 Probezeichnungennach nähererBestimmungdesFachlehrers
einzuliefern.

Ueber die für Zeichnenund Turnen erworbeneBefähigungwird ge-
gebeuenfalls dem Zeugnis eine Bemerkung angefügt, welchenur der
Unterschriftdes Regierungskommissars,des Direktors und des Fach-
lehrers bedarf.

3. Die Prüfung findet getrennt von derjenigen der Zöglinge des
Seminars statt. Ein Ausschlußoder eineBefreiung von der mündlichen
Prüfung ist nichtzulässig.

4. Wer die Prüfung nicht besteht, darf sie nach Ablauf eines
Jahres wiederholen. Die Prüfungskommissionist befugt, Prüflinge von
Fächern, in denen sie in der erstmaligenPrüfung bestandensind, bei
dieserzweitenPrüfung zu befreien. Wer auch beim zweitenMale die
Prüfung nichtbesteht,bedarf zur Wiederholungderselbender besonderen
Erlaubnis des Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten.

Wer die Prüfung bestandenhat, erhält ein Zeugnis nach dem an
liegendenMuster B.
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Stpl. 10 Pf, MusterA.
Zeugnis der Znstessnngsfähigkeit.

geborenam zu
ist vonMichaelis bis jetztZöglingdes hiesigenGroßherzoglichen
Lehrerseminarsgewesenund hat sichwährenddieserZeitwohlverhalten,aucheinsolchesMaß vonKenntnissenundFertigkeitenerworben,daß er beifortwährender
Treue und bei fortgesetztemStreben nachVervollkommnungeinemSchulamte
mit Erfolg vorzustehenvermag, Nachdemer die vorschriftsmäßigabgehaltene
Entlassungsprüfungbestandenhat, erklärenwirihnfüranstellungsfähig an den
evangelisch-lutlicrischen Volts- nnd Bürgerschulen des Großherzogtums
Mecklenburg- Schwerin,

BefähigtzumKüsterdienst;
BefähigtzumOrganistendienst:
Befähigtzur ErteilungvonTurnunterricht:
Befähigtzur ErteilungvonZeichenunterrichte
Bemerkung:

Neukloster, den
Kuratorium, Direktor uud Lelzrer des Grotzherzoglichen

Lehrerseminars.

Regierungskommisiar. kirchlicherKommissar, Direktor,
S, S, S.

Stpl. 10 Pf. MusterES.
Zeugnis der Anstellungsfähigkeit.

geborenam - zu
hat nachVorlegungder erforderlichenZeugnissean der am d. I.vorschriftsmäßighier abgehaltenenPrüfung für das Lehramtan Volks-undBürgerschulenteilgenommenund ist aufGrundseinerLeistungenindieserPrüfungfür anstellungsfällig an den evangelisch-lutherischenBolts- nnd Bürger-
schulen des Grotzl,erzogtu,ns Mecklenburg-Schwerin erklärt worden.

BefähigtzumKüsterdienst:
BefähigtzumOrganistendienst:
Bemerkung:

Neukloster, den
Kuratorium, Direktor und Lehrer des Grotzherzogtichen

Lehrerseminars.

Regierungskommissar.kirchlicherKommissar. Direktor.
S. S. S.
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12. Im Namen Seiner KöniglichenHoheit des Großherzogs.
Wir Iohetnn Albrecht, x>p,

Regent des Gr oßh er zogtums Mecklenburg-Schwerin,
wollen die hier angehefteteOrdnung der an demLehrerseminarzuLübtheen
abzuhaltendenPrüfung für die Lehramtsbefähigungder.Lehreran ritter-
und landschaftlichenLandschulenhierdurchgenehmigenund bestätigen.

Urkundlichunter UnserereigenhändigenUnterschriftundbeigedrncftem
GroßherzoglichenJnsiegel.

Gegebendurchdas GroßherzoglicheMinisterium,
Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten.

Schwerin, den 10. August 1900.
(Siegel.) Johann Albrecht.

von A ms b er g,.
Bestätigung

der Prüfungsordnung für das
Seminar zu Lübtheen.

Ordnung

der Prüfung für die Lehramtsbefähiguugder Lehrer an ritter- und
landschaftlichenLandschulenbei dem GroßherzoglicheuLehrerseminar

zu Lübtheen-

A. Ordnung der Enilassungsprüfung.

§ 1. Zweckder Entlassnngsprüfung.

Durch die Entlassungsprüfungsoll unter Mitberücksichtigungder
Klassenleistungenfestgestelltwerden, ob der Seminarist das Maß der
wissenschaftlichenund pädagogischenVorbildungerreicht hat, welcheszur
Verwaltung eines öffentlichenSchulamtes an den evangelisch-lutherischen
ritter- und landschaftlichenLandschulendes Landes befähigt.

§ 2. Die Prüsungsdehörde.
1. Die Prüfungsbehördebestehtaus denMitgliedern desSeminar?

kuratoriums, dem Direktor und denjenigenLehrern, welcheim Seminar
Unterrichterteilen. Der Vorsitzendedes Kuratoriums ist zugleichvom
GroßherzoglichenMinisterium, Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten,
bestellterRegierungskommissar,ein anderes Mitglied desKuratoriums ist
vom Oberkirchenratebeauftragter kirchlicherKommissar.

Den beim GroßherzoglichenMinisterium, Abteilungfür Unterrichts-
Angelegenheiten,bestelltenReferentenin Schnlsachensteht die Teilnahme
an der Prüfung mit beratenderStimme zu.



Bei der mündlichenPrüfung sollen sämtliche ordentlichenMit.-
glieder derPrüfungsbehördegegenwärtigsein, beizeitweiligerBehinderung
einzelnerMitglieder dochmindestens2/3 derselben.

Der Vorsitzendedes Kuratoriums hat in denKonferenzendenVor-
sitzzu führen und die Zeugnisseder Anstellungsfähigkeitan erster Stelle
zu unterschreiben. Im Falle der Stimmengleichheitentscheidetseine
Stimme. Hat er hinsichtlicheines Beschlussesder Prüfungsbehördeer-
heblicheBedenken, so ist er berechtigt,die Entscheidungauszusetzenund
an das Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,zu be-
richten,welchesdann endgültig in der Sache beschließt.

2. Auf sämtlicheVerhandlungender Prüfungsbehördeerstrecktsich
die Pflicht der Amtsverschwiegenheit-

§ 3. Art und Gegenständeder Prüfung.

1. Die Entlassungsprüfungist eine schriftlicheund mündliche.
2. Zur schriftlichenPrüfung gehören:
ein deutscherAufsatzüber ein pädagogischesThema, eineBearbeitung

einiger Stosse aus dem Katechismus-Unterrichtund eine Bearbeitung
von 5—6 Aufgaben aus verschiedenenTeilen der Mathematik und des
Rechnens.

3. Die mündlichePrüfung erstrecktsichauf Katechismus,biblische
Geschichte,Pädagogik, deutscheSprache, Rechnenund Mathematik,Ge-
schichte,Geographieund Gesang, außerdem hat jeder Seminarist eine
Katechesemit Kindern der Seminarübungsklassezu halten, deren Thema
der kirchlicheKommissarstellt.

Das Maß der Leistungenin den einzelnenFächernwird durchden
Lehrplan des Seminars bestimmt.

§ 4. Verfahrenbei der schriftlichenPrüfung.
1. Alle Seminaristen, welchediePrüfung gleichzeitigablegen,er-

halten dieselbenAufgaben, zu den Rechenaufgabenkönnen verschiedene
Zahlenwertegegebenwerden. Die Bearbeitung der Ausgaben geschieht
unter der beständigen,vom Direktor anzuordnendenAufsichtvonLehrern,
welcheder Prüfungsbehördeangehören.

2. Die Aufgaben sind so zu gestalten, daß sie nach Art und
Schwierigkeitdie Klassenaufgabender KlasseI des Seminars nichtüber-
schreiten,sie dürfen aber auchbereits bearbeitetenAufgabennicht sonahe
stehen,daß ihreBearbeitung aufhört, denWert einerselbständigenLeistung
zu haben.

Für die Anfertigungdes Aufsatzessind fünf Vormittagsstundenzu
bestimmen,für die Katechismus-Bearbeitungund die Aufgaben aus der
Mathematikdagegen je vier Vormittagsstunden. Diese Frist darf beim
Aufsatzeum eine halbe Stunde überschrittenwerden.

Die Arbeitensind an drei womöglichaufeinanderfolgendenTagen
anzufertigen.

3. Die Aufgabenfür jeden einzelnenGegenstandsinddemDirektor
zur Genehmigungvorzulegen.
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4. Die Aufgabendürfen erst unmittelbar vor Beginn der für sie
bestimmtenArbeitszeitzur Kenntnis der Seminaristen kommen.

5. Es ist verboten, andere Hülfsmittel ins Arbeitszimmermitzu-
bringen,als für dieKatechismus-ArbeitBibel,GesangbuchundKatechismus.

Wenn ein Prüfling wegen schlechtenBefindensnicht imstandezn
sein glanbt, an dem festgesetztenTage eine schriftlicheArbeitanzufertigen,
so hat er sichdeswegenvor Mitteilung der Aufgabebei dem beaussichti-
gendenLehrer zu melden. Tritt ein Zögling vor Beginn einer Arbeit
wegenUnwohlseinszurück,so hat er an einem anderenTage eine andere
gleichartigeAufgabeunter Aufsichtzu bearbeiten.

6. Wer mit seinerArbeit fertig ist, hat sie dem beaufsichtigenden
Lehrer mit der etwaigenKladde abzuliefern und das Arbeitszimmerzu
verlassen.

Wer nach der vorgeschriebenenZeit seineArbeitnichtvollendethat,
hat sie unvollendetnebst der Kladdeabzugeben.

Wer bei der schriftlichenPrüfung unerlaubteHülfsmittel benutzt
oder anderen zu einer solchenBenutzung behülslichist, wird von der
weiterenPrüfung ausgeschlossenund darf erst nach Ablauf eines Jahres
sich zur Ertraneer-Prüfung melden, lieber diese Strafe bestimmt der
Direktor und die übrigen zur PrüfungsbehördegehörendenLehrer unter
Vorbehalt der Berufung an das Ministerium, Abteilung für Unterrichts-
Angelegenheiten.

Auf dieseVorschriftenunter 5 und 6 hat derDirektor vorBeginn
der schriftlichenPrüfung ausdrücklichaufmerksamzu machen. Entstehen
bei der Durchsichtder Arbeit erheblicheZweifel über die Selbständigkeit
der Leistungen,so kann die Prüfungsbehörde(Direktor und Lehrer) eine
andere Arbeit des Seminaristen in dem betreffendenFach fordern.

7. Jede Arbeit wird zunächstvon demFachlehrerdurchgesehenund
beurteilt, worauf eins der folgendenPrädikate: 1 — sehr gut, 2 =- gut,
3 — genügend,4 = nicht genügendvorgeschlagenwird. Mittelnummern
sind statthaft. Es ist eine Angabe über die betreffendenKlassenleistuugen
beizufügen,dochdarf von diesendas Urteil über diePrüfungsarbeit nicht
abhängiggemachtwerden.

8. Alsdann werden die Arbeiten sämtlichenzur Prüfungsbehörde
gehörendenLehrern vom Direktor zur Kenntnisnahmezugeschickt,und es
wird in einer vom Direktor mit den Lehrern abzuhaltendenKonferenz
das Urteil über jede einzelneArbeit festgestellt. Mit diesenBeurteilungen
gehendie Arbeitenan die Mitglieder des Kuratoriums.

Falls eius der Mitglieder des Kuratoriums gegen die geschehene
Beurteilung der ArbeitenEinsprucherhebt, so muß das betreffendeUrteil
in einer der mündlichenPrüfung vorangehendenKonferenzder ganzen
Prüfungsbehörde nochmalsgeprüft und festgestelltwerden.

§ 5. Versahren bei der mündlichenPrüfung.

1. Die Zeit für die mündlich:Prüfung bestimmtder Vorsitzende
des Kuratoriums.
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Während derselbenhat der Direktor in dem Zimmer der Prüfung
die Zensurenzur Einsichtnahmebereit zu halten, welchedie Seminaristen
im letztenJahre ihres Seminarbesuchserhaltenhaben.

2. Von der gesamtenmündlichenPrüfung sind diejenigenSemi-
naristenzubefreien,derenKlassen-undPrüfungsleistungenimKatechismus,
in der biblischenGeschichte,in der Pädagogik, im Aufsatz, in deutscher
Sprache und im Rechnenund Mathematik mit dem uneingeschränkten
Prädikat „gut", in Weltgeschichteund Geographie mindestensmit „ge-
nügend" beurteilt sind, wenn ihr Fleiß und Betragen zu keinemschweren
Tadel Anlaß gegebenhat.

EbensokönnenBefreiungen von der mündlichenPrüfung in ein-
zelnenFächern aus einen vom Direktor im Einverständnismit den be-
treffendenFachlehrerngestelltenAntragvondemVorsitzendendesKuratoriums
zugelassenwerden, wenn die Klassenleistungenund die Prüfungsarbeiten,
soweit letzterevorgeschriebensind, mindestensmit „gut" beurteilt sind.
Zur Befreiung von der Prüfung in der Religion bedarf es in solchem
Falle der Zustimmung des kirchlichenKommissars. Auf die Katechese
erstrecktsichdie Befreiung nicht.

3. Die Prüfung hält in jedemGegenstandeder Lehrer ab, welcher
darin den Unterrichtin der zur EntlassungstehendenKlasseerteilt hat.

Für den Fall plötzlicherBehinderung des betreffendenLehrers er-
nennt der VorsitzendenachVerständigungmit dem Seminardirektoreinen
Stellvertreter. Der Vorsitzendeist befugt, seinerseits Fragen an die
Prüflinge zu richtenund in einzelnenFällen die Prüfung selbstzu über-
nehmen. Das gleicheRechtstehtdenübrigenMitgliedern desKuratoriums
nachVerständigungmit demVorsitzendenzu.

4- In jedem Gegenstandewird, ausgenommenim Gesänge, der
Regel nacheine halbe Stunde geprüft, dochkann dieseZeit aufVorschlag
des Direktors vom Vorsitzendenverlängert oder auch verkürzt werden,
letzteresbesonders dann, wenn viele Seminaristen von der mündlichen
Prüfung in dem betreffendenGegenstandebefreit sind.

§ 6. Feststellungdes Urteils.
1. Die Urteile über die Prüfungsleistungenwerdenvon dem prü-

sendenLehrervorgeschlagenund von der gesamtenPrüfungsbehördefest-
gestellt, dochhaben im einzelnenAbstimmungsfallenur diejenigenMit-
glieder der Prüfungsbehördeeine Stimme, welchewährendder Prüfung
in dem betreffendenFacheanwesendwaren.

2. Nach Schluß der mündlichenPrüfung wird unter Berücksich-
tigung der Klassenleistungenund derPrüfungsergebnissedarüberBeschluß
gefaßt, wer als bestandenanzusehenist, und wer nicht.

Bei Verschiedenheitder Ansichten entscheidetdie Abstimmung
(vgl- § 2, 1).

Als bestandenzu erklären ist ein Seminarist, dessenLeistungenin
keinemder Fächer § 3, 2 und 3 mit „nichtgenügend" beurteilt sind.
Erhalten die Gesamtleistungenim Rechnenund Mathematikoder in Ge-
schichteoder in Geographie das Prädikat „nicht genügend", so können
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dieselben durchmindestens gute Leistungen in einem andern Fach als
ausgeglichenangesehenwerden. Die Zensur „nicht genügend" in Gesang
übt keinenEinfluß auf die Gesamtzensur.

2. NachdemdieBeratung abgeschlossenist, verkündetderVorsitzeude
oder in dessenAuftrag der Direktor den Prüflingen das Gesamtergebnis
der Prüfung.

§ 7. Zeugnis.

1. Wer die Prüfung bestandenhat, erhält ein Zeugnis der An-
stellungsfähigkeitim Schulamtenach dem anliegendenMuster A.

2. Heber die Befähigung zum Küster- und Organistendienste ent-
scheidendie Klassenleistungen.Glaubt der kirchlicheKommissar,gegendie
Erteilung des KüsterzeugnissesEinsprucherhebenzu müssen,so hat er sich
gleichnach der Prüfung im Gesängean denVorsitzendenzu wenden,der
daraufhin eine Entscheidungherbeiführt, unter UmständendurchAbstim-
mung aller Mitglieder der Prüfungsbehörde.

Nach der Verkündigungdes Gesamturteils werden die Bestandenen
durchden kirchlichenKommissarverpflichtet,den Religionsunterrichtnach
dem Bekenntnisseder Landeskirchezu erteilen.

Daraufhin werden ihnen die Zeugnisse, von welcheneine zweite
Ausfertigung (ohneStempel) zu deu Regierungsaktendem Vorsitzenden
des Kuratoriums zu übergebenist, von dem Direktor ausgehändigt.

§ 8. Verfahrenbei denen,welchedie Entlassungspriifimgnicht

bestandenhaben.

1. Wer die Entlassungsprüfungnicht besteht, darf nachAblauf
eines Jahres dieselbewiederholen,wenn er bei der Meldung zu dieser
Prüfung ausreichendeFührungszeugnissevonOrtsobrigkeitenoderPastoren
vorlegt. Er hat dann an dersogeuauutenExtraneer-Prüfung(vergl. § 9)
teilzunehmen.

2. Wenn die Prüfung in einzelnenFächernbestandenwurde, so
kann die Prüfungsbehörde den Prüfling von der erneutenPrüfung in
diesenFächernentbinden.

3. Wer die Prüfung auchbeim zweitenMale nichtbesteht,bedarf
.zuihrer Wiederholungder besonderenErlaubnis des Ministeriums, Ab-
teilung für Unterrichts-Angelegenheiten.
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B. Ordnung für die Prüfung von Schulamtsbewerbern,
welche nicht Zöglinge des Seminars gewesen, oder in

der Entlassungs-Prüfung nicht bestanden fmd.
(Extraneer-Prüfnng.)

§ 9-
1. Wer, ohne ein Zögling des Seminars in Lübtheengewesenzu

sein, das Zeugnis der Anstellungsfähigkeit,an den evangelisch-lutherischen
ritter- und landschaftlichenLandschulendes GroßherzogtumsMecklenburg-
Schwerin, bezw. das Zeugnis der Befähigung für den Küster- und
Organistendiensterwerbenwill, hat eine Lehrerprüfungvor der aus dem
Kuratorium des Seminars, dem Direktor und denLehrern desSeminars
gebildetenPrüfungsbehördeabzulegen. In der Regel wird von dieser
Prüfungsbehörde zweimal im Jahre, um Ostern und Michaelis, eine
Prüfung abgehalten. Die dazu angesetzteZeit wird mit derAufforderung
zur Meldung rechtzeitigvorher bekannt gemacht. Das Gesuchum Zu¬
lassungzur Prüfung ist an den Seminardirektorzu richten.

Dem Gesuchesind anzuschließen:
1. ein selbstverfaßterund selbstgeschriebenerausführlicherLebens-

lauf mit besondererAngabe der genossenenVorbereitung, der
praktischenAusbildungund der bisherigenDienststellungen,sowie
mit Angabe des Bekenntnisstandes,

2. ein Geburts- und Taufschein,
3. ein versiegeltesärztlichesZeugnis über den gegenwärtigenGe-

sundheitsznstandim allgemeinenund über die Beschaffenheitder
bei Ausübung des Lehrerberufsin Betracht kommendenKörper-
teile(Augen,Ohren,Lunge,Herz,Sprachwerkzeuge)im besonderen,

4. Zeugnisseüber die genosseneVorbereitung,etwa schonbestandene
Prüfungen und etwaigebisherigeTätigkeit im Schuldienste,

5. bis auf die Gegenwart reichendeZeugnisseüber die bisherige
Führung von der vorgesetztenDienstbehördeoder von Pastoren
oder Ortsobrigkeiten.

Der Seminardirektorlegt dieMeldungenderErtraneer und ebenso
die MeldungenfrühererZöglinge(vgl. § 8, l) unter Anschlußder Zeug-
nisse sämtlichenMitgliedern der Prüfungsbehörde vor. Heber die Zu¬
lassung oderAbweisung der gemeldetenwird mit Stimmenmeheit ent-
schieden;bei Stimmengleichheitentscheidetdie Stimme des Vorsitzenden
des Kuratoriums. Gegen die Entscheidungsteht dem Bewerber die Be-
rufung an das Ministeriumzu.

2. Für die Prüfung sind die Bestimmungender §§ 3, 4 und 5
maßgebend,jedochmit folgendenAbänderungen:

a) Die schriftlichePrüfung kann der mündlichenunmittelbar vor-
aufgehen. Für die schriftlichenArbeitenkönnenkürzereFristen
angesetztwerden, auchkönnen unter Umständen2 Arbeiten an
demselbenTage angefertigtwerden. Die Bearbeitung der Auf-
gabengeschiehtunter der beständigen,vomDirektoranzuordnen-
den Aufsichtvon Seminar- oder Präparanden-Lehrern.
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b) Außer der Katechese(vgl. § 3), für welchein diesemFalle das
Thema vom Seminardirektorgestellt wird, hat jeder Prüfling
eine praktischeLektionin biblischerGeschichte,im Deutschenund
Rechnen zu halten. Die Themata werden von den prüfenden
Fachlehrern gestellt. — Die Prüfung für den Küster- und
Organistendienstist vor der Prüfungsbehörde abzulegen. Zu
solcherPrüfung können vom Direktor auch frühere Zöglinge
desSeminars, welchenbei derEntlassungsprüfungdie betreffende
Befähigungnichtzuerkanntist, zugelassenwerden, wenn sie im
Schuldienstedes Landes stehen.

3. Die Prüfung findetgetrennt von derjenigender Zöglingedes
Seminars statt. Ein Ausschlußoder eineBefreiung von der mündlichen
Prüfung ist nicht zulässig.

4. Wer die Prüfung nicht besteht, darf sie nach Ablauf eines
Jahres wiederholen. Die Prüfungsbehörde ist befugt, Prüflinge von
Fächern,in denen sie in der erstmaligenPrüfung bestandensind, bei der
zweitenPrüfung zu befreien. Wer auch beim zweitenMale diePrüfung
nicht besteht,bedarfzur Wiederholungderselbender besonderenErlaubnis
des Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten.

Wer die Prüfung bestandenhat, erhält ein Zeugnis nach deni an-
liegendenMuster B.
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Stempel 20 Pf. Mnstcr A,

Zeugnis der Znstell'ungsfäkigkeit
an evangelisch-lutherischenritter- und landschaftlichenLandschulen

des
Großherzogtums Mecklenburg-Schweriu.

geb. den zu ,ist von Michaelis bis dahin Zögling des hiesigen
Schullehrerseminarsgewesenund hat sichwährend dieserZeit wohl verhalten undein solchesMaß von Kenntnissenund Fertigkeiten erworben, daß er. fortwährende
Treue und Fleiß in dem erwählten Beruf vorausgesetzt,einer Schule mit Erfolgvorzustehen vermag. Nachdem er die vorschriftsmäßigabgehalteneEntlassungs-vrüfung bestanden hat. erklären wir ihn für anstellungsfähig an den evangelisch-
lutherischenritter- und landschaftlichenLandschulendes GroßherzogtumsMecklen¬burg-Schwerin und entlassenihn damit aus der Anstalt.

Zum Küsterdienste ,Zum Organistendienst
Bemerkung:

Lübtheen, den

Kuratorium» Direktor und Lehrer des GroMerzoglichen
Schullehrerseminars.

Regierungs- kirchlicher Direktor,
kommissar. Kommissar.

03.) (S.) (S.)
Stempel 20 Pfg. Muster B.

Zeugnis der Anstelkungsfähigkeit
an evangelisch-lutherischenritter- und landschaftlichenLandschulen

des
Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin.

geb. den zu
ist, nachdemer die gesetzlicherforderlichenZeugnisse vorgelegt hat, zu der am

vorschriftsmäßighierabgehaltenenPrüfungder Bewerber um Anstellung an ritter- und landschaftlichenLandschulen desGroßherzogtumsMecklenburg-Schwerinzugelassenworden.
Die Kenntnisseund Fertigkeiten,welcheer in dieserPrüfung dargelegt hat,sind so befundenworden, daß er hiermit für

bestanden
und demnachfür fähig zur Verwaltung des Schulamtes an evangelisch-lutherischenritter- und landschaftlichenLandschulenerklärt wird.

Zur Verwaltung DesKüsterdienstes
zur Verwaltung des Organistendienstes
Bemerkung:

Lübtheen, den

Kuratorium, Direktor und Lehrer des Grohherzoglichen
Schullelzrerseminars.

Regierungs- kirchlicher Direktor,
kommissar. Kommissar.

(S.) (S.) (S.)
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13. Bekanntmachungvom 3. Januar 1!)Ö0,betreffendden ein¬
jährigen Militärdienst der Volksschullchrerund Kandidaten
des Volksschulamts.

Nachdemdurch den KaiserlichenErlaß vom 27. Januar 1895 in
Abänderungdes § 132 der Heerordnungbestimmtmorden ist, daß vom
Jahre 1900 ab die Volksschullehrerund Kandidaten des Volksschulamts
nicht mehr uachzehnwöchiger,sondernerst nacheinjähriger aktiverDienst-
zeit bei einemJnsanterie-Regimentzur Reservezu beurlaubensind, erhält
die in der Bekanntmachungdes Staats-Ministeriums vom 31-Mai 1890
(Regierungs-Blatt 1890, No. 15, Seite 119) unter I, 1 (Wehrordnung
§ 9) enthalteneBestimmungdie nachstehendeFassung:

VolksschullehrerundKandidatendesVolksschulamts,welche
ihreBefähigungfür das Schulamt in vorschriftsmäßigerPrüfung
nachgewiesenhaben, werden in Gemäßheit des KaiserlichenEr-
lassesvom 27. Januar 1895 nacheinjähriger aktiverDienstzeit
bei einemJnsanterie-Regimentzur Reservebeurlaubt.

Die Befähigung für das Schulamt wird innerhalb des
Großherzogtumsnachgewiesendurch die Ablegung der Ent-
lassungsprüfuugdesLandschullehrer-Seminarszu Neuklosterund
der Entlassungsprüfungdes Seminars für die ritter- und land-
schaftlichenLandschullehrerin Lübtheen.
GroßherzoglichMecklenburgischesStaatS-Ministerium.

14. Verordnungvom 12. Mär; 1901, betreffenddiePrüfung von
Lehrerinnenan Privatfchnlen.

Im Namen Seiner KöniglichenHoheitdes Großherzogs.
Johann Albrechtpp., Regent des GroßherzogtumsMecklenburg-

Schwerin.
In Betreff der Prüfung von Lehrerinnen an Privatschulen ver-

ordnen Wir für den Geltungsbereichder Verordnungvom 7. Juni 1825
(O. W, Nr. 30) hierdurchdas Nachstehende.

§ 1. Die Prüfung von Lehrerinnen, welche au Privatschulen
Kinder bis zu 10 Jahren unterrichtenwollenund ihre Befähigungzum
UnterrichtenanderweitdurchAblegungeiner rechtsgültigenPrüfung nicht
nachgewiesenhaben, findet — unter Aufhebungder bisherigenPräpositur-
Prüfung, soweitdieselbefür dieseLehrerinnendurchdieVerordnungvom
7. Juni 1825 vorgeschriebenwar — bei den Superintendenturen in
Doberan, Güstrow,Malchin, Parchim und Schwerin statt.

§ 2. Die Prüfung findet einmal jährlich im März statt. Die
Meldungensind bis zum 1. Februar an den zuständigenSuperinteu-
deutenzu richten.

Zuständigfür die Meldung ist derjenigeSuperintendent, in dessen
Sprengel die Bewerberinwohnhaftist.

Bewerberinnen, welchein den Superintendeutur-BezirkenRostock
und Wismar wohnhaft sind, haben sich an den Superintendenten in
Doberan bezw.in Schwerin zu wenden.
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§ 3. Zu derPrüfung werdennur solcheBewerberinnenzugelassen,
welcheevangelisch-lutherischsind, das 17. Lebensjahrvollendethaben und
ihre sittlicheUnbescholtenheit,sowieihre körperlicheBefähigungzur Ver-
waltung eines Lehramts nachgewiesenhaben.

AuswärtigeBewerberinnen bedürfen zu ihrer Zulassung der Ge-
nehmignngdes GroßherzoglichenMinisteriums,Abteilungfür Unterrichts-
Angelegenheiten.

§ 4. Bei der Meldung sind einzureichen:
1. ein selbstgefeitigterLebenslauf, auf dessenTitelblatt der voll-

ständigeName, Ort, Tag und Jahr derGeburt und derWohn-
ort der Bewerberinanzugebenist,

2. ein Taufschein,
3. die Zeugnisseüber die bisher empfangeneSchulbildung,
4. ein pfarramtlichesFührungszeugnis,
5. ein ärztlichesZeugnis darüber, daß sich aus dem Gesundheits-

zustand der Bewerberin ein BedenkengegenUebernahmeeines
Lehramts nichtergiebt.

§ 5. Mit derPrüfung werdendurchdenSuperintendentenbeauftragt:
1. ein Geistlicher,welcherzugleichden Vorsitzführt,
2. ein Volksschullehrer,
3. eine Lehrerin.
Dem Superintendentenbleibt es überlassen,ob er die Stelle des

Anter 1 genanntenPrüfungsmitgliedesselbstübernehmenwill.
Es ist tunlichstdaraufRücksichtzu nehmen,daßsämtlichePrüfungs-

Mitglieder am Prüfungsorte wohnhaftsind.
Fehlt es an einer geeignetenLehrerin, so ist ein zweiterVolks-

schullehrerheranzuziehen.
Die PrüfungS-Mitgliederwerden für die Dauer ihrer derzeitigen

Amtsstellung beauftragt und sind dem GroßherzoglichenMinisterium,
Abteilung für UnterrrichtS-Angelegenheiten,namhaft zu machen.

§ 6. Die Prüfung zerfällt in eine theoretische— schriftlicheund
mündliche— und einepraktischeund ist an 2 aufeinanderfolgendenTagen
abzuhalten,wenn nichtmehr als 3 Bewerberinnenvorhandensind.

§ 7. In der schriftlichenPrüfung haben sämtlicheBewerberinnen
einen deutschenAufsatzüber ein Thema, das innerhalb ihres Gedanken-
kreisesliegt, anzufertigenund einige Rechenaufgabenzu lösen.

Die Aufgaben werden auf Vorschlagdes betreffendenPrüfungs-
Mitgliedes von dem Vorsitzendenbestimmt.

Für die Anfertigungdes deutschenAufsatzessind 3 Stunden Zeit
zu gewähren,für die Lösungder Rechenaufgaben1 Stunde.

Die Anfertigung der schriftlichenArbeiten geschiehtunter Aufsicht
und in Klausur.

§ 8. Die mündlichePrüfung erstrecktsichauf Religion, Deutsch,
Rechnen,Geschichte,Geographie,Naturkunde,Singen.

§ 9. Die praktischePrüfung bestehtin zweiLehrproben,von denen
eine in biblischerGeschichte,die andere in Deutsch oder Rechnen zu
halten ist.

3»
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Die Aufgaben für die Lehrproben werden aus Vorschlag des
Prüfungs-Mitgliedes für das betreffendeFach von dem Vorsitzendenbe-
stimmt und sind wenigstens2 Tage vor der Prüfung der Bewerberin
mitzuteilen.

§ 10. Von den Bewerberinnenist nachzuweisen7
1. In der Religion: AllgemeineBekanntschastmit der heiligen

Geschichtealten und neuen Testamentsin ihrem Zusammenhange,Fähig-
feit, eine biblischeGeschichte,wenn auch nicht mit denWorten der Bibel,,
doch in deren Ausdrucksweisefrei zu erzählen und über den religiösen
und sittlichenInhalt derselbenAuskunft zu geben. Die Bewerberinnen
müssenden vorgeschriebenenreligiösenMemorirstoffim Gedächtnissehaben
und besonders im Stande sein, über Sach- und Wortinhalt des kleinen
lutherischenKatechismusAuskunft zu geben, zu seiner Erklärung Bibel-
sprüche,biblischeErzählungenund Liederverseheranzuziehenund die vor-
geschriebenenKirchenliedermit richtigemVerständnisseaus dem Gedächt-
nissewiederzugebenund zu erklären.

2. Im Deutschen: Vertrautheit mit einer Leselehreund mit den
Hauptsachenaus derMethodikdesSprachunterrichts. Die Bewerberinnen
müssendie Hauptregelnder Rechtschreibung,der Grammatik und Stilistik
kennenund dieselbensicherund richtiganzuwendenwissen.

3. Im Rechnen: Fertigkeit im schriftlichenund im Kopfrechnen
mit ganzenZahlen, mit gemeinenund Dezimalbrüchen;Einsicht in die
Methodeund die Fähigkeit,das eingeschlageneVerfahren darzustellenund
zu begründen.

4. In der Geschichte: Bekanntschaftmit den Haupttatsachender
allgemeinen,besondersder deutschenGeschichte;Kenntnis der hauptsäch-
lichstenTatsachenundPersönlichkeitenaus der mecklenburgischenGeschichte.

5. In der Geographie: Allgemeine Kenntnis der politischen
Geographie der fünf Erdteile und der Hauptsachenaus der physischen
und mathematischenGeographie; speziellereKenntnis des engeren und
weiteren Vaterlandes.

6. In der Naturbeschreibung: Bekanntschaftmit der Natur-
geschichteder drei Reiche, namentlichmit den hervorstehendenTypen und
Familien, sowie mit den Kultur- und Giftpflanzen; vorzugsweisemit
denen aus der Heimat.

7. Im Singen: Fähigkeit,einen dergebräuchlichstenChorälenach¬
Vorschrift,ein Volksliednach eigenerAuswahl, wenn tunlich, ohneNoten
an singen.

Außerdemmüssendie Bewerberinnenmit den allgemeinenGrund-
sägen der Erziehungs-und Unterrichtslehrebekanntsein.

§ 11. Ueber die Prüfung ist ein Protokoll aufzunehmen,in
welchemdie Ergebnisseder Prüfung in den einzelnenFächernmit 1 sehr
gut, 2 gut, 3 genügend,4 nicht genügendbeurteilt werden.

Die Entscheidungdarüber, ob die nachgesuchteBefähigung zu er-
teilen oder zu versagen sei, hängt von demGesamtergebnissederPrüfung
ab. Wer jedochden Anforderungen in der Religion, im Deutschenoder
im Rechnennicht genügt, kann die nachgesuchteBefähigung nicht erhalten.
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§ 1*2. AufGrund der bestandenenPrüfung wird durchdenSuper-
mtendentenein Zeugnis ausgestellt, in welchemdie Bewerberin für be-
sähigt erklärt wird, an evangelisch-lutherischenPrivatschulen des Groß-
HerzogtumsMecklenbmg-SchwerinKinderbis zu 10 Jahren zuunterrichten.

Eine Abschriftdes Protokolls und der Zeugnisse ist nebst einer
.Kosten-Abrechnungdurch den Superintendenten an das Großherzogliche
Ministerium, Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten,einzusenden.

§ 13. Beim Beginn der Prüfung ist von jeder Bewerberineine'Prüfungsgebühr von iu Mark und die Gebühr für den Zeugnisstempel
zu entrichten.

§ 14. Die Verordnungtritt mit dem 1. Oktober1901 in Kraft.
Gegeben durch das GroßherzoglicheMinisterium, Abteilung für

Unterrichts-Angelegenheiten.
Schwerin, den 12. März 1901.

Johann Albrecht,
v. Arnsberg.

15. Zur Ausführung der Verordnungvom 12. März d. I. betr.
die Prüfung von Lehrerinnenan Privatschulen(Reg.-Bl. 1901 Nr. 11)
wird Ihnen hierdurchNachstehendesmitgeteilt.

1. Jedes Prüfungs-Mitglied (§ 5) erhält eineVergütung von 10
-(zehn)Mark für denPrüfungstag. Für dieBeaufsichtigungderKlausuren
(§ 7) wird eine Vergütung von 1 (vier) Mk. für den Tag gewährt.

2. Was diePrüfungsräume betrifft, so ist angenommen,daß die-
selben in den Superintendenturhäusernzur Verfügung gestellt werden
können Für die Benutzung der Räume wird eine Vergütung von 3
(drei) Mk. für den Tag gewährt.

3. Nach§ 5 Abs. 3 ist tunlichstdaraufRücksichtzu nehmen,daß
sämtlichePrüfungs-Mitglieder am Prüfungsorte wohnbaft sind. Das
unterzeichneteMinisterium bemerkt dabei, daß die Beauftragung eines
Lehrers oder einer Lehrerin nach Benehmen mit der zuständigenOrts-
obrigkeitzu geschehenhat. Ergiebt sich die Notwendigkeit,daß außer-
halb des Prüfungsortes wohnenvePersonen mit der Prüfung beauftragt
werden, so ist von den auswärtigen Geistlichen der bare Verlag an
Reise- und Zehrungskostenzu liquidieren. Auswärts wohnendenVolks-
fchullehrernund Lehrerinnen werden die baren Verläge an Fuhrkosten
erstattetund an ZehrungSgeldfür jedenTag ohneUebernachtung4 (vier)
Mark, für jede Uebernachtung2 (zwei)Mk, bewilligt. Dabei sind an-
gefangeneTage für voll zu rechnen,wenn dieAbwesenheitvomWohnort
aus dienstlichenGründen länger als 6 Stunden dauert; in dem Falle,
daß dieselbebis zu 6 Stunden dauert, sind dagegennur 2 (zwei)Mark
Zehrungskostenin Anrechnungzu bringen.

4. Die im § 12 Abs. 2 vorgeschriebeneKosten-Abrechnunghat
eine Uebersichtder Einnahmenaus denPrüfungsgebührenund der durch
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die Prüfung verursachtenAusgabenzu enthalten. Ter zur Deckungder
AusgabenerforderlicheZuschußwird nach abgelegterRechnungaus Groß¬
herzoglicherRenterei gezahlt.

Großherzoglich-MecklenburgischesMinisterium,
An Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten,

den Konsistorialrat
W.

zu P-

16. Bekanntmachung des Unterrichts- Ministerium vom 24.
Rooember 1904, betreffend die vor der Prüfungskommission
für Lehrerinnen sowie die an den mit der Berechtigung
zur Abhaltung einer £ntlasfungsprüfung versehenenLehre-
rinnen-Seminaren zu Schioerin, Rostock, IDismar und
Ciiltrownach OTabgabeder Oerordnung vorn 13. ITTai1895
erworbenen Zeugnisseder flnstellungsfähigkeit.

Es ist, wie zurKenntnis desunterzeichnetenMinisteriumsgekommen,
die Meinung verbreitet,daß die vor der HiesigenPrüfungskommissionfür
Lehrerinnen,sowiedie an den mit der BerechtigungzurAbhaltungeiner
Entlassungsprüfung versehenen Lehrerinnen- Seminaren zu Schwerin,
Rostock,Wismar und Güstrownach Maßgabe der Verordnung vom 13.
Mai 1895, betreffendPrüfung von Lehrerinnen an Volks-, Bürger-
und höherenMädchenschulen,diePrüfung vonLehrerinnenderfranzösischen
und englischenSprache, sowiediePrüfung vonLehrerinnender weiblichen
Handarbeit, erworbenenZeugnisseder Anstellungsfähigkeitihre Gültigkeit
verlieren, wenn die Inhaberinnen derselbennicht innerhalb einer be-
stimmtenFrist im Schuldiensttätig gewordensind.

Das unterzeichneteMinisterium nimmt hieraus zu der Bemerkung
Veranlassung,daß dieseAuffassungirrig ist und daß dieseZeugnisseihre
Gültigkeitbehalten,auchwenn von denInhaberinnen derselbenderLehr-
berns tatsächlichnichtausgeübt wird.

17. Prüfungsordnung für Handarbeitslehrerinnen an den.
Domaniallandschulenvom 16. Dezember 1904.

§ 1. Zur Erteilung des Unterrichtsin weiblichenHandarbeitenin
Domanial-Landschulensind nur solcheLehrerinnenbefugt, die ihre tech-
nischeBefähigung durch Ablegung einer Prüfung am Großherzoglichen
Seminar zu Neuklosteroder auf Grund der Verordnungvom 13. Mai
1895, betreffenddiePrüfung vonLehrerinnenin weiblichenHandarbeiten,
nachgewiesenhaben.

§ 2. Die Prüfung amSeminar zuNeuklosterwird aufAnweisung
des Seminardirektorsin Neuklostervon der an der Seminarschuleange-
stelltenLehrerin für weiblicheHandarbeitenabgehalten.

Der Seminardirektorhat das Recht,dieserPrüfung beizuwohnen.
§ 3. Die Prüfung kann jederzeiterfolgen, dochist die Meldung.

14 Tage vorher schriftlichbei dem Seminardirektoreinzureichen.
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§ 4. Zu derPrüfung werdennur solcheBewerberinnenzugelassen,
welchedas 18. Lebensjahrvollendetund ihre Unbescholtenheitdurch ein
ZeugnisihrerOrtsbehörde oder deszuständigenPastors nachgewiesenhaben.

§ 5. Ter Meldung ist beizufügen:
1. ein Taufschein,
2. ein Zeugnis der Unbescholtenheit(vergl. § 4),
3. ein kurzer, selbst gefertigterLebenslauf, der den vollständigen

Namen, den Geburtstag, das Geburtsjahr, die Konfessionund
den Wohnort der Bewerberinenthaltenmuß;

4. ein ärztlichesZeugnis, das sich darüber auszusprechenhat, ob
in dem Gesundheitszustandeder Bewerberin ein Hindernis an
der UebernahmedesAmteseinerHandarbeitslehrerinsichbefindet.

§ 6. Die Prüfung ist eine praktische. Die Bewerberinmuß
1. Auskunftdarüber geben können,wie ein Strumpf gestricktwird

und in Gegenwart der prüfendenLehrerin zeigen, daß sie des
Strumpfstrickensselberkundigsei;

2. sie muß praktischzeigen, daß sie die verschiedenenArten des
Strümpfestopfens,z. B- die Maschenstopfeund Gitterstopfe,
auszuführenverstehe;

3. sie muß in Gegenwart der prüfendenLehrerin eine Steppnaht
und eine Kappnahtnähen;

4. sie muß ein Mannshemdund ein Frauenhemdzuschneiden;
5. sie muß einen Flicken in ein leinenesTuch regelrechteinsetzen

und ebensoauf ein leinenesTuch aufsetzen;
6. sie muß zeigen,daß sie Leinwandzu stopfenverstehe;
7. sie muß zeigen, daß sie das Buchstabenzeichnenin Leinwand

(Kreuzstich)verstehe;
8. sie muß einenNamen in Leinwandstickenkönnen;
9. sie muß ein selbstgefertigtesZeichentuchmitbringen und der

prüfendenLehrerin vorzeigen. DiesesTuch muß sämtlicheBuch-
stabeudes deutschenund lateinischenAlphabetsund die Ziffern
1—10 enthalten. Die Bewerberin muß mit Handschlagver-
sichern,daß sie dies Tuch selbständigangefertigthabe.

§ 7. Mit der Prüfung ist ein Hospitieren in mindestens zwei
Unterrichtsstundenin der Handarbeit in derSeminarübungsschulezu ver-
binden. Die Prüfung und dies Hospitierensind tunlichstauf einen und
denselbenTag zu verlegen.

§ 8. Als Prüfungsgebühr ist an die Handarbeitslehrerin der
Seminarschulezu Neuklosterdie Summe von 6 Mark zu entrichten.

§ 9. Wenn die Bewerberin die Prüfung besteht, erhält sie von
dem Seminardirektor ein von diesemunterschriebenesund untersiegeltes
Zeugnis, welchesihre Befähigungzur Erteilung des Unterrichtsin weib-
lichenHandarbeitenin Domanial-Landschulenausspricht.

Tie Kosten des tarifmäßigenStempels (20 Pfg-) trägt die Be¬
werberin.
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18. Beftätigung einer Abänderung der Ordnung für die Cehr-
amtsbefäbigung der Cebrer an Volks- und Bürgertchulen
bei dem Grobberzoglicben Cebrerteminar zu Heuhloster.

Friedrich Franz pp. Wir verordnenhierdurch,daß an Stelle des
§ 3 Ziffer 3 und des § 5 Ziffer 2 Absatz1 der Ordnung für dieLehr-
amtsbefähigungder Lehrer an Volks-und Bürgerschulenbei dem Groß-
herzoglichenLehrerseminarzu Neuklosterin Zukunft die aus der Anlage
ersichtlichenBestimmungentreten sollen.

Gegeben durchUnser Ministerium,
Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten.

Schwerin, den 7. März 1905.

.§ 3 Ziffer 3.
3. Die mündlichePrüfung erstrecktsichauf Pädagogik,Katechismus,

biblischeGeschichte,deutscheSprache, RechnenundMathematik,Geschichte,
Geographie,NaturkundeundGesang, außerdemhat jederSeminarist eine
Katechesemit Kindern der Seminarschule zu halten, deren Thema der
kirchlicheKommissarstellt.

Das Maß der Leistungenin den einzelnenFächernwird durchden
Lehrplan des Seminars bestimmt.

§ 5. Ziffer 2 Absatz1.
2. Von der gesamtenmündlichenPrüfung sind diejenigenSemi-

naristen zu befreien, deren Klassen-und Prüfungsleistungen im Aufsatz,
im Katechismus, in den mathematischenFächern, in der Pädagogik, in
der Biblischen-und Weltgeschichte,in deutscherSprache, Geographieund
Naturkunde mit dem uneingeschränktenPrädikat „gut" beurteilt sind,
wenn ihr Fleiß undBetragen zu keinemschwerenTadelAnlaßgegebenhat.

19. Verordnung vom 9. März 1903, betreffend die Prüfung
von Cebrern für ITlittelfduilen.

FriedrichFranz 2c. Wir verordnen in betreff der Prüfung von
Lehrern für Mittelschulenhierdurchdas Nachstehende.

Pnifungskommission.
§ 1. Die Prüfung findet in Schwerin vor einer Kommissionstatt,

welcheaus einem Kommissariusdes Ministeriums, Abteilung für Unter-
richts-Angelegenheiten,als Vorsitzendemund vier bis sechsaus demKreise
von Fachmännernzu ernennendenMitgliedern besteht.

Prüfungstermine.
§ 2. Die Prüfung wird in der Regel jährlicheinmal abgehalten,

wenn rechtzeitiggeeigneteAnmeldungeneingegangensind. Der Prüflings-
termin wird den zur Prüfung Zugelassenenrechtzeitigbekanntgegeben.
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Bedingungder Zulassung.
§ 3. Zur Prüfung werden zugelassen:mecklenburgischeLehrer,

welchedas Zeugnis der AnstellungsfähigkeitbeimSchullehrer-Seminarzu
Neuklostererworbenund mindestensdrei Jahre im öffentlichenSchuldienst
gestandenhaben, sowiemecklenburgischeKandidatendes höherenLehramts
oder der Theologie.

Als Kandidatendes höherenLehramts oder der Theologieim Sinne
dieserPrüfungsordnung sind die anzusehen,welchemit demZeugnisseder
Reife die Universitätbezogenhaben und sichdarüber ausweisen, daß sie
sichmindestensdrei Jahre hindurchdenentsprechendenUniversitäts-Studien
ordnungsmäßiggewidmethaben.

Meldungzur Prüfung.
§ 4. Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind bis zum 1. Juli

jedes Jahres an das Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegen-
heiten, zu richten.

Der Meldung sind beizufügen:
1. ein selbstgefertigterLebenslauf, auf dessenTitelblatte der voll-

ständige Name, der Geburtsort, das Alter, das Religionsbe-
kenntnis und das augenblicklicheAmtsverhältnis des Bewerbers
anzugebensind;

2. dieZeugnisseüber diebisherempfangeneSchul- oderUniversitäts-
bildung, über die abgelegtenPrüfungen und über die bisherige
Tätigkeit im öffentlichenSchuldienst in Ur- oder beglaubigter
Abschrift.

Die nicht im SchuldienstestehendenBewerber haben außerdemein-
zureichen:

3. einen Taufschein,
4. ein amtlichesFührungszeugnisund
5. ein Gesundheitszeugnis,welchesvon einem zur Führung eines

DienstsiegelsberechtigtenArzte auszustellenist.
In der Meldung ist anzugeben,in welchenFächern(§ 5 B.) der

Bewerber die Lehrbefähigungzu erlangenbeabsichtigt,sowieaus welchem
Facheihm dieAufgabefür die häuslicheArbeit (§7) besonderserwünscht
sein würde.

Prüsungßbehörde.
§ 5. DiePrüfung istabzulegen:

A. von allen Bewerbernin Pädagogik,
B. nach Wahl der einzelnenBewerber in zweiender nachbezeich-

neten Fächer: 1. Religion, 2. Deutsch. 3. Französisch,
4. Englisch, 5. Geschichte,6. Erdkunde, 7. Mathematik,
8. Botanik und Zoologie, 9. Physik und Chemie nebst
Mineralogie.

Im unterrichtlichenInteresse sind besondersfolgendeVerbindungen
zu berücksichtigen:

Religion mit Deutsch,
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Religion mit Geschichte,
Französischmit Englisch,
eine dieserbeidenfremdenSprachen mit Deutsch,
Deutschmit Geschichte,
Geschichtemit Erdkunde,
Mathematikmit Physikund ChemienebstMineralogie,
Mathematikmit Botanik und Zoologie,
Mathematikmit Erdkunde,
Botanik und Zoologiemit Physikund ChemienebstMineralogie,
Physikund ChemienebstMineralogie mit Erdkunde,
Botanik und Zoologiemit Erdkunde.

Für Kandidatender Theologie,welcheeine der zurBekleidungeines
geistlichenAmtes erforderlichenPrüfungen bestandenhaben, erstrecktsich
diePrüfung in derReligion nur auf dieMethodikdesReligionsunterrichts.
Die Aufgabefür die Hausarbeit (§7) ist für dieseBewerber aus dem
zweitender von ihnen gewähltenFächerzu entnehmen.

Ueber die Prüfung im Lateinischenzu vergl. § 8, IV.

Form dcr Prüfung.

§ 6. Tie Prüfung ist eine schriftlicheund eine mündliche, die
schriftlichegeht der mündlichenvoraus.

SchriftlichePrüfung.
§ 7. 1. Zur schriftlichenhäuslichenBearbeitungwirdjedemBewerber

nach Annahme seinerMeldung eine Aufgabeaus einem der beidenvon
ihm gewähltenPrüfungsfächer(§ 5 B) gestellt. WünschedesBewerbers
(§ 4, Abs- 4) bezüglichder Auswahl des Faches sowie auch eines be-
sonderenGebiets innerhalbdesselbensind tunlichstzu berücksichtigen.

Tie Arbeit, in der mit gründlichersachlicherBehandlungsprach-
richtige,logischgeordneteDarstellungverbundensein muß, ist binnen acht
Wochen,vom Tage der ZustellungderAufgabeab gerechnet,in deutlicher
Reinschrift, mit numeriertenSeiten und gehefteteinzureichen.Auf ein
mindestensacht Tage vor demAblause derFrist eingereichtesbegründetes
Gesuchist derVorsitzendederPrüfungskommissionermächtigt,eine weitere
Frist bis zur Dauer von vier Wochenzu gewähren; falls der Bewerber
infolgedessennichtmehr zu dernächsten,sondernerst zu derdarauf folgen-
den mündlichenPrüfung zugelassenwerdenkann, ist ihm hiervonbei Be-
willigung der Frist Mitteilung zu machen.

Eine nochmaligeFristverlängerung bedarf der Genehmigung des
Ministeriums, Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten.

Wird die Frist versäumt, so gilt die Meldung zur Prüfung als
erloschen. Bei einer späterenMeldung ist eine neue Aufgabe zu stellen.

Wenn ein Bewerbernachweislichohne sein Verschuldenverhindert
wird, sichzur mündlichenPrüfung einzustellen,so kann eine als genügend
befundeneschriftlicheHausarbeit für die nächstePrüfung Geltung behalten.

Der Bewerber hat die von ihm benutztenHilfsmittel genau anzu-
gebenund zu versichern,daß er die Arbeit selbständigangefertigt und
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andere als die von ihm angegebenenHilfsmittel nichtbenutzthat. Wort-
licheEntlehnungensind als solchedeutlichzu bezeichnen.

2. Am Prüfungsorte hat der Bewerber unter Aufsichtje eine
Arbeit aus dem Gebiete jedes der beiden von ihm gewähltenFächer
(§ 5 B) zu fertigen. Bei derPrüfung in den fremdenSprachenbesteht
die Arbeit in je einer Uebersetzungaus dem Deutschenin die fremde
Sprache und aus dieser ins Deutsche. Bei diesenUebersetzungenist der
Gebraucheines Wörterbuchesnichtzu gestatten;jedochsind seltenereVo-
kabelnanzugeben. Nach Wahl des Bewerberskann bei der Prüfung im
Französischenund Englischenan dieStelle derUebersetzungin die fremde
Sprache auch eine freie Arbeit treten, deren Gegenstandinnerhalb des
Anschauungskreisesdes Bewerbers liegt.

Die Aufgabenwerdenauf Vorschlagder Prüfenden von demVor-
sitzendenbestimmt.

Für jede Arbeit — bei derPrüfung in einer fremdenSprache für
beideschriftlicheArbeiten zusammen— sind dem Bewerber 4 Stunden
Zeit zu bewilligen.

AllePrüfungsarbeitenbleibenbei denAktenderPrüfungskommission.

MündlichePrüfung.
§ 8. I. VondenBewerbern,welcheeinelehramtlichePrüfung bereits

abgelegthaben, ist in einem der Fächer, in denensie eineLehrbefähigung
zu erlangen wünschen,eineLehrprobeabzulegen,für welchederGedanken-
gang schriftlichaufzuzeichnenist.

Tie Aufgabe wird mindestenseinen Tag vorher gegeben.
Das Fach bestimmtder Vorsitzendeder Kommission.
Die Lehrprobeist in einer Mittelschuleoder höherenMädchenschule

abzuhalten.
Die Kommissionist ermächtigt,auchnochdie AblegungeinerLehr-

probe in dem anderenvon dem Bewerber gewähltenFacheaufzugeben.
Von den Bewerbern,welcheeine Lehrbefähigungnochnicht erlangt

haben, ist in jedem der von ihnen gewähltenFächer eine LShrprobe
abzulegen.

II. In der Pädagogik ist der NachweiseingehenderBeschäftigung
mit der Psychologieunter steter Bezugnahmeauf Unterrichts-und Er-
ziehungslehrezu führen. Ferner hat der Bewerber genauereKenntnis
der Geschichteder Pädagogik eines von ihm selbst zu wählendenZeit-
raumes der neuerenZeit sowie der Schriften eines der namhafteren
pädagogischenSchriftstelleraus diesemZeiträume darzutun.

Außerdem haben die lehramtlichnoch nicht geprüften Bewerber
nachzuweisen,daß sie die durchden Lehrplanfür die Lehrerseminarebe-
stimmtenpädagogischenKenntnissebesitzen.

Bemerkung- Bei der Prüfung in den von dem Bewerber
gewähltenbeidenFächernist außerdemauchVertrautheit mit der
besonderenMethodikdieserFächersowieausreichendeBekanntschaft
mit geeignetenLehrmitteln und mit wichtigenwissenschaftlichen
Hilfsmittelnzu fordern.
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III. In bettin § 5B bezeichnetenFächern ist folgendes zu fordern:

I. Religion:
Kenntnis von der Abfassungund Sammlung sowie von demHaupt-

iuhalte der Schriften alten und neuen Testamentes, genauereBekanntschaft
mit einer der Hauptschriftendes alten Testamentes, mit einem der Evan-
gelten, mit der Apostelgeschichteund mit mindestenseiner der epistolischen
Hauptschriften des neuen Testamentes, eingehendeKenntnis des Lebens
Jesu; Uebersichtüber die Geschichteder christlichenKirche mit besonderer
Berücksichtigungdes Zeitalters der Reformation und der neuestenZeit;
Bekanntschaft mit dem Gottesdienst und der Arbeit der inneren und
äußeren Mission, Kenntnis der Lehren der evangelisch-lutherischenKirche
und die Fähigkeit, dieLehrstückebiblischzu begründen; außer der genauen
Kenntnis des kleinen lutherischenKatechismus Bekanntschaft mit einer
der übrigen lutherischenBekenntnisschriften,Kenntnis der evangelischen
Kirchenliederdichtung;Einsicht in die Methode des Unterrichts.

2. Im Deutschen:
Sichere Kenntnis der neuhochdeutschenGrammatik nach Lautlehre,

Formenlehre und Syntax, sowie übersichtlicheBekanntschaftmit der ge-
schichtlichenEntwicklung der Schriftsprache; Kenntnis der deutschen
Literaturgeschichtemit besondererBerücksichtigungder beiden letztenJahr-
hunderte, genauere Kenntnis einiger Hauptwerke der deutschenDichtung
aus den verschiedenenZeitaltern; eingehendeBekanntschaftmit dem Ent-
wickelungsgangeund den Werken eines der namhaftestenSchriftsteller der
Neuzeit; Kenntnis der deutschenJugend- und Volksliteratur; Bekannt-
schastmit den Grundzügen der deutschenMetrik, Poetik und Stilistik;
Einsichtin die Methode.

3. In der französischen und englischen Sprache:
Richtige Aussprache und Bekanntschaft mit den Elementen der

Phonetik und der Aussprachlehre, Kenntnis der Formenlehre und der
Syntax, Fertigkeit, einen prosaischen oder einen leichterenpoetischenAb-
schnitt aus der fremdenSprache ins DeutschevomBlatte richtig zu über-
setzen und sprachlichzu erklären; Uebung im mündlichenGebrauch der
Sprache, allgemeineKenntnis der Geschichteder französischenund der
englischenLiteratur; nähere Bekanntschaft mit einigen Hauptwerken der
bedeutendsten Schriftsteller auf Grund eigener Lektüre; Kenntnis der
neueren GeschichteFrankreichs und Englands; Einsicht in die Methode
des Unterrichts.

4. In der Geschichte:
Uebersichtüber die allgemeineGeschichteunter Berücksichtigungder

Beziehungenauf die vaterländische;genauereKenntnis der deutschenund
der mecklenburgischenGeschichtemit Einschlußder kulturgeschichtlichenEnt-
Wickelung; Kenntnis der deutschen Reichsverfassung; Bekanntschaft mit den
wichtigstenErscheinungendes wirtschaftlichenund gesellschaftliche»Lebens
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der Neuzeit; Bekanntschaftmit einigen der bedeutendstenneueren vater-
ländischenGeschichtswerkeund mit volkstümlichenMusterdarstellungen
Einsichtin die Methodedes Faches.

5. In der Erdkunde:
Vertrautheit mit denGrundlehrender mathematischen,eingehendere

Kenntnisseder physischenund politischenErdkunde;Bekanntschaftmit der
Plastik derErdoberfläche;genaueKenntnis der LänderEuropas, besonders
Deutschlands,auchin kulturgeographischerHinsicht;Bekanntschaftmit den
Haupttatsachender Völkerkunde,der Tier- und Pflanzengeographie,über-
sichtlicheKenntnis der Geschichteder Enideckungenund der wichtigsten
RichtungendesWelthandels,sowiederBeschaffenheitderdeutschenKolonien
und Schutzgebiete;Vertrautheit mit denLehrmittelnfür denerdkundlichen
Unterricht, namentlichden vorzüglichstenAtlanten, Wandkarten, Globen,
Apparaten und Anschauungsbildern;Bekanntschaftmit einigen wichtigen
wissenschaftlichenHilfsmitteln für den geographischenUnterricht; Uebung.
imEntwerfenvonKartenskizzen;Einsichtin dieMethodedesGegenstandes.

6. In d er Mathematik:
Kenntnis der allgemeinenArithmetik bis zum Beweise des bino-

mischenLehrsatzesfür beliebigeExponenten(einschließlich),der Algebra
bis zu denGleichungendrittenGrades(einschließlich),sowiederwichtigsten
Reihen der algebraischenAnalysis; Kenntnis der ebenenGeometriemit
Einschlußder Lehre von harmonischenPunkten und Strahlen, Ehordalen,
Aehnlichkeitspunktenund Achsen;Kenntnis der körperlichenGeometrieder
ebenenTrigonometrie,der Theorie der Marima undMinima, der analy-
tischenGeometrie der Ebene in rechtwinkligenKoordinaten bis zu den
Kegelschnitteneinschließlich;SicherheitimGebraucheder trigonometrischen
Tafeln; Einsichtin dieMethode— mit EinschlußderdesRechenunterrichtes.

7. In Botanik und Zoologie:
SystematischeUebersichtüber die Pflanzen-und Tierwelt; Einblick

in das Leben der Pflanzen und Tiere; auf eigeneAnschauungbegründete
Bekanntschaftmit den wichtigstenFamilien und Ordnungen der einhei-
mischenPflanzen und Tiere sowie mit bemerkenswertenFormen aus
fremdenLändern; einige Kenntnis der geographischenVerbreitung der
Pflanzen und Tiere, Bekanntschaftmit Bau und Lebendes menschlichen
Körpers unter besondererBerücksichtigungder Gesundheitspflege;Be-
kanntfchaftmit den zweckmäßigstenHilfsmitteln für den Unterricht(Ab-
bildungen, Nachbildungen,Präparaten usw.), Uebung im Zeichnenvon
Pflanzen-undTierformen; Kenntnis derneuerenvolkstümlichenLiteratur;,
Einsichtin die Methode des Gegenstandes.

Bei näherem Eingehen auf einzelneGebiete ist auf Wünscheder
BewerberRücksichtzu nehmen.

8. In der Physik und der Chemie nebst Mineralogie:
UebersichtlicheKenntnis des ganzen Gebietes der Physik, nähere

Bekanntschaftmit einzelnenTeilen, bei deren Wahl auf Wünsche der
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Bewerber tunlichstRücksichtzu nehmen ist; allgemeineKenntnis der
chemischenGrundgesetze,der wichtigstenchemischenElemente,sowiesolcher
Verbindungen, die für den Haushalt de'r Natur und für das tägliche
Leben besondereBedeutunghaben; Bekanntschaftmit den am häufigsten
vorkommendenMineralien, ihren Kristallformen,physikalischenund chemi-
schenEigenschaftenund ihrer praktischenVerwertung; Einblickin denBau
und die Bildung der Erdrinde; Bekanntschaftmit den zweckmäßigsten
Hilfsmitteln für denUnterricht,insbesonderemit der Einrichtungnnd dem
Gebraucheder im UnterrichtevorkommendenApparate; Einsicht in die
Methode deS Unterrichts.

IV. Bewerbern,welcheeineLehrbefähigungim Lateinischenzn er-
langen wünschen,ist die Gelegenheit dazu zu bieten. Gemäß § 7, 2
dieserPrüfungsordnung sind von ihnen zweiÜbersetzungenzu fertigen.
In der mündlichenPrüfung haben sie die Fähigkeitnachzuweisen,einen
AbschnittauS Cäsar und einen nicht besondersschwierigenAbschnittaus
OvidsMetamorphosenoder aus Virgils AeneiSgeläufigzu übersetzenund
auszulegen; außerdemhaben sie Kenntnis der Formenlehre, der Haupt-
regelnderSyntax nnd derProsodiesowieEinsichtin die Methodedarzutun.

An die Stelle eines der anderen Prüfungsgegenständetritt die
Prüfung im Lateinischennicht.

Zurückweisungvon der mündlichenPrüfung.

§ 9. Wenn dieHausarbeitnachdemübereinstimmendenGutachtender
Prüfungskommissionbereitsunzweifelhafterkennenläßt, daßdemBewerber
die nachgesuchteLehrbefähigungnichtzuerkanntwerdenkann, ist derVor-
sitzendeberechtigt,den Bewerber von der mündlichenPrüfling zurück-
zuweisenund die Prüfung für nicht bestandenzu erklären.

Ausführungder mündlichenPrüfung.

§ 10. Den Gaug der mündlichenPrüfung ordnet der Vorsitzende
der Prüfungskommissionan.

Die Ergebnisseder Prüfung werdenunmittelbar nachBeendigung
jedes Teiles Verselbenfestgesetzt.

Ergebnisder Prüfung.
§ II. Ueber den Verlauf der ganzenPrüfung ist eine schriftliche

Verhandlungzu führen.
Die Ergebnisseder einzelnenTeile der schriftlichenund mündlichen

Prüfung werden unter Anwendung der Zeugnisse „sehr gut", „gut",
„genügend", „nicht genügend"beurteilt.

Nach dem Abschlüsseder ganzenPrüfung entscheidetdieKommission
auf Grund der in den Verhandlungen über die einzelnenTeile der
Prüfung festgesetztenUrteile, ob der Bewerber die Prüfung bestanden
oder nicht bestandenhat.

Die Urteile über die'Hausarbeit und die Lehrprobensind beiFest-
fetzung des Endergebnissesin den bezüglichenPrüfungsgegenständenin
Betracht zn ziehen.
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Die Entscheidungenüber die Ergebnisseder einzelnenTeile wie
über das Gesamtergebnisder Prüfung erfolgendurchMehrheitsbeschluß;
bei Stimmengleichheitgibt der Vorsitzendeden Ausschlag.

Die Prüfung hat nicht bestanden,wer in der Pädagogik oder in
einem der von ihmgewähltenbeidenFächernicht genügt hat. Bewerbern,
welchevorher eine lehramtlichePrüfung nochnicht abgelegthaben, ist die-nachgesuchteLehrbefähigungauch dann stets zu versagen,wenn ihreLehr-
proben nicht genügt haben.

Das Ergebnis der Schlußberatung der Prüfungskommissionist in
-einerVerhandlungzusammenzufassen,welchevon dem Vorsitzendenund
sämtlichenMitgliedern der Kommissionzu unterzeichnenist.

Der Ausfall derPrüfung istnachderSchlußberatungdenBewerbern
durchden Vorsitzendenmitzuteilen.

Prüfungszcugnis.
§ 12. Auf Grund der bestandenenPrüfung erhält der Bewerber

ein Zeugnis über seine Befähigung als Lehrer an Mittelschulen und
höherenMädchenschulen.In diesemwird das Ergebnis in den einzelnen
Prüfungsgegenständenangegeben.

Wiederholungder Prüfung.
§ 13. Die Prüfung darf in denselbenFächernnur einmalwieder-

holt werden.
Zu einer zweitenWiederholungbedarf es der Genehmigung des

Ministeriums, Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten.
Eine als genügendbefundeneschriftlicheHausarbeit kann auf Be-

fchlußderPrüfungskommissionfür eineWiederholungderPrüfung inner-
halb Jahresfrist in Anrechnungkommen. Dies ist in der Schlußverhand-
lung der erstenPrüfung ausdrücklichzu vermerken und dem Bewerber
am Schlüsseder Prüfung mitzuteilen.

Erweiterungspriisung.
§ 14. Wer die Prüfung bestandenhat, ist befugt, um nochfür

andereFächerdieLehrbefähigungnachzuweisen,sichErweiterungsprüfungen
in einzelnenFächernzu unterziehen. Der Bewerber hat dann für die
gewähltenFächerdie volle schriftlicheund mündlichePrüfung nachMaß-
gäbe der §§ 7 und 8 dieserPrüfungsordnung — jedochunter Ausschluß
der Prüfung in Pädagogik(§ 8, II) — abzulegen.

lieber die durchErweiterungsprüfungenerlangtenLehrbefähigungen
sind den BewerbernbesondereZeugnisseauszustellen.

Prüsungsgebühreu.
§ 15. Jeder Bewerber hat nachder Zulassungzur Prüfung an

die ihm bezeichneteStelle eine Gebühr von zwanzigMark zu zahlen.
Wenn der Bewerber durchgültigeZeugnisserechtzeitignachweist,

daß er durchKrankheit oder anderweitige außerordentlicheHindernisse
genötigt ist, die Prüfung aufzugeben,werdendie eingezahltenGebühren
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zurückerstattet.Die Entscheidunghierüberhat das Ministerium, Abteilung
für Unterrichts-Angelegenheiten,zu treffen.

InkraftsetzungderPrüfungsordnung.
§ 16. DiesePrüfungsordnungtritt unterAufhebungderOrdnungfür

die Prüfung der Lehrer an Mittelschulenvom 30. Dezember1893 mit
dem 1. Juli 1905 in Kraft.

Gegeben durch Unser Ministerium^ Abteilung für Unterrichts-
Angelegenheiten.

20. Verordnung vom 19. Januar 1906 zur Abänderung der
üerordnung vom 13. ffiai 1895, betreffend die Prüfung
von Lehrerinnen für Oolhs-, Bürger- und höhere niädcben-
fchulen, die Prüfung von Lehrerinnen der französischen
und der englischen Sprache, foioie die Prüfung von Lehre¬
rinnen der weiblichen Landarbeiten.

FriedrichFranz pp. Wir verordnennachHausvertragsmäßigerVer¬
handung mit Seiner KöniglichenHoheit dem Großherzogevon Mecklen-
burg-Strelitz und nach verfassungsmäßigerBeratung mit Unseren ge-
treuen Ständen:

An die Stelle des § 1 Satz 2 derVerordnungvom 13. Mai 1895,
betreffenddie Prüfung von Lehrerinnenfür Volks-,Bürger- und höhere
Mädchenschulen,die Prüfung von Lehrerinnender französischenund der
englischenSprache, sowie die Prüfung von Lehrerinnen der weiblichen
Handarbeiten(Regierungs-Blatt von 1895 Nr. 17) treten folgendeBe-
stimmungen:

Auf die an öffentlichenoder privaten Schulen zurzeit bereits
angestelltenLehrerinnenfindet dieseBestimmungkeineAnwendung.
AuchkönnenfremdsprachlicheAusländerinnen,welchedas Prüfungs-
zeugnis nichterlangt haben, mit GenehmigungUnseresMinisteriums,
Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,zum Unterrichtin ihrer
Muttersprachezugelassenwerden.

GegebendurchUnser Staatsministerium.
Schwerin, den 19. Januar 1906.
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21. üerordnung vom 3. Dezember 1906 zur Ergänzung der
Verordnung vom 13. FRcii1895, betreffend die Prüfung
von Lehrerinnen für üolks-, Bürger- und höhere Mädchen-
fchulen.

FriedrichFranz zc. Wir verordnennachHausvertragsmäßigerVer-
Handlungmit Seiner KöniglichenHoheit dem Großherzogevon Mecklen-
bnrg-Strelitz und nachverfassungsmäßigerBeratung mit Unserengetreuen
Ständen, was folgt:

Hinter § 21 ver Verordnung vom 13. Mai 1895, betreffenddie
Prüfung vonLehrerinnenfür Volks-,Bürger- und höhereMädchenschulen
(Regierungs-Vlattvon 1895 Nr. 17), tritt folgender§ 21a:

Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,
kann solchenAnstalten, welchendie Berechtigungzur Abhaltung
einer Entlassungsprüfungin Gemäßheitdes § 3 erteilt ist, wider-
ruflichgestatten,daß diePrüfung in derReligion, Geschichte,Geo-
graphie, Naturgeschichte,Naturlehre, Handarbeit, im Zeichnenund
Singen schonnach Absolvierungdes zweitenSeminarjahres unter
dem Vorsitzedes KommissarsUnseresMinisterii nachMaßgabe des
§ 3, Satz 2 und unter Berücksichtigungder für die bezeichneten
Fächerin § 16 gestelltenForderungen mit der Wirkung abgelegt
wird, daß das Ergebnis dieserPrüfung für die nach Absolvierung
des dritten Seminarjahres abzulegendePrüfung der Anstellungs¬
fähigkeitGültigkeit behält, sofern letzterePrüfung innerhalb drei
Jahre von der Ablegungder Vorprüfung an abgelegtwird.

Durch die Ablegung der Vorprüfung allein wird eine Lehr- .
befähigungnicht erworben.

An Gebühren für die Vorprüfung ist vor deren Beginn der
Betrag von 5 Mark zu entrichten. Diese Gebühr wird auf die
vor Beginn der Hauptprüfung nach § 21 zu entrichtendeGebühr
angerechnet.
GegebendurchUnser Staats-Ministerium.
Schwerin, den 3. Dezember1906.

22. Landesherrliche Verordnung vom 28. Februar 1907 zur
Abänderung der Paragraphen 7 und 9 der Ordnung der
Prüfung der Lehramtsbefähigung der Lehrer an Dolks-
und Biirgerfcbulen bei dem Grofsberzoglichen Lehrer-
feminar zu Tleuhlotter.

Wir FriedrichFranz pp. findenUns veranlaßt, in Abänderungder
Bestimmungenin §7, Ziffer 1 und § 9, Ziffer4, Absatz2 derOrdnung
der an UnsermLehrerseminarzu NeuklosterabzuhaltendenPrüfung der
Lehramtsbefähigungder Lehrer an Volks- und Bürgerschulenvom
4. Oktober1899 hie!durchzu verordnen,was folgt:

1. An die Stelle von § 7, Ziffer 1 der Prüfungsordnung vom
4. Oktober1899 tritt die folgendeBestimmung:

4



— 50 —

„Wer die Prüfung bestandenhat, erhält ein Zeugnis der An-
stellungsfähigkeitim Schulamte nach dem anliegendenMuster A
nebstUnteranlagea."
2. An die Stelle von § 9, Ziffer4, Absatz2 derPrüfungsordnung

vom 4. Oktober 1899 tritt bie folgendeBestimmung:
„Wer die Prüfung bestandenhat, erhält ein Zeugnis der An-

stellungsfähigkeitim Schulamte nach den? anliegendenMuster B
nebstUnteranlageb."
UrkundlichunterUnserereigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

GroßherzoglichenJnsiegel.
Gegeben durchUnser Ministerium,

Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten.

Unteranlage a.

Anlage zu dem Zeugnis der AnliellungsfähigKeit
für

evangelisch-lutherische Volks- und Bürgerschulen iur Großyerzogtum
Mecklenburg-Schwerin.

lieber die Kenntnisse und Fähigkeiten des Seminaristen

werden auf Grund der von ihm bestandenen Entlassungsprüfung und der Klassen-
leistungen folgende Einzelurteile abgegeben:

1. Lehrfertigkeit. 7. Erdkunde.
2. Pädagogik. 8. Naturkunde;
3. Religion: a. N'aturbeschreibung.

a. Katechismus. b. Physik und Chemie.
b. Bibelkunde. 9. Zeichnen.
c. Kirchengeschichte. 10. Musik:

4. Deutsch: a. Singen.
a. Literatur und Grammatik. b. Geigenspiel.
b. Aufsatz. c. Orgelspiel.

5. Mathematik. d. 5Aarmonielehre.
6. Geschichte. 11. Turnen.

Bemerkung. Reihenfolge der Urteile: sehr gut; recht gut; gut; im
ganzen gut; genügend; nicht völlig genügend; nicht genügend.

Befähigung zum Küsterdienst:
Befähigung zum Organistendienst.'

Neukloster, den 19

Kuratorium, Direktor uud Lehrer des Lehrerseminars.

Regierungs- Kirchlicher Direktor.
Kommissar. Kommissar.
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Unteranlageb.
Anlage zu dem Zeugnis der Anstessungsfähigkeit

für evangelisch-lutiierische Volks- und Bürgerschulen
in» Grotzherzogtum Mecklenburg-Schwerin.

Ueberdie Kenntnisseund Fertigkeitendes

werden auf Grund der von ihm bestandenenLehrerprüfung(Extraneerprüfung)?und der KlassenlcistungenfolgendeEinzelurteileabgegeben:
1. Lehrfertigkeit. 7. Erdkunde.
2. Pädagogik. 8. Naturkunde:
3. Religion: a. Naturbeschreibung.

a. Katechismus. b. Physikund Chemie.
b. Bibelkunde. 9. Zeichnen.
c. Kirchengeschichte. 10. Musik:

4. Deutsch: • a. Singen.
a. Literatur und Grammatik. b. Geigenspiel.
b. Aufsatz. c. Orgelspiel.

5. Mathematik. d. Harmonielehre.
6. Geschichte. 11. Turnen.
Bemerkung1. Reihenfolgeder Urteile: sehr gut; recht gut; gut; im-ganzengut; genügend;nichtvöllig genügend;nicht genügend;
Bemerkung2. Bei Ei^traneern,die nicht das Seminar in Neuklosterbe-suchthaben, werdennur die Urteile über die Prüfungsleistungenabgegeben.

Befähigungzum Küsterdienst:
Befähigungzum Organistendienst:

Neukloster,den 19

Regierungs- Kirchlicher Direktor.
Kommissar. Kommissar.

23. Landesherrlicheüerordnung vom 28. Februar 1907 zur
Abänderung der Prüfung der Cehramtsbefähigung am
Gro&berzoglicben Seminar zu Lübtheen.

Wir Friedrich Franz pp. finden Uns veranlaßt, in Abänderung der
>an Unserm Lehrerseminar zu Lübtheen abzuhaltendenPrüfung der Lehr-
>amtsbefähigung der Lehrer an ritter- und landschaftlichenLandschulen
vom 10. August 1900 hierdurch zu verordnen, was folgt:

1. An die Stelle von § 7, Ziffer 1 der Prüfungsordnung vom
.10. August 1900 tritt die folgende Bestimmung:

„Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis der An-
stellungsfähigkeit im Schulamte nach dem anliegenden Muster A
nebst Unteranlage a."

4;*



2. An die Stelle von § 9, Ziffer 4, Absatz2 der Prüfungsordnung
vom 10. August 1900 tritt die folgende Bestimmung:

„Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis der An-
stellungSfcihigkeitim Schulamte nach dem anliegenden Muster B
nebst Unteranlage b."
Urkundlichunter Unserer eigenhändigenUnterschrift und beigedrucktem

Großherzoglichen Jnfiegel.
Gegeben durch Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-

Angelegenheiten.

llrttcranlngca.

Zulage zu dem Zeugnis der AustellungsfähigKeit
an evangelisch-lutherischen rittcr- und landschaftlichen Landschulen des

Gro^licrzogtums Mecklenburg-Schwerin.

lieber die Kenntnisseund Fertigkeitendes Seminaristen

wird auf Grund der von ihm bestandenenEntlassungsprüsungund der Klassen-
leistungenfolgendesUrteil abgegeben:

1. Lehrfertigkeit: -
2. Religion-

!>.Katechismus.
b. BiblischeGeschichteund Bibelkunde.
e. Kirchengeschichte
d. Kirchenlied.

3. Pädagogik
4. Deutsch. -
5. Rechnenund Mathematik.
6. Geschichte
7. Erdkunde. -
8. Naturkunde:

a. Naturbeschreibung —
b. Physikund Chemie

9. Zeichnen
10. Musik:

a. Singen
b. Violinspiel '•
c. Klavierspiel « -
d. Orgelspiel
e. Harmonielehre

11. Turnen
Bemerkung. Reihenfolgeder Urteile: sehr gut; rechtgut; gut; im ganzen gut;

genügend;nichtvöllig genügend;nicht genügend.
Befähigung zum Küsterdienste:
Befähigung zum Organistendienste:

Lübtheen,den 191
Kuratorium, Direktor und Lehrerkollegium des

Lehrerseminars.

Regierungs- Kirchlicher Direktor.
Kommissar. Kommissar.

(S.) (S.) (S.)
Lehrerkollegium:
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Unteranlaged.

Anlage zu dem Zeugnis der Anstellungsfäliigkeit
an cvangclisch-lutlierischcn ritter- und landschaftlichen Landschulen des

Großherzogtmns Mecklenburg-Schwerin.

lieber dieKenntnisseund Fertigkeitendes

wird auf Grund der von ihm bestandenenLehrervrüfung(Exträneerprüfung)und
der KlassenleistungenfolgendesUrteil abgegeben:

1. Lehrfertigkeit:
2. Religion

a. Katechismus
b. BiblischeGeschichteund Bibelkunde.
c. Kirchengeschichte.
d. Kirchenlied.

3. Pädagogik -
4. Deutsch.
5. Rechnenund Mathematik.
6. Geschichte. -
7. Erdkunde
8. Naturkunde:

a. Naturbeschreibung.
b. Physikund Chemie

9. Zeichnen
10. Musik:

a. Singen.
b. Violinsoiel.
c. Klavierspiel
<1.Orgelspiel.
e. Harmonielehre.

11. Turnen.

Bemerkung1. Reihenfolgeder Urteile: sehr gut; rechtgut; gut; im ganzen gut;
genügend;nicht völlig genügend;nichtgenügend.-Bemerkung2. Bei (Srtrnneern,die nichtdas LübtheenerSeminar besuchthaben,
werdennur die Urteile über die Prüfungsleistungeneingetragen.

Befähigungzum Küsterdienste:
Befähigungzum Organistendienste:

Lübtheen,den 19.

Kuratorium, Direktor und Lehrerkollegium des
Lehrerseminars.

Regierungs- Kirchlicher
Kommissar. Kommissar.

(S.) (S.)

Direktor.

(S.)
Lehrerkollegium:
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24. Anforderungen der Afststenkenxrüfung oder
der Abgangsprüfung der Präparanden am Grotzlzerzog^

lichen Seminar in Neukloster.
I- Religion.

Für Religion im allgemeinen wird sichereBeherrschung des für die-
meckl. Volksschulen vorgeschriebenen Memorierstofses vorausgesetzt. Im
einzelnen wird noch verlangt:

A. Katechismus.
Verständnis des Katechismus (LutherischerKatechismus und Landes-

katechismus) sowie Einsicht in seinen Bau und Zusammenhang.

B. Biblische Geschichte.
Die Prüflinge müssen alle Geschichtenaus der „BiblischenGeschichte"'

von Kurtz (mit Ausnahme der unten näher bezeichnetenAbschnitte) frei
in einer sich an den Wortlaut möglichstnahe anschließendenForm erzählen
können und ein gründliches Verständnis der Einzelgeschichtensowie einen,
Ueberblick über den Gesamtverlauf und Zusammenhang der biblischen
Geschichtebesitzen.

Folgende Abschnitte aus Kurtz werden nur dem Inhalte nach ver-
langt: §§ 4 Abs. 3 u. 4, 5 Abs. 2, 7), 27, 31, 37- 41, 44, 45, 46
Abs. 2—4, 47, 48, 53, 55, 56, 63, 65, 68, 69, 7.0 Abs. 1 Ii. 4, 71,.
73 Abs. 3—5, 75 Abs. 3, 77 Abs. 3 u. 4, 78, 82, 83 Abs. 1 u. 2,
86, 87—89, 91, 92, 94—100, 117,. 118, 128, 150, 153, 172—177,
179 Abs. 1, 180—191, 194.

Ueberhaupt nicht verlangt werden: §§ 89 Abs. 4, 90, 101, 149
Abs. 4, 170, 192, 193, 195, 196 -200.

Die Prüflinge müssen mit den wichtigstenGrundsätzen der Methodik,
vertraut sein.

II. DeutscheSprache.
Als schriftlicheArbeit wird eine Abhandlung,. z.B. über ein Sprich-

wort oder eine Sentenz, gefordert (anzufertigen in 2 Stunden).
In der mündlichenPrüfung wird Bekanntschaft mit unfern schönsten'

Gedichten und deren Verfassern verlangt. Die Prüflinge müssen aus-
wendig wissen und verständnisvoll vortragen können je 1—3 Gedichte
vonAllmers, Arndt, Avenarius, Chamisso, Claudius, Dahn, A.V.Droste-'
Hülshoff, Eichendorff,Fontane, Freiligrath, Geibel, Goethe, Hebbel, Hebel,.
Körner, Lenau, Liliencron, K. F. Meyer, Mörike, Reuter, Rückert,
Scheffel, Schenkendorf, Schiller, Storm, Uhland, insgesamt etwa 40 Ge-
dichte, und zwar besonders solche, die dem reiferen Alter des Prüflings
angemessensind. Dabei darf gründliche Lektüre guter Prosa nicht ver-
nachlässigt worden sein. Von den Dramen müssen die Prüflinge Wilhelm
Teil mit einem Verständnis gelesen haben, das ihrem Alter entspricht.
— Guter Lesevortrag gilt als selbstverständlich.

In der Grammatik muß der gesamte Stoff in Günthers „neuhoch-
deutscher Sprachlehre für Präparandenanstalten" (Satzlehre, Wortlehre^
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Wortbildungslehre) verarbeitet worden sein. Für die nötige Sicherheit
im Zerlegen von Sätzen muß durch längeres Ueben gesorgt sein.

Endlich müssen die Prüflinge Klarheit über die Ziele des Unter-
richts im Sprechen. Lesen und Schreiben und über ein zweckmäßiges
Verfahren zur Erreichung dieser Ziele besitzen.

III. Mathematik.

A. Rechne n.
I. Rechnen mit ganzen und gebrochenenZahlen und bürgerliche Rech-

nungsarten. Vergl. Genau u. Tüffers, Rechenbuch für Lehrer-
feminare, I. Bd. Gotha, E. F. Thienemanns Verlag.

II. Allgemeine Arithmetik. Vergl. „Allgemeine Arithmetik in ihrer Be-
ziehung zum praktischenRechnen" von Karl Lembcke. Verlag von
Hinstorff, Wismar.

III. Raumberechnung.
1. Längenberechnuug an gerad- und krummlinigen Flächen: Berech-

nung des UmsangS aus den Seiten oder Ausdehnungen und
umgekehrt;

2. Flächenberechnung: Berechnung des Inhalts aus denAusdehnungen
und umgekehrt;

3. Körperberechuung:
aj Körperflächen: Berechnung der Um- und Oberfläche der Körper

aus den Ausdehnungen und umgekehrt,
b) Korperinhalt: Berechnung des Inhalts der Körper aus den

Ausdehnungen und umgekehrt;
4. Fertigkeit in der LösungsolcherAufgaben aus der Raumberechnung,

die sich auf Lehrsätzeaus der Größenvergleichung und Aehnlichkeit
der Flächen und Körper stütze».

Bem. Die Prüflinge müssen auch die räumlichen Gebilde
beschreibenund die den Berechnungen zugrunde liegendenFormeln
entwickelnkönnen.

IV. Methodik. Kenntnis der methodischenBehandlung der Aufgaben im
Zahlenraum 1—100.

L. Geometrie.

Tie Prüflinge müssen wissen und beweisen können: Tie Sätze von
den Linien und Winkeln, die Kongruenzsätzeder Dreiecke, die Lehrsätze
über die Beziehung zwischenSeiten und Winkeln des Dreiecks, die Sätze
von den Vierecken(besonders von den Parallelogrammen), von den Poly-
gonen, von der JnhaltSgleichheit bei Dreiecken und Parallelogrammen
und die wichtigstenLehrsätzevom Kreise; auch müssen sie den gesamten
Stosf in Konstruktionsaufgaben anzuwenden verstehen. (Vergl. 1.—6.
Abschnitt im Lehrbuch der Elementar-Mathematik von Dr. Th. Wittstein.
1. Band. 2. Abt.: Planimetrie.)
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IV. Naturgeschichte.

A. Zoologie-

I. Wirbeltiere:
1. Klasse. Säugetiere- Aus jeder Ordnung 1 bis 4 Gattungen mit

je 2 bis 4 Arten.
2. Klasse. Vögel. Aus den bekannterenFamilien der 8 Ordnungen

die bekannteren Gattungen mit den entsprechendenArten.
Die Familien sind zu Ordnungen und diese zur Klasse

zusammenzuschließen.
3. Klasse. Reptilien. Aus jeder Ordnung 1 bis 3 Arten.
4. Klasse. Amphibien. Aus jeder Ordnung 2 bis 4 Arten.
5. Klasse. Fische. Aus jeder Ordnung 1 bis 3 Arten.

II- Wirbellose Tiere:
3. Kreis. Weichtiere. Aus der 3. Klasse(Schnecken) und der 4. Klasse

(Muscheln) je 1 bis 4 Arten.
4. Kreis. Gliederfüßer.

1. Klasse. Insekten. Aus jeder Ordnung 3 bis S Arten.
2. Klasse. Tausendfüßer. 1 bis 3 Arten.

3. Klasse. Spinnentiere. 1 bis 3 Arten.
4. Klasse. Krustentiere. 1 bis 3 Arten-

5. Kreis. Würmer. Aus jeder Klasse 2 bis 5 Arten-
Von den Hauptvertretern der siistematischenGruppen

müssen die biologischenEinzelbeschreibuugenden Prüftingen
gegenwärtig sein, und sie müssen zeigen können, daß sie
eigene Naturbeobachtung getrieben haben.

III. Gründliche Kenntnis der Anatomie uud Physiologie des Menschen.

B. Botanik.

I. Morphologie. Genaue Kenntnis der Stengel-. Blatt-, Blüten- und
Fruchtformen. Besonderes Gewicht wird auf den ursächlichenZu-
sammenhang zwischen der Beschaffenheit und der Verrichtung der
Organe gelegt.

II. Kenntnis der Kreise uud Klassen des natürlichen Systems von Braun.
Einordnung der wichtigstenFamilien (Hahnenfußgewächse,Kreuzblüter,
Schmetterlingsblüter usw.) in dies System. Kenntnis der bekannteren
Arten aus den wichtigsten Familien (z. B. aus der Familie Nacht
schatten: Kartoffel, schwarzerNachtschatten, Stechapfel, Tabak). Die
Prüflinge müssen vor allem mit den ZweckmäßigkeitSeinrichtungenfür
das Leben der Pflanzen vertraut sein.

V. Weltgeschichte.

Verlangt wird:
I. Was I. C. Andrä, Grundriß der Geschichtefür höhere Schulen, in

der 26. (25.) Auflage bietet, mit Ausnahme des in eckigeKlammern
Gefaßten und folgender Abschnitte: §§ 4, 112 u. 3, 32g, 382b, 40,
42«, 46, 48s, 51—53, 56a, 572, 59s, 65, 75s, 812, 84ic, 90s,
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97 (das 19. Jahrhundert braucht der Prüfling nur so weit zu
kennen, wie für die etwaigeunterrichtlicheTätigkeit in der Assistenten-
zeit nötig ist).

II. MecklenburgischeGeschichtenachG. BenjeS, Grundriß der mecklen-
burgischenGeschichte,mit Ausnahme des Feingedruckten.

VI. Erdkunde.
Die Prüflinge müssen die gesamte Schulerdkundebeherrschen. Be-

sonderes Gewicht wird auf gründlicheKenntnis der engeren und weiteren
Heimat (also auch Deutschlands)gelegt sowie auf die Fähigkeit, aus den
natürlichen Verhältnissen eines Landes Schlüsseauf dessenKulturstelluug
zu ziehen. (Für Heimatkunde vergl. Landeskunde der Großherzogtümer
Mecklenburg-Schwerinund -Strelitz von F. Stade, Wismar, Bartholdi;
für das weitere Vaterland und die übrigen Erdräume vergl. Ille, Lehr-
buch der Erdkunde, 2. Teil, Freytag, Leipzig.) Die Antworten der
Prüflinge müssenzeigen, daß sie vor allem nach einem guten Atlas ge-
lernt haben.

VII. Musik.

A. Gesang.

Die Prüflinge sollen die unten angegebenenChoralmelodien, die
liturgischenStücke des Hauptgottesdienstes sowie eine Anzahl der be-
währtestenund gebräuchlichstenVolksweisensicherinnehaben und einfache,
aus leicht treffbaren Intervallen bestehendeTonsätze vom Blatte singen
können. Die für Reinheit der Melodie, Aussprache des Textes, Takt,
Akzentuierungund Intonation bestehendenRegeln sind wohl zu beachten.

Verzeichnisder Choralmelodiennach dem mecklenburgischenGesang-
buch: Nr. 2, 9, 19, 34. 49, 56, 59, 66, 79, 81, 82, 89, 95, 125, 126,
129, 135, 139, 14411, 146, 154, 158, 171, 195, 200, 229, 241,
247, 248, 250, 257, 262, 264II, 270, 285, 296, 297, 30i, 305,
319, 324, 333, 349, 355, 357, 3591 u. II, 401, 432, 464, 466,
491, 493, 507, 508II, 5131 U. II, 523, 525, 531, 534, 537, 557,
560, 566, 574, 579, 585, 586, 587, 589, 5911, 594, 605, 656,
•661, 678, 685.

B. Geigen.

Gefordert wird eine solcheFertigkeit, wie sie sichnach richtiger und
gründlicherDurcharbeitung des I.Teiles derViolinschulevon Fr. Zimmer
•erwartenläßt.

C. Orgeln.
Die leichteren der unter A angeführten Kirchenlieder und

>dievon der Gemeinde zu singendenliturgischenSätze des Hauptgottes-
dienstes sind 4stimmig auf einer Orgel mit Pedal fehlerlos und im rich-
tigen Tempo nach Noten zu spielen.
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D. Theorie.

Verlangt wird das Notwendigste aus der allgemeinen Musiklehre,,
besonders genaue Kenntnis der Intervalle, der gebräuchlichstenDur- und
Molltonarten und der Verwandtschaft der Tonarten. Die Prüflinge
müssen außerdem die Hauptdreiklänaeund den Dominantseptimenakkordin.
Dur und Moll in der Grundform und in denUmkehrungenbildenkönnen
und befähigt sein, die genannten Akkordein korrekterWeise zu verbinden
«über den gesamten Stoff vergl. Heinze u. Osburg, Allg. Musiklehre.
Breslau, G- Handels Verlag).

Neu klost er, im Januar 1909.

Ter Seminardirektor.
K l a e hn.

25. Bedingungen bei der Aufnahmeprüfung
für die Grotzherzogliche Präparandenanstalt in Neukloster..

Es werden alljährlich eine Reihe von Anfragen an den Direktor
und die Lehrer der hiesigenLehrerbildungsanstaltgerichtet, betreffenddie
Anforderungen, die bei der Präparandenprüfung gestelltwerden; es wird
deshalb manchemein Dienst damit erwiesen, wenn dieseErfordernisseim
Zusammenhange zur Veröffentlichung gelangen. Zugleich dürfte eine
solcheöffentlicheBekanntmachunggeeignetsein, das Vorurteil zu zerstreuen,,
als bedürfe es einer besonderen,privaten Vorbereitung auf diesePrüfung.
ES wird aus der hier unten folgendenZusammenstellungzur Genüge
hervorgehen,daß es einer solchenVorbereitung uicht bedarf, daß vielmehr
eine jede gute Bürger- uud Volksschuleiu Stadt und Land ihre Schüler
befähigt, die Präparandenprüfung zu bestehen.

I. Religion.

A. Katechismu s.
Die Prüflinge müssen den vom GroßherzoglichenMinisterium vor-

geschriebenenreligiösenMemorierstoff(Katechismus, Lieder uud Sprüche)
sicher wissen und lautrein sowie mit sinngemäßer Betonung aufsagen,
können. Von den einzelnenLehrstückenmüssensie ein solchesVerständnis
haben, wie es sich gut begabte, fleißige Schüler in unseren Stadtschulen
und guten Landschulenerwerben können.

B. Biblische Geschichte.

Die Prüflinge müssendie im Lehrplan für die ein- und zweiklafsigen
Landschulenim Domanium genanntenGeschichtennachForm, Inhalt uud
heilsgeschichtlichemZusammenhang verstanden haben und sie nach der
Fassung eines guten Historienbuches erzählen können. Nach welchem.
Historienbucheerzählt wird, ist gleichgültig. Die wichtigstenmessianischen
Weissagungen müssen bekannt sein. Aus der Erdkunde Palästinas wird-
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das Wichtigste,von den gottesdienstlichenEinrichtungen des VolkesIsraels
z. 23- von der Stiftshütte, dem Priestertum, den wichtigstenFesten, nur
eine allgemeineKenntnis verlangt.

II- TentscheSprache.

a) Schriftliche Prüfung. Die Prüflinge müssen ein zwei-
mal vorgelesenes Prosastück, das ein guter Volksschülerder Oberstufe
verstehenkann, ohne grobeVerstößein der Sprachform, derRechtschreibung
und der Zeichensetzungwiedergebenkönnen.

d) Mündliche Prüfung. In dermündlichenPrüfung müssen
sie ein Stück aus dem Lesebuchfließend, lautrichtig (ohne niederdeutsches
a, j und z) mit richtiger Stimmhaltuug und sinngemäßen Pausen lesen
können. Sie müssen also z.B. geübt sein, nicht bloß bei den Satzzeichen,
sondern auch innerhalb der Sätze die nötigen Pausen zu machen, sie
müssenwissen,daß nicht jedesKomma einePause bewirkt, daß man beim
Komma in der Regel die Stimme nicht senkendarf, sondern sie meistens,
aber wiederum nicht immer in der Schwebe halten muß, daß Ent-
fcheidungSfragenund Ergänzungsfragen ganz verschiedenzu betonen sind,
daß ein Doppelpunkteine ganz andereWirkung auf die Stimme übt als-
ein Punkt usw. — Außerdem müssendie Prüflinge sich über das Ge-
lesene nach Gliederung und Inhalt der einzelnenAbschnitteeinigermaßen
gewandtaussprechenkönnen. Auchhierbei kommt es auf frisches, lautes
und richtiges Sprechen und auf reine Aussprachean.

in. Rechnen.

a) Schriftliche Prüfung. Die Aufgaben des schriftlichen
Rechnensbestehenin

I. Aufgaben aus der Bruchrechnung,und zwar:
1. Aufgabenaus dem gesamtenGebiet des Rechnensmit gemeinen

Brüchen;
2. Aufgabenaus der Dezimalbruchrechnungmit Ausschluß des ab-

gekürztenRechnensmit Dezimalbrüchen.
II. Aufgaben aus den bürgerlichenRechnungsarten:

1. Aufgabenaus der einfachenRegeldetri;
2. „ „ „ „ Zinsrechnung;
3. „ „ „ „ Rabattrechnuug;
4. „ „ „ „ Preisberechnung,Gewinn- und Ver-

lustrechnung;
ö. „ „ „ „ Durchschnittsrechnung;
6. „ „ „ „ Teilungsrechnung.

III. Aufgaben aus der Raumberechnung:
1. Aufgabenaus derLängenrechnnng.BerechnungdesUmfangesaus

den Seiten bezw.Ausdehnungenan folgendenFlächen: Quadrat,
Rechteck,Raute, Rhomboid,Dreieck,Paralleltrapez,Vieleck,Kreis^

2. Aufgabenaus der Flächenrechnung.BerechnungdesInhalts aus.
den Ausdehnungen(Flächen, siehe1), Berechnungder Um- und
Oberflächender Körper unter 3;
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3. Aufgaben aus der Körperrechnung. Berechnungdes Inhalts aus
den Ausdehnungen(Prisma, Walze, Pyramide, Kegel, Kugel).

b) Mündliche P r ü f u n g. In der mündlichenPrüfung wird
verlangt:

I. Beherrschung des Zahlraums I—1000, die Lösung leichter Kopf-
rechenaufgabenim Zahlraum 1 bis ins Unendliche,Kenntnis einiger
Rechenvorteile,Lösung von Aufgaben aus der Bruchrechnung und
Anwendung des gesamten Stoffes auf Ausgaben aus den oben be-
zeichnetenbürgerlichenRechnungsarten und ans der Raumrechnung.

II. Einsicht in das Wesen und den Bau des Zahlensystems.
III. Kenntnis der Einteilungszahlen des Münz-, Maß- und Gewichts-

systems und Gewandtheit im Reduzieren und Resolvieren innerhalb
dieser Gebiete.

IV. Beschreibungder unter a, III, l u. 3 angegebenenFlächenund Körper.

IV. Erdkunde.
Den Prüflingen müssen die Grundbegriffe, hauptsächlichdie Ein-

richtuug der Landkarten, bekannt sein. Sie müssen in MecklenburgBe-
scheidwissen,mit Deutschland einigermaßenvertraut sein und von den
übrigen Ländern Europas sowie von den außereuropäischenErdteilen und
Meeren und aus der Himmelskunde das Allerwichtigstekennen. Ihr
Wissen muß hauptsächlichaus der Karte geschöpftsein.

V. Geschichte.
Verlangt wird der gesamte Stoff des Domaniallehrplanes.

VI. Naturkunde.
Verlangt wird der gesamte Stoff des Domaniallehrplanes (auch der

in Klammern aufgeführte Stoff muß in der Art, wie § 2a des Lehr¬
planes angibt, von den Prüflingen verarbeitet sein). Das naturkundliche
Wissen muß auf Anschauungberuhen.

VII. Gesang.
Jeder Prüfling muß die gangbarstenKirchenmelodienund Volks-

lieber allein sicherund wohllautend singen können. Musikalischgauz un-
fähigePrüflinge könnennur dann in diePräparandenanftalt aufgenommen
werden, wenn ihre Leistungen im übrigen durchschnittlichmit „gut" zu
beurteilen sind.

Neukloster, im Januar 1911.

Der Seminardirektor.
Kl a eh n.
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26. Das unterzeichneteMinisteriumbestimmthierdurch,daß schon
in der vor Michaelisd. IS. abzuhaltendenLehramtsprüfungsowiein der
Ertraneerprüfuugauch die Physik uebst Chemie und Mineralogie zum
Gegenstandeder Prüfung gemachtwird.

Schwerin i. M, den 5. Februar 1913.
GroßherzoglichMecklenburgischesMinisterium,

Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten.

B. Stadtschulen.
27. Rundschreibenvom 9. Februar 1877, betr. Taucr der

Schulpflicht(vgl. Nr. 93).
Nachdem in neuester Zeit Zweifel und Unsicherheitenbei der An¬

wendung der durchweg in den Schulordnungen der Städte und Flecken
sowie in den Verordnungen für die Landschulenim Domaninm und in
der Ritterschaft enthaltenen Bestimmung hervorgetreten sind, das; die
Schulpflichtder Kinder bis zur Konfirmation dauern soll, findet sich das
unterzeichneteMinisterium veranlaßt, dem Magistrate der Städte (Rostock
und Wismar ausgenommen), beziehungsweiseden Schnlvorständen zu
Dargun, Doberan und Dasfow und den Ortsschulbehördenzu Lübtheen
und Zarrentin das Nachstehendezu eröffnen.

Die fortdauernde rechtlicheGültigkeit der gedachtenBestimmung,
unterliegt überall keinemgegründetenZweifel, und erscheint es nur als,
ein Jrrlum, wenn angenommenworden ist, daß hierin Etwas durch die
ReichSgesetzgebunggeändert worden sei, obwohldieselbe und insonderheit
das Reichsgesetzüber die Beurkundung des Personenstandesund dieEhe-
fchließungvom 6. Febrnar 1875 in keiner Weife die Konfirmation oder
die Schulpflichtberührt.

. Von selbstergiebt sichhieraus, daßKinder zur evangelisch-lutherischen
LandeskirchegehörenderEltern, welcheselbstoder deren Eltern die Kon-
firmation verweigern, nicht schon durch die Erreichung des zur Konfir¬
mation befähigendenAlters von der Schulpflichtfrei werden.

Mit größerem Schein einer Berechtigunghaben einzelneEltern den
Versuch gemacht, die Anwendung der fraglichenBestimmung auf ihre
Kinder dadurch auszuschließen,daß sie mit denselbenaus der evangelisch-
lutherischenLandeskircheausgetreten sind und sodann für ihre zur Konsir-
mation nicht mehr berechtigtenund verpflichtetenKinder die Befreiung
von der Schulpflichtverlangt haben, nachdemLetztere das Alter erreicht
hatten, von welcheman die Konfirmation nach den bestehendenkirchlichen
Ordnungen gestattet ist.

Der Austritt aus der Landeskirchemuß allerdings als rechtsgültig
erfolgt anerkannt werden, wenn dieEltern denselbennamens ihrer Kinder,
bevor diese das 14. Lebensjahr vollendet, dem zuständigenPrediger er-
klärt, oder die Kinder selbstnach vollendetem14. Lebensjahreeine solche
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Erklärung abgegebenhaben. Auch ist es richtig, daß die Bestimmung
-nachwelcherdie Schulpflichtmit der Konfirmation erlöschensoll, nach
ihrem unmittelbarenInhalt nichtmehr für dieKinder zutrifft, für welche
durchden Austritt aus der evangelisch-lutherischenLandeskirchedieMög-
lichkeitder Konfirmationhinweggefallenist. Die Lücke,welchedie Schul-
gefetzgebungin Bezug auf die Frage über dieBeendigungderSchulpflicht
der gedachtenKinder enthält, kann jedochnicht dadurchausgefüllt werden,
daß man bei ihnen anstatt der Konfirmationdie Vollendungdes für die
Zulassungzu derselbenerforderlichenAlters über die Entlassungaus der
Schule entscheidenläßt. Die Konfirmation der evangelisch-lutherischen
Kinder hängt nämlich nicht lediglichvon der Erreichung eines gewissen
Lebensalters ab, sondernerfordert außerdemden Besitzeiner bestimmten
Reife und Ausbildung überhaupt und bestimmterKenntnisseund Fertig-
keiten insbesondere. Die Zulassung eines Kindes zur Konfirmatiou ist
zugleich die tatsächlicheBezeugung, daß es auch abgesehenvon den
Religionskenntnissendie erforderlicheReife und Ausbildung erlangt, und
die notwendigenKenntnisseund Fertigkeitensichangeeignethat. Hieraus
folgt, daß nach Analogie derBestimmungüber dieBeendigungderSchul-
pflichtder zur evangelisch-lutherischenLandeskirchegehörendenKinder auch
bei Kindern, welcheaus der evangelisch-lutherischenLandeskircheausge-
treten sind, und deshalb nicht derKonfirmationteilhaftig werdenkönnen,
die Erreichungdes für dieKonfirmationerforderlichenLebensaltersallein
für die Befreiung von der Schulpflichtnicht genügt, sonderndaß außer-
dem eine gleicheReife und Ausbildung und abgesehenvon derReligionS-
erkenntnisein gleichesMaß von Kenntnissen,wie bei der Zulassungzur
Konfirmationgefordertwird, vorhanden sein und nachgewiesenwerden
muß, bevor dieSchulpflichtfür erloschenerklärt werden kann- Es bedars
demnachfür die in RedestehendenKinder, wenn sie das zurKonfirmation
befähigendeAlter erreichthaben, in jedem einzelnenFalle einer besonderen
Cognitionüber den als Bedingung für die Entlassungaus der Schule
erforderlichenGrad der Reife und Ausbildung. Wenn dieseReife und
Ausbildungnichtals vorhandenanerkanntwird, so kann das Kind noch
nicht von der Schulpflichtbefreiet, sondern muß dasselbefortgesetztzum
Besucheder Schule angehaltenwerden, bis es das hervorgehobeneZiel
erreicht hat. Wie die Abweisungvon der Konfirmation bei den zur
LandeskirchegehörendenKindern in der Regel die Verlängerung der
Schulpflichtum ein Jahr zur Folge hat, so unterliegt die Berechtigung
der SchulbehördenkeinemZweifel, auch die aus der Landeskircheausge-
schiedenenKinder bei mangelndergeistigerReife nochein Jahr nachVoll-
enduug des für dieZulassungzurKonfirmationentscheidendenAlters zum
Schulbesuchanzuhalten; es würde jedoch aus mehrfachen, insbesondere
auch pädagogischenGründenbedenklichsein, dieseVerlängerungderSchul-
pflicht über den Zeitraum eines Jahres auszudehnenund wird ferner
ausnahmsweisevon einer Verlängerung der Schulpflichtganz Abstand
genommenwerdenmüssen,wenn sichbei einemKinde herausstellt,daß es
wegen allgemeinergeistigerSchwächeund Unfähigkeiteine normaleAus-
bildung überhaupt nicht erlangen kann.
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Wenn es bisher an Bestimmungen darüber fehlt, in welcherWeise
und von welcher Behörde die Reife eines Kindes für die Entlassung aus
der Schule in den bezeichnetenFällen zu ermitteln und zu konstatieren ist,
so werden sich diese Fragen auf der Basis des bestehenden Rechtes leicht
ordnen lassen. Ueber die Reife der fraglichen Kinder zur Entlassung aus
der Schule wird der Schulvorstand, oder nach der in einigen Flecken
üblichen Bezeichnung, die Ortsschulbehörde zu befinden und zu entscheiden
haben, indem dies seiner Stellung als der mit der oberen Leitung der
Schule und mit der Aufsicht über deren innere Ordnung betrauteu Be-
Hörde entspricht.

Als reif zur Entlassung aus der Schule werden die fraglichen
Kinder nach dem oben Ausgeführten nur dann anzuerkennen sein, wenn
sie die allgemeine Reife und Ausbildung erlangt, sowie abgesehen von
-der Religionserkenntnis die speziellen Kenntnisse und Fertigkeiten sich an-
geeignet haben, welche als Vorbedingung für die Zulassung zur Konsir-
mation gefordert werden.

Hierbei liegt es in der Natur der Sache, daß der Schulvorstand,
um die nötige Sicherheit des Urteils zu gewinnen, in jedem Falle vor-
her das Erachten des Rektors oder sonstigen Leiters der Schule zu ver-
nehmen, in zweifelhaften Fällen aber eine Prüfung zu veranstalten haben
wird. Auch wird es sich empfehlen, dem für reif befundenen Kinde eine
schriftlicheBeurkundung darüber in der Form eines Entlassungszeugnisses
auszustellen.

Bevor das unterzeichnete Ministerium weitere Verfügung über die
nach dem Vorstehenden noch der näheren Ordnung bedürftigen Fragen
trifft, wünscht es die Aeußerung des über dieselben zn
vernehmen und sieht derselben binnen 3 Wochen entgegen.

Schwerin, den 9. Februar 1877.
Großherzoglich Mecklenburgisches Ministerium,

Abteilung für geistliche Angelegenheiten.
E i r c n l a r

an die Magistrate der Städte (Rostock und Wismar ausgenommen),
an die Schulvorstände zu Dargun, Doberan und Dassow
und die Ortsschulbehörden zu Lübtheen und Zarrentin.

(Vgl. Nr. 64. 84. 110).

2H. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 19. Oktober 1887,
betr. Einreichen des Taufscheins.

Auf Ihre Eingabe an das Staatsministerium vom 9. Juli d. I.betreffend die Einreichung des Taufscheines Ihres schulpflichtigen Kindes
erwidert Ihnen das unterzeichnete Ministerium, daß Ihre Beschwerde
gegen den diesseitigen die Verfügung des Magistrats vom 15. Juni d. I.bestätigenden Bescheid vom 4. Juli d. I., nach Prüfung im Staats-
Ministerium, hierdurch als uugerechtfertigt verworfen wird, da es der
Schule obliegt sich zu vergewissern, ob die zur Aufnahme gelangenden
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Kinder christlicher Eltern getauft sind, und, wenn die hiesige Schule bieg-

bestehender Observanz nach allgemein durch Einforderung des Taufscheines

tut, keine begründete Veranlassung vorhanden ist, dies Verfahren in diesem

Falle zu reprobieren, (vgl. Nr. 77).

29. Reskript des Unterrichtsministerium — vom 27. Dezember 1887A
betr. Schulzwang.

Nach der von der Hospital-Administration in Bezug genommenen

Verordnung des Magistrats zu Rostock vom 27. März 1884 hört die

Schulpflichtigkeit der Kinder in Rostock und auf der Stadtfeldmark Rostocks

mit dem Ablaufe desjenigen Schulhalbjahres auf, in welchem das Schul-

kind das 14. Lebensjahr zurücklegt. Der in Rostock am 23. September

1873 geborene Knabe . . . ., welcher, wie anzunehmen in Rostock die

Schule besucht hat, ist demgemäß Michaelis 1887 aus der Schule ent-

lassen worden und hat darüber ein amtliches Entlassungszeugnis vom
Elementarschuldirektor unter dem 29. September 1887 erhalten. Wenn

er nach geschehenerSchulentlassung in Br. in Dienst getreten ist, so kann

solche Entlassung nicht als hinfällig angesehen, und wiederum der Besuch

der Schule von ihm gefordert werden, wenn auch für Br. eine andre

Bestimmung, nämlich die in § 18 der V.-O. vom 21. Juli 1821 gilt,

wonach die Schulpflichtigkeit bis zur Konfirmation dauert.

30. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 29. Dezember 1890,

betr. Witwenpension der Rektoren nnd Konrektoren.

Das unterzeichnete Ministerium ist darauf aufmerksam geworden,

daß nicht wenige Rektoren und Konrektoren der Stadtschulen eine geringere

Witwenpension versichert haben, als sie nach dem Statut vom 21. Januar

1804 und der Verordnung zur Ergänzung und Modifikation dieses Statuts

vom 10. März 1886 versichert haben sollten.
Das unterzeichnete Ministerium beabsichtigt nicht, hierin augenblick-

lich eine Aenderung gegen den Willen der Betreffenden herbeizuführen,

jedoch sollen die versicherten Witwenpensionen den Stellengehalten ange-

paßt werden:
1) bei künftigen Neubesetzungen der Stellen,

2) schon jetzt, wenn die Stelleninhaber es selbst wünschen.

In diesem Falle haben sie jedoch nachzuzahlen, was sie bisher zu

weuig bezahlt haben.
Die Rektoren und Konrektoren sind hierauf aufmerksam zu machen,

und es ist ihnen dabei für alle Fälle mitzuteilen, daß sie eine Witwenpension

von 25 Mark für jedes volle Hundert Mark des mit ihren Stellen ver-

bundenen Einkommens versichern können und dann 4 Mark von jedem

Hundert jährlich zu zahlen haben. Nebeneinnahmen aus Aemtern, welche

mit den Schulstellen nicht fest verbunden sind, z. B. die aus dem Unter-

richte an Gewerbeschulen, gehören bekanntlich nicht hierzu.
Den Berichten der Magistrate über die von den Rektoren nnd

Konrektoren getroffenen Entscheidungen, event. darüber, daß die statuteu-



mäßigen Witwenpensionen jetzt schon versichert sind, sieht das Ministerium
entgegen. (Vgl- Nr- 34).

Begriff dcr Schnlvcrsänmnisse. Pflicht der Schüler zur Teilnahme
am Kirchenchorund zumBesuchdes Gottesdienstes.

Vgl. Nr. 94. 102. III.

31. Verordnung vom 31. Dezember 1896, betreffend die Kommission
für die ritter- und landschaftlichenLandschulen und für die Volks-
und Bürgerschulen der Städte und dcr ritterschastlichen Flecken.
(Schulkommission).
Wir verordnen nach bausvertragsmäßiger Kommunikation mit Seiner

Königlichen Hoheit dem Großherzog von Mecklenburg-Strelitz und nach
verfassungsmäßiger Beratung mit Unseren getreuen Ständen, was folgt:

§ 1. Für die ritter- und landschaftlichen Landschulen und für die
Volks- und Bürgerschulen der Städte und der ritterschaftlichen Flecken
wird eine Kommission (Schulkommission.) in Unserer Residenzstadt Schwerin
eingesetzt.

Die Schulkommission wird Unserem Ministerium, Abteilung für
Unterrichts-Angelegenheiten, unterstellt.

I. Tie Schulkommissionund deren Organisation.

§ 2. Die Schulkommission besteht
1. aus einem vortragenden Rat Unseres Justiz-Miuisteriums oder

aus einem Unseren höheren Verwaltungs-Behörden beziehungs-
weise Unserem Landgerichte in Schwerin angehörigen Beamten
als Vorsitzendem,

2. aus einem Referenten Unseres Ministeriums, Abteilung für
Unterrichts-Angelegenheiten,

3. aus einem Superintendenten Unseres Landes,
4. aus vier ständischenMitgliedern, von denen zwei der Ritterschaft

und zwei der Landschaft anzugehören haben.
Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu ernennen.
Die Ernennung der ständischen Mitglieder und deren Stellvertreter

erfolgt auf Lebenszeit bezw. für die Dauer der Landstandschaft oder des
Amts als Mitglied eines Magistrats.

Die Mitglieder der Schulkommission und deren Stellvertreter werden
von Uns ernannt, die ständischen Mitglieder und deren Stellvertreter auf
Präsentation des Engeren Ausschusses von Ritter- und Landschaft.

§ 3. Ter Vorsitzende und der Stellvertreter desselben sowie der
Referent Unseres Ministeriums, Abteilung für Schulangelegenheiten,
werden vor Antritt ihrer Funktionen auf den geleisteten Diensteid ver-
wiesen. Tie Beeidigung der übrigen Mitglieder erfolgt unter entsprechen-
der Anwendung der Vorschrift im § 7, Abs. 2 der Verordnung vom
19. Mai 1879 zur Ausführung von § 17 des Gerichtsverfassungsgesetzes
(Regierungsblatt 1879 No. 21).
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§ 4. Die baaren Auslagen, welche durch den Geschäftsbetrieb der
Schulkommission entstehen, werden aus dem Landkasten bestritten. Sie
werden von unserer Renterei vorschüssig gezahlt und derselben in Grund-
läge vierteljährlich zugelegter Liquidationen auf Anweisung des Engern
Ausschusses von Ritter- und Landschaft aus dem Landkasten erstattet.

Die Mitglieder der Schulkommission versehen ihr Amt unentgeltlich.
Es werden ihnen jedoch die für sie aus der Teilnahme an den Geschäften
der Schulkommission entstehenden Kosten, namentlich Postporto, Schreib-
gebühren und dergleichen auf Anweisung des Engern Ausschusses von
Ritter- und Landschaft aus dem Landkasten ersetzt, auch erhalten in gleicher
-Weise die auswärtigen Mitglieder der Schulkommission aus derselben
Kasse Zehrungsgelder und Vergütung von Reisekosten nach den für die
Mitglieder des Oberlandesgerichts bei Dienstreisen maßgebenden Be-
stimmungen.

§ 5. Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,
bestellt die erforderlichen Subalternbeamten und Unterbeamten. Dieselben
erhalten für ihre Mühewaltung eine Vergütung.

Die Vergütung wird jährlich nach Maßgabe des Umfangs der Ge-
fchäfte von der Schulkommission festgesetzt. Von den Beträgen der Ver-
gütung wird dem Engern Ausschuß von Ritter- und Landschaft durch
die Schulkommission Mitteilung gemacht. Der Engere Ausschuß weist
die Zahlung der Beträge auf den Landkasten an.

II. Sachliche Zuständigkeit der Schulkommission und Zuständigkeit für
Beschwerden gegen die Entscheidungen derselben.

§ 6. Die sachliche Zuständigkeit der Schulkommission bestimmt
das Gesetz.

§ 7. Die Schulkommission fungiert als Verwaltungsbehörde oder
als Disziplinarbehörde.

Die Schulkommission fungiert als Verwaltungsbehörde, soweit nicht
das Gesetz bestimmt, daß sie als Disziplinarbehörde zu fungieren hat.

§ 8. Soweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt, sind die
Entscheidungen der Schulkommission im Disziplinarverfahren endgültige,
während im Verwaltungsverfahren gegen Entscheidungen derselben der
Rekurs (die Beschwerde) zulässig ist.

Ueber Beschwerden gegen Entscheidungen, welche die Schulkommission
als Disziplinarbehörde abgegeben hat, entscheidet Unser Staatsministerium,
für die Entscheidung über alle sonstigen gegen Entscheidungen der Schul-
kommission erhobenen Beschwerden ist Unser Ministerium, Abteilung für
Unterrichts-Angelegenheiten, zuständig, soweit nicht das Gesetz ein Anderes
bestimmt.

III. Verfahren.

§ 9. Die Leitung der Geschäfte liegt dem Vorsitzenden bezw- dessen
Stellvertreter ob.

Der Vorsitzende bestimmt die Sitzungen und Termine, ladet zur
Mitwirkung in den Sitzungen und in den Terminen die Mitglieder der
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Schulkommifsion mindestens zwei Wochen vorher ein und beruft bei Be-
Hinderung einzelner Mitglieder deren Stellvertreter.

Als behindert sind die im § 2 Nr. 4 bezeichneten Mitglieder der
Schulkommission anzusehen, wenn das Verfahren einen Lehrer betrifft,
demgegenüber sie die Stellung der Ortsobrigkeit bezw. eines Mitgliedes
derselben einnehmen.

Der Vorsitzende ernennt, falls er es für erforderlich erachtet, Be-
richterstatter.

§ 10. Der Vorsitzende leitet in den Sitzungen die Beratung,
stellt die Fragen und sammelt die Stimmen. Meinungsverschiedenheiten
über deu Gegenstand, die Fassung und die Reihenfolge der Fragen oder
über das Ergebnis der Abstimmung entscheiden die sämtlichen in der
Sitzung anwesenden Mitglieder.

§ 11. Kein Mitglied der Schulkommission darf die Abstimmung
über eine Frage verweigern, weil er bei der Abstimmung über eine vor-
gängige Frage in der Minderheit geblieben ist.

§ 12. Die Entscheidungen erfolgen nach der absoluten Mehrheit
der Stimmen.

Bei Stimmengleichheit giebt dieStimme des Vorsitzendenden Ausschlag.
Bilden sich in Beziehung auf Summen, über welche zu entscheiden

ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich hat, so
werden die für die größte Summ? abgegebenen Stimmen den für die zunächst
-geringere abgegebenen so lange hinzugerechnet, bis sicheine Mehrheit ergiebt.

§13 Die Reihenfolge bei der Abstimmung richtet sich nach dem
Lebensalter; der Jüngste stimmt zuerst, der Vorsitzende zuletzt.

Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, so giebt dieser seine Stimme
zuerst ab.

§ 14. Der Vorsitzende kann, wenn er es für erforderlich erachtet,
unter Anschluß der betreffenden Akten und des Entwurfs einer von ihm
in Vorschlag gebrachten Entscheidung schriftlich die Abstimmung erfordern.

Ergeben sich bei dem schriftlichen Zirkel sachliche Meinungsver-
schiedenheiten, so hat der Vorsitzende mittelst weiteren schriftlichen Zirkels
die Wiederholung der schriftlichen Abstimmung herbeizuführen oder die
Entscheidung bis zu der nächsten Sitzung zurückzustellen.

Die Zurückstellung muß erfolgen, wenn mindestens drei Mitglieder
der Schulkommission sich dafür aussprechen.

§ 15. Bei den Entscheidungen müssen mindestens drei Mitglieder
der Schulkommission und unter diesen der Vorsitzende bezw. dessenStell-
Vertreter und je ein Mitglied der Ritterschaft und der Landschaft mitwirken.

Die Entscheidungen sind von sämtlichen Mitgliedern, welche an
derselben Teil genommen haben, zu unterschreiben. Wird über die Ver-
Handlung in den Sitzungen ein Protokoll aufgenommen und werden die
Entscheidungen durch Aufnahme in das Protokoll festgestellt, so genügt es,
daß das Protokoll von sämtlichen Mitgliedern unterschrieben wird, welche
an der Entscheidung Teil genommen haben.

§ 16. Mitteilungen, Anzeigen und Anträge auf Entscheidung sind
bei der Schulkommission schriftlich einzureichen.

5*
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Die Anträge sollen eine Tarstellung des Sachverhalts unter Angabe
der etwa vorhandenen Beweismittel enthalten.

Ist durch das Gesetz eine Frist für die, Einreichung des Antrages,

vorgeschrieben, so ist derselbe, falls sich ergiebt, daß er nach Ablauf der-
Frist eingereicht ist, durch Entscheidung der Schulkommission als unzulässig
zu verwerfen.

Eine Anfechtung dieser Entscheidung findet nicht statt.
Einer Partei, welche durch Naturereignisse oder andere unabwend-

bare Zufälle verhindert worden ist, die durch das Gesetz vorgeschriebene
Frist einzuhalten, ist auf Antrag die Wiedereinsetzung in den vorigen-
Stand zu erteilen.

§ 17. Der Antrag bezw. der im Falle des § 16, Absatz 3 für
zulässig befundene Antrag wird von dem Vorsitzenden der Gegenpartei,,
falls eine solche vorhanden ist, mit der Aufforderung zugefertigt, ihre
schriftlicheGegenerklärung innerhalb vier Wochen nach der Zustellung ein-
zureichen, widrigenfalls die in dem Antrage behaupteten Tatsachen füe
zugestanden und die überreichten Urkunden für anerkannt werden er-
achtet werden.

Die Gegenerklärung wird von dem Vorsitzenden dem Antragstelleo
zugefertigt, geeigneten Falls mit der Aufforderung, unter dem im vor¬
stehenden Absatz angedrohten Präjudiz eine weitere Erklärung innerhalb
zwei Wochen nach der Zustellung einzureichen.

Geht eine solche Gegenerklärung ein, so wird dieselbe der Gegen¬
partei zur Kenntnisnahme zugefertigt.

Die in den beiden ersten Absätzen dieses Paragraphen bezeichneten
Fristen können von dem Vorsitzenden auf Antrag der betreffenden Partei,
verlängert werden.

§ 18. Dem Antrage und den im § 17 gedachten Erklärungen
sind die als Beweismittel in Bezug genommenen Urkunden im Original,
und in Abschrift beizufügen.

Von allen Schriftstücken und deren Anlagen sind Duplikate einzureichen.

§ 19. Tie Schulkommission hat die Sache für die von ihr zir
treffende Entscheidung, soweit erforderlich, zu instruiren und zu solchem
Zwecke nach ihrem Ermessen weitere Erklärungen von den Parteien zu
erfordern und alle diejenigen Ermittelungen vorzunehmen bezw. alle die-
jenigen Beweise aufzunehmen, welche ihr für die Beurteilung der Sache
wesentlich erscheinen.

§ 20. Tie Schulkommission ist insbesondere berechtigt. Unter-
suchungen an Ort und Stelle zu veranlassen und Zeugen sowie Sachver-
ständige eidlich zu vernehmen.

Hinsichtlich der Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger
vernehmen zu lassen, kommen die entsprechenden Bestimmungen der Zivil-
Prozeßordnung zur Anwendung.

Ter Vorsitzende verfügt die Ladung der Zeugen und Sachverständigen^
deren Vernehmung die Schulkommission für erforderlich erachtet, zu dem
für die Vernehmung bestimmten Termine.
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Die Verhängung von Zwangsmaßregeln sowie die Festsetzung von
Strafen gegen Zeugen und Sachverständige, welche in dem vor der Schul-
kommission bestimmten Termine, obgleich sie ordnungsmäßig geladen waren,
nicht erscheinen oder das Zeugnis oder die Eidesleistung verweigern, er-
folgt auf Ersuchen der Schulkommission durch das Amtsgericht, in dessen
Bezirke dieselben ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen ihren
Aufenthalt haben.

§ 21. Die Schulkommission kann die Aufnahme von Beweisen
imrch eines ihrer Mitglieder, durch ein Amtsgericht oder durch eine
sonstige öffentliche Behörde bewirken lassen.

Dem Ersuchen der Sckulkommission um Aufnahme von Beweisen
Haben die Amtsgerichte und die sonstigen öffentlichen Behörden Folge zu
leisten, sosern sie sachlich und örtlich für die Bewirkuug der Beweisauf-
•rnthme zuständig sind.

Der § 96 der Strafprozeßordnung findet entsprechendeAnwendung.
Will oder kann die Schulkommission die von ihr für erforderlich

erachtete eidlicheVernehmung von Zeugen und Sachverständigen nicht selbst
bewirken, so hat sie um die Bewirkung der Vernehmung das örtlich zu-
ständige Amtsgericht zu ersuchen.

§ 22. Parteien ist von der Zeit und von dem Orte der Beweis-
ausnähme Kenntnis zu gebeu und es ist ihnen zu gestatten, der Beweis-
aufnähme beizuwohnen.

§ 23. Beim Vorhandensein von Parteien kann die Schulkommission,
falls sie es für erforderlich erachtet, vor Abgabe der Entscheidung die An¬
beraumung eines Termins zur schließlichenVerhandlung beschließen.

Bei dieser terminlichen Verhandlung ist es den Parteien gestattet,
einen Beistand zuzuziehen oder sich auf Grund einer schriftlichenVollmacht
vertreten zu lassen.

Die Ladung der Parteien erfolgt unter dem Präjudize, daß im Falle
des Ausbleibens nach Lage der Akten werde entschieden werden.

§ 24. Nach Beendigung des JnstruktionSverfahrens erfolgt die
Beschlußfassung der Schulkommission nach ihrer freien aus dem ganzen
Inbegriff der Verhandlungen und Beweise geschöpften Ueberzengung.

Die Entscheidnng wird in Form eines schriftlichen mit Gründen
versehenen Bescheides erlassen.

Der Bescheid ist den Beteiligten zuzustellen.

§ 25. Das Verfahren ist gebühren- und stempelfrei.
Eine Einziehung der durch das Verfahren entstandenen baren Aus-

lagen findet insoweit statt, als sie nach Maßgabe der §§79 bis 80 b
des Gerichtskostengesetzeserhoben werden können und nicht zu den im § 4,
Abs. 2 der gegenwärtigen Verordnuug gedachten Kosten gehören. Rück-
sichtlich der Verpflichtung zur Erstattung der Kosten finden die Bestimmungen
der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwendung, jedoch mit der Be-
schränknng, daß von den durch die Zuziehung eines Rechtsanwalts er-
wachsenen Kosten dem unterliegenden Teile nur die Gebühren zur Last
,zu legen sind, welche der obsiegende Teil im Falle einer vor der Schul-
Kommission stattgehabten terminlichen Schlußverhandlung für das Beziehen
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des Termins unter entsprechender Anwendung deS § 7 der Verordnung
vom 22. September 1879 zur Ausführung der Gebühren-Ordnung für
Rechtsanwälte (Regierungs-Blatt 1879, No. 50) zu entrichten hat.

Die einzuziehenden baren Auslagen sowie die zu erstattenden Ge-
bühren und Auslagen werden, wenn dieses nicht bereits in dem von der
Schulkommission erlassenen Bescheide geschehen ist, durch den Vorsitzenden
endgültig festgestellt.

§ 26. Die Zustellung der Einladungen der auswärtigen Mitglieder
zu Sitzungen und Terminen der Schulkommission sowie die sonst nach
der gegenwärtigen Verordnung erforderlichen Zustellungen und Ladungen
erfolgen mittelst eingeschriebenen Briefes gegen Rückschein.

§ 27. Die Schulkommission ist zur Verfügung der Zwangsvoll-
streckung aus den von ihr erlassenen Entscheidungen berechtigt.

Tie Gerichte und sonstigen öffentlichen Behörden Unseres Landes
haben dem im Vollzug dieser Verordnung an sie ergehenden Ersuchen der
Schulkommission Folge zu geben, sofern sie sachlichund örtlich zuständig sind.

IV. Besondere Bestimmungen für das Disziplinarverfahren.

§ 28. Die Mitglieder der Schulkommission sind in Disziplinar-
fachen von der Ausübung ihres Amts aus denselben Gründen ausge-
schlössen und können sowohl von der Ortsobrigkeit als auch von dein
Lehrer aus denselben Gründen abgelehnt werden, aus welchen ein Richter
von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen ist bezw. abgelehnt
werden kann.

Ueber die Ausschließung und Ablehnung entscheidet, wenn das be-
treffende Mitglied die Ausschließung oder die Ablehnung nicht für be-
gründet erachtet, die Schulkommission.

§ 29. Das Verfahren in Disziplinarsachen ist einzustellen, wenn,
durch eine der Schulkommission gegenüber abgegebene Erklärung der An-
trag auf Entscheidung zurückgezogen wird.

Schuldner der nach Maßgabe der Bestimmung des § 25, Abs. 2
zu erstattenden baren Auslagen ist in dem Falle des vorstehendenAbsatzes
derjenige Teil, durch dessen Erklärung die Einstellung des Verfahrens ver-
anlaßt ist.

V. Beschwerde-Instanz.

§ 30. Die Beschwerde gegen Entscheidungen der Schulkommission
muß bei derselben innerhalb einer Frist von Einem Monat nach der Zu-
stellung der angefochtenen Entscheidung eingelegt werden.

Die Einlegung erfolgt mittelst Einreichung der Beschwerdcschrift.
Die Beschwerde kann auf neue Tatsachen und Beweise gestütztwerden.
Die Beschwerdeschrift soll enthalten die Erklärung, in wie weit die

Entscheidung angefochten wird und welcheAbänderungen derselben beantragt
werden, sowie die Angabe derjenigen neuen Tatsachen und Beweise, auf
welche die Beschwerde gestützt wird.

§ 31. Die Schulkommission hat die Beschwerdcschrift mit den
Akten und einem Bericht aus der Sache bei dem für die Entscheidung
über die Beschwerde zuständigen Ministerium einzureichen.
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§ 32. Die Beschwerde hat nur in Disziplinarsachen aufschiebende
Wirkung.

Im Uebrigen können der Vorsitzende der Schulkommission und die
Beschwerdeinstanz anordnen, daß die Vollziehung der angefochtenen Ent-
scheidung auszusetzen sei.

§ 33. Die Beschwerdeinstanz prüft, ob die Beschwerde an sich
statthaft und ob sie in der vorgeschriebenen Form und Frist eingelegt
sei. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Beschwerde als
unzulässig zu verwerfen.

Die Bestimmung des § 16, Abs. 4 findet auf die Beschwerdeinstanz
Anwendung.

§ 34. In der Beschwerdeinstanz findet das bei Unseren Ministerien
in Beschwerdesachenübliche Verfahren statt.

Die Beschwerdeinstanz kann, wenn sie weitere Ermittelungen oder
die Aufnahme von Beweisen für erforderlich erachtet, die Vornahme der Er-
Mittelungen und die Aufnahme der Beweise der Schulkommission übertragen.

§ 35. Erachtet die Beschwerdeinstanz die Beschwerde für begründet,
so kann sie der Schulkommission aufgeben, die erforderlichen Anordnungen
zu erlassen und deren Durchführung zu bewirken.

VI. Schlußbcstimmnngcn.

§ 36. Auf Vorschlag der Schulkommission kann für dieselbeUnser
Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, eine Geschäfts-
ordnnng erlassen.

§ 37. Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegen-
heiten, kann von der Schulkommission Erachten über Fragen erfordern,
welche das Volksschulwesen in Ritter und Landschaft betreffen.

§ 38. Die Schulkommission hat zum 1. Oktober jedes Jahres einen
Bericht über die Tätigkeit in dem abgelaufenen Geschäftsjahre Unserem
Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, zu überreichen.

Ter Bericht hat auch auf Mängel und Lücken, die sich im Geschäfts-
kreise der Schulkommission herausgestellt haben und deren Beseitigung
durch legislatives Einschreiten die Schulkommission für erforderlich er-
achtet, aufmerksam zu machen.

§ 39. Es bleibt Unserem Ermessen vorbehalten, wegen Teilnahme
des Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz an der Schulkommission mit
Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Mecklenburg-Strelitz
unter Zustimmung unserer getreuen Stände Vereinbarung zu treffen.

§ 40. Tie gegenwärtige Verordnung tritt mit ihrer Verkündung
in Kraft.

Gegeben durch Unser Staatsministerium.
Vgl. Nr. 33.

Jmpsgesey.
Vgl. Nr. 62. 108.

Verordnung vom 19. März 1901, betr. die Beeidigung der
an den Großherzoglichen Schulen angestellten Lehrer zc. (Vgl- Nr. 112).



32. Bekanntmachung des Unterrichts-Ministerium vom 9. August 1901,
betreffend die von der Stadt bezw. der Ortsobrigkeit im Sinne
des § 2 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 der Beiordnung vom 12. März
1901 unterstützten Schulen und Lehrerinnen-Seminare.

Auf Grund des § 2 Abs. 3 der Verordnung vom 12. März 1901,
betreffend die Regelung des Diensteinkommens der an den Landschulen
im Domanium zc. angestellten, seminaristisch gebildeten Lehrer (Regieruugs-
Blatt 1901, Nr. 13), giebt das unterzeichnete Ministerium nachstehend
die von der Stadt bezw. Ortsobrigkeit unterstützten Schulen bezw.Lehre-
rinnen-Seminare bekannt, deren Bestehen für den Zweck der genannten
Verordnung als im öffentlichen Interesse liegend anzuerkennen ist:

1. die höhere Knabenschule zu Boizenburg,
2. die höhere Töchterschule daselbst,
3. die höhere Töchterschule zu Güstrow und das mit ihr verbundene

Lehrerinnen-Seminar,
4. die Lönnies'sche Töchterschule in Güstrow.

33. Verordnung vom 19. Dezember 1901 zur Abänderung der Ver-
ordnungen vom 12. März 1901, betreffend die Regelung des
Diensteinkommens der an den Landschulen im Domanium, an den
ritter- und landschaftlichen Landschulen und an den Volks- und
Bürgerschulen in den Städten und Flecken angestellten seminaristisch
gebildeten Lehrer, und vom 31. Dezember 1890, betreffend die
Schulkommission.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Verhandlung mit Seiner
Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelitz und nach
verfassungsmäßiger Beratung mit Unseren getreuen Ständen zur Ab
änderung der Verordnungen vom 12. März 1901, betreffend die Regelung
des Dienstemkommens der seminaristisch gebildeten Lehrer, und vom 31.
Dezember 1896, betreffend die Schulkommission, was folgt:

I. Die Vorschriften der Verordnungen vom 12. März 1901 (Re¬
gierungs-Blatt 1901, 13) und vom 31. Dezember 1896 (Regierungs-
Blatt 1897, No. 1) finden auf die von der Stadt Rostock an Land-
schulen, sowie aus die an den Volks- und Bürgerschulen in der Stadt
Rostock und in dem Flecken Warnemünde angestellten Lehrer mit den
nachstehenden Maßgaben Anwendung:

1. Die in dem § 7 Absatz 2, § 10 Abs. 2, § 14 Nr. 1 Abs. 2,
§14 Abs. 2, §21 Abs. 2, § 26 Abs. 2 und 3 der Verordnung
vom 12. März 190t der Schulkommission übertragenen Eni-
scheidungen erfolgen durch den Magistrat der Stadt Rostock.

2. Die Bestimmungen im § 12 der Verordnung vom 12. März 1901
treten für die Landschulstellen in den RostockerKämmereigütern,
sowie in den Rostocker Hospitalgütern außer Kraft.

3. Der FleckenWarnemünde wird für den Fall, daß demselben eine
Gemeindeverfassung verliehen werden sollte, durch welche er ver-
pflichtet wird, die dortigen Lehrer aus eigenen Mitteln zu be-



folben, von dem auf diese Verleihung folgenden Kalenderviertel-
jähre an, solange als die Einwohnerzahl 10 000 und wenigerbe-
trägt, den Städten der ersten Klasse (§ 17 der Verordnung vom
12. März 1901) gleichgestellt, jedoch darf die Gleichstellung nicht
zu Ungunsten der zur Zeit der Verleihung bereits angestellten
Lehrer wirken.

4. Veränderte Festsetzungen der im § 20 Abs. 1 Satz 1 der Ver-
ordnung vom 12. März 1901 bezeichnetenNaturalnutzungen und
Raturaleinkünfte können vom Magistrat der Stadt Rostock ge-
troffen werden. Gegen die Entscheidung des letzteren findet Be-
schwerde an Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-
Angelegenheiten, statt.

5. Die Bestimmungen des III. Abschnitts der Landesverordnung
vom 12. März 1901 über die Ausbringung der Alterszulagen
für die ritter- und landschaftlichen Schullehrer durch eiue vou
jeder katastrirten Hufe an den Landkasten einzuzahlenden Steuer,
sowie über die Zahlung der Alterszulagen aus dem Landkasten
treten für die in den Roslocker Kämmereigütern, sowie in den
Rostocker Hospitalgütern angestellten Landschullehrer außer Kraft.

Die Alterszulagen für die in RostockerKämmereigülern, so¬
wie in den Rostocker Hospitalgütern angestellten Landschullehrer
sind von der Stadt aufzubringen. Die Zahlung an die Land-
schullehrer erfolgt vierteljährlich vor oder mit Ende desVierteljahres.

<>.Die im § 29 der Landes-Verordnung vom 12. März 1901
vorgeschriebenen Anzeigen, Verzeichnisse und Berichte sind von
dem Magistrat auch hinsichtlich der in den Rostocker Kämmerei-
und Hospitalgütern angestellten Landschullehrer Unserem Ministe-
rium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, zu überreichen.

7. Die Entscheidungen des Magistrats erfolgen unter Zuziehung und
Mitwirkung des Superintendenten.

8. Gegen die Entscheidungen des Magistrats findet die Beschwerde
auch in den Fällen statt, in welchen die Entscheidungen, falls
sie von der Schulkommission abgegeben sein würden, endgültige
gewesen sein würden.

Für die Entscheidung über die Beschwerde ist in den Fällen
des § 7 Absatz 2, des § 10 Abs. 3, des § 14 Nr. 1 Abs. 2
und des § 26 Abs. 3 der Landesverordnuug vom 12- März
1901 Unser Staatsministerium, in allen übrigen Fällen Unser
Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, zuständig.

II. Die Bestimmungen des V. Abschnitts der Verordnung vom

ZI. Dezember 1806 (§§ 30 bis 35) über die Beschwerde-Instanz finden
sinngemäße Anwendung. Dasselbe gilt von den Bestimmungen der §§ 24
und 25 derselben Verordnung.

III. Die Verordnung vom 7. April 1899 zur Abänderung der
Verordnungen vom 29. Dezember 1896, betreffend die Regelung des
Diensteinkommens der seminaristisch gebildeten Lehrer, und vom 31.
-Dezember 1896, betreffend die Schulkommission, wird aufgehoben.



34. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 10. Februar 1903,
betr. Anmeldungen von Lehrern für das Witweninstitut durch die
Magistrate.

Neuerdings liegen wiederum zahlreicheFälle vor, in denen die Vor-
schritten der Satzung des Witwen-Jnstituts für Prediger, Organisten,
Kantoren, Küster und Lehrer vom 22. Dezember 1897 über die An-
Meldung zum Zwecke der Aufnahme der zur Teilnahme an dem Witwen-
Institut berechtigten und verpflichteten Lehrer an den städtischen Schulen
von den zur Anmeldung verpflichteten Behörden nicht genau beobachtet
werden.

Das unterzeichnete Ministerium nimmt deshalb Veranlassung, unter
Bezugnahme auf die Vorschrift in § 14 der genannten Satzung und auf
die Zirkular-Verordnung vom 2. Februar 1895 wiederholt darauf auf-
merksam zu machen, daß von dem zur Anstellung der zum Witwen-Jnstitut
rezeptionspflichtigen Lehrer berechtigten Magistrate dem Vorstande der
Großherzoglichen Witwen-Jnstitute allemal rechtzeitig Mitteilung gemacht
werden muß:

1. von jeder Anstellung eines Lehrers unter Angabe des aufnähme-
Pflichtigen Diensteinkommens,

2. von jeder Veränderung dieses Diensteinkommens,
3. von jeder Pensionierung eines Lehrers unter Angabe des Termins,

wo dieselbe eintritt, und des bewilligten Ruhegehalts,
1. von jeder verfügten interimistischen Verwaltung einer erledigteu

Lehrerstelle und der Dauer des Interimistikums,
5. von jedem Sterbefalle eines Lehrers unter Angabe der den

Hinterbliebenen bewilligten Gnadenzeit,
6. von jeder verfügten Kündigung oder Dienstentlassung.
Hinsichtlich der vom Landesherrn anzustellenden Lehrer, welche zur

Teilnahme an dem Witwen-Jnstitut berechtigt und verpflichtet sind, ist
allemal rechtzeitig den', unterzeichneten Ministerium Anzeige zu machen:

1. von jeder Gehaltsveränderung und dem Zeitpunkte ihres Eintritts,
2. von jedem Sterbefalle.

3». Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 27. April 1905, betr.
Schulpflicht geistesschwacher Kinder.

Für den Fall, daß ein Kind im schulpflichtigen Alter durch Krank-
heit oder Geistesschwäche seiner Schulpflicht überhaupt nicht, also auch
nicht in den Elementarschulen zu genügen imstande ist, sind keine gesetz-
lichen Bestimmungen vorhanden, auf Grund welcher die Eltern veranlaßt
werden können, die bezüglichen Kinder in Pflege oder in Erziehungs-
anstalten zu geben bezw. ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, an dem
Unterricht in diesen Anstalten teilzunehmen.
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30. Verordnungvom 28. April 1908, betreffenddie Verwaltung und
Beaufsichtigungves Volksschulwescusin den Städten und in den
ritterschastlichenFlecken.
Wir verordnennachhausvertragsmäßigerVerhandlungmit Seiner

KöniglichenHoheit, dem Groszherzogevon Mecklenburg-Strelitzund nach
verfassungsmäßigerBeratung mit Unseren getreuenStänden in Betreff
der Verwaltungund BeaufsichtigungdesVolksschulwesensin denStädten
und in den ritterschaftlichenFleckenwas folgt:

§ 1. Die Verwaltungder dieVolks-undBürgerschulender Städte
und ritterschaftlichenFleckenbetreffendenAngelegenheitensteht der Orts-
obrigkeitund einem Schulvorstandezu, dessenMitglieder der evangelisch-
lutherischenKircheangehörenmüssen.

Bestehen in einer Stadt oder in einem ritterschaftlichenFlecken
mehrereVolks-und Bürgerschulen, so kann für dieselbenein gemein-
schaftlicherSchulvorstandgebildetwerden.

Das kirchenordnungsmäßigeJnspektionsrechtdes Superintendenten
bleibt unberührt.

§ 2. Die Verwaltung der Ortsobrigkeit erstrecktsich auf die
äußeren sowieauf diejenigeninnerenSchulangelegenheiten,die nichtnach
Maßgabe des § 7 zur Zuständigkeitdes Schulvorstandesgehören.

§ 3. Die Bildung und Zusammensetzungder Schulvorständeer-
solgt in nachstehenderWeise:

I. In den Städten sollendem Schulvorstandangehören:
1. derBürgermeister;derBürgermeisterkann sichdurchein anderes

Mitglied des Magistrats vertreten lassen;
2. der Ortsgeistliche. Sind mehrere Ortsgeistlichevorhanden, so

ist der ersteOrtsgeistlicheMitglied des Schulvorstandes,jedoch
kann derselbesichmit GenehmigungUnseresMinisteriums, Ab-
teilung für Unterrichts-Angelegenheiten,durcheinen der übrigen
Geistlichendauernd oder in einzelnenFällen vertreten lassen.
Auch kann statt des ersten Ortsgeistlicheneiner der übrigen
Geistlichenvon UnseremMinisterium,Abteilungfür Unterrichts-
Angelegenheiten,zum Mitgliede des Schulvorstandesernannt
werden;

3. ein Mitglied des Bürgerausschusses,das auf die Zeit seiner
Amtsdauervom Bürgerausschußgewähltwird;

4. der Rektor der Volks-und Bürgerschulen.
II. Durch stadtverfassungsmäßigenBeschlußkann für jede Stadt

angeordnetwerden,daß dem Schulvorstandein Mitglied aus der allge-
meinen Bürgerschaft,welchesvom Magistrat auf 5 Jahre gewähltwird,
hinzutretensoll.

III. In denStädten mit mehr als 5000 Einwohnernkannaußer-
dem durchstadtverfassungsmäßigenBeschlußaugeordnetwerden, daß an
Stelle eines der Bürgermeisteroder des ihn vertretendenMagistratsmit-
gliedeszweiMagistratsmitgliederund in den Fällen unter I an Stelle
des einen Mitgliedes aus dem BürgerausschußzweiMitglieder desselben,
in den Fällen unter II aber an Stelle des einen Mitgliedes aus dem
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Bürgerausschusseund aus der allgemeinenBürgerschaft je zwei solcher
Mitglieder treten sollen.

Die Mitglieder desMagistrats werdenin diesemFalle vomMagistrat
bestimmt,die bürgerschaftlichenMitglieder nachMaßgabe derBestimmung
unter Nr. I, Ziffer 3, und Nr. II gewählt.

Unserem Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,
bleibt es im Falle des Absatzes1 überlassen,zwei Ortsgeistlicheund,
wenn die Stadt in mehr als zweiKirchspielezerfällt, so viele, als Kirch-
spielevorhandensind, jedoch nicht mehr als drei zu Mitgliedern des
Schulvorstandeszu ernennen.

IV. In den ritterschaftlichenFleckensollen dem Schulvorstandan-
gehören:

1. der Gutsherr oder sein Stellvertreter oder der Ortsdirigent;
2. der Ortsgeistliche;
3. ein dritte»Mitglied, welchesvon demGutsherrn oderdemOrts-

dirigenten zu bestimmenist;
4. der Rektor oder ein mit den Befugnisseneines Rektors ausge-

statteter Lehrer, falls solcheran der Schale angestelltist.
§ 4. I. Vorsitzenderdes Schulvorstandesin den Städten ist der

Bürgermeisteroder das an seineStelle getretenerechtsgelehrteMagistrats-
Mitglied. Ist an Stelle des Bürgermeisters ein nicht rechtsgelehrtes
Mitglied des Magistrats in den Schulvorstandgetreten, so führt der
Ortsgeistlicheden Vorsitz.

Gehören mehrereMagistratsmitgliederoder mehrereGeistlichedem
Schulvorstandean, so wird derVorsitzvon denrechtsgelehrtenMagistrats-
Mitgliedern nach Maßgabe ihres DienstrangesoderDienstaltersund erst
bei ihrer Behinderungvon denOrtsgeistlichennachMaßgabe ihresDienst-
ranges oder Dienstalters geführt.

2. Vorsitzenderdes Schulvorstandesin den ritterschaftlichenFlecken
ist der Gutsherr oder der Ortsdirigent oder bei deren Behinderungder
Ortsgeistliche.

§ 5. I. AlleMitglieder desSchulvorstandeshabengleichesStimm-
~recht. Die BeschlüssewerdennachStimmenmehrheitgefaßt. Bei Stimmen-
gleichheitentscheidetdie Stimme des Vorsitzenden.

2. An VerhandlungenundBeschlüssenüberGegenstände,an welchen
einzelneMitglieder persönlichbeteiligtsind, dürfen diesenicht teilnehmen.

§ 6. Beschwerdengegen Verfügungen des Schulvorstandesoder
der OrtSobrigkeitin Schulangelegenheitenführen an Unser Ministerium,
Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten;die in einzelnenStädten gel-
tendeu Vorschriften,nach welchenBeschwerdengegenden Schulvorstand
an denMagistrat führen, bleibenmit der Maßgabeunberührt, daß gegen
die Beschwerdeentscheidungdes Magistrats die weitere Beschwerdean
Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,statt hat.

§ 7. Zu den Befugnissendes Schulvorstandesgehören:
A. I in Allgemeinen.

Die Verwaltung und Beaufsichtigungder inneren Sämlangelegen-
heilen, soweites sichum die Einrichtung, Gestaltung und Erteilung des
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Unterrichts,das Verhalten von Lehrern und Schülern, sowie die Hand-
habung der Schulzuchthandelt.

B. Im Besonderen.
I. In Bezug auf den Unterricht:
1. Die Ueberwachungder Befolgung des genehmigtenLehrplanes:.

Wegen der Aufstellungdes Lehrplans und wegen wesentlicher
Aenderungendesselben,welcheder GenehmigungUnseresMinisteriums^
Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten,bedürfen,hat derSchulvorstand
an die OrtsobrigkeitVorschlägeund Anträge zu richten;

2. die Genehmigungder Auswahl und Einführung der demUnter-
richt zugrundezulegendenLehrbücher,sowie die Befugnis, Aenderungen
bezüglichder Lehrbücherzu treffen;

3. die Ueberwachungder Methodedes Unterrichts;
4. die Genehmigungdes Stundenplans;
ö. in streitigenFällen die Entscheidung,ob der anderweiteUnter--

richt, denein zurVolksschulepslichtigesKinderhält, genügendistodernicht;
6. im Einvernehmenmit derOrtsobrigkeitdieVeranstaltungöffent-

licherSchulprüfungen,überhauptdieGenehmigungundEntscheidungüber
öffentlicheAkte und derenProgramme, über dieTageszeit, zu welcherder
Unterrichtbeginnenund enden soll, über Aussetzungdes Unterrichts,so-

^ wie über Anfang und Ende der Ferien;
7. die Bestimmungüber die Verwendungder einzelnenLehrkräfte

in Bezug auf die Klassenund die Lehrgegenstände,in welchensie Unter-'
richt erteilen sollen;

8. in Gemeinschaftmit der Ortsobrigkeit die Einrichtung neuer
und die EinziehungbestehenderKlassen;

g. der VollzugperiodischerRevisionender Schulen oder einzelner
Klassen.

Diese Revisionenhat der Schulvorstandin seiner Gesamtheitvor-
zunehmen; jedochsind das ordentlicheMagistratsmitgliedund die geist¬
lichenMitgliederauch befugt, allein und in Abwesenheitder übrigenMit-
glieder eine solcheRevisionvorzunehmenund dem Unterricht in den
Klassenbeizuwohnen.Die Ueberwachungdes Religionsunterrichtssteht,
nebendem Schulvorstandeauch dem im SchulvorstaudebefindlichenGeist-
lichenals solchemzu. Die Ergebnisseder Revisionenbezw. der Ueber-
wachungdes Religionsunterrichtsseitens einzelnerMitglieder des Schul-
Vorstandesbezw.desGeistlichenim Schulvorslandsind alsbald demSchul-
vorstandmitzuteilen.

Tie demRektorschonals solchemzustehendeRevisionsbefugniswird
durch die vorstehendenVorschriftennichtberührt.

II. In Bezug auf die Lehrkräfte:
I. Tie Beaufsichtigungdes dienstlichenund außerdienstlichenVer¬

haltens der Lehrer und Lehrerinnen mit der Maßgabe, daß der Schul-
vorstandbefugt ist, Lehrer und Lehrerinnen, welchedie Pflichten, die
ihnen ihr Dienst hinsichtlichihres amtlichenundaußeramtlichenVerhaltens
auferlegt,vernachlässigenoderverletzen,ohneförmlichesDisziplinarverfahren
Vorhaltungenzu machenund Ermahnungenzu erteilen.
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Der Schulvorstandist hierzu nur in seiner Gesamtheit berechtigt.
Die Vorhaltung oder Ermahnung wird aus Beschlußdes Schulvorstaudes
durchden Vorsitzendenallein oder in Gegenwart des Schulvorstandeser-
teilt und hat der Schulvorstandnach Ermessenhiervon der AnstellungS-
beHordeMitteilung zu machen.

Hält der Schulvorstanddie Einleitung eines Disziplinarverfahrens
gegen einen Lehrer für geboten, so hat er einen entsprechendenAntrag
an die Anstellungsbehördezu richten;

2. die im Falle des Todes oder der Erkrankung oder sonstigen
Verhinderung eines Lehrers oder einer Lehrerin erforderlichenAnord-
nunaen wegenErteilung des Unterrichts.

Wegen der weiterenOrdnung der Vertretung hat derSchulvorstand
Anträge und Vorschlägean die Ortsobrigkeitzu richten;

3. die Erteilung von Urlaub für länger als drei Tage bis zu einer
Wochean Lehrer und Lehrerinnen.

Urlaub bis zu drei Tagen erteilt der Rektor, Urlaub für länger
als eine Wochedie Ortsobrigkeit;

4. der gütlicheAusgleich bei Mißhelligkeitenin Schulangelegen-
heiten zwischenEltern undLehrern sowiezwischendenLehrern unter sich,
soweitdie Erledigungnicht vom Rektor erfolgenkann;

5. die Vermittlung bei MeinungsverschiedenheitenzwischenRektor
und Klassenlehrerüber die Versetzungeines Kindes;

6. im Einvernehmenmit der Ortsobrigkeit die Erteilung der Er-
laubnis an Lehrer und Lehrerinnen zu allen einen Erwerb bezweckenden
Nebengeschäften,z. B. zur UebernahmevonPrivatstundenund zurUnter-
richtserteilungan UnterrichtsanstaltensowiedieUntersagungder Erteilung
solchenUnterrichts,wenn durchihn der Dienst leidet.

III. In Bezug auf die Schulkinder:
1. Die Fürsorge für die Befolgung der bestehendenVorschriften

über den Schulbesuchseitens der Eltern der schulpflichtigenKinder oder
deren Vertreter.

Der Schulvorstandhat — wennKinder, die zu der unter seinerAuf-
sichtstehendenSchule schulpflichtigsind, eine andereSchule besuchenund
er trotz Ausforderungden Nachweisdes wirklicherfolgendenSchulbesuchs
und des ausreichendenSchulunterrichts von den Eltern nicht erlangen
kann — bei der Ortsobrigkeit die Einleitung weiterer Maßnahmen zu
beantragen.

Der Schulvorstaudist berechtigt,Kinder, welchedas schulpflichtige
Alter nochnicht erreichthaben, zum Besucheder Schule zuzulassen;

2. die Entscheidungüber die Verlängerung der Schulpflicht bei
Kindern, welchezwar das gesetzlicheAlter, aber nicht die nötige Aus-
bildung besitzen;

3. die Urlaubserteiluugbis zu 14 Tagen an Kinder;
4. die zeitweiligeAusschließungeines SchulkindesvomBesucheder

Schule und die Bestimmungder Voraussetzungenfür die Wiederzulassung
-des Kindes zum Schulbesuche;

5. die Fürsorge für einen regelmäßigenSchulbesuch.
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Der Schulvorstandhat bei WiederholungderSchulversäumnissedas
Recht, die Eltern vorzuladenund zu verwarnen. Er ist befugt, in jedem
einzelnenFalle festzustellen,daßKrankheitenzur EntschuldigungvonSchul-
Versäumnissennicht bloß vorgeschütztwerden.

IV. Der Schulvorstandhat alljährlich die Schulen zu besichtigen
zwecksFeststellung,ob die Schulhäuser und das Schulinventar, insbe-
sonderedie Schullokaleund deren Ausstattung in gehörigemStande und
iie nötigen Lehrmittelvorhandensind.

§ 8. Die Genehmigungzur Errichtung von Neben-und Privat-
schulenwird in den Städten vom Magistrat mit ErmächtigungUnseres
Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,erteilt. Gegen
die ablehnendeEntscheidungdes Magistrats steht dem Betroffenen die
Beschwerdean Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegen-
heiten, zu.

§ 9. Streitigkeiten über die ZuständigkeitzwischenSchulvorstand
undOrtsobrigkeitentscheidetUnserMinisterium,Abteilungfür Unterrichts-
Angelegenheiten.

§ 10. Die dieser Verordnung entgegenstehendenBestimmungen
der landesherrlichbestätigtenSchulordnungenwerdenaufgehoben.Soweit
jedochin einzelnenStädten oder ritterschaftlichenFleckender Ortsobrig-
keiten— sei eS auf Grund von Vereinbarungenoder statutarischenBe-
stimmungen— weitergehendeRechte in Ansehung der Errichtung von
Privat- oderNebenschulenzustehen,bleibendieseBestimmungenvonBestand.

§ 11. Die VorschriftendieserVerordnungfinden auf die Städte
RostockundWismar sowieauf denFleckenWarnemündekeineAnwendung-

GegebendurchUnser Staats-Ministerium.

37. Verordnungvom 28. April 1908, betreffenddie Dienstverhältnisse
der seminaristischgebildetenLehrer undLehrerinnen an denVolks-
nnd Bürgerschulender Städte nnd der ritterschastlichenFlecken.
Wir verordnennach hausvertragsmäßigerVerhandlungmit Seiner

KöniglichenHoheit dem Großherzogevon Mecklenburg-Strelitzund nach
verfassungsmäßigerBeratung mit UnserengetreuenStänden,was folgt:

§ 1. Für die Anstellung,für das Diensteinkommenund für die
Pensionierungder nach Erlangung der Anstellungsfähigkeitan denVolks-
undBürgerschulenderStädte und der ritterschastlichenFleckenangestellten
Lehrerund Lehrerinnen,sowiefür die VerhängungvonDisziplinarstrafen
gegensie und für ihreEntlassungaus demAmte gelten die nachstehenden
Bestimmungen:

AbschnittI: Anstellung.

§ 2. I. Lehrer im Sinne des § 1 sind:
1. Die seminaristischgebildetenLehrer, welchedie Abgangsprüfung

oder die sogenannteExtraneerprüsung bei dem Schullehrerseminarzu
Neuklosterbestandenhaben;
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2. die Lehrer, welche, ohne die unter Nr. 1 gedachtenPrüfung
bestandenzu haben, zur Zeit des Inkrafttretens der gegenwärtigenVer-
ordnung an einer der im § 1 genanntenSchulen bereitsfestangestelltsind.

II. Lehrerinnenim Sinne des § I sind:
1. Die Lehrerinnen, welchedas Zeugnis der Befähigung zur Er-

teilung von wissenschaftlichemUnterrichtan Volks-, Bürger- oder höheren
Mädchenschulenfür Mecklenburg-Schwerinnach Maßgabe der jeweilig
geltendenVerordnungen — V. O. vom 24. September 1875 (R.-Bl.
1875 Xo. 26) und V. O. vom 13. Mai 1895 (R.-Bl. 1895 No. 17)
— oder für einen deutschenBundesstaat — einschließlichdes Reichs¬
landes Elsaß-Lothringen— mit dem Unser Ministerium, Abteilung für
Unterrichts-Angelegenheiten,die Anerkennungder Geltung der dort aus-
gestelltenPrüfungszeugnissefür Lehrerinnen für Mecklenburg-Schwerin
vereinbart hat oder nochvereinbarenwird, erlangt haben;

2. dieLehrerinnen,die, ohneeinesderunter Nr. 1 gedachtenZeugnisse
erlangt zu haben, zurZeit der Inkrafttretens der gegenwärtigenVerordnung
zur Erteilung von wissenschaftlichemUnterricht an einer der im § 1 ge-
nannten Schulen bereits angestellt sind und wissenschaftlichenUnterricht
erteilen.

§ 3. An denVolks- undBürgerschulender Städte und der ritter-
schaftlichenFleckendürfen nachdem Inkrafttreten dieserVerordnung:

a) als seminaristischgebildeteLehrer nur solchePersonen angestellt
werden,welchedie im § 2 Nr. 1 bezeichnetePrüfung bestanden
haben,

d) zur Erteilung von wissenschaftlichemUnterrichtenur Lehrerinnen
angestellt werden, welcheeines der im § 2 Nr. II gedachten
Zeugnisseerlangt haben.

Tie Lehrer und Lehrerinnen müssen unbescholtensein und dem
evangelisch-lutherischenBekenntnisseangehören. LetztereVorschriftfindet
auf die als fremdsprachlicheLehrerinnenvon UnseremMinisterium, Ab-
teilung für Unterrichts-Angelegenheiten,zugelassenenAusländerinnen,keine
Anwendung. Tie Vorschriftender beidenvorstehendenAbsätzefindenauch
Anwendungauf Lehrer und Lehrerinnen, die zum Probedienst oder zur
Vertretung behinderterangestellterLehrer oderLehrerinnenberufenwerden.

§ 4. Lehrerinnendürfen nur Unterrichterteilen:
1. an solchenVolks- und Bürgerschulen,die nur für Mädchenbe-

stimmt sind;
2. an gemischtenVolks-und Bürgerschulen:

in den beidenunterstenKnabenklassen,in den beidenuntersten
gemischtenKlassenund in den gesondertenMädchenklassen.

In allen in dem vorstehendenAbsätzebezeichnetenKlassen dürfen
die Lehrerinnenauch Religionsunterrichterteilen.

Lehrerinnendürfen nur mit GenehmigungUnseresMinisteriums,
Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten,mehr als 26 Pflichtstunden
auferlegt werden.

§ 5. Die Zahl der wissenschaftlichenLehrerinnen an den Volks-
und Bürgerschuleneiner Stadt oder eines ritterschaftlichenFleckensdarf
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ein Drittel der Gesamtzahl der an den Volks- und Bürgerschulen desselben
Orts zur Erteilung von wissenschaftlichemUnterricht angestellten Lehr-
kräfte dauernd nicht übersteigen. Läßt sich die Gesamtzahl nicht durch drei,
ohne Rest teilen, so ist dauernde Verwendung einer weiteren Lehrerin gestattet.

§ K. Die von den Ortsobrigkeiten angestellten Lehrer, mit deren
Stelle ein Kirchenamt nicht verbunden ist, und die Lehrerinnen werden
durch die Ortsobrigkeiten in ihr Amt eingeführt.

Im übrigen verbleibt es bei der bestehendenOrdnung, insbesondere
bei der Einführung durch den Superintendenten, soweit sie der bisherigen
Hebung entspricht.

§ 7. Das Anstellungsrecht rücksichtlich aller in den § 1 und 2
genannten Lehrer und Lehrerinnen geht — soweit es nicht bereits den
Ortsobrigkeiten zusteht — mit den in den Z 3 bis 6 bezeichneten Be-
schränkungen auf die Ortsobrigkeiten über; bezüglich der Besetzung der
Lehrerstellen, mit denen ein Kirchenamt verbunden ist, verbleibt es jedoch
bei der geltenden Ordnung.

Abschnitt II: Diensteinkommen.

§ 8. Das Diensteinkommen der Lehrer und der Lehrerinnen be-
stimmt sich nach dem System der Alterszulagen.

§ 9. Die Höhe des Diensteinkommens der Lehrer richtet sich nach
der Zahl der Einwohner der Stadt oder des ritterschaftlichen Fleckens.
Für die Feststellung der Zahl der Einwohner ist die jeweilige im Re-
gierungsblatt, Amtl. Beilage, veröffentlichte letzte deutsche Volkszählung
maßgebend.

Veränderungen in der Einwohnerzahl können zu Ungunsten bereits
fest angestellter Lehrer nicht wirken, während ihre Wirkung zu Gunsten
der Lehrer von dem auf die Veröffentlichung der Ergebnisse der neuen
Volkszählung in der Amtlichen Beilage des Regierungsblattes folgenden
1. Oktober ab eintritt.

§ 10. Die Städte werden in zwei Klassen geteilt. Es bilden die
erste Klasse die Städte mit 10000 und weniger Einwohnern, die zweite
Klasse die Städte mit mehr als 10 000 Einwohnern.

Den Städten der ersten Klasse werden die ritterschaftlichen Flecken
Dassow und Klütz, den Städten der zweiten Klasse der Flecken Warne-
münde gleichgestellt.

§11. In den Städten der ersten Klasse und in den ritterschaftlichen
Flecken Dassow und Klütz beträgt das Diensteinkommen der Lehrer jährlich:

1. in den ersten 4 Dienstjahren mindestens 1000 Mk.
2. nach vollendeten 4 Dienstjahren mindestens 1300 Mk.
3. nach vollendeten 8 Dienstjahren mindestens 1550 Mk.
4. nach vollendeten 12 Dienstjahren mindestens 1700 Mk.
5. nach vollendeten 16 Dienstjahren mindestens 1600 Mk.
6. nach vollendeten 20 Dienstjahren mindestens 1900 Mk.
7. nach vollendeten 24 Dienstjahren mindestens 2000 Mk.
§ 12. In den Städten der zweiten Klasse und in dem Flecken

Warnemünde beträgt das Diensteinkommen der Lehrer jährlich
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1. in den ersten 4 Diensljahren mindestens 1200 Mk-

2. nach vollendeten 4 Diensljahren mindestens 1450 Mk.

3. nach vollendeten 8 Diensljahren mindestens 1700 Mk.

4- nach vollendeten 12 Dienstjahren mindestens 1900 Mk.

5. nach vollendeten 16 Diensljahren mindestens 2100 Mk.

6. nach vollendeten 20 Dienüjahren mindestens 2250 Mk.

7. nach vollendeten 24 Dienstjahren mindestens 2400 Mk.

§ 13. Die Höhe des Diensteinkommens der Lehrerinnen beträgt

1. in den ersten 4 Dienstjahren mindestens 900 Mk.

2. nach vollendeten 4 Dienstjahren mindestens 1000 Mk.

3. nach vollendeten 8 Dienstjahren mindestens 1100 Mk.

4- nach vollendeten 12 Dienstjahren mindestens 1200 Mk.

5. nach vollendeten IL Dienstjahren mindestens 1300 Mk.

6. nach vollendeten 20 Dienstjahren mindestens 1400 Mk.

§ 14. Sind mit Schulstellen Naturalnutzungen und Naturalem-

fünfte verbunden, so behält es riicksichtlich der Berechnung derselben bei

den bisher dieserhalb getroffenen Festsetzungen das Bewenden.

Veränderte Festsetzungensind mit Genehmigung Unseres Ministeriums,

Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, zulässig.

Wenn über die Berechnung Les Naturaleinkommens gültige Fest-

setzungen nicht bestehen, so sino die in Beihalt des § 10 der Verord¬

nungen vom 12. März 1901, betreffend die Regelung des Diensteinkommens

pp. — R.-Bl. 1901, No. 13 — festgestellten bezw. die auf Grund des

§15 Abs. 2 dieser Verordnung für die Städte und ritterschaftlichen

Flecken aufgestellten besonderen Grundsätze für die Veranschlagung des

Diensteinkommens maßgebend.

§ 15. Zst mit einer Schulstelle an einer der im § 1 genannten

Schulen ein Kirchenamt verbunden, so behält es rücksichtlich der Ein-

rechnung des Einkommens aus dem mit dem Schuldienst verbundenen

Kirchenamte in die in den § 11 und 12 festgesetzten Mindestgehalte bei

den dieserhalb im einzelnen Falle getroffenen Festsetzungen mit der Maß-

gäbe das Bewenden, daß künftig als Vergütung für den Kirchendienst

mindestens der Betrag von 200 Mk. bezw. wenn das aus kirchlichen

Mitteln fließende Einkommen diese Summe nicht erreicht, der ganze Be-

trag desselben bei der Veranschlagung des Diensteinkommens des Lehrers

ebenso außer Betracht bleiben muß, wie die nicht regelmäßigen und nicht

fest abgelösten Bezüge für kirchliche Dienstleistungen.
Aus die Veranschlagung des Diensteinkommens der im vorstehenden

Absätze bezeichnetenSchulstellen kommen, soweit nicht anderiveite auf Ver¬

einbarung mit dem Superintendenten oder kirchlichenBehörden beruhende

Festsetzungen getroffen sind, die Vorschriften der § 10 und 11 der V.-O.

vom 12. März 1901 mit der Maßgabe zur Anwendung, daß für eine

billigmäßige Veranschlagung der Naturalnutzungen und Naturaleinkünfte

in den Städten und in den ritterschaftlichen Flecken durch Unser Staats-

Ministerium mit Zustimmung des Engeren Ausschusses von Ritter- und

Landschaft besondere Grundsätze aufgestellt werden können.
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Wird auf Grund der vorhergehenden Absätze eine Aenderung der
Veranschlagung erforderlich, so findet die Bestimmung des zweiten Ab-
fatzes im § II der V.-O. vom 12. März 1901 entsprechendeAnwendung.

§ 16. Die Gewährung der Alterszulagen nach Maßgabe der Vor-
schriften der gegenwärtigen Verordnung richtet sich nach dem Anfangs-
lermin der Dienstzeit. Als solcher gilt der 1. Oktober des Kalender-
jahres, in welchem

a) der Lehrer nach bestandener Prüfung bei dem Seminar zu Neu-
kloster — bezw. die zur Zeit des Inkrafttretens der gegen-
wärtigen V.-O. bereits angestellten durch § 2 Nr. I, 2 mit
umfaßten Lehrer auch ohne solche Prüfungen;

d) Lehrerinuen uach Erlangung eines der im § 2 Nr. II, 1 ge¬
dachten Zeugnisse;

c) Lehrerinnen ohne eines der im § 2 Nr. II, 1 gedachten Zeug-
nisse vor dem Inkrafttreten der gegenwärtigen V -O. im Groß-
Herzogtum Mecklenburg-Zchwerin als Lehrer oder Hilfslehrer,
als Lehrerinnen oder als Hilfslehrerinnen

"im öffentlichen Schuldienst angestellt worden find.
Als Anstellung im öffentlichen Schuldienst im Sinne des vor-

stehenden Absatzes ist auch anzusehen die Anstellung als Lehrer oder Hilfs-
Lehrer bezw. als Lehrerin oder Hilfslehrerin:

1. an einer staatlichen Anstalt (Schullehrerseminar, Blindeninstitut,
Taubstummenanstalt, Irrenanstalt, Anstalt für geistesschwache
Kinder, Station für jugendliche Sträflinge usw.);

2. an dem Rettungshause zu Gehlsdorf bei Rostock;
3. an einer ans landesherrlichen Mitteln over aus allgemeinen

Landesmitteln oder aus Mitteln der Stadt bezw. der Ortsobrig-
keit unterstützten Privatschule;

4. an einer von der Stadt bezw. der Ortsobrigkeit errichteten oder
aus landesherrlichen Mitteln oder aus allgemeinen Landesmitteln
oder aus Mitteln der Stadt bezw. der Ortsobrigkeit unterstützten
höheren Knaben- oder Mädchenschule oder Mittelschule bezw. an
einem von der Stadt errichteten oder aus Mitteln des Staates
oder der Stadt unterstützten, zur Abhaltung von Entlassungs-
Prüfungen für berechtigt erklärten Lehrerinnen-Seminar.

Als von der Stadt bezw. von der Ortsobrigkeit unterstützt ist im
Sinne der vorstehenden Absätze 3 und 4 eine Schule oder ein Lehre-
rinnen-Seminar anzusehen, wenn die Stadt bezw. die Ortsobrigkeit ver-
pflichtet ist, zu den Unkosten der Schule bezw. des Seminars aus öffent-
lichen Mitteln dauernd Beiträge zu leisteu und das Bestehen der Schule
bezw. des Seminars von Unserem Ministerium, Abteilung für Unterrichts-
Angelegenheiten, für den Zweck der gegenwärtigen Verordnung als im
öffentlichen Interesse liegend anerkannt ist.

§ 17. Bei Berechnung der Dienstzeit kommt die Zeit, welche der
Lehrer bezw. die Lehrerin außerhalb Mecklenburg-Schwerins im Schul-
dienste oder in Mecklenburg-Schlverin nicht im öffentlichen Schuldienste

6*
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zugebracht hat, in Anrechnung, wenn die Anrechnung von der Ortsobrig-

feit zugesichert worden ist.
ES bleibt Unserem Ermessen vorbehalten, dem öffentlichen Schul-

dienst im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin den öffentlichen Schul-

dienst im Großherzogtum Mccklenburg-Strelitz gleichzustellen.
Außerdem wird die Zeit angerechnet, die der Lehrer im Lande in

einem mit einem Schulamte verbundenen Kirchenamte zugebracht hat^
nachdem er die Anftellungsfähigkeit als Lehrer erlangt hat.

§ 18. Der Dienstzeit wird hinzugerechnet die Zeit, die der Lehrer

bezw. die Lehrerin nach Erlangung des im § 2 Nr. I bezw. II ge-

dachten Zeugnisses an einer Volks- oder Bürgerschule in Mecklenburg-

Schwerin im Probedienst zugebracht hat, wenn auf Grund dieser Probe¬

zeit ihre Austeilung erfolgt ist.
Die Probedienstzeit darf im Dienste derselben Ortsobrigkeit die Dauer-

von 2 Jahren nicht übersteigen. Innerhalb dieser Zeit steht der Orts-

obrigkeit ein vierteljährliches Kündigungsrecht zu.
Nach Ablauf von 2 Jahren der Verwendung im Probedienst gilt

der Lehrer bezw. die Lehrerin als fest angestellt. Die Ortsobrigkeit hat

ihnen sodann eine auf den Beginn der Probezeit zurückdatierte Anstellungs-

Urkunde zu erteilen, auch ihre Einführung in das Schulamt zu bewirken.

§ 19. Die Zeit, welche der Lehrer bezw. die Lehrerin nach Er-

langung des im § 2 No. I bezw. II gedachten Zeugnisses an einer Volks-

oder Bürgerschule in Mecklenburg-Schwerin als Vertreter behinderter an-

gestellter Lehrer bezw. Lehrerin zugebracht hat, wird, wenn sie von der

Ortsobrigkeit, von der sie zur Vertretung berufen waren, angestellt worden

sind, der Dienstzeit hinzugerechnet.
DieVorschriften des § 18 Abs. 2 und 3 finden entsprechendeAnwendung.

§ 20. Der Dienstzeit des Lehrers werden hinzugerechnet:

t) die Zeit des aktiven Militärdienstes im Reichsheere, wenn der Militär-

dienst nach Erlangung der Anstellungsfähigkeit abge-leistet ist;.

2) die in die Dauer eines Krieges fallende und bei einem mobilen

oder Ersatz-Truppenteile abgeleistete Militärdienstzeit, auch wenn,

sie in die Zeit vor Erlangung der Anstellungsfähigkeit fällt.

Als Kriegszeit gilt in dieser Beziehung die Zeit vom Tage einer

angeordneten Mobilmachung, auf welche ein Krieg folgt, bis zum Tage:

der Demobilmachung.
§ 21. Für jeden Feldzug, an welchem ein Lehrer im Neichsheer,,

in der Kaiserlichen Marine oder in der Armee eines Bundesstaates in

der Art teilgenommen hat, daß er wirklich vor den Feind gekommen oder

in dienstlicher Stellung den mobilen Truppen ins Feld gefolgt oder auf

einem zur Verwendung gegen den Feind bestimmten Schiffe oder Fahr-

zeuge der Kaiserlichen Mariue eingeschifft gewesen ist, wird demselben zu.

der wirklichen Dauer der Dienstzeit ein Jahr hinzugerechnet.
Ob eine militärische Unternehmung in dieser Beziehung als ein

Feldzug anzusehen ist, und inwiefern bei Kriegen von längerer Dauer

mehrere Kriegsjahre in Anrechnung kommen sollen, bleibt in jedem Falle

der Bestimmung Unseres Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-Ange¬
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legenheiten, welche der Zustimmung des Engern Ausschusses von Ritter-
mnd Landschaft bedarf, vorbehalten.

§ 22. Die Zeit
1. einer Festungshaft von einjähriger oder längerer Dauer, sowie
2. der Kriegsgefangenschaft kann nur mit Genehmigung Unseres

Ministeriums, Abt. f. U., im Einverständnis mit dem Engeren
Ausschuß von Ritter- und Landschaft angerechnet werden.

§ 23. Für jeden Feldzug, während dessen eine Lehrerin vor oder
nach Erlangung eines der in § 2 No. II gedachten Zeugnisse als Kranken-
Pflegerin Den mobilen Truppen in das Feld gefolgt oder als Kranken-
pflegerin in einem Militärlazarett tätig gewesen ist. wird der Lehrerin zu
der wirklichen Dauer der Dienstzeit ein Jahr hinzugerechnet.

§ 24. Die Gewährung der AlterSzulagen und das Einrücken in
eine höhere Stufe derselben auf Grund der Vorschriften dieser Ver-
Ordnung setzen ein pflichtmäßiges Verhalten des Lehrers bezw. der Lehrerin
voraus.

Die Entscheidung, durch welche die Gewährung der Alterszulage
bezw das Einrücken in eine höhere Stufe ausgesetzt wird, wirkt auf
die Dauer eines Jahres. Ergeben sich nach Ablauf dieses Zeitraumes
von neuem Bedenken hinsichtlich des pflichtmäßigen Verhaltens des Lehrers
oder der Lehrerin, so kann die Gewährung der Alterszulage bezw. das
Einrücken in eine höhere Stufe jedesmal auf ein weiteres Jahr ausgesetzt
werden.

Gegen den Bescheid der Ortsobrigkeit, durch welchen die Gewährung
der Alterszulagen bezw. das Einrücken in eine höhere Stufe ausgesetzt
wird, kann der Lehrer innerhalb eines Monats nach der Zustellung des
Bescheides die Entscheidung Unseres Ministeriums, Abt. für Unterrrichts-
Angelegenheiten, beantragen.

§ 25. Hinterläßt der Lehrer eine Witwe oder ehelicheNachkommen,
so gebührt den Hinterbliebenen — unbeschadet weiterer Ansprüche auf
Grund eines besonderen Rechtstitels — außer dem Sterbevierteljahr für
das auf dasselbe folgende Vierteljahr noch das volle Diensteinkommen des
Verstorbenen als Gnadenvierteljahr.

Diese Bestimmung gilt auch für das kirchlicheEinkommen, wenn
mit der Schulftelle ein Kirchenamt verbunden ist.

Anstatt der Naturalnutzungen und Naturaleinkünfte, welche in der
Zeit nach dem Tode des Stelleninhabers zu gewähren sind, kann nach
Wahl des Schuldners nach Maßgabe des § 14, Abs. 1, der über die
Berechnung des Natnraleinkommens gültig festgesetzteGeldwert gegeben
iverden.

Auf diese Veranschlagung findet im übrigen, wenn gültige Fest-
setzungen nicht getroffen sind, die Vorschrift des § 14, Abs. 3, Anwendung.

Der gleicheAnspruch, wie in Abs. I steht den ehelichenNachkommen
einer im Witwenstande verstorbenen Lehrerin zu.

§ 26. Die Kosten der Verwaltung einer Lehrer- bezw.Lehrerinnen-
stelle an einer der im § 1 bezeichnetenSchulen sind nach dem Tode des
Stelleiunhabers bis zum Ablauf des Sterbevierteljahrs, bezw. Gnaden-
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Vierteljahrs, von den zur Aufbringung des DiensteinkommenS Verpflichteten-
zu trugen.

Die Kosten der Verwaltung des Kirchenamts hat die Kirche, an
welcher der Verstorbene angestellt war, zu tragen. Mit Einwilligung des
StaatsministeriumS kann unter Umständen ein Teil des kirchlichen Ein-
kommens im Sterbevierteljahr bezw. Gnadenvierteljahr dazu bestimmt
werden, die Kosten der Verwaltung des Kirchenamts in der Zeit nach dem
Tode des Lehrers mit der Maßgabe zu decken, daß dadurch der Nachlaß
nicht schlechter gestellt sein darf, als wenn für das kirchliche Einkommen
überhaupt kein Anspruch auf das Sterbevierteljahr bezw. Gnadenviertel-
jähr bestände.

Abschnitt III: Pensionierung.

§ 27. Lehrer und Lehrerinnen, die, wenn auch mit Unterbrechungen,
wenigstens zehn Jahre im Lande im öffentlichen Schuldienst im Sinne
der §§ 16 und 17 dieser Verordnung zugebracht haben, sind mit lebens-
länglicher Pension in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge von
Blindheit, Taubheit oder eines sonstigen körperlichen Gebrechens oder
wegen Schwäche ihrer körperlichen oder geistigen Kräfte zu der Erfüllung
ihrer Amtspflichten dauernd unfähig sind.

§ 28. Ist die Dieustunsähigkeit die Folge einer Krankheit, Ver-
wundung oder sonstigen Beschädigung, welche der Lehrer oder die Lehrerin
bei Ausübung des Dienstes oder in Veranlassung des Dienstes ohne eigene
Verschuldung sich zugezogen hat, so tritt die Pensionsberechtigung auch bei
kürzerer als 10 jähriger Dienstzeit ein.

§ 29. Lehrern oder Lehrerinnen, welche, abgesehen von dem Falle
des § 28 vor Vollendung des 10. Dienstjahres dienstunfähig und deshalb-
in den Ruhestand versetzt werden, kann bei vorhandener Bedürftigkeit eine
Pension entweder auf bestimmte Zeit oder lebenslänglich bewilligt werden-

Die Bestimmung des vorstehenden Absatzes findet auch Anwendung,
wenn der Lehrer oder die Lehrerin aus disziplinaren Gründen aus dem
Amt entfernt wird.

§ 30. Die Pension beträgt, wenn die Versetzung in den Ruhestand
nach vollendetem zehnten Dienstjahre, jedoch vor vollendetem elften Dienst-
jähre eintritt, 25 vom Hundert des Diensteinkommens und steigt mit
jedem weiter zurückgelegten Dienstjahre nach Maßgabe der Anlage I.

Ueber den Betrag von 90 vom Hundert des Diensteinkommens
hinaus findet eine Steigerung nicht statt und cS beginnt die jährliche
Steigerung des Pensionssatzes erst mit dem 36. Lebensjahre des Lehrers
bezw. der Lehrerin.

Im dem Falle des § 28 beträgt die Pension stets 25 vom Hundert,

in den Fällen des § 29 höchstens 25 vom Hundert des Diensteinkommens.

Der Berechnung der Pension wird das von dem Lehrer bezw. der

Lehrerin zuletzt bezogene Diensteinkommen zugrunde gelegt.
Die Vorschriften in Abs. 1 bis 4 gelten auch für die Berechnung

der Pension eines Lehrers, mit dessen Schulamt ein Kirchenamt ver-
bunden ist, dergestalt, daß der Berechnung das von dem Lehrer zuletzt



— 87 —

bezogeneDiensteinkommen(Abs. -I) unter Hinzurechnungder nach Maß-
gäbe der gesetzlichenBestimmungen(§ 15 dieser Verordnung) für den
KirchendienstgewährtenVergütung als pensionsfähigesDiensteinkommen
zugrundegelegt wird.

§ 31. Die Höhe der Pension richtet sichnach den vollenDienst-
jähren, während welcherder Lehrer oder die Lehrerin im öffentlichen
Schuldienstals Lehrer oder Lehrerin im Lande angestelltgewesenist.

Es kommenjedoch— soweites sichnicht um die in § 2 Nr. I, 2
und Nr. II, 2 bezieltenLehrkräfte handelt — nur die Jahre in Anrech-
nung, welchenach bestandenerPrüfung zurückgelegtsind-

§ 32. Auf die Einrichtung der Zeit des Probedienstes, der als
Vertreter ausgeübtenLehrtätigkeit,sowieder Dienstleistungim Heere, in
der Marine oder in der Krankenpflegeund der Zeit einer Festungshaft
oderKriegsgefangenschaftfinden dieVorschriftender ZA 18 bis 23 dieser
VerordnungentsprechendeAnwendung.

§ 33. Ueber das Vorhandenseinder Dienstunfähigkeitfauch im
Fall des § 29 Abs. 1), über den Betrag der Pension und über den
Zeitpunkt,zu dem die Pensionierung zu geschehenhat, entscheidetnach
vorgängiger Untersuchung Unser Ministerium, Abt. f. U.-A-, wenn
Wir denLehrer angestellthaben, dieOrtsobrigkeit,wenn diesedenLehrer
oder die Lehrerin angestellthat.

Die Pensionierung erstrecktsich, wenn mit dem Schulamt ein
Kirchenamtverbundenist, auf beideAemter. Die Entscheidung(Abs.1)
hat in diesemsowiein dem Falle, in dein die Kirchezur Pension eines
Lehrers beizutragenverpflichtetist, im Einvernehmenmit dem Ober-
kirchenrat,wenn Wir den Lehrer angestellthaben,im Einvernehmenmit
dem Superintendenten,wenn dieOrtsobrigkeitden Lehrer angestellthat,
zu erfolgeu. Kommtin demFalle des vorstehendenSatzes eineEinigung
zwischender Ortsobrigkeit und dem Superintendentennichtzustande, so
ist die EntscheidungUnseresMinisteriums, Abt. f. U.-A., nachzusuchen.
Die EntscheidungdesMinisteriums erfolgt nachBenehmenmit demOber-
kirchenratund ist endgültig.

Soweit von der Ortsobrigkeitetwas zu derPension beizutragenist,
bedarf es deren Zustimmungzu der Pensionierung. Ist eine Einigung
mit der Ortsobrigkeitnichtzu erreichen,so trifft UnserStaatsministerium
die im Absatz1 bezeichneteEntscheidung. Diese Entscheidungist end-
gültig und verpflichtetdie Ortsobrigkeit, als ob sie ihre Bewilligungim
Sinne der Entscheidungabgegebenhätte.

Der Bescheid,durchwelcheneine Pensionierung verfügt oder ab-
gelehntwird, ist dem Lehrer bezw.der Lehrerin zuzustellen.

§ 34. Gegen den Bescheid,durchden einePensionierungvon der
Ortsobrigkeitverfügt oder abgelehntwird, steht dem Lehrer bezw. der
Lehrerin, sofernes sichnicht um einen Fall des § 33, Abf. 2 vorletzter
Satz handelt, innerhalb der Frist von einem Monat nachZustellungdes
letzterendie Beschwerdean Unser Ministerium, Abt. f. U.-A, zu. Die
Entscheidungin der Beschwerdeinstanzist endgültig.
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§ 35. Die Ortsobrigkeitkann mit GenehmigungUnseresMiniste-
riums, Abt. f. U.-A., anordnen, daß ein dauernd dienstunfähig ge-
wordenerLehrer in seiner Stellung belassenund die Stelle durch einen
Stellvertreter verwaltet werde.

Wird die Verwaltung der Stelle durcheinen Stellvertreter ange-
orönet, so sind

1. die Kostender Stellvertretung von der Ortsobrigkeitzu tragen;
2. demLehrerdieDiensteinkünfteimübrigenunverkürztzugewähren;

es darf ihm jedochdie Verpflichtungauferlegt werden, einen 240 Mark
aufs Jahr nicht übersteigendenBetrag zu den Kostender Stellvertretung
zu leistenoder dem Stellvertreter, solange dieser nochunverheiratet i/t,
freie Station (Wohnung, Beleuchtung, Heizung und Kost) unentgeltlich
zu gewähren.

Der Anspruch auf Pensionierung ruht auf die Dauer der Zeit,
während der die Stellvertretung angeordnetist.

Für den dauernd dienstunfähiggewordenenLehrer kommtnachEr-
richtung der Stellvertretung sowohl in Ansehung der Pension als auch
in Ansehung der gesetzlichenAlterszulagen eine fernere Dienstzeitnicht
mehr zur Berechnung.

§ 36. Die Pensionensind von der Ortsobrigkeitmit den in Abs.
2sf. bezeichnetenMaßgaben zu zahlen. Besteht eine Verpflichtungder
Kirche,im Falle der PensionierungeinesLehrers zu dessenPension einen
Beitrag zu zahlen, so wird der Betrag des Beitrags auf die nach der
Vorschriftdes § 30, Absatz1—4 zu gewährendePension angerechnet.

Wird der Inhaber einer Schulstelle,mit der ein Kirchenamtver-
bunden ist, in den Ruhestandversetzt,so wird die Gesamtpension(K 30,
Abs. 5) zu einem Teile von der Ortsobrigkeit, zum anderemTeile von
den Trägern der Verpflichtungzur Leistung des Kirchendiensteinkommens
nach Maßgabe folgenderBestimmungengetragen:

1. Die Verteilunggeschieht— unbeschadetetwaigerweitergehender
Verpflichtungender Kirche — nach Maßgabe ves Verhältnisses,
in welchemder Betrag des dem schulhaltendenKüster oder
Organisten für den SchullehrerdienstzufließendenDienstein-
kommens zu dem Betrage des Diensteinkommenssteht, welches
er für den kirchlichenDienst bezieht.

2. Ist eine klare Grundlage für dieseBerechnung nicht zu ge-
Winnen, so ist das Verhältnis der beiderseitigenAnteile durch
Vereinbarungzwischender Ortsobrigkeit und den Trägern der
kirchlichenVerpflichtungfestzustellen.Gelingt eine solcheVer-
einbarungnicht,soistdieEntscheidungUnseresStaatsministeriums
einzuholen.

Diese Entscheidungist endgültigund für die Verteilung der
Gesamtpensionauf die OrtSobrigkeitund auf die Träger der
kirchlichenVerpflichtungmaßgebendund verpflichtetdiese,als ob
sie ihreBewilligungim Sinne derEntscheidungabgegebenhätten.

§ 37. Die Zahlung der Pensionen erfolgt vierteljährlich am
Schlüssejedes Vierteljahresund portofrei.
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Das Sterbequartal wird unverkürztausgezahlt. Wird die Besol¬
dung im voraus entrichtet,so ist auch die Pension im voraus zu zahlen.

Der Pensionär bezw.die Pensionärin hat derOrtsobrigkeitdenOrt
des nach erfolgter Pensionierungzu nehmendenWohnsitzes,sowie einen
etwaigenspäterenWechseldes Wohnsitzesanzuzeigen

§ 38. Das Rechtauf den Bezug der Pension ruht:
1. wenn der Pensionär bezw. die Pensionärin die deutscheReichs-

angehörigkeitverliert, bis zu deren etwaigerWiedererlangung;
2. wenn und solangederPensionär bezw.diePensionärin in öffent-

lichenoder in Privatdiensten ein Einkommenbezieht, insoweit
als der Betrag des neuen EinkommensunterHinzurechnuugder
Pension denBetrag des von demLehrer bezw.von derLehrerin
vor der PensionierungbezogenenDiensteinkommensübersteigt.

DieVorschriftdes vorstehendenAbsatzesunter 2 findetentsprechende
Anwendung,wenn der Pensionär bezw. die Pensionärin in einem der
dort bezeichnetenDiensteeine Pension erdient.

Ter Pensionär bezw.diePensionärin hat von demEintritt in einen
der im erstenAbsatzunter 2 bezeichnetenDienstebezw.von derErdienuug
einer Pension in ihm der OrtsobrigkeitAnzeigezu machen.

AbschnittIV:
Disziplinarbestrafung und Dienstentlassung.

A. Disziplinarbestrafung.

§ 39. Ein Lehrer oder eine Lehrerin, die
1. eine derPflichtenverletzen,die ihnen ihr Amtauferlegt, odersich
2. in oder außer ihrem Amte eines Verhaltens schuldig machen,
' das sie der für ihren Beruf erforderlichenAchtung unwürdig

erscheinenläßt, begehenein Dienstvergehenund haben die Dis-
ziplinarbestrafungverwirkt.

§ 40. Die Disziplinarstrafensind:
1. Ordnungsstrafen,
2. Entfernung aus dem Amte (Dienstentlassung).

Die Entfernung aus dem Amte hat den Verlust des Titels und
des Pensionsanspruchsvon Rechtswegenzur Folge.

§ 41. Ordnungsstrafensind:
1. Warnung,
2. Verweis,
3. Geldstrafen.

Geldstrafen können bis zum Betrage des einmonatlichenbaren
Diensteinkommensverhängtwerden.

Geldstrafekann mit Verweis verbundenwerden.
Wird wegen pflichtwidrigenVerhaltens des Lehrers bezw. der

Lehrerin die Gewährungder Alterszulagebezw. das Einrückenin eine
höhereStufe der Besoldungausgesetzt,so ist die Verhängungvon Geld-
strafen wegendesselbenpflichtwidrigenVerhaltensunzulässig.
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§ 42. Welcheder in den KK40 und 41 bestimmtenStrafen an¬
zuwendensei, ist nach der größeren oder geringerenErheblichkeitdes
Dienstvergehensmit besondererRücksichtauf die gesamteFührung des
Lehrers bezw.der Lehrerin zu bemessen.

L. Aufkündigung des D i en stv er h ä l t n i sses.
§ 43. Ist Aufkündigungdes Dienstverhältnissesder Ortsobrigkeit

vorbehalten,so darf von derAufkündigungnur Gebrauchgemachtwerden,
wenn Gründe vorliegen, welche die Entfernung aus dem Amt (§ 40,
Abs. 1, Nr. 2) rechtfertigen.

§ 44. Der Lehrer bezw- die Lehrerin ist berechtigt, nach vor-
gängiger, von seiner bezw. von ihrer Seite erfolgterAufkündigungdes
Dienstverhältnissesdie Entlassungaus dem Amte zu fordern.

§ 45. In den Fällen der §§ 43 und 44 ist die Aufkündigung
des Dienstverhältnissesnur gültig und rechtswirksam,wenn sie

1. schriftlichund
2. in oder vor der Osterwochezu Michaelis des Jahres oder in

oder vor der Woche,in welcheder Michaelistagfällt, zuOstern
des folgendenJahres erfolgt.

Im Falle der Aufkündigungdes Dienstverhältnisseszu Michaelis
ist die Entlassungam Schlüssedes Unterrichts im Sommerhalbjahr, im
Falle derAufkündigungzu Ostern am SchlüssedesUnterrichtsim Winter-
Halbjahrzu erteilen.

§ 46. Der Bescheid,durchwelchendem Lehrer oder der Lehrerin
das Dienstverhältnisaufgekündigtwird, muß die Gründe angeben, auf
welchedie Dienstentlassunggestütztwerden soll.

§ 47. Wenn Lehrer, welchevon der Ortsobrigkeitangestelltsind,
ihre Entlassungzum Zweckeder Annahmevon Stellen im Auslande er-
halten, so hat die Ortsobrigkeit von der bewilligtenEntlassung, dem
Termin und dem Orte, wohin der Lehrer geht. UnseremMinisterium,
Abt. f. U.-A., Anzeigezu machen.

C. Beendigung des Dien stVerhältnisses im Falle
der Verheiratung der L ehreri nnen-

§ 48. Im Falle der Verheiratung scheidendie Lehrerinnenmit
dem Tage ihrer Verheiratung aus ihrem Amte aus.

AbweichendeVereinbarungen zwischender Ortsobrigkeit und der
Lehrerin sind mit GenehmigungUnseresMinisteriums, Abt. f. U.-A,
vor und nach der Anstelluugzulässig.

D. Zuständigkeit und Verfahren.
§ 49. Für das Disziplinarverfahren ist die Anstellungsbehörde

zuständig.
§ 50. Das Disziplinarverfahrenist einzustellen,sobaldder Lehrer

bezw.die Lehrerin dieEntlassungunter Verzichtauf Gehalt undPensions-
ansprachnachsucht.

Die durch das Verfahren erwachsenenKosten fallen dem Lehrer
bezw.der Lehrerin zur Last.
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§ 51. Ordnungsstrafenverhängt die Anstellungsbehörde.
§ 52. Haben Wir denLehrer angestellt,so erfolgt dieEntfernung

aus dem Amte ebensowie dieAufkündigungdesDienstverhältnissesunter
entsprechenderAnwendung der für Unsere nichtrichterlichenBeamten in
Ansehungder im Wege des DisziplinarverfahrenserfolgendenDienstent-
lassungbezw.AufkündigungdesDienstverhältnissesmaßgebendenVorschriften.

Ist mit dem Schulamt ein Kirchenamt verbunden, so ist in den
Fällen des vorstehendenAbsatzes die vorgängige Aeußerung des Ober-
kirchenrats über die Entfernung des Lehrers aus dem Amt bezw. über
dessenAufkündigungzu erfordern.

§ 53. Ist der Lehrer oder die Lehrerin von der Ortsobrigkeitan-
gestellt,so werdenvon dieser die Entfernung aus dem Amt sowie die
Aufkündigungdes Dienstverhältnissesverfügt.

Ist mit dem Schulamt ein Kirchenamtverbunden, so hat die im
erstenAbsatzvorgeseheneEntscheidungim Einvernehmenmit demSuper-
intendenten zu erfolgen. Kommt eine Einigung zwischendem Super-
intendentenund der Ortsobrigkeitnichtzustande, so ist die Entscheidung
des Staatsministeriums nachzusuchen. Die Entscheidungdes Staats-
Ministeriumsist endgültig.

§ 54. Vor Erlaß des Bescheidesdurch den eine Ordnungsstrafe
verhängt, die Entfernung aus dem Amt verfügt oder das Dienstverhält-
nis aufgekündigtwird, soll der Schulvorstandgehört werden. Der Be-
scheidist dem Lehrer bezw.der Lehrerin zuzustellen.

§ 55. Gegen dieEntscheidungderOrtsobrigkeit,durchwelcheeine
Ordnungsstrafeverhängt, die Entfernung aus dem Amte verfügt, das
Dienstverhältnisaufgekündigtoder im Falle derAufkündigungdesDienst-
VerhältnissesdemLehrer dieDienstentlassungversagt wordenist, stehtdem
Lehrer, soferneS sichnicht um einen Fall des § 53, Absatz2, handelt,
die Beschwerdezu.

Für die Entscheidungder Beschwerdeist Unser Ministerium, Abt.

f. ll-'M-, zuständig.
Die Beschwerdeist bei der OrtSobrigkeit innerhalb der Frist von

einem Monat nach der Zustellung des Bescheideseinzureichen.
Tie OrtSobrigkeithat dieBeschwerdeaus denAkten und mit einem

Bericht aus der Sache dem zuständigenMinisterium vorzulegen.
Tie vorstehendenVorschriftenfinden auch aus die von der Orts-

obrigkeitangestelltenLehrerinnen Anwendung.

E. Verlust des Schulamts von Rechtswegen.

§ 56. Ist gegendenLehreroderdieLehrerinaufZuchthausstrafe,auf
Verlustder bürgerlichenEhrenrechteoderauf Verlust der Fähigkeitzur Be-
kleidungöffentlicherAemter erkannt(Strafgesetzbuch§ 31,32,33,35), so ist
nach Eintritt der RechtskraftdesStrafurteils (Strafgesetzbuch§ 36) dem
Lehrer bezw. der Lehrerin durch Bescheid der Anstellungsbehördezu er-
öffnen, daß der Lehrer bezw. die Lehrerin von dem Tage der Rechtskraft
des Urteils ab des Dienstes von Rechts wegen verlustig gewordensei.
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F. Vorläufige Enthebung vom Amte (Suspension.)
§ 57. Ist wegen eines Dienstvergehensdas Disziplinarverfahren

gegen einen Lehrer oder eine Lehrerin eingeleitet oder ist wegen eines
Verbrechensoder Vergehensdas Hauptverfahrenim Strafverfahren gegen
einen Lehrer oder eine Lehrerin eröffnet, so kann der Lehrer bezw. die
Lehrerin durchBeschlußder Anstellungsbehördevom Amte vorläufigent-
hoben werden.

§ 58. Wird gegen einen Lehrer oder eine Lehrerin im Strasver-
fahren die Untersuchungshaftoder eine Freiheitsstrafevollstreckt,so tritt
für die Dauer der Vollstreckungdie vorläufigeEnthebungvomAmtevon
Rechts wegenein.

§ 59. Für die Vertretung des vom Amte vorläufig enthobenen
Lehrers bezw.der Lehrerin hat die Ortsobrigkeitans ihre KostenSorge
zu tragen.

Die Kosten,welchedurchdieStellvertretung eines von seinemAmte
vorläufig enthobenenLehrers oder einer von ihrem Amte vorläufig ent¬
hobenenLehrerin verursacht werden, hat der Lehrer bezw. die Lehrerin
zu erstatten,

1. wenn im Disziplinarverfahren die Entfernung aus dem Amte
verfügt ist,

2. wenn dieVerurteilung im Strafverfahren denVerlustdesAmtes
nach sichzieht,

3. wenn die vorläufigeEnthebungvom Amte die Folge der Voll-
streckungeiner Freiheitsstrafeist.

Abschnitt V:
Uebergangs- uu d Sch lußb estiinmungen.

§ 60. Ist mit einem Schulamt ein Kirchenamtverbunden,so hat
die Dienstentlassungaus dem Schulamt vonRechts wegendie Folge, daß
der Lehrer auch aus demKirchenamtausscheidet. Ist mit einemKirchen-
amt ein Schulamt verbunden, so hat die Dienstentlassungaus dem
Kirchenamtvon Rechts wegen die Folge, daß der Lehrer auch aus dem
Schulamte ausscheidet.

§ 61. Auf die Pensionierung der beim Inkrafttreten dieserVer-
ordnung von Uns bereits angestelltenLehrer, deren Stellen in Zukunft
von der Ortsobrigkeit zu besetzensind, finden die Vorschriftendes Ab-
schnittesIII dieserVerordnungüber diePensionierungder von derOrts-
obrigkeitangestelltenLehrer Anwendung. Auch gehen die im Z 49 und
im § 51 bezeichnetenBefugnissein AnsehungdieserLehrer auf dieOrts-
obrigkeitenmit der Maßgabe über, daß die in Ausübung dieserBefug-
nisfe ergehendenVerfügungender Ortsobrigkeitder ZustimmungUnseres
Ministeriums, Abt. f. U.-A., bedürfen, wenn die Verfügung die Ent-
fernung des Lehrers ans dem Amt im Gefolgehat-

§ 62. Den Vorschriftendieser Verordnung entgegenstehendeBe-
stimmungen,mögen sie in Spezialgesetzen(Schulordnungenusw.), in statu-
tarischenVorschriften,in Anstellungspatentenund dergl. mehr enthalten
sein, treten mit dem Inkrafttreten der Verordnungaußer Kraft.
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Soweit jedoch in einer Stadt oder in einem ritterschaftlichen Flecken
den Lehrern oder den Lehrerinnen oder einzelnen von ihnen günstigere
Bedingungen als in dieser Verordnung bestimmt sind, in Ansehung des.
Diensteinkommens und in Bezug auf dereinstige Bewilligung von Pensionen
zugesichert sind oder zugesichert werden, behält es bei diesen Zusicherungen
das Bewenden.

§ 63. Unserem Ministerium, Abt. f. U.-A., haben
I- die Magistrate für die Volks- und Bürgerschulen in den Städten,.
2. die Ortsobrigkeiten für die Volks- und Bürgerschulen in den

ritterschaftlichen Flecken Dassow und Klütz,
3. der Magistrat zu Rostock für die Volks- und Bürgerschulen in.

dem Flecken Warnemünde
bis zum I. Juni desjenigen Jahres, in welchem die Verordnung in
Kraft tritt, ein Verzeichnis sämtlicher, namentlich aufzuführender, an
den betreffenden Schulen angestellter und in § 2 bezeichneter Lehrer
und Lehrerinnen unter Angabe des Anfangstermins ihrer Dienstzeit und
der nach den Vorschriften der Verordnung zur Berechnung kommenden
Dicnstjahre, sowie unter Angabe des derzeitigen Diensteinkommens der
Lehrer und der Lehrerinnen zu überreichen, ferner bis zum 1. Juni jeden
Jahres nicht nur über die nach Ueberreichung des vorgedachten Verzeich-
nisses eingetretenen Veränderungen der Lehrer- und der Lehrerinnenstellen
zu berichten, sondern auch anzuzeigen, welche Lehrer und Lehrerinnen vom
1. Oktober des betreffenden Jahres an eine Alterszulage nach Maßgabe
der Vorschriften der gegenwärtigen Verordnung zu erhalten haben.

In dem Berichte ist auch zu bemerken, ob bezw. welche Bedenken,
aus § 24 der Verordnung gegen die Gewährung der gesetzlichenAlters-
zulagen vorliegen.

§ 64. Es treten die Vorschriften in Abschnitt II der Verordnung,
über das Diensteinkommen mit dem 1. Oktober 1908, die übrigen Vor-
schriften der Verordnung mit dem Tage der Verkündigung derselben in
Kraft-

Tie am 1. Oktober 1908 bereits fest angestellten Lehrer und Lehre¬
rinnen sind in diejenige Besoldungsstufe, der sie nach ihrer in Gemäßheit
der Vorschriften der Verordnung zu berechnenden Dienstzeit angehören,,
einzureihen und sie erhalten vom 1. Oktober 1908 ab dasjenige Dienst-
einkommen, welches für die betreffende Besoldungsstufe nach Maßgabe der
§§ 11—13 zu gewähren ist.

Sollten einzelne dieser Lehrer oder Lehrerinnen am 1. Oktober 1908
bereits ein höheres Diensteinkommen erreicht haben, als dasjenige, welches,
ihnen nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 11 —13 zu gewähren ist,
so verbleibt ihnen das bereits erreichte Diensteinkommen bis dahin, daß.
sie nach ihrer in Gemäßheit der Vorschriften der Verordnung zu berech-
nenden Dienstzeit in eine höhere Besoldungsstufe einzustellen sind.

Die Vorschriften der Verordnung vom 12. März 1901, betreffend^
die Regelung des Diensteinkommens der seminaristisch gebildeten Lehrer
usw. (Reg. Bl. 1901 Nr. 13) — soweit sie nicht in der gegenwärtigen.
Verordnung (§§ 14 und 15) aufrecht erhalten sind und der Verordnung,
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vom 26. August 1904 zur Ergänzung der Verordnung vom 12. März
1901 (Reg. Bl. 1904 Nr- 31) verlieren für die im Bereich der Städte
nd der ritterschaftlichen Flecken an den Volks- und Bürgerschulen an-
gestellten Lehrer mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung ihre Geltung.

§ 65. Mit Genehmigung Unseres Ministeriums, Abt. f. U-A.,
kann die Ortsobrigkeit Lehrerstellen, die an sich mit seminaristisch gebildeten
Lehrern zu besetzen sein würden, mit Kandidaten des Predigtamts bezw.
des höheren Schulamts oder mit Lehrern besetzen, welche die Prüfung für
Mittelschulen bestanden haben. In diesem Falle finden auf die Inhaber
der Lehrerstellen die Vorschriften dieser Verordnung — abgesehen von
den Bestimmungen über das Diensteinkommen — entsprechendeAnwendung.

AbschnittVI:
Besondere Vorschriften für die an den Volks- und

Bürgerschulen in der Stadt R o sto ck, in dem Flecken
Warnemünde und in der Stadt Wismar ange st eilten

s e m i n a r i st i s ch gebildeten Lehrer und Lehrerinnen.
§ 66. I. Die Vorschriften des Abschnittes III — § 27—38 —

dieser Verordnung finden auf die seminaristisch gebildeten Lehrer und auf
die Lehrerinnen an den Volks- und Bürgerschulen zu Rostock und Warne-
münde unter der Bedingung keine Anwendung, daß

1. die Stadt Rostock sich verpflichtet, ohne Unsere Genehmigung
die städtische Verordnung, betreffend die Pensionierung der städ-
tischen Beamten, vom 10. April 1891, soweit sich dieselbe auf
die vorerwähnten Lehrer und Lehrerinnen bezieht, nicht abzu-
ändern, uud daß

2. die Stadt Rostock eine die unter Nr. 1 gedachte Verpflichtung
aussprechende, auf Rat- und Bürgerbeschluß beruhende Erklärung
innerhalb einer Frist von 2 Mona! en vom Tage der Verkündigung
dieser Verordnung an gerechnet. Unserem Ministerium, Abt. für
U.-A., einreicht.

II. Die Vorschriften der Abschnitte I, II, IV und V — §§ 1—26,
39—65 — dieser Verordnung finden auf die Stadt Rostock und auf den
Flecken Warnemünde mit den nachstehenden Maßgaben Anwendung:

1. Der § 5 bleibt für die Stadt Rostock und den Flecken Warne-
münde bis dahin in Geltung, daß die Stadt Rostock die Zahl
der an den Volks- und Bürgerschulen der Stadt und des Fleckens
Warnemünde mit Lehrerinnen zu besetzendenSchulstellen mit
Unserem Ministerium, Abt. f. U.-A., vereinbart hat und die ge-
trofseue Vereinbarung landesherrlich bestätigt worden ist.

2. Der Flecken Warnemünde wird für den Fall, daß ihm eine
Gemeindeverfassung verliehen werden sollte, durch die er ver-
pflichtet wird, die dortigen Lehrer aus eigenen Mitteln zu be-
solden, von dem auf diese Verleihung folgenden Kalenderviertel-
jähr an, solange die Einwohnerzahl 10000 und weniger beträgt,
den Städten der ersten Klasse (§ 11) gleichgestellt, jedoch darf
die Gleichstellung nicht zu Ungunsten der zur Zeit der Ver-
leihung der Gemeindeverfafsung angestellten Lehrer wirken.
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3. Veränderte Festsetzungen der im § 14 Abs. 1 bezeichneten
Naturalnutzungen und Naturaleinkünfte können vom Magistrat
getroffen werden. Gegen die Entscheidung des Magistrats findet
die Beschwerde an Unser Ministerium, Abt. f. U.-A-, statt.

4. Die in § 14 Abj. 3 und § 15 Abs 2 (Vgl. § 10 Abs. 2 der
Verordnung vom 12. März 1901) der Schulkommission über-
tragenen Entscheidungen erfolgen durch den Magistrat."Gegen

die Entscheidung' des Magistrats findet die Beschwerde
an Unser Staatsministerium statt.

Die Vorschriften der §§ 24, 25, 30 bis 35 der Verordnung,
betreffend die Schulkommission vom 31. Dezember 1896 (R.-Bl.
1897 Nr. 1) finden entsprechende Anwendung.

5. Vereinbarungen des Magistrats auf Grund des § 48 Absatz 2
bedürfen nicht der Genehmigung Unseres Ministeriums, Abteilung
für Unterrichts-Angelegenheiten.

6. Die Bestimmung des K 54 Satz 1 findet auf die Stadt Rostock
und den Flecken Warnemünde keine Anwendung.

7. An die Stelle des § 55 tritt die folgende Vorschrift:
Gegen die Entscheidung des Magistrats, durch welche eine

Ordnungsstrafe verhängt, die Entfernung aus dem Amte ver-
fügt, das Dienstverhältnis aufgekündigt oder im Falle der Auf-
kündigung des Dienstverhältnisses die Dienstentlassung versagt
worden ist, steht demLehrer bezw. der Lehrerin die Beschwerde zu.

Für die Entscheidung der Beschwerde ist Unser Ministerium,
Abt. f. U.-A., zuständig, soweit nicht die angefochteneEntscheidung
auf Entfernung aus dem Amte oder auf Aufkündigung des
Dienstverhältnisses lautet. In den letzteren beiden Fällen führt
die Entscheidung an Unser Staatsministerium.

Die Beschwerde ist bei dem Magistrat innerhalb der Frist
von einem Monat nach Zustellung des Bescheides einzureichen.

Der Magistrat hat die Beschwerde mit den Akten und mit
einem Bericht aus derSache demzuständigenMinisterium vorzulegen.

8. In Ansehung der mit seminaristisch gebildeten Lehrern von dem
Magistrate zu besetzendenLehrerstellen bedarf es für die in § 65
bezeichnetenMaßnahmen der Genehmigung Unseres Ministeriums,
Abt. f. U.-A-, nicht.

§ 67. I. Die Vorschriften des Abschnittes III — § 27 — 38
— dieser Verordnung finden auf die an den Volks- und Bürgerschulen
der Stadt Wismar angestellten seminaristisch gebildeten Lehrer und Lehre-
rinnen unter der Bedingung keine Anwendung, daß

a. die Stadt Wismar sich verpflichtet, die Vorschriften ihrer Ver-
ordnnng vom 17. April 1900, betreffend das Ruhegehalt der
städtischen Beamten soweit sich dieselben auf die an den Volks-
und Bürgerschulen der Stadt angestellten seminaristisch gebildeten
Lehrer und Lehrerinnen bezieht, so abzuändern, daß sie mindestens
den Bestimmungen in den §§ 27 — 32, 34, 37 und 38 ent¬
sprechen und daß
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b. die Stadt Wismar eine die unter Ziffer 1 gedachteVerpflichtung
aussprechende, auf Rat- und Bürgerbeschluß beruhende Erklärung
innerhalb einer Frist von 2 Monaten, vom Tage der Verkündigung
dieser Verordnung an gerechnet. Unserem Ministerium, Abteilung
für Unterrichts-Angelegenheiten, einreicht.

II. Die Vorschriften der Abschnitte I, II, IV und V — § 1 —

26, 39 — 65 — dieser Verordnung finden auf die Stadt Wismar mit
den gleichen Maßgaben Anwendung, wie solches im § 66 II Ziffer 1,
3-8 in betreff der Anwendung jener Vorschriften auf die Stadt Rostock
bestimmt worden ist.

Gegeben durch Unser Staats-Ministerium.
Schwerin, den 28. April 1908.

Anlage i
Die Penstvnssätze betragen:

nach 10 Dienstjahren 25 vom Hundert des Diensteinkommens.
11 26'/?
12 2812
13 30-
14 32' o
15 35
16 37
17 40
18 43
19 46
20 50
21 51'o
22 53
23 54-/2
24 56
25 571'2
26 59
27 60"2
28 62
29 63l/s
30 65
31 66
32 67
33 68
34 69
35 70
36 71
37 72
38 73
39 74
40 75
41 76V2
42 78
43 79-/2
44 81
45 82-/2
46 84
47 85-/2
48 87
49 88-/2
50 90
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3H. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 16. Mai 1908,
betr. Stellung der Rektoren gegenüber den Lrtsobrigkeiten.
Zur Abschneidung von Zweifeln, welchesich in bezug auf die Stellung

der Landesherrlich angestellten Rektoren in den Städten gegenüber den
Ortsobrigkeiten ergeben haben, verordnet das unterzeichnete Ministerium
hierdurch, daß bis auf weitere Regelung dieser Angelegenheit auch die
vom Landesherrn angestellten Rektoren den dienstlichen Anordnungen der
Ortsobrigkeiten, soweit solche innerhalb deren Zuständigkeit ergehen, Folge
zu leisten, im übrigen aber sich den Ortsobrigkeiten auf dem Gebiete des
Schulwesens dienstwillig zu bezeigen, insbesondere ihnen die erforderliche
Auskunft über alle die Schule betreffenden Angelegenheiten zu erteilen
haben.

Der Schulvorstand wird aufgefordert, den Rektor der dortigen
Stadtschule von dieser Verordnung in Kenntnis zu setzen.

39. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 23. November 1908,
betr. den konfessionellen Religionsunterricht römisch-katholischer
Kinder.

Das unterzeichnete Ministerium teilt dem Magistrat hieneben in
Abschrift ein heute an die römisch-katholischeGeistlichkeit im Lande er-
gangenes Reskript betreffend den konfessionellenReligionsunterricht römisch-
katholischer Kinder mit.

Dem dortigen Schulvorstand wolle der Magistrat eine Abschrift
dieses Zirkulars mitteilen.

Schwerin, den 23. November 1908.
Richtet die römisch-katholischeGeistlichkeit für Schüler römifch-katho-

lischer Konfession, die die öffentliche Volksschule besuchen, einen regel-
mäßigen Religionsunterricht ein, so darf sie zu diesemReligionsunterricht
nur solche Kinder zulassen, welche eine Bescheinigung in den Städten des
Schulvorstandes und aus dem Lande der Schulobrigkeit der Volksschule
beibringen, daß sie an dem Religionsunterricht der Volksschule nicht teil-
nehmen, weil sie nach Landesrecht (vgl. u. a. das Reskript vom 19. Juni
1903 an die römisch-katholischeGeistlichkeit zu Schwerin) in der römisch-
katholischen Konfession zu erziehen sind. Auch liegt es der römisch-katho-
tischen Geistlichkeit ob, sich mit dem der betreffenden Volksschule vor-
stehenden Lehrer über die zweckmäßigeZeit des Religionsunterrichts in
Einvernehmen zu setzen, damit der Unterricht tunlichst nicht zu einer Zeit
stattfindet, die nach dem Lehrplan der Volksschule für die Kinder nach-
teilig ist.

Der ministeriellen Genehmigung bedarf die Einrichtung bis auf
weiteres auch in denjenigen Fällen nicht, in welchem sie der römisch-
katholischeGeistliche außerhalb seines eigentlichen SprengelS trifft. Jedoch
wolle die römisch-katholischeGeistlichkeit jährlich im Monat November an
das unterzeichnete Ministerium ein Verzeichnis darüber einreichen, an
welchen Orten und für welche Kinder im letzten Michaelisschuljahr der
Religionsunterricht gegeben worden ist.

7
'
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Zu a. Abschrift dieses Reskripts ist von hier aus auch den römisch-
katholischen Pastoren zu Rostock, Wismar und Waren mitgeteilt worden.

Großherzoglich Mecklenburgisches Ministerium,

Abteilung für geistliche und Unterrichts-Angelegenheiten.

An
a) die römisch-katholischeGeistlichkeit

zu Schwerin.

d) den römisch-katholischenPfarrer
zu Ludwigslust. •

40, Reskript des Unterrichts - Ministerium vom 13. November .1911,
betr. Unterbringung von Kindern ohne Diensterlaubnis ans dem
Lande.

Eine gesetzlicheHandhabe zur Verhinderung der Fälle, daß Eltern
ihre Kinder für den Sommer ohne Diensterlaubnis, aber mit der Ver-
pflichtung zum vollen Schulbesuch auf dem Laude unterbringen, ist nicht
gegeben.

41. Hinsichtlich der Reklamation unabkömmlicher Lehrer im Mobil-
machungsfalle lauten

I. die §§ 125 uud 126 der Wehrordnuug von 1888 unter den Aende-
rnngen von 1904 folgendermaßen:

§ 125. Unabkömmlichkeitsgründe.

1) Der nach § 118, 4 und 5 zulässigen Zurückstellung hinter die
letzte Jahresklasse der Landwehr (Seewehr) zweiten Aufgebots
sowie der im .§120, 5 zulässigen Zurückstellung der ausgebildeten
Landsturmpflichtigen zweiten Aufgebots hinter die letzte Jahres-
klaffe des Landsturms dürfen in erster Reihe nur solcheBeamten
teilhaftig werden, welche in ihren Zivilverhältnissen für mili-
tärifche Zwecke wirksam sind.

Allein auch dieseBeamten können nicht für unabkömmlich er-
klärt werden, sobald eine Stellvertretung derselben ohne erheb-
lichen Nachteil zulässig erscheint- Die Bescheinigung der Unab-
kömmlichkeit(Unabkömmlichkeitsbescheinigung)erfolgt nach näherer
Bestimmung der Landesregierungen durch den Chef derjenigen
Zivilbehörde, bei oder unter welcher der Zivilbeamte angestellt ist.

2) Außer den unter Ziffer l bezeichneten Beamten können noch
mit Unabkömmlichkeitsbefcheinigungen versehen werden:

a. durch die von den Landesregierungen zu bezeichnenden Behörden
einzeln stehende Geistliche, die an den öffentlichen Volks- uud
Mittelschulen angestellten Lehrer
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•:§ 126. Unabkömmlichkeitsverfahren.

2. für diejenigen Beamten, welche zum ersten Mal für unabkömm-
lich erklärt werden, sind Unabkömmlichkeitsbescheinigungen bei-
zufügen.

Diese Bescheinigungen behalten Gültigkeit, solange dieseBeamten
in ihren Dienststellen und unabkömmlich bleiben.

Jede Veränderung in der dienstlichen Stellung erfordert, so-
fern die Unabkömmlichkeit wieder anerkannt werden soll, die
Ausstellung einer neuen Bescheinigung.

4. Unabkömmlichkeitserkläruugen im Augenblick der Einberufung
sind unzulässig.

II. Die Ausführungsverordnung von 1890:
Die Bescheinigung der Unabkömmlichkeit erfolgt für die Geistlichen,

die Mitglieder und Beamten des Oberkirchenrats durch das Ministerium,
Abteilung für geistliche Angelegenheiten, für die sonst in § 125,
Nr. 1, 2a und 5 genannten Beamten und Volksschullehrer durch
dasjenige Fachministerium, zu dessen Ressort der betreffende Beamte
etc. bezw. dessen Behörde gehört.

C. Domaniassandschuten.

I Schutordimng und Schulunterricht.

•42. Kontrolle der Kinder, die andere als die Ortsschnlen besuchen.

Wir Friedrich Franz zc. Geben hiemit folgendes öffentlich zu ver-
nehmen: Da die in früheren landesherrlichen Verordnungen den Pächtern,
Förstern, Müllern, Holländern und andern in Unfern Domainen wohnen-
den Personen erteilte Befugnis, ihre Kinder, unter der Bedingung einer
Entschädigung des ihnen angewiesenen Schulmeisters, in eine sonst be-
liebige Schule zu schicken,zur Vereitelung der gebührenden Aufsicht des
competirenden Ehrn-Predigers, zumal dann gemißbraucht werden kann,
wenn die gewählte Schnle nicht ebenfalls in seinem Psarr-Sprengel liegt;
so soll in Zukunft nicht nur ein Jeder, der von obiger Befugnis, die
übrigens nach wie vor unbeschränkt bleibt, Gebrauch machen will, dem
Ehrn-Prediger, unter dessen Aufsicht die zu verlassende Schule steht, und,
wenn die Kirchsprengel verschieden sind, auch dem Prediger, dem die ge-
wählte Schule übergeben ist, vorher seine Absicht anzeigen; — sondern
diesem zweiten Ehrn-Prediger wird hiemittelst auch zur Pflicht gemacht,
gerade solche fremde Kinder vorzüglich seiner Aufmerksamkeit zu unter-
werfen, und den Schulmeister, der sie annimmt, zur gewissenhaften
Kontrollierung ihres Schulbesuches anzuweisen.

Wie Wir nun zu gesamten Ehrn-Predigern das Vertrauen hegen,
baß sie von selbst diese Vorschrift beobachten, und sich gegenseitig die

7*
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ihnen obliegende Aufsicht auf die Schul-Jugend erleichtern werden; so soll^
in Rücksicht auf die Kinder, das unangezeigte Verlassen der ihnen ange-
wiesenen Schule für Schul-Versäumnis gehalten, und als solche den Ge-
setzen gemäß bestraft werden, derjenige Schulmeister in Unfern Domainen
aber, der fremde Kinder in feine Schule aufnimmt, ohne sich vorher von
der seinem vorgesetzten Prediger gemachten Anzeigen zu vergewissern, des
Schulgeldes für dieselben zum Besten der Schul-Kasfe verlustig seiu.
Wonach :c. Gegeben zc. Schwerin, den 1. Mai 1826.

Friedrich Franz.

43. Verordnung vom 1. Dezember 1838, betr. Teilnahme an kirchlichen.
Katechisationen.

Wenn Uns verschiedentlich die Anzeige gemacht worden ist, daß die
kirchlichen Katechisationen während des Sommers auf dem Laude nicht
regelmäßig von den dazu verpflichteten Kindern besucht werden, so er-
steuern Wir, in Erwägung, daß die Teilnahme an diesen Katechisationen
für die Förderung der Erkenntnis christlicher Wahrheit und für die Be-
lebung des kirchlichen Sinnes in der Jugend von jeher als überaus,
heilsam sich bewährt haben, die dessalsigen älteren Verordnungen in
folgenden Bestimmungen:

1. An diesen kirchlichen Katechisationen sollen nicht nur die kon-
firmierten Kinder während des nächsten Jahres nach ihrer Konfirmation,
sondern alle Kinder vom vollendeten 12. Jahre an Teil nehmen.

2. Wenn Eltern ein Kind in Dienst geben, so darf der Dienst-
Kontrakt von beiden Teilen nur unter der Bedingung geschlossenwerden»
daß dem Kinde der regelmäßige Besuch der Katechisationeu verstattet, und
es vom Dienstherrn dazu angehalten werde.

3. Die Küster und Schullehrer sollen, wie dies schon die Verord-
ming vom 1. Dezember 17G8 verschreibt, die zur Teilnahme an diesen.
Katechisationen verpflichteten Kinder aus ihren Ortschaften zur Kirchs
begleiten.

Die betreffenden Prediger haben in ihren abzustattenden Synodal-
berichten zu bemerken, wie in ihren Gemeinen diese Verordnung beobachtet
wird, auch dieselbe jährlich am Sonntage vor Palmarum von der Kanzel
zu verlesen. (Vgl. Nr. 107. 132).

44 Regierungs-Reskript vom 5. Januar 1841, betr. Einschulungen^

Im Allgemeinen wird der Grundsatz bei Verbesserungen des Do-
manialschulweseus befolgt, iu Ortschaften, welche in ritterschastlichen.
Schulen eingeschult sind, eigne Schulen zu gründen, weil jene in der
Regel keinen genügenden Unterricht gewähren, und stehen der Aufnahme
ritterschaftlicher Ortschaften in Domanialschulen, sofern dadurch den fürst-
licheu Kassen keine Lasten auferlegt, den Gemeinden aber eine wesentliche
Erleichterung der Unterhaltungskosten verschafft, und die Schule selbst nicht,
überfüllt wird, keine Bedenken entgegen, nur daß die desfallfigen Verein¬
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barungen festzustellen sind, um jeder Veranlassung zu Differenzen
vorzubeugen.

Der Vorbehalt einer zweijährigen Kündigung ist in der Verein-
tarung aufzunehmen. (Vgl. Nr. 59. 60. 73.)

45. Regulativ vom 19. September 1842, betr. Schulvorstcher auf dcm
Lande.

Von dem Bestreben geleitet, daß das Schulwesen in unserm Doma-
nium weiterer Entwickelung entgegengeführt und demselben ein immer
wirksamerer Einfluß auf Volksbildung gesichert werde, haben Wir für
zweckmäßigerachtet, die in einzelnen Aemtern schon getroffene Einrichtung
von Schulvorständen an den Gemeindeschulen allgemein einführen zu lassen,
und verordnen demgemäß, daß nach den Bestimmungen des hieneben ab-
gedruckten Regulativs an den Landschulen im Domanium Schulvorstände
bestellt werden und in Wirksamkeit treten, auch daß darüber innerhalb
3 Monaten Unsere Beamte an die Landes-Regierung berichten sollen.
Gegeben durch Unsere Regierung.

Regulativ
für die Vorsteher der Schulen auf dem Lande.

§ 1. Für jede Schule im Domanium sind zwei Schulvorsteher,
welche im Schulorte selbst wohnhaft sein müssen, zu bestellen.

§ 2. In der Regel soll die Stelle des ersten Schulvorstehers dem
Dorfschulzen übertrage» werden.

§ 3. Für die zweite Stelle haben die Hauswirte und Büdner einer
Schulgemeinde zwei Mitglieder derselben dem Amte vorzuschlagen, welches
gemeinschaftlich mit dem Prediger der Gemeinde die Wahl trifft-

§ 4. Jeder Dorfs-Eingesessene ist verpflichtet, dies Ehrenamt an-
zunehmen und mindestens 5 Jahre zu verwalten.

§ 5. Die Schulvorsteher sind der Schulbehörde, d. h. dem Groß-
herzogl. Amte und dem Prediger, untergeordnet und haben den Anord¬
nungen derselben Folge zu leisten und deren Aufträge auszurichten.

§ 6. Die Schulvorsteher sind nicht Vorgesetzte des Schullehrers
oder der Jndustrielehrerin.

§ 7. Die Schulvorsteher haben in Beziehung auf die Schule,^ die
Schulgemeiude und den Lehrer folgende Obliegenheiten:

1) Sie müssen darauf achten, oö der Schulweg in möglichst guter Be¬
schaffenheit erhalten werde, und, wenn dies nicht der Fall ist, dem
Amte unverzüglich die Anzeige machen.

2) Sie haben die Beförderung eines regelmäßigen Schulbesuchs sich
angelegen sein zu lassen.

-3) Sie sollen, wenn sie die Kinder außer der Schule Unsittlichkeiten
begehen sehen, die Lehrer darauf aufmerksam, nötigenfalls auch dem
Amte davon Anzeige machen.
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4) Sie achten darauf, ob auch der Bewohner des Schulhauses etwas',

unternimmt oder unterläßt, wodurch dasselbe Schaden leiden könnte;,
insbesondere ob Ordnung und Reinlichkeit in der Schulstube herrscht

und ob sie im Winter gehörig geheizt wird; ferner ob die Hecken-
anpslanzung um die Schulcompetenz vorschriftsmäßig erhalten wird,,

und sie haben, im Fall hierin gefehlt wird, sich an den Prediger

oder an das Amt zu wenden.

5) Sie sind verpflichtet, dem Prediger und dem Amte es anzuzeigen,

im Fall, ihrem Bedünken nach, der Lebenswandel oder die Amts-

führung des Schullehrers einem Tadel unterliegt, die Schulzeit nicht
beobachtet wird oder sonstige Unregelmäßigkeiten vorfallen.

6) Es ist ihnen nicht nur unbenommen, sondern sie haben recht eigent¬

lich die Pflicht, der Schulbehörde wegen Verbesserung der äußern
Schuleinrichtungen ihre Ansichten vorzutragen.

§ 8. Die Schulvorsteher müssen nicht nur bei etwanigen öffentlichen-
Schulprüfungen zugezogen werden, sondern auch bei der Einführung eines-

neuen Lehrers und bei den Schulrevisiouen gegenwärtig sein.

§ 9. Der Prediger versammelt die Schulvorsteher halbjährlich bcr

sich, um mit ihnen Angelegenheiten der Schule zu besprechen und sie mit

den in der Zwischenzeit etwa erschienenen Verordnungen bekannt zumachen..

Erläuterungen

zu der Verordnung wegen Einrichtung von Säuilvorstmidcn ans dem Kandc.

Zu § 1. Da auch aus einigen Domanialhöfen Schulen sind, deren

Gemeinen lediglich ans den Hof-Tagelöhnern bestehen, so wird es Schwierig-

feiten haben, für solche Fälle Schulvorsteher zu bestellen. Es dürfte sich,

empfehlen, den Pächtern, wenn bei ihnen Teilnahme für das Schulwesen

vorausgesetzt werden kann, die Aufsicht über die Schule innerhalb der

Grenzen der den Schulvorstehern zustehenden Obliegenheiten und Befug-,

nisse zu übertragen, wobei freilich die Stellung derselben zum Prediger

und zum Amte eine wesentliche Modifikation erleidet.
In den FleckenDargun, Zarrentin, Lübtheen und Doberan bestehen

größere, den Stadtschulen sich annähernde Schulen, für welche Schulvor-

sicher aus der Gemeinde nicht zu bestellen sein dürften.
In Dörfern, wo zwei Schulen vorhanden sind, wird es für beide

doch nur zweier Schulvorsteher bedürfe».
Zu § 2 und § 3. Ein tüchtiger Schulze steht zu der Schulgemeine

schon in einem Verhältnisse, welches ihn zu einer erfolgreichen Einwirkung

auf das Gemeiue-Schulwesen geeignet macht. In manchen Fällen werden

die Vorschläge der Gemeinen zweckmäßig auf die Kirchenvorsteher(Kirchen-

juraten) zu lenken sein. Uebrigens versteht es sich von selbst, daß zn

Schulvorstehern nur verständige, in gutem Ruf flehende Männer gewählt,

werden können.
§ Zu § 4. Dem Amte und dem Prediger bleibt es überlassen,,

auf welche geeignete Weise der Gemeine die Schulvorsteher namhaft ge¬

ändert werden sollen.
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Es ist vorgeschlagenworden, den Schulvorstehern eine kleine Nenume-
ration aus der Schulkasse zu bewilligen. Wünschenswert bleibt es, wenn
die Teilnahme fürs Schulwesen auch ohne dieselbe rege zu halten ist;
auch legt der Zustand der meisten Schulkassen Schwierigkeiten in den Weg.

Z" § 7,
1. Unter die Hindernisse eines geregelten Schulbesuches gehört auch nicht

selten die Beschaffenheit des Schulweges sowohl im Schulorte selbst,
als außerhalb desselben, wo die Kinder über Feld gehen müssen, um
zur Schule zu gelangen und die ärmeren unter ihnen häufig nur
Pantoffeln auf den Füßen haben. Es ist daher nicht unwesentlich
für die Erreichung der Schulzwecke, daß eine Mangelhaftigkeit dieser
Art recht bald zur Kenntnis des Amtes gelange, damit dasselbe eine
Besserung herbeiführen könne.

2. Vielleicht ist die Erklärung überflüssig, daß mit der Einführung von
Schulvorstehern keineswegs eine bestehendeAnordnung und Einrichtung,
welche die Regelmäßigkeit des Schulbesuchs bezweckt, aufhören solle,
daß mithin, nach wie vor, die Schullehrer die Schulversäumnislisten
anzufertigen haben, daß diese ans Amt abgegeben und von demselben,
den bestehenden Verordnungen gemäß, verfahren werde.

3. Es sind besonders solche Unstttlichkeiten gemeint, welche von einer
Anzahl Kinder gemeinsam begangen werden möchten, z. B. Tier-
quälerei, Baumfrevel, Branntweingenuß zc.

4. Rücksicht auf die Gemeinen verpflichtet zu verhüten, daß das Schul-
gehöft mehr, als unvermeidlich ist, verwohnt werde. Wenn dieSchul¬
lehrer wissen, daß es nicht unbeachtet bleibt, so werden die zu Un-
ordnung und Schmutz Hinneigenden die Umgebung des Schulhauses
reiner halten, als das wohl häufig bis jetzt der Fall ist. — Nicht
selten sind darüber Beschwerden erhoben, daß die Heckenanpflanzung
um die Schulkompetenz vernachlässigt, daß beim Abzug eines Schul-
lehrers das Schulhaus unnötigerweise beschädigt wird zc.

5. Wenn auch bisweilen die von Schulgemeinen erhobenen Klagen über
nachlässige Abwartung der Schule Seitens des Lehrers unbegründet
oder übertrieben sind, so ist es doch schlechterdings erforderlich, der
Willkür mancher Lehrer entgegenzutreten. Die Prediger wohnen
nicht selten zu entfernt von Schulen ihrer Parochie, oder sie haben
deren zu viele zu beaufsichtigen, als daß ihnen bisher nicht häufig
längere Zeit hindurch Nachlässigkeit des Lehrers unbemerkt geblieben
sein sollte.

6. Es werden immer einige Schuleinrichtungen vorhanden sein, über
deren Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit die Schulvorsteher ein
oerständiges Urteil abzugeben im Stande sind. Namentlich werden
ihre Erfahrungen benutzt werden können, um für die Sommerschulen
die geeignetsten Stunden zu ermitteln; besonders wenn es erreichbar
wird, auch während des Sommers täglich, obwohl nur etwa drei
Stunden, die Kinder zum Unterricht in der Schule zu versammeln.
Zu § 9. Die Prediger haben in diesen Versammlungen Gelegen-

heit, die Tchulvorsteher zu verständiger und erfolgreicherVerwaltung ihres



Amtes allmählig heranzubilden, und die Regierung hegt das feste Ver-
trauen, daß sie dies tun werden. Ihrem umsichtigen Ermessen bleibt es
überlassen, ob und in welchenFällen die Schullehrer selbst zu diesen halb-
jährigen Versammlungen heranzuziehen sein möchten. Bei Schullehrern,
welche treu ihre Pflicht erfüllen, hat dies nicht das mindeste Bedenken.

(Vgl. Nr. 61.)

4«. Verfahren bei Beschwerden iilier Bestrafung der Kinder.

Wegen mehrer zu Unserer Kenntnis gebrachten Vorkommenheiten
haben Wir Uns veranlaßt finden müssen, hinsichtlich des Verfahrens,
welches bei Beschwerden der Aeltern über Bestrafung ihrer Kinder in den
Domanial-Landschuleu zu beobachten ist, die nachfolgenden Bestimmungen
zu treffen, und befehlen Unfern Beamten und den Predigern, sich nach
denselben zu achten.

Gegeben durch Unsere Regierung. Schwerin, am 10. Febniar 1845.

Friedrich Franz.

Verfahren
bei Beschwerden der Aeltern über Bestrafung ihrer Kinder in den

Domanial-Landschuleu.

§ 1. Wenn Aeltern oder Vormünder über die ihrem Kinde oder
Pfleglinge von einem Lehrer in der Schule widerfahrene Behandlung,
namentlich über eine von ihm vollzogene körperliche Strafe Beschwerde zu
haben vermeinen, so sollen sie dieselbe dem nächsten Vorgesetzten des
Schullehrers, dem Prediger, vortragen.

§ 2. Der Prediger hat eine Ausgleichung zu versuchen; wird diese
erreicht, ungeachtet die Beschwerde gegründet war, so ist das Verfahren
des Schullehrers, nach Befinden der Umstände, in Gegenwart des Be-
schwerdeführers zu rügen, erforderlichenfalls bei dem Superintendenten
zur Anzeige zu bringen.

§ 3. Gelingt dem Prediger nicht, die Sache gütlich beizulegen, so
hat er selbige dem Amte ohne Zögerung anzuzeigen und durch diese Au-
zeige zu veranlassen, daß dasselbe mit ihm gemeinschaftlich die Beschwerde
untersuche, um zu ermitteln, ob eine Züchtigung überhaupt statthaft ge-
wesen sei, und ob der Lehrer bei Vollziehung derselben das rechte Maaß
überschritten habe oder nicht.

§ 4. Stellt sich durch die Untersuchung heraus, daß der Schul-
lehrer, wenn auch das Kind durch die Züchtigung körperlich nicht verletzt
worden, doch nicht von aller Schuld freizusprechen ist, so soll der Unter-
fuchungSbehörde die Besuguis zustehen, nicht nur dem Schullehrer sein
Verfahren nachdrücklichst zu verweise», sondern auch nach Befinden der
Umstände ihn in eine Geldstrafe von 1 bis 5 Rthlr. zum Besten der
Amts-Armenkasse zu nehmen. Wenn aber nach Ansicht des Amtes oder
des Predigers diese Strafen der ermittelten Schuld nicht angemessen sein
sollten, sondern wenn, namentlich bei wiederholter harter Behandlung der
Schulkinder, die Notwendigkeit der Versetzung des Schullehrers oder gar
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dessenEntfernung vom Dienste zur Frage stände, ist an dieRegierung zu
weiterer Beschlußnahmezu berichten.

§ 5. Ergiebt die Untersuchung, in Folge beigebrachter ärztlicher
Bescheinigung, daß eine wirkliche Verletzung des Kindes Statt gefunden
hat, wohin jedoch bloße Striemen als Spuren der Züchtigung nicht zu
rechnen sind, so ist dem Beschwerdeführer, falls über die durch Kurkosten
oder sonst veranlaßten Schäden eine gütliche Vereinigung durch die ge-
meinschastlichen Bemühungen des Amts und des Predigers nicht zu er-
reichen steht, zu gestatten, solcherhalb eine Schadensklage bei dem zuslän-
digen Gerichte zu erheben.

§ 6. Sollte durch diese Entscheidung der nächsten Dienstbehörde
des Schullehrers eine der Parteien nicht zufrieden gestellt sein, so hat
dieselbe ihre Einwendungen zu Protokoll zu geben, das Amt mittelst Be-
richts die Akten bei der Regierung einzusenden, bei deren Bestimmungen
es dann unabänderlich bewendet.

§ 7. Es versteht sich von selbst, daß für solche Fälle, in denen
die Einleitung eines kriminalrechtlichen Verfahrens begründet erscheinen
möchte, das Amtsgericht zuständig und das nach allgemein gesetzlichen
Vorschriften amvendliche Verfahren zu beobachten ist. —

47. Rundschreibendes Unterrichts-Mimsteriumvom 2. August 1852,
betr. Uebersüllung von Schillklassen.
Das Ministerium findet sich veranlaßt, sich über das Verfahren bei

Verkleinerung überfüllter Schulen im Allgemeinen auszusprechen, und auf
die dabei geltenden Grundsätze hinzuweisen.

So oft die Uebersüllung einer Schule Abhülfe nötig macht, liegt
es nahe, die Herstellung einer zweiten Schulklasse und die Anstellung
eines unverheirateten zweiten Lehrers zu betreiben. Dies ist allemal für
die Schulgemeinde ökonomisch vorteilhafter, als die Gründung einer voll-
ständig dotirten zweiten Schule, daher es auch an desfallsigen Anträgen
von ihrer Seite nicht zu fehlen pflegt, und der Unterricht kann nur dabei
gewinnen, wenn die Schulkinder nach Alter und Fortschritten in 2 Klassen
geteilt werden. So wenig diesen Gründen die Anerkennung versagt werden
soll, so hat doch das Ministerium auch darauf pflichtmäßig Rücksicht zu
nehmen, daß nicht die Zahl der unverheirateten zweiten Lehrer unver-
hältnismäßig anwachse, und dadurch die Beförderung derselben in Familien-
stellen noch mehr erschwert und hinausgeschoben werde, was nach bedauer¬
licher Erfahrung nicht ohne Gefahr für die Sittlichkeit angehen würde.
Besteht die Schulgemeinde zur Zeit aus mehreren Ortschaften, so ist bei
einer Vermehrung der Lehrkräfte zur Erleichterung regelmäßigen Schul-
besuchs und wegen der pädagogischen Einwirkung des Lehrers ans die
Schulgemeinde mehr daran gelegen, daß 2 Ortschaften jede eine Schule
haben, als daß an einem Orte die Schule in zwei Klassen geteilt werde.

Hieraus ergeben sich folgende Grundsätze:
1) wo in einem Dorfe schon 2 Schulen vorhanden sind, aber auch diese

nicht ausreichen, hat die Anstellung eines dritten, unverheirateten
Lehrers kein Bedenken;
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2) wo mehrere Ortschaften zu einer Schule verbunden sind, und diese
überfüllt ist, muß als Regel die Auslösung des Schulverbands und
die Gründung einer neuen Schule an einem der bisher nur einge-
schulten Orte gelten. Die Erhaltung des Schulverbands durch Ein-
richtung einer zweiten Klasse bedarf als Ausnahme einer speziellen
Begründung;

3) wo wegen der Größe einer Dorfschaft eine einklafsige Schule nicht
ausreicht, da ist zunächst auf Gründung einer zweiten Schule mit
reglementsmäßiger Dotation hinzuarbeiten, welche immerhin aus-
schließlich für die größeren oder die kleineren Kinder bestimmt werden
mag- Nur bei völligem Unvermögen der Schulgemeinde muß eine
zweite Klasse mit unverheiratetem Lehrer genügen. Beamte wollen
diese Grundsätze in vorkommenden Fällen beachten, keinenfalls aber
vor der Zeit den Schulgemeinden auf Einrichtung einer zweiten
Klasse bestimmte Aussicht geben.

48 Rundschreiben vom 24. Februar 1854, betr. Verbot, die Schill-
lehrer wcgcn Behandlung der Schulkinderzur Rede zu stellen.
Es ist zu Unserer Kenntnis gekommen, daß Schullehrer in Unserm

Domanium wegen der in der Schule über die Scbulkinder verhängten
Strafen von den Eltern nicht nur häufig auf eine unziemliche Weife zur
Rede gestellt, sondern auch mit ungebührlichen Worten beleidigt werden.
Wie Wir nun durch Unsere Zirkular-Verordnung vom 10. Februar 1845
den Eltern Schutz gegen ungebührliche Behandlung ihrer Kinder von
Seiten der Schullehrer gewährt haben, so finden Wir Uns durch die ge-
machten Erfahrungen veranlaßt, die Lehrer bei der Handhabung der nötigen
Schulzucht zu schützen und gegen Ungebührlichkeiten sicher zu stellen. Wir
haben deshalb die nachfolgenden Bestimmungen getroffen und befehlen
Unseren Beamten sowie Jedermann, den es angeht, sich nach denselben
genau zu richten.

1. Wenn wegen der den Kindern von den Schullehrern in der
Schule widerfahrenen Behandlung die Eltern, Pflegeeltern oder sonstigen
Angehörigen, die Vormünder oder sonstigen Vertreter der Kinder Grund
zur Beschwerde zu haben vermeinen, so soll es ihnen fortan nicht gestattet
sein dieferhalb selbst die Schullehrer, weder in noch außer der Schule
zur Rede zu stellen. Vielmehr haben sie dergleichen Klagen in Gemäßheit
der Verordnung vom 10. Februar 1845, betreffend das Verfahren bei
Beschwerden über Bestrafung der Kinder, § 1, zunächst bei dem Prediger
anzubringen, welcher die Aufsicht über die Schule führt. Vermag dieser
die Sache nicht befriedigend zu erledigen, so steht den Beteiligten frei,

sich weiter an die zuständige Ortsbehörde zu wenden.
2. Wer dem Verbote in 1 zuwider den Schullehrer selbst zur Rede

stellt, soll allemal mit einer den Umständen entsprechenden polizeilichen
Geld- oder Gefängnisstrafe belegt werden.

Sind dein Schullehrer dabei noch außerdem Beleidigungen zugefügt,
so bleiben wegen derselben alle rechtlich begründeten Zivilansprüche, sowie
eventuell die entsprechende kriminelle Bestrafung vorbehalten.
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3. Gegen die in 2 genannten polizeilichen Strafen steht nur der
Rekurs an das Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten frei.

4. Die Domanial-Aemter haben die vorstehenden Bestimmungen
auf dem geeigneten Wege zur Kenntnis der Schulgemeinden zu bringen.

Gegeben durch Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-
Angelegenheiten.

49. Rundschreibendes Unterrichtsministerium vom 11. März 1854,
betr. Schülerzahl.

Das Ministerium hat zu mehreren Malen die Erfahrung gemacht,
daß in ziveiklassigen Dorfschulen die ersten Klassen unverhältnismäßig
stark besetzt sind, die zweiten Klassen dagegen nur eine kleine Zahl von
Schülern zählen, und zwar anscheinend nur deshalb, weil der den ersten
Lehrern zukommende Schullohn sich nach der Zahl ihrer Schulkinder
richtet, die zweiten Lehrer dagegen unabhängig von dieser Zahl ihre Be¬
soldung erhalten. So sehr es zu wünschen ist, daß die zweiten Klassen
nicht überfüllt sein, damit die kleineren Kinder von Anfang des Schul-
besuchs an in rascherem Fortschritt und namentlich zu einiger Fertigkeit

im Lesen gebracht werden können, so ist doch nicht weniger daran gelegen,
daß die Kinder nicht unreif in die erste Klasse versetzt werden,, weil da-

durch der Standpunkt, welchen die Schule einnehmen könnte, herabgedrückt
wird. Da in der Regel nur dann, wenn die Gesamtzahl der Schulkinder

sich auf mehr als 100 beläuft, eine zweite Klasse eingerichtet wird, so

wird diese in der Regel nicht weniger als 60 Schüler zählen dürfen. Es
bedarf kaum der Bemerkung, daß eine Berufung auf etwaigen größeren
Raum in der ersten Klasse nicht statthaft ist, weil nötigen Falles einer
Vertauschung der Klassenzimmer nichts entgegenstehen würde.

Das Ministerium empfiehlt Ihnen, bei Ihren Schulinspektionen
hierauf zu achten und auch die Prediger Ihrer Diözese darauf aufmerksam

zu machen und darnach zu instruieren.

£»0. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 1. Mai 1854,
betr. Schulinspektion.

Friedrich Franz :c. Es ist Uns berichtet, daß die in der Verord-

nung vom 23. Oktober 1824 zum All »ud a der Patent-Verordnung

vom 7. März 1823 wegen verbesserter Einrichtung des Landschulwesens

in Unfern Domainen gegebenen Erläuterungen:
daß jeder Prediger feine Schulen fo oft besuchen soll, als er kann

und er übrigens für feine Person nicht mit neuen Fuhren und
Kosten beschwert werden darf,

eine verschiedene Auslegung und hin und wieder eine dem Gedeihen

Unserer Schulen nachteilige Deutung gefunden hat. Dadurch sehen wir

uns veranlaßt, zur Abwendung weiterer Mißverständnisse und zur Förderung

des Schulwesens in Unfern Domainen der Erläuterung der Verordnung

vom 23. Oktober 1824 zum § 11 sud a der oben erwähnten Patent-

Verordnung vom 7. März 1823 hiedurch wieder aufzuheben und die nach
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früheren Verordnungen und insbesondere auch nach § 495 des landes-
grundgesetzlichen Erbvergleichs bestehende Verpflichtung der Prediger zur
fleißigen Inspektion der Schulen aufs Neue einzuschärfen.

Dabei habt ihr die Prediger Eurer Diözese darauf hinzuweisen, das;
sie, sofern nicht etiva in den einzelnen Gemeinden die Prediger observanz-
mäßig auch zu der Schul-Jnspektion von den Ortschaften angeholt werden
müssen, für ihre Beförderung in die Außendörfer der Parochie zum Zweck
der Schul-Jnspektion selbst zu sorgen schuldig ist.

(Vgl. Nr. 54. 55 )

51. Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 7. Februar 1855. betr.
Verteilung der Schulstrafgelder.
Die Schulstrasgelder sind nicht zu bestimmten Zwecken gesammelte

Beiträge, sondern eben Strafgelder, und deswegen haben diejenigen, von
welchen dieselben gezahlt worden sind, weder überhaupt einen Rechts-
anspruch an dieselben, noch insbesondere darauf, daß sie gerade zum Besten
der Schule verwandt werden, zu deren Gemeinschaft die Straffälligen ge-
hören. Bei der Verteilung ist also lediglich nach Gründen der Zweck-
Mäßigkeit.zu verfahren. Es würde aber nicht zweckmäßigsein, das aus
einer Schulgemeinde Aufgekommene ausschließlich für die dazu gehörige
Schule zu verwenden, denn auf diese Weise würden kleine Schulen, in
denen ein guter Schulbesuch stattfindet und gute Lehrmittel am besten
gebraucht werden und nützen können, größtenteils leer ausgehen und aus-
reichender Lehrmittel entbehren müssen, während größere mit schlechterem
Schulbesuche mit Lehrmitteln würden überhäuft werden, von denen doch
kein rechter Gebrauch zu machen wäre. Werden dagegen die in einem
Kirchspiel aufgekommenen Strafgelder auf die einzelnen Schulen derselben
gleichmäßig verteilt, so läßt sich für alle, wenn auch nicht mit einem
Male, so doch allmählig angemessen sorgen. Das Ministerium ist des-
halb damit einverstanden, daß aus den von den dort eingepfarrten Domanial-
dörfern eingegangenen Strafgeldern eine gemeinschaftliche Kasse gebildet
und daraus für die Bedürfnisse der Domanialschulen, ohne Rücksicht auf
den Betrag der von den einzelnen Ortschaften eingegangenen Gelder in
gleicher Weise besorgt wird. (Vgl. reo. Verordnung vom 20. Mai 1911,
betr. Domanialhauptschulkasse Nr. 177.)

52. Verordnungdes GroßherzoglichenUnterrichts-Ministeriumvom 22.
März 1861, betr. Beibringung des Impfscheins.

Nachdem der bisherige Verlauf der Blattern-Epidemie in Malchin
und der dortigen Umgegend ergeben hat, daß sich unter den Erkrankten
eine nicht unerhebliche Zahl von schulpflichtigen Kindern befuuden, welchen
die Blattern noch nicht geimpft gewesen, so werden alle Schullehrer des
Landes hierdurch noch einmal daran erinnert, daß, nach der Verordnung
vom 30. Januar 1839 Nr. 4, durchaus kein Kind in die Schule aufge-
nommen werden darf, bevor nicht der gesetzliche Impfschein für dasselbe
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beigebracht worden ist. Insbesondere dürfen sich dieselben daher auf eine
etwa in Aussicht gestellte Nachlieferung des Impfscheins nicht einlassen.
Zugleich werden auch alle Prediger aufgefordert, bei ihren Schulrevisionen
die betr. Vorschriften der gedachten Verordnung a. a. O. nachdrücklichst
zur Ausführung zu bringen. (Vgl. Nr. 62. 108.)

53. Verordnungvom 29. Juni 1869, betr. die Beteiligung der Ge¬
meindenim Tomaniiim an der Ortsschule.
Wir verordnen hierdurch wegen der Beteiligung der Gemeinden an

den Ortsschulen für Unser Domanium, mit Ausnahme der von der An-
wendlichkeit der Revidierten Gemeinde-Ordnung vom heutigen Tage aus-
befchiedenem Teile desselben, das Nachstehende:

§ 1. Die Leitung der gemeindlichen Beteiligung an den Schulen
in den Domanial-Dorfschasten steht dem Gemeinde-Vorstand unter Beirat
der Schul-Vorsteher zu. (Vgl. Nr. 45. 6!.)

§ 2. Die Gebäude und Ländereien der Schulen in den Domanial-
Dorfschaften sollen, insoweit sie nicht als Dotationen von Küster- und
Organisten-Stellen zum Kirchenvermögen gehören, durch Unsere Aemter
den Gemeinden der Schulorte mit der Maßgabe zum Eigentum über-
wiesen werden, daß dieselben bei unveränderter Fortdauer der den einge-
schulten Ortschaften wegen Benutzung der gemeinsamen Schulen zustehen-
den Berechtigungen ein für alle Mal ihre Bestimmung zur Erhaltung
der bestehenden evangelisch-lutherischen Schulen und zur Besoldung der
Lehrer an denselben behalten. (Vgl. Nr. 203. 204.)

Aenderungen in Betreff dieser Schulkompetenzen dürfen nur mit
Genehmigung Unseres Ministeriums, Abteilung fürUnterrichts-Angelegen-
heiten vorgenommen weroen. (Vgl. Nr. 228 )

§ 3. Wenn in einer Dorfschaft eine Schule neu gegründet werden
soll, so ist derselben eine von Unserm Ministerium, Abteilung für Unter-
richts-Angelegenheiten, festzustellende Dotation an Ländereien oder be-
ziehungsweise anderen Naturalien ans den Mitleln der Ortschaft oder der
Ortschaften, für welche die neue Schule bestimmt ist, beizulegen. (Vgl.
Nr. 185. 202)

§ 4. Die Gemeinden sind in der Regel verpflichtet, die ganze
Schulkompetenz unentgeltlich zu bestellen. (Vgl. 193 )

Sollten an einzelnen Orten wegen besonderer Verhältnisse Ab-
weichungen erforderlich sein, so ist darüber gemeinschaftlich von Unseren
Ministerien des Innern und Abteilung für UnterrichtS-Angelcgenheiten
Bestimmung zu treffen. (Znsatz: Vgl. Nr. 295.)

§ 5. Zu den von den Schulgemeinden zu beschaffenden Bestell-
ungsarbeiten gehört (Vgl. Nr. 255. 240. 271. 285- 295):

das Pflügen uud Eggen, beziehungsweiseWalzeu des Ackersund
Aufziehender Gräben,

das Aufladen, Abfahren, Abziehenund Ausstreuen des Dunges,
das Säen des Korns,

das Aufladen, Einfahren und Abladen des Getreides und de&
Heues, (Vgl. Nr. 237. 239.)
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und ist der Schullehrer verpflichtet, seine etwaigen Dienstleute zur Beihülfe

bei diesen Arbeiten zu stellen.
Alle übrigen Arbeiten, und zwar insonderheit das Mähen, Binden,

Hocken und Ausdreschen des Korns, das Mähen, Werben und Häufen
des Heues, das Auspflanzen, Behacken und Aufnehmen der Kartoffeln,

das Säen, Reinigen und Bearbeiten des Flachses, sowie der Garten-
bestellung, bleiben dem Schullehrer allein überlassen. (Vgl. Kap. „Besoldung".)

§ 6. Bei den Schulen in den Domanial-Dorfschaften (vgl. § 2)
liegen Die Bauten und Reparaturen der SäMhänser und der Nebenge-
bände, die Herstellung und Unterhaltung der Brunnen und der Befrie-
dignngen, die Ausstattung der Schulstuben, die Erhaltung des Schul-
Inventars, die Beschaffung der Lehrmittel und die Uebertragung der aus

dem Eigentum an den Schulgebäuden und Schulländereien entspringenden

Lasten und Kosten den Gemeinden ob, ohne daß dazu grund- oder landes-
herrschaftliche Beihülfen gegeben werden. (Vgl. Kap. „Besoldung".)

Für die Ausführung der Bauten und Reparaturen gelten die Be-
Stimmungen der in Anlage A enthaltenen Instruktion.

Bei der Anschaffung, Ergänzung oder Vermehrung des Schul-

Inventars und der Lehrmittel ist der Rat des Pastors einzuholen und

,zn beachten.

§ 7. Den Gemeinden liegt ferner ob lvgl. Kap. „Besoldung"):
Die Anholung der von uns zu berufenden Lehrer, wobei je-

doch die bisherigen Observanzen über die Anholung der zugleich
einen Kircheudienst versehenden Lehrer vorbehalten bleiben.

Die Anholung der Assistenten von der nächsten Post- und
Eisenbahnstation, und die Zurückbringung derselben dorthin, so-

wie die Bestreitung der sonstigen Kosten der Hin- und Herreise
der Assistenten beim Antritt ihres Dienstes und bei Beendiguug
desselben

Die Anfuhr der Feuerungs-Deputate für die Schulen, die

Lehrer und Lehrerinnen, mit Einschluß des Ans- und Abladens,

sowie des Aufsetzens und WegbringeuS dieser Deputate, und die

Bezahlung des Hau- und BereitelohneS für die gedachte Feuer-
rungsdeputate;

die notwendigen Fuhren für die Lehrer zur Mühle, ein in

jedem besonderem Falle von Unserem Ministerium. Abteilung

für Unterrichtsangelegenheiten, zu bestimmenden Beitrag zu der

Pension eines in den Ruhestand versetzten Schullehrers. (Zusatz:
Vgl. Nr. 99.)

§ 8. Da wo mehrere Gemeinden oder Teile von Gemeinden zu

einem Schnlverbande vereinigt sind, oder zu einem solchen bei Gründung
^einer neuen Schule vereinigt werden, hat das Amt mit Genehmigung
Unserer Ministerien des Innern und Abteilung für Unterrichts-Angelegen-

heiten den von jeder Gemeinde zu übernehmenden Anteil an den Schul-

lasten festzustellen, beziehungsweise über die Abänderung der dieserhalb

bestehenden Observanzen zu entscheiden. (Vgl. Nr. 57. 59. 60. 66. 199.)
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Es bleibt jedochfür den Fall, daß eine zweite Schule oder Klasse
>andem Orte der gemeinsamenSchule eingerichtet wird, die besondere
Feststellungder von den einzelnenGemeinden für diesen Zweck zu über-
nehmendenLeistungenvorbehalten.

§ 9. Im Fall der Aufhebung eines Schulverbandes haben Unsere
Ministerien des Innern und Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten
beim Mangel einer gütlichenVerständigung der beteiligten Ortschaften,
darüber zuentscheiden,ob und in welchemUmfangediejenigenOrtschaften,
welchendie bis dahin gemeinsameSchule überlassenwird, den ausscheiden-
den Ortschaften Beihülfe zur Herstellung des für dieselbenerforderlichen
getrennten Schulwesen leisten sollen. (Vgl. Nr. 73.)

§ 10. Wenn an der Schule einer Dorfschaft, für welchedie Ge-
meinde-Ordnung in Kraft getreten ist, andereebenfalls nachder Gemeinde-
Ordnung verfaßte DorfschaftenAnteil haben, so ist von denjenigen die
Schule betreffenden Angelegenheiten, welche einer Befchlnßnahme der
Dorfsversammlung bedürfen, durch den Gemeinde-Vorstanddes Schul-
orts den Gemeinde-Vorständender eingeschultenDorfschaftenzur Veran-
lassung einer Beschlußnahmeder dortigenDorfsversammlungenMitteilung
zu machen.

Fallen die Beschlüsseder beteiligtenDorfsversammlungenverschieden
aus, so entscheidetbeim Mangel einer nachträglichenEinigung das Amt.

Auch ist die Zustimmung des Amtes statt der Zustimmung der
Dorfsversammlung für die eingeschultenOrtschaften einzuholen, wenn
dieselbe aus Dorfschaften, für welche die Gemeinde-Ordnuug nicht zur
Anwendung gebrachtist, oder aus Höfen oder einzelnennicht mit einer
DorfschaftS-GemeindeverbundenenGehöften bestehen.

§ 11. In den nach der gegenwärtigenVerordnung zu behandeln-
den Angelegenheiten ist der Rechtsweg ausgeschlossen,und werden die
Gemeinden, wenn sie die ihnen nach dieser Verordnung obliegendenVer-
Kindlichkeitenunerfüllt lassen, im Administrativwegedazu angehalten.

§ 12. Alle das Schulwesen in Unserem Domanium betreffenden
Einrichtungen, Gesetze, Verordnungen und Observanzenbleiben, so weit
sie nicht durch die gegenwärtigeVerordnung aufgehoben oder abgeändert
sind, auch ferner in Geltung.

Insbesondere soll es auch in Zukunft zur Bestimmung Unseres
Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,stehen, an
welchen Orten Schulen zu unterhalten, oder neue zu gründen, nicht
minder wie viele Schulen oder Schulklassenan einem Orte herzustellen
sind. (Vgl. Nr. 95.)

§ 13. Die gegenwärtigeVerordnung tritt für jede Gemeinde zu-
gleichmit der Gemeinde-Ordnungin Kraft, insoweit nicht dieserbalbvon
dem Amte mit GenehmigungUnseresMinisteriums, Abteilung für Unter-
richts-Angelegenheiten,etwas Abweichendesbestimmtwird.

Vgl. im Einzelnen das Kapitel „Besoldung".
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AnlageA,

Instruktion
betreuend

die Ausführungder Bauten undReparaturenbei denOrtsschulenimTomanium.

1) Die Anordnungen zur Ausführung der Bauten und Reparaturen
bei den Schulen in den Domanial-Dorsschaften liegen dem Gemeinde-
Vorstande des Schulortes ob, jedochsoll es demselbenfreistehen, sich mit
Genehmigung der Torfsversammlung eigene Geschäftsführer (Baubevoll¬
mächtigte)für die Schulbauten beizuordnen.

2) Der Gemeinde-Vorstandoder die Baubevollmächtigtenhaben unter
derLeitung desSchulzen alljährlicheinmal eineallgemeineBesichtigungdes
Schulhauses in Gemeinschaft mit den Schulvorstehernvorzunehmenund
dieletzterenin allenFällen zu Rate zu ziehen, in welchenüber dieArt der
Ausführung der Bauten oder Reparaturen besondererBeschlußzu fassenist.

3) Bei Neubauten, Durchbauten und sonstigenwesentlichen Ver-
äuderungen muß vor der Ausführung der Bauriß durch das Amt dem
Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,zur Genehmigung
vorgelegt werden, und findet nach der Ausführung eine Revision durch
das Amt und die Diftrikts-Baubeamten statt. Wenn sich bei dieser
Revision Abweichungenvon dem genehmigtenBauplan finden, so sind
dieselbenin demaufzunehmendenProtokoll zu verzeichnen,und istLetzteres
dem Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,zur Ent-
scheidungdarüber vorzulegen,ob solcheAbweichungenbeiBestände bleiben
sollen oder nicht.

4) DaS Amt hat als nächsteAufsichtsbehördeüber die Gemeinden
gleichfallsüber die Einwendungen zu entscheiden,welche von den einge-
schulten Ortschaften — und insonderheit vou den Pächtern und Erb-
Pächtern der eingeschultenHöfe — gegen die zwecksAusführung der
Schulbauten getroffenenAnordnungen des Gemeinde-Vorstandesdes Schul¬
ortes erhoben werden, falls sie sich dieserhalb mit dem Letzteren nicht
einigen können.

5) Tie Leitung derBauten an denSchulen in dennichtnach der Ge-
meindeordnungverfaßtenTorfschaftenundauf denHöfenverbleibtdemAmte.

Wenn eine Dorfschaft, für welchedie Gemeinde-Ordnung gilt, zu
einer Schule der bezeichnetenArt eingeschult ist, so hat sie diejenigen
Schulbaulasten, welchevon dem Amte nach Statut oder Herkommenauf
sie verteilt werden, unweigerlichzu übernehmen, doch bleibt die ordnungs-
mäßige Suprepartition ihr überlassen.

6) Die rücksichtlichder Kirchen- und Pfarrbauten geltenden Be-
stimmungen bleiben auch in Zukunft für die Bauteu an den Wohn- und
WirtschaftsgebäudenderKüster,welchezugleichSchullehrersind,maßgebend.

Wenn es sich bei diesen Bauten um Umfangserweiterungen für
Zweckedes Schulamtes haudelt «vgl.§ 10 der Deklarator-Verordnungvom
21. April 1832), so bestimmt das Amt ebensowie in dem unter Nr. 5
erwähnten Falle über die Verteilung der Lasten, welche die einzelnenzu
der Schule gehörendenGemeinden zu übernehmen haben.

(Im übrigen vgl. Kapitel „Schulbauten".)
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54. Reskript des Unterrichtsministerium vom 18. Juni 1870, betr.
Revisionder Hauslehrer.
Es giebt kein Gesetz, durch welches dein Prediger eine Inspektion

über den Unterricht der blas durch Hauslehrer oder Haus-Lehrerinnen
unterrichtet werdendenKinder auferlegt oder beigelegtwurde.

Inwieweit er aus PastoralenGründen und in pastoralerWeise von
dem Unterricht dieser Kinder, insbesondere in der Religion, Kenntnis
nehmen will, bleibt seiner Beurteilung überlassen.

55. Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 14. Januar 1871, betr.
Schulrevision.
Das unterzeichneteMinisterium ist mit Ihrer Aeußerung, daß es

für eine Schule mit einem pflichtgetreuenund tüchtigenLehrer genug
sei, wenn der Prediger sie jährlich einmal besuche,nicht einverstanden.
Auch ein Lehrer mit solchenEigenschaftenbedarf öfters des Rates hin-
sichtlichder Einrichtung der Schule, der Behandlung des Lehrstoffes,der
Behandlung der Kinder im allgemeinenund im einzelnenu. f. w.: und
der Prediger kann ihm nur dann damit recht dienen, wenn er eine ge-
nauere Kenntnis der Schule besitzt,als sichbei einem jährlich einmaligen
Besuchegewinnenläßt. Auch ein pslichtgetrenerund tüchtiger Lehrer ist
nicht davor gesichert,daß sichallmählichMängel"und Einseitigkeiten ein-
schleichen,die er selber am wenigstengewahr wird, und auf die er auf-
merksamgemachtzu werden bedarf- Hierüber ein begründetes Urteil zu
erlangen ist wieder dem Prediger nur durch öftere Anschauungmöglich.
Vor allen Dingen aber ist der öftere Besuch der Schule vou Seiten des
Predigers ein tatsächlicherBeweis, und ein kräftigerer, als mit bloßen
Worten und Versicherungengegebenwerden kann, daß er auf dieSchule
und ihr GedeihenWert legt, und für dieselbeArbeit und Mühe nicht
scheut. Das gereichtnichtallein demLehrer zur Stärkung und Erfrischung
bei den Beschwerdenund Hindernissenseines Amtes, sondern hebt auch
die Schule in den Augen der Kinder und der Eltern, und machtsie desto
williger, sich ihren Ordnungen zu untergeben. Auch wo die äußeren
Verhältnisseungünstig und hemmendsind, und der Lehrer nicht genug
eignen Trieb und innerlicheKraft besitzt,um dem lähmendenEinflüsse
solcherVerhältnissezu widerstehen,darf der Prediger sichnicht des öftern
Besuchesder Schule enthobenhalten, weil dochdavon keineBesserungzu
erwarten sei. Im Gegenteile tut es da um so mehr not, daß der
Prediger dnrch Teilnahme, Rat und Ermunterung den Lehrer stärke, den
Druck der äußern Verhältnisse so viel wie möglichzu überwinden, und
daß er aus vollständigerund gründlicherKenntnis derMängel der Schule
heraus die Notwendigkeiteiner Aenderung und Besserung denen gegen-
über bezeugen und vertreten kann, in deren Hand die Gestaltung der
äußeren Verhältnisseliegt.

Die Verpflichtung, die zu den Schul-Inspektionennötigen Fuhren
zu leisten, ist durch kein Gesetz den Gutsherrschaften auferlegt. Wo
letzterenicht durch Herkommendazu verpflichtetsind, haben die Prediger
selbst dafür zu sorgen. Die Ausstattung der Pfarren mit Ländereien

8
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und die dadurch gegebeneMöglichkeit,Anspannung zu halten, bringt zu-
gleich die Verpflichtungmit sich, die nötigen Amtsfuhren zu beschaffen,
soweit nicht Gesetzund Herkommendie Leistung Andern auferlegen.

5<». Reskript des Finanz-Ministerium vom 27. Mai 1871, betr. Auf-
bringungder durchdieTrennungderKirchen-undSchullnndercien
vorfallende»Kosten.
Von dem Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,

ist dem unterzeichnetenMinisterium mitgeteilt, daß bei der Aufbringung
der durch die Trennung der Kirchen- und Schulländereien vorfallenden
Kosten, über deren gleichmäßigeVerteilung zwischenden Kirchen-Aeraren
und den betreffenden Domanial-Aemtern im Prinzipe Einverständnis
zwischendem Oberkirchenrateund der Kammer vorhanden sei. Schwierig-
feiten entständen,wenn das Aerar insuffizient sei, und für dieseFälle die
Uebertragung auch der zweiten Hälfte der aufzubringendenKosten aus
herrschaftlichenMitteln beantragt. Dieser Anforderung wird das Finanz-
Ministerium sichnun nicht entziehenkönnen, soweit es sich hierbei um
Kirchen landesherrlichenPatronats handelt, da es für die etwaigeHeran-
ziehung der Gemeinden zur Mitübertragung solcherLasten der Kirchen-
Aerare keinengesetzlichenAnhalt giebt, und wird dieKammer daher auf-
gefordert, die Domanial-Aemter dahin zu instruieren, daß sie sichvor-
kommendenFalls zur Erwirkung der Anweisung der den betreffenden
Aerare» an Kirchen landesherrlichenPatronats fehlendenBeträge auf die
Renterei unter Nachweisungdes Bedürfnisses an das Finanz-Ministerium
zu weuden hätten. (Vgl. Nr. 53. 203. 201.)

57. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom IS. Juli 187t, betr.
Hosschulen.
Wenn die Frage, welcheLasten bei Bauten und Reparaturen ein

Pächter, dessenPachthof gemeindlichverfaßt ist, hinsichtlichder Schule zu
übernehmen hat, nach Maßgabe der revidierten Gemeindeordnung vom
29. Juni 1869 und der Verordnung vom selben Tage, betreffend die
Beteiligung der Gemeinden an denOrtsschulen, beurteilt wird, so ergiebt
sichein Unterschied, je nachdem die Schule, welcher der Pachtliof zuge-
wiesen ist, sichauf einem Pachthofe oder in einemDorfe befindet. Dabei
kann unter Umständendas Verhältnis, in welchem der Pächter zu den
Schulbaulasteu steht, auch auf das Verhältnis eines in demselbenSchul-
verbände stehendenDorfes von Einfluß fem.

Befindet sich erstens dieSchule auf einemPachthofe, und ist letzterer
gemeindlichverfaßt, so geht, wie in der Natur der Sache liegt und sich
auch aus § 2 der Verordnung, betreffend die Beteiligung der Gemeinden
an den Ortsschulen ergiebt, das Eigentum des SchulgehöfteS nicht auf
den Hofpächter über, sondern verbleibt der Grundherrschaft. Deshalb
aber, und weil hier eine Dotation der Gemeinde mit Eigentum überhaupt
nicht stattfindet, fallen auch nach § 6 der Verordnung, betreffendBe-
teiligung der Gemeinden an den Ortsschulen, für den Hofpächter die
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yrundberrlichen Beihülfen zu Schulbauten nicht weg, so daß sie nun der
Hofpächterzu übernehmen hätte, sondern sie bleiben nach wie vor bei
Bestände. Dagegen treffen von Einführung der Gemeindeordnungnach
§§ 6 und 8 der Gemeindeordnung den Hofpächter alle Gemeindelasten
auch hinsichtlichder Schulbauten. Nun sind als grundherrlicheLeistungen
bei Schulbauten anzusehen: Lieferung der Rohmaterialien an Holz,
Steinen und Kalk gegen Haulohn, Brenn-, Zähl- und Meßgeld; als Ge-
meindeleistungenaber die baren Baukosten,die Hand- und Spanndienste,
die Lieferung des Dach- und Klehmstrohes,der Deckweedenu. s. w. So
ordnet es schondie Instruktion vom 18. Oktober 1770 sub IX an, die
mochimmer die Grundlage des Domanialschulrechtesbildet. Zwar hat
bisher bei den besonderenVerhältnissender Pachthöfe dieGrundherrschaft
auch die baren Baukosten für die Hofpächterin der Regel gezahlt, und
letztere nur die Hand- und Spanndienste leisten, das Stroh und die
Weeden liefern lassen. Indessen ändert dies doch an dem angegebenen
gesetzlichenUnterschiedezwischen den grundherrschaftlichenund den ge-
meindlichenLasten nichts, und entbindet dieHofpächternicht von derVer-
pflichtung, beiEinführung derGemeindeordnungdieletzterenzuübernehmen.

Es versteht sich, daß dem Pächter überlassen werden muß, falls
er nach seinem Kontrakte sich dazu berechtigt hält, wegen Erstattung
der auf ihn fallenden Schulbaulasten Regreß an die Grundherrschaft
,zu nehmen.

Derselbe Stand der Sache bleibt, wenn auch ein oder mehrere
andere Pachthöfe zu einer solchenSchule auf einem Pachthofegehören.
Die Pächter der eingeschultenHöfe, sofern letztere gemeindlichverfaßt
sind, haben wie der Pächter des Hofes, welcherSchulort ist, nach Ver-
hältnis die baren Baukosten aufzubringenund die Dienste zu leisten,
während die Grundherrschaft die Rohmaterialien geben muß. Regreß
wegen Ersatzes der baren Baukostenan die Grundherrschaft zu nehmen,
bleibt auch hier den Pächtern nach Maßgabe ihres Kontraktes überlassen.

Ist die Schule auf einem Pachthofe, aber in ein gemeindlichver-
faßtes Dorf eingeschult,so steht der Hofpächterzu den Schulbautenebenso,
wie in den beiden erstgenanntenFällen. Aber die eingeschulteDorf-
-gemeindekommt in ein eigentümliches Verhältnis. Das Schulgehöft
nämlich geht nicht in das Eigentum einer Gemeinde über, sondern bleibt
Eigentum der Gruudherrschast. Folgeweisebehält auch die Grundherr-
schastdie Verpflichtung,die grundherrlichenBeihülfen an Rohmaterialien
zu leisten; der Hofpächter und die eingeschulteDorfschaft sind hiervon
frei und haben nur die baren Baukostenund die Dienste zu übernehmen.
So entsteht freilich hinsichtlichder Dorfschaft die Inkongruenz, daß sie
von Lieferung der Rohmaterialien ganz frei wird, während sie dochihre
Gemeindedotation zu dem Zwecke erhalten hat, um künftig alle grnnd-
herrschaftlichenLasten tragen zu können,also ohne sachlichenGrund besser
.sichgestellt findet, als die Dorfgemeinden, welchezu Schulen in einem
gemeindlichverfaßtenDorfe gehören. Es läßt sichaber eine Ausgleichung
auf dem Wege des Statuts schaffen. Nach der Instruktion nämlich,
Anlage A sab 5, hat eine Dorfschaft, für welchedie Gemeindeordnung

8*



— 116 —

gilt, wenn sie zu einer Schule auf einem Hofe oder in einem nicht nach
der Gemeindeordnung verfaßten Dorfe eingeschultist, diejenigenSchulbau-
lasten zu übernehmen, welche vom Amte nach Statut auf sie verteilt
werden- Es ist also nur nötig, daß das Amt bei öer Konstituierung der¬
selben als Gemeinde die Bestimmung in das Dorfstatut einfüge, daß sie
zu den Rohmaterialien bei Schulbauten nachVerhältnis beizutragen habe.
Die Aemter können durch Zirkular angewiesenwerden, in allen Fällen
dieser Art eine solcheBestimmung ausdrücklichhineinzusetzen.

Der außerdem noch möglicheFall, daß die Schule auf einemPacht-
Hofe,uud ein gemeindlichnoch nicht verfaßtes Dorf eingeschultist, ist
nach dem Vorstehenden nicht zweifelhafterErscheinung. Der Hofpächter
zahlt pro rata die baren Baukostenund leistet Dienste, vie Grundherr-
schastgibt die Rohmaterialen, die Dorfschaft wird nach dem bisherigen
Rechte behandelt

Befindet sich aber zweitens die Schule in einem Dorfe, und ein
Pachthof mit Gemeindeverfassungist eingeschult,so macht es einen Unter-
schied, ob das Dorf schongemeindlich verfaßt ist, oder noch nicht. In
dem ersteren dieser beiden Fälle ist das Schulgehöft der Dorfgemeinde
zum Eigentum überwiesen; § 6 der Verordnung, betreffend Beteiligung
der Gemeinden an den Orts schulen,kommt zur Anwendung; grundherr¬
schaftlicheBeihülfen werden nicht mehr gegeben. Nach i; 8 derselben
Verordnung hat das Amt für die eingeschultenGemeinden, ohne Unter-
scheidung,ob sie DorfschaftenoderPachthöfe sind, den zu übernehmenden
Anteil an den Schullasten festzustellen,bei welchen letzteren kein Unter-
schiedzwischenden bisher grundherrschaftlichenund den gemeindlichenzu
machenist. Demnach tritt hier für den Hofpächterdie Verpflichtung ein,
nicht allein zu den baren Baukostenund den Diensten an seinem Teile
beizutragen, sondern auch zu den Rohmaterialien; Regreß an die Grund-
Herrschaft wegen Schadloshaltung nach Maßgabe des Kontrakts bleibt
vorbehalten.

Im andern Falle, wenn der Schulort eine noch nicht gemeindlich
verfaßte Dorfschaft ist, bleibt das Schulgehöft einstweilen im Eigentum
der Grundherrschaft, uud diese hat nach wie vor die grundherrschaftliche
Beihülse an Materialien zu gewähren. Folgeweiseist der eingeschulte
Hofpächter vou einem Beitrage hiezu frei, hat aber einen Beitrag zu
den baren Baukostenzu leisten. Für die Dorfschaft des Schulortes findet
keineVeränderung statt.

Als eine dritte Möglichkeitkönnte noch aufgeführt werden, wenn
die Schule sichin einemOrte befindet,welcherans einemHofeund einem
Dorfe besteht,die beide zu einer Gemeinde vereinigt sind. Da die Ver-
ordnung, betreffenddie Beteiligung der Gemeinden an den Ortsschulen
nur Schulen in Dorfschaften und auf Höfen einander gegenüberstellt,
und keine besonderenBestimmungen für Schulen in einer ans einem
Hofe uud einem Dorf zusammengesetztenGemeinde trifft, so wird in
jedem einzelnenFalle der Bildung einer so zusammengesetztenGemeinde
Entscheidung darüber getroffen werden müssen, ob die Schule der frag-
licheu Gemeinde als Hof- oder als Dorfschulebehandelt werden soll. Es-
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scheint nahe zu liegen, diese Entscheidung davon abhängig zu machen, ob
die Schule innerhalb des Pachtgrundstücks liegt oder nicht, was dahin
führen würde, daß im crsteren Falle bei Behandlung der Schule als
.Hofschnle das Schulgehöft im Eigentum der Gutsherrschaft bliebe, im
zweiten Falle aber bei Behandlung der Schule als Dorfschule das Schul-
gehöft der Gemeinde zu Eigentum überwiesen würde. Im crsteren Falle
bliebe dann die grundherrschaftliche Beihülfe an Materialien bei Bestände,
die Gemeinde hätte nur die baren Baukosten zu tragen, im andern fiele
die ganze Baulast auf die Gemeinde. Dies stände formell im Einklang
mit der vorstehend dargelegten Auffassung; materiell aber nicht, weil die
ganze Gemeinde ihre Dotation erhalten hätte, ohne doch die Leistungen
zu übernehmen, auf welche die Dotation berechnet ist. Es könnte auch
nicht füglich eine Ausgleichung durch Ortsstatut stattfinden. Vielleicht
wäre am leichtesten jede Inkongruenz zu beseitigen, wenn eine Schule
dieser Art in allen Fällen als Dorfschule behandelt, demgemäß das Schul-
gehöft unter allen Umständen der Gemeinde zum Eigentum überwiesen,
und zu dem Zweck nötigenfalls aus dem Pachtgrundstück ausgeschieden
würde, woraus dann ohne Weiteres die Verpflichtung zur Uebernahme
aller ^-chulbaulasten ohne grundherrschaftliche Beihülfe folgen würde.

Gleichzeitig mit den im Vorstehenden angeregten Fragen und nach
'gleichem Grundsätze dürfte auch die Zahlung der Brandkassengelder zu
ordnen sein. Bisher ist hinsichtlich derselben, soweit dem Ministerium
bekannt, unterschieden worden, was für die Baumaterialien und was für
die baren Baukosten zu rechnen sei, und hat den ersteren Anteil die
Grundherrschaft, den andern der Schulverband getragen, jedoch so, daß
die Hofpächter Ersatz von der Grundherrscbaft erhalten haben. Für die
mit der Gemeinde-Ordnung bewidmeten Gemeinden, sowohl Dorf- als
Hofgemeinden, wird hinsichtlich der Zahlung von Brandkassengeldern maß-
gebend sein müssen, ob ihre baulichen Verpflichtungen sich auf die Liefe-
rung der Baumaterialien und die Entrichtung der baren Bankosten, oder
nur auf die letzteren erstrecken, und im ersteren Falle ihre Verpflichtung
auf die ganze Brandversicherung auszudehnen, im zweiten auf den für
die baren Kosten zu rechnenden Anteil zu beschränken sein.

(Vgl. Nr. 66. 68. 74.)

38. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 30. September 1872,
betr. Bestrasnng der von Schulkindern außerhalb der Schule ver¬
übten strafbaren Handlungen.
Auf deu Bericht vom 19. Juni d. I, betreffen!) die Kompetenz der

Amtsschulbehörde für die Untersuchung und Bestrafung der von den
Schulkindern außerhalb der Schule verübten strafbaren Handlungen, er-
widert das unterzeichnete Ministerium unter Rückgabe der Akten Folgendes:

Bei der umfassenden erziehlichen Aufgabe, welche die Schule zu
lösen hat, kaun es nicht zweifelhaft sein, daß die strafbaren Handlungen
von Kindern, welche wegen des jugendlichen Alters der Letzteren nach
den Bestimmungen des Strafgesetzbuches einer strafrechtlichen Verfolgung



nicht unterliegen, deshalb nicht auch der Ahndung im Wege der Schul¬

zucht entzogen sind. Da von der Schule in die Erziehungsrechte der

Eltern nicht eingegriffen werden darf, so muß zwar die Bestrafung der

fragliche» Handlungen in erster Linie den Eltern (beziehungsweise Vor-

mündern) überlassen werden; sind diese jedoch nicht im Stande, oder auch

nicht bereit, eine wirksame Zucht zu üben, so hat die Schule mit ihrem

Strafamte, selbst auf die Gefahr etwaiger Konflikte mit den Eltern, ein-

zutreten und nötigenfalls die Amtsschulbehörde die Untersuchung zwecks

Ermittelung der Schuld zu übernehmen, sowie das wegen Bestrafung des

schuldigen Kindes Erforderliche zu verfügen.

Ist nun auch bei der Verschiedenartigkeit der in Betracht kommen-

den Fälle ebenso unmöglich, über die Arten der anzuwendenden Strafen

allgemeine Vorschriften zu geben, wie es bei den verschiedenen Jndividu-

alitäten der Kinder unzulässig sein würde, für bestimmte Fälle im Voraus

bestimmte Strafmaße festzusetzen, so mag doch nicht unbemerkt bleiben,

daß außer den sonstigen zu Gebote stehenden Strafmitteln auch körper-

liche Züchtiguug zur Ahndung der hier fraglichen strafbaren Handlungen

in den geeigneten Fällen wird angewendet werden dürfen.

59. Ministerielle Prinzipien vom 1. Oktober 1872, betr. Schiillastcil

im Schulverband.

Die Verordnung vom 29. Juni 1869, betreffend die Beteiligung

der Gemeinden im Domanium an den Ortsschulen bestimmt in § 8A

daß da, wo mehrere Gemeinden oder Teile von Gemeinden zu einem

Schulverbande vereinigt sind, oder zu einem solchen bei Gründung einer

neuen Schule vereinigt werden, das Amt mit Genehmigung der Ministerien

des Innern und Abteilung für UnterrichtS-Angelegenheiten den von jeder

Gemeinde zu übernehmenden Anteil an den Schullasten feststellen, be-

ziehungsweise über die Abänderung der dieferhalb bestehenden Observanzen

entscheiden soll, ohne allgemeine Grundsätze für diese Verteilung auf-

zustellen.
Da nun eine allgemein gültige gesetzliche Bestimmung über den

anzuwendenden Maßstab nicht vorhanden, und eine gleichmäßige und feste

Observanz, durch welche alle Zweifel beseitigt würden, nach den bisher

gemachten Erfahrungen in vielen Fällen nicht nachzuweisen ist, so soll

für die Verteilung aller Schullasten, dieselben mögen durch Bauten und

Reparaturen, oder durch Ackerbestellung, Fuhrleistungen und Handdienste,

oder durch Barzahlungen für Lehrerpensionen, Bereitelohn der Feuerungs-

deputate. Reisen der Schulassistenten oder sonst entstehen, natürlich mit

Ausschluß der Beiträge zu den AmtSschulkasseu, von nun an regelmäßig

derselbe Maßstab gelten, welchen die revidierte Armenordnung vom 29.

Juni 1869 in § 1, Absatz 2, für gewisse Armenlasten festsetzt, demnach

also die auf jede einzelne Gemeinde fallende Beitrags- oder Leistungs-

quotc zur Hälfte nach dem Verhältnisse des Hufenstandes, zur Hälfte nach

dem Verhältnisse der Einwohnerzahl bemessen werden. (Reskript vom

17. Juli 1873.)
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Für einzelne Fälle jedoch, wo besondere Umstände die Anwendung
dieses Maßstabes als nicf)t angemessen erscheinen lassen, bleibt vorbehalten,
die Verteilung der Schullasten auf die verschiedenen zum Schulverbande
gehörenden Gemeinden in anderer, den Verhältnissen entsprechender Weise
zu ordnen.

Sollten die zu einem Schulverbande gehörigen einzelnen Gemeinden
sich über eine anders bemessene Verteilung der Schullasten freiwillig ver¬
einbaren, so ist ihnen hierin möglichst freie Hand zu lassen. Jedoch muß
dabei beachtet werden, daß die Zeitpächter von Höfen ohne Genehmigung
der Großherzoglichen Kammer nur für ihre Person und die Dauer ihres
Pachtkontraktes bindende Verpflichtungen eingehen können.

Wo über die Verteilung der Schullasten bereits nach anderen als
den vorstehenden Grundsätzen entschieden und die Bestätigung geschehen
ist, soll es dabei bis dahin verbleiben, daß von einem der Beteiligten
eine Abänderung in Anregung gebracht wird. (Vgl. Nr- 60.)

<»v. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 17. Juli 1873, betr.
Einschulung eines Rittergutes.

Tas Ministerium teilt die Grundsätze, welche bei Aufnahme eines
Rittergutes in den Verband einer Domanialschule zu befolgen sind, den
Beamten im Folgenden mit.

Im Allgemeinen ist festzuhalten, daß beim Eingehen einer solchen
Schulverbindung das Rittergut einen verhältnismäßigen Anteil an allen
im Domanium gesetzlich bestehenden Schullasten übernehmen muß, und
daß für die Verteilung der Schullasten zwischen der Domanialgemeinde
beziehungsweise den Domanialgemeinden einerseits und dem Rittergute
andererseits derselbe Maßstab anzuwenden ist, welcher für die Verteilung
zwischen mehreren zu einer Schule gehörenden Domanialgemeinden ge-
braucht zu werden pflegt, nämlich der aus Kombination des Hufenstandes
und der Seelenzahl gewonnene. (Prinzipien vom 1. Oktober 1872.)

Nach diesem Maßstabe hat das Rittergut zu entrichten:

1) an die Domanialschnlgemeinde eine Vergütung für den Nutzungs-
wert der Schuldotation an Gebäuden und Ländereien für die laufenden
Bauten und Reparaturen, die Ackerbestellung, die Anholung des Brenn-
Materials, den Bereitelohn für dasselbe, event. die Anholung des Lehr-
Personals, die Anschaffung der Lehrmittel u. s. w ;

2) an die Amtsschulkasse diejenigen Beiträge von allen Bewohnern,
welche nach dem Schulkassen-Regulativ vou den Bewohnern der Domanial-
pachthöfe zu entrichten sein würden; mit Einschluß derjenigen für die
Industrie-Schule;

3) für die herrschaftlichen Kassen, und zwar für die Forstkasse, eine
in barem Gelde festzustellende Vergütung für das zur Schule und zur
Industrieschule zu liefernde Brennmaterial, und für die Amtskasse einen
Beitrag zu den Zuschüssen zur Besoldung der Jndustrielehrerin be-
ziehungsweise eines Assistenten, und zur Pension eines in den Ruhestand
versetzten Lehrers.
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Wo außer einer Domanial-Dorfgemeinde noch eine Domanial-
Hofgemeinde zum Schulverbande gehört, ist die von dem Rittergute an

die Domanial-Schnlgemeinde zu zahlende Vergütung unter die Dorfge-

meinde und die Hofgemeinde, soweit letztere die Schullasten mitträgt, zu

verteilen, soweit aber die Grundherrschaft noch bei den Schullasten be-

teiligt ist, muß dieser ein verhältnismäßiger Anteil zu Gute kommen. In

diesem Falle ist bei der Großherzoglichen Kammer Vortrag zu macheu.

Es versteht sich, daß die Gutsobrigkeit sich überhaupt verpflichte»

muß, für die Dauer des Schulverbandes sich den Ordnungen, welche für

das Domanialschulwesen gelten, zu unterwerfen.
Ebenso liegt es in der Natur der Sache, daß es zu der in Rede

stehenden Schulgemeinschaft der Zustimmung der Domanial-Gemeinde be-

darf, und daß es letzterer unbenommen ist, sich über den ihr zufallenden

Anteil an der von dem Rittergute zu leistenden Vergütung mit der

Gutsherrschaft auf anderer Grundlage gütlich zu vereinbaren.

61. Allerhöchstes Reskript vom 6. Dezember 1873, durch Rundschreiben

des Unterrichts-Ministerium vom gleichen Datum den Aemtern mit¬

geteilt, betr. Wahl des zweiten Schulvorstchers.

Wir wollen den § 3 des Regulativs für die Vorsteher der Schulen

auf dem Lande vom lö. September 1842 hiemit in der Art abändern,

daß künftig für die Stelle eines zweiten Schulvorstehers nicht mehr die

Hauswirte und Büdner, sondern die Dorfsversammlungen der Schulge-

meinden zwei Mitglieder der letzteren dem Amte vorschlagen, und Amt

und Prediger gemeinschaftlich die Wahl treffen sollen. Wir befehlen dem-

gemäß Unseren Beamten, die Schulgemeinden von dieser Unseren Be-

stimmung in angemessener Weise in Kenntnis zu setzen und zur Räch-

Achtung anzuweisen.

Für die Insel Poel verbleibt es bei der in der Schulordnung vom

10. Juli 1873 gegebenen Bestimmung über die Schulvorsteher.

<»Ä. Reichs-Gesetz vom 8. April 1874, betr. Schutzpocken-Jlltpsung der

Schulkinder.

§ 1. Der Impfung mit Schutzpocken soll unterzogen werden:

1) jedes Kind vor dem Ablaufe des auf sein Geburtsjahr folgenden
Kalenderjahres, sofern es nicht nach ärztlichem Zeugnis (§ 10)
die natürlichen Blattern überstanden hat;

2) jeder Zögling einer öffentlichen Lehranstalt oder einer Privat-

schule, mit Ausnahme der Sonntags- und Abendschulen, inner-

halb des Jahres, in welchem der Zögling das zwölfte Lebens-

jähr zurückgelegt, foferu er uicht nach ärztlichem Zeugnis in den

letzten fünf Jahren die natürlichen Blattern überstanden hat oder

mit Erfolg geimpft worden ist.
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§ 2. Ein Jmpfpflichtiger (§ ]), welcher nach ärztlichem Zeugnis
ohne Gefahr für sein Leben oder für seine Gesundheit nicht geimpft
werden kann, ist binnen Jahresfrist nach Aufhören des diese Gefahr be-
gründenden Zustandes der Impfung zu unterziehen.

Ob diese Gefahr noch fortbesteht, hat in zweifelhaften Fällen der
zuständige Jmpfarzt endgültig (§ 6) zu entscheiden.

§ 3. Ist eine Impfung nach dem Urteile des Arztes (§ 5) er¬
folglos geblieben, so muß sie spätestens im nächsten Jahre und, falls sie
auch dann erfolglos bleibt, im dritten Jahre wiederholt werden.

Die zuständige Behörde kann anordnen, daß die letzte Wiederholung
der Impfung durch den Jmpfarzt (§ 6) vorgenommen werde.

§ 5. Jeder Impfling muß frühestens am sechsten, spätestens am
achten Tage nach der Impfung dem impfenden Arzte vorgestellt werden.

§ 7. Für jeden Jmpfbezirk wird vor Beginn der Jmpfzeit eine
Liste der nach § 1, Ziffer 1 der Impfung unterliegenden Kinder von der
zuständigen Behörde aufgestellt. Ueber die auf Grund des § 1, Ziffer 2
zur Impfung gelangenden Kinder haben die Vorsteher der betreffenden
Lehranstalten eine Liste anzufertigen.

§ 10. Ueber jede Impfung wird nach Feststellung ihrer Wirkung

(§ 5) von dem Arzte ein Impfschein ausgestellt. In dem Impfschein
wird, unter Angabe des Vor- und ZnnamenS des Impflings, sowie des
Jahres und Tages seiner Geburt, bescheinigt, entweder,

daß durch die Impfung der gesetzlichen Pflicht genügt ist, oder,
daß die Impfung im nächsten Jahre wiederholt werden muß.

§ 12. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder sind gehalten, auf amt-
liches Erfordern mittelst der vorgeschriebenen Bescheinigungen (§ 10) den
Nachweis zu führen, daß die Impfung ihrer Kinder und Pflegebefohlenen
erfolgt oder aus einem gesetzlichen Grunde unterblieben ist.

§ 13. Die Vorsteher derjenigen Schulanstalten, deren Zöglinge
dem Impfzwangs unterliegen (§ 1, Ziffer 2), haben bei der Aufnahme
von Schülern durch Einfordern der vorgeschriebenen Bescheinigungen fest-
zustellen, ob die gesetzliche Impfung erfolgt ist.

Sie haben dafür zu sorgen, daß Zöglinge, welche während des Be-
suches der Anstalt nach § 1, Ziffer 2 impfpsüchtig werden, dieser Ver-
pflichtung genügen.

Ist eine Impfung ohne gesetzlichen Grund unterblieben, so haben
sie auf deren Nachholung zu dringen.

Sie sind verpflichtet, vier Wochen vor Schluß des Schuljahres ver
zuständigen Behörde ein Verzeichnis derjenigen Schüler vorzulegen, für
welche der Nachweis der Impfung nicht erbracht ist.

§ 15. Aerzte und Schulvorsteher, welche den durch § 8 Absatz 2,

§ 7 und durch § 13 ihnen auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommen,
werden mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark bestraft.

§ 18. Die Vorschriften dieses Gesetzes treten mit dem 1. April
1875 in Kraft.

AussiihrmigS-Bcrordmilig zum Jmpfgesetz vom 20. Dezember1899.
Vgl. Nr. 108.
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Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 19. April 1875^
betr. Jmpfsachen.
Die Aemter werden hierdurch veranlaßt, die Lehrer der Domanial-

schulen auf A 1 Nr. 2, Z 7, § 13 und § 15 des Jmpfgesetzes vom 8.

April 1874 und auf Z 1, § 5, § 6, § 13 Abs. 1 und § 15 der Aus¬

führungsverordnung vom 24. März 1875 aufmerksam zu machen. Es.

wird dazu bemerkt, daß an den mehrklassigen Schulen jeder Lehrer für

seine Klasse die im Allgemeinen den „Schulvorstehern" auferlegten Ver¬

pflichtungen zu übernehmen hat.

<»4. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 29. April 187-4,.
betr. Teilnahme katholischer Kinder am Religionsunterricht. Tauer

ihrer Schulpflicht.
Nachdem das unterzeichnete Ministerium die unter dem 2. Februar

d. I. erforderten Berichte, betreffend katholische Kinder :c., vernommen^
wird Ihnen hierdurch Folgendes mitgeteilt: ,

Tie katholischen Kinder können nicht zur Teilnahme an dem evan-

gelisch-lutherischen Religionsunterrichte oder zur Teilnahme an dem Lesen

konfessionell lutherischer Lesestücke angehalten werden, haben dagegen un-

bedingt und unbeschränkt teilzunehmen am Unterricht im Rechnen uud

Schreiben, und am Lesen in der Fibel, sowie an den etwa den Realien

gewidmeten Stunden. Geht das Lesen über die Fibel hinaus, so wird

für diese Kinder ein Lesebuch benutzt werden müssen, welches auch Stöfs

zu Gedächtnisübungen bietet. Ist an einer von katholischen Kindern be-

suchten Schule ein Lesebuch bereits in Gebrauch, und eignet sich dasselbe

als teilweise entschieden konfessionell nicht in seinem ganzen Umfange zur

Benutzung von Seiten dieser Kinder, so ist aus den Lesestücken eine passende

Auswahl zu treffen. Da jedoch ein solches Buch den katholischen Kindern

nicht hingegeben werden kann, so können auch die Eltern zum Ankauf

desselben nicht genötigt werden, und es wird sich daher der Prediger mir

der Gutsherrschaft in Vernehmen zu setzen haben, ob dieselbe bereit ist,

eine Anzahl von Exemplaren anzukaufen, oder ob für die katholischen

Kinder ein nicht konfessionelles Lesebuch benutzt werden soll.

Die Schulpflicht der katholischen Kiuder dauert bis zu den Ostern,

wo sie den bestehenden gesetzlichenBestimmungen gemäß konfirmiert werden

würden, wenn sie der lutherischen Kirche angehörten. Haben sie jedoch

zu diesem Termin im Lesen, Schreiben und Rechnen den für die Ent-

lassung erforderlichen Grad der Ausbildung nicht erreicht, so sind sie

jedenfalls noch ein Jahr in der Schule zurückzuhalten. Natürlich findet

dies keine Anwendung auf diejenigen Kinder, welche erst so kurze Zeit im

Lande sich aufhalten, daß sie, einer anderen Nationalität angehörig, die

deutsche Sprache noch nicht haben erlernen können.
Für die Erteilung von Diensterlaubnisscheinen normiert die Verord-

nung vom 5- Februar 1869 unter Wegfall der Bestimmung sub6deS§8.

Das Vorstehende wollen Sie zur Kenntnis der Prediger Ihrer

Diözese bringen.
(Vgl. Nr. 65. 83. 92. 127.)
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65. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 30. Oktober1874>
betr. Unterricht katholischerKindcr.

Das Zirkular vom 29. April 1874, betreffenddenUnterrichtkatho-
lischerKinder in evangelisch-lutherischenSchulen ist, wie dem unterzeich-
neten Ministerium bekannt geworden ist, hin und wieder mißverstanden,
worden, als solle dadurch eine Beschränkungim Gebraucheeines Lese-
buches von evangelisch-lutherischemGepräge auch für die dem evangelisch-
lutherischenBekenntnisseangehörigen Kinder herbeigeführt werden. Es.
hat aber überhaupt nicht in der Absichtdes unterzeichnetenMinisteriums
gelegen, durch das erwähnte Zirkular eine Veränderung hinsichtlichdes
Unterrichtesder evangelisch-lutherischenKinder anzuordnen, sondern nur,
die nötigen Grenzen für die Teilnahme der katholischenKinder an diesem
Unterrichtezu ziehen. Demgemäß kann und soll nach wie vor ein auf
evangelisch-lutherischerAusfassungruhendes Lesebuch,wo ein solches im
Gebrauche ist, vou den diesemBekenntnisseangehörendenKindern voll-
ständig gelesenund von dem Lehrer mit ihnen besprochenwerden. Aber
die etwa vorhandenenkatholischenKinder sollen zur Teilnahme am Lesen
und Erklären derjenigen Stücke, in welchen die Eigentümlichkeitder
evangelisch-lutherischenAuffassungund ihr Gegensatzgegen die katholische
bestimmthervortritt, nichtherangezogen,sondern während der Behandlung
derselbenanderweitig, mit Schreiben u. dgl- beschäftigtwerden. Dagegen
könnenund sollen sie an der Behandlungder anderenLesestücke,in welchen
der konfessionelleCharakter nicht kenntlichhervortritt, unbedenklichteil-
nehmen, wofern nicht etwa ein besonderesgeeignetesLesebuchfür sie in
Gebrauch genommenist. Wo das 2te Lesebuchfür dieStadt- und Land-
schulenin Mecklenburg-Schwerinbenutzt wird, werden beispielsweisedie
katholischenKinder vom Lesen der Stücke Nr. 79, 126, 188 in Abtl. I,.
und der Stücke Nr. 62, 86, 103, 106, 166, 174, 177, 178 in Abt. II
auszuschließensein. Am Lesen der großen Mehrzahl der Stücke werden
auch sie sichohne Gewissensbedrückungbeteiligenkönnen.

Sie wollen die Prediger Ihrer Diözese von dem Vorstehendenin
Kenntnis setzen.

66. Reskriptder Kammer vom 17. Juni 1875, betr. Lasten an Hos-
schulen.
Nach der von dem hohenFinanz-Ministerium in Uebereinstimmung

mit dem hohen Ministerium, Abteilung für UnterrichtS-Angelegenheiten,
gebilligten Ansichtder Kammer gilt die Verordnung vom 29. Juni 1869
lvgl. Nr. 53), betr. Beteiligung der Gemeinden an den Ortsschulenauch
für dieSchulen auf denHöfenund mußfolgendermaßenangewendetwerden:

1) Die Leitung der Bauten an Schulen auf solchenHöfen, welche
für sichallein Gemeinde sind, steht den: Amte zu, auch wenn Dorfs-
gemeindeneingeschultsein sollten.

2) Ist ein Hof mit einer Dorfschaftzu einer Gemeindevereinigt,,
so existiert eineDorfsgemeinde,und steht die Leitung der Schulangelegen-
heit nach § 1 der Verordnung dem Gemeinde-Vorstandezu.
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3) Handelt es sichum Hofschulen, in welcheallein der Hof ein-
-geschultist, so werden die Schullasten in seitheriger Weise aufgebracht,
also z. 23. die Materialien von der Grundherrschaft geliefert, ohne daß
der Hof als Gemeinde den Wert zu erstatten hat.

4) Die Bauten an Hofschulen,in welcheauchDorfsgemeinden ein-
geschultsind, werden zwar auch vom Amte geleitet (Nr- I) und werden
dabei dieMaterialien von der Grundherrschaft geliefert; aber die letzteren
werden nach ihrem Werte bei der Bausumme angerechnet,und hat davon
die eingeschulteDorfschaft ihren repartitionSmäßigenBeitrag nicht minder
wie zu den übrigen Kosten und Diensten zu leisten, gleichwie sie ihn zu
tragen hätte, wenn sie in eine Dorfschuleeingeschultwäre.

5) Ist ein Hof in eine Dorfschuleeingeschult, so hat die Hofge-
meinde ihren repartitionSmäßigen Beitrag zu den Lasten der Dorfschule
in vollem Umfange zu tragen.

Der UnterschiedzwischenHöfen mit eigener Schule und solchen,
die in Dörfer eingeschultsind, wird dadurch ausgeglichen,daß die bezüg-
lich des letzterenFalles den Pächter treffende größere Last, deren regel-
mäßig auch der Kontrakt erwähnt, entweder nach solchemKontrakte dem
Pächter wieder abzunehmen ist, oder sofern solches nach dem Kontrakte
nicht der Fall, beim Gebot auf den Hof Berücksichtigunggefunden haben
dürfte. (Vgl. Nr. 57. 60. 71. 72. 74.)

67. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 5. Jnli 1875,
betr. Einführung neuer Schnlbiichcr.

Das unterzeichneteMinisterium sieht sich veranlaßt, darauf auf¬
merksam zu machen, daß die Einführung neuer, für die Hand derSchul-
kinderbestimmterSchulbücher,als Fibeln, Lesebücher,Leitfäden, Uebungs-
hefte u. s. w. in den Domanialschulen nicht ohne vorhergegangeneGe-
nehmigung des unterzeichnetenMinisteriums geschehendarf, und daß die
Genehmigung dazu nicht unmittelbar, sondern durch Vermittelung der
Superintendenten einzuholenist.

Sie werden beauftragt, die Prediger Ihrer Diözese hiervon in
Kenntnis zu fetzeu,zu welchemZweckeIhnen dieseVerordnung in mehreren
Exemplaren zugesandt wird.

68. Kammer-Reskriptvom 14. August 1875, betr. Hoffchillcil.

Nach diesseitiger Ansichtist bei Höfen, welchein die Schule eines
anderen Hofes eingeschultsind, ebenso zu verfahren, wie ad Nr. 5 des
Reskripts vom 17. Juni d- I. bezüglichder in eine Dorfschule emge-
schultenHöfe bemerktwerden. Selbstverständlichwird dadurchnicht aus-
geschlossen,daß die Grundherrschaft der Gemeinde (demPächter)
dasjenige erstattet, was er etwa kontraktlichfür Schulbauten anzusprechen
Hat. (Vgl. Nr. 74.)
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69. Bekanntmachungdes Unterrichts-Ministerium vom 11. Juli 1876,.
betr. Unterricht preußischer etc. Kinder.
Das unterzeichneteMinisterium macht hiermit zur Nachachtungbe-

kannt, daß zwischender diesseitigenRegierung und der KöniglichPreußi¬
schenRegierung eine Vereinbarung des Inhalts abgeschlossenworden ist.

daß die dem Königreich Preußen angehörenden Kinder, welchesich
im GroßherzogtumMecklenburg-Schwerinaushalten, und die dem
GroßherzogtumMecklenburg-SchwerinangehörendenKinder, welche
sichim KönigreichePreußen aufhalten, nachMaßgabe der im Lande
des Aufenthalts bestehendenGesetzewie Inländer zum Besucheder
Schule herangezogenwerden sollen, daß dieseNötigung zumBesuche
der Schule sichnicht nur auf die eigentlicheElementarschule,sondern,,
wo danebeneine sogenannteSonntags- oderFortbildungsschulemit
obligatorischemCharakter besteht,auch auf diese erstreckt,daß jedoch
Kinder, welchesichdurch ein Zeugnis der zuständigeneinheimischen
Schulbehördedarüber ausweisen, daß sie der Schulpflicht, wie sie
nach der Gesetzgebungihrer Heimat normiert ist, vollständigGenüge
geleistethaben, vom ferneren Schulbesuchezu entbinden sind, auch
wenn das am Orte ihres Aufenthaltes geltende Gesetzeine größeee
Ausdehnung des obligatorischenUnterrichts vorschreibt.

Zugleichwird bemerkt,daß die Zeuguisseüber die Erfüllung
der Schulpflicht im KönigreichPreußen von dem Lehrer und dem
Lokal-Schulinspektoroder dem Vorsitzendendes Schulvorstandesge-
meinschaftlichauszustellensind.

A n m er ku n g. GleichlautendeVereinbarungen sind auch mit anderen
deutsche»Staaten, z. B. mit dem KönigreichSachsen, Königreich
Württemberg :c. abgeschlossenworden.

7v. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 9. Februar 1877,
betr. Dauer der Schulpflicht. (Vgl. Nr. 27.)
Nachdem in neuesterZeit Zweifel und Unsicherheitenbei der An-

wendung der durchweg in den Schulordnungen der Städte und Flecken,
sowie in den Verordnungen für die Landschulenim Domanium und in
der Ritterschaft enthaltenen Bestimmung hervorgetreten sind, daß die
Schulpflichtder Kinder bis zur Konfirmation dauern soll, fiudet sichdas
unterzeichneteMinisteriumveranlaßt, Ihnen das Nachstehendezu eröffnen.

Die fortdauernde rechtlicheGültigkeit der gedachten Bestimmung
unterliegt überall keinemgegründetenZweifel und eS erscheint nur als
ein Irrtum, wenn angenommenworden ist, daß hierin etwas durch die
Reichsgesetzgebunggeändert worden sei, obwohl dieselbeund insonderheit
das Reichsgesetzüber die Beurkundung des Personenstandesund dieEhe-
schließuugvom 6. Februar 1875 in keiner Weise die Konfirmation oder
die Schulpflichtberührt.

Von selbstergiebt sichhieraus, daß Kinder zur evaugelisch-luthe-
rischenLandeskirchegehörenderEltern, welcheselbstoder derenEltern die
Konsirmationverweigern, nicht schondurch die Erreichung des zur Konsir-
mation befähigendenAlters von der Schulpflichtfrei werden.
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Mit größerem Schein einer Berechtigunghaben einzelneEltern den

Versuch gemacht, die Anwendung der fraglichenBestimmung auf ihre

Kinder dadurch auszuschließen,daß sie mit denselbenaus der evangelisch-
lutherischenKirche ausgetreten sind und sodann für ihre zur Konfirmation

nicht mehr berechtigten und verpflichtetenKinder die Befreiung von der

Schulpflicht verlaugt Haben, nachdem letztere das Alter erreicht hatten,

von welchem au die Konfirmation nach den bestehendenkirchlichenOrd-

nungen gestattet ist.
Der Austritt aus der Landeskirchemuß allerdings als rechtsgültig

erfolgtanerkannt werden, wenn dieEltern denselbennamens ihrer Kinder,

bevor diese das 14. Lebensjahr vollendet, dem zuständigenPrediger er-

klärt, oder die Kinder selbstnach vollendetem14. Lebensjahre eine solche

Erklärung abgegebenhaben. Anch ist es richtig, daß die Bestimmung,

nach welcher die Schulpflicht mit der Konfirmation erlöschen soll, nach

ihrem unmittelbarenJohalt nicht mehr für dieKinder zutrifft, für welche

durch deu Austritt aus der evaugelifch-lutherischenLandeskirchedie Mög-

lichkeitder Konfirmation hinweggefallenist. Die Lücke,welchedieSchul-
Gesetzgebungiu Bezug auf dieFrage über dieBeendigung derSchulpflicht

der gedachtenKinder enthält, kann jedochnicht dadurchausgefüllt werden,

daß man bei ihnen anstatt der Konfirmation die Vollendung des für die

Zulassung zu derselbenerforderlichenAlters über die Entlassung aus der

Schule entscheidenläßt. Die Konfirmation der evangelisch- lutherischen
Kinder hängt nämlich nicht lediglich von der Erreichung eines gewissen
Lebensalters ab, sondern erfordert außerdem deu Besitz einer bestimmten

Reise und Ausbildung überhaupt und bestimmterKenntnisseund Fertig-
feiten insbesondere. Die Zulassung eines Kindes zur Konfirmation ist
zugleich die tatsächlicheBezeugung, daß es, auch abgeseheu von den
Religionskenntnissen,die erforderlicheReife und Ausbildung erlangt und
die notwendigenKenntnisseund Fertigkeiten sich angeeignet hat. Hieraus
folgt, daß nach Analogie derBestimmung über dieBeendigung derSchul-
pflicht der zur evaugelisch-lutherischenLandeskirchegehörendenKinderauch

bei Kindern, welche aus der evangelisch-lutherischeuLandeskircheausge-
treten sind, und deshalb nicht der Konfirmation teilhaftig werden können,
die Erreichung des für die Konfirmation erforderlichenLebensalters allein
für die Befreiung von der Schulpflicht nicht genügt, sondern daß außer-
dem eine gleicheReise und Ausbildung und, abgesehenvon derReligions-
erkenntnis, ein gleichesMaß von.Kenntnissen,wie bei der Zulassung zur
Konfirmation gefordert wird, vorhanden fein und nachgewiesenwerden
muß, bevor die Schulpflicht für erloschenerklärt werden kann. Es be-
darf demnachfür die in Rede stehendenKinder, wenn sie das zur Kon-
firmation befähigendeAlter erreicht haben, in jedem einzelnenFalle einer
besonderenKognition über den als Bedingung für die Entlassung aus
der Schule erforderlichenGrad der Reife und Ausbildung. Wenn diese
Reife und Ausbildung nicht als vorhanden anerkannt wird, so kann das
Kind noch nicht von der Schulpflicht befreit, sondern muß fortgesetztzum
Besuche der Schule angehalten werden, bis es das hervorgehobeneZiel
erreicht hat. Wie die Abweisung von der Konfirmation bei den zur



LandeskirchegehörendenKindern in derRegel dieVerlängerungderSchul-
pflicht um ein Jahr zur Folge hat, so unterliegt die Berechtigung der
Schulbehörden keinemZweifel, auch die aus der Landeskircheausge-
schiedenenKinder bei mangelnder geistigerReife noch einJahr nachVoll-
endung des für die Zulassungzur KonfirmationentscheidendenAlters zum
Schulbesuchanzuhalten; es würde jedochaus mehrfachen,insbesondereauch
pädagogischenGründen bedenklichsein, dieseVerlängerung der Schulpflicht
über denZeitraum einesJahres auszudehnen,und wird ferner ausnahms-
weisevon einer Verlängerung der Schulpflicht ganz Abstand genommen
werden müssen, wenn sich bei einem Kinde herausstellt, daß es wegen
allgemeinergeistigerSchwächeund Unfähigkeit eine normale Ausbildung
überhaupt nicht erlangen kann.

Wenn es bisher an Bestimmungendarüber fehlt, in welcherWeise
und von welcherBehörde die Reife eines Kindes für die Entlassung aus
der Schule in den bezeichnetenFällen zu ermitteln und festzustellenist,
so lassen sich diese Fragen auf der Grundlage des bestehendenRechts
leicht ordnen.

Neber die Reife der in Rede stehendenKinder zur Entlassung aus
der Schule wird der die Schulaufsichtführende Prediger seine Stellung
Zur Schule und deren innerer Ordnung gemäß zu befindenund zu eut-
scheidenhaben.

Als reif zur Entlassung aus der Schule werden die in Rede stehen-
den Kinder nach dem oben Ausgeführten nur dann anzuerkennensein,
wenn sie die allgemeineReife und Ausbildung erlangt, und, abgesehen
von der Religionserkenntnis,die speziellenKenntnisseund Fertigkeiten.sich
angeeignet haben, welcheals Vorbedingung für die Zulassung zur Kon-
firmatiou gefordert werden.

Es liegt in der Natur der Sache, daß der Prediger, um eiu voll-
ständigesund sicheresUrteil zu gewinnen, vorher sich mit dem Schul-
lehrer zuverständigen,in zweifelhaftenFällen aber eine besonderePrüfung
vorzunehmenhat.

Sie wollen die Prediger Ihrer Diözesehiervon zur Nachachtungin
Kenntnis setzen, zu welchemZweckeIhnen eine hinreichendeZahl von
Exemplaren dieser Verordnung zugestelltwird.

Für die Schulen in den Städten und Fleckenwird eine besondere
Verfügung ergehen.

(Vgl. Nr. 61. 84. 110.)

71. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 1. Juli 1877, betr.
Hosschule.
Die Schule auf dem Haushaltshofe .... soll in deu Verband

der Schulkassedes Amtes .... eintreten, so daß dies Verhältnis als
von Johannis d. I. an gültig angesehenwird, und von da in den Be-
Ziehungen zur Amtsschulkasseganz wie die anderen Domanialschulen be-
handelt werden.
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Demgemäß sind von dem bezeichnetenZeitpunkte an die Beiträge
aus der Hofgemeindezur Amtsschulkasseauf Grunv des Regulativs zu
erheben, und die dem Regulativ entsprechendenZahlungen an den Schul-
lehrer und dieJndustrielehreriu, event. an Schulassistentenusw. zu leisten.

Der Hos ist bei Bemessung des von demselben zu zahlenden Bei-
träges zu einem Pachtwerte von — — — Mark zu veranschlagen.

Außer den andern Einwohnern ist auch der Inspektor, der ver-
beiratet ist und einen eigenen Hausstand hat, zu einem Beitrage von '/»
Prozent seines Einkommens nach § 3, 7 des Normal-Regulativs zu
cnquotieren, der unverheiratete Gärtner aber frei zu lassen.

Beim Eintritte der Gemeinde in den Verband der Amtsschulkasse

wird eiu einmaliger Beitrag von 140 Mark zu dem ersparten Kapital

der Amtsschulkasseaus der Zentralkasse des GroßherzoglichenHaushalts

gezahlt werden, für welchenhiemit der Einnahme-Belag erteilt wird.

72. Kammer-Reskriptvom 16. Mai 1878, betr. Hofschulen.

Dem Hofpachtkontraktewird hinsichtlichAufnahme der Kühe des

Schullehrers „unter dem Hofvieh" durchEinbinden au einer f. g, Einzel¬

diele genügt. — Zur Stellung an einer Doppeldieleoder gar zur Ver-

teilung der einzelnenKühe getrennt, hie und da unter die Hofkühe, ist

Pächter ebensowenig, wie zur Gewährung von Kraftfutter verpflichtet.

7&. Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom Z.Mai 1879, betr. Alts-

. scheidenaus dem Schiilvcrbliiid.
Hinsichtlichder in dem Berichte vom 3. vor. Mon. gemachtenVor-

schlägeüber das Schulwesen der Gemeinden R. und D. gibt das unter¬

zeichnete Ministerium im Einverständnisse mit dem Großherzoglichen

Ministerium des Innern Folgendes zum Bescheide.
Für die Ermittelung der Abfindung, welche von Seiten der Ge-

meinde R. an die Gemeinde D. zu leisten ist, ist derjenige Wert grnnd-

leglichzu machen, welchen das Schulgehöft zu R. unter Ausbescheidung

der geleistetengrundherrlichenBauhülfen zur Zeit des Ausscheidensvon

D. aus dem Schulverbande habe» wird. Die sodann vorzunehmende

Abschätzung hat sich auf die dabei in Betracht kommenden3 Stücke,

nämlich die baren Baukosten,das Stroh und die Weeden nnd endlichdie

Hand- und Spanndienste abgesondertzu richten. Die Abschätzungist ent-

weder nur durch einen vom Amte zu bestellendenSachverständigen, oder,

insofern die Gemeinden es wünschen sollten, nach Analogie des § 13

Abs. 4 der Verordnung vom 4. März 1878, betr. das Feuerlöschwesen

im Domanium, durch 3 Sachverständige zu beschaffen,von welchenjede

der beiden Gemeinden einen und das Amt den dritten bestellt.
Der Anteil, welchendie Gemeinde R. von dem ermittelten Werte

an D. zu leisten hat, wird der Sachlage entsprechendnach demjenigen

Verhältnissezu bestimmensein, in welchem1). zu den betreffendenLasten

beizutragen hatte. Der Gemeinde R. ist dabei freizulassen, ihren Anteil

rücksichtlichdes Strohes nebst Weeden und der Hand- und Spanndienste
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in natura zu leisten. Zur Tragring der betreffenden Abfindung ist der
Gemeinde D. gegenüber die Gemeinde R. verpflichtet, und deshalb wird
die Absindung. falls nicht die Gemeinde R. rücksichtlich der Aufbringung,
bei welcher es sich lediglich um eine innere Angelegenheit dieser Gemeinde
handelt, etwas anderes beschließen sollte, aus der Gemeindekasse, beziehungs-
weise für Rechnung der Gemeindekasse zu leisten sein, weil diejenigen
Normen, nach welchen in R. Naturalleistungen zu beschaffen sind, nicht
ohne Weiteres auf die hier in Frage stehende Abfindung Anwendung finden.

Als Termin für das Ausfcheiven der Gemeinde D. aus der Schule
zu R. wird Johannis 1881 bestimmt, und ist demgemäß der Gemeinde
I). aufzugeben, daß sie den Bau des Schulgehöfts rechtzeitig beginne,
damit dasselbe Johannis 1881 bezogen werden kann.

74. Kammer-Neskript vom 23. September 1879, betr. Hofschulen.

Wenn in dem Reskripte vom 17. Juni 1875 unter den darin sub
1—5 aufgestellten Regeln für die Anwendung der Verordnung vom 29.
Juni 1869, betr. Beteiligung der Gemeinden an den Ortsschuleu zwar
der vorliegende Fall der Einschulung einer Dorfsgemeinde und einer Hof-
gemeinde in eine Hofgemeindeschule nicht speziell berücksichtigt ist, so kann
derselbe doch nach dem in jenem Reskripte als Prinzip an die Spitze
gestellten Satze, daß die Verordnung von 1869 auch für die Schulen
auf den Höfen gelte, und nach den in Konsequenz dieses Prinzipes ge-
machten Anwendungen nur in der Weise behandelt werden, daß prinzipiell
jede eingeschulte Gemeinde alle Lasten der Verordnung vom 29. Juni
1869 zu tragen hat. Hiernach ist daher die Berechnung aufzustellen,
über die refp. Gemeinden zu verteilen, und von jeder der bezügliche
Anteil beizutragen. Wie dagegen in der einzelnen Gemeinde der repartierte
Beitrag aufzubringen sei, darüber ist weder in dem Reskripte vom 17.
Juni sud 5, wo nur die Konsequenz des Prinzips im Falle der Ein-
schulung eines Hofes in eine Dorfsschule gezogen, noch sub 3, wo der
Fall einer reinen Hofschule nach seitherigem Rechte entschieden ist, noch
in dem Reskripte vom 14. August 1875 eine besondere Entscheidung ge-
troffen; vielmehr geht aus dem Schlußsatze zu letzterem hervor, daß die
kontraktlichen Bestimmungen in Mitberücksichtigung zu ziehen sind.

75. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 5. Oktober 1880,
betr. Beurlaubung vou Schulkindern für den Sommer.

Es ist mehrfach vorgekommen, daß Domanialschnlkinder für den
Sommer aus ihrer Schule zwecks der Annahme eines Dienstes beurlaubt
worden sind, obgleich ihnen ein Diensischein aus diesem oder jenem Grunde
nicht ausgestellt werden konnte. Wenn ihnen nun auch ein solcher Urlaub
nur unter der Bedingung des regelmäßigen Besuchs der Schule au ihrem
Dienstorte während der vollen Unterrichtszeit bewilligt worden ist, so steht
das Verfahren dennoch nicht im Einklänge mit den gesetzlichen Be-
stimmungen, durch welche die Beurlaubung von den Bedingungen im
§ 5 des Regulativs für Sommerschulen vom 22. August 1878 ab¬

9
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hängig ist. (Vgl. Nr. 40. 134 und Kap. „Ritterschaft!. Schulen" das

Reskript vom 13. April 1881).

7t». Rundschreibendes UnterrichtS-Ministeriumvom 22. April 1882,
betr. Dauer dcr Weihnachtsferien.

Nach Berichten, welche aus verschiedenen Gegenden ves Landes ein-

gegangen sind, besteht an manchen Orten Unsicherheit über die gesetzliche

Dauer der Weihnachtsferien bei den Domanial-Landfchulen. Das unter-

zeichnete Ministerium sieht sich deshalb veranlaßt, darauf hinzuweisen,

daß die Bestimmungen über die Schulferien bei den Landschulen im

Domauium in § 9 der Schul-Ordnung vom 7. März 1823, Naabe, Ge¬

setzsammlung Bd. IV, Seite 333 durch die §§ 2 und 3 des revidierten

Regulativs für die Sommerschule im Domauium vom 22. August 1878

nur hinsichtlich der Oster- und Psingstferien, sowie der andern Ferien

während des Sommerhalbjahres abgeändert, hinsichtlich der Weihnachts-

ferien aber in Geltung geblieben sind. Demnach ist die Dauer der

Weihnachtsferien auf die Festwoche, also die Tage vom 25. Dezember

einschließlich bis zum 1. Januar einschließlich beschränkt, und dürfen Ab-

weichungen davon nicht geduldet werden.
Wenn besondere Gründe vorhanden sind, den Unterricht auch am

24. Dezember und am 2. Januar auszusetzen, so steht es den Predigern

nach Nr. 12 des Schulreglements vom 20. August 1771, Parchimsche

Gesetzsammlung Band II, Seite 189 ff., zu, im einzelnen Falle den dazu

erforderlichen Urlaub zu erteilen.
Sie werden hiedurch beauftragt, die Prediger Ihrer Diözese hievon

zur Nachachtung in Kenntnis zu setzen. (Vgl. Nr. 79. 132.)

77. Rundschreibendes Oberkirchenratsvom27. Dezember1882, betr.
Taufe von Schulkindern.
Mit dem vergangenen Ostertermine sind zum ersten Male solche

Kinder in die Schule rezipiert worden, welche mährend der Geltung des

Zivilstandsgesetzes geboren sind. Von nun an wird die Aufnahme der

Kinder in die Schulen auf Grund der von den Zivilstandsämtern aus-

gestellten Geburtslisten erfolgen, welche darüber, ob sie getauft sind oder

nicht, nichts ausweisen. Das ist nun in allen den Fällen nicht von

Wichtigkeit, in welchen die Kinder an dem nämlichen Orte, da sie geboren

sind, auch in die Schule aufgenommen werden, weil da die Pastoren nur

die Liste dcr in die Schule aufzunehmenden Kinder mit dem Kirchenbnche

zu vergleichen brauchen, um zu konstatieren, ob dieselben getauft sind

oder nicht.
Aber es sind während dieser Jahre, namentlich in die Städte, viel-

fach aus Hamburg, Berlin u. f. w. Leute eingezogen mit jetzt schulpflichtig

werdenden Kindern, von welchen nicht bekannt ist und auch durch die

Bescheinigung der Zivilstandsämter nicht nachgewiesen wird, ob sie ge-

tauft sind oder nicht. Gleichwohl hat nicht allein die Kirche ein Interesse
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Äaran, dies zu wissen, um bei dieser Veranlassung das Ihrige zur Nach-
-holung der Taufe tun zu können, sondern auch der Schule muß hieran
.gelegen sein, weil sich doch immerhin die pädagogische Behandlung bei
ungetauft gebliebenen Kindern anders als bei getauften bestimmten wird.

Zunächst wird es darauf ankommen, genau zu ermitteln, ob und
welche Kinder dieser Art in die Schulen aufgenommen sind oder künftig
-aufgenommen werden.

Zu dem Zweck hat
I. das Großherzogliche Unterrichts-Ministeriüm an die Magistrate

der Städte und die Vorstände der Gymnasien und Realschulen das ab-
schriftlich Angeschlossene verfügt. Die Pastoren der Städte werden dadurch
in Stand gesetzt sein, zu erfahren, ob und welche ungetauft gebliebenen

-Kinder christlicher Eltern Aufnahme in die städtischen Schulen gefunden
Haben oder finden werden.

Was die Landschulen betrifft, so haben
II. die Pastoren mit Hülfe der Lehrer a gleich jetzt festzustellen, ob

-die in der Schule befindlichen Kinder christlicher Eltern sämtlich die heilige
Taufe empfangen haben oder ob und welche dieser Kinder bisher ungetauft
-geblieben sind, dann aber d für die Zukunft dafür zu sorgen, daß bei
jeder Aufnahme eines Kindes christlicher Eltern in die Schule zugleich
festgestellt wird, ob dasselbe getauft ist. Für außerhalb der Parochie ge-
.borene Kinder ist von den Eltern, Vormündern oder Pflegern derselben
die Beibringung des Taufscheins zu fordern.

Weiter wird nach Verhandlung mit dem Großherzogl. Unterrichts-
Ministerium und beziehungsweise mit Genehmigung desselben

III. Nachstehendes verfügt:
1) Von jedem ihnen in den Schulen begegnenden uugetauft gebliebenen

Kinde christlicher Eltern haben die Pastoren sofort unter Angabe
seines Namens, seines Geburtstages, des Namens seiner Eltern und
etwaiger sonstiger einschlagender Verhältnisse desselben dem Ober-
kirchenrat berichtliche Anzeige zu machen.

2) Kinder, die bis zum schulpflichtigen Alter ungetauft geblieben sind,
können nicht mehr in Form der Kindertaufe getauft werden. Es
werden daher die Pastoren in Gemeinschaft mit den Lehrern dem
Religionsunterrichte dieser des Sakraments beraubten Kinder ver-
doppelte Sorgfalt zuzuwenden haben, damit denselben, wenn sie das
konfirmationsfäluge Alter erreicht haben, das Sakrament der Taufe
in Form der Proselytentanse erteilt werden könne, wogegen dann
für sie die Konfirmation wegfällt.

•3) für die Taufe bisher ungetauft gebliebener Kinder bedarf es, so
lange dieselben das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
der Einwilligung ihrer Eltern oder Vormünder. Wenn sie das
vierzehnte Lebensjahr vollendet haben, steht die Entscheidung darüber,
ob sie getauft sein wollen oder nicht, ihnen selbst auch ohne und
gegen den Willen ihrer Eltern oder Vormünder rechtlich zu, doch
bleibt es selbstverständlich immer wünschenswert, daß eS mit gutem
Willen der Eltern oder Vormünder geschehe. Die Pastoren werden

gi-
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daher in solchen Fällen auch nach dieser Seite hin ihre seelsorgcr---
liehe Aufmerksamkeit und Tätigkeit zu richten haben.

4) Für die Zulassung solcher Kinder zur Proselyteii-Tause normieren-
in allen Beziehungen die für getaufte Kinder geltenden Vorschriften^
über die Zulassung derselben zur Konfirmation.

5) Es wäre gedenkbar, daß ein solches ungetanst gebliebenes Kind zu
einer Zeit, wo es bereits die zur Konfirmation notdürftig aus-
reichende christliche Erkenntnis besitzt, aber das konfirmationsfähige
Alter noch nicht hat, in Krankheit und Sterbensgefahr geriete, und

das; alsdann in ihm und den Eltern der Wunsch entstände, dem-
selben das Sakrament der Taufe erteilt zu sehen. Es wäre auch
gedenkbar, daß zu einer Zeit, wo ein ungetauft gebliebenes Kind
die zur Konfirmation notdürftig ausreichende christliche Erkenntnis,
aber noch nicht das konfirmationsfähige Alter erreicht hätte, die
Eltern desselben in GewissenSbedrücknng wegen der von ihnen unter-
lasseue» Taufe des Kindes gerieten und so mit eigener Zustimmung
des Kiudes die Profelyten-Tanfe desselben begehrten. In solchen
Fällen wird der Oberkirchenrat auf interzedierenden Vortrag des
kompetierenden Pastors die Proselyten-Tause solchen Kindes unge-
achtet des noch nicht erreichten koufirmationSsähigenAlters dispensando

gestatten, und wird dann ein solches Kind selbstverständlich später

nicht konfirmiert, doch wird dabei ausdrücklich bemerkt, das; durch
solche dispensando geschehene Proselyten-Taufe die Schulpflichtigst
solchen Kindes nicht aufgehoben wird, vielmehr ein solches Kind die
Schule auch fernerhin bis zum erreichten konfirmationsfähigen Alter
zn besuchen haben würde.

6) Wenn ein in der Schule befindlichesungetauft gebliebenesKinfcv
diese Schule und zugleichauch die Parochie verläßt, so wird er-
wartet, daß der kompctierendePastor die andere Parochie, wohin
das Kind gebracht worden, zu ermitteln suchen, und demjenigen
Pastor, in dessenParochie es übergetreten ist, von dem Kinde und.
seinen Verhältnissenamtliche Aetchrichtgeben wird.

78. Verordnungdes Unterrichts- Ministeriumvom 28. April 1883,.
betr. Ausstellung von Zcuguisscii für von der Konfirmation abgc-
wiescneKinder.
Laut Mitteilung des Oberkirchenrats ist es alljährlich wiederholt

vorgekommen,daß Eltern auf dem Lande, deren Kinder wegen Unwissen-
heit oder aus anderen Gründen von der Konfirmation abgewiesenworden
sind, sich an die Lehrer der Kindergewandt und vondenselbenein Zengnis
über die letzteren erbeten, die Lehrer aber dem Verlangen nachgegeben
und Zeugnisseüber Begabung, Führung und Leistungender Kinder aus-
gestellt haben. Solche Zeugnisse sinÄ dann von den Eltern gebraucht
worden, teils um dem Pastor gegenüber den Nachweiszu versuchen, daß
die Abweisung nicht gerechtfertigt sei, teils um au den Oberkirchenrat
eine Beschwerdeüber die Abweisung zu richten und die letztere als nicht
gerechtfertigtdarzustellen.
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SchriftlicheZeugnisseder Art sind nun einerseits unnötig, weil die
Lehrer in der Lage sichbefinden, das Zeugnis, welches sie etwa für
Kinder in solchen Fällen ablegen zu sollen glauben, bei dem Prediger
unmittelbar, in der Regel mündlich anzubringen. Anderseits find sie
nachteilig, weil sie dazu dienen, die Meinung der Eltern irrezuleiten, und
diese in dem Gedanken bestärken, ihren Kindern sei Unrecht geschehen,
und weil sie damit zugleichdas Vertrauen zu den Predigern und zu der
Oberkirchenbehördeso wie zu der Gerechtigkeitund Billigkeit ihrer Ent¬
scheidungenhemmen und stören.

Das unterzeichneteMinisterium hält es deshalb für geboten, hier-
durch zu verordnen, daß die Lehrer sichder Ausstellung schriftlicherZeug-
nisse der bezeichnetenArt über Kinder, welchevon der Konfirmation ab-
gewiesen sind, oder deren Zulassung zur Konfirmation in Zweifel steht,
ganz enthalten, und beauftragt Sie, die Lehrer an den LandschulenIhrer
Diözesedurch die Prediger zur Nachachtunghiervon in Kenntnis setzen
zu lassen.

7N. Verordnung des Unterrichts-Ministeriumvom 10. September 1883,
betr. Daner der Wcihilachtsfcrie».

Durch die Zirkular-Verordnung vom 22. April 1882 ist die in der
Schulordnung für die Domanial-Landschulen vom 7. März 1823 ent¬
haltene Bestimmung über die Dauer der Weihnachtsferien, welche, ob-
wohl noch in Geltung stehend, nicht überall mehr befolgt ward, wieder
in Erinnerung gebracht, und auf ihre fortdauernde Gültigkeit hingewiesen
worden. Wie sich herausgestellt hat, ist durch die Anwendung derselben in
manchen Fällen den unverheirateten Lehrern erschwert worden, die Fest-
tage selber in ihrer Heimat zuzubringen. Das unterzeichnete Ministerium
sieht sich deshalb veranlagt, die bisherige Ordnung der Weihnachtsferien
bei den Domanial-Landschulen dahin abzuändern, daß von nun an auch
der 24. Dezember und der 2. Januar schulfrei sein sollen. Eine weitere
Ausdehnung der WeihnachtSferien ist nicht gestattet.

Sie werden beauftragt, die Prediger Ihrer Diözese hiervon zur
Nachachtungin Kenntnis zu setzenund zur Mitteilung an die Lehrer der
unter ihrer Aufsicht stehenden Domaniallandschulenanzuweisen. Eine
HinreichendeAnzahl von Exemplaren erfolgt hiebei.

Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 21. November 1883,
betr. Einrichtung einer Privatschnle.
Die nachgesuchteErlaubnis, eine Privatschule für Ihre Kiuder

.halten zu dürfen, wird Ihnen hiermit unter dem Vorbehalte der Zurück-
nähme und mit der Bedingung erteilt, daß die Privatschule unter der
Aufsichtdes Großh. Amtes und des zuständigenPredigers steht, letzterem
-der Lehr- und Stundenplan zur Genehmigungvorgelegt, der Name des
anzustellendenLehrers angezeigtund dessenZeugnis über die bestandene
Prüfung eingereichtwird. (Vgl. Nr. 89. 103.)

Bem. Gleichesgilt auch für Nebenfchuleu.
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81. Mimsterial-Verordnungvom 6. Dezember1883, betr. die Zeit
der Aufnahmein dieDoinanialschnlenund den Beginndes schul-
PflichtigenAlters bei denselben.
Wir verordnen unter Aufhebung der Cirkular-V. an die Landes-

Superintendenten und die Domanial-Aemter vom 28. Dezember 1854 für

die Schulen Unseres Domaniums, was folgt:
Die Aufnahme in die Schule geschieht regelmäßig zu Osterw

jedes Jahres. Schulpflichtig werden alsdann alle Kinder, welche

von dem 1. JuiuuS des voraufgegangenen bis zum 31. Mar

des laufenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendete

haben, oder vollenden werden.

8'Z. Rundschreibendes UnterrichtS-Ministeriumvom 6. Dezember1883,.
betr. Beginn des schulvslichtigen Alters bei den Tomanialschulen.

Mit Bezugnahme auf die im Regierungsblatte veröffentlichte Ve»

ordnnng vom heutigen Tage, betr. die Zeit der Aufnahme in die

Domanialfchulen und den Beginn des schulpflichtigen Alters bei denselben,,

verordnet das unterzeichnete Ministerium, was folgt:
1. Auf Wunsch der Eltern dürfen auch diejenigen Kinder im

Domanium, welche das sechsteLebensjahr in dem Zeitraum vom 1. Juni

bis 3«. September des laufenden Kalenderjahres vollenden werden, unter

der Verpflichtung, allen Ordnungen der Schule, insbesondere hinsichtlich,

des Schulbesuchs Folge zu leisten, zu Ostern jedes Jahres in die Schule

aufgenommen werden, wenn sie leiblich kräftig ulid geistig entwickelt

genug sind, und wenn durch die Aufnahme der Raum in der Schulstube

nicht zu sehr beschränkt und die Schülerzahl nicht zu groß wird.

2. Anträge für eine solche frühere Aufnahme sind bei dem die-

Schulaufsicht führenden Prediger anzubringen, welcher darüber nach Be-

ratung mit dem Schullehrer zu entscheiden hat.

3. Die Kinder, welchen hiernach die Aufnahme zugestanden ist, sind

in das Schülerverzeichnis, in die Versäumnislisten und die Martinilistei»

aufzunehmen und von Michaelis des Jahres an bei Bestimmung des

Schullohnes anzurechnen.

83. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 28. Januar 1884, betr.

ReligionsunterrichtnichtlutherischerKinder.

Kinder von Eltern, welche einem andern, als dem evangelisch-luthe-

rischen Bekenntnisse angehören, dürfen zwar nicht gezwungen werden, an.

dem Religionsunterrichte in den evangelisch-lutherischen Schulen des Landes

teil zu nehmen; aber wenn die Eltern es ausdrücklich wünschen, daß dies,

geschehe, und auch hinsichtlich dieses Unterrichts die Kinder allen Ord¬

nungen der Schule unterstellen, so steht nichts entgegen, diesem Wunsche

zu willfahren. Zu der von Ihnen ausgesprochenen Befürchtung, daß auf

diesem Wege etwa die Union in die Schule und von da in die Gemeinde

eindringen möge, ist kein Grund vorhanden.
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84. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 3. Mai 1884, betr.
Dauer der Schulpflicht.

Wenngleich ein Zwang zur Konfirmation nicht stattfindet, so steht
dennoch die Bestimmung in § 4 der dortigen Schulordnung fortwährend
für die dem evangelisch-luth. Bekenntnisse angehörenden Kinder in Geltung,
daß das schulpflichtige Alter bis zur Konfirmation dauert. Der zur Kon-
firmntion am diesjährigen Palmsonntag nicht zugelassene Knabe
ist demnach noch als schulpflichtig anzusehen und der ordnungsmäßige
Schulbesuch desselben mit den gesetzlichen Mitteln herbeizuführen.

(Vgl. Nr. 27. 88. 110.)

8». Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 26. Juni 1884, betr.
Schulpflicht und Schulgeldzahlung auswärtiger Kinder.

1. Die im schulpflichtigen Alter stehenden Kinder, welche aus
Preußen mit ihren Eltern zu zeitweiligem Aufenthalte ins hiesige Land
gezogen sind, sind nach der zwischen der Königl. Preuß. Regierung und
der hiesigen Landesregierung abgeschlossenenVereinbarung (Reg.-Bl. 1876,
Nr. 28) über die Erfüllung der Schulpflicht während der Dauer ihres
hiesigen Aufenthalts als hier schulpflichtig und zu der Schule ihres Auf-
enthaltsortes gehörig anzusehen.

2. Demgemäß sind dieselben auch in das Klassenbuch, mit Vermerk
der Dauer ihres Aufenthalts im Schulbezirke einzutragen und in den
Versäumnislisten aufzuführen.

3. Ebenso sind die ungerechtfertigten Schulversäumnisse derselben
der Ortsobrigkeit mit Bemerkung ihrer preußischen Landesangehörigkeit,
anzuzeigen, und ist von der Obrigkeit gegen die Eltern mit den gesetzlichen
Maßregeln einzuschreiten.

4. Hinsichtlich der Schulgeldzahlung kommt in Betracht, daß im
Domanium im Anfange des Novembers jedes Jahres die Schülerzahl
festgestellt, und darnach der Schullohn dem Lehrer für das Jahr von
Michaelis zu Michaelis bemessen wird, und gegen Weihnachten die Er-
Hebung der Schulkassenbeiträge geschieht, diejenigen Kinder aber, welche zu
Ostern des nächsten Jahres neu in die Schule eintreten, bei Berechnung
des Schullohnes noch nicht sogleich, sondern erst im Herbste bei Auf-
stellung der neuen Schullisten in Rechnung kommen. Dem entsprechend
ist für diejenigen fremden Kinder, welche Ostern ins Land kommen und
in Domanialschulen eintreten, Schulgeld für das Sommerhalbjahr nicht
zu zahlen, die Eltern würden aber zur Zahlung der ordentlichen Schul-
kassenbeiträge heranzuziehen sein, wenn sie noch im Herbste zur Zeit der
Erhebung der Schulkassenbeiträge mit ihren Kindern im Schulbezirk sich
aufhalten.

Bei den ritterschaftlichen Schulen wird die eine Hälfte des gefetz-
lichen Schulgeldes zu Weihnachten, die andere zu Ostern gezahlt, während
des Sommers und für den Sommer findet keine Zahlung statt- Dem-
gemäß ist für die auswärtigen Kinder, die zu Ostern gekommen sind und
ritterschaftliche Schulen nur während des Sommerhalbjahres besuchen.
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Schulgeld nicht zu entrichten. Bleiben sie auch im Winter und nehmen

an der Winterschule teil, so ist für sie das Schnlgeld nach gesetzlicher

Vorschrift zu zahlen.
5. Die Geburts- und Taufscheine der fremden Kinder müssen von

den Eltern schon ans dem Gninde beigebracht werden, um das Alter und

die Konfession sicher ersehen zu können, wofern nicht die Entlassungsscheine

darüber Auskunft geben. Der Impfscheine würde es nur für diejenigen

Kinder bedürfen, welche in Preußen noch keine Schule besucht haben und

hier zuerst in die Schule aufgenommen werden.

86. Rundschreiben vom 31. Januar 1885, betr. Verzeichnisse von
schulpflichtigenKindern.

Da die bisher geltenden Bestimmungen über die Anfertigung der

Verzeichnisse derjenigen Kinder auf dem Lande, welche zu Ostern jedes

Jahres das schulpflichtige Alter erreichen und demnach beim Beginne des

Sommerhalbjahres in die Landschulen aufgenommen werden sollen, unter

den veränderten Verhältnissen nicht mehr ausreichen, die zur Führung der

Geburts- und Sterberegister eingesetzten Standesämter aber zur An-

fertigung solcher Verzeichnisse für die Landschulen nicht zu verpflichten

sind: so verordnet das unterzeichnete Ministerium im Einverständnisse mit

dem Oberkirchenrate über das künftig zu beobachtendeVerfahren Folgendes:

Die Prediger haben alljährlich vor Ostern für jede unter ihrer Auf-

ficht stehende Landschule aus den von ihnen geführten Taufregistern unter

Berücksichtigung der Begräbnisregister ein Verzeichnis derjenigen Kinder
auszustellen, welche Ostern desselben Jahres das schulpflichtige Alter er¬

reichen, und das Verzeichnis rechtzeitig vor Anfang des neuen Schuljahres

den Schullehrern zur Ergänzung und Vervollständigung, soweit solche

nötig ist, zuzustellen. Wo Ortschaften aus einer andern Parochie zu einer

Landschule gehören, sind die erforderlichen Angaben für die eingeschulten

Orte von dem Prediger der letzteren dem Prediger des Schulamts zu

liefern.
Die Schullehrer haben nach Empfang der Verzeichnisse zu ermitteln,

ob noch alle verzeichneten Kinder sich innerhalb der Schulgemeinde be-

finden, und ob außerdem auswärts geborene Kinder, welcheder evangelisch-

lutherischen Kirche angehören, sowie Kinder, welche der letzteren nicht an-

gehören, in der Schulgemeinde vorhanden sind, deren Schulpflicht mit

Ostern des Jahres beginnt. Soweit die anzustellenden Erkundigungen

keinen genügenden Erfolg haben, haben die Schnllehrer sich an die Ge-
meindevorstände um Auskunft zu wenden- Die gewonnenen Ergebnisse

sind von den Schullehrern den von den Predigern ihnen zugestellten

Verzeichnissen hinzuzufügen und die letzteren, so vervollständigt, den

Predigern rechtzeitig zurückzugeben, um darnach endgültig für jede Schule

das Verzeichnis der zu Ostern in dieselben aufzunehmenden Kinder festzustellen.
Dies Verzeichnis ist vor dem Tage des gesetzlichenAnfanges der

Sommerschule dem Schnllehrer einzuhändigen, welcher auf Grund desselben

am vorgeschriebenen Tage die Ausnahme zu vollziehen hat.
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Wenn eine Schule zwei oder mehr Klassen hat, und der Lehrer
der untersten Klasse Inhaber einer Familienstelle ist, liegen diesem die
vorgenannten Ermittelungen ob, und ist ihm das endgültige Verzeichnis
zuzustellen und durch ihn die Aufnahme zu beschassen. Ist aber der
Lehrer der untersten Klasse Inhaber oder Verwalter einer für einen Un-
verheirateten bestimmten Lehrerstelle, so hat der erste Lehrer der Schule
diese Tätigkeiten und die Aufnahme selbst, letztere in Gegenwart und
unter Beistand des Klassenlehrers, zu übernehmen.

Besteht Ungewißheit über das Lebensalter eines Kindes oder über
seine Zugehörigkeit zu einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft, so
ist die Vorlegung eines Geburts- beziehungsweise eines Taufscheines zu
fordern.

Werden Kinder, welche das schulpflichtigeAlter erreicht haben, nicht
zur Aufnahme gestellt, so haben die Schullehrer den die Aufsicht führen-
den Predigern bis zum Schlüsse der ersten Schnlwoche Anzeige darüber
zu machen.

Das unterzeichnete Ministerium beauftragt Sie hierdurch, die
Prediger ihrer Diözese mit dieser Verfügung zur Nachachtung und zur
Mitteilung an die Schullehrer bekannt zu machen, zu welchem Zwecke
Ihnen hiebet eine Anzahl von Exemplaren zugestellt wird.

87. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 29. Juni 1885,
betr. Schiilzucht.

Das Recht, bei Handhabung der Schulzucht nötigenfalls auch körper-
liche Strafe iu geeigneter Weise und in richtigem Maße anzuwenden, ist
den Lehrern an den MecklenburgischenLandschulen zwar nicht ausdrücklich
zugesprochen, aber es hat von jeher als ihnen unzweifelhaft zustehend ge-
gölten, und ist immer unbeanstandet geübt worden. Schon die revidierte
Kirchenordnung von 1650 geht von der Voraussetzung aus, daß die Schul-
zucht der körperlichen Züchtigung nicht entbehren könne, wenn sie im
vierten Teile „Von Kinderschulen" über die Lehrer sagt: müssen sie
auch wissen, gebührliche und bescheidenlicheDisziplin zu halten, die in
allewege bei guter Institution der Jugend nötig ist. Und so sie von
Jemand, dessen Kind gebührlich in der Schule gezüchtigt worden, mit
Trotz, Drohen oder Gewalt überfallen würden, sollen sie dem Super-
intendenten, oder, so der am Orte nicht vorhanden, den Predigern, oder,
so es nötig, auch dem Rat solches anmelden, und um billigen Schutz
bitten, der ihnen auch widerfahren soll." Bezieht sich diese Erklärung
auch zunächst nur auf die Schulen in den Städten, so ist doch die zu
Grunde liegende Anschauung als so allgemein gültig hingestellt, daß die
Anwendung auf die damals erst in der Entwickelung begriffenen Land-
schulen von selbst folgen, und die Berechtigung, in diesen nach gleichen
Grundsätzen zu verfahren, als unzweifelhaft erscheinen mußte. Ein aus-
brückliches Zeugnis dafür, daß diese Anschauung über die Zulässigkeit
körperlicher Züchtigung auch in den Landschulen als zu Recht bestehend

von der höchstenSchulbehörde angesehen ward, findet sich erst in späterer
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Zeit in der für die Domanialschulen erlassenen Landesherrlichen V. vom
10. Februar 1845, betr. das Verfahren bei Beschwerden von Eltern über
die Bestrafung ihrer Kinder. Auch sie erkennt den Lehrern das Recht zu
körperlicher Züchtigung nicht geradezu und unmittelbar zu, aber sie setzt
es offenbar als vorhanden voraus, wenn sie erklärt, daß bloße Striemen^
welche als Spuren einer vorgenommenen Züchtigung zurückgeblieben sind,
noch nicht die Annahme begründen, es habe eine wirkliche Verletzung statt-
gefunden, und daß das Vorhandensein solcher Spuren an sich noch nicht
Veranlassung zu disziplinarischem Einschreiten oder gerichtlicher - Klage
geben solle. —

Auch nach Einführung der neuen deutschen Strafgesetzgebnng ist baä-
Züchtigungsrecht der Lehrer auf dem Lande an sich nicht beanstandet
worden. Es sind aber wiederholt Fälle vorgekommen, bei denen wegen
unangemessener Anwendung oder Ueberschreitung dieser Befugnis Klage
erhoben und Bestrafung erfolgt ist, und es hat sich ergeben, daß hin und
wieder Züchtigung in ungeeigneter Weise und mit ungeeigneten Werk-
zeugen, z. B- Linealen, vollzogen, und daß dadurch Uebermaß der
Züchtigung und Schädigung der Gesundheit herbeigeführt ist. Das unter-
zeichnete Ministerium sieht sich dnrch Vorkommenheiten solcher Art ver-
anlaßt, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß körperliche Züchtigung, wenn
sie zur Aufrechterhaltung der Zucht, Ordnung und guter Sitte in den
Schulen nötig wird, mit keinem andern Werkzeuge, als mit einem Rohr-
stocke vollzogen werden und daß sie nie in Mißhandlung ausarten darf.

Sie werden beauftragt, die Lehrer au den Landschulen Ihrer
Diözese durch Vermittelung der Prediger hievon in Kenntnis zu setzen,
zu welchem Zwecke eine genügende Anzahl von Exemplaren dieser Ver-
ordnung angeschlossen ist. (.Vgl. Nr. 100.)

88. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom IS. Dezember 1885,.
betr. Zeit der Schulentlassung.

Die am 4. Juli 1872 geborene X. N. kann nur dann Ostern 1880
aus der Schule entlassen werden, wenn sie am Palmsonntag desselben
Jahres zur Konfirmation zugelassen worden ist. Ein Antrag darauf, daß
dies letztere ungeachtet des noch nicht erreichten vorschriftsmäßigen Alters
geschehen möge, würde an den Oberkirchenrat gerichtet werden müssen.

(Vgl. Nr. 27. 84. 110.)

8S. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 22. Februar 1880,
betr. Hauslehrer lind Erzieherinnen.

Durch eine landesherrliche Verordnung vom 7. Juni 1825 (Raab?'
Ges.-S. IV. S. 319) ward für das Domanium vorgeschrieben, daß zur
Annahme einer Hauslehrerstelle der Nachweis bisherigen anständigen Lebens-
wandels und der Befähigung zur Erteilung von Unterricht erforderlich
sein sollte, und daß Personen, welche nicht auf der Universität gebildet
und mit dem Zeugnisse der theologischen Fakultät versehen wären, oder
nicht das Schullehrer-Seminar besucht und das Zeugnis der Anstellungs¬
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fähigkeit daselbst erworben hätten, ihre Befähigung zur Lehrerschaft in
einer vom zuständigen Präpositus vorzunehmenden Prüfung nachweisen unb

das Zeugnis darüber beim Antritte ihrer Lehrerstelle vorzeigen sollten.

Auch angehende Hauslehrerinnen, wenn sie wissenschaftlichen Unterricht
geben wollten, sollten sich einer angemessenen Prüfung des zuständigen

Präpositus unterwerfen, welche nach Maßgabe der Instruktion für die
Präpositen in der Verordnung vom 21. Juli 1S21 (vgl. Naabe eitat.

S> 398), betreffend ständische Landschulen, angestellt werden sollte.
Diese Verordnung ist späterhin durch landesherrliche in einzelnen

Fällen erlassene Bescheide, von welchen einer in Gesenius' kirchlicher Ge-
setzsammlung Teil II Seite 49, und in Balck, Verivaltungs-Normen

S. 32, abgedruckt ist, zwar nicht aufgehoben, aber ihre Anwendung dahin
beschränkt worden, daß von der Forderung des Nachweises der Befähigung^
resp. der Ablcgung einer Prüfung in der Regel abgesehen, und dieselbe
nur dann geltend gemacht werden sollte, wenn wohlbegründete Bedenken
gegen genügende Befähigung sowohl hinsichtlich der Kenntnisse als auch
der Sittlichkeit vorhanden wären.

Dieser Stand der Sache scheint nicht hinreichend bekannt zu sein.
Das Ministerium sieht sich deshalb veranlaßt, denselben in Erinnerung
zu bringen und darauf hinzuweisen, daß nach der noch jetzt geltenden
Ordnung im Domanium zwar von Hauslehrern, Hauslehrerinnen und
Erzieherinnen im Allgemeinen nicht die Vorlegung von Zeugnissen über
ihre sittliche Unbescholtenheit und ihre Befähigung zum Unterrichte zum
Zwecke der Annahme von Stellen zu verlangen, daß aber, wenn Zweifel

sich ergeben, ob sie die Befähigung in beiderlei Beziehung in genügendem
Maße besitzen, die Forderung zu stellen ist, den Nachweis durch Vorlegung
glaubwürdiger Zeugnisse zu führen, oder falls solche über die Lehrbefähigung
nicht beigebracht werden können, sich der vorgeschriebenen Prüfung durch
den zuständigen Präpositus zu unterziehen.

In Fällen, wo die Forderung der Beibringung von Zeugnissen auf
Schwierigkeiten und Weigerung stoßen, oder sonst eine befriedigende Er-
ledigung nicht gelingen sollte, haben die Prediger an das unterzeichnete
Ministerium zu berichten. (Vgl. Nr. 103.)

SM), Rundschreiben der Ministerien des Innern und der Unterrichts-
Angelegenheiten vom 13. Juni 1887, betr. Teilnahme der Kinder
an öffentlichenTanzvergnügen.

Die Aemter werden aufgefordert, die Obrigkeitliche Erlaubnis zur
Veranstaltung und Zulassung Öffentlicher Tanzvergnügen nach Maßgabe
der Verordnung vom 3. Februar 1854 (Raabe Ges. Bd. 5 S. 1060)
nebst Ergänzungsverordnung vom 10. Februar d. I. (Reg. Bl. 1887

Nr. 7) in der Regel nur unter der Bedingung zu erteilen, daß Kinder,
welche noch im schulpflichtigen Alter stehen, auf denselben nur unter Auf-
ficht verheirateter Personen und bis zu einer obrigkeitlich zu bestimmen-

den Zeit, wenn es sich um Tanzvergnügen der ledigen Knechte und
Mädchen handelt, aber überhaupt nicht zugegen sein dürfen.
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Zugleich werden die Aemter erinnert, auf Befolgung der Vorschrift
in § 7 der V.-O. vom 30. August 1843 (Raabe Ges. Bd. 3. S. 992),
betr. die Verhütung des übermäßigen Genusses von Branntwein zu halten,
wonach es unter anderen Krügern und Schankwirten, sowie den Gästen
in solchen Häusern bei Strafe verboten ist. Unerwachsenen Branntwein
oder andere geistige Getränke zu reichen oder reichen zu lassen.

Ol. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 4. Juli 1887,
betr. Verhältnis der Dienstherren ;u den Dienstkindern.

Von einer Anzahl von Predigern ist dem unterzeichneten Ministerium
eine Vorstellung eingereicht worden, in welcher dargelegt wird, wie die
znm Dienen während des Sommers beurlaubten schulpflichtigen Kinder
großen Gefahren ausgesetzt seien, zuchtlos zu werden und zu verwildern.
Als eine der dozu mitwirkenden Ursachen ist die durchweg bei den Dienst-
Herren geltende Meinung bezeichnet, daß ihnen kein Recht zustehe, und
keine Pflicht obliege, an den in ihrem Dienste stehenden schulpflichtigen
Kindern väterliche Zucht zu üben und nötigenfalls auch körperliche Züchti-
gung in dem Umfange, wie sie dem Vater zusteht anzuwenden. Dabei
ist der Wunsch ausgesprochen, das unterzeichnete Ministerium möge so
weit als möglich auf Beseitigung einer solchen fehlsamen Ansicht Bedacht
nehmen.

Das unterzeichnete Ministerium sieht sich dadurch veranlaßt, im
Folgenden die Grundsätze auszusprechen, nach welchen dos Verhältnis der
Dienstherren zu den mit Diensterlaubnis versehenen und in ihren Diensten
stehenden schulpflichtigen Kindern zu beurteilen ist, bemerkt dabei, daß
das Großherzogliche Oberlandesgericht zu Rostock in einem Erkenntnisse
vom 9. Januar 1882 sich in demselben Sinne ausgesprochen hat, und
fordert die Domanial-Aemter auf, in geeigneter Weise dahin zu wirken,
daß die an dem Dienstverhältnisse schulpflichtigerKinder beteiligte ländliche
Bevölkerung in möglichst weitem Kreise Kenntnis davon erhält.

Wenn ein Vater sein unerwachsenes, also der Erziehung noch be-
dürftiges Kind einem anderen Manne in dessen häusliche Gemeinschaft
zur Dienstleistung übergiebt, so muß, wenn nicht besondere Gründe ent-
gegenstehen, angenommen werden, daß er auch die Ausübung der väter-
Iichen Zucht über das Kind dem Dienstherrn mitübertragen, und daß der
Dienstherr Recht und Pflicht zur Handhabung solcherZucht mitübernehmen
will. Damit steht auch die gesetzlicheVorschrift sowohl in dem Regulativ
für die Sommerschule im Domanium vom 19. Juni 1876 als auch in
der Verordnung für die ritterschaftlichen Schulen vom 3. April 1879 in
Übereinstimmung, wonach die Dienstherren in Bezug auf die Haftung für
die Schulversäumuisse der Dienstkinder während des Dienstverhältnisses
ausdrücklich den Eltern, Vormündern, Pflegern oder sonstigen Personen,
deren Aufsicht die Kinder übergeben sind, gleichgestellt werden.

Ist nun hiernach anzunehmen, daß Recht und Pflicht der väterlichen
Zucht auf die Dienstherren mitübertragen wird, so ist dies von den Dienst-
Herren auch in allen Beziehungen auszuüben, wo es im Interesse des
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Kindes als pflichtmäßig geboten erscheint. Das Einschreiten kann nicht
bloß gegen Unarten und Ungezogenheitennötig sein; es soll das Kind
auch an Gehorsam, an Gewissenhaftigkeitund pflichtmäßigesVerhalten in
den ihm befohlenenVerrichtungengewöhnt werden, und auch für eine
solcheGewöhnung dürfen die Mittel der väterlichenZucht angewandt
werden. Wie der Vater freventliches und mutwilliges Verhalten des
Kindes beiAusführung der demselbenaufgetragenenDienste ahnden wird,
nicht bloß des angerichtetenSchadens wegen, sondern um das Kind vor
weiterenVerfehlungenzu bewahren, so darf dies auch der Dienstherr tun.

Die Wahl der richtigen Znchtmittel ist Sache des Ermessens. Auch
die Anwendung körperlicherZüchtigung gehört zu den Mitteln väterlicher
Zucht. Dabei ist selbstverständlicheBedingung, daß sie ohne Uebermaß
also in der Art und Weise geschieht,wie es der Sitte väterlicherZucht
gemäß ist.

Das unterzeichneteMinisterium hält für die zweckmäßigsteWeise
der Veröffentlichungder vorstehendenVerordnung, von welcher je vier
Exemplare hiebet erfolgen, den Abdruck in den Amts-Anzeigern, giebt
dies jedochdem ErmessenderDomanial-Aemter anHeim. (Vgl. Nr. 132.)

92. Reskript des Unterrichts-Mnisterinm vom 26. November 1887,
betr. Religionsunterricht »nd schulfreicTage.
Die katholischenSchulkinder sind nicht zu verpflichten, in den

Stunden, in welchen evangelisch-lutherischerReligionsunterricht erteilt
wird, in der Schule anwesendzu sein; vielmehr entspricht es ihrem Be-
keuntnisstande, daß sie erst nach dem Schlüsseder Religionsstundeein-
treten, und, wenn dieser Unterricht nicht in die erste Unterrichtsstunde
fällt, vorher entlassenwerden. Sollten jedochdadurch, daß sie erst nach
Schluß desReligionsunterrichts in dieSchuleeintreten, Uebelständeherbei-
geführt werden, so ist ihnen, das Einverständnis ihrer Eltern vorausgesetzt,
zu gestatten, auchwährend des Religionsunterrichts in der Schulstube an-
wesendzu sein. In diesemFalle liegt demLehrer ob, sie durchStellung
angemessenerAufgaben stille zu beschäftigen.

Daß der zwischeneinem auf einem Freitag fallenden Bettage und
dem folgendenSonntage liegendeSonnabend als schulfreibehandeltwird,
entsprichtden gesetzlichenVorschriften über die Ferien und die sonstigen
schulfreienTage nicht, kann nur als ein Mißbrauch angesehenund darf
nicht geduldetwerden.

93. Revisionsurteil des Strafsenats des Oberlandesgerichts zu Rostock
vom Ii. Januar 1890, betr. SchulvcrsänmnissePP.
1. In dem vom Angeklagtenmittelst frist- und formgerecht ein¬

gelegter und gerechtfertigterRevisionangefochtenenUrteil des Berufungs-
gerichts der ersten Strafkammer des GroßherzoglichenLandgerichtszuS.
vom 9. November r>.I., ist Nachstehendestatsächlichfestgestellt. Der
Sohn des AngeklagtenE. W., lutherischerKonfession,ist am 24. Sept..
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187-4 geboren, er besuchtebis zum 28. Februar 1889 die Schule zuW-,
dem Wohnorte des Angeklagten, nahm auch vomDezember 1888 bis zum
März 1889 an dem Konfirmandenunterrichtbei dem für W. zuständigen
Prediger zu E. teil, und sollte am Palmsonntag 1889 konfirmiert werden.
Seine Führung in der Schule war eine lobenswerte, in Folge eines
außerhalb derselben begangenen groben Vergehens gegen die Sittlichkeit
wurde er aber von demgedachtenPrediger von demfernerenKonfirmanden-
Unterricht und von der Konfirmation zu Palmsonntag 1889 zurückgewiesen.
Mit Vorwissendes Predigers zuE. und auf Grund eines von demselbenauf
Antrag des AngeklagtenausgestelltenAttestes brachte letzterer seinenSohn
nach T in die Schule, welcheer vom 12. März bis zu seiner dort am
14. April in der lutherischenKirche erfolgten Konfirmation unter guter
Führung besuchte. Von der daselbstbeabsichtigtenKonfirmation hat der
Prediger zu E. Mitteilung nicht erhalten. Der C. W. kehrte sodann in
das elterlicheHaus zurück,im August 1889 forderte der Prediger (5.den
Angeklagtenauf, ihn als noch schulpflichtigiu die Schule zu schicken,der
Angeklagtelehnte dies jedoch mit Berufung auf die stattgehabteKoufir-
mation ab. Es ist weiter angenommen, daß der Angeklagte bei dieser
Weigerung sichnicht in bona fide befunden habe, denn es sprechegegen
ihn schonder Umstand, daß er die Konfirmation seines Sohnes heimlich
betrieb, indem er bei Erbittung des für den Schulbesuchin T. nötigen
Attestes dem Prediger zu E. lediglichmitteilte, daß er ihn dorthin zum
Schulbesuchschickenwolle, seine weitergehendeAbsicht aber verheimlichte.
Nachdemhierzu die Aufforderung des Predigers zum Schulbesuchhinzu-
gekommensei, habe ein guter Glaube bei ihm nicht mehr obwalten
können.

Angeklagterist in Grund dieserFeststellungenin dem angefochtenen
Urteil wegen Schulversäumnis seines Sohnes in der Zeit nach der Auf-
forderuug au 24 Tagen in Grund der § 4 und 5 des Regulativs zur
MecklenburgischenVerordnung vom 19. Juni 1876, betreffend die Be-
Handlung der Schulversäumnissein den Domanialschulen(Reg.-Blatt von
1876, S. 106 flg.) zu einer Geldstrafe von 12 Mark aushülflich 4
Tagen Haft und in die Kosten des Verfahrens verurteilt.

2. Nach § 4 des Regulativs vom 19. Juni 1876, wird „gegen
die nicht genügend entschuldigtenSchulversäumnissevon dem zuständigen
Amte im Verwaltungswege mit nicht gerichtlichenStrafen (von 10 bis
S0 Pf., im Wiederholungsfallvon t Mk. für jeden versäumtenSchultag)
eingeschritten", nach § 5 haften für dieSchulversäumnisstrafendieEltern
und sonstigenPersonen, deren Aufsicht die Kinder untergeben sind, und
zu DerenHausstand sie gehören. Die Bestimmung, daß im Verwaltungs-
wege mit nicht gerichtlichenStrafen vorzugehensei, ist, da eS sich nicht
um eine disziplinäre Strafandrohung handelt durch die §§ 453 ff. der
Str.-Pr.-O. abgeändert, und daher mit Recht anf Antrag des Angeklagten
das gerichtlicheVerfahren gegenüber den vom Amte zu G. gegen ihn
unterm 3. und 18. September 1889 ergangenen Strafverfügungen er-
öffnet, vergleicheauch Göschund von Düring, Mecklenbg.-Schwerinsches
LandesstrafrechtS. 74 f., Note 19 zu dem Regulativ.
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3. Die Schulpflicht der der lutherischenKonfessionangehörenden
Kinder dauert nach § 6 der Schulordnung für das Domanium vom 7.
März 1823 (Raak, Gesetzsammlung,Bd. 4 S. 333 ff-) bis zur Konfir¬
mation; durch die Reichsgesetzgebnng,insbesondere das Gesetz über die
Beurkundung des Personenstandes pp. vom 6. Februar 1875 ist diese
Vorschriftnicht berührt, s. auch die Zirkularverordnung des Ministerii
für Unterrichtsangelegenheitenvom 9. Februar 1877 bei Frahm, Gesetze
für das Volksschulwesenin Mecklenburg-Schwerin,2. Auflage Nr, 36,
Mecklbg.Zeitschrift Bd. 1 S. 127 ff. Die Konfirmation der Kinder
-gehörtauch in Mecklenburg zu den Parochialrechten des Predigers der
Gemeinde, welcher sie angehören. Eltern und Vormünder sollen ihre
Kinder und Pflegebeifohlenennicht ohne wichtigeUrsachen, oder gar in
der Absicht, die am Wohnorte nicht zu erlangende Konfirmation zu er-
schleichen,aus ihrem Kirchspielund an fremdeOerter oder gar ins Aus-
land schicken;nur unter besonderenUmständen kann landesherrlicheDis-
pensation hierzu erteilt werden. Bezüglichder Konfirmation durch einen
-andereninländischenPrediger ist noch bestimmt, daß dieselbenur gestattet
ist, wenn das Kind entweder ein Zeugnis des zuständigenPredigers bei-
bringt, daß er die Schule seines früheren Wohnortes regelmäßig besucht
habe, oder wenn es wenigstensein Jahr lang an dem Orte der Konfir-
rnation sichaufgehalten und dort dieSchule fleißigbesuchthat. Siggelkow,
Mecklbg.Kirchen- und Pastoralrecht §332, V. vom 24. Januar 1778 in
der ParchimschenGesetzsammlung,2. Auflage, Bd. 2 S. 499, V. vom
20. Oktober 1838 bei Raabe, Bd. 4 S. 79, Voraussetzungder Konfir-
mation ist nach der V.O. vom 27. Oktober 1812 und 16. Juli 1840
(Raabe, B. 4 S. 77 und 80) nicht bloß dieZurücklegungdes 14. Lebens-
jahres, sondern auch der Erwerb gewisser näher angegebenerKenntnisse.
Den Predigern, welchennachMecklenburg.RechtedieSchulaufsichtzusteht
<LandesgrundgesetzlicherE-V. § 495, V. vom 24. Aug. 1771, Parch.
Gesetzs.Bd. 2 S. 738 Nr. 842, Schulordnung V. vom 7. März 1823,
§ 11, 14 uud 15), liegt es ob, die Kinder nicht bloß wegen groben
LeichtsinnsoderUnsittlichkeit,oder wegenmangelhafterReligionskenntnifse,
sondernauchwegensonstigerungenügenderKenntnissevon derKonfirmation
zurückzuweisen(f. die zit. VO. vom 20. Dezember 1824, beiRaabe Bd. 4
<5. 77) und hat dieseAbweisung,wie die letztereVO. sichausdrückt,zur
Folge, „daß das Kind für das Mal nochzurückbleibenmuß." Die Dauer
der Schulpflichtwird durch die Zurückweisungbei der regelmäßig, ins-
besondereauf dem Lande nur einmal im Jahre am Palmsonntag statt-
findendenKonfirmation (VO- vom 11. April 1789 und vom 3. März
1790, Parch. Ges. 2 S. 501, Siggelkow § 326—328) in der Regel
um 1 Jahr verlängert.

4. Nach dem Vorstehendenstand die Konfirmation des Knaben
•G.W. dem Prediger zu E. zu, die in der lutherischenKirchezu T. un-
zulässigerweisestattgehabteKonfirmation ist aber dessenungeachtet nicht
kirchlichungültig. Nich bloß für das Sakrament derTaufe, sondernauch
bezüglichder kirchlichenTrauung steht es fest, daß auch die von einein
unzuständigenGeistlichenvorgenommeneHandlung nicht ungültig ist, und
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die Natur des Parochialrechtes, als einer nur dem Interesse der äußeren
kirchlichenOrdnung dienendenInstitution, führt zu der gleichenAuffassung
bezüglichder Konfirmation, vergl. Richter, Kirchenrecht,8. 2lufl., § 159,
Meyer, Kirchenrecht,3- Aufl., § 60, besonders Note 7, Siggelkow l. c.

§ 332. Eine andere Frage ist es, ob die dem Mecklenb.Rechte zuwider
durch den Prediger zu T- vorgenommeneKonfirmation auch die Wirkung
hatte, die in der Zurückweisungdes C. W. stillschweigendmitenthaltene
Anordnung des zugleich die Schulaufsicht führenden Geistlichen zu (5.,
daß seine Schulpflicht fortzudauern habe, zu beseitigen, und diese Frage
muß trotz des Wortlauts der Schulordnung vom 7. März 1823, wonach
mit der Konfirmation das Ende der Schulpflicht eintritt, verneint werden.
Denn es ist in dem angefochtenenUrteil festgestellt, daß der Angeklagte
schon,als er seinenSohn nachT. in die Schule sandte, dieAbsichthatte,
dort seine Konfirmation zu erlangen, und daß er diese Absicht bei Er-
bittung eines Attestes zum Zwecke des Schulbesuchsdaselbstdem zustän-
digen Geistlichenverschwieg, er handelte damit zur Umgehung des ein-
heimischenRechts, welchesdieKonfirmation außerhalb des Wohnortes des
Vaters nur mit Zustimmung des kompetentenPredigers oder mit landes-
herrlicher Dispensation oder endlich nach vorgängigem einjährigem Auf-
enthalt an dein Orte der Konfirmation, gestattet. Diesem zur Umgehung
des Gesetzes vom Angeklagten herbeigeführtenkirchlichenAkte kann die
regelmäßige Wirkung der Konfirmation, die Befreiung des C. W. von
der Schulpflichtnicht zugeschriebenwerden, derselbe ist mithin nochzum
Besuch der Schule gehalten.

5. Nach § 4 des Regulativs vom 19. Juni 1876 findet die Be-
strafung des Vaters wegen „nicht genügend entschuldigterSchulversäum-
nifse" seiner Kinder, mithin nicht bloß wegen bewußt rechtswidriger,
sondern auch wegen fahrlässiger Verletzung seiner Pflicht, dieselbenzum
Schulbesuchanzuhalten statt, und kann es nach den Feststellungen des
Vorerkenntnisses keinem Bedenkenunterliegen, die zur Frage steheuden
Schulversäumnissefür nicht genügend entschuldigtzu halten, selbst wenn
der Angeklagte die Schulpflicht seines Sohnes für beendet gehalten
haben sollte.

Danach und da auch sonst keine Rechtsverletzungenin dem ange-
sochtenenErkenntnisseerkennbar sind, war die Revision des Angeklagten
unter Verurteilung desselbenin die Kosten der Instanz (§ 505, Abs. l
der Str.-Pr.-O.) als unbegründet zurückzuweisen.

(Vgl. Nr. 27.)

Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 26. April 1890,
betr. Teilnahme der Schulkinder am kirchlichenSängerchor.

Nach einer beim OberkirchenrateingegangenenAnzeige des Pastors
W in K. haben mehrere Mitglieder der dortigen Kirchengemeindesich
geweigert, ihre schulpflichtigenKinder der Aufforderung des Küsters uud
Organisten gemäß in den kirchlichenSängerchor eintreten und an den
Funktionen des letzterenim öffentlichenGottesdiensteund beiBegräbnissen
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teilnehmen zu lassen. Der Oberkirchenrathat infolge dessen die Unter¬
stützungdes unterzeichnetenMinisteriums in Anspruch genommen, damit
die Eltern derjenigen Schulkinder, welche der Küster als Leiter des
Sängerchors zum Eintritt in denselbenfür geeignet erachtet und in den-
selben einreihet, nötigenfalls angehalten werden möchten,die Mitwirkung
ihrer Kinder im Schülerchornicht zu verweigern und zu hindern.

Daß eine Verpflichtung der Schulkinder zur Teilnahme am kirch-
lichen Sängerchor besteht, leidet keinenZweifel. Die revidierte Kirchen-
ordnung von 1602 und 1650, welcheim landesgrundgefetzlichenErbver-
gleiche von 1755 ausdrücklich als gesetzlichverbindlichanerkannt ist,
schreibtin dem Abschnitte„Ordnung der Ceremonienin Pfarrkirchender
Städte, und da Schulen sind", toi. 150 ff., allgemein vor, daß zum
Gottesdiensteder Kantor mit den Schülern zur Kirche gehen und singen,
daß der Chor dem Pastor antworten soll u. s. w., und daß zu dem
Zwecke die Schulmeister und Kantoren die Knaben zu den christlichen
Choralgesängengewöhnensollen. BeziehensichdieseVorschriftenzunächst
auch nur auf die Städte und deren Schulen, so läßt doch der Zusatz:
„und da Schulen sind", deutlicherkennen,daß dieAbsichtdarauf gerichtet
war, es sollte auch an andern Orten, auch auf dem Lande, wo Schulen
bestandenoder nochgegründet wurden, mit dem Gottesdienste nach dem
Maße der vorhandenenLeistungsfähigkeitgehalten werden. Ebenso ver-
ordnet die revidierte Kirchenordnung in dem Abschnitte„Vom Begräb-
nisse", toi. 240, 6 ff., ganzallgemein, daß dieBegräbnissemit christlichen
Gesängen, Prozessionenund anderen gewöhnlichenZeremonienallenthalben
gehalten werden, wozu ebenfalls die Mithülfe eines Schülerchors nicht
entbehrt werden konnte. Auf Grund dieser Bestimmungen sind mit der
fortschreitendenEntwicklung des Schulwesens auf dem Lande auch hier
allmählichSchülerchöre in immer weiterem Umfange errichtet und bei
den sonntäglichenGottesdiensten und Begräbnissen verwendet worden.
Zeugnis darüber, daß die Bestimmungen der Kirchenordnungallgemein
in dieser Richtung angewandt und wirksam geworden sind, giebt schon
die Erläuterung der Kirchenordnungvon 1708, wenn sie vom kirchlichen
GottesdiensteBogen B, 4 b sagt, daß auch auf deu Dörfern der Pastor
und Küster mit den Dorfknaben, so viel deren zu haben möglich, in die
Kirche kommensollen, und hinsichtlichder Begräbnisse auf dem Lande,
Bogen 14 2 ausspricht, daß die Prediger nebst der Schule alle Leichen
ehrbarlichbegleiten sollen. So ist es allgemeineund unbestrittene Ueb-
lichkeitgewordenund muß als eine mit der Schulpflichtzusammenhängende
Landesordnnng gelten, daß Sängerchöre aus den dazu geeignetenSchul-
knaben gebildet werden und in Gottesdienstenund bei kirchlichenHand-
hingen mitwirken müssen und dementsprechendist es als Pflicht der
Schüler anzusehen, auf Erfordern an den Sängerchören und deren kirch-
lichenTätigkeiten teilzunehmen, und als Pflicht der Eltern sie zn solcher
Teilnahme zur Verfügung zu stellen. Im Falle der Weigerung von
Seiten der Eltern aber steht es den Schulbehörden zu, nach Befinden
mit Bedeutung, Verwarnung und nötigenfalls mit Zwangsmitteln ein-
zuschreiten.
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Diesen Erwägungen gemäß hat das unterzeichneteMinisterium dem
Oberkirchenratanheimgegeben,den Pastor W. in K. anzuweisen,daß er,
wenn bei der dortigenSchule wiederumWeigerung von Seiten der Eltern
der Schulknaben hinsichtlichder Teilnahme der letzteren am kirchlichen
Schülerchorvorkommensollte, dem Amte Anzeige davon mache,und giebt
dem Amte W. auf, nach geschehenerAnzeigezunächstdie sichWeigernden
über die bestehendeVerpflichtung zu bedeutenund zur Nachachtungauf-
zufordern, bei fortgesetzterWeigerung aber durch die geeignetenZwangs-
mittel dazu anzuhalten.

Diejenigen Schulknaben, welcheDiensterlaubnis für den Sommer
erhalten haben, sind zwar dadurch von demBesucheder kirchlichenKinder-
lehren nicht befreiet, zur Mitwirkung im kirchlichenSängerchor aber
während ihrer Dienstzeit nicht heranzuziehen.

95. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 22. Februar 1892,
betr. einstwrilige Zuweisung einer Ortschaft zu einer anderen
Schulgeineinde.
Nach Erwägung des Berichts vom 16. d. Mts. erklärt das unter-

ZeichneteMinisterium sich mit dem Vorschlagedes Amtes einverstanden,
daß die schulpflichtigenKinder aus und ...... bis Ostern
d- I. der Schule in zugewiesenwerden, und beauftragt das
Amt, die Gemeindevorständezu , , und
hiervon in Kenntnis zusetzen, und in Gemeinschaftmit demPastor . . . .
in die nötigen Anordnungen zu treffen.

Einer solcheneinstweiligenEinrichtung zu widersprechenist der Ge-
meindevorstandzu nicht befugt, vielmehr steht es dem unter¬
zeichnetenMinisterium nach § 12 der Verordnung, betr. die Beteiligung
der Gemeinden im Domanium an den Ortsschulen vom 29. Juni 1869
zu, in solchenFällen die zur einstweiligenAushülfe dienlichenVerfügungen
zu erlassen. Die Wiederbesetzung der Schulstelle in wird zu
Ostern d. I. erfolgen.

96. RundschreibendesUnterrichts-Ministeriumvom 28. November1892,
betr. Nebenämter des Lehrers.

Seit mehrerenJahren ist öfter an Landfchullehrerund fchulhaltende
Küster auf dem Lande dieAufforderung ergangen, Nebenämter, wiePost-
agenturen, amtlicheTrichinenschauund andere der Art zu übernehmen.
Die Schullehrer und Küster haben sich meistenteils wegen der damit ver-
bundenen Einnahme dazu bereit finden lassen. Die erforderliche Ge-
nehmigung ist von den Oberbehörden auf Ansuchen in der Regel mit
dem Vorbehalte der beliebigenZurücknahme und unter der Bedingung
erteilt worden, daß durch das Nebenamt dem Hauptamte, sei es bloßer
Schuldienst oder Kirchen-und Schuldienst, keinEintrag gescheheund daß,
falls einzelne Geschäftedes Nebenamtes für das Hauptamt störendwerden
möchten, für das Nebenamt Stellvertretung geschafftwerde. Im Laufe
der Zeit hat sichnun das Bedürfnis herausgestellt, für das Verfahren
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bei Nachsuchungund Erteilung der GenehmigungeinheitlicheRegeln auf-
Zustellenund das Ministerium sieht sichveranlaßt, im Einverständnisse
mit dem Oberkirchenratdie folgendenGrundsätze als maßgebendkund
Zu tun.

Wenn es sichum Anträge auf Genehmigung zur Uebernahmevon
Nebenämtern handelt, ist zuerst festzustellen,daß durch das Nebenamt die
Pünktlicheund sorgfältige Verwaltung des Hauptamtes, fei es Schuldienst
oder Kirchen-und Schuldienst, nicht beeinträchtigtwerde, und daß, wenn
etwa einzelneGeschäfte des Nebenamtes in die für den Schulunterricht
oder die kirchlichenVerrichtungenbestimmteZeit fallen sollten, zur Abwehr
von Störungen geeigneteStellvertretung für dasNebenamt werde gestellt
werden. Hierüber ein Urteil abzugeben, ist zunächst bei bloßen Schul-
lehrern im Domaninm Sache des zuständigenAmtes und des Pastors,
in der RitterschaftSache der Gutsobrigkeit und des Pastors. Bei Schul-
lehrern, welchezugleichKirchendienersind, wird im Domanium das Er-
achten des zuständigenSuperintendenten, in der Ritterschaft ebenfalls das
des zuständigenSuperintendenten, der sichaber vorher mit dem Kirchen-
Patron in Einvernehmenzu setzenhat, hinzukommenmüssen. Endlich ist
die Genehmigung der Oberbehörden, soweit es sich um den Schuldienst
handelt, des unterzeichnetenMinisterium, soweitdaneben auch ein Kirchen-
dienst in Betracht kommt, des Oberkirchenrats, einzuholen- Die Geneh-
migung wird, wenn siestatthaft befunden wird, immer nur auf Widerruf
gegeben werden. Die Superintendenten werden hierdurchbeauftragt, die
Pastoren ihrer Diözese,welcheDomauial- und ritterschaftlicheLandschulen
zu beaufsichtigenhaben, hievon zur Nachachtung,sowie zur Mitteilung an
die Schullehrer in vorkommendenFällen, in Kenntnis zu setzen.

(Vgl. Nr. 119.)

97 Schreiben des Unterrichts-Ministerium vom 30. November 1892,
betr. Schulversäumnisse.
Die vom Amte ausgesprocheneAnsicht ist richtig, daß die V.-O.

vom 19. Juni 1876 (Reg.-Bl. Nr. 18) über die Behandlung der Schul-
Versäumnissevon der Voraussetzungausgehe, den Domanialämtern eigne
die Bestrafung der vorgekommenenSchulversäumnisse,den Predigern aber
ihrer ganzenStellung nach vorzugsweisedie auf Verhütung von Schul-
Versäumnissen gerichteteTätigkeit, wie Vorstellung, Ermahnung, Warnung,
und sodann die Bezeichnungder vorgekommenenund nicht für genügend
entschuldigten,sondernfür strafbar zu haltendenVersäumnisse. Ist gleich
durch die Bestimmungen dieser Verordnung eine Verwarnung durch die
Aemter nicht ausgeschlossen,so sind dochdie Prediger vor allen berufen,
in solcherWeise tätig zu sein; und jedenfalls ist nicht zu erwarten, daß
eine vorgängigeVerwarnung durch das Amt eine größereWirkung haben
werde als die nachfolgendeBestrafung. Das Ministerium kann deshalb
die Ablehnung einer Verwarnung von Seiten des Amtes nicht als eine
Versagung der ihnen gebührendenUnterstützungansehen.

In Fällen, wo ungeachtet verfügter und vollzogenerStrafen die
ungerechtfertigtenVersäumnissesickwiederholen,steht ihnen nach § 3, 1
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der gedachtenV.-O. zu, von solchenVersäumnissen in kürzeren Fristen.
Anzeige zu machen, und nach § 4, 4 dem Amte, sofort mit schärferer
Strafe einzuschreiten.

Liegt der Verdacht nahe, daß zur Entschuldigungvon Versäumnissen
angegebeneKrankheit nur Vorwand sei, so kann verlangt werden, daß die
Eltern durch ärztlichesZeugnis das wirklicheVorhandensein von Krank-
heit, und zwar solcher,die om Schulbesuchehindert, nachweisen,und ist
die Versäumnis, wenn solcherNachweis nicht erbracht wird, als gerecht-
fertigt anzusehenund zu behandeln. (Vgl. Nr. 124 )

98. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 6. März 1894,
betr. Fuhrwerkentschädigungdes Schuliiispeltors-
Das unterzeichneteMinisterium macht die Aemter darauf aufmerk-

sam, daß der Pastor, welcher auf Grund des § 3 der Verordnung vom
10. Februar 1845, betr. das Verfahren bei Beschwerdenüber Bestrafung
der Kinder, außerhalb seines Wohnorts an einer Sitzung der Ortsschul-
behörde teilnimmt, Anspruch auf Ersatz der notwendigen wirklichenAus-
lagen für Fuhrwerk und Zehrung aus der Amtskassehat; für Fuhrwerk
jedochnur, wenn er keine eigne Anspannung hält und wegen fehlender
Ackerkompetenzauch nicht halten kann.

Wenn jedoch die Entfernung zwischendem Wohnort des Pastors,
und demTerminsort nicht mehr als 2 (zwei)Kilometer beträgt, sowerden
Zehrungs- und Fuhrkostennicht erstattet.

Gleichzeitig bemerkt das unterzeichneteMinisterium, daß die in
Absatz 1 genannten Kostennicht zu denjenigen Unkostengehören, welche
der Lehrer im Falle seiner disziplinären Bestrafung zu tragen hat.

(Vgl. 104. 105.)

99. Zusatzverordnungvom 16. November 1895 zu § 7 der Verordnung
vom 29. Juni 1869, betr. Reinigung der Schulstiiben und Aborte.

Friedrich Franz pp. Wir verordnen hierdurch was folgt:
Der § 7 Unserer Verordnung vom 29. Juni 1869, betreffenddie

Beteiligung der Gemeinden im Domanium an den Ortsschulen, erhält
zum Schluß nachstehendenZusatz:

„Mit Ausnahme der Ferienzeit diewöchentlichegründlicheReinigung
„der Schulstuben mit Zubehör, während die Ueberwachung der
„Reinigungsarbeiten und in der Zwischenzeitdie gewöhnlicheRein-
„Haltung der genannten Räume Sache der Schullehrer ist; sowie
„die Säuberung und Auskehrung der für dieSchulkinderbestimmten
„Aborte." (Vgl. Nr. 280).

Bekanntmachung des Unterrichts-Ministerium vom 30. Dezember 1895,.
betr. Erteilung von Religionsunterricht durch Lehrerinnen

vergl. Nr. 5. 9. 10.
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100. RundschreibendesUnterrichtsministerium vom 13. September 1897,
betr. körperlicheZüchtigung.

In Ergänzung der Vorschrift derZirkularverordnung vom 29. Juni
1885, das; körperlicheZüchtigung mit keinemandern Werkzeugeals mit
einem Rohrstockevollzogenwerden darf, wird hierdurch jede andere Art
körperlicherZüchtigung, insbesondereauch jedes Schlagen an den Kopf,
Ohrfeigen und dergleichengänzlichuntersagt.

Sie werdenbeauftragt, die Lehrer an denLandschulenIhrer Diözese
durch Vermittlung der Prediger hievon in Kenntnis zu setzen,zu welchem
Zweckeeine Anzahl von Exemplaren dieser Verfügung angeschlossenist.

101, Schreiben des Unterrichts-Ministerium vom 30. Juli 1898, ver-
öffentlichtdurch Rundschreibenvom 20. August 1898, betr. Schill-
Versäumnisse.
Betreffeud Schulversäumnissein der Parochie P. wird dem Amte

erwidert, daß nach Ansicht des Ministeriums unter Versäumnis eines
halben Tages im Sinne der Verordnung vom 19. Juni 1876 nicht nur
die Versäumnis derjenigenTage, an welchen nur halbtägiger Unterricht
stattfindet, sondern auch die Versäumnis entweder nur des Vor- oder nur
des Nachmittagsunterrichtsan einem ganztägigenUnterrichtstage zu ver-
stehen ist. (Vgl. Nr. 12-1.)

102. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 2. Dezember 1898,
betr. Teilnahme der Schüler am kirchlichenSängerchor.

Auf den Bericht vom 15. September d, Js. betr. Heranziehungder
Schulkinderzum kirchlichenSängerchor wird dem Magistrat hiemit Nach-
stehendeserwidert:

Das; für die Schüler der dortigen Stadtschule (Knaben) eine Ver-
pflichtungzur Teilnahme am kirchlichenSängerchor besteht, leidet keinen
Zweifel. Wie schon in der ersten Kirchenordnungvon 1540 vorgesehen
ist, daß die Schüler während des Gottesdienstessingen, so bestimmt die
Kirchenordnungvon 1552, daß der Schülerchoram Kirchengesangteilzu-
nehmen hat und wiederholt die revidierte Kirchenordnuug „Ordnung der
Ceremonienin PfarrkirchenderStädte, und da Schulen sind" diefrüheren
Vorschriftenvon dem Singen des Schülerchorsbeim Gottesdienste. Zur
Ausführung dieserKirchen-und landesgesetzlichenBestimmung ist in dem

§ 58 der im Jahre 1834 erlassenenund landesherrlichbestätigtenSchul-
ordnung für die Stadtschule zu Gadebuschvorgeschriebenworden, „daß
die zum kirchlichenSängerchor gehörendenSchüler sichnach Anweisung
des den Kirchengesangleitenden Lehrers regelmäßig und pünktlich ein-
finden müssen." Die in den Jahren 1856 und 1880 erlassenenund
landesherrlichbestätigtenund revidierten Schulordnungen für die Stadt-
schulezu Gadebusch enthalten zwar diese Bestimmung nicht. Aus dem
Fehlen derselben,welchessichdaraus erklärt, daß der bezüglichedie Ver-
pflichtungender Schüler behandelndeAbschnittder älteren Schulordnung
als selbstverständlichweggelassenworden ist/ ist indessennicht der Schluß
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zu ziehen, daß die Verpflichtung der Schüler der Stadtschule „an dem
kirchlichenSängerchor teilzunehmen,weggefallensei." DieseVerpflichtung
bestehtvielmehr auf Grund der Bestimmung der revidierten Kirchenord¬
nung, sowie auch in Beihalt der Bestimmung des § 31 der revidierten
Kirchenordnung „daß es dem Kantor zum Zweckedes Gesanges bei dem
Gemeindegottesdiensteund kirchlichenHandlungen obliege, einen Sänger-
chor aus den Schülern außerhalb der Schulstunden zu bilden nnd einzu-
üben", unverändert fort.

Hieraus erhellt, daß der Magistrat verpflichtetist, die Knaben zur
Teilnahme am kirchlichenSängerchor anzuhalten, dem pflichtmäßigenEr-
messender Pastoren und des mit dem Einüben des Chors betrauten
Kantors aber muß es überlassenbleiben, zu bestimmen, wieviel Knaben
zur Bildung des Chors genügen, bezw. erforderlichsind.

Was die von den dortigen Pastoren angeordnete Teilnahme der
Mädchen am kirchlichenSängerchor betrifft, so ist es fraglich, ob auf
Grund der revidierten Kirchenordnung eine solcheTeilnahme gefordert
werden kann. Es ist daher von demOberkirchenratden dortigenPastoren
anheimgegebenworden, etwaigem Widerspruch gegenüber nicht darauf zu
bestehen. (Vgl. Nr. III.)

Bekanntmachungdes Unterrichts-Ministerium vom 21. März 1899,
betr. Verpflichtung der Religionslehrerinnen ans das Bekenntnis

Vgl. Nr. 9. 10.

103. Rundverfügung des Unterrichts-Ministerium vom 19. Mai 1899,
betr. Privatunterricht.
Diejenigen Mitglieder einer Schulgemeinde des Domaniums, welche

ihre schulpflichtigenKinder nicht in der öffentlichenSchule, an welchesie
gewiesen sind, sondern durch einen Hauslehrer oder eine Erzieherin im
Hause unterrichten lassen wollen, haben dem zuständigenPastor nicht nur
hiervon Anzeige zu machen, sondern auch dabei anzugeben, welchen
Hauslehrer oder welcheErzieherin sie angenommen haben, und ibm von
jedem Wechselin der Person des Hauslehrers oder der Erzieherin recht-
zeitig Mitteilung zu machen.

Unter Bezugnahme auf die AllerhöchsteVerordnung vom 7. Juni
1825 und die Rundverfügung vom 22. Februar 1886 wollen Sie den
Pastoren Ihrer Diözesehiervon Kenntnis geben.

104. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 4. August 1899,
betr. Reisekostender Pastoren.
Den Aemtern teilt das Ministerium eine heute an die Landes-

superintendeutenergangeneRundverfügungmit, nnd bemerktdabei, daß
Verfügungen,durchwelcheeinzelnenPastorenfür anderweitigeSchulreisen
Ersatz der Fuhrkostenaus der Amtsschulkassezugebilligt ist, durch die
angeschlosseneRundvcrfügungnicht berührt werden.
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Wenn sichZweifel darüber ergeben, ob bei einer Bewilligung der
Art die durch Einführung eines Lehrers entstehendenFuhrkostenmitbe-
griffen sein sollen, oder dies Letztereausdrücklichausgesprochenist, so hat
das Amt über eiue Abänderung der betreffendenVerfügung hierher zu
berichten. (Vgl. 105. 162).

105. Rundverfügung des Unterrichts-Ministeriumvom 4. August 1899,
betr. Fuhrkosten der Pastoren.

Wenn einem Pastor durch die Ausführung eines dem zuständigen
Superintendenten erteilten und von diesem dem Pastor übertragenen
Auftrages zur Einführung eines Landschullehrersim Domanium Fuhr-
kosten erwachsensind, so soll er künftig berechtigtsein, die Abrechnung
über dieseKostennebstden erforderlichenBelägen zwecksErstattung binnen
14 Tagen nach der Ausrichtung des Auftrags an den Superintendenten
einzureichen. Der Superintendent hat diese Abrechnungen und die zu-
gehörigenBeläge mit einer Zusammenstellungder Beträge und etwa von
ihm nötig befundenen Berichtigungen oder Erinnerungen, binnen 4
Wochen nach Ablauf der Frist für den Eingang der Abrechnungen, an
das unterzeichneteMinisterium einzusendenund die Erstattung der Be-
träge zu beantragen.

Bei sehrkurzerEntfernung des Schulortes vomWohnortedes Pastors
(weniger als 2l/a im) werden in der Regel Fuhrkostennicht zu berechnen
sein, und ein Ersatz derselbenwird nur auf besondereausreichendeBe-
gründung hin zugestandenwerden können.

Sie wollen die Pastoren Ihrer Diözesehiervon in Kenntnis setzen
und darauf hinweisen, daß die Verfügungen, durch welche in einzelnen
Fällen Erstattung der in Frage stehendenFuhrkostenaus den Amtsfchul-
kaffenzugestandenist, hierdurch aufgehobenwerden.

106. Reskript des Unterrichts-Misteriumvom 18. September 1899, betr.
VersäumniseinzelnerUnterrichtsstunden.
UnentschuldigteVersäumnisse einzelner von mehreren aufeinander

folgendenUnterrichtsstundenkönnen auf Grund derVerordnung vom 19.
Juni 1876 nicht bestraft werden. Dies gilt auch vom Turnunterricht,
wenn derselbe zwischenanderen Unterrichtsstundenoder im Anschluß an
diese erteilt wird.

Gegen die unentschuldigtenVersäumnisseeinzelnerStunden hat zu-
nächstdie Schule mit den ihr zu Gebote stehendenZuchtmitteln einzu-
schreiten,bei dauernder Widersetzlichkeitgegen die Ordnungen der Schule
wird nötigenfalls der Schulinspektor, wenn auch feine Bemühungen zur
Herbeiführung des ordnungsmäßigenSchulbesucheserfolglos bleiben, zur
zwangsweisenDurchführung der Ordnungen dem GroßherzoglichenAmte
Anzeigeerstatten und geeigneteMaßregeln erbitten müssen.
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107. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 14. November1899,
betr. Besuch der Kinderlehre von den Dienstkindern.

Nach der V.-O. vom 22. August 1878, betr. die Sommerschuleim
Domanium, befreien die für das Sommerhalbjahr ausgestelltenDienst-
erlaubnisscheinenicht von der Teilnabme au den kirchlichenKinderlehren
iu den Kirchen, und es steht zum Ermessen der Prediger, wegen wieder-
Holter nichtentfchuldigterVersäumnis der Kinderlehre die Dieusterlaubnis
für den nächstfolgendenSommer zu versagen. Nach der Regieruugs-V.-O.
vom 1. Dezember1838 darf auch, wenn Eltern ein Kind in Dienst geben,
der Dienstvertrag nur unter der Bedingung geschlossenwerden, daß dem
Kinde der regelmäßige Besuch der Katechisatioueuverstattet und es vom
Dienstherrn dazu angehalten werde.

Wenn nun durch die V.-O. vom 19. Juni 1876, betr. die Be-
Handlung der Schulversäumnisse bei den Domaniallandschnlendie Auf-
Hebung der Diensterlaubnis durch das Amt für den Fall vorgesehenist,
daß sich die Versäumnisse der mit Diensterlaubnis versehenenKinder
wiederholen,fehlt es an einer ausdrücklichenBestimmung darüber für den
Fall, daß die Kinder der Verpflichtungzur Teilnahme an den kirchlichen
Kinderlehren nicht nachkommen.

Das Ministerium will bis zum Ende dieses Jahres einem Berichte
darüber entgegensehen,ob in dem Amtsbezirkederartige Fälle vorgekommen
sind, und ob, bezw.durch wen in solchemFalle die Diensterlaubnis wegen
Nichterfüllung der Bedingung noch in demselbenSommerhalbjahr ausge-
hobenworden, oder was sonstetwa zur Durchführung der betr. Bestimmung
geschehenist. Auch wollesich das Amt nachBenehmen mit den Pastoren
erachtlichdarüber äußern, ob und bezw. iu welcherWeise uach den dort
gemachten Erfahrungen eine Ergänzung der bestehendengesetzlichenVor-
schristeuerforderlich erscheint. (Vgl. Nr. 94 (Schluß). 132.)

108. Verordnung vom 20- Dezember 1899 zur Ausführung des Neichs-
impsgeseyesvom 8. April 1874. (Vgl. Nr. 62).

§ 4. Die Vorsteher und Vorsteherinnen der im Jmpfgesetze§ 1,
Ziffer 2 bezeichnetenSchulanstalten haben nach dem Formular C und
unter Ausfüllung der ersten sechs Kolonnen bis zum 1. März alpha¬
betischgeordneteListen der in dem laufeudeuJahre uach demJmpfgesetze
a. a. O. zur Impfung gelangendenZöglinge der Ortsobrigkeit einzu-
reichen, welchesie bis zum 15. März an deu Jmpfarzt abzuliefern hat.
In diese Liste sind auch die uach Mitteilung der Ortsobrigkeit (§ 11)
aus der vorigjährigen Liste für Wiederimpfungen zu übertragenden, in
Spalte 26 derselbenvermerktenWiederimpfpflichtigenZöglingeaufzuuehmeu.

Sofern Zöglinge die vorläufige oder nach § 1, Ziffer 2. a. E. des
Jmpfgesetzes die gänzlicheBefreiung von der gesetzliche,:Impfpflicht in
Anspruch nehmen oder die Erfüllung der gesetzlichenJmpfpflicht in dem
laufenden Kalenderjahre nachweise»,ist zur Spalte für Bemerkungen das
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vorzulegende ärztliche Zeugnis, beziehungsweise der Impfschein anzn
schließen.

§ 5. Das im Jmpfgesetz § 13, Abs, 4, vorgesehene Verzeichnis
derjenigen Schüler, für welche der Nachweis der Impfung nicht erbracht
worden, ist 4 Wochen vor Schluß des mit Ostern zu Ende gehenden
Schuljahres von den Vorstehern und Vorsteherinnen der im Jmpfgesetz § 1,
Ziffer 2 bezeichnetenSchulanstalten der Ortsobrigkeit vorzulegen.

§ 7. I. —.— 2. Die Obrigkeit des Jmpfortes hat dem Impf-
arzt zur Vornahme der Impfungen und für die Gestellung der Impflinge
die Schulzimmer oder andere ihr zur Verfügung stehende,denAnsprüchen
des § 2 der Anlage I entsprechendeRäume, nach Bedürfnis in geheiztem
Zustande, zu überweisen, auch das Fuhrwerk des Jmpfarztes und des
revidierendenMedizinalbeamten aufzunehmen, — Im Domanium liegt diese
Verpflichtung der Gemeindeverwaltung des Ortsbezirks ob.

§ 11. —.— Die Ortsobrigkeiten haben ein Verzeichnis der in
Spalte 27 der vorigjährigen Liste aufgeführten Zöglinge den Vorstehern
und Vorsteherinnen der betreffenden Schulanstalten zur Berücksichtigung
bei den von diesen aufzustellendenJmpflisten mitzuteilen.

§ 14. Durch dievon dem GroßherzoglichenMinisterium, Abteilung
für Medizinalangelegenheiten, zu bestimmenden Stellen sollen den
Standesämtern die

'Formulare
der Geburtslisteu, den Jmpfärzten die

Formulare der Jmpfliste D, der Impfscheine nnd ärztlichen Zeugnisse,
sowie den Ortsobrigkeiten für sich und bezw. zur Abgabe an die Schul-
Vorsteher und Aerzte Drnckeremplare der Anlage III, die Forniulare der

Uebersichten(§ 13), der Jmpslisten, Impfscheine und ärztlichenZeugnisse
unentgeltlich geliefert werden.

Reskript des Unterrichts - Ministerium vom 21. Dezember 1899,
betr. Versetzung der Schüler.

Nach der Stellung, welcheder Pastor zu den ihm unterstelltenLand-
schulen im Domanium einnimmt, hat er bei mehrklassigenSchulen über
die Versitzung von Schülern in die nächsthöhereKlasse nachVerständigung
mit den beteiligten Lehrern zu entscheiden. Wenn nicht. besondere Be-
denken obwalten, wird regelmäßig auf Vorschlag des Lehrers der unteren
Klasse mit Zustimmung des Lehrers der höherenKlasse dieVersetzungdurch
den Pastor ohne vorgängige Prüfung seinerseits erfolgen oder gutgeheißen
werden können. In etwaigen Beschwerdefällen,oder wenn die beteiligten
Lehrer sich nicht einigen können, wird der Pastor einePrüfung vornehmen
und auf Grund derselben seine Entscheidung treffen müssen.
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II Schulunterricht

110 Fortdauer der Schulpflichtigkeitbis zur Konfirmation.Behauptung,
daß die Konfirmationohne Gruud versagt worden sei.
(vgl- Meckl. Zeitschrift f. Rechtspfl. p. Bd. XIX. S. 127.)
Aus den Gründen des Urteils vom 17. November 1900:

—:— Angeklagter (der auf Grund der §§ 15, IG der V. O. vom
3. April 1879 zur Modifikation und Ergänzung der „Patentverordnung
vom 21. Juli 1821 verurteilt worden ist, weil er seine Tochter in der
Zeit vom 23. April bis zum 2. Mai 1900 vom Besuche der Schule zu-
rückgehalten hat) ist mit seiner Behauptung, seine Tochter sei zu Ostern
d- I. mit Unrecht von der Konfirmation ausgeschlossen,nicht zu hören.
Tie Entscheidung darüber, ob ein Kind denjenigen Grad der Reife und
dasjenige Maß von Kenntnissen erlangt hat, welche für dieZulassung zur
Konfirmation zu fordern sind, steht dem zuständigen Geistlichen zu; vgl.
die Nachweisungen in der Meckl. Zeitschrift 9 S. 342 Beschwerden über
grundlos erfolgte Zurückweisungen von der Konfirmation führen demnach
an die dem Geistlichen vorgesetztenInstanzen des Kirchenregiments; da¬
gegen ist, wie das Landgericht zutreffend angenommen hat, für richterliche
Prüfung insoweit kein Raum.

111. Begriff der Schulverfäumnifse.Pflicht der Schüler zur Teilnahme
am Kirchenchorund zum Besuchdes Gottesdienstes.
I. Aus dem Urteil des Landgerichts R o sto ck

vom 2 0. Februar 1901.

G r ü n d e: Angeklagter, der Bäcker Heinrich Prödel ans Ribnitz,
geb. 23. Januar 1863 zu Güstrow, lutherisch, nicht vorbestraft, hat gegen
die ihm am 1. Dezember 1900 zugestellteStrafverfügung des Magistrats
zu Ribnitz über 1,20 Mk. aushülflich 1 Tag Haft wegen Uebertretung
des § 24 der Ribnitzer Schulordnung am 8. Dezember 1900 schriftlich
beim Großherzoglichen Amtsgericht Ribnitz auf gerichtliche Entscheidung
angetragen und gegen das daraufhin am 23. Dezember 1900 vom Groß-
herzoglichenSchöffengerichtRibnitz wider ihn erlasseneUrteil, dnrcl?welches
er wegen obengenannter Uebertretung in eine Geldstrafe von 1 Mk. und
zur Tragung der Kosten des Verfahrens verurteilt war, am gleichenTage
zu Protokoll des Gerichtsschreibers Berufung eingelegt.

Angeklagter hat geständigermaßen am Sonntag, 18. November 1900,
seinen Sohn Wilhelm, welcher die erste Klasse der Ribnitzer Stadtschule
besucht, von der Teilnahme am Chorgefang in der Kirche zu Ribnitz ab-
gehalten, obwohl der Knabe schon am 3. und 4. November 1900 den
Chorgesang versäumt hatte, und Angeklagter deswegen verwarnt worden
war. Er hat ferner dem Magistrat gegenüber, welcher ihn zur Erfüllung
dieser Verpflichtung ermahnt hat, erklärt, daß er seinen Sohn nicht zu
Chorgesängen gehen lassen werde. Der Angeklagte wohnt auf Ribntzer
Stadtgebiet, allerdings etwa ^/s Stunde vor der Stadt, und seineKuder
sind in Ribnitz schulpflichtig. Sein Sohn Wilhelm hat häu-
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figer wegen Kränklichkeitdie Schule versäumen müssen, doch räumt An-
geklagter selber ein, daß die hier zur Frage stehendeVersäumnis nicht
darauf zurückzuführensei, er werde vielmehr seinen Sohn auch fernerhin
nicht zum Chorsingen schicken,da das nicht mit zur Schule gehöre, und
kein Gesetz bestehe,nach welchemer gezwungen werden könne, sein Kind
am Chorgesang teilnehmen zu lassen, auch würden die Knaben willkürlich
vom Kantor zum Chorgesang ausgesucht.

Der Angeklagte hat sichnach dem unter 2 festgestelltenTatbestände
einer Uebertretung der §§ 16, 24 der am 3. Dezember 1853 landes-
herrlich bestätigten Ribnitzer Schulordnung schuldig gemacht. Schon die
MecklenburgischeKirchenordnung von 1552 bestimmt in dem Titel: „Ord-
nung der Ceremonien in Pfarrkirchen der Sted, und da Schulen sind"
(Bärensprungsche Sammlung 1. Teil 1. Stück S. 108 ff.), daß die
Schüler zum Psalmensingen und dergl. im Kirchenchorverwendet werden
sollen. Diese Bestimmungen sind in die revidierte Kirchenordnung von
1602, neu aufgelegt zu Lüneburg 1650, unter demselbenTitel (Bären-
sprungscheSammlung 1. Teil, 2. Stück S. 234 sf.) übergegangen mit
dem ausdrücklichenZusatz in Abs. 6 a. a. O.: „Zu solchenAlten und
Christlichen reinen Choralgesengen, sollen die Schulmeister und Cantores
die Knaben gewenen, und fleiß anwenden, daß diefelbigen ihnen von
fügend auff eingebildet und bekandwerden." Vergl. auch denTitel: „An
Sonntagen und hohen Feste Nachmittage in den Stedten", in welchem
ebenfalls (a. a. O. S. 242) Kirchengesangdurch dieSchüler vorgeschrieben
ist. Die Kirchenordnungen von 1552 und 1602, von welch letzterer die
von 1650 wie gesagt nur eine neue Auflage vorstellt, sind in § 483 des
laudes-gruud-gesetzlichenErbvergleichs vom 18. April 1755 bestätigt und
Haben, soweit sie nicht durch die spätere Gesetzgebungabgeändert sind oder
außer Uebung gekommensind, noch heute praktischeGeltung. Insbesondere
ist die Zuziehung der die oberen Klassen der Volksschulen besuchenden
Knaben zum Kirchenchor in den Städten wie auf dem Lande stets ganz
allgemein in Gebrauch geblieben. Für die RibnitzerStadtschule ist diese
Frage ganz außer Zweifel gestellt durch § 51 der RibnitzerSchulordnung,
in welchembestimmt ist, daß der Kantor, welcher „zur Leitung des Ge-
stmgeS in sämtlichen Gottesdiensten verpflichtet" ist, „zu diesem Zweck
einen Sängerchor aus den Schülern zu bilden" hat. Dem Kantor steht
also die Auswahl der ihm geeignet erscheinendenSchüler zu, so daß er
z. B. berechtigt ist, sich in der Auswahl auf die singfähigen Kinder der
oberen Klassen zu beschränken. Auch sonst sind dieLehrer nach § 41 der
Schulordnung verpflichtet, mit den größeren Schulkindern den sonntäg-
lichen Gottesdienst regelmäßig zu besuchen. Aus allen diesen Bestimm-
ungen ergiebt sich, daß für die Ribnitzer Stadtschule jedenfalls die Teil-
nähme an dem kirchlichenSängerchor einen Teil der Schulpflicht bildet,
und daß darin etwa vorkommendeVersäumnisse als Schulversäumnisse
aufzufassensind, die nach den Bestimmungen der Schulordnung ihre Er-
ledigung zu finden haben, soweit die betreffendenKinder in Ribnitz schul-
pflichtig sind. Vgl. das Zirkular des Nnterrichtsministerii vom 26. April
1890 betr. Teilnahme der Schulkinder am Sängerchor, in E. Frahm:
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Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen betr. das gesamte Volksschul¬
wesen in Mecklenburg-Schwerin, Parchim, Verlag von H. Wehdemanns
Buchhandlung 1893, abgedruckt S. 41 f. Letzteres ergiebt sich für die
Kinder des Angeklagten aus § 1 der Schulordnung, nach welchem zur
Ribuitzer Schulgemeinde die sämtlichen zur dortigen Stadtkirche einge-
pfarrten Einwohner der Stadt, sowie die Einwohner zu Borg, EinHusen,
auf der dortigen Ziegelei und auf dem Paß gehören.

Der Angeklagte war und ist demnachverpflichtet, seinen vom Kantor
zum Sängerchor ausgesuchtenSohn Wilhelm an diesemteilnehmen zu lassen.
Da er die Teilnahme verhindert hat, obwoiil er schon wegen früherer
Versäumnisse dieser Art gemäß § -23 der Schulordnung ordnungsmäßig
verwarnt war, so war er nach § 24 in Beihalt des § 16 a. a. O. zu
bestrafen.

Die vom ersten Richter erkannteStrafe von 1 Mk. kann den An-
geklagtenin keinerWeise beschweren,zumal es sichbei ihm um bewußte
Widersetzlichkeitgegen die Schulordnunghandelt.

Kostenentscheidungnach § 505 der Strafprozeßordnung.

II. Aus dem Urteil des mecklenburgischen Oberlandesgerichts

vom 27. April 1901.

G r ü Iid e. Der Angeklagte hat seinen Sohn, einen Schüler
der erstenKlasseder RibnitzerStadtschule,welchervomKantor zumkirch-
lichenSängerchor ausgewähltwar, vou der Teilnahme am Chorgesange
in der Kircheabgehaltenund dem Magistrat erklärt, daß er seinenSohn
nicht zumChorsingengehenlassenwerde. Er istdeshalb mit einerSchul-
versäumnisstrafebelegt und dieseVerurteilung vom Schöffengerichtund
von der Strafkammer des GroßherzoglichenLandgerichtszu Rostockdurch
Berufungsurteil vom 20. Februar 1901 ans den §§ 16, 23, 24 der
RibnitzerSchulordnungaufrechterhalten.

Die Revisiondes Angeklagtenrügt VerletzungdieserParagraphen
der Schulordnung.

Das angefochteneUrteil hebt hervor, daß schondurchdie Kirchen-
ordnuugenKirchengesangdurch die Schüler vorgeschriebensei, daß die
Zuziehung der die oberenKlassen der VolksschulebesuchendenKnaben
zum Kirchenchorin den Städten wie auf dem Lande ganz allgemeinGe-
brauch gebliebensei, und daß der § 51 der RibnitzerSchulordnungaus-
drücklichbestimme,daß der Kantor, der Inhaber der dritten Lehrerstelle
an der Stadtschule, zur Leitung des Gesanges in sämtlichenGottes-
dienstenverpflichtetsei und zu diesemZweckeeinen Sängerchoraus den
Schülern zu bilden habe.

Aus dem allem folgt aber nicht, worauf es allein ankommt, daß
die Versäumung der allerdings anzuerkennendenPflicht der Schulknaben
zur Teilnahme am Sängerchor im Sinne der Ribnitzer Schulordnung
eine Schulversäumnis ist und als solcheder Strafandrohung des § 24
der Schulordnungunterliegt.
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Für diesen entscheidendenPunkt ergiebt sich auch nichts aus dem
in dem Berufungsurteile angeführten Zirkular des Unterrichtsministeriums
vom 26. April 1890, nach welchem es „als eine mit der Schulpflicht
zusammenhängendeLandesordnung gelten muß, daß Sängerchöre aus den
dazu geeigneten Schulknaben gebildet werden und in Gottesdiensten und
bei kirchlichenHandlungen mitwirken müssen", und nach welchem es im
Falle der Weigerung von Seiten der Eltern den Schulbehörden zusteht,
„nachBefinden mit Bedeutung, Verwarnung und nötigenfalls mit Zwangs-
Mitteln einzuschreiten." Die Frage, ob die Verweigerung der Teilnahme
am Kirchenchoreine Schulversäumnis im Sinne der Ribnitzer Schnlord-
nuug ist, muß aber nach dem Inhalt und Zusammenhang dieser Schul-
orduung in Uebereinstimmungmit der Revisionsbegründungverneint werden.

Die am 9. Dezember >853 landesherrlich bestätigterevidierte Schul-
ordnung für die Stadtschule in Ribnitz behandelt in einem ersten „Die
Stadtschule" überschriebenenAbschnitt zunächst den Umkreis der schul-
Pflichtigen Personen: „zur Schulgemeinde gehören die sämtlichen zur
Stadtkirche eingepfarrten Einwohner der Stadt den israelitischen
Einwohnern ist die Benutzung der Schule gestattet"; darnach folgen Be¬
stimmungen über dieNebenschulen,über Beginn und Ende der Schulpflicht^
über die beiden Abteilungen der Schule: die Bürger- und die Elementar-
schule, über die Zeit und dieZahl derUnterrichtsstunden, über die Ferien.

Es bestimmt dann der § 16: außerhalb der Ferien darf die Schule
nur wegen Krankheit und nach zuvor eingeholter Erlaubnis versäumt
werde». Die folgenden Paragraphen handeln näher von der Schulver-
säumnis im Falle der Krankheit und von der Erlaubniserteilung zu
Schulversäumnissen: Erlaubnis zu Schulversäumnissen ist auf einzelne
Tage bei dem Klassenlehrer nachzusuchen. Nach den §§ 20—23 wird in
jeder Klasse von dem Lehrer ein Verzeichnis der Versäumnissegeführt;
von jedem Klassenlehrer wird erwartet, daß er sich die Beförderung eines
regelmäßigen Schulbesuchs angelegen sein lasse; der Rektor übergiebt die
Zusammenstellung der Versäumnisse an den Schulvorstand, und der Schul-
vorstand versucht — vorzugsweise durch seine geistlichenMitglieder —
durch Ermahnung und Warnung der Wiederholung unerlaubter Schul-
Versäumnissevorzubeugen.

Nach § 24 belegt, wenn die Bemühungen des Schulvorstandes,
fruchtlos bleiben, der Magistrat die schuldigenEltern mit Schulversäum-
nisstrafen.

Darauf folgen in dem ersten Abschnitte noch Vorschriften über
Versetzungen, die öffentlichePrüfung, das Schulhaus, die Schulkasseund
das Schulgeld

Der zweite Abschnitt der Schulordnung ist überschrieben: „Die
Lehrer". Nach § 41 sollen die Lehrer nicht allein die Abhaltung der
Lehrstunden, sondern auch die Erziehung der Jugend zu einem christlichen
Volke als ihre Aufgabe betrachten und alles, was darauf abzweckt, daß
die Schulzucht sich auch außerhalb der Lehrstunden wirksam erweise, als
ihre Amtspflicht ansehen: „dazu gehört der regelmäßigeBesuch des sonn-
täglichen Gottesdienstes mit den größereu Schulkindern". Nach § 51 ist



— 158 —

der Kantor zur Leitung des Gesanges in sämtlichen Gottesdiensten ver-
pflichtet; er hat zu diesemZweckeinen Sängerchor aus den Schülern zu bilden.

Tritt auch in dem ersten Abschnitt der Ribnitzer Schulordnung die
nahe Verbindung der Schule mit der Kirche insofern hervor, als zur
Schule die zur Stadtkirche Eingepfarrten gehören und als vorzugsweise
die geistlichenMitglieder des Schulvorstandes berufen sind. Schulversäum
nissen vorzubeugen, so kann doch nach dem Zusammenhang der Bestimm¬
ungen der Schulordnung die im § 24 unter Strafe gestellte Schul-
Versäumnis nur als die in den vorhergehenden Paragraphen behandelte
Versäumnis des eigentlichen Schulunterrichts, des Unterrichts in der
Klasse, verstanden werden, und es fehlt in der Schulordnung selbst an
jedem Anhalt dafür, daß derselben Strafandrohung auch die Versäumung
der an einer ganz entfernten Stelle der Schulordnung, nicht direkt auge-
ordneten, aber allerdings vorausgesetztenPflicht der Teilnahme der Schul-
knaben am kirchlichenSängerchor unterliegen soll. Die Sache liegt in
Ansehung dieser Pflicht zum Chorsingen nicht anders, als in An-
sehung der in der Schulordnung ebenfalls vorausgesetzten und mit der
Schulpflicht zusammenhängenden Pflicht der größeren Schulkinder zum
Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes mit ihren Lehrern: die Ribnitzer
Schulordnung unterstellt die Versäumung des Chorsingens so wenig wie
die Versäumung des Gottesdienstes unter die von ihr in § 24 aufgestellte
Strafandrohung gegen Schulversäumnisse.

Ans diesen Gründen ist der Angeklagte unter Aufhebung des
schöffengerichtlichenund des Berufungsurteils freigesprochen.

Die Kosten des Verfahrens sind demgemäß der Staatskasse auf-
erlegt; auch ist es nach § 499 Absatz 2 der StPO. für angemessen er-
achtet, dem Angeklagten für alle drei Instanzen den Ersatz der ihm er-
wachsenen notwendigen Auslagen aus der Staatskasse zuzubilligen.

112. Verordnung vom 19. März 1901, betr. die Beeidigung der an
GroßherzoglichcnSchulen und Lehranstalten angestelltenLehrer
und Direktoren bezw. Rektoren und Konrektoren.

Wir verordnen wegenBeeidigung der an den Großherzoglichen
Schulen und Lehranstalten angestelltenLehrer und Direktoren bezw-
Rektorenund Konrektorenhierdurch,was folgt:

Den in der Anlage A vorgeschriebenenDiensteid haben in Zukunft
vor der Einführung in das verliehene Amt körperlich abzuleisten und
schriftlichzu vollziehen:

1. die Direktoren und die Lehrer an den Großherzoglichen
Gymnasien und Realgymnasien;

2. die Direktoren und die Lehrer an den Seminaren zu Neu-
kloster und Lübtheen;

3. die Direktoren, Inspektoren und die Lehrer an der Blinden-
anstalt zu Neukloster und an der Taubstummenanstalt zu
Ludwigslust;
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4. der Direktor und die Lehrer an der Navigationsschule zu
Wustrow a. F., sowie die Lehrer an der Vorbereitungsschnle
zu Dierhagen;

5. die Rektoren und die Lehrer an den Ortsschulen zu Dargun,
Lübtheen und Zarrentin;

6. die Lehrer an den Landschulen im Großherzoglichen Domanium
einschließlich derjenigen Lehrer, welche auf eine Schulstelle
berufen werden, die nicht zu den Familienschulstellen gehört;

7. die Lehrer an der Bildungs- und Pflegeanstalt für geistes-
schwache Kinder in Schwerin.

Ist mit der Schulstelle im Großherzoglichen Domanium ein Küster-
amt verbunden, so hat der in die Küsterschulstelle berufene Lehrer in Zu-
kunft den in Anlage L vorgeschriebenen Diensteid körperlich abzuleisten
und schriftlich zu vollziehen-

Der Eid wird von den mit der Einführung Beauftragten ab-
genommen.

Eine Wiederholung der Beeidigung findet nicht statt, wenn der be-
treffende Lehrer oder Direktor als Lehrer oder Direktor an eine andere
Schule bezw. Lehranstalt versetzt ist.

Gegeben durch das Großherzogliche Ministerium, Abteilung für
Unterrichts-Angelegenheiten.

Anlage A.
Eid. >

Ich schwöre bei Gott dem
Allmächtigen und Allwissenden, daß Seiner Königlichen Hoheit dem Groß-
Herzoge von Mecklenburg-Schwerin, meinem Allergnädigsten Herrn, ich
untertänig, treu und gehorsam sein, die Gesetze, Verordnungen und
Dienstanweisungen der vorgesetzten Schulbehörden befolgen und alle
Pflichten des mir anvertrauten Amtes eines
nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen will, so wahr mir Gott helfe
und Sein heiliges Wort.

Anlage B.
Eid.

Ich schwöre bei Gott dem
Allmächtigen und Allwissenden, daß Seiner Königlichen Hoheit dem Groß-
Herzoge von Mecklenburg-Schwerin, meinem Allergnädigsten Herrn, ich
untertänig, treu und gehorsam sein, die Gesetze und Verordnungen, sowie
die Verfügungen und Dienstanweisungen der mir vorgesetzten Kirchen- und
Schulbehörden befolgen, insbesondere dem mir vorgesetzten Paster (oder:
dem Pastor zu- N.) alle Folgsamkeit nnd Ehrerbietung erweisen und alle
Pflichten des mir anvertrauten Amtes eiues Küsters uud Lehrers nach
bestem Wissen und Gewissen erfüllen will, so wahr mir Gott helfe und
Sein heiliges Wort.
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HS. Rundverfügungsverordnung des Unterrichts - Ministerium vom

7. März 1902, betr. Unterricht in den Tomaniallandschiilen.

Ueber den Unterricht in den Landschulen im Domanium wird hier-

durch unter Aufhebung der Zirkular-Verordnung vom 30. Juni 1888

das Nachstehende verordnet:

1. Der Unterricht in den einklassigen und in den oberen Klassen der

mehrklassigen Schulen ist während des Winters in wöchentlich 28 Stunden

zu erteilen. Diese Stunden sind in der Regel so zu verteilen, daß am

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag je 3 Stunden Vormittags von

8 bis 11 Uhr und je 2 Stunden Nachmittags von 1 bis 3 Uhr, am

Mittwoch und Sonnabend je 4 Stunden Vormittags von 8 bis 12 Uhr

Schule gehalten wird.

2. Die wöchentliche Unterrichtszeit während des Sommers für die

unter 1 genannten Schulen ist durch die Allerhöchste Revidierte Verord-

nung vom 7. März 1902, betreffend die Sommerschule im Domanium,

bestimmt. (Vgl. Nr. 132.)
3. Die wöchentliche Unterrichtszeit für die zweiten Klassen der zwei-

klassigen und die untersten der mehrklassigen Schulen beträgt während

des Winters 26, während des Sommers 24 Stunden.

Ist der zweite Lehrer an zweiklassigen Schulen Inhaber einer

Familienstelle, so ist die Bestimmung unter 2 maßgebend.

4. Für die Unterabteilungen der einklassigen Schulen ist die wöchent-

liche Unterrichtszeit im Winter auf 26 Stunden abzumindern, voraus-

gesetzt, daß die örtlichen Verhältnisse es gestatten, die Schüler dieser Ab-

teilungen allein nach Hause gehen zu lassen, und nicht sonstige Bedenken

und Hindernisse entgegenstehen. Ob die erforderlichen Voraussetzungen

und Bedingungen bei einer Schule vorhanden sind, und demgemäß eine

solche Abminderung der wöchentlichen Stundenzahl eintreten kann, haben

die Aufsicht führenden Prediger nach Beratung mit den Lehrern und den

Schulvorstehern zu bestimmen.
5. Die Bestimmung in der Verordnung vom 29. Mai 1852, wo-

nach es gestattet ist, die 3 auf den Sonnabend Vormittag fallenden

Schulstunden auf den Mittwoch Nachmittag zu verlegen, und den Sonn-

abend schulfrei zu lassen, ist aufgehoben.
6. Die zweiten, dritten, vierten Lehrer, welche nicht Inhaber von

Familienstellen sind, und das Zeugnis der Anstellungsfähigkeit erworben

haben, sind verpflichtet, auf Anordnung des zuständigen Predigers während

des Winters 2 Stunden wöchentlich in der ersten oder den oberen Schul-

klasseu in den ihnen zugewiesenen Gegenständen Unterricht zu erteilen,

7. Der Unterricht in den Landschulen im Domanium ist nach Maß-

gäbe des in Anlage angeschlossenen Lehrplans zu erteilen.

Um die durch die Einführung des Lehrplans bedingte Anschaffung

neuer Lehrmittel, insbesondere für den Unterricht in Naturkunde, Zeichnen

und Turnen, zu erleichtern, können abgesehen von den Schulversäumnis-

strasgeldern, Beihülfen aus den Amtsschulkassen je nach der Bedürftigkeit

der Gemeinden und dem Vermögensstande der betreffenden Amtsschulkassen
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gewährt werden. Anträge auf Bewilligung solcher Beihülfen sind von
den Aemtern an das unterzeichnete Ministerium zu richten. Dabei wird
bemerkt, daß nach dem für den naturkundlichen Unterricht vorgeschriebenen
Plane die Anschaffung der für diesen Unterrichtsgegenstand erforderlichen
Lehrmittel anf 5 bezw. 6 Jahre verteilt werden kann, und daß die Be¬
stellungen zur Erlangung von Preisermäßigungen tunlichst gesammelt
auszuführen sind. (Vgl. Nr. 131.)

Die vorstehende Verordnung soll mit dem Beginn der diesjährigen
Sommerschule in Kraft treten.

Den Aemtern wird der Lehrplan in der benötigten Anzahl von
Exemplaren zugefertigt zur Aushändigung an die Lehrer ihres Bezirkes,
welche denselben als zum Klassen-Jnventar gehörig aufzubewahren haben.

Den Superintendenten wird eine Anzahl von Exemplaren dieser
Verordnung nebst dem Lehrplan zur Mitteilung an die Prediger ihrer
Diözesen zugeschickt.

Die Gemeindevorstände sind durch die Aemter von dieser Verord-
nung in geeigneter Weise in Kenntnis zu setzen.

^eßtplan für die ein- und zweiktasjigen Landschulen
im Domaninm.

1. Vorbestimmungen.
§ 1. Unterrichtsgegenstände.

Unterrichtsgegenstände für die Landschulen im Domanium sind:
1. Religion (BiblischeGeschichte,Katechis- 5. Geschichte,

mus, Bibellesen, Kirchenliedund Peri- 6. Naturkunde,
koven). 7. Singen.

2 DeutscheSprache (/sprechen, Lesenund 8. Zeichnen für die Knaben.
Schreiben). 9. Turnen für die Knaben.

3. Rechnen. 10. Weibliche Handarbeiten für die
4. Erdkunde. Mädchen.

§ 2. Verteilung der Stunden auf die einzelnen
Unterrichtsfächer.

Die wöchentlichen Unterrichtsstunden sind auf die einzelnen Unter-
richtsfächer folgendermaßen zu verteilen: (Vgl. Nr. 115).

a. für die eiuklassige Schule
Winter Sommer

1. Biblische Geschichte(Vgl. Nr. 14211) . . 3 2
2. Katechismus 2 2
3. Bibellesen 1 1
4. Kirchenlied und Perikopen 1 1
5. Lesen 4 3-
6. Sprachliche Hebungen 2 2:
7. Aufsatz 1 1
8. Rechnen 4 3
9. Erdkunde 2. 1

10. Geschichte 2 1
11. Naturkunde (Vgl. Nr. 14211) l 1
12. Singen 2 1

lt
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Winter Sommer
13. Schönschreiben (einschließlich Lesen und

Rechnen der Unterstufe) 2 2
14. Zeichnen (einschließlich Schreiben und

Lesen der Unterstufe) 1 1
b. für die zweite Klasse der zweiklassigen Schule

1. Biblische Geschichte einschließlichLernstoff 5 5
2. Lesen, Schreiben und Deutsch .... Ig 8
3. Sprachliche Hebungen 2 2
4. Rechnen 5 5
5. Anschauung 2 2
6. Singen 2 2

Für die erste Klasse bleibt die Stundenverteilung dieselbe, wie in
der einklassigen Schule, nur daß hier während des Sommers noch 2
Turnstunden hinzutreten, welche der unverheiratete zweite Lehrer bezw.
Assistent zu erteilen hat.

Wegen der Einrichtung des Turnunterrichts bei den einklassigen
Schulen behält sich das Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Ange-
legenheiten, die Bestimmung im einzelnen Falle vor. (Vgl. Nr. 126. 137.)

§ 3. Verteilung der Altersstufen bei zweiklassigen
Schulen.

Bei den zweiklassigen Schulen gehören die 3 ersten Jahrgänge der
zweiten Klasse, die 5 weiteren Jahrgänge der ersten Klasse an.

2. Der Religionsunterricht. (Vgl. Nr. 142.)
I. Tie cinklassigeSchule.

§ 1- Ziel.

Der evangelisch-lutherische Religionsunterricht hat die Aufgabe, die
Kinder durch Einführung in das Verständnis der heiligen Schrift, des
Katechismus und des Gesangbuches auf Grund ihrer Taufe zu wahren
Christen und lebendigen Gliedern der Kirche zu erziehen, so daß sie fähig
und willig werden, die Erbauungsmittel der Kirche, besonders die heilige
Schrift, selbständig zu gebrauchen, am kirchlichen Leben lebendigen Anteil
zu nehmen und ein dem Glauben entsprechendes gottseliges Leben zu führen.

§2. Gliederung.

Der Religionsunterricht umfaßt: Biblische Geschichte, Katechismus,
Bibellesen, Kirchenlied und Perikopen. Diese Zweige müssen in viel-
seitige und innige Beziehung zu einander gesetzt werden, nehmen aber
wenigstens für die Oberstufe ihren besonderen Gang. Die Unterstufe hat
nur Biblische Geschichte, an die der religiöse Lernstoff angeschlossen wird.

§3. Stundenzahl.

Die Kinder der einklassigen Schule haben im Sommer 6, im
Winter 7 Religionsstundcn in jeder Woche, nämlich: 2 (im Winter 3)
Biblische Geschichte, 2 Katechismus, 1 Bibellesen, '/2 Kirchenlied und
V2 Perikopen.



— 163 —

A. Biblische Geschichte. (Vgl. Nr- 116.)

§ 4. Ziel-

Der Unterricht in der biblischen Geschichte bildet die Grundlage des

gesamten Religionsunterrichts. Er soll die Kinder mit dem wesentlichen

geschichtlichen Inhalt der heiligen Schrift alten und neuen Testaments

bekannt machen und nach Möglichkeit in das Verständnis des göttlichen

Heilsplans einführen. Auf den religiös-sittlichen Gehalt der Geschichten

ist das Hauptgewicht zu legen und die Persou Jesu Christi in den Mittel-

punkt zu stellen.

§ 5. Lehrstoff für die Unterstufe.

Den Kindern der Unterstufe (l. und 2. Schuljahr) werden etwa 10

Geschichten des alten und ebenso viele des neuen Testaments erzählt und

erklärt, womöglich mit Benutzung von Bildern. Besonders kommen in

Betracht: Geschichten aus dem 1. Buch Mose; Moses unv Davids erste

Zeit; Geburt und Jugend Jesu; einige leicht verständliche Erzählungen

aus der öffentlichen Wirksamkeit Christi; Züge aus der Leidensgeschichte;

die Auferstehung Jesu. (Auswahl aus den 45 in § 18 als Lehrstoff für

die 2. Klasse der zweiklassigen Schulen vorgeschriebenen Geschichten )
Folgender Lernstoff wird gedächtnismäßig eingeprägt (Vgl. Nr. 142):
1. Sprüche: Pf. 5 v. 5, 50 ». 15, 51 0. 12 (halb», 103 v. 8,

115v. 3, 118 v. 1. Pred. 12 v. 13. Tob- 4 v. 6. Matth. 7 v. 7.

Marc. 10 v. 14. Luc. 11 v. 28. Ap.-Gesch. 16 v. 31. Eph.

4 v. 25 (halb), 6 v. 1-3. 1. Joh, 4 v, 19.

2. Katechismus: Der Wortlaut der 10 Gebote ohne die Lutherschen

Erklärungen und das Vaterunser.
3- Gesangbuch: Nr. 9 v. 2 u. 5, 49 v. 8, 60 v. 3, 89 v. 1, 2,

8, 95 v. 1—5, 101 v. 1—2, 144, 336 v. 1, 359 v. 1 U. 7,

534 v. 3.
Der Kursus in biblischer Geschichte ist einjährig, die Einprägung

des Lernstoffes verteilt sich auf die beiden Schuljahre. Etwa 10 Minuten

jeder Religionsstunde sind ausschließlich für die religiöse Unterweisung der

Unterstufe zu verwenden.

§ 6. Lehrstoff für die Mittel- und Oberstufe.

Die Kinder vom 3.—8. Schuljahre bilden beim Unterricht in der

biblischen Geschichte eine Abteilung. Sie lernen die biblische Geschichte

•des alten und neuen Testaments in zusammenhängender Darstellung kennen;

die messianischen Weissagungen und das Leben Jesu werden besonders

betont. Der Lehrer erzählt die Geschichten im Anschluß an das Bibel-

wort frei und anschaulich. Die Karte wird fleißig benutzt. Die Kinder

eignen sich den Inhalt der behandelten Geschichten nach einem sich an den

Wortlaut der Bibel anschließenden Historienbuch an und werden im

Wiedererzählen geübt, aber nicht zu genauer Wiedergabe des Wortlautes

angehalten.
Behandelt werden in einem zweijährigen Kursus folgende Geschichten:

11*



Altes Testament.

1. Schöpfung.
2. Paradies.
3. Sündenfall.
4. Äain und Abel.
5. Sündflut und Turmbau.
6. Abrahams Berufung.
7. Abraham und Lot.
8. Abrahams Glaube.
9. Abraham im Hain Mamre.

10. Sodom und Gomorrha.
11. Isaaks Geburt und Opferung; Js-

maels Austreibung.
12. Isaaks Heirat.
13. Isaak und seine Söhne.
14. Jakobs Flucht.
15. Jakobs Dienst und Heimkehr.
16. Joseph und seine Brüder.
17. Josephs Dienst und Gefängnis.
18. Josephs Erhöhung.
.19. Erste Reise der Brüder Josephs.
20. Zweite Reise der Brüder Josephs.
21. Joseph giebt sich zu erkennen.
22. Jakob in Aegypten; Jakobs und

Josephs Tod (gekürzt).
23 Moses Geburt und Flucht.
24. Moses Berufung
25. Passah und Auszug.
26. Durchgang durchs rote Meer und

Zug bis zum Sinai.
Findet der Lehrer Zeit dazu,

Jonas und Daniel zu behandeln, doch dürfen diese Geschichten bei Revi-
sionen nicht verlangt werden.

27. Gesetzgebung und Bundschließung^
28. Das goldene .vlalb.
i9 Die Kundschafter.
30. Haderwasser; eherne Schlange.
31. Moses Abschiedund Tod.
32. Einzug ins gelobte Land; Jericho..
33. Josuas letzte Tage.
34. Gideon.
35. Ruth. ___
36. Eli und Samuel.
37. Sauls Wahl und Verwerfung (ge-

kürzt).
38. Davids Salbung.
39. David und Goliath.
40. Davids Leidenszeit (David iinix

Jonathan; David in Engedi).
41. Sauls Tod.
42. Davids Verheißung.
43. Davids Fall und Buße.
41. Absolom.
45. Salomo (gekürzt).
46. Teilung des Reiches.
47. Elias am Bache firith, in Zarpath-

und auf dem .Vtrtrrnel.
48. Naboths Weinberg.
49. Elias Himmelfahrt.
50. Der Untergang der beiden Reiche.
51. Rückkehraus der Gefangenschaft.

so hat er außerdem Hiob, Naeman,.

Neues T e st a m e n t.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Verkündigung der Gebnrt Johannis 19.
des Täufers.
Verkündigung der Geburt Jesu. 20.
Geburt Johannis des Täufers. 21.
Geburt Jesu. i2.
Darstellung Jesu. 23.
Weisen aus dem Morgenland.
Zwölfjähriger Jesus. 24.
Johannes der Täufer. 25.
Taufe und Versuchung Jesu. 26.
Berufung der ersten Jünger. 27.
Hochzeit zu Kana. 28.
Petri Fischzng; Auswahl der 29.
Zwölf. 30
Heilung des Gichtbrüchigen.
Hauptmann zu Kapernaum. 31.
Meeresüurm. 32.
Jairi Tochter. 33.
Jüngling zu Rain. 34.
Johannis des Täufers Gefängnis 35.
und Tod. 36.

Speisung der 5000; Petrus auf dem.
Meere.
Kananäisches Weib.
Petri Bekenntnis.
Christi Verklärung.
Gleichnisse vom Himmelreich nach.
Matth. 13 (gekürzt).
Schalksknecht.
Barmherziger Samariter.
Der verlorene Sohn.
Reicher Mann und armer Lazarus.
Pharisäer und Zöllner.
Die zehn Aussätzigen.
Jesus der Kinderfreund; Maria und
Martha.
Auferweckungdes Lazarus.
Zachäus.
Salbung Jesu; Einzug in Jerusalem.
Gleichnis von der königl. Hochzeit.
Das Weltgericht (Matth. 25 ü-31 ff.).
Zinsgroschen; Scherflein derWitwe.
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37. Passahmahl. Einsetzungdes Abend- 44. Kreuzigung und Tod.
mabls. 45. Die.Grablegung.

-38. Gethsemane. 46. Jesu Auferstehung.
39. Jesu Gefangennahme. 47. Jünger von Emmaus.
46. Jesus vor Hannas und Kaiphas, 48. Tbomas. ^

Petri Verleugnung. 49. Erscheinungam See Tiberias.
41. Jesus vor demHohenrat; Ende des 56. Himmelfahrt

Judas. 5l. Ausgießung des heiligen Geistes.
42. Jesus vor Pilatus und Herodes. 52. Kämmerer aus Mohrenland.
43. Jesu Verurteilung. 53. Bekehrung des Saulus.

B. Katechismus.

§ <• Ziel.

Der Katechismusunterricht soll das Kind in das Bekenntnis der

lutherischen Kirche einführen, indem er die christliche Glaubens- und

Sittenlehre nach dem kleinen Katechismus Luthers im Anschluß an den

mecklenburgischen Landeskatechismus zusammenhängend entwickelt. Die
auf dem Wege der Anschauung zu vermittelnden Katechismuswahrheiten

sollen nicht nur erkenntnismäßig angeeignet werden, sondern auch Gefühl

nnd Willen so beeinflussen, daß sie für das religiös-sittliche Leben der

Kinder fruchtbar werden.

§ 8. Lehrstoff.

Der Inhalt des kleinen Katechismus Luthers wird an der Hand

des Landeskatechismus unter besonderer Berücksichtigung der Lernfragen

desselben, sowie (vgl. Nr. 142) unter ausgiebiger Verwertung der bib-

lischen Geschichte,der vorgeschriebenenLernsprüche und Liederoerse katechetisch

entwickelt. Ter gesamte Stoff wird in einem Zeitraum von zwei Jahren

durchgenommen. Die entwickelnde Katechese ist hauptsächlich für die vier

oberen Jahrgänge berechnet.

§ 9. Verteilung des Lernstoffes. (Vgl. Nr. 143.)

Wegen der Verteilung des Lernstoffes im 1. und 2. Schuljahre

mird auf § 5 verwiesen. Auf die übrigen Jahrgänge wird der Lernstoff

Zum Katechismus folgendermaßen verteilt (vgl. Nr. 142):
1. Im 3 Schuljahre lernen die Kinder die beiden ersten Haupt-

stückevon Luthers kleinemKatechismusmit Ausnahme der Er-
klärung des 2. nnd 3. Artikels und die 25 im Jahre 1891
für die UnterstufevorgeschriebenenSprüche.

2. Im 4. und 5. Schuljahre lernen die Kinder den kleinen

Katechismus Luthers ganz, einige der sonstigen Lernfragen des
Landeskatechismus (z. B. €>. 11: 3 Fragen; S 13: 3 Fragen;

S. 79: 1 Frage; S. 113: l Frage (Was ist der rechte Glaube?);
S. 128: 1 Frage) und die 64 für die Mittelstufe vorgeschriebenen

Sprüche.
3. Im 6.—8. Schuljahre lernen die Kinder alle Lernfragen des

Katechismus, auch Luthers Morgen- uud Abendsegen, das

Benedicite nnd das Gratias, und die 92 sür die Oberstuse
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vorgeschriebenen Sprüche. Besonders sicker ist der Wortlaut
des kleinen Katechismus Luthers einzuprägen. Der aufgegebene
Lernstoff wird, soweit er uicht schon im Verlaufe der Katechese
zur Besprechung gekommen ist, stets kurz erklärt und eingelesen.

C. Bibellesen.

§ 10. Ziel. (Vgl. Nr. 121.)
Durch das Bibellesen sollen die Kinder, die schon einigermaßen fertig

lesen (in der Regel vom 5. Schuljahre ab) die heilige Schrift liebge-
winnen und zu ihrem richtigen und fleißigen Gebrauch augeleitet werden.
Dies Ziel wird zu erreichen gesucht l. durch Lektüre zusammenhängender
Abschnitte aus dem alten und neuen Testament, 2. durch Lektüre kleinerer
Abschnitte, die mit dem sonstigen Religionsunterricht in Verbindung stehen
und besonders zur Ergänzung des Unterrichts in der biblischen Geschichte
dienen.

§ 11. Lehrstoff.

1. Auf das z u f a m m e n h ä n g e n d e Bibellesen wird etwa die
Hälfte der für Bibellesen zur Verfügung stehenden Zeit verwandt. Vor-
zugsweise kommen ausgewählte Partien aus den Lehrbüchern und den
prophetischen Büchern des alten Testaments und aus den Lehrbüchern,
sowie den Geschichtsbüchern des neuen Testaments in Betracht.

2. Für das Bibellesen, soweit es zur Ergänzung des gesamten
Religionsunterrichts dienen soll, werden kleinere Abschnitte aus allen
Partien der Bibel ausgewählt, die inhaltlich zn dem gerade beim Unter-
richt in der biblischen Geschichte, im Katechismus oder im Gesangbuch
behandelten Stoff gehören (vgl. z. B. den bei BeHolz in Stavenhagen
herausgegebenen „Bibellesestoff für Volksschulen"). Dabei werden die
Kinder im Aufschlagen geübt und müssen sich die Namen und die Reihen-
folge der biblischen Bücher genau einprägen. Mitteilungen aus dem Ge-
biete der Bibelkunde treten an geeigneten Stellen auf.

3. Für zusammenhängendes, bezw. ergänzendes Bibellesen sind
folgende Stellen, aus denen eine Auswahl zutreffen ist, geeignet: I.Mose
37, 40—45. 2. Mose 7— 10. 4. Mose 22—24. Josua 1, 6 — 10
v. 15, 23, 24. Richter 14. 1. Sam. 19, 20, 23, 24, 26. 2. Sam. 24.
Hiob 1, 2, 42. Psalm 1, 2, 6, 8, 14, 16, 19, 22- 24, 32, 38, 46,
51, 84, 90, 91, 102 —104, 110, 118, 121, 126—128, 130, 133, 143.
Jesajä 6, 9 v. 2—7, 11 v. 1—9, 38, 40, 42 v. 1— 8, 53, 55, 60
v. 1—6, 61. Jeremia 7, 14, 23 v. 1— 8, 29, 31. Klgl. 3- Ezechiel
34, 36 v. 22—38, 37. Daniel 2—6, 9, 12. Joel 3. Arnos 8, 9.
Jona 1—4. Micha 6, 7. Sacharja 12, 13. Maleachi 3, 4. Matthäus
2, 5—7, 10, 13, 25. Marcus 1— 16. Lucas 14—16, 18, 21—24.
Johannes 1, 3, 4, 9, 10 v. 1— 31, 11, 13—17, 20, 21. Apostelgeschichte
1—20. Römer 5, 6, 8, 12, 13. 1. Korinther 13, 15. 2. Korinther
4—6. Epheser 4—6. Philipper 1—4. 1. Thessalonicher 4, 5. 1. Timo¬
theus 6. 2. Timotheus 3 v. 12 bis 4 v- 8. Titus 2, 3. 1. Petri
1—3, 5. 1. Johannes 1, 4. Hebräer 11—13. Jakobus 1, 3, 5.
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4. (Vgl- Nr. 142.) Besondere Beachtung verdienen die seit 1891
zum Auswendiglernen vorgeschriebenen Abschnitte: Psalm 1, 23, 32 v. 1
bis 5, 51 v. 1—13, 103 v. 1-18, 121, 130. Matthäus 5 v. 3—12.
1. Korinther 13. Jeder dieser Abschnitte wird mindestens alle zwei Jahre
gründlich besprochen und auswendig gelernt.

D. Kirchenlied.

§ 12. Ziel.

Der Unterricht im Kirchenlieds soll die Kinder mit den Kernliedern
der evangelischen Christenheit bekannt machen, in das mecklenburgische
Kirchengesangbuch einführen und ihnen die zum Auswendiglernen vorge-
schriebenen Lieder und Verse so vermitteln und einprägen, daß sie für
Herz und Gemüt fruchtbar werden.

§ 13. Lehr st off. (Vgl. 142. 143.)
Die seit 1891 als Lernstoff für alle Schulen festgesetzten Lieder

und Verse werden in der Weise verteilt, daß den Kindern der Unterstufe
(1. und 2. Schuljahr) 19 Verse (vergl. § 5) eingeprägt werden, die Kinder
der Mittelstufe (3.—5. Schuljahr) 90 weitere Verse lernen und die der
Oberstufe (6.—8. Schuljahr) die letzten 86 Verse. Soweit es möglich
ist, lernen alle Kinder dasselbe Lied ganz oder teilweise.

Außer dem Lernstoff sind auch andere Lieder kursorisch zu lesen,
vorzugsweise die im Gottesdienste am meisten vorkommenden. Auch sind
die Kinder mit der Anlage des Gesangbüchs bekannt zu machen.

E. Perikopen.

§ 14. Ziel.

Die Perikopenstunde soll die Kinder zu lebendiger Teilnahme am
Gemeindegottesdienste befähigen.

§ 15. Lehrstoff.
Von den in Mecklenburg-Schwerin für die Sonn- und Festtage

vorgeschriebenen evangelischen (alte und neue Reihe) (vgl. Nr. 142) und
epistolischen Perikopen wird am letzten Schultage der Woche wenigstens
der Predigttert des nächstfolgendenSonntags gelesen und kurz unter Be-
tonung des Erbaulichen erklärt. Der Gang des Kirchenjahres und der
Aufbau des Gottesdienstes ist zu besprechen.

II. Tie zweiklassigeSchule.

§ 16. Ziel.
Die Unterrichtsziele entsprechen im wesentlichen denen der ein-

klassigenSchule (§ 1, 4, 7, 10, 12 und 14), nur mit dem Unterschiede,
daß das zu erstrebende Ziel sicherer und völliger erreicht werden kann.

§ 17. Stundenzahl.

2. Klasse (1.—3. Jahrgang): 5 Stunden wöchentlich biblische Ge-
schichte einschließlichreligiösen Lernstoffs.
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1. Klasse (4.-8. Jahrgang): wie bei der einklasstgenSchule (§ 3).
Anmerkung: Damit in der 2. Klasse jeder Schultag mit Religions-

Unterricht anfangen kann, darf ein» der 5 wöchentlichen Religionsstunden
in zwei Halbstunden zerlegt werden.

§ 18. Lehrstoff für die 2. Klasse.
1. (Vgl. Nr. 142). Für die Kinder der unteren Abteilung (l. Schul-

jähr) ist der Lehrstoff der im § 5 für die Unterstufe der einklassigen Schule
festgesetzte, doch werden nur 10 Sprüche und 10 Liederverse gelernt,
nämlich Ps. 5 v. 5, 50 v, 15, 51 v. 12 (halb), 115 v. 3, 118 v. 1.
Tob. 4 v. 6. Marc. 10 v. 14. Luc. 11 v. 28. Ephes. 4 v. 25 (halb).
I. Joh. 4 v. 19. - Nr. 9 v. 2 und 5, 49 v. 8, 60 v. 3, 89 v. 1 und 2,
95 v. 1—3, 359 v. 1.

2. Für die obere Abteilung (2. und 3. Schuljahr) gliedert sich der
Stoff in Lehrstoff aus der biblischen Geschichte und Lernstoff.

A. BiblischeGeschichte.
Der im I.Schuljahre behandelte Stoff wird chronologisch geordnet,

vertieft und durch neue Geschichten erweitert. Behandelt werden folgende
Geschichten:

Altes Testament.

1. Erschaffungder Menschen. 12. Josephs Dienst und Gefängnis.
2. Paradies. 13. Josephs Erhöhung.
3. >Äündenfall. 14. Erste Reise der Brüder Josephs.
4. Kam und Abel^ 15. Zweite Reise der Brüder Josephs.
5. Sündflut und Turmbau. 16. Joseph giebt sichzu erkennen.
6. Abrahams Berufung. 17. Moses Geburt.
7. Abraham und Lot. 18. Eli und Samuel.
8. Abrahams Glaube. 19. Sauls Wahl und Verwerfung (gek.)
9. Isaaks Opferung. ^0 Davids Salbung.

10. Isaak und seine Söhne. 21. David und Goliath.
II. Joseph und seine Brüder. 22. Davids Leidenszeit(gekürzt).

Neues Testament.
1. Geburt Johannis des Täufers. 13. Barmherziger Samariter.
2. Geburt Jesu. 14. Jesus der Kinderfreund.
3. Weisen aus dem Morgenlande. 15. Einzug in Jerusalem.
4. Zwölfjähriger Jesus. 16. Passahmahl.
5. Taufe Jesu. 17. Jesu Gefangennahme.
6. Hochzeitzu Kana. 18. Jesu Verurteilung.
7. Petri Fischzug. 19. Kreuzigung und Tod.
8. Meeressturm. 20. Grablegung.
9. Heilung des Gichtbrüchigen. 21. Jesu Äuferstehung.

10. Jairi Tochter. 22. Himmelfahrt.
11. Jüngling zu Diain. 23. Ausgießung des heiligen Geistes.
12. Speisung der 5000.

Der Kursus ist einjährig.

B. Lernstoff.(Vgl. Nr. 142. 143.)
Katechismus: Das erste und zweite Hauptstück nach Luthers kleinem

Katechismus mit Ausnahme der Erklärung des 2. und 3. Artikels.
Sprüche: Die 25 im Jahre 1891 für die Unterstufe vorgeschriebenen.
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-Kirchenlied: Die obere Abteilung der zweiten Klasse lernt einschließlich
der schon im 1. Schuljahre eingeprägten Liederverse 50 Verse
aus den zum Auswendiglernen ausgewählten Gesangbuchs-
liebern, nämlich: Nr. 9 v. 2—5, 49 v. I und 8, 59 v. 1,
60 v. 3, 73 v. 1—2, 82 v. 1—3, 89 v. 1—3 und 8,
95 v. 1—8, 101 v. 1—3, 129 v> 1—2, 143 v, 10, 144,
171 v. 1—2, 179 v. 1, 225 v. 3, 251 v. 1, 336 v, 1,
359 v. 1—4 und 7, 464 v. 1, 487 v. 3, 513 v. 1, 534,
585 v. 1.

§ 19. Lehr stoff für d i e 1. Klasse.

1. Biblische Geschichte: vgl. § 6.
2. Katechismus: vgl. § 8, 9.
3. Bibellesen: vgl. § 11.
4. Kirchenlied: vgl. § 13. (Vgl. Nr. 142.) Von dem Lernstoff entfallen

auf die untere Abteilung (4. und 5. Schuljahr) etwa 70,
auf die obere Abteilung (6.—8. Schuljahr) etwa 75 Verse.

5. Perikopen: vgl. § 15.

3. Der Unterricht im Deutschen.
I. Tie einklassigeSchule.

§ 1- Ziel.

Die Kinder sind durch den Unterricht im Deutschen zu befähigen,
in ihrem Gedankenkreise liegende Sprachstücke in deutscher und lateinischer
Schrift verständnisvoll zu lesen, den Inhalt aufzufassen und sowohl eigene
als fremde Gedanken in hochdeutscherSprache möglichst richtig mündlich
und schriftlich zum Ausdruck zu bringen.

§ 2. Gliederung.

Der Unterricht im Deutschen gliedert sich in Übungen im Sprechen,
Lesen und Schreiben. Für sprachliche Übungen und Aufsatz sind beson-
dere Stunden anzusetzen.

§ 3. Übungen im Sprechen.

Wegen Mangels an Zeit giebt es in der einklassigenSchule hierin
keinen besonderen Unterricht, vielmehr gründet sich aller Unterricht durch
alle Stufen auf Anschauung und ist so zu erteilen, daß er dazu beiträgt,
den Gedankenschatzdes Schülers zu bereichern, sein Sprachverständnis und
seine Sprachfertigkeit zu erhöhen und durch stete Gewöhnung an den Ge-
brauch genauer sprachrichtiger Formen sein Sprachgefühl zu stärken.

§ 4. Lesen: Verteilung der Kinder auf die ver-

s chi ed en en Stufen.

In der einklassigen Schule sind in der Regel drei Abteilungen zu
bilden. Die Schüler des ersten Schuljahrs bilden die Unterstufe, die des
2.—4. Schuljahrs die Mittelstufe und die des 5.—L.Schuljahrs die Oberstufe.
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Der Kursus der Fibelstufe ist einjährig, jede Lesebuchabteilung aber
umfaßt zwei bezw. drei Jahreskurse. (33gl. Nr. 116.)

Zulässig ist auch die Bildung von vier Abteilungen, nämlich Fibel-
.stufe mit einjährigem Kursus, Unter-, Mittel- und Oberstufe je 2 (zuletzt
3) Schuljahre mit zweijährigen Kursen.

§ 5. Ziel der Unter- oder Fibel stufe.

Die Schüler sind im ersten Schuljahre möglichst dahin zu bringen,
daß sie am Schluß des Jahres kleine, leichteLesestückein deutscher Schreib-
und Druckschrift lautrein und langsam lesen und ohne nennenswerte
Fehler abschreiben können, so daß sie erfolgreich mit der nächstfolgenden
Leseabteilung im weiteren Leseunterricht verbunden werden können.

Die Buchstabiermethode darf nicht angewandt werden.
Anmerkung: Um den Fibellesestoff in einem Jahre bewältigen,

zu können, empfiehlt es sich, solche Fibeln zu wählen, die die schweren
Konsonantenverbindungen und die Lateinschrift ausgeschlossen haben.

§6. Ziel der Mittelstufe.

Die Mittelstufe soll Lesestücke in deutscher und lateinischer Schrift
sinnrichtig lesen, die statarisch behandelten Stücke wieder erzählen und
über den Inhalt des Gelesenen auf Fragen in einfachen, klaren Sätzen
Auskunft geben können. Etwa 12 Lesestückewerden jährlich als Muster-
stücke ausführlich behandelt.

§7. Ziel der Oberstufe.

Ter Leseunterricht auf der Oberstufe hat die Ausgabe, nicht nur
durch fortgesetzte Übungen die Geläufigkeit und Sicherheit im sinnge-
mäßen Lesen zu erhalten und zu vermehren, sondern auch ein ausdrucks-
volles Lesen zu erzielen. Er hat weiter zu erstreben, daß die Kinder auch
schwierige, ihrem Gedankenkreise naheliegende Sprachstücke vom Blatt leicht
und mit Ausdruck lesen können. Mindestens 12 Lesestückewerden jähr-
lich als Musterstücke ausführlich behandelt, sicher eingelesen und häufig
wiederholt. Wenigstens 6 poetische und 3 Prosastücke sind jährlich fest
einzuprägen.

§ 8. Sprachliche Übungen und Rechtschreibung.

Die Kinder des 1. Schuljahres haben keinen besonderen sprachlichen
Unterricht; die übrigen Kinder sind in drei Abteilungen zu unterrichten.
Zur Unterstufe gehören das 2.-4., zur Mittelstufe das 5. und 6., zur
Oberstufe das 7. und 8. Schuljahr.

Aufgabe und Ziel: Die Kinder sollen durch anschaulicheVer-
Mittelung der praktisch wichtigsten Sprachgesetze zu richtigem und klarem
sprachlichenAusdruck gebrachtwerden und durchgeeigneteÜbungenSicher-
heit in der amtlich vorgeschriebenenRechtschreibunggewinnen.

Wöchentlichsind zwei Stunden für sprachlicheÜbungen in Ver-
bindung mit Rechtschreibunganzusetzen.
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Ziel ber Unterstufe: Tie Kinder haben das Wichtigste vom

Dingwort, Eigenschaftswort, Tätigkeitswort und der Zeichensetzung zu

lernen. Außerdem übt die Unterstufe die Rechtschreibung durch Buch-

stabieren, tägliches Ab- und Aufschreiben von behandelten Lesestücken und-

wöchentliche Diktate.

Ziel der M i t t e l st u s e: Die Übungen der Unterstufe sind zu

wiederholen und fortzusetzen Neu kommen hinzu die Biegung des Ding-

worts mit dem Geschlechtswort und dem besitzanzeigenden Fürwort, die

gebräuchlichsten Verhältniswörter, auch in Verbindung mit den persönlichen

Fürwörtern und das Wichtigste aus der Biegung des Tätigkeitswortes.

Ziel der Oberstufe: Das bisher Erlernte ist zu befestige».

Am meisten ist zu üben die Setzung des richtigen Falles bei allen Ver¬

hältniswörtern und den gebräuchlichsten Zeitwörtern, sowie das Wichtigste

aus der Satzlehre unter besonderer Berücksichtigung der Satzzeichen und

der Wortbildungslehre. Mindestens alle 14 Tage wird ein Diktat zwecks-

Befestigung des behandelten Stoffes in ein Heft geschrieben.

Wünschenswert ist, daß die Schüler Sprachbücher in Händen haben,,

und zwar solche, die den Nachdruck auf die Einübung des praktisch Wichtigen

und nicht auf die Erlernung unfruchtbarer und überflüssiger Ziegeln legen.

§ 9. Aufsatz.

Ziel: Der Aufsatzunterricht soll das Kind befähigen, seine Ge-

danken über Gegenstände seines Anschauungskreises in möglichst sprach-

richtiger Weise selbständig schriftlich klar darzustellen.

Stoffauswahl: Die Stoffe zu den Aufsatzübungen sind den

anderen Unterrichtsfächern und den besonderen Vorkommnissen des Lebens-

zu entnehmen. Sie müssen stets der Fassungskraft der Schüler entsprechen

und auch die Bedürfnisse des späteren praktischen Lebens in Betracht

ziehen (Briefe, Quittungen). Die Aufsatzübungen beginnen mit dem
Niederschreiben einfacher Sätze, schreiten stufenmäßig bis zur Anfertigung

kleiner gegebener Beschreibungen, Erzählungen u. s. w. durch die Mittel-

stufe fort und erstreben auf der Oberstufe allmählich die möglichst selbst-
ständige Darstellung des Schülers. Die Kinder der Oberstufe haben alle

14 Tage einen in der Schule gut und sicher vorbereiteten Aufsatz zu Hause

in ein Heft zu schreiben.

§ 10. Schönschreiben.

Aufgabe und Zweck des Schönschreibens ist, daß die Kinder sich

eine deutliche, gefällige und sichere Handschrift aneignen.

Auf der Fibelstufe steht der Schreibunterricht mit dem Lese-
nnterricht in engster Verbindung.

Tie Mittel- und Oberstufe benutzen Schreibhefte und haben

neben der deutschen auch die lateinische Schrift zu üben.
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II, Tie zwciklassigc Schule.

§ 11. Die zweite Klassc.

Von den 14 wöchentlichen Stunden im Deutschen entfallen auf
Anschauung?, Lesen 5, sprachliche Übungen einschließlich
Rechtschreibung mit Diktat 3 und auf Schönschreiben 4.

Der A n s chauungsunterricht wird unter Benutzung wirklicher
Gegenstände und geeigneter Bilder (z. B. Kehr-Pfeisfer. Kafemann > erteilt.
Sein Zweck ist, daß die Kinder Tinge und Vorgänge, die in ihrem
Wabrnehmungskreife liegen, kennen, betrachten und sich darüber in hoch-
deutscher Sprache richtig aussprechen lernen. (Vgl. Nr. >16,)

Die Kinder des ersten und zweiten Jahrgangs werden gemeinsam
unterrichtet, die des dritten haben in diesen Stunden Heimatskunde (vgl.
erdkundlicher Unterricht § 5).

Im Leseunterrichte bilden die Kinder zwei Abteilungen. Die
Unterabteilung umfaßt die Kinder des ersten und die Oberabteilung die
des zweiten und dritten Schuljahrs.

Das Ziel der Fibelstufe ist gleich dem der Fibelstufe der einklassigen
Schule,

Das Ziel der Oberabteiluug ist, daß die Kinder, die Ostern in die
erste Klasse versetzt werden sollen, die Lesestücke ihres Pensums in deutscher
und lateinischer Schrift lautrichtig, fließend und mit einigermaßen richtiger
Betonung lesen und auf Fragen nach dem Inhalte in einfacher, klarer
Form antworten können

An den sprachlichen und R e cht s chr e i b - Übungen nimmt
nur die Oberabteilung teil. Als Ziel gilt das für die Unterstufe der ein-
klassigen Schule aufgestellte.

Im Schönschreiben sind in der Oberabteilung Schreibhefte mit
deutscher Schrift zu benutzen- Das eigentliche Schönschreiben beginnt mit
dem zweiten Schuljahre, Jedes Schuljahr bildet eine Abteilung. Geübt
wird das kleine und große Abc in Heften mit doppelten Linien,

§ 12, Die er st e Klasse,

Die Unterrichtsziele entsprechen im wesentlichen denen der einklassigen
Schule, nur mit dem Unterschiede, daß das zu erstrebende Ziel sicherer
und völliger erreicht werden kann.

4. Der Rechenunterricht.

I. Tic cinklassige Schule.

§ 1- Ziel.

Der Rechenunterricht soll neben der Übung im klaren Denken und
richtigen Sprechen die Schüler befähigen, die im gewerblichen, sozialen
und wirtschaftlichen Leben vorkommenden praktisch wichtigen Ausgaben
selbständig und sicher mündlich und schriftlich zu lösen.
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§ 2. Abteilungen.

In bei- einklassigen Schule ist beim schriftlichen Rechnen in vier,
höchstens fünf Abteilungen zu unterrichten- In der Regel bildet der erste
Jahrgang die vierte Abteilung; der zweite und dritte bilden die dritte,
der vierte und fünfte die zweite und die noch übrigen Jahrgänge die erste
Abteilung. Im Kopfrechnen können gleichzeitig zwei Abteilungen unter-
richtet werden.

§ 3. Stoffauswahl und -Verteilung.

Vierte Abteilung (erstes Schuljahr): Die Kinder sind in
anschaulicher Weise unter Zuhülfenahme einer Rechenmaschine in den
Zahlraum von I—20 einzuführen iinS zu sicherem und schnellem Zu-
zählen und Abzählen ohne UebergäiM zu bringen. (Multiplikation und
Division sind ausgeschlossen) (Vgl. Nr. 116.)

Dritte Abteilung (zweites und drittes Schuljahr): Die Kinder
sind zu befähigen, die Aufgaben aller vier Grundrechnungsarten im Zahl-
räum von !— lün mit Verständnis sicher lösen zu können. Das kleine
Einmaleins und Eminems muß anschaulich eingeführt, fest eingeprägt und
in der mannigfachsten Weise angewandt werden

Zweite Abteilung (viertes und fünftes Schuljahr). Die
Kinder sind dahin zu bringen, daß sie im Zahlraum 1—1000 alle vier
Grundrechnungsarten schriftlich und die leichteren Aufgaben auch
mündlich, dagegen im unbegrenzten Zahlraum schriftlich sicher be-
herrschen können, wobei besondere Sicherheit in den Rechnungen mit den
Münzen, Maßen, Gewichten und Zählarten zu erstreben ist.

Den Abschluß bilden hier die leichteren Aufgaben aus den söge-
nannten bürgerlichen Rechnungsarten.

Das Kopfrechnen leitet hier wie in der ersten Abteilung nicht nur
jedes neue Gebiet ein, sondern ist auch neben dem schriftlichen Rechnen
noch besonders zu üben; es hat dahin zu wirken, daß die Fertigkeit im
Rechnen mit zwei- und dreistelligen Zahlen durch Lösung von angewandten
Ausgaben erhalten und gefördert wh'd.

Erste Abteilung (sechstes bis achtes Schuljahr: Diese Ab¬
teilung hat zunächst die Aufgabe, die Kinder in die eigentliche Bruchrech-
nung, die bereits auf der Mittelstufe vorbereitet ist, einzuführen und darin
zu befestigen. Außerdem ist zu erstreben, daß die Schüler dieser Stufe
weitere praktisch wichtige Aufgaben aus dem bürgerlichen Rechnen imit
besonderer Berücksichtigung der Raumrechnung, der Ärbeiterversicherung
und landwirtschaftlicher Aufgaben) mit Verständnis und sicher schriftlich
lösen können.

II. Tie zwciklassigc Schule.

§4. Die zweite Klasse.

Sie umfaßt die beiden unteren Abteilungen der einklassigen Schule
und hat in einem dreijährigen Kursus außer dem Zahlraum von 1—100

noch die Einführung der Zahlen bis 1000 und vie schriftliche Darstellung
der Addition und Subtraktion in diesem Zahlraum zu bewältigen.
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§ 5. Die erste Klasse.

Für die erste Klasse gilt das Ziel der beiden oberen Abteilungen
ber einklassigen Schule mit der Aufgabe einer gründlicheren Durcharbeitung
des schriftlichen Rechnens und größerer Berücksichtigung des Kopfrechnens.

5. Der erdkundliche Unterricht
I. Tie cinklassigeSchule.

§ 1. Ziel.

Der erdkundliche-Unterricht soll zu verständigem Gebrauche der Karte
erziehen, den Sinn für die Beziehungen der natürlichen Verhältnisse eines
Erdraumes (als Lage, Gliederung, Bodengestalt, Bewässerung, Klima und

Erzengnisse) unter einander und besonders zu dem Kulturzustand seiner
Bewohner wecken, das engere und weitere Vaterland kennen und lieben
lehren, auch in Bezug auf die Fremde die nötigsten Kenntnisse mitteilen
und durch anschauliche Entwicklung der Grundlehren der Himmelsknnde
das Verständnis der auffälligsten Himmelserscheinungen vermitteln-

§ 2. Abteilungen.

Das 3, 4-, 5. Schuljahr bilden die Unterabteilung, das 6, 7., 8.
die Oberabteilung. Beide Abteilungen sind in denselben Stunden und
ivomöglich getrennt zu unterrichten.

§ 3. S t o s s a u S w a h l und -Verteilung.

Der gesamte Stoff wird zweimal in dreijährigen Kursen behandelt.
Werden Unter- und Oberabteilung getrennt unterrichtet, so hat

A. D i e Unterabteilung durch Erwerbung sicherer Kenntnisse
den Grund für die vertiefende Behandlung der Oberabteilung
zu legen — Der Unterricht geht aus vom Schulzimmer, Schul-
Haus, Schulgehöft, Schulort und dessen nächster Umgebung,
gewinnt in den davon zu zeichnenden Grundrissen uud Plänen
die Grundlagen für das spätere Kartenverständnis uud vermittelt
gleichzeitig au sanschaulicher Grundlage die erdkundlichen Grund-
begriffe.

In je einem Jahre sind folgende Stoffe zu behandeln:

a) Heimatskunde uud Mecklenburg,
b) Deutschland; Gestalt, Achsendrehung uud Gradnetz der Erde.

c) Das übrige Europa; die jährliche Bewegung der Erde, die
Zonen; die fremden Erdteile mit Hervorhebung der deutschen
Kolonien und der Gebiete unserer Mission, und die Weltmeere.

Zu Anfang jedes zweiten und dritten Jahres sind I bis 2 Monate
dauernde Ausgleichuugskurse einzuschieben, um den neu in die Uuterab-
teiluug eintretenden Schülern, die mit Deutschland oder dem außerdeutschen
Europa den Anfang machenmüssen, die notwendigsten erdkundlichen Grund-
begriffe zn vermitteln.
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B. Die Oberabteilung soll durch Erweiterung und Haupt-
sächlich durch vertiefende Bearbeitung des in der Unterabteilung
Gelernten nach Kräften die zu Anfang genannten Ziele des erd-
kundlichen Unterrichts erstreben.

In je einem Jahre bewältigt sie:

a) Mecklenburg, Deutschland (Allgemeines),
d) Deutschland (Landschaften, Staaten, Kulturverhältnisse),

c) Die übrigen Erdräume (Kolonien, Missionsgebiete) und die
Grundlehren der Himmelskunde.

Werden beide Abteilungen gemeinsam unterrichtet, so ist der für die
Unterabteilung aufgestellte Lehrgang zu Grunde zu legen und es sind die
Grundlehren der Himmelskunde hinzuzunehmen.

§4. Lehrmittel. (Vgl. Nr. 114. 116. 139.)
Jedes Kind muß eine Karte von Mecklenburg und einen Atlas

besitzen. Der einzuführende Atlas ist vom Ministerium, Abteilung für
Unterrichts-Angelegenheilen, zn genehmigen.

Als Wandkarten sind mindestens erforderlich: die Planigloben, die
.Karten von Europa, Deutschland, Mecklenburg und Palästina.

II. Tie zwciklassige Schule.

§5. Die zweite Klasse.
Im dritten Schuljahre wird in den Anschauungsstunden derselbe

Stoff durchgearbeitet, der für das dritte Schuljahr der einklassigen Schule
.bestimmt ist (Heimatskunde und Mecklenburg).

Ein Vorkursus kann schon in den Anschauungsstunden des zweiten
Winters stattfinden.

§ 6. D i e er st e K l a s se.
Unter- und Oberabteilung der ersten Klasse sind gesondert zu unter-

richten. Ausgleichungskurse hat die Unterabteilung hier nur in jedem
.zweiten Jahre. Im übrigen gelten dieselben Bestimmungen wie für die
^einklassige Schule.

6. Der Geschichtsunterricht.

§ I- Ziel.
Der Geschichtsunterricht soll durch den idealen Umgang mit großen

Persönlichkeiten die Charakterbildung des Kindes fördern, Liebe zum
Vaterlande und zum Herrscherhause erwecken und das Verständnis der be-
stehenden Gesetze und Staatseinrichtungen anbahnen.

§ 2. Abteilungen.
Am Geschichtsunterricht nehmen die Kinder in der Regel vom vierten

Schuljahre an teil. Im allgemeinen werden, wenn nicht besondere Ver-
Hältnisse die Bildung von zwei Abteilungen fordern, die Kinder der Mittel-
und Oberstufe der einklassigen und sämtliche Kinder der ersten Klasse der
.zweiklassigen Schule im Geschichtsunterrichte eine Abteilung bilden.
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§ 3. itoffauswahl und -Verteilung.

Der Unterricht beschränkt sich auf die Geschichte des weiteren und
engeren Vaterlandes und bietet die wichtigsten Ereignisse aus der vater-
ländischen Geschichte, wenn irgend möglich, angeschlossen an Lebensbilder
hervorragender Persönlichkeiten uuter besonderer Beachtung der für das
Verständnis der Gegenwart in Betracht kommenden kulturgeschichtlichen
Entwicklungsmomente.

Die Geschichte des weiteren und engeren Vaterlandes sind neben-
einander, nicht nacheinander zn behandeln.

Zu behandeln sind in zweijährigen Kursen folgende Stoffe:

A. Aus der älteren Zeit:
1- Tie alten Deutschen und Mecklen-

burgs älteste Bewohner.
2. Hermann und die Schlacht im Teuto-

burger Walde.
3. Die Völkerwanderung.
4. Bonifacius.
5. .Sinti der Große.
G. Ludwig der Fromme. Der Vertrag

zu Verdun.
7. Die mecklenburgischeWendenzeit.
8. Heinrich I.
9. Otto der Große. Seine Kämpfe

mit den Wenden.

10. Heinrich IV. und Gregor VII.
11. Der Wendenfürst Gottschalk.
12. Der erste Kreuzzug.
13. Friedrich Barbarossa.
14. Niklot und Pribislav.
15^ Heinrich der Pilger und Heinrich

der Löwe.
IL. Rudolf von Habsburg.
17. Die Hansa und das Städteleben

des Mittelalters.
13. Jobann Huß.
19. Erfindungen und Entdeckungen des

Mittelalters.

B. 21 ii § der neueren und neuesten Zeit.
1- Luther und die Reformation.
2. Die Reformation in Mecklenburg.
3. Der dreißigjährige Krieg.
4. Mecklenburg im dreißigjährigen

Kriege.
5. Entziehung von Mecklenb.-Strelitz.
6. Der große Kurfürst.
7. Friedrich der Große und der sieben-

jährige Krieg.
8. Mecklenburg im siebenjähr. Kriege.
9. Napoleon und das Ende des alten

deutschen Reiches.
10. Die Franzosenzeit.
11. Die Freiheitskriege.

12. Mecklenburgunter FriedrichFranz I.
und Paul Friedrich.

13. Das Jahr 1848.
14. Der Krieg von 1864.
15. Der Krieg von 1866.
16. Der Krieg von 1870/71.
17. Die Mecklenburger im französischen

Kriege.
18. Das neue deutsche Reich unter

Wilhelm I. und seinenNachfolgern,
besonders die Reichsverfassung.

19. Großherzog Friedrich Franz II.
20. Mecklenburg feit dem Tode Fried-

rich Franz II.
Wo infolge der Dienstschuleinrichtung eine größere Anzahl von Kindern

am Geschichtsunterrichte des Sommerhalbjahres nicht teilnehmen kann, ist
die für den Sommer vorgesehene Geschichtsstunde zur Wiederholung und
Vertiefung des im vorhergehenden Winter durchgenommenen Stosses, so-
wie als Gefchichtslesestunde zu verwenden.

§4. Lehrmittel. (Vgl. Nr. 117).
Die Kinder müssen einen geeigneten Leitfaden besitzen, der dem

Unterrichte zu Grunde gelegt wird.
A n m e r ku n g: Das Buch von Ahrens und Evermann „deutsche

und mecklenburgische Geschichte", Güstrow, Opitz u. Co. wird als geeignet
empfohlen.
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7. Der naturkundliche Unterricht.

§ 1- Ziel.

Ter naturkundliche Unterricht soll zum Beobachten, Vergleichen und
Schließen erziehen, das Kind in der heimatlichen Natur heimischmachen,
das einzelne Tier und die einzelne Pflanze als zweckmäßigausge-
gerüstetes Wesen und als Glied im Haushalte der Natur vorführen, den
Bau und die naturgemäße Pflege des menschlichenKörpers zeigen und
das Verständnis für die auffälligsten physikalischenErscheinungen des täg-
licheu Lebens anbahnen.

§ 2. St offan Swah l.

a. Tierkunde.

Von den nachfolgendenTieren sind biologischeEinzelbeschreibungen
zu entwickeln. Tie eingeklammerten Stoffe werden, wenn zum Schluß
der Stunde nochZeit vorhanden ist, mit kurzenHinweisenan den Haupt-
Vertreterangeschlossen,auch können sie statt des angegebenenals Vertreter
der Gruppe benutzt werden.

Kreis Wirbeltiere.
KlasseSäugetiere.

Ordnung Raubtiere.

Familie Katzeu: Hauskatze (Löwe, Königstiger).
„ Hunde: Haushund (Wolf, Fuchs).
„ Marder: Hausmarder (Iltis, Edelmarder, kleines Wiesel;

Hermelin, Fischotter, Dachs.)
„ Bären: (Brauner Bär, Eisbär).

Ordnung H a n d f l a t t e r e r:

L a n g oh r i g e Fledermaus (gemeine und frühfliegendeFledermaus).

Ordnung Insektenfresser:

Maulwurf, Igel, gem. Spitzmaus.

Ordnung Nagetiere:

Familie Eichhörnchen: Eichhörnchen.
„ Mäuse: Hausmaus (Wander- und Hausratte).
„ Wühlmäuse: Feldmaus (Wasserratte genannt „Ritworm")..
„ Hasen: Hase (Kaninchen).

Ordnung Paarzeher:

Familie Schweine: Hausschwein (Wildschwein).
„ Horntiere: Hausrind <Schaf, Ziege).
„ Geweihtiere: Reh «Edelhirsch,Damhirsch, Renntier).

12



Ordnung Unpaarzeher:

Pferd (Esel, Zebra).

Ordnung Flossen füßer:

Gem. Seehund.
Anhang:

(Orang-Utang, Elefant, Giraffe, Dromedar, Grönländischer Wal).

KlasseVögel.
Ordnung Raubvögel:

Sperber (Hühnerhabicht, Turmfalke).
Mäusebussard (rotbrauner und schwarzbrauner Milan, genannt

„Gabelweihe").
Steinkauz (Waldkauz, Waldohreule, Schleiereule).

Ordnung Klettervögel:

Kukuk, großer B u u t sp e cht (mittlerer Buntspecht).

Ordnung Sperlingsvögel:

B n chs i n k (Sperling, Lerche, Goldammer).
Kohlmeise (Blau- und Sumpfmeise).
Nachtigall (Rotkehlchen, Grasmücke, Zaunkönig, Bachstelze).
Star (Wachholder- und Schwarzdrossel).
Saatkrähe (Nebel-, schwarzeKrähe, Dohle, Elster, Eichelhäher).
Haus schwalbe (Rauch-, Uferschwalbe, Mauersegler).

Ordnung Tauben:

Haustaube (Hohl- und Ringeltaube).

Ordnung Hühnervögel:

H a u s h u h n (Rebhuhn, Wachtel, Pfau, Fasan, Puter).

Ordnung Watvögel:

Storch (Reiher, Kranich, Kiebitz, Wasserhuhn).

Ordnung Schwimmvögel:

H a u s e n t e (Wildeute, Gaus, Schwan, Lachmöwe, Seeschwalbe).

KlasseKriechtiere.

G e m. Eidechse (Krokodil, Blindschleiche).
Ringelnatter ^Riesenschlange).
K r e u z o t t e r (Klapperschlange).

KlasseLurche.
Grasfrosch (Wasserfrosch, Laubfrosch, Erdkröte).
Teichmolch (Kleiner Molch, Feuersalamander).
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KlasseFische.
Hecht (Sttdjltng, Barsch).
Brachsen (Karpfen, Plötze).
Hering (Dorsch).

Kreis Gliederfüßer.

Maikäfer (Roßkäfer, Totengräber, Totenuhr).
Kohlweißling (Fuchs, Tagpfauenauge)'
Seidenspinner (Ringelspinner, Frostspanner).
Waldameise (gemeine und schwarzeAmeise).
Honigbiene (Erdhummel, gemeine Wespe).
Stubenfliege (Schmeißfliege, Bremse, Mücke).
Kreuzspinne (Hausspinne).
Flußkrebs.

Kreis Weichtiere.
Hainschnecke (Weinberg-, Weg-, Acker-und gemeineSchlammschnecke).
F l u ß m u sche l (Teichmuschel).

Kreis Würmer.
.Regenwurm, Blutegel, Bandwurm, Spulwurm, Trichine.

b. Menschenkunde.
1. Knochengerüst,Muskeln, Nerven- und Sinneswerkzeuge.
2. Atmung und Blutkreislauf.
3. Ernährung.

c. Pflanzenkunde.
Zu etwa 40 Einzelbetrachtungen sind solchePflanzen auszuwählen,

•an denen die Zweckmäßigkeitseiurichtuugenbesonders klar hervortreten,
oder die Vertreter der Hauptfamilien des natürlichen Pflanzensystems sind
«Schmetterlingsblüter, Krenzblüter, Lippenblüter, Korbblüter), oder die
ifoemMenschen Nutzen (Kulturpflanzen der Heimat) oder Schaden bringen
(Giftpflanzen).

Anmerkung: Die ausländischen Kulturpflanzen werden am
zweckmäßigstenim Geographieunterricht auftreten.

d. Mineralenkunde.
Es ist in etwa fünf Einzelbildern die Bedeutung der Mineralien

°für das menschlicheLeben zu zeigen (z. B. Salz, Kohle, Eisen u. f. w.).

e. Natnrlehre
In etwa 30 Unterrichtsstunden ist eine Naturlehre des täglichen

Lebens zu geben (z. B- Schiebkarre, Wage, Pumpe, Echo, Uhrpendel,
Thermometer, Spiegel, Dampfmaschine u. s. w.).

12*
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§ 3. Stoffverteilung.

Am naturkundlichen Unterricht nehmen alle Schüler der ersten
Klasse einer ziveiklassigen(also 5 Jahrgänge) und der 3.-8. Jahrgang
einer einklassigen Schule (also 6 Jahrgänge) teil und werden als eine
Abteilung unterrichtet. Ter Kursus ist in der ziveiklassigenfünf-, in
der einklassigen sechsjährig, ohne das; Ausgleichungskurse auftreten, in
der Menschenkunde jedoch dreijährig mit AnSgleichnngskursen.

Der gesamte Stoff wird auf die fünf bezw. sechs Jahre etwa
folgendermaßen verteilt:

UngefähreVerteilungder Pensenfür den fünfjährigenKursus
der zuieiklassigeiiLandschule.

8? S? ö? S?-
- CO * o

»1. Saugetiere . . . 4 Std. 4 Ltd. 3 Std. 3 Sld. 3 Ltd.
L. Tierkunde ^geljLtcriutioe 3_WechselblütigeTiere

14. WirbelloseTiere .

3 „
1
3

1
3

"
3
9
3

3
2
3

• " 3
2
3

"

b. Menschenkunde 5 „ 0 5 „ 5 ; 5
c. Pflanzenkunde 8 8 8 „ 8 8 „
d. Mineralienkunde 1 „ 1 rt 1 „ 1 1
e. Naturlehre 6 „ G G .. Ii 6

Wiederliolunqsltunden .... * -- .. X ,, * „

Die Stoffauswahl für das einzelne Schuljahr bleibt dem Lehrer
überlassen, ist aber so zu treffen, daß der Schüler soviel wie möglich in
jedem Jahr durch die gauze Natur geführt wird, so werden z. 33. die vier
Stunden für Säugetiere im ersten Jahre ausgefüllt durch die Betrachtung
eines Raubtieres, eines Insektenfressers, eines Nagetieres und
eines Paarzehers.

§ 4. Lehrmittel. (Vgl. Nr. 120. 135. 138).

Es sind notwendig Abbildungen von den zu behandelnden Tieren,
wünschenswert sind ausgestopfte Tiere, Spirituspräparate und Modelle
aus Papiermasfe.

8. Der Gesaugunterricht.

§ 1. Ziel.
Der Gesangunterricht soll Lust und Liebe zum Singen wecken,Herz

und Gemüt der Schüler veredel», sie planmäßig sowohl zu einer schönen,
natürlichen Aussprache des Textes, als auch zur Bildung eines reinen
und wohlklingenden Tones führen und sie soweit fördern, daß sie eine
genügende Anzahl von Kirchenmelodienund wertvollen Volksliedern, letztere
möglichst mit Einprägung der ganzen Texte, im Chor und womöglichauch
einzeln richtig und sicher singen können. Bei günstigen Schulverhältnissen
ist die Verwendung der Tonzeichen im Unterricht dringend erwünscht.
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§ 2. uebuugskursu s.

Em besonderer UzbungSkursus muß neben dem Liedersingen her-
-gehen, darf aber höchstensein Viertel der für das Singen zur Verfügung
stehendenZeit in Anspruch nehmen.

§ 3. S t o f f a u Sw a h l und -Verteilung.

-A. Die Unterklasse der zweiklassigenSchule. Wöchentlich 2 2tb.
(besser 4 halbe Std.). Tonumfang d — d, ausnahmsweise c—e.
a.) Uebungskur su S. Töne von verschiedenerHöhe, Stärke und

Dauer werden verglichen, leicht treffbare Intervalle, der tonische
Dreiklang und dieTurtonleiter werden mit Unterlegung der Vokale
und deutscher Silben nach dem Gehör gesungen.

K.) Liedersingen. Es werden folgende 17 Choräle sicher
eingeübt:

I. Allein Gott in der .Hob'1 (513). 10. Lobe den Herren, den mächtigen
Ii. Aus meinesHerzensGrunde (2). König (525).
3. (Sljriitc,du Lamm Gottes (1251. lt. Lobt Gott, ihr Christen(89).
4. Christus,der ist mein Leben(557). 12. Nun danketalle Gott 11 (534).
5. Freu dichsehr, o meineSeele (330). 13. Nun laßt uns Gott demHerren(34).
>6.Gelobetseistdu (82). 14. O Welt, ichmuß dichlassen(49).
7. Gott des Himmels(9). 15. L daßichtausendZungenhätte(225).
8. Herr Jesu Christ, dich zu uns 16. Vom Himmel boch(951.

wend' (56). 17. Wer nur den liebenGott II (359).
9. LiebsterJesu, wir sind hier (59).

Außerdem sind mindestens 18 für dieseStufe passendeVolkstum-
liche Lieder vom Lehrer nachBenehmen mit dem Lehrer der ersten
Klasse auszuwählen und den Kindern nach Text und Melodie
einzuprägen.

B. Die Oberklasse der zweiklassigenSchule. Im Sommer 1 Std.
(2 halbe Std), im Winter 2 Std. wöchentlich.

Die für die Unterklasse geforderten besonderenUebnngen werdenzur
Vorbereitung und Veredelung des LiedersingenSfortgesetzt. In drei ein-
jährigen Parallelkursen lernen die Kinder singen

a) Choräle:
1. Aus'tiefer Not 11 (264). 14. O Lamm Gottes (144).
2. Tir, dir Jehova (248). 15. Schmückedich,o liebeSeele (319).
3. Eine festeBurg (401). 16. Straf michnichtindeinemZorn(285).
4. Cin Lämmleingeht (129). 17. Nalet will ichdir geben(585).
5. Eins ist not (324). 18. Vater unser im Himmelreich(495).
6. Es ist das Heil (296). _ 19. Wachetauf (603).
7. Es ist gewißlichan der Zeit (276). 20. Warum sollt ich mich denn
8. Herr Jesu Christ, wahr'r Mensch grämen (507).

und Gott (566> 21. Was Gott tut II (508).
9. Herzlichlieb Habichdich(333). 22. Wer nur den liebenGott I (587).

10. herzlichtut michverlangen(143). 23. Wie schönleuchtet(301).
II. Jesus, meineZuversichtII (171). 24. Wir glauben all an einen
12. Komm,heiligerGeisi (195). Gott (229).
13. Nun freut euch(297).

Außer den angeführten sind mindestens noch weitere 9 Choräle ein¬
zuüben. Tie Auswahl trifft für die einzelne Gemeinde der betreffende
Pastor in Gemeinschaftmit den Lehrern.
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b) Die für die Gemeinde bestimmten liturgischenStücke des Haupt-
gottesdienstes.

c) Volkslieder:
1. Der Mai istgekommen(Volksweise). 10. Ich weißnicht,was sollesbedeuten.

9. Ich bete an die Macht der Liebe.
Der Lehrer vermehrt diese Zahl nach seinem Ermessen noch um

etwa 10 Lieder und übt je nach der Leistungsfähigkeit der Schule eine
größere oder kleinere Anzahl der Lieder mehrstimmig.

C. Die einklassige Schule. Wöchentlichim Sommer I Std.„
im Winter 2 Stunden.

a. D i e Unterabteilung. (Jahrgang 1 und 2.)
In der Regel wird diese Abteilung in jeder Singstunde etwa

10 Minuten lang besonders unterrichtet (Gehör- und Stimm-
Übungen, tonischerDreiklang, Durtonleiter, jährlich etwa 4 Kinder-

lieder). Im übrigen nimmt sie, soweit möglich, an dem Unter¬
richte der Oberabteilung teil.

b. Die Oberabteilung. (Jahrgang 3—8.)
Für den Uebungskursus, sowie für die Anzahl und Auswahl

der Choräle und geistlicher und weltlicher Volkslieder gelten die
für die zweiklafsigeSchule getroffenen Bestimmungen. -- Der
gesamte Liederstoff wird in vier gleichwertigenJahresknrjen eiu-
mal gründlich behandelt. — Die Pflege des mehrstimmigen Ge-
sanges ist auch in der einklassigenSchule wünschenswert, doch
wird sich der Lehrer bei nicht günstigen Verhältnissen auf ein-
stimmiges Singen zu beschränkenhaben.

Als Unterrichtsmittel sind mindestens zu fordern eine Geige für den.
Lehrer und ein Liederbuch für den Schüler.

Der Zeichenunterricht sollAuge und Hand, Phantasie und Geschmack
der Schüler bilden, indem er int richtigen Auffassen und freihändigen
Darstellen, im Verändern und Ergänzen einfacher ebenerFormen übt, das
Zeichnen solcherFormen aus dem Gedächtnissepflegt und Sinn für Regel-
Mäßigkeit, Ordnung, Genauigkeit, Sauberkeit und Formenschönheit weckt.

§ 2. Stoffauswahl.
Den Stoff der Hebungen bilden die geometrischenGrundformen und>

geometrischeund pflanzlicheOrnamente.

2. Deutschlandüber alles.
3. Es braust ein Ruf.
4. Es ist ein Ros' entsprungen.
5. Goldene Abendsonne
6. Gott segneFriedrichFranz.
7. &ane, meine Seele.
8. Hinaus in die Ferne.

11. Laß michgebn.
12. Morgenrot, Morgenrot.
13. Zinnade, du mein liebHeimatland.
14. Preisend mit viel schönenReden.
15. Sah ein Knab' ein Röslein stehn

(Werner).
16. Schlaf, Herzenssöhnchen.

§4. Lehrmittel. (Vgl. Nr. 118. 141.)

9. Der Zeichenunterricht.

§ 1- Ziel.
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§ 3. Stoffverteilung.

An dem Zeichenunterrichtenehmen nur die Knaben teil und zwar
in der einklassigenSchule vom viertenSchuljahre an, in der zweiklassigen
Schule alleKnabender erstenKlasse. SämtlicheZeichenschülersindgleich-
zeitig in drei Abteilungenzu unterrichten.

Die dritte Abteilung bestehtaus den Schülern des vierten
Schuljahres. Stoff der Uebungen: Quadrat, regelmäßiges Achteckund
solchegeometrischenOrnamente, die sichaus und in diesenFormen ent-
wickelnlassen.

Die zweite A b t ei l u n g bilden die Schüler des fünften und
des sechstenSchuljahres. Stoss der Uebungen: gleichseitigesDreieck,
regelmäßiges Sechseck, Kreis, regelmäßiges Fünfeck, Ellipse, Schnecken-
linie und solche geometrischenOrnamente, denen diese Formen zu
Grunde liegen.

Die erste Abteilung umfaßt die Schüler des siebenten und
des achteu Schuljahres- Stoff der Uebungen: solchegeometrischenund
besonders pflanzlichenOrnamente, die auf den in der dritten und der
zweiten Abteilung geübten geometrischenFormen beruhen.

Anmerkung. In der zweiten und der ersten Abteilung bilden
die beiden Jahrgänge Parallelkurse. Im zweiten Kursus werden die
Grundformen reicherausgestaltet als im ersten. — Schüler, die das Ziel
des Freihandzeichnenserreicht haben, können auch im Zirkelzeichnenunter-
richtet werden.

§ 4. Lehrmittel.

Es ist ein Vorlagenwerknötig, das die genanntenFormen darstellt.
Als das zur Zeit geeignetsteist der „Lehrgang für den ersten Unterricht
im Freihandzeichnen" von Martens zu empfehlen. (20 Wandtafeln.
Schwerin. Bärensprnng.)

§ 5. Zeichenmaterial.

Der Schüler gebrauchteinen Zeichenblock(zu empfehlenist der des
mecklenburgischenPestalozzi-Nereins),zwei Bleistifte (Nr. 2 zumEntwurf
und Nr. 3 zur Ausführung der Zeichnung)und ein StückRadiergummi.

10. Der Turnunterricht. (Vgl.Nr. i2G. 137.)

§ i- Ziel.

Der Turnunterricht will durch planmäßig geordneteUebungen die
leiblicheEntwickelungder Jugend fördern, die Gewandtheit des Körpers
vermehren, den Schüler an strenge Aufmerksamkeit,raschesund genaues
Ausführen eines Befehles gewöhnen, in ihm Entschlossenheit,Mut und
Geistesgegenwartweckenund jeue Lust und Freude entzünden,welcheaus
dem Gefühle gesteigerterKraft und dem Bewußtsein erhöhter Sicherheit
in der Beherrschungdes ganzen Körpers erwächst.
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§ 2. Turnübunge n.
Die Turnübungen umfasseil
1. O r d n n n g s ü b u n g en, soweit sie unbedingt notwendig sind,

eineTurnerschar zu Gemeinübungenzweckentsprechendaufzustellen,
2. Freiübungen,
3. Gerätübungen

a) Uebungen m i t Geräten (Stäben),
d) Uebungen an Geräten (Reck,Barren, Springet, Schwingseil),

4. Spiele, soweit sie ungefährlich sind.

§ 3. Turngeräte.

Zur Ausführung dieser Uebungen sind erforderlich
1. Turnstäbe (für die ersteStufe hölzerne,für diezweiteeiserne),
2. eine R c et'e i n richtung , die auchzugleichdas Anbringen von

Springschnüren gestattet, mit sovielenReckstangen,daßwomöglich
auf je 10 Schüler eiue Stange kommt,

3. ebensovieleBarren,
4. ebensovieleS p r i n g b r e t t e r ,
5. ebensovieleS p r i n g schn ii r e,
6. ein Schwing seil,
7. zwei kleine Schlagbälle und zwei B a l l h ö l z er.

§ 4. Turnplatz.

Der Turnplatz sei nicht unter 400 qm, wenn möglich 1500 qm
groß, in der Nähe des Schulhauses gelegen, vor Wind geschützt,mit
kurzem Rasen bedecktund am Rande mit Bäumen beflanzt.

§ 5. Turn zeit.

Nur im Sommer wird geturnt und zwar zweimal wöchentlichje
eine Stunde.

§ (3. Turn betrieb.

Am Turnunterrichte beteiligen sichdie Knaben des 4.—8. Schul¬
jahres. Die Turner bildeu zwei Abteilungen, vou denen die eiue die
Schüler des 4. und 5., die andere die des 6.—8. Schuljahres umfaßt.
Beide Abteilungen werden in jeder Stunde nebeneinander unterrichtet.
Der Kursus für jede Abteilung ist einjährig. Dem Unterricht liegt zu
Grunde das „Turnbüchlein für Volksschulenohne Turnsaal" vou Alfred
Maul. Karlsruhe. G- Braun; jedoch können einzelneUebungen aus-
geschlossenwerden.

11- Orr Unterricht in drn weiblichen Handarbeiten.
(Vgl. Nr. 154.)

Für den Unterricht in den weiblichenHandarbeiten gelten bis auf
weiteres die Bestimmungen des RevidiertenRegulativs für dieIndustrie-
schulenin dem Domaninm vom 12. August 18(59, jedoch mit der Ab-
Änderung,daß die Zahl der zu erteilenden Unterrichtsstunden sowohl im
Sommer als im Winter nicht mehr als wöchentlichsechsbetragen soll.
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114. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 2. Mai 1902,
betr. Schulatlas.

Nach Bestimmung des Lehrplans für die ein- und zweiklassigen
Landschulenim Domanium ist für den erdkundlichenUnterricht der ein¬
zuführendeAtlas von dem unterzeichnetenMinisterium zu genehmigen.

Soweit dem unterzeichnetenMinisterium zur Zeit bekannt, sind
nach Preis und Brauchbarkeitzur Einführung in denLandschulenin her-
vorragendemMaße geeignet der „Nolksschul-Atlas" von Rud. Schmidt
(Bielefeld, Velhagen und Klasing), 60 Pfg., mit Heimatskarte 7u Pfg,,
und der „Neue methodischeSchul-AtlaS" von Mar Eckert (Leipzig,
Grasmay und Co.), 50 Pfg., geb. 80 Pfg. Von den etwas teureren sind
zu empfehlen: H. Harms Neuer Schul-Atlas, Ausgabe A (mit einge¬
drucktenNamen und mit 24 Seiten Bildern), geb. 1,60 Mk- (Brann¬
schweig,Hellmuth Wollermann), ferner Dr. H. Lange, Volksschul-Atlas,
geheftet 1 Mk-, und endlichA. Hümmels Schul-Atlas, gebd. 1,20 Mk.

Sie wollen denPredigern Ihrer DiözesehiervonMitteilung machen
mit dem Bemerken, daß es für die vorstehend genannten Atlanten eines
Antrags auf Genehmigungzur Einführung nicht bedarf.

115. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 6. Mai 1902,
betr. Hallitagsuntcrricht. (Vgl. Nr. 291. 290. IX)

Nach Benelimen mit dem GroßherzoglichenFinanzministerium,Ab-
teilung für Domänen und Forsten, sieht das unterzeichneteMinisterium
sichveranlaßt, im Folgenden die Grundsätzebekannt zu geben, welchebei
der Einrichtung von HalbtagSunterricht in den zweiklassigenDomanial-
landschulenbis auf Weiteres zu befolgensind:

1. Die Zahl der von einem Lehrer wöchentlichzu erteilenden
Stunden soll 32 nicht übersteigen, von denen in der Regel 18 auf die
erste und 11 aus die zweite Klassezu rechnensind. Diese Stunden sind
in folgenderWeise auf die beidenKlassenzu verteilen:

a. Klasse I.
1. Biblische Geschichte 2
2. Katechismus 2
3. Perikoven und Bibellesen .... 1
4. Deutsch einschl. Schreiben .... 6
5. Rechnen 3
6. Geographie 1
7. Geschichte 1/a
8. Naturkunde Vi
9. Singen 1

10. Zeichnen l

18 Stunden.
b. Klasse.II.

1. Biblische Geschichte 4
2. Deutsch einschl. schreiben .... 6
3. Rechnen 3
4. Singen . . 1

14 Stunden.
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2. Die dem Lehrer zu gewährendeVergütung beträgt während des
Sommerhalbjahrs 200 Mk., während des Winterhalbjahrs 100 Mk.

3. Wird der Unterricht in einer Schule vertretungsweise durcheinen
auswärts wohnendenLehrer erteilt, so wird bei einer Entfernung von
2 Klm. und darüber für jedes Kilometer des Hin- und Rückwegseine
Vergütung von 0,20 Mk. gewährt.

4. Findet anstatt des Halbtagsunterrichts eine zeitweilige Zu-
sammenlegungzweier Schulklassenstatt, so wird dem Lehrer eine Ver-
gütung von 50 Mk. auf das halbe Jahr gewährt.

5. Die Anträge auf Bewilligung der Vergütung, welche nachVor-
stehendemdemLehrer zu gewähren ist, sind von den Aemtern unter ent-
sprechenderBegründung an das unterzeichneteMinisterium zu richten.

6. Die dem Lehrer bewilligte Vergütung ist je zur Hälfte aus der
Amtskasseund der Amtsschulkassezahlbar.

7. Bei der Einrichtung von HalbtagSunterricht ist jede der vor-
handenenSchulklassenin dem für sie bestimmtenZimmer zu unterrichten.
Das für den unverheiratetenLehrer gelieferteFeuerungsdeputat ist, wenn
die Stelle eines zweitenLehrers im Winter unbesetztist, demerstenLehrer
zu überweisen, welcher dafür die Verpflichtung zur ordnungsmäßigen
Heizung und Reinhaltung auch des zweitenSchulzimmers zu übernehmen
hat. (Vgl. Nr. 169. 174. 274.)

8. Wird der Halbtagsunterricht nicht von dem Inhaber einer
Familienstelle, sondern von einemunverheirateten Lehrer bezw.Assistenten
erteilt, so bleibtbesondereBestimmung für den einzelnenFall vorbehalten.

Den Superintendenten wird eine Anzahl von Exemplaren dieses
Zirkulars zur Mitteilung an die Prediger ihrer Diözesenübersandt.

Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 23. Oktober 1902,
betr. Dispensation zur Kartoffelernte.

Vgl. Kap. „Ritter- und landschaftlicheSchulen."

116. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 17. November1902,
betr. Lehrmittel für die Domanialfchulen.

Das unterzeichneteMinisterium sieht sichveranlaßt, hinsichtlichder
durch die Zirkularverordnung an die Superintendenten und an die Groß-
herzoglichenAemter, betreffend den Unterricht in den Landschulen im
Domanium, vom 7. März 1902 für die genannten Schulen erforderlich
werdenden Lehrmittel das Folgende bekannt zu geben-

1. Für den Religionsunterricht ist eine Wandkarte von
Palästina notwendig. Empfehlenswert ist die von V. v. Haardt,
Ausgabe für Volks- uud Bürgerschulen,Preis 13 Mark, desgleichendie
von Bamberg: Schulwandkarte von Palästina, große Ausgabe,
physikalisch,Preis 18 Mark, und die Wandkarte der biblischenLänder
von H. Brammer, Preis 20 Mark.
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Wünschenswertist
a) dieAnschaffungeinigerbiblischerAnschauungsbilder.Zu empfehlen

ist die Sammlung von 20 Anschauungsbildern für den ersten
Unterricht in derbiblischenGeschichtevon Ludwig Wange-
mann, kolorierteAusgabe A, aufgezogenmit Oesen versehen
und gefirnißt, Preis 28 Mark;

b) die Anschaffungeines Bildes von Jerusalem zur Zeit Christiaus
Lehmanns geographischenCharakterbildern Nr. 19 (mit
Leinwandrand und Oesen), Preis t Mark.

2. E r ste r Sprachunterricht.
a) Für den Anschauungsunterricht ist die Anschaffung

von Wandbildern notwendig. Die bestensind die von Kehr-

P f e i f f e r - K u l l nach den Hey-SpekterschenFabeln ent-
worsenen 7 Lieferungenall Mark, einzelne Bilder ä 4,10
Mark. Die Lieferungen sind eventuell nach und nach anzu-
schaffen,so daß sichdieKostenauf mehrereJahre verteilen. Gut
ist auch dieSammlung von K a f e m a n n, 4 Bilder (Frühling,
Sommer, Herbstund Winter) auf Leinwandmit Stäben ä 8 ME.

b) Die Anschaffungeiner Lesemaschinefür den ersten Lese-
Unterricht ist erwünscht. Empfehlenswert ist der Leselehr-
apparat von P. Evers, Preis 36 Mark.

3. Für den Rechenunterricht ist notwendig eine russische
Rechenmaschine,Preis 12 Mark, sowie ein Lineal von 1 in Länge mit
Zentimeter-Einteilung,Preis 1,25 Mark.

Sehr erwünschtist ein Wandtafel-Zirkel,Preis 3,50 Mark.
4. Für den Unterricht in der Erdkunde sind folgendeWand-

karten notwendig:
) eine Karte von Mecklenburg, die beste ist die von Voesch,

Preis 11.50 Mark;
d) eine Karte von Deutschland, die empfehlenswertesteist z. Z.

H. Harms: Schulwandkarte von Deutschland, Ausgabe A,
physisch-politisch,Preis 27 Mark;

c) eineKartevon Europa; empfehlenswertist dievon Gaebler
(physikalisch),Preis 22 Mark;

) P l a n i g l o b e n. Zu empfehlenist Gaebler: Oestlicheund
WestlicheHalbkugel,kleineAusgabe, physikalisch,Preis 20 Mark.

Die Anschaffungder Planigloben wird durch einen guten Globus
entbehrlichgemacht. Empfehlenswertist S cho t t' § physikalischerSchnl-
globus, Preis 30 Mark einschließlichVerpackung (Ernst Schott u. Co.,
Berlin W. 35, Potsdamerstr. 41a). Bei Neuanschaffungensind die
unter a—d aufgeführten Lehrmittel bis auf Weiteres zu berücksichtigen.

Sehr wünschenswert ist für den erdkundlichenUnterricht die An-
schasfung einiger geographischerBilder; es ist in dieser Beziehung
Ad. Lehmann: GeographischeCharakterbilderam meistenzuempfehlen.
Die Sammlung bestehtaus 46 Nummern, dochsind die Tafeln einzeln
zumPreise von 1,60 Mark käuflich. Für dieDomaniallandschuleuwürden
die folgendenBerücksichtigungverdienen: Der Rhein bei Bingen (Nr. 2),
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der Thüringer Wald (Nr. 4), die Berner Alpen (Nr- 9 und 10 Doppel-
bild), Neapel mit Vesuv (Nr. 15), der Hamburger Hafen (Nr. 27), die
Gotthardbahn (Nr. 34), aus Deutsch-Ostafrika(Nr. 10).

5. Für den n a t u r ku u d l i che u Unterricht sindAbbildungen
von Tieren notwendig. Da es an einem den Anforderungen des Lehr-
plans für DomanialschulenentsprechendenBilderwerk zur Zeit fehlt, wird
es sich empfehlen, mit den bezüglichenAnschaffungenbis Neujahr 1903
zu warten, da die Herausgabe eines naturkundlichenBilderwerkes vor-
bereitet wird, welchesgenau diesenAnforderungen entspricht, und das zu
Neujahr 1903 erscheinensoll.

Das unterzeichneteMinisterium wird das Werk alsbald nach seinem
Erscheinenprüfen lassenund eventuellwegen snccessiverAnschaffungder
einzelnenTeile desselbendas Erforderlicheveranlassen

117. RundschreibendesUnterrichts-Ministeriumvom 19. November1902,
betr.Hülssbuchfür den Geschichtsunterricht.
Der Lehrer C. B en j e S in Rostockhat ein Hülfsbuch für den

Geschichtsunterrichtverfaßt, welchesunter dem Titel: „Geschichtsbilder,
Erzählungen ans der deutschenund mecklenburgischenGeschichte"bei
Wilh. Süsserott in Berlin 1902 erschienenist, Preis 50 Pf. Sie wollen
die Prediger und Lehrer an den DomaniallandschulenIhrer Diözeseda-
rauf aufmerksammachen,das; das Buch zur Einführung in den Schulen
geeignetist. Auchwerden Sie hierdurchermächtigt,die Einführung des
Buches in den Schulen ohne vorherigeAnfrage bei dem unterzeichneten
Ministerium auf Antrag zu genehmigen.

Diese Verfügung wird Ihnen zur Mitteilung an die Prediger in
einer Anzahl von Exemplarenübersandt.

118. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 3. Februar 1903,
betr. Anschaffungvon Biolinsaitcn.
Das unterzeichneteMinisterium teilt die Ansicht des Amts, das;

die Gemeinde zur Anschaffungder Violinsaiten, welcheder Lehrer zur
Benutzungseiner Geige im Gesangsunterrichtgebraucht,nichtverpflichtet
fei. Denn die betr. Geige gehört nicht zu den Lehrmitteln im Sinne
des § 6 derV. O. vom 29. Juni 1869, betr. BeteiligungderGemeinden
im Domanium an den Ortsschulen.(Vgl- Nr. 131).

Das unterzeichneteMinisterium ist jedochdamit einverstanden,das;
in außerordentlichenFällen nach Ermessen des Amts dem Lehrer eine
Beihülfe zu denAnschaffungskostenaus denvorhandenenSchulversäumnis-
strasgelderngewährt wird. (Vgl. Nr. 141).
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119. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom l. Mai 1903,.
betr. Uebernahme von Nebenämtern. (Vgl ?!r. 96.)

Wie zur Kenntnis des unterzeichneten Ministeriums gebracht ist,

sind wiederholt Fälle vorgekommen, daß von Küstern und Lehrern Neben-

geschäfte, z. 23. Agenturen für Versicherungsgesellschaften,
'
übernommen

sind, ohne daß hiezu die erforderliche Genehmigung nach Maßgabe des

Zirkulars an die Superintendenten vom 28- November 1892, betreffend

die Uebernahme von Nebenämtern von Seiten der Schullehrer und schul-

haltenden Küster auf dem Lande, nachgesucht worden ist. Das unter-

zeichnete Ministerium sieht sich daher veranlaßt, das gedachte Zirkular

wiederum in Erinnerung zu bringen, und beauftragt Sie hierdurch, die

Pasloren Ihrer Diözese anzuweisen, daß sie den an den Landschulen an-

gestellten Lehrern von dem Inhalt desselben Kenntnis geben, auch darauf

halten, daß in vorkommenden Fällen nach Vorschrift desselben ver-

fahren wird.
Eine entsprechende Anzahl von Exemplaren dieser Verfügung ist

angeschlossen.

120. RundschreibendesUnterrichts-Ministeriumvom 21. September 1903,
betr. Lehrmittel für den uliturhmdlichen Unterricht.

Unter Bezugnahme auf das Zirkular vom 17. November 1902,

betr. Lehrmittel für die Domanialschulen, weist das unterzeichnete

Ministerium darauf hin, daß das in demselben in Aussicht gestellte, den

Anforderungen des Lehrplans für Domanialschulen entsprechende Bilder-

werk nunmehr erschienen ist.
Es sind die: „Biologischen Wandtafeln zur Tierkunde" von Schröder

und Kull, Format 86X106 cm, Preis pro Tafel 2,50 Mark, Verlag

von Paul Parey, Berlin 3. W., Hedemannstraße 10.
Dies Bilderwerk wird in 50 Tafeln erscheinen, die stets in Serien

von 5 Blatt ausgegeben werden. Die erste Serie ist bereits erschienen,

die weiteren sollen in Zwischenräumen von 4—6 Monaten folgen. Es.

geben je zwei Serien immer das Unterrichtspensum für 1 Jahr ab.

Durch das Erscheinen in Serien verteilen sich die Kosten der Anschaffung,

auf 5 Jahre. Die erste Serie kann zum Beginn der Winterschule 1903,

die zweite Anfang 1904 bezogen werden.

121. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 7. Mai 1904,
betr. den Gebrauch von revidierten Bibeln.

Nach einer Mitteilung des Oberkirchenrates ist neuerdings der

Meckl. Bibelgesellschaft der Vertrieb von Bibeln mit dem sogen, revidierten

Text freigegeben. Das unterzeichnete Ministerium sieht sich dadurch ver-

anlaßt, das durch die Zirkular-Verordnung an die Superintendenten vom

2. März 1886 erlassene Verbot des Gebrauchs revidierter Bibeln, damals

der sogen. Probebibel, aufzuheben und den Gebrauch von Bibeln mit

revidiertem Text in den Schulen zu gestatten. Wenn auch hiernach von

jetzt an Bibeln mit verschiedenem Text, nämlich dem revidierten und dem
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alten Luthertext, zum Gebrauch in den Schulen zuzulassen sind, so er-
scheint dieses doch aus unterrichtlichen Gründen auf die Dauer nicht
zweckmäßig. Das unterzeichnete Ministerium muß sich daher vorbehalten,
nach Ablauf einer angemessenen Frist zu fordern, daß Bibeln mit einheit-
lichem Text in den Schulen verwandt werden, und zwar mit dem revi-
dierten, da Bibeln mit dem alten Luthertext und zugleich mit der neuen
Rechtschreibung (vergl. Ziffer 4 der Bekanntmachung vom 30. Dezember
1902 betr. Einführung der neuen deutschen Rechtschreibung in den samt-
lichen Schulen des Landes — Reg-Bl. 1903 Nr. 1) voraussichtlich nicht
mehr in der für den Schulgebrauch erforderlichen Auswahl zu beschaffen
sein werden. Aus diesem Grunde erscheint es wünschenswert, soweit es

sich um die Neuanschaffung von Bibeln für den Schulgebrauch handelt,
schon jetzt darauf hinzuwirken, daß Bibeln mit dem revidierten Text an-
geschafft werden.

Das unterzeichnete Ministerium nimmt gleichzeitig Veranlassung,
darauf hinzuweisen, daß die Zirknlar-Verordnnng vom 10. Januar 1882,
-wonach in den Schulen nur Bibeln mit Apokryphen zu gebrauchen sind,
auch fernerhin von Bestand bleibt.

Das unterzeichnete Ministerium beauftragt Sie im Einvernehmen
mit dem Oberkirchenrat, die Prediger Ihrer Diözese mit dem Vorstehenden
bekannt zu macheu, und übersendet Ihnen zu dem Zwecke eine Anzahl
Exemplare dieser Verordnung.

122. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 30. Januar 1905,
betr. die Beurlaubung der Domaniallandschullehrer.

Das unterzeichnete Ministerium sieht sich veranlaßt, in betreff der
Beurlaubung der an den Landschulen im Don.anium angestellten Lehrer
das Nachstehende zu bestimmen.

1. Kein Lehrer darf ohne Genehmigung des zuständigen Predigers

-(Schnlinspektors) den Unterricht auch nur während einzelner Stunden
ausfallen lassen. Ist er trotzdem durch unvermutet eintretende Umstände
hiezu genötigt, so hat er dem zuständigen Prediger von dem Unterrichts-
aussall ungesäumt schriftlich Anzeige zu erstatten.

2. In allen anderen Fällen hat der Lehrer vorher um Urlaub
nachzusuchen, und zwar bei dem zuständigen Prediger, wenn er nicht
länger als 3 Tage, bei der Amtsschulbehörde, wenn er bis zu 14 Tagen
vom Unterricht befreit fein will; längeren Urlaub hat er bei dem unter-
zeichneten Ministerium zu beantragen. Die Urlaubsgesuche au die Amts-
schulbehörde sind durch die Haud des zuständigen Predigers, die an das
unterzeichnete Ministerium gerichteten durch Vermittlung der Amtsschul¬
behörde einzureichen.

Den Urlaub darf der Lehrer in der Regel nicht eher antreten, bis
er den stets schriftlich zu erteilenden Bescheid über die Genehmigung er-
halteu hat.

3. Für Reisen während der Ferien bedarf der Lehrer keines Urlaubs,
er hat von seinem Vorhaben jedock dem zuständigen Prediger Anzeige zu
erstatten.



Die Superintendenten werden hierdurch beauftragt, die Prediger
ihrer Diözese, welche Domanial-Landschulcn zu beaufsichtigen haben, von
dieser Verordnung zur Mitteilung an die Lehrer in Kenntnis zu setzen.
Eine Anzahl von Exemplaren ist zu diesem Zwecke angeschlossen.

123. Rundschreiben des Finanz-Ministerium vom 31. Januar 1905,
betr. Verwendung schulpflichtiger Kinder zu Treiberdiensten.

Die Forstinspektionen und Oberförstereien werden davon in Kenntnis
gesetzt, daß nach einer Mitteilung des Ministeriums, Abteilung für
Unterrichts - Angelegenheiten, eine Dispensation der Schulkinder vom
Schulbesuche zwecks Beteiligung an Treibjagden nach den bestehenden
Schulordnungen unzulässig ist, und demgemäß angewiesen,

1. schulpflichtige Kinder zu Treiberdiensten künftig nur außerhalb
der Schulzeit heranzuziehen,

2. bei Verwendung solcher Kinder als Treiber nach Möglichkeit dafür
zu sorgen, daß dieselben vor Schädigungen, insbesondere auch in sittlicher
Beziehung, z. B. durch Branntweingenuß, bewahrt bleiben.

Zur Verteilung an die Revierförster sind einige Stücke dieses Rund-
schreibens angeschlossen.

124. Verordnung vom 30. März 1906, betr. die Behandlung der
Schulversäumnissein den Domaniallandschiilen.

Wir verordnen über die Behandlung der Schulversäumnisse in den
Landschulen in Unserem Domanium hierdurch, was folgt:

. § 1. Der Schulunterricht in den Domaniallandschulen, mit Ein-
schluß des Turnunterrichts für die Knaben und des Handarbeitsunterrichts
für die Mädchen, ist von den schulpflichtigen Kindern pünktlich und regel-
mäßig zu besuchen.

Die Pflicht zum Schulbesuch umfaßt auch die Pflicht zur Teilnahme
an einer Schulfeier-

§ 2. Wird die Schule (§ 1) von schulpflichtigen Kindern nnent-
schuldigt versäumt, so werden — unbeschadet der Znlässigkeit des un-
mittelbaren Zwanges gegen die Schulkinder zur Teilnahme am Unterricht
— die Eltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Vormünder, Dienstherren oder
diejenigen Personen, deren Aufsicht die Kinder untergeben sind und zu
deren Hausgenossenschaft sie gehören, für jeden Tag, an welchem mindestens
eine Schulstunde oder eine Schulfeier versäumt ist, und für jedes Schul-
kind mit Geldstrafe von 0,20 Mark bis zn fünf Mark, im Unvermögens-
falle mit Haft bis zu einer Woche bestraft.

Bei der Umwandlung der Geldstrafe in Haftstrafe ist der Betrag
von einer bis zu fünfzehn Mark einer eintägigen Haftstrafe gleich zu
achten; Geldstrafen unter einer Mark können nicht in Haft umgewandelt
werden.

In Fällen beharrlicher Nachlässigkeit oder Widersetzlichkeit ist statt
der Geldstrafe sofort die Haftstrafe bis zu einer Woche zu erkennen.
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Tie auf Grund bcr vorstehenden Bestimmungen zu erkennenden
Strafen können durch polizeiliche Strafverfügung festgesetzt werden.

Die Schulversäumnisstrafgelder fließen in die Amtsschulkassen.

§ 3. Als unentschuldigt gelten alle Versäumnisse, welche weder
durch vorgängige Erlaubnis genehmigt, noch durch einen ausreichenden
und rechtzeitig dem Lehrer angezeigten Grund gerechtfertigtsind. (Vgl. Nr. 140.)

Wenn Kinder durch Krankheit oder wegen eines andern an sichaus-
reichen Grundes am Schulbesuche verhindert werden, so sind die Eltern,
Stiefeltern, Pflegeeltern, Vormünder, Dienstherren oder sonstigen Personen,
deren Aufsicht die Kinder untergeben sind und zu deren Hausgenossenschaft
sie gehören, schuldig, dies spätestens am folgenden Tage dem Lehrer zur
Anzeige zu bringen.

§ 4. Jeder Lehrer ist verpflichtet, in seiner Schule Listen zuführen,
in welchen die schulpflichtigen Kinder nach Vor- und Zunamen, die Eltern
derselben bezw. die sonstigen in § 2 bezeichneten Personen nach Namen,
Stand und Wohnort aufgeführt, und die Schulversäumnisse unter Be-
zeichnung der versäumten Schultage durch Benennung des Datums und
unter Angabe der an jedem Tage versäumten Stundenzahl mit Unter-
scheidung der durch Krankheit verursachten, der anderweitig entschuldigten
und der unentschuldigten zu verzeichnen sind.

Dieselbe Verpflichtung liegt den Turnlehrern und den Handarbeits-
lehrermnen ob.

Die Versäumnislisten über die in der Gemeinde bezw. in den zum
Schulverbande gehörigen Gemeinden befindlichen, während des Sommers
zum Dienen beurlaubten Kinder sind unter Angabe der für dieselben fest-
gesetzten wöchentlichen Stundenzahl besonders zu führen.

§ 5. Der Lehrer bezw. die Handarbeitslehrerin hat nach Ablauf
jedes Monats, in dem Schule gehalten worden ist, aus den Versäumnis-
listen einen Auszug anzufertigen, der die Angaben der Liste über die
unentschuldigten Versäumnisse enthält, und den Auszug bis zum dritten
Tage des folgenden Monats dem zuständigen Prediger einzureichen.

Sind unentschuldigte Versäumnisse in einem Monate, in dem Schule
gehalten worden ist, nicht vorgekommen, so ist davon dem zuständigen
Prediger mündlich oder schriftlich Anzeige zu machen.

§ 6. Der Prediger hat den Auszug zu prüfen, erforderlichenfalls
seine Berichtigung zu veranlassen und den Auszug bis zum 15. Tage
des Monats, in dem er ihm gemäß § 5 Absatz 1 zugegangen ist, dem
zuständigen Amte zwecks Herbeiführung der Bestrafuug der für die Ver-
säumnisse haftenden Personen zu überreichen.

Der Prediger hat gelegentlich durch Einsichtnahme der Versäumnis-
listen die richtige Anfertigung der Auszüge nachzuprüfen.

Sind ungerechtfertigte Versäumnisse während eines Monats nicht
vorgekommen, so ist dem Amte davon innerhalb der ersten vierzehn Tage
nach Ablauf des Kalendervierteljahres, zu dem der Monat gehört, von
dem Prediger Anzeige zu machen.

§ 7. Wenn sich die Versäumnisse der mit Diensterlaubnis ver-
sehenen Kinder wiederholen, so hat das Amt nach fruchtloser Verwarnung
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der für diese Versäumnisse haftenden Personen die Diensterlaubnis sofort
aufzuheben, und wenn das Kind sich im Hause des Dienstherrn befindet,
diesem die sofortige Entlassung aus dem Dienst auszugeben, denselben
nötigenfalls auf dem Verwaltungswege dazu anzuhalten und die sofortige
Zurückholung des Kindes aus dem Hause des Dienstherrn auf Kosten der
Eltern oder deren Stellvertreter anzuordnen.

Auch liegt es dem Amte ob, dem Prediger des Ortes, zu dessen
Kirchspiel die Eltern des Kindes gehören, von der erfolgten Aufhebung
der Diensterlaubnis und der dadurch für das Kind hergestellten Pflicht
zum vollständigen Besuche der gewöhnlichen Sommerschule Kenntnis zu geben.

Einem Kinde, dessen Diensterlaubnis für ungültig erklärt worden
ist, darf nur dann, wenn es an den Schulversäumnissen nachweisbar
unschuldig ist, auf Antrag des Predigers die Erlaubnis, noch in demselben
Sommer einen anderen Dienst anzunehmen, erteilt werden.

§ 8. Kinder, welche ohne Erlaubnis sich in Dienst begeben, werden
auf Anzeige des Predigers sofort im Verwaltungswege zu den Eltern
oder deren Stellvertretern zurückgebracht.

Die Eltern oder deren Stellvertreter sind im Verwaltungswege zur
Erstattung der Kosten dieses Verfahrens anzuhalten und außerdem mit
den vorgeschriebenen Strafen für die Schulversäumnisse zn belegen.

§ 9. Diese Verordnung tritt mit dem Beginn der Sommerschule
1906

'in
Kraft.

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung wird die Verordnung vom
19. Juni 1876, betreffend die Behandlung der Schulversäumnisse bei
Domaniallandschulen (Regierungs-Blatt 1876 Nr. 18) aufgehoben.

Gegeben durch Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-
Angelegenheiten.

125. Verordnung des Unterrichts-Ministerium vom 1. Juni 1906,
betr. Klassenbücher und Versäuinnislisten.

Unter Bezugnahme auf das Zirkular vom 11. November 1895,
betreffend Formulare für Klassenbücher und Versäumnislisten, macht das
unterzeichnete Ministerium darauf aufmerksam, daß die von der Buch-
Handlung des Mecklenburgischen Pestalozzi-Vereins herausgegebenen, in dem
genannten Zirkular zur Anschaffung für die sämtlichen Schulen des Landes
empfohlenen Formulare für Klassenbücher und Versäumnislisten infolge
der Verordnung vom 30. März 1906, betreffend die Behandlung der
Schulversäumuisse in den Domaniallandschulen, diejenigen Abänderungen
erfahren haben, welche aus den angeschlossenen Mustern ersichtlich sind.
Die neuen Formulare werden von der Buchhandlung des Mecklenburgischen
Pestalozzi-Vereins zu demselben Preise wie bisher abgegeben werden,
nämlich ein Bogen der Formulare zu Klassenbüchern bei Benutzung von
16psündigem Papier für 4 Pfennige, ein Exemplar der Formulare zu
Versäumnislisten bei Anwendung von 10pfündigem Papier für 17a
Pfennige. Den Klassenbüchern wird eine kurze Erläuterung zum Gebrauch
der Listen nach dem angeschlossenen Muster beigegeben werden.
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Die vorhandenen Klassenbücher können weiter benutzt werden; jedoch
ist bei den Domauiallandschulen darauf zu halten, daß die Eintragungen
in die Klassenbücher fortan im Einklang mit den Bestimmungen in § 4
der Verordnung vom 30. März 1906 und unter Anwendung der in der
vorgenannten Erläuterung beschriebenen Bezeichnungen für die verschiedenen
Arten der Schulversäumnis geschehen.

Für die einzureichenden Versäumnislisten bei den Domaniallandschulen
sind schon jetzt die neuen Formulare zu benutzen. Dieselben sind in bis-
heriger Weise durch die Aemter aus der Buchhandlung des Mecklen-
burgischen Pestalozzi-Vereins (Lehrer Schüen in Wismar)* auf Kosten
der Amtsschulkassen zu beziehen.

Das Amt wird aufgefordert, die Lehrer des Amtsbezirks von dieser
Verordnung iu Kenntnis zu setzen.

* Ahm.: Bezugsquelleist jetzt: Lehrer Bollow iu Rostock.

Versäumnisliste
der

-Schule

zu

aus dem Monat

Schülerzahl: - ; Knaben , Mädchen

Nr.
Namen

der Kinder.

Der Eltern, Pflege-
eitern o. Dienstherren

Stand, '
Wohnort.

Name.

Versäumte Stunden
unentschuldigt. H

(5

Ö

Die Anzahl der versäumten Stunden wird iu das Fach für den
betreffenden Tag eingetragen, eine Unterscheidung zwischen Vormittag und
Nachmittag wird dabei nicht gemacht-

Eine einfache Eintragung der Ziffer bedeutet eine durch Krankheit
verursachte Versäumnis; bei anderer genügender Entschuldigung wird ein
Punkt zu der Zisfer hinzugefügt und bei unentschuldigter Versäumnis die
Ziffer unterstrichen.



Beispiel:

Mai

3.

1. 4.

7. 14. 21. 28. u
2. 5. 12. 19. 26. 31. ©

6 3 3

5:2 1.

4 :_1_ 2

-Der Schüler hat versäumt am
Montag, 7. Mai: 6 Stunden wegen Krankheit
Dienstag, 8. „ : 5 „ „ „
Mittwoch, 9. „ : 4 „ ,, „
Donnerstg., 10. „ : 3 „ entschuldigt
Freitag, 11. „ : 2 „ unentschuldigt
Sonnabend, 12- „ : 1 „ unentschuldigt

Summe: an 3 Tagen wegen Krankheit
„ 1 Tage entschuldigt
„ 2 Tagen unentschuldigt.

In die einzureichendenVersäumnislistenwerden nur dieZiffern für
3>ieunentschuldigtenVersäumnisseeingetragen, sonst in gleicherWeise.

126. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 1. Juni 1908'
betr. Erteilung des Turnunterrichts (vgl. Nr. 137).
Aus den auf das Rundschreibenvom II. Februar d. I. erstatteten

Berichten der GrobherzoglichenAemter hat das unterzeichneteMinisterium
ersehen, daß die Bestimmungendes Lehrplans für die ein- und zwei-
klassigenLandschulen im Domanium bezüglichder Erteilung des Turn-
Unterrichts bisher nur in beschränktemUmfange zur Ausführung gelangt
sind. Das unterzeichneteMinisterium muß wünschen,daß diesemUnter-
richtsgegenstandim allgemeinengrößere Beachtung und Förderung seitens
der Amtsschulbehördenzuteil wird, und sieht sichdaher veranlaßt, den
Amtsschulbehördendas Nachstehendezu eröffnen:

1. Was diemehrklassigenSchulen betrifft, so ist nachden Berichten
der Aemter die Einführung des Turnunterrichts an diesen Schuleu viel-
fach auf Hindernissegestoßen. Hindernd ist namentlichder Umstand ge-
wesen, daß die Stelle des unverheiratetenzweitenLehrers, der denTurn-
Unterrichtzu erteilen hat, währenv der letztenJahre zeitweiligunbesetzt
gewesen ist. An mehreren Orten ist ferner der Turnunterricht nicht zur
Einführung gelangt, weil es angeblich an einem geeignetenTurnplatz
fehlt. Stellenweise ist auch der Umstandhindernd gewesen, daß infolge
der ausgedehntenErteilung von Diensterlaubnis zu wenigKnaben für die

13*
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Teilnahme am Turnunterricht vorhanden sind. Das unterzeichneteMini-
sterium verkennt nicht, daß der Lehrermangel, der die häufige Nicht-
besetzungvieler zweiterLehrerstellenzur Folge gehabt hat, erschwerendauf
die Einführung des Turnunterrichts gewirkt hat, erwartet jedoch,daß mit
der Einführung des lehrplanmäßigen Turnunterrichts nachdrücklichervor¬
gegangen wird, sobald in der Besetzung der zweiten Lehrerstellenwieder
größere Stetigkeit eingetreten sein wird- Im übrigen glaubt das unter-
zeichneteMinisterium, daß die sonstigenGründe, welche der Einführung
des Turnunterrichts hinderlich gewesen sind, sich beseitigen lassen. Zu.
dem Zweckewird es sichempfehlen, daß die Beamten gelegentlichihrer
Dienstreisen ihr Augenmerk auf die Beschaffung geeigneterTurnplätze
und dieEinrichtung desTurnunterrichts richten. Sache derPrediger wird*
es ferner sein, daßan denOrten, wo dieumfangreicheErteilung vonDienst-
erlaubnis derEinführung desTurnunterrichts hinderlichgewesenist, auf eine
Beschränkung der Erteilung von Diensterlaubnis durch schärfere Hand-
habung der gesetzlichenVorschriftenBedacht genommen wird.

2. An den einklassigenSchulen ist, wie aus den erstatteten Be-
richten hervorgeht, der Turnunterricht bisher nur in vereinzeltenFällen
zur Einführung gelangt- Das unterzeichneteMinisterium hat wegen der
entgegenstehendenSchwierigkeiten bei Erlaß des Lehrplans von der
Forderung einer allgemeinen Einführung des Turnunterrichts an diesem
Schulen Abstand genommen und sich die Bestimmung hierüber im ein-
zelnen Falle vorbehalten. Die Schwierigkeiten sind dadurch verringert^
daß seit dem Jahre 1901 sämtlicheLehrer an den Domaniallandschulen
bei ihrer Anstellung zur unentgeltlichen Erteilung des Turnunterrichts^
sobald derselbeangeordnet wird, bestallungsmäßigverpflichtetsind. Die
Amtsschulbehördenwerden daher aufgefordert, bei jedereinklassigenSchule,
die seit dem Jahre 19»! neu besetzt ist oder zukünftig neu besetztwird,,
zu prüfen, ob der Turnunterricht sich dort einrichten läßt, bezw. welche
HindernissesolcherEinrichtungentgegenstehen,und hierüber an das unter-
zeichneteMinisterium zu berichten. Dasselbe gilt von denjenigen zwei-.
klassigenSchulen, deren beideLehrerInhaber vonFamilienschulslellensind.

Die für die Prediger des Amtsbezirks nötige Zahl von Abdrücken
dieses Rundschreibensist angeschlossen.

127. RundschreibendesSchnl- und geistlichenMinisteriumvom3. August
1908, betr. Religionsunterricht siir Kinder aus gemischtenEhen.
Kinder, welchenach der Verordnung vom 30. März 1821 über die

Konfessionder Kinder aus gemischtenEhen in derKonfessionder Landes-
kirchezu erziehen sind, müssen an dem Religionsunterricht der Volks-
schuleteilnehmen.

Ueber die in dieserVerordnung genannten Erziehungsverträgeäußert
sich anl. Reskript an die Römisch-katholischeGeistlichkeitzu Schwerin vom
19. Juni 1903.

Hört die Ehe durch den Konfefsionswechseleines der Ehegattenauf,
eine gemischteEhe zu sein, so treten die Bestimmungen der Verordnung
für vie aus dieser Ehe entsprossenenKinder außer Anwendung.
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Anlage.

Reskript des geistlichen Ministerium vom 19. Juni 1903 an die
römisch-katholische Geistlichkeit zu Schwerin.

Abgesehendavon, daß die Verordnung vom 30. März 1821, be¬
treffend die Religion der Kinder aus gemischtenEhen, allerdings eine
Form des Vertrags nicht vorschreibt, der Abschluß des Vertrages aber
„erweislich" sein mnß, und Urkunden ein volles Zeugnis für diesen
Vertrag nur dann enthalten, wenn sie öffentlicheUrkunden sind, so ist im
vorliegendenFall überhaupt keinVertrag unter denBrautleuten geschlossen
worden. Dieselbenhaben vielmehr beide dem Pastor F. das eidesstatt-
licheVersprechengegeben, die ans ihrer Ehe hervorgehendenKinder in
der römisch-katholischenKonfessiontaufen und erziehenzu lassen.

Ist es nun schonnachallgemeinenRechtsgrundsätzenfraglich, obder
Vertragswille überhaupt gültig einem Dritten gegenüber erklärt werden
kann, der weder derMitkontrahent noch dessenVertreter ist, so setztjeden-
falls der Vertrag über die Konfessionder Kinder seiner Natur und Be-
deutung nach voraus, daß oer Willensentschlnszder Brautleute gegen-
feit ig ausgesprochenwird, wie sichdies auch aus der Bestimmung der
-älterenVerordnung vom 25. Januar 1811 ergibt, wo in Ziffer 4 ans-
-drücklichgesagt ist, daß die freie wechselseitige Vereinbarung der
Eltern über dieKonfessionder Kinderaus gemischtenEhen entscheidensolle.

128. Reskriptdes Unterrichts-Ministeriumvom 4. Januar 1909, betr.
Zeit Der Nachsiystiinde.

Aus pädagogischenund hygienischenRücksichtenist die Stunde
12—1 Uhr grundsätzlichfür das Nachsitzenvon Schulkindern nicht zu
verwenden. (Vgl. Nr. 140).

121). Verordnung vom 29. Juni 1909, betr. die EiilsiihrUllgvon Schill-
Entlassungsscheinenin dcn ^oiiianialschnlcn.
Wir verordnen hierdurch für die Schulen Unseres Domaniums,

was folgt:
Kiuder, welche innerhalb des schulpflichtigenAlters aus einer

Domanialfchuleabgehen, sind bei ihrem Klassenlehrervorher abzumelden
und erhallen bei ihrem Abgang einen von dem Klassenlehrer— in den
domanialen Fleckenvon dem Rektor — nach dem in Anlage A ange¬
schlossenenMuster kostenfreiauszustellendenEntlassungsschein.

Bei der 'Anmeldungznr Aufnahme in eine Domanialfchuleist von
Kindern, welcheschon eine andere Schule besucht haben, die Vorlegung
«incs Entlassungsscheinsans der bisherigen Schule und, wenn der Ent-
lassungsscheinüber das Alter und die Konfessiondes Kindes keineAus-
fünft gibt, auch eines Geburts- bezw.Taufscheins zu fordern.

Auf Kinder, welchemit Diensterlaubnis vorübergehendeine andere
Schule besuchen,finden die vorstehendenBestimmungenkeineAnwendung.

GegebendurchUnserMinisterium, Abteilungfür Unterrichtsangelegenheitcn.
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Anlage \.

Entlassungsschein
für
geboren zu
getauft am ten

Konfession
am te;i

und zwar seit

, hat die hiesige
1 bis

1 die Klasse

Schule von
besucht,.

Schulbesuch:
Betragen:
Fleiß:
Kenntnisseund Fertigkeiten:

wird hiermit aus der hiesigenSchule entlassen.
weil

. den 1

130. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 17. Juli 1909,
betr. Entlassungsschcinc.

Mit Bezug auf die Verordnung vom 29. Juni d. Js., betreffend
die Einführung von Schul-EntlassungSscheinenin den Domanialschulen,
— Reg.-Bl- Nr. 21 — macht das unterzeichneteMinisterium bekannt,
daß Formulare des vorgeschriebenenEntlassungsscheinsvon der Buchhand-
lung des MecklenburgischenPestalozzi-Vereins(LehrerSchüen in Wismar)*
zum Preise von 2 Pfennigen für das Exemplar geliefert werden.

Die Großherzoglichen Aemter werden hierdurch angewiesen, die
Formulare von der genannten Buchhandlung auf Kostender Amtsfchul-
kassenzu beziehenund deu Lehrern des Amtsbezirks nach dem jeweiligen
Bedarf zur Verfügung zu stellen. Sfhd mehrere Lehrer an einer Schule
angestellt, so sind die Formulare von dem erstenLehrer entgegenzunehmen
und aufzubewahren.

Die Prediger haben die zu ihrer Inspektion gehörigen Lehrer mit
dem Inhalt der Verordnung vom 29. Juni d. Js. und dieses Rund-
schreibensbekannt zu machen und sie anzuweisen,daß sie von jedem Ab-
und Zugang in der Schülerzahl ihrer Klasse dem zuständigen Prediger
alsbald Anzeigezu machen haben. KommenFälle vor, daß vonKindern,
welcheeineandere als eineDomanialschulebesuchthaben, ein EntlassungS-
schein zur Aufnahme in eine Domanialschule nicht beigebracht werden
kann, so sollen die Prediger ermächtigt sein, wenn anderweitigeBedenken
nicht entgegenstehen,von der Forderung der Beibringung eines solchenzu
dispensieren.

Den Superintendenten wird dieses Rundschreibenin einer Anzahl
von Eremplaren zur Mitteilung an die Prediger zugesandt.

* vgl. Anm. zu Nr. 125.
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131. Reskriptdes Unterrichts-Ministeriumvom 28. Juni 1910, betr.
Unterrichtsbücher.
Die Gemeinde S. ist nicht zur Anschaffung der von dem Lehrer

während des Unterrichts zu gebrauchendenSchulbücher verpflichtet, da
solchenicht zu den Lehrmitteln im Sinne des § 6 der Verordnung vom
29. Juni !869 betr. die Beteiligung der Gemeinden im Domanium an
den Ortsschulen gehören. (Vgl. Nr. 53).

132. Verordnungvom 28. August1910, betr. die Sominerschuleim
Domanium.
Revidiertes Regulativ für die Sommerschuleim Domanium.

§ 1. In allen Landschulen im Domanium sM während des
Sommers am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag jeder Woche4
Stunden vormittags, in der Regel von 7 bis 11 Uhr, -amMittwochund
Sonnabend jeder Woche3 Stunden vormittags, in der Regel von 7 bis
10 Uhr, Unterricht erteilt werden. Es steht-aber den Predigern frei,
nach Beratung mit den Lehrern und den Schulvorstehern,aus besonderen
Gründen der Zweckmäßigkeitdie Schulzeit in die Stunden von 8 bis 12
Uhr vormittags zu verlegen.

Bei zweiten Schulen oder Schulklassen, deren Lehrer bestallungs-
mäßig zu 4 bis 5 Stunden täglich im Sommer verpflichtet sind, bleibt
diese Zahl maßgebend,und ist die Verteilung so zu machen, daß 3 oder
2 Stunden auf den Vormittag, 2 auf den Nachmittag fallen, den Nach-
mitlag des Mittwochs und des Sonnabends ausgenommen, welcheschul-
frei sind.

§ 2. Die Sommerschulefängt am Montag nach Ostern an; die
Wintevschuleam Montag oder Donnerstag nach dem 24. Oktober, am
Montag, wenn der 24. Oktober in die zweite, am Donnerstag, wenn er
in die erste Hälfte der Woche fällt.

§ 3. GesetzlicheFerien während des Sommers sind
1. für diejenigenLehrer,welcheAckerwirtschafthaben,Saatferien

eine Woche; oder statt derselben, wenn die Dienstwiesenent-
sernter sind, Heuf»rien während der Vormahd eine Woche.
Die Lehrer dürfen den Anfang nach eigener Wahl bestimmen,
aber dabei nie über dag Maß einer Wochehinausgehen, und
müssenrechtzeitigvorher den Predigern und SchulvorstehernAn-
zeige davonmachen,wann sie dieseFerien zu beginnengedenken;

2. der Dienstag und Mittwoch der Pfingstwoche;
3. der Jahrmarktstag in der nächstenStadt;
4. Kornernteferien und
5. Kartoffelernteferien, beide zusammen8*/aWochen; die

Prediger haben nach Beratung mit den Lehrern und Schulvor-
stehern diese 81/a Wochen auf die Zeit der Kornernte und
Kartoffelernteso zu verteilen, wie es für die örtliche»Verhält-
nisse am zweckmäßigstenund für die Schule am dienlichstenist.
(Vgl. Nr. 76. 79.)
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§ 4. Alle im schulpflichtigenAlter stehendenKinder sollen die
Sommerschule mährend der ganzen gesetzlichenSchulzeit regelmäßig be-
suchen, wenn ihnen nicht durch die Erteilung der Diensterlaubnis gestattet
worden ist, in weniger Stunden am Unterrichte teilzunehmen.

§ 5. Die Erlaubnis zum Dienen im Jnlande darf Kindern von
den Predigern für das ganze Sommerhalbjahr oder für einen Teil des-
selben gegeben werden, wenn sie

1. das elfte Lebensjahr bereits zurückgelegthaben oder bis zum
31. Mai des laufenden Kalenderjahres zurücklegenwerden;

2. regelmäßig zur Schule gekommensind;
3. nicht allein fertig und sicher,sondern auch nach demMaße ihres

Alters mit Verständnis lesen können;
4. den kleinen lutherischenKatechismus nebst einerAnzahl dazu ge-

höriger Bibelsprüchefertig und sicherwissenund ein Verständ-
nis desselben nach dem Maße ihres Alters haben, mit den
Haupttatsachender biblischenGeschichtealten und neuen Testa-
ments bekannt und im Aufschlagen in der Bibel und im Ge-
sangbucheeinigermaßen geübt sind;

5. im Schreiben, mit Einschluß des Schreibens nach einemDiktat,
und im Rechnen eine dem Maße ihres Alters entsprechende
Fertigkeit erlangt haben;

6. keineroffenbaren Unsittlichkeitoder groben Unfugs schuldigoder
dringend verdächtigsind. (Vgl. Nr. 133).

§ 6. Bis Neujahr jeden Jahres haben diejenigen Schulkinder,
welchefür den nächstenSommer einen Dienst anzunehmen beabsichtigen,
sich bei ihren Lehrern zu melden, welche sie nach Vor- und Zunamen,
unter Angabe des Standes und Wohnortes ihrer Eltern und ihres Ge-
burtstages, zu verzeichnenhaben. Der Prediger stelltdemnächstin Gegen-
wart des Schullehrers und der Schulvorstehermit denbetreffendenKindern
auch dann, wenn sie bereits in einem früheren Jahre dieDiensterlaubnis
erhalten haben, eine besonderePrüfung an und fertigt den nach § 5 ge¬
nügend Befähigten die erforderlichenDiensterlaubnisschcinenach dem in
der Anlage ^ angeschlossenenMuster aus. (Vgl. Nr. 178).

Eine Nachprüfung ist nur in dem Falle gestattet, wenn ein Kind
durch Krankheit verhindert gewesen ist, an der allgemeinen Prüfung
teilzunehmen.

§ 7. Die Kinder, welchendie Diensterlaubnis erteilt worden, sind
in wöchentlich12 Stunden, und zwar am Montag, Dienstag, Donners-
tag und Freitag in je 3 Stunden, gemeinsam mit den übrigen Kindern
zu unterrichten.

Die Prediger können nach Beratung mit den Lehrern und Schul-
Vorstehernanordnen, daß die mit Diensterlaubnis versehenenKinder täglich
einen zweistündigenUnterricht erhalten.

§ 8. Wer ein schulpflichtigesKind in Dienst nimmt, hat hiervon
noch vor Anfang der Sommerschule dem Lehrer seinesWohnorts Anzeige
zu machen und ihm dabei den für das betreffendeKind ausgestellten
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Diensterlaubnisscheinsowieeinen nachdem in der AnlageB angeschlossenen
Muster eigenhändigvollzogenenRevers zu übergeben.

Dem Lehrer liegt es ob, sich besondersdurch Beratung mit den
Schulvorsteherndarüber zn vergewissern, ob alle in der Schulgemeinde
dienendenKinder im schulpflichtigenAlter angemeldetsind.

Die Liste der angemeldetenKinder mit den Erlaubnisscheinenund
den Reversenhat er binnen 8 Tagen dem zuständigenPrediger zuzustellen.
Der Prediger hat die ihm zugegangenenListen mit den Reversen und
mit einer Bemerkung darüber, daß die Erlaubnisscheine vorgelegt sind,
an das zuständigeAmt binnen weitereu 8 Tagen einzureichen,bezw.über
das Fehlen eines Erlaubnisicheines oder Reverses zu berichten.

§ 9. Wenn eineDienstherrschaftein schulpflichtigesKind, welchem
die Erlaubnis zur Annahme einesDienstes erteilt ist, in Dienst genommen
hat, ohne den in § 8 gefordertenRevers ausgestelltzu haben, und die
nachträglicheAusstellungdesReverses auf Erfordern des zuständigenAmts
verweigert, so hat das Amt sofort dieZurückholungdesKindesanzuordnen.

§ 10. Wegen fortgesetzterunerlaubterVersäumnis der Schule oder
der kirchlichenKinderlehre von feiten des Dienstkindes sowie wegen
sonstigerNichterfüllungder reversmäßigen Verpflichtungenvon feiten der
Dienstherrschaftkann das zuständigeAmt nach Befinden ebenfalls sofort
die Zurückholungdes Kindes anordnen. Dies hat rücksichtlichderDienst-
mädchenstets zu geschehen,wenn sichherausstellt, daß dem Kinde eine
von der Schlafstätte der erwachsenenDienstboten getrennte Schlafstätte
nicht angewiesenist. (Vgl. Nr. 94).

§ II. Neben dem zuständigenPrediger und demLehrer habendie
Schulvorsteher auf die allseitige Erfüllung der reversmäßigenVerpflich-
tungen vou feiten der Dienstherrschaftenzu achten und hinzuwirken,auch
nötigenfalls von der zu ihrer Kenntnis kommendenNichterfüllung dem
Amte Anzeigezu machen.

§ 12. Die Diensterlaubnisscheinesind am Ende der Sommerschule
den Dienstkindern mit einem vom zuständigenPrediger nach Beratung
mit dem Lehrer auszustellendenZeugnisse über Schulbesuch, Besuchder
KinderlehreundBetragen zurückzugeben.Die Dienstkinderhaben dieselben
beim Anfang der Winterschuleihren Lehrern zu überliefern, welchedie-
selbenbinnen 8 Tagen dem zuständigenPrediger zuzustellenhaben.

(Vgl. Nr. 91).



Anlage V.
Diensterlaubnisschein.

(Vornamendes Kindes)
Sohn

^ Tochter
(Stand und Name des Vaters bezw.der Mutter) (Wohnort)

zu
geborenden hat die Erlaubnis, von Ostern
«oderdie kürzereZeit) bis zun: 24. Oktoberd. Js. einenDienst anzunehmen^
jedochmit der Verpflichtung,die in der Gemeindedes Dicnstortesfür Dienst-
kinderfestgesetztenUnterrichtsstundenregelmäßigzu besuchenund an allen kirch-
lichenKatechisationenteilzunehmen.

(Ort und Datum)

(L. S) (Unterschriftdes Predigers)

Anlage «
Revers.

Ich Endcsunterscbriebenerverpflichtemichhierdurch,das für die Zeit von
Ostern (oder die kürzereZeit) bis zum 24. Oktoberd. Js. in meinenDienst

(Namedes Kindes)

tretendeKind ' Achter öeä
(Stand und Namedes Vaters bezw.der Mutter)

> wahrendseiner
Dienstzeitzur Erfüllungder im DiensterlaubnisscheinausgesprochenenVerpflich-
lung anzuhalten,über das Kind väterlicheZuchtzu üben,und es vor unsittlichen
EinflüssennachMöglichkeitzu beivahren,besondersauch ihm, so lange es in
meinemHausewohnt,eine Schlafstätteanzuweisen,welchevon der Schlafstätte
der erwachsenenDienstbotengetrenntliegt, und darauszu achten,daß das Kind
iiachFeierabendsichnichtaufsichtslosumhertreibt,und daß es rechtzeitigseine
Schlafstätteaufsucht.

(Ort und Datum)

(Name)

133. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 21. Dezember 1910,
betr. Äcrwcigcrnng der Tiensterlanbnis.

Der Umstand, daß die Kinder im Elternhause bleiben und dort zu
wirtschaftlichenVerrichtungen herangezogenwerden, bildet an sichkeinen
Grund, ihnen die Diensterlaubnis zu verweigern, wenn Sie nicht die
Ueberzeugungerlangt haben, daß durch die häuslichen Verhältnisse eine
Beurlaubung nicht begründet, diesevielmehr zur Umgehung der gesetzlichen
Schulpflicht nachgesuchtwird. Die Entscheidungdarüber werden Sie am
bestennach Beratung mit den Schulvorstehernund dem Lehrer treffen.
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134. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 24. Dezember 1910,
betr. Schulbesuchvon Kostkindcru.

Der Knabe, welchermit Einwilligung seines Vaters während der
Zeit seiner Schulpflicht unentgeltlich beim Erbpächter T. in S3. in Kost
und Pflege sich befindet, hat seiner Schulpflicht in der Schule zu B. zu.
genügen.

135. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 27. Mai 1911, betr.
biologischeWandtafeln.

Die „BiologischenWandtafeln zur Tierkunde" von Schröder und
Kuli sind nur in dem in demZirkular vom 21. September 1903 bezeich-
neten Umfang von 50 Tafeln = 10 Serien für die Landschulen im
Domanium anzuschaffen. Von einer Anschaffung der erschienenenXI.
Serie dieses Bilderwerkes und etwa noch folgenderSerien ist daher
abzusehen.

136. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 27. November 1911,
betr. Ausschluß vom Schulbesuchwegen Maul- und Klauenseuche.

Es ist nicht statthaft, wieIhnen auf Ihren Vortrag vom 23. d. M.
hierdurch erwidert wird, wegen Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche
die eingeschultenKinder vomSchulbesuchauszuschließen,bezw.vomBesuch
der Schule in einem verseuchtenOrte zurückzuhalten.

137. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 18. April 1912,
betr. Turnunterricht.
Aus den auf das Rundschreibenvom 16. Januar d. I. erstatteten

Berichten der GroßherzoglichenAemter hat das unterzeichneteMinisterium
ersehen,daß mit der Einrichtung des Turnunterrichts an den Domanial-
landschulennoch nicht überall den Bestimmungendes Lehrplans genügt
wird. Die Gründe, aus denen dies nicht geschehen,können im allge-
meinen von dem unterzeichnetenMinisterium für die Zukunft nicht mehr
als stichhaltig angesehen werden. Das unterzeichneteMinisterium sieht
sichdeshalbveranlaßt, denAmtsschulbehördendas Nachstehendezu eröffnen:

1. Für die Einrichtung des Turnunterrichts an den mehrklasfigen
Schulen ist hauptsächlichder Umstandhinderlich gewesen, daß
die Stelle des unverheirateten Lehrers, welcher lehrplanmäßig
denTurnunterricht zu erteilen hat, vielfachunbesetztgewesenist.
Wenn diesemUmstand bisher hat Rechnung getragen werden
müssen, so kann er in Zukunft als Hindernis für dieEinführung
des Turnunterrichts nicht mehr gelten, da voraussichtlichnur
noch ausnahmsweiseder Fall eintreten wird, daß dieStelle eines
unverheirateten Lehrers unbesetzt bleibt. Das uuterzeichuete
Ministerium bemerktdabei ausdrücklich,daß in den Fällen, wo
eine solcheStelle nicht mit einem geprüften Lehrer besetztist.
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der Turnunterricht durch den zur Verwaltung der Stelle abge-
ordneten Assistentenzu erteilen ist.

2. Wenn ferner die Einrichtung des Turnunterrichts stellenweise
aus dem Grunde unterblieben ist, weil es an einein geeigneten
Turnplatz angeblichfehlt, so weist das unterzeichneteMinisterium
darauf hin, daß die Beschaffungeines solchenals zu den der
Gemeinde verordnuugsmäßig obliegendenLasten gehören!) anzu-
sehen, und daß daher, wo ein geeigneterTurnplatz bisher nicht
vorhanden ist, auf die Erwerbung eines solchen durch die Ge-
meinde Bedacht zu nehmen ist- Die Kostenfragewird dabei um
so weniger ins Gewicht fallen, als durch die Rundverfügung
vom 12. Januar d, I. den Gemeinden die Gewährung von
Beihilfen aus den jährlichen Zinsen des Schulfonds zur Aus-
stattung der Schulen mit ausreichendenTurnplätzen und Turn¬
geräten in Aussicht gestellt ist.

Z. Als ein Hindernis für die Einführung des Turnunterrichts ist
mehrfach auch der Umstand angeführt worden, daß zu wenig
Knaben zur Teilnahme an diesem Unterricht vorhanden seien,
und dabei auf die stelleuweisevorkommendeumfangreicheErtei¬
lung von Diensterlaubnis während des Sommers hingewiesen.
Um diesem Uebelstand abzuhelfen, bringt das unterzeichnete
Ministerium unter Hinweis auf das Rundschreibenvom I- Juni
] 908 nochmals in Erinnerung, daß von den Predigern tunlichst
auf eine Beschränkung der Erteilung von Diensterlaubnis durch
schärfereHandhabung der gesetzlichenVorschriftenhinzuwirkenist.
Um jedochin solchenFällen, wo der Turnunterricht wegen zu
geringer Beteiligung ausgesetztwird, eine Grenze zu ziehen, be-
stimmt das unterzeichneteMinisterium hierdurch,daß der Turn-
Unterricht stets einzurichten ist, wenn wenigstens 4 turnfähige
Knaben vorhanden find.

Die vorstehendenAusführungen finden entsprechendeAnwendungauf
die einklassigenSchulen, deren Lehrer vokationsmäßigzur Erteilung des
Turnunterrichts verpflichtetsind.

Die GroßherzoglichenAemter werden aufgefordert, demgemäßSorge
dafür zu tragen, daß an sämtlichenSchulen, wo ein zur Erteilung des
Turnunterrichts verpflichteter und fähiger Lehrer vorhanden ist, dieser
Unterricht eingeführt wird, und daß dies geschehen, binnen 2 Monaten
zu berichten.

Für die Prediger des Amtsbezirks ist die nötige Zahl von Ab¬
drückendieses Rundschreibensangeschlossen.

138. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 6. Mai 1912,
betr. Lehrmittel siir Den naturkundlichen Unterricht.
Es ist zur Kenntnis des unterzeichnetenMinisteriums gekommen,

daß von dem durch Zirkular vom 21. September 1903 zur Anschaffung
für die DomaniallandschulenempfohlenenBilderwerkefür den naturkund¬
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lichenUnterricht von Schröder-Knll, erschienen im Verlag von Pank
Parey in Berlin, Hedemannstraße20, das jetzt in 10 Serien (= 50
Tafeln) vollständig vorliegt, in verschiedenenSchulen des Domnniums-
nicht alle Serien angeschafftworden sind.

Das unterzeichneteMinisterium muß Wert darauf legen, daß das
Bilderwerk nicht bruchstückweise,sondern vollständig in den Domanial-
landschulenvorhanden ist, weil es nach den Anforderungen des Lehrplans
für die Domaniallandschuleangefertigt worden, so daß das Fehleneiniger
Tafeln dem betreffendenLehrer die Behandlung des naturgeschichtlichen
Pensums erschwert.

Das unterzeichneteMinisterium fordert daher das Amt auf, nach
Benehmen mit den zuständigenGeistlichen das etwa Erforderliche zu
veranlassen.

139. Rundschreibendes Unterrichts-Ministerium vom 5. August 1912,.
betr. die Anschaffungvon heimatlichenSchulwandliildern.

Der HeimatbundMecklenburgbeabsichtigt,Schulwandbilder in künst-
lerischerHerstellungherauszugeben,auf denen heimatkundlicheGegenstände
dargestelltwerden. Insbesondere sollen die fünf je 75X55 cm großen^
Blätter darstellen:

1. ein Küstenbild(Stolteraa^,
2. ein Hünengrab (etwa Klein Görnow),
3. ein Dorfbild (Göhlen oder Görries),
4. ein altes Stadtbild mit Hafen (Wismar),
5. das Schweriner Schloß.

Diese Absichtdes Heimatbundes erscheintdurchführbar, wenn mindestens.
400 ganze Serien zum Preise von 20 Mk. die Serie in Schulen mit
Sicherheit abgesetztwerden.

Das unterzeichneteMinisterium wünscht, diese Bestrebungen zur
Förderung des Heimatsinns in der Schuljugend um so mehr zu fördern,
als diese Bilder auch ein trefflichesAnschauungsmaterial für den ersten
erdkundlichenUnterricht (Heimatkunde) bieten werden, und beabsichtigt
deshalb, die zur Anschaffungje einer.Serie für jedeSchule erforderlichen
Mittel aus deu Zinsen der bei den Aemtern verwalteten Schulfonds zn
bewilligen.

Die Aemter werden aufgefordert,bei Mitteilung der Höhe der An-
schaffungskostenfür die (Schulendes Amtes zu berichten, ob bei.Aus¬
bescheidungeiner angemessenenSumme für Bestreitung anderer Bedürf-
nisse derSchulen ausreichendeMittel desSchulfonds zurVerfügungstehen.

Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 14. November1912, betr.Fnhr-
kostender Prediger bei Einsührnngen von Lehrern.

Vgl. Nr. 162.
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140. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 19. November 1912,
betr. Beschwerde über eine Strasversiigung wegen versäumter
Nachsiystunde.

Die von dem Büdner H. gegen die amtliche Strafverfügung einge-
legte Beschwerdewird für begründet befunden, da die Nachsitzstunde,mit
welcherder Knabe H. durch den Lehrer bestraft war, nicht unter denBe-
'griff des Schulunterrichts im Sinne des § 1 der Verordnung vom 30.
März 1906 (vgl. Nr. 124) fällt, mithin die Voraussetzungfür den Er-
laß einer Strafverfügung auf Grund der §§ L und 2 der Verordnung
vom 30. März 1906 nicht gegeben war. Die amtliche Strafoerfügung
wird daher aufgehoben.

141. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 24. Februar 1913, betr.
Anschaffungeiner Geige.

Der Gemeinde V. wird zu den Kostender Anschaffungeiner Geige
für die dortige Schule eine Beihülfe von 12 Mark aus den Zinsauf-
künften des Schulfonds bewilligt. (Vgl. Nr. 118).

Die Gemeinde V. ist zu veranlassen,die Geige dem Inventar der
Schule zuzuschreiben,so daß sie der jetzigeStelleninhaber seinem Nach-
folger zu überliefern hat.

142. Rundverfüguugs-Verordnung des Unterrichts-Ministerium vom26. Fe-
bruar 1913, betr. Acnderungeu deckLehrplaues für die ein- und
zweiklassigenLandschulenim Tomaninm.
I. In Anlaß der Einführung des neuenLandeskatechismusund der

damit verbundenen Neufestsetzungdes religiösenMemorierstoffs treten mit
dem Beginn des neuen Schuljahres in dem Lehrplan für die ein- und
zweiklassigenLandschulen im Domanium hinsichtlichdes Religionsunter-
richts(Abschnitt2 desLehrplans) die nachstehendenAenderungen in Kraft:

1. In § 5 (BiblischeGeschichte,Lehrstofffür dieUnterstufe) erhält
Her Absatz2 die Fassung:

„Folgender Lernstoffwird gedächtnismäßigeingeprägt:
1. Sprüche: Ps. 37, 5. 50, 15. 51, 12 (halb). 103, 8. 118, 1.

Pred Sal. 12, 13. Tob. 4, 6. Matth. 7, 7. Luk. 11, 28.
Ap.-Gesch. 16, 31. Eph. 4, 25 (halb). 6, 1—3. 2. Thess.3,10.
1. Petr. 2, 17. 1. Joh 4, 19.

2. Katechismus: Der Wortlaut der 10 Gebote ohne die.Lutherschen
Erklärungen und das Vaterunser.

3. Kirchenlied:Nr. 1, 1. 9, 2 u. 5. 49, 8. 60, 3. 89, 1. 2. 8.
95, 1—5. 125. 336, 1. 359, 1 II. 7. 383, 1. 534, 3.

2. In § 8 (Katechismus, Lehrstoff)sind die Worte „unter beson-
dererBerücksichtigungder Lernfragendesselben, sowie"zustreichen.

3. In § 9 (Katechismus,Verteilung des Lernstoffes)erhaltenZiffer
1, 2 und 3 die Fassung:



„1. Im 3. Schuljahr lernen die Kinder die beiden erstenHaupt-
stückevon Luthers kleinemKatechismus mit Ausnahme der
Erklärung des 2. und 3. Artikels und die 26 für die Unter-
stufe vorgeschriebenenSprüche.

2. Im 4. und 5. Schuljahr lernen die Kinder den kleinen
Katechismus Luthers ganz und die 50 für die Mittelstufe
vorgeschriebenenSprüche.

3. Im 6.—8. Schuljahr lernen die Kinder den Anhang I
(Morgensegen, Abendsegen, Gebet vor und nach dem Essen)
und die 55 für die Oberstufe vorgeschriebenenSprüche.

Besonders sicherist der Wortlaut des kleineuKatechismus
Luthers einzuprägen. Der aufgegebeneLernstoffwird, soweit
er nicht schonim Verlaufe der Katechesezur Besprechungge-
kommenist, stets kurz erklärt und eingelesen."

4. In § 11 (Bibellesen,Lehrstoff)erhält der Absatz4 die Fassung:
„4. Besondere Beachtung verdienen die zum Auswendiglernen

vorgeschriebenenAbschnitte:Ps. 23. .103, 1—18. 121. 130.
Matth. 5, 3—12. 1. Kor. 13."

5. In § 13 (Kirchenlied,Lehrstoff)erhält der Absatz1 dieFassung:
„Die als Lernstoff für alle Schulen festgesetztenLieder und
Verse werden in der Weise verteilt, daß den Kindern der
Unterstufe(1. und 2. Schuljahr) 19 Verse (vergl. § 5) ein¬
geprägt werden, die Kinder der Mittelstufe (3.—5. Schuljahr)
85 weitereVerse lernen und die derOberstufe (6.—8. Schul¬
jahr) die letzten80 Verse. Soweit es möglichist, lernenalle
Kinder dasselbe Lied ganz oder teilweise."

6. In § 15 (Perikopen, Lehrstoff)ist dieKlammer „(alte und neue
Reihe)" zu streichen.

7. In § 18(Lehrstofffür die 2. Klasse)erhält Ziffer 1 dieFassung:
„1. Für die Kinder der unteren Abteilung (1. Schuljahr) ist der

Lehrstoffder in § 5 für dieUnterstufe der einklassigenSchule
festgesetzte,dochwerden nur 10 Sprüche und 10 Liederoerse
gelernt, nämlich Ps. 50, 15. 51, 12 (halb). 118, 1. Pred.
Sal. 12,13. Luk. 11,28. Eph. 4,25 (halb). 6,1. 2. Thess.
3,10. 1. Petr. 2, 17. 1. Joh. 4,19. — Nr. 9,2 und 5.
49, 8. 60, 3. 89, 1 und 2- 95, 1—3. 359, 1."

In demselben§ erhält unter Ziffer 2 der Abschnitt„B. Lernstoff"
die Fassung:

„Katechismus: Das erste und zweiteHauptstücknachLuthers kleinem
Katechismusmit Ausnahme der Erklärungdes 2. und 3. Artikels.

Sprüche: Die 26 für die Unterstufevorgeschriebenen.
Kirchenlied:Die obereAbteilung der zweitenKlasselernt einschließ-

lich der schonim I.Schuljahre eingeprägtenLiederverse50 Verse
aus den zum Auswendiglernenausgewählten Gesangbuchliedern,
nämlich Nr. 1,1. 9,2 und 5. 49, 1—2. 8. 59, 1. 60, 3.
73, 1—2. 82, 1—2. 89, 1—3. 8. 95, 1—8. 103, 1. 125.
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143, 8—10. 225, 3. 251,1. 336,1. 344, 1—3. 359, 1—4. 7.
383, 1. 464, 1. 487, 3. 513, 1. 534. 627, 1—2. 686."

8. In § 19 (Lehrstofffür die 1. Klasse)erhält Ziffer4 dieFassung:
„4. Kirchenlied:vergl- § 13. Von dem Lernstoff entfallen auf

die untere Abteilung (4- und 5-Schuljahr) etwa 54, auf die
obere Abteilung (6.—8. Schuljahr) etwa 80 Verse."

II- Die Zahl der wöchentlichenUnterrichtsstundenfür biblischeGe-
schichtesoll im Winter künftig 2 statt 3 betragen, so daß die Zahl der
wöchentlichenReligionsstunden im Winter von 7 auf 6 abgemindert wird
<vergl. im Lehrplan „Vorbestimmungen"§ 2 a l und „Der Religions¬
unterricht" § 3).

Die dadurch frei gewordeneWochenstundeist demUnterricht in der
Naturkunde zuzuweisen, so daß die Zahl der wöchentlichenUnterrichts-
stunden in Naturkunde im Winter 2 statt l beträgt (vergl. im Lehrplan
„Vorbestimmungen"§ 2 a Ii).

III. Den GroßherzoglichenAemtern wird diese Verordnung in der
benötigten Anzahl von Exemplaren zugefertigt zur Aushändigung an die
Landschullehrerihres Bezirks, welchedieselbezugleichmit dem Lehrplan
aufzubewahrenhaben.

Den Superintendenten wird eine Anzahl von Exemplaren dieser
Verordnung zur Mitteilung an die Prediger ihrer Diözesen übersandt.

143. Religiöser Mcmoricrstoff.
In den evangelisch-lutherischenSchulen des Landes sollen von

Ostern 1913 an für den Religionsunterricht die nachstehendenStücke aus
Katechismus, B i b e l u n d Gesangbuch auswendiggelerntwerden:

I. Katechismus.
Auswendig zu lernen ist der „Kleine LntherscheKatechismus", ein-

schließlichAnhang I; dazu noch einige andere kleine Gebete.

2. Bibelsprüche, nach den drei Unterrichtsstufengeordnet:

a. Für die Unterstufe.
1. Luk. 11, 28. Selig sind, die das 15. Ps. 51, 12. Schaffe in mir, Gott

Wort 16. Matth. 5, 8. Selig sind, die reines
2. Tob. 4, 6. Dein Leben lang 17. Eph. 4, 28. Wer gestohlen hat
3. l.Joh-4, 19. Laßtuns ihn lieben 18. 2. Theff. 3, 10. So jemand nicht
4. Ps. 33, 4. Des Herrn Wort will
5. Ps. 37, 5. Befiehl dem Herrn 19. Eph. 4, 25. Legt die Lüge ab
6. Pred. Sal. 12, 13. Fürchte Gott 20. 1. Mose 50, 20. Ihr

gedachtstes

7. Gal. 6. 7. Irret euch nicht 21. I. Mose 32, 10. Ich bin zu gering
8. Ps. 50, 15. Rufe mich an 22. Ps. 103, 8. Barmherzig und gnädig
9. Ps. 118, 1. Danket dem Herrn 23. Joh. 3, 16. Also hat Gott

10. Ps. 26, 8. Herr, ich habe lieb 24. 1. Joh. 1, 7. Das Blut Jesu
11. 1. Petri 2, 17. Fürchtet Gott Christi
12. Evh. 6, 1—3. Ihr Kinder, seid 25. Ap.-Gesch. 16, 31. Glaube an den
13. Ap.-Gesch. 5, 29. Man muß Gott Herrn I. Eh.
14. Svr. 12, 10. Der Gerechte er- 26. Matth. 7, 7. Bittet, so wird

barmt sich
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b. Für die 5
1. Matth. G, 33. Trachtet am ersten
2. Phil. 2, 12. Schaffet, daß il)£ selig
3. Joh. 5, 39. Suchet in der echrift
4. Ps. 119, 105. Dein Wort ist
5. 2. Tim. 3, 15. Weil du von Kind

aus
6. 1. Joh. 4, 16. Gott ist Liebe
7. Matth. 10, 37. Wer Vater oder

Mutter
8. Spr. 3, 5. Verlaß dich aus den

Herrn
9. 1. vjoh. 5, 3. Das ist die Liebe

10. Ebr. 6, IG. Der Eid macht
11. Matth. 5, 37. Eure Rede sei
12. Matth. 12, 36. Die Menschen

müssen
13. Jes. 6, 3. Heilig, heilig, heilig
14. Matth. 7, 12. Alles, was ihr wollt
15. 3. Mose 19, 32. Vor einem grauen
16. Ebr. 13,17. Gehorcht euren Lehrern
17. Matth. 5, 7. Selig sind die Barm-

herzigen
18. Luk. 6, 36. Seid barmherzig
19. Jes. 58, 7. Blick dem Hungrigen
20. 1. Tim. 6, 10. Geiz ist
21. 1. Petr. 5, 7. Alle eure Sorge
22. Ebr. 13, 16. Wohlzutun und mit¬

zuteilen
23. 2. Kor. 9, 7. Einen fröhlichen
24. 1. Sam. 16, 7. Ein Mensch sieht

c. Für die
1. Matth. IC, 26. Was hülfe es
2. Röm. 1, 16. Ich schäme mich
3. Matth. 22, 37 - 40. Jesus sprach
4. 1. Tim. 1, 5. Die Hauptsumme
5. Jer. 31, 3. Ich habe dich je und je
6. Svr. 23, 26. Gib mir, mein Sohn
7. Matth 10, 28. fürchtet euch nicht
8. Ps. 73, 25. 26. Wenn ich nur dich

habe
9. Jes. 49, 15. Kann auch ein Weib

10. Jes. 54, 10. Es sollen wohl Berge
11. Matth. 18, 20. Wo zwei oder drei
12. Jak. 4, 8. -Stallet euch
13. Tsaf. 1, 22. Seid Tnter des Worts
14. Matth. 5, 43—45. Ihr habt gehört
15. Kol. 3, 22. Ihr Knechte, seid
16. Röm. 13, 1. 2. Jedermann sei
17. 1. Mose 9, 6. Wer Menschenblut
18. />iöm. 13, 4. Tie Obrigkeit trägt
19. Röm. 12, 19. Rächet euch selber

nicht
20. Eph. 5, 22. 25. Die Weiber seien
21. i. Tim. 6, 6. Es ist ein großer
22. Gal.5, 24. Welche Christo angehören

Mittelstufe.
25. Jak. 4, 17. Wer da weis;
26. 1. Mose 8, 21. Das Dichten
27. Röm. 3, 23. Es ist hier kein
28. Röm. 6, 23. Der Tod ist
29. Gal. 3, 26. Ihr seid alle Gottes

Kinder
30- 1. Joh. 3, 1. Seht, welch eine

Liebe
31. Ps. 33, 9. So er spricht
32. Ps. 37, 25. Ich bin jung gewesen
33. Matth. 10, 29. 30. Kauft man

nicht
34. Röm. 8, 28. Wir wissen, daß denen
35. Matth. 24, 35. Himmel und Erde
36. Joh. 6, 68. Herr, wohin
37. Jes. 53, 4. 5. Fürwahr, er trug
38. Phil. 1, 21. Christus ist
39. Mathh. 28, 20. Siehe, ich bin
40. Matth. 28, 18. Mir ist gegeben
41. Av. Gesch. 4, 12. Es ist in keinem
42. Matth. 11, 28—30. Kommt her

zu mir
43. Off. 2, 10. Sei getreu
44. Off. 3, 11. Halte, was du hast
45. Joh. 13, 35. Dabei wird jederman
46. 1. Tim. 2, 4. Gott will, daß allen
47. Röm. 12, 12. Seid fröhlich in
48. Klagl. Jer. 3, 26. Es ist ein köstlich
49. Spr. 30, 8. Armut und Reichtum
50. Matth. 26, 41. Wacht und betet

Oberstufe.

23. Spr. 4, 23. Behüte dein Herz
24. Joh. 3, 6. Was vom Fleiich
25. Spr. 14, 34. Gerechtigkeit erhöht
26. 1. Tim. 4, 8. Die Gottseligkeit ist
27. Ebr. 11, 1. Es ist der Glaube
28. Jer. 29, IL Ich weiß wohl, was

ich
29. Matth. 20,28. Des Menschen Sohn

ist nicht
30. Joh. 8, 12. Ich bin das Licht
31. Job. 14, 6. Ich bin der Weg
32. Joh. 11, 25. 26. Ich bin die Auf-

erstehung
33. 1. Kor. 7. 23. Ihr seid teuer
34. Röm. l4, 7. 8. Unser keiner
35. 1. Kor. 15,17.18. ^st Christus nicht
36. 2. Kor. 5, 10. Wir müssen alle
37. 1. Tim. 1, 15. Das ist gewißlich
38. Röm. 3, 28. So halten wir nun
39. 1. Tim. 6, 12. Kämpfe den guten
40. Matth. 10, 32. Wer mich bekennt
41. Off. 14, >3. Selig sind die Toten
42. Off. 21, 4. Gott wird abwischen
43. 2. Kor. 13, 13. Die Gnade unseres

14
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44. Höh.4, 24. Gott ist Geist
45. Jak- 1, 13—14. Niemandfagc
46. Joh. 16, 33. In derWelt habtihr
47. 1. Kor. 10, 12. 13. Wer sichläßt
48. >^ak.1, 12. Selig ist der Mann
49. Pf. 90, 10. UnserLebenwahret

50. Rom. 8, 18.Vid)halte es dafür
51. Gal. 3, 26. 27. ZhrseidalleGottes
52. 1. Kor. II, 26. So oft ihr
53. Joh. 6, 35. Ich bin das Srot
54. 1. Kor. 11, 28. Ter Menschvrüse
55. Joh. 6, 37. Wer zu mir kommt

Außerdem sollen noch die folgendenzusammenhängendenStücke aus
der Bibel auswendig gelernt werden:

1. Ps. 23.
2. Ps. 103,1-18.
3. Ps. 121.

4. Ps. 130.
5. Matth. 5, 3-12.
6. 1. Kor. 13.

3. Kirchenlieder ans dem Mecklenburgischen Gesangbuch:

1. Nr. 49. 10. Nr. 143.
2. „ 59. 11. „ 195.
3. „ 1b. 12. „ 225.
4. „ 82. 13. „ 251.
5. „ 89. 14. „ 264.
6. „ 95, 1-8. 15. „ 297, 1-
7. „ 103. 16. „ 333.
8. ,, 125. 17. „ 344.
9. „ Ii 9,1-5. 18. „ 359.

19. Nr. 383.
20. 401.

460.
464.
513.
525.
534.
551.
627.

21.
22.

24.
25.
26.
^7

Außerdem sollen noch die folgenden einzelnenVerse gelernt werden:
1. Nr. 1, V. 1.
2. „ 9, V. 1. 2. 5.
3. „ 60, V. 3.
4. „ 171, B. 1. 2.

5. Dir.235,V. 1.
6. „ 319,V- 9.
7. „ 336,V. 1.
8. „ 487,V. 1-3.

9. Nr. 507, V. 11. 12.
10. " 587,V. 1—3.
11. „ 686.

Verordnung vom 29. Mai 1913 zur Abänderung und Ergänzung der
Verordnungvom 29. Juni 1869, betr. die Beteiligung der Gemeinden

im Domanium an den Ortsschulen.
Vgl. Nr. 295.

ReklamationunabkömmlicherLehrer im Mobilmachungsfallc.
Vgl. Nr. 41.

II. Industrieschulen.
144. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 2. Mai 1870, betr.

Prüfungskostender Jndustrielehrerinnen.(Vgl. Nr- 3. 17).

Künftig sollenaber anzustellendeJndustrielehreriunen der allgemeinen
Ueblichkeitgemäß die Kosten ihrer Prüfung selber tragen, was mich um
so eher geschehenkann, da das Einkommen durch das revidierteRegulativ
vom 12. August 1869 erhöhet worden ist.
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145. Bekanntmachungdes Unterrichts-Ministeriumvom 29. Sept. 1877,
betr. Feueriingsdepiitat.

Zur Beseitigung von Zweifeln wird hiermit zur Kenntnis gebracht,
i>aß das Feuerungsdeputat, welchesdieJndustrielehrerinnen an Domanial-
Landschulennach § 16, 1 des revidierten Regulativs für die Industrie-
schulenim Domanium vom 12. August 1869 beziehensollen, wesentlich
Air Heizung des Unterrichtsraumes, also für den Winter, nicht aber für
die vier Quartale des Jahres gleichmäßig,bestimmt,und darnach sowohl
bei der Verabreichungaus landesherrlicherForst für neuerrichteteJndu-
strieschulen,als auch bei der Auseinandersetzungzwischenabgehendenund
antretenden Jndustrielehrerinnen zu verfahren ist.

146. RundschreibendesUnterrichts-Ministeriumvom 29. September 1877,
betr. Feneriingsdeputat.
Durch die Bekanntmachungim Regierungsblatte vom 18. Januar

d. I. (Vgl. Nr. 147) sind dieZweifel beseitigtworden, welchehinsichtlich
-des Feuerungsdeputats der Jndustrielehrerinnen an den Domanial-Land-
schulenbisher bestandenhatten.

Nach den von den Domanialämtern erstatteten Berichten über die
Berechnungdes Feuerungsdeputats für die Industrieschulenist der jetzt
ausdrücklichausgesprocheneGrundsatz, daß dies Deputat als wesentlich
.zur Heizung der Schulstubeund demnachfür denWinter bestimmt ange-
sehen werden soll, bisher schonin der Mehrzahl derFälle zur Anwendung
gekommen, und nur in einer geringen Zahl von Fällen ist bei der Ver-
-abreichungfür neu errichteteSchulen oder bei der Auseinandersetzung
.zwischenabgehenden und antretenden Jndustrielehrerinnen anders ver-
fahren. Bei den Industrieschulen,wo letzteresgeschehenist, kann beim
Abgange der jetzt im Dienste befindlichenJndustrielehrerinnen je nach
der Zeit ihres Abganges der Fall eintreten, daß sie bei Anwendung des
ausgesprochenenGrundsatzes V* des Feuerungsdeputats weniger bezogen
haben, als ihnen nach ihrer Dienstzeitzukommenwürde. Die Entscheidung
darüber, in welcherArt hier eine Ausgleichungvorzunehmensei, soll bis
.zum Abgange der jetzt im Dienste befindlichenLehrerinnen ausgesetzt
werden, und ist in den Fällen, wo sicheineBenachteiligungdieserLehre-
rinnen herausstellensollte, hierher zu berichten. Was dieLehrerinnenbei
ordnungsmäßiger und genügenderHeizung der Unterrichtsräumevon dem
Feuerungsdeputate etwa erübrigen, ist ihnen, wie auch bisher bereits
.geschehenist, zu eigenemwirtschaftlichenGebrauchezu überlassen.

(Vgl. Nr. 153.)
Die Superintendenten werden hierdurch beauftragt, die Prediger

ihrer Diözesevon dem Vorstehendenin Kenntnis zu setzen.

147. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 5. Oktober 1877,
betr. Feuerunsisdeputnt.

In der Zirkular-Verordnung vom 29. September d. I., betreffend
Has Feuerungsdeputat der Industrieschulen,ist einVersebenvorgekommen,

14*
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indem im Anfange „die Bekanntmachung im Regierungsblatte vom 18..
Januar d. I." genannt ist, während „die Bekanntmachung im Re-
gierungsblatte (Nr. 22) von demselbenDatum," 29. September d. Js-
gemeint war.

148. Reskript des UnternchtS-Ministerium vom 9. Januar 1878, betr.
Erstattung von Reisekosten.
Eine Erstattung der Reisekosten,welcheeiner Jndustrielehrerin bei

Gelegenheit ihrer Prüfung erwachsenfind, aus der Amtsschulkasseist in.
einzelnen Fällen vorgekommen,jedochnicht als Regel anzusehen.

149. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 14. März 1893,
betr. Beginn des Jndustriemiterrichts.
Bei den Domaniallandschulenhat die Teilnahme der Mädchen am

Jndustrieunterrichte mit dem Anfange des Schuljahres, also Ostern, zu.
beginnen und haben dann diejenigen Mädchen in die Industrieschule ein-
zutreten, welche2 Jahre schulpflichtiggewesensind. (Vgl. Nr. 154).

lZtt Rundschreiben des Finanz-Ministerium vom 14. Februar 1899,
betr. Umwandlung von Torfdcputat.
In Verfolg der V. O. vom 15. November1897, betr. das Feuerungs-

depntat der Domanial-Landschullehrer,welcheInhaber von Familienstellen
sind, wird hierdurch angeordnet, daß die Bestimmungen vorgenannter
V. D. wegen Umwandelnng des Torfdeputats in Holz vom I.Juli 1898
ab auch für die Industrieschulen im Domaninm in Anwendung zu
bringen sind.

151. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 23. ^-ept. 1901,.
betr. Jiidiistrieschulstulie.
Wie zur Kenntnis desMinisterium gekommen,ist es bei denLand¬

schulenim Domanium üblich, daß auch da, wo ein besonderesZimmer
für den Jndustrieunterricht vorhanden ist, dieser Unterricht nicht in dem
hierfür bestimmtenZimmer, sondern in dem gewöhnlichenSchulzimmer
erteilt wird. Nach § 1 des Revidierten Regulativs für die Industrie-
schulen im Domanium vom 12. August 1869 ist die Einrichtung des
Jndnstriennterrichts bedingt durch das Vorhaudensein einer geeigneten
Räumlichkeitund ist nach § 2 desselbenRegulativs dieMitbenutzung der
ordentlichenSchulstube für diesenUnterricht nur da gestattet, wo es n och
an einer besonderen,zu diesemZweckausdrücklichbestimmtenStube fehlt.
Das Ministerium sieht sich deshalb veranlaßt, die Frage zu prüfen, ob
im Interesse einer erfolgreichen Erteilung des Jndustriemiterrichts die
Einrichtung und Benutzung eines für solcheZweckebesondesbestimmten
Raumes unter allen Umständenzu fordern und daher nach wie vor an
der Vorschrift im § 2 des Regulativs vom 12. August1869 festzuhalten
ist, daß bei Neubauten ein besonderesZimmer für denJndustrieunterricht
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anzulegen ist, ober ob eö tunlich ist, ohne Störung des ordentlichen
Schul-Unterrichts und ohne den Erfolg des Jndustrieuuterrichts wesentlich
zu beeinträchtigen, den letzteren im gewöhnlichen Schulzimmer erteilen zu
lassen und daher für die Zukunft die Forderung fallen zu lassen, daß in
jedem Neubau eine Jndustrieschulstube eingerichtet wird.

Das Amt wird aufgefordert, nach Benehmen mit den Pastoren sich
zu äußern.

152. RundschreibendesUnterrichts-Ministeriumvom18.November1903,
betr.Jiivaliditätovcrsickieriiug derJndustrielehrcriiiiieii. (Vgl.Nr. 157).

Zur Erläuterung des Rundschreibens vom 18. Oktober 1900 wird
den Großherzoglichen Ämtern hierdurch mitgeteilt, daß nach den jetzt
vorliegenden Revisionsentscheidungen des Reichsversicherungsamtes die
Jndustrielehrerinnen im Domanium, die jährlich mehr als 100 Mark
verdienen, nach dem JnvalidenversicherungSgesetz vom 13. Juli 1899 ver-
sicherungspslichtig, die übrigen aber nicht versicherungspflichtig sind. Das
Reichsversicherungsamt hat erkannt, daß der Wert des von den Industrie-
Lehrerinnen ersparten FeueruugSmaterials als ein Teil des für die Unter-
richtstätigkeit gewährten Entgeltes bei Festsetzung des Verdienstes in An-
rechnung zu bringen sei.

Die Großherzoglichen Aemter werden hierdurch aufgefordert, hin-
sichtlich der Jndustrielehrerinnen, welche nach Maßgabe der vorerwähnten
Entscheidungen der Versicherungspflicht nicht unterliegen, die Entrichtung
der Beiträge einzustellen und wegen Zurückzahlung der bereits entrichteten
Beiträge für diejenigen Beitragswochen, für welche die Versicherungspflicht
derselben zu verneinen ist, mit dem Vorstande der Versicherungsanstalt in
Verhandlung zu treten.

Den Erstattungsanträgen der Aemter sind die letzte Quittungskarte
und die Aufrechnungsbescheinigungen über die früheren Karten der be-
treffenden Jndustrielehrerinnen anzuschließen, auch wollen die Aemter zur
Vermeidung von Rückfragen des Vorstandes der Versicherungsanstalt in
den Erstattungsanträgen bescheinigen, daß die betreffenden Industrie-
lehrerinnen

1. sonstige Lohnarbeiten nicht verrichten;
2. in bar und erspartem Feuerungsstoss eine jährliche Vergütung

von höchstens 100 Mk- erhalten;
3. mit der Vernichtung der bereits verwendeten Beitragsmarken

einverstanden sind.
Der Vorstand der Versicherungsanstalt wird die zur Erstattung ge-

langenden Beiträge voll an die Aemter auszahlen, welche die Hälfte der-
selben an die Jndustrielehrerinnen abzuführen habeu.
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153. Reskriptdes Unterrichts-und Finanz-Ministeriumvom 21. Januar-
1904 an die Gewerbekommission, betr. FeuerungSktlierschuß der
Judustrielehrerinuen.

Die Verordnung vom 23. Februar 1892, betr. die Veräußerung
der Feuerungsdeputate der Domaniallandfchnllehrer findet auf die Industrie-
lehrerinnen im Domanium keine Anwendung. Was die Jndustrielehrerinnen
bei ordnungsmäßiger und genügender Heizung der Unterrichtsräume von
dem Feuerungsdeputate etwa erübrigen, ist ihnen zu eigenem Wirtschaft-
lichen Gebrauche zu überlassen

154. Verordnung vom 16. Dezember1904, betr. den Handarbeits¬
unterrichtin den Tomaiiiallandschnlen.
Wir verordnen über den Handarbeitsunterricht im den Landschulen

in Unserem Domanium hierdurch, was folgt:

§ 1. In allen Domaniallandschulen soll für die Mädchen Unter-
richt in den weiblichen Handarbeiten erteilt werden.

§ 2. Der Unterricht findet im Sommer und im Winter in 6.
wöchentlichen Stunden statt und erstreckt sich auf alle im Hause vor-
kommenden weiblichen Handarbeiten im Stricken, Stopfen, Flicken, Garn-

zeichnen. Zuschneiden und Nähen.

§ 3. Zur Teilnahme an dem mit dem Anfange des Schuljahres
zu Ostern beginnenden Handarbeitsunterricht sind diejenigen Mädchen ver¬
pflichtet, welche 2 Jahre schulpflichtig gewesen sind

Auf Antrag der gesetzlichen Vertreter können Mädchen, welche nach-
weisbar in den angegebenen weiblichen Handarbeiten anderweit genügend
unterrichtet werden, von der Verpflichtung zum Besuch der Handarbeits-
stunden in der Schule durch die Amtsschulbehörde bis auf weiteres Dis-
penfation erhalten.

Während des Sommers dürfen Mädchen, die einen Diensterlaubnis-
schein erhalten haben, auf Antrag ihres Dienstherrn diesem Unterricht
fern bleiben. (Vgl. Nr. 158).

§ 4. Die zur Anfertigung der Handarbeiten erforderlichen Werk-
zeuge (Strick- und Nähnadeln, Scheren und dergl.) müssen von den Kindern
mitgebracht werden und verbleiben in deren Eigentum.

Die Eltern und deren Vertreter haben das Arbeitsmaterial aus
eigenenMitteln zu liefern und behaltendie daraus angefertigtenArbeiten.

Für bedürftige Schulkinder werden das Arbeitsmaterial und die
nötigen Werkzeuge in derselben Weise angeschafft wie die in der Schule-
nötigen Unterrichtsmittel.

Tie für bedürftige Kinder angeschafften Werkzeuge bleiben Eigen-
tum der Schule; über die Verwendung der aus dem gelieferten Material
gefertigten Arbeiten trifft die Amtsschulbehörde Bestimmung und berück-
sichtigt dabei, aus welchen Mitteln das Arbeitsmaterial angeschafft ist.

§ 5. Zu Handarbeitslehrerinnen dürfen nur Frauen und Jung-
frauen angenommenwerden, welcheunbescholtensind und ihre Befähigung,
durch eine Prüfung entweder vor der Prüfungskommissionzu Schwerin
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nach Maßgabe der Bestimmungen der Verordnung vom 13. Mai 1895
über die Prüfung von Lehrerinnen in weiblichen Handarbeiten oder am
Seminar zu Neukloster nach der in Anlage .-V beigefügten Prüfungs¬
ordnung nachgewiesen haben.

Tie Ehefrauen und Töchter der Ortsschullehrer sollen bei der An-
nähme der Lehrerinnen vorzugsweise berücksichtigt werden.

§ 6. Die Annahme der Lehrerinneu wird vom Amte verfügt,
nachdem die Amtsschulbehörde die Genehmigung Unseres Ministeriums,
Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, hierzu eingeholt hat, und die
Dienstanweisung wird durch den Prediger auf Ersuchen des Amts vor¬
genommen-

Tie Annahme geschieht unter folgenden Bedingungen:
I. Die Lehrerin erhält jährlich (vgl. Nr. 159):

]. ein Feuerungsdeputat von 4 rm Knüppelholz und 4000 Soden
Torf, welches zur Heizung des HandarbeitSnnterrichtsraumeS,
also für den Winter bestimmt ist. Handarbeitslehrerinnen,
welche bei genügender und ordnungsmäßiger Heizung des
Unterrichtsraumes von dem gelieferten Feuerungsdeputat et-
was erspart haben, dürfen über das erübrigte Brennmaterial
zu eigenem Nutzen verfügen. Wegen Anfuhr der Feuerung
sowie wegen Zahlung des Hau- und Bereitelohns gilt die
Bestimmung in § 7 Abs. 3 der Verordnung vom 29. Juni
1869, betreffend die Beteiligung der Gemeinden im Domanium
an den Ortsschulen;

2. an barem Gehalte (vgl. Nr. 150. HSO):
a. beim Vorhandensein von 1—20 Schulkindern 100 Mf.,
b. beim Vorhandensein von mehr als 20 Schulkindern 130 Mk.,

wozu 74 als Zuschuß aus der Amtskasse zur Amtsschulkasse gegeben wird.
Wenn das bisherige Einkommen einer bereits angenommenen Hand-

arbeitslehrerin von den vorstehenden Naturalbezügen und Gehaltssätzen in
einzelnen Beziehungen abweicht, so soll die Betreffende die Wahl haben
zwischen Beibehaltung ihres bisherigen Diensteinkommens oder Einsetzung
auf die vorstehenden Einkünfte.

Mit Genehmigung Unseres Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-
angelegenheiten, können auch bei künftiger Annahme einer Handarbeits-
lehrerin, welche nicht Ehefrau oder Tochter oder sonstige weibliche Haus-
und Familiengenossin des Ortsschullehrers ist, neben den vorstehend fest-
gesetzten Einkünften noch andere Einkünfte zuerkannt werden. Ueber die
Aufbringung derselben bleibt die Bestimmung in jedem einzelnen Falle
vorbehalten.

II. Beiden Teilen steht eine Kündigung in oder vor der Osterwoche
zu Michaelis des Jahres' und in oder vor der Woche, in welche der
Michaelistag fällt, zu Ostern des folgenden Jahres zu.

Im Falle der Aufkündigung des Dienstverhältnisses zn Michaelis
ist die Entlassung am Schlüsse des Unterrichts im Sommerhalbjahr, im
Falle der Aufkündigung zu Ostern am Schlüsse des Unterrichts im
Winterhalbjahre zu erteilen.
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III. Die Kündigung durch die Amtsschulbehörde bedarf der Ge-
nehmigung Unseres Ministeriums.

IV. Hat die Lehrerin sich eines pflichtwidrigen Verhaltens schuldig
gemacht, so kann sie nach Befinden der Amtsschulbehörde ohne Kündigung
sogleich ihres Dienstes entlassen werden- Der Bescheid, durch welchen die
Dienstentlassung verfügt wird, ist der Lehrerin zuzustellen und muß die
Gründe angeben, auf welche die sofortige Dienstentlassung gestützt werden soll.

Gegen den Bescheid, durch welchen die Entlassung verfügt wird,
steht der Lehrerin die Beschwerde zu.

Ueber die Beschwerde entscheidet endgültig Unser Ministerium, Ab-
teilung für Unterrichts-Angelegenheiten-

Jn keinem Falle (Nr. II- IV) hat die Lehrerin einen Anspruch auf
Pension oder Entschädigung.

§ 7. In der Regel sollen nicht mehr als 50 Kinder zugleich von
einer Lehrerin unterrichtet werden. Geht die Zahl dauernd darüber hin-
aus, so soll nach dem Ermessen der Amtsschulbehörde eine zweite Hand-
arbeitsschulklasse mit besonderem Unterricht und mit einer besonderen
Lehrerin eingerichtet werden.

Hierzu bedarf eS jedoch der. zuvorigen Genehmigung Unseres Mini-
steriums, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten.

§ 8. Der Handarbeitsunterricht ist in einem besonderen, für diesen
Zweck einzurichtenden Zimmer zu erteilen. Wo es noch an einer be-
sonderen, zu diesem Zwecke ausdrücklich bestimmten Stube fehlt, darf die
ordentliche Schulstube dazu mitbenutzt werden, wenn es sich einrichten läßt,
daß der ordentliche Schulunterricht keine Störung dadurch erleidet. Die
Bestimmung hierüber steht der Amtsschulbehörde nach zuvoriger Ge-
nehmigung Unseres Ministeriums zu.

Wo hiernach die ordentliche Schulstube für den Handarbeitsunterricht
benutzt wird, ist darauf Bedacht zn nehmen, das; ein eigenes Handarbeits-
zimmer eingerichtet wird, sobald ans anderer Veranlassung ein Umbau
oder Durchbau des Schulhauses stattfindet.

Bei Neubauten von Schulhäusern ist unter allen Umständen ein
besonderes Handarbeitsschulzimmer einzurichten.

§ 9. Das Handarbeitsschulzimmer ist mit besonderen, für diesen
Unterricht bestimmten Bänken auszustatten und muß außerdem einen
größeren Tisch zum Zuschneiden und einen Schrank zur Aufbewahrung
der Handarbeiten der Schülerinnen und der zum Handarbeitsunterricht
erforderlichen Werkzeuge enthalten.

§ 10. Die nächste Aufsicht über die Handarbeitsschulen liegt unter
Oberaufsicht Unseres Ministeriums, Abteilung für Unterrichtsangelegen-
heiten, der Amtsschulbehörde ob.

§11. Wenn eine Lehrerin um dringender Ursachen willen den
Unterricht auf kürzere Zeit bis zu einer Woche auszusetzen wünscht, sosoll
sie unter Angabe der Gründe vorher die Erlaubnis des Predigers dazu
einholen und, wenn sie durch Krankheit am Unterricht verhindert wird,
dem Prediger davon Anzeige macheu.
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Tritt für die Lehrerin eine längere Behinderung ein, so hat die
Amtsschulbehörde zu bestimmen, wie es so lange mit dem Unterricht ge-
halten werden soll.

§ 12. Jede Lehrerin soll ein vollständiges und genaues Verzeich-
nis über alle der Handarbeitsschule gehörenden Gerätschaften, Werkzeuge
nnd Materialien mit Angabe der Kinder, welchen dieselben zum Gebrauche
überlassen sind, führen. Sie hat ferner ein Verzeichnis über alle im
Laufe des Schuljahres angefertigten Arbeiten mit Angabe der Kinder,
welche sie verfertigt haben, zu führen. Beide Verzeichnisse sind mindestens
einmal jährlich, am Schlüsse des Schuljahres, oder auf Verlangen öfter
dem Prediger zur Einsicht und zur Mitteilung an das Amt vorzulegen.
Auch hat die Lehrerin von den aus der Schule abgehenden Schülerinnen
die ihnen in Gebrauch gegebenen Gerätschaften und Werkzeuge wieder ab-
liefern zu lassen.

§ 13. Will es einer Lehrerin nicht gelingen, die Zucht aufrecht zu
erhalten und sich den gebührenden Gehorsam zu verschaffen, so soll sie

sich zunächst an den Ortsschullehrer um Rat und Beistand wenden, und
dieser verpflichtet sein, ihr solchen zu leisten. Reicht dies nicht ans, so
ist die Sache dem Prediger vorzutragen und dessen Hülfe anzusprechen.
Letzterer hat sich nötigenfalls mit dem Amte über die erforderlichen Maß-
regeln zu verständigen.

Für Beschwerden, welche Eltern oder Pflegeeltern wegen BeHand-
hing ihrer Kinder gegen die Lehrerin zu haben glauben, gelten die Ver-
ordnuugeu vom 10. Februar 1845 und vom 24. Februar 1854. (Vgl.
Nr. 46. 48).

§ 14. Ob die in der Handarbeitsschule angefertigten Arbeiten am
Schlüsse des Schuljahres zur Ansicht und Kenntnisnahme der Gemeinden
ausgelegt werden sollen, ist dem Ermessen der Amtsschulbehörde, welche
darüber auch die Schulvorsteher zu Rate zu ziehen hat, überlassen.

§ 15. Die Schulvorsteher üben bei dem Handarbeitsunterricht ihre
Obliegenheitennach Maßgabe des Regulativs vom 19. September 1842
aus. (Vgl. Nr. 45).

$ 16. Die Vorschriften der Verordnung vom 19- Juni 1876
(Regierungsblatt 1876 No. 18) über die Behandlung der Schulversäum-
nisse bleiben unberührt. (Die Verordnung ist aufgehoben durch die Ver-
orduung vom 30. März 1906, vgl. Nr. 124).

§ 17. Diese Verordnung tritt im übrigen mit dem 1. Januar
1905 in Kraft, jedoch erhalten die bereis angenommenen und im Unter-
licht tätigen Lehrerinnen den im § 6 Ziss. 2 festgesetzten Wen Gehalt
bereits vom 1. Oktober d. I. ab.

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung wird die Verordnung vom
12. August 1869, betreffend die Industrieschulen im Domanium, aufgehoben.

Gegeben durch Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichtsange-
legenheiten.

Prüfungsordnung für Haudarbeitslehreriunen an den Domanial-
landschuleu siehe Nr. 17.



155. Erlaß des Jntcrrichts-Ministeriumvom 16. August 1905, betr.
„Arbeitgeber' der Jndustrielchrerinnen.
Der Großherzoglichen Gewerbekommission wird erwidert, daß als

Arbeitgeber der Handarbeitslehrerin B. im Sinne des JnvalidenversicherungS-
gesetzes das Großherzogliche Amt G. anzusehen ist.

156. Verordnungvom 24. März 1906 zur Abänderungdes § 6 der
Verordnung vom 16. Dezember 1904, betr. den Handarbeitsiinter-
richt in den Tonianiallandschulen.(Vgl. Nr. 154>.
Wir verordnen zur Abänderung des § 6 Unserer Verordnung vom

16. Dezember 1904, betreffend den Handarbeitsunterricht in den Domanial'
landschnlen (Regierungs-Blatt Nr. 46) was folgt:

Die Vorschrift des § «'>Absatz 2 Nr. I. Ziffer 2 erhält mit Wirkung
vom 1. April d. Js. ab die nachstehende Fassung:

„2. an barem Gehalt (Vgl. Nr. 160>:
;i) beim Vorhandensein von 1 -20 Schulkindern . . 120 Mk.,
b) beim Vorhandensein von mehr als 20 Schulkindern 140 Mk-,

wozu Vi als Zuschuß aus der Amtskasse zur Amtsschulkasse gegeben wird.
Gegeben durch Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichtsange-

legenheiten.

157. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 26. März 1906,
betr. Jnvaliden-Versicheruiig der Jiidustrielehrcrinnen.

Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben vom 5. Juni 1905
werden die Großherzoglichen Aemter hierdurch darauf hingewiesen, daß
die durch die Verordnung vom 24. d. Mts. (Rgbl. Nr. 12) über Ab-
änderung der Verordnung vom 16. Dez. 1904 (Rgbl. Nr. 46), betreffend
den Handarbeitsunterricht in den Domaniallandschulen erfolgte Erhöhung
der Gehalte der Handarbeitslehrerinnen die Jnvalidenverficherungspflicht
sämtlicher Handarbeitslehrerinnen an den Domaniallandschulen außer
Zweifel stellt.

Verordnung vom 30. März 1906, betr. die Behandlung der Schul-
Versäumnisse.Vgl. Nr. 124.

158. Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 30. Dezember1910,
betr. Dispensation von Jndnstrieschulmädchen ohne Tienstschein.

Die Dispensation der älteren Mädchen vom Handarbeitsunterricht
während des Sommers, sofern denselben nicht gleichzeitig Diensterlaubnis
erteilt worden ist, ist unzulässig. (Vgl. Nr. 154.)
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159. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 2. Januar 1911, betr.
fortlaufende^Gehalt der Handarbeitslehrerin.
Der Handarbeitslehrerin sind die ihr aus ihrer Tätigkeit als Hand-

arbeitslehrerin verordnungsmäßig zustehendenEinkünfte auch während der
Zeit, wokeineSchülerin denbezüglichenUnterrichtbesuchthat, zu gewähren.

160. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom II. April 1911, betr.
Festsetzungder Schnlkinderzahlhinsichtlichdes Gehaltes.
(Vgl. Nr. 154. 156).
Die Bestimmung über das Gehalt der Handarbeitslehrerinnen in

§ 6, 1, 2 der V. O. vom 16. Dezember 1904 in der Fassung der
V- O. vom 24- März 1906 gilt uneingeschränkt,so daß auch die eigenen
Kinder der Prediger, Küster und Lehrer den Handarbeitslehrerinnen bei
Festsetzungder Schulkinderzahlanzurechnensind.

161. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 3. Februar 1912,.
betr. Beitragszahlungen hinsichtlichder Invaliden- und Hinter-
bliebenen-Versicherungder Handarbeitslehrerinnenan denDomanial-
landschulen.
Tie Handarbeitslehrerinnenan denDomaniallandschulenunterliegen

vom 1- Januar 1912 ab der VersicherungspflichtnachMaßgabe der Be-
stimmungen im vierten Buche der Reichsversicherungsordnungvom 19.
Juli 1911 (Reichsgesetzblatt1911 Nr. 42) und gehören nach der Vor-
schrift des letztenAbsatzesdes § 1246 zur IV, Lohnklasse,in welchernach

ß 1392 ein wöchentlicherBeitrag von 40 Psg. zu entrichten ist.
Im Einverständnis mit dem GroßherzoglichenFinanzministerium

wird unter Aufhebung des Rundschreibens vom 18. Oktober 1900 —

G.-Nr. 21 254 a —- hierdurchbestimmt,daß die von demArbeitgeberzu
zahlendeHälfte des Beitrags (§ 1387 der Reichsversicherungsordnnng)
aus der Tomaniolhauptschulkassezu zahle» ist, der 8/s des halben Bei¬
trags aus GroßherzoglicherRenterei erstattet werden.

Die Beiträge des Arbeitgebers an den Versicherungsmarkender
Handarbeitslehrerinnensind zunächstaus der Domanialhauptschulkassevoll
zu leisten und im Kap. V der Rechnungen der Aemter über die Ein-
nahmen und Ausgaben für die Domanialhauptschulkasseim Rechnungs-
jähre I. Oktober 1911/12 und folgendezu berechnen,die Erstattung des
vorerwähnten Anteils der Renterei an diesen Beiträgen hat am Schlüsse
des Rechnungsjahresdurch Aufnahme in die Berechnung des Zuschusses,
der Renterei zur Domanialhauptschulkassegemäß §3, I, la der revi¬
dierte» Verordnung vom 20. Mai .1911, betr. die Domanialhauptschul-
kasse,— vergl- Anlage 9 des Rnndschreibensvom 24. September 1911,
G.-Nr. 203 >8 — zu erfolgen.
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162. Reskript des Unterrichts-Ministermm vom 14. November 1912,
betr. Fuhrkosten dcr Prcdigcr bei Einführungeu von Industrie-
lehrerinneu.
Dem GroßherzoglichenAmt wird hierdurcheröffnet, daß den Pre-

digern die ihnen durch Einführung vonHandarbeitslehrerinnen erwachsen-
den Fuhrkosten nicht erstattet werden, da die Rundverfügung an die
Landessuperintendenten vom 4. August 1899 auf die Einführung von
Handarbeitslehrerinnen keine Anwendung findet.

Fuhrkostender Prediger für Einführung von Lehrern hat das Amt
künftig nur auf besondereAnweisung seitens des unterzeichnetenMinister!-
ums, die auf Grund der von den zuständigenSuperintendenten nach
Maßgabe obigerRundverfügungeinzureichendenAbrechnungenderPrediger
erfolgt, aus der Domanialhauptschulkassezu zahlen.

163. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 16. Dezember 1912,
betr. die Versicherung dcr Handarbeitslehrerinnen an den Toma-
niallandschnlcnnach dem Vcrsichcriingsgcsetzfür Angestellte.
Die Handarbeitslehrerinnen an den Domaniallandschulensind nach

denVorschriftendesVersicherungsgesetzesfür Angestelltevom 20. Dezember
19>l (Reichsgesetzblatt1911 Rr. 68j versicherungspflichtig,da sie keine
Anwartschaft auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrentebesitzen Sie ge-
hören nach § 16 des AVG. zur GehaltsklasseA, in welchernach Vor-
schrift des § 172 AVG. ein monatlicherBeitrag von 1,60 Mk. zu ent-
richten ist.

Die Verrichtungen des Arbeitgebers, der nach § 176 AVG. die
Beiträge für die Handarbeitslehrerinnenzu entrichtenhat, sind von den
GroßherzoglichenAemtern auszuüben.

Im Einverständnis mit dem GroßherzoglichenFinanzministerium
wird hierdurch bestimmt, daß die von dem Arbeitgeber zu zahlendeHälfte
der Beiträge (§ 178 AVG.) aus der Domanialhauptschulkassegezahlt
wird, der letzteren aber 2/ö der halben Beiträge aus Großherzoglicher
Renterei erstattet werden.

Die Beiträge des Arbeitgebers sind zunächst aus der Domanial-
Hauptschulkassevoll zu leisten und im Kap. X' der Rechnungender Aemter
über die Einnahmen und Ausgaben für die Domanialhauptschulkasseim
Rechnungsjahre 1. Oktober 1912/13 und folgende in Ausgabe zu be
rechnen, die Erstattung des vorerwähnten Anteils der Renterei an diesen
Beiträgen hat am Schlüsse des Rechnungsjahres durch Aufnahme in die
Berechnung des Zuschussesder Renterei zur Domanialhauptschulkassege-
maß § 3 I 1 a der revidierten Verordnung vom 20. Mai 1911, be-
treffenddieDomanialhauptschulkasse,—vergl. Anlage9 desRundschreibens
vom 24. September 1910, G.-Rr. 20318 -— zu erfolgen.

In den Formularen für den Etat usw. dcr Aemter über die Ein-
»ahmen und Ausgaben für die Domanialhauptschulkasseerhält Kap. V
der Ausgabe fortan folgendenWortlaut: „Beiträge des Arbeitgebers zur
Invaliden usw. Versicherungder Handarbeitslehrerinnen".
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164. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom II. Januar 1913,.
betr. Zahlungen zur Invalidenversicherung.
Das Amt wird auf die Bestimmungen des Rundschreibens vom

16. Dezember v. Js. betr. die Versicherungder Handarbeitslehrerinnen
nach dem Versicherungsgesetzfür Angestellteund auf das von der Reichs-
versicherungs-Anstaltfür AngestellteherausgegebeneMerkblatt(Regierungs-
blatt 1913 Nr. 1) mit demBemerkenverwiesen, daß dieRegierung nicht
beabsichtigt,eine Abänderung der eben erst getroffenenVorschriftendurch
ZulassunglängererZahlungsfristengemäß § 184 desGesetzeszubeantragen.

Die Führung einer Sonderrechnung über die Angestellten-Versiche-
rnngs-Beiträge der Handarbeitslehrerinnen ist unnötig, da das Diarium
alleHalbjahr, bezw.am SchlüssedesJahrgangs mit den in der Rechnung
erscheinendenJahresbeträgen in Uebereinstimmungzu bringen ist. Auch
der Erteilung von Ausgabebelegenfür die Rechnungbedarf es nicht, da
die Höhe der Beiträge und der Anteil der Renterei feststehen.

Für die Zeit der Ferien sind Beiträge für die Handarbeitslehre-
rinnen zu entrichten,da auchwährend derFerien das versicherungspflichtige
Verhältnis mit Gehaltsbezug fortbesteht.

III. Ländliche Aortöicdungsschute.
1(»5. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 11. Februar 1910,.

betr. ländliches Fortliildimgsschnlwcsen.
Im Hinblickauf die große Bedeutung des ländlichenFortbildungs-

schulwesensfür die ländlicheBevölkerung, welche, wie sichaus den auf
das diesseitigeRundschreibenvom 25. Januar >909 erstattetenBerichten
ergibt, auch von den Amtsschulbehördenanerkannt wird, beabsichtigtdas
unterzeichneteMinisterium nunmehr dieGründung ländlicherFortbildungs-
schulenim Gebiet des Domaniums tnnlichstzu fördern. Um hierfür die
nötigen Richtlinien zu geben, sind Normativbestimmungenfür die Ein-
richtung ländlicherFortbildungsschulenim Domanium aufgestelltworden,
welcheden Amtsschulbehördenin der Anlage mit der Aufforderungüber-
sandt werden, auf die Gründung ländlicherFortbildungsschulen an den
hierfür geeignetenOrten dadurchhinzuwirken,daß sie in geeigneterWeise
— die Aemter durch Vorträge der Beamten in Gemeindeversammlungen
und Besprechung in den Amtsversammlungen, die Schulinspektoren in
Gemeinschaftmit den Lehrern und den Gemeindevorständen— sichan¬
gelegen sein lassen, das Interesse der ländlichenBevölkerung und der
Domanialgemeindenfür die ländlicheFortbildungsschulemehr und mehr
zu erwecken.

Dazu wird das Nachstehendebemerkt:
1. Da für die Gewährung von Beihilfen zur Errichtung und Unter-

Haltung von ländlichenFortbildungsschulen(vgl. Ziffer 11 derNorm.-Best.)
die Mittel vorläufig nur in beschränktemUmfang zur Verfügung stehen,
und es zugleichdarauf ankommt, daß weitere Erfahrungen auf diesem
Gebiete gesammeltwerden, so ist das Augenmerkhauptsächlichdarauf zu



— 222

richten, daß an den Orten, die wegen ihrer größeren Bevölkerungszahl
die Aussicht auf eine genügende Beteiligung von Schülern und damit
zugleichauf einen dauernden Bestand der Schule bieten, die Gründung
ländlicherFortbildungsschulenangestrebt wird.

2. Da den Lehrern au denDomaniallandschuleneine Verpflichtung
zur Uebernahme des Unterrichts an der ländlichen Fortbildungsschule
<vgl. Ziff. 5 der Norm -Best.) bisher nicht auferlegt ist, so beruht ihre
Beteiligung am Unterricht vorläufig auf freier Vereinbarung. Es steht
nichts entgegen, daß, wo die Verhältnisse danach angetan sind, auch
andere geeigneteLehrkräfte für den Unterricht herangezogenwerden. Das
-unterzeichneteMinisterium weist indessenausdrücklichdarauf hin, daß die
ländlicheFortbildungsschulenicht den Charakter einer Fachschule, sei es
für Landwirtschaft, sei es für Gewerbe, annehmen soll. Auf der andern
Seite hat die Erfahrung in anderen Ländern gezeigt, daß die bloße
Wiederholung und Ergänzung des in der Schule Gelernten nicht genügt,
sondern daß der Unterricht in möglichstengeBeziehung zu deu beruflichen
Interessen gesetztsein muß, wenn die ländliche Fortbildungsschule eiue
gedeihlicheEntwickeluughaben soll. Es wird also darauf ankomme»,daß
Lehrkräfte gewonnenwerden, welchebefähigt sind, den Unterricht in der
angedeutetenRichtung fruchtbringendund anregend zu erteilen.

3. Was den zu behandelndenUnterrichtsstoff (»gl. Ziffer 7 der
Norm.-Best.) betrifft, so sieht das unterzeichneteMinisterium bis auf
weiteres von der Aufstellungeines eigentlichenLehrplans ab ünd begnügt
sichmit dem Hinweis, daß ein ausgearbeiteterLehrplan, welchermit den
nach den örtlichenVerhältnissenals erwünschterscheinendenAenderuugen
für den Unterricht als Anhalt benutztwerden kann, in der Schrift des
Präpositus Wulff-Blankenhagen „Die ländlicheFortbildungsschuleiu der
Praxis" (erschienen bei Fr. Bahn in Schwerin 1909) auf S. 25—36
abgedrucktist. Die ebeu genannteSchrift wird überhaupt deuAmtsschul-
behördenzur näheren Orientierung in der Sache empfohlen-

4. Die Verhältnisse jeder einzelnenFortbildungsschule sind durch
eine besondereSatzung zu regeln (vgl. Ziff. 13 der Norm.-Best) Bei
Aufstellung der Satzung sind die Normativbestimmungengrundleglich zn
machen,wenn auf eiue Beihilfe aus landesherrlicherKassefür dieSchule
gerechnetwird.

Die für die Prediger des Amtsbezirksnötige Zahl von Abdrücken
dieses Rundschreibensnebst Anlage ist angeschlossen.

Normativbestimmlingen
für die Einrichtung ländlicher Fortbildungsschulenim Domanium.

1. Zweck und Aufgabe.

Die ländlicheFortbildungsschulesoll den genossenenSchulunterricht
erweitern und ihn für das beruflicheLeben nutzbar machen, insbesondere
auch die Kenntnis der wichtigstenstaatsbürgerlichen und kirchlichenEin-
richtungen vermitteln, um dadurch die Schüler für ihr beruflichesFort



kommensowie für die Erfüllung ihrer staatsbürgerlichen und kirchlichen
Pflichten tüchtiger zu machen.

2. Schuldes 11 ch>

Der Unterricht ist für die schulentlassenemännlicheJugend im
Alter von 11 -17 Jahren bestimmt, jedochkönnen auf Wunsch auch
junge Leute, die dieses Alter schon überschritten haben, am Unterricht
teilnehmen.

Der Besuch der Schule ist ein freiwilliger, dochmüssen diejenigen
Schüler, welchesichzur Teilnahme am Unterricht melden, sich für das
laufende Halbjahr zum regelmäßigen Besuch der Schule verpflichten.

3. Schnlvorstan d.
Für jede ländlicheFortbildungsschuleist ein Schulvorstand zu bilden.

Derselbe bestehtaus dem zuständigenPrediger, dem bezw. den Lehrern
der Fortbildungsschuleund zwei Vertretern des Schulorts bezw. des für
eine -gemeinsameSchule gebildetenGemeinde-Verbandes.

Dio Vertreter der Schulgemeiude oder des Gemeinde-Verbandes
werden auf 3 Jahre gewählt. Ihre Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl
derselbengeschiehtdurch die betreffendenGemeinde-Vorständeund bedarf
der Bestätigung seitens der zuständigenAmtsschulbehörde.

Der Schulvorstand wählt aus seinen Mitgliedern einen Berechner,
welcherdie Kasseführt, den Lehrern ihr Honorar zahlt und am Schlüsse
jedes Halbjahrs Rechnungsablage leistet.

Dem Schulvorstandeliegt ob, das Interesse der Schule zu vertreten
und deren äußere Angelegenheitenzu ordnen (vgl. Ziffer 6. 8.10. 12. 11).

4. Aufsichtsbehörden.
Die Fortbildungsschule steht nuter der Aussicht der Amtsschul-

behörde. Die Oberaufsichtübt das Ministerium, Abteilung für Unter-
richts-Angelegenheiten,ans.

5. Lehre r.
Der Unterricht an der Fortbildungsschulewird in der Regel durch

deu bezw. die Lehrer der Ortsschule gegenentsprechendeVergütung erteilt.
Das Honorar beträgt in der Regel 1,50 Mk. für jedeUnterrichts-

stunde. Wo ausnahmsweise mehr gezahlt werden soll, ist darüber an das
Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,zu berichten.

6. Unterrichtszeit.
Der Unterricht findet nur im Winterhalbjahr statt, und zwar in

der Zeit vom ]. November (resp.24. Oktober)bis EndedesMonats März.
Wöchentlich sind wenigstens an zwei Abenden je 2 aufeinander-

folgendeUnterrichtsstundenanzusetzen. Tag und Stunde des Unterrichts
werden vom Schulvorstandmit dem Lehrer vereinbart.
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7. Lehrgegen stä 11b e.

Der Unterricht umfaßt:
1. Sachunterricht aus bem Gebiet bes Berufs-, Familien-, Ge-

meinbe- unb StaatslebenS,
2. Sprachunterricht,
3. Rechcnunterricht.

Der gesamte Unterricht (Sach-, Sprach- unb Rechenunterricht)jebes
Abenbs ist möglichstunter ein Sach-Thema zu konzentrieren.

Im Sachunterricht sollen auch sittlich-religiöseFragen gebührenbe
Berücksichtigungsiuben.

Der Sprachunterricht soll ben Schülern vornehmlich bazu dienen,
baß sie im Gebrauche ber HochbeutscheuSprache gewanbter unb befähigt
werben, ihre Gedanken in verständlicherWeise und orthographischrichtig
niederzuschreiben. Besonders fleißig sinb alle Arten von Geschäftsauf'
sähen, wie sie im beruflichenunb bürgerlichenLeben vorkommen, zu be
sprechenunb schriftlichzu üben.

Der Rechenunterrichthat alljährlich bic wichtigerenRechenoperationen
zu behandeln unter steter Berücksichtigungdes bürgerlichen Lebens und
der wirklichenVerhältnisse.

8. Lehrmittel.

Die erforderlichenLehrbücherund sonstigenLernmittel sind vonden
Schülern selber zu beschaffen. Doch ist es auch zulässig, daß sie auf
Kosten der Schule augeschafftwerden, um sie den Schülern zum leih-
weisen Gebrauch zu überlassen. Die nähere Bestimmung hierüber trifft
der Schulvorstand.

9. Klassenbuch. Zeugnisse.

In jeder ländlichenFortbildungsschuleist vom Lehrer ein Klassen-
buch und ein Pensenbuchzuführe». In das Klassenbuchsind die Schüler
jedes Halbjahres einzutragen unter Angabe ihres Vor- und Familien¬
namens, Alters und Berufes. Am Schlüsse jedes Halbjahres wird bei
den einzelnen Schülern ein kurzes Urteil über Betragen, Fleiß unb
Leistungen hinzugefügt.

Auf Wunsch wirb ben Schülern beim Abgang ein Zeugnis erteilt,
welchesüber regelmäßigenSchulbesuch,Fleiß und Betragen Auskunftgibt.

10. Disziplin.

Die Schüler haben sichjederzeiteines bescheidenen,anständigenund
gesittetenBetragens zn befleißigen.

Ist ein Schüler wegenKrankheit oder aus einem anbeten zwingen
ben Gruube am Schulbesuchverhinbert, so ist bie Behinberuug unb der
Grund derselbendem Lehrer vor Beginn bes Unterrichts anzuzeigen.

Schüler, welcheungeachtetwieberholterVerwöhnung hiegegen ver-
stoßen oder sich sonsteinesungehörigenVerhaltens schulbigmachen,können
anf Beschlußbes Schulvorstaubesvom weiteren Besuch ber Schule ans-



geschlossenwerden. Eine ganze oder teilweiseRückerstattungdes bereits
gezahltenSchulgeldes findet in diesemFalle nicht statt.

Andere Strafen sind in der ländlichen Fortbildungsschule nicht
anzuwenden.

II. Beihilfen aus landesherrlicher Kasse.
Ländliche Forbildungsschulen, welche von dem Ministerium, Ab-

teilung für Unterrichts-Angelegenheiten,genehmigt sind (vgl. Ziffer, 13)
und von mindestens 4 Schülern besucht werden, können eine Beihilfe
aus landesherrlicherKasseerhalten, die nach dem Grade des Bedürfnisses
abzumessenist, und für deren Bewilligung die nachstehendenGrundsätze
gelten:

1. Es ist grundsätzlichdavon auszugehen, daß die Kostender Ein-
richtung und Unterhaltung der ländlichenFort bildnngsschulen von den
Gründern der Schule (Gemeinden, Gemeinde-Verbänden, landwirtschaft-
lichenVereinen, Privaten usw.) zu bestreitensind.

2. Die Beihilfe soll höchstenszwei Drittel der durch Schulgeld
nicht gedecktenAusgaben betragen- Hierbei sind aber die für Hergabe,
Heizung, Beleuchtung und Reinhaltung des Schullokals erforderlichen
Aufwendungen, die unter allen Umständen von den Gemeinden bezw.
sonst an der Schule Beteiligten vorweg zu übernehmensind, unberück-
sichtigt zu lassen. Der Höchstbetragfür die so berechneteBeihilfe ist
jährlich 90 Mt

3. Bei Abmessungder Beihilfen ist
a. das Lehrerhonorar mit 1,50 Mk. für jede Stunde,
b. für Lehr- und Lernmittel bis 2 Mk. für jeden Schüler und,

sofern der Betrag von 20 Mk. nicht erreicht wird, dieseSumme
in Ansatzzu bringen.

12. Schulgeld.
Jeder Schüler hat zum Beginn des Winterhalbjahrs ein Schulgeld

zu zahlen. Die Höhe desselbenbestimmtder Schulvorstand.

13. Errichtung.
Die Errichtung einer jeden ländlichen Fortbildungsschule bedarf

der Genehmigung des Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-An-
gelegenheiten.

Anträge auf Erteilung der Genehmigung bezw auf Bewilligung
einer Beihilfe zur Errichtung einer ländlichenFortbildungsschulesind von
den Gemeinden oder sonstigenInteressenten unter Anschlußeines für die
betreffende Schule aufzustellendenSatzungsentwurfs an die zuständige
Amtsschulbehördezu richten, welchedarüber an das Ministerium,Abteilung
für Unterrichts-Angelegenheiten,zu berichtenbezw. die Bewilligung einer
Beihilfe zu beantragen hat.

14. Fortdauer.
Treten in den Verhältnissen einer bestehendenFortbildungsschule

wesentlicheVeränderungen ein, oder geht die Schnle ein, so hat der
15
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Schulvorstand dies der Amtsschulbehördeanzuzeigen, welche darüber an
das Ministerium, Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten,zu berichtenhat-

Anträge auf WeiterbewilligungvonBeihilfensind bis zum 1. Oktober
jedes Jahres an das Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegen¬
heiten, einzureichen.

166. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom28. September 1912,
betr. ländliche Fortbildungsschulen.
Das unterzeichneteMinisterium nimmt Veranlassung, sein Rund-

schreiben vom II. Februar 1910, betr. die Gründung von ländlichen
Fortbildungsschulenim Domanium, nochmals in Erinnerung zu bringen.
Infolge der bind) das genannte RundschreibengegebenenAnregung hat
die Sache der ländlichenFortbildungsschulenim Domanium einen guten
Anfang genommen. Das unterzeichneteMinisterium ist zwar nicht in
der Lage, schonjetzt dauernde Einrichtungen auf diesem Gebiet herbeizu-
führen oder dieNormativbestimmungenvom 11. Februar 1910 in wesent-
liehen Punkten abzuändern, hat aber ein begründetesInteresse daran, die
Sache der ländlichenFortbildungsschuleu auf der bisherigen Grundlage
zn fördern. Die Amtsfchulbehördeuwerden daher aufgefordert, sich die
Gründung von ländlichenFortbildungsschulennach Maßgabe der in dem
Rundschreibenvom II. Februar 1910 gegebenenGesichtspunkteangelegen
sein zu lassen und die beteiligten Kreise in geeigneter Weise über die
Wichtigkeit und den Nutzen der ländlichenFortbildungsschule für die
heranwachsendemännliche Jugend aufzuklären.

Das unterzeichneteMinisterium macht die Amtsschulbehördenzu-
gleichdarauf aufmerksam, daß demnächstim Verlag der Baerensprung-
schen HosbuchdruckereiHierselbst„Arbeitshefte für die ländliche Fort-
bildungsschule in Mecklenburg- Schwerin von Lehrer K. Schröder in
Vellahu" erscheinenwerden, welche ein geeignetesHilfsmittel für den
Unterricht in den ländlichen Fortbildungsschulen bilden und zur Ein-
führung empfohlenwerden. Der Preis der in drei Nummern heraus-
gegebenenHefte wird sichauf 50 Pfg. für das Heft stellen. Zur Förde-
rung der Sache werden die GroßherzoglichenAemter angewiesen, die
Arbeitshefte bis auf weiteres für die im Amtsbezirkvorhandenen länd-
lichenFortbildungsschulenzu bestellenund den an den ländlichen Fort-
bildnngsschulenunterrichtendenLehrern als Probehefte zugehenzu lassen.
Die Rechnungenüber die bezogenenProbehefte sind au das unterzeichnete
Ministerium einzureichen.

Für die Prediger des Amtsbezirks ist die nötige Zahl von Ab-
drückendieses Rundschreibensangeschlossen.

IV. Schulkassen.
Rundschreibendes llnterrichts-Ministerium vom 6. November 1869,

betr. Bcrcitelohn für FeucriingSdcpiitlitc.
Vgl. Nr. 195. 208.
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-Reskript des Finanz-Ministerium von 27. Mai 1871, betr. Aufbringung
der durch die Trennung der Äirchen- und Schulländereienvorfallenden

Kosten.
Vgl. Nr. 56.

167. Rundschreibendes Unterrichts-Ministerium vom 28. Juni 1899,
betr. Anzeigen von Altersznlagen.
Die Aemter werden hierdurch aufgefordert, dem unterzeichneten

Ministerium bis zum 1. August jeden Jahres unter Darlegung der ein-
'schläglichenVerhältnisse anzuzeigen, welcheLehrer vom 1. Oktober des
betreffenden Jahres an eine aus der Domanialhauptschulkassezu zahlende
Alterszulage nach Maßgabe der Bestimmungen der Verordnung vom
29. Dezember 1896 zu erhalten haben oder in eine höhere Stufe der-
selben einrücken,zugleichauch zu berichten,falls etwa auf Grund des§ 3
Äbs, 1 dieser Verordnung der Gewährung der Alterszulage Bedenken
-entgegenstehen.

Die Anzeigensind gesondertzu den Personalakten des betreffenden
Lehrers zu erstatten.

Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 3. Mai 1900,
betr. Aufbringung des Pensionszuschussesaus kirchlichenMitteln.

Vgl. Nr. 324.

168. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 2. Juli 1900,
betr. Quittungen der Witwen.
Die GroßherzoglichenAemter werden hierdurch aufgefordert, für

-die Folge den Quittungen der Witwen und Kinder verstorbenerDomanial-
-Landschullehrerüber au sie aus derDomanial-HauptschulkassegezahlteZu-
lagen pp. auf Grund der vorgelegtenLegitimationspapiere seitens der
Aemter ausgestellteBescheinigungen,aus welchendieEmpfangsberechtigten
genau ersichtlichsind, anzuschließen.

Rundschreibendes Finanz-Ministerium vom 8. Juni 1901, betr.
FeuerungödeputatvorübergehendunbesetzterSchulstellen.
Sollte eine durch diesseitigeVerfügung angewieseneAbgabe eines

Schuldeputates infolge zeitweiser Nichtbesetzungeiner Schulstelle vor-
übergehendruhen, so bedarf es alsdann eines AusfallbelageSnicht, und
genügt im Forstregister die Bemerkung: „Fällt aus wegen zeitweiser
Nichtbesetzung".

Anders liegt die Sache, wenn es sich um die Schaffung einer
neuen oder Aufhebung einer bisherigen Stelle handelt. Dann sind nach
wie vor Abgabe- beziehungsweiseAusfallbeläge erforderlich.

Wenn die Forstinspektionden Wunsch ausspricht, rechtzeitigvorher
über den Wechselin der Besetzungder SchulstellenMitteilung von Amt
zu erhalten, so ist dieser Wunsch zwar durchaus gerechtfertigt,die Aus-
Führung wird jedochhäufig auf Schwierigkeitenstoßen, da dieSchulstellen

15*
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zuweilen vorübergehendunbesetztbleiben müssen, und es sichder Kenntnis
des Amtes entzieht, wann dieselbenwieder besetztworden.

(Vgl. Nr- 274. 279).

170. Rundschreibendes UnterrichtS-Ministeriumvom 7. Dezember 1901,
betr. Formulare hinsichtlichder Touianialhauptschnlkasse.

Nach den Zirkularen vom 30. Juli 1S9S und 14. September 1900
beziehendie Aemter ihren Bedarf an Formularen für den Betrieb der
Domanial-Hauptschulkasseteilweiseaus der HerbergerschenDruckerei, teil-
weise aus der Renterei. Zur Vereinfachung dieses Verfahrens werden
die Aemter hierdurch angewiesen, künftig sämtliche, zum Betriebe der
Domanial-Hauptschulkassedienenden Formulare, (also anch die Formulare
zu den Abrechnungenmit der Hauptschulkasse,sowie zu den Quittungen
über Zulagen und über Ruhegehalte) von der Herberger'schenHofbuch-
druckereiin Schwerin zn beziehen.

171. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 30- Juni 1912,.
betr. Verwaltung des Erlöses aus verkauftenKoMlbcsricdi.qniigcn.
(Vgl. Nr. 176- 265.)
I. Den Aemtern wird die Verwaltung der aus früheren Verkäufen

von Koppelbefriedigungen auf Landschulstellen ihres Bezirks erlösten
Kapitalien, insoweitdieselbennicht derzeit den Gemeinden überwiesensind,
hierdurch mit der Maßgabe übertragen:

1. daß jeue Gelder bis auf weiteres uach den folgendennäheren
Bestimmungenzu verwendensind:

a- Die jährlichen Zinsauskünfte derjenigen Kapitalien, welche den
Betrag von 300 Mark bereits erreicht oder überschrittenhaben,
sind an die jeweiligen Inhaber der betreffendenSchulstellen
auszuzahlen.

d. Diejenigen Kapitalien, welchedieHöhe von 300 Mark nochnicht
erreicht haben, sind zunächstdurch Zuschreibender Zinsen bis zu
diesem Betrage anzusammeln und geschieht sodann die Ver-
Wendung der Zinsauskünfte wie unter a.

c. Wo schonjetzt die Zinsen der Kapitalien im Betrage von unter
300 Mark dem Stelleninhaber zufließen, behält es bis zum
Wechselin derPerson des Stelleninhabers hierbei seinBewenden.
Von diesemZeitpunkte ab ist nach der Vorschrift unter b zu
verfahren.

2. daß diese Kapitalien im Anhange der Amtsschulkassenrechnung
in Einnahme und Ausgabe zu berechnensind-

Die Aemter haben sich die Kapitalien und Wertpapiere, so-
weit sichdieselbennoch in der Verwahrung derSuperintendenten
oder Prediger befinden,von diesen aushändigen zu lassen.

Il- Das unterzeichneteMinisterium behält sich vor:
1. die Bestimmungen unter I allgemein abzuändern und die Ver-

wendung der Gelder für andere Schnlzweckeanzuordnen.
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2. bei Wiederherstellungder Koppelbefriedigungauf einer der be-
treffenden Schulstellenauf amtlichenAntrag im einzelnenFalle
das betreffendeKapital ganz oder teilweise der Gemeinde zu
überweisen.

III- Solange die Verwendung nach be;i Vorschriftenunter Nr. I er-
'-folgt,sind die an die jeweiligenStelleninhaber zur Auszahlung gelangen-
den Zinsaufkünste als zum Stelleneinkommengehörig auf das Dienstein-
kommenanzurechnen und haben die Aemter dieserhalb zu den Dienst-
einkommen-Aktender betreffendenSchulstelleuüber die gegenwärtigeSach-
läge (vergl. Nr. I, 1a—c) binnen zwei Monaten zu berichten.

Bemerkt wird, daß, wo die Auszahlung der Zinsauskünste an den
Stelleninhaber schonjetzt geschieht, ohne daß sie bei der Veranschlagung
des Diensteinkommensder betreffendenSchnlstellein Ansatz gebrachtsind,
die Anrechnungerst beim Wechselin der Person des StelleninhaberSein-
zutreten hat.

172. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 20. Januar 1905,
betr. Anleihen zn Meliorationen ans Schnlländereien.
Mit AllerhöchsterBewilligung wird hierdurch bestimmt, daß hin-

sichtlich der Gewährung von Anleihen aus den Amtsschulkassenan
Domaniallandschullehrerzum Zweckevou Meliorationen auf Schuldienst-
ländereien künftig regelmäßig die folgendenGrundsätze zur Anwendung
zu bringen sind.:

1. Die Anleihe muß mindestens50 Mark betragen und durch 10
teilbar sein.

2. Die Anleihe kann nur gewährt werden, wenn dieZweckmäßigkeit
und Einträglichkeitder' Bodenverbesserung,für welchesie beantragt wird,
festgestelltist. Zwecks solcherFeststellung hat dag Amt in jedem Falle
die beabsichtigtenBesserungsarbeitenunter ZuziehungdesDistriktsingenieurs
zu prüfen, und falls es nach dem Ergebnis dieser Prüfung die Ans-
führung derAnlage und die Gewährungder erbetenenAnleihe befürworten
will, alle auf die Verwendung, Verzinsungund Rückzahlungder Anleihe,
sowie alle auf die Ausführung und Erhaltung der Anlage bezüglichen
Verhandlungen mit dem Inhaber der Schulstelle— unter Vorbehalt der
Genehmigung des unterzeichnetenMinisteriums — zum amtlichenPro¬
tokollezu führen.

3. Die wesentlichen,zu dem amtlichen Protokolle festzustellenden
-Bedingungenfür die Gewährung einer Anleihe sind:

a. Der Inhaber der Schulstelle hat die Arbeiten — das Spezial¬
Projekt nebst Kostenberechnung ist dem amtlichen Protokolle
anzuschließen— nach den tunlichstschonzum amtlichenProtolle
zu treffendennäheren Anordnungen des Amtes und unter dessen
Aufsicht auszuführen. Das Amt kann sich hierbei des sach-
verständigenBeirats des Distriktsingenieurs bedienen.

b. Der Inhaber der Schulstelle hat die Anlage nach näherer
Anordnung des Amtes auf seine Kosten zu erhalten und bei
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seinemAbzüge von der Schulstellein ordnungsmäßigemZustande-
abzuliefern.

Ueber die nach Art und Zweck der Anlage im einzelnen-
Falle von dem Stelleninhaber zu übernehmendeErhaltungslast ist„
soweitangängig, ebenfalls schonzum amtlichenProtokolle nähere
Bestimmung zu treffen,

c. Das Anleihekapitalwird vom Amte mit der Maßgabe verrechnet^
daß sämtlicheZahlungen durch dasselbe geleistetwerden.

<1.Die Abtragszeit beträgt
für Anleihen von 5V Mk. bis 209 Mk. einschl. 10 Jahre
„ „ „ 210 „ „ 500 „ „ 15 „
„ „ „ 510 „ „ 800 „ „ 20 „
„ tt n 810 tt tf und mehr „ 25 „

bei einer Verzinsung von jährlich zwei'Prozent von dem nach,
Abzug des jährlichenKapitalabtrages verbleibendenRest der An-
leihe mit der Maßgabe, daß der Inhaber der Schulstelle auf
seine Gefahr und Kosten an das Amt für Abtrag und Ver-
zinsung zusammen alljährlich im Antoni-Termiu einen für alle
Abtragsjahre festen gleichenBetrag zahlt. Der Betrag ist in
der aus Anlage A ersichtliche»Weise zu berechnen.

c. Die erste Zahlung ist am 1. Januar des auf die Fertigstellung
der Anlage folgendenJahres zu leisten.

5. Falls vor Ablauf der für die Erfüllung der Verpflichtungen
des Stelleninhabers bestimmtenZeit die Schulstelle mit einem
anderen Lehrer besetztwird, tritt letzterer in die zum amtlichen
Protokolle getroffeneVereinbarung ein. (Vgl. Nr. 312).

g. Die zur Erfüllung der unter a—e bezeichnetenVerpflichtungen
erforderlichenVerfügungen und die Entscheidungüber den durch
Nichterfüllungeiner Verbindlichkeiterwachsenenund zu ersetzen-
den Schaden werden unter Ausschluß des Rechtsweges vom
Amte unter Vorbehalt der Beschwerde an das unterzeichnete
Ministerium im Verwaltungswege erlassenund vollstreckt.

Rücksichtlichder beim Inkrafttreten dieser Bestimmungen bereits
gewährten Anleihen bleibt es der Vereinbarung zwischendenAemternund
den gegenwärtigenInhabern der betreffendenSchulstellenüberlassen, ob-
letzterefür ihre Person die bisherige Regelung beibehalten oder ob und
bezw. in welcherWeise eine Ordnung nach Maßgabe der vorstehenden
Grundsätze erfolgen soll. Die Vereinbarungen bedürfen der Genehmigung
des unterzeichnetenMinisteriums.

Bei Eintritt einer Veränderung in der BesetzungsolcherSchulstellen
wird auf berichtlichenVorschlagdes betreffendenAmtes das unterzeichnete
Ministerium über die Neuregelung in Grundlage der obigen Vorschriften,
in jedem einzelnenFalle Bestimmung treffen.
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Anlage A.
Ueberficht

der jährlichenZahlungen bei einer Anleihe von 200 Mk., welchemit 10°/«vom Ziorninalschuldbetrageabzutragen
und mit 2% von Demjedesmal verbliebenen wirklichenSchuldrest zu verzinsenist.

Bezeichnung
der Abtrags- x. Jtchre.

Jährlicher
am

1- Januar
fälliger

Kapital¬
abtrag

JC.

Jährlich am I.Januar
zuzahlende2°/«Zinsen

auf
Kapital-
schuldrest

JC JL

Summe der
jährlichen

Zahlungen
am

1. Januar

M.
Aach Ablauf des 1. Jahres

n ii 2.
"

4
"

n „ /,f;
ff rr ff

"

9'

"

10.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

5?um nie 200

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

24
23
23
22
22
22
21
21
20
20

60
20
80
40

60
20
80
40

22 222

Die Gesamtzahlungen in 10
Jahren betragen: = 222 Mk.

Die jährliche,für alte 10 Jahre
gleichmäßig zu zahlende, am 1.
Januar jedenJahres fälligeSumme

222
beträgt: Jt. = 22 20

173. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 4. Juni 1907, betr.
Gcldcntschädigiing für Bcstclliingsarbcitnl als Hol-Schnld.
Dem Amt wird erwidert, daß der § 35 der Verordnung vom

9. April 1899 zur Ausführung des BGB., wonach Zahlungen aus
Kassen der Landgemeinden, soweit nicht ein Anderes bestimmt ist, an der
Kasse in Empfang zu nehmen sind, auch auf die von der Gemeindekasse
in Erfüllung einer öffentlich amtlichen Verbindlichkeit zu leistenden
Zahlungen Anwendung findet. Es ist also auch die aus der Gemeinde-
kasse zu B. an den dortigen Lehrer zu zahlende Geldentschädigung für
den Wegfall der Bestellungsarbeiten eine Hol-Schuld.
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174. Rundschreiben des Finanz-Ministerium vom 2. August 1907, betr.
Schulfeuerung unbesetzter Familienstellen.

Das Feuerungsdeputat der Familienschulstellen im Domanium ist

künftig als ein Teil des Stelleneinkommens auch dann unverkürzt weiter

zu liefern, wenn eine solcheStelle wegen Lehrermangels zeitweise unbesetzt

ist. Dasselbe wird in solchem Falle zur Heizung der Schulstube und der

Wohnung des die Stelle etwa verwaltenden Assistenten verwandt, ein

etwa verbleibender Ueberschuß aber zu Gunsten der Amtsschulkasse amts-

fettig veräußert werden. (SSgt. Nr. 274. 279).

175. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 28. Juli 1908,

betr. Aiiseinaiidersetznng der ab- und zuziehenden Lehrer.

Nach der Bestimmung unter Ziffer 4 der Verordnung vom 12.

Juni 1784, betreffend die Auseinandersetzung der ab- und zuziehenden

Lehrer im Domanium, ist das Gehalt an Geld und Roggen (Schullohn»

in der Weise bei Auseinandersetzungen zu verteilen, das; davon 3/4 auf

das halbe Jahr von Michaelis bis Ostern, dos übrige 7* aber für das

halbe Jahr von Ostern bis Michaelis gerechnet wird.
Diese Bestimmung kommt künftig nicht mehr zur Anwendung,

nachdem durch den § 17 der Verordnung vom 26. März 1907, betreffend

das Diensteinkommen der Domaniallandschullehrer, bestimmt ist, daß die

Zahlung des baren Diensteinkommens an die Lehrer vierteljährlich am

Ende des Vierteljahrs zu erfolgen hat. (Vgl. Nr. 290, § 20).

176. Rundschreibendes Unterrichts-Ministerium vom 14. September 1910,

betr. Schulfonds des Amtes. (Vgl. Nr. 181).

Mit bezug auf die durch die Verordnung, betreffend die Domanialhaupt

fchulkasse,vom 10. d. M. erfolgte Neuordnung des Domanialschulkassenwesens

wird hinsichtlich der bisherigen „Amtsschulkasseu-Kapitalien" hierdurch das

Nachstehende bestimmt:
1. Die Kapitalien vom angesammelten Vermögen der einzelnen Amts-

schulkassensollen nicht zur Domanialhauptschulkasse abgeführt, sondern auch

künftig zu Ausgaben für Zwecke der Landschulen des einzelnen Amtes

verwendet werden.
2. Aus den genannten Kapitalien wird deshalb für jedes Amt ein

Fonds gebildet, welcher die Bezeichnung „Schulfonds des Amtes . . . ."

erhalten und von dem Amte von der sonstigen Verwaltung vollständig

getrennt berechnet und verwaltet werden soll.
3. Diesem Fonds werden auch zugewiesen die von Lehrern oder

Gemeinden des Amts mit den Zinsen zu leistenden Amortisationszahlungen

auf Anleihen, die ihnen aus der bisherigen Amtsschulkasse gewährt sind.

4. Dagegen gehören nicht dahin die aus dem Verkauf von Schul-

ländereien oder Koppelbefriedigungen aufgekommeneu und dem Amtsfchul-

kassen mit der Verpflichtung zur Zahlung der ZinSaufküufte an den je¬
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weiligen Inhaber der betreffenden Schulstelle überwiesenen Kapitalien.

Diese Kapitalien sollen vielmehr aus den unter Ziffer I genannten

Kapitalien ausgesondert und zur Domanialhauptschulkasse gezogen, dort

zinsbar belegt und dauernd für ihren bisherigen Zweck erhalten werden.
5. Die Disposition über den „Schulfonds" soll in der Art geschehen,

daß auf bezüglichen berichtlichen Antrag des Amtes das uuterzeichuete

Ministerium in den einzelnen Fällen über die Verwendung von Mitteln

des Fonds für die Bedürfnisse der Schulen einer Gemeinde, eines Schul-

Verbandes oder des Amts die Genehmigung und eine besondere Zahlungs-

Verordnung erteilt.
6. Die Aemter haben Buch zu führen, aus welchem die den Schul-

fonds betreffenden Geschäfte und die Lage des Vermögens desselben jeder-

zeit vollständig zu ersehen ist. Das Rechnungsbuch ist am 30. September

jeden Jahres abzuschließen.
Die auf Grund des Rechnungsbuches aufzumachende, vom I.Oktober

bis zum 30. September laufende Iahresrechnung des Schulfonds ist bis

zum IS. Dezember jeden Jahres unter Anschluß der Wertpapiere nebst

einem Verzeichnis derselben beim unterzeichnetenMinisterium zur Prüfung

einzureichen.
7. Die Aemter haben zur baldmöglichen Durchführung dieser Neu-

Ordnung beschleunigt je ein Verzeichnis der nach vorstehenden Bestimmungen

dem Schulfonds zustehenden und der Domanialhanptschulkasse zu über¬
weisenden Vermögensobjekte nach dem Stande vom 30. d. M. berichtlich
hierher einzureichen.

177. Rundschreiben des Finanz-Ministerium und Unterrichts-Ministerium
vom 8. November 1910, betr. Schulbankosten. (Vgl. Nr. 179.)

Durch die Bestimmung des § 2 der V. O. vom 10. September
1910, betr. die Domanialhauptschulkasse, ist nicht beabsichtigt, anch die
grundherrschaftlichen Kosten der Schulbaukosten auf die Domanialhaupt-
schulkassezu übernehmen; diese Kosten sind vielmehr in bisheriger Weise
aufzubringen.

17&. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 19. Dezember 1910,
betr. Beschaffung von Diensterlaubnisscheinen.

Die Formulare der Diensterlanbnisscheine und Reverse sind von den
Aemtern auf Kosten der Domanialhauptschulkasse zu beschaffen.

Die Anlagen des Berichts erfolgen zurück.

17i>. Verordnung vom 20. Mai 1911 zur Publikation der revidierten
Verordnung, betr. die Domanialhanptschulkaffe.

Die praktische Handhabung der Satzung für die Erhebung der
Schulsteuer zur Domanialhauptschulkasse in Anlage I der Verordnung vom
10. September 1910 (Rbl. 1910 Nr. 31) hat einige unbeabsichtigteUn¬
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gleichheiten und Härten hervortreten lassen. Auch haben Wir Uns eilt-
schlössen, zwecks Ermöglichung der durch die Verordnung vom 28. April
d. Js. (Rbl. Nr. 20) gewährten weiteren Aufbesserung des Diensteinkommens
der Lehrer an den Domaniallandschulen die aus Unserer Renterei und
aus der Zentralkasse Unseres Haushalts bisher gezahlten jährlichen Zu¬
schüssezu den Alterszulagen von 80000 Mk. und 3200 Mk. auf 180000
Mark und 8200 Mk. jährlich zu erhöhen

Wir haben deshalb die Verordnung vom 10. September 1910,
betreffend die Domanialhauptschulkasse, und die zugehörige Satzung einer
Revision unterziehen lassen und finden Uns veranlaßt, an die Stelle jener
Verordnung die in der Anlage enthaltene „Revidierte Verorvnung, be-
treffend die Domanialhauptschulkasse" zu setzen.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung mit der
Maßgabe in Kraft, daß diejenigen Bestimmungen, welche für die Schul-
steuerpflichtigen günstiger sind, nachträglich noch auf die Schulsteuer-
erhebung im Dezember v. Js angewandt werden sollen.

Die sachlichen Aenderungen und Zusätze gegenüber den bisherigen
Bestimmungen sind im Terte durch veränderten Druck hervorgehoben.

Gegeben durch Unser Staatsministerium.

Anlage.

Revidierte Verordnung, betreffend die Doinanialhanptschnlkasse.

§ 1. Tie Domanialhauptschulkasse ist eine landesherrliche Kasse,
welche zum Ressort Unseres Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-
angelegenheiten, gehört. Sie wird von der Renterei nach näherer Cri)~
nung Unserer Ministerien der Finanzen und Abteilung für Unterrichts-
angelegenheiten berechnet und verwaltet.

Für die Domanialhauptschulkasse sind an Stelle der Bestimmungen
der Verordnung vom 10. September 1910, betreffend die Domanial-
Hauptschulkasse (Rbl. 1910 Nr. 31), fortan nachstehende Bestimmungen
maßgebend.

§ 2. Alle baren Ausgaben für die Ortsschulen in Unserem Domanium
werden, insoweit sie eine grund- oder landesherrschaftliche Last sind, und
nicht gesetzlich den bürgerlichen Gemeinden obliegen, ans der Domanial-
Hauptschulkassebestritten.

Aus der Domanialhauptschulkasse werden — mit der im Absatz 1
bezeichnetenBeschränkung — künftig auch die baren Zahlungen entrichtet,
welche für die zu einer ritter- oder landschaftlichen Schule schulpflichtigen
Kinder aus einer Domanialortschaft, ans Teilen einer solchen oder nicht
zu Stadtrecht übergegangenen Amtsfreiheiten von den Hausvätern, aus
den Gemeindekassen oder aus landesherrlichen Kassen geleistet werden müssen.

Außerdem können aus der Domanialhauptschulkasse in besonderen
Fällen den Gemeinden ausnahmsweise Beihilfen zu den ihnen gesetzlich
obliegenden Schnllasten gegeben werden. (Vgl. Nr. 161. 163. 177. ISO.)

§ 3. In die Domanialhauptschulkasse fließen:
I. Folgende Zuschüsse aus landesherrlichen Kassen:
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1. Aus Unserer Renterei:

a) die bisherigen Zuschüsse der Amtskassen zu den AmtSschulkassew
sowie die aus den Amtskassen und Unserer Renterei für bie
Zweckedes DomaniallandschulnesenS bisher unmittelbar geleisteten
Zahlungen in Höhe von rund 99600 Mk- für das erste Rechnungs-
jähr und vorbehaltlich jährlicher Neufeststelluug durch Unser

Ministerium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, im Ein-
Verständnis mit Unserem Finanzministerium;

b) ein jährlicher Zuschuß von 20 000 Mf. zur Ausbringung des,
Grundgehalts;

c) ein jährlicher Zuschuß von 180 000 Mk. zu den Alterszulageu

d) ein bis anf weiteres gewährter jährlicher Zuschuß von 3500 Mk.
für Unterstützungen an hilfsbedürftige Domaniallandschnllehrer;,

e) ein jährlicher Zuschuß in Höhe der den Schulstellen aus den
unter Verwaltung Unseres Finanzministeriums, Abteilung für
Domänen und Forsten, stehenden Pachthöfen zur Erhöhung der
Anfangsbesoldung nach Maßgabe der §§ 2 und 3 der Verord-
nung vom 28. April d. Js., betreffend das Biensteinkommen,
der Cebrer und der Lehrerinnen an den Bomanialland-
scbulen, gewährten baren Stellenzulagen.

2. Aus der Zentralkasse Unseres Haushalts:

a) die bisher unmittelbar an die Lehrer oder zu den Amtsschul-
kassen sowie für Ausschulungen aus der Zentralkasse geleisteten,
Zahlungen bis auf weiteres in Höhe von rund 4400 Mk ;

b) ein jährlicher Zuschuß von 8200 Mk. zn den Alterszulagen;

c) ein jährlicher Zuschuß in Höhe der den Schulstellen auf den
Pachthöfen in den Domänen Unseres Haushalts zur Erhöhung
der Anfangsbesoldung nach Maßgabe der KZ 2 und 3 der Ver-
ordnung vom 28. flpril d. Iis., betreffend das Biensteinkommen
der Cebrer und der Cebrerinnen an den Bomaniallandscbulen,
gewährten baren Stellenzulagen-

3. Aus Unserer Renterei und aus der Zentralkasse Unseres Haus-
Halts: ein jährlicher Zuschuß bis auf weiteres in Höhe von zwei
Fünftel der jährlichen Gesamtausgabe für Ruhegehalte. Die
Verteilung dieser jährlichen landesherrlichen Beihilfe auf die
Renterei und die Zentralkasse erfolgt alljährlich nach Maßgabe
der zugrunde liegenden Zugehörigkeitsverhältnisse durch Unser
Ministerium, Abteilung für Nnterrichtsangelegenheiten, im Ein-
vernehmen mit Unserem Finanzministerium und der Obersten.
Verwaltungsbehörde Unseres Haushalts;

II. etwaige Zahlungen des Landkastens auf Grund des § 11 der
Verordnung vom 12. Juli 1907 zur Abänderung und Ergänzung
der Patentverordnung vom 21. Juli 1821 wegen verbesserter
Einrichtung des Landschulwesens (Rbl. 1907 Nr. 24);

III. die Schulsteuer;
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IV. die von ritter- und landschaftlichen Ortschaften oder Teilen von
solchen auf Grund von Einschnlungsverträgen zu zahlenden Bei-
träge zum baren Diensteinkommen und zn den Ruhegehalten;

V. die Schulversäumnisstrafgelder;
VI. die Zinsen des der Domanialhauptschulkasse gehörigen Vermögens

und die Leistungen aus deren auf einem besonderen Rechstitel
beruhenden Forderungen;

VII. alle sonstigen etwa noch bisher den Amtsschulkassen nach Gesetz,
Ueblichkeit, Vereinbarung oder ausdrücklicher Bestimmung zu-
kommenden Einnahmen, jedoch mit Ausnahme der Auskunft aus
den Amtsschulkasfenkapitalien.

§ 4. Die Erhebung der Schulsteuer (§ 3 Nr. III) erfolgt auf
Grund der Satzung

in Anlage I.
Die in der Satzung bestimmten Schulsteuersätze können, je nachdem der
Bedarf der Domanialhauptschulkasse es erfordert oder gestattet, nach näherer
Bestimmung Unseres Ministeriums, Abteilung für Unterrichtsangelegen-
heiten. erhöbt oder abgemindert werden; die Erhöhung oder Abminderung
geschieht nach Zehnteilen.

§ 5. Die Domanialhauptschulkassenrechnung wird jährlich vom
1. Oktober bis 30. September geführt.

Die Erhebung der Schulsteuer <§ 3 Nr. III ) durch Unsere Aemter
erfolgt halbjährlich, und zwar für das Halbjahr vom I. Oktober bis 31.
März im Dezember und für das Halbjahr vom 1. April bis 30. September
im Juni.

Hn den Fällen der Hr. II Ziffer 2a Absatz 3 der Satzung kann
das Amt die Erhebung der dort bezeichneten Steuerbeträge einst-
weilen aussetzen. Sie müssen jedoch spätestens mit Schiub eines
jeden Steuerbalbjabres erhoben sein.

Nach Ablauf des Hebungsmonats ist von Unseren Aemtern, welchen
Zu diesem Zwecke die Befugnis zur Verfügung der Zwangsvollstreckung
gegen alle säumigen Schulsteuerpflichtigen erteilt wird, sofort die zivangs-
weise Beitreibung der Schulsteuer zu verfügen. Auf das Verfahren der
Aemter finden die Vorschriften der Verordnung vom 9. April 1899, be-
treffend das Verfahren bei der Zwangsvollstreckung im Verwaltungswege
(Rbl. >899 Nr. 26) Anwendung.

§ 6. Vorbehaltlich näherer Orduung durch Unser Ministerium, Ab-
teilung für Unterrichtsangelegenheiten, erfolgen die Einnahmen und Ans-
gaben für die Domanialhauptschulkasse durchVermittlung Unserer Aemter.

§ 7. Das Schlußergebnis der Domanialhauptschulkafsenrechnung
wird alljährlich in der Amtlichen Beilage des Regierungsblattes bekannt
gemacht.

§ 8. Alle Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Leistung der
Schulsteuer, einschließlich der Ansprüche auf Rückzahlung geleisteter
Zahlungen, werden unter Ausschluß des Rechtsweges vom zuständigen
Amte unter Vorbehalt der Beschwerde an Unser Ministerium, Abteilung
für Unterrichtsangelegenheiten, im Verwaltungswege entschiedenund vollstreckt.
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§ 9. Die Regulative über die Amtsschulkassenbezw. Hilfsschule
kasseuUnserer Aemter sowie die Bestimmungenüber die Ortsschulkassen
für Hof Redefiu, für die Insel Poel und für die Gemeinde Wustrow—
Barnstorf treten, mit Ausnahme der Regulative für die FleckenDargun,
Dassow, Lübtheen, Zarrentin und für den Ort Neukloster,mit der Aiaß-
gäbe außer Kraft, daß die Forderungen und die Verpflichtungen dieser
Kassen, soweit hierüber nicht andere besondereOrdnung getroffen ist oder
wird, auf die Domanialkiauptschulkasseübergehen.

§ 10. Auf die FleckenDargun, Dassow, Lübtheen, Zarrentin und
auf den Ort Neuklosterfindet diese Verordnung keine Anwendung.

Anlage i.
Satzung

siir die Erhebungdcr Schulsteuerzur Toinamalhauptschnlkasse.

I. Bestimmungenüber die einzelnenSteuersätze,nachdenendie
jährlicheSchulsteuer zu entrichtenist.

1. Pächter von Höfen, H u f eu, sonstigen l a n d w i r t -
schaftlichen sowie forstwirtschaftlichen Betrieben,
von kleineren Acker stücken, Wiesen, Weiden und
Gärten

zahlen 11/2 voni Hundert der jährlichenPachtsumme; sie sind von dieser
Steuer frei, wenn die von ihnen für ein oder mehrere solcherGrund-
stückezu zahlendejährliche Pacht nicht über 100 Alk beträgt.

Besteht die Pacht ganz oderteilweiseaus Naturalien usw., so werden
diese nach den für die Gegend üblichenPreisen zu Geld angesetzt.

2. Besitzer bebauter oder nach grundbrief-
licber Bestimmung zu bebauender Grund-
stücke (£ r b p a cbt s t e 11e n , F)a u s id i r t s st e 11e n,
Biidnereien, ßäuslereien, Brinksitzerstellen

usw.) steuern ohne Rücksicht darauf, ob das Grundstück selbst
bewirtschaftet wird, oder oerpachtet ist, entweder

nach Höhe des Hut'enstandes des Grundstücks
oder

nach F)öhe des Brandoersidierungsioertes der Gebäude des
Grundstücks, und zwar stets die höhere dieser beiden, nach folgen¬
den Sätzen zu berechnenden Steuern, welche betragen:

a) bei einem Hufenstande bis 2 Scheffeleinschliefelicb 8 ITCh.
von mehr als 2 Scheffel - 5 - - 10 -

- - 5 - - 10 - - 12 -
- - - 10 - - 15 - - 14 -

- 15 - - 20 - - 16 -
- 20 - - 25 - - 18 -
- 25 - - 30 - - 20 -

und weiter bis zu 200 Scheffel einschließlichfür jede angefangenen10
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Scheffel mehr: 3 Mark, über 200 Scheffel für jede angefangenen50
Scheffel mehr: 1» Mark.

Als Hufenstand ist der unabgerundete bonitierte Hnfenstand grnnd-
leglichzu machen. Für nicht bonitierte Grundstücke erfolgt nach deren
Verhältnis zu gleichwertigenGrundstückendieEinschätzungdurch das Amt.

b) bei einem Brandoersieb erungsmerte der Gebäude (Vgl.Nr. 182):
bis zu 7000 IM. einschließlich 8 IHK.
und oon mehr als 7000 ITIh. für jede angefangenen 5000 ITih.
weitere 2 Olk.

3. Besitzer unbebauter Grundstücke, für die eine
gr u n db r i e f l i che Verpflichtung zur Bebauung
nicht besteht,

steuern
bis zu 2 Scheffel einfchl 1 Mk.,
von mehr als 2 Scheffel bis 5 Scheffel einschl. . 2 -

- - 5 - -10 - - . . 3 -
- - - 10 - für jede angefangenen 10 Scheffel

mehr: 2 Mark.
Für nicht bonitierte Grundstücke der hier benannten Art gilt die

vorstehendunter 2 getroffeneBestimmung.
4. Alle physischen und juristischen Personen sowie

die mit d e in Rechte des V e r m öge n s er me r b s aus-
gestatteten Personen, Vereine und Gesellschaften,
die Handel und Gewerbe in: Sinne des je iveilig
geltenden LandeSsteuergefetzeS betreiben,

Zahlen
a) wenn sie Fjandel und Gewerbe im Domanium beireiben

ohne Unterschied, ob sie ihren Wohnsitzinnerhalb oder außer-
halb des Domaniums haben, soweit nicht nachstehendunter I)
für die Pächter von Fischereien und Holländereien besondere
Vorschriftenerteilt sind, dieSchulsteuer nachMaßgabe des ihnen
aus dem GewerbebetriebezufließendenEinkommens.

Die Steuersätze betragen:
A) l. Für den Handel und Fabrikbetrieb mit Einschluß der

Molkereien, Brennereien, Stärkefabriken, Brauereien, Rüben-
Zuckerfabriken,ferner der Erwerbsgesellschasteu,Sparkassen,
anderer Geldinstitute, Versicherungsgesellschaftenund dergl., für
den Betrieb von Glashütten, Bergwerken, Reedereien, Fähren
und, sofern nicht Staatsverträge mit auswärtigen Regierungen
entgegenstehen,für den Betrieb nicht staatlicherEisenbahnenmit
Dampf-, elektrischemoder sonstigemBetriebe:

1. Klasse 15 Mk.
2. KlasseEinkommenvon mehrals 1000Mk. bis 1500Mk. einschl.20 -
3. - - - - - 1500 - - 1800 - - 27 -
4. - - - - - 1800 - - 2100 - - 35 -
5. - - - - - 2100 - - 2500 - - 45 -
6 - - 2500 - - 3000 - 55 -
7. - - - - - 3000 - - 3500 - - 65 -
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8. KlaffeEinkommenvon mehrals 3500Mk. bis 4500Mk. einschl.80 Mk
9. - - 4500 - - 6000 - - 105 -

10. - 6000 - - 7500 - 135 -
11. - - 7500 - - 9000 - - 165 -
12. - - 9000 - - 10500 - - 195 -
13. - - 5 - 10500 - - 12000 - - 225 -
14. 5 - - 12000 - - 15000 - - 270 -
15. - 15000 - - 18000 - - 315 -
16. - - - - 18000 - - 24000 - - 405 -
17. - - 24000 - - 30000 - - 520 -
18. - - - - 30000 - - 36000 - - 630 -
19. - - - 36000 - - 48000 - - 920 -
20. - - - 48000 - - 60000 - - 1200 -
21. - 60000 - - 75000 - - 1550 -
22 - - - 75000 - - 90000 - - 1900 -
23. - - -- - 90000 - - 120000 - - 2600 -
24. - 120000 - - 150000 - - 3300 -

Bei einemEinkommenvon mehr als 150000 Mk. steigt der Steuer-
satz bei jeden begonnenen30000 Mk. um 750 Mf.

Es ist erlaubt, für Handelsbetriebeder geringstenArt, die denIn-
Haber allein nicht ernähren können, ausnahmsweise einen Mindestsatzvon
6 bis 12 Mk. anzunehmen.

2. Für das Wandergewerbewird die Hälfte derWanderscheinsteuer,
mindestensder Betrag von 6 Mk. entrichtet.

3. IDird dasselbe Gewerbe sowohl siebend als im Umher¬
ziehen betrieben, so ist die niedrigere der beiden Steuern nach fl 1
und 2 auf die höhere in Anrechnung zu bringen.

B) Für das Handwerk und handwerksähnlicheBetriebe, mit Ein-
schlichder Fracht- und Lohnfuhrleute und Pferdeverleiher und anderer,
den Transport von Personen und Sachen bezweckendenGewerbebetriebe,
der gewerblichenUnternehmer von landwirtschaftlichenMaschinenbetrieben,
insbesondere von Dampsdresch- und Dampfpflugbetrieben, sowie des
Ziegeleibetriebsund bergt., ferner des Musikgewerbes,weiter des Fronerei-
gewerbes, auch des Betriebes von Grützquerren und Schrotmühlen, sofern
sie nicht als Teil des Mühlenbetriebeslsieheunter C) mitbetrieben werden,
.derHausschlachtereiund endlichder AufnahmevonPersonen in Pensionen:

Z.Klasse 6 Mf.
2. KlasseEinkommenvonmehr als 900 Mk. bis 1200 Mk. einschl. 9 -
3. - - - - - 1200 - - 1500 - - 12
4. - - - - - 1500 - - 1800 - - 18
5. - - - - - 1800 - - 2100 - i 24
6. - - * - - 2100 - - 2500 - - 30
7. - - - - - 2500 - - 3000 - . 40
8. - - - - - 3000 - - 3600 - - 50
9. - - - - - 3600 - - 4500 - - 80

10. - und weiter wie beim Handel (unter A), jedoch in der Weise,
daß die I". Klasseder 9. Handelsklasseentspricht.

Es ist erlaubt, für Betriebe der geringstenArt, die den Inhaber
.allein nicht ernähren können, ausnahmsweiseeinen Mindestsatzvon 3 bis
5 Mk. anzunehmen.
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C. Für Bäcker, Schlachter, Gast- und Schankwirte und de»
Mühlenbetrieb:
1. Klasse , . 10 Mk.
2. - Einkommenvonmehr als 900 Mk- bis 1200 Mk- einschl.15 -
3. - - - - - 1200 - - 1500 - - 20 -
4. - - - - - 1500 - - 2000 - - 25 -
5. - - - - - 2000 - - 2500 - - 35 -
6. ; - - - - 2500 - - 3000 - - 45 -

3000 - - 3600 - - 60 -
8. - - - - - 3600 - - 4500 - - 80 -
9. - und weiter wie beim Handel (unter A).

Es ist erlaubt, für Betriebe der geringsten Art, die den Inhaber
allein nicht ernähren, einen Mindestsatz von 6 bis 9 Mk. anzunehmen.
RücksichtlichderGast- und Schankwirteverbleibt es jedochbei demMindest-
satzevon 10 Mk.

I). Pächter von Fischereien zahlen 1 vom Hundert, Pächter von
Holländereien0,8 vom Hundert der Pachtsumme, mindestens aber 6 Mk.

Besteht diePacht ganz oderteilweiseaus Naturalien usw., sowerden
dieselbennach den für die Gegend üblichenPreisen zu Gelde angesetzt.

Holländer, welchedie Milch nachMaß gepachtethaben, zahlen nach
den Sätzen unter B oben.

E. Veränderungen in dem Betriebe oder dem Umfange eines
Gewerbes, die nachdem 1.Dezember eintreten, bleiben für das laufende
Steuerjahr unberücksichtigt.

b> Personen, die Bändel oderGeiuerbe außerhalb desDomaniums
betreiben, aber innerhalb des Domaniums ihren lüohnsifz haben,
zahlen für den Betrieb außerhalb des Domaniums die Schulsteuer
nach Ulafegabe der F)älfte der Steuersätze unter a.

5. Für Personen, die in einer d er B e so l du n g S
oder Erwerbs steuer im Sinne der L a n d es steu er g e se tz-

g e b u n g unterworfenen Beschäftigung ste he n oder ein
diesen Steuern unterworfenes Einkommen genießen,
beträgt die Schulsteuer von einer Jahreseinnahme
bis zu 500 Mk. einschl.......... 0,60 vom Hundert,.
von mehr als 500 Mk. bis 1090 Mk. einschl. 0,70 - -

1000 - - 1500 - 0,80 - -
- - - 1500 - 2000 - 0,90 - -
- - - 2000 - - 2500 1,00 - -
- - - 2500 - - 3000 - - 1,20 - -
- - - 3000 - - 3500 1,40 - -
- - - 3500 - 4500 - 1,60 - -
- - - 4500 - 5500 - 1,80 - -
- - - 5500 - - 10000 - 2,00 - -
- - - 10000 - - 20000 - 2.25 - -
- - - 20000 - 2,50

6. Die Gehilfen der Gewerbe, soweit sie nicht unter
Ziff. 5 fallen, die Lohnarbeiter und die Dien stboten
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beiderlei Geschlechts zahlen von dem Verdienste aus der Lahn-
arbeit nach folgendenBestimmungen:

a) alle gewerblichenArbeiter mit Einschlußder Por-
tiers und Hausdiener, der uicht auf eigene Hand
arbeitenden Gesellen sowie das Schiffsvolk . . 8 bis 30 Mk.,

b) gewerblicheArbeiterinnen 6 bis 15 Mk.,
c) Tagelöhnerund Handarbeiter, Handlanger, Dienst-

männer, Auflader, Boten, Nachtwächter, Hirten,
Vögte, Deputatisten, alle land- und forstwirtschaft-
lichenArbeiter, auch die Gehöftserben, Dienstboten
mit eigenemHaushalt, sowie andere in ähnlichen
Verhältnissen lebendePersonen, ledige männliche
Personen, die als freieArbeiter selbständigarbeiten,
gleichvielob sie einen eigenenHaushalt haben oder
nicht 6 Mk.,

d) ledige weibliche Personen, sowie geschiedeneund
eheverlasseneFrauen, die nicht zu den gewerblichen
Arbeiterinnen— siehevorstehendunter b — gehören 3 bis 6 Mk.

7. Natürliche und juristische Personen, sowie
Vereine, Genossenschaften und Anstalten, die
unter ihrem Namen Rechte erwerben, Ver-
pflichtungen übernehmen und als so lche klagen
und verklagt werden können,

sind zur Zahlung einer Schulsteuer vou der Einnahme aus Zinsen,
Dividenden, Renten aller Art, Apanagen, Wittümern, Altenteilen aus
bäuerlichenZeit- und Erbpachtstellen, aus Büdnereien usw., Geld- und
Naturalgefällen — mögen alle diese Einkünfte aus dem Jnlande oder
Auslände bezogen werden - verpflichtet. Die Schulsteuer beträgt bei
einer Einnahme:
von mehr als 100 Mk. bis 200 Mk. einschl. 0,50 vom Hundert,

200 - 400 - 0,60 -
400 - 1000 - 1,00 -

1000 - 2000 - 1,50 -
2000 - 3500 - 2,00 -
3500 - 5000 2,50 -
5000 - - 15000 - 3,00 -

15000 - 25000 - 3,25
25000 - - 50000 - 3,50

- 50000 - - 100000 3,75 -
- 100000 4,00 -

in jedem Falle von dem Gesamtbetrage der Einnahme.
Die Fjalffe der Steuerlätze des Ableite 1 ift zu entrichten für

die Einnahme aus dem Pacht- und ITlietszins für verpachtete oder
vermietete und aufeerhalb des Domaniums belegene Grundstücke.
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II. AllgemeineBestimmungen.
1. Verhältnis der Steuersätze zu einander.

Berechnung der schu l steu e r p f l i cht i g en B e t r ä g e.

a) Wer gleichzeitigverschiedenenKlassenoder mehrfacheiner und
derselbenKlasseangehört, hat die Steuer für die verschiedenenKlassen,
sowie den mehrfachenBetrag für dieselbeKlassezu entrichten.

Jedoch entrichten:
1. Besitzer von bebauten Grundstücke» mit einem Hufenstandebis

zu 2 Scheffel einschließlichund einem Brandversicherungswert
der Gebäude bis zu 7000 Mk. einschließlich,wenn sie oder ihre
Ehegatten für eine von derBesitzstelleaus betriebenenach Nr- >
Ziff. 4n, 5, 6a und schillsteuerpflichtigeBeschäftigungeinen
Beitrag von 9 Mk. oder weniger zu zahlen haben, neben 6er
Schulsteuer für das Grundstück nur die Fjälfte der sonst nach
Hr. I Ziff. 4a, 5, 6a und 6b zu zahlenden Steuer,

2. die unter Hr. I Ziff. 6c und 6d aufgeführten Steuerpflichtigen,
wenn sie gleichzeitig Besitzer bebauter Grundstücke sind,
nur die Steuer für den Grundbesitz.

b) Bei Berechnung der schulsteuerpflichtigeuEinnahmen in den
Fällen der Nr. I Ziff. 4, 5 und 7 ist das zur Laudessteuereingeschätzte
Einkommenzugrunde zu legen.

Soweit zur Landessteuer eine Einschätzung nicht stattgefunden
haben sollte, mufe eine Einschätzung für die Zwecke der Schulsteuer
durch das Amt geschehen.

3n den Fällen der Hr. I Ziffer 1, 5 und 7 ist der einfache
Schulsteuersatz stets von vollen 100 171k. des schulsteuerpflichtigen
Betrages zu berechnen in der Art, dafe von angefangenen 100 ITik.
des letzteren Beträge unter 50 IM. unberücksichtigt bleiben, 50 Ulk.
und mehr hingegen für volle 100 Ulk. zählen. Als Steuersatz gilt
der für den unabgerundeten Betrag bestimmte Prozentsatz.

c) In Fällen, wo die Satzung keinen bestimmtenSteuersatz vor-
schreibt, sondern einen Spielraum zwischeneinem gegebenenHöchst-und
Mindestsatzoffen läßt (Nr. 1 Ziff. 6), ist der Steuersatz vom Amte in
Grundlage der Einschätzungzur Landessteuer, aushilflich nach bestemEr-
messen,zu bestimmen.

6) Bei Festsetzungdes von dem einzelnenSchulsteuerpflichtigenin
jeder Hebung zu zahlendenGesamtbetrages find Pfennigbeträge stets nach
oben auf Zehner abzurunden.

2. Voraussetzung der Schul st e u e r p f l i ch t.

a) 3n den Fällen der Hr. I Ziffer 1—3 trifft die Stcuerpflicht
den Pächter und Besitzer des Grundstücks, auch wenn er im
Üomanium keinen lüohnsitz hat. Im übrigen ist, soweit sieh aus
den Bestimmungen unter I nicht ein Anderes ergibt, (vgl. I 4a).
lüohnsitz im Domanium Voraussetzung der Steuerpflicht.
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Einen Wohnsitz im Sinne dieser Satzung hat derjenige, welcher an
einem Orte eine Wohnung unter Umständen inne hat, die ans die Absicht
einer dauernden Beibehaltung eiuer solchen schließen lassen.

wer gleichzeitig einen lüobnsitz innerhalb und ausserhalb des
Domaniums bat, bat nur die Rälfte der unter I Ziffer 4b, Ziffer
5—7 bestimmten Steuersätze zu entrichten, lüird der lüobnsitz im
Domanium regelmäßig nur mährend eines Ceiles des Jahres tat¬
sächlich ausgeübt, so kann das Amt auf Antrag die Steuerleistung
auf V24 des Jabresbetrags der Steuer für jeden Kalendermonat, in
welchem der lüobnsitz tatsächlich ausgeübt ist, abmindern. ]st der
lüobnsitz in einem Steuerbalbjahr tatsächlich überhaupt nicht aus¬
geübt, so ist V48 des lahresbetrags der Steuer für das Steuerbalb¬
jahr zu entrichten.

b) Personen, für welche die Satzung keinebesonderen Bestimmungen
enthält, sind nach Analogie der für ähnliche Verhältnisse getroffenen Be-
stimmungen oder sonst nach pflichtmäßigem Ermessen des Amts heran-
zuziehen.

c) Die Zahlungspflicht beginnt mit dem auf den Beginn der steuer-
Pflichtigen Beschäftigung oder des steuerpflichtigen Verhältnisses zunächst
folgenden Hebungstermin und fällt von und mit dem nächsten Hebungs-
termin nach ausdrücklich erklärter Ausgabe des Gewerbes oder der Be-
fchäftigung sowie nach Aufhören des steuerpflichtigen Verhältnisses oder

.des Bezuges von Besoldungen usw. hinweg.

3. Befreiungen.

Von der Schulsteuer befreit sind:
a) Seine Königliche Hoheit der Großherzog und die Mitglieder der

beiden Großherzoglichen Häuser, zu denen die Prinzessinnen auch nach
ihrer Vermählung zu rechnen sind;

b) der Unterstützungsfonds für verunglückte Seefahrer im Amte
Ribnitz, sowie die Armen-, Witwen- und sonstigen Wohltätigkeitszwecken
dienenden Anstalten, die von der Landessteuer befreit sind;

c) die am Großherzoglichen Hofe beglaubigten Gesandten und Ge-
schäststräger, sowohl für ihre eigene Person als auch für sämtliche aus-
schließlich iu ihrem Dienste stehenden Ausländer;

6) die Handels-Konfuln auswärtiger Regierungen, wenn sie nicht
mecklenburgischeLaudesangehörige sind, und iu diesem Falle auch die
lediglich zum Dienste für ihre Person und Familie oder für die Geschäfte
des Konsulats angenommenen Ausländer;

e) Personen bis zum vollendeten 16. Lebensjahre, falls die auf
sie fallende Steuer den Betrag von 6 Mk. nicht erreicht; jedoch haben
auch sie von den unter Nr. I Ziff. 7 genannten Einnahmen zu steuern;

f) die Domanialgemeinden rücksichtlichder Gemeinde-Ländereien und
-Gebände;

g) die Kirchen und Pfarren;
h) die Staatseisenbahnen rücksichtlich der zum Eisenbahngelände

gehörenden Flächen; ,
16»
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i) die Prediger, Küster und Organisten rücksichtlich ihres Dienst-
einkommens während ihrer Dienstzeit und rücksichtlich ihres Ruhegehalts-
nach eingetretener Pensionierung. Die Küster und Organisten, welche-
Inhaber von Schulstellen im Sinne des § 4 der Verordnung vom 28.
April d. Js>, betreffend das Diensteinkommen der Lehrer und der
Lehrerinnen un den Domaniallandschulen, sind, jedoch nur rücksichtlichdes
für den kirchlichen Dienst gewährten Diensteinkommens bezw. rücksichtlich
des auf Grnnd des § 4 Abs. 6 der Verordnung vom >. Mai 1900,
betreffend die Pensionierung der an den Landschulen im Domanium ange-
stellten Lehrer, bestimmten Mehrbetrages des Ruhegehalts <vgl. Nr. 1S3);

die Witwen der vorgenannten Personen rücksichtlich ihrer aus deo
Witwenkasse zahlbaren Pensionen;

k) Witwen, die nur im Tagelohn arbeiten und andere Einnahmen,
nicht beziehen;

1) die Ortsarmen, für die jedoch die Gemeinde den halben Betrag
zu entrichten hat;

m) die gegenwärtigen Inhaber des Mecklenburgischen Militär-
Verdienstkreuzes, des Mecklenburg-Strelitzschen Kreuzes für Auszeichnung
im Kriege und des eisernen Kreuzes, wenn der Gesamtbetrag der Steuer-
sätze die Summe von 6 Mk- nicht übersteigt;

die Empfänger der auf Grund gesetzlicher Vorschriften den Kriegs-
invaliden gewährten Pensionserhöhungcki und Verstümmelungszulagen sowie
der mit Kriegsdekorationen verbundenen Elnensolde für den Betrag dieser
Summe; das gleiche gilt für alle Empfänger von Pensionserhöhungeir
und Zulagen, die auf Grund der Bestimmungen aus §§ 11 bis 13 des
Reichsgesetzes vom 31. Mai 1906 über die Pensionieruug der Offiziere
einschließlich Sanitätsoffiziere des Reichsheeres, der Kaiserlichen Marine
und der Kaiserlichen Schutztrnppen sowie auf Grund der Bestimmungen
aus §§ 13, 14 und 26 des Reichsgesetzes von dem gleichen Tage über
die Versorgung der Personen der Unterklassen des Reichsheeres, der
Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutztruppen gewährt werden;.

n) die Empfänger von anf Grund der Reichsversicherungsgesetze
gezahlten Alters-, Invaliden- und Unsallrenten für diese Renten von der
Steuer unter Nr. I Ziss 7 ;

o) Dienstboten ohne eigenen Haushalt mit Einschluß der Hofgänger,,
sowie Lehrlinge aller Art, Laufburschen und Schiffsjungen für den Ver-
dienst aus ihrer Lohnarbeit (Nr. l Ziff. 6);

p) nach vollendetem 55. Lebensjahr - - mögen sie Kinder zur
Schule schickenoder nicht:

1. von den Einnahmen aus dem Gewerbebetriebe die nach Hr. I
Ziff. 4c> fl, C und 0 zum Mindestsätze von 6 ITIk. und die
noch Hr. I Ziff. 4ci B zum Mindestsätze oder zur 1. Klasse
einzuschätzenden Personen;

2. die zu Hr. I Ziff. 5 bezeichneten Personen, deren Gin¬
kommen 500 ITik. und weniger beträgt;

3. von den Einnahmen aus der Lohnarbeit die unter Nr. I, Ziff.
6 a und b aufgeführten zum Satze von 8 Mk. oder darunter
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eingeschätztenPersonen, sowie die unter Nr. I, Ziff. 6 c und d
aufgeführten Personen-

I8V Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 31. Mai 1911,
betr. (Ächaltszahluiigen.

Gemäß den Bestimmungen in §§ 8—11 der Verordnung vom
"28. April 1911, betr. das Diensteinkommen der Lehrer und der Lehrerinnen
mn den Domaniallandschulen erhalten vom 1. Juli d. Js ab

1. die Lehrerinnen ein bares Jahresgehalt von 920 Mk.;
2. die Inhaber von Schulstellen an Landschulen im Domanium,

welche Familienschulstellen nicht sind (Klassenlehrerstellen), und
die auftragsweise eine solche Stelle verwaltenden Lehrer ein
bares Jahresgehalt von 920 Mk.;

3. die Schulassistenten, welche zur einstweiligen Verwaltung einer
Klassenlehrerslelle• abgeordnet werden, ein bares Gehalt von
720 Mk. jährlich;

4. die Schulassistenten, welche durch Tod erledigte Organisten-,
Küster- und Schulstellen im Domanium einstweilen verwalten,
oder erkrankten Organisten, Küstern und Lehrern zu Stellver¬
tretern beigeordnet sind und dort freien Unterhalt haben, eine
bare Vergütung von 9 Mk. die Woche.

Die Großherzoglichen Aemter werden angewiesen, demgemäß vom
1. Juli d. Js. ab die vorbenannten Zahlungen aus der Domanialhaupt-
schulkasse mit der Maßgabe zu leisten, daß die Hälfte als Zuschuß der
Renterei zur Domanialhauptschulkasse zu berechnen ist.

Denjenigen Schulassistenten, welche zur einstweiligen Verwaltung
unbesetzter Familienschulstellen im Domanium abgeordnet sind, ist vom
1. Juli d. Js. ab für den Schuldienst anstatt des bisher gewährten
baren Gehaltes von 000 Mk. jährlich ein solches van 720 Mk. jährlich
aus den frei gewordenen Stelleneinkünften zu gewähren. (Vgl. Nr. 184.)

181. Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 12. Januar 1912,
betr. Neubeschaffuug einer verbrannten Schnlbibliothck. Zinsen
des Schnlsonds.
Dem berichtlichen Antrage des Amts entsprechend bewilligt das

unterzeichnete Ministerium zur Neubeschaffung der beim Brande des
Schulhauses zu R. mitverbrannteu Bücher der Schulbibiothek des Amts
einen Beitrag von 100 Mk. aus dem Schulfonds des Amts.

Die Schulbibliothek ist gegen Feuerschaden zu versicheru.1
Gegenüber dem Antrage des Amts auf Genehmigung der zinsbaren

Belegung der aus den Schulfondskapitalien aufgekommenen Zinsen wird
daraus hingewiesen, daß es sich empfiehlt, die jährlichen Zinsen für die
Bedürfnisse der Schulen des Amts zu verwenden durch Gewährung von
Beihilfen an die Gemeinden z. B. zur Anschaffung von lehrplanmäßigen
Lehrmitteln, insbesondere auch zur Ausstattung der Schulen mit aus-
reichenden Turnplätzen und Turngeräten. (Vgl. Nr. 176).



— 24ß —

Das unterzeichnete Ministerium sieht den bezüglichen berichtiichen-

Anträgen des Amts nach Maßgabe der Bestimmung unter Ziff. ö des

Rundschreibens vom 14. September 1910 - (3. Nr. 19528 — ent¬

gegen.

182. Verordnungvom 12. August1912 zur Abänderungder Satzung
für die Erhebung der Schulsteuer zur Domanialhauptschulkasse
vom 20. Mai 1911. (Vgl. Nr. 179).

Wir verordnen, daß mit Wirkung vom 1. Oktober d. Is. die

Bestimmuug unter Nr. I. Ziffer 2 b der Satzung für die Erhebung der

Schulsteuer zur Domanialhauptschulkasse in Anlage l der Verordnung

vom 20. Mai 1911 (Rbl. 1911 Nr. 24) durch folgende Bestimmung

ersetzt wird (Vgl. Nr. 179):
„b) bei eiuem Brandkassenwerte der Gebäude bis zu 7000

Mark einschließlich 8 Mk.

und von mehr als 7000 Mk. für jede angefangenen
5000 Mk. weitere 2 Mk.,
jedoch ermäßigt sich der letztere Betrag von 2 Mk. auf
1 Mk., falls der Besitzer der Gebäude vorwiegend für
einen von ihm nach Nr. I, 4 der Satzung zu ver-
steuernden Gewerbebetriebe nutzt.

Gegeben durch Unser Staatsministerium.

183. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 8. Oktober1912,.
betr. Schulsteiier.
Das unterzeichnete Ministerium nimmt mit Bezug auf die Be-

stimmung unter Nr. 1l Ziffer 3 i der Satzung für die Erhebung der

Schulsteuer zur Domanialhauptschulkasse in Anlage l zur revidierten

Verordnung, betr. die Domanialhauptschulkasse, vom 20. Mai 1911

hiermit Veranlassung, die Großlerzoglichen Aemter auf die Vorschrift

im § 25 Absatz 2 der Verordnung vom 29. Dezember 1911, betr. das

Stelleneiukommeu der evangelisch-lutherischenPfarren (Rbl. 1912 Nr. 2)^
hinzuweisen, wonach die Freiheit des Einkommens der Geistlichen von

der Domanialschulsteuer sich nicht auf die den Geistlichen nach der Ver

ordnung vom 29. Dezember 1911 aus der Pfarrhilfskasse zu gewährenden

Zuschüsse erstreckt.
Gleichzeitig werden die Großherzoglichen Aemter darauf hinge-

wiesen, daß als für den kirchlichen Dienst gewährtes Diensteinkommen

der Küsterschullehrer im Sinne der eingangs erwähnten Bestimmung

unter Nr. Il Ziffer Ii der Schulsteuersatzung neben den auf das Dienst

einkommen nicht angerechneten zufälligen Hebungen (Akzidentien) der den

Inhabern der Küsterschulstelleu auf Grund des § 4 der Verordnung vom

28. April 1911, betr. das Diensteinkommen der Lehrer und der

Lehrerinnen an den Domaniallandschulen (Rbl. 1911 Nr. 20), bewilligte

Mehrbetrag (der kirchliche Voraus) auzuseheu ist. «Vgl. Nr. 290).
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Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 14. November 1912,
betr. Fuhrkosten der Prediger bei Einführungen von Industrielchrerinnen.

Vgl. Nr. 162.

Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 16. Dezember 1912,
betr. die Versicherung der Handarbeitslehrerinnen nach dem Persichernngs-

gesetzfür Angestellte.
Vgl. Nr.' 163.

Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 11. Januar 1913,
betr. Zahlungen zur Invalidenversicherung.

Vgl. Nr. 164.

1*4. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 25. Februar 1913,
betr. die Berechnung der baren Vergütung für die Schulassiftenten.

Zur Ausführung der Bestimmungen des § 10 der Verordnung vom
28. April 1911, betreffend das Diensteinkommen der Lehrer und Lehre-
rinnen an den Domaniallandschulen (Reg.-Blatt 1911 Nr. 20), wird
hierdurch das Nachstehende festgesetzt. (Vgl. Nr. 290):

1. Bei Berechnung des vierteljährlich am Ende des Vierteljahres
zu zahlenden baren Gehaltes der Schulassistenten, welche zur einstweiligen
Verwaltung einer Klassenlehrerstelle abgeordnet sind (§ 10, Absatz1, § 20,
Absatz 1 der Verordnung vom 28. April 1911), ist im übrigen nach
den Vorschriften des Rundschreibens des Finanzministeriums, Abteilung
für Domänen und Forsten, vom 28. November 1911 G.-Nr. 19981
- - zu verfahren, jedoch ist den Assistenten, welche zu Beginn der Winter-
schule oder der Tommerschule abgeordnet sind, der volle Vierteljahrsbetrag
zu zahlen.

2. Schulassistenten, welche erkrankte oder sonst behinderte Lehrer ver-
treten oder Schulstellen verwalten, die durch den Tod des Inhabers er-
ledigt sind 10, Absatz 2 der VO. vom 28. April 1911), ist die vor-
geschriebene Vergütung vom Tage ihres Antritts an zu gewähren. Als
Tag des Antritts gilt der Tag ihrer Meldung bei dem zuständigen Geist-
lichen, wenn nicht etwa der Umstände wegen die Uebernahme des Unter-
richts vor dieser Meldung geschehen ist; in diesem Falle gilt der Tag
solcher Uebernahme als Antritt.

Die Dauer der Tätigkeit solcher Schulassistenten ist nach Kalender-
wachen zu berechnen, so das;, wenn zum Beginne oder Schlüsse seiner
Tätigkeit der Assistent von den sechs Wochentagen drei oder weniger
unterrichtet hat, die Kalenderwoche nur zur Hälfte, wenn aber vier oder
fünf Tage, die Kalenderwoche voll angerechnet wird.

Fallen ordnungsmäßige Ferien in die Zeit der Tätigkeit dieser
Assistenten, so ist ihnen die Ferienzeit anzurechnen. Wird die Zeit ihrer
Tätigkeit durch diese Ferien beendet, so ist ihnen die Vergütung noch für
die erste volle Kalenderwoche der Ferien zu gewähr n. Ferien, welchedem
Beginn der Tätigkeit vorgehen, sind nicht in Anrechnung zu bringen.
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V. Dotation und Besoldung Ackeröellellung.
Instruktion der Großherzoglichen Kammer an die Beamten vom
30. März 1827, betr. Dotation.

§ 1. Wenn es bei anderweitiger Regulierung und Einteilung
einer Feldmark erforderlich wird, den Garten, den Acker oder die Wiese
des Schullehrers ganz oder zum Teil zu permutieren, und den Mitgenuß
au der gemeinen Weide für sein Vieh aufzuheben, und ihm dagegen eine
separierte Weide anzuweisen; so ist zuförderst ein genaues Register von
den Ländereien zu machen, die der Schulmeister im privaten Genuß hat,
auch die Bonität derselben abzuschätzen.

§ 2. Da es sich hierbei ost finden wird, daß mit der Schulstelle
die schulreglementsmäßigen 100 0=R. Gartenland, 4 Scheffel Acker
wirklichen Einfalls nach Rostocker Maß, und eine Wiese zu 2 Fuder Heu
nicht vollständig verbunden sind, sondern bald ein Teil des Gartens oder
der Wiese im Acker, und so umgekehrt, begriffen ist: so sind diese Ner-
Hältnisse sorgfältig zu erforschen, damit das früher bewilligte interimistische
Aequivalent nicht zum zweiten Male auf andere Weise gegeben werde,
ohne jenes dafür zurückzunehmen. •— Was dem Schulmeister an obge
dachten Ländereien fehlt, ist ihm noch zuzumessen, ihm auch das Mehrere
zu lassen, wenn er es nicht früher zur Ausgleichung für fehlende andere
Ländereien erhielt, die bei der Regulierung kompletiert worden.

§ 3. Das Aequivalent für Garten und Acker ist, wenn irgend
möglich, nahe beim Schulhause, in nicht merklich schlechter Bonität,
anzuweisen, und die Fläche des letzteren, sowie auch der Wiese durch
ökonomischeAbschätzung auszumitteln, auch davon Register und Schätzungs-
tabelle anzufertigen.

§ 4. Jedem Schulmeister gebühret freie Weide für 2 Kühe, t
Kalb, 10 Schafe und 2 Schweine, für welche Weidegerechtigkeit ihm ein
separiertes Weideäquivalent, wenn es sein kann, in Verbindung mit dem
Acker, allemal aber doch nicht sehr entfernt auszumitteln ist. Hierbei ist
nach ökonomischen Grundsätzen: 1 Kalb für 1js Knhweide, 10 Schafe
für 1 Kuhweide, 2 Schweine für 1/i Kuhmeide zu rechnen, mithin die
ganze Weideberechtigung auf 33/« Kuhweiden zu reduzieren.

§ 5. Wenn die Stelle ermittelt ist, wo das Weideäquivalent ge
geben werden kann, so ist ökonomisch abzuschätzen, wie viel R, nach
Beschaffenheit des Bodens, zu einer Kuhweide erforderlich sind, und dar.
nach die dem Schulmeister gebührende Fläche zu berechnen und abzustecken,
zugleich aber auch, da in vielen Fällen der Schulmeister genötigt sein
wird, dies Weideäquivalent in Verbindung mit dem Schulacker zu be-
nutzen, und die Dorfschaften nur bei letzterem zu Diensten verpflichtet
sind, ökonomisch auszumitteln, zu wie vielen R. die Dorfschaft in
Hinsicht der Bestellung, sei es vom Acker oder von dem Weideäquivalent
bei ordnungsmäßiger Feldeinteilung jedesmal zu verpflichten ist.

(Vgl. Nr. 193. 217).
§ 6. Ferner ist ökonomischzu bestimmen, ob das Weideäquivalent

die Güte habe:
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a. daß der SchulmeisterStallfütterung einführe» könne; wenn dies
aber nicht anwendlichwird,

t>. ob das zur Weide gegebeneTerrain so nahe beim Schulhausebe-
findlichist, daß der SchulmeisterseineKühe, ohne merklicheUnbe¬
quemlichkeitfür sichund seine Hausgenossen,darauf tüdern könne,
das Terrain sich nach seiner Bonität auch zum Tüdern eigne,,

c. obbeidesnichtanwendlichundeinzurichtenist, also eineWeidekoppel
notwendigbestehenmuß, die zu befriedigen,oder worauf das Vieh
zu hüten ist. .
§ 7. Das Acker-undWeideäquivalentist in der Regel mit einem

Kegelgraben,wozudas Land nicht vomAequivaleutegenommenwird, zu
befriedigen,derErdwall mit Holzpflanzungenzubesetzen,und dieEingänge
mit einem Heckezu sichern. GesamteBefriedigungenwerdenzum ersten-
male auf Kosten des Amts dargestellt, nur muß die Dorfschaft die
wenigen dabei erforderlichenFuhren unentgeltlichleisten. Die Holz-
PflanzungenwerdengegenAushebekosten,die Holzmaterialienzu denEin¬
gangsheckengegenSchneidelohnaus den Großherzogl.Forsten, letztere
sowohlzur erstenEinrichtung,als auchzur künftigenUnterhaltungherge
geben. Bei dieserkünftigenErhaltung aber muß der Schulmeisterden
Schneidelohnund die Kosten der Verfertigung für die Eingangshecken
selbsttragen, die Dorfschaft hat jedoch die Anfuhr der Holzmaterialien
selbstzu beschaffen.Von den Kegelgräbenist die äußere, so oft es nach
amtlichemErmessennötig sein wird, durch die Nachbarnaufzuräumen,
und der Auswurf an den Kegelzu bringen; diesen sowie den innern
Graben muß der Schulmeistererhalten.

§ 8. Zum Schutzeder äußer» Befriedigungsheckeanf dem Kegel
werden nur ein für allemal die zur Notdurft erforderlichenRickeund
Pföste gegenHau- und Sägelohn gegeben, und es ist die erforderliche
Zahl derselbenmit Rücksichtaus die BeuutzuugSartdes Weideäquivalents
und der Lokalitätenzu ermäßigen. Den Hau- und Sägelohn trägt das
Amt, und die Anfuhr wird von der Dorfschaftunentgeltlichbeschafft.

§ 9. Zu innern Abteilungen und Bewahrung des Acker- und
ÄÜeideäquivaleutswerdenüberall keineHolzmaterialienverabreicht, und
wenn der Schulmeisterin Folge der § (>gedachtenErmittelungenStall-
fütterungeinrichten,oder dieKühetüdern kann, so ist er dazu verpflichtet,
sollteer ersteres,«ach dem derzeitigenKulturstandeder Ländereien, auch
nicht sogleichins Werk richten. In beidenFällen hat der Schulmeister
wegenehemaligerBefreiung vomHirtenlohnekeineVergütung zuerwarten,
da er sich durch die mancherleiVorteile der Stallfütterung und des
Tüderns für die damit verknüpftenVerwendungenund Mühe völlig
entschädigthalten kann.

Wenn aber das in § G sub c erwähnte Verhältnis vorhanden ist,
der Schulmeisteralso sein Vieh hüten lassen, oder eine Weidekoppelbe-
friedigen muß, so soll er für Ueberuahmedieser Belästigung eine Ver-
gütung von 100 (39i. Land erhalten, das brauchbar ist, um darauf
Weiden oder sonstigeAnschaltenanzuziehen.



Diese Flächekann nun aus Acker oder Weide oder Wiesengnmd
bestehen,und muß möglichstmit dem Acker- und Weideäquivalentin
Verbindung gebracht, auch zugleichmit demselbeneingefriedigtwerden.
Sollte der Schulmeister der Amts- und Forstbehördenachweisenkönnen,
das; sein Nachfolgerdurch den geregeltenAbnutz des äußeren Befriedi-
gungskuicks,oderdurch, innerhalbseinesAequivalentsan paßlichenStellen,
gesetzteWeiden, anderweitigBefriedigungsmaterialegewinnen könne, so
ist ihm die willkürlicheBenutzungdieserino Q-N. Sanbeö zu überlassen,
sonst ist er aber verpflichtet,sie sofort vollständigzur Erzielung des Be-
friedigungsmaterialszu bepflanzen,jedochmuß auch dann derBuschnach
näherer Anordnung des Amts und Forsts so eingeteilt und benutzt
werden,daß derNachfolgerim Amte seineBefriedigungsbedürfnissedarauf
vorfindet,widrigenfallsdie Erben zur Entschädigungdes Nachfolgersge¬
halten sind. Die Weidepathenoder Stecklingemuß der Schulmeistersich
selbstanschaffen;wünscht er aber, nach der Beschaffenheitdes Bodens,
Birken-,Erlen-,Haseln-oderDornpflanzen,sosollensie ihm gegenselbstzu.

tragendeAushebekostenans demForsteverabreichtwerden. «Vgl.Nr. 194).
§ 10. Die Benutzungder Heckenauf den äußern Befriedigungs-

wällen verbleibtzwar denSchulmeisternnach einerAmts- undForstwegen
zu beschaffendenregelmäßigenKavel-Einteilung, sie sind aber dagegen
schuldig,die Heckendurch Nachpflanzungen- wozu sie die Pflänzlinge
gegen Aushebelohnbei zeitigerAnmeldungaus dem Großherzogl.Forste
zu erwarten haben — sorgfältigePflege und Schützung, in guten An
wachszu bringen und stetsdarin zu erhalten, und dieserhalbder Aufsicht
des Amts und Forstes unterworfen.

£ 11. Zu den ökonomischenAbschätzungenund Ermittelungen, die
in den ], 3, 5, i; und 8 angeordnetsind, haben Beamte zwei ein
sichtsvolle,rechtlicheuud unparteiischeOekonomenaus der Gegend zn
erwählen,und den Schulmeisterzu befragen, ob er gegen selbigeetwas
einzuwendenfinde. Ist dies der Fall, so muß mit Zustimmung des
Schulmeisters ein anderer Darant erwählt werden. Die Daranten sind
dann vou den Beamten an Ort uud Stelle zu führen, uud nachdemsie
sich an Eides Statt verpflichtethaben, nach ihrer bestenEinsicht ge
wisfenhaft zu schätzenund ökonomischzu beurteilen, ist in Gemäßheit
obiger Anordnung mit dem Geschäftezu verfahren.

Nach geschehenerSchätzungist der Schulmeistermit dem Resultate
bekanntzu machen, dabei auch allenfalls ein im Amte beschäftigterIn
genieur zu adhibieren,und cr zn befragen: ob er mit dem also ausge
mittelteu Aequivalenteund ökonomischenGutachtenzufriedensei? Wenn
er solchesverneinensollte, so muß er dieGründe dafür angeben,und es
ist zn versuchen,ob die Oekonomenihn, durchEntwickelungihrer Ein
sichtenvonderSache, vonseinemIrrtum überzeugenkönnen.(Vgl.Nr. 192.)

Bleibt der Schulmeisteraber bei seiner Unzufriedenheit,so ist vou
den Beamten, möglichstmit Zustimmung des Schulmeisters, noch ein
dritter Landwirt zn erwählen, der förmlichzu beeidigenist, und der an
Ort und Stelle die Schätzung und Erachten der beidenLandwirtezu
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revidierenhat, bei dessenGutachten es dann aber auch das unabänder¬
liche Bewenden behält, sollte der Schulmeister auch nicht überzeugt
werdenkönnen.

§ 12. Wenn Beamte alleVerhandlungenalso geleitethaben, und
aus den dabei abzuhaltendenProtokollenhervorgeht, daß keineLückeim
Verfahren ist, so haben sie die Verhandlungenzur Prüfung und nach
BefindenRatifikation der Großherzogl.Kammer oder resp. Reluitions-
Kommissionabschristlicheinzusenden,wenn sie erfolgt ist, aber die Be-
stätignng des kompetierendenEhrn-Superintendentenratione des Schul¬
meisterszu erwirken, und diesedemnächstzu den Kammer-Akteneinzu-
reichen,alles dies aber so zeitig zu bewerkstelligen,das; die vorschreitende
Feldeinteilung kein Hindernis bei etwa nötig befundenerAbänderung
würde.

§ 13. Tiefe Anordnungen finden nur bei Permntationen und
Separationen der Schulländereienund Weidegerechtigkeitstatt, welchedie
Bestätigungder Ehrn-Snperintendentennochnichterhaltenhaben. Hier¬
nachhabenBeamte sichin vorkommendenFällen anfs genauestezn achten,
damit dieSchulitellenbei den erwähntenVeränderungenihrer Dotationen
nicht leiden, aber auch unbillige Forderungenordnungsmäßigzurückge
wiesenwerden.

>86. Rundschreibendes Kammer-und Forstkollegiumvom 1. Mai 1837,
betr. Bcsricdigmigsmotcrial.

*

Zur Erläuterung der im Reglementvom 30. März 1827 wegen
des Befriedigungs-Materials bei Separation der Schulländereien,ent
haltenenVorschristen,wird der Amts- und Forstbehördezu —
hierdurcheröffnet: daß

1) zum Schutz der UmfangSheckeum die ganzeLänderei-Kompetenz
überall keineHolzmaterialienzugestandenwerdensollen,weil
a. dieselbedurchden äußern Kegelgrabengeschütztwird, weshalb
b. dieserstets in gutem Stande zu erhalten, wieder aufzuräumen

und der Auswurf an den Kegelzn bringen ist,
c. bei der allgemeinbestehendenVorschrift,daß keinVieh hirtenlos

gehensoll, eine eigentlicheBeschädigungder Heckevon außen zu
uicht angenommenwerdenkann,

<1.wenn dies aber auch zu besorgen wäre, die erstmaligeSchutz-
besriediguugnicht ausreichenwürde, indem dem Schulmeister
der Hieb und die Benutzung, mithin die Verjüngung der Hecke
nachregelmäßigerKavel.Einteilungim § 9 und 10 zugestanden
ist, also stets verjüngteHeckenvorhandensein werden,die eines
ähnlichendauerndenSchutzesbedürfte»; —

daß ferner
2) wennStallfütterung eingeführtoder dasViehgetüdertwerdenkann,

außer dem Holzmaterialzu den Eingangshecken,überall kein Be
friedigungsmaterialzu verabreiche»,

dagegenaber
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Z) insofern eine Weidekoppelnotwendigbestehenmuß, zum Schutzder
äußern Befriedigungshecke,an Rickpfösten,Nicken und Zwischen-
pfählen ein für allemal der Bedarf zuzugestehenist:
a. bei einer aus den Ackerschlägenzu bildendenWeidekoppelfür

diejenigenStreckenderselben, die durchdie Befriedigungshecken
begrenztwerden;

b) bei einer beständigenprivativen Weidekoppelzur ganzenEin-
fassungder äußern Begrenzungderselben,
und zwar in beidenFällen zu einer zweirickigenBefriedigung
gegen aus der Amtskassezu zahlendenHau- und Sägelohn.

Hiernachhat daher die Amts- und Forst-Behördezu - - — in der
Folge allemal sofort bei Regulierung der kompetenzmäßigenWeide für
die Schulmeisterden Bedarf zu ermitteln und die Abgabedemnächstzu
beantragen.

187. Rundschreiben der Landesregierung vom 11. Dezember 1837,
betr. Erhaltung der Bcsriedigiiiigcn
Nach der Kammer-Verordnungvom 30. März 1827, betreffenddie

Ermittelung eines Weide-Aequivalentsk. haben die Schulmeister, denen
ein solcheszu Teil gewordenist, zu sorgen:

1) für die Erhaltung der Befriedigungshecken,
2) für die möglichsteErhaltung der ein- für allemal aus großherzog-

licherForst zumSchutzeder jungenHeckengewährtenRickeundPföste,
3) für die Bepflanzungder ihnen nach§ 10 jener Verordnung unter

gewissenVoraussetzungenüberwiesenenFlächemit Weiden, Pathen :c.
Nicht selten aber ist der Fall vorgekommen,daß beimZuzuge der

Nachfolgerim Schuldienstentwederdas unter 2 bezeichneteBefriediguugs-
Material schonfehlt, bevor noch die Heckendie zum Schutzeder Weide
nötige Höheund Dichtigkeiterlangt haben, oder daß dieseHeckenselbst
im ZustandegrößterVernachlässigungsichbefinden. Das Forst-Kollegium
hat in solchenFällen, der Billigkeitgemäß,nicht umhin können,den neu
zuziehendenSchullehrerndas Material zu Rickenund Pfosten, so wie zur
NachpflanzungderHeckeabermals aus herrschaftlichemForste unentgeltlich
liefern zu lassen.

Um jedochdie KostensolcherabermaligenLieferung,welchebei ge-
höriger pflichtmäßigerSorgfalt des Schullehrersnicht erforderlichgewesen
sein würde, für die Zukunft den herrschaftlichenKassenzu ersparen, sind
die Beamten durchVerordnungder Kammer voin 2V. Mai d. I. ange¬
wiesen, bei Auseinandersetzungenzwischenab- und zuziehendenSchul
lehrern auf den Zustand dieserBefriedigungsheckenu. s. w. zu achten
und eventualiter die Kosten der Wiederherstellungvon den abziehenden
Schulmeisternoder von denErbenverstorbenerSchulmeisterwahrzunehmen.

Da jedochbisher nochdie Auseinandersetzungenunter Autorität der
geistlichenBehörde, ohne Zuziehung der Beamten, beschafftworden, so
wird in Zukunft nötig sein, daß die die Auseinandersetzungleitendeund
vermittelndegeistlicheBehörde auch auf den Zustand der BesriedigungS-
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Heckenund der Rickeund Psöste ihr Augenmerkrichte, und, wo sichein
Defektherausstellensollte, zuvor die gütlicheAusgleichungder beider-
seitigenInteressentenversuche. Sollte dieseaber nicht zu erreichensein,
so wird den kompetierendenBeamten Anzeige gemacht werden müssen,
damit dieseder oben angezogenenKammer-Verordnunggemäß verfahren.

Die Superintendentenhaben dafür zu sorgen,das; jeneVerordnung,
so wie dies Zirkular zur Kenntnis der betreffendenSchullehrergelange.

188. Reskriptdes Kammer-Kollegiumvom 5. April 1842, betr. Auf-
Ziehungder Abzugsgräben.
Insofern die in denSchnlländereienbefindlichenAbzugsgräbenledig-

lich die landwirtschaftlicheBenutzungderselbenbezwecken,also nicht die
Vorflut für angrenzendeGrundstücke,ist dieAusziehungderAckerbestellung,
zuzurechnen,wogegensolcheden Schullehreru zur Last fällt, wenn die
Anlage und Erhaltung dergedachtenAbzugsgräbendurchdieEntwässerung
anderer Grundstückenotwendigwird. (Vgl. Nr. 200. 211.)

189. ReskriptdesGroßherzogl.GeheimenMinisteriumvom12.Mai 1842
an das KammerKollegium,betr. Entschädigungbei Mißernte.
Da die Schulmeisterim Domanium ihr Diensteinkommenteils von

der GemeindedurchSchulgeldund Schulroggen, teils von der Grund-
HerrschaftdurchLändereienerhalten und diesVerhältnis schonvoraussetzt,
daß der Schulmeistereine Ernte von den 4 ScheffelAckerauch wirklich
gewinne,so erscheinteine Entschädigungder Schulmeister in dem Falle,
daß die Früchte der DienstländereiendurchUnglücksfälleganz oder teil-
weifeauf demHalmevernichtetwerdensollten,unvermeidlichund ist da-
her eine Verpflichtungzum Schadensersatzeanerkannt.

190. Reskriptdes Forst-Kollegiumvom 26. Jannar 1844, betr. Liefe-
rnngszeit des Schulholzes.
Dem ForstmeisterN. N. wird zur Nachachtunghierdurcheröffnet,

daß das Schulholzspätestens im Frühlinge zu schlagen, in denjenigen
Fällen aber auch,wo die Aufbewahrungdesselbenim Forste bis Martini
aus besonderenGründen untunlicherscheint,sofort im Frühlinge den be-
treffendenSchullehrern zur eigenenAufbewahruug bis zum Zeitpunkte
des Bedarfs anzuweisenund von Beikommendenanzufahren ist.

(Vgl- Nr. 230.)

191. Reskript der Landesregierung vom 23. Juli 1844, betr. Boni-
tiernng des Heues.
Ein bonitiertesFuder Heu enthält landüblich8 Zentner, und mag

dabei die Nachmahtungerechnetbleiben,welchesaber nicht angeht, wenn
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16 ZentnerHeu, also 2 bonitierteFuder, auf ein schulreglementsmäßiges
Fuder gerechnetwerdensollen. Eine solcheSteigerung des Gewichtsder
Fuder läßt sichauchnicht aus dem Viehbestände,den ein Schulmeister
halten darf, herleiten, da das Vieh nichl bloß mit Heu, sondern auch
mit dem gewonnenenStroh, mit gehacktenFrüchten und mit Wirtschaft-
lichemAbfalle durchzufütternist

192. Rundschreibender Kammer vom 14. September 1844, betr.
Weideseparation.
Den Domanialämternwird hierdurcheröffnet: daß nachBestimmung

GroßherzoglicherRegierung der § II des Regulativs vom 30. März
1827 (vgl. Nr. >85) rücksichtlichder Länderei-Permutationund Weide
Separation der Schullehrer in den Domaineil eine Abänderung in der
Art erleidet,daß künftig, wenn entwederGroßherzoglicheKammer oder
der betreffendeSchullehrermit dem Resultate der erstenAbschätzungnicht
zufriedenist, jedesmal ein zu beeidigenderObmann, gegen welchender
Schullehrernichtseinzuwendenhat, zugezogenwerdenmuß und dann der
Durchschnittder beidenTaren normiert.

193. Reskript der Landesregierung vom 16. August 1846, betr. Vcr
pslichtniigder Gemeindenzu Ackerbestellungctc.

In so weit nur nicht etwa aus besonderenGründen in einerSchul
gemeindeeinMehreres von denSchulmeisternbegehrtwerdenkann, sollen
fortan zum Zweck gleichmäßigerEntscheidungvorkommenderDifferenzen
nachfolgendeGrundsätzebeobachtetwerden: (Vgl. Nr. 5;3. 255.)

1) Zu der schulreglementsmäßigdenDorfschaftenunentgeltlichobliege»
den tüchtigenBestellungdes Ackersgehört nicht bloS das Pflügen
und Eggen desselben,uud das Abfahren und Abziehendes Dunges,
sondernauch das Säen des Korns uud das Aufladen und Aus-
streuen des Dunges. (Vgl. Nr. 213. 222 )

2) Die Verpflichtungder Dorfschaftzum Einfahren des Getreides in
volviertzugleichdas Auf- uud Ablade»,nicht aber auch das Mähen,
Binden, Hockenuud Ausdrescheudesselben.(Vgl. Nr. 212. 239.)

3) Rücksichtlichdes Heus liegt den Dorfschaftenaußer dem Einfahren
selbst,auchdas Auf und Abladenob,wogegendasMähen, Werbenuud
HäufendesselbendemSchulmeisterüberlassenbleibt. (Vgl. Nr. 237.)

4) Wegen bei Weideseparatioue»nach der Instruktion vom 30. März
1827 den DorfschastenaufzuerlegenderVerpflichtungbewendet es
zwar bei der Bestimmungdes § 5 der gedachtenInstruktion, jedoch
sind die Dorfschaftengehalten, gegen einen vom Amte zn be
stimmendenbilligen Preis, auch mehr, als wozu sie unentgeltlich
verpflichtetworden, in der Weise zu bestellen,wie sud 1—3 fest¬
gesetztworden.

5) Die Verpflichtungder Dorfschaftenzum Anfahren des Holz und
Torf-Deputats derSchulmeisterumfaßt auch das Auf- undAbladen,
sowiedas Aufsetzenund Wegbringendesselben.



G) In Bezug auf das Auspflauzen, Behacken und Aufnehmen der
Kartoffeln, das Säen, Reinigen und Bearbeiten des Flachses und

die Gartenbestellung des Schulmeisters, liegt der Dorfschaft keine
Verpflichtung ob. (Vgl. Nr. 282.)

7) Eine Beihülfe des Schulmeisters zu den, den betreffenden Dorf-
schaften obliegenden Arbeiten darf nur insofern in Anspruch ge-
nommen werden, als er körperlich dazu geeignet ist und dadurch
nicht von der Abwartung seines Berufs abgehalten wird; etwaige
Dienstleute mnß er zu solcher Beihülfe stellen, braucht jedoch dazu
keine Tagelöhner anzunehmen.

19-1. Rundschreiben des Kammer- und Forstkollegium vom 2. September
1846, betr. Befriedigung der Liinbercicit.

Nach Bestimmung hoher Landes-Regierung soll das in § 9 des
Regulativs vom 30. März 1827 vorgeschriebene Verfahren der Schul
lehret in den Domainen, wegen Benutzung der ihnen zur Erzielung des
Materials zu den inneren Befriedigungen ihrer Ländereien überlassen«»
100 -Ruthen, von jetzt an unter Aufsicht und Kontrolle der Amts-und
Forst-Behörden gestellt werden und diesen äußersten Falles, wenn wieder-
holten Anmahnungen und Befehlen nicht Folge geleistet werden sollte,
die Anwendung von Zwangsmaßregeln gestattet sein.

Tie Amts- und Forst-Behörde hat daher die vorerwähnte Aufsicht
und Kontrolle in Bezug auf die Schullehrer iu dortigem Bezirke mit
aller Genauigkeit zu führen und den desfallsigen jährlichen Bericht gleich
zeitig mit demjenigen über die Weiden und Hecken Anpflanzung der
Hauswirte zu erstatten.

Verordnung vom 29. Juni 1869, betr. Beteiligung der Genicindcn im
Tomaniniii an der Dotation, Ackerbcstellnng u. s. w.

vgl. Nr. 53.

195. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 6. November 1869,
betr. Bereitelohn für Fenerungsdeplitate.

Nach der Verordnung vom 29. Juni d. I., betreffend die Betei-
ligung der Gemeinden im Domanium au den Ortsschulen, liegt den Ge-
meindcn von dem Zeitpunkte an, wo die revidierte Gemeindeordnuug für
sie in Kraft getreten ist, ob, den bisher aus den Amtsschulkassen be^
strittenen Bereitelohn für die Feuerungsdeputate der Lehrer und Lehrerinnen,
sowie die Kosten der Hin- und Rückreise der zur einstweiligen Verwaltung
einer Lehrerstelle abgeordneten Schulassistcnten zu tragen. (Vgl. Nr. 208.)
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196. Reskript des Unterrichts Ministerium vom 8. November 1870,

betr. Gemcindealigabeii.

Bei Rückgabe des mit dem Berichte vom 22. Oktober d. I. ein-
gereichten Protokolls teilt das unterzeichnete Ministerium den Beamten
hieneben in Abschrift mit, was heute an den Schullehrer N- in N. er¬
gangen ist und bemerkt dabei über die zur Frage gekommene richtige
Auslegung der Bestimmung im § 8b, 4c- der revidierten Gemeinde
ordnung vom 29. Juni 1869 nach vorhergegangener Verständigung mit
dem Großherzogl. Ministerium des Innern, daß die Schullehrer, so lange
die von der Gemeinde zu leistenden Handdienste als persönliche Leistungen
der einzelnen Gemeindeglieder behandelt werden, sowohl von eigenem
persönlichen Dienste, als auch von der Verpflichtung zur Gestellung eines
Stellvertreters frei sein sollen, daß sie aber, wenn diese Handdienste auf
Kosten der Gemeindekasse beschafft werden, sich nicht entziehen können, zu
der dadurch etwa notwendig werdenden Erhöhung der Gemeindeabgaben
den verhältnismäßigen Beitrag zu entrichten; wie dies ans dem ganzen
Zusammenhange der Stelle hervorgeht und besonders auch aus dem aus
drücklichen Zusätze zu entnehmen ist, daß die Leistung durch Stellvertreter
allen Gemeindemitgliedern gestattet ist. (Vgl. Nr. 198. 205. 207.)

197. Rundschreiben der Ministerien des Innern und des Unterrichts vom
28. Februar 1871, betr. Ackcrbcsttllmig der Tchulstcllcn und
Küstereien.

Zur Abschueiduug von Zweifeln, welche sich über den Sinn und
die Tragweite der Bestimmungen im § 4 der Verordnung vom 29. Juni
1869, betreffend die Beteiligung der Gemeinden im Tomanium an den
Ortsschulen, bei kombinierten Küster- (Organisten-) und Schulstellen ergeben

haben, finden sich die Unterzeichneten Ministerien veranlaßt, den Beamten

das Nachstehende zu eröffnen:

1) Der Ausdruck „Schulkompetenz" in § 4 cit. ergreift in Rück¬

sicht auf Bestellung die Kompetenz der kombinierten Stellen. Demnach

erstreckt sich die Bestellungspflicht der Gemeinden bei diesen Stellen auch

auf die vorhandenen eigentlichen Küsterländereien, wenn und insoweit nicht

von den unterzeichneten Ministerien auf Grund des gesetzlichen Vorbehalts

abweichende Bestimmungen getroffen werden.

2) Dieser Vorbehalt ist hauptsächlich in Rücksicht auf diejenigen

kombinierten Küster und Schulstellen gemacht worden, bei welchen kirch¬

liche Ländereien in so bedeutendem Umfange vorkommen, daß der Ueber-

fchuß über das gewöhnliche Maß als hinreichender Ersatz für das Fehlen

der freien Bestellung augesehen werden kann, oder das Halten eigener

Anspannung möglich ist.

3) Tie Beamten werden hiemit angewiesen, bezüglich jeder kombi

nierten Küster- und Schulstelle, für welche die Verordnung vom 29. Juni
1869 bereits in Kraft getreten ist, an die unterzeichneten Ministerien

darüber zu berichten, ob bisher eine gänzliche oder teilweise Befreiung
der Gemeinde von der Pflicht zur Bestellung der zu dieser Stelle gehörenden



kirchlichen Ländereien bestanden hat, und sich gleichzeitig erachtlich darüber
auszusprechen, ob sich die Ausrechterhaltung dieser Ausnahmen in Ge
mäßheit des § 4 Abs. 2 cit. empfiehlt. Einstweilen sind sämtliche zur
Frage stehenden Ausnahmen unverändert bei Bestände zu lassen.

Hinsichtlich jeder kombinierten Stelle, für welche die Verordnung
vom 29. Juni 1869 noch nicht in Kraft getreten ist, wird ein gleicher
Bericht erwartet, sobald die vorschriftsmäßige Abgrenzung der kirchlichen
Ländereien von den Schnlländereien geschehen ist.

I9W. Rundschreiben der Ministerien des Innern und des Unterrichts
vom 23. März 1871, betr. Gemeindelasten.

Zur Beseitigung von Zweifeln, betreffend die Stellung der Kirchen
diener und Schullehrer zur Domanial-Gemeinde-Ordnung vom 29. Juni
1869, insbesondere zu den Bestimmungen, welche nach § 8 d, Nr. 4, für
den Fall einer neue» Ordnung des die Aufbringung der Gemeindelasten
betreffenden Beitragsverhältnisses zu normieren haben, finden sich die unter-
zeichneten Ministerien veranlaßt, den Beamten die nachstehende Instruktion
zu erteilen.

1) Die Schullehrer unterliegen sowohl rücksichtlich ihrer Person,
als auch rücksichtlich ihrer Dienstländereien, abgesehen von den in £ 8
der revidierten Gemeindeordnung ausgenommenen Natnraldiensten und
persönlichen Handleistungen, ebenso wie die übrigen Gemeindeglieder und
die zum Gemeindebezirk gehörigen Grundstücke der Besteuerung zu Ge
meindezwecken. i'Vgl. Nr. 205).

Was dagegen

2) die gleiche Frage wegen der Kirchendiener betrifft, so ist die in
der revidierten Kirchenordnung Fol. 277 begründete Befreiung der Kirchen
diener und der geistlichen Ländereien von Gemeindelasten durch die rem-
dierte Gemeindeordnung für das Domanium vom 29. Juni 1869 nicht
aufgehoben, und muß demnach die Befreiung auch ferner von Bestand
bleiben, soweit sie nicht bereits durch die allgemeine Armen-Ordnnng voni
21. Juli 1821 resp. durch die auf Militärleistungen bezüglichen buudeS
gesetzlichen Bestimmungen Beschränkungen erlitten hat.

IKÄ. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 18. April 1861, betr.
Ackerbestelliing durch eingeschulte Ortschaften.
Diejenigen Ortschaften, welche an einer in einem andern Orte be

findlichen Schule teilhaben, sind auch verpflichtet, sowohl die durch die
Erhaltung dieser Schule überhaupt verursachten Lasten, als anch insbe-
sondere die zur gesetzlichen Ackerbestellung gehörigen Leistungen zu ihrem
Teile mitzutragen, und es macht keinen Unterschied, ob diese eingeschulten
Ortschaften Bauerdörfer oder Erbpacht-oder Zeitpachtgehöfte sind. Nament
lich find letztere für unzweifelhaft verpflichtet zu achten, wenn sie mit der
revidierten Gemeinde-Ordnung bewidmet sind. Wo dies letztere nicht der
Fall ist und außerdem über ihre Verpflichtung Zweifel entstehen, wollen
Beamte hierher über die in Betracht kommenden Verhältnisse berichten.

17
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•£00. Reskript des Ministerium des Innern vom 24. Mai 1871, betr.

Herstellung von Abzugsgräben dnrch die Gemeinde.

Zu erster. Herstellung von Abzugsgräben zwecks Verwandlung der

Schulweide in Acker, also zu einer unter den Gesichtspunkt der Melioration

fallenden Arbeit, ist die. Schulgemeinde nicht verpflichtet.

201. Rundschreiben des Unterrichts Ministerium vom 31. Mai 1871,

betr. Heizung der Schulstubcu.

Das Ministerium weiset aber zugleich daraus hin, daß die Schnl-

lehrer, wie auch die Allerhöchste Verordnung vom l. Juni 1869 festsetzt,

mit dem ihnen ausgesetzten Feuerungsdeputate neben Bestreitung ihres

wirtschaftlichen Bedarfes vor allem die Schulstubcu während der kalten

Jahreszeit unausgesetzt und in ausreichendem Maße zu heizen verpflichtet

und dafür verantwortlich sind.

Reskript des Ministerium des Innern vom 8. Juni 1871,

betr. Heranziehung der Küsterschullehrer zu Geiueindelasten.

Vgl. Kap. „Kirchendiener".

öOÄ Kammer-Beschluß vom 14. Juli 1871, betr. Reservation sür ein

Schnlgehöst.

Bei der Regulierung von eingeschulten Dorfschafteu wird auf die
"Reservation für ein Schulgehöft mit Dotation Bedacht genommen, wenn

die Einrichtung einer eigenen Schule in nicht ferner Zeit sich als wahr-

scheinlich darstellt uud die Reservation nach den Lokalverhältnissen ohne

zu große Opfer ausführbar ist. — Ist eine reglementsmäßige Dotation

nicht ausführbar, so wird die Reservation für ein Schulgehöft «Haus,

Hof uud Garten) angestrebt.
Es wird hierbei angenommen, daß die Maximalzahl der von einem

Lehrer zn unterrichtenden Schüler alsbald von 100 auf 80 herabgesetzt

werden wird. (Zirkular vom 24. Februar 1865.)
Die so reservierten Ländereien werden nicht eher von der Kammer

abgetreten, als bis es zur Errichtung der Schule kommt, uud fließen die

Einkünfte bis dahin zur herrschaftlichen Kasse. Eine Ausnahme kann

nur eintreten, wenn die Zeit der Errichtung fest bestimmt ist, über

einige Jahre nicht hinausgeht, und verhältnismäßige Beiträge der Be

teiligten «vgl. § !) der Verordnung vom 29. Juni 1869) gesichert sind.

203. Rundschreiben des Unterrichts Ministerium vom 27. Februar 1*72,

betr. Uelierweisung von Schulgebäudeu ctc an die Geiiieinden.

Das unterzeichnete Ministerium sieht stch veranlaßt, die Zirkular-

Verordnung vom 26. Februar >870 zurückzunehmen uud die Aemter nur

darauf hinzuweisen, daß sie sich in allen Fällen, in welchen bei den
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zum Küster- und den zum Schuldienst gehörenden Gebäuden und Ländereien

erforderlich wird, vor der Ueberweisung der Schnlgebäude und Ländereien

an die Ortsgemeinden wegen des hier in Betracht kommenden kirchlichen

Interesses der Zustimmung der kompetierenden Superintendenten zu ver-

sichern, und wo Ansprüche für die Küsterei von dem kompetierenden Super-

intendenten erhoben werden, rücksichtlich welcher eine Verständigung mit

demselben nicht zu erreichen ist, vor endgültiger Verfügung über die Sache

hierher zu berichten haben.

204. Allerhöchstes Reskript vom 28. November 1872, durch Rundschreiben

vom 13. Dezember 1872 den Aemtern mitgeteilt, betr. Schul-

Häuser und Schulländereien der Küster- und Organistenstellen.

Zur Beseitigung der aufgekommenen Zweifel über den § 2 Unserer

Verordnung vom 29. Juni 1869 wegen Beteiligung der Gemeinden an

den Ortsschulen, und zur Abschneidung aller unnötigen Weiterungen da-

rüber, welche Grundflächen und Baulichkeiten bei Küster- und Organisten-

Stellen mit Schulen als kirchlicher Besitz zu betrachten oder zum Schule

bienste zu rechnen sind, bestimmen Wir hierdurch:
daß — insoweit nicht der Küsterdienst einer Schulstelle Nachtrag-

lich oder nur zeitweilig beigelegt ist, iu welchen Fällen alle Mal

an Unser Finanz-Ministerium zu berichten und Unsere Entschei-

dung einzuholen ist — alle Baulichkeiten und Ländereien bei

Küster- und Organisten-Stellen Unseres Domanium als diesen

Stellen angehörig, beziehungsweise verliehen angesehen werden

und zum Kirchenvermögen gehören sollen, mit der Maßgabe, daß

die bei denselben befindlichen Schulgelasse und Baulichkeiten ein

für alle Mal ihre Bestimmung für die evangelisch-lutherischen

Schulen behalten und die bezüglichen baulichen Verpflichtungen

der Schulgemeinden von Bestand bleiben, auch die Kirche etwa

erforderlichen Erweiterungen der Schulbaulichkeiten nicht entgegen

treten darf.

203. Reskript des Ministerium des Innern vom 14. Februar 1873,

betr. Anteil der Lehrer an den Gemeindeausgaben.

Die in dem Berichte vom 20. Dezember v I. zugleich vorgetragene

Beschwerde des Schullehrers zu N. R- über seine Enquotierung zu den

Gemeinde-Ausgaben ist insoweit unbegründet, als die Schullehrer sowohl

rücksichtlich ihrer Person, als rücksichtlich ihrer Dienstländereien, abge-

sehen von den im § 8 der Gemeiudeorduung ausgenommenen Natural-

diensten und persönlichen Handdiensten - gleich den übrigen Gemeiude-

gliedern und den zum Gemeinde-Bezirk gehörigen Grundstücken der Be-

steuerung zu Gemeindezwecken unterliegen. (Vgl. Nr. 207.)
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20«. Bescheid beS Unterrichts-Ministerium vom 24. Mai 18/ 3, betr.
Kartoffelacker.

Auf den vom Gutspächter N. N. zu N. unter dem 24-April 1871

erhobeneu Rekurs gegen die vom Großherzoglichen Amte unter dem 19.

April 1871 erlassene Verfügung, betr. den Kartoffelacker des SchnllehrerK

zu N., gibt das unterzeichnete Ministerium Nachstehendes zum Bescheide:

I > der Schullehrer ist berechtigt, in die letzte Furche, welche der Kartoffel-

acker zu seiner ordentlichen Bereitung im Frühjahre erhalten mnß,

seine Pflanzkartoffeln hinter dem Pfluge oder Hak^n einzulegen, und

der Pächter darf ihn nicht daran hindern.

2) Damit der Schullehrer von dieser Berechtigung Gebrauch machen

kann, hat der Pächter denselben rechtzeitig vorher davon in Kenntnis

zu setzen, wann er dem Kartoffelacker die letzte Furche geben zu

lassen beabsichtigt- Es versteht sich, daß letzteres bei dem Kartoffel-

acker des Schullehrers um dieselbe Zeit geschieht, wie bei dem des

Pächters und der Tagelöhner.

3) Der Schullehrer ist verpflichtet, zum Einlegen der Kartoffeln in die

Furche eine hinreichende Zahl von Leuten zu stellen, damit für das

Gespann des Pächters kein unnötiger Aufenthalt verursacht werde.

Beamte haben von dem Vorstehenden den Gutspächter N. N. und

den Schullehrer N. N. in Kenntnis zu fetzen.

207 Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 23. Juli 1873, betr.
Beitrag z» öcu Gemrindelastcn.

Auf Ihre Anfrage vom 12. d.M. wird Ihnen erwidert, daß nach

der Gemeindeordnung die (Gemeinde berechtigt ist, von dem Schullehrer

einen Beitrag zu allen Gemeindelasten, die Spann- und Handdienste aus-

genommen, wahrzunehmen, daß es aber der Gemeinde freisteht, dem

Schullekrer die Beiträge zu Schiilbauten zn erlassen, und das unter-

zeichnete Ministerium es für wünschenswert hält, daß der Schullehrer die

zu seinem Gehalte gehörende Dienstwohnung unentgeltlich genieße, ohne

zn ihrer Erhaltung beitragen zu müssen.

208. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 15. Dezember 1873,

betr. Lereitclohn der Feuerung.

In Beihalt der Gemeinde-Schulordnung von 1869 sind auch die
Höfe zur Uebertragnng des Bereitelohns der Lehrerfeuerung pflichtig.

209. Reskript des Unterrichts Ministerium vom 7. April 1874, betr.
Abfuhr des Wiesenkoinpostes.

Den Beamten in R. N. wird auf den Bericht vom 21. v. M,

betr. Auslegung des § 5 der Verordnung vom 29. Juni >869 :c. nach

bereits früher eingetretener Kommunikation mit dem Ministerium des

Innern hierdurch erwidert, daß die Gemeinden zur Abfuhr des Kompostes

nach den Wiesen der Lehrer im Allgemeinen verpflichtet sind. Jedoch
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findet dieseVerpflichtungnur innerhalb derjenigen Grenzen statt, welche
durch einen rationellen Landwirtschaftsbetriebgestecktwerden.

210. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 20. Mai 1874, betr.
Abfuhr des Dunges und des Kompostes.
Den Beamten in N. N wird ans den Bericht vom 1-'}.d. M.,

betr. Verpflichtungder Gemeinden zur Abfuhr von Kompostx. hierdurch
Folgendes erwidert:

Der Lehrer kann fordern, das; ihm nicht bloß der eigentliche,regle-
mentsmäfzige Schulacker, sondern anch das Weideäquivalent schlagord-
nungsmäszigbestelltwerde, soweit letzteresüberhaupt der Benutzung als
Ackerfähig ist. Nach dem hiernach zu bestellendenAcker ist ihm auch
der Dung, oder, sofern derselbe zu einer richtigen Düngung nicht aus¬
reicht, der Kompostabzufahren, wenn dieser bei Festhaltung einer ratio-
nellen Bewirtschaftunganwendbar ist. «Vgl. Nr. 213.)

211. Entscheidungdes Unterrichts-Ministerium vom 22. August 1874,
betr. Anlegung und Erhaltung von Gräben.
Mit dem Berichte der Beamten zu N. vom 11. Juli d. I., betr.

die Schule zu N., ist das unterzeichneteMinisterium dahin einverstanden,
das; die SchulgemeindediejenigenGräben in den Schulländereien, welche
für die landwirtschaftlicheBenutzung erforderlichsind, aufzuziehenund zu
erhalten hat. Was aber die Vorflutg«äben und Feldmark-Abzugsgräben
betrifft, so ist die Anlegung und Erhaltung derselben nach § 6, 4 der
GemeindeOrdnung vom 29. Juni 18(59 principaliter Angelegenheitder
Ortsgemeinde und kann erst in zweiter Linie in Frage kommen, ob und
wieweit der Schullehrer zu dieserLast herangezogenwerden kann. Beamte
wollen hiernach die zwischender Gemeinde N. und dem Schullehrer N.
daselbst entstandeneDifferenz über die Gräben in der Schulkompetenz
schlichten.

212. Entscheidungdes Unterrichts-Ministerium vom 31. August 1874,
betr. Einbringung des Getreides. Reihenfolge der verpflichteten
Gemeindeglieder.

Die am SchlüssedesProtokolls aufgeführtenDestderiendesLehrers
N. mus; das unterzeichneteMinisterium als begründet anerkennen, denn

ad 1. Es ist im allgemeinen üblich und wird nur in besonderen
Fällen davon abgewichen,da>;das eingefahreneGetreide sogleichin das
Fach gebrachtwird, weshalb diese Arbeit unter den den Gemeinden ob-
liegendenLeistungennicht besondersgenannt ist. (Vgl. Nr. 216.)

ad 2. Die Leistungen der den Gemeinden obliegendenArbeiten
hat der Lehrer von der Gemeinde im Ganzen zu fordern, es ist aber
nicht feine Sache, wie die GemeindeMitglieder sich unter einander über
die Reihenfolgearrangieren. Er kann daher auch seine Ansprüchenicht
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bcmeinzelnenGemeinde-Mitgliedgegenüber, sondernnur demVertreter der

Gemeinded. i. demSchulzengegenübergeltendmachen. «Vgl.Nr. 219. 255.}

213. Entscheidungdes Unterrichts-Ministerium vom 15. März 1875,

betr. Dungabfuhr.

Nach Erwägung des vom Gemeindevorstandezu N. an das mit-

unterzeichnete'Ministerium des Innern gerichtetenVortrages vom 18.

Dezember 1874 und des vom Amte darüber erstattetenBerichts vom 28.

Dezember 1874 wird die nachgesuchteEntscheidungdahin abgegeben,daß

unter dem Ausdrucke„Dung" in Z 5 der Verordnung, betreffend die

Beteiligung der Gemeinden im Domanium an den Ortsschulen vom 29.

Juni 1869 auch der auf der Schulstelle gewonneneund bereiteteKompost

zu verstehenund die Gemeinde zur unentgeltlichenAbfuhr des letzteren

verpflichtetist, demnach auch der vom Amte an die Gemeinde N. in

dieser Sache erlasseneBescheid bei Bestände bleiben muß. (Vgl. Nr.

210. 222. 247.)
Hierzu vgl. die nachfolgendeEntscheidungdes O. L. Gerichts.

Aus dem Urteil des OberlandesgerichtsRostockvom20. April 1903:

Der von dem Beklagten (einem Domanialhofpäckter) vertretenen.

Ansicht, er sei zum Abfahren von Kompostüberhaupt nicht verpflichtet,

weil in der V. O. vom 29. Juni 1869, betr. die Beteiligung der Ge-

meinden an denOrtsschulen, denGemeinden nur die Pflicht zumAbholen

des Dunges auferlegt, unter „Dung" aber nur „Viehdung", nichtKompost

zu verstehe»sei, kann nicht beigetreten werden. - Es kann nur der

wiederholt kundgegebenenAuffassungder GroßherzoglichenMinisterien des-

Innern und derAbteilung für Unterrichts-Angelegenheiten(Reskripte vom

15. März 1875, 7. April und 20. Mai 1874) beigetreten werden, daß.

im § 5 der erwähnten Verordnung unter dem Ausdruck „Dung" jeden-

falls auch der auf der Schulstellegewonnene und bereitete Kompost ver

standen werden muß. Daraus ergiebt sich, daß das Abfahren des Kom-

postes auf die Wiese nicht als Melioration, sondern als regelmäßigeBe¬

stellung derselbenanzusehenist.

Äl4. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 7. April 1875, betr.

Einfahren der KartoffelerntevomSchnlackcr.

Zur Herbeiführung eines mit der sonstigenPraxis übereinstimmen-

den Verfahrens der Beamten in N- wird denselben eröffnet, daß nach

Bestimmung Seiner KöniglichenHoheit des Großherzogs zu de» nach §
5 der Verordnung vom 29. Juni 1869, betreffend die Beteiligung der

Gemeinden im Domanium an den Ortsschulen den Schulgemeindenob-

liegenden Erntearbeiten, auch das Einfahren der Kartoffelernte von den

Schulländereien (jedoch nicht vom Schulgarten) gehören soll. Beamte

werden jedochdarauf hingewiesen, daß die bezüglicheVerpflichtungder

«schulgemeindennicht durch eiu allmähliges Aufnehmen der Kartoffeln

vonSeiten des Schullehrers vergrößert werde, letzterervielmehr überhaupt
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nur soviel Fuhren in Anspruchnehmen darf, wie bei gleichzeitigemEin-
fahren der ganzen Kartoffelernteerforderlichwerden würden.

215. Reskript des Unterrichts-Miuisterium vom 14. Mai 1S75, betr.
rationelleWirtschaftsführung.
Anbelangend den Antrag lim Einführung einer neuen Schlagord¬

nung, so haben die Lehrer immer das Recht gehabt, ihre Ländereien
so zu bebauen, wie sie ohne Deterioration und ohne Auferlegung unver-
kindlicherLasten auf den Schulort den größtmöglichenErtrag geben.
Die Entscheidungdarüber, was rationelle Wirtschaft fordert, kann nicht
den Gemeinden überlassen,sondern es muß darüber das Urteil unpartei-
ischerSachverständigereingeholt werden. (Vgl. Nr. 248.)

21<>. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 17. Mai 1876, betr.
Einbringung des Getreides ins Fach.
Auf denBericht vom 4. d. M, betreffendBeschwerdedes Schul-

lehrerS K . . . in K . . . .'c. wird dem Amt Dömitz nach stattge¬
habter Kommunikation mit dem Ministerium des Innern hierdurcher-
widert, daß zum Abladen des Getreides auch das Placieren desselbenim
Fach gehört. Der Schullehrer hat seine etwaigen Dienstleute zur Bei-
hülfe bei dieser Arbeit zu stellen, hält er jedochderen keine, so fällt die
Arbeit der Gemeinde allein zu.

217. Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 15. August 1876, betr.
Bestellungdes Weideäguivalents.
Auf den Bericht vom 10. d. Mts., betreffendSchulländereien zu

R. wird den Beamten in G. bei Rückgabeder eingesandten Akten hier¬
durch erwidert:

Im § 5 der Verordnung vom 30. März 1827 ist zwar der Fall
vorgesehen,daß das Weideäquivaleut in Verbindung mit dem Ackerbe-
nutzt wird, keineswegsist dies aber als die Regel betrachtetworden. In
der Tat ist anfangs wenn nicht in den meisten, dochin sehr zahlreichen
Fällen das Weideäquivalent als Standweide benutzt worden, und erst
nach und nach, weil eine freie Bestellungvon den Gemeinden nicht ge-
fordert werden konnte, wurde hiervon abgegangen. Erst durch die Ver-
ordnuug, betreffendBeteiligung der Gemeinden x. vom Jahre 1869
wurde den Gemeinden die Bestellung der ganzen Schulkompetenz, also
auch des Weideäquivalentsauferlegt und es find Ausnahmen nur in den
Fällen statuiert worden, wo das Weideäquivalentsichüberhaupt zur Be-
stellungnicht eignete. An diesemPrinzipe muß das unterzeichneteMi-
nisterium auch für die Zukunft festhalten,und wenn nicht geleugnet wer
den kann, daß dadurch den Gemeindengrößere Lasten auferlegt werden,
als sie bis zum Jahre 1869 auf sich zu nehmen verpflichtetwaren, so



— 264 —

ist zu berücksichtigen,daß andererseits dieLehrer infolge der Verordnung
Don 18-69 in vielen Fällen zu Abgaben herangezogenwerden, von denen
sie bis dahin befreit waren. Eine Abweichung von dein Prinzip im
einzelnen Falle, in welchemdie Festhaltung desselben möglichist, würde
Unsicherheitin die ganze Anwendung desselbenbringen und es ist daher
auch der Schule in N. gegenüber festzuhalten.

218. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 12. Oktober 1877,
betr. Behandlung der Bienenstöcke.
Dem Amte Stavenhagen wird aus den Bericht vom 6. d. M>,

betreffend die Schule zu Sch . . . hierdurch erwidert, daß die Schulge-
meiude zur Anholung der Bienenstöckedes Lehrers K . . . . nicht ver-
pflichtet ist.

219. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 8. Dezember 1^77, betr.
Zeit der Gemeindeleistiingeil.Anmeldungderselben.
Auf Ihren Vortrag vom 3. d. Mts. wird Ihnen Folgendes zum

Bescheidegegeben. >Vgl. Nr. 24t. 246. 255.)
Eine genaue und für alle Fälle geltende Bestimmung darüber, wie

lange vorher die Schullehrer die Gemeinden davon in Kenntnis zu setzen
haben, daß eiue oder die andere der Leistungen, welcheden letzterenob
liegen, zu beschassensei, und binnen welcherFrist dann die Gemeinden
die angemeldetenLeistungenzu beschassenhaben, läßt sichderNatur der
Sache nach nicht geben. Es kann nur der allgemeineGrundsatz aufge¬
stellt werden, daß dieGemeinden einerseits verpflichtetsind, die ihnen ob-
liegenden Arbeiten für die Wirtschaft der Lehrer rechtzeitigzu beschassen,
so daß die letzterennicht durch Nachlässigkeitund Zögern der Gemeinden
in ihrem Einkommengeschädigtwerden, und daß dieSchullehrer anderer-
seits billigeRücksichtauf dieWirtschaftsführung der PflichtigenGemeinde
glieder zu nehmen und nicht in unbilliger Weise störend in dieselbeein-
zugreifen haben. Im Interesse beider liegt es, sichhierüber mit billiger
Rücksichtnahmeans die Umständegütlich zu verständigen, wobei in der
Regel daran festzuhaltensein wird, daß die Gemeinden am Abend vorher
von den für den Lehrer vorzunehmendenArbeiten in Kenntnis zu setzen
sind, damit sie ihre eigene Wirtschaft entsprechendeinrichtenkönnen. Die
Anmeldung der einzelnenArbeiten ist beimGemeindevorstandein gehöriger
Weise anzubringen, und diesemzu überlassen, in welcherReihenfolgedie
PflichtigenGemeindegliederihrer Verpflichtunggenügen müsse», da dem
Lehrer nicht Ansprüchean die einzelnenGemeindeglieder,sondern nur an
dieGemeinde als Ganzes zustehen. Falls eine gütlicheVereinbarung nicht
zu erreichen ist, ist die Entscheidung des GroßherzoglicheilAmtes anzu
rufen, und im Falle der Sänmigkeit und Verzögerungvon Seiten der
Gemeinde das Einschreiten des GroßherzoglichenAmtes zu beantragen,
welchesnach § 11 der Schulordnung vom 20. Juni 1869 befugt ist, die
Gemeinden, welchedie ihnen obliegendenVerbindlichkeitenunerfüllt lassen,
im Administrativwegedazu anzuhalten.
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Das tu Ihrer Klagesachegegen den Gemeindevorstandgesprochene
Urteil beo GroßherzoglichenAmtsgerichtes ist im Administrativwegenicht
rückgängigzu machen.

Reskript des UnterrichtsMinisterium vom 8. Juli 1878, betr. Aendernng
der eingeführtenSchlagurdniuig.

Vgl. Nr. 317.

ÄÄO. Rundschreibendes Kammer-und Forstkollegiumvom 18. April 187g,
betr. Feuerungs - Abgabe an zweite unverheiratete Domanial-
Schnllehrer.
Denjenigen zweiten unverheirateten Schullehrern im Domanio,

welchenach der Verordnung vom 12. Januar 1839 ein Feuerungsdeputat
von 2 Faden Tannen- oder Abfalllwlz zu 3. 7. 7' und 6000 Soden
Torf, oder in Ermangelung des Torfs ein Deputat von 3 Faden Tannen-
oder Abfallholz gegeben werden sollte, ist künftig und schon für den
laufenden Jahrgang Johannis 1878-79, wenn und soweit sie die frag-
liche Abgabe an Torf nicht erhalten haben und beziehungsweisekünftig
nicht erhalten, statt der bisher dafür nur gewährten Entschädigungvon
1 Faden oder 4 Raummetern eine solche von 6 (sechs)Raummetern
Knüppelholz, im ganzen also mit dein verordnungsmäßigenHolzdeputat
zusammen bei Ermangelung des Torfs ein Deputat von 14 (vierzehn»
Raummetern Knüppelholzzu liefern, und werden Sie angewiesen, dem-
gemäß das Nötigenachträglichnochfür denlaufendenJahrgang zu besorgen.

5221. Entscheidungder Großh. Kammer vom 19. August 1881, betr.
Lieferungdes Deputotkornesins Haus.
Vom hohen Ministerium, Abteilung für UnterrichtsAngelegen-

heiten, ist hierher angezeigt, daß zufolge bei Hochdemfelbenangebrachter
Beschwerdedes SchullehrersS., Sie sichweigern, demselbendas kontrakt
lich zu liefernde Deputat an Kor» zc. ins Haus oder vor die Tür zu
bringen, und daß das Amt Stavenbagen solche Weigerung für be-
gründet halte.

Diese Entscheidungdes Amtes kann für zutreffend nicht gehalten
werden, da der § 29, sub 3 b des PachtkontraktsSie verpflichtet,diese
Deputate „zu verabreichennnd zu gewähren" und darin der Natur der
Sache nach die auch sonst niemals bestritteneLieferung an Ort und
Stelle, also mindestensvor die Tür, liegt.

Es wird daher der amtlicheBescheidwieder aufgehobenund Ihnen
aufgegeben,in Gemäßheit dieses die Lieferungenzu beschaffen.

222. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 25. April 1882, betr.
Abfuhrdes Kompostesund deo künstlichenDüngers-
Laut des abschriftlichbeifolgendenan das Amt Crivitz gerichteten

Bescheides vom 15. März 1875 ist zu dem in der Verordnung, betr.



— 266 —

Beteiligung der Gemeinden im Domaninm an den Ortsschulen vom
29. Juni >369, § 5 genannten Dung, dessenAbfuhr auf die Schul-
ländereien den Gemeinden obliegt, auch der auf der Schulstelle gewonnene
und bereitete Kompost zu rechnen, und wird deshalb die Beschwerde,
welchedie Gemeinde Ahrendseenach demBerichte vom 20. d. Mts. gegen
die Verfügungen des Amtes vom 23. Mörz und 12. April d. I. erhoben
hat, hiemit zurückgewiesen. (Vgl. Nr. 210. 247.)

Die eingereichtenAmtsakten erfolgen zurück.
Auf den vom Schullehrer angekauftenkünstlichenDünger erstreckt

sichdie Verpflichtungder Gemeinde zur Abfuhr nicht-

223. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 22. Oktober 1883, betr.
Befehlean die Gemeindearbeitcr.
Die zu denBestellungsarbeitendes Schulackerspp. geschicktenLeute

sind nicht verpflichtet, von dem Lehrer Befehle über die Art der Aus-
führung der Arbeiten anzunehmen, vielmehr hat letzterer sich, wenn er
glaubt, Grund zur Unzufriedenheitmit den Arbeiten zu haben, an den
Auftraggeber oder an den Gemeindevorstand,event. an das Großh. Amt
zu wenden.

224. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 18. März 1884,
betr. Fuhren zum Arzte.
Auf den Bericht vom 13- ö- M. wird den Beamten zu —

hiermit erwidert, daß eine Verpflichtung der Domanialgemeinden den
Schullehrern Fuhren zum Arzte zu leisten, nicht besteht.

Reskript des Unterrichts-Ministerinm vom 26. Juni 1884,
betr. Schulgeldzahliiiig auswärtiger Kinder.

Vgl. Nr. &5.

225. Reskript des Unterrichts- Ministerium vom 2. Februar 1885,
betr. Einednnng mit Hacke und Spaten.
Da die Einebnung der fraglichen Fläche des Schulackers uicht mit

Haken und Egge, bezw. Walze, sondern nur mit Hackeund Spaten ge-
schehenkann, diese letztereArbeit aber in § 5, Absatz 1 der Verordnung
vom 29. Juni 1869 nicht aufgeführt ist, so kann die Gemeinde nicht
dazu genötigt werden.

22<». Reskript des Unterrichtsministerium vom 1. Juli 1885>, betr.
persönlicheZulage.
Die Zulage, welcheSie als Schullehrer aus der Schulkasse des

Amtes .... bezogenhaben, ist ohne nähete Angabe des Grundes be-
willigt und eine rein persönlichevon Johannis zu Johannis zu rechnende
gewesen. Da Sie nun nicht das ganze Jahr Schullehrer in ... . ge
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niesen, sondern Ostern d. I. von dort abgegangen sind, so haben Sie

auch nur Anspruch auf s/4 der Jahreszahlung und sind verpflichtet, wenn

Sie die ganze Zahlung voraus erhalten haben, 74 davon zur Schulkasse

des Amtes . . . . zurückzuzahlen.

'227. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 30. November 1S85,.

betr. Holzansnhr.

Auf Ihr Gesuch vom 2. Oktober i>. I. wird Ihnen hierdurch er-

widert, daß es bei der durch das Amt .... gegebenen Entscheidung

sein Bewenden zu behalten hat. Denn
1. was das Holzdeputat anlangt, so ist die Gemeinde in Bezug auf

das angefahrene Holz nur einmal in Anspruch zu nehmen. Wenn daher

auch durch 7 der VO. vom 29. Juni 1869 die Gemeinden zum Auf

setzen und Wegbringen der Feuerungsdeputate verpflichtet sind, so soll dies

doch nur ein Akt sein, so daß das Holz unmittelbar nach der Stelle zu

bringen ist, wo es zunächstverbleiben soll. Muß es später an eine andere

Stelle gebracht werden, so hat dies der Lchrer selbst zu besorgen.

2. In Bezug auf das auf dem Keael des Küsterackers geworbene

Holz liegt der Gemeinde überhaupt keine Verpflichtung ob. da dasselbe

weder zum Feuerungsdeputat nochüberhaupt zur Dotation der Stelle gehört»

228. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 18. Dezember 1885,
betr. pslichtmäßige Erhaltung der Zchnlkompetenz.

Auf den Bericht vom 20./25. v. Mts, betr. die zweite Schulstelle

zu — — —, wird erwidert, daß zur Austragung des Grenzstreites im

Rechtswege die Dorfgemeinde als Eigentümerin der Schulkompetenz

.legitimiert ist und an und für sich im AuffichtSwege angehalten werden

kann, durch Anstellung der Klage ihrer Verpflichtung zur kartenmäßigen

Erhaltung der ganzen Schulkompetenz für die Nutzung des Schullehrers
nachzukommen; daß aber im vorliegenden Fall nach dein abschriftlich an

liegenden P.M. des Kammerkommissars — keineVeranlassung zu

einer solcheu Auflage au die Gemeinde vorliegt, vielmehr nur auheim-

gegeben werden kann, dorfseits durch gütliche Verhandlung oder in sonst

geeigneter Weise die Sache auszugleichen. Die Anlagen des Berichts er¬
folgen zurück.

22i). Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 10. April 1886, betr.
Gehaltsquittnng.

Einer Bescheinigung der Quittungen der Lehrer über Gehalte
Zahlungen durch den kompetierendenPrediger bedarf es nur bei den Schul-
assisteutcn, welche eine Lehrerstelle interimistisch verwalten, nicht fest an-
gestellt sind und vom Seminardirektor in Neukloster abgeordnet und nach
Umständen abberufen werden, nicht aber bei den geprüften und fest ange¬
stellten Lehrern, welche ihre Berufung unter AllerhöchsterUnterschrist durch
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das Ministerium erhalten haben, und von deren Berufung den Aemtern
durch den Befehl zur Verfügung ihrer Anholung Kenntnis gegeben wird.

ÄÜv. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 19. April lS8(i, betr.
Anweisungstermin des Holzdeputates und Garantie der Voll-
ständigkeit.

Sobald dieHolzdeputate angewiesen sind, übernimmt die Forst keine
Garantie mehr für die Vollständigkeit derselben. Aus diesem Grunde
müssen sie möglichst bald nach der Anweisung angefahren werden Doch
steht den Lehrern selbstverständlich kein Anspruch auf frühere Anweisung
zu, als die Deputate überhaupt angewiesen werden; der Bitten bei der
Forst um möglichstfrühzeitige Anweisung haben sie sich daher zu enthalten.

2ZI. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 24 Mai 1886,
betr. Abfuhr von Saatkartoffcln. Ansage der Handdienste.
Nach dem Berichte vom 15. d. M, betr. die von den Schulge-

meinden zu leistendenden Dienste, scheint es, als habe der Schullehrer,
welchem von einem Erbpächter die Abfuhr seiner Pflanzkartoffeln nach
dem Acker verweigert worden ist, sich mit seiner Aufforderung zu solcher
Dienstleistung an den Erbpächter unmittelbar gewandt. Wen» dies richtig
ist, so wird der Schullehrer darauf aufmerksam zu machen sein, daß er,
wenn er die ihm zustehenden Leistungen in Anspruch nehmen ivill, sich
nicht unmittelbar an die einzelnen Verpflichteten, sondern an den Gemeinde-
vorstand zu wenden hat, welchem letzteren obliegt, den Verpflichteten anzu-
weisen. Wäre dieser Weg im vorliegenden Falle eingeschlagen worden, so
möchte es vielleicht der Vermittelung des Gemeindevorstandes gelungen
sein, den Widerspruch des Erbpächters auf gütlichem Wege zu beseitigen.
Eine gesetzlicheVerpflichtung der Schulgemeinden, die Pflanzkartoffeln der
Schullehrer auf den Acker hinauszufahren, kann aus § 5 der Verordnung
vom 29. Juni 1869, betr. die Beteiligung der Gemeinden im Domanium
an den Ortsschulen nicht begründet werden. Wenn gleich die Verpflichtung
der Gemeinden zur Einfuhr des Getreides auf die Kartoffelernte, als
ebenfalls zum Ertrage deS Ackers gehörend, erstreckt worden ist, so darf
daraus doch nicht gefolgert werden, daß auch hinsichtlich der Aussaat eine
Gleichstellung des Korns und der Kartoffel» stattfinden müsse. V elmehr
besteht hier der Unterschied, daß das Säen des Korns der Gemeinde ob-
liegt, als auch diese dafür zu sorgen hat, daß das Saatkorn auf den
Acker geschafft wird, während das Auspflanzen der Kartoffeln ausdrücklich
dem Schullehrer überlassen ist, und dementsprechend auch diesem die Sorge
für den Transport der Saatkartoffeln zufällt.



— 269 —

232. Reskript des Unterrichts Ministerium vom II. September 1886,.
betr. Anfang der Ackerdicnste.

Tie Verpflichtung der Schulgemeinden zur Bestellung der Schul-
ländereien, welche in der Schulordnung von 1869 ausgesprochen, ist keine
unbegrenzte und die Bestimmung ihrer Grenzen hängt nicht lediglich von
der persönlichen Ansicht der Schullehrer ab, sondern bemißt sich danach,
was eine richtige, verständige und zweckmäßigeWirtschaftsführung erfordert.

233. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 27. Dezember 1886
betr. Ackcrbestclliinst. Srijtapröuuiii].
Unter Rückgabe der Anlagen zu Ihrem Vortrag vom 15. v M.

wird die von Ihnen gegen die Entscheidung des Amtes vom 12. v. M.
erhobene Beschwerde hierdurch als unbegründet zurückgewiesen. Denn

1. Aus dem Zusammenhange der von Ihnen angezogenen Ent-
scheidungeu vom 31. August 1*74 und vom 8. Dezember 1877 geht
hervor, daß dieselben, soweit sie hierher gehören, nur aus diejenigen Fälle
Anwendung finden, wo gewisseArbeiten zwischen verschiedenen Gemeinde-
gliedern wechseln, nicht aber auf die Fälle, wo gewisse Arbeiten, ein für
allemal einem bestimmten Gemeindemitglied zugewiesen sind. Was aber
den Umstand anlangt, daß in dem Protokoll vom 12. Oktober 1878 sub
3 nur von Korn- und Heufuhren die Rede ist, so bleibt es Ihnen unbee
nommen, wenn Sie es für nötig halten, mit der Bitte um ein Dekla-
ratorium, ev. um eine Zusatzbestimmung sich an das Amt zu wenden.

2. Die vom Amt sub 2 gegebene Entscheidung enthält keine Be-
stimmung über die von Ihnen einzuhaltende Schlagordnung und entspricht
daher vollständig der Verordnung vom 14. Mai 1875, so daß es völlig
unersichtlich ist, wie Sie darin haben einen Grund zur Beschwerde finden
können. (Vgl. Rr. 215. 317.)

234 Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 15. August 1887, betr.
Transportkosten siir Rühe.

Den Ersatz der Transportkosten für die erst nach dem Zuzuge des.
Lehrers angekauften Kühe kann jener nicht beanspruchen.

233. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 27. September 1887,
betr. Einfahren von Runkelrüben.

Auf den Bericht vom 13. d. M, betr. Auslegung des § 5 der
Verordnung vom 29. Juni 1869 pp. wird dem Amte - — — im Ein¬
verständnis mit dem Großherzogl, Ministerium des Juneru hierdurch er-
widert, daß von den auf dem Felde (nicht im Garten) gebauten Runkel-
rüden und Wruckeu dasselbe gilt, was durch die AllerhöchsteSpezial-Ent-
scheidung vom 7. April 1875 (Frahm, 3. Aufl. pag. 236, Nr. 260>
hinsichtlich der Kartoffeln bestimmt ist.
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Dieselben sind demnach von der Gemeinde einzufahren, jedoch hat

der Schullehrer dazu nicht mehr Fuhren zu beanspruchen, als bei gleich-

zeitigem Einfahren der ganzen Runkelrübenernte erforderlich sein würden.

236. Reskript des Uutcrrichts-Miuistcrium vom 27. Januar 1888, betr.

Anfuhr bcö Wadelholzes.

Ein Anspruch der Schullehrer auf freie Anfuhr des Wadelholzes

durch die Gemeinden ist aus der Verordnung vom 29. Juni 1869, betr.

Beteiligung der Gemeinden 2z, nicht herzuleiten.

237. Reskript des llnterrichts Ministerium vom Zt. August 1888, betr.
Hinaustragen de» Heues ans der Wiese.

Das Ministerium weiset aus die Bestimmungen in § 5 der Schul-

ordnung für das Dominium vom 29. Juni 1869 hin, wonach das Auf-

laden, Einfahren und Abladen des Heues von den Schulwiesen den Ge-

meinden, das Mähen, Werben und Häufen des Heues den Schullehrern

abliegt. Hinsichtlich der entstandenen Streitfrage, wem im vorliegenden

Falle das Hinaustragen des Heues aus der Wiese zufalle, kommt es also

darauf an, ob das Heugras zum Zwecke des Werbens, Trocknens und

Häufens aus der Wiese an einen höheren, trocken gelegenen Ort gebracht

werden muß, oder ob für das schongeworbene, getrocknete und in Haufen

gesetzte Heu zmn Zwecke des Aufladens das Hinausbringen an einen

höheren Ort erforderlich ist. Jin ersteren Falle ist der Schullehrer, im

andern die Gemeinde zu dieser Leistung verpflichtet.

238. Reskript des Unterrichts-Minifterinm vom 26. November 1888,

betr. Kartoffelernte

Das Eggen des Kartoffelackers vor dem Haken bildet nichi einen

Teil der Bestellungsarbeiten für die folgende Saat, sondern hat nur den

Zweck, die beim Aufnehmen etwa liegen gebliebenen Kartoffeln an die

Oberfläche zu bringen, damit sie nachträglich noch aufgenommen werden

können. Ganz abgesehen davon, daß, von diesem Gesichtspunkt ans be-

trachtet, das Eggen jetzt keinen Zweck mehr haben würde, können Sie

diese Arbeit schon deshalb nicht von dem Pächter verlangen, weil das

Aufnehmen der Kartoffeln zn den den Lehrern obliegenden Arbeiten gehört.

239. Entscheidung des Unterrichts Ministerium vom I.November 1889,

betr. Nachharken.

Der von den dortigen Gemeindegliedern an die Großherzogliche

Kammer gerichtete Vortrag vom 15. Oktober d. I., betr. die Verpflichtungen

der Schulgemeinden hinsichtlich der Schulläudereien, ist an das unter¬

zeichnete Ministerium als zuständige Oberbehörde abgegeben und es wird

infolge dessen darauf der nachstehende Bescheid gegeben.



Nach § 5 der Verordnung vom 29. Juni 1869, betr. die Betei-
ligung der Gemeinden im Domaninm an den Ortsschulen, ist den Schul¬
lehrern das Mähen, Binden und Hocken des Kornes, das Mähen, Werben
und Häufen des Heues überlassen, ohne daß sie dazu eine Beihülfe der
Gemeinden in Anspruch zu nehmen hätten; das Aufladen, Einfahren und
Abladen des Getreides und des Heues aber liegt den Gemeinden ob, und
die Schullehrer sind nur verpflichtet, ihre Dienstboten, wenn sie solche
haben, zur Beihülfe bei solchen Arbeiten zu stellen. Nun gehört das
Nachharken, auf welches sich der Vortrag der dortigen Gemeindeglieder
bezieht, nicht zum Hocken des Getreides oder Häufen des Heues, welches
der Schullehrer vorher beschaffen muß, damit die Gemeinde zum Ein¬
fahren schreiten kann; sondern es ist, wie in dem Vortrage selber aus-
gesprochen ist, „in landwirtschaftlicher Beziehung immer nur als Beihülfe
zum Einfahren des Korns und des Heues anzusehen," und muß geschehen,
damit beim Einfahren nichts von dem gewonnenen Ertrage zurückbleibe-
Eben wegen dieser Verbindung mit dem Einfahren liegt es nicht dem
Schullehrer, sondern der Gemeinde ob, und nur wenn der Schullehrer
Dienstboten hält, sind diese zur Beihülfe zu stellen.

Im vorliegenden Falle halt der Schullehrer nach der Angabe in
dem Vortrage keine Dienstboten, sondern seine Kinder helfen ihm die
wirtschaftlichen Arbeiten beschaffen. Aber auch wenn dieselben in dieser
Art tätig sind, können sie nicht als Dienstboten gelten, und der Schul¬
lehrer ist durch gesetzliche Bestimmung nicht verpflichtet, sie zur Hülfe bei
der in Rede stehenden Arbeit zu stellen.

Dem Antrage der dortigen Gemeindeglieder kann demnach nicht ge-
willfahrt werden.

Ä40 Aeußerung des Ministerium des Innern vom 17. Dezember 1889,
betr. Ablösung von Schul- und Naturalleistungen.

Die hierher mitgeteilten Aktenstücke, betreffend die zweite Schule
.zu - - — sind brevi manu dem Ministerium, Abteilung für Unter-
richts-Angelegenheiten mit der nachstehenden ergebensten Aeußerung wieder
vorzulegen. (Vgl. Nr. 250.)

In Beihalt des § 8 der Schulordnung vom 29. Juni 1869, wo-
nach das Amt mit Genehmigung der beiden Ministerien den von jeder
Gemeinde eines Schulverbandes zu übernehmenden Anteil an den Schul-
lasten festzustellen hat, was auch durch Genehmigung einer zwischen den
beteiligten Gemeinden getroffenen Vereinbarung geschehen kann, ist das
unterzeichnete Ministerium der Ansicht, daß in derselben Weise auch eine
in Betreff der Ablösung der Naturalleistungen von den Gemeinden ge-
troffene Vereinbarung volle Wirksamkeit erhält. Insofern dabei ein
Pachthof in Frage kommt, wird allerdings in dem einen wie in dem
anderen Falle wegen der grundherrlichen Interessen eine vorgängige Kom-
munikation mit der Grundherrschaft stattzufinden haben. Da nun in
dem vorliegenden Falle seitens der Grundherrschaft sachliche Bedenken
gegen die in Frage stehende Ablösung nicht erhoben worden sind, so würde



in dieser Beziehung nach diesseitiger Ansicht kein Hindernis entgegen
stehen, das Amt zu autorisieren, die bezügliche Vereinbarung wegen der
dem zweiten Lehrer zu für die Dauer der Verpachtung der
Schnlländereien seitens der Dorfgemeinde — — und der Hofge¬
meinde — statt der wegfallenden Ackerbestellung zu zahlenden Ver-
giltung zu genehmigen.

Das unterzeichnete Ministerium macht jedoch darauf aufmerksam,
das; in Betreff der Dorfsgemeinde — — nach der Anlage ad 140
der dortigen Akten nicht ein Gemeindebeschluß, sondern nur ein von
einzelnen Erbpächtern gefaßter Beschluß vorzuliegen scheint, daß aber ein
Gemeindebeschluß erforderlich sein dürfte, durch welchen einmal die Ge
meinde sich verpflichtet, die auf diese Gemeinde fallende Ab
lösungssumme dem Lehrer zu zahlen und weiter die Bestimmung getroffen
wird, daß jene Ablösungssumme innerhalb der Gemeinde als Gemeinde-
last von den zur Naturalleistung Verpflichteten nach dein dafür normiren-
den Verhältnis aufzubringen ist.

241. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 29. August 1890,
betr. Ansage» von Bestellungsarbeiten.

Infolge Ihrer Vorstellung vom 18. d. M. in Betreff des Ver¬
fahrens des Erbpächters beim Einfahren des Heues von
Ihrer Dienstwiese hat dnS unterzeichnete Ministerium den Bericht des
Großherzoglichen Amtes vernommen nnd die betreffenden
Akten eingesehen, und erwidert Ihnen auf Grund dessen, daß die Ihnen
vom Großherzoglichen Amte auf Ihre Beschwerde erteilten Bescheide vom
14. und 20. Juli d. I. der Sachlage entsprechen, nnd es bei denselben
verbleiben muß. Es ist allerdings Sache des Schullehrers, zu bestimmen,
welche Bestellungs- oder sonstigen Arbeiten bei den Schulländereien, und
wann dieselben vorzunehmen sind. Aber er hat sich wegen der Aus-
führung solcher Arbeiten nicht an die einzelnen Leistungspflichtigen zu
wenden, sondern dieselbe beim Gemeindevorstande zu beantragen, und
diesem liegt es ob, die bezüglicheAufforderung an die einzelnen Pflichtigen
zu erlassen. Treten unerwartete Umstände ein, welche es nötig machen,
daß eine schon beantragte Arbeit noch ausgesetzt werde, so muß selbst
verständlich der Regel nach derselbe Weg eingeschlagen, also der Antrag
auf einstweilige Unterlassung vom Schullehrer an den Gemeindevorstand
gerichtet, und von diesem die entsprechende Anordnung getroffen werden.
Ist Gefahr im Verzuge oder kann wegen besonderer Verhältnisse die
Tätigkeit des Gemeindevorstandes nicht in Anspruch geuommen werden,
so ist es ausnahmsweise statthaft, daß der Schullehrer sich unmittelbar
mit dem Leistnngspslichtigen in Beziehung setze, aber es ist nicht richtig,
wenn er, wie Sie es im vorliegenden Falle getan haben, durch einen
Dritten eine mündliche Bestellung an den Fuhrpflichtigen ausrichten läßt,
bei welcher zweifelhaft sein kann, ob sie geeignet sei, die vom Gemeinde-
vorstand erlassene Aufforderung aufzuheben. Es ist demnach wesentlich
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Ihrem unrichtigen Verhalten zuzuschreiben, daß der Erbpächter
sich seiner Verpflichtung in einer Ihrer Absicht widersprechenden Weise
entledigt hat. «Vgl. Nr. 219).

242. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom lö. November 1890,
betr. Transportkosten der Schilllchrcr.

Nachdem Tie zum Schullehrer in S. berufen waren, hörte die
Ihnen als 2. Lehrer aufgelegte Verpflichtung, unverheiratet zu bleibe»,
auf und es bestand in dieser Beziehung kein Hindernis mehr für Sie,
sich noch vor Ihrem Zuzuge nach S. zu verheiraten. Wenn Sie dazu
schritten, mußte die Anholungspslicht der Gemeinde G. sich nicht nur auf
Ihre Person und Sachen, welche Sie als unverheirateter 2. Lehrer bc
Jessen hatten, sondern auch auf Ihre Ehefrau und die Ihnen von der-
selben zugebrachten Sachen erstrecken, jedoch mit der Maßgabe, daß die
Gemeinde die Auholung nicht von zwei verschiedenen Orten, etwa von
B. und G, sondern nur von einem Orte, und zwar von Ihrem bis-
herigen Wohnorte B., auf dem geradesten Wege zu beschaffen hatte. Sie
hatten demnach keinen rechtlichen Anspruch darauf, daß die Gemeinde die
schon vor Ihrer Verheiratung Ihnen gehörenden Sachen von B. nach G.
schaffte und dieselben, wie die Sachen Ihrer Ehefrau von G. abholte.
Sollte die Gemeinde aus Gründen der Billigkeit unter den obwaltenden
besonderen Uniständen mehr als beu Transport der in B. vorhandenen
und zn Ihrem Hausstaude gehörenden Personen und Sachen übernehmen,
so konnte dies nur anf dem Wege gütlicher Vereinbarung herbeigeführt
werden. Eine solche hat nun nach dem Berichte des Amtes auch statt-
gefunden, indem die Gemeinde die Kosten des Transports des größten
Teils der Sachen Ihrer Ehefrau, im Betrage von 80 Mk., und des
Transports zweier Kühe, im Betrage von 15 Mi, übernommen hat.
Ein Mehreres zu übernehmen, kann die Gemeinde unter den vorliegenden
Verhältnissen nicht angehalten werden, vielmehr hängt dies von deren
freiem Entschlüsse ab.

24.*{ Reskript des Finanz-Ministerium vom 9. Februar 1892, betr.
>iül>c der Lehrer.

Aach Auffassung des Ministeriums kann der Pächter des Hofes in
Maßgabe der pachtkontraktlichen Bestimmung

„für zwei Kühe freie Weide rinb Winterfutternng mit und
unter den Kühen des Hofes resp. des Holländers"

und bei deren Handhabung auf anderen Pachthöfen nicht angehalten
werden, Ihre Kühe anders zu stellen und zn futtern, als es nach Ihrer
Angabe zur Zeit geschieht. Insbesondere wird der Pächter nicht wohl
gezwungen werden können, Ihren Kühen das seinen eigenen Kühen als
Zugabe verabreichte Kraftfutter ebenfalls zn verabreichen, vorausgesetzt,
daß Ihre Kühe im Uebrigen ausreichliches Futter in derselben Güte wie
die Hofkühe erhalten.

18



ü£44. Ministerial-Verordinmgen vom 23. Februar betr. Die Per-
äußerimg der Fcnernngsdeputate der Toiuauiallandschnlltlirer.

Wir verordnen unter Aufhebung des Schlußsatzes der Verordnung

vom 10. April 1830, betreffend das Depntatholz der Schullehrer (Raabe
IX' Zcr. 3366), und der Bestimmung in Ziffer 6 der Verordnung vom

1. Juni 1869, betreffend das Feuerungsdeputat der Domaniallandschul-

lehrer, welcheInhaber vonFamilienstellen sind (Regbl. 1869Nr. 41) hierdurch

über die Befugnis der Domaniallandschullehrcr zur Veräußerung ihres
Feuerungsdeputats das Nachstehende (Vgl. Nr. 294.):

§ 1. Diejenigen Schullehrer, welche Inhaber von Familienstellen
sind, haben die Verpflichtung mit dem ihnen ausgesetzten Feuerungs-
deputat neben Bestreitung ihres wirtschaftlicheil Bedürfnisses, solange die
Witterung es verlangt, vor allem die Schulstube gehörig zu heizen und

den etwa nötigen Mehrbedarf ans eigenen Mitteln zu beschaffen.
Haben sie von dem ihnen gelieferten Jahresdeputat etwas erspart,

so sind sie berechtigt, das erübrigte Brennmaterial nach Schluß des von
Johannis zu Johannis laufenden Jahres, für welches das Deputat ge
geben ist, zu eigenem Nutzen zu veräußern.

§ 2. Die unverheirateten zweiten, dritten, vierten u. s. w. Lehrer
sind verpflichtet, mit dem ihnen zugewiesenen Brennmaterial an volz und
Torf außer ihrer Wohnung, so lange die Witterung es verlangt, ihre
Schulstube gehörig zu heizen.

Sie dürfen über erspartes Brennmaterial nicht zu eigenem Nutzen
verfügen, sondern müssen dasselbe zum Gebrauch im nächstenWinter auf
bewahren, beziehungsweise für ihren Nachfolger zu diesem Zweck zurück-
lassen (Vgl. Nr. 153.)

Nur in außerordentlichen Fällen kann Ihnen ans Ihren Antrag die
Veräußerung gestattet werden. Die Entscheidung hierüber steht Unserem
Forst-Kollegium, in höherer Instanz Unseren Ministerien, Abteilung für
Unterrichtsangelegenheiten und der Finanzen gemeinschaftlich zu.

§ 3. Verfehlungen der Lehrer gegen die Vorschriften der §§ 1
nnd 2 werden vom Amte mit einer Ordnungsstrafe von 5 bis 30 Mark
geahndet.

Gegeben durch Unsere Ministerien, Abteilung für Unterrichts-
angelegenheiten nnd der Finanzen.

Ä4». Reskript des Unterrichts Ministerium vom IL Juni 1892, betr.
Verpflichtung öct? Hospiichtcrs durch das Amt. Schälpslug und
Hake».
Der Pächter des Hofes W als Gemeindevorstand daselbst ist nid

sichtlich der ihm obliegenden BestellungSarbeiten für die Schule in W.
nicht dem Schulzen oder dem Gemeindevorstande zu W unterstellt, und
kann zur Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten, wenn er es daran
fehlen lassen sollte, ans bezügliche Anzeige des Gemeindevorstandes oder
des Schullehrers nur vom Amte angehalten werden. Im vorliegenden
Falle hätten demnach der Äiister und Schnllehrer unmittelbar oder durch
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Vermittelnng des Gemeindevorstandes sich sogleich a» das Amt wende»,
dieses aber die Verfügung unmittelbar an den Gemeindevorstand zu Hof
W. erlassen und im Falle der Weigerung oder der Säumigkeit die Ver-
richtung der erforderlichen Arbeiten auf seine Kosten anordnen lassen-
Da dieser richtige Weg nicht eingeschlagen ist, kann die Forderung, das;
der Hofpächter die vom Gemeindevorstande in W. verlegten Bestellnngs-
kosten erstatten solle, nicht aufrecht erhalten, sondern muß, wie hiermit
geschieht, aufgehoben werden.

Das Bearbeiten des Ackers mit dem SKlpfluge ist durch den
Wortlaut des § 5 der V.-O. vom 29. Juni 1869, betr. die Beteiligung
foer Gemeinden an den Ortsschulen, ebensowenig aus deu Verpflichtungen
der Gemeinden ausgeschlossen, wie das Haken, welches in manchen
Gegenden des Landes statt des Pflügens üblich ist; vielmehr ist beides
als in der allgemeinen Bezeichnung „Pflügen" mit einbegriffen anzusehen.
Ob es in einem gegebenen Falle wirtschaftlich richtig und anzuwenden
ist, und ob nach dem Schälen noch Pflügen und Haken stattfinden dürfe
und müsse, ist im Streitfälle vom Großherzoglichen Amte nach Befinden
nach Zuziehuug von Sachverständigen, zu entscheiden.

'246. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 15. November 1892,
betr. Zeitpunkt der Bestellungsarbeitcn. Art ihrer Anasühriuig.

Nach den vorliegenden Angaben neigen einige Mitglieder der Ge
meinde zu der Ansicht und sind demgemäß verfahren, als sei es in der
Ordnung, wenn sie zuvörderst ihre eigenen wirtschaftlichen Arbeiten be-
fchaffen, und erst, nachdem sie damit fertig geworden sind, an die aus
den Schulläudereien vorzunehmenden Bestellungsarbeiten gehen. Es dürfte
demnach nicht überflüssig sein, bei etwa wieder vorkommenden Gelegen-
heiten den Gemeindevorstand ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß die den
Gemeinden obliegenden Leistungen bei den Schulländereien zu den Pflichten
und Lasten gehören, welche durch das öffentliche Recht ihnen auferlegt
sind und deshalb keineswegs hinter die in ihrem eigenen Interesse zu
beschaffenden Arbeiten zurückgestellt werden dürfen, und daß eine solche
Zurückstellung und daraus folgende Säumigkeit in den den Lehrern zu
leistenden Arbeiten umsoiveuiger zugelassen werden kann, weil das Dienst-
einkommen der Lehrer nach der gesetzlich vorgeschriebenen Dotation vor-
zugsweise aus dem Ertrage der Dienstländereien fließen soll, dieses also
auch in dem Maße gewonnen werden muß, wie es bei einsichtiger und
sorgfältiger Bewirtschastuug geschehe» kauu. Was die Beschwerde des
Schullchrers betrifft, der Schulacker sei durch die Bestellung nicht ge-
nügend von Quäcken befreit worden, so ist nach dem Erachten der Sach
verständigen freilich anzunehmen, daß wegen der herrschend gewesenen
großen Nässe eine völlige Reinigung des Ackers von Quäcken nicht mög-
lich gewesen sei. Im allgemeinen aber muß festgehalten werden, daß der
den Gemeinden gesetzlich obliegenden Bestellungspflicht nicht mit irgend
ivelcher Bestellung, sondern nur mit einer tüchtigen und tadelfreien, den
richtigen wirtschaftlichen Grundsätzen und Regeln entsprechenden, genügt
wird, wie sie ein verständiger und sorgfältiger Besitzer seinen eigenen

*18
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Ländereien cmgedeihen fäfet. Dazu gehört ohne Zweifel auch, daß die
Bestellung so rechtzeitig und sorgfältig geschieht, daß der Acker vou Ouäcken

frei bleibt, wenn nicht etwa die Lage und Beschaffenheit des Ackersaußer^

der eigentlichen Bestellung noch besondere Anlagen erfordert, die in die
Bestellungsarbeiten nicht eingerechnet werden können. (Vgl. Nr. 219.

241. 255.)

Rundschreiben des UnterrichtS-Ministerium vom 28. November 1892,.
betr. Nebenämter de» Lehrers.

Vgl- Nr. 96. 119.

247. Rundschreiben des Unterrichts Ministerium vom 20. Februar 1893,
betr. Abfuhr de* Momimftct«. Seine Menge.

Durch gemeinsame Entscheidung des Großherzoglichen Ministerium

des Innern und des Ministerium ist wiederholt festgestellt worden, daß

die Gemeinden verpflichtet sind, wie den Dung so auch den Kompost vom
Schulgehöfte nach den Schulländereien abzufahren, vorausgesetzt, daß.
solcher Kompost auf der Schulstelle selbst gewonnen und bereitet ist, und

daß die jedesmalige Verwendung einer verständigen Wirtschaftsführung
entspricht. Daß im vorliegenden Falle der Kompost auf der Schulstelle

selbst ohne Beimischung fremdartiger Bestandteile erzeugt ist, geht ans
den Angaben des SchullehrerS hervor, und gegen die Zweckmäßigkeit der
Anwendung desselben zur Düngung der Schulwiese ist auch 'von dein
Gemeindevorstande keine Einwendung erhoben worden. Die Beschwerde
richtet sich besonders gegen die ungewöhnlich große Menge, nach Schätzung
des Gemeindevorstandes etwa 10, nach Angabe des SchullehrerS etwa
36 Fuder, deren Abfuhr mit einem Male gefordert worden ist. Eine so
starke Ansammlung erklärt der Schullehrer daraus, daß sein Amtsvor
gänger wegen körperlicher Schwäche es 10 Jahre hindurch unterlassen
habe, die Wirtschaftsabfälle u. Vgl. zu sammeln »nd zu Kompost zu be
reiten und daß er, seit er Inhaber der Schulstelle sei, angefangen habe,,
das ganze vorgefundene Material für die Schulkompetenz nutzbar zu machen.

Dies ist an sich nicht für unbere.t tigt zu halten: aber es entsteht
eine über das billige Maß hinausgehende Belastung der Gemeinde, wenn
von ihr verlangt wird, mit einem Male zu leisten, was bei zweckmäßiger
Wirtschaftsführung sich auf einige Jahre verteilt hätte. Der Schullehrer
hätte neben der berechtigten Wahrnehmung seines eigenen Interesses auch
auf das Interesse der Gemeinde so viel Rücksicht nehmen sollen, daß er
die Abfuhr des wegen besonderer Umstände in so großer Menge ge
sammelten Kompostes aus mindestens 2 Jahre verteilt und sich im vorigen
Jahre mit der Hälfte begnügt, die Abfuhr der andere» Hälfte bis zum
Herbste 1893 ausgesetzt hätte. Vielleicht wären die entstehenden Streitig-
feiten und Beschwerden vermieden worden, wen» der Schullehrer vorher
versucht hätte, durch mündliche Besprechung mit dem Gemeindevorstande
zu einer billigen Ausgleichung der beiderseitigen Interessen zu gelangen.



Dem Vorstehenden gemäß wird das Ann hierdurch angewiesen, dem
'Gemeindevorstande zu 9t. zn eröffnen, daß die Gemeinde für jetzt die
Hälfte des auf dem Schulgehöfte gesammelten und bereiteten Kompostes
nach der Schulwiese abzufahren, und was noch, nachdem die Abfuhr schon
-vor Weihnachten 1892 begonnen habe, an der Hälfte fehle, ungesäumt
nachzuholen, die andere Hälfte aber auf Erfordern des Schullehrers im
Herbste dieses Jahres nach der Schulwiese zu bringen.

Sollte wider Vermuten eine gütliche Verständigung zwischen Ge¬
meinde lind Lehrer darüber, wie viele Fuhren auf die Hälfte zu rechnen
seien, nicht zu erreichen sein, so wird amtliche Bestimmung erfolgen müssen.

248. Reskript des Unterrichts-Ministeruim vom 25. Mai 1893, betr.
Lerpflichtimg zur zweckmäßigenWirtschaftsführung.

Es steht Ihnen als Nutznießer der dortigen Schulländereien im
allgemeinen zu, Plan iinb Weise, wie sie dieselben bewirtschaften wollen,
zu bestimmen, wie Ihnen auch vom Amte bereits gesagt worden ist.
Aber Sie sind dabei verpflichtet, Ihren Wirtschaftsplan nach den Grund-
sähen einer verständigen, zweckmäßigen und den örtlichen Ver-
hältttissen entsprechenden Wirtschaftsführung einzurichten, und dürfen die
Ertragsfähigkeit der Ländereien nicht schädigen, und in Ihren Ansprüchen
an die Leistungen der Schnlgemeinde nicht über das hinausgehen, was
eine ordnungsmäßige und tüchtige Bestellung fordert. Als zwischenIhnen
und der Gemeinde Streit über die Zweckmäßigkeit und Statthaftigkeit
Ihres WirtschaftSplaues entstand, war es zunächst Sache des Amtes, da
rüber zu entscheiden, und es entsprach den vorhandenen Umständen, daß
zu dem Zwecke mit den Beteiligten unter Zuziehung von Sachverständigen
verhandelt wurde. Sie hätten deshalb der Aufforderung des Amtes ge-
maß zn der angesetzten Verhandlung selber erscheinen und einen Sach-
verständigen mitbringen, oder falls Sie selber durch Krankheit behindert
waren, sich durch einen Sachverständigen vertreten lassen sollen, und
hätten dabei genügende Gelegenheit gehabt, die Gründe für Ihre Ansicht
geltend zu machen Da Sie weder selber erschienen noch einen Stell-
Vertreter schickten, blieb nur übrig, die Entscheidung auf Grund des über-
einstimmenden Gutachtens des Distriktsingenienrs und des von der Ge-
meinde zugezogenen Sachverständigen zu treffen. Nach diesem Gutachten
nun entspricht der von Ihnen aufgestellte Wirtschaftsplan richtigen wirt-
schastlichen Grundsätzen nicht, und kann deshalb nicht genehmigt werden.
Dieselben Gründe sprechen auch gegen den Plan einer 5 schlägigen Wirt-
schaft mit 4 Saaten und es kann deshalb auch dieser Plan nicht gebilligt,
und die Gemeinde nicht verpflichtet werden, nach demselben die Bestelluugs-
arbeiten zn leisten. Vielmehr erscheint der von den Sachverständigen an¬
gedeutete und Ihnen vom Amte mitgeteilte Wirtschaftsplan sowohl der
Lage und Beschaffenheit der Schulländereien angemessen als auch Ihrem
Interesse gemäß, und es kann Ihnen deshalb nur empfohlen werden, auf
denselben einzugehen und sich auf Grund desselben unter Leitung des'Amtes
mit der Gemeinde zu verständigen. (Vgl. 215. 246.)
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249. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 26. Mai 1893, betr.
Wegnahme niid Nenanpflanznng von Obstbäumen.

Als Nutznießer der Schulländereien sind Sie befugt, die durch
Sturm umgeworfenen oder sonst unbrauchbar gewordenen Obstbäume im
Schulgarten wegzunehmen und das ,volz zu Ihrem Nutzen zu verwenden,
wogegen Sie verpflichtet sind, an deren Stelle andere zu pflanzen und
aufzuziehen. Dagegen ist der Wallnußbaum, welchen Sie haben fällen
lassen, nicht bloß als Fruchtbaum, sondern auch als Nutzholzbaum anzu-
sehen, und des Nutznießers Recht daran erstreckt sich nur auf die Früchte,
nicht auf das Dolz, welches vielmehr der Gemeinde als Eigentümerin der
Schulländereien zugehört- (Vgl. Nr. 308. IIS.)

Wegen der durch das Fällen dieses Baumes Ihnen erwachsenen
Kosten haben Sie sich an die Gemeinde zu wenden.

250. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 26. Oktober 1893, betr.
Ablösung der Naturalleistungen einzelner.
An und für sich ist es zwar zulässig, daß sich die Erbpächter privat-

rechtlich dem Lehrer oder der Gemeinde gegenüber verpflichten, an Stelle

ihrer während der Zeit der Verpachtung der Schulländereien nicht in
Anspruch genommenen Naturalleistungen eine angemessene Geldent-
schädigung zu zahlen

Aber auch in dem Falle, das; diese Geldschuld, in soweit sie liquide

ist, im Verwaltungswege beigetrieben werden kann, erscheint dieses Ver¬

fahren schon deshalb nicht zweckmäßig, weil sich der einzelne Erbpächter

nicht dein Entschlüsse der übrigen zu fügen braucht, die Uebertragung dieser
Verpflichtung auf die Nachfolger im Besitze zweifelhaft bleibt und die

Frage wegen der wegfallenden Handdienste nicht sachgemäß geordnet wird.
Die Gemeinde ist zur Beschaffung der Bestellungsarbeiten für die

Schulländereien verbunden, die Gemeinde muß deshalb auch diejenige
sein, welche sich verpflichtet, die Geldentschädigung an den Lehrer während

der Pachtzeit zu zahlen, und welche insoweit zu einer dem bisherigen
Verhältnis entsprechenden Aufbringung der Summe öffentlich rechtlich die
Beitragspflicht der Gemeindemitglieder in Gemäßheit der Bestimmungeil

im $20 der revidierten Gemeindeordnung vom 29. Juni 1869 abändert.
Das Amt hat dementsprechend weiter zu verfahren.

251. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 12. Juni 1894,

betr. Auswurf ans dem ttegelgrabeii.

In Verfolg des Reskripts vom 23. Februar d. I, betreffend die
Schulkompeteuz zu D wird hierdurch in der Sache erwidert, daß ein
Anspruch des Inhabers der Schulkompetenz auf Anbringung des Aus-

wurfs aus dem äußeren Kegelgraben der Weidekoppel au den Wall nicht
besteht, und die Beschwerde des Lehrers D- deshalb unbegründet ist und
hiedurch verworfen wird.

Denn die Vorschrift des § 7 der Instruktion über die Permutation



— 279 —

der Schulländereienund die Separation der Weide vom 30. März 1827,
daß von dem Kegelgraben,welcherdas Acker und Weideäquivalentbe
friedigt, der äußere Graben durch die Nachbarnaufzuräumenund der
Auswurf an den Kegelzu bringen fei, währenddiesenund den inneren
Graben der Schullehrererhalten muß, ist durchdie Bestimmungin § 6
der»Verordnnngvom 29. Juni 1809, betreffenddie Beteiligung der Ge
meindenan denLrtsschulenaufgehobenworden, insofernder ganzeKegel-
graben um das Acker-und Weideäquivalentein Befriedigungsgrabenist
(s. § 7 -10 der Instruktion vom 30. März 1827 und das Kammer-
Zirkular vom 1. Mai 1837), und nach § ß cit. die Herstellungund
Erhaltung der Befriedigungender SchulkompetenzSache der Schulze-
meindeist.

Hat hiernach die Schulgemeindenicht bloß den äußeren Graben
der Weidekoppel,sondern auch den inneren Graben und den Kegel in
gutem Zustandzu erhalten, so hat der Lehrer überhaupt kein Interesse
daran, ob der Kegel mit dem Auswurf der Gräben oder auf andere
Weise von Seiten der Schulgemeindegebessertwird.

Tie Frage, ob und in welchemUmfang die Dorfsgemeindever¬
langen kann, daß der Auswurf des äußeren Grabens in denJörnsdorfer
Weg gebrachtwird, steht nicht zur Entscheidimg.

Ter Beschwerdeführerist von hier aus nicht beschieden.

252. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 29. Januar 189',»
betr. Unterhalt»««;der GartenbefriediiMg.

29. Tez. v, I.Auf Ihre Beschwerdevom 0 CV-'". ^ wird hierdurch er-
—,̂ an. o>

widert, daß dieUnterhaltungderGartenbefriedigungderGemeindeobliegt.

253, Rundschreiben des Finanz-Ministerium vom 30. Mai 1895, betr.
Tvrsdepntat der Lehrer.
Tie Rundschreiben-Ver.vom 24. Februar v. I. ist vou der Vor-

Aussetzungausgegangen, daß alle Deputatisteu eine Entschädigungan
Holz der Torfabgabevorziehenwürden. Ta aber den 1. Lehrern und
den Jndustrielehrerinnenein rechtlicherAnspruchauf Lieferungvon Torf
zusteht,so ist denjenigen1. Lehrernund Jndustrielehrerinnen,welcheim
vorigen Jahre das ihnen angeboteneHolzäquivalentabgelehnthaben, in

^ 94
diesemJahre das Torfdeputatpro Johannis 18^.

nachzureichen.Da aber

alle Lehrer nur auf Stechtorf rechtlichenAnspruchhaben, so sind alle für
Lehrer bestimmteTorsdeputate,soweittunlich,auchin Stechtorf, in Er
mangelnngdesselbenin Formtors, niemals aber in Trade- oder Ruten-
lorf zu verabreichen,um vielfacherhobenenübertriebenenAnsprüchenzu
begegnen.

Tagegen aber steht 2. und 3. Lehrern kein rechtlicherAnspruch
auf VerabreichungvonTorf zu, wie aus derV.O. vom12.Januar 1839
und der Rundschreiben-Verordnungvom 18. April 1879 hervorgeht.
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Bei diesenverbleibt es deshalb bei der Abgabe von 1 im Knüppelholz
pro je 1 Mille Torf, und sindProtestehiergegenals unberechtigtzurück¬
zuweisen.

254. Reskriptdes UnterrichtsMinisterium vom 21. März 1MG, betr.
Zchnlbefriedigiliigtn.
Zu § 0 der V, C. vom 29- Juni 1869, betr. die Beteiligung

der Gemeinden im Domanimn an den Ortsschulen, ist vorgeschrieben,
daß neben den Bauten und Reparaturen der Schulhäuser u. s. w. auch
die Herstellung und Unterhaltung der Befriedigungen bei den Schulen
der Domanialdorfschaftenden Gemeinden obliegt. Diese Verpflichtung
bezieht sich nicht lediglichans diejenigenGebäude und Ländereien der
Schulen, welchegemäß § 2 der genanntenVerordnungderGemeindedes
Schulorts zum Eigentum überwiesenworden sind, aber ihre Ausführung
beschränktsichzufolgeder Bestimmungin Ziffer 6 Abs. l derAul-A. zu
£ 6 auf diejenigenFälle, in welcheneine kirchenbaurechtlicheVerpflichtung
nicht besteht.

Der Acker,um dessenBefriedigunggestrittenwird, ist nun freilich
Küsteracker. Diese Eigenschafthat er jedochnur auf Grund der landes¬
herrlichenBestimmung vom 28. November1872 erhalten, während er
bis dahin als Schulackerbehandeltwordenist. Nach der landesherrlichen
Bestimmungsollen aber durch ihre Anwendung keine neue Kirchenbau
lasten erwachsen,sondernvielmehr die baulichenVerpflichtungender Ge-
meiudenvon Bestand bleiben.

Da hiernachzur Wiederherstellungder betr.Befriedigunglängs der
Trift eine Verpflichtungim Bereichdes geistlichenBauwesensnicht vor-
Händenist, so fällt die Ausführung der Schulgemeindegemäß £ 6 der
V. r. vom 29. Juni 1869 zu. Denn daß es »uzutreffeudist, den
Ausdruck,,Befriedigungen" in § 0 auf Haus, Hof- irnd Gartenbefrie¬
digungenzu begrenzen,und Feldbefriedigungeuhierunter nicht zu ver-
stehen,ist schonim Schreiben vom 9. d. Mts. ausgesprochen,und daß
die betr. Befriedigungwirklich notwendig ist, hat auch der Gemeinde-
vorstandnicht in Zweifelgestellt.

Der Umstand,daß früher auf Kosten des Amts DerSchulackerauf
einer Strecke nebender Trift mit einem Kegelgrabengeschützt,und der
Kegel vor längerer Zeit von einein Vorgänger des gegenwärtigenIn
Habers der Küsterstelleanscheinendeigenmächtiggelegt und zum Acker
gezogenist, ändert nichts an der publizistischenVerpflichtungder Schul¬
gemeinde,welcheallerdings berechtigtist im registermäßigenUmfang die
BefriedigungdurchWiederaufrichtungdes Kegelgrabeusherzustellen.

25.?. Reskriptdes llnterrichtS-Ministernimvom 1«!. Jnni 1S9G, betr.
Grundsätzefür Bestellnugsarlicitc».
Nachdem Protokollvom 23. v. Monats, welchesdas Amt R. mit

dem Berichtevon demselbenTage nebstanderen Aktenstückeneingesandt
hat, sieht das unterzeichneteMinisterium die zwischendemSchullehrerW.
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in B. und ben Mitgliedern der dortige»GemeindeentstandenenStreitig-
keitenüber die von der Gemeindezu übernehmendenLeistungen gegen
die Schule als zur Zeit erledigt an. Das unterzeichneteMinisterium
nimmt aber megen der in den eingereichtenAkten enthaltenenBescheide
des Amtes über dieseAngelegenheitenVeranlassung, sich in Folgendem
über die hinsichtlichderBestellungsarbeitenzu beachtendenGrundsätzeans
zuspreche». Die Verpflichtringzur Ackerbestellungund den dazu gehöre»
den Arbeiten liegt der Genieindeals solcher ob, u»d der Anspruch des
Lehrers ans die Leistungrichtet sichdeshalb an die Gemeindenicht an
die einzelnenBestellungspflichtigen.Demgemäßhat der Lehrer die be-
gehrten Arbeiten nicht bei den PflichtigenGemeindegliedern,sondernbei
dem Gemeindevorstandezu bestellen,wie auch von dem Amte hervor-
gehobenist. Der Lehrer hat sein Ersuchenrechtzeitigvorher, spätestens
am Tage vor der Leistung beim Gemeindevorstandeanzubringen, damit
das Gemeinde-Mitglied,welchemdieAusführung zu übertragen ist, feine
eigeneWirtschaft darnach einrichten kann. Der Gemeindevorstandhat
dann das Gemeindeglied,welchesdie Arbeit leistensoll, mit der Aus¬
führung zu beauftragen, und demselbenauch die Zeit zu bestimmen,
wann sie geschehensoll, wobeieinerseits die vom Lehrer gewünschteZeit
besonderszn berücksichtigen,andererseitsnichtunbedingtausgeschlossenist,
aus besonderenGründen eine andere Zeit zu wählen, jedochso, daß der
Lehrer durchZeitversäumnisnichtgeschädigtwird. Von der von dem
GemeindevorstandeangeordnetenZeit der Ausführung hat dieser de»
Schullehrer i» Kenntnis zu setze»,damit letztererseine Einrichtungdar-
nach mache»kann. Wird die angeordneteArbeit zu der vomGemeinde-
vorständebestimmtenund dem SchullehrerangezeigtenZeit nicht geleistet,
so hat der Schullehrer den Gemeindevorstanddavon zu benachrichtigen
und um weitere Verfügung zu ersuchen,dieser aber die zweckdienliche
weitere Anordnung zu treffen, nötigenfalls die Leistungauf Kostendes
säumigenGemeindegliedesbeschaffenzu lassenund dieKostenvonletzterem
einzuziehen. Falls dieZahlung verweigertwird, ist beimGroßherzoglichen
Amte die erekutorischeBeitreibung zu beantragen. (Vgl. Nr. 212. 219.
241. 246.)

25<>. RundschreibendesUnterrichts-Ministeriumvom26. September1896,
betr. persönlicheZulagen.
Das GroßherzoglicheAmt wird hierdurch angewiesen,in jedem

Falle, wenn eine persönlicheZulage, welcheein Domanialschullehrerdes
Amtsbezirksaus demVerbesserungsfondsbezieht,durchTod, Pensionierung,
Versetzungoder Ablauf der Bewilligungszeitzur Erledigung kommt,
spätestensbinnen 3 Wochen nach der Erledigung zu berichtenund über
die etwa zu empfehlendeWeiterverwendungder frei gewordenenSumme
für einenSchullehrerdesAmtsbezirksVorschlägezumachen.(Vgl.Nr. 330.)
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257. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 19. November 18W>
betr.VlOfuljrdcs produziertenDunges. Art undAiengedesselben.
Auf den Bericht vom 7. d. M., betreffend die Beschwerdedes-

Lehrers F. . . . zu N. L. . . . wegen verweigerterDungabfuhr wird
von dem unterzeichnetenMinisterium hiermit erwidert, daß den Lehrern
hinsichtlichder Nutzung ihrer Kompetenzan sichkeinebesondereArt der
Wirtschaftsführungvorgeschriebenist und insbesonderefür die einzelnen
Stellen sichfeine bestimmteAnzahl des zu haltendenViehs festsetzenläßt.
Es steht vielmehr den Lehrern frei, die ihnen zugewieseneKompetenz
innerhalb der Grenzen einer rationellenWirtschaftsführung nach ihrem
Ermessenzu nutzen,und kann dieletzteresehr wohl dahin führen, das;auf
der einen Schulstelle mehr Vieh, als auf der andern gehalten wird.
«Vgl.Nr. 286.)

Das unterzeichneteMinisterium kann deshalb die Entscheidungdes
Amtes N. nicht billigen, daß die Gemeindenur insoweitzur Abfuhr des
Dunges verpflichtetsei, als derselbedemjenigenViehstandeentspricht,für
welchendie Mehrzahl der Schulstellendes Amtes bemessenist; vielmehr
ist die Gemeindezur Abfuhr des Dunges als verpflichtetzu erachten,so-
fern derselbe von dem auf der Stelle innerhalb der Grenzen einer
rationellenWirtschaftsführunggehaltenenViehproduziertundzur ordnungs-
mäßigen Bestellungdes Ackersdienlichist. (Vgl. Nr. 247.)

Wenn nun der Lehrer F., um die Ertragfähigkeitseiner Stelle zu
steigern, besondersGewichtauf die Aufzuchtund den Verkaufvon Vieh
gelegt hat und durch eine, wie angenommenwerden muß, rationelle
Nutzungder ihm zugewiesenenKompetenzseinenViehstandauf die ange
gebeneHöhe gebrachthat, so wird ihm die Abfuhr des von diesemVieh-
ständeproduziertenDunges nichtzu versagensein. Desgleichenwird aus
dem Umstand,daß der Lehrer F., statt des aus der Stelle genommenen
Strohs, teilweisesich des Sandes oder des Heidekrauts zum Streuen
bedient hat, für die Gemeinde kein Recht herzuleitensein, die Abfuhr
des also gewonnenenDungs zu verweigern, da die Verwendung dieser
Materialien zum Streuen in dortiger Gegend üblich ist und da im
übrigen nicht vorliegt, daß das Quantum des auf der Stelle lagernden
Dunges über deu Bedarf des Ackershinausgeht.

Das Amt N. wird deshalbaufgefordert,die Gemeindezur Abfuhr
des auf der SchulstelleproduziertenDungs anzuhalten. Dabei wird
bemerkt,daß die Abfuhr allerdiugs nur insoweitgeschehenkann, als der
Dung seiner.Beschaffenheitnachsichauf einem gewöhnlichenDungwagen
verladen läßt, und daß der Lehrer soweit dies uicht geschehenkann,
selber für die Entfernung der zurückbleibendenflüssigenDungmasse zu
sorgenhat.

258. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 19. Oktober 1897,
betr. Grundsätze und Pedingnnqcn ^ir Verpachtung von 5chnl-
ländereien.

Die Anträge der Schullehrer im Domanium auf Genehmigungder
VerpachtungvonSchnlländereienhaben sichin den letztenJahren gemehrt.
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Das unterzeichneteMinisteriumfindet sichdadurchveranlaßt, den Groß-
herzoglichenAemterndie Grundsätzeund dieBedingungen,welchefür die
GenehmigungsolcherVerpachtungin der Regel als maßgebendanzusehen
sind, zur künftigenBeachtung bei vorkommenderGelegenheitnachstehend
mitzuteilen.

1. Die Verpachtungkann nur geschehen,wenn die Schulgemeinde
sichmit derselbeneinverstandenerklärt und (vgl. § 20 der Ge¬
meindeordnung)eineausreichendeAblösungssummefür diewährend
der Pachtzeit wegfallendenHand- und Spanndienste bewilligt.

2. Tie Verpachtungerfolgt von Michaelis zu Michaelisauf min-
bestenszwei Schlagordnuugs-Roulaueeuohne pächterischeSicher-
heitsstelluug.

• 3. Der Vertrag ist nachMaßgabe des in fünf Exemplarenange-
fchlossenenVertragsmusterszu entwerfen.(Vgl. Nr. 264.)

4. Das Vertragsmustersetztdie Verpachtungim ganzen an einen
Pächter voraus. Das Amt hat in jedemFalle darüber zu er-
achten,ob sichaus den persönlichenoder wirtschaftlichenVerhält-
nissen des vorgeschlagenenPächters Bedenkengegen die Ge-
nehmigungder Verpachtungergeben.

ö. Bei eiuer Verpachtung in Stücken an mehrerePächter finden
die vorstehendenBestimmungenund das Vertragsmuster, soweit
tunlichund zweckmäßig,entsprechendeAnwendung.

6. Ans der zuverpachtendenKompetenzgewonnenesHeu undStroh,
insoweites nicht schon hat verfüttert werdenmüssen, ist beim
Beginn derPachtzeitunter amtlicherLeitung gegenangemessenen.
Preis an den Pächter oderanderweitigzu verkaufen.Der Erlös
ist nach Abzugder dem Stelleninhaberfür das Heu zustehenden
Werbekostenvom Amte zinsbar zu belegenund nebstZinsen bei
BeendigungderPachtzeitzumWiederankaufvon Heu undStroh
dem derzeitigenStelleninhaberzuzuweisen.

7. Die uach§ 7 des Vertragsmusters an das Amt gezahlteerste
Pachtrate ist (ohneZinsen) bei Beendigung der Pachtzeit dem
derzeitigenInhaber der Schulstelleals letztePachtratezu zahlen.

8. Wenn es wünschenswertund tunlich erscheint,so ist in den
§ 13 des Vertrages nochnach dem erstenAbsatzeinzuschalten:

„Das Amt ist berechtigt,vom Pächter während der beiden
letztenPachtjahredie Bestellungeiner Realkautionfür pacht-
vertragsmäßigeRücklieferungderPachtgegenständezuverlangen,
wenn nachseinemErmessendie Verhältnissedie Befürchtung
begründen,daß eine ordnungsmäßigeRückgabeder Pachtung
nicht erfolgen werde. Die Höhe der Kaution wird vom
Amte nachGehör desGemeindevorstandesfestgesetztund darf
nichtden Betrag der Jahrespachtüberschreiten."

Uebrigenserscheintes in geeignetenFällen zulässigund empfehlens-
wert, daß die Gemeinde(Schul- oder Ortsgemeinde) dem Lehrer eine
festeEntschädigungfür Pacht und Wegfall der Bestellungsarbeitenzahlt
und dagegenauf ihre Kostenund Gefahr die Kompetenzverpachtet.



— 284 —

25!). Verordnungvom 15. November1897, betr. das Feuernugsdepntat
der ?omaniallandschnllelirer,welcheInhalier von Familienstellen
sind. (Vgl. Nr. 274. 279.)
Wir verordnenhierdurch, daß hinsichtlichdes Feuerungsdeputates

derjenigenLandschullehrerim GroßherzoglichenDomanium, welcheInhaber
von Familieustellensind, künftig die folgendenGrundsätzegelten und zur
Auwendunggebrachtwerden sollen:

1. Schullehrer,deren Schulstube24 qm und weniger an Flächen-
räum enthält, beziehenein Deputat von 18 rm BuchenkluftholzI. Klasse.

2. Schullehrer, deren Schulstube mehr als 24 qm an Flächen¬
raum enthält, beziehenein Deputat von 16 rm VuchenklustholzI. Klasse
und 4000 Soden Torf.

3. Das Holzdeputatvon IL rrnBuchenkluftholzI.Klasse kann nach
dem Ermessender GroßherzoglichenForstverwaltungganz oder zum Teil
in anderen Holzartenin nachstehendbestimmterWeise abgegebenwerden:

rm
1. An BuchenkluftholzII. Klasse 18
2. An BuchenknüppelholzI. KlasseoderBirkenkluftholzI. Klasse 22
3. An Eichen-oder BirkenkluftholzII. Klasse 28
4. An Eichen-oder BirkenknüppelholzI. Klasse,sowieEllern-

oder NadelholzKluftholzII. Klasse 32
5. An Ellern oder NadelholzknüppelholzI. Klasse . . . . 3G

4. An Stelle desTorfdeputats kann in denjenigenFällen, in welchen
dasselbenach Ermessen der GroßherzoglichenForstverwaltung in ent-
sprechenderNähe oder genügenderGüte nicht angewiesenwerden kann,
ganz oder teilweiseein Ersatz an Holzzu derFolge gegebenwerden,daß
4000 Soden Torf gleichberechnetwerden:

J. 4 rm Bnchenknüppelholzl. KlasseoderBirkenkluftholzI. Klasse,
2. r>rm Eichen-oder BirkenkluftholzII. Klasse,
3. 0 rm Eichen oder Birkenknüppelholz>. Klasse, sowie Ellern-

oder NadelkluftholzII. Klasse.
4. 7 rm Ellern oder NadelholzknüpelholzI. Klasse.
Die Verordnung vom 10. April 1830 (Raabe, Gesetzs.IV. X>>.

3366) und vom 1. Juni 1869 (Regierungs-Blatt 1869 Xo. 41), be¬
betreffend das Feuern»gsdepntat der Domaniallandschnllehrerwerden
ausgehoben.

260. Rundschreibendes Finanz-Ministeriumvom 13. Dezember1897,
betr. A-enentiiflder Inhalier von Familienstellen.
Mir Bezug aus die V. O. vom 15. November d. I, betr. das

Feuerungsdeputat der Domaniallandschullehrer,welche Inhaber von
Familienstellensind, wird darauf hingewiesen,daß zu denUmwandlungen
der Torsbezüge iu Holz nachwie vor die diesseitigeZustimmungvorher
einzuholenist.
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261. Rundschreiben des Finanz-Ministerium vom II. Januar 1900,.
betr. Feldbefriedigungen.
Nachdemdie zuständigenGroßherzoglichenMinisterien in den ab-

schriftlichangeschlossenenSchreibeneine Auslegung des § 6 der V. O.
vom 29. Juni 1869 gegeben haben, wird das Amt angewiesen,etwa
vorkommendeAnsätzefür Feldbefriedigungenin den betr. Rechnungen,
insoweit eine Erstattung sogenannter barer Baukostenan Hofpächterin
Frage kommt,nichtzu beanstanden.

Schreibendes Justiz-Ministeriumvom 21. August 1899.
Das Ministeriummuß auch nachwiederholterErwägung an der

bisher von ihm vertretenenAuffassungfesthalten,das; alleBefriedigungen•
auf denSchulländereienohneUnterschied,also anch dieFeldbefriediguugeu,
seit Einführung der Gemeinde-O. in Beihalt der Bestimmungdes § 6
der V, O, vom 29. Juni 1869, betr. die Beteiligung der Gemeinden
im Domaninm an den Ortsschulen, von den Gemeinden herzustellen
nnd zu erhalten sind.

Schreiben des Ministerium des Innern vom 16. Dezember1899.
Nach§ 2 der V. O. vom 29. Juni 1869, betr. die Beteiligung

der Gemeindenim Domanium an den Ortsschulen,solltenGebäude und
Ländereiender Schule in den Tomanialdorsschaftenden Gemeindender
SchulortezumEigentum überwiesenwerdenund ist weiterin ^ 6 daselbst
ganz allgemein bestimmt worden, daß die Uebertragnug der aus dem
Eigentum an den Schulgebäuden und Schulländereienentspringenden
LastennndKostendenGemeindenobliege. Hieraus glaubt dasMinisterium
folgernzu müssen,daß selbstwenn die in § 6 vorhergehendaufgeführten
„Befriedigungen" nur auf Hof- und Gartenbefriedigungenzu beziehen
sein sollten, dochauch die Ackerbefriedigungenvou deu Gemeindeu zu
erhalten sind, da an keinerStelle in der V. C zn Lasten der Lehrer
ein dahin gehenderVorbehaltgemachtwordenist.

262. Rundschreiben des Finanz-Ministerium vom 17. Februar 1900,.
betr. Holzdeputateder Domanial-^andschullchrer.
Die Abgabe der Holzdeputatefür die unverheiratetenDomanial-

Landschullehrerund für dieJndustrieschuleu,ebensoderHolzentschädigung,
wo Torf nichtgegebenwerdenkann, soll von jetzt ab nnch im voraus
geschehen,so daß nunmehr die gesamtenBrennholzdepntateder Schuleu
im Bereicheder Kameral-Verwaltnngim Winter vor demJahrgänge der
Fälligkeitabzugebensind.

Die Anweisung des Holzes hat regelmäßig so früh zu geschehen,
daß die Abfuhr spätestensim Laufe des Monats März erfolgenkann.

Die Abgabefür den Jahrgang Johannis 1900/1901 hat bis Ende
des Monats März 1900 stattzufinden.(Vgl. Nr. 269.)
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AKT Entscheidungdes Ministerium des Innern vom 7. April 1900,
betr. Teichlasten.
In der Beschmerdesacheder Lehrer D. zu 2., B. zu V. und B.

zu H. iu der Teldau über ihre Heranziehungzu deu Deichlastendes
Sommerdeichs auf der FeldmarkG. werden dem Großh. Amt zu B.
die mit den Berichtenvom 24. Nov. v. I. und vom 28. Januar d. I.
eingereichtenAktenmit dem Bescheidezurückgegeben,daß die Beschwerde
begründetbefundenist, und demgemäßdie amtlichenVerfügungen, durch
welchedie Verpflichtungder drei Teldaulehrer an den genanntenDeich-
lastenals Besitzer von Ländereienteilzunehmenausgesprochenist, hier-
durchwiederaufgehobenwerden.

Gemäß § (5 Absatz1 der Domauialschulordnungvom 29. Juni
18(39liegt bei den Schulen in den Domanialortschaftenunter anderem
die Uebertragung der aus dem Eigentum au den Schulgebäudenund
SchulländereienentspringendenLasten und Kosten den Gemeinden ob.
Schon aus diesemGrunde entfallendiejenige»Lastenund Kosten,welche
auf Grund der alten Deichordnungvon den Besitzern von Ländereien
auf der durch den Deich geschütztenFeldmarkG. zu tragen sind, hin-
sichtlichder auf der FeldmarkG. liegendenLändereien der drei Teldau-
schulenauf die DomauialgemeindeTelvau als EigentümerindieserLän-
dereien und es bedarf nur des Hinweises, daß die Ueberweisuugder
Ländereien der drei Teldauschnleniu das Eigentum der Domanialge-
meindeTeldau in Gemäßheit des § 2 Absatz1 der Domanialschulord-
nung ausweislich31 der Amtsakten, betr. die Gemeindeorganisationin
der Teldau, bereits am 5. Sept. 1874 erfolgt ist.

Aus dem Umstände,daß die fraglichenSchulläudereieunicht inner
halb des Gemeindebezirksder DomanialgemeindeTeldau, sondern auf
der FeldmarkG. belegensind, kann ein Grund zu einer anderen Be-
urteilung des Sachverhalts nicht entnommenwerden.

Die Heranziehungder drei Beschwerdeführerals Nutznießer der
Schulländereienzu den Kosten der Deichunterhaltungiu der gescheheneu
Weise ist demgemäßschonaus dieser allgemeinenErwägung unzulässig
gewesen,und es bedarf keines weiterenEingehensauf die in dem Amts-
berichtvom 24. Novemberv. I. enthaltenenAusführungen.

204. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 23. Januar 1901,
betr. Verpachtungvon Schulländereien.
Unter Aushebungder Vorschriftunter Nr. 3 des Rundschreibens

vom 19. Oktober1897 wird hierdurchbestimmt, daß die Verträge über
Verpachtungvon Schulländereienkünftig nach Maßgabe des in fünf
ExemplarenangeschlossenenVertragsmusterszu entwerfensind.

Die Aemter haben, wenn es zweckmäßigerscheint,dem § 16 die
Bestimmunghinzuzufügen,daß im Falle des Ablebensdes Pächters die
Erben nicht berechtigtsein sollen,das Pachtverhältniszu kündigen.
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Verkrag über Verpachtung der Schulläudereieu zu >.
1Q

A M. auf Michaelis—

Zwischen dem SchullehrerX. zu X. als Verpächter und dem
..X. daselbstals Pächter ist unter Vorbehalt der

Genehmigungdes hohen GroßherzoglichenMinisteriums, Abteilung für
Unterrichts-Angelegenheiten,heute der nachstehendePachtvertrag abge-
schlössenworden.

§ l. Verpachtet werden die nachstehendausgeführtenLändereien
für die Zeit von Michaelis 1 bis Michaelis IS

<DieverpachtetenLändereiensind nachdemFeldregisterzubezeichne»)
(Gegebenen Falls ist anzufügen, daß, bezw. welcheWirtschafts-

gebäudedemPächter zurBenutzungwährendderPachtzeitüberlassensind.)
Wegen der Größe und der Güte der Ländereien wird nichts ge-

wöhrleistet.
Die Vorschriftendes § 568 B. G B. finden keine Anwendung.
§ 2. Von der Verpachtungsind ausgeschlossen

1. die Jagd;
2. alle Lager von Torf, Sand, Lehm, Ton, Kies, Mergel,

Kohlen,Kalk, Gyps und Salz, sowieMineralien aller Art;
3. an Bäumen

A n rner!.: Hier sindauchetwaigeMitbenutzungsrechtedesLehrers
zu erwähnen.

§ 3. Die Jahrespacht beträgt

s jc. y
(in Buchstaben: Mark.)

§ 4. Pächter hat die verpachtetenLändereien nach den Regeln
einer ordnungsmäßigenWirtschaft zu benutzenund besondersordnungs-
mäßig zu bestellenund zu bedüngen.

An merk.: Soweit erforderlich,sind hier Bedingungen wegen
ausreichlicherDüngung, wegender Wiesenpflege,der Erhaltung und Ein-
richtungvonRieselanlagen,derTeilnahmean einemRieselverbandu. s. w.
zu machen.

§ 5. Die Uebergabe der Pachtländereien geschiehtMichaelis
an einem vom Verpächterzu bestimmendenTage in Gegen

wart des Ortsvorstehers.
Anmerk: Zustand der Ackerbestellungohne Gewähr.
K 6. Eine Verasterpachtungoder Abtretung des Pachtrechts ist

mir unter Zustimmungdes GroßherzoglichenAmtes zu
zulässig.

§ 7. Pächter hat die Pacht in Vierteljahrsraten vorgängigbezw.
am 1. Oktober,2. Januar, l. April und 1. Jnli zu bezahlenund zwar
die ersteRate au das GroßherzoglicheAmt zu - ,
alle weiterenRaten an den Verpächter.
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Der Pächter darf wegenAnsprüche,welcheer gegen denVerpächter
erhebenzu könnenglaubt, ohne den Willen des Letzterenweder mit der
Pacht aufrechneunochdieselbezurückhalten.

§ 8. Das Amt hat dieerstePachtratenachseinemErmessenzinsbar
zu belegen.

Die aus der Belegung erwachsenenZinsen werdennach ordnnngs-
mäßiger Rückgabedes Pachstücksdem Pächter ausgezahlt, andernfalls
dienen sie zur Ausgleichungvon Ausstellungen.

§ 9. Die vorhandenenBefriedigungen,Wege, BrückenundGräben
isowiedie mitverpachtetenGebäude) sind vom Pächter im Umfangeder
verpächterischenVerpflichtungzu erhalten.

§ 10. Wegen Wild-, Sturm-, Hagelschadensund Mißwachses,
überhaupt ans Zu- und Unglücksfällenfindet wederein Nachlaßan Pacht
nochsonsteine Entschädigungauf Grund dieses Vertrages statt.

Wegen Wildschadensstehen dem Pächter lediglichEntschädigung^
ansprüche nachMaßgabe der bestehendenreichs- und landesgesetzlichen
Bestimmungenzu und bleibt es ihm überlassen,solcheAnsprüchegeltend
zu machen

§ 11. Bei Ueberuahme uud Rückgabe des Pachtstückswerden
Dung, Dungfuhren und Bestellungskostennicht ersetzt, dagegen die Ein-
saat an Korn, Klee- und Grassämereienfür die nächsteErnte.

§ 12. Die zu Anfang der Pachtzeitnochnicht beendeteErnte ge-
bührt dem Verpächter, die zu Ende der elfteren noch nicht vollständig
beschaffteErnte dem Pächter.

§ 13. Pächter muß die verpachtetenLändereien bei Beendigung
der Pachtzeit in einem den Regeln einer ordnungsmäßigenWirtschaft
entsprechendenZustande und in derjenigenSchlagordnuuguud Frucht-
folgezurückliefern,welchein der Anlage aufgeführt ist.

Verbesserungen,welchePächter mährend der Pachtzeit ausgeführt
hat, bleibenohne Ersatz zur Stelle, auch steht dem Pächter nicht zu,
wegenangeblicherGegenansprüchedie RückgabedesPachtstücksoder eines
Teiles desselbenzu verweigern.

§ 14. Im letztenPachtjahre darf Pächter mit der Aberntung erst
beginnen, wenn auf seinenAntrag amtsseitig festgestelltist, daß er die
für die vorgeschriebeneRücklieferungbis dahin erforderlichenMaßnahmen
<Schlageinteilung,Düngung, Ackerbestellung)getroffenhat uud bis dahin
seinenVerpflichtungenaus deu §§ 4 uud 9 dieses Vertrages nachge¬
kommenist.

In den Vorjahren darf Pächter mit der Hackfruchteruteerst nach
Zahlung der erstenVierteljahrsratefür das folgendePachtjahr beginnen.

§ 15. Falls vor Ablauf der Pachtzeit die Schulstelledurcheinen
andern Lehrer besetztwird, tritt letztererin den Pachtvertrag ein.

§ 16. Der Pachtvertrag darf vomVerpächter,bezw.dessenRechts-
Nachfolger,unter amtlicherZustimmung vor Beendigung der Pachtzeit
ohne EntschädiguugSverpslichtungaber unter Wahrung seines Anspruchs
aus Schadeusersatzaufgerufenwerden
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a. zu sofort,wennPächter in Konkursgerät, zur Verwaltungseines
Vermögensrechtlichunfähig wird, diePacht nichtrechtzeitigzahlt,
ordnungswidrigwirtschaftet,oderdiesonstigenin diesemVertrage
übernommenenVerpflichtungennicht rechtzeitigerfüllt; beim
Aufhören des Pachtverhältnissesvor beschaffterErnte findet,
unbeschadetder dem Verpächteretwa zustehendenAnsprücheauf
Schadensersatz(vgl. auch§ 8), unter Leitung des Amtes eine
AuseinandersetzungzwischenPächter und Verpächternach Maß-
gäbe der Konstitutionvom 12 Juni 1784 statt;

b. beim etwaigenAblebendes Pächters nach beschaffterErnte des
Pachtjahres, in welchemPächter verstorbenist, wenn die Erben
des verstorbenenPächters dem Verpächter zur Fortsetzung des
Vertrages nicht geeigneterscheinen.

§17. In Streitfällen steht die Entscheidungüber die Tatsachen,
ob der Pächter den einzelnen ihm nach dem Vertrage obliegendenVer-
Kindlichkeitennachgekommenist, b<jw.welcherSchaden durch die Nicht-
erfüllungdieserVerbindlichkeitenerwachsenist, unter AusschlußdesRechts-
weges dem GroßherzoglichenAmte in zu. Gegen
die amtliche Entscheidungfindet Beschwerdean das Großherzogliche
Ministerium, Abteilung für Unternchts-Angelegenheiten,statt, welchem
jedochvorbehaltenbleibt, in geeignetenFällen die Streitfrage auf den
Rechtswegzu verweisen.

§ 18. Die Kosten dieses Vertrages einschließlichStempel und
Gebühren tragen beideVertragschließendenje zur Hälfte.

Dieser Vertrag ist dreifach ausgefertigt und von den Vertrag-
schließendeneigenhändigunterschriebe».

Das Haupteremplarist zu den Amtsaktenzu legen, dos zweiteer-
hält der Verpächter,das dritte der Pächter.

(Ort und Datum.)
X. N. als Verpächter. X. X. als Pächter.

265. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 4. April 1901,
betr. Schnlkoppel-Befriedigiing.(Vgl. Nr. 171.)
Durch Einführung der Stallfütterung des Viehes sind im Laufe

der Jahre bei einerReihe vonSchulstellendieKoppelbefriedigungenüber-
flüssiggewordenund ist das Material derselben,soweitsolchesnochvor-
Händenwar, verkauftworden mit der Bestimmung,daß die Auskünfte
aus diesemVerkauf zinsbar belegt werden sollten in der Absicht,sie,
nachdemsie durchZnschreibungder Zinsen weiter augewachsenseien,der-
einst bei günstigerGelegenheitzum dauerndenVorteil der betreffeudeu
Tchulstellenzu verwenden.

DieAemterwerdenaufgefordert,zu prüfen und zu berichten,ob an
Schulstelleuihres BezirksVerkäufevonKoppelbefriediguugenstattgefunden,
bezw.welcheVerwendungdie Aufkaufteaus denselbengefundenhaben.

19
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Ä<i<»Reskript des Unterrichts-Ministerinmvom 31. Oktober 1901 an
den ErbpächterV. in S betr. Srlmlroicfc.

Auf den Vortrag vom 14./16. v. SQttS-,betreffend die Wiese
der Küstcrschulstellezu S. wird nach vernommenemBerichtedes Amtes
erwidert, daß die Beschwerdegegeuden AmtSbescheidvom 21. August
d. Js., welcherder Gemeindedie Bestellungeines Teiles der Schuliviese
als Ackeraufgibt, unbegründetist und deshalbhierdurchverworfenwird.

Denn nach dem erwähntenAmtsberichtehandelt es sich im vor-
liegendenFalle um eineFlächevon ungefähr 100 Quadratruten der unter
Nr. 463 der Karte der DorffeldmarkS. gelegenenWiese, welche nach
dem Einteilungsregister13007 qm — (">00Quadratruten groß und dem
Schullehrer als solchezur Nutzungüberwiesenist.

Aber selbstwenn die Annahme der Beschwerdeführer,daß die zur
Frage stehendeFlächeder Schulkompetenzin der Klassentabelleals „litt
brauchbar" aufgeführt sei, zuträfe, so würde dieserIlmstandderGemeinde
keinRechtzur Verweigerung der Bestellunggeben, da die Registrierung
der einzelnenTeile einerSchulkompeteuzüberall nicht ohneWeiteres und
ein für alle Male maßgebendsein kann für dieArt derBenutzungdieser
Teile und die derselbenentsprechendeBestellung.

Der weitere Einwand, daß die fraglicheFläche sichebensowie der
übrige Teil der Wiese zur Wiesennutzungeigne und deswegen von der
Gemeindenicht als Ackerzu bestellensei, erledigt sich durch das vom
Amte eingeholtesachverständigeErachtendes DistriktsIngenieurs. Nach
diesemErachtenistdasunter Nr. 463 derKarte gelegeneStückderKompetenz
in älterer Zeit zwar als Wiese bonitiert und damals schon wegen ihrer
allgemeinhohen und trockenenLage in die letzteWiesenklasse(201- -300)
eingestellt,der höchstbelegeneTeil dieserSchulwiesevon ungefähr 100
Quadratruten, tun den es sichim vorliegendenFalle handelt, aber infolge
des im Laufe derZeit hinuntergegangenenGrutidwasserstaiideSnicht mehr
als Wiese, sondernals Weide anzusprechen.SolcheWeideflächenwerden
aber durch Beackerungauf einige Jahre mit nachfolgenderBesamungmit
Klee und Wiesengräserngut kultiviert, ivie denn auch die uniniltelbar
an das fraglicheStück anstoßendenWiesen der Büdner ebenso bewirl
schaftetwerden.

Entspricht es demnacheiner rationellenWirtschaftsführung, den
höchstgelegenenTeil der Schulwiesezu S. als Ackerzu nutzen, so ist
damit auch die Verpflichtungder Gemeindegegeben,diesenTeil als Acker
z» bestellen,wie dies auch im Frühjahr d. Js geschehenist.

207. Reskriptdes Unterrichts-Ministeriumvom 6. Mai 19"2 an das
Amt in W., betr. Nni>»ngder Schnlwicseiil* Atter.
Bei Rückgabeder Anschlüssedes Berichts vom 24. v. Mts., betr.

die BeschwerdedesLehrers zu H. iregeu verweigerterAckerbestellung,wird
dem Amte das Nachstehendeerwidert:
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Nadj Angabe desSchulzen zu H. ist seit 18 Jahren dasjenigeStückder der ^chulsielle in H. als Wiese beigelegtenLändereien, welchesamNordrande an der Kl. W.'o Scheide liegt, von der Gemeinde als Uckerbestelltworden. Wie amtlich festgestelltist, ist dieserTeil der Schnlwiesetm Jahre 1883 drainiert worden, und zwar ist nach dem Erachten desDistrikts-Jngenieurs diese Drainage als Ackerdrainageanzusehen. NachsachverständigemErachten ist, wie. das Amt selbstberichtet, die Nutzungder fraglichenFläche als Acker geboten. Das sachverständigeErachtengeht dahin, daß diese Fläche, als Wiese genutzt, durchschnittlichnie an-nähernd den Ertrag liefern könne, den sie als Acker bringen müsse;die tiefe Ackerkrumesei guter zersetzterLehmboden,derUntergrund toniger
Lehmboden. Kann hiernach dem Lehrer nicht abgesprochenwerden, diefraglicheFläche als Acker zu nutzen, muß vielmehr uach stattgehabterTrainierung in Beihalt des sachverständigenErachtens die Nutzung der-selben als AckereinerrationellenWirtschaftsführungentsprechendangesehen
werden, so ist die GemeindeH, welchenach der V. O. vom 29. Juni1869, betr. die Beteiligung der Gemeinden im Domanium an denOrts-schulen, zur unentgeltlichenBestellung der ganzen Schuikompetenzver-
Pflichtet i)t, auch verpflichtet, die fragliche Fläche als Acker zu bestellen.

Die Beschwerdedes Lehrers ist demnachbegründet.

Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 8V. Juni 1902, betr.
Verwaltungdes Erlösesans verkauftenKoppelliefriedignngen.

Vgl. Nr. 171.

:268. Bekanntmachungvom15.Juli 1902,betr. dierevidiertenGrund¬
sätzefür einebilligmäßigeVeranschlagungdes Tiensteinkomiuens
der an denLandschulenim Toiuaniiim,an den ritter- und land-
schaftlichenLandschulenund an den Volks-und Bürgerschulenin
denStädten undFleckenangestelltenseminaristischgebildetenLehrer.
Das unterzeichneteStaats-Ministerinm bringt in der Anlage die

revidierten Grundsätze für eine billigmäßigeVeranschlagung des Dienst-
Einkommensder an den Landschulenim Domanium, an den ritter- und
laudschaftlichenLandschulenund an deu Volks- und Bürgerschulenin den
Städten und FleckenangestelltenseminaristischgebildetenLehrer, welche
-unter Aufhebung der VeranfchlagungS-Grundsätzevom 28. Mai 1897
<1Regierungs-Blatt 1897, No. 21) auf Grund des ß 11 Abs. 2 bezm.
des .§ 21 Abs. 2 der Verordnung vom 12. März 1901, betreffend die
Regelung des Diensteinkommens(Regierungs-Blatt 1901, X«. 13), und
zwar, soweit eS sichum dieritter- und landschaftlichenSchulstellenhandelt,
mit Zustimmung des Engeren AusschussesvonRitter- und Landschaftfest-
gestellt sind, hierdurchzur allgemeinenKenntnis.

Die revidiertenVeranschlagungs-Grundsätzetreten mit dem 1. bezw.
24. Oktober d. I. (f. § 2 Abs. 1 derVerordnung vom 12. März 1901)
.mit der Maßgabe in Kraft, daß der durch § 12 der Verordnung vom
12. März 1901 auf 800 Mk. festgesetzteWert der gesetzlichenAnfangs-

*19



— 292 —

besoldungder ritter- und landschaftlichenSchulstellenfür die dort genannten
Zweckeunverändert von Bestand bleibt.

Schwerin, den 15. Juli 1902.
GroßherzoglichMecklenburgischesStaats-Ministerium.

Anlage.

Grundsätze
für die Veranschlagungdes Diensteinkommensder an denLandschulenim
Domanium, an den ritter- und landschaftlichenLandschulen und an den
Volks- und Bürgerschulen in den Städten und Fleckenangestelltensemi-

naristischgebildetenLehrer.
§ 1. Tie freie Dienstwohnung mit Hofraum, Stallungen und

sonstigenWirtschaftsgebäuden ist bei allen Landschnlstellenohne Unter-
schiedzu 100 Mk., in den Städten und Flecken mit IV Prozent des.
jeweiligen, in den §§ 18 und 19 der Verordnung vom 12. März 1901

Regierungs-Blatt 1901, No. 13 — bestimmtenjährlichen Mindest-
Diensteinkommens,jedochin keinemFalle unter >00 Mk. zu schätzen.

§ 2. Mit Rücksichtauf das nach den bestehendenBestimmungen
im Domanium zu gewährendeFeuerungsdeputat ist an den Domanial-
schulendie Feuerung des Lehrers mit Einschluß der Gemeindeleistungen,
gleichmäßigauf 60 Mk. zu veranschlagen.

Das den ritter- und landschaftlichenLehrern zustehendeFeuerungs-
Material ist in Beihalt des § 8 Absatz 1 zu verauschlagen. In Ort-
schaftenindessen,in welchendie Tagelöhner feststehendeFeuerungsdeputate
erhalten und dem Lehrer für seinen Haushalt ein nach Qualität und
Quantität gleichesDeputat gewährt wird, — vgl. § 2 litt, c der Ver¬
ordnung vom 29. Juli 1893 — wird der Wert dieserHaushaltsfeueruug
einschließlichder Bereitung und Anholung mit 50 Mk. in Ansatz gebracht.
Wie bei dieserVeranschlagungdas für Heizung der Schulstube demLehrer
außerdem zu gewährende halbe Deputat eiues Tagelöhners außer Be-
rechnuug gebliebenist, so ist mich bei der Veranschlagungdes Feuerungs-
Materials in Grundlage des § 8 Absatz 1 die für Heizung des Schul-
lokals erforderlicheFeuerung nicht mit zu berechnen.

§ 3. t. Die festliegendenSchulländereieusind ls. übrigens Ziffer II)
nach folgeudeu Gesichtspunkteneinzuschätzen:

A. Die Veranschlagungder Schulländereien erfolgt nach der in
Anlage A

angeschlossenenTare, für welche die Ansätze der Tabelle znin Zirkular
des Kammer- und Forstkollegiums vom 18. Oktober 1873 über Ver-
anschlagung der Dienstländereien des Amts- und Forstpersonals lBalck,
Verwaltungsnormen I, Nr. 744) als Grundlage gedient haben, mit der
Maßgabe, daß die in der Tabelle — Anlage A — für je 21,68 ar
(100 Quadratruten) bestimmtenPreise sich bei den Dienstländereien der
Lehrer in den Städten um je 20 °,'o erhöhen.

Es kann jedoch bei einzelnen Acker-und Wiesenflächen,wenn
sie über 2000 Meter vom Schulgehöft entfernt sind und mit denHaupt¬
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leiten derSchulländereien nicht in Verbindung stehen,eine zumotivierende
entsprechendeAbminderung eintreten.

B. Soweit die Bestellung der Schulländereien nach den bestehenden
Bestimmungenfür denSchullehrer unentgeltlichzu beschaffenist, sindder
zu A veranschlagtenSumme hinzuzurechnen
für 21 ar und 68 ^j-Meter (100 ^-Ruten) AckerL und II. Kl. 11 Mk.,
für 21 ar und 68 O-Meter ÖOO-9ftuten) AckerIII. u. IV. Kl. 9 Mk.,
für 21 ar und 68 -Meter (100 -Ruten) AckerX'. u. VI. Kl. 7 Mk.,
für 21 ar und 68 -Meter <100-Ruten) Wiesen und Meide 2 Mk.

Ist infolge außerordentlicherVerhältnisse die Werbung besonders
erschwert,so kann ein Abzug von 10 bis 20°/o erfolgen.

C. Das für Baumschule»benutzteLand, soweit es nicht Garten-
land ist, ist als Ackerzu behandeln und zu veranschlagen.

Eine Hinzurechnungaus der Position B findet nicht statt.
D. 1. Die Einreihung des Ackers, der Wiesen und der Weide in

'die verschiedenenKlassen hat nach den vorhandenenFeldregistern und
Bonitierungs-Protokollen zu erfolgen. Insoweit solche nicht vorhanden
sind oder infolge von Kulturveränderungen oder außerordentlicherEreig-
nisse nicht mehr zutreffen, geschiehtdie Einschätzung

a) im Domanium nach zuvor eingeholter Ermächtigungdes Groß-
herzoglichenMinisteriums, Abteilung für Unterrichts-Angelegen-
Heilen, unter Leitung des Amtes durch deu Distriktsingenieur
und zwei Sachverständigeaus dem Kreise der Landwirte;

b) in denübrigenLandesteilenauf VeranlassungderGrundherrschaft
durch2Sachverständigeaus demKreisederLandwirteund10bmann.

Die Sachverständigenwerden von denOrtsobrigkeiten,der Obmann
von deuSachverständigengewählt. Können sichdie Sachverständigenüber
die Wahl des Obmanns nicht einigen, so ernennt die Schulkommission
auf Antrag den Obmann.

Die Einschätzungist i» der Weise vorzunehmen, daß die Sachver-
ständigen nach Anhörung des Schullehrers und im Domanium auch nach
Anhörung des Gemeinde- oder Ortsvorstandes bestimmen, in welche
Klasseder Acker,dieWiese und die Weide im großen imb ganzengehört.
Die zugezogenenSachverständigen und der Obmann sind mittels Hand-
schlags an Eidesstatt zu einer unparteiischenund gewissenhaftenVornahme
des Geschäfts zu verpflichten.

lieber dieKlassifikationist ein Protokoll aufzunehmen. Weichendie
beiden Sachverständigenin ihrer Bestimmungunter einander ab, so ist
im Domanium aus den beiden Einschätzungender Durchschnittmit der
Maßgabe zu ziehen, daß die Brüche für voll gerechnetwerden, während
im Gebiete der Ritter- und Landschaft die Stimme des Obmanns den
Ausschlaggiebt.

2. Erklärt die Obrigkeit, die Ländereieninnerhalb ihrer Klassenals
Acker, Wiese u. s. w. und ebenso die Bestellung nach den niedrigsten
Sätzen der Taxe iu Anlage A bezw. der Bestimmung unter B zu be¬
rechnen, so sind — unter Wegfall der vorstehend unter Ziffer 1 vorge-
schriebenenEinschätzung— dieseSätze bei derVeranschlagungdesDienst-
einkommensin Anrechnungzu bringen.
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II. Im Gebiete derRitter- und Landschaftfinden dieBestimmungen,
in Ziffer I nur mit der BeschränkungAnwendung,

1. daß es hinsichtlichder schonin Grundlage des § 3 Ziffer 1 1>
Absatz1—4 der Veranschlagnngs-Grundsätzevom 28. Mai 1897
abgeschätztenSchulstellen bei dem Ergebnis dieserNeueinschätzung
sein Bewenden behält;

2. daß in denjenigen Fällen, in welchen die Stelle mit 65,04 ar
(300 Quadratruten) oder weniger an Ländereien dotiert ist, die
NeueinschätzungnachfolgendenGrundsätzengeschieht,solangenicht
der Inhaber der Schulstelle die Neueinschätzungnach Maßgabe
der Bestimmungen in Ziffer I beantragt.

Es werden veranschlagt:
.-V Acker.

1. je 21,68 ar (100 Quadratruten) bestelltzu 13 Mk.
2. je 21,68 ar (100 Quadratruten) unbestelltzu 7 Mk.

B. Wiesen.
1. Wiesen, welcheder Lehrer selbst zu werben und von deue» er

die Anfuhr zu beschaffenhat, je 21,68 ar <100 Ouadratruten>
zu 7 Mk.

2. Wiesen, in Ausehnng welcher die Werbung oder die Anfuhr
demLehrerunentgeltlichbeschafftwird, je 21,68 ar (100 Quadrat-
ritten) zu 8,50 Mk.

3. Wiesen, in Ansehung welcher die Werbung und die Anfuhr
demLehrerunentgeltlichbeschafftwird, je 21,68 ar (100 Quadrat-
ruten) zu 10 Mk. Dabei ist als „bestellt" der bis zur Saat

ausschließlichfertig gemachteAckeranzusehen.
III. Im Gebiete der Ritter- und Landschaft müssen die Neu-

einschätzungeunach Maßgabe der Bestimmungen in Ziffer I bis zum 1.
Juui 1903 beschafftfein und genügt bis dahin eine von der Ortsobrigkeit
nach Anhörung des Lehrers aufzustellendebilligmäßigeTaxe, gegen welche
dem Lehrer die Beschwerde in Grundlage des § 10 Absatz2 der Ver-
ordnnng vom >2. März 1901, betreffend die Regelung des Dienst-
einkommensu. s. w., zusteht.

IV. Treten nach erfolgter VeranschlagungKulturveränderungenei»,
oder mindern außerordentlicheEreignisseandauernd den Wert der Schul-
ländereien, so kann das Großherzogliche Ministerium, Abteilung für
Unterrichts-Angelegenheiten,eine Neuveranschlagung nach Maßgabe der
Bestimmungenunter I. I). 1, anordnen, wenn nicht die Obrigkeit von
der Freilassung unter I. I). 2 Gebrauch macht.

Eine gleicheAnordnung kann das GroßherzoglicheMinisterium,
Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,treffen, wenn, soweit es recht-
lich zulässig ist, dem Schullehrer statt der bisher genutzten und veran¬
schlagtenSchulländereien andere Ländereien überwiesen oder der Schul-
kompetenzvertragsmäßig (vergl. Verordnung vom 12. März 1901, be-
treffend die Regelung des DiensteinkommenSn. f. w>,Regierungsblatt
1901, No. 13) weitere Ländereien zugelegtwerden.
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V Die Kosten der Veranschlagunghat im Domanium die Amts-
lasse, in den übrigen Landesteilen die Gntsherrschaft bezw. die Stadt
zu tragen.

§ 4, Das den Landschullehrernund den Lehrern in den Flecken
zustehendeGartenland — gleichgültig ob dasselbe beim Hause oder von
demselbenentfernt belegen ist wird mit 0,20 Mk. für 21,68 Quadrat-
meter (1 Quabratrute), das deu Lehrern in den Städten erster Klasse
und iu den diesen Städten gleichgestelltenFlecken(§ 17 Abs. 1 und 2
der Verordnung vom 12. März 1901) zugewieseneGartenland durchweg
mit 0,30 Mk. für 21,68 Quadratmeter (1 Quadratrute^, das den Lehrern
in den Städten zweiter Klasseund in den diesen Städten gleichgestellten
Flecken(§17 Abs. 1 und 2 der Verordnung vom 12. März 1901) zu-
gewieseneGartenland durchweg mit 0,40 Mk. für 21,68 Quadratmeter
<1 Quadratrute) veranschlagt. Umfaßt das Gartenland mehr als 21 ar
68 Quadratmeter (100 Quadratruten), so ist der überschießendeBetrag
als Ackerim Bereiche des Domaniums wie der übrige der Schulstelle
überwieseneAcker, im Bereicheder Ritter- und Landschaftund wie der
im Felde etwa zn Leinsamenangewiesene, an Stelle des Gartenlandes
gewährte Acker(vgl- Verordnung vom 29. Juli 1893, § 2 litt, b) zu
veranschlagen.

§ 5. Wird den Domanialschulstellenbedüngtes und bestelltesAcker-
land iu wechselndenSchlägen gegeben, so ist dasselbe zn 16 Mk. für
21,68 ar (100 Quadratruten) ohne weiteren Unterschied zu berechnen.

In Fällen, in welchenden ritter- und landschaftlichenLehrern nicht
festeSchnlländereienals nutzbare Ackerflächenzugewiesensind, sondern in
welchen ihnen im Hoffelde — z. 23. in Grundlage der für letzteres
geltendenSchlagordnung - wechselndeFlächen zur Nutzung übergeben
werden, kommenfolgendeGrundsätzezur Anwendung:

Es find zu veranschlagen:
1. je 21,68 ar (100 Quadratruten) bestellten, d. i. bis zur Saat

ausschließlichfertig gemachtenAckerszn 16 Mk.,
2. je 21,68 ar (100 Quadratruten) unbestelltenAckerszu 10 Mk.
Werden die Ackerflächennur unvollständig bestellt übergebenund

hat der Lehrer einen Teil der Bestellungselbstzu beschaffen,so ist von
den vorstehend für die bestelltenAckerflächenbestimmtenSätzen ein ver-
hältnismäßiger Betrag von der Gutsobrigkeit nachAnhörung des Lehrers
in Abzug zu bringen. Gegen diese Dare steht demLehrer dieBeschwerde
in Grundlage des § lOAbsatz 2 derVerordmmg vom 12.März 1901 zu.

§ 6. Für die Berechnung der Getreidedeputate siuv nach dem
Durchschnitt der 10 Jahre 1891/1900 die Martinipreise maßgebendzu
machen, welche jährlich von der Kameralvenvaltung in den Amtlichen
Beilagen des Regierungs-Blattes veröffentlichtwerden.

Für Heu ist durchweg2 Mk., für Roggenschierstrohund Sommer-
futterstroh 1 Mk. 50 Pfg-, für Krummstroh 1 Mk. der gelieferteZentner
zn rechnen, indessensind von dem für die Winterfütternug von Kühen
geliefertenHeu und Stroh 20 Zentner Heu, 20 Zentner Sommerfntter-
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stroh und 20 Zentner Streustroh, als die Winterfütterung einer Kuh
ausmachend,zusammen nur auf 65 Mk. zu schätzen.

§ 7. Die Sommerweide für eineKuh ist auf 25 Mk., für ein Kalb
auf 15 Mk., für ein Schaf auf 2 Mk., für ein Schwein auf 1 Mark
50 Pfg. und für eine Gans mit Aufzucht auf 3 3)(f., die Winter¬
fütterung einer Kuh auf 65 Mk., eines Kalbes auf 25 Mk. und eines
Schafes auf 3 Mk. zu veranschlagen.

§ 8. Was der Schullehrer sonst an Naturalien, insbesondereauch
aus kirchlichenDiensten bezieht, ist billigmäßig, wo zutreffend, im ent¬
sprechendenVerhältnis zu den vorstehendenVeranschlagungen,in Grund-
läge des durchschnittlichenOrtspreises der letzten drei Jahre 1898/1900,
soweit dieser nicht wegen außerordentlicherUmstände den regelmäßigen
Preis der Gegend übersteigt, in Geld zu tarieren.

Für Brote, die geliefert werden, sind jedochallgemein 6 Pfg., für
Wurst 60 Pfg. das Pfund, für Milch 8 Pfg. das Liter, für Schafkäse
25 Pfg., für Eier 3 Pfg. das Stück zu berechnen.

§ 9. Die Fuhren, welchedem Schullehrer in seinemHaushalt zu
leisten und bei den bisherigen Veranschlagungennoch nicht berücksichtigt
sind, z. B. die Fuhren zur Mühle, dürfen nicht ohneWeiteres nach dem
Preis eines Mietsfuhrwerks, sondern müssen nach denjenigen Gesichts-
punkten veranschlagt werden, nach welchen die Fuhren in angemessener
Weise in Wirklichkeitbeschafftwerden.

§ 10. In Ansehung der ritter- und landschaftlichenLehrer ist in
den Fällen, wo bis zum 24. Oktober 1901 das bare Einkommen eines
bereits angestelltenLehrers den Betrag von 260 Mark nicht erreicht oder
übersteigt, das Schulgeld und die bare Zulage — cfr. § 2, litt, h der
Verordnung vom 29. Juli 1893 — nach dem Durchschnitt der letzten
5 Jahre (1897/1901) in Ansatz zu bringen.

Dem so ermittelten Betrage ist die nach § 8 Nr. 2 der Verord-
nung vom 12. März 1901, betreffenddieRegelung desDieusteinkommens
it. s. w., vom 1. Oktober 1901 ab zu gewährendeerhöhte bare Zulage
hinzuzurechnen.

An den Domaniallandschulenkommt der Schullohn, soweit er nach
Roggenpreisenberechnetwird, in der durchschnittlichin den zehn Jahren
1891/1900 an den Inhaber der SchnlstellegezahltenHöhe, soweit er
nach der Kinderzahl berechnet wird, in dem durchschnittlichin den 5
Jahren 1897/1901 entrichtetenBetrage in Anrechnung.

§ II. Die Veranschlagungdes Diensteinkommenschließtdamit ab,
daß der Betrag desselben,wie er sichaus der Zusammenstellungder An-
schlagswerteder einzelnenDienstbezüoeergiebt, nach unten auf eine Zahl
abgerundet wird, welchedurch 10 teilbar ist.

§ 12. Die dem unverheirateten Inhaber einer ritter- oder land-
schaftlichenFamilien-Landschulstellemit Genehmigung desGroßherzoglichen
Ministerinms, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,an Stelle des
gesetzlichenEinkommens gewährte freie Station (Wohnung, Beleuchtung,
Heizung und Kost»ist auf 350 Mk. einzuschätzen.Bei Gewährung freier
Wäsche erhöht sich dieser Taxwert um 30 Mk., bei Gewährung freier
ärztlicherBehandlung und freier Arznei um 20 Mk.



Anlage t.
Taxe

vom 18. Oktober1873 zur Veranschlagungvon Dienstländereienim Domanium:

Acker Acker Acker

KlasseBonität
Preis

für21,68Sr
(10VsI-Rth.)

Mk.
KlaffeBonität

Preis
für21,68Ar
(100^-Rth.)

Mk.
KlasseBonität

Preis
für21,68Ar
(10W-Rth.)

Mk.

I. 75 13,33 III. 96 9,90 IV. 145 4,83
II. 76 13,16 rr 97 9,79 150 4,67„ 77 12,99 rr 98 9,69 V. 155 3,87
„ 78 12,82 rr 99 9,60 tr 160 3,75
„ 79 12,66 rr 100 9,50 rr 165 3,03
„ 80 12,50 101 9,16 170 2,94
„ 81 12,35 102 9,07 ff 175 2,29
„ 82 12,20 „ 103 8,98 180 2,22
rr 83 12,05 „ 104 8,89 185 1,92
rr 84 11,90 105 8,81 ff 190 1,58
rr 85 11,76 „ 106 8,73 ff 195 1,03
„ 86 11,63 „ 107 8,64 „ 200 1,00„ 87 11,49 „ 108 8,56 VI. 205 0,85„ 88 11,36 „ 109 8,49 rr 210 0,83
„ 89 11,24 110 8,41 215 0,81
„ 90 11,11 IV. 115 7,83 220 0,79

III. 91 10,44 „ 120 7,50 225 0,67
„ 92 10,33 „ 125 6,80 /r 230 0,65
„ 93 10,22 „ 130 6,54 235 0,64
„ 94 10,11 „ 135 5,93 tr 240 0,63
rr 95 10,00 „ 140 5,71 „ 245 0,51

Acker Wiesen Niedrige Weide

KlasseBonität
Preis

für21,68Ar
(IMI-Rth.)

Mk.
Bonität

Preis
für21,68Ar
ll0W-Rth.)

Mk.
Bonität

Preis
für21,68Ar
(100|j=3ith.>

Mk.

VI. 250 0,50 100 12,00 100 4,75
„ 255 0,49 105 11,43 110 4,32
„ 260 0.48 110 10,91 120 3,96
„ 265 0,38 115 10,43 130 3,69
„ 270 0,37 120 10,00 140 2,32

275 0.36 125 8,20 150 2,17
„ 280 0,36 130 7,88 160 1,72
1t 285 0,26 135 7,04 170 1,62
// 290 0,25 140 6,79 180 1,25

295 0,25 145 6,03 190 1,18
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Acker Wiesen Niedrige Weide

KlaffeBonität
Preis

für21,68Ar
(lOMRth.)

Mk.
Bonität

Preis
für21,68Ar
(1001KM).)

Mk.
Bonität

Preis
für21,68Ar
lOd rlitiu

Mk.

VI. 300 0,25 245 1,84 300 0,42

(Noch) Wiesen 250
255

1,80
1,76

320
340

0,31
0,29

150 5,83 260 1,73 360 0,28
I 55 5,65 265 1,51 380 0,26
160 5,47 270 1,48 400 0,25
165 4,85 275 1,45 420 0,18
170 4,71 280 1,43 440 0,17
175 4,57 285 1,23 460 0,16
180 4,44 290 1.21 480 0,16
185 3,78 295 1,19 500 0,15
190
195
200

3,68
3,59
3,50

300 1,17 Hohe Weide

(Noch» Niedrige Weide 250 0,60
0,33205 2,93 200 1,13 300

210 2,86 210 0,83 350 0,14
215 2,79 220 0,80 400 0,13
220 2,73 230 0,76 450 0,06
225 2,22 240 0,73 500 0,05
230 2,17 250 0,70
235 2,13 260 0,48
240 2,08 280 0,45

261). Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 12. Februar 1903,
betr. Holzdeputate unverheirateter Lehrer.

Seitdem die Holzdeputate für die unverheirateten Lehrer im Do-
manium (zweite Lehrer und Assistenten) iin voraus d. i. im Winter vor
dem Jahrgang der Fälligkeit, abgegeben werden, haben sich wiederholt
Unzuträglichkeitendaraus ergeben, das; für die Zerkleinerung des Holzes
nicht rechtzeitig Sorge getragen ist.

Das unterzeichnete Ministerium nimmt hieraus Veranlassung, das
Nachstehendezu bestimmen:

1. Die Aemter haben durch entsprechende,in angemessenenZwischen-
räumen zu wiederholendeVerfügung Sorge zu tragen, daß die Lehrer
ihre Verpflichtung zur Zerkleinerung des Holzes ordnungsmäßig erfüllen.
Zur ordnungsmäßigen Erfüllung gehört, daß das Holz rechtzeitig, und
zwar spätestens bis zum 1. Juli jeden Jahres zerkleinert wird, damit eS
vollständig austrocknen uud seiner Bestimmung, zur Heizung der zweite»
Schnlstube und der Wohnstube des zweiten Lehrers zu dienen, ge-
nügen kann.
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Die Schulvorsteher sind zu verpflichten, im Falle der Säumigkeit
eines Lehrers dem Amte Anzeige zu erstatten.

2. Wird die Stelle eines unverheirateten Lehrers zum Beginn des
Winters oder im Laufe desselben neu besetzt, so sind die Kosten für die
beschaffteZerkleinerung des Holzes dem abziehendenLehrer aus der Amts-
fchulkaffezu vergüten und an die letztere von dem zuziehendenLehrer zu
erstatten. Die Vergütung beträgt für den Raummeter Tannenholz 1,25
Mark, für den Raummeter Buchenholz 1,50 Mk

3. Ist die Stelle eines unverheirateten Lehrers während des Sommer-
Halbjahrs unbesetzt, so hat die Zerkleinerung des Holzes, falls diese noch,
nicht beschafft ist, unter Aufsicht der Schulvorsteher zu geschehen. Tie
hierdurch eutstaudenen Kosten sind aus der Amtsschulkassezu bestreiten
und au dieselbe vou dem zuziehendenLehrer zu erstatten, jedoch so, daß.
die in Nr. 2 festgesetztenSätze nicht überschritten werden.

i. Ist die Stelle eines unverheirateten Lehrers während des Winter-
Halbjahrs unbesetztund wird bei Einführung von HalbtagSunterricht das
für die unbesetzteStelle gelieferte Feuerungsdeputat dem ersten Lehrer
überwiesen, so sind von dem letzteren die Kosten für die beschaffteZer-
kleinerung nach Maßgabe der Bestimmungen unter Nr. 2 und 3 an die
Amtsschulkassezu erstatten.

Die Aemter haben den Schulinspektoren, Lehrern, Gemeindevor-
ständen und Schulvorstehern von dieser Verfügung in geeigneter Weise
Kenntnis zu geben.

Gelegentlich der an die unverheirateten Lehrer ergehenden oben ge-
nannten Verfügungen werden die Aemter zweckmäßigdie Gemeinden auf
ihre Verpflichtung zur rechtzeitigenAnfuhr der Holzdeputate aus dem
Forst-Revier, insbesondere daraufhinweisen, daß dieAnweisung des Holzes
in der Forst regelmäßig so früh geschieht, daß die Abfuhr spätestens im
Laufe des Monats März erfolgen kann.

270. Rundschreiben des Finanz-Ministerium vom 22. Juni 1903 an die
GroßherzoglichenForstinspektionenund Oberförstereien, betr. Schill-
fcnerililg.

Es wird hierdurch bestimmt, daß als Schuldeputatholz künftig nur
grünes, frisch aufbereitetes Holz abzugeben ist.

Entgegenstehendefrühere Bestimmungen treten außer Kraft.

271. Ruuderlaß des Ministerium des Innern vom 10. Oktober 1903,
betr. Ablösung von Schnlackerliestelllmgsarbcitcn.

Bei der Ablösung von Schulackerbestelluugsarbeiten,welche in Ver¬
bindung mit der Verpachtung der Schulländereien jetzt häufiger vorkommt,
ist das Nachstehendezu beachten. (Vgl. Nr. 285. 295.)

1. Ter Lehrer hat die Ablösungssumme von der Gemeinde zu
empfangen.
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Jeder Bestellungspflichtigehat seinenAnteil an der auszubringenden
Ablösungssumme an die Gemeinde zu zahlen.

2. Die (schriftliche) Erklärung der einzelnen Bestellnngspslichtigen,
den auf sie entfallenden anteiligen Betrag zur Gemeindekasseentrichten zu
wollen, genügt nicht zu einer nötigenfalls erforderlich werdenden Bei-
treibnng des Betrages im Verwaltungswege.

Die Umwandlung der Naturalleistung in eine Geldleistuug bedeutet
eine Aenderung in den — nach der Steuersatzung —- dem Bestellungs-
Pflichtigen obliegenden Leistungen. Sie ist daher von der Gemeinde
förmlich zu beschließenund unterliegt der Genehmigung seitens des Amts
nach zuvoriger Berichterstattung an das unterzeichnete Ministerium.

Das GroßherzoglicheAmt wird dafür Sorge zu tragen haben, daß
bei Gemeindebeschlüssen,welche die Ablösung von SchulackerbestellungS-
arbeiten zum Gegenstande haben. Vorstehendes Beachtung findet und in
den Beschlüssenzum Ausdruck kommt, daß die Gemeinde au den Lehrer,
und die Bestellungspflichtigeu an die Gemeinde zn zahlen haben.

H72. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 2. Februar 1904,
betr. Ermittelung des Nutznilgswertes der Tienstländcreien.

Die Klagen über die UnauSreichlichkeitdes Diensteinkommens der
Domaniallandschullehrer sind trotz der durch die Verordnung vom 29.
Dezember 1896 erfolgten Neuregelung der Diensteinkommensoerhältnisse
der seminaristischgebildeten Lehrer nicht verstummt.

Der Landeslehrerverein ist vielmehr wegen weiterer Aufbesserungder
materiellen Lage der Domaniallandschullehrer bei dem unterzeichneten
Ministerium wiederholt vorstellig geworden, und hat hierbei als ein be-
sonders dringendes Bedürfnis die Erhöhung des „bisherigen Dienstein-
kommens", d. i. der Änfangsbesoldnng der Familienschulstellen im
Domanium, hingestellt.

Um hierüber ein tunlichstzutreffendes Urteil zu gewinnen, erscheint
es notwendig, — unabhängig von der nach Maßgabe der Grundsätze vom
28. Mai 1897 bezw- >5. Juli 1902 erfolgten Veranschlagung. — für
jede Familien Landschulstelle im Domanium den wirklichen Nutzun^swert
des Dienstlandes zu ermitteln.

Zwecks Vornahme dieserErmittelung wird nachBenehmen mit dem
GroßherzoglichenFinanz-Ministerium, Abteilung für Domänen und Forsten,
für jedes Amt eine Kommission gebildet:

a. aus einem Domanialbeamten des Amtes als Leiter;
b. ans dem Distriktsingenieur und zwei landwirtschaftlichen Sach-

verständigen aus dem Kreise der kleineren Grundbesitzer (Erb
Pächter und Büdner) als Taxanten.

Das Amt ernennt die beiden Sachverständigen und für jeden der-
selben einen Stellvertreter. Zu Sachverständigen sind nicht zu ernennen:

1. die Mitglieder der Gemeinde-Vorstände,
2. Personen, welche mit den Stelleninhabern nahe verwandt oder

verschwägert sind.
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Tie Sachverständigen sind mittels Handschlags an Eides Statt zn
einer unparteiischen und gewissenhaften Vornahme des Geschäfts zu ver-
pflichten.

Der leitende Tomanialbeamte gibt den Taranten bei der Besich¬
tigung der Ländereien an Ort und Stelle über die Größe und die Valu¬
tierung, sowie über alle sonstigen einschlägigenVerhältnisse jede etwa ge¬
wünschte Auskunft.

Tie drei Taranten haben sodann nach Anhörung des Gemeinde-
Vorstandes und des Inhabers der Schulstelle auf Grund ihrer eigenen.
Sachkunde und praktischenErfahrung, sowie in pflichtmäßigerWürdigung,
aller nach ihrem Ermessen für die Schätzung in Betracht kommenden
Momente, jedochunter Berücksichtigungder unentgeltlichenBestellung der
Ländereien durch die Gemeinden

den Rein ertrag, den die Ländereien nach ihrer bisherigen,
wirtschaftlichenBenutzung bei S e l b stbewirtschastungdurch einen
Stelleninhaber von mittlerer persönlicher Qualifikation zur Wirt-
schastsführung gewähren können, zn bestimmen.

Heber die Abschätzungist ein Protokoll aufzunehmen. Einigen sich
die Taxanten über dieBestimmung uicht, so ist aus den drei Schätzungen
der Durchschnitt mit der Maßgabe zu ziehen, daß die Brüche für voll
gerechnetwerden.

Tie Abschätzungensind in der Zeit vom I. April bis Ende Mai
d. I. vorzunehmen und haben die Aemter ein Verzeichnis der Schul-
stellen unter Angabe der ermittelten Reinerträge unter Anschluß der
Protokolle bis zum 6. Juni d. I. hierher einzureichen.

Wegen der Teilnahme der Distriktsingenieure wollen die Aemter sich
rechtzeitig miteinander ins Benehmen setzen.

Ten landwirtschaftlichen Sachverständigen sind für Zeitverlust,.
Zehruug und Reisen diejenigen Vergütungen zu gewähren, welche das
Finanz-Ministerium, Abteilung für Domänen und Forsten, für die Ab-
schätzungder Schulzeneinkommenzugebilligt und dem Amte durch Ver-
fügung vom 2G. Juni 1901 bekannt gegeben hat.

273. Rundschreiben dcS Unterrichts-Ministerium vom 19. März 1904,
betr. (5r»nttclmig des Niltznngswcrtes dcr Ticnstländcrcicii.
Das unterzeichnete Ministerium findet sich veranlaßt, zur Er-

läuterung des Rundschreibens vom 2. Februar d. I, betr. die Ermitte-
hing des Nutzungswertes der Tienstländereien der Tomaniallandschulen,
zu bemerken,

daß sich dieAbschätzungnur auf diejenigenSchulstellen, zu denen
festliegende Ländereien gehören, uicht aber auf diejenigen
Stellen zu erstreckenhat, mit denen nur die Nutzung von Garten-
land oder neben dem Gartenland nur die Nutzung vonAckerland
in wechselndenSchlägen verbunden ist.

Umfaßt das den Schulstellen dcr erstgenannten Art zugewiesene
Gartenland mehr als 2L ;ir 68 Quadratmeter, so ist die überschießende
Fläche mitzuschätzen.
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274. Rundschreiben beS Finanz-Ministerium vom 2. September 1904,
betr. rtcncriutnsöcyutat unUcfcutcr Zchillstcllcn.

Ist die Stelle eines unverheirateten Lehrers zeitweise nicht besetzt,
und die Erteilung des Unterrichtes dem ersten Lehrer übertragen, so ge-
bührt diesem auch das für die unbesetzte Stelle gelieferte Feuerungs¬
deputat, falls der Unterricht in denKlassenräumen des vertretenen Lehrers
erteilt wird.

Die Feuerung für die Stellen der unverheirateten Lehrer ist mit-
hin, gleichviel ob die Stelle besetzt ist oder nicht, rechtzeitig zu verabfolgen
und hat der erste Lehrer, lvenn die zweite Stelle zeitweise unbesetzt ist,
Empfangsbescheinigung zu geben. (Vgl. Nr. 169. 115. 279.)

Rundschreiben des Uuterrichts-Miuisterium vom 20. Januar 1905,
betr Anleihen zu Meliorationen auf Schnllandercien.

Vgl. Nr. >72.

275 Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 29. Juli 1905, betr.
Eggen»nv Walzenvon Schnlwicfen.
Eine Verpflichtung der Schulgemeinde zum Eggen und Walzen der

Schulwiesen ist aus § 4 der V. O. vom 29. Juni 1869, betr. die Be-
teiligung der Gemeinden an deu Ortsschulen, dann herzuleiten, wenn diese
Arbeiten in der betreffenden Gemeinde regelmäßig jährlich oder in be-
stimmten Zwischenräumen von den übrigen Ortsbewohnern auf deu vor-
handeneu, dazu geeigneten Wiesen vorgenommen zu werden pflegen, und
die dazu erforderlichen Geräte in der Gemeinde ausreichlich vor-
Händen sind.

In diesemFalle werden nämlich dieArbeiten nicht als Meliorations-,
sondern als üblicheBestelluugsarbeiten anzusehen sein und daher nach § 4
obgenannter iß. O. der Gemeinde obliegen.

Das Amt wolle den Gemeindevorstand zn V. demgemäß bescheiden.

27ii Reskript des Uuterrichts-Miuisterium vom 23. Dezember >905 an
den Lehrer in S., betr. Einmieten der Fcldfriichte.

' Auf Ihren Vortrag vom 22. Oktober d. Js. wird Ihnen hier-
durch erwidert, daß, ivenn auch die Gemeinde S- nach § 5 der Verord¬
nung vom 29. Juni 1869, betreffend Beteiligung der Gemeinden im
Domanium an den Ortsschulen verpflichtet ist, Ihre auf dem Felde ge-
bauten Runkelrüben und Kartoffeln aufzuladen, einzufahren und an den
znr Aufbewahrung bestimmten Platz zn bringen, das Einmieten derselben
selbst, d. h. das Mietengraben, Znmieten, Schützen vor Frost pp. von ihr
nicht zu beanspruchen ist. Daran wird auch durch den Umstand nichts
geändert, daß der Ihnen znr Verfügung stehendeKellerraum nicht ge-
räumig genug ist, um sämtliche auf deu Schnlländereien geernteten
Sommerfrüchte darin zu bergen.
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J177. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerinm vom 20. Juni 1906,
betr. Ablösung von Schnlländereien.

In Rücksicht auf deu dringenden Wunsch der Domaniallandschnl-
lehrer wegen Abnahme der Dienstländereien und auf die Nachteile, welche
dem Lehreramt und der Sck)ule aus den mit einer vollen Ackerkompetenz
verbundenen vielen landwirtschaftlichen Arbeiten des Lehrers entstehen
können, erscheint es notwendig, eine Abtrennung oder eine Einschränkung
der Ländereidotation der Domaniallai^schnlstellen anzustreben.

Die Großherzoglichen Aemter werden daher aufgefordert, hinsichtlich
derjenigen mit Dienstländereien versehenen Domaniallandschnlstellen, welche
zur Zeit unbesetzt sind, schon jetzt in eine Prüfung der Frage einzutreten,
ob und bezw. in welcher Weise im Interesse aller Beteiligten eine ganze
oder teilweise Ablösung der Ländereien der einzelnen Schulstellen nach
den örtlichen Umständen möglich ist.

Es ist wünschenswert, das; die Verhandlungen über diese Frage
zun: Abschluß gelangt sind, wenn die Neubesetzung der betr. Schulstelle
verfügt werden soll, damit das Ministerium in der Lage ist, je nach dem
Ergebnis der Prüfung in der Berufungsurkunde die Bedingungen zu
bestimmen, unter denen der Inhaber der Schulstelle in eine Veränderung
des Diensteinkommens kr Schulstelle zu willigen verpflichtet ist.

Die bcrichtlich.n Vorschläge der Großherzoftlichen Aemter sind für
jede in Betracht kommende Schulstelle gesondert zu den Spezialakten
der betr. Stelle zu macht».

Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 4. Juni 1907, betr. Geldent-
schädigmlg für Bestellungsarbeiten als Hol-Schnld.

Vgl. Nr. 173.

Ä78. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 8. Juni 1907, betr.
Egge» des Kartoffelackers.

Das Eggen des bereits bepflanzten Kartoffelackers gehört nicht
mehr zu den in § 5 der Verordnung vom 29. Juni 1869 genannten
Arbeiten, zu deren Leistung die Gemeinde bei Bestellung der Schul-
ländereien verpflichtet ist.

£79. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 25. Juli 1907,
betr. HenernngSdeputat bei zeitweilig unbesetzten Familienschul-
stellen.

Wie eine Umfrage bei verschiedenen Aemtern ergeben hat, ist in
den Fällen, wo eine Familienschnlstelle im Domanium wegeil des Lehrer
mangels zeitweilig unbesetzt geblieben ist, durchweg so verfahren, daß das
nach Maßgabe der Verordnung vom 15. November 1897 (Nr. 259.)
-— Reg -Bl. Nr. 38 — zu liefernde Feuerungsdeputat als ein Teil des
Stelleneinkommens unverkürzt weiter geliefert ist, um zur Heizung des
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Schulzimmers und der Wohnung des die Stelle etwa verwaltenden
Assistenten verwandt zu werden, und daß ein etwa verbleibender Ueberschuß
zu Gunsten der Amtsschulkasse, welche die Kosten der Verwaltung der
Schulstelle zu tragen hat, veräußert ist. Das unterzeichnete Ministerium
bält im Einvernehmen mit dem Finanz-Ministerium, Abteilung für
Domänen und Forsten, dies Verfahren für zweckmäßig und richtig und
weist zur Abschneidung von Zweifeln die Grvßherzoglichen Aemter hiemit
an, in vorkommenden Fällen demgemäß zu verfahren. (Vgl. Nr. 174).

280. Reskript des Unterrichts-Ministeriums vom 17. Februar 1908,
betr. wöchentliche Der Schnlstuben.

Nach der Verordnung vom 19. November 1895 (Vgl. Nr. 99.)
liegt die wöchentliche gründliche Reinigung der Schulstubeu mit Zubehör
im Domanium den Gemeinden ob, und ist dem Lehrer lediglich die
Ueberwachung dieser Reinigungsarbeiten zur Pflicht gemacht. Der
Lehrer S. konnte daher nicht, wie durch die amtliche Verfügung von?
9. Dezember v. Js., bezw. 8. Januar d. Js. geschehen,angewiesen werden,
daß er den Reinmachefrauen das Anwärmen des zur Reinigung der
Schulstube erforderlichen heißen Wassers in der Küche des Schulgehöfts
zu gestatteu und ihnen das dazu erforderliche Brennholz zu liefern habe.
Im übrigen wird von den Inhabern der Schulstellen erwartet, daß sie
den Gemeinden die Erfüllung der ihnen auferlegten Verpflichtung tunlichst
erleichtern und, wenn es die Umstände erfordern, zur .Vergabe vou heißem
Wasser für die Zwecke der Reinigung bereit sind.

Das Amt wird aufgefordert, die Sache demgemäß zu ordnen.

281. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 17. März 1908,
betr. Nntzimgswcrt der Tienstländereien.

Durch die Abschätzung der Schnlländereien im Domaninm ans
Grund des Rnndschreibens vom 2. Februar 1904 sollte der Reinertrag,
den die Ländereien nach ihrer bisherigen wirtschaftlichen Benutzung bei
Selbstbewirtschaftuug durch einen Stelleninhaber von mittlerer persönlicher
Befähigung zur Wirtschaftsführung gewähren können, bestimmt werden,
und ist nach § 5 der Verordnung vom 2C>.März 1907, betreffend das
Diensteinkommen der Domaniallandschnllehrer, der so ermittelte Nutzuugs;
wert der Dienstländereien ans das Diensteinkommen des Lehrers in
Anrechnung zu bringen.

Nach eingehender Prüfung des Ergebnisses der Abschätzungen vom
Jahre 1904 an der Hand der Schätzungsprotokolle und der Beschwerden
beteiligter Lehrer aus den verschiedenen Aemtern ist das unterzeichnete
Ministerium zu der Ueberzeuguug gelaugt, daß die Abschätzungen nach
zum Teil sehr verschiedenen Grundsätzen ausgeführt sind und daß es in
vielen Fällen nicht gelungen ist, den wirklichen Reinertrag, den die Schul-
ländereien unter deu vorerwähnten Bedingungen und Voraussetzungen
gewähren können, zu ermitteln.
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Dieses unbefriedigende Ergebnis ist zurückzuführen
a. in einzelnen Fällen anscheinend darauf, daß in formeller Hinsicht

gegen die Vorschriften des Rundschreibens vom 2. Februar 1904
verstoßen worden ist, indem der Inhaber der Schnlstelle zur
Besichtigung nur eines Teils seiner Dienstländereien zugezogen
und ihm sowie dem Gemeindevorstande keine ausreichende Ge-
legenheit gegeben worden ist, sich an Ort und Stelle über alle
für die Schätzung in Betracht kommenden Verhältnisse, insbe-
sondere über die Erträge und über die Wirtschaftsunkosten
eingehend zu erklären, indem endlich auch deu hierauf bezüglichen
Angaben des Lehrers und des Gemeindevorstandes seitens der
Mitglieder der Abschätzungskommissionkeine genügende Beachtung
geschenktworden ist;

b. im übrigen auf grundsätzliche Fehler bei der Abschätzung selbst.
Wenn hiernach die Abschätzungen des Jahres 1904 als eine ge-

rechte Gruudlage für die Berücksichtigung des Nutzungswertes der
Ländereien bei der Festsetzung des Diensteinkommens nicht durchweg an-
gesehen werden können, so erscheint eine baldige Neuschätzung notwendig
und wird im Einverständnis mit den beteiligten Ministerien auf Grund
des § 6 Absatz 1 2;atz 2 der Verordnung vom 2«i. März 1907, be-
treffend das Diensteinkommen der Domaniallandschullehrer, hierdurch be
stimmt,

daß in der Zeit vom I. April bis Ende Mai d. I. eine Neu-
schätznng der Dienstländereien der Domaniallandschullehrer nach
Maßgabe der Vorschriften in Anlage I der genannten Verordnung
und im Anschluß an dieselbe eine Neuveranschlagung sämtlicher
mit Dienstländereien dotierter Landschnlstellen — unter Berück¬
sichtigung der Bestimmung in § <5Absatz 2 a. a. O. — mit
Wirkung vom 1. Oktober d. I. ab stattzufinden hat.

Da die Abschätzung den ausgesprochenen Zweck haben soll, den¬
jenigen Nutzungswert der Schulländemen zu ermitteln, welcher bei Fest-
setzung des Diensteinkommens der Lehrer zu berücksichtigen ist, muß sie
vornehmlich folgenden Bedingungen gerecht werden:

1. Tie Schätzung muß für das ganze Domanium möglichst relativ
richtige Werte ergeben,

2. die Ergebnisse der Schätzung müssen so beschaffen sein, daß die
Lehrer das ihnen zustehende Diensteiukommen auch unter An-
rechnung des Nutzungswerts der Ländereien wirklich beziehen,

3. die geschätztenReinerträge sollen — unter Berücksichtigung der
Bedingung zu 2 sowie der einschränkenden Bestimmungen in
Anlage l der Verordnung vom 20. März 1907 - den tat-
sächlichen Verhältnissen möglichst ensprechen.

Um dem hieraus sich ergebenden Bedürfnisse nach Leitsätzen für die
Schätznugskommissionen zu entsprechen, welche die einzelnen Kommissionen
befähigen, ihre Arbeiten so auszuführen, daß sie den vorerwähnten Be-
dingnngen ausreichend Rechnung tragen, und welche für die durchaus
erforderliche Gleichmäßigkeit des bevorstehendenAbschätzungsverfahrens die

20
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größtmögliche Gewähr biete», erschien es zweckmäßig, die Gesichtspunkte
zusammenzustellen, welche sich die SchätzuugSkommission bei der Neu¬

schätzung tunlichst zur Richtschnur dienen zu lassen haben.
Auf Grund bezüglicher Verhandlungen der beteiligten Ministerien,

bei welchen der Oberdistriktsingenieur als Sachverständiger mitgewirkt hat,

sind solche Leitsätze als
„Anleitung siir die Neuschätzung der Schulländercien nachMaß-
gäbe der Vorschriften in Anlage I der Verordnung vom '^<i.
März 15M)7, betreffend das Diensteinkoninien der Toinanial-
laiidschnllclirer nebst Erläuterungen"

in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung aufgestellt.
Die Großherzoglichen Aemter werden hierdurch aufgefordert:
1. die Mitglieder der Schätzungskommission und deren Stellvertreter

in einem zu diesem Zwecke anzuberaumenden Termin an der

Hand dieses Rundschreibens und der Anlagen über die Aus-

führuug der Neuschätzung eingehend zu instruieren und ihnen je

einen Abdruck der Anleitung nebst Erläuterungen auszuhändigen;

2. vor Beginn der zum Zwecke der Abschätzung vorzunehmenden
Besichtigung der Ländereien einer Schulstelle dem Inhaber der
letzteren und dem Gemeindevorstande von dein Inhalt der An-
leitung nebst Erläuterungen durch deu die Schätzung leitenden
Beamten Kenntnis geben und darüber, das; und wie solches ge-
schehen ist, eine entsprechende Bemerkung in das Abschätzuugs-
Protokoll aufnehmen zu lassen;

3. unter Anschluß der Abschätzungsprotokolle die unter Anrechnung

des neu ermittelten Reinertrages ausgemachten Neuverauschla-
gungen der Dieusteiukominen gesondert zu den Diensteinkommen-
Akten der einzelnen Familienschulstellen bis zum 15. Juni d. I.
hierher einzureichen.

Zehn Abdrücke der „Anleitung nebst Erläuterungen" sind angeschlossen.

Anlage.

Anleitung für die Neuschätzung der Schulländereien
nach Maßgabe der Vorschriften in Anlage I der Verordnung vom

26. März betreffend das Tiensteintonimen derTomaniallandschul-
lehrer nebst Erläuterungen.

Anleitung.
I. Bei der Abschätzung siud die Vorschriften in den Absätzen 5 bis

7 der Anlage l zur Verordnung vom 26. März l!)07 genau zu befolgen,

insbesondere:
1. Gemeinde-Vorstand und Lehrer haben an der Besichtigung der

Ländereien ohne Unterbrechung teilzunehmen.
2. Die Gemeinde-Vorstände uud die Inhaber der Schulstellen sind

vor Bestimmung des Reinertrages an Ort und Stelle eingehend zn vei

nehmen und sind ibre Angaben in ihren wesentlichen Teilen kurz in das
Abschätzungsprotokoll mit aufzunehmen.
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3. Das amtliche Protokoll über die Abschätzung ist in unmittelbarein
Anschluß an die Besichtigung der Ländereien der betreffenden Schulstelle
und in Gegenwart auch des Gemeiude-Vorstandes sowie des Inhabers
der Schulstelle aufzunehmen.

II. Was die Ermittelung und Berechnung des Reinertrages selbst
betrifft, welcher der Feststellung des auf das Diensteinkommen anzurech-
nenden Nutzungswertes grundleglich zu machen ist, so sind die nachstehen-
den Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

1. Unter den Worten in Absatz 6 der Vorschriften in Anlage I der
Verordnung vom 26. März 1907; „nach ihrer bisherigen wirtschaftlichen
Benutzung" ist lediglich zu verstehen: „nach der bisherigen Verwendung
bes Bodens zu Acker- oder Wiesen- oder Weide-Land".

2. Bei der Abschätzung sind die Ländereien nach den Kulturarten
— Acker, Wiese und Weide — getrennt zn behandeln und erscheint es
zur Erzielung einer wünschenswerten Gleichmäßigkeit in der Abschätzung
zweckmäßig, bei der bevorstehenden Abschätzung einheitlich für das ganze
Domanium für die Einteilung des Ackers drei Typen zu Grunde zu
legen und dieselben folgendermaßen zu kennzeichnen:

a. Guter Weizenboden, etwa der Bonität 90 entsprechend,
b. Guter Roggenboden, etwa der Bonität 130 entsprechend,
c. Leichter Roggenboden bezw. Kartoffelboden, etwa von der

Bonität 180.
3. Der Reinertrag ist in der Weife festzustellen, daß die Ernte-

Erzengnisse nach ihrem Verkaufswert zu Geld gerechnet und lediglich die
durch die Bewirtschaftung der L ä n d e r e i e n für den Inhaber
der Schulstelle entstandenen Kosten in Abzug gebracht werden, eine Be-
rücksichtigung der sonstigen Wirtschaft (Vieh- und Hauswirtschaft) aber
weder in der Einnahme noch in der Ausgabe stattfindet, so daß ins-
besondere

a. weder der Ertrag aus der Viehwirtschaft noch die Unkosten der-
selben gerechnet werden,

b. die Kosten für Haltung des Dienstmädchens nur insoweit in An¬
rechnung zu bringen sind, als das DienstmädchenArbeiten in der
Feldwirtschaft zu leistenhat, die Arbeiten des Dienstmädchens
für die Viehwirtschaft, den Garten und die häuslichen Arbeiten
aber unberücksichtigt bleiben,

c. die Kosten für Ankauf von Heu und Stroh — da er lediglich
im Interesse der Viehhaltung geschiebt — nicht in Anrechnung
kommen,

d. die Leistungen des Lehrers und seiner Angehörigen, soweit die
Feldwirtschaft in Frage kommt, nach üblichen Tagelohn-
sätzen berechnet, von dem Brntto-Ertrag in Abzng zu bringen,
dagegen die Betätigung des Lehrers oder seiner Angehörigen in
der Vieh- bezw. Hauswirtschaft bei Berechnung des Reinertrages
aus den Ländereien nicht zu berücksichtigenist,

e. für diejenigen — übrigens nur sehr vereinzelt vorkommenden
— Fälle, in denen die Inhaber der Schulstellen die Bestellung

»20
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selbst zu beschaffen haben, also auch für die überschüssigenGarten-
flächen, entsprechende Beträge für die Bestellung in Abzug zu
bringen sind.

4. Bei der Abschätzung ist zweckmäßig eine Bewirtschaftung ohne
die Anwendung von Kunstdünger zu Grunde zu legen; anderenfalls aber¬
ist die Anwendung des Kunstdüngers sowohl bei Feststellung des Brutto-
Ertrages der Ernte als auch bei Berechnung der Unkosten zu berück¬
sichtigen.

5. Tie von dem Inhaber der Schulstelle etwa zu leistenden Zins-
und Abtragszahlungen für Meliorationen sind bei der Abschätzung nicht
in Ansatz zu bringen, dagegen sind diese Beträge bei der Veranschlagung
des Diensteinkommens zu berücksichtigen.

6. Die für die Bewirtschaftung der Schulländereien vorliegenden,
besonderen Verhältnisse sind bei der Reinertragsberechnnng zu berück-
sichtigen, insbesondere ist in Betracht zu ziehen, daß

a. der Inhaber der Schulstelle kein berufsmäßig vorgebildeter Land-
wirt und durch seine Tätigkeit in der Schule so in Anspruch
genommen ist, daß er nicht seine ganze Kraft der Landwirtschaft
widmen kann;

b. die Bestellung der Ländereien durchweg keine besonders tüchtige
ist und iu der Regel eine intensive Bewirtschaftung der Ländereien
nicht zuläßt;

c. das auf den Schulländereien geerntete Getreide mir selten in
solchem Zustand iu den Haudel gebracht werdeu kann, daß die
für die Lieferungen aus größeren Wirtschaften gezahlten Preise
erzielt werden.

B. Erläute r u n g e n.

Zu Nr. II, I:
Bei der Abschätzung werden in vielen Fällen nicht die sonstigen

tatsächlich vorhandenen wirtschaftlichen Verhältnisse zn Grunde zu legen
sein. Tas verbietet einerseits schon die Bestimmung in Anlage I der
Verordnung vom 26. März 1907, nach welcher derjenige Neinertrag zu
ermitteln ist, den die Ländereien bei S e l b st b e w i r t s cha f t u n g du rch
e i u e u S t e l l e n i n h a b e r von mittlerer persönlicher
Befähigung zur W i r t s cha ft s f ü h r u n g gewähren kö n n e n ;
andererseits würde es auch praktisch gar nicht durchführbar und im Jnter-
esse einer gewissen, doch wünschenswerten Stetigkeit nicht zweckmäßig sein,
stets die von den verschiedenen Stelleninhabern angewandten, zum Teil
recht eigenartigen und dem Wechsel unterworfenen Wirtschaftseinrichtungen
zn berücksichtigen. Es wird also der Abschätzung iu vielen Fällen ledig-
lich ein den gerade vorliegenden Verhältnissen angepaßter fingierter
Wirtschaftsplan zu Grunde zu legen fein.

Zu Nr. II, 2:
1. Der Acker. Bei der großen Verschiedenartigkeit des Acker-

bodens und infolge der daraus sich ergebenden Vielseitigkeit in seiner
Nutzung erschien es für den vorliegenden Zweck notwendig, eine nach
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möglichst feststehendenGesichtspunkten zu bestimmende Einteilung —
Klassifizierung— zu schaffen.

Es wird nun zweckmäßigin der Weise verfahren, daß die Mit-
Glieder der Schätzungskommissionenvor Beginn ihrer Arbeiten sichfür
die in der Anleitung gekennzeichnetenoder nach ihrem Urteil etwa in
Betracht kommendenweiteren Bodentypen feststehendeReinerträge er¬
mitteln und sodann für jede bei der Abschätzungauftretende Bodenart
durch Vergleichuug mit den grundleglichenTypen einen angemessenen
Nutzungswert feststellen. Dabei sind selbstverständlichdie jedesmal vor-
liegenden besonderen Verhältnisse— z. B. mangelhafte Entwässerung,
Abdachungnach ungünstiger Himmelsrichtung usw. zu berücksichtigen.

Als Beispiel ist in der Unteranlage für jede der in der Anleitung
bezeichnetendrei Bodentypen eine Reinertragsberechnung angeschlossen.
Dieselbe ist vom Ober-Distriktsiugenieur aufgestellt; sowohl die grund-
leglich gemachten Wirtschaftspläne als auch die eingestellten Einheits-
preise beruhen auf dessen persönlichemUrteil und sind als verbindlich
für die Schätzungskommissionennicht anzusehen,dochmag die Berechnung
den verschiedenenKommissionenimmerhin einen gewissenAnhalt geben
und so dazu beitragen, die Einheitlichkeit des Abschätzungsverfahrenszu
fördern. In der Berechnung ist für alle drei Bodentypen eine Bewirt-
schaftung in 6 Schlägen ohne die Anwendung von Kunstdünger, bei den
Typen 1 und 2 mit 4 Saaten und Sommerbrache, bei 3 dagegenmit
5 Saaten und Gründüngung zu Grunde gelegt. Das ganze Stroh und
bei den Typen 1 und 2 mich der Ertrag aus dem Mähklee des letzteu
Schlages sind gegen Dung aufgerechnet- Die Berechnung ist zunächst
für eine Wirtschaft in 6 Schlägen zu je I ha Größe, also für eine
Gesamtflächevon 6 ha aufgestellt,und daraus ist sodann der Reinertrag
für 1 ha, bezw. I ar in Geldwert ermittelt.

2- Wiese. Der Wert der Wiesen wird nach der ans einem ha
zu erntenden Menge und der Güte des Heues geschätzt. In den meisten
Fällen kann der Ertrag an Heu durchAnhörung des Gemeindevorstandes
nnd des Lehrers ermittelt werden und es kommt dann lediglichdarauf
an. Einheitssätze sowohl für den Wert der geernteten Produkte als auch
für die dem Stelleninhaber erwachsenenUnkostenfestzusetzen.

3. Weide. Als Norm für die Abschätzungder Weiden wird
diejenigeViehmenge anzunehmen sein, welche sichauf einer bestimmten
Fläche der abzuschätzendenWeide ernähren könnte.
Zu Nr. IL 3:

Es handeltsichlediglichdarum, denReinertrag aus der F e l d wi r t -
s chaft zu ermitteln, nnd das kann nur in der Weise geschehen,daß
zunächstder Ernte-Brntto-Ertrag und danach, durch Abzug der zu dessen
Erzielung aufgewendetenKosten,der Netto- oderReinertrag berechnetwird-

Dazu wird besonders das Nachstehendehervorgehoben:
a. Was die Nichtberücksichtigungder von den Lehrern betriebenen

Viehwirtschaft bei der Abschätzungdes Reinertrages der Schul-
ländereien betrifft, so lassensichin den Wirtschaften der Land-
fchullehrer, wo die letzterennicht nötig haben, die zur Bewirt¬
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schaftung erforderlichenSpannkräfte, Ackergeräteusw. selbstzu
halten, die Einnahmen aus der Feldwirtschaft von denjenigen
der übrigen Wirtschaft mit ziemlicherSicherheit trennen; beide
Zweige der Wirtschaft haben nur darin eine Berührung mit-
einander, daß die Viehwirtschaft den Dung für die Feldwirt-
schast liefert, und diese Lieferung muß selbstverständlichbei
Berechnung des Reinertrages aus der Feldwirtschaft iu Aus-
gäbe gestelltwerden.

b. Als Verwertung der aus der Feldwirtschaft gewonnenenPro-
dukte kann lediglichder Verkauf in Betracht kommen, da-
gegen nicht die Verwendung in der eigenen Wirtschaft. Hier-
gegen lassen sich schon deshalb keine Bedenken erheben, weil
die Verwertung der Produkte in der eigenen Wirtschaft keine
geringere Einnahme als der Verkauf bringt.

Zu Nr. II, 4:
Nach dem heutigen Stande der Landwirtschaft kann man bei

einem Lehrer, welcher seine Wirtschaft einigermaßen rationell betreibt,
voraussetzen,daß er auchKunstdünger anwendet. Es ist aber sehr schwer,
eine Norm zu finden für den Umfang solcherAnwendung, da diese nicht
nur von der Willkür der einzelnenStelleninhaber, sondern auch von den
verschiedenartigstenund jedenfalls nichtvorher zu bestimmendenUmständen
abhängig ist. Es ist aber davon auszugehen, daß, wenn bei der Ab-
schätzungdie Ernte-Erträge so ermittelt werden, wie sie sich ohne die
Anwendung von Kunstdünger ergeben, ein solches Verfahren für den
Inhaber der Schulstelle das denkbar günstigste ist. Denn, wenn die
Anwendung von Kunstdünger vorausgesetzt wird, muß daraus auch der
weitere Schluß gezogenwerden, daß sich die Erträge um mehr erhöhen,
als die Kosten der Düngung betragen, denn sonst würde die Anwendung
des Kunstdüngers eine sinnloseVerschwendungbedeuten, lim nicht von
willkürlichenAnnahmen abhängig zu sein und den Inhaber der Schul-
stelleunter keinen Ilmständen zu benachteiligen,wird es zweckmäßigsein,
bei der Abschätzungtunlichst einen Wirtschaftsplan zu Grunde zu legen,
welcherdie Anwendung von Kunstdünger nicht voraussetzt.
Zu Nr. II. 5.

Die von dem Inhaber der Schulstellefür Meliorationen etwa zu
zahlenden jährlichenKapitalzinsen und -Abträge müssenselbstverständlich
berücksichtigtwerden; dochhat solchesnicht bei der Abschätzung,sondern
bei der Festsetzungdes Gesamt-Diensteinkommenszu geschehen,und zwar
in der Weise, daß der geschätzteReinertrag derLändereien solange, bis
die Kosten der Melioration abgetragen sind, um den
Betrag des jährlich zu zahlendenAbtrages gekürzt in Anrechnungge
bracht wird.
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Untcranlage.

Berechnung
des Reinertrages Vvn deui Acker der Schulländereien

I für guten Wcizenbodcn,
II. für (litten Noggcnlioden,

Iii. für leichten Roggenboden nnd Kartoffcllioden.

Bemerkung: Die eingestelltenEinheitssätze beruhen aus dem persön-
lichenUrteil des Ober-Distriktsingenieurs und sind nicht verbindlich
für die Schätzungskommissionen(vgl. auch „Erläuterungen" unter
zu Nr. II, 2.) Die Schätzungskommissionenhaben vielmehr auch
bei Ermittelung solcherEinheitssätzedie Vorschrift in Abs. 6 der
Anlage I. der Verordnung vom 26. März 1907 zu beachten.

I. Guter Weizenboden.
Einnahme
Mk. Pfg.

Ausgabe
Mk. Pfg.

1. Schlag: Weizen mit Stalldung; Flächen-
größe ^ 1 ha,
Ernte-Ertrag: 50 Ztr. Weizen zu je
7 Mk.
Unkosten:4,5 Ztr. Saatkorn je 8 Mk.

36 Mk.; für Mähen, Binden und
Hocken:12 Mk.; für Dreschen:30 Mk.;
Allgemein: 15 Mk.

2. Schlag: Gerste; Flächengröße— 1 lia.
Ernte-Ertrag: 50 Ztr. Gerste zu je
6,50 Mk.
Unkosten: 4,5 Ztr. Saatkorn je 7 Mk.

= 31,50 Mk.; für Mähen, Binden
und Hocken: 12 Mk.; für Dreschen:
30 Mk ; Allgemein: 15 Mk.

3. Schlag: Vs Hackfrucht,1/a Pahlkorn mit
Stalldung; Flächengröße= 1 ha.
Ernte-Ertrag: 175 Ztr. Kartoffeln je
1,50 Mk.; 25 Ztr. Mengekorn je 6,50
Mark.
Unkosten: 24 Ztr. Saatkartoffeln je
1,50 Mk. 36 Mk.; 2,25 Ztr.
Mengekorn zur Saat je 7 Mk.
15,75 Mk.; Pflanzen, Bearbeiten und
Aufnehmen der Kartoffeln: 70 Mk.;
für Mähen, Binden und Hocken des
Mengekorns: 6 Mk.; für Dreschen:
15 Mk.; Allgemein: 15 Mk.

350

325

424

Uebertrag 11099

93 —

88

157

50

389 25



— 312 —

I. Guter Weizenboden.
Einnahme
Mk. Pfg.

Uebertrag

4. Schlag: Roggen; Flächengröße - 1 ha.
Ernte-Ertrag: 50 Ztr. Roggen je «>Mk.
Unkosten: 4,5 Ztr. Saatkorn je 7 Mk.
= 31,50 Mk.; für Mähen, Binden
und Hocken: 12 Mk.; für Dreschen:
30 Mk.; Allgemein: 15 Mk.

5. Schlag: Mähklee; Flächengröße= 1 ha.
Ernte-Ertrag: 150 Ztr. Kleeheu zu je
1,50 Mk.
Unkosten: 0,5 Ztr. Gras- und Klee-
samen je 00 Mk. = 30 Mk.; für
Mähen und Heuwerbung: 25 Mf.;
Allgemein: 15 Mf.

6. Schlag: Mähklee und Sommerbrache;
Flächengröße 1 ha.
Der Reinertrag ist gegen Dung aufzu-
rechnen.

-umme

Reinertrag einer Fläche von 6 ha
H n fr tf 1 Ii a

Reinertrag einer Fläche von 1 ar 1,88 Mk.
(1 QR. — 0,41 Mk.)

1009 75 339 25

300

22 o

1624 I o

1127,— Mk.
187,84 Mk.
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Ii Guter Roggenboden.
Einnahme
Mk. Pfg.

Ausgabe
Mk.

'
Pfg.

1. Schlag: Roggen mit Stalldung; Flächen-
große = 1 ha.
Ernte-Ertrag: 40 Ztr. Roggen je 6 Mk.
Unkosten:4,5 Ztr. Saatroggen je 7 Mk.
= 31,50 Mk.i für Mähen, Binden
und >Hocken:12 Mk.; für Dreschen:
30 Mk.'; Allgemein: 15 Mk.

2. Schlag: Hafer; Flächengröße= 1 ha.
Ernte-Ertrag : 40 Ztr. Hafer je 6,50 Mk.
Unkosten:wie im Schlag 1

3. Schlag: 1/-2Hackfrucht,1/s Pahlkorn, bezw.
Mengekorn mit Stalldung; Flächen-
große 1 ha.
Ernte-Ertrag: 250 Ztr. Kartoffeln je
1,50 Mk.
20 Ztr. Mengekorn je 6,50 Mk.
Unkosten:wie im Schlag 3 zu 1

chlag: Roggen; Flächengröße 1 ha.
Ernte-Ertrag: 40 Ztr. Roggenje 6 Mf.
Unkosten:wie im Schlag 1

chlag: Mähklee; Flächengröße - 1 ha.
Ernte-Ertrag: 120 Ztr. Kleeheu je
1,50 Mk.
Unkosten' wie im Schlag 5 zu I.

chlag: Mähklee und Sommcrbrache;
Flächengröße 1 ha.
Der Reinertrag wird gegenDung auf-
gerechnet

4.

<>.

öiunme

Reinertrag einer Fläche vou 6 ha =
rr n n n 1 ha

Reinertrag einer Fläche von 1 ar - 1,55 Mk.
(L R = 0,34 Mk.)

240

260

375
130

240

180

1425

88

88

50

50

157

88

70

70

50

493 25

931,75 Mk.
155,30 Mk.
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1]]. LeichterRoggenboden,bezw.Kartosselboden.
Einnahme
Mk. Pfg.

1. schlag:RoggennachGründüngung; Flächen
große = 1 h;t.
Ernte-Ertrag: -'50Ztr. Roggen je 0 Mk.
Unkosten: 3,5 Ztr. Saatroggen je 7 Mk.

24,50 Mk.; für Mähen, Binden u.
Hocken: 10 Mk.; für Dreschein 20 Mk.;
Allgemein: 15 Mk.

schlag: Kartoffelnmit Stalldung; Flächen-
= 1 ha.

3.

Ernte-Ertrag: 250 Ztr. Kartoffeln je
1,50 Mk.
Unkosten: 40 Ztr. Taatkartosfeln je
1,50 Mk. «i0 Mk.; für Pflanzen,
Bearbeiten u. Aufnehmen: 120 Mk.;
AllgemeineKosten: 15 Mk.

chlag: Hafer; Flächengröße= 1 ha.
Ernte-Ertrag: 25 Ztr. Hafer je 6 Mk.
Unkosten: 3,5 Ztr. Saathafer je 6,50

22,75 Mk.; für Mähen, Binden u.
Hocken:8 Mk; für Dreschen: 15 Mk.
Allgemein: 15 Mk.

4. Schlag: Mengekornmit Stalldung; Flächen-
große 1 ha.
Ernte-Ertrag: 25 Ztr. Mengekorn zu
je 6 Mk.
Unkosten: wie im Schlag 3.

5. Schlag: Roggen; Flächengröße 1 ha.
Ernte-Ertrag: 20 Ztr. Roggen je 6 Mk.
Unkosten: wie im Schlag 3.

6. Schlag: Brache mit Lupinen zur Grün-
düngung; Flächengröße 1 ha.
Ernte-Ertrag: ist nicht vorhanden.
Unkosten: 5 Ztr. Lupinen je 6 Mk.
30 Mk; Allgemein: J5 Mk.

unnme

Reinertrag einer Fläche von 6 ha =

tt ,, tt tt ^

Reinertrag einer Fläche von 1 an = 0,81 Mk.
(1 GR = 0,17 Mk.)

180 —

I50

69 50

150

120 —

975

483,25 Mk.
80,54 Mk.



— 315 —

282. EntscheidungdesUnterrichts-Ministeriumvom21. September1908,
betr. Ans- und Abladen der Kartoffelernte.
Die Beschwerdedes Lehrers N. ?^. vom 10. v. M. gegen die

Entscheidungdes Amts vom II. September 1907, betr. Verpflichtung
der Gemeinde zum Aufladen der auf den Schulländereiengebauten
Kartoffeln,ist begründet

Denn ZU den nach§ 5 der Verordnung vom 29. Juni 1869,
betr. dieBeteiligung der Gemeindenim Domanium an den Ortsschulen,
den GemeindenobliegendenErntearbeitengehört auch das Einfahren der
Kartoffelerntevon den Schulländereien(mit Ausnahme des Gartens),
zum Einfahren der Kartoffeln gehört aber, ebensowie zu den anderen
Erntefuhren das Auf und Abladen.

283. Verordnungvom30. Oktober1908, betr. das TiensteinkvMllien
und die Pensionierungder seminaristischgebildetenLehrer lind
Lehrerinnenan den Polks- und Bürgerschulender Fleckenim
Tomaninm. (Vgl. Nr. 293).
Wir verordnen über das den seminaristischgebildetenLehrern und

den Lehrerinnen an den Volks- und Bürgerschulender Fleckenin Unserem
Domanium zukommendeDiensteinkommensowiebezüglichder Pensionierung
dieser Lehrer und Lehrerinnen, was folgt:

l. D i en ste i n komine».

§ l. 1. Lehrer, welchenach dem Bestehen der Abgangsprüfung
oder der sogenanntenErtraneerprüfung an dem Lehrerseminarzu Neu-
kloster an einer Volks- oder Bürgerschule eines Fleckens in Unserem
Domanium augestellt sind oder angestelltwerden, sowieLehrer, welche
ohneBestehender Prüfung zur Zeit desInkrafttretens dieserVerordnung
an einer der genannten Schulen bereits angestelltsind,

2. Lehrerinnen, welche nach Erlangung des Zeugnisses der Be-

fähigung zu Erteilung von wissenschaftlichemUnterricht an Volks-und
Bürgerschulenoder an höherenMädchenschulenfür Mecklenburg-Schwerin
nachMaßgabeder jeweiliggeltendenVerordnungen— zurzeitVerordnung
vom 24. September 1875 (Rbl. 1875 Nr. 2») und Verordnung vom
13. Mai 1895 (Rbl. 1895 Nr. 17) — oder für einenanderen deutschen
Bundesstaat einschließlichElsaß-Lothringen,mit demUnser Ministerium,
Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten,die Anerkennungder Geltung
der dort ausgestelltenPrüfungszeugnissefür Lehrerinnenvereinbart hat
oder vereinbarenwird, an einer Volks-oder Bürgerschuleeines Fleckens
in UnseremDomanium angestellt sind oder angestellt werden, sowie
Lehrerinnen, welche, ohne eins der vorgenanntenZeugnisseerlangt zu
haben, zur Zeit des Inkrafttretens der gegenwärtigenVerordnung zur
Erteilung vonwissenschaftlichemUnterrichtan einer dergenanntenSchulen
bereits angestelltsind und wissenschaftlichenUnterrichterteilen, erhalten
ein Diensteinkommennach den folgendenBestimmungen.

§ 2. Das Diensteinkommender Lehrer und Lehrerinenbestimmt
sichnach dem System der Altersznlagen.



— 316 —

§ 3. (Vgl. Nr. 293). Das Diensteinkommender Lehrer beträgt

in den ersten 3 Dienstjahrenmindestens 1100 Mk-
nach vollendeten 3 „ „ 1300 Mk.

„ „6 „ „ 1550 Mk-
10 „ „ 1750 Mk.
14 „ „ 1900 Mk.

„18 „ „ 2000 Mk-
„ 22 „ „ 2100 Mk.

§ 4. (Vgl. Nr. 293). Das Diensteinkommender Lehrerinnen
beträgt jährlich:
in den ersten 3 Dienstjahrenmindestens 900 Mk.
nach vollendeten3 „ „ 1000 Mk.

0 „ 1100 Mk.
10 „ „ 1200 Mk.

„14 „ „ 1300 Mk.
18 „ 1400 Mk.

§ 5. Sind mit der SchulstelleUaturalnutzungenund Naturalein-
fünfte verbunden,so bleibt die auf Grund der Vorschriftenin K 20 der
Verordnung vom 12. März >'.>01,betreffend Regelung des Dienstein-
kommens der an den Landschulen im Domanium usw. angestellten
seminaristischgebildetenLehrer, (Rbl. 1901 Nr. 13) erfolgte Veran-
schlagungderselben bis auf weiteres mit der Maßgabe in Geltung, das;
der Ertrag der mit der Schule verbundenenLandnutzungenmit dem-
jenigen Betrag auf das Dieusteiukommenin Anrechnungzu bringen ist,
auf welchenderen Geldwert nach den in Anlage I des § 5 der Ver¬
ordnung vom 20. März 19o7, betreffenddas Diensteinkommender Do-
maniallandfchullehrer(Rbl. 1907, Nr. 12), enthaltenenVorschriftenneu
eingeschätztwordenist oder künftigeingeschätztwird.

§ 6. Ist mit einer Lehrerstelleei» Kirchenamtverbunden, so soll
die Anfangsbesoldungentsprechendder mit dem kirchlichenAmte ver-
bundeuenMühewaltung eine höheresei», als im £ 3 bestimmtist.

Der Mehrbetrag «der kirchlicheVoraus) wird im einzelnenFalle
durchVerfügung UnseresOberkirchenratsfestgesetzt,jedochdarf derselbe
nicht weniger als 200 Mk. und nicht mehr als 300 Alk betragen. Die
Festsetzungbedarf der ZustimmungUnseres Ministeriums, Abteilung für
Unterrichtsangelegenheiten.

§ 7. Die Gewährungder Alterszulagenund das Einrückenin eine
höhereStufe derselbenauf Grund der Bestimmungender gegenwärtigen
Verordnung setzenpflichtmäßigesVerhalten des Lehrers bezw. der Lehrerin
voraus.

ErgebensichBedenkengegen das Vorhandenseinder Voraussetzung
des vorstehendenAbsatzes, so entscheidethierüber Unser Ministerium,
Abteilungfür Unterrichtsangelegenheiten.

Die Entscheidung,durch welche die Gewährung der Alterszulage
bezw.das Eiurückeuiu eine höhereStufe ausgesetztwird, wirkt auf die
Dauer eines Jahres. Ergeben sichnach Ablauf diesesZeitraums erneut
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Bedenkenhinsichtlichdes pflichtmäßigenVerhaltens des Lehrers bezw.
der Lehrerin, so kann die Gewährung der Alterszulage bezw-das
Einrückenin eine höhereStufe auf ein weiteresJahr ausgesetztwerden.

§ 8. Die Gewährung der Alterszulagennach Maßgabe der Vor-
schriften der gegenwärtigenVerordnung richtetsich nach dem Anfangs-
termin der Dienstzeit.

Als solchergilt der I. Oktoberdes Kalenderjahres,in welchem
a) der Lehrer nachbestandenerPrüfung der Anstellungsfähigkeit

am Seminar zu Neuklosteroder Lübtheenbezw.die zur Zeit
des Inkrafttretens der gegenwärtigenVerordnungangestellten
Lehrer auch ohne diesePrüfung,

b) die Lehrerin nach Erlangung eines der in § 1 gedachten
Zeugnissebezw. die zur Zeit des Inkrafttretens der gegen-
wärtigen Verordnung angestelltenLehrerinnenauchohne diese
Prüfung

im öffentlichenSchuldiensteangestelltwordenist.
Als Anstellung im öffentlichenSchuldienst im Sinne des vor-

stehendenAbsatzes ist anzusehendie Anstellung als Lehrer oder Hülfs-
lehrer bezw.als Lehrerin oder Hülfslehrerin

1. an einer staatlichenAnstalt (Schullehrerseminar,Blindeninstitut,
Taubstummenanstalt,Irrenanstalt, Anstalt für geistesschwache
Kinder, Landesstrafanstaltzu Dreibergen, Ackerbauschulezu
Dargun usw.),

2. an dem Rettungshause zu Gehlsdorf bei Rostock,
3. an einer aus landesherrlichenMitteln oder aus allgemeinen

Landesmittelnoder aus Mitteln derStadt oderder Ortsobrigkeit
unterstütztenPrivatschule,

4. an einer von der Stadt oder der Ortsobrigkeiterrichtetenoder
aus landesherrlichenMitteln oder aus allgemeinenLandesmitteln
oder aus Mitteln der Stadt oder der Ortsobrigkeitunterstützten
höherenKnaben-oder Mädchenschuleoder Wüttelschulebezw.an
einem von der Stadt errichtetenoder aus Mitteln des Staates
oder der Stadt unterstützten,zur Abhaltungvon Entlassungs-
Prüfungen für berechtigterklärten Lehrerinnen-Seminar.

Als von der Stadt oder von der Ortsobrigkeitunterstützt ist im
Sinne der vorstehendenAbsätze3 und 4 eine Schule oder ein Lehre-
rinnen-Seminar anzusehen,wenn die Stadt oder die Ortsobrigkeitver-
pflichtetist, zu den Unkostender Schule bezw.des Seminars aus össent-
lichenMitteln dauernd Beiträge zu leistenund das Bestehender Schule
oder des Seminars von UnseremMinisterium,Abteilungfür Unterrichts-
angelegenheiten,für den Zweckder gegenwärtigenVerordnung als im
öffentlichenInteresse liegendanerkanntist.

§ !>. Der Dienstzeitwird hinzugerechnetdie Zeit, die der Lehrer
bezw. die Lehrerin nachErlangung des in § 1 gedachtenZeugnissesan
einer Volks-oder Bürgerschulein Mecklenburg-Schwerinim Probedienst
zugebrachthat, wenn auf Grund dieserProbezeit ihre Anstellung er-
folgt ist.
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§ 10. Die Zeit, welcheder Lehrer bezw. die Lehrerin nach Er-
langung des in § I gedachtenZeugnisses an einer Volks- oder Bürger-
schule in Mecklenburg-Schwerinals Vertreter behinderter angestellter
Lehrer bezw.Lehrerinnenzugebrachthat, wird, wenn die endgültigeAn-
stellungerfolgt, der Dienstzeithinzugerechnet.

§11. Bei Berechnung der DienstzeitkommtdiejenigeZeit nicht
in Anrechnung, welche der Lehrer bezw. die Lehrerin nicht in Mecklen
burg-Schwerin im Schuldienste oder in Mecklenburg-Schwerinnicht im
össentlichenSchuldienstezugebrachthat.

DiejenigeZeit, welcheder Lehrer bezw.dieLehrerin im Schuldienst
außerhalb des Laudes angestelltgewesenist, kommtnur dann in Anrech
nung, wenn die Anrechnungbei der Anstellungzugesichertist.

Dem Schuldienste iu Mecklenburg-Schwerinsteht der Schuldienst
im Auslande gleich, wenn Wir den Lehrer bezw. die Lehrerin unter
Vorbehalt der Zurückberufungzur Verwaltung einer Schulstelleim Aus
land entsenden.

Es bleibt UnseremErmessenvorbehalten,demSchuldienstim Groß
HerzogtumMecklenburg-Schwerinden Schuldienst im Großherzogtum
Mecklenburg-Strelitzgleichzustellen.

Außerdemwird die Zeit angerechnet,welcheein Lehrer nacher-
langter Anstellungsfähigkeitin einem mit einem Schulamte nicht ver¬
bundenenKirchenamteim Lande zugebrachthat.

§ 12. Der Dienstzeitdes Lehrers werden hinzugerechnet:
1. die Zeit, welcheder Lehrer nach Bestehender in § 1 gedachten

Prüfung vorAbleistungdesMilitärdienstes oder vor endgültiger
Befreiung vondemselbenan einer der im § 8 genanntenSchulen
oder Anstaltenauftragsweisezugebrachthat;

2. die Zeit des aktivenMilitärdienstes im Reichsheeroder i» der
KaiserlichenMarine, wenn der Militärdienst nach erlangterAn-
stellungssähigkeitabgeleistetist;

3. die in die Dauer einesKrieges fallendeund bei einem mobilen
oder Ersatz-TruppenteilabgeleisteteMilitärzeit, michwenn sie in
die Zeit vor Erlangung der Anstellungsfähigkeitfällt.

Als Kriegszeit gilt in dieser Beziehungdie Zeit vom Tage einer
angeordnetenMobilmachung,auf welcheein Krieg folgt, bis zum Tage
der Demobilmachung.

§ 13. Für jeden Feldzug, an welchemein Lehrer im Reichsheere,
in der KaiserlichenManne oder in der Armee eines Bundesstaatesin
der Art teilgenommenhat, daß er wirklichvor denFeind gekommenoder
in dienstlicherStellung den mobilenTruppen inS Feld gefolgt oder auf
einemzur Verwendung gegen den Feind bestimmtenSchisse oder Fahr-
zeugeder KaiserlichenMarine eingeschifftgewesenist, wird demselbenzu
der wirklichenDauer der Dienstzeitein Jahr hinzugerechnet.

Ob eine militärischeUnternehmung in dieserBeziehung als ein
Feldzuganzusehen ist, und inwiefern bei Kriegen von längerer Daner
mehrereKriegsjahre in Anrechnungkommensollen,bleibt in jedemFalle
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der Bestimmung UnseresMinisteriums, Abteilung für Unterrichtsange-
legenheiten,vorbehalten.

Z 14. Die Zeit
1. einer Festungshaftvon einjährigerund längererDauer sowie
2. der Kriegsgefangenschaft

kann nur mit GenehmigungUnseresMinisteriums, Abteilung für Unter-
richtsangelegenheiten,angerechnetwerden

§ 15. Für jeden Feldzug,während desseneine Lehrerinvor oder
nachErlangung eines der im § 1 gedachtenZeugnisseals Kraukenpflegerin
den mobilenTruppen ins Feld gefolgt oder als Krankenpflegerinin
einem Militärlazarett tätig gewesenist, wird der Lehrerin zu der wirk-
lichenDauer der Dienstzeitein Jahr hinzugerechnet.

§ 16. Hinterläßt derLehrer eineWitwe oderehelicheNachkommen,
so gebühren den Hinterbliebenen— unbeschadetweiterer Ansprücheauf
Grund eines besonderenRechtstitels— außer dem Sterbevierteljahrfür
die beidenauf dasselbefolgendenVierteljahre noch das volle Dienstein-
kommendes Verstorbenen.

Diese Bestimmung gilt auch für das kirchlicheEinkommen,wenn
mit der Stelle ein Kirchenamtverbundenist.

Der gleicheAnspruch, wie in Absatz1 steht den ehelichenRach^
kommeneiner im WitwenstandeverstorbenenLehrerin zu.

§ 17. Das Diensteinkommender Lehrer, einschließlichder auf
Grund des § (5festgesetztenVergütung für den Kirchendienst,ist in
Grundlage der hinsichtlichdes Diensteinkommensder Lehrer geltenden
Bestimmungender Schnlordnuugender Fleckeuschuleuzu Dargun, Lüb-
theeuund Zarreutin aufzubringen

Diese Bestimmungenfinden auf die Aufbringung des Dienstein-
kommensder LehrerinnensinngemäßeAnwendung.

§ 18. Die Zahlung des baren Diensteinkommens,abgesehenvon
den kirchlichenEinkünften,erfolgt durchdieZahlungspflichtigenin viertel¬
jährigen Teilzahlungenam Ende jedes Vierteljahrs.

II. P en si on i er n ng.

§ 19. Jeder bezw.jede der indem ZI aufgeführtenLehrer bezw.
Lehrerinnenerhält ein lebenslänglichesRuhegehalt, wenn er bezw. sie
nacheiner Dienstzeitvon wenigstens1» Jahren infolge von Blindheit,
Taubheit oder eines sonstigenkörperlichenGebrechensoderwegenSchwäche
der körperlichenoder geistigenKräfte zur Erfüllung der Amtspflichten
dauernd unfähig ist und deshalb in den Ruhestandversetztwird.

Bei Lehrern oder Lehrerinnen,welchedas 65. Lebensjahrvollendet
haben, ist eingetreteneDienstunfähigkeitnichtVorbedingungdes Anspruchs
auf Ruhegehalt.

§ 20. Ist die Dienstunfähigkeitdie Folge einer Krankheit, Ver-
wundungoder sonstigenBeschädigung,welchederLehrer oder dieLehrerin
bei Ausübung des Dienstesoder aus Veranlassungdesselbenohne eigene
Verschuldungsichzugezogenhat, so tritt dieRuhegehaltsberechtigungauch
bei kürzererals zehnjährigerDienstzeitein.
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§ 21. Wird außer dem im § 20 bezeichnetenFalle ein Lehrer
oder eine Lehrerin vor Vollendungdes zehntenDienstjahresdienstunfähig
und deshalb in den Ruhestand versetzt, so kann ihnen von Unserem
Ministerium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten,bei vorhandener
Bedürftigkeitein Ruhegehaltentwederauf bestimmteZeit oder lebenslang-
lich bewilligtwerden.

§ 22. Das Ruhegehaltbeträgt, wenn dieVersetzungin denRuhe¬
stand nach vollendetemzehntenDienstjahre, jedochvor vollendetemelften
Dienstjahreeintritt, 25 vom Hundert des Diensteinkommensund steigt
mit jedemweiter vollendetenDienstjahre uach Maßgabe der Anlage -V
(Vgl. Nr. 326 III).

lieber den Betrag von 90 vom Hundert sinder eine Steigerung
nicht statt.

Ein Dienstjahr gilt als vollendet, wenn an demselbennicht mehr
als 45 Tage fehlen.

In dem Falle des § 20 beträgt das Ruhegehalt stets 25 vom
Hundert, im Falle des § 21 höchstens25 vom Hundert des Dienst-
eiukommens.

§ 23. Jedes Ruhegehaltwird nach oben so abgerundet, daß sich
bei Teilung durchvier volleMarkbeträgeergebenund wirdvierteljährlich
im voraus gezahlt.

§ 24. Der BerechnungdesRuhegehaltswird das von demLehrer-
oder der Lehrerin zuletztbezogene,mit der ihnen verliehenenLehrerstelle
uach FestsetzungUnseresMinisteriums, Abteilungfür Unterrichtsangelegeu-
heiteu, verbundeneDiensteiukommenan Geld, an freier Wohnung und-
Feuerung bezw.Miets- oder Feuerungsentschädigungsowiean Naturalien
und Ertrag der Dienstländereienzu Grunde gelegt.

FeststehendeDienstbezüge,namentlichfreieDienstwohnung,sowiedie
anstatt derselbengewährteMietsentschädigung,Feuerungs- und Beleuch-
tuugsmaterial, Naturalien und die Erträge der Dienstländereienkommen
mit demjenigenBetrage zur Berechnung,auf welchenderenGeldwert als
Teil der von UnseremMinisterium, Abteilung für Unterrichtsangelegen'
heiten, festgestelltenBesoldungveranschlagtworden ist.

Dienstbezüge,die ihrerNatur nach steigendoderfallendsind,werden
nach den bei der Verleihung des Rechtes auf dieseBezüge deshalb ge
trossenenFestsetzungenund in Ermangelung solcherFestsetzungennacl>
ihrem durchschnittlichenBetrage während der drei letztenKalenderjahre-
vor dem Jahre, in welchem das Ruhegehalt festgestelltwird, zur An¬
rechnunggebracht.

Ist mit der Schulstelleein Kirchenamtverbunden,so soll das Ge¬
samtruhegehaltwegen beider Aemter drei Viertel des für den kirchlichen
DienstgewährtenVoraus (§ 6, Absatz2) mehr betragen als dievorstehend
festgestelltenPensionssätze.

§ 25. Die Höhe desRuhegehaltsrichtet sichnach denvollenDienst
jähren, währendwelcher der Lehrer oder die Lehrerin im öffentlichen
Schuldienstals Lehrer oder Lehrerin im Lande angestelltgewesenist.
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Es kommen jedoch, soweit es sich nicht um die in § 1 bezielten
Lehrkräfte handelt, welche ohne Bestehen der Prüfung der Anstellungs-
fähigkeit zur Zeit des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits angestellt
sind, nur die Jahre in Anrechnung, welche nach bestandener Prüfung
zurückgelegt sind.

Aus die Hinzurechnung der Zeit des Probedienstes, der als Ver-
treter ausgeübten Lehrtätigkeit sowie der Dienstleistung im Heere, in der
Marine oder in der Krankenpslege, in der Zeit einer Festungshaft oder
Kriegsgefangenschaft finden die §§ 9—15 dieser Verordnung entsprechende
Anwendung.

§ 26. Ueber das Vorhandensein der Dienstunfähigkeit eines seine
Versetzung in den Ruhestand nachsuchenden Lehrers oder eine ihre Ver-
setzung in den Ruhestand nachsuchenden Lehrerin entscheidet nach vor-
gängiger Untersuchung Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-
angelegenheiten-

Im übrigen erfolgt die Entscheidung des Ministeriums, durch welche
die Versetzung in den Ruhestand und der Zeitpunkt derselben sowie der
Betrag des Ruhegehalts festgesetzt wird, im Einverständnisse mit Unserem
Finanzministerium bezw. der obersten Verwaltungsbehörde Unseres Haus-
Halts und, falls mit der Schulstelle ein Kirchenamt verbunden ist, mit
dem Oberkirchenrat.

Die Versetzung in den Ruhestand erstreckt sich, wenn mit der Schul-
stelle ein Kirchenamt verbunden ist, auf beide Aemter, wenn nicht ein
anderes zwischen Unserem Ministerium, Abteilung für Unterrichtsange-
legenheiten, und den kirchlichen Instanzen vereinbart ist.

Die Entscheidung, durch welche eine Versetzung in den Ruhestand
verfügt oder abgelehnt wird, ist dem Lehrer, bezw. der Lehrerin zuzustellen.

Die Entscheidung Unseres Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-
angelegenheiten, ist endgültig.

§ 27. Die Versetzung in den Ruhestand tritt, sofern nicht auf den
Antrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Lehrers oder der Lehrerin
ein anderer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem Ablaufe des Vierteljahres
ein, in welchem dem Lehrer oder der Lehrerin die Entscheidung über die
Versetzung in den Ruhestand und die Höhe des ihnen zustehenden Ruhe-
geholtes bekannt gemacht worden ist.

§ 28. Die den Lehrern und den Lehrerinnen nach Maßgabe des

§ 22 bewilligten Ruhegehalte sind von den zur Aufbringung der Lehrer-
Pensionen nach Maßgabe der für die Gemeinden Dargun, Lübtheen und
Zarrentin geltenden Schulordnungen Verpflichteten aufzubringen.

Ueber die Aufbringung und Zahlung des durch Hinzurechnung des
kirchlichen Voraus zu dem ruhegehaltsfähigen Diensteinkommen dem schul-
haltenden Küster und Organisten in Gemäßheit des § 24 (letzter Absatz)
aus kirchlichen Mitteln zu gewährenden Ruhegehaltszuschusses bleibt Ent-
scheidung im Einzelfalle vorbehalten.

§ 29. Die Zahlung der Ruhegehalte erfolgt vierteljährlich am An
fange jedes Vierteljahrs und portofrei.

Das Sterbevierteljahr wird unverkürzt ausgezahlt.
21
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Der Pensionär bezw. die Pensionärin hat dem Amte den Ort des

nach erfolgter Versetzung in den Ruhestand zu nehmenden Wohnsitzes so-

wie einen etwaigen späteren Wechsel desselben anzuzeigen.

Das Amt hat von jeder Anzeige Unserem Ministerium, Abteilung

für Unterrichtsangelegenheiten, Mitteilung zu machen.

§ 30. Das Recht auf den Bezug des Ruhegehalts kann mit recht-

licher Wirksamkeit nur insofern abgetreten oder verpfändet werden, als das

Ruhegehalt der Zwangsvollstreckung (Verpfändung) unterliegt.
Von der Abtretung oder Verpfändung ist durch Vermittelung des

Amtes Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, zu

benachrichtigen. Die Beuachrichtigung muß, um rechtliche Wirksamkeit zu

erlangen, durch eine auf Antrag des Pensionärs oder der Pensionärin

ausgestellte öffentliche Urkunde erfolgen.

§ 31. Das Recht auf den Bezug des Ruhegehalts ruht:
1. wenn der Pensionär oder die Pensionärin die deutsche Reichs-

angehörigkeit verliert;
2. wenn und solange ein Pensionär oder eine Pensionärin im Reichs-

oder Staatsdienst ein Diensteinkommen bezieht, insoweit der Be-

trag dieses neuen Diensteinkommens unter Hinzurechnung des

Ruhegehalts den Betrag des vou dem Lehrer oder der Lehrerin

vor der Versetzung in deu Ruhestand bezogenen Diensteinkommens

übersteigt.
Als Reichs- oder Staatsdienst im Sinne dieser Vorschrift gilt neben

dem Militärdienste jede Anstellnng oder Beschäftigung als Beamter oder

in der Eigenschaft eines Beamten im Reiche, Staats- oder Kommunal¬

dienst, bei den Versicherungsanstalten für die Invalidenversicherung, bei

ständischen oder solchen Anstalten, welche ganz oder zum Teil aus Mitteln

des Reichs, eines BnndesstaateS oder einer Gemeinde unterhalte» werden.

§ 32. Erdient ein Pensionär oder eine Pensionärin in einem der

im £ 31 Nr, 2 bezeichneten Dienste ein Ruhegehalt, so findet neben dem-

selben der Fortbezng des auf Grund dieser Verordnung bewilligten Ruhe-

gehalts nur in dem durch § 31 Nr. 2 begrenzten Umfange statt.

§ 33. Die Einziehung, Kürzung oder Wiedergewährung des Ruhe¬

gehalts auf Grund der Bestimmungen in den §§31 und 32 tritt mit

dem Beginn des Vierteljahrs ein, welches auf das eine solche Veränderung

nach sich ziehende Ereignis folgt.
Im Falle vorübergehender Beschäftigung in Unserem Dienste oder

im Dienste des Reichs, eines deutschen Bundesstaats, einer Gemeinde

oder im sonstigen öffentlichen Dienst gegen Tagegelder oder eine ander-

weitige Entschädigung wird das Ruhegehalt für die ersten sechs Monate

dieser Beschäftigung unverkürzt, dagegen vom siebenten Monat ab nur zu

dem nach § 31 Nr. 2 zulässigen Betrage gewährt.

UI. Beendigung des Dienstverhältnisses im Falle der
Verheiratung der Lehrerinnen.

§ 34. Im Falle der Verheiratung scheiden die Lehrerinnen mit

dem Tage ihrer Eheschließung aus ihrem Amte ans, sofern nicht ab
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WeichendeVereinbarungen von Unserem Ministerium, Abteilung für Unter-
richtsangelegenheiten, und der Lehrerin vor oder nach der Anstellung
getroffen sind.

IV. Schlußbestimmungen.

§ 35. Die Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1909 in Kraft.
Mit dem gedachten Zeitpunkte treten alle der gegenwärtigen Ver-

.ordnung entgegenstehenden Bestimmungen der Schulordnungen für die
Gemeinden Dargun, Lübtheen und Zarrentin sowie die auf die Regelung
des Diensteinkommens der Fleckenfchulen im Domaninm bezüglichen Be-
Stimmungen der Verordnung vom 12. März 1901 (Rbl. 1901 Nr. 13)
außer Kraft.

Soweit jedoch in einem Flecken den Lehrern oder den Lehrerinnen
-oder einzelnen von ihnen günstigere Bedingungen als in dieser Verordnung
-bestimmt sind, in Ansehung des Diensteinkommens zugesichert sind oder
zugesichert werden, behält es bei diesen Zusicherungen sein Bewenden.
-«Vgl. Ztr. 293II.)

Die am I.Januar 1909 bereits angestellten Lehrer und Lehrerinnen
-erhalten vom 1. Januar 1909 ab dasjenige Diensteinkommen, welches
ihnen nach ihrer auf Grund der §§ 8 bis 15 zu berechnenden Dienstzeit
in Gemäßheit der Bestimmungen der §§ 3 und 4 dieser Verordnung zu
-gewähren ist.

Sollten einzelne dieser Lehrer und Lehrerinnen am l. Januar 1909
-bereits ein höheres Diensteinkommen haben, als dasjenige, welches ihnen
-in Gemäßheit der Bestimmungen der §§ 3 nnd 4 dieser Verordnung zu
-gewähren ist, so verbleibt ihnen das bereits erreichte Diensteinkommen bis
.dahin, daß sie nach ihrer in Gemäßheit der §§ 8 bis 15 zu berechnenden
Dienstzeit in eine höhere Besoldungsstufe einzustellen sind.

Die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung fest angestellten Lehrer,
mit deren Stelle Landnutzung verbunden ist, sind zu einer Erklärung da-
rüber aufzufordern, ob sie die Anrechnung des Ertrages der Landnutzung
mit dem auf Grund der Vorschriften der Anlage I des § 5 der Verord-
nung vom 26. März 1907 ermittelten Geldwerte auf ihr Diensteinkommen
nvünschen oder bei der bisherigen Abschätzung der Landnutzung verbleiben
wollen.

Die Erklärung ist binnen zwei Wochen nach Zustellung der Auf-
Forderung abzugeben und ist unwiderruflich. Wird keineErklärung ab-
gegeben, so gilt die Veranschlagung nach der neuen Ordnung als be-
antragt. Bei Erledigung der bei der bisherigen Schätzung verbleibenden
Schulstellen tritt die Veranschlagung nach Maßgabe des § 5 ohne
weiteres ein.

§ 36. Auf den Ort Neukloster findet die gegenwärtige Verordnung
.keine Anwendung.

Gegeben durch Unser Staatsministerium.

*21



— 324 —

Anlage A

Die Pensionssätze betragen:

nach 10 Dienstjahren 25 vom Hundert des Diensteinkommens,

1 1 26 V-
12 28l/a
13 3nl/s
14 32 Va
15 35
16 37
17 40
18 43
19 46
20 50 ,, tr
21 51 Ys tr »
22 53
23 541/«
24 56 „ „
25 57l/a „ „
26 59
27 60^2
28 62

'
„ „

29 63'/ä // «

30 65
31 66
32 67 ff "

33 68 "

34 69 tt
35 70
36 71 tt ff
37 72 tr ff
38 73 tr ff
39 74 tr ff
40 75 tr "
41 76 l/a tr ff
42 78 tr tt
43 797a tr tt
44 81 tt tr
45 827» tt tt
46 84 tt tr
47 85 Va tt ff
48 87 tr ff
49 887s ft tr
50 90 tt tt-
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'284. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 3V. November 1908,
betr. Anholung von außerhalb Mecklenburgs wohnhaften Lehrern.

Nach bestehender Ueblichkeit sind die Kosten der Anholung von
Lehrern, welche ihren Wohnsitz außerhalb Mecklenburgs haben, von der
Landesgrenze an von der anholnngspflichtigen Gemeinde zu tragen; dabei
macht es keinen Unterschied, ob der betreffende Lehrer fest angestellt, oder
mit der Verwaltung der Schulstelle beauftragt wird.

*385. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 19. April 1909, betr.
AblösungvonAckerbestellnngsarbeiten.(Vgl.Nr. 271. 295.)
Die Feststellung der Summe für wegfallende Ackerbestellungsarbeiten

'bei Verpachtung von Schulländereien ist unabhängig von der Höhe der
-erzielten Pachtauskunft zu regeln.

Diese Entschädigung darf grundsätzlich nicht niedriger bemessen
werden, als sie nach den Veranschlagungsgrundsätzen von 1902 zu be-
rechnen ist, da andernfalls eine Schädigung der Einkünfte der betreffenden
Schulstelle erfolgen würde.

Das Amt wolle den Gemeindevorstand zu L- auf seinen Vortrag
Dom 1. d. Mts. demgemäß bescheiden und vor weiterem erneut mit der
Gemeinde verhandeln wegen Erhöhung der Ablösungssumme.

286. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 24. April 1909,
betr. Ackerbestellung, Kompostfahren, Garteneinsriedignng, Dung-
abfuhr.
Auf die Beschwerde des Lehrers in K. vom 16. Dezember v. Js.,

betreffend Ackerbestellung, entscheidet das u. M. wie folgt:
1. Der Lehrer ist berechtigt, die ihm zugewiesenen Ländereien

innerhalb der Grenzen einer rationellen Wirtschaftsführung nach seinem
Ermessen zu bewirtschaften und zu nutzen. Der Umstand, daß eine Fläche
von ungefähr 120 Q-R. der Schulländereien im Einteilungsregister als
Gartenland bezeichnet ist, gibt der Gemeinde kein Recht zur Verweigerung
der Bestellung derselben als Acker, da die Registrierung der einzelnen
Teile einer Schulkompetenz überall nicht ohne weiteres und ein für alle-
mal maßgebend. sein kann für die Art der Benutzung dieser Teile und
die derselben entsprechende Bestellung. Da nach dem Amtsbericht die
Nutzung des obgenannten Gartenlandes der Schulkompetenz, als Acker den
Regeln einer rationellen Wirtschaftsführung entspricht, so liegt vielmehr
der Gemeinde die Bestellungspslicht für vieselbe fraglos ob, und es wird
der eingetretenen Kulturveränderung auch dadurch Rechnung zu tragen
sein, daß das Einteilungsregister geändert, die betreffende Ackerparzelle
darin künftig als Ackerland aufgeführt und als solche zur anderweitigen
Feststellung des Diensteinkommens neu eingeschätzt wird.

Das Amt wolle das dieserhalb Erforderliche demnächst veranlassen.

2. Wie dem Gemeindevorstand seitens des Ministeriums bereits

Anterm 14. August 1907 eröffnet worden, besteht eine Verpflichtung der
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Gemeinde zur Abfuhr des Kompostes nur hinsichtlich des auf der Schul-

stelle selbst bei ordnungsmäßiger Wirtschaft gewonnenen Kompostes.

Da nun nach den Ermittelungen des Amts der Lehrer den Kuh-

stall und einen Teil seiner Schweinezucht ausgegraben und den hierdurch

gewonnenen Sand mit den Garten- und Hausabfällen vermengt hat, s»

ist die Gemeinde nicht zur Abfuhr dieses Teiles des Kompostes verpflichtet,

weil derselbe nicht als auf der Schulstelle gewonnen angesehen werden

kann. Auch zur Abfuhr der Grassoden, die der Lehrer dem ganzeir

Schulhofe entnommen und dem Komposthaufen beigefügt hat, ist die Ge-

meinde nur insoweit verpflichtet, als die Entfernung derselben zur ord-

nungsmäßigen Reinhaltung des Hofes gehört. Da nun nach den Ermitte¬

lungen des Amts im vorliegenden Falle die völlige Entfernung der Gras-

fodeu zur ordnungsmäßigen Reinhaltung nicht erforderlich war, so wird-

auch die Gemeinde zur Abfuhr aller Grassoden nicht angehalten werden

können. Es muß daher bei dem dieserhalb von dem Amt an den Lehrer-

ergangenen Bescheide das Bewenden haben, wonach von der nach Schätzung,

beider Parteien etwa 12 Fuder betragenden Kompostmasse die Gemeinde

nur zur Abfuhr von 7 Fudern verpflichtet ist, da diese 7 Fuder den,

Kompost darstellen, der bei normaler Wirtschaftsführung auf der Schul-

stelle gewonnen werden konnte.
3. Da nach dem Berichte des Amts der beim Schulgehöft liegende

Garten nach dem Hofe zu zur Verhütung des Eindringens der Hühner

mit einem Maschendraht und an den übrigen Seiten mit einer jungen

Dornhecke, sowie einer Drahteinfriedigung mit Pfählen und 6 Koppel-

drahten versehen ist, so ist der Pflicht der Gemeinde betr. Einfriedigung

des Schulgartens in ortsüblicher Weise genügt und kann, ein Mehreres-

von derselben nicht verlangt werden.

4. Da der Sand, welchen der Lehrer zur Bedeckung seines Dunges,

zwecks Schutzes desselben gegen Verbrennung iu der Sommerhitze ver-

wendet, von dem Dunge kaum so zu trennen sein wird-, daß der letztere

abgefahren wird und der erstere zurückbleibt und da es kaum möglich sein,

wird, den Sand zu wiederholten Malen zur Bedeckung des Dunges zu

verwenden, so ist die Gemeinde anzuhalten, entweder den Tecksand mit

dem Dung abzufahren, oder eine ordnungsmäßige Dunggrube herzurichten,

welche die Bedeckung des Dunges entbehrlich macht.

Das Amt wolle den Lehrer gemäß obiger Verfügung bescheiden.

287. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 28. Februar 1910

an dm Lehrer zu K, betr. Peiseiteliringen dc» Strohs und Per¬

sicherungspflicht.

Was die von Ihnen ausgeworfene Frage betrifft, ob die Gemeinde

verpflichtet sei, nachdem das Korn in die Schenne gebracht ist, das Stroh,

nach dem Ausdreschen in Mieten zu setzen, so liegt nach den Bestimm-

uugeu des § 5 der Verordnung vom 29. Jnni 1869, betr. die Beter

ligung der Gemeinden im Domanium an den Ortsschnlen, der Gemeinde

solche Verpflichtung nicht ob, sie hat vielmehr ihrer Pflicht genügt, wenir
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sie das Getreide ordnungsmäßig eingefahren und in der Schulscheune
untergebracht hat.

Ebenso kam: der Gemeinde nicht auferlegt werden, das Getreide,
nachdem es in Mieten gesetzt worden, in die Scheune zu bringen, sobald
dort genügend Platz vorhanden ist, es liegt vielmehr der Gemeinde nur
die Pflicht ob, das Getreide einzufahren und entweder im Scheunenfach
oder in der Miete unterzubringen.

Was endlich die Frage betrifft, wer im Falle der Einmietung des
Getreides die Kosten der Versicherung gegen Feuersgefahr zu tragen habe,
so ist es selbstverständlich, daß diese Kosten von Ihnen zu tragen sind.

2**. Reskript des Finanzministerium, Abt. für Domänen und Forsten,
vom 18. April 1911, betr. »»benutzte Wirtschaftsgebäude.

Bei Verpachtungen der Schulläudereien haben Beamte besonders
darauf zu achten, daß die unbenutzten Wirtschaftsgebäude der Schulstellen
nicht verfallen.

289. Entscheidung der Ministerien des Innern und Abteilung für Unter-
richts-Angelegenheiten vom 22. April 1911 an das Amt zu G-
betr. die Beschwerde von Häuslern und Einliefern über ihre
Heranziehung zu Handdiensten.

Die vorgetragene Beschwerde ist teilweise begründet befunden.
Mit Recht ist das Großherzogliche Amt in Beachtung der Eni-

scheidung des mitunterzeichneten Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-
angelegenheiten, über die Beschwerde des Lehrers zuT. vom 21. September
1908 davon ausgegaugeu, daß das Auf- und Abladen der auf den Schul-
ländereien gebauten Kartoffeln zu den nach § 5 der Verordnung vom
29. Juni 1869, betreffend die Beteiligung der Gemeinden im Domanium
an den Ortsschulen den Gemeinden obliegenden Erntearbeiten gehört.

Dem Großherzoglicheu Amte kann aber nicht darin beigetreten
werden, daß die in der Gemeinde 3T. über die Verteilung der Schulacker-
bestellungsarbeiten geltenden Normen (vgl. insbesondere den Dorfsversamm-
lungsbefchlnß vom 11. Dezember 1884) eine Handhabe böten, zur Ver-
richtung der in Rede stehenden Arbeit die zu Handdienstleistungen ver-
pflichteten Gemeindemitglieder heranzuziehen. Das Auf- und Abladen
der auf den Schulläudereien gebauten Kartoffeln ist vielmehr, wie dies
auch der in der Mehrzahl der Gemeinden des Amtsbezirks bestehenden
Ueblichkeit entspricht, zu denjenigen Obliegenheiten zu rechnen, welche von
dem Führer des auf Grund der Spanndienstlast gestellten Fuhrwerks zu
verrichten sind. Zur Beseitigung der hervorgetretenen Unzuträglichkeiten
wird darauf zu halten sein, daß die vollen Kartosselsäcke künftig an
Schwere und Größe das übliche Maß nicht überschreiten.

Das Großherzogliche Amt wolle den Gemeindevorstand mit citt
sprechender Anweisung versehen.
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2i>0. Verordnung vom 28. April 1911, betr. das Tiensteinkommen der

Lehrer und der Lehrerinnen an den Tomaniallandschulen.

Wir verordnen über das den Lehrern und den Lehrerinnen an den

Landschulen in Unserem Domaninm zukommende Diensteinkommen,

was folgt:
Zt. 1. Lehrer, welche nach Bestehen der Abgangsprüfung oder

der sogenannten Extraneerprüfung an dem Lehrerseminar zu Neukloster

au einer Landschule im Domanium angestellt sind oder augestellt werden,

sowie Lehrer, welche ohne Bestehen der Prüfung zur Zeit des Jnkraft-

tretens dieser Verordnung an einer Landschule im Domanium bereits

angestellt sind,
2. Lehrerinnen, welche nach Erlangung des Zeugnisses der Be-

fähigung zur Erteilung vou wissenschaftlichemUnterricht an Volks- und

Bürgerschulen oder an höheren Mädchenschulen für Mecklenburg-Schwerin

nachMaßgabe der jeweilig geltenden Verordnungen oder für einen anderen

deutschen Bundesstaat einschließlich Elsaß-Lothringen, mit dem Unser

Ministerium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, die Anerkennung

der Geltung der dort ausgestellten Prüfungszeugnisse für Lehrerinnen

vereinbart hat oder vereinbaren wird, au einer Landschule in Unserem

Domanium angestellt sind oder angestellt werden, erhalten ein Dienst-

einkommen nach den unter I, II und III folgenden Bestimmungen.

Die Anstellung der Lehrer in Unserem Domanium erfolgt erst,

wenn sie ihre aktive Dienstpflicht im stehenden Heere oder in der Kaiser-

licheu Marine erfüllt haben oder wenn sie von ihr für die Friedenszeit

endgültig befreit sind.
Unserem Ministerium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten,

bleibt die Entscheidung darüber vorbehalten, ob und bezw. unter welchen

Voraussetzungen die Anstellung vou Lehrerinnen an mehrklassigen ^and-

schulen in Unserem Domanium erfolgen soll.

>. Dien steinkommen der Inhaber von Familien-

s chu l st e l l e n.

§ 2. DaS den Inhabern der Familienschulstelleu im Domanium

zu gewährende Diensteinkommen besteht:
1. in einer ihrem Betrage nach in einer bestimmten Geldsumme

zu berechnenden Ansaiigsbesoldung,
2. iu Alterszulagen.

§ 3. Als Anfangsbesoldung (§ 2 Ziffer 11 bleibt das für alle
Schulstellen nunmehr nach Maßgabe des § 5 zu veranschlagende und fest-
zustellende bisherige Dicusteiiikommeu der Familienschulstelleu mit der
nachstehenden Abänderung von Bestand:

1. Unter Wegfall des bisherigen nach der Zahl der Schulkinder
schwankendenSchnllohns verbleibt der beim Inkrafttreten dieser
Verordnung für die Schulstelle festgesetzte Schullohn dauernd
bei der betreffenden Schulstelle als ein Teil des nach $ 20
in einer festen runden Summe festzustellenden baren Dienst-

einkommens)
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2. Wenn das so festgestellte bisherige Diensteinkommen einer
Familienschulstelle den Betrag von 1300 Mk. nicht erreicht,
so ist es durch eine bare Stellenzulage bis auf diesen Betrag
zu erhöhen.

§ 4. Ist mit einer Familienschulstelle ein Kirchenamt verbunden,
so soll die Aufaugsbesoldung entsprechend der mit dem kirchlichen Amte
verbundenen Mühewaltung ein höheres sein, als im § 3 bestimmt ist.

Ter Mehrbetrag (der kirchliche Voraus) wird im einzelnen Falle
durch Verfügung Unseres Oberkirchenrats festgesetzt, jedoch darf derselbe
300 Mk. nicht überschreiten. Erachtet der Oberkirchenrat die Festsetzung
eines Voraus vou 100 Mk. bis 300 Mk. für angemessen, so bedarf es
der Zustimmung Unseres Ministeriums, Abteilung für Unterrichtsange-
legenheiten. Ein Voraus von mehr als 200 Mk. soll nur dann zuge-
»billigtwerden, wenn die im Kirchendienst aufzuwendende Arbeit besonders
umfänglich ist. (Vgl. Nr. 183.)

Wenn der anschlagsmäßige Wert des bisherigen Diensteinkommens
der mit einem Kirchenamt verbundenen Familienschulstelle den Betrag,
welcher sich durch Hinzurechnung des kirchlichenVoraus (Abs. 2) zu der
Anfangsbesoldung der Stelle (§ 3 Ziffer 2) ergibt, nicht erreicht, so ist
das Diensteinkommen durch eine bare Stellenzulage bis auf diesen Betrag
zn erhöhen.

§ 5. Die Grundsätze für eine billigmäßige Veranschlagung des
Diensteinkommens, welche auch in den Fällen des § 4 Anwendung finden,
werden durch Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichtsangelegen
heiten, im Einvernehmen mit Unserem Finanzministerium festgestellt.

Bis auf weiteres erfolgt die Veranschlagung der festliegendenDienst-
ländereien nach den in Anlage I enthaltenen Vorschriften, die Veran-
schlagung der übrigen Diensteinkünfte auf Grund der Veranschlagungs-
Grundsätze vom 15. Juli 1902 (Rbl. 1902 Nr. 30).

§ G. Eine Revision der Veranschlagungsgrundsätze und der Ver-
anschlagnngen auf Grund derselben bleibt von zehn zu zehn Jahren auf
Veranlassung der zuständigen Ministerien vorbehalten. Die erste Revision
kann schon vor Ablauf der zehnjährigen Frist erfolgen.

Es finden jedoch die vor Ablauf der zehnjährigen Frist getroffenen
Aenderungen oder Ergänzungen zu Ungunsten der Schnlstellen, für welche
das Diensteinkommen zur Zeit der gegenwärtigen Verordnung bereits fest-
gestellt ist, vor deren Erledigung und Neubesetzung keine Anwendung.

Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, kann
auch schonvorher im einzelnen Falle eine Neuschätzung des Ertrages der
Landnutzung aus besouders zwingenden Gründen veranlassen, z. B. bei
erheblicher Aenderung der der früheren Schätzung zu Grunde liegenden
tatsächlichen Verhältnisse.

§ 7. Die Inhaber der Familienschulstellen erhalten folgende bare
Alterszulagen:

nach 3 Dienstjahren eine Alterszulage von jährlich 100 Mk.,
tt '*' tr tr tr „ tt 300 ,,

H 9 lt ff tf tr ff 500 v
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nach 12 Dienstjahren eine Alterszulage von jährlich 700 Mk.,
tr 1 '' tr tr tt tt tr 800

f/

„ 20 „ „ „ „ „ 900 „
« 24 „ „ ,, „ „ 1000 „
tt

2'S
„ „ tr tr tt 1 10 t/ lf

Tie Inhaber uön Schulftellen, deren Anfangsbesoldung den Betrag
von 1300 Mk. übersteigt, erhalten die Alterszulagen nur in dem Betrage,
das; die Anfangsbesoldung der Stelle (§ 3) und die Alterszulagen zu-
sammen sich belaufen

im 4. (>. Dienstjahre auf .... 1400 Mk.,

„ 7. 8. 9. „ „ .... 1000 „
„ 10. II. 12. „ „ .... 1800 „
„ 13. 14. lö. 1(3. „ „ .... 2000 „
„ 17. 18. 1!). 20. „ „ .... 2100 „
„ 21. 22. 23. 24. „ . . . . 2200 „
„ 25. 26. 27. 28. „ . . . . 2300 „
„ 29. und jedem folgenden Jahre .... 2400 „

Für die Inhaber von Schulstellen, mit denen ein Kirchenamt ver
bunden ist, bleibt bei der Berechnung der Alterszulagen der Betrag des
kirchlichen Voraus außer Betracht.

II. T ieu st e inkommen der Le h re rinneu.

§ 8. Tie Lehrerinnen erhalten:
1. als Anfangsbesoldung:

n> ein bares Jahresgehalt von 920 Mk,

b) freie Wohnung nnd Feuerung, wie die sog. Klassenlehrer;
2. folgende bare Alterszulagen:
nach 3 Dienstjahren eine Alterszulage von jährlich >00 Mk.,

tr
'' tt tr tr tr tt —00 ,,

tt 10 ,, ,r tr tr tr 300 ,,

„ 14 „ tr tt tt tt
100

,,

tt 1 ^
tt tt tt tr tt ')00 ,,

III. Diensteinko m m e n der unverheirateten L e h r e r.

§ 9. Das Diensteinkommen der Inhaber von Schulstellen an
Landschulen in Unserem Domanium, welcheFamilienschulstellen nicht sind

(Klassenlehrerstellen), besteht in
1. einem baren Jahresgehalt von 920 Mk.,
2. in freier Dienstwohnung und Feuerung.

Das bare Anfangsgehalt von 920 Mk. erhöht sich nach dreiTienst
jähren um den Betrag einer Alterszulage von 100 Mk. auf jährlich
1020 Mark.

IV. B e soldung der S chu l a s s i st e u t c n.

§ 10. Das bare Gehalt der Schulassisteuten, welche zur einst
weiligen Verwaltung einer Klassenlehrerstelle abgeordnet werden, beträgt
720 Mk. jährlich.



Schulassistmten, welche durch Tod erledigte Organisten-, Küster- und
Schulstellen in Unserem Domanium einstweilen verwalten, oder erkrankten
Organisten, Küstern und Lehrern zu Stellvertretern beigeordnet sind und
dort freien Unterhalt haben, erhalten eine bare Vergütung von 9 Mk.
die Woche. (Vgl. Nr. ISO. 184.)

V. Besoldung der auftragsweise voll beschäftigten
L ehre r u n d L e h r e r i n n e n.

§ 11. Lehrer, welche nach bestandener Prüfung nur deshalb nicht
angestellt werden können, weil sie ihre aktive Dienstpflicht im stehenden
Heere oder in der Kaiserlichen Marine nicht erfüllt haben und auch uoch
nicht endgültig von ihr für die Friedenszeit befreit sind, erhalten:

a) wenn sie auftragsweise eiue Familienfchulstelle verwalten, das mit
der Stelle verbuudeue Grundgehalt,

b) wenn sie auftragsweise eine Klassenlehrerstelle verwalten, jährlich
920 Mk. nebst freier Wohnung und Feuerung.

Die gleiche Besoldung erhalten die aus einem anderen Grunde
auftragsweise voll beschäftigten Lehrer.

Den austragömeise voll beschäftigten Lehrerinnen wird eine Ver-
gütuug von 920 Mk. jährlich, daneben freie Wohnung und Feuerung,
wie den Klassenlehrern, gewährt.

VI. Gewährung von Alterszulagen und Berechnung der
Dienstzeit für die Gewährung derselben.

§ 12. Die Gewährung der Alterszulagen und das Einrücken in
eine höhere Stufe derselben auf Grund der Bestimmungen der gegen-
wärtigen Verordnuug setzen ein pslichtmäßiges Verhalten des Lehrers bezw.
der Lehrerin voraus.

Ergeben sich Bedenken gegen das Vorhandensein der Voraussetzung
des vorstehenden Absatzes, so entscheidet hierüber Unser Ministerium, Ab-
teiluug für Unterrichtsangelegenheiten.

Die Entscheidung, durch welche die Gewährung der Alterszulage,
bezw. das Einrücken in eine höhere Stufe ausgesetzt wird, wirkt auf die
Dauer eines Jahres. Ergeben sich nach Ablauf dieses Zeitraumes von
ueuem Bedenken hinsichtlich des pflichtmäßigen Verhaltens des Lehrers
bezw- der Lehrerin, so kann die Gewährung der Alterszulage bezw. das
Einrücken in eine höhere Stufe jedesmal auf ein weiteres Jahr ausge-
setzt werden.

§ 13. Tie Gewährung der Alterszulageu nach Maßgabe der Vor-
schriften der gegenwärtigen Verordnung richtet sich nach dem Anfangs-
termin der Dienstzeit.

Als solcher gilt der 1- Oktober des Kalenderjahres, in welchem

a) der Lehrer nach bestandener Prüfung der Anstellungsfähigkeit
am Seminar zu Neukloster oder Lübtheen bezw. die zur Zeit des
Inkrafttretens der gegenwärtigen Verordnung angestellten Lehrer
auch ohne diese Prüfung,
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bj die Lehrerin nach Erlangung eines der in § I gedachtenZeugnisse
im öffentlichen Schuldienste angestellt worden ist.

Als Anstellung im öffentlichen Schuldienst im Sinne des vor-
stehenden Absatzes ist anzusehen die Anstellung als Lehrer oder Hiilss-
lehrer bezw. als Lehrerin oder Hiilsslehrerin

1. an einer staatlichen Anstalt (Lehrerseminar, Blindenanstalt,
Taubstummenanstalt, Irrenanstalt, Anstalt für geistesschwache
Kinder, Landesstrafanstalt zu Dreibergen, Ackerbanschnle zu
Dargun usw.),

2. an dem Rettungshause zu Gehlsdorf bei Rostock,

5. an einer aus landesherrlichen Mitteln oder aus allgemeinen
Landesmitteln oder ans Mitteln der Stadt oder der Ortsobrig-
keit unterstützten Privatschule,

4. an einer von der Stadt oder der Ortsobrigkeit errichteten oder
ans landesherrlichen Mitteln oder ans allgemeinen Landesmitteln
oder aus Mitteln der Stadt oder der Ortsobrigkeit unterstützten
höheren Knaben- oder Mädchenschule oder Mittelschule bezw. an
einem von der Stadt errichteten oder aus Mitteln des Staates
oder der Stadt unterstützten, zur Abhaltung von Entlassungs-
Prüfungen für berechtigt erklärten Lehrerinnen-Seminar.

Als von der Stadt oder von der Ortsobrigkeit unterstützt ist im

Sinne der vorstehenden Absätze 3 und 4 eine Schule oder ein Lehrerinnen-
Seminar anzusehen, wenn die Stadt oder die Ortsobrigkeit verpflichtet

ist, zu de» Unkosten der Schule bezw. des Seminars ans öffentlichen
Mitteln dauernd Beiträge zu leisten und das Bestehen der Schule oder

des Seminars von Unserem Ministerium, Abteilung für Unterrichts-

angelegenheiten, für den Zweck der gegenwärtigen Verordnung als im

öffentlichen Jntereffe liegend anerkannt ist.

§ 14. Bei Berechnung der Dienstzeit kommt diejenige Zeit nicht

in Anrechnung, welche der Lehrer bezw. die Lehrerin nicht in Mecklen-

burg-Schwerin im Schuldienste oder in Mecklenburg-Schwerin nicht im

öffentlichen Schuldienste zugebracht hat.

Diejenige Zeit, welche der Lehrer bezw. die Lehrerin im Schuldienst
außerhalb des Landes angestellt gewesen ist, kommt nur dann in An-
rechnung, wenn die Anrechnung bei der Anstellung zugesichert ist.

Dem Schuldienste in Mecklenbnrg-Schwerin steht der Schuldienst
im Auslande gleich, wenn Wir den Lehrer bezw. die Lehrerin unter Vor
behalt der Zurückberufung zur Verwaltung einer Schulstelle im Ausland
entsenden.

Es bleibt Unserem Ermessen vorbehalte», dem Schuldienst im Groß-
Herzogtum Mecklenburg-Schwerin den Schuldienst im Großherzogtnm
Mecklenburg-Strelitz gleichzustellen.

Außerdem wird die Zeit angerechnet, welche ein Lehrer nach er-
langter Anstellungsfähigkeit in einem mit einem Schnlamte nicht vcr-
bundenen Kirchenamte im Lande zugebracht hat.
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§ 15. Der Dienstzeit des Lehrers werden hinzugerechnet:
I. die Zeit, welche der Lehrer nach Bestehen der in § 1 ge¬

dachten Prüfung vor Ableistung des Militärdienstes oder vor-
endgültiger Befreiung von derselben an einer der im § 13
genannten Schulen oder Anstalten auftragsweise zugebracht hat;

2- die Zeit des aktiven Militärdienstes im Reichsheere oder in

der Kaiserlichen Marine, wenn der Militärdienst nach Er-
langung der Anstellungsfähigkeit abgeleistet ist;

3 die in die Dauer eines Krieges fallende und bei einem,
mobilen oder Ersatz-Truppenteile abgeleistete Militärdienstzeit,
auch wenn sie in die Zeit vor Erlanguug der Anstellungs-
fähigkeit fällt.

Als Kriegszeit gilt in dieser Beziehung die Zeit vom Tage einer
angeordneten Mobilmachung, auf welche eiu Krieg folgt, bis zum Tage
der Demobilmachung.

§ 16. Für jeden Feldzug, an welchem ein Lehrer im Reichsheere,
in der Kaiserlichen Marine oder in der Armee eines Bundesstaates in der
Art teilgenommen hat, daß er wirklich vor den Feind gekommen oder in
dienstlicher Stellung den mobilen Truppen in das Feld gefolgt oder auf
einem zur Verwendung gegen den Feind bestimmten Schiffe oder Fahr-
zeuge der Kaiserlichen Marine eingeschifft gewesen ist, wird demselben zu
der wirklichen Dauer der Dienstzeit ein Jahr hinzugerechnet.

Ob eine militärische Unternehmung in dieser Beziehung als ein
Feldzug anzusehen ist, und inwiefern bei Kriegen von längerer Dauer
mehrere Kriegsjahre in Anrechnung kommen sollen, bleibt in jedem Falle
der Bestimmung Unseres Ministeriums, Abteilung für Unterrichtsange-
legenheiten, vorbehalten.

§ 17. Die Zeit
1. einer Festungshaft von einjähriger und längerer Dauer, sowie
2. der Kriegsgefangenschaft

kann nur mit Genehmigung Unseres Ministeriums, Abteilung für Unter-
richtsangelegeuheiten, angerechnet werden.

§ 18. Für jeden Feldzug, während dessen eine Lehrerin vor oder
nach Erlangung eines der im § 1 gedachten Zeugnisse als Kranken-
Pflegerin den mobilen Truppen ins Feld gefolgt oder als Krankenpflegerin
in einem Militärlazarett tätig gewesen ist, wird der Lehrerin zu der
wirklichen Dauer der Dienstzeit ein Jahr hinzugerechnet.

VII. Aufbringung des Diensteinkommens.

§ 19. Das Diensteinkommen der Lehrer wird nach Maßgabe der
bisher geltenden Bestimmungen aufgebracht, soweit nicht hinsichtlich des.
baren Diensteinkommens in der Verordnung, betreffend die Domanial-
Hauptschulkasse,vom 10. September 1910 (Rbl. 1910 Nr. 31) etwas
anderes bestimmt ist.

Diese Bestimmung findet auf die Aufbringung des Diensteinkommens
der Lehrerinnen sinngemäße Anwendung.



VIII, Zahlung des baren Dienst e i IIk om m e n S.

^ 20. Tie Zakilung des baren Diensteinkommens einschließlich der

Alterszulagen — abgesehen von den kirchlichen Einkünften — an die

Lehrer und Lehrerinnen erfolgt vierteljährlich im voraus innerhalb der

ersten vierzehn Tage jedes Vierteljahres, dagegen wird das Gehalt an die

Assistentenvierteljährlich am Ende des Vierteljahres gezahlt. (Vgl- Nr. I84).
Für jede Familienschnlstelle werden die zum Grundgehalt (Anfangs-

besoldung) gehörenden baren Einkünfte in einer festen runden Snmme

festgestellt.

IX. V ertretnngS w eise Verwaltung v o n S chu l ste l l e n

u nd Vergütungen für Stellvertretung en.

(Vgl. Nr. 115. 291.)

§ 21. Die Lehrer und Lehrerinnen sind verpflichtet, bei Erledigung

von Schulstellen, bei Erkrankung oder in Fällen sonstiger Verhinderung

anderer Lehrer oder Lehrerinnen die Vertretung für diese zu übernehmen.

Diese Verpflichtung beschränkt sich nicht mir auf den Fall, das; die

Vertretung an einer Schule des Wohnortes des Lehrers oder der Lehrerin

erforderlich ist, sondern sie gilt auch für die Vertretung in benachbarten

Orten.
Auf hohes Lebensalter oder Kränklichkeit ist bei Anordnung der

Vertretung billige Rücksichtzu nehmen.
Bei vertretungsweiser Verwaltung erledigter Schulstellen oder bei

Vertretung verhinderter Lehrer in Nachbarorten ist dem Lehrer bezw. der

Lehrerin eine Entschädigung zu gewähren, die eine angemessene Ver-

gütnng für die übernommene Mehrarbeit und auch eine Vergütung für

den Weg darstellt.
Bei Uebernahme von Vertretungen erkrankter oder sonst verhinderter

Lehrkräfte an derselben Schule, an welcher der Vertreter angestellt ist, ist

die Frage der Gewährung einer Vergütung nach Lage des einzelnen

Falles zu entscheiden.
Die Entscheidung in den Fällen des vorstehenden Absatzes, sowie

die näheren Bestimmungen über die Stellvertretung und über die Höhe

der Vergütungen bleiben Unserem Ministerium, Abteilung für Unter-

richtsangelegenheiten, vorbehalten.

X. S chl n ß b e st i m m u n g e n.

§ 22. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli d. I. in Kraft-

Gleichzeitig wird die Verordnung vom 26. März 1907, betreffend das

Diensteinkommen der Domaniallandschullehrer (Rbl. 1907 Nr. 12)

aufgehoben.
Gegeben durch Unser Staatsministerium.
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Anlaqe i
Porschriften

über die Einschätzung der festliegenden Schnlländereien.

Zwecks Vornahme der Ermittelung des wirklichen Nutzungswertes
des Dienstlandes ist für jedes Amt eine Kommission gebildet:

]. aus einem Domanialbeamten des Amtes als Leiter °,

2. ans beut Distriktsingenieur und zwei landwirtschaftlichen Seid)
verständigen ans dem Kreise der kleineren Grundbesitzer (Erb-
Pächter und Büdner) als Taranten.

Das Amt ernennt die beiden Sachverständigen und für jeden der-
selben einen Stellvertreter.

Zu Sachverständigen sind nicht zu ernennen:
;i) die Mitglieder der Gemeindevorstände,
bj die Inhaber von Schulstellen,
c i Personen, welche mit den Inhabern der Schnlstellen nahe

verwandt oder verschwägert sind.
Die Sachverständigen sind mittels Handschlags an Eidesslatt zu

einer unparteiischen und gewissenhaften Vornahme des Geschäfts zu
verpflichten.

Der leitende Domanialbeamte gibt den Taxanten bei der Besichtigung
der Ländereien an Ort und Stelle über die Größe und die Bonitiernng,
sowie über alle sonstigen einschlägigen Verhältnisse jede etwa gewünschte
Auskunft.

Die drei Taranten haben sodaun nach Anhörung des Gemeinde-
Vorstandes und des Inhabers der Schulstelle auf Grund ihrer eigenen
Sachkunde und praktischenErfahrung, sowie in pslichtmäßiger Würdigung
aller nach ihrem Ermessen für die Schätzung in Betracht kommenden
Momente, jedoch unter Berücksichtigung der unentgeltlichen Bestellung durch
die Gemeinden,

den Reinertrag, den die Ländereien nach ihrer bisherigen
wirtschaftlichenBenutzung bei Selbst bewirtschaftung durch einen
Stelleninhaber von mittlerer persönlicher Befähigung zur Wirt
schaftsführung gewähren können, zu bestimmen,

lieber die Abschätzung ist ein Protokoll aufzunehmen. Einigen sich
die Taxanten über die Bestimmung nicht, so ist aus den drei Schätzungen
der Durchschnitt mit der Maßgabe zu ziehen, daß die Brüche für voll
gerechnet werden.

291. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 2!). Juni 1911,
betr. Bertretililgsimterricht. (Vgl. Nr. 115. 290 IX.)

Mit bezug auf den § 21 der Verordnung vom 28. April 1911,
betr. das Diensteinkommen der Lehrer und der Lehrerinnen an den
Domaniallaudschulen, macht das unterzeichnete Ministerium im folgenden
die Grundsätze bekannt, nach denen bei der Einrichtung von Vertretungs-
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Unterricht in den Domaniallandschulen vom 1. Juli d. I. ab zu ver¬

fahren ist:
1. Wird ein Lehrer bezw. eine Lehrerin pr Vertretung eines

anderen Lehrers oder einer anderen Lehrerin nach Maßgabe des § 21

der genannten Verordnung herangezogen, so darf die Gesamtzahl der

wöchentlich zu erteilenden Unterrichtsstunden in der Regel bei einem Lehrer

nicht mehr als 32, bei einer Lehrerin nicht mehr als 28 betragen. Die

Vertretung ist durch die Amtsschulbehörde anzuordnen und bedars der

Genehmigung des unterzeichneten Ministeriums, die in eiligen Fällen

nachträglich einzuholen ist. Die Lehrerinnen sind zum Vertretungslinter-

richt in den einklassigen Schulen und in den oberen Klassen der mehr-

klassigen Schulen in der Regel nicht heranzuziehen.
2. Bei vertretungsweiser Verwaltung erledigter Schulstellen oder

bei Vertretung verhinderter Lehrer in Nachbarorten (§ 21, Abs. 4 der

genannten Verordnung) ist dem Lehrer bezw. der Lehrerin eine 33er-

gütung von 1 Mk. für jede Ueberstunde, d h. für jede über die Zahl

der wöchentlichen Pflichtstnnden hinausgehende Unterrichtsstunde zu ge¬

währen. Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden beträgt bei den In-

habern von Familienschulstellen im Sommer 22, im Winter 28 Stunden;

bei den zweiten Lehrern (Klassenlehrern) im Sommer — ausschließlich

der Turnstunden — 26, im Winter 28 Stunden; bei den Lehrerinnen

26 Stunden. Außerdem wird in den Fällen, daß der Unterricht in einer

benachbarten Schule zu erteilen ist, bei einer Entfernung von 2 km und

darüber für jedes Kilometer des Hin- und Rückweges eine Vergütung

von 0,2« Mk gewährt. (Vgl. Nr. 295 a.)
3. Bei Uebernahme von Vertretungen erkrankter oder sonst ver

hinderter Lehrkräfte an derselben Schule, an welcher der Vertreter ange-

stellt ist (§ 21, Abs. 5 der genannten Verordnung), ist die Vertretung

bis zur Daner von 3 Wochen unentgeltlich zu leisten. Erstreckt sich die

Vertretung auf einen längeren Zeitraum als 3 Wochen, so ist, wie unter

Nr. 2, für die ganze Dauer der Vertretung eine Vergütung von 1 Mk.

für jede Ueberstunde zu gewähren.
4. Für die Einrichtung von Halbtagsunterricht in den zweiklassigen

Domaniallandschulen bleiben die Bestimmungen des Rundschreibens vom

6. Mai 1902 von Bestand (vgl. Nr. 115.)
Den Superintendenten wird die benötigte Anzahl von Exemplaren

dieses Rundschreibens zur Mitteilung an die Prediger ihrer Diözesen

übersandt.

292. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 17. November 1911,

betr. Hellenschneiden.

Bei Domaniallandschulen wird das Beschneiden von Hecken, welche

als Hof- und Gartenbefriedigung dienen, zu der Unterhaltung der Be

friedignngen gerechnet, die nach §6 der Verordnung vom 29. Juni 1869,

betr. die Beteiligung der Gemeinden im Domanium an den Lrtsschulen

den Gemeinden obliegt.



293. Verordnung vom 12. August 1912 zur Abänderung der Verord¬
nung vom 30. Oktober 1908, betr. das Diensteinkommeil und die
Pensionierung der seiuinaristisch gebildeten Lehrer und der Lehre-
rinnen an den Volks- und Bürgerschulen der Fleckenim Doinanium.

Wir verordnen gxir Abänderung der Verordnung voin 30. Oktober
1908, betreffend das Diensteinkommen pp. der Lehrer und der Lehrerinnen
an den Volks- und Bürgerschulen der Flecken imDomanium (Rbl. 1908
Nr. 33), was folgt:

Artikel I.
An die Stelle der ZK 3 und 4 der Verordnung treten die folgenden

Bestimmungen:
§ 3. Tag Diensteinkommen der Lehrer beträgt jährlich:

in den ersten 3 Dienstjahren mindestens 1300 Mk.
nach vollendeten 3 „ „ 1400 „

1t ,, 0 f, „ 1000
tt

„ „ 9 „ „ 180ü „
12 „ „ . 2000 „
Iß „ „ 2200 „
20 „ „ 2400 „
24 „ „ 2600 „

§ 4. Das Diensteinkommen der Lehrerinnen beträgt jährlich:
in den ersten 3 Dienstjahren mindestens 1000 Mk.

nach vollendeten 3 „ „ 1100 „
0 „ 1200 „

10 „ „ 1300 „
14 „ „ 1400 „

„ „ 18 „ „ 1600 „

Artikel II.
Die in einzelnen Flecken durch die Schulordnung festgesetzte Be-

freinng der Lehrer vou der Zahluug des Schulgeldes für ihre Kinder
wird aufgehoben.

Für die bereits angestellten Lehrer bewendet es jedoch bei der be-
stehendenBefreiung, sofern sie binnen 4 Wochen nach der Veröffentlichung
dieser Verordnung dem Großherzoglichen Amte gegenüber erklären, daß sie
bei der bisherigen Gehaltsordnung auf Grund des § 3 der Verordnung
vom 30. Oktober 1908 zu verbleiben wünschen.

Artikel III.

Die Verordnung tritt mit Wirkung vom I. April 1Sil ab in Kraft.
Gegeben durch Unser Staatsministerium.

5294. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 27. März 1913,
betr. Holzverkauf der Tomaniallaudschiillchrer (Vgl. Nr. 153. 244.)
Nach der Bestimmung in § 1, Absatz 2 der Verordnung vom

23. Februar 1892, betr. die Veräußerung der Feuerungsdeputate der

22
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Domaniallandfchullehrer, ist es den Lehrern, welcheInhaber von Familien-

schulstellen sind, nicht gestattet, von dem ihnen gelieferten Feuerungs¬

deputat vor Ablauf des Jahres, für welches das Deputat gegeben ist,

etwas zu eigenem Nutzen zu verkaufen. Iii den letzten Jahren haben

sich die Anträge der Lehrer gemehrt, welche gebeten haben, ihnen unter

Entfreiung von der genannten Bestimmung den Verkauf eines m -hr oder

weniger großen Teiles ihres Holzdeputats im voraus zu gestatten. Da

es nicht möglich ist, von hieraus die Verhältnisse iin einzelnen Fall zu

prüfen, so werden die Aemter hierdurch bis auf weiteres ermächtigt, den

Lehrern auf ihren Antrag den Verkauf eiues Teiles ihres Holzdeputats

nach Anhörung de» Gemeinden zu gestatten,

1. wenn nach amtlicher Feststellung vorliegt, daß ein gleiches

Quantum aus der vorjährigen Holzliefernng erspart ist, mithin

unter der Bedingung, daß für das verkaufte Holz ein gleiches

Quantum aus der vorjährigen Holzlieferung eingestellt wird,

oder
2. wenn es nach amtlicher Feststellung sich empfiehlt, anstatt des

Holzes Kohlen oder Briketts zur Heizung des Schulzimmers zu

verwenden, mithin unter der Bedingung, daß für das verkaufte

.volz eiu gleichwertiger Ersatz an Kohlen oder Briketts eingestellt

wird.
Die Ausführung ist durch das Amt und die Gemeinde in geeigneter

Weise zu überwachen.
Auf diejenigen Lehrer, welche Inhaber von Fainilienschulstellen

nicht sind, findet diese Verordnung keine Anwendung.

295. Verordnung vom 21). Mai 1013 zur Abänderung und Ergänzung

der Verordnung, betr. die Beteiligung der Wcuiciitbcit im To-

ntfluimu an den Ortsschnlen, vom 2!>. „siiui 18(5!l.

Wir verordnen unter Aufhebung der Verordnung vom 2(i. Oktober

1907 zur Abänderung und Ergänzung Unserer V. Q, betr. die Beteiligung

der Gemeinden im Domanium an den Ortsschulen, vom 29. Juni 18(19

(RBl. 1907 Nr. 3tt) was folgt:

Artikel I.
Der § 4 der V. O. vom 29. Juni 19(59 erhält folgenden Zusatz:

Eine Ablösung der unentgeltlichen Bestellungspflicht kann in Fällen der

Verpachtung oder der dauernde» Abtrennung von Schulländereien durch

eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Lehrer erfolgen.

Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung des zuständigen Amts,

welches darüber zuvor an Unsere Ministerien des Innern und Abteilung

für llnterrichtsangelegenheiten zu berichten hat.
Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, oder findet sie keine

Genehmigung, so kaun die Ablösung — bei teilweiser Verpachtung oder

bei teilweiser dauernder Abtrennung auch hinsichtlich der von der Ver-

Pachtung oder der Abtrennung ausbeschiedeuen Ländereieu — auf Be
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stimmung Unserer Ministerien des Innern und Abteilung für Unterrichts-
richtsangelegenheiten durch das Amt unter Zugrundelegung der Veran-
schlagungsgrundsätze für das Diensteinkommen der an den Landschulen
int Domanium u. s. w. angestellten seminaristisch gebildeten Lehrer vom
15. Juli 1902, § 31B (RBl. von 1902 Nr. 30) erfolgen. Gegen die
Festsetzung des Amts steht der Gemeinde und dem Lehrer eine binnen
zwei Wochen nach Zustellung der Verfügung beim Amte einzulegende
Beschwerde frei. Vorstehende Bestimmungen finden entsprechende An-
Wendung in Fällen der Verpachtung oder der dauernden Abtrennung vou
Ländereien solcher Schulstellen, welche zur Zeit mit einem Lehrer nicht
besetzt sind.

Nach Eingang der Beschwerde bezw. nach Ablauf der Beschwerdefrist
hat das Amt an Unsere Ministerien des Innern und Abteilung für
Unterrichtsangelegenheiten zu berichten.

Im Falle der dauernden Abtrennung von Schulländereien steht der
Gemeinde das Recht zur Ablösung der Rente mit dem 25fachen Betrage
der Jahresrente zu. Die Ablösung bedarf der Genehmigung der zu-
ständigen Ministerien.

A r t i ke l IL Im § 8 Abs. 1 werden hinter den Worten „an
den Schullasten" eingefügt die Worte „oder an der Geldrente." Gegeben
durch Unser Staatsministerium.

295a. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 29. Oktober 1913,
betr. Berechnung der Pflichtstmden beim Vertretungsnnterricht.
(Vgl. Nr. 291).

In Ergänzung der Vorschrift in Ziffer 2 des unter dem 29. Juni
1911 au die Superintendenten und an die Großherzoglichen Aemter
-gerichteten „Rundschreibens, betr. Vertretungsunterricht" wird hierdurch
verfügt, daß in denjenigen Wochen, in welche gesetzlich schulfreie Tage
fallen, die Zahl der Pflichtstunden so zu berechne« ist, daß vou der
Normalzahl die an diesenTagen ausgefallenen Unterrichtsstunden in Abzug
gebracht werden.

VI. Meschwerdefühllmg. Disziplinarsachen.

Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 18. Juni 1860, be!r.
Beschwerdeüber die bei AnseinandersetznngenabgegebenenEntscheidungen.

Vgl. Nr. 313,2.

•Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 19. Juni 1861, betr. Beschwerde-
instanzen und Beschwerdesristhinsichtlichder Auseinandersetzung.

Vgl. Nr. 316.
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206. Rundschreibendes Unterrichts-Ministerium vom 19. Oktober 1880).
betr. Bcschwerdesührung.

Das Ministerium findet sich veranlaßt, dem Amte zu er¬

öffnen :
DaS Amt hat die zu demselben gehörigen Domanial-Schullehrer

darauf hinzuweisen, daß sie zur Anstellung von Klagen, welche ein ding-

liches Recht des Klägers an den Gebäuden oder Ländereien der Schulen

in den Domanial-Ortschaften zur Voraussetzung haben, nicht berechtigt smv„
vielmehr dem Amte, wenn zur Erhebung einer derartigen Klage Veran¬

lassung vorliegt, behufige Anzeige zu machen haben.
Weiter hat das Amt den betreffenden Domanial-Schnllehrern auf

zugeben, daß dieselbe», wenn gegen sie als Besitzer solcher Gebäude und.

Ländereien eine Klage erhoben ist, sofort dem Amte Mitteilung machen.

In letzterem Falle hat das Amt den beklagten Schullehrer mit entsprechen- u

der Instruktion dahin zu versehen, daß derselbe in dem Prozesse in Maß-

gäbe des § 73 der Zivil-Prozeßordnung ein Verhalten beobachtet, welches

geeignet ist, den Beklagten von der Klage, soweit sie sich aus Ansprüche

bezieht, welche aus dem beklagtischen Besitze als solchem abgeleitet sind,

baldtunlichst zu entfreien, auch den Beklagten im Fortgange des Prozesses,

mit geeignetem Rat zu unterstützen und nach Befinden an das unter-

zeichnete Ministerium zu berichten.

297. Rundschreiben der Ministerien der Finanzen und des Unterrichts
vom 19. Oktober 1893, betr. Beschwerdeinstanzen.

Den Großherzoglichen Ämtern wird hierdurch notifiziert, daß über
Streitigkeiten der Schullehrer mit den Zeitpächtern derjenigen Höfe, welche

sich in der Verwaltung des mitunterzeichneten Finanzministeriums, Ab¬

teilung für Domainen und Forsten, befinden, wegen hospachtkontraktlicher
Leistungen der Pächter an die Lehrer im Verwaltungswege in erster
Instanz die Aemter, in der Rekursinstanz die unterzeichneten Ministerien
gemeinschaftlich mit der Maßgabe entscheiden, daß die Beschwerde des
Pächters über die Entscheidung des Amts an das Finanz-Ministerinm,
Abteilung für Domainen und Forsten und die des Schullehrers an das
Ministerium Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, zu richten ist.

Die Aemter haben in ihren betreffenden Entscheidungen den In-
stanzenzug zu erwähnen.

2Ä8. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 30. Januar 1894,.
betr. Pcschwerdcinstaiizcil.

Bei Mitteilung eines Abdrucks der C.-V. des Großherzoglichen
Finanz-Ministeriums und des unterzeichneten Ministeriums an die Großh.
Aemter vom 19. Oktober v. I.. betr. Streitigkeiten über die pacht-
kontraktlichen Leistungen an die Lehrer seitens der Pächter derjenigen Höfe,
welche in der Verwaltung des Großherzoglichen Finanzministeriums,



Abteilung für Domainen und Forsten stehen, setzt das unterzeichnete
Ministerium Ew. Hochwürden hiervon in Kenntnis, daß bei Uneinigkeiten
der Schullehrer und der Pächter von Haushaltspachthöfem über
pachtkontraktliche Leistungen der Pächter an jene im Verwaltungswege
in erster Instanz die zuständige Distriktsbehörde des Großherzoglichen
Haushalts entscheidet, und daß eine Beschwerde gegen diese Entscheidung
auch vom Lehrer an die Oberste Verwaltungsbehörde des Großherzoglichen
Haushals in Schwerin zu richten ist, welche jedoch in der Sache nur im
Einverständnis mit dem unterzeichneten Ministerium erkennt.

299. Verordnung vom 3. Mai 1907, betr. Vic Dienstvergehen der
nichtrichterlichen landesherrlichen Beamten, das Tisziplinarver-
fahren gegen dieselben und deren Versetzung in den Ruhestand :r.

Wir verordnen in Betreff der Dienstvergehen Unserer nichtrichter-
lichen Beamten, des Disziplinarverfahrens gegen dieselben, sowie in
Betreff ihrer unfreiwilligen Versetzung auf ein anderes Amt oder in den
einstweiligen oder dauernden Ruhestand, was folgt:

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Die Verordnung findet Anwendung auf alle Beamte, welche
durch eine von Uns oder von einer durch Uns dazu ermächtigten Behörde
erteilte Anstellungsurkunde in Unserer landesherrlichen Verwaltung auf
einer bestimmten Dienststelle oder als etatmäßige Beamte angestellt
worden sind und für welche nicht die Verordnung vom 22. April 1879,
betreffend die Dienstvergehen der Richter k. ^Regierungsblatt 1879
Nr. 11), maßgebend ist.

§ 2. Die Verordnung findet entsprechende Anwendung auf die
nachstehenden Beamten, sofern sie von Uns oder einer Unserer Behörden
angestellt sind:

1. die Professoren und Beamten der Landesuniversität und der mit
dieser verbundenen Institute und Anstalten;

2. die mit den Rechten landesherrlicher Diener ausgestatteten Beamten
rechtsfähiger Anstalten, wie der Witwen-Jnstitute für Zivil- und
Militärdiener bezw. für Prediger, Organisten, Kantoren, Küster
und Lehrer, der Landesversicherungsanstalt für die Invaliden-
Versicherung k. ;

Z. die Lehrer an den Schulen im Domanium;
4. die Ortsvorsteher der Flecken sowie die Dorfschulzen in Unserem

Domanium.
Die Vorschriften der §§77 bis 90 finden auf die Professoren der

Landesuniversität und auf die Ortsvorsteher und Dorfschulzen im Do-
manium keine Anwendung.

§ 3. Die Verordnung findet keine Anwendung auf-
1. die Beamten Unseres Hofstaates, Marstalls, Hofjagdamtes sowie

Unseres Kabinetts;
2. Unsere Gendarmerie;
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3. die auf Lorschlag der Stände von Uns angestellten Beamten;
4. die Beamten der Landarbeitshansverwaltnng;
5. die Beamten Unserer Eisenbahnverwaltung;
K. die Beamten, auf welche das Gesetz, betreffend die Rechts-

Verhältnisse der Reichsbeamten, vom 31. März 1S73 Anwendung

findet;
7. den Landesrabbiner.

§ 4. Als landesherrliche Verwaltung im Sinne des § 1 ist auch
die Uns zustehende Verwaltung der Landeskirche anzusehen. Im übrigen
findet die Verordnung auf Geistliche, Küster, Kantoren und Organisten
in dieser Eigenschaft keine Anwendung.

§ 5. Die Vorschriften der §§ 9 bis 11, 13, 17 bis 22 über die
Dienstvergehen und deren Bestrafung durch Ordnungsstrafen sowie die
Vorschrift des Z 59 über die Entlassung eines Beamten ohne vorauf
gegangenes Disziplinarverfahren finden entsprechende Anwendung aus:

1. Beamte, die ihr Amt nur kraft Auftrags verwalten;
2. Beamte, die nicht auf einer bestimmten Dienststelle und nicht als

etatmäßige Beamte angestellt sind, z. B. nicht etatmäßige Assessoren
und Gehülfen, Referendare und andere im Vorbereitungsdienste
beschäftigte Beamte.

Die Vorschriften über die Bestrafung der Dienstvergehen durch
Ordnungsstrafen finden auch entsprechende Anwendung auf die zur Aus-
Übung amtlicher Verrichtungen berufenen, aber zu Unserer Verwaltung
nicht in der Stellung eines Beamten, sondern nur in dem privatrechtlichen
Verhältnisse eines Dienstverpflichteten stehenden Personen.

§ 6. Oberste Dienstbehörden im Sinne dieser Verordnung sind
für die Beamten ihres Dienstbereichs:

das Staatsministerium, die einzelnen Ministerien, das Militär-
Departement, die Oberste Verwaltungsbehörde Unseres Haushalts
und der Oberkirchenrat.

§ 7. Zustellungen erfolgen in dem durch diese Verordnung ge-
regelten Verfahren unter entsprechender Anwendung der für Zustellungen
von Amts wegen im gerichtlichen Verfahren maßgebenden Vorschriften.
Die einer Behörde oder einem Beamten, von denen eine Zustellung aus-
geht, zugewiesenen Subaltern- und Unlerbenmten stehen im Sinne dieser
Vorschriften den Gerichtsschreibern bezw. Gerichtsdieueru gleich.

Hat ein Beamter, an den eine Zustellung erfolgen soll, seinen
dienstlichen Wohnsitz verlassen, so erfolgt, wenn sein Aufenthalt unbe-
kannt ist, oder der Beamte sich außerhalb des Reichsgebietes aufhält
die Zustellung in der letzten Wohnung des Beamten an dessen dienstlichein
Wohnorte.

§ 8. Die Entscheidungen der Disziplinar- uud Verwaltungsbehörden
darüber, ob und von welchem Zeitpunkte ab ein Beamter ans seinem
Amte zu entfernen, einstweilig oder endgültig in den Ruhestand zu ver
setzen oder vorläufig seines Dienstes zu entheben sei, sowie über die
Verhängung von Ordnungsstrafen sind für die Beurteilung der vor den
Gerichten geltend gemachten vermögensrechtlichen Ansprüche maßgebend
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Das gleiche gilt von den Entscheidungen darüber, ob die Voraus-
setzungen für die unfreiwillige Versetzung des Beamten auf ein anderes
Amt gegeben sind.

Ii. Tienstvergehen und deren Bestrafung.

§ 9. Ein Beamter, welcher
1. eine der Pflichten verletzt, die ihm sein Amt auferlegt,

oder sich
2. in oder außer seinem Amte eines Verhaltens schuldig macht,

das ihn der für seinen Beruf erforderlichen Achtung unwürdig
erscheinen laßt,

begeht ein Dienstvergehen und hat die Disziplinarbestrafung verwirkt.

§ 10. Diszip l i narst r a fe n sind:
1. Ordnungsstrafen,
2. Entfernung aus dein Amte.

§ 11. O r dnu n g s st r a f e n sind:
1. Warnung,
2. Verweis,

Geldstrafe bis zu dem Betrage des einmonatlichen Dienstein¬
kommens, bei unbesoldeten Beamten und bei Beamten mit einem
geringeren Diensteinkommen als 120«) Mk. bis zu 100 Mk.
Geldstrafe kanu mit Verweis verbunden werden.

§ 12. Die Entfernung aus dem Amte kann bestehen-
1. in Strafversetzung.

Die Strafversetzung erfolgt mit oder ohne Vergütung von
Umzugskosten durch Versetzung auf ein gleichartiges Amt. Sie
wird dnrch die zuständige Dienstbehörde in Ausführung gebracht.

Mit der Strafversetzung kann eine Geldstrafe bis zum Be¬
trage des dritten Teiles des einjährigen Diensteinkommens ver-
bunden werden.

2. in Dienstentlassung.

Die Dienstentlassung hat den Verlust des Titels und Pensions-
anspruchs vou Rechts wegen zur Folge.

Gehört der Angeschuldigte zu deu Beamten, welche einen
Anspruch auf Pension haben, und lassen besondereUmstände eine
mildere Beurteilung zu, so kann die Disziplinarbehörde in ihrer
Entscheidung zugleich festsetzen, daß dem Angeschuldigten ein
Teil der Pension auf Lebenszeit zu belassen sei.

§ 13. Welche der in den Z§10 bis 12 bestimmten Strafen
anzuwenden sei, ist nach der größeren oder geringeren Erheblichkeit des
Dienstvergehens mit Rücksichtauf die gesamte Führung des Angeschuldigten
zu bemessen.

§ 14. Wegen Handlungen, die ein Beamter vor seiner Anstellung
in Unserem Dienste begangen hat, ist eine Disziplinarbestrafung dann
zulässig, wenn jene Handlungen die Eutfernuug aus dem Amte (§ 10

Nr. 2) begründen.
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§ 15. Auf Beamte, welche einstweilig in den Ruhestand ver-

setzt worden sind, finden in Ansehung der Dienstvergehen und deren

Bestrafung die für die im Dienste befindlichen Beamten bestehenden

Vorschriften entsprechende Anwendung.

§ 16. Beamte, welche dauernd in den Ruhestand versetzt oder

aus dem Amte mit Beibehaltung von Titel und Rang entlassen worden

sind, unterliegen der Disziplinarbestrafung:
1. wegen der Dienstvergehen, deren sie sich vor dem Ausscheiden

ans dem Amte schuldig gemacht haben, wenn

a) das Disziplinarverfahren schon vor jenem Zeitpunkte an-

hängig gemacht ist,
oder

b) das Dienstvergehen in einer Handlung besteht, welche die
Entfernung aus dem Amte (§ 10 Nr. 2) begründet;

2. wegen der Dienstvergehen, die in der Verletzung der Pflicht zur
Wahrung des Amtsgeheimnisses bestehen.

In Ansehung der Bestrafung finden die für die im Dienste be-

findlichenBeamten bestehendenVorschriften mit der Maßgabe entsprechende

Anwendung, daß an Stelle der Strafversetzung auf Minderung der

Pension um höchstens den fünften Teil ihres einjährigen Betrags und

an Stelle der Dienstentlassung auf Verlust des Titels beziehungsweise
Pensionsanspruchs zu erkennen ist.

§ 17. Wird gegen einen Beamten eine strafgerichtliche Unter-

fnchnng eröffnet, so ist während deren Dauer wegen der nämlichen Tat-

fache . das Disziplinarverfahren nicht zu eröffnen und das letztere auszu-

setzen, wenn die Eröffnung bereits stattgefunden hat.
Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn im Strafver-

fahren eine Hauptverhaudlung nicht stattfinden kann, weil der Angeklagte

abivefend ist.

§ 18. Ist im gerichtlichen Strafverfahren auf Freisprechung er-

kannt, so findet wegen der Tatsachen, welche in ihm zur Erörterung

gekommen sind, ein Disziplinarverfahren nur insofern statt, als diese

Tatsachen an sich und ohne ihre Beziehung zu dem gesetzlichenTatbe-

stände der strafbaren Handlung, ivelche den Gegenstand der Untersuchung

gebildet hat, eine Disziplinarbestrafung begründen.

Ist im gerichtlichen Strafverfahren eine Verurteilung ergangen,

welche de» Verlust des Amtes nicht zur Folge hat, fo bleibt der Be-

Hörde, welche über die Einleitung des Disziplinarverfahrens zu verfügen

hat (§ 32), die Entscheidung darüber vorbehalten, ob außerdem ein
Disziplinarverfahren einzuleiten oder fortzusetzen sei.

in. Disziplinarverfahren.

1. Verhängung von Ordnungsstrafen.

Z19. Zur Verhängung von Ordnungsstrafen, mit Einschluß der

Anordnung ihrer Vollstreckung, sind alle dem Angeschuldigten vorgesetzten

Behörden und Beamten sowie die Disziplinarkammer (§ 24) befugt.
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Zur Verhängung von Ordnungsstrafen gegen die Subaltern- und
Unterbeamten einer Behörde sind von den Mitgliedern dieser Behörde
der Vorsitzendeoder das mit der allgemeinen Dienstaufsicht betraute
Mitglied und im Behinderungssallederen Vertreter befugt.

Zur Verhängung von Ordnungsstrafen gegen die einstweiligoder
dauernd iii den Ruhestand versetztenoder mit Beibehaltung von Titel
und Rang entlassenenBeamten (§§ 15, 16) sind die bisherige oberste
Dienstbehördedes Beamten und die Disziplinarkammer befugt.

§ 20. Die Vorschriften, durch welche für gewisse Beamte die
Zuständigkeit zur Verhängung von Ordnungsstrafen abweichendvon den
Vorschriftendes § 19 geregeltwird, bleiben unberührt.

§ 2!. Vor der Verhängung einerOrdnungsstrafe ist tunlichstdem
Beamten Gelegenheit zn geben, sichüber das ihm zur Last gelegteDieust
vergehen zu verantworten.

§ 22. Sofern die Ordnungsstrafe nicht von der oberstenDienst-
behörde verhängt worden ist, kann sie durch eine im Aufsichtswegezu
erledigendeBeschwerdeangefochtenwerden.

Die Beschwerdehat aufschiebeudeWirkung.

2. Entfernung aus dem A m t e.

a) Disziplinarbehörden.

§ 23. Zur Verfügung der Entfernung aus dem Amte sind zn-
ständig:

1. in erster Instanz:
a) die oberste Dienstbehörde (§ 6) in Ansehung der Kanzlei-,

Bureau und Kassendiener,Aktenboten,Aktenfahrer, Pförtner,
Wärter, insbesondereEhausscewärter,Wächter, Heizer, Ma-
schinistenund anderer gleichartiger, lediglichzu mechanischen
DienstleistungenbestimmterBeamten;

b) die Disziplinarkammer (§ 24) in Ansehung aller übrigen
Beamten.

2. in zweiter Instanz:
das Staatsministerium.

WelcheBeamten unter dieVorschriftdes Absatz1 Ziffer 1a fallen,
bestimmt im Zweifel das Staatsministerium.

tz 24. Die Disziplinarkammer hat ihren Sitz in Schwerin und
führt die Bezeichnung:

„GroßherzoglicheDisziplinarkammerfür nichtrichterlicheBeamte".
Ihre vorgesetzteDienstbehördeist das Staatsministerium.

§ 25. Die Disziplinarkammerbestehtaus neun Mitgliedern, von
denen sechs zu Unseren nichtrichterlichen,drei zu Unseren richterlichen
Beamten gehören sollen.

Die Mitglieder werden von Uns auf die Dauer von fünf Jahren,
jedoch nicht über die Dauer des von ihnen bei ihrer Ernennung be-
kleidetenAmtes hinaus ernannt. Die Ernennung kann ohneZustimmung
des Ernannten nicht zurückgeuommeuwerden. Das infolge Ablaufs der
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fünf Jahre oder Ausscheidens aus dem bisherigem Amte zurücktretende
Mitglied kann von neuem ernannt werden.

Jeder Unserer Beamten ist verpflichtet, der Ernennung zum 20iit^
gliche der Disziplinarkammer Folge zn leisten.

Das Dienstalter der Mitglieder bestimmt sichnach dem Tage ihrer
ersten Ernennung zum Mitgliede der Disziplinarkammer. Bei gleich-
zeitiger Ernennung gibt das höhere Lebensalter den Ausschlag.

F. 2(>. Ter Vorsitzenderoivh von Uns ans hen Mitgliehern her
Disziplinarkammer ernannt. Im BeHinherungsfalle wird er hurch haS
hem Dienstalter nach ältesteMitglieh vertreten.

§ 27. Der Disziplinarkammerwerhen hie erforherlichenSubalteru-
beamten und Unterbeamten beigeordnet.

^ 28. Tie Mitglieder und Beamten derDisziplinarkammer werden
vor dem Antritt ihres Amtes unter Zurücksührung auf den von ihnen
geleistetenDiensteid durch einen Beauftragten Unseres Staatsministeriums
verpflichtet.

Sic erhalten Ersatz her Reisekostenund sonstigenAuslagen nach
den für ihre sonstige dienstliche Stellung maßgebenden Vorschriften.
Ihnen kann mich eine Vergütung für ihre Tätigkeit bewilligt werden.

§ 29. Die Disziplinarkammer verhandelt und entscheidetin den
einzelnenSachen in der Besetzungvon fünf Mitgliedern, mit Einschluß
des Vorsitzenden.Von diesen müssen drei nichtrichterliche,zwei richterliche
Mitglieder sein. Im übrigen bestimmt der Vorsitzende,welcheMitglieder
an den einzelnenVerhandlungen teilnehmen sollen.

Kann hie Disziplinarkammer wegen BeHinherung her Mitglieher
nicht vorschriftsmäßigbesetztwerben, so wirh hem behindertenMitgliede
für die Dauer der BeHinherung unter entsprechenherAnwcnhung her
VorschriftenheS § 25 ein Vertreter bestellt-

Die Vorschriftenhes Gerichtsverfassungsgesetzesüber hie SitzuugS-
Polizei sowie über hie Beratung unh Abstimmung sinhen entsprechende
Anwendung.

§ 30. An heu Verhandlungen gegenProfessoren und Beamte der
Landesuniversität sollen au Stelle von zwei nichtrichterlichenMitgliedern
teilnehmen der juristischeBeisitzer des Engeren Konzils und ein zweites
von Rektor uud Konzil ans den ordentlichenProfessoren auf die Dauer
vou 5 Jahren gewähltes Mitglied.

Im Behinderungsfalle werden vertreten: der juristischeBeisitzerdes
Engeren Konzils durch das ihn in dieser Stellung vertretende Mitglied
der juristischenFakultät und das zweite Mitglied durch einen ihm von
Rektor und Konzil aus den ordentlichenProfessoren auf die Dauer von
5 Jahren gewählten Vertreter.

§ 31. Die Disziplinarkammer ist zur Verfügung her Zwangs-
Vollstreckungbefngt.

d. V cr f a Hr c n in er ster I n sta n z.

§ 32. Der Entfernung aus hem Amte bezir. her Erkennung auf
Verlust heS Titels unh hes Pensionsanspruchs muß eilt förmlichesDis¬
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ziplinarverfahren vorhergehen. Die Einleitung desselben wird von der
oberstenDienstbehördeverfügt.

Das Disziplinarverfahren besteht in einer schriftlichenVorunter-
suchung und in den zur Zuständigkeit der Disziplinarkammergehörigen
Fällen (§ 23 Ziffer 1 b) in einer mündlichen Verhandlung vor 0er
Disziplinarkammer.

§ 33. Die oberste Dienstbehörde ernennt den uutersuchungs-
führenden Beamten, welchemalle im gewöhnlichenStrafverfahren dem
UntersuchungsrichterzustehendenBefugnisse,mit Einschlußder Befuguis
zur Verfügung der Zwangsvollstreckung,zukommen. Zum untersuchungs-
führenden Beamten kann mit Genehmigung des Justizministeriums auch
ein Nichter oderStaatsanwalt ernannt werden. Auf den untersuchungs-
führenden Beamten finden die Vorschriften des § 25 Absatz3 und des

§ 28 Absatz2 entsprechendeAnwendung.
Ist Gefahr im Verzuge, so können auch vor der Einleitung des

Disziplinarverfahrens von den vorgesetztenBehörden und Beamten Unter-
suchuugshandluugeuzur Sicherung des Beweises vorgenommenwerden.

§ 34. In der Voruntersuchung wird der Augeschuldigteunter
Mitteilung der AnschuldiguugSpuuktevorgeladenund, wenn er erscheint,
mit seinen Erklärungen und Anträgen gehört.

Die Zeugen werden, nach Befinden eidlich, vernommen und die
sonstigen Beweise erhoben. Den Vernehmungen der Zeugen darf der
Angeschuldigtenicht bciivohnen; eine Ausnahme findet statt in den im

§ 23 Ziffer 1 ;i bezeichnetenDisziplinarfällen sowie bei der Vernehmung
von Zeugen, welchevoraussichtlichbei der mündlichenVerhandlung nicht
erscheinenkönnen, sofern der Unterfuchungszwecknicht gefährdet wird.

Die Verhaftung, vorläufigeFestnahme oder Vorführung des Ange-
schuldigtenist unzulässig.

§ 35. lieber jedeUntersnchungShandlungist durch einen vereideten
Protokollführer ein Protokoll aufzunehmen. Ten vernommenenPersonen
ist ihre Aussage unmittelbar nach der Protokollierungvorzulesen, um
ihnen Gelegenheitzur Berichtigung und Ergänzung zu geben.

§ 36. Wenn der untersuchungsführendeBeamte den Zweck der
Voruntersuchung für erreicht erachtet, so teilt er die Akten der obersten
Dienstbehördemit unter Darlegung des Inhalts der erhobenenBeweise.
Hält die oberste Dienstbehörde eine Ergänzung der Voruntersuchung
für erforderlich, so hat der Untersuchungsführerihrer Anordnung zu
entsprechenund sodann die Akten der oberstenDienstbehördewieder vor-
zulegen.

§ 37. Bevor der untersuchungsführendeBeamte die Vorunter-
suchungschließt, hat er dem Angeschuldigtenden Inhalt der erhobenen
Beweise mitzuteilen und ihm Gelegenheit zu seiner Verteidigung zu
geben.

§ 38. Tie obersteDienstbehördekann auf Grund der Ergebnisse
der Voruntersuchung

I. das Verfahren einstellenund geeignetensallseine Ordnungsstrafe
verhängen, oder
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2. in bcn zu ihrer Zuständigkeit gehörigen Fällen (§ 23 Ziff. 1 a)
die Entfernung des Angeschuldigtenans dem Amte verfügen,
bezw.

3. in den zur Zuständigkeitder Disziplinarkammer gehörigenFällen
(§ 23 Ziff. 1 b) die Sache vor die Disziplinarkammer ver-
weisen.

§ 39. Die Entscheidung der oberstenDienstbehördeist, sofern sie
nicht auf Verweisung der Sache vor die Disziplinarkammer lautet, mit
"Gründen zu versehen und dem Angeschuldigtenzuzustellen.

§ 40. Beschließt die oberste Dienstbehörde die Verweisung der
Sache vor die Disziplinarkammer, so ernennt sie einen Beamten, der in
dem weiteren Verfahren die Vertretung der Staatsanwaltschaft zu über-
-nehmenhat- Mit Genehmigung des Justizministeriums kann ein Richter
oder Staatsanwalt dazn ernannt werden. Die Vorschriften des § 25
Absatz 3 und des § 28 Absatz2 finden entsprechendeAnwendung.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hat die Angeklageschrift
anzufertigen und bei der Disziplinarkammer mit den Akten einzureichen.

Die Anklageschrifthat das dem Angeschuldigtenzur Last gelegte
Dienstvergehenunter Hervorhebung der dasselbe begründendenTatsachen
zu bezeichnen,die wesentlichenErgebnisseder stattgehabtenErmittelungen
zn enthalten und, soweit in der mündlichenVerhandlungBeweise erhoben
werden sollen, die Beweismittel anzugeben.

§ 41. Nach Eingang der Anklageschrift bestimmt der Vorsitzende
der Disziplinarkammer eine Sitzung zur mündlichen Verhandlung und
veranlaßt zu dieser die Ladung des Angeschuldigten bei abschriftlicher
Mitteilung der Anklageschrift.

Der Angeschuldigtekann sich eines bei einem mecklenburgischen
Gerichte zugelassenenRechtsanwalts, eines in Unserem Dienste stehenden
Beamten oder eines Rechtslehrers an der Landesuniversität als Ver-
teidigers bedienen. Dem Verteidiger ist die Einsicht derVoruntersuchungs-
Akten zu gestatten.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft wird von der Sitzung durch
Vorzeigung der Verfügung benachrichtigt, durch welche die Sitzung be-
stimmt ist.

§ 42. Die mündliche Verhandlung findet statt, auch wenn der
Angeschuldigtenicht erschienenist. Derselbe kann sichdurch eine der im
§ 4L Abs. 2 bezeichnetenPersonen, welchemit schriftlicherVollmachtzn
versehenist, vertreten lassen. Die Disziplinarkammer kann das persönliche
Erscheinen deü Angeschuldigtenunter der Warnung anordnen, daß bei
seinem Ausbleiben ein Verteidiger zu seiner Vertretung nicht werde
zugelassenwerden.

§ 43. Auf die Ausschließungund Ablehnung der Mitglieder der
Disziplinarkammer finden die Vorschriften der Strafprozeßordnung über
die Ausschließungund Ablehnung der Richter entsprechendeAnwendung.
AblehnungsgesuchewegenBesorgnis der Befangenheitsind bei Vermeidung
>desAusschusses spätestens vor Beginn der mündlichenVerhandlung bei
-der Disziplinarkammer anzubringen, lieber die Ablehnung enscheidetdie
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Disziplinarkammer ohne Mitwirkung des betreffenden Mitglieds; eine
Anfechtungder Entscheidungfindet nicht statt.

§ 44. Die mündlicheVerhandlung vor der Disziplinarkammerifd
nicht öffentlich.

§ 45. Bei der mündlichen Verhandlung wird der wesentliche
Inhalt der Anklageschriftvon dem Vertreter der Staatsanwaltschaft
vorgetragen-

Der Angeschuldigtewird vernommen- Gesteht er die den Gegen-
stand der Anschuldigung bildendenTatsachen zu und bestehengegen die
Glaubwürdigkeit seines Geständnisses keine Bedenken, so kann die
Disziplinarkammer beschließen,daß eine Beweisaufnahme nicht statt-
finden soll-

Anderenfalls gibt ein von dem Vorsitzendender Disziplinarkammer,
aus der Zahl der Mitglieder ernannter Berichterstatter auf Grund der
bisherigen Verhandlungen eine Darstellung der Beweisaufnahme, soweit
sie sichauf die in der Anklageschriftenthaltenen Anschuldigungspunkte
bezieht.

Die Berichterstattung und die Vernehmung des Angeschuldigten,
geschiehtin Abwesenheitder zu vernehmendenZeugen.

Die Disziplinarkammer beschließt, ob und iu welchem Umfange
nocheine weitere Beweisaufnahme erfolgen soll, ohne hierbei durch An-
träge, Verzichteoder frühere Beschlüssegebundenzu fem-

Zum Schluß erhalten der Vertreter der Staatsanwaltschaft und
sodann der Angeschuldigtezu ihren Ausführungen uud Anträgen das,
Wort- Dem Vertreter der Staatsanwaltschaft steht das Recht der Er-
widerung zu; dem Angeschuldigtengebührt das letzteWort.

§ 4G. Die Disziplinarkammer kann nach freiem Ermessen vor
oder im Laufe der mündlichenVerhandlung die Vernehmung von Zeugen
und Sachverständigen außerhalb der mündlichenVerhandlung durch ein
beauftragtes Mitglied oder einen ersuchtenRichter oderin der mündlichen
Verhandlung anordnen. Sie erläßt die hierfür sowie für die Herbei-
schaffung anderer Beweismittel erforderlichenAnordnungen und verlegt,
nötigenfalls die Fortsetzung der Verhandlung auf einen anderen Tag,
welcherdem Angeschuldigtenbekannt zu machenist.

Die Vernehmung der Zeugen und Sachverständigen muß auf
Antrag des Vertreters der Staatsanwaltschaft oder des Angeschuldigten
in der mündlichenVerhandlung erfolgen, sofern nicht voraussichtlichder
Zeuge oderSachverständigeam Erscheinenin der mündlichenVerhandlung
verhindert oder sein Erscheinen wegen großer Entfernung besonderser¬
schwertsein wird.

Die Aussage eines außerhalb der mündlichenVerhandlung ver-
nommenenZeugen oder Sachverständigen, dessenVernehmung nicht in
Gemäßheit des Absatzes 2 in der mündlichen Verhandlung erfolgen
muß, ist, sofern es der Vertreter der Staatsanwaltschaft oder der Ange
schuldigte beantragt oder die Disziplinarkammer es für erforderlicher¬
achtet, zu verlesen.
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Für das Beweisverfahren sind im übrigen die Vorschriften der
Strafprozeßordnung maßgebend. Dies gilt insbesonderevon der Vor-
ladung derZeugen und Sachverständigensowie deren Bestrafung im Falle
des Ungehorsams, lieber die Beeidigung eines Zeugen oder Sachver-
ständigen entscheidet, soweit nicht ein gesetzlichesHindernis entgegensteht,
die Disziplinarkammernach ihrem freien Ermessen.

§ 47. Bei ihrer Entscheidung hat die Disziplinarkammer nach
ihrer freien, ans dem Inbegriffe der Verhandlungen und Beweise
geschöpftenUeberzeugungzu beurteilen, inwieweit die Anschuldigung für
begründet zu erachtenist.

Ist die Anschuldigungnicht begründet, so spricht die Disziplinar-
kammer den Angeschuldigtenfrei.

Ist die Anschuldigung begründet, so kann die Disziplinarkammer
statt auf Entfernung aus dem Amte auf eine Ordnungsstrafe erkennen.

Die Entscheidung, welche mit Gründen versehen sein muß, wird
in der Sitzung, in welcher die mündlicheVerhandlung beendigt worden
ist, oder spätestens innerhalb der darauf folgenden vierzehnTage ver-
kündet. Eine Ausfertigung der Entscheidung wird dem Angeschuldigten
zugestellt.

§ 48. lieber die mündlicheVerhandlung wird ein Protokoll ans-
genommen, welches die Namen der Anwesenden und die wesentlichen
Ergebnisse der Verhandlung enthalten muß. Das Protokoll wird vou
dem Vorsitzendenund dem Protokollführer unterzeichnet.

c. Verfahren in zweiter Instanz und Wiederaufnahme
des Verfahrens.

§ 49. Gegen die Entscheidungder Disziplinarkammer steht sowohl
dem Vertreter der Staatsanwaltschaft als dem Angeschuldigtendie Be-
fchwerdean das Staatsminifteristm zu.

Die Beschwerde kann nur darauf gestützt werden, daß von der
Disziplinarkammer eine gesetzlicheVorschrift oder ein Rechtsgrundsatz
oder eine Verwaltungsvorschriftoder ein Verwaltungsgrundsatznicht oder
nicht richtig angewendetworden ist.

§ 50. Die Beschwerdemuß innerhalb der Einlegungsfrist zu
Protokoll oder schriftlich bei der Disziplinarkammer eingelegt und bis
zum Ablaufe der Rechtfertigungsfrist schriftlich gerechtfertigt werden.
Von seiten des Angeschuldigtenkann dies auch durch einen Bevoll-
mächtigten geschehen.

Die Einlegungs- sowie die Nechtfertigungsfrist betragen je zwei
Wochen. Die Einlegungsfrist beginnt für de» Vertreter der Staats-
anwaltfchaft mit dem Ablaufe des TageS, an welchemdie Entscheidung
verkündet, für den Angeschuldigtenmit dem Ablaufe des Tages, an
welchem ihm die Ausfertigung der Entscheidung zugestellt worden ist.
Die Rechtfertigungsfristbeginnt mit dem Ablaufe der Einlegungsfrist.

§ 51. Die Einlegung der Beschwerdeund die etwa eingegangene
Beschwerdeschristwird dem Gegner zugestellt.



Binnen zwei Wochen nach erfolgter Zustellung kann der Gegner

eine BeantwortuugSschrift einreichen.

§ 52. Die in den §§ 50 und 51 bestimmten Fristen können aus

zwingenden Gründen von der Disziplinarkammer auf Antrag oder von

Amts wegen verlängert werden.

§ 53. Nach Einreichung der BeantwortungSschrift (§ 51) oder

nach Ablauf der dafür bestimmten Frist werden die Akten dem Staats-

Ministerium vorgelegt.
Ist die Beschwerde unstatthaft oder nicht in der vorgeschriebenen

Form oder Frist eingelegt, so ist sie als unzulässig zu verwerfen. Anderen-

falls kann das Staatsministerinm endgültig in der Sache entscheiden oder

unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Sache zur ander-

weiten Verhandlung nnd Entscheidung an die Disziplinarkammer zurück-

verweisen. In letzterem Falle hat die Disziplinarkammer die rechtliche

nnd dienstliche Beurteilung, welche der Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung zn Grunde gelegt ist, seiner neuen Entscheidung zu Grunde

zu legen.
Erachtet das Staatsministerinm vor Abgabe seiner Entscheidung

weitere Ermittelungen oder Beweiserhebungen für erforderlich, so kann

es die Vornahme der Ermittelungen und die Erhebung der Beweise der
Disziplinarkammer übertragen.

Die Entscheidung des Staatsministeriums wird dem Vertreter der
Staatsanwaltschaft und dem Angeschuldigten zugestellt.

§ 54. Gegen die Eutscheidung der obersten Dienstbehörde, durch
welche die Entfernung des Angeschuldigten ans dem Amte verfügt worden

ist (§ 38 Ziff. 2), kann, sofern die Entscheidung nicht von dem Staats-
Ministerium erlassen worden ist, der Angeschuldigte die Beschwerde in
der Form einer Vorstellung bei der obersten Dienstbehörde einlegen. Auf
die Einlegung und Rechtfertigung der Beschwerde finden die Vorschriften
des § 49 Abs. 2 und des § 50 entsprechende Anwendung.

lieber die Beschwerde wird ans Grund eines Beschlusses entschieden,
welcher von dem Staatsministerinm einzuholen ist.

§ 55. Die Wiederaufnahme des durch rechtskräftige Entscheidung
der Disziplinarkammer oder durch die Beschwerdeentscheiduug des Staats-
Ministeriums (§ 531 in anderer Weise als durch Verhängung einer
Ordnungsstrafe erledigten Verfahrens kann in den Fällen des § 399 der
Strafprozeßordnung von dem Verurteilten, in den Fällen des § 402 von
der vorgesetzten Dienstbehörde beantragt werden. Ein Antrag, welcher
ans die Behauptung einer strafbaren Handlung gegründet werden soll,
ist mir dann zulässig, wenn wegen dieser Handlung eine rechtskräftige
Verurteilung ergangen ist, oder wenn die Einleitung oder Durchführung
eines Strafverfahrens aus anderen Gründen als wegen Mangels an
Beweis nicht erfolgen kann.

Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ist schriftlich zn
stellen; derselbe muß den gesetzlichen Grund der Wiederaufnahme sowie
die Beweismittel angeben, lieber die Zulassung des Antrags entscheidet
die Disziplinarkammer ohne mündliche Verhandlung. Wird der Antrag
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für zulässig erachtet, so veranlaßt die Disziplinarkammer durch ein be-
austragtes Mitglied die Aufnahme der angetretenen Beweise, soweit diese
erforderlich ist.

Nach Schluß der Beweisaufnahme sind der Vertreter der Staats
anwaltschaft und der Angeschuldigte unter Bestimmung einer Frist zur
ferneren Erklärung aufzufordern.

Der Antrag wird ohne mündliche Verhandlung als unbegründet
verworfen, wenn die darin aufgestellten Behauptungen nach dem Ermessen
der Disziplinarkammer keine genügende Bestätigung gefunden haben.
Anderenfalls verordnet die Disziplinarkammer die Wiederaufnahme des
Verfahrens und die Erneuerung der mündlichen Verhandlung.

Die vorstehenden Vorschriften finden auf die Wiederaufnahme eines
durch die Entscheidung der obersten Dienstbehörde 38 Ziffer 1, 2,

§ 54) erledigten Verfahrens mit der Maßgabe entsprechende Anwendung,

!>) daß die oberste Dienstbehörde von Amts wegen oder aus
deu bei ihr zu stellende« Antrag des Angeschuldigten nach
freiem Ermessen über die Wiederaufnahme des Verfahrens
entscheidet ;

<>)daß die Wiederaufnahme eines eingestellten Verfahrens nur
binnen 5 Jahren vom Tage des Einstellungsbeschlusses ab
zulässig ist.

d) Allgemeine Besti m m u n g e n.

§ 56. Eine auf Dienstentlassung lautende Entscheidung der
Disziplinarbehörde, gegen welche die Beschwerde nicht mehr zulässig ist,
bedarf Unserer Bestätigung.

§ 57. Die Vorschriften des § 101 der Gerichtskostenordnung über
die Kosten des Disziplinarverfahrens gegen Richter (Regierungs-Blatt
1905 Nr. 18) finden auf die Kosten des Verfahrens vor der Disziplinar-
kammer entsprechende Anwendung.

Insoweit der Angeschuldigte verurteilt wird, hat er die Kosten des
Verfahrens ganz oder teilweise zu trageu. Tie Disziplinarkammer be-
stimmt hierüber in ihrer Entscheidung.

§ 58. Die Einstellung des Disziplinarverfahrens muß erfolgen,
sobald der Angeschuldigte seine Entlassung aus dem Amte unter Verzicht
auf Titel, Gehalt und Pensionsanspruch nachsucht oder im Falle des

§ 16 auf Titel bezw. Pension verzichtet, vorausgesetzt, daß er seine
amtlichen Geschäfte bereits erledigt und über eine ihm etwa amtlich
anvertraute Vermögensverwaltung vollständige Rechnung gelegt hat. Die

Verhängung einer Ordnungsstrafe ist in diesem Falle nicht zulässig.

Tie Kosten des Disziplinarverfahrens fallen dem Angeschuldigten
zur Last.

§ 59. Beamte, welche auf Kündigung oder sonst auf Widerruf
angestellt sind, können ohne ein förmliches Disziplinarverfahren von der

Behörde, welche ihre Anstellung verfügt hat, jederzeit entlassen werden.
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Den auf Kündigung angestellten Beamten ist bis znm Ablaufe der
Kündigungsfrist ihr volles Diensteinkommen zu belassen, wenn sie vor
jenem Zeitpunkte aus dem Dienste entlassen werden.

3. Vorläufige Enthebung v om Amte.

£ (iO. Tie vorläufige Enthebung eines Beamten von seinem Amte
kann von der obersten Dienstbehörde verfügt werden:

1. wen» gegen den Beamten der Berdacht eines Dienstvergehens
vorliegt;

2. wenn gegen deu Beamten wegen eines Verbrechens oder
Vergehens das Hauptverfahren im Strafverfahren eröffnet ist.

In dringenden Fällen können, vorbehaltlich der Genehmigung der
obersten Dienstbehörde, auch die zunächst vorgesetzten Behörden oder Be-
amten die vorläufige Enthebung vom Amte verfügen.

§ «II. Wird gegen den Beamten im Strafverfahren die Unter-

suchnngshaft verhängt oder eine Freiheitsstrafe vollstreckt, so tritt

für die Dauer derselben die vorläufige Enthebung vom Amte von Rechts
wegen ein.

4. Besondere B e st i m m u n g e n über die D e s e k t e
der Beamte n.

§ 62. Die Feststellung der Defekte an öffentlichem oder Privat-

vermögen, welche bei landesherrlichen Kassen oder anderen landesherrlichen
Verwaltungen entdeckt werden, ist zunächst von der Aufsichtsbehörde zu

bewirken. Aufsichtsbehörde ist die Behörde oder der Beamte, zu deren

Geschäftskreise die unmittelbare Aufsicht über die Kasse oder Verwaltung

gehört.

§ 63. Von der Aufsichtsbehörde ist zugleich festzustellen, ob ein

landesherrlicher Beamter und eintretenden Falls welcher Beamte nach

den Vorschriften des § 70 für den Defekt zu haften hat, und bei einem

Defekt an Materialien, auf wie hoch die zu erstattende Summe in Gelde

zu berechnen ist.

$ 64. Ebenso hat die Aufsichtsbehörde die Defekte an solchem

öffentlichen oder Privatvermögen festzustellen, welches, ohne zu einer

landesherrlichen Kasse oder anderen landesherrlichen Verwaltung gebracht

zu sein, vermöge besonderer amtlicher Anordnung in den Gewahrsam

eines landesherrlichen Beamten gekommen ist.

§ 65. Die Aufsichtsbehörde kanu sich bei der Feststellung der

Hilfe eines RechuungS- oder Revisionsbeamten bedienen.

§ 66. Ueber den Betrag des Defekts, die Person des zum Ersatz

verpflichteten Beamten und den Grund seiner Verpflichtung ist von der

Aufsichtsbehörde ein mit Gründen versehener Beschluß abzufassen.

§ 67. Nach Befinde» der Umstände kann die Behörde auch mehrere

Beschlüsse abfassen, wenn ein Teil des Defekts sofort klar ist, der andere

Teil aber noch weitere Ermittelungen notwendig macht, ingleichen, wenn

unter mehreren Personen die Verpflichtung der einen feststeht, die der

anderen noch zweifelhaft ist.
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§ 68. Ist die Aufsichtsbehörde zugleich die oberste Dienstbehörde,

so ist der Beschluß uach Maßgabe der §§ 72 und 73 vollstreckbar.

In allen anderen Fällen unterliegt der Beschluß der Prüfung

der obersten Dienstbehörde und wird erst nach deren Genehmigung voll-

streckbar.
Von dem Beschlüsse ist der obersten Dienstbehörde unverzüglich

Kenntnis zu geben.
Der obersten Dienstbehörde bleibt in allen Fällen unbenommen,

einzuschreiten und den Beschluß selbst abzufassen oder zu berichtigen.

§ 69. In dem abzufassenden Beschlüsse ist zugleich zu bestimmen,

welche Vollstreckungs- oder Sicherhektsmaßregeln behufs des Ersatzes des

Defektes zu ergreifen sind.

§ 70. Der Beschluß kann gerichtet werden:
I. auf die sofortige vorläufige Enthebung desjenigen Beamten, bei

welchem sich der Defekt ergeben hat, vom Amte;

auf Hinwegnahme, auf Beschlagnahme und auf Versiegelung

aller Bücher, Akten und Papiere, Gelder oder Geldeswerte,

welche der Beamte als solcher im Besitz oder Gewahrsam ljat;

II. auf die unmittelbare Verpflichtung zum Ersätze des Defekts und

zwar;
1. gegen jeden Beamten, welcher hinsichtlich des Defekts der

Unterschlagung als Täter oder Teilnehmer nach der Ueber-

zeugung der den Beschluß fassenden Behörde überführt ist;

2. a) gegen diejenigen Beamten, welchen die Kasse >c. zur

Verwaltung übergeben war, und zwar auf Höhe des ganzen

Defekts,

d) gegen jeden anderen Beamten, der an der Einnahme oder

Ausgabe, der Erhebung, der Ablieferung oder dem

Transport von Kassengeldern oder anderen Gegenständen

vermöge seiner dienstlichen Stellung teilzunehmen hatte,

jedoch nur auf Höhe des in seinen Gewahrsam gekommenen
Betrages,
sofern der Defekt nach der Ueberzeugung der den Beschluß
fassenden Behörde durch grobes Versehen entstanden ist.

Das gleiche gilt gegen die in § 64 genannten Beamten

in den daselbst bezeichneten Fällen.
§71. Sind Beamte, gegen welche die zwangsweise Einziehung

des Defekts beschlossen wird, in der Verwaltung ihres Amtes, wofür sie

eine Amtskaution gestellt haben, belassen worden, so haben dieselben wegen

Ersatzes des Defekts anderweite Sicherheit zu leisten. Erfolgt die

Sicherstellung nicht, so findet die Zwangsvollstreckung zunächst nicht in

die Kaution, sondern in das übrige Vermögen statt.

§ 72. Soweit der Beschluß die im § 70 unter I bezeichneten
Maßregeln betrifft, wird er im Verwaltungswege vollzogen; es findet
insoweit gegen den Beschluß, sofern er nicht von der obersten Dienst
behörde ausging, die Beschwerde, jedoch ohne aufschiebende Wirkung, an
die oberste Dienstbehörde statt.
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Soweit ber Beschluß die in § 70 unter II und in § 71 bezeichneten
Maßregeln betrifft, hat er die Bedeutung eines von einer zur Verfügung
von Zwangsvollstreckungen befugten nicht gerichtlichen Behörde ausge-
fertigten Schuldtitels.

Tie Vollstreckungsklausel wird von der Behörde, die den Beschluß
-erlassen hat, erteilt-

§ 73. Gegen den Beschluß, durch welchen ein Beamter zur Er-
stattung eines Defekts für verpflichtet erklärt wird (§§ 66 und 69),
steht dem Beamten sowohl hinsichtlich des Betrages, als hinsichtlich der
Ersatzverbindlichkeit außer der Beschwerde im Verwaltungswege der
Rechtsweg zn.

Tie Beschreitung des Rechtswegs hemmt die Vollstreckung in der
'Regel

nicht.

Die Frist zur Beschreitung des Rechtswegs ist eine Ausschlußfrist;
sie beträgt ein Jahr und beginnt mit dem Tage der dem Beamten ge-
schehenen Bekanntmachung des vollstreckbaren Beschlusses, oder wenn der
Beamte an seinem Wohnort nicht zn treffen ist, mit dem Tage, von
Welchem der Beschluß datiert.

In der wegen des Defekts etwa eingeleiteten Untersuchung bleiben
dem Beamten, insofern es auf die Bestrafung ankommt, seine Einreden
gegen den Beschluß auch nach Ablauf des Jahres, wenngleich sie im
Zivilprozeß nicht mehr geltend gemacht werden können, vorbehalten.

tj 74. Das Gericht kann auf Antrag des Beamten die einstweilige
-Einstellung der Zwangsvollstreckung anordnen, wenn der Beamte glaub-
Haft macht, daß die Vollstreckung für ihn einen schwer ersetzlichen Nach¬
teil zur Folge haben würde, und wenn der Beamte außerdem genügende
Sicherheit stellt.

§75. Wenn eine nahe und dringende Gefahr vorhanden ist, daß
«in Beamter, bei welchem sich ein Defekt gefunden hat, sich auf flüchtigen
Fuß setzen oder sein Vermögen der Verwendung zum Ersatz des Defekts
.entziehen werde, so kann die Aufsichtsbehörde, auch wenn sie nicht die
Eigenschaft der obersten Dienstbehörde hat, den pfändbaren Teil des
Gehalts und nötigenfalls das übrige Vermögen des Beamten vorläufig
in Beschlag nehmen.

Der vorgesetzten obersten Dienstbehörde ist ungesäumt Anzeige zu
machen und deren Genehmigung einzuholen.

§ 76. Ist von der Aufsichtsbehörde gemäß §75 eine Beschlag¬
nahme erfolgt, so hat das Gericht, in dessen Bezirk die Beschlagnahme
stattgefunden hat, auf Antrag des von derselben betroffenen Beamten
anzuordnen, daß binnen einer zu bestimmenden Frist der in den §§ 66
und 69 vorgesehene Beschluß beizubringen sei.

Wird dieser Anordnung nicht Folge geleistet, so ist auf weiteren
Antrag des Beamten die Beschlagnahme sofort aufzuheben; anderenfalls
.kommen die Bestimmungen des § 73 zur Anwendung.

23*
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IV UnfreiwilligeVersetzungans ein anderes Amt oder in den Ruhestand.
1. Versetzung auf ein anderes Amt.

§77. Ein Beamter muß die Versetzung auf ein anderes seiner
Berufsbildung entsprechendes Amt von nicht geringerem Range bei
Fortgewährung seines bisherigen Diensteinkommens und mit Vergütung

der vorschriftsmäßigen Umzugskosten sich gefallen lassen, wenn das
dienstliche Bedürfnis, über welches lediglich die oberste Dienstbehörde

entscheidet, es erfordert.
Als eine Verkürzung im Einkommen ist es nicht anzusehen, wenn

eine Veränderung in den anrechnungsfähigen Natnraldienstbezügen (Dienst-
wohnung, Dienstkompetenz k.) stattfindet, wenn die Gelegenheit zur Ver-
waltung von Nebenämtern entzogen wird oder wenn die Ortszulage oder
der Bezug der für Dienstunkosten besonders ausgesetzten Einnahmen mit
diesen Unkosten fortfällt.

2. Einstweilige Ve r setzun g in den Ruhestand.

§ 78. Ein Beamter kann unter Bewilligung des vorschriftsmäßigen.
Wartegeldes einstweilig in den Ruhestand versetzt werden, wenn das von
ihm verwaltete Amt infolge einer Umbildung der Behörden oder einer
Veränderung ihres Geschäftsbereichs aufhört.

§ 7!). Außer iu dem im § 78 bezeichneten Falle können von
Uns jederzeit mit Gewährung des vorschriftsmäßigen Wartegeldes einst-
weilig in den Ruhestand versetzt werden:

Die Vorstände der in § 6 bezeichneten Behörden, die
Ministerialdirektoren, der Vizekanzler der Landesuniversität, der
Intendant Unseres Hoftheaters, der Gesandte ain Königlich
Preußischen Hofe und sonstige diplomatische Vertreter.

Wir behalten Uns vor, diese Vorschrift auf andere Beamte, denen,
eine besondere Vertrauensstellung zukommt, auszudehnen.

§ 80. Das Wartegeld beträgt drei Vierteile des der Berechnung
der Pension zu Grunde zu legenden DieusteinkommenS. Würde jedoch
dem Beamten im Falle seiner Versetzung in den dauernden Ruhestand
eine höhere Pension zu bewilligen sein, so erhöht sich das Wartegeld auf
den Betrag der Pension.

Auf die Zahlung des Wartegeldes finden die Vorschriften über die
Zahlung des Gehalts entsprechende Anwendung. Dies gilt insbesondere
von den Vorschriften über die Zahlung des Sterbevierteljahrs und der
Gnadenvierteljahre beim Ableben des Beamten.

Die Gehaltszahlung hört auf und die Zahlung des Wartegeldes
beginnt mit dem Ablaufe des Vierteljahrs, in welchem dem Beamten die
Entscheidung über seine einstweilige Versetzung in den Ruhestand und die
Höhe des Wartegeldes bekannt gemacht worden ist.

§ 81. Der einstweilig in den Ruhestand versetzte Beamte ist bei
Verlust des Wartegeldes zur Annahme eines ihm übertragenen Amtes
in Unserem Dienste unter denselben Voraussetzungen verpflichtet, unter
denen er nach § 77 die Versetzung auf ein anderes Amt sich gefallen
lassen muß.
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§ 82. Das Recht auf öen Bezug des Wartegeldes hört, abgesehen
Aon dein Falle seines Verlustes nach Maßgabe des § 81, auf:

1. wenn der Beamte in Unserem Dienste mit einem dem früher
von ihm bezogenen Diensteinkommen mindestens gleichen
Diensteinkommen wieder angestellt wird;

2. wenn der Beamte die deutsche Reichsangehörigkeit verliert;
3. wenn der Beamte ohne Unsere Genehmigung seinen Wohnsitz

außerhalb des Deutschen Reichs verlegt;
4. wenn der Beamte entlassen wird;
5. wenn der Beamte in den dauernden Ruhestand versetzt wird.

§ 83. Das Recht auf den Bezug des Wartegeldes ruht:
wenn und solange der Beamte in Unserem Dienste, im Dienste
des Reichs, eines deutschen Bundesstaates, einer Gemeinde oder
im sonstigen öffentlichen Dienste ein Diensteinkommen bezieht,
insoweit als der Betrag dieses neuen Diensteinkommens unter
Hinzurechnung des Wartegeldes den Betrag des von dem Be-
amten vor der einstweiligen Versetzung in den Ruhestand be-
zogenen Diensteinkommens übersteigt.

3. Versetzung in den Rnhest and.

*5 84. Ein Beamter, welcher das fünfundsechzigste Lebensjahr
vollendet hat. kann auch gegen seinen Willen in den Ruhestand versetzt
werden.

Ein Beamter, welcher das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet
hat und pensionsberechtigt geworden ist, kann die Versetzung in den
Ruhestand verlangen.

§ 85. Ein Beamter soll in den Ruhestand versetzt werden:
1. wenn er durch Blindheit, Taubheit oder ein sonstiges

körperliches Gebrechen oder wegen Schwäche seiner körperlichen
oder geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner Amtspflichten
dauernd unfähig ist;

2. wenn er, ohne daß die Voraussetzungen für seine Dienstent-
lassung im Wege des Disziplinarverfahrens gegeben sind,
durch Vermögensverfall, insbesondere durch Eröffnung des
Konkursverfahrens über sein Vermögen in eine Lage geraten
ist, die sich mit seiner amtlichen Stellung nicht verträgt.

§ 86. Die Feststellung, ob die Voraussetzungen für die Versetzung
des Beamten in den Ruhestand nach Maßgabe der §§ 84, 85 gegeben
find, steht der obersten Dienstbehörde zu und zwar im Einvernehmen mit
Unserem Finanzministerium, sofern der Beamte pensionsberechtigt ist.

§ 87. Sucht der Beamte im Falle des § 85 oder auf Verlangen
der vorgesetzten Behörde im Falle des § 84 seine Versetzung in den
Ruhestand nicht nach, so wird ihm oder seinem Pfleger von der obersten
Dienstbehörde unter Angabe der Gründe der Pensionierung und des
etwa zu gewährenden Pensionsbetrags eröffnet, daß der Fall einer Ver-
letzung in den Ruhestand vorliege.
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§ 88. Erhebt der Beamte oder dessenPfleger gegen die gemachte
Eröffnung innerhalb der

'Frist
von einem Monat nach Empfang derselben

keine Einwendungen, so wird in derselben Weise verfügt, wie wenn er¬

lerne Pensionierung selbst nachgesucht hätte.
Die Zahlung des vollen Gehalts dauert bis zum Ablause des

Vierteljahrs, iu welchem dem Beamten oder dessen Pfleger die Ver-

sügung über die erfolgte Versetzung in den Ruhestand mitgeteilt ist.

§ 89. Werden innerhalb der im § 88 erwähnten Frist von einem
Monat gegen die Eröffnung Einwendungen erhoben, so wird die Eut-
scheidung von Uns durch Unser Staatsministerium erlassen.

Die Zahlung des vollen Gehalts dauert bis zum Ablaufe des
Vierteljahrs, in welchem dem in den Ruhestand versetzten Beamten bie
Entscheidung über seine Einwendungen zugestellt ist.

§ 90. Ist ein Beamter vor dem Zeitpunkte, von dem ab er
pensionsberechtigt geworden sein würde, dienstunfähig geworden, so kann

er gegen seinen Willen nur unter Beobachtung der Formen, welche für

das förmliche Disziplinarverfahren vorgeschrieben sind, in den Ruhestand
versetzt werden.

Sollten Wir eS jedoch für angemessen erachten, dem Beamten eine
Pension zu dem Betrage zu bewilligen, welcher ihm bei Erreichung des-
vorgedachten Zeitpunktes zustehen würde, so kann seine Pensionierung,

nach den Vorschriften der §§ 86 bis 89 erfolgen.

V. Schlußbestimmungeil.

§ 91. In Ansehung der Beamten, welche zur Zeit des Jnkraft-

tretenS dieser Verordnung zwar mit dem Vorbehalte der Kündigung^
jedochmit der Absicht der Begründung eines dauernden Diensverhältnisses.

nach Maßgabe des § 1 angestellt sind, kommt die lliiö vorbehaltene Be¬

fugnis zur Aufkündigung des Dienstverhältnisses iu Fortfall,

Welche Beamte unter diese Vorschrift fallen, bestimmt im Zweifel

das Staatsministerium.

£ 92. Unsere Befugnis, im Wege der Gnade das Disziplinar-

verfahren niederzuschlagen sowie eine Diszplinarstrase zu mildern, umzu

wandeln oder zu erlassen, wird durch diese Verordnung nicht berührt.

§ 93. Die Befugnis der vorgesetztenBehörden und Beamten, im
Aufsichtswege einen Beamten zur Erfüllung seiner Pflichten in einzelnen
Sachen anzuhalten und auf Kosten des säumigen Beamten die diesem
obliegende Handlung anderweitig beschaffen zu lassen, wird durch diese

Verordnung uicht berührt.
Vor der Vollstreckung der im Absatz I bezeichneten Maßnahmen

bedarf es eines Gehörs des säumigen Beamten nicht, wenn ihm die
Maßnahme für den Fall der Nichterledigung der ihm gemachten Auflage
binnen einer bestimmten Frist angedroht ist.

§ 94. Die Verordnungen vom 5. Juni 17S4, 31. März 1S13

und 31. Januar 1S17 betreffend „Ablegung der Rechenschaft von anver-
trautem Gute" treten in Ansehung der unter diese Verordnung fallenden
Beamten außer Kraft.



— 359 —

§ 95. Unberührt bleiben die Vorschriften des $ 6 der Ver¬
ordnung vom 19. Mai 1879 zur Ausführung vou § 17 des Gerichts¬
verfassungsgesetzeslNegierungs-Blatt 1879 Nr. 21).

"§ 90. Tiese Verordnung tritt am 1. Oktober 1907 in Kraft.
Gegeben durch Unser Staatsministerium.

VII. Wenlionierung. Auseinandersetzung.
300. Verordnung vom 12. Juni 1784, betr. Altseinandersetznng al>-

nnd zuziehenderLehrer.
Friederich, H. z. M. k. Ter heilsame Erfolg Unsrer im Jahr

1779, in Betreff der Auseinandersetzung angehender Prediger mit den
Witwen und Kindern ihrer Vorgänger im Amte ergangenen Konstitution,
wodurch so manchen sonst unausbleiblichen Zwistigkeiten und Prozessen
vorgebeuget worden, hat Uns zu der höchstenEntschließung bewogen, eine
gleiche Verordnung auch für die ab- und zuziehenden Küster und Schul¬
meister und respektive deren hinterbleibenden Witwen und Kinder zu
erlassen, mithin auch iu Ansehung deren über das, was dem einen und
was dem andern Teil zukomme, ein gewisses Regulativ für beständig
festzusetzen. Wir verordnen nämlich hiermit gnädigst und wollen, daß bei
der Auseinandersetzung ab- und zuziehender Küster und Schulmeister
auf dem Lande bei Unfern Herzog!. Patronat-Kirchen und iu Unsern
Tomainen nach folgenden Grundsätzen verfahren werden soll.

1) Zur Teilung zwischen einem ab- und einem zuziehenden Küster
und Schulmeister gehört nur das, was zu dem fixen und stehenden
Gehalt zu rechnen stehet, und nach der Regel nicht gleich, so wie es
verdienet worden, eingehoben wird, sondern zu ejner gewissen bestimmten
Zeit im Jahre fällig ist.

2) Tie Teilung des Schullohns gefchiehet, allemal mit Annehmung
der Zeit eines ganzen Jahres, nach dem Grundsatz der Pränumeration,
dergestalt, daß das, was einem Schulmeister bezahlet wird, nicht als so
etwas angesehen wird, das schon verdient ist, sondern das erst verdient
werden soll. (Vgl. Nr. 320).

3) Gleich wie nun von dem stehenden Gehalt eines Schulmeisters
nicht alle und jede Artikel zu einer und eben derselben Zeit im Jahre,
sondern zu verschiedenen Zeiten sällig sind; so ist bei der Auseinander¬
setzung zuvörderst auf die Verfallzeit einer jeden Hebung Hinsicht zu
nehmen, und hiernach die Ausrechnung zu machen, wie viel nach Propor-
tion der Zeit, von solcher Verfallzeit an bis zu eben der Zeit des fol-
genden Jahres, von dem Abziehenden schon verdient morden und für den
Zuzieheudeu noch zn verdienen übrig ist.

4) So viel demnach das eigentliche stehende Gehalt an Geld und
Roggen betrifft, fo ist bei demselben, in Folge Unsers Schul-Reglemeuts,
der Termin Michaelis zum Grunde zu legen. Da indessen dies stehende
Gehalt hauptsächlich nur für die Winter-Schule gerechnet wird; so kann
an demselben nicht zu aller Zeit ein angehender Schulmeister nach der



— .'500 —

sonst Unserer höchsten Absicht gemäßen geraden Reparation durch alle
Quartale, und mithin nach dem bloßen Verhältnis der Zeit des Ab und
Zuzuges, teil zu nehmen begehren, sondern es ivird dies Gehalt über
das ganze Jahr dermaßen hiermit verteilt, daß davon 3/4 aus das
halbe Jahr von Michaelis bis Ostern geleget werden, das übrige V4 aber
für das halbe Jahr von Ostern bis Michaelis bestimmt wird, also, wenn

man, um der besseren Erläuterung willen, ein Gehalt von 20 Rthlrn.
annimmt, 15 Rthlr. für das Winter-Halb-Jahr gehören, welche so zu
verabreichen sind, daß, wenn ein Schulmeister die ganze Winter-Schulzeit
durch bei der Schule bleibt, ihm die ganzen 15 Rthlr., wenn er nur
bis Weihnachten bleibt, die Hälfte, also 7 Rthlr. 24 ßl-, wenn er in
der Mitte zwischen Michaelis und Weihnachten abzieht, ein Viertel, also
3 Rthlr. 36 ßl., und wenn er in der Mitte zwischen Weihnachten und
Ostern abgeht, drei Viertel, als 11 Rthl. 12 ßl. zu Teil werden, welches
nach diesem Maßstabe auch noch genauer nach Wochen ausgerechnet
werden kann. Das für die Sommerzeit übrig bleibende 1U des Ganzen
soll einem auf Ostern anziehenden Schulmeister, iveil dieser sonst, in
dieser knappsten und bedrängtesten Zeit nicht würde leben können, vor-
ausgesetzt, daß solcher wenigstens bis Michaelis bei der Schule bleibt,
ganz zufallen. Ein auf Johannis zuziehender Schulmeister hingegen be-
kommt davon nichts, sondern muß sich an den Feld- und Gartcn-Früchtcn,
nebst der wöchentlichen baren Einnahme für Information im Rechnen
und Schreiben, auch dein Verdienst durch sein etwa treibendes Handwerk
begnüge». (Vgl. Nr. 175- 290.)

5 j Damit anch kein Schulmeister es in seiner Gewalt habe, seinem
Nachfolger etwas vorweg zn nehmen; so soll hinkünftig keinem Schul-

meister, wie bisher geschehen, sein eigentlich stehendesGehalt, ans einmal,

sondern Quartalweise verabreichet werden. Es haben demnach Unsere

Beamte zwar mit der Einforderung der auf Michaelis an die Schulmeister

bisher bezahlten stehenden ganzen Hebungen auf dein feststehenden bis-

herigen Fuße fortzufahren, dein Schulmeister aber davon nur jedesmal

beim Anfange eines Quartals den 4ten Teil abfolgen zu lassen, und das

Uebrige bis zn den folgenden Quartalen zurückzubehalten. Es empfanget

also, wenn das ganze jährliche Schulgeld 20 Rthlr. ist, der Schulmeister
ans den Händen Unserer Beamten ans Michaelis 7 Rthlr. 24 ßl.; aus
Weihnachten wieder 7 Rthlr. 24 ßl.; auf Ostern aber, weil ein aus
Johannis zuziehender Schulmeister von den stehenden Hebungen nichts
bekommt, die übrigen 5 Rthlr. ganz auf einmal.

Zugleich werden Unsere Beamte hiermit befehligt, wenn in dem
Laufe eines Quartals ein Schulmeister mit Tode abgeht, oder sonst eine
Veränderung mit demselben bevorsteht, dahin Acht zu haben, daß nicht
dasjenige veräußert und entzogen werde, was nach den, in diesen fol
genden §pliis vorkommenden Bestimmungen an Korn, volz .>e.zum Teil
dem Nachfolger verbleibe» muß.

6) Die Ernte-Gefälle vo» dem Küster- oder Schul-Acker werde»
erst geteilt, wenn das Korn auSgedroscheu ist, welches aber vo» de»:
neuen Schulmeister nach Möglichkeit zu beeile» ist. AlSda»» »änilich.
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luenti das Korn ausgedroschen ist, wird zuvor soviel abgezogen, als nach

beizubringender Bescheinigung, die Einsaat, das Mäherlohn und die
Dröscher-Kosten betragen, die Einsaat, nämlich nach demjenigen Preise

gerechnet, den das Saat-Korn zur Saatzeit in der Gegend gekostet, wo

der Schulmeister und Küster gewesen, und der neue hinkommt, und diese
gesamte Einsaat und Kosten trägt ein jeder Teil nach Maßgabe der
Zeit, da er ab- oder zugezogen. Das sodann übrig bleibende reine Korn
wird verhältnißmäßig nach der Zeit des respektiven Ab- und Zuzuges

geteilt, wobei der Unterschied zwischen Winter- und Sommer-Schulzeit

nicht in Betrachtung kommt, sondern geradedurch geteilt ivirb.
Da den Schulmeistern, die keineKüster dabei sind, reglementsmäßig

der Schulacker von der Gemeinde frei bestellt werden muß, so ist in
Ansehung deren kein Ackerlohn gedenkbar. Mnß aber ein Schulhaltender
Küster seinen Küster- und Schulacker durch eigene Anspannung oder auf
eigene Kosten bestellen lassen, so bezahlt der neue Küster dem abgehenden,
oder der Witwe und den Kindern und Erben des Verstorbenen auch
noch die VestellungSkosten, in so weit die Bestellung wirklich geschehen,
landüblicher Weise, die Fuhre mit 8 ßl, nach Proportion der Zeit des
Ab- und Zuzuges. Für deu Mist geschieht in keinem Falle, für das
Ausfahren desselben aber nur sodann eine Vergütung, die kurze Fuhre zu
2 ßl., die weite aber zu 4 ßl. gerechnet, wenn die Bemistnng unmittelbar

vor derjenigen Ernte vorhergegangen ist, an welcher öer Zuziehende ent¬
weder, es sei allein oder nur zum Teil, partizipieret.

Es wird also das reine Korn so geteilt, daß der neue Küster, von
der künftigen reinen Kornernte, wenn er Weihnachten zuzieht, drei Teile,
wenn er Ostern zuzieht, die Hälfte, wenn er Johannis zuzieht, '/4 be-
kommt, dagegen aber auch von der bestellten Winter- und Sommersaat
für Ackerlohn und Saatkorn an seinen Vorgänger nach gleicher Proportion
nur entweder %, oder V2, oder bezahlt.

Bestellt und besät der neue Küster und Schulmeister aber die
Sommersaat selber, so muß der abgehende Küster und Schulmeister, oder
des verstorbenen Witwe und Kiuder die Hälfte zur Sommersaat an Be-
stcllungskosten und Saatkorn beitragen, auch die Einfuhr des geernteten
Sommer-Korns in die Scheune zur Hälfte übernehmen.

7) Wenn bei dem Anzüge eines neuen Küsters und Schulmeisters
der Garten bestellt uud besäet ist, so muß solcher Autretende dem Ab-
gehenden, in so ferne dieser in demselben noch keinen Genuß gehabt, und
nicht Schadenfrei geworden, die Bestellungskosten vergüten und die Saat
wieder bezahlen. Bei nur versetzt werdenden Küstern, die, was sie an
dem einen Orte verlassen, an dem andern Orte wieder finden, fällt
bico weg.

8) Eine gleiche Vergütung der Gartenbestellung findet auch für die
Witwe uud Kinder eines verstorbenen Küsters uud Schulmeisters An-
wendnug. Inzwischen soll solchen von den Gartenfrüchten auf deu Herbst
noch 1/Uzufließen, dagegen aber können sie von den: neuen Küster und
Schulmeister auch nur 3 Teile der Bestellungs- uud Saatkosten erstattet
verlangen. Muß hingegen der neue Küster und Schulmeister den Garten
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erst bestellenund besäen, so müsse» die Witwe und Erben seines Vor¬
gängers auch 7« der BestellnngS- und Saatkosten tragen. <Vgl. 9i'r.
310. 327).

9) Heu und Stroh, insoweit es nicht schon hat verfuttert werden
müssen, sondern nur wirklich vorhanden ist, bleibt unentgeldlich zur Stelle,
zum Nutzen des Ackers und der Gärten; nur muß der neu angehende
Küster und Schulmeister, wenn er nach der Heuernte eintritt, das Werbe
lohn nach Proportion der Zeit, da der Ab- und Zuzug geschieht, vergüten.
(Vgl. Nr. 306).

10) Hat der abgehende Küster und Schulmeister junge Bäume in
den Garten gepflanzt, und diese haben noch keine Früchte getragen, so
muß der neue Küster und Schulmeister ihm die Bänme wieder bezahlen,
so viele er derselben behalten will. Doch findet dieser Artikel, und alles
was ihm gleich ist, bei mir versetzt werdenden Küstern nnd Schulmeistern
aus der im § st erwähnten Ursache nicht statt. (Vgl. Nr. 2-49. 308).

11) Da die Natural-Hebungen der Küster an Eier, Roggen, Gersten,
Hasern, Würsten, Käsen ?c. jährlich zn ihren gewissen bestimmten Zeiten
geliefert werden, als die Würste gewöhnlich um Weihnachten, die Eier
nm Ostern, die Käse um Johannis, das Meßkorn an Roggen, Gersten
nnd Hasern um Michaelis, nnd so auch die Brote, da diese nicht ans
einmal gehoben und verbraucht, sondern nur succesfiveabgefordert werden,
ebenmäßig als eine Michaelis-Hebnng anzusehen sind; so ist hiernach
die Teilung einzurichten, dergestalt, daß, wenn ein Küster um Weili
nachten abgeht, er oder seine Witwe und Kinder von den Ostereiern
3 Teile, von dem was auf Johannis fällig ist, die Hälfte, vom Brot
und Meßkorn l/i, von den nm Weihnachten ans fälligen Würsten nichts
bekommen.

12) Die übrigen gewöhnlichenKüster-Accidenzien für Tanfen, Tranen,
Leichen x. genießt der alte Küster bis an den Tag seines Abzugs und
der neue Küster von dem Tage seiner Introduktion an. Nach dem Tode
eines Küsters genießt die Witwe die Accidenzien, bis der neue Küster
angewiesen wird.

13) Das jährliche Schnlholz wird ebenfalls allemal znm Boraus
für den bevorstehenden Winter zur Schule und das, was übrig bleibt,
für den darauf folgenden Sommer gegeben. Es ist daher der Küster
und Schulmeister verbunden, mit diesem Holze aus das sparsamste zn
wirtschaften, damit davon wenigstens ein halber Faden für den etwaigen
Nachfolger ans den Sommer übrig bleibe.

14) Damit über die Auseinandersetzung zwischen beiden Teilen
desto weniger Streit entstehen könne, soll jedesmal der kompetierende
Prediger die Ausrechnung und Ausgleichung nach vorstehenden Grund
sätzen zu übernehmen haben, die kompetierenden Beamten aber sollen jeden
der beiden Schulmeister als respektive deren Witwe und Kindern, die
ihnen nach der Ausrechnung des Ehrn-Predigers zukommende Rntnm,
zur Verfallzeit besonders zn teilen.

15) Uebrigens sollen in dem Fall, wenn eine Schulmeister-Witwe
mit Kindern hinterbleibt, und diese kein Witwen Gehalt nnd Ansentlialt
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in dem Schulhause erhalte» kann, einer solchen Witwe, wenn bei Uns
sie suppliziert, aus besonderen Gnaden die Einkünfte und der Aufenthalt
in der Schulwohnung noch auf ein halbes Jahr gelassen werden, um sich
in dieser Zeit nach einer anderen Wohnung umsehen zu können. (Vgl.
Nr. 331). Kann sie während dieses halben Jahrs mit Hülse der Ihrigen
die Schule gehörig fortsetze«, so bleibt ihr dieses zwar verstattet, es mnst
davon aber in jedem Fall bei dem Bericht des Ehrn-Predigers, von
dem Absterben des Schulmeisters, zugleich gehöriger Vortrag gemacht
werden. Ist sie aber nicht im Stande, auf diese Weise der Schule so
lange vorzustehen, so soll sie zwar gedachtermaßeu in der Schulwohnung
bleiben, es soll ihr aber, vornehmlich auf Michaelis wenn die Winter-
schule angeht, ein Mann, der das Schulwesen wohl verstehet oder ein
Präparatus zugeschicktwerden. Dieser soll von der Witwe zu bekommen
haben:

a) frei Essen und Trinken, so wie es die Witwe mit ihren Kindern
selbst gewohnt ist,

b) freie Wäsche,
c) wöchentlich zum Lohn nach Beschaffenheit der Schnleinkünfte, bei

50 Kindern und darüber 16 szl., bei 30 gegen 50 Kindern 12 ßl>,
bei 15 bis 30 Kindern 8 ßl.,

wogegen er nach Vorschrift Unfers Schulreglements die Kinder treu in-
formieren, die Schulverzeichnisse verfertigen, und mit seinen Schulkindern
nach Pflicht eines Schulmeisters, zur Kirche sowohl als zu den Vorbe¬
reitungen der Kinder im Pfarchause sich einfinden, übrigens aber anch
in den Freistunden, der Witwe bei ihrer Haushaltung durch Kleinmachnng
ihres Holzes und sonsten, so viel möglich, hülsliche Hand leisten soll.
An dem geschieht Unser gnädigster Wille und Meinung.

Urkundlich haben Wir dieseUnsre Verordnung nicht nur mit Unserm
Herzoglichen Handzeichen und Jnsiegel bekräftigt, sondern sie anch ge¬
samten Unfern Ehrn-Superintendenten und Beamten zur Nachachtnng
und respektive auch zur Verteilung an gesamte Unsere Patronat-Prediger
zufertigen lassen.

301. Reskript vom 14. Februar 1837, betr. Auseinandersetzung über
dir Ernte.

Paul Friederich zc. Unfern ?c. Wir haben euren Bericht vom
11. Dezbr. v. I. betreffend: die Auseinandersetzung der an- und ab¬
tretenden Schullehrer verlesen, können Uns aber, nach wiederholter reif
licher Prüfung von der Richtigkeit der von der Majorität eures Kollegi
nms aufgestellten Grundsätze über die Anwendung der Konstitution vom
12. Juni 1784 nicht überzeugen. Denn die Berechnnngsart des Schul-
lohns, wie sie in der gedachten-Konstitutiou unter 2 vorgeschrieben ist,
paszt allein auf den Teil des Einkommens, welcher dein Schullehrer aus
dem Schulgelde gewährt wird. Bei der Auseinandersetzung über das
Einkommen aus der Ernte dagegen, ist, nach den Bestimmungen des
Gesetzes, zuvörderst auf die Verfallzeit der Hebung Rücksicht zu nehmen.
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Als Verfallzeit dieses Einkommens kann aber nur ein Zeitpunkt ange-
nonunen werden, der nach der Ernte fällt und der MichaeliS-Termin
ist als Terminus a quo desfallS geltend zu machen, weil die Teilung
gesetzlich dann geschehen soll, wenn das Korn ausgedroschen ist. Di?
Teilung selbst soll geradedurch nach Maßgabe der Zeit des resp. Ab-
und Zuzuges geschehen und muß sich, da das Gesetz bestimmt, daß der
resp. Äb- und Zuziehende haben soll, was verdient ist oder verdient
werden wird, über die ganze Michaelis postnumerando fällige JahreS-
einnahme an reinem Korn erstrecken. Wenn also das Gesetz sagt:

eS wird das reine Korn so geteilt, daß der neue Küster von
der künftigen reinen Kornernte, ivenu er Weihnachten zuzieht,
drei Teile, wenn er Ostern zuzieht, die Hälfte, wenn er Jo-
hanniS zuzieht, ein Viertel bekommt,

so heißt das mit anderen Worten, wer Weihnachten zuzieht, muß von der
im Michaelis-Termine des kommenden Jahres zu erwartenden Ernte 3
Teile deswegen bekommen, weil sein Lohn mit dem Termine seines Zu-
ganges beginnt und, da dieser Termin Weihnacht ist, von da an, bis
.zum nächsten Michaelis-Quartale 3/4 Jahre seinen Dienst auf der neu
angetretenen Stelle verwaltet hat, während sei» Vorgänger bis zum Ab¬
gange auf Weihnacht nur '/•» Jahr in dem Jahre, wo der Wechsel statt
fand, gedient hat, folglich auch nur '/» von dem Kornertrage dieses Zeit-
raunis verdient haben kann. Hieraus folgt aber weiter, daß derjenige
Schullehrer, ivelcher Michaelis abzieht, auf der neuen Stelle von der
dort beendigten Kornernte nichts erhalten kann, daß er aber den ganzen
Ertrag der Kornernte der Stelle, welche er verläßt, erhalten muß, weil
er denselben durch das Lehramt ivelcheS er aufgibt, noch verdient hat.
Gerade in diesem letztern Falle befindet sich der Michaelis 1836 nach
N. versetzteSchullehrer N. aus N., und da der vorstehend ausgesprochene
Grundsatz, daß, wenn die Translokation in Termino Michaelis geschieht,
der Antecessor die Ernte, welche soeben eingeerntet ist, ganz verdient hat,
und der Snccessor an die Ernte, oder an die von derselben gegebene
Pacht keinen Anspruch machen kann, bei Auseinandersetzungen der
Prediger, Küster und, wie ihr selbst zugebt, auch der Schulbedienten
im ganzen Lande als richtig anerkannt und befolgt ivird, so habt ihr

35
den genannten Schullehrern 9f. für das volle Jahr von Michaelis 18

nach Maßgabe der ?c. Stelle zu entschädigen und die desfallsigen weiteren
Verfügungen zu erlassen.

Wornach Gegeben durch Unsere Regierung.

302. Reskript der Landesregierung vom 15. Juli 1842, betr. Vcitiuig
der Anseililindersetzlllig.

Auf den Vorschlag des Kammer-Kolleginms vom 8. März d. I.
die Leitung der Verhandlung bei Auseinandersetzungen abziehender und
antretender Küster und Schullehrer im Doinanium den Beamten zu
übertragen, hat die Regierung Bedenken gehabt, weil
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1) die Auseinandersetzung selbst wegen der genauen Bestimmungen der
Konstitution vom 12. Juli 1784 ein durchaus einfaches Geschäft
ist, welches die Prediger sehr füglich leiten können; und eS

2) eben deshalb vermeidlich wird, den Beamten eine wenigstens zeit¬
raubende Arbeit, da in einzelnen Aemtern zur Herbstzeit bis acht
Auseinandersetzungen vorkommen können, aufzuerlegen; und

3) da eS nur darauf ankommt, daß das Amt von dem Zustande der
Schulackerbefriedigung Kenntnis nehme und verhindere, das; nicht
die Küster- oder Schulhäuser beim Abzüge beschädigt werden; die
Beamten es in vielen Fällen genügend finden möchten, zu diesem
Zwecke die Amtslandreiter abzuordnen und dnrch sie nachsehen zu
lassen. (Vgl. Nr. 321).
Damit aber die Aemter der ihnen durch die Kammer-Verordnung

vom 20. Mai 1837, ^ffiz. Wochenblatt 1837, Nr. 21. gemachten Auf-
läge nachkommen und rücksichtlich etwaiger Beschädigung der Dienstwoh¬
nungen einschreiten können, ist dnrch die abschriftlich anliegende Ver-
ordnnug den Superintendenten aufgegeben, die anziehenden Küster oder
Schullehrer dahin zu verpflichten, daß sie das Amt von dem Tage, an
welchem die Auseinandersetzung statt haben soll, in Kenntnis setzen, und
würde das Kammer-Kollegium nunmehr an die Aemter das weiter Er
forderliche zu verfügen haben.

303. Verordnung vom 15. Juli 1842, betr. Anzeige des Tages der
Auseinandersetzung.

Da bei der Auseinandersetzung zwischen abziehenden und antretenden
Küstern und Schullehrern Unser» PatronatS, welche in Gemäßheit der
Konstitution vom 12. Juli 1784 den Predigern obliegt, bisher das
herrschaftliche Interesse, so wie das der Gemeine weniger hat berück-
sichtigt werden können, eS aber nicht selten vorgekommen ist, daß bei
dem Abzüge die Schulackerkompetenzen hinsichtlich ihrer Befriedigungen
nicht in dem vorschriftsmäßigen Zustande sich befanden, oder daß in der
Dienstwohnung solche Gegenstände unnötigerweise beschädigt, anch wohl
aus derselben mitgenommen wurden, welche auf Kosten des Patrons und
der Kirchen- und Schulgemeine angeschafft waren, und wieder hergestellt
werden mußten: so ist den Beamten aufgegeben, in Zuknuft bei Aus-
einandersetznngen das herrschaftliche Interesse nicht minder, wie dasjenige
der Gemeine gebührend wahrzunehmen. Zu diesem Zwecke wird aber
erforderlich, daß den Aemtern von dem Tage, an welchem die Ausein-
andersetzung statt haben soll, Anzeige gemacht werde. Die Verpflichtung,
die Anzeige zu macheu, habt ihr dem anziehenden Küster oder Schullehrer
aufzuerlegen, und den kompetierenden Prediger anzuweisen, die Ausein-
andersetzung nicht eher vorzunehmen, als bis er sich vergewissert hat, daß
jener Verpflichtung genügt worden ist.
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304. Verordnung vom 31. Juli 1844, betr. Verteilung des Aeuerungs-
depntates bei Auseinandersetzungen.

Was das Feuerungs-Deputat betrifft, so sollen, nach einem hohen
Regierungsreskript, bei Auseinandersetzungen zwischen ab- und zuziehenden
Landschullehrern im Domaninm folgende Grundsätze befolgt werden:

1. Das Feuerungs-Deputat für unverheiratete Schullehrer wird
lediglich für den Wiuter zur Heizung der Schul- und Wohnstube ver-
abreicht.

2. Die Hälfte des Holzdeputats für verheiratete Schullehrer ist als
zur Heizung der Schule, mithin für deu Winter bestimmt zu betrachten;
die andere Hälfte dagegen wird dem Schullehrer zu seinem Wirtschafts-
betriebe gegeben und ist auf die vier Quartale des Jahres gleichmäßig
zu verteilen.

3. Der Torf, welcher nur den Schulen zu Gute kommt, welche über
öO Kinder' haben, wird gleichfalls nur für die Schule, also für den
Winter verabreicht.

4. Der abziehende Schullehrer oder die Erben des verstorbenen
Schullehrers haben demnach dem Michaelis zuziehenden Nachfolger, falls
das Feuerungs-Deputat schon für den von Johannis zu Johannis laufen-
den Jahrgang verabreicht worden ist, zu überliefern:

a. die Hälfte des Holzdeputats zur Heizung der Schule.
d. Dreiviertel der andern für den Wirtschafts-Betrieb bestimmten

Hälfte.
c. Den gesamten Torf,
Sollten Gründe zu der Besorgnis vorhanden sein, daß die Witwe

oder die Kinder, als Erben eines verstorbenen Schullehrers, welche zu
Michaelis oder Ostern die Stelle zu räumen haben, mehr als ihnen nach
den obigen Grundsätzen zusteht, von dem Holze verbrauchen möchten, so
dürfte es sich empfehlen, den Ortsschulvorstehern die Sicherung des beim
Abzüge abzuliefernden Holzes uud Torfes durch die die Auseinander¬

setzung leitenden Prediger aufzugeben. Doch wird bemerklich gemacht,
daß Fahrlässigkeit seitens der Witwen oder Erben bisher sehr selten zur
Kenntnis der Regierung gekommen ist.

305. Reskript des Unterrichts-Ministerium von? 16. Juli 1850, betr.
Auseinandersetzung iibcr das im Garten gewonnene Stroh.

Wegen Belassung des im Garten gewonnenen Strohes bei Ausein¬
andersetzung ab- und anziehender Schullehrer wird bestimmt, daß

1) in der Regel zwar sämtliches, also auch im Garten gewonnene
Stroh verordnuugSmäßig zur Stelle gelassen werden muß, wenn
nämlich statt des Gartens von der Ackerkompetenz ein Teil zum
Kartosfelbau verwendet morden ist;

2) es jedoch in einzelnen Fällen - — unbillig sein würde,
die Nutznießung des Gartens zu beschränken.
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30«. Rundschreiben des Untarrichts-Ministerimn vom 26. Oktober 1850,
betr. AilscinandcrsclM.q über Trccschhe».

In der Verordnung vom 12. Juni 1784, ivelche die Auseinander-
setzung auf Landküster- und Schulstellen regelt, ist § 9 bestimmt, dasz
das Heu, unter welchem damaliger Zeit nur Wiesenheu verstanden wer¬
den konnte, unentgeltlich zur Stelle bleiben solle. Seitdem auf Dreeschen
Klee und Grasheu geworben wird, ist hin und wieder Unsicherheit darüber
entstanden, ob dies Klee- und Grasheu nicht vergütet werden müsse,
immer aber ist die Entscheidung dahin ausgefallen, daß Dreeschheu zwar
gegen Ersatz der Werbekosten und der Einsaat, dessen Betrag nach der
Zeit des Zuzuges zu bemessen, sonst aber gleichfalls unentgeltlich zur
Stelle zu lassen sei: Die Gründe für eine solche Entscheidung wurden
darin gefunden, daß nicht selten die als Wiese zugeteilte Fläche nicht
als solche benutzt, sondern abgeweidet wird, ferner, daß häufiger noch die
Schulwiese nicht von reglementsmäßigem Ertrage gegeben werden konnte,
sondern dafür als Entschädigung Acker zum Anbau von Kleeheu zuge-
messen ward, weiter in der Erwägung, den auf Küster- und Schulstellen
Berufenen, da sie in der Regel unbemittelt sind, den Antritt derselben
nicht unnötiger Weise zu erschweren; endlich, um manche sonst nicht
leicht vermeidbare Verwickelungen und Streitigkeiten von vorn herein
abzuschneiden. Diese Gründe sich auch jetzt noch zutreffend, und es hat
daher ein Antrag auf eine veränderte Gesetzgebung oder Bestimmung für
das fragliche Verhältnis, auch nach eingeholtem Erachten des Kammer-
Kollegium, welches in allen Kontrakten über Pachthöfe gleiche Bestim¬
mungen trifft und das aus noch mehreren anderen Gründen von einer
Abänderung aufs entschiedenste abgeraten hat, nicht hinlänglich begründet
erachtet werden können. (Vgl. Nr. 307).

307. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 17. Juni 1854, betr.
Trceschhcn.

Die Verordnung vom 26. Oktober 1850 sagt zwar ausdrücklich,
daß das Dreeschhen unentgeltlich zur Stelle bleiben müsse, und es darf
davon durch deu abziehenden Schullehrer auf keinen Fall etwas verkauft
werden- Allein wenn die Weide aus irgeud einem Gruude so schlecht
ist, daß sonst das Vieh des abzieheudeu Schullehrers Mangel leiden
müßte, so kann es nicht durchaus unzulässig sei», wenn derselbe, um sein
Vieh zu erhalten, etwas von dein Kleeheu, welches er geworben, ver
füttert.

30H. Reskript des Unterrichts-Ministerium vorn 11. Juli 1854, betr.
Klethen nitö Obstbäume.

1. Das vou Ihnen geworbene Kleehen mußte zur Stelle gelassen
werden, und zwar um so mehr, als einesteils die zur Schule gehörige
Wiese nicht die volle reglementsmäßige Größe hat, und eben um des¬
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willen darauf gerechnet ist, daß ein Teil des Ackers jur Erzeugung von

Futter verwendet werde; andernteils nach den eingezogenen Berichten ihr

Vieh ebenso gut wie das der übrigen Dorfbewohner im vorigen Sommer

bätte durchgebracht werden können, ohne es mit dem schon geworbenen

Kleeheu zu füttern.

2. Nach der Verordnung über die Auseinandersetzung ab- und

zuziehender Schulmeister auf dem Lande vom 12. Jnli 1784 Nr. 10

hangt es von dem neuen Küster oder Schulmeister ab, wie viele von

den jungen Bäumen, welche der abgehende gepflanzt, welche aber noch

keine Früchte
'getragen haben, er gegen Vergütung behalten will. Da

Sie dieselben eigenmächtig und ohne ihren Amtsnachfolger zu fragen,

weggenommen haben, so müssen Sie dafür Ersatz leisten, und da Sie

selber die nachgebliebenen jungen Bäume Ihrem Amtsnachfolger zu 1C>ßl.

das Stück angerechnet haben, so ist es billig, daß Sie für die fehlenden

eben so viel zahlen. <Vgl. Nr. 249. 318).

309. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 3. April 1855, betr.

Menge des yi hinterlassenden Heues.

Die einem Schullehrer reglementsmäßig zukommende Wiese braucht

zwar nicht größer zu sein, als daß von derselben 2 Fuder Heu — in der

Vorniaht — gewonnen werden. Daraus folgt jedoch nicht, daß, wo

eine größeren Ertrag liefernde Wiese einer Stelle beigelegt ist, der

Mehrertrag verkauft werden solle, oder von dem zu Michaelis abziehenden
Amtsvorgänger dem Amtsnachfolger nur gegen Bezahlung brauche zurück

gelassen zu werden. Vielmehr hat der Satz, daß Heu und Stroh, insoweit

es nicht schon hat verfüttert werde» müssen, sondern nur wirklich vor-

handen ist, unentgeltlich zur Stelle bleiben muß, allgemeine Geltung, ist

auch, soweit hierher davon Kenntnis gelangt ist, da zur Anwendung ge-

kommen, wo nicht 2, sondern 3 oder 4 Fuder Wiesenheu geworben sind.

Freilich ist die ungewöhnlich große mit der Küster und Lchulslelle in

Z. . . . ^verbundene Wiese derselben früher ausdrücklich deshalb znge-

sprachen worden, um die nur geringe Einnahme zu verbessern. Aber

daraus ist nicht ohne Weiteres zu schließen, daß eine Verbesserung vor-

zugsweise durch Hellverkauf zu erzielen fei: vielmehr würde eine solche

in viel größerem Maße erreicht werden, ivenn ein größerer Viehstand

gehalten, mehr Duug gewonnen und dadurch der Acker zu höherer Er-

tragsfähigkeit gebracht würde.

Indessen sprechen Rücksichten der Billigkeit dafür, daß dem vor-

maligen Schullehrer — eine größere Vergütung zu Teil werde. Bei der

völlig ausreichenden Menge von Futter, welches aus der Wiese gewonnen

wird, hatte der Schullehrer — nicht nötig, aus dem Acker noch Futter-

kräuter zu bauen, und Heu davon zu werben. Er konnte den Acker

anderweitig benutzen, so daß der Ertrag vorzugsweise ihm zu Gute kam.

Hat er dies nicht getan, hat cr vielmehr so gewirtschaftet, daß seinem

Nachfolger ein nicht zu erwartender Vorteil dadurch erwuchs, so wird
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dieser, wenn er billig denkt, nicht anstehen,darauf Rücksichtzu^nehmen,
obgleicher dazu gesetzlichnicht verbundenist.

310. Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 3. Mai 1850, betr.
Kartoffelernteund Gartenfriichte.

1) Die Verordnung vom 12. Juni 1784 erwähnt zwar der
Kartoffeln nicht. Allein es wäre unrichtigund den tatsächlichenVer-
Hältnissender gegenwärtigenZeit ganz unangemessen,wenn daraus ge-
folgert werdensollte,daß beiAuseinandersetzungenderKartosfelschlagun-
berücksichtigtbleibenmüßte.

2) Es ist eine gar nicht ungewöhnliche Fruchtfolge, daß im Brach-
schlageKartoffelngepflanztwerdenund darauf im nächstenJahre Winter-
korn folgt. —

Da nun die Absichtder Verordnung vom 12. Juni 1784 ohne
Zweifeldie ist, daß der abziehendeSchullehrer für den Teil des von
Michaeliszu Michaeliszu rechueudeuJahres, welchener an der Stelle
noch im Dienste gestandenhat, auch einen entsprechendenTeil von
dem Gesamterträge der Stelle erhalte, und da die Ernte von dem
im BrachschlagegepslanztenKartoffeln ebenfalls zum Gesamtertrage
herStelle gehört, soverstehtsichvon selbst,daß der zuOstern abziehende
SchullehrerauchnochdieHälfte von den imHerbstedesselbenJahres auf
dem Schulacker,sei es im Brach- oder einem anderenSchlage, geernteten
KartoffelngegenErstattung der Hälfte derEinsaat und der Arbeitskosten
anzusprechenhat.

4) Da nach der Verordnung von 1784, Nr. 8, der anziehende
Schulmeisternur dann von den Gartenfrüchten*/* abzugebenhat, wenn
die Stelle durchTod erledigt, und Witwe und Kinder vorhandensind,
so kommendieGartenfrüchteIhnen allein zu, und haben Sie auch allein
Saat- und Bestellui«;skostenzu tragen.

311. Reskript des Unterrichts-Mimsterium vom 1. Dezember 1856,
betr. Ttroh, Heu und Grünsntter.

Sowohl sämtlichesauf der SchulkompetenzgewonneneStroh, ohne
Ausnahme, als auch sämtlichesHeu, es sei nun Wiesen-oder Kleehen
oder Grünfutter u. f. w. und es sei auf welcher Stelle der Schul-
kompetenzimmer gewonnen, muß unentgeltlichvom abziehendenLehrer
zur Stelle gelassenwerdenund vom zuziehendensind nur die Saat- und
Werbekostendes Heues zu erstatten. Dies findet auchauf das von dem
Weideäquivalentgewonneneund von demSchullehrer— —- —verkaufte
Gras Anwendung,da es keinenwesentlichenUnterschiedmacht,daß das-
selbenichtzu Heu geworben,sondernim grünen Zustandeveräußert ist,
und der Schullehrer — hat demnachauf den Erlös dafür, nach

24
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AbzugetwaigerKosten,einen Rechtsanspruch. Dadurch, daß der Schul-
lehrer sein Vieh für Geld auf eine fremde Weide getan hat,
wird nichts geändert, zumal da dieseWeise der Bewirtschaftung keine
ordnungsmäßigeist, und bei derselbenallerdings dem SchulackerDung-
kraft entzogenwird. Indessen ist nicht außer Acht zu lassen, daß der
Schullehrer — — — — vollständig in seinem Rechte gewesen
wäre, wenn er das auf der Weide gewachsene,später verkaufteGras
durch sein Vieh hätte abweidenlassen, wodurcher das Weidegeldganz
oder zum Teil würde gespart haben. Hiernach wäre es der Billigkeit
gemäß, wenn demSchullehrer — etwas daraus zu Gute gerechnet
würde, wieviel, ist von hieraus nicht zu beurteilen.

312. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 4. Dezember1858, betr.
Entschädigungfür anfiMandtc Melioration. Heu. (Vgl.
Nr. 172,3s).
Es bestehtkein Gesetz, nach welchemzuziehendeSchullehrerange-

halten werdenkönnten, ihren Amtsvorgängern"die auf die Verbesserung
der Dienstländereien,besondersdurchAbmergelnverwandtenKostenganz
oder zum Teil zu erstatten.

Jedoch will das Ministerium uicht verhalten, daß nach dem von
Ihnen abgestattetenBerichteund den eiugereichteuSchriftstückenGründe
der Billigkeit für eine dem abziehendenKüster — — zu leistende
Vergütung sprechen,und daß derSchullehrer — — — — dieBilligkeit
aus den Augen setzenwürde, wenn er auf seiner Weigerungbeharrte,
demKüster — — — auf dieVerbesserungen,vou denenvorzugsweiseer,
der Amtsnachfolger,Vorteil ziehenwird, etwas zugute zu tun.

Ferner hat der ZuziehendeAnspruch auf das Heu vou der ganzen
zur Schulmiese bestimmten Fläche. Da der Abziehende geständlich
100 |3R- derWiese umgebrochen,aber nicht in irgend einerArt bestellt,
also dem ersteren den ihm zukommendenWiesenwuchsverkürzthat, so
kann diesermit Rechteine entsprechendeVergütung begehren.

Endlichbrauchtezwar der Abziehendevon dem frischenKlecschlagc
keinHeu zu werben, sondern konnte denselben, wenn eS nötig war,
seinemVieh zur Weide hingeben. Aber weil die Dienstwiesenicht für
ausreichendgeachtetist, sind der Stelle 228 Q-R- Acker als Wiesen¬
komplementbeigelegt. Der Schullehrer soll also zum Ersatz des uicht
zur Genüge vorhandenenWiesenheuesFutterkräuter bauen, und, falls er
Michaelisabzieht, seinemNachfolgersolchein verhältnismäßigerMenge
zurücklassen. Tut er dies uicht und gewährt er seinem Nachfolger
nicht anderweitigErsatzfür solchenMangel, so muß es iu baaremGelde
geschehen.
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313. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 18. Juni 1860,
betr. Leitung lind Frist dcr Auseinandersetzung.
Es ist wiederholtvorgekommen,daß die Auseinandersetzungüber

eineDomanial-Schulstellezwischeneinem abziehendenund einemzuziehen-
denSchullehrerviele Monate oder gar mehrereJahre nach dem Wechsel
in der Besetzungder Stelle nochnicht beschafftwar, und daß die Sache
dann an das unterzeichneteMinisteriumin solcherGestalt gebrachtwurde,
wie sie an dasselbebei Beobachtungdes richtigenVerfahrensniemals ge-
langen konnte. Das Ministerium sieht sichdadurchveranlaßt. Folgendes
resp. in Erinnerung zu bringen und zu bestimmen:

1) die Auseinandersetzungzwischeneinem abziehendenund einem zu-
ziehendenDomanial-SchullehrergehörtzudemBerufedeskompetiereu-
den Predigers. Dem Prediger steht nicht ein bloßes Rechtdarauf
zu, in der Art, daß er auf ein solchesRecht in einemgegebenen
Falle verzichtenkönntedurchdie Erklärung, er wolledie Ausein-
andersetzungin diesemFalle einemAnderen,etwa dem betreffenden
Domanialamte oder dem unterzeichnetenMinisterium, überlassen;
sondernder Prediger ist dazu berufen und kann sichdiesemTeile
seinesBerufes eben so wenig, wie andern Teilen desselben,beliebig
entziehen.DemPrediger bleibt zwarunbenommen,in zweifelhaften
Fällen vorher eine bestimmteInstruktion bei dem kompetierenden
Superintendenten nachzusuchen,oder falls schwierigereoder ver-
wickelteRechtsfragenin Betracht kommen,das kompetierendeGroß-
herzoglicheAmt um seineMitwirkungzu ersuche». Allemalaber
muß der Prediger, wenn eine gütlicheAusgleichungzwischenden
beteiligtenSchullehrern nicht zu erreichen ist, über die streitigen
Punkte eineEntscheidungabgeben,vorbehältlichdes demBeteiligten
zustehendenRekurses an die vorgesetztenBehörden, und kann die
Sache an die höhereInstanz, insonderheitan das unterzeichnete
Ministerium, immer nur in der' Gestalt der Beschwerdeüber die
in der niederenInstanz abgegebeneEntscheidunggebrachtwerden.

2) Eine Beschwerdeüber die von dem kompetierendenPrediger ab-
gegebeneEntscheidunggeht zunächstan den vorgesetztenSuper-
intendenten.

•3) Die Auseinandersetzungmuß, wo nicht sogleichbei demAbzügedes
bisherigen,resp. demZuzugedes neu ernannten Schullehrers,doch
längstens binnen wenigenWochen darnach erfolgen. Wenn dies
durch die Fahrlässigkeitoder die Renitenz eines der beteiligten
Schullehrergehindertwird, so hat der kompetierendePrediger davon
alsbald dem unterzeichnetenMinisteriumAnzeigezu machen,damit
von hier aus dem säumigenSchullehrerunter Androhungder ent-
sprechendenRechtsnachteiledie Einlassungaufgegebenwerde.

4) Da übrigens häufig die Auseinandersetzungsehr einfach, das per-
sönlicheErscheineneines bereits abgezogenenSchullehrersdagegen
mit Schwierigkeitenund Kostenverbundenist, so bleibt dem abge-
zogenenSchullehrer unbenommen,sichbei der Auseinandersetzung

24*
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an dem Orte derselbendurch einen Bevollmächtigtenvertreten zu
lassen,an dessenErklärung er aber dann auch gebundenift.
Zugleich will das Ministerium darauf aufmerksammachen, daß,

wenn ein zuziehenderSchullehrerbei derAuseinandersetzungvon den ihm
gesetzlichzustehendenAnsprüchenetwas nachläßt,sei es, um Streitigkeiten,
zu vermeiden, sei es, um nicht gegen seinenVorgänger, resp. dessen
Witwe, eine unbilligeHärte zu üben, dies zwar unter Umständen alle
Anerkennungverdient, der Schullehreraber dadurchwederden Anspruch
erwirbt, daß auch von ihm bei seinem dereinstigenAbgange, resp. von
seinenErben nichtein Mehreres, also wenigerals das Gesetzlicheverlangt
werde, nochzu erwarten hat, daß das von ihm aus gutem WillenNach-
gelasseneihm aus landesherrlichenMitteln anderweitigwerde vergütet
werden. Die Prediger werden wohl tun, die zuziehendenSchullehrer
in vorkommendenFällen darauf hinzuweisen.

314. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 26. Juni 1860, betr.
Teilnahmean der Anseinaudcrscyung.
Nachdem der Pastor — — — hierher augezeigt hat, daß eine

AuseinandersetzungzwischenIhnen und Ihrem Amtsnachfolgerin dev
Schulstellein genügenderWeisebisher nichtstattgefundenhabe,daßnament-
lich eineDifferenzwegen der Befriedigungder Schulkompetenznochnicht
ausgeglichensei, und daß Sie ungeachtetmehrmaligerAufforderungen
weder dazu erschienenseien, noch sich sonst darauf eingelassenhaben,,
wird Ihnen nunmehr hierdurchaufgegeben,der berechtigtenAufforderung
des zur AuseinandersetzungkompetentenPastors fördersamft
nachzukommen,bei Vermeidungdes Nachteils, daß sonstdie auf die ein-
schlagendenVerhältnissebezüglichenAngabendes Schullehrers—• — —
werdenfür wahr, dieetwavon demselbendaraus hergeleitetenForderungen
für begründet angenommenund Sie zur Erstattung derselben werden
angehaltenwerden.

31». Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 2. Mai 1861, betr.
früher geerntetesStroh. Feuerungsdepntat. Vergütungfür
gepflanzteWeiden.

Was nun die von Ihnen vorgetragenenStreitpunkte anbetrifft, so
sagt die landesherrlicheKonstitutionvom 12. Juni 1784:

1) vomStroh ausdrücklich,daß dasselbe,soweites nichtschonhat ver-
füttert werden müssen, vom abziehendenKüster unentgeltlichzur
Stelle gelassenwerden soll, zumNutzendes Ackersund derGärten.
DieseBestimmunglautet ganzallgemein,und es ist gar keinGrund
vorhanden,dieselbeauf das in demselbenJahre geernteteStroh zu
beschränken,und das in einem früheren Jahre gewonnenedavon
auszuschließen.Der von Ihnen erhobeneEinwand, daß das von
Ihnen nach Schwerin gelieferteStroh wegen der überreichlichen
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Menge von Futter und Dung, welcheohnehinbei der Stelle ge-
wesen,gar nicht mehrhätte nutzbarverwendetwerdenkönnen,kann
nicht in Betrachtkommen,da die gesetzlicheBestimmungIhnen ent-
gegensleht,und Ihr Amtsnachfolgersichdurchdie Entfernung des
Strohes benachteiligterachtet.

2) Dafür, daß dem zuziehendenKüster und Schullehrerder ihm ge-
bührendeAnteil an dem Feuerungsdeputatezukomme,hat nicht
die Grundherrschaftzu sorgen oder Gewähr zu leisten, vielmehr
liegt dies dem abziehendenAmtsvorgängerob, der nach dem aus-
drücklichenWortlaute derZirkular-Verordnungvom 31. Juli 1844
dem zuziehendenAmtsnachfolgerdas nach den gesetzlichenBe-
stimmungen demselbengebührendeQuantum überliefernsoll, also
auchdas aus irgend welcherUrsacheFehlendeersetzenmuß.

3) Daß Sie Ihren Dienstkontrakt,wieSie es ausdrücken,zu Michaelis
v. I. gekündigthaben, kann Sie von solcherVerpflichtungnicht
befreien, da weder der erwähnteAusdruck, uochdie demselbenzu
Grunde liegendeVorstellungzutreffen. Von einer Kündigungdes
Dienstkontraktskönntenur dann die Rede sein, wenn Sie Ihren
Dienst ohne Anspruch auf eine Pension hätten aufgebenwollen.
In diesemFalle würde Ihnen allerdings frei gestandenhaben,
sofort zu Michaelis abzuziehen. Da Sie aber Ihren Dienst nur
gegen Gewährung einer Pension niederzulegenbeabsichtigten,auf
solcheBewilligung aber keinenRechtsanspruchhatten, so mußten
Sie bis dahin warten, daß Ihnen Entscheidungauf Ihren Antrag
zuteil ward. Daß Sie nachMichaeliskeineEinnahme aus dem
Dienst mehr bezogen,kommtnicht in Betracht, da Ihre Pension
von Michaelisan gerechnetward.

-1) Auf eineVergütung für die vor, 10 Jahren von Ihnen gepslanzten
Weiden haben Sie keinenAnspruch. Selbst wenn die Bestimmung
der Verordnung vom 12. Juni 1784 über Vergütung für Obst-
bäume hier Anwendungfände, würden Sie eine solcheim vor-
liegendenFalle dochnichtfordern können, da nachglaubwürdigen
Aussagen der durchKröpfen gewonneneBusch schonhat benutzt
werdenkönnen.

31<». Reskript des Unterrichte-Ministerium vom IS. Juni 1801, betr.
Beschwcrdcinstanzenund Beschwerdesrist.

Ihr Rekursgesuch,betreffenddie AuseinandersetzungzwischenIhnen
und Ihrem Nachfolgerim Schulamt hätte zunächstan den kompetierenden
Superintendenten gerichtet werden müssen. Erst wenn Sie auch mit
dessenEntscheidungnicht zufriedensein zu dürfen geglaubthätten, wäre
diese Sache dem unterzeichnetenMinisteriumvorzulegengewesen.



Jedochmußte, auchwennSie dieserichtigeForm beobachtenhätten^
Ihr Gesuchablehnendbeschiedenwerden,sowohlweil bereits11 Monate nach
der Auseinandersetzungverflossensind, und eine erst nach so langer Frist
angebrachteBitte um Aufhebung der ersten Entscheidungals rechtzeitig,
nicht mehr angesehenwerden kann; als auch weil Tie Ihrem eigenen
Geständnissenach Ihrem Vertreter, dem Schullehrer — zu —
— unbedingte Vollmacht erteilt haben, letzterer aber zu dem
Auseinandersetzungsprotokollein allen Stücken seineZustimmungerklärt
und sich aller Einreden begebenhat, was natürlich, auch abgesehenvon
der Zirkularverordnung vom 18. Juni 1860, als für Sie gültig und
bindendangesehenwerdenmuß.

317. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 8. Juli 1878, betr.
Aendernngder eingeführtenSchlagordnung.
Den von einerStelle abgehendenLehrern ist eineAbweichungvon

der einmal eingeführtenSchlagordnung zum Schaden ihrer Amtsnach-
folger allgemein nicht gestattet und daher zu untersagen. Ist es in
concreto zu spät, und von dem Nachfolger des :c. — — einem aus
derAbweichungvon der SchlagordnungentstehendenSchadenabzuwenden,
so hat der :c. — — — an seineuNachfolgereinen bei der Aus-
einandersetzungfest zu stellende»Schadenersatzzu zahlen. (Vgl. Nr.
215. 233.)

318. Vortrag des Oberkirchenratsvom 3. März 1886 an das Unter-
richts-Ministerium,betr. Auseinandersetzungder Äiister hinsichtlich
des Klee-und Wiesenheues.

Wir erklären in Erwägung der uns mitgeteilten obwaltendenbe-
sonderenVerhältnisseunser Einverständnis damit, daß bei der Ausein-
andersetzungzwischendem abziehendenKüsterschullehrer,resp.dessenErben^
und dem zuziehendenKüsterschullehrerdas auf den Küsterländereienge
wonneneKleeheudem Wiesenheu,das von dem abziehendenKüster, resp.
dessen Erben verordnungsmäßig uuentgeldlichzur Stelle zurückgelassen
werden muß, gleichbehandeltwird.

Sonst sind wir der rechtlichenUeberzeugung,daß zu demHeu, das
nach den betr. Verordnungenzu denPsarr- undKüsterstellenuuentgeldlich
zurückgelassenwerden soll, nur das Wiesenheu,nicht aber auch das Klee-
heu zu rechnenist, das letzterevielmehrden. eigentlichenPfarrhebungeu
zuzählet, an sichmithin für dasselbedie gleichenGrundsätzemaßgebend
sind, welchefür die Verteilung der Stellenhebungenzwischendem ab-
ziehenden,beziehungsweisedem zuziehendenNutznießergegebenwerden.

Auch wird das gleicheVerfahren einzuhaltensein bei denjenigen
KüsterstellenGroßherzogl.Patronats, zu denen keineDomanialortschasten^
sondern nur ritterschastlicheGüter eingeschultsind, und die daher durch
den Oberkirchenratbesetztwerden. Denn bei diesenKüsterstellenhat eine
Veränderung der Länderei-Dotation nicht stattgefunden,wie sie bei deu
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Küsterstellenmit Domanialschule im Verlaufe der Zeit vielfach vorge-
kommenist und wodurchdas entgegengesetzteVerfahren wesentlichbegründet
wird- Nur bei denjenigenKüsterstellenohneDomanialschulewird ebenso,
wie bei Großherzogl.Patronatsküsterstellen mit Domanialschule, zweck-
mäßig denn auch ferner es zu halten sein, wenn nachweislichschondurch
eine längere Reihe von Jahren so verfahren ist.

319. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 9. November 1888,
betr. Geld für verpachteteWeidcfläche.
Auf Ihre Nekursvorstellungvom 20. Oktober d. I. betr. die Auf-

Hebung des § 2 des Protokolls über die Auseinandersetzungzwischen
Ihnen und Ihrem Amtsnachfolgerin der Schulstellezu . . . ., wonach
Sie die für Verpachtungder WeideflächedieserSchulstelleerhobeneSumme
Ihrem Amtsnachfolger aushändigen sollen, wird Ihnen zu Bescheidege-
geben, daß kein Grund vorhanden ist, die in dem § 2 gegebeneBe¬
stimmung aufzuhebenund es bei derselbenverbleibenmuß.

Nach der für die Landschulenim Domanium geltenden allgemeinen
Regel darf das auf deu Schulläudereieu gewonneneStroh, Heu und
Heugras, ohneUnterschied,ob es auf Acker,Wiese oder Weide gewonnen
ist, nicht von der Stelle entfernt, sondern muß derselbenerhalten oder
zum Nutzen derselbenwirtschaftlichverwendetwerden. Diese allgemeine
Regel findet ohneZweifel auchauf die Schulstellezu ... . Anwendung.

lleberdies ist während Ihrer Amtsführung in auf Anlaß
einer zwischenIhnen und der Gemeinde entstandenenStreitigkeit und
auf Grund eines vomKamnier-Jngenieur abgegebenenErachtens
hinsichtlichder zur dortigen SchulstellegehörigenWeideflächeausdrücklich
ausgesprochen,daß dieseFläche zu einem Teile als Weide für das Vieh,
zum andern zur Heuwerbung zu benutzen sei, und infolge dessen die
Gemeinde für verpflichteterklärt, den vomSchullehrer auf derSchulstelle
gewonnenenDung nach dem letztbezeichnetenTeile der Weide abfahren
und streuen zu lassenund das davon gewonneneHeu einzufahren. Dem-
gemäß mußten Sie auch im letztenSommer Ihrer Amtsführung in . . .
verfahren und waren nicht befugt, das auf der Weide gewachseneGras
zu veräußern und so seiner wirtschaftlichenVerwendungzum Nutzen der
Stelle zu entziehen. Da Sie von der allgemeinen und auch für die
Schulstellein geltendenRegel abgewichenwaren, so mußte
über die aus der Verpachtung der WeideflächegewonneneSumme, wie
bei der Auseinandersetzunggeschehen,entschiedenwerden.

320. Entscheidungdes Unterrichts-Ministerium vom 1. April 1891,
betr. Verteilimg des Indnstrieschnllohnes.

Auf Ihren Vortrag vom 23. v. M. wird hiermit erwidert, daß die
Verordnung vom 12. Juni 1784, betreffendVerteilung des Schullohnes
bei Auseinandersetzungensichnur auf den ordentlichenSchullohn, nicht
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auf den Jndustrieschullohn bezieht, letzterervielmehr auf alle Quartale
gleich zu verteilen ist. Ihre Ehefrau hatte demnach bei Ihrem Abzüge
von Ostern 1889 nur Anspruch auf das halbjährlicheIndustrie-
schulgeld, und mußte die Rate für das dritte Quartal des Jahres
Michaelis 18S8/sodemnachzurückgeben.

Uebrigens können Beschwerden über stattgefundene Auseinander-
setzungennach Verlauf von 2 Jahren nicht mehr angenommenwerden.

Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 24. März 1896,
betr. Teilnahme des Ortsvorstehers an Der Auseinandersetzung.

Nach der Regiminalverfüguug vom 15. Juli 1842 sollen die
Superintendenten, um bei den Auseinandersetzungenab- und zuziehender
Küster und Schullehrer auf Grund der Konstitutionvom 12. Juni 1784
(Parch. G. S. II p. 227) den GroßherzoglichenAemtern Gelegenheit
zur Wahrnähme der amtlichen und gemeindlichenInteressen zu geben,
den antretenden Küster oder Schullehrer anweise», dem zuständigenAmt
rechtzeitigvorherAnzeigevon demTage der Auseinandersetzungzu machen,
und den auseinandersetzendenPastor veranlassen, die Auseinandersetzung
nicht eher vorzunehmen,als bis er sichvergewisserthat, daß der Antreter
der Anweisung nachgekommenist. Und im Anschluß hieran sind die
GroßherzoglichenAemter durch Kammerzirkularvom 23. Juli 1842 auf¬
gefordert, bei solchenAuseinandersetzungendie genannten Interessen zu
vertreten.

Diese Bestimmungen haben durch die Verordnung vom 29. Juni
1869, betr. dieBeteiligung der Gemeinden im Domaninm an den Orts-
schulen, ihre Geltung nicht verloren; aber es erscheint richtig, daß in
allen Fällen, in welchen die Schulgemeinde infolge ihrer Pflicht zum
Bau und zur Besserungder Schulhäusermit Nebengebäuden,zur Herstellung
und Unterhaltung der Brunnen und der Befriedigungen (einschließlichder
Feldbesriedignngen),zur Ausstattung der Schulstuben, zur Erhaltung des
Schulinventars und zur Beschaffungder Lehrmittel (§ 6 der Verordnung
vom 29. Juni 1869) an der Auseinandersetzunginteressiert ist, das Amt
wenigstens insoweit (vergl. das Reskript vom 15. Juli 1842, Raabe IV
No. 3430) den Ortsvorsteher des Schulorts mit dem Schutz der be-
treffenden Interessen beauftragt.

Den Superintendenten geht dieses Zirkular von hier aus im Ab
druckzu.

322. Reskript des Unterrichts'Ministerium vom 18. Juli 1898, betr.
Entschädigungfür fehlendesHeu »itd Strol) bei Pferdehaltung.

Ihre Beschwerde gegen die vom Superintendenten in betreff der
AuseinandersetzungzwischenIhnen und den Erben Ihres Vorgängers
getroffene Entscheidung wegeu des von dm Erben des verstorbenen
Küsters M. zur Stelle gelassenenVorrates an Heu und Stroh ist un-
begründet.
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Denn da das fraglichePferd von dem verstorbenenKüster nicht
lediglich zum Vergnügen, sondern auch für die Zwecke der Wirtschafts-
führung angeschafftund tatsächlichverwendet ist, seine Witwe aber die
Wirtschaft in derselbenWeise weiter geführt hat, so steht Ihnen, da
weder Heu und Stroh nochDung aus der letztenErnte von 0er Stelle
verkauft oder verschenktist, ein Anspruchauf Entschädigungwegen fehlen-
den Heues oder Strohes nicht zu.

323. Verordnungvom1. Mai 1900, betr. dic Pensionierungder an
denLandschulenim DomaniumangestelltenLehrer.

Wir verordnen bezüglichder Pensionierung der an den Landschulen
im Domanium angestelltenLehrer hierdurch,was folgt:

§ 1. Domaniallandfchullehrer,welchenach erlangter Anstellungs-
fähigkeit, wenn auch mit Unterbrechungen,wenigstens10 Jahre im öffent-
liehen Schuldiensteim Lande zugebrachthaben, sind mit lebenslänglicher
Pension in den Ruhestand zu versetzen,wenn sie infolge von Blindheit,
Taubheit odereines sonstigenkörperlichenGebrechens,oderwegenSchwäche
ihrer körperlichenodergeistigenKräfte zu der Erfüllung ihrer Amtspflichten
dauernd unfähig sind. (Vgl. Nr. 325.)

§ 2. Ist dieDienstfähigkeitdieFolge einerKrankheit, Verwundung
oder sonstigen Beschädigung, welche der Lehrer bei Ausübung seines
Dienstes oder in Veranlassung desselbenohne eigene Verschuldungsich
zugezogen hat, so tritt die Pensionsberechtigungauch bei kürzerer als
zehnjährigerDienstzeitein.

§ 3. Wird außer dem im § 2 bezeichnetenFall ein Lehrer vor
Vollendung des zehnten Dienstjahres dienstunfähig und deshalb in den
Ruhestand versetzt, so kann demselbenbei vorhandenerBedürftigkeit eine
Pension entweder auf bestimmteZeit oder lebenslänglichbewilligt werden.

Die Bestimmung des vorstehendenAbsatzes findet auch An-
Wendung,wenn der Lehrer aus disziplinarenGründen aus dem Amte
entfernt wird.

§ 4. Die Höhe der Pension richtet sich nach den vollen Dienst-
jähren, während welcherderLehrer im öffentlichenSchuldienstals Lehrer
im Lande angestellt gewesen ist, und zivar in folgenderWeise: (Vgl.
Nr. 322. I und II.)

Die Bestimmungen der §§ 3—4 finden auch Anwendungauf die
Inhaber von Schulstellenan LandschulenimDomanium, welcheFamilien-
Schulstellennicht sind. (Vgl. Nr. 326. III.)

Ist
'mit der Schulstelleein Kirchenamtverbunden und erfolgt die

Pensionierung des schulhaltendenKüsters oder Organisten gleichzeitig
wegen beider von ihm bekleideterAemter (8 Abs. 3), so soll die Ge-
samtpensionwegen beiderAemter dreiViertel des ihm für den kirchlichen
Dienst gewährtenVoraus (§ 6 Ziffer 2 der Verordnung vom29. Dezember
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1896), mindestensaber 50 Mk- mehr betragen, als die vorstehendfest-
gestelltenPenfionsfätze, (Vgl. Nr. 324.).

§ 5. Als Anstellung im össentlichenSchuldienst im Sinne des
§ 4 isl anzusehendie Anstellung als Lehrer oder Hülfslehrer

1. an einem Gymnasium, au einem Realgymnasium, an einem
Progymnasium oder Realprogymnasium, an einer Realschule:

2. an einer Landschuleim Domaninm;
6. an einer ritter- oder landschaftlichenLandschule;
4. an einer Volks- oderBürgerschule in den Städten oder Flecken;
5. an einer staatlichenAnstalt(Schullehrer-Seminar, Blinden-Jnstitut,

Taubstummen-Anstalt, Jrren-Anstalt, Anstalt für geistesschwache
Kinder. Landes-Strafanstalt Treibergen, Zentral-Gesängnis zu
Bützow u. s. w.);

(>.an dem Rettuugshause zu Gehlsdorf bei Rostock;
7. an einer aus laudesherrlichenMitteln oder aus Mittel» des

Staats oder der Stadt beziv. der Ortsobrigkeit unterstützten
Privatschnle;

8. au einer von der Stadt bezw. von der Ortsobrigkeit errichteten
oder aus landesherrlichenMitteln oder aus Mitteln des Staats
oder der Stadt bezw. der OrtSobrigkeitunterstütztenMittelschulen,
sowie höheren Knaben- und Mädchenschulenbezw. au einem von
der Stadt errichteten oder aus Mitteln des Staats oder der
Stadt unterstützten zur Abhaltung von Entlassuugsprüfuugen
für berechtigterklärten Lehrerinnen-Seminar.

Als von der Stadt bezw. der Ortsobrigkeit unterstützt ist im Sinne
des vorstehendenAbsatzesNr. 7 und 8 eineSchule oder ein Lehrerinneu-
Seminar anzusehen,wenn dieStadt bezw. dieOrtsobrigkeitverpflichtetist,
zu den Unkostender Schule bezw. des Seminars aus össentlichenMitteln
dauernd Beiträge zu [eisten uud das Bestehen der Schule bezw. des
Seminars von dem GroßherzoglichenMinisterium, Abteilung für Unter-
richtS-Angelegenheiten,für den Zweckder gegenwärtigenVerordnung als
im öffentlichenInteresse liegend anerkannt ist.

§ 0. Die Dienstzeit wird von demTage der Anstellung im össent-
lichen Schuldienst im Laude ab gerechnet.

Bei Berechnungder Dienstzeitkommt diejenigeZeit, während welcher
der Lehrer im Schuldienst außerhalb des Landes angestellt gewesenist,
in Anrechnung, wenn die Anrechnung vou der Anstellungsbehördezuge-
sichertworden ist.

Dem Schuldienstim Laude steht der Schuldienst im Auslande gleich,
wenn Wir deu Lehrer unter Vorbehalt der Zurückberufung zur Ver-
waltnng einer Lehrerstelle im Auslände entsenden. Wir behalten Uns
vor, dem össentlichenSchuldienst im GroßherzogtumMecklenburg-Schwerin
den össentlichenSchuldienst im GroßherzogtumMecklenbnrg-Strelitzgleich-
zustellen. Außerdem wird die Zeit augerechnet, welche der Lehrer nach
erlangter Anstellungsfähigkeit im Lande in einem mit einem Schnlamte
nicht verbundenenKirchenamtezugebrachthat.
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§ 7. Der Dienstzeitwerden hinzugerechnet:
1. die Zeit des aktivenMilitärdienstes im Reichsheere,wenn der

Militärdienst nach Erlangung der Anstelluugsfähigkeit ab-
geleistetist;

2. die in dieDauer einesKrieges fallendeund beieinemmobilen
oder Ersatz-Truppenteil abgeleistete Militärdienstzeit, auch
wenn sie in die Zeit vor der Erlangung der Anstellungs-
sähigkeitfällt.

Als Kriegszeit gilt in dieser Beziehung die Zeit vom Tage einer
angeordnetenMobilmachung, auf welche ein Krieg folgt, bis zum Tage
der Demobilmachung.

Die §§ 10 und 11 der Verordnung, betreffenddie Pensionierung
der im Justizdienste angestelltenBeamten, vom 25. April 1879 finden
entsprechendeAnwendung.

§ 8. Ueber das Vorhandensein der Dienstunfähigkeit(§ 1) ent¬
scheidet nach vorgängiger amtlicher Untersuchung und Feststellung das
GroßherzoglicheMinisterium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten.
(Vgl. Nr.'324.)

Im Uebrigen erfolgt die Entscheidung des Ministeriums, durch
welchedie Pensionierung und der Zeitpunkt derselben, sowie der Betrag
der Pension festgesetztwird, im Einverständnissemit dem Groszherzoglichen
Finanz-Ministerium, bezw. mit der Obersten Verwaltungsbehörde des
GroßherzoglichenHaushalts, und, falls mit der Schulstelleein Kirchen-
amt i verbunden ist, auch im Einvernehmen mit dem Oberkirchenrat.
(Vgl. Nr. 324.)

Die Pensionierung erstreckt sich,wenn mit der Schullstelle ein
Kirchenamt verbunden ist, auf beide Aemter, wenn nicht ein Anderes
zwischender Allstellungsbehördeund den kirchlichenInstanzen verein-
bart ist.

Die Entscheidung,durch welcheeinePensionierung verfügt oder ab-
gelehnt wird, ist dem Lehrer zuzustellen.

Die Entscheidung des GroßherzoglichenMinisteriums, Abteilung
für Unterrichts-Angelegenheiten,ist endgültig.

§ 9. Die nach Maßgabe des § 4 Abf. 1 und 2 bewilligten
Pensionen sind aus der Domanial-Hauptschulkassezu zahlen.

Für die Aufbringung des jährlichen Bedarfes der Tomanial-
Hauptschulkasfefür diese Zweckegelten die Bestimmungender Verordnung
vom heutigen Tage, betreffend die Errichtung einer Domanial-Haupt-
fchulkafseund die Aufbringung der für die aus derselbenzu leistenden
Zahlungen erforderlichenGeldmittel.

Ueber die Aufbringung und die Zahlung des den schulhaltenden
Küstern und Organisten nach § 4 letzterAbsatzaus kirchlichenMitteln
zu gewährendenPensionszuschussesbleibt die Entscheidungim Einzelfalle
vorbehalten. (Vgl. Nr. 324).

Die Zahlung der Pensionen ist vierteljährlichini Voraus innerhalb
der ersten 14 Tage eines jeden Vierteljahres zu leisten, für das Sterbe-
Vierteljahr stets im vollen Vierteljahrsbetrage.
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Das Sterbequartal wird unverkürzt ausgezahlt.
§ 10. Das Recht auf den Bezug der Pension kann mit rechtlicher

Wirksamkeit nur insoweit abgetreten und verpfändet werden, als die
Pension der Pfändung unterworfen ist.

Wird der übertragbare Teil der Pension abgetreten, so ist durch
Vermittelung des Amtes dieDomanial-HauptschulkassedurchAushändigung
einer von dem Pensionär ausgestellten öffentlichbeglaubigten Urkunde zu
benachrichtigen. Bis zur Benachrichtigung gilt die Abtretung als der
Kasse nicht bekannt.

Die Verpfändung des übertragbare,: Teiles der Pension ist nur
wirksam, wenn der Pensionär durch Vermittelung des Amtes sie der
Domanial-Hauptschulkasseanzeigt.

§ 11. Das Recht auf den Bezug der Peusiou ruht:
1. gänzlich,wenn der Pensionär die deutscheReichsangehörigkeit

verliert, bis zur etwaigen Wiedererlangung derselben;
2. für den Fall, daß der Pensionär nach erfolgterPensionierung

in einen öffentlichenoderPrivatdienst eintritt: für den Betrag,
nm welchenseinEinkommenaus dem neuenDienstverhältnisse
nud diePension zusammendenBetrag des von ihm vor seiner
Versetzung in den Ruhestand bezogenen Diensteinkommens
übersteigen.

Die Vorschrift des vorstehendenAbsatzesNr. 2 findet entsprechende
Anwendung, wenn derPensionär in einem der daselbstbezeichnetenDienste
eine Pension erdient.

Von dem Eintritt in einen der im ersten AbsatzNr. 2 bezeichneten
Dienste unter genauerAngabe des Einkommensaus demselben,beziehungs-
weise von der Erdienung einer Pension in demselben und von der Höhe
der letzteren hat der Pensionär dem Amte, das letztereunverzüglichdem
Ministerium, Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten,Anzeigezu macheu.

§ 12. Der Pensionär hat denOrt des nach erfolgterPensionierung
zu nehmendenWohnsitzes,sowie einen etwaigen späterenWechseldesselben
dem Amte anzuzeigen. Das Amt hat von jederAnzeigedemMinisterium,
Abteilung für UnterrichtS-Augelegenheiten,Mitteilung zn machen.

§ 13. Die auf Grund bestehender oder künftiger Einschnlnngs-
Verträge von den in einer Domaniallandschule eingeschultenritter- oder
landschaftlichenOrtschaften zu zahlendenBeiträge zu den aus Herrschaft'
licher Kassezu leistendenZuschüssenzur Pension eines in den Ruhestand
tretenden Domaniallandschullehrersfließen vom 1. Juli 19u0 ab in die
Domanial-Hauptschulkasse.

§ 14. Diese Verordnung tritt mit dem I. Juli 1900 in Kraft.
Dieselbe findet auf diejenigenSchullehrer (beziehungsweiseauf diejenigen
schulhalteudenKüster und Organisten), welchenach dem I. Oktober 1897
in den Ruhestand versetztsind, mit der Maßgabe Anwendung, daß die
selben vom t. Juli 1900 ab ein nach § 4 erhöhtes Ruhegehalt beziehen
sollen.
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324. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 3. Mai 1900,
betr. Aufbringung eines kirchlichenPensionsznschnsses.

II. Den GroßherzoglichenAemtern wird ferner mit dem Bemerken,
daß die im § 8 der Pensionierungs-Verordnung vorgesehene amtliche
Untersuchung und Feststellung nachBenehmen mit dein zuständigen Pastor
und nach Anhörung des in den Ruhestand zu versetzendenLehrers zu
erfolgen hat, bezüglichder im § 4 letzter Absatz und im § 9 Absatz 3
enthaltenen Bestimmungen über Gewährung und Aufbringung eines
kirchlichenPensionszuschussesfolgendes eröffnet:

Handelt es sich um die Pensionierung eines schulhaltenden
Küsters oder Organisten wegen beider von ihm bekleideterAemter,
so soll die Aufbringung des PensionszuschusseSaus kirchlichen
Mitteln im Wege der Verhaudluug mit Patronat und Einge-
pfarrten — vorbehaltlich der Zustimmung des Oberkirchenrats,
falls die Zahlung aus dem Aerar erfolgen soll —• festgestellt
werden.
Tie GroßherzoglichenAemter haben daher in solchen Fällen neben

der im § 8 vorgesehenenUntersuchung und Feststellung gleichzeitigüber
die Aufbringung des kirchlichenPensionszuschussesmit den Eingepfarrten
zu verhandeln und bei Einreichung der Akten über das Ergebnis der
Verhandlung an das unterzeichneteMinisterium zu berichten. Bei solchen
Verhandlungen ist davon auszugehen, daß der kirchlichePensiouSanteil
aus dem vermögendenAerar der Kirche, an welcher der in den Ruhestand
zu versetzendeSchullehrer das Kirchenamt bekleidet, zu zahleu ist, und
daß, soweit das Aerar uuvermögend ist, Patronat und Eingepfarrte je
die Hälfte des Pensionsanteiles bezw. des Fehlbetrages, die Eingepfarrten
aber die auf sie entfallende Hälfte nach Beichtkinderzahlübernehmen.

Anlage zun» Rundschreiben.

Das Finanzministerium und die Oberste Verwaltungsbehörde des
GroßherzoglichenHaushalts sind dahin übereingekommen, daß bei Auf-
bringung des kirchlichenPensionszuschusses für schulhaltendeKüster beim
Unvermögen des Aerars die jedesmalige Patronatskasse die sämtlichen
auf das eingepfarrte D om a n i u m entfallende P a r o chi a l beitrüge zu
übernehmen hat, daß also von einer Verteilung der auf die einzelnen
Domanial-Ortschasten entfallenden Beiträge zum kirchlichenPensions-
anleite der Küster auf die Gemeindemitglieder abzusehenist.

325. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 6. August1900,
betr. Pensioniernngsanträge.
Die GroßherzoglichenAemter werden hierdurch aufgefordert, die

Domaniallandschullehrer ihrer Bezirke in geeigneter Weise darauf.hinzu-
weisen, das; Pensionierungsanträge auf Grund der Verordnung vom
1. Mai d. I., betr. die Pensionierung der Domaniallandschullehrer
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— Nbl. Nr- 18 — nicht an das unterzeichnete Ministerium, sondern
an das zur Vornahme der amtlichenUntersuchung — Z 8 der genannten
Verordnung — zuständige GroßherzoglicheAmt zu richten sind.

Verordnung vom 3. Mai 1907, betr. die unfreiwillige Versetzung in
den Ruhestand. (Vgl. Nr. 299,1V.)

Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 28. Juli 1908, betr.
Auseinandersetzungder ab- und zuziehendenLehrer. (Vgl. Nr. 175.)

Verordnung vom 30. Dktober 1908, betr. Pensionierung der seiuina-
ristisch gebildetenLehrer und Lehrerinnen an den Volks- und Bürger-
schulender Fleckenim Tomaniiun. (Vgl. Nr. 28311.)

320. Verordnung vom 12. Mai 1911 zur Abänderung und Ergänzung
der Verordnung vom 1. Mai 1900, betr. die Pensionierung der
an den Landschulenim DomaniumangestelltenLehrer.

Nachdem durch Unsere Verordnung vom 28. April d. Js. das
Diensteinkommen der Lehrer und der Lehrerinnen an den Landschulen in
Unserem Domanium neu geregelt worden ist, verordnen Wir unter Auf-
Hebung der Verordnung vom 26. März 1907 zur Abänderung des § 4
Absatz 2 der Verordnung vom I.Mai 1900, betreffend die Pensionierung
ber an den Landschulen im Domanium angestelltenLehrer zur Ergänzung
und Abänderung der letztgenannten Verordnung (Rbl. 1900 Nr. 18)
hierdurch, was folgt:

Artikel I.
An die Stelle des Absatzes 2 des § 4 der Verordnung von?

1. Mai 1900 tritt die folgende Bestimmung: (Vgl. Nr. 323).
Die Pension der Lehrer beträgt nach Ablauf

von 10 vollen Dienstjahren ........... 452 Jb
„11 „ „ 480 „
,12 „ 572 „
„13 „ „

* 612 „
„14 „ „ . . 652 „
„15 „ „

* 700 „
„16 „ „

' 780 „
„17 „ „

* 840 „
„18 „ „

' 904 „
„19 „ „ 968 „
„20 „ „ 1100 „
„21 „ „ 1136 „
ir 22 „ „ 1168 „



— 383 —

»oh 23 vollen Dienstjahren
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1200
1288
1324
1360
1392
1488
1524
1560
1584
1608
1632
1656
1680
1704
1728
1752
1776
1800
1836
1872
1908
1944
1980
2016
2052
2088
2124
2160

Artikel II.
Die Vorschriften in den Absätzen 3 und 4 des § 4 der Ver¬

ordnung vom 1. Mai 1900 werden durch nachstehendeBestimmungen
ersetzt. (Vgl. Nr. 323):

In demFalle des § 2 beträgt das Ruhehalt stets 25 vom Hundert
des von dem Lehrer zuletztbezogenenDiensteinkommens,

In den Fällen des § 3, in denen nach vorgängiger amtlicher
UntersuchungUnser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegen-
heiten, im Einvernehmenmit Unserem Finanzministeriumbezw. mit der
Obersten Verwaltungsbehörde Unseres Haushalts über die Bewilligung
sowie über die Höhe und über die Zeitdauer eines Ruhegehaltes ent-
scheidet, darf das Ruhegehalt nicht höher als auf 25 vom Hundert des
Diensteinkommensfestgesetztwerden.

Artikel III.
Auf die Pensionierung der an den Landschulen im Domanium

angestellten Lehrerinnen finden im übrigen die Vorschriften der Ver-
ordnung vom 1. Mai 1900, betreffenddie Pensionierung der Domanial-
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landschullehrer, mit den vorstehenden Abänderungen sinngemäße An-
wendung; an Stelle des Artikels I dieser Verordnung gelten jedoch die
bezüglichenBestimmungen im § 22 der Verordnung vom 30. Oktober
1908, betreffend das Diensteinkommen und die Pensionierung der semi-
naristisch gebildeten Lehrer pp. an den Volks- und Bürgerschulen der
Flecken im Domanium (Rbl. 1908 Nr. 33). (Bgl, Nr. 283).

Artikel IV.

Diese Verordnung tritt zugleich mit der Verordnung, betreffend
das Tiensteinkommen der Lehrer und der Lehrerinnen an den Tomanial-
landschulen, vom 28. April d. Js. (Rbl. 1911 Nr. 20) für die vom
1. Juli d. Js. ab erfolgenden Pensionierungen in Kraft.

Gegeben durch Unser Staatsministerium.

VIII. Knadenquartale. Minienkasse.

327, AllerhöchstesReskriptvom 4. Juni 1803, betr. Gnaden-Quartal
der Küster mtd Lehrer.

Eine Küster- und Schulmeisters-Wüwe, deren Mann auf Michaelis
verstorben ist, die aber alsdann nicht abzieht, svndern noch bis Ostern die
Gnadenzeit genießt, und die folglich die Gartenfrüchte des vergangenen
Herbstes vollständig genossen hat, kann an die Gartenfrüchte des folgenden
Herbstes, wenn der neue Küster und Schulmeister den Garten selbst bestellt
hat, überall keinen Anspruch machen, wenn sie auch einen Teil der
Bestellungs- und Staatskosten vergüten wollte und ist der § 8 der
Konstitution vom 12. Juni 1784 dem entgegen nicht zu mißdeuten.
(Vgl. Nr. 300).

328. Reskript vom 24. April 1841, betr. Alisendnng eines Assistenten.

Die Regierung bestimmte in einem Reskripte vom 24. April 1841
Folgendes: daß bei Anzeigen von der Vakanz einer Landschulstelle von
der Regierung sofort die Absendung eines Assistenten verfügt werde, daher
es erforderlich sei, in Fällen, in welchen die Verwaltung einer vakanten
Schulstelle durch einen Assistenten untunlich sei, die, durch hinreichende
Gründe bewährte Anzeige solches Verhältnisses bei Meldung der Vakanz
sofort zu machen, wobei notwendig die genügende Verwaltung der k-
meldeten Stelle während der Vakanz dargelegt werden muß.

32i> Reskript der Landesregierung vom 5. April 1845, betr. Gehalts¬
zahlung.

Der Kammer wird hierdurch eröffnet, daß bei dem Absterben eines
zweiten Schullehrers im Domanium das ganze Gehalt des Sterbequartals
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im die Erben des Verstorbenen auszuzahlen ist, und wird die Kammer
hiernach sämtliche Aemter zu instruieren haben.

330. Regiminal-Besehl vom 17. November 1845, betr. persönliche
Zulagen.

Die Sterbe- und Gnadenquartale erstreckensich auch auf außer-
ordentlicheund persönlicheZulagen. (Vgl. Nr. 256).

331. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 10. Juli 1862,
betr. Unterschcidnnl; von Gnadenqnartal und Sterbequartal.

Es sind hiu und wieder Zweifel darüber entstanden, ob bei Do-
manialschulstellenund bei Küsterstellen landesherrlichenPatronates, welche
mit Domanialschulen verbunden sind, wenn der Inhaber einer solchen
Stelle gestorben und für die Witwe und Kinder desselbeneine Gnaden¬
zeit bewilligt ist, von dem eigentlichen Gnadenquartal oder den Gnaden-
quartalen noch, wie bei Zivildiensten, ein Sterbequartal zu unterscheiden
sei, oder ob die eigentlicheGnadenzeit gleichmit vem Sterbetage des In-
Habers der Stelle, wie beiPfarren beginne, und ferner, wie die Einkünfte
während der Gnadenzeit, wenn Witwe und Kinder nachgeblieben sind,
zu verteilen seien. Das unterzeichnete Ministerium sieht sich dadurch
veranlaßt, sich über die für dies Verhältnis maßgebenden Grundsätze im
Folgenden auszusprechen:

Nach Nr. 15 der AllerhöchstenKonstitution vom 12. Juni 1784,
betreffend die Auseinandersetzung ab- und zuziehenderSchullehrer und
Küster (Nr. 300) und der darauf Bezug nehmende» AllerhöchstenVer-
ordnung vom 29. November 1834, betreffendGnadenquartale der Küster-
und Schnlmeisterwitwen, leidet es keinen Zweifel, daß bei den in Rede
stehendenKüster- und Schulstellen die Unterscheidungvon Sterbequartalen
und Gnadenquartalen nicht Statt habe, sondern die Gnadenzeit gleich
vom Sterbetage des Inhabers an zu rechnen sei. Dies gilt auch dann,
wenn die bewilligte Gnadenzeit, weil eS zweckmäßigerscheint, daß das
Ende derselbenmit dem Ende eines Quartals zusammentreffe, etwas mehr
als die in den erwähnten beiden Verordnungen festgesetzten6 Monate
beträgt.

Was die Einkünfte der Stellen während der Gnadenzeit, selbstver- ,
ständlich nachAbzug der Kosten, welchedurch die interimistischeVerwaltung
entstehen, und deren Verteilung, wenn Witwe und Kinder vorhanden sind,
betrifft, so sind dafür in streitigen Fällen diejenigen Bestimmuugen in
Anwendung zu bringen, welchedie AllerhöchsteVerordnung vom 17. Juni
1808 über das Gnadenjahr bei Pfarrern vorschreibt.
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33Ä. Reskriptbes Finanz-Ministeriumvom 10. November1868, betr.
Höhe und Besitzder Qnartalsrate.

Dem Großherzoglichen Amte wirb eröffnet, baß nach anerkannter
Praxis unb in Uebereinstimmung mit ben desfallsigen allgemeinenRechts-
grunbsätzen bie Quartals- unb resp. Monatsrate einer Gnabenpension als

dem Pensionisten erworben gilt, sobalb er ben Beginn bes Quartals resp.
Monats erlebt hat, unb folglich ber Betrag bes Sterbe-QuartalS resp.
-Monats ben Erben bes Pensionisten stets ganz zu leisten ist.

AZA Reskript bes Unterrichts-Ministerium vom 26. Februar 1880,

betr. Beitrag zur Witwenkasse während der Vakanz.

Der Beitrag zur Witivenkasse für eine Schulstelle ist während ber
Bakanz aus ben Einkünften ber Stelle zu entrichten und bemnach nicht

von ber Witwe allein, sonbern gemeinschaftlich von ben die Gnabenzeit
genießenben Hinterbliebenen zu leisten. Demgemäß werben Beamte
hierburch ermächtigt, ber Witwe bes verstorbenen Schullehrers ben ver-
legten Witwenkassenbeitrag mit 27 Mk. aus ber zu Ostern 1879 fällig
gewesenen Rate bes Schullohns von 37.50 Mk. zu erstatten, unb ben

Rest von 10.50 Mk. zu gleichen Teilen mit je 5.25 Mk. ber Witwe
und ben hinterlassenen Kinbern bes verstorbenen Schullehrers auszu-

hänbigen.

Reskript bes Unterrichts-Ministerium vom 8. Juni 1907, betr.
Einkünfteder Gnadenzeit.

Der Witwe des verstorbenen Lehrers B. wird hierburch eine
Gnabenzeit bis gewährt mit betn Bemerken, baß bie Ein¬
künfte derselben nach demjenigen Diensteinkommen zu bemessen sind,
welchesdem pp. B. bei seinem Ableben zugestanden hat.

335. Verordnung vom 28. April 1911, betr. abgeänderte Satzung für
die Versorgungder Witwen und Waisen.
Wir haben Uns bnrch bie ungünstige Lage, in ber sich eine Reihe

von Witwen ber Mitglieber Unseres Witwen-Jnstituts für Prebiger pp.
unb Lehrer infolge ber seit Jahren anhaltenben Steigerung aller Lebens-
bebürsnisse besinben, in Gnaben veranlaßt gesehen, ans eine Erhöhung
ber Witwen- unb Waisengelber Vebacht zu nehmen, unb zwar bahin,
baß bieWitwengelber, wie bisher, stnfenmäßigsteigen, aber als »iebrigstes
Witwengelb breihunbert Mark gezahlt werben, und sonst der Regel nach
das Witwengeld dreißig vom Hundert derjenigen Summe betragen soll,
welche den Ansang ber Stufe bilbet, zu welcher ber Ehemann ber in
Betracht kommenbenWitwe nach seinem Diensteinkommengehört hat.
Demgemäß haben Wir bie bestehenbeSatzung Unseres Witwen Instituts
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für Prediger, Organisten,Kantoren, Küsterund Lehrer einerUmarbeitung
Anterziehenund zugleicheine neue Berechnung der Witwenkassenbeiträge
in der Art vornehmenlassen, daß der Witwenkassenbeitragbei einem
Diensteinkommenbis zn 1099 Mk. einschließlichauf 20 Mk. fürs Jahr
festgesetzt,bei höherenDiensteinkommenaber allmählichgesteigertist.

Die so abgeänderteSatzung für die Versorgung der Witwen und
Waisen der Prediger, Organisten, Kantoren, Küsterund Lehrer, welche
hierneben in 6 Abschnittenund 52 Paragraphen angeschlossenist, be-
stätigen Wir hierdurch landesherrlichmit der Wirkung, daß sie am
1. Juli diesesJahres in Kraft zu treten ljat. Dabei bestimmenWir
nochdas Folgende:

1, DenjenigenWitwen, welchezur Zeit Witwengeldin Gemäßheit
der Bestimmungendes Fundationsbriefesvom 12. Mai 1835 oder des
Statuts vom 21. Januar 1864 empfangen, ist vom 1^ Juli dieses
Jahres ab ein um ein Fünftel des bisherigenBetrages erhöhetesWit-
wengeldzu zahlen, so jedoch,daß als Mindestmaß ein Witwengeldvon
300 Mk, zu zahlen ist.

DieselbeErhöhung hat für die Witwengelderkünftiger Witwen
«inzutreten,deren Ehemännersichder Satzung vom 22. Dezember1897
nicht unterworfenhaben, sondernbei dem Statut vom 21, Januar 1864
verbliebensind.

Entsprechendsind auch die Waisengelderfür alle Waisen, auf
welche die Satzung vom 22. Dezember1897 keineAnwendung findet,
zu erhöhen,

2, DenjenigenWitwen und Waisen, welchebisher Witwen- und
Waisengeld nachder Satzung vom 22. Dezember1897 empfangen, ist
vom 1, Juli diesesJahreS ab Witwen- und Waisengeldnach der An-
läge A der neuenSatzung zu zahlen,und zwar denWitwen und Waisen
von Superintendenten,Präpositen, Pastoren und von denjenigenHülfs-
Predigern und Lehrern,welcheauf Grund des § 10 der Satzung vom
22, Dezember1897 den Pastoren gleich aufgenommensind, nach den
Sätzen unter I, allen übrigenWitwen und Waisen nach den Sätzen
unter II der AnlageA der neuen Satzung,

3, Auf die zur Zeit im Amte befindlichenmecklenburgischen
Militärgeistlichenund Militärkirchendienersoll, so lange sie ihr jetziges
Amt bekleiden,die neue Satzung ungeachtetder Bestimmungenim § 19
Absatz2 derselbenAnwendungfinden, auf den jetzigenDivisionsprediger
jedoch mit der Maßgabe, daß für ihn und seineHinterbliebenendie
Sätze unter I der Anlage A zur Satzung zu gelten haben,

4, DiejenigenMitglieder, welchenachderSatzung vom22,Dezember
1897 in das Witwen-Jnstitut aufgenommensind und wegenihres Ein-
kommenseinen geringerenKassenbeitragals 20 Mark zahlen,könnenbei
dem bisherigenSatze und bei der bisherigenWitwengeld-Versichernng
nach Maßgabe der Satzung vom 22. Dezember1897 verbleiben, wenn
sie einen darauf gerichtetenAntrag bis zum 15. AugustdiesesJahres
bei dem Vorstandeder Witwen-Jnstitutestellen.
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5. Ebenso verbleibt es bei der bisherigen Satzung vom 22°.
Dezember 1897 für diejenigenLehrer an städtischenSchulen, welchein
das Witwen-Jnstitnt unter dem Vorbehalt aufgenommensind, daß bei
Einführung neuer Vergünstigungenfür die Witwen-Jnstitus-Mitglieder
die Bedingungen ihrer Aufnahme abgeändertund insbesonderedie für
sie an die Witwenkassezu zahlendenZuschüsseerhöht werden sollen,
falls ihre Magistrate den zu forderndenerhöhtenZuschuß nicht zahlen
wollen.

Das gleichegilt von denjenigenLehrern an städtischenSchulen,,
die erst vom I. Juli 1911 ab in das Witwen-Jnstitut auf Grund einer
vor diesem Zeitpunkte erlassenenVerordnung aufgenommen werden,,
welcheden bezeichnetenVorbehalt nicht enthält.

Die Satzung vom 22. Dezember1897 und ihre Nachtrags-Ver-
ordnungenvom 17. Oktober1899, 12. November1905, 26. März 190?
und 27. Dezember 1910 treten mit dem 1. Juli d. Js. außer
Kraft, soweitnicht ihre Geltung im vorstehendenfür einzelneFälle vor--
halten ist.

Im übrigen Unseren landesherrlichenRechten und sonstjedem an
seinen erweislichenRechtenunabbrüchig.

GegebendurchUnser Staatsministerium.

Satzung für die Versorgung der Wilwen und Waisen der
Prediger, Organisten.Kantoren,Küsterund Lehrer.

Inhalt.
Erster Abschnitt.

Wesen und Bestimmung des Witwen-Jnstituts, Vermögen und Ein-
fünfte desselben.

§ 1. Wesen und Bestimmungdes Witweu-Jnstituts,
§ 2. Vermögendes Witwen-Jnstituts.

^ 3. Einkünftedes Witwen-Jnstituts
§ 4. Ordentliche und außerordentlicheZuschüsseaus landesherrlicher

Kasse.
§ 5. AußerordentlicheHebungen.

Zweiter Abschnitt.
Mitglieder des Witwen-Jnstituts und deren Aufnahme zu einem be-

stimmtenWitwengeld?.

§ 6. Aufnahmefähigkeit-
§ 7. Uebertritt der zum Zivil- und Militär-Diener-Witwen-Jnstitut

aufgenommenenMitglieder.
§ 8. Ausnahmenvon der Aufnahmefähigkeit.
£ 9. Aufnahmezu einem bestimmtenWitwengelde.
§ 10. Anmeldungzum Zweckder Aufnahme.
§ 11. Feststellungdes Diensteinkommenszum Zweckder Aufnahme,
ß 12. Nachprüfungdes Diensteinkommens.
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H 13. Zeit der Aufnahme.
-§ 14. Aufnahmeschein.

Dauer der Mitgliedschaft:
§ 15. a, der im Amt stehendenMitglieder.
§ 16. b. der in den RuhestandversetztenMitglieder.

17. c. der freiwillig aus dem Amte tretendenMitglieder.
§ 18. d. der ihres Amtes entsetztenoder entlassenenMitglieder.
§ 19. e. Ausscheidenderin ausländischeDienstetretendenMitglieder.
§ 20. f. Ausschließung.
§ 21. Wiederaufnahme.

Dritter Abschnitt.
Zahlungender Mittglieder.

•§ 22. Zahlungenim allgemeinen.
§ 23. Ausfertigungsgebührund Antrittsgeld.
§ 24. Ausfertigungsgebührund Antrittsgeld wiederaufgenommener

Mitglieder.
§ 25. Antrittsgeld der aus dem Zivil- und Militär-Diener-Witwen-

Institut übergetretenenMitglieder.
;§ 26. Kassenbeiträgein den RuhestandgetretenerMitglieder, welche

eine 15 Jahre und darüber jüngere Frau geheiratethaben.
:§ 27. Nachzahlungdes Kassenbeitragsvon wieder aufgenommenen

Mitgliedern.
•§ 28. Anfang und Ende der Kassenbeitragszahlung.
:§ 29. Verbot der Rückgabeund des Erlasses der satzungsmäßigen

Zahlungen.

Vierter Abschnitt.
Witwengelderund deren Erhebung.

§ 30. Rechtauf den Genuß von Witwengeld.
| 31. BeschränkungendesRechtsauf WitweugeldbeimAblebeueines

Mitgliedes innerhalb Jahresfrist nachseinerVerheiratung.
:§ 32. Anzeigevon dem Tode eines Mitgliedes.
:§ 33. Verpflichtungder Witwen, im DeutschenReichzu wohnenund

Entfreiung von solcherVerpflichtung.
§ 34. Beginn und Fälligkeitder Witwengeldzahlung.
§ 35. Zahlung des Witwengeldesan dieWitwe oder derenVertreter

und Erben. Unzulässigkeitder Anweisungen,Abtretungen,
Beschlagnahmeund Arrestbelegungdes Witwengeldes.

:§ 36. Empfangsbekenntnisüber Witwengelderzahlungen.
§ 37. Ende der Witwengeldzahlung.
S 38. Entziehung des WitwengeldeswegenVerbrechender Witwe.

Fünfter Abschnitt.
Waisengelderund deren Erhebung.

Z 39. Betrag und Zahlungsart des Waisengeldes.
£ 40. Ruhen des Rechtsauf Waisengeld.
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§41. Beschränkungdes Rechts auf Waisengeld.
K 42. Auszahlungdes Waisengeldes.

Seester Abschnitt.
Verwaltung des Witwen-Instituts.

^ 43. Vorstandund Beamte des Witwen-Instituts-
§ 44. Wirkungskreisdes Vorstandes.
§ 45. Anstellungder Beamten.
Si 46. Kassenverwaltungund Rechnungsablage.
£ 47. Geldbelegungen. Anleihen.
§ 48. Beitreibung der Ausfertigungsgebührcn, Antrittsgelder und

Kassenbeiträge.
§ 49. Einbehaltungder Kassenbeiträgevon den Gehaltszahlungen.
$ 50. Siegel des Vorstandesund der Kasse.
§ 51. Portofreiheit.
§ 5-2. Befchwerdeführung.

Erster Alischnitt.
Wesen und Bestimmungdes Witwen-Jnstitus, Vermögenund Einkünfte

desselben.

§ 1. Wesen n n d B est i m m u n g des W i t w e n - I n sti t u t s.
Das durch den landesherrlichenFnndations-Brief vom 12. Mai

1835 gegründeteWitwen-Jnstitnt für Prediger, Organisten, Kantoren
und Küster sowieLehrer ist eine selbständige,rechtsfähigeStiftung mit
eigenemVermögenund eigener Verwaltung.

§ 2. Vermögen des W i t w en - I n sti t u t s.
Das zur Erreichung und Sicherung des Jnstitutszwecksbereits-

angesammelteund künftigetwa nochanzusammelndeVermögenist bei den
landesherrlichenKassenoder, falls bei diesenein Bedürfnis zur Annahme
von Geldern nicht besteht,nachden über dieBelegung vonMündelgeldern,
bestehendenGrundsätzenzinsbar zu belegen,darf aber in seinemKapital-
beständeniemals angegriffenund vermindertwerden.

§ 3. Einkünfte des Witwen-Instituts.
Zur Bestreitung der Ausgaben des Witwen-Instituts sind, außer

etwaigenaußerordentlichenHebungen,dievon denMitgliedernzu leistenden
Beiträge, die eingehendenZinsen des vorhandenenVermögens und die
in § 4 erwähnten ordentlichenund außerordentlichenZuschüsseans,
landesherrlicherKassebestimmt.

§ 4. Ordentliche und außerordentliche Z u schü s s e
a u s l a u d e s h e r r l i che r K a s se.

Aus landesherrlicherKassewird bis auf weiteres ein Beitrag von
jährlich9345 Mk. in halbjährlichenTeilbeträgen zum 1. April und 1.
Oktober im voraus gezahltund^überdies, wenn künftig und solangedie
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zur DeckungderAusgabe» bestimmtenMittel nichtvollständigausreichen,
ein außerordentlicher,dem Bedürfnis entsprechender,in jedemJahr und
für dasselbebesondersfestzustellenderZuschußgewährt werden.

§ 5. Außerordentliche Hebungen.
Das Witwen-Jnstitut ist als rechtsfähigeStiftung berechtigt.Zu-

Wendungenaus letztwilligenVerfügungen, Schenkungenoder aus sonstigem
Rechtsgrundezu erwerben.

ZweiterAbschnitt.
MitgliederdesWitwen-Jnstitutsund derenAufnahmezu einem bestimmten

Witwengeld?.'

§ 6. Aufnahmefähigkeit.
AlleGeistlichen,Superintendenten,Präpositen, Pastoren undHülss-

Prediger,sowiedie Organisten,Kantoren,Küsterund alle Lehrer, welche
von Seiner KöniglichenHoheitdemGroßherzogevonMecklenburg-Schwerin
oder kraft AllerhöchsterErmächtigungdauernd uud mit einem bestimmten
Einkommenvon mindestens300 Mk. jährlichangestelltwordensind, sind,
sofernsienichtdemZivil- und Militär-Diener-Witwen-Jnstitutzugewiesen
sind oder künftig zugewiesenwerden, zur Teilnahme an dem Witwen-
Institut für Prediger und Lehrer berechtigtund verpflichtet.

Weiter sind zur Teilnahme an dem Witwen-Jnstitut berechtigt
und verpflichtetdie Lehrer an einheimischenöffentlichenSchulen, welche
ihre Bestallung uicht von deiner KöniglichenHoheit dem Großherzoge
von Meckleuburg-Zchwerinoder krast AllerhöchsterErmächtigung er-
halten haben, wenn eine besondere landesherrlicheVerordnung deren
Aufnahme und die Bedingungen der Aufnahme vorgeschriebenhat oder
vorschreibenwird.

§ 7. lieb er tritt der zum Zivil- undMilitär-Diener-
Witwen-Jnstitut aufgenommenen Mitglieder.

Mitgliedern des Zivil- und Militär-Diener-Witwen-Jnstituts,
welchenein Amt verliehen wird, das an sich zur Aufnahme in das
WitwenInstitut für Prediger und Lehrer berechtigtund verpflichtet,steht
es frei, zu wählen,ob sie im Zivil- und Militär-Diener-Witwen-Jnstitut
verbleiben oder in das Prediger- zc. Witwen-Jnstitutübertretenwollen,
dochhaben sie, wennsie das ersterevorziehen,davon binnen sechsWochen
nach ihrer Berufung Anzeigezu machen, widrigenfallssie in das Pre-
diger- .'c Witwen-Jnstitutübergeführtwerden.

Ein gleichesWahlrecht sieht den Mitgliedern des Prediger- und
Lehrer-Witwen-Jnftitutszu, wennihnen ein Amt verliehenwird, welches
sie zur Aufnahmein das Witwen-Jnstitutfür Zivil- und Militär-Diener
berechtigenwürde.

§ 8. Ausnahmen von der Aufnahmefähigkeit.

Ausgeschlossenvon der Teilnahmean dem Witwen-Jnstitutesind:
1. Die Hofgeistlichkeitund die Lehreran der Navigationsschulezu
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Wustrow auf dem Fischlande,an der Ackerbauschulezu Dargun
und an sonstigenSchulen, welchedem Witwen-Institute für
Zivil- und Militär-Diener zugewiesensind oder nochzugewiesen
werden.

2. Die Militärgeistlichen und Militärkirchendiener, sosern sie
Anspruch auf Witwen- und Waisenversorgungaus der Reichs-
kassehaben.

3. Die Lehrer an de» Landschulenauf den sogenanntenzweiten
Lehrerstellen,mit welchen das Recht zur Verheiratung nicht
verbundenist.

§ 9. Aufnahme zu einem bestimmten Witwengelde.

Die Aufnahme zu einem bestimmtenWitwengelde geschiehtnach
den Sätzen der Anlage A, (Vgl. Nr. 33«) wobei jedochzu beachtenist,
daß nicht nur die Gewährung einer Zulage in derselbenStelle, sondern
auch die Versetzungin eine Dienststellemit höheremEinkommeneine
erhöhteAufnahme zur Folge hat, ebenso aber auch der Uebertritt iu
eine Dienststellemit geringeremEinkommen die entsprechendeHerab-
setznngdes versichertenWitwengeldesbewirkt, falls nicht das betreffende
Mitglied, was ihm zugestände»sein soll, binnen st Wochennach der Be-
rufung in die neue Dienststelleden Antrag auf Beibehaltungder höhere»
Versicherungstellt.

§ 10. Anmeldung zum Zweck der Aufnahme.

Die A»stell»»gsbehörde»habe» dein Vorstand der Witwen-Institute
von den Anstellungenunter Angabe des Diensteinkommeiis,vo» Ver-
setzungeilin den Ruhestand unter Angabe des bewilligtenRuhegehalts,
von Amts-Entsetzungenu»d -Entlassungen sowievon allen die erneuerte
Aufnahmeder Mitglieder vernotwendigendenVeränderungen wie von
deren Ableben ungesäumt Mitteilung zu machen. Bei Anzeigenvom
Ablebeneines Mitgliedes sind auch die Namen der etwa Hinterbliebenen
Witwe und der etwa hinterlassend Kinder unter 18 Jahren sowiedie
Dauer der etwa bewilligtenGnadenzeit, falls diesevon der gesetzlichen
abweicht,anzugeben.

Auch muß jeder, der zum Eintritt in das Witwen-Institut ver-
pflichtetoder erneuertaufzunehmenist, wenn nichtinnerhalb drei Monate
nach seinerAnstellungoder nachVeränderung seiner Einnahmeverhältnisse
Verfügung wegen seiner Aufnahmeoder verändertenAufnahmeergangen
ist, binnen weiterendrei Monaten sichmelden.

§ II. F eststel l un g des D i en ste i n kom men s zu m Zweck
der A u f n a h ine.

Die Feststellungdes für die Aufnahme-grundleglichzu machenden
Diensteinkommensliegt der Anstellungsbehördeob. Soweit in Gcmäßheit
der bestehendenoder künftig ergehendenVerordnungenund nach den dazu
erlassenenVeranschlagungsgrundsätzeneineRegelungdesDiensteinkommens
erfolgt ist, soll diesefür die Aufnahmemaßgebendsein, so insbesondere



— 393 —

ut Betreff der Diensteinkommen der seminaristisch gebildeten Lehrer an
den Landschulen im Domanium, an den ritter- und landschaftlichenLand-
schulen und an den Volks- und Bürgerschulen der Städte und Flecken.
Im übrigen sind Naturalbezüge und zufällige Hebungen nach dem Be-
trage, wozu sie auf das Gehalt angerechnet werden, sonst nach billiger
Schätzung, soweit tunlich, nach dem Durchschnittsertrage der letzten fünf
Jahre, zu berechnen. Dabei dürfen aber Vergütungen, welche für eine
mir vorübergehend oder auf bestimmt begrenzte Zeit übertragene Ver-
waltung eines Amtes zugebilligt sind, ferner Repräsentationsgelder, Ent-
schädigung für Dienstaufwand, Belohnungen für geleistete besondereDienste,
einmalige Unterstützungen oder Zuwendungen und nur für eine im voraus
festgesetzteZeit gewährte persönliche Zulagen nicht in Anrechnung gebracht
werden.

Bekleidet ein Mitglied mehrere Aemter im landesherrlichen Dienst
oder Kirchendiensl oder in beiden zusammen, so ist das Einkommen ans
den mehreren Aemtern zusammenzurechnen. Handelt es sich um ver
schiedeneDienststellen, von denen die eine zur Aufnahme in das Witwen-
Institut für Prediger und Lehrer, die andere zur Ausnahme in das
Witwen-Jnstitut für Zivil- und Militär-Diener berechtigt, so entscheidet
über die Aufnahme das Hauptamt; können die verschiedenen Dienststellen
nicht als Haupt- und Nebenamt auseinandergehalten werden, so steht
dem Aufnahmeberechtigten die Wahl zu, in welches Institut er ausge-
nommen werden will, doch hat er von seinem Wahlrecht binnen ß Wochen
nach der letzten Anstellung Gebrauch zu machen, widrigenfalls der
Vorstand der Witwen-Jnstitute nach eigenem Ermessen Verfügung zu
treffen hat.

§ 12. Nachprüfung des Diensteinko m m e u s.

Der Vorstand der Witwen-Jnstitute kann bei Bedenken gegen die
zum Zwecke der Aufnahme gescheheneFeststellung des Diensteinkommens
weitere Prüfung bei der Anstellungsbehörde oder bei der dieser vorge-
setzten Dienstbehörde veranlassen.

Auch den Mitgliedern steht gegen die gescheheneFeststellung ihres
Diensteinkommens binnen vier Wochen nach Empfang des Aufnahmescheins
das Recht der Vorstellung und der Beschwerde bei ihrer Dienstbehörde
und der dieser etwa vorgesetzten Behörde zu.

§ 13. Zeit der Aufnahme.

Die Aufnahme sowie die später durch Gehalts-Verbessernng oder
Verminderung veranlaßte erneuerte Aufnahme soll sofort »ach erfolgter

Anstellung oder nacheingetretener Gehalts-Verbesferuug oder -Verminderung
verfügt werden und ist auf den Tag zu setzen, mit welchem die Zahlung
des Gehalts beginnt oder die Gehalts-Veränderung eingetreten ist.

§ 14. Ausuahmes chein.

lieber die Aufnahme sowie über jede spätere erneuerte Aufnahme
ist ein Aufnahmeschein nach dem Muster in Anlage B zu erteilen.
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Dem bei der ersten Aufnahme zu erteilenden Aufnahmeschein ist

ein Abdruck dieser Satzung anzuschlieszeu.

§ 15. Dauer der Mitgliedschaft:
n. der im Amte stehenden Mitglieder.

Den Mitgliedern ist, solange sie in einem Dienstverhältnisse stehen,
welches sie nach Maßgabe des § 6 dieser Satzung zum Eintritt verpflichtet,
das freiwillige Ausscheiden nicht gestattet.

§ IG. b. der in den Ruhestand versetzten Mitglieder.

Mit Ruhegehalt iu den Ruhestand tretende Mitglieder, ivelche
verheiratet sind oder Kinder unter 17 Jahren haben, bleiben bis zum
Tode ihrer Ehefrau oder bis zur rechtskräftigen Scheidung, und solange
ihre Kinder das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dem Witwen-
Institut angehörig, sie können aber binnen C>Wochen nach ihrer Ver-
setzung iu den Ruhestand Herabminderung des ihnen versicherten Witwen-
geldes auf den ihrem Ruhegehalte entsprechenden Betrag verlangen.

Nach dein Tode ihrer Ehefrau oder nach rechtskräftiger Ehescheidung,
nnd sobald das jüngste ihrer Kinder das 17. Lebensjahr vollendet hat,
können sie, vorbehaltlich des den letzteren bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres zustehenden Anspruchs auf Waisengeld, aus dem Witwen-
Institut ausscheiden, und sie sind, wenn sie von diesem Rechte keinen
Gebrauch machen, auf das ihrem Ruhegehalte entsprechende Witwengeld
herabzusetzen.

Mitglieder, welche zur Zeit ihres Eintritts in den Ruhestand ver¬
witwet sind und Kinder unter 17 Jahren nicht haben oder welche unver-
heiratet geblieben sind, können nach ihrer Wahl aus dem Witweu-Jnstitut
ausscheiden oder iu ihm, dann jedoch immer nur zu dem ihrem Ruhe-
geholte entsprechenden Witwengelds verbleiben.

Uebrigens haben in den Ruhestand versetzte Mitglieder, die nach,
der Versetzung in den Ruhestand sich verheiraten, innerhalb 6 Wochen
dem Vorstande der Witwen-Jnstitute ihre Verheiratung bei Einreichung
eines Trauscheins und des Taufscheins ihrer Frau anzuzeigen.

§ 17. c. der freiwillig aus dem Amte tretenden Mitglieder.

Freiwillig und ohne Ruhegehalt oder mit Gnadengehalt aus dem
Dienst getretene Mitglieder können zum Besten ihrer derzeitigen Ehefrauen
und für deren Lebenszeit oder bis zur etwa eintretenden Scheidung und
zum Besten ihrer ans einer vor ihrem Dienstaustritt geschlossenenEhe
hervorgegangeneu Kinder ihr bisheriges Verhältnis zum Witwen-Institute
(zu vergl. § 19 a. E.> aufrecht erhalten, wenn sie dies dem Vorstand
binnen 6 Wochen nach ihrem Austritt aus dein Dienst anzeigen.

§18. d. der ihres Amts entsetzten nnd entlassenen
Mitglieder.

Mitglieder, welche wegen strafrechtlicher Verurteilung, wegen Dienst¬
vergehen oder ans sonst einem Grunde ihres Amts entsetzt oder aus dem¬
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selben entlassen werden, scheiden damit von selbst auch aus dem Witwen-
Institute. Nur wenn sie mindestens 10 Jahre im Dienst gestanden haben
und verheiratet sind oder gewesen sind, auch ihren Ehefrauen ein Ver-
schulden an ihrer Verfehlung, welche die Amtsentsetzung oder -Entlassung

zur Folge hatte, nicht zur Last fällt, ist ihnen das Verbleiben im Witwen-
Institute zum Besten ihrer derzeitigen Ehefrauen und für deren Lebens-
zeit oder bis zur etwa eintretenden Scheidung sowie zum Besten ihrer
aus einer vor ihrer Amtsentsetzung oder -Entlassung geschlossenenEhe
hervorgegangenen Kinder freigestellt. Auch kann dieseVergünstigung von
ihren Ehefrauen für sich und ihre Kinder selbständig in Anspruch ge-
nommen werden. Jedoch haben sie oder ihre Ehefrauen sich innerhalb
6 Wochen nach der Amtsentsetzung oder -Entlassung wegen des Ver-
bleibens im Witwen-Jnstitute bei dem Vorstande zu melden und in dem
Falle, daß ihnen ein Ruhegehalt bewilligt ist, sich binnen derselben Frist
darüber zu erklären, ob sie zu dem von ihnen bis zu ihrem Ausscheiden
aus dem Dienst versicherten Witwengelds oder zu dem ihrem Ruhegehalt
entsprechenden Witwengelds im Witwen-Jnstitute verbleiben wollen.

§ 19. e. Ausscheiden der in ausländische Dienste tretenden Mitglieder.

Mitglieder, welche in ausländische Dienste oder ausländischen Unter-
tanen-Verband treten, scheiden damit, auch wenn sie ein Ruhegehalt aus
ihrem früheren mecklenburg-schwerinschen Dienstverhältnis fortbeziehen
sollten, sofort aus dem Witwen-Jnstitute.

Ebenso hat der Eintritt in den unmittelbaren oder mittelbaren
Reichsdienst das Ausscheiden der Mitglieder aus dem Witwen-Jnstitut
dann zur Folge, wenn sie wegen der neuen Stellung dem Reiche oder
einem anderen Bundesstaate gegenüber Anspruch auf Witwen- und
Waisenversorgung haben. Jedoch können sie, wenn binnen 6 Wochen
nach Eintritt in den unmittelbaren oder mittelbaren Reichsdienst darauf
autragen, ihr bisheriges Verhältnis zum Witwen-Jnstitute aufrecht er-
halten, d. h. ihr Recht auf das ihnen bisher versicherte Witwengeld für
ihre derzeitige Ehefrau und auf die ihnen zustehenden satzungsmäßigen
Waisengelder für die aus ihrer derzeitigen oder einer früheren Ehe
hervorgegangenen oder aus ihrer derzeitigen Ehe noch hervorgehenden
Kinder beibehalten.

§ 20. f. Ausschließung.

Dem Vorstande der Witwen-Jnstitute steht das Recht zu:
1. Mitglieder, die mit den obliegenden Zahlungen ein Jahr hin-

durch in Rückstand geblieben und von denen die Zahlungsrück-
stände auf den in dieser Satzung vorgeschriebenen Wegen nicht
zu erlangen sind,

und
2. Mitglieder, welche aus ihrem Wohnort sich entfernt und nach

der Entfernung ihren Aufenthaltsort nicht angezeigt haben, sobald
ihr Diensteinkommen von der zuständigen Dienstbehörde einge¬
zogen wird,

aus dem Witwen-Jnstitute auszuschließen.
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§ 21. Wiederaufnahme.

Frühere Mitglieder, welche nach Maßgabe der §§ 16 bis 19 aus¬
geschieden oder nach § 20 ausgeschlossen sind, müssen, sobald sie wieder
in ein dienstliches Verhältnis eintreten, das zur Teilnahme an dem
Witwen-Institute befähigt und verpflichtet, wieder in das Witwen-Jnstitut
aufgenommen werden, und zwar zu dem ihrem nunmehrigen Einkommen
entsprechenden Witwengelde.

Trittcr Abschnitt.

Zahlungen der Mitglieder.

§"22. Zahlungen im allge m eine n.

Die Mitglieder haben an die Kasse

1. eine Ausfertigungsgebühr für die Aufnahme,

2. ein Antrittsgeld
und

3. einen jährlichen Kassenbeitrag
nach Maßgabe der Zätze in Anlage A zu zalilen.

Die Kassenbeiträge der in den §§16 bis 18 genannten Mitglieder,
welche ihr Verhältnis zum Witwen-Jnstitut lediglich zu Gunsten ihrer
waisengeldberechtigten Kinder aufrecht erhalten haben, sind nach dem
Gesamtbetrage der ihren etwaigen Kindern zustehenden Waisengelder zu
berechnen und also bei Abminderung der Zahl der waisengeldberechtigten
Kinder entsprechend abzumindern. Im Falle der Wiederverheiratung
der mit Ruhegehalt in den Ruhestand getretenen Mitglieder ist dann
aber nicht nur der uach dem Witwengelde zu berechnende Kassenbeitrag
vom Augenblicke der Wiederverheiratung an voll zu bezahlen, sondern
es sind auch für die Vergangenheit die zugestandenen Abstriche nachzu-
zahlen.

§ 23. A u s f e r t i g u u g s g c b ü h r und A n t r i t t s g e l d.

Ausfertigungsgebühr und Antrittsgeld sind bei Zufertigung des
Aufnahmescheins zu entrichten.

Bei erneuerten Ausnahmen sind beide nur vom Betrage des er-
höhten Witwengeldes zu zahlen.

§ 24. Ausfertigungsgebühr und Antrittsgeld
wieder aufgenommener M i t g l i e d e r.

Mitglieder, welche aus dem Witweu-Jnstitute ausgeschieden waren,
haben bei ihrer Wiederaufnahme, sofern sie zur Nachzahlung der Kassen
beitrage verpflichtet sind, die Ausfertigungsgebühr und das Antrittsgeld
nur von dem bei ihrer Wiederaufnahme etwa erhöhten Witwengelde,
sonst aber die volle Ausfertigungsgebühr und das volle Antrittsgeld zu
zahlen.
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§25. Antrittsgeld der aus d em Ziv i l- u n d M i l itä r-
Diener- Witwen-Jnstitute übergetretenen Mitglieder.

Ten Mitgliedern, die aus dem Witwen-Jnstitute für Zivil- und
Militär-Diener in das Prediger- und Lehrer-Witwen-Jnstitut übertreten,
wird bei der Aufnahme in das letztere der Betrag der an das erstere
gezahlten Antrittsgelder und Ausfertigungsgebühren angerechnet.

§26. K a s se n b e i t r ä g e in d e n R u h e st a n d getretener
Mitglieder, welche eine 15 Jahre und darüber

jüngere Frau geheiratet haben.

Mitglieder, welchenach ihrer Versetzung in den Ruhestand mit einer
15 Jahre und darüber jüngeren Frau sich verheiratet habe», zahlen
von dem Anfang des Vierteljahres an, in dem sie heiraten, als Kassen-
beitrag, wenn der Altersunterschied 15 Jahre beträgt, 32 v. H. und,
wenn er größer ist, für jedes weitere Jahr noch Ys v. H. mehr von dem
ihnen versicherten Witwengelde.

§ 27. Nachzahlung des K a s s e n b e i t r a g s von wieder
aufgenommenen Mitgliedern.

Mitglieder, welche mit Ruhegehalt aus dem Amte und dem
Witwen-Jnstitute geschieden waren, haben beim Wiedereintritt in den
Dienst auf die Zeit von ihrem Austritt aus dem Witwen-Jnstitute bis
zu ihrem Wiedereintritt den von ihnen bis zu ihrem Ausscheiden ge-
zahlten Kassenbeitrag mit Zinsen und Zinseszinsen zu i v, H. zu erlegen.

§ 28. Anfang und Ende der Kassenbeitragszahlung.

Die Kassenbeiträge sind von dem Tage an, auf den die Aufnahme
des einzelnen Mitgliedes im Aufnahmeschein gestellt ist, bis zum Ablauf
des Vierteljahres, in dem das Mitglied aus dem Witwen-Jnstitute ge-
treten ober bei nicht früher erfolgtem Ausscheiden gestorben ist, in den
Fällen aber, wo der Witwe und den Kindern oder den Erben des ver-
storbenen Mitgliedes eine Gnadenzeit zusteht oder bewilligt wird, bis
zum Ablauf derselben in vierteljährlichen Teilzahlungen zu entrichten-
Tie Zahlung hat zu Beginn oder Ende des Vierteljahres, je nachdem das
Gehalt oder das Ruhegehalt voraus- oder nachzahlbar gewesen ist, zu
geschehen und endet mit dem Zeitpunkte, in dem die Zahlung des Ge-
Haltes oder Ruhegehaltes aufhört, und im Falle der §§17 und 18 mit
dem Todestage des Zahlungspflichtigen.

§ 29. Verbot der Rückgabe und d e s Erlasses der
satzungsmäßigen Zahlungen.

Die satzungsmäßigen Ausfertigungsgebühren, Antrittsgelder und
Kassenbeiträge verbleiben nach erfolgter Zahlung der Witwenkasse und
dürfen nicht zurückgegebenwerden, demzufolge auch den Zahlungspflichtigen
weder ganz noch teilweise erlassen werden. Dasselbe gilt von den Nach-
Zahlungen aus § 27.
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Vierter Abschnitt.

Witwengelder und deren Erhebung.

§ 30. Recht auf den Genuß von Witwengeld.

Anspruch auf Witwengeld hat allein die Witwe eines Mitgliedes,
welche mit diesem zur Zeit seines TodeS verheiratet war.

Die berechtigte Witwe hat das Witwengeld zu empfangen, welches
ihrem verstorbenen Manne bei seinem Tode versichert war.

Aber auch wenn ein zur Teilnahme an dem Witwen-Institute Be-
rechtigter oder zur erhöheten Aufnahme Verpflichteter überhaupt nicht oder
doch nicht erhöhet aufgenommen worden ist, soll seiner Witwe, falls
zwischen dein Anfang seiner Aufnahmefähigkeit bezw. seiner erhöheten
Aufnahmefähigkeit und seinem Tode kein längerer als ein sechsmonatlicher
Zeitraum liegt, das ihrem verstorbenen Ehemanne zu versichernde
Witwengeld gegen Entrichtung der Zahlungen zugestanden werden, welche
dieser bei seiner Ausnahme in das Witwen-Institut oder seiner erhöheten
Aufnahme und bis zu seinem Ableben zu entrichten gehabt haben würde.

§ 31. Beschränkung d e s R e cht S aufWitwengeld beim
Ableben eines Mitgliedes innerhalb I a h r e s f r i st

nach seiner V e r h e i r a t u n g.

Die Witwe eines Mitgliedes, das innerhalb Jahresfrist nach ge-
fchlossener Ehe gestorben ist, hat nur dann Anspruch auf den Genuß von
Witwengeld, wenn sie durch eine ärztliche Bescheinigung ausreichend
nachweisen kann, daß ihr Ehemann zur Zeit seiner Verheiratung nicht
an einer Krankheit, einem Gebrechen oder überhaupt an solcher Körper-
schwächegelitten, die seinen nahen Tod voraussehen ließen.

Keinen Anspruch auf Witwengeld hat die Witwe, wenn die Ehe-
fchließung nur zu dem Zwecke erfolgt ist, um der Witwe den Bezug von

'Witwengeld zu verschaffen. (Scheinehe.)

§ 32. Anzeige von dem Tode eines Mitgliedes.

Die hebungöberechtigte Witwe hat innerhalb eines Vierteljahres
>das erfolgte Ableben ihres Ehemannes bei Einreichung des erteilten
Aufnahmescheins durch eine Sterbeurkunde nachzuweisen und auf Erfordern
ein obrigkeitliches Zeugnis darüber, daß sie mit dem Verstorbenen bis
zu dessen Tode verheiratet war, beizubringen.

Weiter ist, wenn das verstorbene Mitglied im Auslande wohnte,
aus Erfordern durch eiu Zeugnis der Obrigkeit seines letzten Wohnortes
nachzuweisen, daß er nicht in ausländischen Dienst oder ausländischen
Untertanenverband getreten war.

§33. Verpfichtung der Witwen, im D e u t s che n R e i che
zu wohnen und Enfreiung von s o l che r V erp f l icht n ng.

Witwen, die nicht bereits bei Lebzeiten ihres Ehemannes wegen
dessen dienstlicher Stellung außerhalb des Deutschen Reiches wohnten,
sondern erst nach eingetretenem Witwenstand außerhalb des Deutschen
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ReichesWohnung nehmen, oder, wenn ihr Ehemann »achfreier Eni-
schließnngaußerhalb des DeutschenReiches sich aufhielt, dort bleiben,
verlieren für die Zeit ihres AufenthaltesaußerhalbdesDeutschenReiches
im Anspruch auf das Urnen sonst zuständigeWitwengeld, falls ihnen
nicht wegen triftiger Gründe durch landesherrlicheErlaubnis das Be-
Ziehendes Witwengeldesaußerhalb des DeutschenReichesdem Befinden
nach gegen einen Abzug bis zu 25 v. H. ausnahmsweise gestattet
wordenist.

Witwen, welchesich außerhalbMecklenburgs,aber innerhalb des
DeutschenReichesaufhalten, ist das ihnen zukommendeWitwengeldun-
verkürztund portofrei zu verabfolgen.

£ 34. Beginn und Fälligkeit der Witw engeldzah lung.
Die Zahlung des Witwengeldes nimmt mit dem Ablaufe des

Vierteljahres oder bei monatlichenGehaltszahlungendes Monats, in
welchemder Tod desMitgliedes erfolgt ist, und wenn die Gehalts- oder
Ruhegehaltszahlungmit dem Todestage des Mitgliedes aufhört, mit
diesemTage, jedoch bei Gewährung einer Gnadenzeit an die Hinter-
bliebenen des Mitgliedes mit deren Ablauf ihren Anfang und ist in
vierteljährlichenTeilbeträgen beim Beginne des Oster-, Johannis-,
Michaelis- und Weihnachts-Vierteljahresim voraus zu leisten. Etwa
rückständiggebliebeneKassenbeiträgesind aber von dem Witwengeldsin
Abzug zu bringen.

£ 35. Zahlung des Witwengeldes an die Witwe oder
deren Vertreter und Erben. Unzulässigkeit der An-
Weisungen, Abtretungen, .Beschlagnahme und A r r est-

bel egu n g des Witwengeldes.

Das Witwengeldist an die hebungsberechtigteWitwe oder deren
gesetzlichenVertreter oder Bevollmächtigtenund, soweit bei ihrem Tode
ein bereits fällig gewordenesWitwengeld nochnicht erhoben sein sollte,
an ihre Erben oder deren Bevollmächtigtenauszuzahlen.

Beschlagnahmenund ArrestbelegungeuvonWitwengeldernsind un
Zulässigund nichtzuberücksichtigen,ebensoAnweisungenund Abtretungen,
doch steht es zum Ermessen des Vorstandes der Witwen-Jnstitute, bei
letzterenAusnahmenzuzulassen.

§ 36. E mp f a n gs b eken n t n i s über Witwengelder-
Zahlungen.

Zur Erhebung des fälligenTeiles der Witwengelderhat die be-
rechtigteWitwe zu Anfang jedes Vierteljahres ein nachdem Muster in
AnlageC ausgestelltes,von ihr eigenhändigvollzogenesEmpsangsbekenut-
nis an die Kassenverwaltungeinzureichen.

Das Empfangsbe'enntniSdarf nicht vor dem erstenTage des
Vierteljahrs, wofür es ausgestelltwird, unterschriebenwerden,und muß,
sofern nicht die Ausstellerinin Schwerin wohntund sichhier denKassen-
ibeamtengegenüberin anderer Weise genügendausweisen kann, gehörig
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beglaubigtund mit der Bescheinigungversehensein, daß die Ausstellerin
im unverändertenWitwenstandelebt.

Als ausreichendbeglaubigtsind dieEmpsaugsbekenntnisseanzusehen,
wenn die Beglaubigungder Unterschriftsowiedie Ausstellungder hinzu-
gefügtenBescheinigungüber Leben oder Witwenstand oder sonst etwa
vorgeschriebenerBescheinigungeninnerhalb des Deutschen Reichs von
öffentlichenUrkundspersonen,Lrtspredigern, Obrigkeiten,Gemeinde-oder
Gerichts-Behördenoder von irgend einem zur selbständigenFührung eines
Amts- oder Dienst-Siegels berechtigtenBeamten unter Beifügung des
Amts- oder Dienst-Siegels oder Stempels erfolgt ist. Außerhalb des
Deutsche»Reiches bedarf es regelmäßigder Beglaubigungvon feitender
deutschenGesandtschaftoder des deutschenKonsulates.

8 37. Ende der Witwengeldzahlung.

Das Recht auf Witwengeldendigt

1. mit dem Tode,

2. mit der anderweitigenVerheiratung der Witwe,
so daß zuletztfür das Vierteljahr zu zahlen ist, in welchemsie gestorben
ist oder sichwiederverheiratet hat.

§38. Entziehung des Witwengeldes wegen Verbrechen
der Witwe.

Das Witwengeldwird für immer entzogen:

]. wenn die Witwe wegendesVerbrechensder absichtlichenTötung
ihres Ehemannes oder wegen Beihülfe zu diesemVerbrechen
rechtskräftiggerichtlichverurteilt worden ist;

2. nach Befinden und Beurteilung des Vorstandes der Witwen
Institute, wenn in den zur Erhebung desWitwengeldessatzungs-
mäßig beizubringendenZeugnissenund Empfangsbescheinigungen
falscheAngabenvon der Witwe selbstoder mit derenWissenzu
diesemZweckegemachtsind, um die Auszahlung des Witwen-
gelbeszu erschleichen.

FünfterAbschnitt.
Waisengelderund deren Erhebung.

§ 39. Betrag und Zahlungsart des W a i sen g e l des.

Die Hinterbliebenenehelichenoder durch nachfolgendeEhe den
ehelichengleichgestelltenKinder eines Mitgliedes erhalten Waisengelder
nach Maßgabe der folgendenBestimmungen:

1. Falls eine zum Bezüge des Witwengeldes berechtigteWitwe
nicht vorhandenist, erhält jedes Kind 2/s desjenigenWitwen¬
geldes, welches dem Vater zur Zeit seines Todes für seine
Witwe zugesichertwar, alle Kinder zusammenjedochnie mehr
als den Gesamtbetragdes Witwengeldes.
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2. Ist eine zum Bezüge des WitwengeldesberechtigteWitwe vor-
Händen, so erhält jedes Kind 1/5, alle Kinder zusammenjedoch
nie mehr als den Gesamtbetragdes Witwengeldes.

3. Die Zahlung des Waisengeldesbeginnt mit dem Ablaufe der
Zeit, für welchedas Gehalt oder Ruhegehalt des Mitgliedes
gezahltwird, für Vollwaisenaber erst, wenn kein Witwengeld
zu zahlenist.

4. Das Recht auf Bezug des Waisengeldeserlischtfür jeden Be-
rechtigten

a) mit dem Ablaufe des Vierteljahres, in welchemer sich
verheiratetoder stirbt,

b) außerdemmit dem Ablaufe des Vierteljahres,in welchem
er das 18. Lebensjahrvollendet.

5. Das Waisengeldwird vierteljährlichim voraus gezahlt.
Der Anspruch auf nicht abgehobeneTeilbeträge des Waisengeldes

verjährt binnen 4 Jahren, vom Tage ihrer Fälligkeitan gerechnet.

§ 40. Ruhen des Rechts auf Waisengeld.

Das Recht auf den Bezug des Waisengeldesruht, wenn der Be-
rechtigte die deutscheReichsangehörigkeitverliert, bis zur etwaigen
Wiedergewinnungderselben.

§ 41. Beschränkung des Rechts auf Waisengeld.

Kinder aus einer erst nach der Versetzungdes Mitgliedes in den
RuhestandgeschlossenenEhe haben auf WaisengeldkeinenAnspruch.

§ 42. Auszahlung des W a i s en g el des.

Der Antrag auf Auszahlung des Waisengeldesist bei dem Vor-
stände der Witwen-Jnstitute von dem gesetzlichenVertreter des Kindes
bei Einreichnngder Geburtsurkundezu stellen.

Im übrigen finden die §§ 33, 34 (Satz 2), 35 und 36 auf die
Zahlung des WaisengeldesentsprechendeAnwendung.

Das Empfangsbekenntnisüber das zu erhebendeWaisengeld ist
nach dem Muster in AnlageL>auszustellenund an die Kassenverwaltung
einzureichen.

SechsterAbschnitt-
Verwaltungdes Witwen-Jnstitnts.

§ 43. Vorstand und Beamte des Witwen-Jnstitnts.

Der Vorstanddes Witwen-Jnstitnts für Zivil- und Militär-Diener
ist zugleichVorstand des Witwen-Jnstitnts für Prediger, Organisten,
Kantoren, Küster und Lehrer und mit der Verwaltung des letzteren
betrauet. Desgleichensind nnd werdender Berechner und die übrigen
Beamten jenes Instituts auchbei diesemangestellt.

Der Vorstandbestehtaus mindestensdrei und höchstensfünfMit-
gliedern,von denendas jedesmaligeältesteMitglied den Vorsitzführt.

26
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rI S)ie Mitglieder des Vorstandeswerden vom Landesherrnaus den
Mitgliedern der höherenBehörden in Schwerin bestelltund sind zu ver-
eidigen. Sie sind, soweites sich um die Gerechtsame des Witwen-
Instituts handelt, der Dienstpflichten,womit sie sonstdem Landesherrn
verbundensein mögen, entbunden.

Sie verwalten ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich.

§ 44. Wirkungskreis des Vorstandes.
Dem Vorstand ist die selbständigeVerwaltung des Witwen-Jnstituts

in ihrem ganzenUmfang und nachMaßgabe dieserSatzung, jedochunter
landesherrlicherOberaufsicht,übertragen. Insbesondere gehört zu den
Pflichten des Vorstandes, für die ordnungsmäßigeVerwaltung und Be-
rechnungder für die Erhebung aller Einkünfteund zur Bestreitungaller
Ausgaben gebildetenKasseSorge zu tragen.
ir* Den Ersuchen des Vorstandes in Kassenangelegenheitensind die
Behördendes Landes, insbesonderedie Domanialämter, Stadtmagistrate
und sonstigenOrtsobrigkeiten,Folge zu leistenschuldig.

§ 45. Anstellung der Beamte n.
Zur Verwaltung der Kassewird ein Berechnerund zur Besorgung

der Sekretariats-, Registratur- und der sonstigenSubalternen-Geschäfte
wird das erforderlichePersonal unter dem Vorstandenach dessenVor-
schlag von dem Landesherrn durch das dem VorstandevorgesetzteGroß-
herzoglicheMinisterium angestellt.

Diese Beamten erhalten eine angemessene,landesherrlichzu be-
stimmendeBesoldungaus der Witwen-Kasse.

Sie sind sämtlichzubeeidigen. Der Berechnerund der Registratur-
Vorstandhabeneine von dem vorgesetztenGroßherzoglichenMinisteriumzu
bestimmendeSicherheit bar zu bestellen,die übrigen Beamten dagegen
nur, wenn es für besonderserforderlicherachtetwird.

§ 46. Ka f f en v er wa l t u n g und R echn u n gs a bl a g e.
Der Berechnerhat die KassenachVorschriftder Gesetze,betreffend

die Verwaltung öffentlicherKassen, und nach Maßgabe der ihm vom
Vorstandezu erteilendenAnweisungzu verwalten und zu berechnen,mit-
hin alle Einkünfte und Ausgaben des Witwen-Jnstituts zu erhebenund
zu bestreiten,auch alljährlichdemVorstandeförmlicheRechnungabzulegen
und zugleicheine möglichstvollständigeUebersichtüber den Stand des
Vermögensund der Kassedes Witwen-Jnstituts zu übergeben.

Diese Vermögens- und Kassen-Uebersichtwird von demVorstande
dem vorgesetztenGroßherzoglichenMinisterium überreichtund auf Ver-
fügung des letzterenim Regierungsblatt öffentlichbekanntgemacht.

§47. G eld b e l e g u n gen. Anleihen.
Geldbelegungenund Anleihen für das Witwen-Jnstitut darf der

Berechner nur auf Anweisung und mit Genehmigung des Vorstandes
vornehmen.
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Die für das Witwen-Institut erworbenenWertpapiere sind von
ihm bei dem Vorstandeinzureichen.

§48. Beitreibung der Ausfertigungsgebühren, An-
trittsgelder und Kassenbeiträge.

Der Berechnerhat dafür zu sorgen,daß dieAusfertigungsgebühren,
die Antrittsgelder und die Beiträge, die er unmittelbar von den Zahl-
Pflichtigenoder von den mit der Erhebung derselbenbeauftragtenBe-
HördenentgegenzunehmenHai, zur rechtenZeit bezahltwerden. Etwaige
Rückständehat er ungesäumtkraft der dem Witwen-Jnstituteallgemein
nnd ohne Rücksichtauf den Gerichtsstandder verschiedenenMitglieder
beigelegten Zwangsvollstreckungsbefugnisnach vorgängiger dreitägiger
Verwarnung im Wege der Zwangsvollstreckungbeitreibenzu taffen.

§ 49. Einbehaltung der Kassenbeiträge von den
Gehaltszahlungen.

Falls die nach§ 48 verhängteZwangsvollstreckungnicht zur Be-
friedigungdes Witwen-Jnstituts führt, und in sonstigenFällen, in denen
der Vorstand es für gebotenerachtet, wird auf dessenBericht das vor-
gesetzteGroßherzoglicheMinisteriumerwirken, daß die rückständigenund
künftigenZahlungen an das Witwen-Jnstitut von demGehalte oder dem
Ruhegehalteder Zahlpflichtigenoder von den Hebungender Sterbe- und
Gnaden-Vierteljahredurchdie betreffendeBehördeeinbehaltenund an die
Witwen-Kasseeingesandtwerden.

Rücksichtlichder also einbehaltenenGelder geht das Witwen-Jnstitut
allen anderenForderungenunbedingtvor, so daß seineGelder ihm unter
keinen Umständenvorenthaltenund entzogenwerdenkönnen.

§ 50. Siegel des Vor stan des und der Kasse.
Der Vorstand führt zu seinen Ausfertigungen das ihm erteilte

-Siegel.
Der Kasseist für ihre Ausfertigungenebenfallsein Siegel gegeben.

§51. Portofrei h ei t.

Alle Postsendungenan das Witwen-Jnstitut, den Vorstandund die
Kassedesselbenmüssen bei Strafe der Zurücksendungportofrei erfolgen.

§52. Beschwerdeführung.

EtwaigeBeschwerdenüber das Verfahren des Berechnerssind bei
dem Vorstandanzubringen.

Die Beschwerdenüber das Verfahren, die Verfügungen, Anord-
nungen und Entscheidungendes Vorstandesaber gehenan das demselben
vorgesetzteGroßherzoglicheMinisterium,beidessenEntscheidunges bewendet.
-Der Rechtswegist überall nicht gestattet.

(Vgl. Nr. 33k.)

*26
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Nr. des Mitgliedes

In das GroßherzoglichMecklenburgischeWitwen-Institut für
Prediger und Lehrer :c. ist der jetzige

nach Vorschrift der Satzung vom 28 April 1911 mit einer für seine
dereinstige Witwe auf M festgestelltenWitwengeld-Ver¬
sicherungzum aufgenommen mit der Verpflichtung,
dafür vom genannten Tage ab einen in vierteljährlichenTeilbeträgen
zu eines jeden Vierteljahres fälligen Jahresbeitrag
von M> an die Witwen-Kassezu zahlen.

Die Antrittsgelder hat derselbemit . Ji
und die Ausfertigungsgebührenmit . . . Ji 4,
außerdemzu berichtigen.

Schwerin, den ten 19

(Siegel)

Ter Porstand
der GroßherzoglichMecklenburgischenWitwen-Institute.

Ausnahmescheinfür

—@^sg.
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Anlage c

Witwen-Nr,

Vorbemerkung.
1. Das Empfangsbekenntnisdarf nicht vor FälligkeitderZahlung,

-über welchees erteilt wird, also nicht vor dem t. April, 1. Juli, 1.
Oktober oder I. Januar ausgestelltund amtlichbescheinigtwerden-

2. Jede Witwe muß das Empfangsbekenntniseigenhändigunter-
'schreibenund hat diedarunter befindlicheBescheinigungsichin Gemäßheit
des § 36 Absatz3 der Satzung erteilen zu lassen.

3. Kann dieWitwenichtschreiben,somuß das Empfangsbekenntnis
?>on ihr mittelst dreier Kreuzeunterzeichnet,und daß solchesgeschehen,
.-ebenfallsamtlichbescheinigtwerden.

Empfangsbekenntnis.
J(> j,

den lten 19 fälliges, im vorauszahlbaresvier-
teljährlichesWitwengeldaus der GroßherzoglichenWitwen-Kassebar und
richtig empfangenzu haben, bekenneich hierdurch.

, den ten 19—

Bescheinigung.
Es wird hierdurchbescheinigt,daß die Ausstellerindas vorstehende

Empfangsbekenntniseigenhändigunterschrieben— unterkreuzt— hat
und im unverändertenWitwenstandelebt.

, den ten 10

(Ort des Siegels.)
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Anlage l>.

Waisen-Nr

Vorbemerkung.
1. Das Empfangsbekenntnisdarf nicht vor Fälligkeitder Zahlung,

über welchees erteilt wird, also nicht vor dem 1. April, 1. Juli, 1.
Oktober oder 1. Januar ausgestelltund amtlichbescheinigtwerden.

2. Der gesetzlicheVertreter hat das Empfangsbekenntniseigenhändig
zu unterschreibenund die darunter befindlicheBescheinigungsichgemäß
§ 36 der Satzung erteilen zu [äffen.

Empfangsbekcmltnis.
Hierdurchbekenne ich, das am Itcn 19

fällige, im voraus zahlbare vierteljährlicheWaisengeldfür d minder-
jährige des verstorbenen

nämlich
1. für d am 19 geborene mit M 4
2. für d am 19 geborene mit A -4
3. für d am 19 geborene mit M
4. für d am 19 geborene mit M
5. für d am 19 geborene mit M <4

im ganzenmit M 4

aus der GroßherzoglichenWitwen-Kassebar und richtig erhalten zu
haben.

, den 19

(Name.)

Bescheinigung.
Es wird hierdurch bescheinigt,daß d Aussteller daK

vorstehendeEmpfangsbekenntniseigenhändig unterschrieben— unter¬
kreuzt— hat, sowie daß die in dem Empfangsbekenntnisgenannten
hebungsberechtigtenWaisen nocham Lebenund unverheiratetsind.

, den 19

(Siegel.)
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336. Verordnungvom15. Juni 1912 zur Abänderungder SalMg
für die Versorgungder Witwen undWaisen der Prediger,
Organisten,Kantoren,Küsterund Lehrervoiu28. April 1911.

Nachdem Wir durch die am 17. Mai d. Js. bestätigte neue
Satzung für dieVersorgungderWitwen undWaisen derGroßherzoglichen
Zivil- und Militärdiener die Berechnungder Witwengelderauchfür die
Witwen-Jnstituts-Mitgliedermit einemDiensteinkommenüber 6000 Mk.
nachStufen von je 100 Mk. des Diensteinkommensund die zu zahlenden
Witwenkassenbeiträgeauf vier vom Hundert des Diensteinkommensunter
Beschränkungdes höchstenWitwengeldesauf 4500 Mk. und des höchsten
Witwenkassenbeitragesauf 600 Mk. bestimmt haben, haben Wir Uns
veranlaßt gesehen,auf eine gleicheBerechnungder Witwengelderund der
Witwenkassenbeiträgefür die Mitglieder des Witwen-Jnstituts für
Prediger pp. Bedacht zu nehmen und zur Abänderungder Satzung für
die Versorgung der Witwen und Waisen der Prediger usw. vom
28. April 1911 (Rbl. 1911 Nr. 21) hierdurchzu verordnen,was folgt:

ArtikelI.

An die Stelle der Anlage A der Satzung vom 28. April 1911
tritt die hiernebenbeigefügteAnlage A.

Artikel II.
DenjenigenMitgliedern, welchenach der Satzung vom 28. April

1911 in das Witwen-Jnstitut aufgenommensind und in Berücksichtigung
der für ihre jetzige Dienststellungzur Zeit maßgebendenBesoldungs-
grundsätzenach der hiernebenbeigefügtenAnlageA sofort oder später
höhereBeiträge als nach der Satzung vom 28. April 191t würden
entrichtenmüssen, soll es freistehen,ihre Versicherungnachder Satzung
vom 28. April 1911 von Bestand zu lassen, wenn sie binnen sechs
Wochennach der VeröffentlichungdieserVerordnungbeim Vorstandedes
Witwen-Jnstituts darauf antragen.

Artikel III.
Die Verordnungtritt mit dem 1. Juli d. Js. in Kraft.

GegebendurchUnser Staatsministerium.
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Anlage A.

Antritts- Aus-
ifertigungs-

Mitwen- Jähr¬ 1

Es sind aufzunehmen qeldver- licher © e Iiu ti r

nacheinemDiensteinkommen sicherung Beitrag 50 v. £?.
der

Beiträge

xv, £?•
der ver>,-
Summc

M Ji M M 4
I. Zn festenWitwengeldsätzen:

1. der Superintendent zu. . 1440 192 96 14 40

2. der Präpositus zu . . . 1020 102 51 10 20

3. der Pastor zu .... 900 90 ! 45 9 —

und, falls die vorstehendgenannten
Geistlichenfür ihreWitwen ein Wit-
tum aus der von ihnen verwalteten
Pfarre oder aus einer an dieStelle
des Pfarr-Wittums getretenenund
letzteresausschließendenStistungnicht
erhalten, je um 360 Mk. höher,
also

1. der Superintendent zu. . 1800 ' 240 120 18 —

2. der Präpositus zu . . . 1380 138 69 13 80

3. der Pastor zu .... 1260 126 63 12 60

II. Nachder Höhe des Dieustein-
koimnens:

die Hülssprediger,Organisten,
Kantoren, Küster und Lehrer dem-
nach bei einem Diensteinkommen
von 300 Jt bis 1099 JC . . 300 20 10 3 —

„ 1100 „ „ 1199 „ . . 330 24 12 3 30

„ 1200 „ „ 1299 „ . . 360 30 15 3 60

„ 1300 „ „ 1399 „ . . 390 36 18 3 90

„ 1400 „ „ 1499 „ . . 420 42 21 4 20
„ 1500 „ „ 1599 „ . . 450 48 24 4 50

„ 1600 „ „ 1699 „ . . 480 54 27 i 4 80

„ 1700 „ „ 1799 „ . . 510 60 30 5 10

„ 1800 „ „ 1899 „ . . 540 66 33 5 40

„ 1900 „ „ 1999 „ . . 570 72 36 5 70
„ 2000 „ „ 2099 „ . . 600 78 39 6 —

„ 2100 „ „ 2199 „ . . 630 84 42 6 30

„ 2200 „ „ 2299 „ . . 660 88 44 6 60
„ 2300 „ „ 2399 „ . . 690 92 46 6 90

„ 2400 „ „ 2499 „ . . 720 96 48 7 20

„ 2500 „ „ 2599 „ . . 750 100 50 7 50
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Antritts- Aus-
fertigungs-

ZVitwen- Jähr¬
Es sind aufzunehmen geldver- licher ©COUtlt

nach einem Diensteinkommen sicherung Beitrag 50 v. 23. ; v. r7.
der der vers,-

Beiträge Summe
M M M Jl 4

von 260V M bis 2699 „ . . 780 104 ! 52 7 80

„ 2700 „ „ 2799 „ . . 810 108 54 8 10

„ 2800 „ „ 2899 „ . . 840 112 56 8 40

„ 2900 „ „ 2999 „ . . 870 116 58 8 70

„ 3000 „ „ 3099 „ . . 900 120 60 9 —

„ 3100 „ „ 3199 „ . . 930 124 ! 62 9 30

„ 3200 „ „ 3299 „ . . 960 128 64 9 60

„ 3300 „ „ 3399 „ . . 990 132 66 9 90

„ 3400 „ „ 3499 „ . . 1020 136 68 10 20

„ 3500 „ „ 3599 „ 1050 140 70 10 50

„ 3600 „ „ 3699 „ 1080 144 72 10 80

„ 3700 „ „ 3799 „ 1110 148 74 11 10

„ 3800 „ „ 3899 „ . . 1140 152 76 11 40

„ 3900 „ „ 3999 „ . . 1170 156 78 11 70

„ 4000 „ „ 4099 „ . . 1200 160 80 12 —

„ 4100 „ „ 4199 „ . . 1230 164 82 12 30

„ 4200 „ „ 4299 „ . . 1260 168 84 12 60

„ 4300 n „ 4399 „ . . 1290 172 86 12 90

„ 4400 „ „ 4499 „ . . 1320 176 88 13 20

„ 4500 „ „ 4599 „ . . 1350 180 90 13 50

„ 4600 „ „ 4699 „ . . 1380 184 92 13 80

„ 4700 „ „ 4799 „ . . 1410 188 94 14 10

„ 4800 „ „ 4899 „ . . 1440 192 96 14 40

„ 4900 „ „ 4999 „ . . 1470 196 98 14 70

„ 5000 „ „ 5099 „ 1500 200 100 15 —

„ 5100 „ „ 5199 1530 204 102 15 30

„ 5200 „ „ 5299 „ . . 1560 208 104 15 60

„ 5300 „ „ 5399 „ . . 1590 212 106 15 90

„ 5400 „ „ 5499 „ . . 1620 216 108 16 20

„ 5500 „ „ 5599 „ 1650 220 110 16 50

„ 5600 „ „ 5699 „ . . 1680 224 112 16 80

„ 5700 „ „ 5799 „ . . 1710 228 114 17 10

„ 5800 „ „ 5899 „ . . 1740 232 116 17 40

„ 5900 „ „ 5999 „ . . 1770 236 118 17 70

„ 6000 „ „ 6099 „ . . 1800 240 120 18 —

„ 6100 „ „ 6199 „ . . 1830 244 122 18 30

„ 6200 „ „ 6299 „ . . 1860 248 124 18 60

„ 6300 „ „ 6399 „ . . 1890 252 126 18 90

„ 6400 „ „ 6499 „ . . 1920 256 128 19 20



— 410 —

Es sind aufzunehmen
nach einem Diensteinkoiinnen

Witwen-
aeldver-
sicherung

JC

Jähr¬
licher

Beitrag

JC

Antritts-

G e l'

50 v. B.

der
Beiträge

J0

Aus-
fertigunas-

ühr

\ v. £?.
der verf,-

Suinnic
M | 4

von 6500 M> bis 6599 M 1950 260 130 19 50
„ 6600 „ „ 6699 „ 1980 264 132 19 80
„ 6700 „ „ 6799 „ . . 2010 268 134 20 10
„ 6800 „ „ 6899 „ . . 2040 272 136 20 40
„ 6900 „ „ 6999 „ . . 2070 276 138 20 70
,, 7000 „ „ 7099 „ . . 2100 280 140 21 —>

„ 7100 „ „ 7199 „ . . 2130 284 142 21 30
„ 7200 „ „ 7299 „ . . 2160 288 144 21 60
„ 7300 „ „ 7399 „ . . 2190 292 146 21 90
„ 7400 „ „ 7499 „ . . 2220 296 148 22 20
„ 7500 ff ff i o99 ff , > 2250 300 150 22 50
„ 7600 „ „ 7699 „ 2280 304 152 22 80
„ 7700 „ „ 7799 „ . . 2310 308 154 23 10
„ 7800 „ „ 7899 „ . . 2340 312 156 23 40

„ 7900 „ „ 7999 „ . . 2370 316 158 23 70

„ 8000 „ „ 8099 „ . . 2400 320 160 24 —

„ 8100 „ „ 8199 „ . . 2430 324 162 24 30
„ 8200 „ „ 8299 „ . . 2460 328 164 24 60
„ 8300 „ „ 8399 „ . . 2490 332 166 24 90

„ 8400 „ „ 8499 „ . . 2520 336 168 25 20
„ 8500 ,, „ 8599 „ 2550 340 170 25 50

„ 8600 „ „ 8699 „ . . 2580 344 172 25 80
„ 8700 „ ,, 8799 „ . . 2610 348 174 26 10
„ 8800 „ „ 8899 „ . . 2640 352 176 26 40

„ 8900 ,, tr 8999 n 2670 356 178 26 70

„ 9000 ,, „ 9099 „ . . 2700 360 180 27 —

„ 9100 „ „ 9199 „ . . 2730 364 182 27 30

„ 9200 „ „ 9299 „ . . 2760 368 184 27 60

„ 9300 „ „ 9399 „ - . 2790 372 186 27 90

„ 9400 „ „ 9499 „ . . 2820 376 188 28 20

„ 9500 „ „ 9599 „ . . 2850 380 190 28 50

„ 9600 „ „ 9699 „ . . 2880 384 192 28 80

„ 9700 „ „ 9799 „ . . 2910 388 194 29 10

„ 9800 „ „ 9899 „ . . 2940 392 196 29 40
„ 9900 „ „ 9999 „ . . 2970 396 198 29 70

„ 10000 „ „ 10099 „ . . 3000 400 200 30 —

„ 10100 „ „ 10199 „ . . 3030 404 202 30 30

„ 10200 „ „10299 „ . . 3060 408 204 30 60

„ 10300 „ „10399 „ . . 3090 412 206 30 90
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Es sind aufzunehmen
nach ctnem Diensteinkommen

Witwen-
geldver-
sicherung

JC

Jähr¬
licher

Beitrag

M

Antritts-

G e

50 v, fj.
der

Beiträge
M

Aus-
fertigungs-

ii h r

* f.
der vers,-
Smniiie
Jt \ j

von 10400 J bis 10499 M . . 3120 416 208 31 20
„ 10500 „ 10599 „ . 3150 420 210 31 50
„ 10600 „ 10699 „ . . 3180 424 212 31 80
„ 10700 „ 10799 „ . . 3210 428 214 32 10
„ 10800 „ 10899 „ . . 3240 432 216 32 40
„ 10900 „ 10999 „ . . 3270 436 218 32 70
„ 11000 „ 11099 „ . . 3300 440 220 33 —

„ 11100 „ 11199 „ . . 3330 444 222 ; 33 30
„ 11200 „ 11299 „ . . 3360 448 224 33 60
„ 11300 „ 11399 „ . . 3390 452 226 33 90
„ 11400 „ 11499 „ . . 3420 456 228 34 20
„ 11500 „ 11599 „ . . 3450 460 230 34 5»
„ 11600 „ 11699 „ . . 3480 464 232 34 80
„ 11700 „ 11799 „ . . 3510 468 '234 35 10
„ 11800 „ 11899 „ . . 3540 472 236 35 40
„ 11900 „ 11999 „ . . 3570 476 238 35 70
„ 12000 „ 12099 „ . . 3600 480 240 36 —

„ 12100 „ 12199 „ . . 3630 484 242 36 30
„ 12200 „ 12299 „ . . 3660 488 244 36 60
„ 12300 „ 12399 „ . . 3690 492 246 36 90
„ 12400 „ 12499 „ . . 3720 i 496 248 37 20
„ 12500 „ 12599 „ . . 3750 500 250 37 50
„ 12600 „ 12699 „ . . 3780 504 252 37 80
„ 12700 „ 12799 „ . ' 3810 508 254 38 10
„ 12800 „ 12899 „ . . 3840 512 256 38 40
„ 12900 „ 12999 „ . . 3870 516 258 38 70
„ 13000 „ 13099 „ . . 3900 520 260 39 —

„ 13100 „ 13199 „ . . 3930 524 262 39 30
„ 13200 „ 13299 „ . . 3960 528 264 39 60
„ 13300 „ 13399 „ . . 3990 532 266 39 90
„ 13400 „ 13499 „ . . 4020 536 268 40 20
„ 13500 „ 13599 „ . 4050 540 270 40 50
„ 13600 „ 13699 „ . . 4080 544 272 40 80
„ 13700 „ 13799 „ . . 4110 548 274 41 10
„ 13800 „ 13899 „ . . 4140 552 276 41 40
„ 13900 „ 13999 „ . . 4170 556 278 41 70
„ 14000 „ 14099 „ . . 4200 560 280 42 —>

„ 14100 „ 14199 „ . . 4230 564 282 42 30
„ 14200 „ 14299 „ . . 4260 1 568 284 42 60
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Antritt5-
Aus-

fertigungs-
Witwen- Jähr¬

Geb ü b v
L- sind aufzunelnnen gelder- licher

nach einem Iiensteinkomnien sicherung Beitrag 50 v. R. J v. ß.
der der vers.-

Leiträae Summe

oK. X M

von 14300 Ji bis 14399 M . . 4290 572 286 42 90

14400 „ „ 14499 „ . . 4-32J 576 288 43 20

„ 14500 „ .. 14599 „ . . 4350 5 SO 290 43 50

„ 14600 „ „ 14699 „ . . 4380 584 292 43 80

„ 14700 „ „ 14799 „ . . 4410 588 294 44 10

„ 14800 „ „ 14899 „ . . 4440 592 296 44 40

„ 14900 "
„ 14999 „ . . 4470 596 298 44 70

15000 „ uud darüber . . . 4500 600 300 45 —

IX. Schutbauten. Schulhäuser.
(Vgl. Nr. 99. 201—204. 280.)

Instruktion
betr. die Ausführung der Bauten und Reparaturen bei den Ortsschulen

im Domanium.
Vgl. Nr. 53 Seite 112.

337. Reskriptdes KammerKollegiumsvom31. Dezember1840, betr.
Reinigungder Schnlschornsteine.

Die Reinigung der Schornsteine in den Schulhäusern muß auf

Kosten der Schulgemeinde geschehen,und diese hat dazu in derselbenArt,

wie zu den Bau- und Reparaturkostenbeizutragen.

338. Rundschreibender GroßherzoglichenKammer vom 22. Juli 1867,

betr. Asphaltsnßliödcn.

Von dem hohen Ministerium, Abteilung für Uuterrichts-An-

gelegenheiten, ist, auf Grund medizinalpolizeilicher Erachten, als

wünschenswertbezeichnet:
„daß mit Legung von Asphaltfußböden in Schulhäuferu ent-

„weder überhaupt nicht, oder dochnur dann weiter vorgegangen

„werde, wenn Fußböden von Brettern darüber gelegt werden

„können, und daß letzteresauch da befördertwerde, wo Asphalt-

„fußböden schongelegt sind."
Demzufolge wird das Zirkular vom 10. Oktober 1860 hierdurch

aufgehoben.
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Was hinsichtlichder vorhandenen, noch unbelegtenAsphaltfußböden
zu geschehenhat, werden Sie nach Beschaffenheitder einzelnenFälle er-
messenund vorschlagen.

339. Rundschreiben der GroßherzoglichenKammer vom 10. November
>875, betr. Schulbaukosten.

Sie erhalten zur Nachachtung eine an das GroßherzoglicheAmt
zu — — in Betreff der Erstattung von Schulbaukostenan Hofpächter
ergangeneVerfügung vom 26. v. M, sowie eine Abschriftdes in Bezug
genommenen8 29 Nr. 3 des betreffendenKontrakts.

Anlage I.
Im Anschlußerhalten Sie die in Sachen widerden Pächter

zu Hos — — wegen Erstattung von SchulbaukostenergangenenErkennt-
nisse zur Einsichtnahmemit dem Bemerkendaß darnach bei denjenigen
Hofpacht-Kontrakten,welche nach dem für die Zeit von Johannis 1865.
vis August 1869 gebräuchlichenFormular abgeschloffensind und also in
dem entscheidenden§ 29 sub 3 sowie der Hof- bauten, die nach
der Verordnung vom 29. Juni 1869, betr. Beteiligung der Gemeinden
im Domanium an den Ortsschulen.,auf den Hof entfallendenBeiträge zu
den baren Schulbaukosteuvem Hospächieraus der Amtskassezu erstatten
sind, und daß zu diesen baren Schulbaukosteuauch die Aufwendungen
für Baumaterialien, so weit letzterenicht etlva kontraktlichvom Pächter
in natura (wie Stroh h ) geliefert werden müssen, gehören.

Anlage II-

§ 29. Fortsetzung.
(Belastungen aus dem öffentlichenRecht.)

0
2)
3) Abgesehenvon den reglementsmäßigenErlegnissenzur Schulkasse

hat Pächter bis auf neue gesetzlicheoderadministrativeRegelungbezüglich
der Schule, Lehrer und Lehrerinnen, einschließlichPensionisten,alle und
jede Lasten (Kosten,Dienste, Naturalien) oder etwaigeSurrogatzahlungen
für dieselben, nach amtlicherReparation zu tragen. Bis auf weiteres
hat er namentlichauch:

Die Fuhren, Dienste, event- Surrogatzahlungen, zu Schulbauten,
Ackerbestellung,Anholung der Lehrer u. s. w. iu Gemeinschaftmit der
Dorfschaft nach Verhältnis des Hufenstandeszu leisten.

Beiträge zu den baren Kostender Schulbauten fallen demPächter,
abgesehen von den oben erwähnten etwaigen Surrogatzahlungen, nicht
zur Last.
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340. Kammer-Reskriptvom 12. Februar 1880, betr. Beiträge zu
Bauten und Reparaturen.

Beiträge zu Bauten und Reparaturen an Schulgebäudensindüber-
Haupt nicht aus der Forstkasse, sondern von der Gemeinde, in concreto
also von dem Holzwärter zu seinem Anteile zu tragen.

341. Rundschreibendes Unterrichts-Ministerium vom 8. Februar 1881,
betr. Sitnationsplan mtö Banriß.

Seit die Schulbauten im Domanium infolge der Einführung
der Gemeinde-Ordnung vom Jahre 1869 Sache der Gemeindengeworden
sind, fallen die zum Zweckder GenehmigungsolcherBauten zu machenden
Vorlagen meist so dürftig aus, daß es unmöglichist, ein zutreffendes
Urteil über die Projekte abzugeben. Das unterzeichneteMinisterium
sieht sich daher veranlaßt, folgendes zu bestimmen:

Jedem Antrag auf Genehmigung eines Baues, es mag sichum
einen Neu-, Durch- oder Anbau handeln, ist beizulegenein Sitnationsplan
und ein Bauriß.

Hierzu ist zu bemerken:
l. Situationsplan.

a) Derselbe muß das ganze Schulgehöft, außerdem die innerhalb
eines Umkreisesvon 35 m Halbmesserum den projektiertenBau liegen-
den nachbarlichenGebäude darstellen.

b) Einzutragen ist ein Maßstab in Metern, die Nordlinie und das
projektierte Bauwerk.

c) Für sämtliche im Situationsplan angegebenenGebäude ist die
Art der Bedachungzu bezeichnen,entweder durchSchrift oder durchFarbe
(harte Dächer mit Schwarz oder Rot, weicheDächer mit Gelb).

6) Kommen auf dem Gehöft resp. der Baustelle außergewöhnliche
Höhenunterschiedevor, welchefür die Bauanlage von Wichtigkeitwerden
können, so ist außerdem ein einfachesNivellement anzugeben.

2. Bauriß.
A. Für Schulhäuser ist erforderlich:

a) Darstellung des Grundrisses für Parterre und Dachräume,eines
Querschnittes und der Fa^ade, nebst Maßstab in Metern. Der Grund-
riß muß bei Durchbauten außer dem Projekt auch das gegenwärtigeGe-
bände darstellen,bei Anbauten das Neue vom Alten unterscheiden.

b) Angabe der Zahl der zu plazierendenKinder, Einzeichnungder
'Bänke, des Katheders und des Ofens in den Grundriß der Schulzimmer.

c) Angabe der Art und Weise der beabsichtigtenVentilation.
6) Zur Erläuterung des Baurisses ist anzugebendie Größe der

früheren Schulstube, falls sie sich nicht aus dem Grundriß ergiebt, die
bisherigeSchülerzahl, außerdem die Gründe, welcheden projektiertenBau
erforderlich erscheinen lassen. — Alles dies aber nur, insoweit es sich
nicht aus vorhergegangenen Verhandlungen ergiebt. Unter Umständen
können auch etwaige besondereVerhältnisse,besondersauf die Wohnung
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Bezügliches, wie außergewöhnlichstarke Familie u. s>w. Erwähnung
verdienen.

L. Für die Wirtschaftsgebäudeist erforderlich:
a) Grundriß und Querschnitt nebst Maßstab in Metern. Bei

Durch- oder Anbauten gilt das sub 2, A, a Erwähnte.
b) Anzahl der von der Schulkompetenzzu erzielendenFuderzahl an

Korn, Futter und Kartoffeln, das Fuder als kleines Fuder zu 20 Kubik-
meter gerechnet.

c) Angabe der Größe der zu veränderndenoder durchNeubau zu
ersetzendenWirtschaftsgebäude und des Korn- und Futtergelasses in
denselben.

6) Anzahl des zu haltenden Viehes.
Situationsplan und Bauriß sind zunächstnur skizzenartigin Blei

ausgeführt iu je einem Exemplarvorzulegen.NacherfolgterGenehmigung
ist beides völlig ausgeführt und soweit, als erforderlich,durch Balken-
läge und Querschnitt vervollständigt, in duplo einzureichen. Je ein
Exemplar bleibt bei den hiesigenAkten, das andere wird zurückgegeben.

Beamte haben die Gemeinde-Vorständemit diesen Vorschriftenbe-
kannt zu machen.

342. Rundschreiben des Unterrichts-Ministerium vom 1. März 1881,
betr. Besichtigungder Schnlgehöfte.
Dem Ministerium ist vorgetragenworden, daß die Schulhäuser in

den Domanial-Dörsern größtenteils nicht mehr in dem guten Standeerhalten werden, wie dies vor Einführung der Gemeindeordnunggewöhn-
lich war. Da es aus mehreren Gründen zur Zeit nicht möglichist, die
früher üblichen regelmäßigen Besichtigungender Schulgehöfiedurch dieAmtsbaubehördeuwieder einzuführen,die beaufsichtigendenPrediger aberbei ihren Schulprüfungen und Schulrevisionen öfter Gelegenheithaben,auf Mängel und Unordnungen an den Schulgebäudenaufmerksamzuwerden, so wünscht das Ministerium, daß sie von den Wahrnehmungensolcher Art, woserne sie es nicht für tunlich halten, die Schulvorsteheroder die Gemeindevorständeunmittelbar darauf hinzuweisen,den zustän-digen Domanialämtern Kenntnis geben, damit diese in den Stand ge-setzt werden, ihrem Aufsichtsrechteüber die Gemeindeverwaltunggemäßdie erforderlichenMaßregeln zu ergreifen, event. daß siedemMinisteriumBericht erstatten. Das Ministerium veranlaßt Sie, die Prediger IhrerDiözese,welcheSchulen in Domanial-Dörsern unter ihrer Aufsichthaben,hiervon zur Nachachtungin Kenntnis zu setzen. Den DomanialämternistAbschriftdieses mitgeteilt worden.

343. Reskript des Finanz-Ministerium vom 5. März 1883, betr.Banlastenbei Äüstereibanten.
Nach dem Sinne des § 10 der Declarator-V. vom21. April 1832soll zwar die Erhaltung der zur Zeit der Publikation der gedachtenVer¬



ordnung in den Küsterhäusernvorhanden gewesenenSchulräume sowohl

beiReparaturen als auch bei Neubauten den Aeraren in subsidium dem

Patronate und den Eingepsarrten zur Last fallen, nicht aber eine Um-

sangserweiteruug derselben, welche später im Interesse der Schule oder

der Schulstelle erforderlichwird. Die KostensolcherUmsangserweiterungen

fallen der Schulgemeindezur Last, gleichvielob die Erweiterung der zur

Normalzeit vorhanden gewesenenSchulräume durch einen Anbau an die

Wohn- oder Wirtschaftsgebäude der schulehaltendenKüster oder durch

umfänglichereBemessungder dem Schnlamte dienendenRäume bei einem

Neubau oder durch Heranziehung einzelner bis dahin zu Schulzwecken

nicht benutzter Räume ohne Umfangserweiterungder Gebäude selbst be-

wirkt wird. In dem letzteren, in concreto vorliegendenFalle vermag

sich die Schulgemeindeum so wenigerder Vaulast zu entziehen,da sieüber-

Haupt in solchemFalle keinen erzwingbaren Anspruch darauf hat, daß die

Räume des Küsterhauses gegen den Willen des Patronats und der Ein-

gepfarrten zu der Erweiterung der Schulräume verwandt werden. Daß

die Kostendes beabsichtigtenVorbaues der Schulgemeindezur Last fallen,

kann ohnehin keinemZweifel unterliegen.

344. Rundschreibendes Unterrichts-Ministerium vom 9. Januar 1890,

betr. Zuziehung der Kreisphysiker bei Schulbänken.

Die Aemter werden hierdurch angewiesen,denBaurissen,welchenach

Maßgabe der Ziffer 3 der Anlage A zu § 6 der Verordnung betr. die

Beteiligung der Gemeinden im Domanium an den Ortsschulen vom

29. Juni 1869 über Neubauten, Durchbauten und andere wesentliche

baulicheVeränderungen bei den Ortsschulen dem unterzeichnetenMiniste-

rium zur Genehmigung vorzulegen sind, insoweit es sichum Schul- oder

Wohngebäudehandelt, auch ein Gutachten des zuständigenKreisphysikuS

über den Bauplan von: Standpunkt der Schul- und Wohnungshygiene

aus anzuschließen.

345. Rundschreibendes GroßherzoglichenMinisterium,Abt. für Unter-

richts- und Medizinal-Angelegenheitenvom 1. Dezember 1904,

betr. Bau und Einrichtung ländlicher Volksschulhänser im To-

inaniniil.
Das unterzeichneteMinisterium gibt im nachstehendendie beim

Bau und bei Einrichtung ländlicher Volksschulhäuserim Domanium zu

beachtendenGrundsätze bekannt.
I. Bauplatz. § 1. Der Bauplatz für einen SchnlhauSbau ist

so zu wählen, daß er möglichstin der Mitte der Ortschaft und nicht in

der Nähe von stehendenGewässern oder solchen gewerblichenAnlagen

liegt, deren Betrieb starkes Geräusch verursachtoder welche ungesunde

oder übelriechendeAusdüustuugeuverbreiten. Auchmuß er möglichsthoch,

trockenund so groß sein, daß tunlichstneben oder in der Nähe der Bau-
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lichkeiten ein Turn- und Tpielplatz von möglichst 3 qm, jedoch nicht unter
1,50 qm Bodensläche für jedes Schulkind angelegt werden kann.

II. Bauliche Herstellung der Schulhäuser im allgemeinen- § 2.
Die Unterkellerung des Schulhauses soll jedenfalls soweit stattfinden, wie
es für die damit verbundenen Lehrerwohnungen notwendig ist- Die
Wände sind dnrch Isolierungen gegen Grundfeuchtigkeit und seitlich ein-
dringende Nässe zu schützen.

Die Kellersohle soll mindestens 0,30 m über dem höchsten Grund-
Wasserstand liegen.

Die Oberkanten der Fußböden des Erdgeschosses sollen mindestens
50 cm über dem das Gebäude umgebenden Erdreich oder Traufpflaster
liegen; die Höhenlage der Schulstube und der Lehrerwohnung kann eine
verschiedene sein, sodaß die letztere um 1—2 Stufen höher gelegt wird.

Auf dem Schulgehöft ist in der Regel ein Röhrenbrunnen —
nötigenfalls mit Enteisenungsanlage — herzustellen, welcher einwandfreies
Wasser in genügender Menge liefert und mindestens 4 m von Dung¬
plätzen und sonstigen Verunreinigungsplätzen entfernt ist.

Wenn in Rücksicht auf besondere Verhältnisse die Herstellung des
Brunnens als Kesselbrunnen zugelassen wird, so ist der Brunnen minde-
stens 10 m von Dung- und anderen Verunreinigungsplätzen entfernt
anzulegen.

Von der Herstellung von Schöpfbrunnen ist überhaupt abzusehen.
III. Verkehrsräume. § 3. Die Haustüren, welche den

Zugang zu den Schulräumen bilden, dürfen nicht unmittelbar in die
Schulstuben führen und sollen nach außen schlagen; sie sind einflügelig
und nicht unter 1,10 m lichter Weite anzulegen.

Freitreppen vor den Eingängen der Schulhäuser sind, wo sie nicht
vermieden werden können, mit genügend großem Podest (Plattform) vor
den Eingangstüren zu versehen.

An den Eingängen zum Schulgebäude sind zun? Reinigen des
Schuhwerks Fußkratzer anzubringen.

Zur Unterbringung der Ueberkleider und Kopfbedeckungen sind vor
den Schulräumen Vorplätze von einer der Kinderzahl entsprechenden Größe
anzulegen.

Die zum Obergeschoß führenden Treppen sind der Zahl der sie
benutzenden Kinder entsprechend breit, tunlichst unter Vermeidung von
Schwungstufen und mit Geländer nebst Handgriff anzulegen.

Die in der Schulstube führende, mindestens 1 m breite und nach
außen schlagende Tür muß zur Vermeidung der vielfach entstehenden
Beschädigungen an den Türeinfassungen mit besonders gut konstruierter
Ueberwölbung oder besonders kräftiger Ueberlagsbohle sowie gut einge¬
mauerter Füllung darüber versehen werden.

IV. Schulzimmer- a. Die Größe des Schulzimmers ist von
der Anzahl der Schulkinder abhängig. Die Größe ist bei einer Kinderzahl
bis zu 50 so zu bemessen, daß auf jedes Kind ein Flächenraum von
mindesten 1 qm — einschließlich des Raumes für Unterrichtsmittel,

27
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Katheder, für Ofen nebst Zubehör, sowie für die Gänge — und ein

Luftraum von mindestens 3 cbm kommt.

Bei einer größeren Schulkiuderzahl dürfen beide Mindestmaße eine

Verringerung erfahren und zwar so, daß bis zur Höchstzahl von 80

Kindern der Flächenraum aus 0,75 gm, der Luftraum auf 2,80 cbm

für jedes Kind sinkt.
Die Länge eines Schulzimmers soll nicht mehr als 10 m und die

Breite höchstens 6,40 m betragen. Dabei ist zu beachten, daß nicht

beide Höchstmaße zugleich zur Anwendung kommen und daß die Boden-

fläche 60 qra nicht übersteigt.
Die lichte Höhe muß zwecks ausreichender Belichtung im richtigen

Verhältnis zur Zimmertiefe stehen. Auch bei kleinen Klassen soll die

lichte Höhe unter keinen Umständen unter 3,20 in heruntergehen und

muß bei Klassen von 6 m Tiefe auf mindestens 3,75 m steigen.

b. Decke, Wände, Fußböden. Säulen oder Ständer in der Schul-

stube zur Unterstützung von Trägern unter der Decke sind möglichst zu

vermeiden; bei Schulstuben von höchstens 6,40 m Tiefe wird sich das

durch Verwendung eiserner Unterzüge leicht einrichten lassen.

Decken und Fußböden sind möglichst schalldicht herzustellen. Die

Decke ist zu weißeu, der aus gehobelten und gespundeten Brettern ge-

fertigte Fußboden ist zu ölen, die Wände sind glatt zu putzen und mit

einer lichten, warmen, giftfreien Farbe zu streichen. Diese Arbeiten, das

Oelen, Weißen und Streichen sind vor Beginn jedes neuen Schulhalb-

jahres zu erneuern.
c. Die Fenster der Klassenzimmer müssen, so weit als möglich, nach

einer Richtung der südlichen Hälfte des Horizonts liegen und die Fensterseiten

wenigstens 10 in von Gebäuden und nachbarlichen Grundstücken ent-

fernt sein.
Die Fenster sind nur in einer Wand derart anzubringen, daß das

Licht den Schulkindern von der linken Seite zugeführt wird.

Die Gesamtfläche der lichten Fensteröffnungen muß bei vollkommen

freier Lage mindestens l/s der Fußbodenfläche, bei durch Gebäude oder

Bäume beschränkter Lage bis zu l/* der Fußbodenfläche betragen. Bogen-

förmig geschlosseneFenster sind möglichst zu vermeiden, werden sie dennoch

verwendet, so sind obige Mindestmaße entsprechend zu erhöhen.

Der Abstand des Fenstersturzes von der Decke soll höchstens 0,15 in

betragen; zweckmäßig in allen Fällen ist deshalb die Anwendung von

eisernen Trägern. Die Brüstungshöhe der Fenster soll nicht weniger als

I m und die Breite der Fensterpfeiler bei starker Abschrägung nicht mehr

als 1,20 m betragen.
Wo es erforderlich erscheint, sind die inneren Fensterscheiben durch

mattes oder geripptes Glas nndurchsichtbar zu machen.

Etwa anzubringende Rouleaux dürfen in aufgezogener Lage die

Fensteröffnung auch nicht teilweise decken und müssen so breit sein, daß

in herabgelassenen: Zustande seitlich keine Sonnenstrahlen ins Zimmer

gelangen können. Es wird sich daher vernotwendigen, entweder die

Fensternische entsprechend zu konstruieren, oder die Rouleaur oberhalb



derselben anzubringen; letztere müssen aus farbigem hellen "Stoffe be¬
stehen. Etwaige seitlich aufziehbare Vorhänge sind ebenfalls derart anzu-
bringen, daß die Fenster auch bei zugezogenen Vorhängen geöffnet werden
können. Die Nische unter der Fensterbank ist als nachteilig fortzulassen
und die Fuge zwischen Blendrahmen und Fenstersohlbank außen durch
einen Blechstreifen zu dichten.

6. Aus einem Schulzimmer darf keine Tür unmittelbar in einen
Wohn-, Schlaf- oder Wirtschaftsranm der Lehrerwohnung, ausgenommen
zum Flur derselben, führen.

e. Bei der Anlage der Schulstuben ist auf eine künftig notwendige
Vergrößerung oder Vermehrung der Unterrichtsräume Rücksicht zu nehmen.

V. Heizung und Lüftung. a. Die Wahl und Konstruktion
der Oefen ist abhängig von der Größe des Schulzimmers und davon, ob
dasselbe eine oder mehrere Außenwände hat. Von diesen Außenwänden
ist die Fensterwand der Festigkeit und der kurzen Fensterpfeiler wegen
bei ein- oder zweigeschossigenBauten 1^/2 Stein stark, die anderen Außen-
wände der Wärme wegen ll/2 Stein stark mit Luftschicht herzustellen.

'Die Aufstellung der Oefen findet am besten annähernd in der Mitte der
der Fensterwand gegenüberstehenden Innenwand, gegebenenfalls der Raum-
ersparnis wegen in einer Nische statt.

Für kleinere Schulstuben werden in der Regel große Kachelöfen
mit Luftzuführung und mit Heiztüren an der Schmalseite genügen; für
große Schulstuben werden sogenannte Mantelöfen aus eisernen Rippen-
körpern bestehend (sog. Zimmerschachtöfen) und gegebenenfalls von außen
heizbar mit Zuführung frischer Luft von außen vorzuziehen sein.

d. Sämtliche Fensterflügel in den Schulzimmern sind zum Oeffnen
einzurichten. Die Oberflügel der Fenster sollen ganz oder teilweise um
die untere Kante drehbar und nach innen schlagend eingerichtet und seit-
lich mit Blechwangen versehen werden, sodaß die äußere Luft nicht seitlich
einfallen kann, sondern gezwungen wird, oberhalb des geöffneten Flügels
ins Zimmer einzutreten (Aachener Konstruktion). Zum Oeffnen und
Schließen dieser Kippflügel ist eine leicht und sicher wirkende Vorrichtung
anzubringen. Bei Außenwänden geringerer Stärke als 11/a Stein stark
(in vorhandenen Schulhäusern) sind anch Oberflügel um die mittlere
Achse drehbar zulässig.

Zur Herbeiführung eines genügenden Luftwechsels sind außer den
Fenstern noch weitere Einrichtungen für die Zuführung frischer, vorge-
wärmter Luft von außen und Abführung der verunreinigten Stubenluft
vorzusehen.

Die Luftzuführung durch einen Kanal von außen muß mindestens
25—30 cm oberhalb des Erdreiches oder Traufpflasters im Mauerwerk
beginnen, gegebenenfalls mittelst eines vertikal abfallenden Schachtes unter
dem Fußboden bis zum Ofen weitergeführt und in demselben, hinter
ihm oder seitwärts bis 10 cm über der Ofenhöhe fortgeführt werden.

Der lichte Querschnitt ist entsprechend dem Kubikinhalt der Schul-
stube nicht unter 800—900 Quadratzentimeter anzuordnen. Eine Vor¬

*27
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richtung zum Abschließen der von außen eindringenden kalten Luft ist

vorzusehen und möglichst geschützt vor mutwilliger Benutzung einzu-

richten.
Die Abführung der verbrauchten Stubenluft hat in jeder Klasse

durch einen lotrecht aufsteigenden Kanal von gleichem Querschnitt wie

derjenige des Zuführungsrohres in oder neben ver Wand zu geschehen,

der je nach den Verhältnissen über Dach oder im Dachraum mündet;

in beiden Fällen ist die Ausströmungsöffnung gegen Winddruck oder

gegen Verunreinigung in genügender Weise zu schützen.

In dem aufsteigenden Kanäle ist etwa -40—50 cm über dem

Fußboden und außerdem hart unter der Decke eine verschließbare Oeffnnng

von gleichem Querschnitt wie ihn der Kanal hat, die erstere für die

Winter-, die letztere für die Sommerventilation anzubringen.

Dieser Kanal mit den 2 Oeffnungen muß in einer Innenwand,

möglichst warm, aber auch möglichst entfernt von der Stelle liegen, an

welcher die vorgewärmte frische Luft ins Zimmer strömt.
VI. Einrichtung der Schulz immer. I. Bei der Be-

rechnung der Anzahl der Sitzplätze ist Rücksicht zu nehmen auf einen

Gang zwischen den mit Tischplatten versehenen Schulbänken und der

Fensterwand in einer Breite von wenigstens 40 cm, auf einen Mittel-

gang, wo ein solcher nötig wird, in einer Breite von mindestens 50 cm,

auf einen Gang au der inneren Längswand von mindestens 40 cm und

wenn in diesem Gange die Stubentür oder der Qfen liegt, von mindestens

60 cm.
Die erste Bankreihe muß von der Wand, an der sich der Katheder

befindet, mindestens 1,70 m, die letzte Bankreihe von der Rückwund

mindestens 0,30 m entfernt sein.
2. Die Mindestmaße bei mehrsitzigen Bänken sind für die Plätze

der Kinder durchschnittlich dem Alter entsprechend und der Körpergröße

nach in größeren Klassen anzunehmen wie folgt:
an Tischplattenlänge für die größten Kinder = G0 cm

an Tischplattenlänge für die Kinder mittlerer Größe — 55 cm

an Tischplattenlänge für die kleinsten Kinder = 50 cm.

Wo diese 3 Abstufungen zur Anwendung kommen, ist an Sitz-

plätzen annähernd zu rechnen ^ der Anzahl für die größten, '/* der¬

selben für die kleinsten und Va für die Kinder mittlerer Größe.

Bei Klassen mit geringerer Schulkinderzahl (etwa bis zu 50 Kindern)'
wird es genügen, nur 2 Abstufungen zu wählen und zwar 1ja der Anzahl

für die größten Kinder und 60 cm Tischplattenlänge und 2,3 derselben

für die übrigen und 55 cm Tischplattenlänge.
3. Die Schulbank (d. h. Sitz und Tischplatte) muß folgenden päda-

gogischen und hygienischen Anforderungen entsprechen:
a. Jedes Kind soll bequem nach seinem Platz gelangen können.
b. Beim Sitzen muß der Rücken des Kindes au eine nach oben

etwas von der senkrechten Lage nach hinten abweichende Fläche anlehnen

und zwar beim Lesen sowohl wie beim Schreiben. Danach muß eine

von der Hinteren, dem Kinde zugewandte» Kante der Tischplatte lotrecht.
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nach unten gezogene Linie auf die Sitzbank treffen, letztere muß also mit
ihrem vorderen Teile unter der Tischplatte liegen (sog. Minusdistanz.)

c. Trotzdem muß das Kind, wenn es aufgerufen wird, völlig
grade stehen können.

6. Die einzelnen Teile der Bank müssen in ihren Abmessungen
den verschiedenen Größen der Kinder möglichst angepaßt sein

Allen diesen Anforderungen entspricht unter allen Schulbanksystemen
am meisten die Landschulbank nach Rettig's System, welche 2 sitzig,
keinerlei bewegliche Teile hat, eine feste Minusdistanz zeigt, drehbar am
Fußboden befestigt ist, so daß nach dem Aufklappen derselben der Fußboden
auch unter derselben leicht und gründlich gereinigt werden kann. Der
Schüler kann in der Bank nicht aufstehen, kann aber ohne Störung des
Nachbarn und ohne Geräusch aus der Bank heraustreten; der Lehrer
kann überall zu dem Schüler gelangen. Die Bank kann auch von dem
weniger geübten Tischler in kleinen Ortschaften ohne Schwierigkeiten
hergestellt werden, da die das Patent ausnutzende Firma P. Joh. Müller
u. Co., Berlin SW. 46, Hedemannsstraße 15, sich nur die Lieferung
der Eisenteile vorbehält und nach Einsendung der Gruudrißskizzen der
Schulzimmer-Platzverteilungspläne Werkzeichnungen in natürlicher Größe
und Verdingungsbedinguugen kostenfrei liefert. (Vgl. Nr. 346.»

Wo die vorhandenen Mittel und der verfügbare Raum die Be-
fchaffung dieser Bänke nicht gestatten, ist die in Anlage A, Zeichnung 3
beschriebene Bank zu verwenden, die versuchsweise in einigen Schulen
eingeführt ist und sich zu bewähren scheint. Dem aufgerufenen Kinde
wird das stehen in natürlicher Körperhaltung dadurch möglich, daß
zwischen den Sitzen in bestimmter Weise Ausschnitte in der Bank gemacht
sind, sodaß die Kinder teils seitwärts aus der Bank heraustreten, teils
in die Ausschnitte hineintreten können. Es kommen hiernach für die
größten Kinder bei einer 4 sitzigen Bank zwei Ausschnitte, bei einer
5 sitzigen Bank drei Ausschnitte zur Berücksichtigung, wobei die Aus-
schnitte 0,28 m, die stehen gebliebene Sitzsläche 0,395 m breit sind.

Bei Kindern mittlerer Größe, für welche 0,55 m Tischlänge ge¬
rechnet wird, ist die Tischplatte einer 4 sitzigen Bank = 2,20 m lang,
die um 2 X 0,13 in kürzere Sitzbank wird dann 1,94 m lang nnd
bei zwei Ausschnitten von 0,25 m jeder der 4 Sitze = 0,36 m breit,
was genügen dürfte. Entsprechend werden die Abmessungen einer
5 sitzigen Bank für die größten Kinder und für die Kinder mittlerer Größe.

Die Gemeindevorstände sind anzuweisen, daß sie, falls neue
Schulbänke angeschafft werden müssen, neben dem Rat der Pastoren die
Zustimmung des Amtes einzuholen haben. Das Amt hat vor der Ent-
scheidung über die Wahl der Schulbank den zuständigen Kreisphysikus
und den Baubeamten zu hören.

4. Außer den Schulbänken muß das Schulzimmer ein einstnsiges
Podium für den Lehrer mit Sitz und Katheder, eine Wandtafel, die
matt sein und nicht glänzen soll, einen Wasserspucknapf für de» Lehrer
und mindestens einen zweiten Spucknapf für die Kinder und ein Ther-
mometer enthalten.
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5. Die Jndustrieschulstube, welche im Dachgeschoß hell und geräumig

augelegt werden kann, muß zweckentsprechend ausgerüstet werden-

VII. Die Abortanlagen. Die Aborte für die Schulkinder

sind nicht im Schulhause selbst und so anzulegen, daß vom Schulzimmer

oder von der Lehrerwohnung aus eine Überwachung der Eingänge

möglich ist.
Die Abortanlagen sind so anzuordnen, daß die Eingänge für die

Knaben an einer anderen Seite des Gebäudes liegen, als die Eingänge

für die Mädchen.
Während für die Mädchen ein oder mehrere Sitze mehr angelegt

werden müssen, als für die Knaben, ist für letztere außer der geringereu

Zahl der Sitze noch ein Pissoirraum einzurichten. Die Scheidewände

von Aborten für Kinder desselben Geschlechts müssen mindestens 2 m Höhe

haben. Falls Türen vor den einzelnen Abortsitzen angebracht werden

sollen, so sollen sie so eingerichtet werden, daß zwischen Türflügel und

Fußboden ein Zwischenraum von 0,15 m bleibt.
Bei allen Aborten ist für gute Lüftung und Beleuchtung der ein--

zelnen Sitze Sorge zu tragen.
Gemauerte Gruben unter Abortsitzen sind im allgemeinen als

praktisch nicht anzuerkennen und nur in Ausnahmefällen zu gestatten.

Zur Aufnahme der Fäkalien sind statt ihrer besonders konstruierte

Eimer, Kübel oder Kasten auf Rollen mit Haken zum Hinausziehen, je

uach der Entfernung bis zu den Entleerungsstellen, zu verwenden. Für

die Familie des Lehrers ist ein besonderer Abort anzulegen.

VIII. Lehrerwohnungen. Die Wohnung soll die erforder-

licheu Stuben, Kammern, Vorratsraum, Bodeu und Kellerraum haben.

Ob ein Rauchboden anzulegen ist, richtet sich nach den örtlichen und

wirtschaftlichen Verhältnissen.

Beim Bau ist zu beachten:
a. daß die Fenster der Wohn- und Schlafstuben möglichst nach der

Sonnenseite hin liegen;
b. daß bei den Fenstern auch der Teil über dem Kreuzholz sich

öffnen läßt;
c. daß die Kellerfenster da, wo das umgebende Erdreich es irgend

gestattet, so hoch über demselben angelegt werden, daß die unzweckmäßigen

Kellerhälse vermieden werden;
d. daß in den Küchen einOualmrohr von genügendem Querschnitte,

womöglich 0,27 m im Quadrat, nicht fehlt.
Die Zahl und Größe der Oekouomiegebäude richtet sich nach dem

Umfang der zur Stelle gehörigen Schulländereien.

IX. Spiel- und Turnplatz. Die Spiele und Turnplätze

sind am Rande mit Schatten gebenden Bäumen zu bepflanzen.

X. Allgemeine Bestimmungen. 1. Die vorstehenden

Grundsätze, welche sich nur auf Landschulhänser kleinerer Gattung (I- und

2 klassige Schulhäuser) erstrecken, finden auf größere Landschulhänser sinn-

gemäße Anwendung.
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2. Die Grundsätzesind bei dem Neubau von Schulhäusernund,
soweit es im einzelnenFalle nach den gegebenenVerhältnissenmöglich
bezw.gerechtfertigterscheint,auch bei Erweiterung oder sonstigerwesent-
licher Veränderung (Umbau, Durchbau pp.) vorhandenerSchulhäuser
zu beachten.

3. Die Bestimmungendes Zirkulars vom 22. Mai 1895 werden
hierdurchaufgehoben.

4. Die Vorlagen aus Ziffer 3 der Anlage ^ der Verordnungvom
29. Juni 1869, betreffenddieBeteiligungderGemeindenim Domanium
an den Ortsschulen(Vgl. Nr. 53), haben, soweitdas nicht schondurch
das Zirkular vom 8. Februar 1881 (Vgl. Nr. 341) vorgeschriebenist,
auch die in vorstehendembehandeltenVerhältnissezu erläutern.

Die Bestimmung des Zirkulars vom 9. Januar 1890 (Vgl. Nr.
344) bleibenvon Bestand.

346. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 19. Juli 1913,
betr. Schulbänke.
Die Firma H. F. Bruhn, Mölln in Lauenburg,Dampfsägewerk,

Schulmöbel-undHolzwarenfabrik,hat hierher das Modell einerzweisitzigen
Schulbankmit verschiebbarerTischplatte für Domaniallandschnlenüber-
sandt, und das uuterzeichueteMinisterium hat dieses von sachkundiger
Seite einer Prüfung unterziehenlassen.

Danachentsprichtdie zweisitzigeBruhnscheSchulbank(Größe 2 des
Katalogs) in allen einzelnenTeilen den Normalmaßen für Kinder von
6—8 Jahren, für ältere Kinder ist das Modell 3 und 4 des Katalogs
bestimmt. Die verschiebbareTischplattezeichnetsichdurch die Mechanik
der Verschiebungvorteilhaftaus: derApparat ist einfachund haltbar ge-
arbeitet und gestattetdie fast geräuschloseVerschiebung,auchfür schwache
Kinder. Das Lackierender Tischplatte kann indessenunterbleiben und
diesewie die übrigen Holzteileeinfachgebeiztwerden.

Das unterzeichneteMinisteriumnimmt aus dem VorstehendenVer-
anlassung,die GroßherzoglichenAemter für Neuanschaffungenvon Schul-
bänkenauf das BruhnscheBanksystemhinzuweisenund fordert dieAemter
hierdurchauf, auch die Gemeindevorständeauf diesesBanksystemauf-
merksamzu machen. Tie Kreisärzte haben Abschriftdes Zirkulars von
hier aus erhalten.

D.Mtter- und landschaftlicheSchuten.
SinngemäßeAnwendungfinden:

Nr. 43. 94. 102. 107. III. (Kinderlehre. KirchlicherSängerchor).
Nr. 50. 55. (Schulinspektion.)
Nr. 46. 48. 58. 87. 100. 128. (Schulzucht).
Nr. 52. 62. 63. 108. (Jmpfgesetz).
Nr. 64. 65. 83. 92. 121. 127. 143- (Religionsunterricht).
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Nr. 27. 70. 81. 82. 84. 85. 86. 88. 93. 110. 134. (Schulpflicht).
Nr. 77. 28. (Taufe. Taufschein).
Nr. 91. 40. 133. (Dienstkinderl.
Nr. 96. 119. (Nebenämter).

347. Patentverordnungvom 21. Juli 1821, betr. verbesserteEin¬
richtungdes Landschnlwesens.(Vgl. Ztr. 359).
Friedrich Franz etc. Inden: wir in dem folgenden,nach vor-

gewesenerBeratung mit Unsern getreuenStänden, ein neues Gesetzzur
Verbesserungdes Landschulwesensergehenlassen,und in demselben,nach
der Erklärung der Stände, die Last der Unterhaltung der Land-Schulen,
ohngeachtetdes ausgelösetenBandes der Guts-Untertänigkeit,fast ganz
allein, wie bisher, dem Gutsherrn verbleibt: so wollenWir dennochda-
durchden Grundsatz nicht aufgehobenhaben, das; die Unterhaltung der
Schulen eigentlicheine Last und Pflicht der Gemeindeist, deren Kinder
in der Schule gebildet und erzogenwerden sollen,und deshalb behalten
Wir uns bevor, diesen ganzen Gegenstand,und die nachstehendeGesetz-
gebung, in verfassungsmäßigemWege einer Revision zu unterwerfen,
wenn sichin Zukunft auf den ritterschaftlichenGütern die Bildung eines
Gemeinde-Wesenserst mehr entwickelthaben wird; wobeisodann dem
Gutsherrn die jetzt ihm zugeschriebenenLeistungennicht als eine unab-
ä n der l i che Verpflichtungsollenentgegengesetztwerden können.

Dies voransgesetzet,verordnenWir nun hiemit wie folget:
§ 1. Es müssenfür alle auf dem platten Lande in Mecklenburg

befindlicheschulfähigeKinder hinreichendeSchulen vorhandensein, jedoch
bedarf jedes Gut einschließlichseinerPertinenzenimmernur einer Schule.

§ 8. Ein jeder Schulort muß eine eigene,zu diesemZweckebe-
stimmte Wohnung haben, welchenebstder erforderlichenWohnungdes
Schullehrers, eine abgesonderte,zu keinemfremdartigenZweckedienende
Schulstubeenthält. (Vgl. Nr. 359 § 16, 1).

§ 11. In den Kirch-und Pfarrdörfern ist in der Regelder jedes-
malige Küster auch Schullehrer, indessenbleibtdieAnstellungeines ander-
weitigenSchullehrers unbenommen,in so ferne nicht bereits begründete
Rechtedadurchverletztwerden.

§ 12. Die Anstellungund Berufung der Schullehrerverbleibtden
Guts-Obrigkeitenund resp. den Patronen in Ansehungder Küster,unter
Beobachtungder obigen gesetzlichenBestimmungen. (Vgl. Nr. 353).
Bei einer eingetretenenErledigung ist die Stelle spätestensbinnen 3
Monaten wiederzu besetzen,welchesjedochim Fall der Kündigungsofort
geschehenmuß. Die EinführungundAnweisungder Schullehrergeschieht,
nach zuvorigem Auftrage der GntS-Obrigkeit,durchden kompetirenden
Prediger.

§ 16. Die Schullehrer,insofern sie nichtzugleichKüstersiud,stehen
unter der Gerichtsb.irkeitihres Wohnorts, und tragen alle ordentliche
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und außerordentlicheAbgaben,welcheverfassungsmäßigdurch landesherr¬
liche Edikte ihnen auferlegt werden. Auchsind sie den Bestimmungen
unterworfen, welchekünftig in Ansehungder Tragung von Gemeinde-
lasten etwa festgestelletwerden.

348. Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom22. Februar1872,
betr. Wicderbcsetzungerledigter Schnlsttlleii.
Das Ministeriumhat Grund anzunehmen,daß dieBestimmungin

§ 12 der AllerhöchstenV. vom 2t. Juli 1K21 über die rittet- und land
schaftlichenSchulen, wonachritter- und landschaftlicheSchulstelleubei
eingetretenerErledigungspätestensbinnen '> Monaten, falls aber die Er-
ledigung durch Kündigung geschehenist, sofort wiederzu besetzensind,
nicht immer genügendeBeachtungfindet. Die Superintendentenwerden
deshalbhierdurchveranlaßt, die Prediger ihrer Diözejcanzuweisen,daß
sie jedesmalsowohlvon geschehenerErledigung,als auchvon der Wieder-
besetzungeiner solchenSchulstellcresp. mit einer Schnlstelleverbundenen
Küsterstellesofort Ihnen Anzeigemachen. Falls dann dieWiederbesetzung
über die gesetzlichzugestandeneFrist hinaus verzögertwerdensollte,haben
Sie darüber unverzüglichan das unterzeichneteMinisteriumzu berichten.
(Vgl. Nr. 352).

Ferner ist es, wie dein Ministeriumbekannt,hin und wieder vor-
gekommen,daß ritter- und landschaftlicheSchulstellen,welchevakant oder
deren Inhaber durch Krankheit oder Alter an der eigenenVerwaltung
ihres Dienstesverhindertwaren, von Hülsslehrernverwaltetwordensind,
die ihre BefähigungdurchBestehender gesetzlichenPrüfung nichtdar-
getau hatten, ohne daß dazu die erforderlicheDispensationnachgesucht
und erteilt worden wäre. Sie wollendie Prediger Ihrer Diözesean-
weisen, daß sie auchvon Fällen der Art sofort Ihnen Anzeigemachen,
und die bei Ihnen eingegangenenAnzeigenmit Hinzufügungder etwa
dienlicherscheinendenBemerkungenhierher einreichen.

Reskriptvom 20. Mai 1878, betr. Zchnlgcldbei rittcrschaftlichcn
Schulen.
Aus Ihren Vortrag vom 16. d. M. wird hiemiterwidert,daß im

Allgemeinenden Eltern nicht gewehrt werden kann, ihre Kinder nach
einem andern Orte in Wohnungund Kostzu geben,es sei deuu, daß
darin eine Umgehuug der gesetzlichenBestimmungenüber Schulbesuch
». s. w. gesehenwerdenmüßte; und daß, wenn sie von diesemRechte
Gebrauchmacheu,ihre Kinder zu der Schule des Ortes pslichtigwerden,
an welchemsie, die Kinder, zu der Zeit ihren Aufenthalthaben. Dem-
nach ist auch für solcheKinder das gesetzlicheSchulgeldnicht an den
Lehrer der Schule des Wohnortes der Eltern, sondernan den Lehrer
des Aufenthaltsortesder Kinder zu entrichten.
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350. Reskript beöUnterrichts-Ministeriumvom 13. April 1881, betr.
Unterbringungvon Kindern ohne Tienstscheinin anderen Fa-
niilien.

Auf Ihren Vortrag vom 11. b. M. wird hiermit erwidert, daß
die Zirkular- Verordnungvom 5. Oktober 1880 schonaus dem Grunde
nur für die Domanialschulenerlassenist, weil die Erteilung von Dienst-
erlaubnisscheinenbei ritterschaftlichenSchule« nach g 9 der Verordnung
vom 3. April 1879 nicht deu Predigern sondern den Gutsobrigkeiten
zusteht, und die Prediger nur vorher die erforderlichePrüfung anzn-
stellen und zu ermitteln haben, ob die vorgeschriebenenBedingungen
erfüllt sind. Was aber dieFrage betrifft, ob es zulässigsei, daßKinder,
welche das zur Erlangung von Diensterlaubnis erforderlicheAlter noch
nicht haben, von ihren Eltern in eine andere Familie gegebenwerden,
so steht den Eltern zwar im allgemeinen das Rechtzu, in dieser Be¬
ziehung über ihre Kinder zu verfügen, dasselbe darf aber nicht zur
Umgehungder gesetzlichenBestimmungenüber die Erteilung von Dienst-
erlanbnis gemißbrauchtwerden. Wenn dies geschieht,so sind im ritter
schaftlichenLandesteile die Gutsobrigkeiten und für das Domanium die
Aemter berechtigtund verpflichtet,gegen solchenMißbraucheinzuschreiten,
und es ist Sache der Prediger und Lehrer in vorkommendenFällen
dazu die Anregungzugeben.

Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 2l>.Juni 1884, betr. Schill-
geldzahlnngauswärtiger Kinder.

Vgl. Nr. 85.

3."»!. Entscheidungdes Unterrichts-Ministeriumvom 10. Oktober1885,
betr. Abgabeeiner Stoppelgans.

Auf den von dem früheren Gutsbesitzerund jetzigenPächter zu— — — —, in eurem Namen erstattetenBericht vom 26. vor. Mo».,
betreffendAbgabeeinerStoppelgans vonSeiten des dortigenSchullehrers
erwidern Wir, daß die in § 2e der Verordnung vom 3. April 1879
den ritterschaftlichenSchullehrernzuerkannteWeidegerechtigkeitfür einige
Gänse, insofern dieselbe für andere Gutseinwohner üblichist, als ein
Teil der von der Gutsobrigkeit zu gewährendenBesoldung angesehen
werden muß, und deshalb nicht durcheine audere Gegenleistungvon
Seileu des Schullehrers, als welche in seiner amtlichenTätigkeit ent-
halten ist, z. B. nicht durch Abgabeeiner Stoppelgans u. dgl., erkauft
werden soll. Dem dortigen Schullehrerwird demnachdie Abgabeeiner
Stoppelgans zu erlassen sein.
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352. Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 19. November1892,
betr. Wiederbesetzungerledigter Schillstellen.

Das Ministerium hat wiederholt in Erfahrung gebracht, daß die
Vorschriftin § 12 der V.-O. vom 21. Juli 1821, betr. die ritter- und
landschaftlichenLandschulen,wonach ritter- und landschaftlicheSchul-
stellenund mit demSchuldiensteverbundeneKüsterstellenauf dem Lande
nach eingetretenerErledigung spätestensbinnen 3 Monaten, und wenn
die Erledigung durch Kündigung verursacht ist, sogleichwiederbesetzt
werden sollen, nicht immer genau befolgtwird. In neuerer Zeit, wo
Mangel an Lehrern sich eingestellthat, ist es vorgekommen,daß Schul-
stellen, deren Inhaber weggezogenoder gestorbenoder zur Verwaltung
seines Amtes uufähig geworden war, längere Zeit unbesetztgeblieben
sind, und der Unterricht ebenfalls solange ganz ausgefallen ist. An
anderenOrten sindzwar Lehrer angestelltworden,zum Teil aus anderen
Ländern, aber solche,welchedie für das hiesigeLand vorgeschriebene
Prüfung nicht bestandenhatten. An nochanderenOrten sinddie Schul-
kinderaus deu lehrerlosenSchulen einstweilenbenachbartenSchulen zu-
gewiesen. Von allen VorkommnissensolcherArt muß das Ministerium
rechtzeitigKenntnis empfangen, um die gesetzlicheOrdnung aufrechtzu
erhalten, gegen Ordnungswidrigkeitenentwedersogleicheinschreiten,oder
nach Lage der Sache ermitteln zu können,ob und inwieweitzeitweilig
Dispensationvon DengesetzlichenVorschriftengegebenwerdenkönne.Das
Ministerium verordnetdeshalbhierdurch,daß die Prediger, welcheritter-
und landschaftlicheLandschulenzu beaufsichtigenhaben von Unregel-
Mäßigkeitenund OrdnungswidrigkeitensolcherArt sogleichdenzuständigen
Superintendenten,dieseaber dem MinisteriumAnzeige,unter genauerer
Darlegung der Verhältnisse,machensollen.

Zugleich bringt das Ministerium die Bestimmungin der Rund-
schreiben-Verordnungan die Superintendentenvom 22. Februar 1872
(Vgl. Nr. 348) wieder in Erinnerung, daß die Prediger von jeder Er-
ledigung sowohl, als auch von jeder Wiederbesetzungeiner ritter- und
landschaftlichenLandschulstelledem zuständigenSuperintendentensogleich
Nachrichtgebensollen.

Die Superintendentenwerdenhiemit beauftragt, diePrediger ihrer
Diözese,welchendie Aufsichtüber ritter- und landschaftlicheLandschulen
obliegt,von dieserVerordnungzur Nachachtungin Kenntnis zu setzen.

Verordnung vom 31. Dezember 189ß, betr. die Kommissionsiir die
ritter- und landschaftlichenLandschulenund siir die Volks-»ndBür^er-
schulender Städte und der ritterschaftlichenFlecken. lSchulkommission).

Vgl. Nr. 31. 33.
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353. Entscheidungdes LandgerichtsGüstrow vom Zt. Oktober1899:
(>in in der Ritterschaft angestellterKüster und Lchnllehrergilt
als öffentlicherBeamter. Tie Genügimgder Dienstpflichtdurch
denselbenist im Wege der Dienstanfsichtdiirchznscyeu.

— — Wenn aber die Gutsherren kraft ihrer ständischenMachtbefugnisse,
also als selbständigeTräger obrigkeitlichenRechts, Schullehrer anstellen,
so darf hieraus begrifflich kein Einwand gegen die Beamteneigenschaft
der ritterschaftlichen Lehrer entnommen werden. Es liegt eben in den
ständischenVerhältnissen begründet, daß Befugnisse,welcheim modernen
Staate nur der Laudesregierung oder gewissen in deu staatlichenOr-
ganismus eingegliedertenKorporationen oder Behörden zustehen, hiervon
Privatpersonen als Trägern öffentlicher Rechte ausgeübt werden. Als
Träger der Gutsobrigkeit verleiht der Gutsherr ein öffentlichesAmt und
die Landesherrschaft ist von jeher bemüht gewesen,den sich durch die
Verteilung obrigkeitlicherBefugnisse auf zahlreichePersonen ergebenden
Ungleichheitenund Willkürlichkeitendadurch zu begegnen, daß sie ein
Mindestmaß der bei den Lehranstellungenzu beobachtendenBedingungen
durchsetzteund im Wegeder SchnlanfsichtaucheineeinheitlicheOrganisation
des Schulwesens erstrebte. Soweit die Ausübung des Lehramtes in
Betracht kommt, nimmt daher der ritterschaftliche eine Stelluug ein,
welche derjenigen des landesherrlich bestelltenLehrers in ihren wefent-
lichen Punkten entspricht. Roch handgreiflicherals die des gewöhnliche»
ritterschaftlichenLehrers tritt die öffentlichrechtlicheStellung desjenigen
Lehrers hervor, der zugleichKüster ist. Bei diesemkonkurriertdie landes¬
herrliche (Oberbischöfliche)Bestellung mit der Anstellungseitens der Guts-
obrigkeit zur UÜbertragungdes verbundenen Amtes.
— -— Uebrigens hat auch die Meckl. Gesetzgebungdie von den Orts-
obligkeiten (Gutsbesitzern u. f. w.) an den öffentlichenSchulen an-
gestellten Lehrer als öffentlicheBeamte ausdrücklichaufgeführt. Ebenso
sind die ritterschaftlichen Landschullehrer als Beamte im Sinne der
Meckl. Ausf. V.-O. z. Bürgerl. Ges. B. § 38 anzusehenund endlich
hat in strafrechtlicherBeziehung die Praxis nie Bedenkengetragen, die
ritterschaftlichenSchullehrer als Beamte anzusehen.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, daß der Küsterund SchullehrerG.
als öffentlicher Beamter zu betrachten ist, und daß der Antragsteller,
wenn er als Schulobrigkeit von ihm die Ausführung des Lehreramts
fordert, diesen dem öffentlichenRechte angehörigen Anspruch nicht auf
dem Wege des Zivilprozessesgeltend machenkann. Die Genügung der
Dienstpflicht durch den öffentlichenBeamten ist im Wege der Dienst
aufsieht und cv. des Disziplinarverfahrens durchzusetzen,und das ein¬
heimische Recht bat in der V.-O. vom 3 t. Dezember 1896, betr. die
Kommissionfür die ritter- und landfchaftl.Landschuleneine Disziplinar-
behörde für die Landschullehrergeschaffen,wie denn eine solchefür die
Küster in dem Konsistoriumund oberen Kircheitgerichtbereits bestand.
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354. Verordnungvom20. Februar 1901, betr. die Fürsorge für die
Witwen und Waisen der an ritter- und landschastlichenLand-
schalen angestelltenLehrer und schnlhaltendenKirchendiener.
(Vgl. Nr. 355. 356.)
Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Kommunikation mit

Seiner KöniglichenHoheit dem GroßherzogevonMecklenburg-Strelitzund
nach verfassungsmäßigerBeratung mit den getreuen Ständen über die
Versorgung der Witwen und Waisen der an ritter- und landschaftlichen
Landschulenangestellten Lehrer und schulhaltendenKirchendiener, was
folgt :

§ 1. Die Witwen und Waisen der an ritter- und landschaftlichen
LandschulenangestelltenLehrer und schulhaltendenKirchendiener erhalten
nach Maßgabe der nachstehendenBestimmungen aus dem Landkasten
Witwenpensionenund Waisengelder.

§ 2. Für den im § ] angegebenen Zweckwird bei dem Land-
kästenin Form einer Balance eine Witwen- und Waisenkasseerrichtet,
in welchedie satzungsmäßig von den Mitgliedern zu leistendenBeiträge
und Gebühren,die Zinsen der angesammeltenKapitalien, die nach § 3 zu
erhebende Hufensteuer und die aus irgend einem Rechtsgrundeetwa er-
wordenen Zuwendungen fließen, und aus welcherdie Witwenpensionen
und Waisengelderund die Verwaltungskostengezahlt werden.

Der Engere Ausschußvon Ritter- und Landschafterteilt demLand-
kästendie für die Berechnung der KasseerforderlichenAnweisungen,trifft
die Bestimmungen über die Anlegung und Verwaltung des Vermögens,
der Kasseund vertritt dieselbegerichtlichund außergerichtlich.

§ 3. Soweit die Einnahmen der Kassezur Deckungder ihr ob-
liegenden Ausgaben nicht ausreichen,darf das angesammelteVermögen
in seinemKapitalstandeherangezogenwerden.

Der nach Aufwendung des Kapitalbestandeszur Deckungder Fehl-
betrüge erforderlichejährlicheBedarf der Kasseist durch eiue Hufensteuer
nach Maßgabe der Vorschriften in § 11 Abs. 2 der Verordnung vom
30. Dezember 1896, betreffend die Pensionierung der an ritter- und
landschaftlichenLandschulenangestelltenLehrer, aufzubringen.

§ 4. Für die Aufnahme der Mitglieder, für die vondenselbenan
die Witwen- und Waisenkassezu leistendenZahlungen, für die Gewährung
der Witwenpensionen und Waisengelder, sowie deren Erhebung gilt
die in Anlage I
angeschlosseneSatzung.

Diese Satzung kann mit LandesherrlicherGenehmigungdurch Be-
schlußder Stände abgeändert werden.

An dem Vermögen der Kasse haben die Mitglieder keineweiter-
gehenden Rechte,als ihnen durch diese Verordnungund die angeschlossene
Satzung eingeräumt werden.

§ 5. Alle ritter- und landschaftlichenLandschullehrerund schul-
haltenden Kirchendiener,welchenach dem Inkrafttreten der Verordnung
vom 30. Dezember 1896, betreffenddie Pensionierung der an ritter- und
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landschaftlichenLandschulen angestellten Lehrer, dauernd angestellt sind
bezw, angestellt werden, sind, sofern sie nicht dem Witwen-Jnstitut für
Prediger, Organisten, Kantoren, Küster und Lehrer, oderetwa auf Grund
sonstigerstatutarischerBestimmungen einer anderen Witwenkasseangehören
müssen, zur Teilnahme an der Witwen- und Waisenkassenach Maßgabe
der Satzung berechtigtund verpflichtet,

§ G. Die Schulkommissiontrifft die für die Aufnahme und Wie-
deraufnahme der Mitglieder, für das Ausscheidenund die Ausschließung
derselben, für die Feststellungdes Diensteinkommens,der Beiträge und
der Gebühren, der Witwenpensionen und Waisengelder, für die Ent-
ziehung der Witwenpensionen,sowie die sonst nachMaßgabe der Satzung
erforderlichen Verfügungen, soweit solche nicht zur Zuständigkeit des
Engern Ausschussesstehen.

Dieselbe hat dem Engern Ausschuß unverzüglich von allen Verfü¬
gungen Mitteilung zu machen,zufolge deren Zahlungen an die Witwen-
und Waisenkassezu leisten oder aus ihr zu entrichten sind.

Der Engere Ausschuß erteilt auf Grund dieser Mitteilungen die
erforderlichenAnweisungenan den Landkasten,

§ 7. Gegen die auf Grund dieser Verordnung und Satzung er-
lassenen Entscheidungen, Verfügungen und Anordnungen der Schnlkom-
Missionist die Beschwerdenach Maßgabe der §§ 30 ff, der Verordnung
vom 31. Dezember 1896, betreffend die Kommission für die ritter-
und landschaftlichenLandschulen und für die Volks- und Bürgerschulen
der Städte und der ritterschaftlichenFlecken(Schulkommission),zulässig.

Heber die Beschwerde entscheidet das Großherzogliche Staats-
Ministerium, bei dessenEntscheidungeS bewendet.

Der Rechtswegist überall nicht gestattet,
§ 8. RückständigeZahlungen der Witwenkassenmitgliederwerden

im Wege der Zwangsvollstrecknngnach Maßgabe der Verordnung vom
5. Juli 1881, betreffenddie Zwangsvollstreckungsordnung,für den Land-
kästenbeigetrieben,

§ 9, Die Behörden des Landes sind verpflichtet,demErsuchender
Schulkommission in den nach Maßgabe dieser Verordnung und der an-
geschlossenenSatzung zu ihrer Zuständigkeit stehenden Angelegenheiten
Folge zu leisten.

10, Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1901 in Kraft,
Diejenigen ritter- und landschaftlichenLandschullehrerund schulhal-

tenden Kirchendiener,welchevor dem Inkrafttreten der Verordnung vom
30. Dezember 1896, betreffenddie Pensionierung der an ritter- und land-
schaftlichenLandschulen angestellten Lehrer, dauernd angestelltsind, sind
berechtigt, der Witwen- und Waisenkasse beizutreten, sofern nicht zur
Zeit der Aufnahme im Falle ihres Todes ihren Witwen bereits ein An
sprnch auf Pension nach Maßgabe des § 10 der gedachtenVerordnung
zustehenwürde,

Falls sie von diesemRechte Gebrauch machen wollen, haben sie
ihre Aufnahme spätestens binnen einem Jahre nach dem Inkrafttreten
dieser Verordnung bei der Schulkommissionzu beantragen.



Die Beiträge haben sie allemal vomTage des Inkrafttretens dieser
Verordnung ab zn entrichten-

Anlage I

Satzung
der Witwen- und Waisenkassefür ritter- und landschaftlicheLandlehrer

und schulhaltendcKirchendiener-

Erster Abschnitt.
Von der Ausnahme.

§ 1. Die Aufnahme in die Witwenkassegeschiehtnach den Sätzen
des Einteilungsverzeichnissesin

Anlage A,
welchesfür die Witwen und Waisen der Mitglieder maggebendist-

Für dieAufnahme derLehrer und fchulhaltendenKirchendienernach
Maßgabe dieserSätze entscheidetdas Diensteinkommen,welchesihnen zur
Zeit ihrer Aufnahme in die Witwenkassegewährt wird, jedochmit fol-
gender Beschränkung:

Mitglieder, welchenach dem Einteilungsverzeichmfsezu
einer Witwenpension unter 225 Mark aufzunehmen sein
würden, dürfen zu einer Witwenpensionvon 225 Mark auf-
genommenwerden, wenn sie darauf vor ihrer Aufnahme bei
der Schulkommissionantragen.

So oft ein Mitglied in ein Diensteinkommenaufrückt,
womit eine höhere Witwenpension, als worauf dasselbe bis
dahin aufgenommenwar, nach der Anlage A verknüpft ist,
hat eine erneuerteentsprechenderhöhteAusnahme stattzufinden-
Desgleichen hat, wenn ein Mitglied nach seiner Aufnahme
auf ein Diensteinkommenherabgesetztwird, womit nach An-
läge A eine geringere Witwenpension verbunden ist, eine
erneuerte Aufnahme zu dieser geringeren Witwenpension
zu geschehen,wofern nicht das Mitglied vor verfügter Auf-
nahmeveränderung der Schulkommissionausdrücklicherklärt
hat, die ihm bis dahin versicherteWitwenpensiouerhalten zu
wollen.

§ 2. Feststellungdes Diensteinkommenszum Zweckder Aufnahme.
Für die Aufnahme in die Witwenkasseist das in Gemäßheit der

Verordnung vom 29-Dezember 1896, betreffenddieRegelung desDienst-
einkommensder an den Landschulenim Domanium, an den ritter- und
landschastichenLandschulenund an den Volks- und Bürgerschulenin den
Städten und FleckenaugestelltenseminaristischgebildetenLehrer, geregelte
Diensteinkommenmaßgebend. Im Uebrigen sind Naturalemolumenteund
zufälligeHebungen zu dem Betrage, wozu sie dem Mitglieds auf fein
Gehalt angerechnetsind, in Fällen aber, wo dies nicht angeht, nach bil-
liger Schätzung, soweit tunlich unter Berücksichtigungdes Durchschnitts¬



ertrags der letzten fünf Jahre zu berechnen. Es kommenaber bei Fest-
stellung des Diensteinkommensfür die Aufnahme in die Witwenkasse
nicht in Anrechnung die bewilligteVergütung für die nur vorübergehend
oder auf bestimmteZeit übertragene Verwaltung eines Amts, Vergütung
für Dienstaufwand, Belohnungenfür geleistetebesondereDienste, einmalige
außerordentlicheUnterstützungen oder Zuwendungen und persönlicheZu-
lagen für eine im Voraus bestimmteZeit.

§ 3. Zeit der Aufnahme.

Die Aufnahme in die Witwenkasse,sowie die später durch Gehalts-
Verbesserungoder Verminderung veraulaßte erneuerte Aufnahme wird
ungesäumt nach erfolgter Anstellung, bezw. nach eingetretenerGehaltsver-
besserung oder Verminderung durch die Schulkommissionverfügt und ist
auf den Tag zu setzen, mit welchem die Zahlung des Gehalts beginnt
oder die Gehaltsveränderung eingetreten ist.

§ 4. Anmeldung zum Zweckder Aufnahme.

Jeder, der zum Eintritt in die Witwenkasse verpflichtetoder er-
neuert aufzunehmenist, muß sich bei der Schulkommission,wenn nicht
innerhalb der ersten drei Monate nach der Anstellung oder nach der die
erneuerte Aufnahme bedingendenVeränderung seiner dienstlichenVerhält-
nisse Verfügung wegen seiner Aufnahme oder erneuerten Aufnahme er-
gangen ist, binnen weiteren drei Monaten melden.

§ 5. Aufnahmeschein.
Heber die gescheheneAufnahme in die Witwenkasse,sowie über jede

spätere erneuerte Aufnahme wird den Kassenmitgliedernein Aufnahme-
scheinnach dem Muster in

Anlage B
erteilt.

Dem bei der ersten Aufnahme in die Witwenkassezu erteilenden
Aufnahmescheinwird ein Abdruckdieser Satzung angeschlossen.

§ 6. Dauer der Teilnahme an der Witwenkasse.
Rücksichtlichder im Amte stehendenMitglieder.

Den Mitgliedern derWitwenkasseist, so lange sie in einemDienst-
Verhältnisse stehen, welches sie zum Eintritt in die Witwenkasse ver-
pflichtet, das freiwillige Ausscheidenaus derselbennicht gestattet.

§ 7. b) Rücksichtlichder in den Ruhestand Versetzten.
Die mit Pension in den Ruhestand tretenden Witweukasseu-Mit-

glieder bleiben
l wenn und so lange sie verheiratet sind, sowie
2. wenn und so lange sie aus einer vor ihrer Pensionierung ge¬

schlossenenEhe Kinder unter M Jahren haben,
Mitglieder der Witwenkasse, sie können sedochbinnen 6 Wochen nach
ihrer Pensionierung verlangen, auf die ihrer Pensionierung entsprechende
Witwenpension herabgesetztzu werden.



Nach dem Tode ihrer Ehefrau oder nach rechtskräftigerfolgter
Scheidung von derselben,und sobald das jüngste ihrer unter 2 näher be-
zeichnetenKinder das 17. Lebensjahr vollendethat, könnensie, vorbe-
hältlich des den letzteren bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu-
stehenden Anspruchs auf Waisengeld, aus der Witwenkasseaustreten.
Verbleiben sie aber in der Witwenkasse,so sind sie auf die ihrer Pension
entsprechendeWitwenpension herabzusetzen,und sie sind im Falle ihrer
Wiederverheiratung stets sofort auf die ihrer Pension entsprechende
Witwenpensionherabzusetzen.

3. Kassenmitglieder,welche zur Zeit ihrer Pensionierung ver-
witwet sind und Kinder unter 17 Jahren nicht haben, oder welcheun-
verheiratet gebliebensind, können nach ihrer Wahl aus der Witwenkasse
austreten oder in derselben,dann jedochimmer nur zu der ihrer Dienst-
Pension entsprechendenWitwenpension,verbleiben; haben sie jedoch ihren
Austritt erklärt, so ist eine erneute Aufnahme in die Witwenkassenicht
gestattet.

UebrigenshabenpensionierteKassenmitglieder,dienachder Pensionie¬
rung sichverheiraten, innerhalb 6 Wochender SchulkommissionihreVer-
heiratung bei Einreichung ihres Trau- und des Geburtsscheinesihrer
Frau anzuzeigen.

§ 8. c) Rücksichtlichder freiwillig und ohne Pension aus dem Amte
tretenden Witwenkassen-Mitglieder.

Die Witwenkassen-Mitglieder,die freiwillig und ohne Pension aus
dem Dienst treten, können zwar zum Besten ihrer derzeitigenEhefrauen
und für deren Lebenszeit,bezw. bis zur etwa eintretendenScheidungund
zum Besten ihrer aus einer vor ihrem Dienstaustritt geschlossenenEhe
hervorgegangenenKinder ihr Verhältnis zur Witwenkasseaufrechterhalten,
müssen aber ihre darauf gerichteteAbsichtinnerhalb G Wochen bei der
Schulkommissionanzeigen.

§ 9. d) Rücksichtlichder ihres Amtes entsetztenund entlassenen
Jnstituts-Mitglieder.

Die Witwenkassen-Mitglieder,welche wegen strafrechtlicherVerur-
teilung, wegen Dienstvergehen oder aus einem sonstigemGrunde ihres
Amtes entsetztoder aus demselbeninsbesondere infolge von Kündigung
entlassenwerden, scheidendamit von selbst auch aus der Witwenkasse.
Nur wenn sie mindestens10 Jahre im Dienst gestandenhaben und ver-
heiratet sind, oder gewesen sind, auch ihren Ehefrauen ein Verschulden
an ihrer Verfehlung, welchedie AmtsentsetzungoderEntlassungzur Folge
hatte, nicht zur Last fällt, ist ihnen das Verbleiben in der Witwenkasse
zum Besten ihrer derzeitigen Ehefrauen und für deren Lebenszeitbezw.
bis zur etwa eintretenden Scheidung, sowiezum Besten ihrer aus einer
vor ihrer AmtsentsetzungoderEntlassunggeschlossenenEhe hervorgegangenen
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Kinder freigegeben. Auch kann diese Vergünstigung von ihren Ehefrauen
für sich und ihre Kinder selbständigin Anspruchgenommenwerden. Je-
dochsind sie, bezw. ihre Ehefrauen schuldig,innerhalb 6 Wochen nach
der Amtsentsetzung oder Entlassung wegen ihres Verbleibens in der
Witwenkassebei der Schulkommissionsichzu melden, und in dem Falle,
daß ihnen ein Ruhegehalt bewilligt ist, sichbinnen derselbenFrist darüber
zu erklären, ob sie zu der von ihnen bis zu ihrem Ausscheidenaus dem
Dienst versichertenWitwenpensionoderzu der ihrer Pension entsprechenden
Witwenpensionin der Witwenkasseverbleiben wollen.

§ 10. Ausscheidenaus der Witwenkasserücksichtlichder in ausländische

Dienste tretenden Mitglieder.

Die Mitglieder, welche in ausländischeDienste oder ausländischen
Untertanenverband treten, scheiden damit, auch wenn sie eine Pension

aus ihrem früheren mecklenburg-schwerinschenDienstverhältnis fortbeziehen
sollten, sofort aus der Witivenkasse.

Mitgliedern, welche in den Reichsdienstübertreten, steht es frei,
ihr Verhältnis zur Witwenkassezu erhalten. Tie haben ihre Erklärung,
ob sie von dieser Vergünstigung Gebrauch machen wollen, binnen 6

Wochen nach Antritt ihres neuen Dienstes bei der Schulkommissionab-
zugeben.

§ II. Ausschließungaus der Witwenkasse.

Der Schulkommissionsteht das Recht zu:

1. Mitglieder, die mit den obliegendenZahlungen an die Witwen-
kasse ein Jahr hindurch in Rückstandgebliebenund von denen
die Zahlungsrückständeauf den in dieserSatzung vorgeschriebenen
Wegen nicht zu erlangen sind, und

2. die Mitglieder, welcheaus ihrem Wohnort sichentfernt und nach
der Entfernung ihren, der Schulkommissionunbekannt geblie-
denen Aufenthaltsort nicht angezeigt haben, sobald ihr Dienst-
einkommen von der zuständigenDienstbehördeeingezogenwird,
aus der Witivenkasseauszuschließen.

§ 12. Wiederaufnahme in die Witivenkasse.

Frühere Mitglieder, welche nach Maßgabe der §§ 7 bis 10 ans

der Witwenkasse geschiedenoder nach § 11 aus derselben ausgeschlossen

sind, müssen, sobald sie wieder in ein dienstlichesVerhältnis eintreten,

das zur Teilnahme an der Witivenkassebefähigt und verpflichtet,in bte

selbe wieder, und zivar zn der ihrer neuen Stelle versichertenWitwen^
Pensionaufgenommenwerden.

Die wegen Abwesenheit(§ II, Nr. 2) ansgeschlossenenMitglieder

sind, auch wenn sie nicht in ein dienstlichesVerhältnis znrücktreten,in

dem Fall, daß sie unfreiwillig abwesendwaren, auf ihren Antrag wieder

in die Witwenkasseaufzunehmen



Zweiter Abschnitt.

Von den Zahlungen der Witwenkassen-Mitglieder an die Witwen- und

Waisenkasse.

§ 13. Von den Zahlungen an die Witwenkasse im Allgemeinen.

Die Mitglieder haben an die Witwenkasse
1. eine Ausfertigungsgebühr für die Aufnahme in dasselbe,
2. ein Antrittsgeld und
3. einen jährlichen Witivenkassenbeitrag

nach Maßgabe der Anlage zu zahlen.

Die Kassenbeiträge der in den §§ 7 bis 9 genannten Mitglieder,

welche ihr Verhältnis zur Witwenkasse lediglich zu Gunsten ihrer waisen-
geldberechtigten Kinder aufrecht erhalten haben, sind nach dem Gesamt-
betrage der ihren etwaigen Kindern zustehenden Waisengelder zu berechnen

und also bei Abminderung der Zahl der waisengeldberechtigten Kinder-

entsprechend abzumindern. Im Falle Wiederverheiratung der mit Pension

in den Ruhestand getretenen Mitglieder ist Dann aber nicht nur der nach

der Witwenpension zu berechnende Witivenkassenbeitrag vom Augenblick

der Wiederverheiratung an voll zu bezahlen, sondern eS sind auch für

die Vergangenheit die zugestandene» Abstriche nachzuzahlen.

§ 14. Von der Ausfertigungs-Gebühr und dem Antrittsgeld im

Besonderen.

Ausfertigungs-Gebühr und Antrittsgeld sind bei Zufertigung des
Aufnahmescheines zn entrichten

Bei erneuerten Aufnahmen sind beide nur vom Betrage der er'

höheten Witwenpension zu zahlen.

§ 15. Ausfertigungs-Gebühr und Antrittsgeld wieder aufgenommener

Mitglieder. (Vgl. Nr. 358).

Mitglieder, welche aus der Witwenkasse ausgeschieden waren, haben

bei ihrer Wiederaufnahme, sofern sie zur Nachzahlung der Witwenkassen-

beitrüge verpflichtet sind, die Ausfertigungs-Gebühr und das Antrittsgeld

nur von der bei ihrer Wiederaufnahme etwa erhöhten Witivenpension,

sonst aber die volle Ausfertigungsgebühr und das volle Antrittsgeld zu

zahleu.

§ 10. Witwenkassen-Beiträge pensionierter Mitglieder, die eine 15 Jahre

und darüber jüngere Frau geheiratet haben.

Mitglieder, welchenach ihrer Pensionierung mit einer 15 Jahre und

darüber jüngeren Frau sich verheiratet haben, zahlen, von dem Anfang

des Vierteljahres an, in dem sie heiraten, als Witivenkassenbeitrag, wenn

der Altersunterschied 15 Jahre beträgt 32 Prozent, und wenn er größer

ist, für jedes weitere Jahr noch lf2 Prozent mehr von der ihnen ver-

sicherten Witwenpension.
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§ 17. Nachzahlung des Witwenkassen-Beitrages von wieder aufge-

nominellen Mitgliedern,

Mitglieder, welche mit Pension ans dem Amte und der Witwen-
kasse geschieden waren, haben beim Wiedereintritt in den Dienst auf die
Zeit von ihrem Austritt aus der Witivenkasse bis zu ihrem Wiederein-
tritt den von ihnen bis zu ihrem Ausscheiden aus der Witwenkasse ge-
zahlten Witwenkassen-Beitrag mit Zinsen und Zinseszinsen zu 4 Prozent
zu erlegen. In gleicher Weise ist auch für die im Falle des Abs. 2 de&
§12 zeitweise nicht geleisteten Beiträge Nachzahlung zu leisten.

§ 18. Anfang und Ende der Witwenkassen-BeitragSzahlung.

Die Witwenkassen-Beiträge werden von dem Tage an, auf den die
Aufnahme des einzelnen Mitgliedes im Aufnahmeschein gestellt ist, bis
zum Ablauf des Vierteljahres, in dem das Mitglied aus der Witwen¬
kasse getreten oder bei nicht früher erfolgtem Ausscheiden gestorben ist,
in den Fällen aber, wo der Witwe und den Kindern oder den Erben
des verstorbenen Mitgliedes eine Gnadenzeit zusteht oder bewilligt wird,
bis zum Ablauf derselben in vierteljährlichen Teilzahlungen entrichtet.
Die Zahlung erfolgt zu Beginn oder Ende des Vierteljahres, je nachdem
das Gehalt oder die Pension voraus- oder nachzahlbar gewesen ist. Hört
jedoch das Gehalt oder die Pension des Mitgliedes mit dem Todestage
auf, so hat die Beitragszahlung auch mit dem Todestage aufzuhören.

§19. Verbot der Zurückgabe und des Erlasses der satzungsmäßigen
Zahlungen,

Die satzungsmäßigen Ausfertigungsgebühren, Antrittsgelder und
Witwenkassenbeiträge verbleiben nach erfolgter Zahlung dem Landkasten
ausnahmslos und werden niemals zurückgegeben, dürfen auch den Zahl-
Pflichtigen unter keinen Umständen ganz oder teilweise erlassen werden.
Dasselbe gilt von den Nachzahlungen aus dem § 17.

Tritter Abschnitt.

Von den Witwenpensionen und deren Erhebung.

§ 20. Recht auf den Genuß der Witwenpension.

Die Zahlung der den Mitgliedern versicherten Witwenpension hat
zur Voraussetzung, daß die Ehe rechtsgültig bis zum Tode des Mannes
bestanden hat.

Die berechtigte Witwe hat die Witwenpension zu empfangen, die
ihrem verstorbenen Manne bei seinem Tode versichert war.

Aber auch in dem Falle, daß ein zur Teilnahme an der Witwen-
kasseberechtigte soder zur erhöhten Ausnahme verpflichtetes Mitglied über¬
haupt nicht oder doch uicht erhöht aufgenommen wurde, wird seine Witwe
dann, wenn zwischen dem Anfang seiner Aufnahmefähigkeit und seinem
Tode kein längerer als ein sechsmonatlicher Zeitraum liegt, die Witwen-
Pension, die ihrem verstorbenen Ehemanne zu versichern gewesen wäre.
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gegen Entrichtung der Zahlungen zugestanden, die er bei seiner Aufnahme
rn die Witwenkasse, oder seiner erhöheten Aufnahme und bis zu seinem
Ableben zu entrichten gehabt hätte.

§ 21. Beschränkung des Rechts auf die Wiwenpension beim Ableben
des Mitgliedes innerhalb Jahresfrist nach Verheiratung.

Die Witwe eines Mitgliedes, das innerhalb Jahresfrist nach ge-
schlossener Ehe gestorben ist, hat nur dann Anspruch auf den Genuß der
Witwenpension, wenn sie durch eine ärztliche Bescheinigung ausreichend
nachweist, daß ihr Ehemann zur Zeit seiner Verheiratung nicht an einer
Krankheit, einem Gebrechen oder überhaupt an solcher Körperschwächege-
litten, die seinen nahen Tod voraussehen ließen.

Keinen Anspruch auf Witwenpensiou hat die Witwe, wenn die
Eheschließung nur zn dem Zwecke erfolgt ist, um der Witwe den Bezug
der Witwenpension zu verschaffen.

§ 22. Anzeige von dem Tode des Mitgliedes.

Die hebungsberechtigte Witwe hat innerhalb des Vierteljahres, in
dem ihr Ehemann verstorben ist, der Schulkommission das erfolgte Ableben
desselben bei Zurückgabe des ihm erteilten Anfnahmefcheins durch eine
Sterbenrkunde nachzuweisen und auf Erfordern ein obrigkeitlichesZeugnis
darüber, daß sie mit dem verstorbenen Mitgliede bis zu dessen Tode ver-
heiratet war, beizubringen-

Weiter ist, wenn das verstorbene Mitglied im Auslande Wohnung
genommen hatte, auf Erfordern durch ein Zeugnis der Obrigkeit seines
letzten Wohnortes nachzuweisen, daß er nicht in ausländischen Dienst oder
ausländischen Uutertanenverband getreten war.

§ 23. Verpflichtung der Witwen, im deutschen Reiche zu wohnen und
Entfreinng von solcherVerpflichtung.

Witwen, die nach eingetretenem Witwenstande außerhalb des
deutschen Reiches Wohnung nehmen oder, wenn ihr Ehemann außerhalb
des deutschen Reiches sich aufhielt, nach dessenTode dort bleiben, verlieren
für die Zeit ihres Aufenthalts außerhalb des deutschen Reichs den An-
spruch auf die ihnen sonst zuständige Witwenpension.

Witwen, welche sich außerhalb Mecklenburgs, aber innerhalb des
deutschen Reichs aufhalten, ist die ihnen zuständige Witwenpension nn-
verkürzt und portofrei zn verabfolgen.

§ 24. Anfang und Leistung der Witwenpensions-Zahlung.
Die Zahlung der Witwenpension nimmt mit dem Ablauf des

Vierteljahres, in welchem der Tod des Mitgliedes erfolgt ist, in den
Fällen aber, in welchen die Gehalts- bezw. Pensionszahlung mit dem
Todestage des Mitgliedes aufhört, mit diesem Tage, und in dem Falle,
daß der Witwe desselben, gleichviel ob ihr allein oder zusammen mit den
Kindern oder sonstigen Erben ihres verstorbenen Ehemannes eine Gnaden-
zeit zusteht oder bewilligt wird, mit dem Ablauf derselben ihren Anfang
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und wird in vierteljährliche» Teilbeträgen beim Beginn des Oster-,

Johannis-, Michaelis- und WeihuachtSvierteljahres im voraus geleistet.

Jedoch sind etwa rückständig gebliebene Witwenkassen-Beiträge von der

Witwenpension vorerst nach Bestimmung der Tchulkommission in Abzug

zu bringen.

§ 25. Zahlung der Witwenpension allein an die Witwe oder deren

Erben. Unzulässigkeit der Anweisungen, Abtretungen, Beschlagnahme

und Arrestbelegung der Witwenpension.

Die Witwenpension wird allein au die hebungsberechtigte Witwe,

deren Vertreter und, soferne bei ihrem Tode die bereits fällig gewordene

Pension noch nicht erhoben sein sollte, an ihre ordnungsmäßig zu legi-

timierenden Erben oder deren Vertreter ausgezahlt.

Beschlagnahme und Arrestbelegungen der Witwenpensionen sind un-

zulässig und unbeachtlich, ebenso Anweisungen und Abtretungen, doch steht

es rücksichtlich der beiden letzteren zum Ermessen der Schulkommission,

Ausnahmen zuzulassen.

§ 26. Empfangsbekenntnis über Witwenpensions-Zahlungen.

Zur Erhebung des fälligen Teiles der Witivenpension hat die be¬

rechtigte Witwe zu Anfang jedes Vierteljahres ein nach dem Muster in
Anlage C.

ausgestelltes, von ihr eigenhändig vollzogenes Empfangsbekenntnis zur

Witwenkasse einzureichen.

Das Empfangsbekenntnis darf nicht vor dem ersten Tage des Vier-

teljahres, wofür es ausgestellt wird, unterschrieben werden, und muß ge-

hörig beglaubigt und mit der Bescheinigung versehen sein, daß die Aus-

stellerin an dem angegebenen Orte im Witwenstande lebt.

Als ausreichend beglaubigt sind die Empfangsbekentnisse anzusehen,

wenn die Beglaubigung der Unterschrift refp. die Ausstellung der hinzu-

gefügten Bescheinigung über Leben oder Witwenstand oder sonst etwa

vorgeschriebener Bescheinigungen innerhalb des Deutschen Reichs von

öffentlichen Urkundspersonen, Ortspredigern, Obrigkeiten, Gemeinde- oder

Gerichtsbehörden, oder von irgend einem zur selbstständigen Führung

eines Amts- oder Dienst-Siegels berechtigten Beamten unter Beifügung

des Amts- oder Dienst-Siegels oder Stempels erfolgt ist. Außerhalb des

Deutschen Reichs bedarf es regelmäßig der Beglaubigung von Seiten der

deutschen Gesandtschaft oder des deutschen Konsulates.

8 27. Letzte Zahlung der Witwenpension.

Das Recht auf die Witwenpension endigt:

1. mit dem Tode,
2. mit der anderweitigen Verheiratung der Witwe, so daß die

letzte Zahlung für das Vierteljahr geleistet wird, in welchem

dieselbe gestorben ist oder sich wieder verheiratet hat.



§ 28. Entziehung der Witwenpension wegen Verbrechen der Witwe.

Tie Witwenpension wird für immer entzogen:

1. wenn die Witwe wegen des Verbrechens der vorsätzlichen

Tötung ihres Ehemannes oder wegen Beihülfe zu diesem

Verbrechen rechtskräftig gerichtlich verurteilt worden ist;

2. nach Befinden und Beurteilung der Schulkommission, wenn

in den zur Erhebung der Witwenpension satzungsmäßig bei-

zubringenden Zeugnissen und Empfangsbescheinigungen falsche

Angaben von der Witwe selbst oder mit deren Wissen zu

dem Zwecke gemacht sind, um die Auszahlung der Witwen¬

pension zu erschleichen.

Picrtcr Alischnitt.

Von den Waisengeldern und deren Erhebung.

§ 29. Betrag und Zahlungsart des Waisengeldes.

Die Hinterbliebenen ehelichenoder durch nachfolgendeEhe legitimierten

Kinder eines Mitgliedes erhalten Waifengelder nach Maßgabe der folgeu-

den Bestimmungen:
1. Falls eine zum Bezüge der Witwenpension berechtigte Witwe

nicht vorhanden ist, erhält jedes Kind Vs derjenigen Pension,

welche dem Vater zur Zeit seines Todes für seine eventuelle

Witwe zugesichert war, die Kinder eines Vaters zusammen

jedoch nie mehr, als den Gesamtbetrag dieser Pension.

2. Ist eine zum Bezüge der Witwenpension berechtigte Witwe

vorhanden, so erhält jedes Kind 1/ö der dieser zukommenden

Pension, zusammen jedoch nie mehr, als den Gesamtbetrag

der Pension.

3. Tie Zahlung des Waisengeldes beginnt mit dem Ablaufe der
Sterbe-Vierteljahre oder -Monate, bezm. der Gnaden-Viertel-

jähre oder -Monate, bezw. bei den unter 1 genannten Voll¬

waisen mit dem Ablauf der Zeit, für welche eiuer von

dem Mitgliede hinterlassenen Witwe die Witweupension gezahlt

worden ist.

4. Tas Recht auf Bezug des Waisengeldes erlischt für jeden

Berechtigten
a) mit dem Ablaufe des Vierteljahres, iu welchem er sich

verheiratet oder stirbt,

b) außerdem mit dem Ablaufe des Vierteljahres, in welchem

er das 18. Lebensjahr vollendet.

5. TaS Waisengeld wird vierteljährlich im voraus gezahlt. Nicht

abgehobene Teilbeträge des Waisengeldes verjähren binnen

i Jahren, vom Tage ihrer Fälligkeit an gerechnet zum Vor-

teil des Landkastens.
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§ 30. Ruhe» des Rechtes auf Waisengeld.

Das Recht auf den Bezug des Waisengeldes ruht, wenn der Be-
rechtigte die deutsche Staatsangehörigkeit verliert, bis zur etwaigen
Wiedergewinnung derselben-

§ 31. Beschränkung des Rechts auf Waisengeld.
Kinder aus einer erst nach der Pensionierung des Mitgliedes ge-

schlossenenEhe haben auf Waisengeld insoweit keinen Anspruch, als auch
der Witwe ei» Anspruch auf Pension nicht zustehen würde.

§ 32. Auszahlung des Waisengeldes.

Der Antrag auf Auszahlung des Waisengeldes ist bei der Schul-
kommission von der Vormundschaft zu stellen, welche sich auszuweisen und
die Geburtsscheine der hebungsberechtigten Waisen beizubringen hat.

Im übrigen finden die §§ 24, 25 (Satz 2), 26 und 27 auf die
Zahlung des Waisengeldes entsprechende Anwendung.

Das Empfangs-Bekenntnis über das zu erhebende Waisengeld ist
nach dem Muster in

Anlage D
auszustellen und zur Witwenkasse einzureichen.



Anlage A.

Einkeilungsve vzeichnis.

Es sind aufzunehnien

Mtwen-
pensions-
sicherung.

M

Jähr¬
licher

Beitrag.

Ji

AntrittS-

G c l

50 °/o
der

Beiträge
M>

Aus-
fertigungs-

ii h r

1 °/o

M U

die Lehrer schulhaltendenOraani-
ftcn, Kantoren it. Küsterbei einem
Diensteinkommenoder Pension

von 300 JC bis 399 JC . . 75 9 4,50 — 75

„ 400 „ „ 499 „ . . 100 12 6,00 1 —

„ 500 „ „ 599 „ . . 125 15 7,50 1 25
„ 600 „ „ 699 „ . . 150 18 9,— 1 50

„ 700 „ „ 799 „ . . 175 21 10,50 1 75

„ 800 „ „ 899 „ . . 200 24 12,— 2 —

„ 900 „ „ 999 „ . . 225 27 13,50 2 25
„ 1000 „ „ 1099 „ . . 250 30 15,- 2 50
„ 1100 „ „ 1199 „ . . 275 33 16,50 2 75
„ 1200 „ „ 1299 „ . . 300 36 18, 3 —

„ 1300 „ „ 1399 „ . . 325 40 20,— 3 25
„ 1400 „ „ 1499 „ . . 350 45 22,50 3 50
„ 1500 „ „ 1599 „ . . 375 50 25, - 3 75

„ 1600 „ „ 1699 „ . . 400 56 28,— 4 —

„ 1700 „ „ 1799 „ . . 425 62 31,— 4 25
„ 1800 „ „ 1899 „ . . 450 68 34,— 4 50
„ 1900 „ „ 1999 „ . . 475 74 37,— 4 75
„ 2000 „ „ 2099 „ . . 500 SO 40,- 5 —

„ 2100 „ „ 2199 „ . . 525 84 42,- 5 25
„ 2200 „ „ 2299 „ . . 550 88 44,— 5 50
„ 2300 „ „ 2399 „ . . 575 92 46,— 5 75
„ 2400 „ „ 2499 „ . . 600 96 48,- 6 —

„ 2500 „ „ 2599 „ . . 625 100 50,— 6 25
„ 2600 „ „ 2699 „ . . 650 104 52,- 6 50
„ 2700 „ „ 2799 „ . . 675 108 54,— 6 75
„ 2800 „ „ 2899 „ . . 700 112 56,— 7 —

„ 2900 „ 2999 „ . . 725 116 58,— : 7 25
„ 3000 „ „ 3099 „ . . 750 120 60,— 7 50



— 442 —

Anlage H

B V.

In die Witwen- und Waisenkassefür ritter- und landschaftliche
Landschnllehrerund schulhaltendeKirchendienerist der jetzige

nach Vorschriftder Verordnungund Satzung vom 20 Februar 1901 mit
einerfür seinedereinstigeWitwe ans M festgestelltenPensions-
Versicherungund einemdafür von hente ab in vierteljährlichen,zu
eines jeden Vierteljahrs zahlbaren Teilbeträgen zu leistendenJahres-
Beitragevon . J(> J, aufgenommen.

Die Antrittsgelder hat derselbemit . . Ji 4
und die Ausfertigungsgebührenmit.... Ji -J
außerdemzu berichtigen.

Zur Urkundedessenist dieserAufnahmescheinfür ihn ausgefertigt
worden.

So geschehen den ten
(L. S.)

,, Tie Schnlkominision.
:Ur.

Aufnahmescheinfür Anlage c.

Witwen-Rr.
Vorbemerkung.

1. Das Empfangsbekenntnisdarf nicht vor Fälligkeitder Zahlung,
über welchees erteilt wird, also nicht vor dein I. April, I. Juli, 1.
Oktober oder 1. Januar ausgestelltund amtlichbescheinigtwerden.

2. Jede Witwe muß das Empfangsbekenntniseigenhändigunter-
schreiben,und hat die darunter befindlicheBescheinigungallemal von der
Ortsobrigkeitoder dem Ortsprediger sicherteilen zu lassen.

3. Kann dieWitwe nichtschreiben,somuß das Empfangsbekenntnis
von ihr mittelst dreier Kreuze unterzeichnet,und daß solchesvon ihr
geschehen,ebenfallsamtlichbescheinigtwerden.

Empfangsbekenntnis.
M :: 4

den Neu fällige, im voraus zahlbare vierteljährliche
Pension aus dem Landkastenhiergegen bar und richtig empfangenzu
haben, bekenneich hierdurch.

den ten

Bescheinigung.
Daß AusstellerinobigenEmpfangsbekenntnissesan demangegebenen

Orte wesentlichwohnt und in unverrücktemWitwenstandelebt, wird hier-
mit bescheinigt.

den ten
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Anlage i>.

Waisen-Nr-

Vorbemerkung.

1. Das Empfangsbekenntnisdarf nicht vor Fälligkeitder Zahlung,
über welche es erteilt wird, also nicht vor dem l. April, 1. Juli,
1. Oktoberoder 1. Januar ausgestelltund amtlichbescheinigtwerden.

2. Der Vormundhat das Empfangsbekenntniseigenhändigzu unter-
schreibenund die darunter befindlicheBescheinigungsich gemäß § 26
der Satzung erteilenzu lassen.

Empfangsbekenntnis.

Hierdurchbekenneich, das am Iten fällige, im
voraus zahlbarevierteljährlicheWaisengeldfür d minderjährige

des verstorbenen

nämlich
I. für d am 18 geborene mit M 4

2. für d am 18 geborene mit Ji

3. für d am 18 geborene mit M

4. für d am 18 geborene mit M

5. für d am 18 geborene mit M, 4

im ganzenmit M, 4

aus dem Landkastenbar und richtigerhalten zu haben.

den

(Name.)

Bescheinigung.

Das; vorstehendgenannte Mündel nocham Lebenund unver-
heiratet wird hierdurchbescheinigt.

den

(Siegel.)
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355. Verordnung vom 26. Januar 1002 zur Abänderung der Ver-
otttutng vom 20. Februar 1901, betr. die Fürsorge für die
Witwen und Waisen der an ritter- und landschaftlichenLand¬
schulenangestelltenLehrer und schulhaltcndenKirchendiener.
Wir verordnennach hausvertragsmäßigerVerhandlungmit Seiner

KöniglichenHoheit dem Großherzogevon Mecklenburg-Strelitzund nach
verfassungsmäßigerBeratung mit Unseren getreuen Ständen zur Ab-
änderung der Verordnung vom 20. Februar >901, betreffenddie Für-
sorge für die Witwen und Waisen der an ritter- und landschaftlichen
LandschulenangestelltenLehrer und schulhaltendenKirchendiener,was
folgt-

Die Vorschriften der Verordnung vom 20. Februar 1901 (Re-
gieruugs-Blatt 1901, Nr. 8) finden auf die an den Landschulender
Kämmerei der Stadt Rostockund der RoslockerHospitalienzum heiligen
Geist und zum Sankt Georg angestelltenLehrer unter der Bedingung
keineAnwendung,

1. daß die Stadt Rostocksichverpflichtet,die städtischeVerordnung
vom 4. September 1891, betreffend die Fürsorge für die
Witwen und Waisen von Beamten der Stadt Rostock,dnrch
eine dem § 29 Absatz 1 Ziffer 2 der Satzung — Anlage I
der Verordnung vom 20. Februar 1901 — entsprechendeBe-
stimmung bezüglichder Landschullehrermit der Wirkung vom
1. Juli 1901 ab zu ergänzenund die so ergänzteVerordnung,
soweit sich dieselbe auf die Landschullehrerbeziehtbezw.mit¬
bezieht,ohne Unsere Genehmigungnichtabzuändern,nnd

2. daß die Stadt Rostockeine die unter Ziffer 1 gedachteVer-
pflichtungaussprechende,auf Rat- und Bürgerbeschlußberuhende
Erklärung innerhalb einer Frist von zwei Monaten vom Tage
der VerkündigungdieserZusatzverorduungan gerechnet.Unserem
Ministerium,Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten,einreicht.
(Vgl. Nr. 356.)

GegebendurchUnser Staatsministerium.

350 Bekanntmachungvom 1. April 1902, betr. die Verordnungvom
26. Januar 1902 zur Abänderung der Verordnung vom 20.
Febr. 1901, betr. die Fürsorge für die Witwen nnd Waisen der
an ritter- und landschaftlichenLandschulenangestelltenLehrer und
schullialtendenKirchendiener. (Vgl. Nr. 355.)

Das unterzeichneteMinisterium machthierdurchbekannt, daß der
Magistrat der Stadt Rostockeine die unter Ziffer 1 der Verordnungvom
26. Januar 1902 zur Abänderung der Verordnung vom 20. Februar
1901, betreffenddieFürsorge für die Witwen und Waisen der an ritter-
und landschaftlichenLandschulenangestelltenLehrer und schulhaltenden
Kirchendiener(Regierungs-Blatt 1902, Xo. 4), gedachteVerpflichtung
aussprechende,auf Rat^ und BürgerbeschlußberuhendeErklärung unter
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dem 19-/2-2.März 1902 rechtzeitigdem GroßherzoglichenMinisterium,
Abteilungfür Unterrichtsangelegenheiten,eingereichthat.

Bekanntmachungvom 15- Juli 1902, betr. die revid. Grundsätze für
eine billigmäßige Veranschlagungdes Diensteinkommensder an den

ritter und landschaftlichenLandschulenangestelltenseminaristisch
gebildetenLehrer.

Vgl- Nr- 268.

357. Reskriptdes Unterrichts-Ministeriumvom 23. Oktober1902, betr.
Dispensationenzur Kartoffelernte.

DemGesuchum Dispensationder größerenSchulkindervomSchul-
besuchfür die Zeit einer WochezwecksBeteiligungau der Kartoffelernte
steht nichtzu willfahren-

358. Verordnung vom 5. Februar 1904 zur Abänderung des § 15 der
Satzung derWitwen-undWaisenkassefür ritter-und landschaftliche
Landschilllehrcrmldsch»lhaltcndckirchendicnervom2v.FebrnarIWI.

(Vgl. Nr. 354).
Wir verordnennachBeratung mit UnserengetreuenStänden, daß

au die Stelle des § 15 der Satzung der Witwen- und Waisenkassefür
ritter- und landschaftlicheLandschullehrerund schulhaltendeKirchendiener
vom 20. Februar 1901 (Negierungs-Blatt 1901, Xo. 8) die nachstehende
Bestimmungtritt:

„Mitglieder, welcheaus der Witwenkasseausgeschieden
waren, haben bei ihrer WiederaufnahmedievolleAusfertigungs-
gebühr und das volle Antrittsgeldzu zahlen.

Sind sie zur Nachzahlungder Witwenkassenbeiträgever-
pflichtet, oder erfolgt die Wiederaufnahmeinnerhalb zweier
Jahre nachdem letztenAusscheiden,so ist die Ausfertigungs-
gebühr und das Antrittsgeld nur von der bei der Wiederauf-
nähme etwa erhöhtenWitwenpensionzu entrichten."

GegebendurchUnser Staatsministerium.

359. Verordnung vom 12. Juli 1907 zur Abänderung und Ergänzung
der Patentverordnnng vom 21. 3itlt 1821 wegen verbesserter
Einrichtungdes Landschnlwesens-(Vgl. Nr. 347).

§ I. Es sollenfür alle im ritter- und landschaftlichenLandesteile
auf dem platten Lande befindlichenschulfähigenKinder hinreichende
Schulenvorhandensein.

Jede im ritter- oder landschaftlichenLandesteile auf dem platten
Lande gelegeneOrtschaftmuß entwederfür sichallein eine eigeneSchule
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(Ortsschule)oder mit anderen ritter- oder landschaftlichenländlichenOrt-
schaften oder mit Domanialorlschaftenoder Teilen von solchenzu einem
Schulverbandevereinigt, eine diesen gemeinschaftlicheSchule «Verbands-

schule)haben.
Der Anschlußritter- oder landschaftlicherOrtschaftenan eineStadt-

oder Fleckenschuleist statthaft, wenn der Schulweg nicht länger als 33/4
Kilometerist-

Für Pertinenzen bedarf es der Einrichtung einer eigenenSchule
nur dann, wenn die Entfernung von der Ortsschule des HauptguteS
mehr als 5 Kilometer beträgt und die Durschnittszahlder Schulkinder
10 übersteigt.

Das Gleiche gilt für alle außerhalb der eigentlichenOrtschaftbe-
legenenGehöfte, Häuser und sonstigenAnsiedelungen,welche nicht als
selbständigeOrtschaftenanzusehensind.

Von den beschränkendenBestimmungen iu Absatz3 und 4 kann
von Unserem Ministerium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten,
Eutfreiung bewilligtwerden.

§ 2. EingeschulteOrtschaftendürfen von derVerbandsschulenicht
weiter als 33/4 Kilometerentfernt sein.

Die EinschulungderKinder einer Ortschaft in verschiedeneSchule»
ist mit GenehmigungUnseresMinisteriums, Abteilung für Unterrichts-
augelegenheiten,statthaft.

§ 3. Bei voraussichtlichdauernderUeberfüllungeiner Schulklasse,
welcheangenommenwerdenmuß, wenn nach deinDurchschnitteder letzten
drei Jahre mehr als 80 Kinder, mit Ausnahme der im § 8 genannten
schulpflichtigenKinder, dieselbebesuchthaben, muß

1. wenn es sich um eine Ortsschule handelt, eine zweite
Schulklasseeingerichtet und ein zweiter Lehrer angestellt
werden,

2. wenn es sichum eine Verbandsschulehandelt, entwedereine
weitereSchulklassebei Anstellung eines neuen Lehrers am
Schulorte errichtet werden, oder die ganze oder teilweise
Auflösung des Schulverbandes durchAusscheidenaller oder
einzelner eingeschulterOrtschaften oder Ortschaftsteile er-
folgen.

Wenn nach demDurchschnittder letztendreiJahre bei zweiklassigen
Schulen die Zahl der Schulkinder,mit Ausnahme der im § 8 genannten
schulpflichtigenKinder, unter 80 sinkt, so können die beteiligtenOrts-
obrigkeitendie zweiteLehrerstellewieder eingehenlassen.

§ 4. Das Schulzimmermuß den für die Schulkinderzahlund die
UnterrichtszweckeerforderlichenRaum bieten.

Wenn bei einer Ortsschule, für welche nach dem Inkrafttreten
dieserVerordnungdas Schulgebäudeneu erbaut ist, infolgeSteigerung
der Kinderzahl die Bestimmungenim § 1(31 Abs. 3 Zisfer 1, 2 nicht
mehr erfüllt sind, so muß entwederdieSchulstubeerweitertwerden, oder,
wo dies uicht angängigist, die Einrichtungeiner zweitenSchulklasseund
die Anstellungeines zweitenLehrers erfolgen.
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Treten dieVoraussetzungendes vorstehendenAbsatzesbei einer nach
dein Inkrafttreten dieserVerordnung neu gegründeten oder erweiterten
Verbandsschuleein. so muß entweder die Schulstnbe erweitert werden
oder die ganzeoder teilweiseAuflösung des SchulverbandesdurchAus-
scheidenaller oder einzelnereingeschulterOrtschaftenoder Ortschaftsteile
stattfinden, oder wo die Erweiterungder Schulstube nicht angängig ist,
die Einrichtungeiner zweitenSchulklasseund dieAnstellungeines zweiten
Lehrers erfolgen.

§ 5. Die AusscheidungeingeschulterOrtschaftenoder Ortschafts-
teile aus der Verbandsschulekann unbeschadetder privatrechtlichenVer-
Hältnisseerfolgen, insoweitnichtdnrchdie Einschulungsverträgedie Aus
lösuug des Verbandsverhältnissesausgeschlossenist.

Die Ausscheidunggeschiehtnur am 24. Oktober und nachvorauf-
gegangenerzweijährigerKündigung. Im Falle des § 3 Nr. 2 genügt
eine einjährigeKündigung.

Wird von der Obrigkeitder zu einer Verbandsschulegehörigen
Ortschaftbehauptet,das;nach demEinschulungsvertragedieAufküudigung
nicht zulässigsei, so hat sie ihren Anspruchbei Verlust desselbenbinnen
3 Monaten nacherfolgter Kündigunggerichtlichgeltendzn machen.

Bis zur rechtskräftigentschiedenenSache bleibt unter Vorbehalt
aller privatrechtlichenRechteaus dem bisherigenVerhältnisseder bisherige
Besitzstandausrechterhalten

§ 6. Als Verbandsschulengelten an sichauch die von mehreren
OrtschaftenbenutztenKüsterschulen,bezüglichwelcher die Bestimmung
im § 11 der Palentverordnung vom 21. Juli 1821 unverändert von
Bestand bleibt-

§ 7. Neben den sonst für die Besoldung der Lehrer bestehenden
gesetzlichenBestimmungenist es bei zweiklassigenOrts- oder Verbands-
schulengestattet, den zweitenLehrern, ans die im übrigen die Bestim-
mungen in § 2 Absatz5 und <ider Verordnungvom 29. Juli >803,
betreffend die Abänderung der Verordnung vom 3. April 1879 zur
Modifikationund Ergänzung der Patentverordnung wegenverbesserter
Einrichtungdes Landschulweseusvom 21. Juli 18-21(Regierungs-Blatt
1893 Nr. 14) Anwendungfinden, freie Station lWohnung, Kost,Be-
leuchtungund Heizung) und ein Bareinkommenvon 459 Mk. jährlich
oder freie Station mit Gewährung freier Wäsche,freier ärztlicherBe-
Handlungund freier Arzneimittelund ein Bareinkommenvon 400 Mk.
jährlichau Stelle der gesetzlichenEinkünftezu gewähren.

Bei mehr als zweiklassigenSchulen dars nur der dritte Teil der
an denselbenangestelltenLehrer auf dieseWeise besoldetwerden.

§ 8. Bei einer voraussichtlichnur vorübergehendenUeberfüllung
einer Verbandsschuleim Sinne der §§ 3 und 4 durchZuweisungschul¬
pflichtigerKindervon Rüben- nnd Erntearbeiternusw. aus einer einge-
schultenOrtschaftfür die Dauer ihres nur vorübergehendenAufenthalts
in derselbenhat die Ortsobrigkeitdes AnfenthaltSorteS,mangels anderer
Vereinbarungunter den zum SchnlverbandegehörendenOrtschaften,die
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Kostender durchdieUeberfüllnngerforderlichwerdendenaußerordentlichen
Einrichtungenzu tragen.

§ 9. Bei den ritter- nNd landschaftlichenLandschulentragt an
sich die gesamtenSchullasten die Ortsobrigkeit des Schulortes, soweit
nicht bezüglichder KüsterschulenabweichendeBestimmungengelten.

§ 10. Bei den vorhandenenVerbandsschulenverbleibtes bezüglich
der Verteilung der Schullasten auf die zum Schulverbande gehörigen
Ortschaften bei den durchVertrag oder durchzu Recht bestehendelieb-
lichkeitgetroffenenBestimmungen.

Bestehen solche Bestimmungennicht und wird eine Vereinbarung
über die Verteilung der Schullasten unter den Obrigkeiten der zum
Schulverbande gehörigen Ortschaften nicht erzielt, so haben die zum
SchulverbandegehörigenOrtschaftennach Verhältnis der aus den letzten
5 Jahren -ui berechnendenDurchschnittszahlihrer die Verbandsschulebe-
suchendenKinder zu diesenLeistungenbeizutragen,soweitnicht die den
Ortschaften des Kirchspiels bei KüsterschulenobliegendeLeistungspflicht
Abweichungenbedingt.

§ 11. Für die Zweckeder Aufbringung der Alterszulagenzahlen
in ritter- und landschaftlicheLandschuleneingeschulteDomanialortfchaften
ebensowenigBeiträge zum Landkastenals in Domaniallandfchulenein^
geschulteritter- oder landschaftlicheOrtschaftenBeiträge zur Domanial-
Hauptschulkasseleisten.

Zwischender Domanial-Hauptschulkusseund dem Landkastenfindet
aber ein Ausgleichin nachstehenderWeise statt:

Die Zahl der ritter- und landschaftlicheLandschulenbesuchenden
Kinder ans dem Domaninm und diejenigeder Domaniallandschulenbe-
suchendenKinder aus ritter- und landschaftlichenOrtschaftenwird nach
dem Durchschnitteder letzten Jahre festgestellt.

Je nachdemdie Zahl der Domanialschulkinderdiejenigeder ritter-
und landschaftlichenSchulkinder oder letzteredie erstereübersteigt,zahlt
die Domanial-Hauptschulkassean den Landkastenoder letzterer an die
DomanialHauptschulkasseund zwar für jedes mehr vorhandeneKindeine
Entschädigungvon jährlich5 Mark.

Die Feststellung(Abs. 3) geschiehtdurch UnserMinisterium, Ab-
teiluug für Unterrichtsangelegenheiten,je für einenfünfjährigenZeitraum
zuerstvom I. Oktober 1907 ab.

§ 1:'. Bei vertragsmäßiger Errichtung neuer und bei Vertrags-
mäßiger Veränderung des Umfanges bestehenderSchulverbändefinden
rücksichtlichder Verpflichtungzur Teilnahme au den Schullastendie Be¬
stimmungender §§ 9, 10 Abs- 1 und 11 entsprechendeAnwendung.

Die einem Schulverbandeungehörigenoder beitretendenOrtschaften
sind für die Dauer des Schulverbandesden Ordnungen, welchefür das
Schulwesendes Schulortes gelten, unterworfen.

§ 13. UnserMinisterium, Abteilungfür Unterrichtsangelegenheiten,
kann:

1. auf Antrag der Ortsobrigkeiteinerritter- oder landschaftlichen
Ortschaft den Anschluß dieser Ortschaft oder eines Teiles



- 449 —

derselbenan eine benachbarteritter- oder landschaftlicheoder
domanialeOrts- oder Verbandsschule,

2. auf Antrag des zuständigenGroßherzoglichenAmtesden An-
schluß einer domanialen Ortschaft oder eines Teiles einer
solchenan eine benachbarteritter- oder landschaftlicheOrts-
oder Verbandsschule

anordnen,wenn das vorgeschriebeneMaß der Entfernung vomSchulorte
nichtüberschrittenwird.

Im Falle der Anordnungeiner solchenzwangsweisenEinschulung
muß, falls über den von der zwangsweiseaufzunehmendenOrtschaftzu
übernehmendenAnteil an den Schullastender Verbandsschuleeine Ver-
einbarnng unter den beteiligtenObrigkeitennicht erfolgt, der Anteil
in einer den VerhältnissenangemessenenWeisevonUnseremMinisterium,
Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten,bestimmtwerden. Bei dieser
Bestimmunghat als Richtschnurder Grundsatzzu dienen,daß die durch
die EinschulungerwachsenenKosten für Bauten, Beschaffungvon In-
ventar, Anstellungeines weiterenLehrers und dergleichen,soweitsieaus-
schließlichdurchdie Einschulungveranlaßt werden, von der zwangsweise
eingeschultenOrtschaft, wie insbesondereim Domanium, bezw.von der
Ortsobrigkeitderselbenzu tragen sind.

Eine Kündigung derartiger Zwangsschulverbändedarf nur inner-
halb der iin § 5 bestimmtenFrist und nur mit GenehmigungUnseres
Ministeriums, Abteilungfür Unterrichtsangelegenheiten,erfolgen.

Widerspricht eine der Ortsobrigkeitender beteiligtenritter- oder
landschaftlichenOrtschaften der Einschulung oder der Bestimmungüber
den zu übernehmendenAnteil an den Schullastenoder betrifft die Kün-
digung von Zwangsschulverbändennur ritter- und landschaftlicheLand-
schulen,so bedarf es der Zustimmung des Engeren Ausschussesvon
Ritter- und Landschaft.

Wo domanialeOrtschaftenoderTeile derselbenin Betrachtkommen,
ergehen die Anordnungen und Genehmigungen,insbesonderedie Be-
stimmung der zu übernehmendenAnteile an den Schullasteu,im Ein¬
vernehmenmit den sonstbeteiligtenMinisterien.

§ 14. DieSchullehrerhabenkeinenAnspruchaufEntschädigung,wenn
durch Anlegung einer neuen Klasse oder durchdas Ausscheideneiner
Ortschaft aus dem Schulverbaudeihre EinnahmendurchAbnahmeder
Schulkinderzahlvermindertwerden.

Eine Entschädigungtritt nur dann ein, wenndas Diensteinkommen
des Lehrers unter das gesetzlicheMindesteinkommenherabgesunkenist.
Zur Deckungdes Fehlbetrages an dem Diensteinkommensind die im
SchulverbandeverbleibendenOrtschaftennach demselbenMaßstabe,nach
welchemsie in Beihalt der gegenwärtigenVerordnungzu den fraglichen
Leistungenüberhauptherangezogenwerden,beizutragenverpflichtet.

§ 15. Von jeder Gründung und Aufhebungeiner Ortsschule,so-
wie von jeder Gründung, Veränderungdes Umsangesund Auflösung
eines Schulverbandesist UnseremMinisterium,Abteilungfür Unterrichts¬

29



— 450 —

angelegenheiten,durch die Obrigkeit des Schulortes innerhalb der Frist
von einem Monat Anzeigezu erftatten.

§ 16. I. Für jedeSchulebedarf es eines Schulhausesmit Zubehör,
welches neben den nötigen Schulstubeneine Familienwohnungfür den
Schullehrer und für dessenWirtschaftsbetriebdie erforderlichenRäume
enthalten muß.

Auchmüssendie nötigen Ställe gewährt werden.
Die Unterrichtsräumesind in folgenderWeise einzurichten:

1. dem Schulzimmer ist eine solcheGrundflächezu geben,daß
auf jedes Kind eine Grundfläche von 0,75 qra kommt.
Weniger als 25 qm darf die Gesamtflächenicht betragen.
Ueber 60 qm Grundflächedarf eine Schulklassenichthaben; ,

2. die Höhe des Schulzimmers darf nicht unter 3 m betragen;
3. jede Schulklassemuß ihren besonderen,weder in Wohn-,

Schlaf- oder Wirtschaftsräume führenden Eingang haben.
Aus derselben darf keineTür unmittelbar in einen Wohn-
oder Schlafraum führen;

4. der Fußboden ist aus gehobeltenund gespundetenBrettern
herzustellen; Fußbödeuaus Ziegelsteinen,Zementstrich,Asphalt
und dergl. siud nur zulässig,wenn Holzfußbänkevorhanden
sind;

5. vom Fußboden müssendie Fenster mindestensI m entfernt
bleiben;

6. für genügende,möglichstsüdlich gelegeneFensterbeleuchtung
ist Sorge zn tragen;

7. außerdem müssen die Klassenzimmer mit Heizvorrichtungen,
den erforderlichenSchulbänkenund Tischenund mit Katheder
nebstZubehör versehensein;

8. für das Vorhandensein von Abortanlagen ist Sorge zu
tragen.

II. Die Vorschriftenunter Nr. I finden mit Ausnahme der Be-
stimmungin Ziffer 8, welcheauf alle Schulen Anwendungfindet, auf
diebeimInkrafttreten dieserVerordnungbereitsvorhandenenSchulennur im
Falle desNeubauesdesSchulhausesAnwendung.Im übrigenverbleibteshin-
sichtlichder baulichenBeschaffenheitder Schulhäuserbei deu vorhandenen
Schulen bei den Vorschriftendes § 3 der Patentverordnungvom 21.
Juli 1821 wegen verbesserterEinrichtung des Landschulwesensmit der
Maßgabe, daß bei etwaiger Erweiterung oder sonstigerwesentlicherVer-
änderung (Umbau, Durchbau) dieserSchulhäuser,durchwelchedie Schul-
zimmer berührt werden, die letzterennach Möglichkeitin Gemäßheitder
für NeubautengeltendenBestimmungenherzustellensind.

§ 17. Die Vorschriften des § 11 und die auf § ll bezügliche
Bestimmungdes § 12 Abs. 1 dieser Verordnung finden auf die zwischen
Ortschaften der Kämmereider Stadt Rostock,der RostockerHospitalien
zum Heiligen Geist und zum Sankt Georg einerseitsund domanialen
bezw. ritterschaftlicheuOrtschaften andererseits bereits bestehendenoder
künftig zu errichtendenSchulverbände mit der Maßgabe Anwendung,
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daß rücksichtlichder Beiträge zur Aufbringung der Alterszulagender
Ausgleichzwischender Domanial-Hauptschulkassebezw.dem Landkasten
und der vom Magistrat der Stadt Rostockzu bezeichnendenstädtischen
Kassestattfindet.

§ IS. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1907 in
Kraft. Die §§ 1 bis 8 der Patentverordnung vom 21. Juli 1821
wegen verbesserterEinrichtung des Landschulivesensverlieren mit der
aus § 16 Nr. II dieserVerordnungersichtlichenBeschränkungrücksichtlich
des § 8 mit dem gleichenZeitpunkteihre Geltung.

GegebendurchUnser Staatsministerium.

Verordnungvom 28. April 1908, betr. die Verwaltung und Beaufsich¬
tigimgdes Volksschulwesensin denStädtenundritterschaftlichenFlecken.

Vgl. Nr. 36.

Verordnungvom 28. April 1908, betr. die Dienstverhältnisseder
seminaristischgebildetenLehrerund Lehrerinnenan denVolks-und

Bürgerschulender Städte und der ritterschaftlichenFlecken.
Vgl. Nr. 37.

3<»0. Verordnungvom 28. April 1908, betr. die Dienstverhältnisse
der Lehreran ritter- und landschaftlichenLandschulen.

Wir verordnennachhausvertragsmäßigerVerhandlungmit Seiner
KöniglichenHoheit dem Großherzogevon Mecklenbnrg-Strelitzund nach
verfassungsmäßigerBeratung mit UnserengetreuenStänden, was folgt:

§ 1. Für das Diensteinkommen,die Entlassungund die Peu-
sionierungder Schullehrer,welchenach erlangter Anstellungsfähigkeitan
einer ritterschaftlichenoder landschaftlichenLandschuleangestelltsind,gelten
die nachstehendenBestimmungen.

AbschnittI. Dienstvertragund Diensteinkonlillen.
§ 2. Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, unterliegt der

Dienstvertrag der freien Vereinbarung zwischender Ortsobrigkeitund
dem anzustellendenLehrer.

Es darf jedochdem Lehrer durchden Dienstvertragnicht die Ver-
pflichtungzu Nebendienstenirgend welcherArt oder überhauptzu solchen
Handlungen oder Unterlassungenauferlegt werden, durch welcheer iu
der pflichtmäßigenAusübung seines Berufes verhindertoderbeschränkt
wird.

Die Uebernahmevon Nebenerwerbdurch den Lehrer bedarf der
Genehmigungder Ortsobrigkeitmit ZustimmungUnseresMinisteriums,
Abteilungfür Unterrichtsangelegenheiten.

*29
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§ 3. Die an einerritter- oderlandschaftlichenLandschuleangestellten!
Lehrer erhalten ein Diensteinkommen,welchesbesteht:

1. in einem Grundgehalt (Anfangsbesoldung),
2. in Alterszulagen.

§ 4. Mindesteinkommen.
Das Grundgehalt (die Anfangsbesoldung)der ritter- und land-

schaftlichenLandschullehrer,mögen sie bereits angestellt sein oder erst
künftig angestellt werden, darf in nicht weniger als folgendembestehenr

1. freier Wohnung, in welcherjedochvon demSchullehrerkeine
Mietsleute aufgenommenwerdendürfen.

2. 21 ar 68 m (= 100 Quadratruten) Gartenland, wobei
es gestattet ist, einen Teil, und zwar 4 ar und 34 Qm
(= 20 Quadratruten) im Felde anzuweisen;

3. an Feuerung zu liefern auf das Schulgehöft: einhalbmal
mehr als ein Tagelöhner des Orts erhält, ohne daß von
dem Schullehrer eine Zahlung für die Bereitung, die An-
holung und das Abladen der Feuerung oder eine Dienst-
leistung bei der Bereitung oder Anholungverlangt werden
darf; das Wegbringender Feuerung ist Sache des Lehrers;

4. Weide und Winterfutter für eine Kuh;
5. 728 kg Roggen, 392 kg Gerste, 72 kg Haferund 128 kg

Erbsen, zu liefern auf das Schulgehöft;
6. dem jährlichenSchulgeldevon 3 Mk. für jedesschulpflichtige

Kind, zahlbar zu Ostern und Michaelis je zur Hälfte; (Vgl.
Nr. 366)

7. einer baren Zulage von 190 Mk., welchejedoch,wenn das
gesetzlicheSchulgeldden Betrag von 170 Mk. nicht erreicht,
um so viel zu erhöhenist, daß sichSchulgeldund Zulage
zusammenauf 360 Mk. belaufen;

8. nach näherer Bestimmung des Anstellungsvertragsin einer
weiterenbaren Zulage von 100 Mk. oder in Naturalbezügen
im anschlagsmäßigenWerte von 100 Mk.

Wenn das bisherige Einkommeneines bereits angestelltenSchul-
lehrerS die vorstehendenMindestsätzein einzelnen Beziehungen über-
schreitet, in anderen aber nicht erreicht,so soll der Betreffendeauf die
Wahl zwischenBeibehaltung seines bisherigen Diensteinkommensoder
Einsetzungauf das gesetzlicheMindesteinkommenbeschränktsein. Da,
wo durch Vermächtnisseoder sonstigeStiftungen eine Einnahme für den
Schullehrer stattfindet,darf diese zwar auf das Mindestmaßder für die
Schullehrer bestimmtenHebungen angerechnetwerden, jedocĥ so,daß,
wenn jene Einnahme mehr beträgt, als das Mindestmaß,dieser Mehr-
betrag dochallemal bei der Stelle bleibenmuß.

§ 5. Verbindungeines Schul- und Kirchenamtes.
Ist mit einer ritter- oder landschaftlichenLandschulstelleein Kirchen'

amt verbunden,so soll das Grundgehalt der Stelle entsprechendder mi
dem kirchlichenAmte verbundenenMühewaltung ein höheressein als im
§ 4 Abs. 1 für Schulstellenohne Kirchenamtbestimmtist.
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Nicht regelmäßigeBeziige für kirchlicheDienstleistungenbleiben
dabei außer Betracht, soweitsie nicht in festenBeträgen abgelöstfmö.

Der Mehrbetrag (Abs- 1), welchermindestens100 Mk. betragen
muß, kann durchdie Schulkommissionbis auf 150 Mk. erhöht werden.
Die Entscheidungder Schulkommissionerfolgt auf Ersuchendes Ober-
kirchenratsnachAnhörung des Patronats und ist endgültig.

§ 6. Alterszulagen.
Die Inhaber von ritter- und landschaftlichenLandschulstellener-

halten bare Alterszulagennach
4 Dienstjahrenim Betrage vonjährlich100 Jh
8 „ „ „ „ „ 200 „

12 „ „ „ „ „ 300 „
10 tr tr tt „ ,, 400 f,
20 500-iXJ tt tt tt tt tt tJUU tr
24 „ tt tt tt n 000 ,t

§ 7. Anspruchaus Alterszulagen.
Die Gewährung der Alterszulagen und das Einrücken in eine

höhere Stufe derselben auf Grund der Bestimmungen der gegenwär-
tigen Verordnungsetzenein pflichtmäßigesVerhaltendes Lehrers voraus.

ErgebensichBedenkengegen das Vorhandenseinder Voraussetzung
des vorstehendenAbsatzes, so entscheidethierüber die Kommissionfür
ritter- und landschaftlicheLandschulenusw. (Schulkommission)als DiS-
ziplinarbehörde.

Die Entscheidung,durch welchedie Gewährungder Alterszulage
bezw.das Einrückenin eine höhereStufe ausgesetztwird, wirkt auf die
Dauer eines Jahres. Ergeben sichnach Ablauf diesesZeitraums von
neuem Bedenkenhinsichtlichdes pflichtmäßigenVerhaltens des Lehrers,
so kann die Gewährung der Alterszulagebezw-das Einrückenin eine
höhereStufe jedesmalauf ein weiteresJahr ausgesetztwerden.

§ 8. Beginn der Zahlung der Alterszulagenund Berechnungder
Dienstzeitfür die Gewährungderselben.

Bei Berechnungder nach Maßgabe der Bestimmungender gegen-
wärtigen Verordnung zu gewährendenAlterszulagen ist als Anfangs-
termin der Dienstzeitder 24. Oktoberdes Kalenderjahreszu Grunde zu
legen, in welchemder Lehrer nachbestandenerPrüfung bei einem der
Seminare zu Neuklosteroder Lübtheen— bezw.die zur Zeit des In-
krafttretensder gegenwärtigenVerordnungbereits fest angestellten,durch
§ 1 mitumfaßtenLehrer auch ohne solchePrüfung — in Mecklenburg-
Schwerin als Lehrer oder HiUfslehrerim öffentlichenSchuldiensteoder
als Elementarlehrer an einer staatlichenAnstalt (Schullehrer-Seminar,
Blindeninstitut, Taubstummenanstalt,Irrenanstalt, Anstalt für geistes-
schwacheKinder, Landesstrafanstaltzu Dreibergenusw.) angestelltworden
sind.

Als Anstellungim öffentlichenSchuldienst im Sinne des vor-
stehendenAbsatzesist auch anzusehendie Anstellung als Lehrer oder
Hülfslehrer
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1. an dem Rettungshausezu Gehlsdorf bei Rostock;
2. an einer aus landesherrlichenMitteln, oder aus allgemeinen

Landesmitteln oder aus Mitteln der Stadt bezw.der Orts-
obrigkeitunterstütztenPrivatschule;

3. an einer von der Stadt bezw. von der Ortsobrigkeit er-
richtetenoder aus landesherrlichenMitteln, oder aus all-
gemeinenLandesmitteln oder aus Mitteln der Stadt bezw.
derOrtsobrigkeitunterstütztenhöherenKnaben- oderMädchen-
schule oder Mittelschulebezw. an einem von der Stadt er-
richtetenoder aus Mitteln desStaats oder der Stadt unter-
stützten, zur Abhaltung von Entlassungsprüfungenfür bc-
rechtigterklärtenL'ehrerinnen-Seminar.

Als von der Stadt bezw. der Ortsobrigkeit unterstützt ist im

Sinne des vorstehendenAbsatzes2 und 3 eine Schule oder ein Lehre-
rinnen-Seminar anzusehen,wenn die Stadt bezw.die Ortsobrigkeit ver-
pflichtetist, zu den Unkostender Schule bezw.des Seminars aus öffent-

lichenMitteln dauernd Beiträge zu leistenund das Bestehender Schule

bezw. des Seminars von Unserem Ministerium, Abteilung für Unter-
richts-Angelegenheiten,für den Zweckder gegenwärtigenVerordnung als

im öffentlichenInteresse liegendanerkanntist.
§ 9. Bei Berechnungder Dienstzeitkommtdie Zeit nicht in An-

rechnung,welcheder Lehrer außerhalbMecklenburg-Schwerinsim Schul-

dienstoderin Mecklenburg-Schwerinnichtim öffentlichenSchuldienste,bezw.

nichtimDiensteals Elementarlehreran einerstaatlichenAnstaltzugebrachthat.
Dem Schuldienstin Mecklenburg-Schwerinsteht der Schuldienstim

Auslände gleich, wenn Wir den Lehrer unter Vorbehaltder Zurück-

berufung zur Verwaltung einer Lehrerstelleim Auslande entsenden.
Es bleibt UnseremErmessen vorbehalten, dem Schuldienste im

GroßherzogtumMecklenburg-Schwerinden Schuldienstim Großherzogtum
Mecklenburg-Strelitzgleichzustellen.Außerdemwird die Zeit angerechnet,

welche der Lehrer in einem nicht mit einem Schulamt verbundenen
Kirchenamte zugebracht hat, nachdem er die Anstelluugssähigkeitals

Lehrer erlangt hat.
§ 10. Der Dienstzeitwerdenhinzugerechnet:

1. dieZeit des aktivenMilitärdienstesim Reichsheere,wenn der
Militärdienst nach Erlangung der Anstellungsfähigkeitabge-
geleistetist;

2. die in dieDauer einesKriegesfallend?und bei einemmobilen
oderErsatz-TruppenteileabgeleisteteMilitärdienstzeit,auchwenn
sie in die Zeit vor Erlangung der Anstellungsfähigkeitfällt.

Als Kriegszeit gilt in dieserBeziehungdie Zeit vom
Tage einer angeordneten Mobilmachung,auf welche ein
Krieg folgt, bis zum Tage der Demobilmachuug.

§ 11. Für jeden Feldzug, an welchemein Lehrer im Reichsheere,

in der KaiserlichenMarine oder in der Armee eines Bundesstaatesin

der Art teilgenommenhat, daß er wirklichvor den Feind gekommenoder

oder in dienstlicherStellung den mobilenTruppen in das Feld gefolgt
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ober auf einem zur Verwendung gegen den Feind bestimmtenSchiffe
oder Fahrzeuge der KaiserlichenMarine eingeschifftgewesenist, wird
ihm zu der wirklichenTauer der Dienstzeitein Jahr hinzugerechnet.

Ob eine militärischeUnternehmungin dieserBeziehung als ein
Feldzug anzusehenist, und inwiefern bei Kriegenvon längerer Dauer
mehrere Kriegsjahre in Anrechnung kommen sollen, bleibt der Be-
stimmungUnseresMinisteriums,AbteilungfürUnterrichts-Angelegenheiten,
mit Zustimmung des Engeren Ausschussesvon Ritter- und Landschaft
vorbehalten.

§ 12. Die Zeit
1. einer Festungshaftvon einjährigerund längererDauer, sowie
2. der Kriegsgefangenschaft

kann nur mit GenehmigungUnseres Ministeriums,Abteilungfür Unter-
richts-Angelegenheiten,im Einverständnis mit dem Engeren Ausschuß
von Ritter- und Landschaftangerechnetwerden.

§ 13. Veranschlagungdes Diensteinkommens.
Die Grundsätze für die Veranschlagungdes Diensteinkommens,

welcheauch in den Fällen des § 5 Anwendungfinden,sind in der An-
läge A festgestellt.

Wird im einzelnenFalle die Veranschlagungbeanstandet,so ent-
scheidetüber die Beanstandungdie Schulkommissiou.

Ueber die Beschwerdegegen die Entscheidungder Schulkommission
entscheidetUnser Staats-Ministerium.

§ 1-1. Der Wert der gesetzlichenAnfangsbesoldungder ritter-
und landschaftlichenSchnlstellen(§ 4 der gegenwärtigenVerordnung)
wird für die Zweckeder Auseinandersetzungzwischenden Behördenund
den Lehrern im Falle des § 23 währendder Dauer der in Anlage A
festgelegtenVeranschlagungsgrundsätzeauf 1000 Mk. mit der Maß-
gäbe festgesetzt,daß dieserWert sich'um den Betrag steigert,um welchen
das gesetzlicheSchulgeldden Betrag von 170 Mk. übersteigt.

Sollte sichbei etwaigerAbänderungder Veranschlagungsgrundsätze
(AnlageA) ergeben,daß die Festsetzungder Anfangsbesoldungauf 1000
Mark nicht mehr den wirklichenWertverhältnissenentspricht, so kann
durch landesherrlicheVerordnungnachvorgängigerVerhandlungmit dem
Engeren Ausschußvon Ritter- und Landschaftfür die im erstenAbsätze
angegebenenZweckedie Anfangsbesoldungauf eine andere abgerundete
Summe festgesetztwerden.

Im Falle des Abs. 1 bestimmtsichder die Summe von 170 Mk.
übersteigendeBetrag nach dem Durchschnittder letzten4 Jahre, welche
dem Eintritt der Älterszulage(§ 6) vorausgegangensind.

Sterbevierteljahr.
§ 15. Stirbt ein Lehrer, der nicht zu den in der Konstitution

vom 12. Juni 1784, betr. die Auseinandersetzungab- und zuziehender
Schullehrer und Küster, genannten Lehrern gehört, so ist, unbeschadet
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weiterer Ansprücheauf Grund eines besonderenRechtstitels,das Dienst-
einkoinmenfür das Sterbevierteljahr unverkürztauszuzahlen.

Diese Bestimmung gilt auch für das kirchlicheEinkommen,wenn
mit der Schulstelleein Kirchenamtverbundenist.

Anstatt der Naturalnutznngenund Naturaleinkünfte, welchein der
Zeit nach dem Tode des Stelleninhabers zu gewährensind, kann, ohne
daß hierdurchdas Auseinandersetzungsverfahrmberührt wird, nachWahl
des Schuldners der anschlagsmäßigeGeldwertgegebeilwerden.

Auf diese Veranschlagung findet die Vorschrift in § 13 An-
Wendung.

§ 16. Die KostenderVerwaltung einer ritter-oder landschaftlichen
Landschulstellesind nach dem Tode des Stelleninhabers bis zum Ab-
laufe des Sterbevierteljahres von den im § 22 bezeichnetenBehörden
unter dieObrigkeitender zur Schule gehörigenritter- und landschaftlichen
Ortschaften nach Maßgabe einer zwischenihnen zu treffendenVerein-
barung zu verteilen. Kommt es zu einer Vereinbarungnicht, so erfolgt
auf Antrag einer beteiligtenObrigkeitdie Verteilung endgültig durchdie
Schulkommission.

Die Kosten der Verwaltung des Kirchenamts hat die Kirche, an
welcherder Verstorbeneangestelltwar, zu tragen. Mit Einwilligungder
Schulkommissionkann unter Umständen ein Teil des kirchlichenEin-
kommenS im Sterbevierteljahr dazu bestimmt werden, die Kosten der
Verwaltung des Kirchenamts in der Zeit nach dem Tode des Lehrers
mit der Maßgabe zu decken,daß dadurchder Nachlaßnicht schlechterge-
stellt sein darf, als wenn für das kirchlicheEinkommenüberhaupt kein
Anspruchauf das Sterbevierteljahr bestände.

Aufbringung des Diensteinkommens.

§ 17. Das Diensteinkommenfür die ritter- und landschaftlichen
Landschullehrerwird, soweit die Anfangsbesoldungin Betracht kommt,
nach Maßgabe der geltendenBestimmungen, soweites sichdagegenum
die in Beihalt des § 6 zu gewährendenAlterszulagen handelt, nach
Maßgabe der Vorschriftenin § 18 aufgebracht.

§ 18. Der Teil des in den §§ 4 und 6 festgesetztenDienstein¬
kommens,welcherdie nach Maßgabe der geltendenBestimmungenauszu-
bringendeAufaugsbesolduugübersteigt, wird uach dem jährlichenBedarf
durcheine Steuer aufgebracht,gleichgültig,ob das Diensteinkommenzur
Zeit des Inkrafttretens dieser Verordnung die durch dieselbe vorge-
schriebeneAnfangsbesolduugübersteigtoder nicht. Diese Steuer ist so-
wohl für jede katastrierteHufe — einschließlichder steuerbarenPsarr-
hufeu — der ritterschaftlichenGüter, ausschließlichder Jnkamerata und
der ritterschaftlichenFlecken,als auch für jede katastrierte Hufe der
Kloster- und RostockerDistriktsgüter der städtischenKämmerei- und
Oekouomie-Güter,des der St. Georgenkirchezu ParchimgehörigenGutes
Bergrade und der außerhalb der städtischenFeldmarkbelegenenWis-
marschen Kämmerei- und Hebungsgüter, einschließlichWischund Zar-
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nekow,zu entrichtenund gleichzeitigmit der ordentlichenritterschaftlichen
Hufensteuerau den Landkasteneinzuzahlen.

§19. Bis zum I - Juni jedenJahres ist UnseremMinisterium,
Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,unter Darlegung der ein-
schlägigenVerhältnisseanzuzeigen,welcheLehrer vom 24. Oktoberdes
betreffendenJahres an eine aus dem Landkastenzu zahlendeAlterszulage
nachMaßgabe der Bestimmungender gegenwärtigenVerordnung zu er-
halten haben, zugleichauch darüber zu berichten, ob und welcheBe-
denken gegen das Vorhandenseinder Voraussetzungendes § 7 Abs. 1
vorliegen,unter Angabeder zur Begründung der einberichtetenBedenken
dienlichenTatsachen.

Die in dem vorstehendenAbsätzevorgeschriebeneAnzeigehabenzu
erstatten:

a) für die Landschulender drei Landesklöster— die Kloster-
Aemter;

b) für die Landschulendes Klosterszum heiligenKreuz—1das
Provisorat;

c) für die Landschulendes der Georgenkirchezu Parchim ge-
hörendenGutes Bergrade —-dieSuperintendenturParchim;

d) für die Landschulender Kämmerei-und Oekonomie-Güter
der Städte sowie der -WismarschenHebungsgüter — die
Magistrate;

e) für die sonstigenritterschaftlichenLandschulen— die Guts¬
obrigkeiten.

§ 20. Jede eingetreteneVeränderungin der Besetzungder Schul-
stellenist sofortnach Eintritt unter Angabedes Datums, unter welchem
sie sichvollzogenhat, an Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts-
Angelegenheiten,zu berichten.

§ 21. Unser Ministerium, Abteilungfür UnterrichtS-Angelegen-
heiten, übersendetder Schulkommissiondie in Gemäßheitder §§1!) und
20 eingereichtenAnzeigen,Verzeichnisseund Berichte, nachdemsie für
richtig befunden,bezw.richtiggestelltsind.

Die Schulkommissionhat auf Grund der ihr übersandtenAnzeigen,
Verzeichnisseund Berichte

1. durchEntscheidungdie Alterszulagefestzustellenbezw.dieFest-
stellung wieder auszuheben(§ 20) und auf Grnnd dieser
Entscheidungdem Engeren Ausschüssevon Ritter- und Land-
schastden Zeitpunkt,von welchemab die Alterszulageeintritt
bezw. aufhört, und den jährlichenBetrag derselben mit-
zuteilen;

2. Unserem Ministerium, Abteilungfür Unterrichts-Angelegen-
heiten, ein Verzeichnisder festgestelltenAlterszulagenzu über-
reichen;

3. die Entscheidungüber die Alterszulagen, bezw. über das
Einrückenin eine höhereStufe dembetreffendenLehrer zu-
zustellen.
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Auch in den Fällen, in denen die Gewährung der Alterszulage
oder das Einrückenin eine höhereStufe aus anderenals aus den im
§ 7 Abs. 1 bezeichnetenGründen ganz oder teilweise abgelehnt wird,
entscheidetüber dieBeschwerdegegen dieEntscheidungderSchulkommissiou
Unser Staatsministerium.

Der EngereAusschußvon Ritter- und LandschaftweistdieZahlung
der Alterszulagenauf den Landkastenau.

§ 22. Die Zahlung aus demLandkastenerfolgt vierteljährlicham
Ende des Vierteljahres

1. für die Lehrer an den Landschulender drei Landesklöster—
an die Klosterämter;

2. für die Lehrer an den Landschulendes Klosterszumheiligen
Kreuz — an das Provisorat;

3. für den Lehrer au der Landschulezu Bergrade — au die
Superintendentur zu Parchim;

4. für die Lehrer an den Landschulender Kämmerei- oder
Oekonomiegüterder Städte, sowieder WismarschenHebungs-
güter — an die Magistrate;

5. für die Lehrer an den sonstigenritterschaftlichenLandschulen
— an die Gutsobrigkeiten.

Vierteljahre im Sinne des Abs. 1 sind die Zeiträume vom 24.
Oktoberbis 31. Dezember, vom 1. Januar bis Ostern, von Ostern bis
30. Juni und vom 1. Juli bis 24. Oktober.

§ 23. Die aus dem Landkastenin Gemäßheit des § 22 ge-
zahlten Alterszulagcusind von den im § 22 bezeichnetenBehördensofort
nachEmpfang portofrei den Lehrern gegen Empfangsbescheinigungzu
zahlen. Uebersteigtjedoch das vertragsmäßige Gesamteinkommendes
Lehrers das ihm nach §§ 4, G, 7, 13 und 14 dieserVerordnungzu¬
stehendegesetzlicheEinkommen um mehr als 100 Mk, so ist von der
Altersznlage nur soviel an ihn auszuzahlen, daß er damit höchstens
100 Mk. über den Betrag des gesetzlichenDiensteinkommenshinaus
erhält.

Der Teil der Alterszulage,welchernachder Bestimmungdes ersten
Absatzesnicht an den Lehrer zur Zahlung gelangt, ist von den im § 22
bezeichnetenBehörden unter die Obrigkeiten der zur Schule gehörigen
ritter- und landschaftlichenOrtschaftennach Maßgabeeinerzwischenihnen
zu treffenden Vereinbarung zu verteilen. Kommt es zu einer Verein-
barung nicht, so erfolgt auf Antrag einer beteiligtenObrigkeit die Ver-
teiluug endgültigdurchdie Schulkommission.

Die Bestiinmungendes Absatzes2 kommennicht zur Anwendung,
wenn nachVereinbarungzwischenden beteiligtenObrigkeitendem Lehrer
der Gesamtbetragder Alterszulagenohne Abzug gezahltwird.

AbschnittII. Aufkündigungdes Dienstverhältnisses.
§ 24. Die Aufkündigungdes Dienstverhältnissessteht sowohlder

Ortsobrigkeit als auch dem Lehrer bis zum Ablauf der Osterwochezum
nächsten24. Oktober frei.
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Die Aufkündigungdes Dienstverhältnissessteht der Ortsobrigkeit
auch gegenüberLehrern zu, welchedas 20. Dienstjahr vollendethaben
oder bis zum nächsten24. Oktobervollenden, jedochmit der Maßgabe,
daß die Ortsobrigkeit dem gekündigtenLehrer aus eigenenMitteln eine
Pension von gleichemBetrage zu zahlenhat, wie der Lehrer sie im Falle
seinerVersetzungin den Ruhestand nachVorschriftder §§ 25, 27, 28
und 31 zu beanspruchenhaben würde.

Nur wenn der Lehrer durchein pflichtwidrigesVerhalten Grund
zurKündigunggegebenhat, fällt dieseVerpflichtungderOrtsobrigkeitfort.

Die Kündigung muß jedoch in solchemFalle schriftlichgeschehen
und das Verhalten als Kündigungsgrundangeben.

Neber das Vorhandenseineines solchenKündigungsgrundesent-
scheidetauf Antrag des Lehrers die Schulkommissionals Disziplinar-
behörde.

Der Antrag ist binnen einer Ausschlußfristvon einem Monat bei
dieserBehördeeinzureicheu.Der Laus der Frist beginnt an dem ersten
Tage der Woche,die auf die Osterwochefolgt, in welcherdie Kündigung
dem Lehrer behändigtist.

Entscheidetdie Behörde, daß der Lehrer durch ein pflichtwidriges
VerhaltenGrund zur Kündigungnicht gegebenhabe, so tritt, falls die
Ortsobrigkeitan der Kündigungfesthält,derenVerpflichtungzur Zahlung
der im Absatz2 bezeichnetenPensionvom Zeitpunkteder Dienstentlassung
ab in Kraft. Die Pension hat den Charakter einer das Gut treffenden
Last des öffentlichenRechtes.

AbschnittIii- Pensionierung.

§ 25. Ritter-und landschaftlicheLandschullehrer,welchenacherlangter
Anstellungsfähigkeit,wenn auch mit Unterbrechungenwenigstenszwanzig
Jahre in UnserenLanden im öffentlichenSchuldienstoder als Elementar-
lehrer an einer staatlichenAnstalt im Sinne der §§ 8 und 9 zugebracht
haben, sind mit Pension in den Ruhestandzu versetzen,wenn sie infolge
vonBlindheit, Taubheit oder eines sonstigenkörperlichenGebrechensoder
wegenSchwächeihrer körperlichenoder geistigenKräfte zur fernerenVer-
waltung des von ihnen verwaltetenSchulamts dauernd unfähig sind.

Auf die Einrechnungder Zeit der Dienstleistungim Heereoder in
der Marine in die für die Höhe der Pension maßgebendeDienstzeit
findendie Vorschriftender §§ 10 bis 12 der gegenwärtigenVerordnung
entsprechendeAnwendung.

§ 26. LiegendieVoraussetzungendes §25 vor, so hat dieOrts-
obrigkeitnach Anhörung des Schullehrers oder auf dessenAntrag die
Versetzungin den Ruhestandmit Pension (Pensionierung)zu veranlassen
und die erforderlichenFeststellungenvorzunehmen.

Das Ergebnis ist der Schulkommissionvorzulegenund deren Ent-
scheidungzu beantragen.

§ 27. Die Höhe der Pension richtet sichnachden vollenDienst-
jähren, welcheder zu pensionierendeSchullehrer in dem in § 25 be¬
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zeichnetenSchuldiensteoder diesemgleichgestelltenDienstezugebrachthat,
und zwar in folgenderWeise:

Die Pension beträgt nach Ablauf
von 20 vollenDienstjahren

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3t
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

§ 28. Die Dienstzeitwird von demTage an gerechnet,an welchem
der Schullehrer zuerst in einen der im §
oder diesengleichgestelltenDiensteeingetreten

564 M
580
600
612
632
652
664
680
700
712
732
744
756
768
780
788
800
812
824
836
844
864
880
892
912
932
952
964
982

1000
1012

25 bezeichnetenSchuldienste
ist-

§ 29. Die Pensionen werden vierteljährlich am Schlüssejeden
Vierteljahrs und portofreigezahlt. Das Sterbevierteljahrwirdunverkürzt
ausgezahlt.

§ 30. Das Recht auf den Bezug der Pension kannmit rechtlicher
Wirksamkeitnur insoweit abgetreten und verpfändet werden, als die
Pension der Pfändung unterworfenist.

Wird der übertragbare Teil der Pension abgetreten,so ist durch
Vermittlung der Schulkommissionder Engere Ausschußvon Ritter und
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LandschaftundvondiesemderLandkastendurchAushändigungeiner vondem
Pensionär ausgestelltenöffentlichbeglaubigtenUrkundezu benachrichtigen.

Bis zur Benachrichtigunggilt die Abtretung als dem Landkasten
nicht bekannt. Die Verpfändungdes übertragbarenTeiles der Pension
ist nur wirksam,wenn der Pensionär sie in vorbezeichneterWeise durch
Vermittlung der Schulkommissiondem Landkastenanzeigt.

§ 31. Das Recht auf den Bezug der Pension ruht:
1. wenn der Pensionär die deutscheReichsangehörigkeitverliert,

bis zu deren etwaigerWiedererlangung;
2. für den Fall, daß der Pensionär nacherfolgterPensionierung

in einen öffentlichenoder Privatdiensteintritt, für den Be-
trag, um welchensein Einkommenaus dem neuen Dienst-
Verhältnisund die Pension zusammenden Betrag des von
ihm vor seinerVersetzungin denRuhestandbezogenenDienst-
einkommensübersteigen.

Die Vorschriftdes vorstehendenAbsatzes2 findet entsprechendeAn-
Wendung,wenn der Pensionär in einem der dort bezeichnetenDienste
eine Pension erdient.

Der Pensionär hat von dem Eintritt in einen der im erstenAbsatz
unter 2 bezeichnetenDienste unter genauer Angabe des Einkommens
aus demselben,beziehungsweise-von der Erdienung einer Pension in
demDiensteund von derHöheder letzterender SchulkommissionAnzeigezu
machen,welchedieweiterenhiernacherforderlichenVerfügungenzutreffenhat.

§ 32. Der Pensionärhat denOrt des nacherfolgterPensionierung
zu nehmendenWohnsitzessowie einen etwaigen späteren Wechseldes
Wohnsitzesder Schulkommissionanzuzeigen.

§ 33. Die Witwen derjenigen Lehrer, welchezu der Zeit, als
die Verordnung vom 30. Dezember 1896 in Geltung trat, angestellt
waren, und welchenach dem Inkrafttreten dergegenwärtigenVerordnung
gestorbensind, nachdemsie pensioniertwaren oder die im § 25 voraus¬
gesetzteDienstzeiterreichthatten, erhalten eine Pension im Betrage von
307« derjenigenPension, welcheder verstorbeneEhemannbezogenhat,
oder wenn er zu der betreffendenZeit in den Ruhestandversetztwäre,
erhalten haben würde, für die Dauer ihres Witwenstandes.

Der Anspruchauf die im Abs.1-genannteWitwenpensionfällt weg:
a) insoweit den Witwen ein Anspruch auf Zahlung einer

Witwenpensionauf Grund der Satzung öer Witwen- und
Waisenkassefür die an ritter- und landschaftlichenLand-
schulen angestelltenLehrer und schulhaltendenKirchendiener
vom 20- Februar 1901 zusteht,

d) wenn die Ehe erst nach erfolgterPensionierungdes Lehrers
(§ 25) geschlossenist.

Die Witwe eines auf Kostender betreffendenGutsobrigkeitpen-
signiertenSchullehrers geht ihres Anspruchs auf Pension aus der all-
gemeinenPensionskasse(§ 35, Abs. 2) nicht verlustig.

§ 34. Die zur Zahlung der Pension erforderlicheSumme wird
nachMaßgabedes jährlichenBedarfs durcheineSteuer aufgebracht.
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Diese Steuer ist sowohlfür jede katastrierte Hufe — einschließlich
der steuerbarenPfarrhufen —- der ritterschaftlichenGüter, ausschließlich
der Jnkamerata und der ritterschaftlichenFlecken,als auch für jede
katastrierteHufe der Kloster-und RostockerDistrikts-Güter,der städtischen
Kämmerei-und Oekonomie-Güter,des der Georgenkirchezu Parchim ge-
hörigen Gutes Bergrade und der außerhalb der städtischenFeldmark
belegenen Wismarschen Kämmerei- und Hebungsgüter, einschließlich
Wisch und Zarnekow,zu entrichtenund gleichzeitigmit der ordentlichen
ritterschaftlichenHufensteueran eine besondereBalance des Landkastens
einzuzahlen.

§ 35. Von jeder erfolgtenPensionierungwird dem EngernAus-
schußvon Ritter- und Landschaftdurch die Schulkommissionunter An-
gäbe des Zeitpunktes,von welchemab die Versetzungin den Ruhestand
eintritt, des jährlichen Betrages der Pension und des Wohnsitzesdes
Pensionärs — bei der Pensionierung von Küsterschullehreruin den
Fällen des § 38 auchunter Angabe der für die Verteilung der Pension
auf den Landkastenund auf die nach§ 38 Ziffer 2 Abs. 3 zur Auf¬
bringung derselbenVerpflichtete»maßgebendenBerechnung— Mitteilung
gemacht.

Der Engere Ausschußweist die Zahlung der Pension auf den Land-
kästenan.

§ 36. Einem Schullehrer, welchervor Vollendungdes 20. Dienst-
jahres dienstunfähiggeworden und nach vorgängigerAufkündigungdes
Dienstverhältnissesaus seinem Amte entlassenist, kann von der Schul-
kommissionentwederauf bestimmteZeit oder lebenslänglicheine Pension
bis zum Betrage von 500 Mk. zugesprochenwerden. Kann der Lehrer
eine Rente nach Maßgabe des Invaliden-Versicherungsgesetzesbean-
spruchen,so kann ihm eine Pension nur in der Höhe gewährt werden,
baß Pension und Rente zusammennichtmehr als 500 Mk. betragen.

Die Entscheidungder Schulkommissionist endgültig.
Die Bestimmungendes § 35 finden entsprechende"Anwendung.
§ 37. Mit Genehmigung Unseres Ministeriums, Abteilungfür

Unterrichts-Angelegenheite»,kann die Ortsobrigkeit auch einendauernd
dienstunfähiggewordenenSchullehrer in seiner Stelle belassenund die
Stelle durch einen Hülsslehrer oder eine geprüfte Lehrerin als Stell-
Vertreter verwalten lassen.

Dem Schullehrer sind in diesem Falle die Diensteinkünfteim
übrigen unverkürztfortzugewähren,jedochdarf ihm dieVerpflichtungauf-
erlegt werden,dem Hülfslehrer, so lange er nochunverheiratetist, freie
Station (Wohnung, Beleuchtung,Heizungund Kost)unentgeltlichzu ge-
währen, oder statt desseneinen 300 Mk. anss Jahr nicht übersteigenden
Beitrag zu den Kostender Stellvertretung zu leisten.

Vor Erteilung der Genehmigung wird Unser Ministerium, Ab-
teilung für UnterrichtS-Angelegenheiten,das Erachtender Schulkommission
erfordern.

Im Falle des ersten Absatzeskönnen beim Vorhandenseinder son
stigen gesetzlichenBedingungen der AnstellungsfähigkeitHülfslehrer oder
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geprüfte Lehrerinnen auch vor vollendetem25. Lebensjahregegen eine
zum freien Ermessender Ortsobrigkeit stehendeRemuneration äuge-
nommenwerden; jedochdürfen ihnen ebensowenigwie den Hauptlehrern
störendeAuflagengemachtwerden.

Der Anspruch auf Pensionierung ruht auf die Dauer der Zeit,
mährendwelcherUnser Ministerium,Abteilungfür Unterrichts-Angelegen-
heiten, die Stellvertretung des dienstunfähiggewordenenSchullehrers
durcheinen Hülfslehrergestattet.

Für den dauernd dienstunfähiggewordenenSchullehrerkommtnach
Einrichtung der Stellvertretung sowohl in Ansehungder Pension als
auch in Ansehung der gesetzlichenAlterszulagen eine fernere Dienstzeit
nicht mehr zur Berechnung.

Einem Schullehrer,welchernacherlangterAnstellungsfähigkeiteinen
dauernd oderzeitweiligdienstunfähiggewordenenLehrer als Hülfslehrer
vertreten hat, wird die Zeit der Vertretung bei Berechnungder Pension
(§ 27) in Ansatzgebracht.

§ 38. Wegen der Pensionierungder Schullehrer, welchezugleich
Küster oder Organistensind, behält es bei dein bisher geltendenRechte
das Bewenden,soweitnicht im folgendenetwas anderes bestimmtist.

1. Die Verhandlungender Beteiligtenüber diePensionierungeines
schulhaltendenKüsters oder Organistenwerdendurchdie Superintendenten
geleitet.

Auf Grund der über dieseVerhandlungenerwachsenenAktenerfolgt
die im § 26 vorgeseheneEntscheidungim Einverständnissemit Unserem
Oberkirchenrate.

Kommteine Einigung zwischender Schulkommissionund Unserem
Oberkirchenratenicht zustande, so ist die EntscheidungUnseresStaats-
Ministeriums einzuholen, welche eine endgültige ist.

2. Die Pensionierungeines schulhaltendenKüstersoder Organisten
kann nur gleichzeitigwegen beidervon ihm bekleideterAemter erfolgen.

Die Gesamtpensionwegenbeider Aemter für denzupensionierenden
schulhaltendenKüster oder Organisten ist vom vollendeten20. Dienst¬
jahre an um 50 Mk. höher zu bemessenals die in § 27 festgestellten
Pensionssätze.

Die Pension wird zu einem Teile von dem Landkasten(§ 34
Absatz2), zum anderenTeile von den Trägern der Verpflichtungzur
Leistung des Kirchendiensteinkommensdes schulhaltendenKüsters oder
Organistengetragen.

Die Verteilung geschiehtnachMaßgabe des Verhältnisses,in welchem
der Betrag des dem schulhaltendenKüster oderOrganisten für den Schnl-
lehrerdienstzufließendenDiensteinkommenszu dein Betrage des Dienst-
Einkommenssteht, welcheser für den kirchlichenDienst bezieht.

3. Die Schulkommissionhat die Bewilligung einer Pension aus
dem Landkastenvon der Bewilligung des nach diesemVerhältnis zu be-
rechnendenPensionsanteils durch die Träger der kirchlichenVerpflichtung
abhängig zu macheu.
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Ist eine klare Grundlage für dieseBerechnungnicht zu gewinnen,
so ist das Verhältnis der beiderseitigenAnteile durchVereinbarungfest-
zustellen. Gelingt eine solcheVereinbarungnicht, so ist dieEntscheidung
Unseres Staatsministeriums einzuholen,welcheeine endgültigeist.

4. Auf die Pensionierung und die Pension finden die Vor-
schriftender §§ 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34 und 35 mit der Maßgabe
Anwendung,daß

a) auch die Dienstzeit in Anrechnungkommt, welcheder Küster
oder Organist in einem nicht mit einem Schulamte verbun-
denen Kirchenamtezugebrachthat,

und daß
b) die im § 32 vorgeschriebeneAnzeige nicht nur der Schul-

kommissiou,sondern auch UnseremOberkirchenratezu er-
statten ist.

5. Ist der schulhaltendeKüster oderOrganistdienstunfähiggeworden,
bevor er nach erlangter Anstellungsfähigkeit20 volleDienstjahre, wenn
auch mit Unterbrechungen,in einem der im § 25 bezeichnetenSchuldienste
beziv.Dienste zugebrachthat, und wird wegen seiner Dienstunfähigkeit
das Ausscheidenaus seinemKirchen-und Schulamte erforderlich,so kann
ihm von der Schulkommissionim Einverständnissemit UnseremOber-
kirchenrateine nach dem oben unter Nr. 2 und 3 bezeichnetenMaßstabe
zu bemesseudePension entwederauf bestimmteZeit oder lebenslänglich

(§ 36) bewilligtwerden, wenn ihm wegen seines Kirchenamtesein ent-
sprechenderBeitrag seitens der unter Nr. 2 bezeichnetenVerpflichteten
gewährt wird. Ter Beitrag aus der allgemeinenPensionskasseist jedoch
von der Schulkommissionnur in der Höhezu bemessen,daß dieGesamt-
Pensionden Betrag von 500 Mk. nicht übersteigt.

6. Der § 37 findet auf schulhaltendeKüster und Organisten mit
der Maßgabe Anwendung, daß es neben der Genehmigungbezw.neben
der Gestattung UnseresMinisteriums, Abteiluug für Unterrichts-Ange-
legenheiten,auch derGenehmigungbezw.Gestattung UnseresOberkirchen-
rates bedarf.

7. Witwen der zur Zeit des Inkrafttretens der Verordnungvom
30. Dezember1896 bereits angestelltenschulhaltendenKüster und Or-
ganisten erhalten unter gleichen Voraussetzungenund nach gleichem
Maßstabe wie die Schullehrer-Witweneine Pension, jedochist dieselbe
nicht höherzu bemessen,als wenn der verstorbeneEhemann nur Schul-
lehrer gewesenwäre. (§§ 27 u. 33).

AbschnittIV. GesondertVorschriftensiir die von der Stadt Rostock
angestellten̂andschnllehrer.

§ 39. I. Die Vorschriftendes Abschnitts I dieser Verordnung
finden auf die von der Stadt Rostockan LandschulenangestelltenLehrer
mit den nachstehendenMaßgaben Anwendung:

1. Hinsichtlichder in den RostockerKämmerei-und Hospital-
gütern angestelltenLandschullehrerbedarf eS der im § 2
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Abs. 3 vorgeschriebenenZustimmungUnseresMinisteriums,
Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten,nicht.

2. Die im § 16 der SchulkommissionübertragenenBefugnisse
werdenhinsichtlichderLandschulenin denRostockerKämmerei-
und HospitalgüterndurchUnser Ministerium, Abteilung^für
Unterrichts-Augelegenheiten,ausgeübt.

3. Tie in dem § 5, § 7 Abs. 2, § 13 Abs. 3, § 21 Abs, 2
und 3 der Schulkommissionübertragenen Entscheidungen
erfolgendurchden Magistrat der Stadt Rostock.

4. Die Bestimmungenim § 14 sowiedieBestimmungenin den
§§ 17 bis 23 über die Aufbringung der Alterszulagenfür
die ritter- und landschaftlichenLandschullehrerdurcheine von
jeder katastriertenHufe an den Landkasteneinzuzahlenden
Steuer und über die Zahlung der Alterszulagen aus dem
Landkastenfinden auf die Laudschulstellenin den Rostocker
Kämmereigütern und in den RostockerHospitalgütern
bezw. auf die au ihuen angestelltenLandschullehrerkeine
Anwendung.

Tie Alterszulagenfür die in RostockerKämmereigütern
sowie in den RostockerHospitalgüternangestelltenLandschul-
lehrer sind von der Stadt aufzubringen. Die Zahlung an
die Landschullehrererfolgt vierteljährlichvor oder mit Ende
des Vierteljahres.

5. Die Entscheidungendes Magistrats erfolgenunter Zuziehung
uud Mitwirkungdes Superintendenten.

6. Gegen die Entscheidungendes Magistrats findet die Be-
schwerdeauch in den Fällen statt, in welchendie Entschei-
dnngen, falls sie von der Schulkommissionabgegebensein
würden, endgültigegewesensein würden.

Für die Entscheiduugüber die Beschwerdeist in den
Fällen des § 7 Abs. 2, § 13 Abs. 4, § 5 und § 21 Abs.
3 Unser Staatsministerium, in allen übrigen Fällen Unser
Ministerium, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten,zu-
ständig.

7. Die Bestimmungendes V. Abschnittsder Verordnung vom
31.Dezember1896, betreffenddieSchulkommission(§§30—35)
über die Beschwerde-InstanzfindensinngemäßeAnwendung.
Dasselbe gilt von den Bestimmuugeuder §§ 24 und 25
derselbenVerordnung.

II. Tie Vorschriftendes AbschnittsII (§ 24) findenauf die an
den Landschulender Kämmerei der Stadt Rostockund der Rostocker
Hospitalienzum heiligen Geist und zum St. Georg angestelltenLand-
schullehrer,sofernsie nach erlangter Anstellungsfähigkeit,wenn auchmit
Unterbrechungen,wenigstens 20 Jahre in dem in § 25 bezeichneten
Schuldienstebezw. Tienste zugebrachthaben, mit der Maßgabe An-
wendung,das;an die Stelle der SchulkommissionUnserStaatsministerium
tritt.

30
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III. Die Vorschriftendes AbschnittsIII dieserVerordnungfinden
auf die an den Landschulender Kämmereider 2tabt Rostockund der
RostockerHospitalienzum Heiligen Geist und zum St. Georg angestellten
Landschullehrerkeine Anwendung, nachdemdie Stadt Rostocksichdurch
eine auf Rat- und BürgerbeschlußberuhendeErklärung vom 5. Februar
1897 verpflichtet hat, ohne Unsere Genehmigung die städtischeVer-
ordnung, betreffenddie Pensionierungder städtischenBeamten, vom 10.
April 1891 (abgedrucktin der Sammlung der RostockerVerordnungen
und Bekanntmachungen1861—1892 S. 293 ff., Nr. 28-1), soweitsich
dieselbeauf die Landschullehrerbeziehtbezw.mitbezieht,nichtabzuändern.

AbschnittV. Uebergangs- imö Schlllßbestimmilngen.

§ 40. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober1908 in Kraft.

Die Vorschriftender §§ 25 bis 39 der Verordnungfinden auch
Anwendungauf die Schullehrerbezw.auf die schulhaltendenKüster und
Organisten, welche bis zum Inkrafttreten der Verordnungnochnicht in
den Ruhestandversetztsind.

Mit dem in Absatz1 bezeichnetenZeitpunkte werden die nach-
stehendenVerordnungenaufgehoben:

a) die Verordnung vom 29. Juli 1893, betr. die Abänderung
der Verordnung vom 3. April 1879 zur Modifikationund
Ergänzung der Patent Verordnung vom 2t. Juli 1821 «Rbl.
1893 Nr. 14);

b) die Verordnung vom 12. März 1901, betr. die Regelung
des Diensteinkommensder seminaristischgebildeten Lehrer
(Rbl. 1901 Nr. 13), nebstErgänzungsverordnungvom 26.
August 1904 (Rbl. 1904 Nr. 31), insoweitsiedie Regelung
des Diensteinkommensder an den ritter- lind landschaft-
lichenLandschulenaugestelltenseminaristischgebildetenLehrer
betrifft;

c) die Verordnung vom 30. Dezember 1896, betr. die Pen
fionierungder an den ritter- und landschaftlichenLandschulen
angestelltenSchullehrer (Rbl. 1S97 Nr. 1);

d) die Verordnung vom 19. Dezember1901 zur Abänderung
der Verordnungenvom 12. März 1901, betr. die Regelung
des Diensteinkommensder an denLandschule»im Domanium,
an den ritter- und landschaftlichenLandschulenuud an den
Volks- und Bürgerschulenin den Städten und Fleckenan
gestelltenseminaristischgebildetenLehrer, und vom 31. De-
zember 1896, betr. die Schulkommission(Rbl. 1901 Nr. 44),
insoweitsie die Vorschriftender Verordnung vom 12. März
1901 über die Regelung des Diensteinkommensder an den
ritter-und landschaftlichenLandschulenangestelltenseminaristisch
gebildetenLehrer betrifft.



-Soweit in Gesetzenauf Vorschriftender hiernachaufgehobenen
Verordnungen verwiesen ist, treten an deren Stelle die entsprechenden
VorschriftendieserVerordnung-

Gegebendurch Unser StaatSministeriüm.

Sinlage A.

Grundsätze
für die Veranschlagungvcs Diensteinkommensdcr rittcr- undlandschast-

lichen̂ andschnllchrerund schnlhaltendenKirchendiener.

Dienstwohnung.

^ 1- Die freie Dienstwohnungmit Hofraum, Stallungen und
sonstigenWirtschaftsgebäudenist ohne Unterschiedzu 150 Mk-zuschätzen.

Fenruug.

§ 2. In Ortschaften,in welchendie TagelöhnerfeststehendeFeu-
rungsdeputate erhalten und dem Lehrer für seinenHaushalt ein nach
Beschaffenheitund Menge gleichesDeputat gewährt wird — §4 Ziff.
3 der Verordnung— ist der Wert dieser Haushaltsfeurungeinschließlich
der Bereitung und Anholungmit 50 Mk. iu Ansatzzu bringen.

In allen übrigen Fällen ist das FeurungSmaterialin Beihalt des
§ 9 mit der Maßgabe zu veranschlagen,daß auchhier die für Heizung
der Schulräume erforderlicheFeurung nicht mit zu berechnenist,

Gartenland.

§ 3. Das Gartenland — gleichgültig,ob es beim Hause oder
von demselbenentfernt gelegen ist •—wird mit 0.35 Mk. für -21,68
Quadratmeter (1 Quadratrute) veranschlagt. Ilmfaßt das Gartenland
mehr als 2 t ar 68 Quadratmeter (100 Quadratruten), so ist der über-
schießendeBetrag als Acker ebenso wie der im Felve angewiesenean
Stelle des Gartenlandes gemährteAcker(§ 4 Zisf. 2 der Verordnung)
zu veranschlagen-

Ackerlandin wechselndenSchlägen-

§ -I. Das den ritter- und landschaftlichenSchullehrernint Hof¬
felde— z. B. in Grundlage der für letzteresgeltendenSchlagordnung
— in wechselndenSchlägen zur NutzungzugewieseueAckerlandist nach
folgendenSätzen zu veranschlagen:

1. je 21,68 ar (100 Quadratruten» bestellten,d. i- bis zur
Saat ausschließlichfertig gemachtenAckerszu 16 Mk.;

2. je 21,68 ar (100 Quadratruten) unbestelltenAckerszu 10
Mk. Werden die Ackerflächennur unvollständigbestelltüber-
gebenund hat der Lehrer einen Teil der Bestellungselbstzu
beschaffen,so ist von den vorstehendfür die bestelltenAcker¬

*30
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flächenbestimmtenSätzen ein verhältnismäßigerBetrag von
der Gntsobrigkeitnach Anhörung des Lehrers in Abzugzn
bringen.

FestliegendeLändereien.

§ 5. I. Die festliegendenSchnlländereiensind(s. übrigensZifferII)
nach folgendenGesichtspunkteneinzuschätzen:

.V Die Veranschlagungder Schulländereienerfolgt nach der in
Anlage a

angeschlossenenTaxe, für welche die Ansätzeder Tabelle zum Zirkular
des Kammer- und Forstkollegiumsvom 18. Oktober1873 über Veran-
schlagung der Dienstländereiendes Amts- und Forstpersonals(Balck^
VerwaltungsnormenI, Nr. 744) als Grundlage gedienthaben.

Es kann jedochbei einzelnen Acker-und Wiesenflächen,wenn
sie über 2000 Meter vom Schulgehöftentfernt find und mit denHaupt-
teilen der Schulländereiennichtin Verbindungstehen,einezu motivierende
entsprechendeAbmindernngeintreten.

B. Soweit die Bestellungder Schulländereiennachden bestehenden
Bestimmungenfür den Schullehrer unentgeltlichzu beschaffenist, sind»
der zu veranschlagtenSumme hinzuzurechnen
für 21 ar und 68 -Meter (100 -Ruten) AckerI. und II. Kl. II Mk.,
für 2 t ar und 68 -Meter <100-Ruten) AckerIII. u. IV. Kl. 9 Mk.^
für 21 ar und 68 -Meter (100 -Rutenj AckerX'. u. VI. Kl. 7 Mk-,
für 21 ar und 68 -Meter (100 -Ruten) Wiesen und Weide 2 Mk..

Ist infolge außerordentlicherVerhältnissedie Werbung besonders
erschwert,so kann ein Abzugvon >0 bis 20°/o erfolgen.

C. Das für BaumschulenbenutzteLand, soweites nicht Garten-
land ist, ist als Ackerzn behandelnund zn veranschlagen.

Eine Hinzurechnungaus der Position B findet nicht statt.
I). I- Die Einreihung des Ackers,der Wiesen und der Weide

in die verschiedenenKlassenhat nach den vorhandenenFeldregisternund
Bonitierungs-Protokollenzn erfolgen. Insoweit solchenicht vorhanden
sind oder infolge von Kulturveränderungenoder außerordentlicherEr-
eignissenicht mehr zutreffen,geschiehtdie Einschätzungauf Veranlassung
der Grundherrschaft durch zwei Sachverständigeaus dem Kreise der
Landwirteund einen Obmann.

Die Sachverständigenwerden von denOrtsobrigkeiten,der Obmann
von den Sachverständigengewählt. Können sich die Sachverständigen
über die Wahl des Obmanns nicht einigen, so ernennt die Schul-
kommissionans Antrag den Obmann.

Die Einschätzungist in der Weise vorzunehmen,daß die Sach-
verständigennachAnhörung des Schullehrersbestimmen,in welcheKlasse
der Acker, die Wiese und die Weide im Großen und Ganzen gehört-
Die zugezogenenSachverständigenund der Obmann sind mittels Hand-
schlagsan Eidesstattzu einer unparteiischenund gewissenhaftenVornahme
des Geschäftszu verpflichten.
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lieber die Klassifikationist ein Protokollaufzunehmen. Weichen
5>icbeidenSachverständigenin ihrer Bestimmungunter einander ab, so
gibt die Stimme des Obmanns den Ausschlag.

2. Erklärt die Obrigkeit, die Ländereien innerhalb ihrer Klassen
«ls Acker, Wiese usw. und ebensodie Bestellungnach den niedrigsten
Sätzen der Taxe in Anlage a bezw. der Bestimmungunter B zu be¬
rechnen, so sind — unter Wegfall der vorstehendunter Ziffer I vor-
geschriebenenEinschätzung— diese Sätze bei der Veranschlagungdes
Diensteinkommensin Anrechnungzu bringen.

II. Die Bestimmungenin Ziffer l findennur mit derBeschränkung
Anwendung,

1. daß es hinsichtlichder schonin Grundlage des § 3 Ziffer I
D Absatz 1—4 der Veranschlagungs-Grundsätzevom 28.
Mai 1897 abgeschätztenSchulstelleubei dem Ergebnisdieser
Neueinschätzungsein Bewendenbehält;

2. daß in denjenigen Fällen, in welchen die Stelle mit 65,04 ar
(300 Quadratruten) oder wenigeran Ländereiendotiert ist,
die Neueinschätzungnach folgendenGrundsätzengeschieht,so-
lange nicht der Inhaber der Schulstelledie Neueinschätzung
nachMaßgabe der Bestimmungenin Ziffer l beantragt.

Es werdenveranschlagt:

A. Acker.
1. je 21,68 ar (100 Quadratruten) bestelltzu 13 Mk.
2. je 21,68 ar (100 Quadratruten) unbestelltzu 7 Mk.

B. Wiesen.
1. Wiesen, welcheder Lehrer selbstzu werbenund von denen

er die Anfuhr zu beschaffenhat, je 21,68 ar (100 Quadrat-
ruten) zu 7 Mk.

2. Wiesen,in Ansehungwelcherdie Werbung oder die An-
fuhr dem Lehrer unentgeltlichbeschafftwird, je 21,68 ar
(100 Quadratruten) zu 8,50 Mk.

3. Wiesen,in Ansehungwelcherdie Werbungu n d dieAnfuhr
dem Lehrer unentgeltlichbeschafftwird, je 21,68 ar (100
Quadratruten) zu 10 Mk. Dabei ist als „bestellt"der bis
zur Saat ausschließlichfertig gemachteAckeranzusehen.

III Treten nach erfolgter Veranschlagung Kulturveränderungen
ein, oder mindern außerordentlicheEreignisseandauernd den Wert der
Schulländereien,so kann das Ministerium, Abteilungfür Unterrichts-
Angelegenheiten,eineNeuveranschlagungnachMaßgabeder Bestimmungen,
unter I. I). 1, anordnen, wen» nichtdie Obrigkeitvon der Freilassung
unter l. D. 2 Gebrauchmacht.

Eine gleiche Anordnung kann das Ministerium, Abteilung für
Unterrichts-Angeleaenheiten,treffen, wenn, soweit es rechtlichzulässig ist,
dem Schullehrer statt der bisher genutzten und veranschlagtenSchul-
länbereien andere Ländereien überwiesen oder der Schulkompetenzver¬
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tragsmäßig (vgl. Verordnung vom 12. März 1901, betreffenddie Re¬
gelung des Diensteinkommensusw. Rbl. 1901 Nr. 13) weitereLän¬
dereienzugelegtwerden.

IV. Die Kostender Veranschlagunghat dieOrtsobrigkeitzu tragen.
Getreidelieferungen.

Z 6. Für dieBerechnungderGetreidelieferungenistderDurchschnitt
der Martinipreise der zehn Jahre 1897/1906 maßgebend,wiesiejährlich
vom GroßherzoglichenFinanz-Ministerium,Abteilung für Domänen und
Forsten, in der AmtlichenBeilagedesRegierungsblattsveröffentlichtsind.

Weitere Naturallieferungen.
8S 1. Für Heu sind

tt

100 Pfund Wiesenheumit 1 Mf. 50 Psg.
100 Pfund Kleeheumit 2 „ — „

zu berechnen.
2. Für Stroh sind

100 Pfund Roggen-Schierstrohmit ... 1 Mk. 50 Psg.
1-00Pfund Sommerfutterstrohmit . . . l „ 50 „
100 Pfund Krummstrohmit 1 „ „

zu berechnen.
Es sind von dem für die Winterfütterung von Kühen gelieferten

Heu und Stroh 20 Zentner Heu, 20 Zentner Sommerfutterstrohund
25 Zentner Streustroh als die Winterfütterungeiner Kuh anzusehen.

3. Für 1 Pfund Brot sind ...... — Mk. 06 Pfg.
„ 1 Pfund Bntter . 1 „ —

„ 1 Pfund Wurst ....... —• „ 80
„ 1 Liter Milch — „ 08
tt 1 Ei « * > tr 05 n

„ l SchockSchafkäse 8 „ — „
in Ansatzzu bringen.

Weide- und sonstigeGerechtigkeiten.
§ 8. Die Sommeriveideist

für 1 Kuh oder Starke auf 40 Mk. — Pfg.
„ 1 Kalb bis zu 1 Jahr auf .... 15 „ —

„ 1 Schaf auf 2 „ —

„ 1 Schwein auf 1 „ 50
„ 1 Gans mit Aufzuchtauf .... 3 „ —

Die Winterfütterung ist
für 1 Kuh oder Starke auf 85 Mk. — Pfg.

„ 1 Kalb bis zu 1 Jahr auf .... 30 „ — „
„ 1 Schaf auf 6 „ — „

zu veranschlagen.
Sonstige Naturallieferungen.

§ 9. Was derSchullehrersonstan Naturalien,insbesondereauskirch-
licheuDienstenbezieht, ist billigmäßig,wo zutreffend,im entsprechenden
Verhältnissezu den vorstehendenVeranschlagungenin Grundlage des
durchschnittlichenOrtspreises der letzten3 Jahre, soweitdiesernichtwegen

tt

tt
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außerordentlicher Umstände den regelmäßigen Preis der Gegend übersteigt,
in Geld zu schätzen.

Fuhren.

§ 10. Tie Fuhren, welche dem Schullehrer in seinem Haushalt
zu leisten und bei den bisherigen Veranschlagungen noch nicht berücksichtigt
sind, z- B. die Fuhren zur Mühle, dürfen nicht ohne weiteres nach dem
Preis eines Mietsfuhrwerks, sondern müssen nach denjenigen Gesichts-
punkten veranschlagt werden, nach welchen die Fuhren in angemessener
Weise in Wirklichkeit beschafft werden.

Bares Einkommen.
§11. An baren Einkünften sind in Anrechnung zu bringen:

1. das Schulgeld und die bare Zulage nach dem Durchschnitt
der 5 Jahre, welche der Anstellung des Lehrers auf der
Schulstelle vorausgehen:

im Falle des § 4 Abs. 2 der Verordnung,
und wenn das Schulgeld mit der baren Zulage den Be-
trag von 360 Mk. übersteigt;

2. die regelmäßigen Hebungen und Bezüge, welche in fest-
stehenden Geldbeträgen zn entrichten sind (z. B. Einnahmen
an Erbpacht für Küsterländereien, abgelöste Stolgebühren,
Geldvergütnugen für dauernd abgelöste Naturalleistungen) zu
Hrem zur Zeit der Veranschlagung bestehenden Geldbetrage;

3. die regelmäßigen Hebungen und Bezüge, die zwar nicht in.
ein für allemal feststehenden, wohl aber dauernd in periodisch
festzustellenden Geldbeträgen zu entrichten sind (z. B. nach
Kornpreisen zu berechnender, in bestimmten Perioden neu zu
regulierender Kanon);

4. die regelmäßigen, jedoch in ihrer Höhe schwankenden Bezüge

(Opfer); und zwar die Bezüge unter Ziffer 3 und 4 nach
5jährigem Durchschnitt.

Das Mindesteinkommen ist zu berechnen wie folgt:
I. Bar:

Schulgelos
Zulage I

Mk. — Pfg.

II. Sonstige Einnahmen:
1. Freie Wohnung 150 tr

2. 21,68 ar (100 ?£.) Gartenland . 35 tr
—

n

3. Feurung ......... 50 ff
—

tf

4. Weide und Winterfutter für 1 Kuh 125 ff
—

ff

5. 7 28 kg Roggeu 97 ff 24 ft

6. 392 kg Gerste 54 „ 10 ff

7. 72 kg Hafer 9 „ 65 ff

8. 128 kg Erbse» 20 „ 86 „
III. Weitere Zulage

in Naturalien oder Barzahlung . . . 100 „— „
zusammen 1001 Mk. 85 Pfg.
oder rund 1000 „ — „
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Abrundung der Gesamtanschlagssumme.

Z 12- Die Veranschlagung des Diensteinkommens schließt damit
ab, daß der Betrag desselben, wie er sich aus der Zusammenstellung der
Anschlagswerte der einzelnen Dienstbeziige ergibt, nach unten auf eine
Zahl abgerundet wird, welche durch 10 teilbar ist.

Veranschlagung der den unverheirateten Lehrern gewährten freien Station.

§ 13. Die dem unverheirateten Inhaber einer ritter- oder land-
schaftlichen Familien-Landschulstelle mit Genehmigung des Großherzog-
lichen Ministeriums, Abteilung für Unterrichts-Angelegenheiten, an Stelle
des- gesetzlichen Einkommens gewährte freie Station (Wohnung, Be-
leuchtung, Heizung und Kost) ist auf 500 Mk. einzuschätzen. Bei Ge-
Währung freier Wäsche erhöht sich dieser Tarwert um 30 Mk., bei Ge-
Währung freier ärztlicher Behandlung und freier Arznei um 20 Mk.

Anlage a.

Taxe
vom 18. Oktober 1873 zur Veranschlagung von Dienstländereien.

Acker Acker Acker

KlasseSP
Preis

für 21,6831t
,(ioo Mth.)

Mk.

KlasseBonität
Preis

für 21,682lr
(100 Mli.»

Mk.

Klasse Bonität

Prei s
für 21,689lr
(100 |Wh.)

Mk.

I. 75 13,33 III. 96 9,90 IX'. 145 4,8-3
II. 76 13,16 97 9,79 150 4,67
ff 77 12,99 98 9,69 Y 155 3,87

ff 7S 12,82 99 9,60 tt 160 3,75

ff 79 12,66 100 9,50 tr 165 3,03
ff 80 12,50 101 9,16 tr 170 2,94
ff 8 L 12,35 102 9,07 175 2,29
ff 82 12,20 103 8,98 180 2,22

ff 83 12,05 104 8,89 185 1^62
ff 84 11,90 105 8,81 190 1,58

ff 85 11,76 ff 106 8,73 , 195 1,03
ff 86 11,63 ff 107 8,64 200 1,00
ff 87 11,49 ff 108 8,56 VI. 205 0,85
ff 88 11,36 109 8,49 210 0,83
ff 89 11,24 110 8,41 215 0,81
„ 90 11,11 IV. 115 7,83 220 0,79

III. 91 10,44 ff 120 7,50 „ 225 0,67
ff 92 10,33 ff 125 6,80 n 230

'
0,65

ff 93 10,22 ff 130 6,54 235 0,64
rr 94 10,11 ff 135 5,93 240 0,63
ff 95 10,00 140 5,71 „ 245 0,51
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361. Aus dem Urteil des LberlandcsgerichtS Rostock vom 23. März
1909, betr. Abstaken des Henes-

Aus allgemeinen Gesichtspunkten, insbesondere ans der Ver-

pflichtung zur Lieferung überhaupt, ergibt sich die Verpflichtung der

Gutsherrschaft zum Absinken des Heues auf den Heuboden des Küsters

nicht. (Vgl. auch Nr. 193, 3).

3(ti. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 16. März 1911, betr.
Pertretmigstoslen im Jynlle der (vrfraitfittifl des Lehrers-

Eine gesetzliche Bestimmung, wonach der erkrankte dortige Lehrer
zu den Kosten seiner Stellvertretung mit herangezogen werden könnte,
besteht nicht.

3655. Entscheidung des Unterrichts-Miuisterinm vom 4. April 1911, betr.

Zerkleinerung des Schnlholzes und Reinigung der Schnlstube »nd
der Aliorte.

Das unterzeichnete Ministerium erwidert hierdurch auf den neben-

bezeichneten Vortrag, das; eine gesetzliche Pflicht der Gutsobrigkeit, das

für die Schule gelieferte Holz zu zerkleinern, nicht besteht. (Vgl. Nr.

365).

Dagegen besteht für die Gutsobrigkeit fraglos die Pflicht, für die

Schulkinder ein Schulzimmer und Schulaborte zur Verfügung zu stellen

und beide iu gebrauchsfähigein Zustande zu erhalten, mithin auch für die

Heizung und die Reinigung Sorge zu tragen, falls nicht durch den An-

stellungsoertrag andere Bestimmungen vereinbart worden sind. «Vgl. Nr.

99. 280).

»«4. Verordnung vom 31. Januar 1912, betr. den Unterricht in den

ritter- und landschaftlichenLandschulen.

Wir verordnen nach hausvertragsmäßiger Verhandlung mit Seiner

Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklenburg-Strelitz und nach
verfassungsmäßiger Beratung mit Unseren getreuen Ständen zur Ab
änderung und Ergänzung der Patentoerordnung vom 21. Jult 18 21

wegen verbesserter Einrichtung des Landschulwesens, was folgt:

Schulpflicht.

§ 1• Die Aufnahme in die Schule geschieht iu der Ziegel am
erste» Tage der Sommerschule. Schulpflichtig werden an diesem Tage
alle Kinder, welche in der Zeit vom 1. Jnni des vorausgegangenen bis
zum 31. Mai des laufenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr
vollendet haben oder vollenden werden.
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Die aufzunehmenden Kinver haben einen Taufschein — wenn sie
nicht getauft sind, einen Geburtsschein — und einen Impfschein vor-
zulegen.

Die Schulpflicht währt bis zur Konfirmation, bei Kindern, welche
nicht der Landeskirche angehören, wenn sie in der Zeit vom >. Januar
bis 31^ Mai geboren sind, bis Ostern des Jahres, in welchem sie das
14. Lebensjahr vollenden, wenn sie aber in der Zeit vom I- Juni bis
31. Dezember geboren sind, bis Ostern des Jahres, in welchem sie das
15. Lebensjahr vollenden. Bei Kindern, welche nicht die erforderliche
geistige Reife erlangt haben, oder bei welchen wegen sittlicher Mängel
eine längere Einwirkung der Schulzucht notwendig ist, kann die Schul¬
zeit um eiu Jahr verlängert werden. Die Entscheidung darüber, ob ein
Kind zur Entlassung aus der Schule reif ist, trifft der zuständige Geist-
leiche nach Benehmen mit der Obrigkeit des Kindes und nach Beratung
mit dem Lehrer.

Kinder, welche innerhalb des schulpflichtigen Alters aus einer
Schule abgehen, sind bei ihrem Lehrer vorher abzumelden und erhalten
bei dem Abgang einen von dem Lehrer nach dem Muster in Anlage A

(Vgl. Rr. 129) kostenfrei auszustellenden Entlassungsschein. Auf Wunsch
wird deu Kindern, welche der gesetzlichen Schulpflicht genügt haben, ein
Entlassungsschein nach dem gleichen Muster eingehändigt.

Arten der Schulen und Einteilung der Schulkinder.

§ 2. Die ritter- und landschaftlichen Schulen sind entweder ein-
klafsige oder zweiklassige. In der zweiklassigen Schule gehören in der
Regel die 3 untersten Jahrgänge der zweiten und die 5 weiteren Jahr¬
gänge der ersten Klasse an.

In der einklassigen Schule werden die Kinder in drei Abteilungen
Unter-, Mittel- und Oberstufe — unterrichtet.

Schulzeit und Ferien.

§ 3. Die Sommerschule beginnt am Montag nach Ostern, die Winter-
schule am Montag oder Donnerstag nach dem 24. Oktober, und zwar
am Montag, wenn der 24. Oktober in die zweite, am Donnerstag, wenn
er in die erste Hälfte der Woche fällt. Die Winterschule wird am
Freitag vor Palmsonntag geschlossen.

Schulfrei sind: der Dienstag und Mittwoch der Psingstwoche, der
Tag des Jahrmarktes in der nächsten Stadt und während der Ernte der
Feldfrüchte im ganzen 81/s Wochen- Die Verteilung dieser 8^/2 Wochen,
bei welcher die ununterbrochene Dauer der Schulfreiheit höchstens bis zu
fünf Wochen ausgedehnt werden darf, steht der Ortsobrigkeit zu und ist
von dieser rechtzeitig dem zuständigen Geistlichen anzuzeigen. In die
Winterschule fallen nur die Weihnachtsferien vom 24. Dezember ein-
schließlich bis zum 2. Januar einschließlich.

Unterrichtsgegenstände.

§ 4. Unterrichtsgegenstände für ^die ritter- und landschaftlichen
Landschulen sind:
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1. Religion (Biblische Geschichte, Katechismus, Bibellesen,
Kirchenlied und Perikopen).

2. Deutsch (Sprechen, Lesen und Schreiben).
3. Rechnen.
4. Erdkunde.
5. Geschichte.
6. Naturkunde.
7. Singen.

Zeichnen, Turnen für die Knaben, sowie weibliche Handarbeiten für
die Mädchen können in einer ritter- oder landschaftlichen Landschule als
Pflichtfächer des Unterrichts durch Landesherrliche, aus dem Ministerium,
Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, zu erlassende Verordnung auf
Antrag der beteiligten Obrigkeiten eingeführt werden.

Wöchentliche Stundenzahl-

§ 5. Die wöchentliche Unterrichtszeit beträgt
während des Sommers 18 Stunden, während des Winters
26 Stunden.

Für die Unterstufe ist eine Abminderung dieser Stunden-
zahl um 6 Stunden in der Woche zulässig.

Diese Stunden sind so zu verteilen, daß

im Sommerhalbjahr an allen Wochentagen je 3 Stunden
in der Regel von 7 bis 10 Uhr,

2. im Winterhalbjahr an allen sechs Wochentagen je 3 Stunden

vormittags, in der Regel von 8 bis 11 Uhr, sowie am
am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag auch je 2
Stunden nachmittags, in der Regel von 1 bis 3 Uhr,

Unterricht erteilt wird.

Dem Schulpatron 'steht
es frei, im Einverständnis mit dem zu¬

ständigen Geistlichen und nach Benehmen mit den Lehrern die Schulzeit
so zu verlege», daß sie in der Regel im Sommer in die Stunden von
8 bis II, im Winter in^die Stunden von 9 bis 12 Uhr fällt.

Verteilung der Stunden auf die einzelnen Unterrichtsfächer.

§ 6. Die Verteilung der Stunden (§ 5) auf die einzelnen Un¬
terrichtsfächer erfolgt durch Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichts
angelegenheiten.

Allgemeine Grundsätze für de» Unterricht. Lehrplau.

§ 7. Der Unterricht erstreckt sich im allgemeinen auf die religiöse und
sittliche Ausbildung der Jugend durch Elementarunterricht in der Re
ligion, sowie auf Ausbildung des Verstandes und Gedächtnisses für den
Bedarf des praktischen Lebens auf dem Lande. Der Unterricht wird
nach Maßgabe des von Unserm Ministerium, Abteilung für Unterrichts-
angelegenlieiten, festzusetzenden allgemeine»! Lehrplans erteilt. (Vgl. Rr.
367)."



— 477 —

Lehrmittel.

§ S. Für jede Schule sind die erforderlichen Lehrmittel von der Lrts-
obrigkeit zu halten, nämlich > Wandtafel, Bilder für den Anfchauungs-
Unterricht, 1 Rechenmaschine, 5 Wandkarten, nämlich von Palästina,
Mecklenburg. Deutschland, Europa und die Planigloben oder statt der
letzteren I Globus.

Bedingungen der Diensterlaubnis.
§ 0. Die Erlaubnis zum Dienen im Jnlande darf Kindern für das

ganze Sommerhalbjahr oder einen Teil desselben gegeben werden,
wenn sie

1. das elfte Lebensjahr bereits zurückgelegt haben oder zum 31.
Mai des lausenden Kalenderjahres zurücklegen werden;

2. sleiszigzur Schule gekommen sind;
3. nicht allein fertig und sicher, sondern auch nach dem Maße

ihres Alters mit Verständnis lesen können;
4. den kleinen Katechismus Luthers nebst einer Anzahl dazu

gehöriger Bibelsprüche vollständig fertig und sicher wissen und
ein Verständnis desselben nach dem Maße ihres Alters haben,
mit denHauptsachen der biblischenGeschichte alten und neuen
Testaments bekannt und im Aufschlagen in der Bibel und
im Gesangbuch einigermaßen geübt sind;

5. im Schreiben, mit Einschluß des Schreiben nach einem Diktat,
und im Rechnen eine dem Maße ihres Alters entsprechende
Fertigkeit erlangt haben;

<5.keiner offenbaren Unfittlichkeit oder groben Unfugs schuldig
oder dringend verdächtig sind.

Dienstscheinprüfung.

§ 10. Bis Neujahr jeden Jahres haben diejenigen Schulkinder,
welche für den nächsten Sommer einen Dienst anzunehmen beabsichtigen,
sich bei ihren Lehrern zu melden, welche sie nach Vor- und Zunamen
unter Angabe des Standes und Wohnorts ihrer Eltern und ihres
Geburtstages zu verzeichnen haben- Der Geistliche stellt demnächst in
Gegenwart des Lehrers mit den betreffenden Kindern auch dann, wenn
sie bereits in einem früheren Jahre die Diensterlaubnis erhalten baben,
eine besondere Prüfung an. Auf Grund der vom Geistlichen bezeugten
Erfüllung der gesetzlichenBedingungen können den Kindern nach B e -
finden von der Ortsobrigkeit Diensterlaubnisscheine ausgefertigt werden.
In dem Schein ist ein ausdrücklicher Vorbehalt wegen der Pflicht zum
Besuche der für die dienenden Kinder in der Schulgemeinde ihres Dienst-
ortes eingerichteten Sommerschule und der in der Kirche stattfindenden
Kinderlehre aufzunehmen.

Eine Nachprüfung ist nur in dem Fall gestattet, daß ein Kind
durch Krankheit verhindert gewesen ist, an der allgemeinen Prüfung teil-
zunehmen-
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Schulpflicht der dienenden Kinder.

§ 11. Die Kinder, denen die Diensterlaubnis erteilt worden ist,

sind in wöchentlich 12 Stunden, und zwar am Montag, Dienstag,

Donnerstag und Freitag in je 3 Stunden gemeinsam mit den übrigen
Schulkinder», und zwar in Religion, Deutsch und Rechnen zu unter-

richten.
Der zuständige Geistliche kann im Einverständnis mit den Schul-

Patronen und nach Beratung mit den Lehrern anordnen, daß die mit

Diensterlaubnis versehenen Schulkinder täglich einen zweistündigen Unter¬

richt in den obigen Fächern zusammen mit den übrigen Schulkindern
erhalten.

§ 12. Wer ein schulpflichtiges Kind in Dienst nimmt, hat hier-

von noch vor Beginn der Sommerschule der Ortsobrigkeit und dem
Lehrer des Ortes, in dem das Kind die Schule besuchen muß, Anzeige

zu machen und ihm dabei den für das Kind ausgestellten Diensterlaubnis-
schein zu übergeben.

Der Dienstherr hat auf das Kind namentlich in sittlicher Beziehung
Obacht zu geben und dasselbe zu regelmäßigem Schulbesuch anzuhalten.
Die Aufsicht über die Erfüllung dieser Verpflichtung steht der Orts-
obrigkeit des DienstorteS zu.

Wegen unsittlichen Lebenswandels oder wegen fortgesetzter uner¬
laubter Versäumnis der Schule oder der kirchlichen Katechisationen von

feiten des Dienstkindes, sowie wegen sonstiger Nichterfüllung der der
Dienstherrschaft gegenüber dem Dieustkinde obliegenden Verpflichtungen

kann die Ortsobrigkeit nach Befinden die sofortige Zurückholung des
Dienstkindes anordnen.

Es ist nach Möglichkeit darauf zu halten, daß den Dienstmädchen

ein von der Schlafstelle der erwachsenen Dienstboten getrennter Schlaf¬

raum angewiesen wird.
Behandlung der Schulversäumnisse Listenführung.

§ 13. 1. Der Schulunterricht in den ritterschaftlichen und land-

schaftlichen Schulen ist von den schulpflichtigen Kindern pünktlich und
regelmäßig zu besuchen. Die Pflicht zum Schulbesuch umfaßt auch die
Pflicht zur Teilnahme an einer Schulfeier.

2. Wird die Schule von schulpflichtigen Kindern unentschuldigt
versäumt, so werden die Eltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Vormünder,
Dienstherren oder diejenigen Personen, deren Aufsicht die Kinder unter¬

stehen und zu deren Hausgenossenschaft sie gehören, von der Ortsobrigkeit
mittels eines aktenmäßig zu machenden Verfahrens für jeden Tag, an
welchem mindestens eine Schulstunde oder eine Schulfeier versäumt ist,
und für jedes Schulkind mit Geldstrafe von 0,20 Mk. bis zu 5 Mk.,
im Unvermögensfalle mit Haft bis zu einer Woche bestraft.

Bei der Umwandlung der Geldstrafe in Haftstrafe ist der Betrag
von 1 bis 15 Mk. einer eintägigen Haftstrafe gleich zu achten, Geld
strafen unter 1 Mk. können nicht in Haftstrafen umgewandelt werden.

In Fällen beharrlicher Nachlässigkeit oder Widersetzlichkeit ist

statt der Geldstrafe sofort die Haftstrafe bis zu einer Woche zu erkennen.
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Die auf Grund der vorstehenden Bestinunnngen zu erkennenden
Strafen können durch polizeiliche Strafverfügung festgesetztwerden.

3. Als unentschuldigt gelten alle Versäumnisse, die weder durch
vorgängige Erlaubnis genehmigt noch durch einen ausreichenden und
rechtzeitig dem Lehrer angezeigten Grund gerechtfertigt sind.

Wenn Kinder durch Krankheit oder wegen eines anderen an sich
ausreichenden Grundes am Schulbesuche verhindert werden, so sind die
Eltern, Stiefeltern, Pflegeeitern, Vormünder, Dienstherren oder sonstige
Personen, deren Aufsicht die Kinder unterstehen und zu deren Haus-
genossenschastsie gehören, schuldig, dies spätestens am folgenden Tage dem

-Lehrer anzuzeigen.
Erlaubnis zum Versäumen der Schule aus anderen triftigen Gründen

kann bis zu drei Tagen von der Ortsobrigkeit allein, auf längere Zeit
von der Ortsobrigkeit im Einvernehmen mit dem zuständigen Geistlichen
erteilt werden- Die Ortsobrigkeit hat den Lehrer hiervon rechtzeitig zu
benachrichtigen. Auf einen Tag in der Woche kann diese Erlaubnis der
Lehrer erteilen.

i. Jeder Lehrer ist verpflichtet, in seiner Schule Listen zn führen, in
denen die schulpflichtigen Kinder nach Vor- und Zunamen, die Eltern
bzw. auch die Dienstherren derselben nach Namen, Stand und Wohnort
aufgeführt und die Versäumnisse mit Unterscheidung der unerlaubten, der
erlaubten und der durch Krankheit veranlaßten zu verzeichnen sind.

Die Versäumnislisten über die in dem Schulort bzw. in den zum
Schulverbande gehörigen Ortschaften befindlichen, während des Sommers
zum Dienen beurlaubten Kinder sind besonders zu führen.

5. Der Lehrer hat nach Ablauf vou je zwei Monaten, in denen
Schule gehalten ist, eine Ausfertigung der Versäumnislisten anzufertigen
und bis zum dritten Tage des folgenden Monats der Ortsobrigkeit und
dem zuständigen Geistlichen in je einem Exemplar einzureichen.

Sind unentschuldigte Versäumnisse in einem Monat, in dem Schule
gehalten ist, nicht vorgekommen, so ist davon dem zuständigen Geistlichen
mündlich oder schriftlich Anzeige zu machen.

Schulaufsicht.

§ 14. Die nächste Aussicht über die ritter- und landschaftlichen
Landschulen steht den Ortsobrigkeiten oder deren Stellvertretern zn.

Die Aufsicht der Ortsobrigkeiten erstreckt sich in erster Linie auf
die äußeren Schulangelegenheiten. Sic haben dafür zu sorgen, daß die
Schulen den gesetzlichen Bestimmungen gemäß eingerichtet sind, auch
liegt ihnen, abgesehen von den Fällen, in denen der Landesherr das
Besetzungsrecht hat, die Anstellung der Lehrer ob, denen das etiva mit
dem Schulamt verbundene Kirchenamt seitens des Kirchenpatrons unter
Mitwirkung der kirchlichenBehörden übertragen wird. Ist der Lehrer
verhindert, sein Amt auszuüben, so hat die OrtSobigkeit für geeignete
Stellvertretung Sorge zu trage». Bei eiuer eintretenden Erledigung ist
die Schul- bezw. Küsterschulstellebinnen drei Monaten wieder zu besetzen,
im Falle der Erledigung durch Kündigung sogleich.
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Unbeschadet der Aufsichtsbefugnisse der OrtSobrigkeit steht dem zu-
ständigen Geistlichen die Beaufsichtigung der inneren Schulangelegenheiten
zu, soweit es sich um die Einrichtung, Gestaltung und Erteilung des
Unterrichts, das Verhalten von Lehrern und Schulkindern und die Hand-
habung der Schulzucht handelt.

Der Geistliche bleibt nach wie vor berechtigt und vervslichtet, die
Schule tunlichst in jedem Monat zu inspizieren.

Auch hat der Geistliche die Lehrer, bevor sie mit dem Unterricht
beginnen, nach voraufgegangenem Ersuchen der Ortsobrigkeit anzuweisen
und vor der versammelten Klasse einzuführen, ein Aktenstück über die
ordnungsmäßig geschehene Einführung wird bei den Pfarrakten nieder-
gelegt und der Ortsobrigkeit in Abschrift übergeben.

Die Oberaufsicht über die ritter- und landschaftlichen Landschulen
führt Unser Ministerium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten. Auch
dag kirchenordnungsmäßige Jnspektionsrecht des Superintendenten bleibt
von Bestand.

Ortsobrigkeiten.

§ 15. Zuständige Ortsobrigkeit im Sinne dieser Verordnung ist in den
Fällen des § 1 Absatz 3, § 10 Absatz 1, § 12 Absatz 1 und Absatz 2,

§ 13 Nr. 2, Nr. 3 und Nr. •">die Obrigkeit des Wohnsitzes beziehungs-
weise des Dienstortes des betreffenden Kindes, in allen anderen Fällen
diejenige Obrigkeit, in deren Bezirk die Schule ihren Sitz hat.

Schulgeld.

§ IG. Das Schulgeld soll künftig für jedes schulpflichtige Kind
aufs Jahr 3 Mk., zur Hälfte zu Ostern, zur Hälfte zu Michaelis jeden
Jahres zahlbar, betragen, unbeschadet der Bestimmungen des § 11,
betr. Dienstkinder. (Vgl. Nr. 366).

Für Kinder von Wanderarbeitern ist das halbjährige Schulgeld
erstmalig bei ihrer Aufnahme in die Schule zu zahlen. Eine Entfreiung
von der Zahlung des Schulgeldes tritt für die schulpslichtigen Kinder
auch dann nicht ein, wenn sie unter Dispensation von dem Besuche der
Ortsschule anderweitig unterrichtet werden; jedoch sind die Kinder der
Gutsherren, Gutspächtcr und Geistlichen in gleicherWeise von der Pflicht
zum Besuch der Ortsschule wie von der gesetzlichenPflicht zur Zahlung
von Schulgeld befreit.

Etwaige Rückstände von Schulgeld sind auf die Anzeige des Lehrers
durch die Obrigkeit gleich öffentlichen Abgaben kostenfrei beizutreiben.

Den Ortsobrigkeiten steht es zu jeder Zeit frei, das Schulgeld
aufzuheben, wenn sie den Lehrer anderweitig angemessen dafür ent-
schädigen.

Schlußbestimmungen.

§ 17. Diese Veordnung tritt mit dem 1. Oktober 1912 in Kraft.
Gleichzeitig wird die Verordnung vom 3. April 1879 zur Ab

änderung und Ergänzung der Patentverordnung vom 21. Juli 1821
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wegen verbesserter Einrichtung des Landschulwesens (Rbl. 1879 Nr. 8)aufgehoben.

Gegeben durch Unser Staatsministerium.

365. Entscheidungdes Unterrichts-Ministeriumv. 5. Febr. 1912, betr.
Feuerungsiliaterial.
Das unterzeichnete Ministerium muß unter Hinweis auf seine

diesbezügliche Verfügung vom 19. Febr. 1910 die Gutsherrschaft erneut
darauf hinweisen, daß die öffentlich rechtliche Verpflichtung, für eine ge-
nügende Heizung des Schulzimmers zu sorgen, in den ritterschaftlichen
schulen an sich der Gutsobrigkeit obliegt, daß dagegen der zwischen der
Gutsobrigkeit und dem Lehrer geschlossene Anstellungsvertrag darüber
entscheidet, ob und inwieweit der Lehrer diese Verpflichtung zu über-
nehmen hat. (Vgl. Nr. 363).

Inwieweit eine solche Verpflichtung im vorliegenden Falle für den
dortigen Lehrer K. auf Grund seines Anstellungsvertrags besteht, wird
im Rechtswege entschieden werden müssen.

36<». Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 25. Mai 1912, betr.
Schnlgeldzahlung.
Wenn durch den § 16 der zum 1. Oktober d. I. in Kraft tre-

tenden VO. vom 31. Januar 1912 betr. den Unterricht an den ritter-
und landschaftlichen Landschulen bestimmt ist, daß das Schulgeld künftig
für jedes schulpflichtige Kind aufs Jahr 3 Mk., zur Hälfte zu Ostern,
zur Hälfte zu Michaelis jeden Jahres zahlbar, betragen soll, so gilt die
zu Ostern fällige Hälfte als postnumerando für das Winterhalbjahr ge-
zahlt, die Hu Michaelis fällige Hälfte als postnumerando für das
Sommerhalbjahr gezahlt. Uebrigens ist sachlich dieselbe Bestimmung in
§ 4 Ziff. 6 der VO. vom 28. April 1908, betr. die Dienstverhältnisse
der Lehrer an ritter- und landschaftlichen Landschulen, enthalten.

3<»7. Bekanntmachung vom 10. Juli 1912, betr. dcn allgemeinen
Lehrplan für die ritter- und landschaftlichenLandschulen. (Vgl.
Nr. 364).
Auf Grund des § 7 der Verordnung vom 31. Januar 1912, be-

treffend den Unterricht in den ritter- und landschaftlichen Landschulen,
gibt das unterzeichnete Ministerium hiemit den in der Anlage enthaltenen
allgemeinen Lehrplan für die ritter- und landschaftlichen Landschulen mit
dem Bemerken bekannt, daß dieser Lehrplan mit dem 1. Oktober 1912
in Kraft tritt.

31
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Anlage

Allgemeiner Lelzrplan

für die ein- und zweiklassigen ritter- und landschaftlichen Landschulen iti
Mecklenburg-Schwerin.

A. AllgemeineGrundsätzefür den Unterricht.

Der Unterricht erstreckt sich im allgemeinen auf die religiöse und

sittliche Ausbildung der Jugend durch Elementarunterricht in der Re¬

ligion, sowie auf Ausbildung des Verstandes und Gedächtnisses für den

Bedarf des praktischen Lebens auf dem Lande. (Vergl. Verordnung

vom 31. Januar 1912 § 7).

Ii. Porbeftiiiiillungen.

§ 1. Unterrichtsgegenstände.

Unterrichtsgegenstände für die ritter- und landschaftlichen Land¬

schulen sind:

1. Religion (Biblische Geschichte, Katechismus, Bibellesen,
Kirchenlied und Perikopen).

2. Deutsch (Sprechen, Lesen und Schreiben).
3. Rechnen.
4. Erdkunde.
5. Geschichte.
6. Naturkunde.
7. Singen.

Zeichnen, Turnen für die Knaben, sowie weibliche Handarbeiten

für die Mädchen können in einer ritter- oder landschaftlichen Landschule

als Pflichtfächer des Unterrichts durch landesherrliche, aus dem Mini-

sterium, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten zu erlassende Verordnung

auf Antrag der beteiligten Obrigkeiten eingefühlt werden (Verordnung

vom 31. Januar 1912 § 4).

§ 2. Wöchentliche Stundenzahl.

Die wöchentliche Unterrichtszeit beträgt während des Sommers

18 Stunden, mährend des Winters 26 Stunden. Für die Unterstufe

ist eiue Abminderung dieser Stundenzahl um 6 Stunden in der Woche

zulässig. Diese Stunden sind so zu verteilen, daß

1. im Sommerhalbjahr an allen Wochentagen je 3 Stunden,

in der Regel von 7 bis 10 Uhr,

2. im Winterhalbjahr an allen sechs Wochentagen je 3 Stunden
vormittags, in der Regel von 8 bis II Uhr, sowie am
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag auch je 2

Stunden nachmittags, in der Regel von 1 bis 3 Uhr
Unterricht erteilt wird (vergl. Verordnung vom 31. Januar 1912 § 5).
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§ 3. Verteilung der Stunden auf die einzelnen Unterrichtsfächer.

Die wöchentlichenUnterrichtsstundensind auf die einzelnenUnter-
richtsfächerfolgendermaßenzu verteilen:

a) für die einklassigen Schulen und die erste Klasse der zweiklassigen
Schulen:

Sommer Winter
Biblische Geschichte 2 2
Katechismus . 2 2
Bibellesen — 1
Kirchenlied und Perikopen — 1
Lesen 3 4
Sprachliche Uebuugen 1 2
Aufsatz 1 i
Schönschreiben (einschließlich Lesen

und Rechnen der Unterstufe) 2 2
Rechnen 3 4
Erdkunde I 2
Geschichte 1 2
Naturkunde I i
Singen 1 2

b) für die zweiteKasseder zweiklassigenSchulen:
Sommer Winter

Biblische Geschichte einschl. Lernstoff 4 5
Lesen, Schreiben und Sprachliche

Uebungen 8 12
Rechnen 4 5
Anschauung bezm. Heimatkunde 1 2
Singen I 2
Anmerkung. Bei Unterrichtsfächern, für die nur 1 Wochenstunde

zur Verfügung steht, kann wöchentlich zweimal Ys Stunde unterrichtet
werden.

§ 4. Einteilung der Schulkinder.

In der zweiklassigen Schule gehören in der Regel die 3 untersten
Jahrgänge der zweiten und die 5 weiteren Jahrgänge der ersten Klasse
an. In der einklassigen Schule werden die Kinder in drei Abteilungen
— Unter-, Mittel- und Oberstufe — unterrichtet (vergl. Verordnung
vom 31. Januar 1912 § 2).

C. ^chrplanfiir die einzelnenUnterrichtsfächer.*)
1. Der Religionsunterricht.
I. Die einklassige Schule.

§ 1. Ziel und § 2 Gliederung vgl. Nr. 113.

*) Da dieser Lehrplan mit dem für die Domaniallandschulen in iveitem
Umfange wörtlich übereinstimmt, ist in ihm bei den gleichen Stücken auf Nr. 113
verwiesen.

*31
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§ 3. Stundenzahl.

Die Kinder der einklassigen Schnle haben im Sommer 4, im
Winter 6 Religionsstnnden in jeder Woche, nämlich: 2 Biblische Ge¬
schichte, 2 Katechismus, im Winter außerdem 1 Bibellesen, l/z Kirchen¬
lied und V2 Perikopen.

Anmerkung: Im Sommer wird das Bibellesen, soweit erforderlich,
mit dem Unterricht in der Biblischen Geschichte verbunden und der
Unterricht im Kirchenlieds an den sonstigen Religionsunterricht ange-
schlössen.

Biblische Geschichte und B. Katechismns.

§§ 4—9 vgl. Nr. 113.

C. Bibellesen.

§ 10- Ziel.

Durch das Bibellesen sollen die Kinder, die schon einigermaßen
fertig lesen (in der Regel vom 5. Schuljahre ab) die Heilige Schrift
liebgewinnen und zu ihrem richtigen und fleißigen Gebrauch angeleitet
werden. Das Ziel wird zu erreichen gesucht 1. durch Lektüre zusammen-
hängender Abschnitte aus dem alten und neuen Testament, 2. durch
Lektüre kleinerer Abschnitte, die mit dem sonstigen Religionsunterricht in
Verbindung stehen und besonders zur Ergänzung des Unterrichts in der
biblischen Geschichte dienen. Aus Einführung der Kinder in das Ver-
ständnis der alttestamentlichen Propheten ist Gewicht zu legen.

§ 11. Lehrstoff vgl. Nr. I l3.

D. Kirchenlied und E. Perikopen.

§§ 12—15 vgl. Nr. 113.

II. Die zweiklassige Schule.

§ l6. Ziel.

Die Unterrichtsziele entsprechen im wesentlichen denen der ein¬
klassigen Schule (§ 1, 4, 7, 10, 12 und 14), nur mit dem Unter¬
schiede, daß das zu erstrebende Ziel sicherer und völliger erreicht werden
kann.

§ 17. Stundenzahl.

2. Klasse (1.—3. Jahrgang): im Sommer 4, im Winter 5
Stunden wöchentlich biblische Geschichte einschließlich religiösen Lernstoffs.

1. Klasse (4.—8. Jahrgang) wie bei der einklassigen Schule (§ 3).
Anmerkung: Damit in der 2. Klasse jeder Schultag mit Religions-

Unterricht anfangen kann, dürfen im Sommer zwei und darf im Winter
eine der wöchentlichen Religionsstunden in zwei Halbstunden zerlegt
werden.



— 485 —

§ 18. Lehrstoff für die 2. Klasse. Vgl. Nr. 113.

A. Biblische Geschichte. Vgl. Nr. 113.

B. Lernstoff.
-Katechismus: Das erste und zweite Hauptstück nach Luthers kleinem

Katechismus mit Ausnahme der Erklärung des 2. und 3. Artikels.
Sprüche: Die 25 für die Unterstufe vorgeschriebenen.
Kirchenlied: Die obere Abteilung der zweiten Klasse lernt einschließlich

der schon im 1. Schuljahre eingeprägten Liederverse 50 Verse aus
den zum Auswendiglernen ausgewählten Gesangbuchsliedern;
nämlich: Nr. 9 v. 2—-5, 49 v. 1 und 8, 59 v, 1, 60 v. 3,
73 v, 1—2, 82 v. 1—3, 89 v. 1— 3 und 8, 95 v, 1—8, 101
v, 1—3, 129 v, 1—2, 143 v. 10, 144, 171 v. 1—2, 179 v. 1,
225 v. 3, 251 v 1, 336 v. 1, 359 v, 1—4 und 7, 464 v. 1,
487 v. 3, 513 v, 1, 534, 686.

§ 19. Lehrstoff für die 1. Klasse.
1. Biblische Geschichte: vergl. Z 6.
2. Katechismus: vergl. § 8, 9.
3. Bibellesen: vergl. § 11.
4. Kirchenlied: vergl. § 13. Von dem Lernstoff entfallen auf die untere

Abteilung (4. und 5. Schuljahr) etwa 64, auf die obere Ab-
teilung (6.—8. Schuljahr) etwa 90 Verse.

5. Perikopen: vergl. § 15.

2. Der Unterrichtim Deutschen.
I. Die einklassige Schule.

§§ 1—7 vgl. Nr. 113.

§ 8. Sprachliche Hebungen und Rechtschreibung.
Die Kinder des 1. Schuljahres haben keinen besonderen sprachlichen

Unterricht; die übrigen Kinder sind in drei Abteilungen zu unterrichten.
Zur Unterstufe gehören das 2.—4., zur Mittelstufe das 5. und 6., zur
Oberstufe das 7. und 8. Schuljahr.

Aufgabe und Ziel: Die Kinder sollen durch anschauliche Ver-
Mittelung der praktisch wichtigsten Sprachgesetze zu richtigem und klarem
sprachlichen Ausdruck gebracht werden und durch geeignete Uebungen
Sicherheit in der amtlich vorgeschriebenen Rechtschreibung gewinnen.

Wöchentlich sind im Sommer zwei halbe, im Winter zwei Stunden
für sprachliche Uebungen in Verbindung mit Rechtschreibung anzusetzen.

Ziel der Unterstufe: Die Kinder haben das Wichtigste vom Ding-
wort, Eigenschaftswort, Tätigkeitswort und der Zeichensetzung zu lernen.
Außerdem übt die Unterstufe die Rechtschreibung durch Buchstabieren,
tägliches Ab- und Aufschreiben von behandelten Lesestückenund wöchent-
liehe Diktate.
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Ziel der Mittelstufe: Tie Hebungen der Unterstufe sind zu wieder-

holen und fortzusetzen. Neu kommen hinzu die Biegung des Dingworts

mit dem Geschlechtswort und dem besitzanzeigenden Fürwort, die ge-

bräuchlichsten Verhältniswörter, auch in Verbindung mit den persönlichen

Fürwörtern und das Wichtigste aus der Biegung des Tätigkeitswortes.

Ziel der Oberstufe. Das bisher Erlernte ist zu befestige». Am

meisten ist zu üben die Setzung des richtigen Falles bei allen Verhältnis-

Wörtern und den gebräuchlichsten Zeitwörtern, sowie das Wichtigste aus

der Satzlehre unter besonderer Berücksichtigung der Satzzeichen und der

Wortbildungslehre. Mindestens alle 14 Tage wird ein Diktat zwecks

Befestigung des behandelten Stoffes in ein Heft geschrieben.

Wünschenswert ist, daß die Schüler Sprachbücher in Händen haben,

und zwar solche, die den Nachdruck auf die Einübung des praktisch

Wichtigen und nicht auf die Erlernung unfruchtbarer und überflüssiger

Regeln legen.

§ 9. Aufsatz und § 10 Schönschreiben vgl. Nr. 113.

II. Die zweiklossige Schule.

§ 11. Tie zweite Klasse.

Von den wöchentlichenStunden entfallen im Sommer: auf Lesen 4,

Schönschreiben 21/o, sprachliche Hebungen, einschl. Rechtschreibung mit

Diktat lx/2, Anschauung, bezw. Heimatkunde 1, im Winter: aus Lesen 5,

Schönschreiben 4, sprachliche Hebungen, einschl. Rechtschreibung mit

Diktat 3, Anschauung, bezw. Heimatkunde 2.
Der Anschauungsunterricht wird unter Benutzung wirklicher Gegen-

stände und geeigneter Bilder (z. B. Kehr-Pseiffer, Kafemann) erteilt.

Sein Zweck ist, daß die Kinder Dinge und Vorgänge, die in ihrem
Wahrnehmuugskreise liegen, kennen, betrachten und sich darüber in hoch-
deutscher Sprache richtig aussprechen lernen.

Die Kinder des ersten und zweiten Jahrgangs werden gemeinsam

unterrichtet, die des dritten haben in diesen Stunden Heimatkunde

(vergl. erdkundlicher Unterricht § 3).
Im Leseunterricht bilden die Kinder zwei Abteilungen. Die Unter-

abteiluug umfaßt die Kinder des ersten und die Oberabteilung die des

zweiten und dritten Schuljahrs.
Das Ziel der Fibelstufe ist gleich dem der Fibelstufe der ein-

klassigen Schule.
Das Ziel der Oberabteilung ist, daß die Kinder, die Ostern in die

erste Klasse versetzt werden sollen, die Lesestückeihres Pensums in deutscher

und lateinischer Schrift lautrichtig, fließend und mit einigermaßen richtiger
Betonung lesen und auf Frageu uach dem Inhalte in einfacher, klarer

Form antworten können.
An den sprachlichen- und Rechtschreib-Uebnugen nimmt nur die

Oberabteilung teil. Als Ziel gilt das für die Unterstufe der eiuklassigen
Schule aufgestellte.
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Im Schönschreiben sind in der Oberabteilung Schreibhefte mit
deutscher Schrift zu benutzen. Das eigentliche Schönschreiben beginnt
mit dem zweiten Schuljahre. Jedes Schuljahr bildet eine Abteilung.
Geübt wird das kleine und große Abc in Heften mit doppelten Linien.

§ 12. Tie erste Klasse.

Die Unterrichtsziele entsprechen im wesentlichen denen der ein-
klassigen Schule, nur mit dem Unterschiede, daß das zu erstrebende Ziel
sicherer und völliger erreicht werden kann.

3. Tcr Rechennnterricht.
1. Die einklassige Schule.

§ 1. Ziel. Vgl. Nr. 113.

§ 2. Abteilungen.

In der einklassigen Schule ist beim schriftlichen Rechnen in vier
Abteilungen zu unterrichten. In der Regel bildet der erste Jahrgang
die vierte Abteilung; der zweite und dritte bilden die dritte, der vierte
und fünfte die zweite und die noch übrigen Jahrgänge die erste Abteilung.
Im Kopfrechnen können gleichzeitig zwei Abteilungen unterrichtet werden.

§ 3. Stoffanswahl und -Verteilung. Vgl. Nr. 113.

II. Die zweiklassige Schule. Vgl. Nr. 113.

4. Ter erdkundlicheUnterricht.

I. Die einklassige Schule.

§ 1. Ziel. Vgl. Nr. 113.

§ 2. Stoffauswahl und -Verteilung.

Der gesamte Stoff wird zweimal in dreijährigen Kursen behandelt.
Werden die Unterabteilung (3.—5. Schuljahr) und die Oberabteilung
(6.—8. Schuljahr) getrennt unterrichtet, so hat

A. Die Unterabteilung durch Erwerbung sicherer Kenntnisse den
Grund für die vertiefende Behandlung der Oberabteilung zu
legen. — Der Unterricht geht aus vom Schulzimmer, Schul-
Haus, Schulgehöft, Schulort und dessen nächster Umgebung,
gewinnt in den davon zu zeichnendenGrundrissen und Plänen
die Grundlagen für das spätere Kartenverständnis und ver-
mittelt gleichzeitig auf anschaulicher Grundlage die erdkund-
lichen Grundbegriffe.

In je einem Jahre sind folgende Stoffe zu behandeln:
a) Heimatkunde und Mecklenburg.
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b) Deutschland; Gestalt, Achsendrehungund Gradnetz der
Erde.

c) Das übrige Europa; die jährlicheBewegung der Erde,
die Zonen; die fremdenErdteile mit Hervorhebung der
deutschenKolonienund der Gebiete unserer Mission, und
die Weltmeere.

B. Die Oberabteilung soll durch Erweiterung und hauptsächlich
durchvertiefendeBearbeitung des in der UnterabteilungGe-
lernten nach Kräften die zu Anfang genanntenZiele des
erdkundlichenUnterrichtserstreben.

In je einem Jahre bewältigt sie:
a) Mecklenburg,Deutschland(Allgemeines),
b) Deutschland(Landschaften,Staaten, Kulturverhältnisse).
c) Die übrigen Erdräume (Kolonien, Missionsgebiete)und

die Grundlehren der Himmelskunde.

Werden beideAbteilungen gemeinsamunterrichtet, so ist der für
die Unterabteilung aufgestellteLehrgang zugrundezu legen und es sind
die Grundlehren der Himmelskundehinzuzunehmen.

II. Die zweiklassigeSchule.

§ 3. Die zweite Klasse.

Im dritten Schuljahre wird in den Anschauungsstundenderselbe
Stoff durchgearbeitet,der für das dritteSchuljahr der eiuklassigenSchule
bestimmtist (Heimatkundeund Mecklenburg).

Ein Vorkursus kann schon in den Anschauungsstundendes zweiten
Winters stattfinden.

§ 4. Die erste Klasse.

Für die eiste Klasse gelten dieselbenBestimmungen wie für die
einklafsigeSchule.

5. Der Geschichtsunterricht.

§ 1. Ziel. Vgl. Nr. 113.

§ 2. Abteilungen.

Im allgemeinen werden, wenn nicht besondere Verhältnisse die
Bildung von zwei Abteilungen fordern, die Kinder der Mittel- und
Oberstufe der einklafsigen und sämtliche Kinder der ersten Klasse der
zweiklassigen Schule im Geschichtsunterrichte eine Abteilung bilden.

§ 3. Stoffauswahl und-Verteilung. Vgl. Nr. 113 (doch fehlt der dort
hinter B gemachte Zusatz betr. Dienstschule).
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6. Ter naturkundlicheUnterricht.
§ 1. Ziel und § 2 Stoffauswahl. (Vgl. Nr. 113).

§ 3. Stoffverteilung.
Am naturkundlichen Unterricht nehmen alle Schüler der ersten

Klasse einer zweiklassigen(also 5 Jahrgänge) und der 3.-8. Jahrgang
einer einklassigenSchule (also 6 Jahrgänge) teil und werden als eine
Abteilung unterrichtet. Der Kursus ist in der zweiklassigenfünf-, in
der einklassigensechsjährig, in der Menschenkundejedoch dreijährig.

Der gesamte Stöfs wird auf die fünf bezw. sechsJahre etwa
folgendermaßenverteilt:

Ungefähre Verteilung der Pensen für den fünfjährigen Kursus
der zweiklassigenLandschule. Vgl- Nr. 113.

7. Ter (hesanizunterricht.
§ 1. Ziel und § 2 Uebungskursus. Vgl. Nr- 113.

§ 3. Stoffauswahl und -Verteilung.

A. Die Unterklasse der zweiklassigen Schule. Wöchentlich im
Sommer 2 halbe, im Winter 2 Stunden. Tonumfang
d—d ausnahmsweise c—c. Vgl. Nr. 113.

B. Die Oberklasse der zweiklassigen Schule. Im Sommer
1 Stunde (2 halbe Stunden», im Winter 2 Stunden wöchentlich.
Vgl. Nr. 113.

C. Die eiuklassigeSchule. Wöcheutlich im Sommer 1 Stunde
(2 halbe), im Wiuter 2 Stunden. Vgl. Nr. 113.

8. Ter Zeichenunterricht,der Turnunterrichtund der Unterricht
iu weiblichenHandarbeiten.

Wenn Unterricht im Zeichneu, im Turnen und in weiblicheil
Handarbeiten eingeführt wird (vergl. Vorbestimmungen§ 1), ist zu
empfehlen, daß für diese Gegenstände die für die ein- und zweiklassigen
Landschulenim Domanium geltendenBestimmuugen grundleglichgemacht
werden. Vgl. Nr. 113.

D. Anhang.
Lehrmittel.

Für jede Schule sind die erforderlichenLehrmittel von der Orts-
obrigkeitzu halten, nämlich 1 Wandtafel, Bilder für den Anschauuugs-
Unterricht, 1 Rechenmaschine, 5 Wandkarten, nämlich von Palästina,
Mecklenburg, Deutschland, Europa und die Plauigloben oder statt der
letzteren1 Globus (Verordnung vom 31. Januar 1912 § 8).
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Hiernach sind
1. notwendige Lehrmittel:

1. 1 Wandtafel nebst Kreide und Tafelschwamm. Es geniigen
Wandtafeln ans Holz, mindestens 130X100 cm groß, die
auf beiden Seiten matt-schwarz gestrichen und auf einer
Seite mit roten Linien versehen sind, am besten mit Staffelei.
Besonders zn empfehlen sind Lemckes Kasseler Schulwand-
tafeln i Fabrikant A, C. Lemcke, Schulwandtafel-Fabrik,,
Kassel). Preis in der Größe 130X100 cm — 20 Mk.

2. Bilder für den Anschauungsunterricht.
Zn empfehlen sind a) Kehr-Pfeiffer-Kull, Bilder für den

Anschauungsunterricht ans den Hey-Spekterschen Fabeln,
83X62 cm groß. Verlag von F. A. Perthes in Gotha.
24 Bildft in 8 Lieferungen; jede Lieferung (3 Bilder> auf¬
gezogen auf Pappe mit Rand und Oesen 9 Mk., einzelne
Bilder 3,40 Mk., aufgezogen mit Stäben jede Lieferung
11 Mk., einzelne Bilder 4,10 Mk. b) Kafemann, Neue
Bilder für den Anschauungsunterricht. Größe 141X98 cm.
Danzig, A. W- Kafemann. 4 Bilder (Frühling, Sommer,
Herbst, Winter) auf Leinewand mit Stäben je 8 Mk.

3. 1 Rechenmaschine.
Am meisten verbreitet ist die russischeRechenmaschine

«Kugelapparat). Die Preise sind je nach Größe und Aus-
führung verschieden. Koehlers russischeRechenmaschine,kleine
Schulausgabe, mit 100 schwarzen und roten Kugeln, kostet
auf hohen Füßen 70X175 cm = 14 Mk.

4. Wandkarten.
Es ist zu empfehlen, aus Gründen der Sparsamkeit,

nur Karten, die auf Leinewand aufgezogen und mit zwei
polierten Stäben, zweiLederriemen und einem breiten Karten-
schütz aus Wachstuch versehen sind, anzuschaffen. Borge-
schrieben sind folgende Wandkarten:
a) Palästina.

Empfehlenswert: Algermissen-Gaebler, Palästina zur
Zeit Christi mit vier Nebenkarten. 127X151 cm =
12 Mk., oder Bamberg, Palästina, im biblischen Zeit-
alter, große Ausgabe, 142X16 L cm = 18 Mk., be¬
sonders : Brammer, Wandkarte der biblischen Länder
158X104 cm = 22 Mk.

b) Mecklenburg.
Tie beste ist die von Voesch (Wehdemann, Parchim),

128XH3 cm = 11.50 Mk.
c) Deutschland.

Die empfehlenswerteste ist zurzeit Harms, Schulwand-
karte von Deutschland, Ausgabe A, physikalisch-politisch,
200X210 cm 27 Mk. Sonst zu empfehlen: Gaebler,
DeutschesReich,Alpengebiet und Nachbarländer, physikalisch
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mit be» Grenzen der einzelnen deutschen Länder,
206X183 cm = 22 Mk, oder: Bamberg, Deutschland
und seine Nachbargebiete, billige Ausgabe, physikalisch
mit rot markierten politischen Grenzen, 160X175 cm
= 18 Mk.

d) Europa.
Zu empfehlen für größere Klassen (mit mehr als

30 Kindern): Gacbler, Europa physikalisch mit roten
Grenzlinien, 200X196 cm = 22 Mk., für kleinere
Klassen: Bamberg, Europa, billige Ausgabe, physikalisch
mit roten politischen Grenzen, 162X145 cm = 16 Mk.

e) Die Planigloben.
Zu empfehlen: Gaebler, Östliche und westlicheErdhälften,
kleine Ausgabe, physikalisch,je 125X125 cm, auf zwei
Karten, zusammen = 20 Mk., oder: Harms, Plani¬
globen, physikalisch mit roten Grenzlinien und mit poli-
tischen Kartons, 165X190 cm, jede Halbkugel 21 Mk.,
beide zusammen 40 Mk.

Statt der Planigloben kann ein guter Globus an-
geschafstwerden, z. B. Schottes PhysikalischerSchulglobus,
Durchmesser48 cm, auf rundem, schwarzpoliertem Holz-
fuß, Achse schrägstehend 30 Mk. einschl. Verpackung
(Ernst Schotte u. Co., Berlin W. 35, Potsdamer
Straße 41^.)

Außerdem sind als

II. wünschenswerte Lehrmittel

folgende zu bezeichnen:

1. eine zweite Wandtafel mit Gestell zum Drehen, an der
Wand zu befestigen.

2. 1 Lineal von 1 m Länge mit Zentimeter-Einteilung. Preis
1,25 Mk.

3. 1 Lesemaschine für den ersten Leseunterricht. Besonders
empfehlenswert ist der Leselehrapparat von P. Evers. Preis
36 Mk.

4. Tierbilder für den naturkundlichen Unterricht. Sehr emp-
fehlenswert: Schröder und Knll, Biologische Wandtafeln zur
Tierkunde. Format 86X106 cm. Verlag von Paul Parey,
Berlin SW. ll, Hedemannstraße 10/11. Bisher sind 11
Serien von je 5 Tafeln erschienen. Preis jeder Tafel, auf-
(gezogenauf Leinewand mit Holzstäben3,75 Mk-, Preis einer
fcerie also 18,75 Mk. In erster Linie wären anzuschaffen:
Eichhörnchen,Mäusebussard; Großer Buntspecht; Honigbiene'

Maulwurf; Reh; Ringelnatter; Kreuzotter; Kohlweißling;
Ringelspinner; Bandwurm; Fischotter; Hering; Oran-Utan;
Gem. Seehund.
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Außer Tierbildern sind für den naturkundlichen Unterricht
ausgestopfte Tiere, Spirituspräparate und Modelle aus
Papiermasse erwünscht.

5. Biblische Anschauungsbilder.
Zu empfehlen a) Schnorr von Earolsfeld, Bilder aus

der biblischen Geschichte zum Anschauungsunterrichte. 30
Blätter 70X60 cm groß, in 2 Sammlungen zu je 15
Blatt. Erste Sammlung: Altes Testament, zweite Samm-
lung: Neues Testament. Jede Sammlung aufgezogen auf
Pappe: schwarz20 Mk-, koloriert 25 Mk. b) Dr. A Reu¬
kauf, Neue biblische Wandbilder zum Neuen Testament. 3
Serien zu je 6 Bildern, 92X65 cm groß Ausgezogen auf
Pappe mit Rand und Oesen jede Serie 18 Mk., jedes Bild
3,50 Mk. In erster Linie wertvoll: Jesus als Lehrer am
See; Der verlorene Sohn; Der barmherzige Samariter;
Einzug in Jerusalem; Zinsgroschen; Am Kreuze.

6. Erdkundliche Anschauungsbilder.
Am meisten zu empfehlen Ad. Lehmanns Geographische

Charakterbilder, 59 Wandtafeln in Farbendruck, 88X66 cm.
Preis jeder Tafel auf Pappe mit Rand und Oesen 2,75 Mk-
In erster Linie kommen zur Anschaffung in Betracht: Der
Rhein bei Bingen (Nr. 2); Der Dom zu Köln (Nr. 3);
Der Thüringer Wald (Nr. 4); eine Polarlandschaft (Nr. 13);
Neapel mit Vesuv (Nr. 15) ; Jerusalem zur Zeit Christi
(Nr. 19); Das Nanonaldenkmal auf dem Niederwalde
(Nr- 23); Der Hamburger Hafen (Nr- 27) ; Die Zugspitze
(Nr. 31); Die Gotthardbahn (Nr. 34); Aus Deutsch-Ost¬
afrika (Nr. 40); Kreideküstebei Stubbenkammer (Nr. 44);
Venedig (Nr. 52); Niagarafall (Nr. 57). — Text zu sämt¬
lichen Bildern: Weigelt, Aus allen Erdteilen. Gebunden
6 Mf.

7. 1 Kartenständer, bei dessen Vorhandensein die Wandkarten
geschont werden und der auch für sämtliche Bilder benutzt
wird. Zu empfehlen: Königs Kartenschoner, 2,80 m hoch
= 15 Mf. Fabrikant Schleenstein u. Holzapfel in Kassel.

8. I Wandtafelzirkel, 50 cm laug, mit verstellbarem Kreide-
Halter und mit Bogen. Preis 4 Mk.

III. Bei Einführung des Zeichnens und Turnens

kommen folgende Lehrmittel in Frage:
1. für Zeichnen: Gegenstände und Vorlagen zum Zeichen-

Unterricht,
2. für Turnen: wenigstens eine Reckeinrichtung,Barren, Spring-

brett, Springschnur, auch Turnstäbe und Schwingseil, be-
sonders Spielgeräte (Schlagbälle, Schleuderbälle, Faustbälle).

Anmerkung: Sämtliche Lehrmittel sind in den Lehrmittelhaudlungen,
,z>B- A. Müller — Fröbelhaus, Lehrmittelinstitut in Leipzig, Johannis¬
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gaffe 1/3, ober: Dr. Oskar Schneider, Leipziger 'Lehrmittel-Anstalt in
Leipzig, zu haben und werden am bestenbei dem Buchhändler der nächsten
Stadt bestellt.

368. Entscheidung des Unterrichts-Ministerium vom 12. September
1912, betr. Erteilung voll Urlaub.

Die Erteilung von Urlaub an ritterschastlicheLehrer, soweit der-
selbe um der persönlichen oder Familienverhältnisse des Lehrers willen
durchaus erforderlich ist, steht der Gutsobrigkeit zu, wobei es sich von
selbst versteht, daß dem Prediger als Schulaufseher von der geschehenen
Beurlaubung vor dem Beginn der letzteren Kenntnis zu geben ist.

369, Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 23. September 1912,
betr. Schnlsreiheit am Sonnabend.
Das unterzeichnete Ministerium muß grundsätzliche Bedenken

tragen, auch fernerhin zu gestatten, daß in Abweichung von den gesetz-
lichen Bestimmungen in der dortigen Schule am Mittwoch Nachmittag
unterrichtet wird und dagegen der Sonnabend ganz schulfrei ist.

374). Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 22. Oktober 1912, betr.
Unterrichtszeit.

Das unterzeichnete Ministerium ist nicht in der Lage, dem An-
trage des Pastors in betreffend Erteilung des
Schulunterrichts in an 4 Wochentagen von 8—12 Uhr und
an 2 Wochentagen von 8—11 und I—3 Uhr im laufenden Winter-
Halbjahr, Folge zu geben, muß vielmehr fordern, daß nach den Be-
stimmungen des § 5 der Verordnung vom 31. Januar 1912, betreffend
den Unterricht in den ritter- und landschaftlichenLandschulen verfahren
wird.

37t Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 7. Februar 1913, betr.
Dispensation vom Schulunterricht.

Nach den Bestimmungen des § 13, Ziffer 3, Absatz 3 der Ver-
ordnuug vom 31. Januar 1912, betreffend den Unterricht in den ritter-
und landschaftlichen Landschulen «Rbl. 1912 Nr. 9), kann die Orts-
obrigkeit Erlaubnis zum Versäumen der Schule aus anderen triftigen
Gründen bis zu 3 Tagen erteilen.

Zu diesen triftigen Gründen kann aber die Verwendungvon Schul-
lindern zu Jagdzwecken(vgl. Nr. 373) nicht gerechnet werden; denn bei
der Aufgabe, welcheder Schule in unterrichtlicherund erziehlicherHinsicht
obliegt, ist es nicht zu billigen, daß vom Unterricht außer in dringenden



durch die häuslichen Verhältnisse der Kinder und deren Eltern be-
dingten Fällen Dispensation vom Unterricht erteilt wird. Die Teilnahme
an einer Jagd als Treiber muß aber für schulpflichtigeKnaben, ganz
abgesehen von der möglichen leiblichen Gefahr, gerade aus erziehlicheu
Rücksichtenals durchaus unstatthaft erscheinen (Vgl. Nr. 373).

Die Gutsobrigkeit wird deshalb hierdurch aufgefordert, sich künftig
der Dispensation von Schulkindern zu Jagd- und ähnlichen Zweckenzu
enthalten.

372. Bekanntmachungdes Unterrichts-Ministerium vom 23. Juni 1913,
betr. Versichernngsfreiheit der ii st c r schnllehrer in der Ritter¬
schaftliezgl.der Angestelltenvcrsicherung.
Die in der Bekanntmachung vom 12. Februar 1913 (Rbl. Nr.

8) auf Grund des § 9 des VerficherungSgefetzesfür Angestelltegetroffene
Entscheidung, daß die K ü st e r schullehrer in der Ritterschaft versichernngS-
frei seien, bezieht sich, wie hierdurch erläuternd bemerkt wird, nur auf
die Inhaber von Schulstellen, mit denen das Küsteramt dauernd ver-
Kunden ist. Eine Versicherungsfreiheit derjenigen ritterschaftlichenLehrer
denen die Besorgung von Küsterdiensten besonders und widerruflich im
Nebenamte übertragen ist, wird durch ihre Tätigkeit als Küster nicht
begründet.

373, Verfügung des Unterrichts-Ministerium vom März 1914, betr.
Dispensationvon Schulkindernzn Treibcrdiensten.

Es ist in letzter Zeit mehrfach vorgekommen, daß bei dem unter-
zeichnetenMinisterium Fälle zur Anzeige gebracht sind, wo Schulknaben
in ritterschaftlichen Schulen zur Teilnahme an Treibjagden durch Orts-
obrigkeiten vom Schulunterricht dispensiert sind. Das unterzeichnete
Ministerium hat solcheDispensation bisher beanstandet. Da jedoch ein
allgemeines Verbot der Teilnahme von Schulknaben an Treibjagden
nach den besonderen Verhältnissen des einzelnen Falles als eine nicht
gerechtfertigtenHärte erscheinen kann, will das unterzeichneteMinisterium
sichgrundsätzlichdamit einverstanden erklären, daß die älteren Schulknaben
zur Teilnahme an Treibjagden vom Schulunterricht dispensiert werden
können, wenn dies in vereinzelten Fällen, also nicht öfter als 1 bis 2 mal
im Jahr geschieht,und wenn die Knaben auf der Jagd unter zuverlässiger
Aufsicht gehalten werden.

Dagegen wird eine Dispensation vom Schulbesuch zu wirtschaftliche»
Arbeiten für die Gutsherrschaft nach wie vor zu beanstanden sein. Die
Bestimmungen über die Erteilung von Diensterlaubnis (§§ 9—12 der
Verordnung vom 31. Januar 1912, betr. den Unterricht in den ritter-
und landschaftlichenLandschulen) werden hierdurch selbstverständlichnicht
berührt.
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ReklamationunabkömmlicherVcftrcrim Mobilmachnngsfelle.
Vgl. Nr. 41.

374. Verordnung vom 18. April 1914 zur Abänderung der Verordnung,
betr. den Unterricht in den ritter- und landschaftlichenLand¬
schulen.
Wir verordnennachhausvertragsmäßigerVerhandlungmit

zur Abänderung der Verordnung vom 31. Januar 1912, betr. den
Unterrichtin den ritter- und landschaftlichenLandschulen,was folgt:

Es kommenim § 16, Absatz1 die Worte
„unbeschadetder Bestimmungendes § II, betreffendDienstkinder,"

in Wegfall. (Vgl. Nr. 364).
GegebendurchUnserStaatsministerium.

E. Kirchendiener.
Verordnung vom 12. Juni 1784, betr. Auseinandersetzungall- und

zuziehenderKüster.
Vgl. Nr. 300.

Rundschreibenvom 28. Februar 1871, betr. AllerbesteIllingder
Schulstellenund Küstereien.

Vgl. Nr. 197.

375. Reskript des Ministerium des Innern vom 8. Juni 1871,
betr. Heranziehungzu Gemeindelasten.

1) AnlangenddieFrage wegenHeranziehungderKüster-Schullehrer
zu deu Gemeindelasten,wird nach stattgehabterKommunikationmit dem
Ministerium, Abteilung für geistlicheund Unterrichts-Angelegenheiten
bemerkt, daß die Organisten und Küster im Domanium, welchezugleich
Schullehrer sind, hinsichtlichdes Einkommens,welchessie in letzterer
Eigenschaftgenießen,zu deu Gemeindelastennach den für Domanial-
fchullehrergeltendenGrundsätzenbeizutragenverpflichtetsind.

Die UnterscheidungderEinkünfte,welchesie aus demKirchendienste,
von denen,welchesie aus demSchuldienstebeziehen,wird durchwegnicht
schwierigsein. Hinsichtlichihrer Dienstwohnungenund ihrer Ländereien
muß eine solcheUnterscheidungohnehin stattfinden. Das Feuerungs-
Deputat wird in der Mehrzahl der Fälle vermutlich dem Schuldienste
zuzuschreibensein, und wo dasselbeganz oder zumTeile kirchlicheHebung
ist, dies sichmit einigerSicherheitermitteln lassen. Außerdemwird für
das Einkommenaus dem Schuldienstenoch der sogenannteSchnllohn,
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der zu einem Teile in Roggen, zum andern in baarem Gelde berechnet
wird, in Betracht kommen

2) Was das Rechnungswesender Gemeinden, in welchen sich
Kirchendienerbefinden,betrifft, so wird zwar, insofern die Kirchendiener
nicht etwa festeBeiträge zu den Armenlastenleisten, eine abgesonderte
Armenkassen-Rechnungzu führen sein. Tie Aufstellungeines förmlichen
Etats über die einzelneuZweige der Gemeinde-Verwaltungerscheintdem
unterzeichnetenMinisterium dagegenan sichnicht erforderlich,wenn, den
in Frage stehendenbesonderenVerhältnissenentsprechend,die Auskünfte
aus demGemeindevermögenzunächstfür die übrigenGemeindebedürfnisse
und erst die etwaigenÜberschüssefür das Armenwesenverwandt werden,
(«gl. Nr. 198,2).

Reskript vom28. November1872, betr. Schulhäuser »nd Tchulländereien
der Küster-und Crganittcustcllcit.

Vgl. Nr. 204.

Vortrag des Oberkircheuratsvom 3. März 1886 an das Unterrichts-
Ministerium, betr. Auseinandersetzungder Küster hinsichtlichdes

Klee- nnd Wiesenheues.
Vgl. Nr. 318.

Rundschreibendes Oberkirchenratsvom 14. Mai 1897, betr. Besoldung
eines Assistentenbei VerwaltungeinesÄirchenamtes.

Vgl. Nr. 389.

37<S. Rundschreibendes Oberkirchenratsvom 18. Juni 1898, betr.
Feststellungdes Einkommensbei Neubesetzung.
Die Superintendentenwerdenhierdurchdaraufaufmerksamgemacht,

daß beiNeubesetzungenvonKüsterschnlstellendas Stelleneinkommen,sofern
eS in Gemäßheitdes § 4 Nr. 2 und § 5 Abs. 3 und 4 der V. O. vom
29. Dezember189«, betr. die Regelung des Diensteinkommensder an-
gestelltenseminaristischgebildetenLehrer bereits veranschlagtund festge-
stellt ist, einer erneutenVeranschlagungundFeststellungnichtbedarf, falls
nicht eine Aendernugin den Einnahmen der Stelle eingetretenist, oder
die gescheheneVeranschlagungund Feststellungvon berechtigterSeite
beanstandetwird. (Vgl. Nr. 283. 290. 360.)

Dagegen wird, da das Einkommender einzelnenStelleninhabersich
auf ein Älterssystemgründet und die Alterszulageunach § 5 Abs. 2 der
genanntenV. O. in den Fällen, in welchendas Gesamtdiensteinkommen
den Betrag von jährlich 1300 Mk. erreichthat, aufhören sollen,und da
ferner auch sonstinfolgeder Neubesetzungeiner Stelle vielfachAbände¬



rungen der wegenderAlterszulagendes früheren oder des neuenStellen-
inhabers ergangenerZahlungsverfügungensich vernotwendigenwerden,
in jedemNeubesetzungsfalledas Dienstalterdes neuenStelleninhaberszuer-
Mittelnund festzustellensein. Die Superintendentenwollendaherin den-
jenigen Fällen, in welchendie Besetzungvon Küsterschulstellenaus dem
Oberkirchenrateoder durchdie Superintendenten erfolgt, das zur Fest-
stellungdes Dienstalters des neu angestelltenKüsterschullehrersErforder¬
liche veranlassenund von dem Ergebnissebei Mitteilung von der ge-
schehenenNeubesetzungder Stelle den GutsobrigkeitenAnzeige machen,
damit diese, an welchenach§ 19 der vorgenannten23-O. die Zahlung
der Alterszulagen der Lehrer zu geschehenhat, die etwa nötigen
Zahlungsanweisungenoder Abänderungender ergangenenZahlungsanwei-
sungen erwirkenkönnen.

377. Rundschreiben des Oberkirchenratesvom 3V. November 1899,
betr. Dienstpflichtendcr Küster.

Es ist in neuerer Zeit vorgekommen,daß Küster die Verrichtung
einzelner,ihnenkirchenordnungsmäßigobliegenderDiensteaus demGrunde
verweigerthaben, daß dieselbenin ihren Dienstinstruktionennichterwähnt
seien. Es wird sich deshalbempfehlen,in den Fällen, in welchenden
Küstern herkömmlichoder aus besonderenGründen schriftlicheDienstin-
struktionenerteilt werden,zunächstallgemeinzu bemerken,daß der Küster
die ihm nach der KirchenordnungobliegendenVerpflichtungenzu erfüllen
habe, und dann diejenigenVerpflichtungen,welchewegender Verhältnisse
der in Betracht kommendenGemeindeoder aus sonstigenGründen einer
Hervorhebungbedürftigsein mögen, in einer Weise aufzuführen,welche
erkennenläßt, daß es sich nicht um einen abgeschlossenenKreis von
Pflichtenhandelt.

Rundschreibendes Unterrichts-Ministeriumvom 3. Mai 1900, betr.* i Aufbringungdes Pensionsznschussesans kirchlichenMitteln-
Vgl. Nr. 324.

378. Rundschreibendes Oberkirchenratesvom 12. April 1904, betr.
Verpachtungdcr Äüsterländereien.
Ter Oberkirchenrathat sichveranlaßtgesehen,für Verpachtungvon

Küsterländereienund von Küsterschulländereien,welchezum Kircheuver-
mögengehören, nachBenehmenmit dem GroßherzoglichenMinisterium,
Abteilungfür Unterrichts-Angelegenheiten,das anliegendeVertragsmuster
zu entwerfen.

Die Superintendentenwollendaherdarauf achten,daß es in Zukunft
bei Verpachtungder genanntenLändereien(bezw.sein Inhalt als „Be-
dingungen"bei MeistbietendenVerpachtungen)grundleglichgemachtwerde.
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itnb es zu diesem Zweckeden Pastoren und KirchenökonomenIhrer
Diözesenzugehenlassen,diesedabei zugleichauffordern,es auchbei Ver-
Pachtung anderer kirchlicherLändereien, insbesondere bei Verpachtung
kirchlicherLändereienin Parzellen, nach Möglichkeitzur Anwendung zu
bringen.

Bemerkt wird,
1. daß, wenn in § 2 des Vertragsmusters auch die Entfernung

von Bäumen und Heckengleichder Kröpfung derselbenvon der
Zustimmungdes Verpächtersabhängig gemachtist, damit selbst-
verständlichden Pfründeninhabern kein Recht hat eingeräumt
werden sollen,über die Bäume und Heckennachihrem Belieben
zu verfügen. Die Superintendenten wollen deshalb dieNutz-
nießer an die Jnnehaltung der Grenzen ihrer Rechteerinnern
und darauf hinweisen,daß, wie das Kröpfennur geschehendürfe,
wo es die ordnungsmäßigewirtschaftlicheNutzungmit sichbringe,
zur Entfernung der Bäume und Hecken,da sie zur Substanz
der Pfründe gehören, die kirchenregimentlicheZustimmungnach
wie vor einzuholensei.

Weiter wird
2. daran erinnert, daß ein Pachtvertrag über ein Grundstück,der

für längere Zeit als ein Jahr geschlossenwird, nach § 581
Abs.2 und § 566 des BürgerlichenGesetzbuchesder schriftlichen
Form bedarf und also vom Verpächter und Pächter zu unter-
schreibenist, daß aber die schriftlicheForm nach § 126 Abs. 3
desBürgerlichenGesetzbuchesdurchdiegerichtlicheoder notarielle
Beurkundungersetztwird und daher z. B., wenneine öffentliche
Verpachtung kirchlicherGrundstückein Parzellen vom Gericht
oderdurcheinenNotar vorgenommenwird, es derUnterzeichnung
des Protokolle oder der Pachtbedingungendurchdie am Meist-
gebot Gebliebenennicht bedarf.

Das Vertragsmuster ist von hier aus auch den Großherzoglichen
Aemtern mitgeteiltund diesesind darauf aufmerksamgemachtworden,
daß bei Prüfung der Frage, ob die fraglichenLändereienzum kirchlichen
Vermögen gehören, die den Superintendenten unter dem 8. Dezember
1872 mitgeteilte, in der Millies'schen Sammlung der Zirkular-Ver-
ordnungen des OberkirchenratesSeite 142/143 abgedruckteAllerhöchste
Entscheidungzu beachtensein werde. (Vgl. Nr. 204).
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Anlage

Verkrag
über

die Pcrpachtimgvcr Äusterländereie»
z-- >

auf die Zeit von Michaelis 19 bis Michaelis 19

ZwischendemKüster zu
als Verpächtereinerseits und dem
als Pächter andererseitsist unter Vorbehalt oberbischöflicherGenehmigung
der nachstehendePachtvertragabgeschlossenworden:

1. Verpachtetwerdendie nachstehendaufgeführtenLändereienfür
die Zeit von Michaelis 19 bis Michaelis 19 >

(DieLändereiensind, wo es möglichist, nachdemFeldregisterzu
bezeichnen.— Gegebenenfallsistanzufügen,daß,bezw.welcheWirtschafts¬
gebäudedemPächterzurBenutzungüberlassenwerden.)
Wegen der Größe und Güte der Ländereienwird nichts gewähr¬

leistet.
Die Bestimmungender ZK568 und 569 — vergl.§ 596 — des

BürgerlichenGesetzbuchswegendes Fortbestehensdes Pachtverhältnisses
nach Ablauf der Pachtzeitund der Befugnis der Erben des Pächters zur
Kündigung des Pachtverhältnissesvor Ablauf der Pachtzeitfindenkeine
Anwendung.

2. Von derVerpachtungsindausgeschlossen: dieJagd undFischerei,
alle Lager von Torf, Sand, Lehm, Ton, Kies, Mergel, Kohlen, Kalk,
Gips, Salz sowieMineralien und Steine jeder Art, auch dürfen die
Bäume und Heckennicht ohne Bewilligungdes Verpächtersgekröpftoder
entfernt werden.

3. Pächter hat die bei der VerpachtungangewiesenenGrenzen
genau innezuhalten- Bei Grenzstreitigkeitendes Pächters mit anderen
Pächtern des Verpächtersbewendetes bei der Entscheidungdes letzteren.

4. Die vorhandenenBefriedigungen,Wege und Brücken(sowiedie
mitverpachtetenGebäude)sind vom Pächter im Umfangeder verpächterischen
Verpflichtungzu erhalten. Ebenso sind Gräben und Grenzfurchen
(sowiedie durchgehendenDrains) in demselbenUmfange offenund im-
ständezu erhalten.

5. WegenWild-, Sturm-, HagelschadensundMißwachses,überhaupt
aus Zu- und Unglücksfällenfindet weder ein Nachlaß an Pacht noch
sonsteine Entschädigungauf Grund diesesVertrages statt.

Wegen Wildschadensstehendem Pächter lediglichEntschädigung^
ansprächenach Maßgabe der bestehendenreichs- und landesgesetzlichen
Bestimmungenzu und bleibt ihm überlassen,solcheAnsprüchegeltendzu' machen.

32*
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6. Die Bewirtschaftungdes Ackers steht zwar zur freien Ent-
schließungdes Pächters und eine bestimmteFruchtfolgewird nicht vor-
geschrieben,jedochmuß derAckerhauswirtschaftlichbenutztund ordnungs-
mäßig bestelltwerden.

(Wenn es erforderlicherscheint,ist indesseneineFruchtfolgevorzu-
schreiben,auchbeiRübenbaudemVerpächterdie Befugnis,Wintcrbrache
für die Hälftedes Rübenschlageszu begebren,vorzubehalten.Ebensosind
wegenWiesenpflege,ErhaltungundEinrichtungvonRieselanlagenusw.usw..
die erforderlichenBedingungenaufzunehmen.)
7. Der Acker muß wenigstensalle drei Jahre und in den beiden

letzten Pachtjahren mindestens einmal mit Strohmist ordnungsmäßig
gedüngt werden, wobei auf 21 Ar (100 Ruten) fünf zweispännige
Fuder zu je 15 Zentnern oder drei vierspännigeFuder zu je 25 Zentnerir
Dung zu rechnen sind, widrigenfalls Pächter eine Entschädigungvou
I (einer) Mark für je drei Zentner fehlendenDunges zu zahlen hat.
Diese Düngung kann mit Genehmigung des Verpächters unterbleiben,
wenn das Pachtland rnhen, nicht mit Kornsaaten und Hackfrüchtenbe-
stellt, sondernnur als Weide benutztwerden soll.

8. Eine Abtretung des P^chtrechts oder eine Verasterpachtungist
nur mit Genehmigungdes Lberkirchenrateszulässig.

9. Die Jahrespacht beträgt
II Mark II

und muß für jedes vou Michaelis bis Michaelis laufendePachtjahr am
ersten Werktage nach Neujahr Vormittags dem Verpächter ins Haus¬
gebrachtund bar bezahltwerden.

(Das Pachtgeldkann, insbesonderewo es sichum größerePacht-
summenhandelt,auch in zwei Terminen — am erstenWerktagedes
Dezemberund erstenWerktagedes April — bezahltwerden.)
Der Pächter darf wegenAnsprüche,welcheer gegen denVerpächter-

erhebenzu könnenglaubt, ohne den Willen des letzterenwedermit der
Pacht aufrechnennochdieselbezurückhalten.

10.Wenn die Jahresvacht150Mark oder mehrbeträgt,ist der Pächter
zurBestellungeinesPachtvorschussesin der HöheeinerJahrespacht(durchbare
Einzahlungdesselbenbei der Superintendenturi,welchedem Verpächterals
Sicherheitfür die rechtzeitigePachtzahlungund Erfüllungallerübrigenpachten-
schenVerpflichtungenzu dienenhat, zu verpflichten.Tie Zinsendesselbenkönnen
demPächterzugesprochenwerden.

11. Bei Uebernahmeund ebensobei der Rückgabedes Pachtstückes,
werden Dung, Dungfuhren und Bestellungskostennicht ersetzt, dagegen
die Einsaat an Korn, Klee und Grassämereienfür die nächsteErnte.

Die zu Anfang der Pachtzeit noch nicht beendeteErnte gebührt
dem Verpächter, die zu Ende derselbennoch nicht vollständig beschaffte
Ernte dem Pächter.

(Es empfiehltsich,für die RückgabeeinebestimmteSchlagordnung-
und Fruchtfolgevorzuschreiben.)
Verbesserungen,welchederPächter während derPachtzeitausgeführt

hat, bleiben ohne Ersatz zur Stelle, auch steht dem Pächter nicht zu,,
wegen angeblicherGegenansprüchedie RückgabedesPachtstücksoder eines.
Teils desselbenzu verweigern.
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12. Im letzten Pachtjahre darf Pächter mit der Aberntung erst
beginnen, wenn auf seinen Antrag von verpächterischer Seite festgestellt
ist, daß er die für die vorgeschriebene Rücklieferung bis dahin erforder-
lichen Maßnahmen (Schlageinteilung, Düngung, Ackerbestellung) getroffen
hat und seinen vertragsmäßigen Verpflichtungen nachgekommen ist.

Auch darf Pächter im letzten Pachtjahre keine zweite Saat oder
Untersaat nehmen, muß vielmehr gestatten, daß der Pachtnachfolger oder
der Verpächter im Frühling Klee- und Grassamen unter die Kornsaat
streut oder nach Aberntung der Feldfrüchte die Stoppel stürzt und dnS
Feld bearbeitet.

13. Der Pachtvertrag darf vom Pächter ohne Entfchädignngsver-
pflichtung, aber unter Wahrung seines Anspruches auf Schadensersatz vor
Beendigung der Pachtzeit aufgerufen werden

a) zu sofort, wenn Pächter in Konkurs gerät, zur Verwaltung
seines Vermögens rechtlich unfähig wird, die Pacht nicht recht-
zeitig zahlt, ordnungswidrig wirtschaftet oder die sonstigen in
diesem Vertrage übernommenen Verpflichtungen nicht rechtzeitig
erfüllt.

Beim Aufhören des Pachtverhältnisses vor beschaffter
Ernte hat der Pächter kein Anrecht am Ertrage des Pacht-
stückes, und es steht dem Verpächter das Recht zu, die Feld-
früchte in Besitz zu nehmen und über den Acker anderweitig zu
verfügen, ohne daß dem Pächter für Einsaat, Ackerbestellung
und Düngung eine Entschädigung gezahlt werden muß. Im
Falle anderweitiger öffentlicher Verpachtung des zurückgenommenen
Pachtstückes haftet der bisherige Pächter für den Ausfall an
der Pachtsumme.

b) beim etwaigen Ableben des Pächters nach beschaffter Ernte des
Pachtjahres, in welchem Pächter verstorben ist, wenn die Erben
des verstorbenen Pächters dem Verpächter zur Fortsetzung des
Vertrages nicht geeignet erscheinen.

14. In Streitfällen steht die Entscheidung über die Tatsachen, ob
der Pächter den einzelnen, ihm nach dem Vertrage obliegenden Verbind-
lichkeiten nachgekommen ist, und darüber, welcher Schade durch die
Nichterfüllung dieser Verbiudlichkeiten erwachsen ist, unter Ausschluß
des Rechtsweges dem Oberkirchenrate zu, welchem jedoch vorbehalten
bleibt, in geeigneten Fällen die Streitfrage auf den Rechtsweg zu ver-
weisen.

Etwaige Streitfälle sind bei dem Superintendenten mittelst Be-
schwerdeschrift vorzulegen.

15. Die Kosten dieses Vertrages einschließlich Stempel und Ge-
bühren für die Bestätigung tragen beide Vertragschließende je zur Hälfte.

Dieser Vertrag ist fach ausgefertigt und von den Vertrag--
schließenden eingenhändig unterschrieben.

(Ort und Datum.)
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Ü79, Rundschreiben vom 15. Juli 1907, betr. Grundsätze für Per-
rechnnngdes StelleneinkommensunbesetzterKüsterschnlstellen.
Damit bei Erledigung von Küsterschulstelleu im Domanium mit

der Verrechnung des Stelleneinkommens gleichmäßig verfahren werde,
sind das Großherzogliche Ministerium, Abteilung für Unterrichts- An-
gelegenheiteu, und der Oberkirchenrat übereingekommen, daß bis auf
weiteres folgende Grundsätze zu beachten seien.

1. Das zuständige Großherzogliche Amt hat für die Dauer der
Nichtbesetzung der Stelle die Berechnung der Einkünfte zu führen^
und zwar für den Kirchendienst und den Schuldienst gesondert.

2. Das kirchliche Einkommen ist zunächst zur Deckung der Ver-
tretuugskosten für den Kirchendienst und erst im überschießenden Teile
nach Bedarf zur Deckung der Vertretungskosten für den Schuldienst zn
verwenden. Dasselbe gilt umgekehrt von dem Schuldiensteinkommen.

3. Ergibt sich nach Abzug der Vertretungskosten ein Ueberschuß,
des Gesamteinkommens, so ist dieser nach Verhältnis des Betrages des
Kirchendiensteinkommens zum Schuldiensteinkommen zwischen dem Kirchen-
ärar und der Schulverwaltung zu teilen. In entsprechender Weise ist
aber auch ein etwaiger Fehlbetrag anteilsweise nach Verhältnis des Be-
träges des Kirchendiensteinkommens zum Schuldiensteinkommen von der
Kirche und der Schulverwaltuug gemeinsam zu decken.

Es empfiehlt sich, daß sich die Pastoren mit dem zuständigen Groß-
herzoglichen Amte wegen des Kirchendiensteinkommens der Stelle, der Ver-
einnahmung dieser Bezüge pp. ins Benehmen setzen, um dadurch die
spätere Auseinandersetzung zu erleichtern.

380. Rundschreiben vom 28. August 1908, betr. Abnahme der so-
genannten niederen Kirchendienstevon den Küsterschnllehrern.

Die unterzeichneten Ministerien haben mit dem Oberkirchenrat ver-
einbart, daß, um den vielfach geäußerten Wünschen der Küsterschullehrer
nach Möglichkeit entgegenzukommen, der Versuch gemacht werden soll, bei
den Kirchen landesherrlichen Patronats die den Küsterschullehrern ob-
liegenden sogenannten niederen Kirchendienste unter Zustimmung von
Patron und Eingepfarrten sowie der betreffenden Schulobrigkeit den
Küsterschullehrern abzunehmen und gegen entsprechenden Entgelt anderen
dazu bereiten Personen zu übertragen. Vorausgesetzt wird dabei, daß.
auch die Küsterschullehrer bereit sind, für die Abnahme solcher Dienste
ein Opfer zu bringen, indem sie sich ihr Einkommen um den Betrag,
den sie für diese Dienste beziehen oder vereinnahmen oder, falls ein
solcher nicht zahlenmäßig feststeht, um einen billigmäßigen Betrag kürzen
lassen, welcher zur anderweitigen Beschaffung der abgenommenen Dienste
zu verwenden ist.

Da nach Lage der Verhältnisse eine einheitliche Regelung im Wege
der Gesetzgebung zur Zeit ausgeschlossen ist, so kommt nur die Ein-
leituug einer bezüglichen Verhandlung von PatronatSwegen mit den
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Eingepfarrten und den betreffenden Schulobrigkeiten von Fall zu Fall
zur Frage.

Die Verhandlungen, welche von den Domanialämtern als Patronats-
behörden zu leiten sind, werden sich vor allem darauf zu erstrecken haben,
von wem und in welcher Weise die bei Abnahme der Dienste zur ander-
weitigen Beschaffung derselben erforderlichen Mittel aufzubringen sind
und für den Fall, daß durch Absetzung eines Teils des Einkommens des
Kiisterschullehrers dasselbe unter den Betrag des gesetzlichen Mindest-
gehalts der Lehrer sinkt, wer diesen Ausfall aufzubringen hat.

Als niedere Kirchendienste sind nun anzusehen:
a. Die Bedienung der Glocken und der Turmuhren, das ist das

Läuten der Glocken zu den Gottesdiensten, bei Sterbefällen,
Beerdigungen usw., das Stoßen der Betglocke, das Schmieren
der Glocken, das Aufziehen der Kirchenuhren.

d. Das Neinigen und die Neinhaltung der Kirche und des um sie
herum liegenden Kirchplatzes oder Kirchhofs sowie die Rein-
Haltung der Steige auf diesen Plätzen, insbesondere im Winter
von Schnee und Eis.

c. Das Umtragen des Klingebeutels in den Gottesdiensten.
cl.. Das Graben der Gruft, sofern dies noch in einzelnen Ge-

meinden dem Küster obliegt.
e. Das Einsammeln des Herbstopfers und der sonstigen Natural-

Hebungen.
N i cht dagegen sind zu den niederen Kirchendiensten zu rechnen

das Aufstellen und Fortschaffen der Sammelbecken und das Reinigen der
Kirchengeräte.

Für die Führung der Verhandlungen sind die nachstehenden Ge-
sichtspunkte zu beachten:

1. Die Abnahme kann Gegenstand der Verhandlung nur bei den
Schulstellen werden, mit denen im Sinne der Verordnungen
rom 2V. März 1907, betreffend das Diensteinkommen der Do-
maniallandschullehrer, sowie vom 28. April 1908, betreffend die
Dienstverhältnisse der Lehrer an ritter- und landschaftlichen
Landschulen nnd betreffend die Dienstverhältnisse der seminaristisch
gebildeten Lehrer pp. an den Volks- und Bürgerschulen der
Städte und der ritterschastlichen Flecken ein Kirchenamt ver-
Kunden ist, also nicht da, wo die nebenamtliche Verwaltung von
kirchlichen Diensten dem Inhaber einer Schulstelle besonders und
jeder Zeit widerruflich übertragen ist und von diesem unabhängig
von seinem Lehramt niedergelegt werden kann.

2. Es wird scharf zu unterscheiden sein, zwischen einer vollständigen
Abnahme der niederen Kirchendienste und der Gewährung der
Befugnis an den Küster sich in der Verrichtung derselben auf
seine eigene Kosten — eventuell unter Gewährung einer Bei-
hülfe - - vertreten zn lassen. Allemal wird in erster Linie auf
eine gänzliche Abnahme der niederen Dienste unter entsprechender
vermögensrechtlicher Auseinandersetzung hinzuwirken sein und
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nur, wo diese nicht ausführbar ist, wird dem Küster die Be-
fugnis gegeben werden können, sich vertreten zu lassen.

3. Bei der Neubesetzung einer mit einem Kirchenamt verbundenen
Schulstelle ist eine Verhandlung wegen Ablösung der dieser
Stelle obliegenden niederen Kirchendienste mit den beteiligten
Eingepfarrten und Schulobrigkeiten von Amtswegen einzuleiten.
Die Verhandlung hat sich auf die Ablösung aller mit der Schul-
stelle verbundenen niederen Kirchendienste zu erstrecken.

4. Vor Eintritt einer Neubesetzung ist nur auf bezüglichen Antrag
des Stelleninhabers wegen Ablösung aller oder auch nur ein-
zelner mit der Stelle verbundenen niederen Dienste in eine
Verhandlung mit den Beteiligten einzutreten. Soll sich die Ab-
lösung nur auf einzelne Dienste beschränken, so sind doch auch
alle übrigen Dienste, welche von der Schulslelle zu leisten sind,
festzustellen und zum Verhandlungsprotokoll zu verzeichnen.

5. Bei Abnahme der niederen Kirchendienste von der Schulstelle
muß eine Auseinandersetzung hinsichtlich des Einkommens der
Stelle insoweit stattfinden als festgestellt werden muß, welcher
Betrag des Einkommens als auf die dem Stelleninhaber ab-
zunehmenden Dienstleistungen entfallend zu betrachten ist. Ist
solche Feststellung nicht möglich, so muß der als Vergütung
für die abzunehmenden Dienste anzusehende Betrag des Dienst-
einkommens billigmäßig geschätzt und durch Vereinbarung unter
den Beteiligten festgestellt werden.

Um die so ermittelten Teile des Einkommens bezw.
den so ermittelten billigmäßigen Betrag ist das Stelleneinkommen
zu kürzen, es sei denn, daß durch Vereinbarung unter den Be-
teiligten die Entfreiung von den niederen Kirchendiensten ohne
entsprechende Kürzung des Einkommens zugestanden und für die
Aufbringung dei' durch die Verrichtung der Dienste durch Dritte
entstehenden Kosten Sorge getragen wird.

In jedem Falle ist auch mit den Trägern der Schullaslen
wegen ihrer Beteiligung an der Aufbringung der durch Ver-
richtung der Dienste durch Dritte etwa entstehenden Kosten zu
verhandeln.

'6. Der nach Nummer 5 von dem Diensteinkommen der Stelle ab-
gesetzte Betrag ist an die Kirche zur Vergütung der anderweitig
zu beschaffenden Dienste abzuführen.

7. Reicht der abgesetzte Betrag nicht zur Beschaffung der abge-
nommenen Dienste aus, so ist über die Aufbringung der noch
fehlenden Summe mit den Eingepfarrten zu verhandeln. Es
erscheint hierbei zulässig, die Kirchenärare heranzuziehen unter
der Voraussetzung, daß dieselben dauernd fähig bleiben, den
ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen.

8. Wenn das Diensteinkommen des Küsterschullehrers infolge der
unter Nummer 5 erwähnten Kürzung unter das gesetzliche
Mindest-Einkommen (Grundgehalt + kirchlicher Voraus) sinken
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würde, so ist auch wegen der Aufbringung des Ausfalls mit
den Beteiligten, insbesondere mit den Trägern der Schullast
zu verhandeln. Als Grundlage für die Vereinbarung wegen
Aufbringung des Ausfalls wird das Verhältnis zu nehmen sein,
in welchem Kirche und Schulobrigkeit zu der Aufbringung des
Gesamt-Einkommens der Stelle beitragen.

9. Dem Küster ist die Verantwortung für die ordnungsmäßige und
pünktliche Verrichtung der abgenommenen Dienste zu belassen.
Die Kirche wird darauf Bedacht nehmen, in dem Dienstvertrage,
durch den sie die Geschäfte anderen Personen überträgt, über
die Aufsichtsführung des Küsters Bestimmung zu treffen.

10. Da der Fall eintreten kann, daß sich nach Abnahme der niederen
Kirchendienste von der Stelle in der Gemeinde keine zur Aus-
führung dieser geeignete Persönlichkeiten mehr finden lassen, so ist
eine Verpflichtung des Küsterschullehrers, solchenfalls die Dienste
wieder selbst auszuführen, vorzubehalten.

11. Die Verhandlungen sind unter Vorbehalt der Genehmigung der
unterzeichneten Ministerien sowie des Oberkirchenrats zu führen,
und ist nach Abschluß derselben die ministerielle Genehmigung
berichtlich einzuholen.

Verordnung vom 30. Oktober 1908, betr. beit kirchlichen Boraus und
Sterbevierteljahr.

Vgl. Nr. 283, § 6 u. §16 und Nr. 290, § 4.

f. Assistenten.
XY. Schut-AWenten.

381. Rundschreiben vom 2. Dezember 1834, betr. Gesuche um Ab¬
ordnung eines Assistenten.
Um die Umstände zu vermeiden, welche aus der Verspätung der

Gesuche um Anstellung von Assistenten bei denjenigen Schulen im
Domanio, deren Lehrer durch Altersschwäche, chronische Krankheiten Zc.
an ihrem Berufe behindert sind, und daher notwendig und voraussichtlich
der Hülfe bedürfen, teils für das Seminar-Kuratorium, teils für die
Winterschulen selbst erwachsen: so sollen sämtliche Prediger die bezielten
Anträge und Gesuche spätestens bis Ende August jeden Jahres bei ihren
kompetenten Superintenventen einreichen, damit diese dann zu Anfang
September über sämtliche Anträge zu eiuem einzigen Vortrag berichten
tonnen.
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382. Rundschreiben vom 4. März 1836, betr. Absendung von
Assistenten..

Um die bei Absendung von Assistenten auf Schulstellen im Domanio
sich ergebenden Schwierigkeiten für die Folgezeit im Voraus zu be-
seitigen, wurden den Superintendenten zur Nachachtung und weitern
Mitteilung an die Prediger folgende Bestimmungen eröffnet:

1) Da infolge der Zirkular-Verordnung vom 2. Dezember 1834
nur aus einer Superintendent»? an die Regierung berichtet ist, und so-
nach noch ein Zweifel darüber obzuwalten scheint, wohin die Berichte und
Gesuche wegen Assistenten-Gebung zu richten seien, so wird verordnet,
daß sie unmittelbar an die Regierung einzusenden sind, indem nur von
dieser die in vielen Fällen notwendigen Erlasse an die Beamten ausgehen
können.

2) Ferner ist in jener Verordnung gestattet, daß sämtliche Gesuche
um Assistenten in einem Vortrage des betreffenden Superintendenten der
Regierung vorgelegt werden; indes; ist zur Abkürzung des Geschäfts-
betriebes erforderlich, diesem Vortrage über jede Schule, für welche ein
Assistent nachgesucht wird, eine Nachweisung der Verhältnisse beizulegen,
und sind daher nach anliegendem Schema für jede betreffende Schnle
auf einem besonderen halben Bogen die nötigen Bemerkungen zu ver-
zeichnen.

3) Da auf jeder einzelnen Nachweisung angegeben werden soll, ob
alle Verhältnisse so geordnet sind, daß der Absendung des Assistenten
nichts im Wege liegt, so versteht es sich von selbst, daß in allen Fällen,
wo es der Mitwirkung der Beamten bedarf, entweder um ein Wohn-
lokal für den Assistenten oder eine besondere Schnlstube einzurichten ?c.,
die kompetierenden Prediger die Angelegenheit zu rechter Zeit mit den
Beamten müssen in Rat gestellt haben, damit, wo Verhältnisse sich er-
geben, welche durch Beamte und Prediger nicht erledigt werden können,
sondern der Entscheidung durch die Regierung bedürfen, an diese vorher
und so frühe berichtet werde, als erforderlich ist, um die Verhältnisse zu
ordnen und zu verfügen, daß die Assistenten zur gehörigen Zeit, und
zwar spätestens in der Mitte des Oktobers an dem Orte ihrer Be-
stimmung eintreffen.

4) Jeder Assistent wird bei seiner Absendung von der Seminar-
behörde mit einer Anweisung versehen seien, sich bei dem kompetierenden
Prediger zu melden, und dieser hat ihn sodann an seine interimistische
Dienstleistung anzuweisen. Eines besonderen Befehls von dem kom-
petierenden Superintendenten bedarf es dazu nicht, weil dieser, bei der
bisherigen einfachen und zweckmäßigen Anordnung der Absendung, immer
zu spät eintreffen, und dadurch wiederum die Absicht, daß der Assistent
zu rechter Zeit den Unterricht in der Schule beginne, vereitelt werden
würde. Völlig unausführbar ist es, daß die Assistenten sich persönlich
bei dem kompetierenden Superintendenten gestellen, um von ihm eine
Anweisung entgegen zu nehmen; auch scheint ein solches Verfahren weder
notwendig, noch von irgend einem erheblichen Nutzen zu sein.



5) Es sind in neuerer Zeit so viele Assistentengesucht, daß das.
Seminar-Kuratorium um die Erlaubnis gebeten, und sie auch erhalten
hat, in Fällen, wo Seminar-Zöglinge nicht mehr zur Verfügung stehen,
geprüfte Seminar-Expektanten absenden zu dürfen. Damit dies jedoch,
nur in geeignetenFällen geschehe,z. B nicht da, wo eine zahlreiche
Schule abzuwarten ist, wird eben die Nachweisungder Schülerzahl not-
wendig.

Schema.
1) Die Zeit ist anzugeben,für welcheein Assistenterforderlichist (für

35
den Winter 18— ist ein Assistenterforderlich.)36

2) Der Ort (für die Schule zu N. N., Parochie N. N., Amts N. N-)
3) Veranlassung, weshalb er eines Assistentenbedarf (der Lchullehrer

ist krank, oder es findet Vakanzstatt it. s. w.)
4) Zahl der die Schule besuchendenKinder (67 Schulkinder).
5j Angabe, ob sämtliche Verhältnisse zur Aufnahme des Assistenten,

geordnet sind.
Ort und Datum Unterschriftdes kompetierendenPredigers.

383. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 15. Februar 1853,
betr. Abordnung von Assistentendurch den Seminardirektor.

Die Beamten haben hierher berichtet, wie ihnen zur Schulkassen-
rechnung moniert worden, daß der Wechselder Assistentenan der Schule
in B. nicht durch spezielleVerordnung justifiziert sei. Das Ministerium
nimmt davon Veranlassung,darauf aufmerksamzu machen, daß die Ab¬
ordnung von Assistenten nicht direkt durch das Unterrichts-Ministerium
geschieht, sondern auf Verfügung desselbendurch deu Seminar-Direktor.
Diesem wird nur aufgegeben,einen für die jedesmaligeStelle geeigneten
Assistentenabzuordnen. Das Ministerium weiß weder zum Voraus, noch
erfährt es nachher den Namen des Assistenten. Es weist also auch die
Beamten ohne Nennung eines Namens an, dem Assistentenden Wochen-
lohn zu zahlen. Bei den Beamten legitimiert sich der Assistenteinfach
durch die Ordre des Seminar-Direktors. Wenn im Laufe eiues Halb-
jahrs bei eintretendemBedürfnissedemSeminar-Direktor aufgegebenwird,
einen Assistenten von bestimmtenEigenschaften,z. B- bei eingetretener
Krankheit oder Vakanz einen zur selbständigenLeitung der Schule besä-
higtenAssistentenabzuordnen,so sind nicht selten die qualifiziertenJndivi-
duen schonanderweitigverwendet. Ter Seminar-Direktor muß also einen
geeignetenAssistentenvon dem Orte, wo er ist, abrufen und ihn dort
durch einen andern ersetzen. Das Ministerium braucht davon nichts zu
erfahren. Es würde viel zu großen Zeitverlust verursachen, wenn der
Seminar-Direktor erst anfragen sollte, und uunötige Schreibereien, wenn
er jedesmalAnzeigemachensollte. Die Wahl der Assistentenbleibt seinem
Ermessenund seiner Verantwortung überlassen. Unter diesen Umständeu
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kann das Ministerium nicht besondere,auf die Namen derAssistentenlau-
tende Verordnungen erlassen.

384. Rundschreibendes Unterrichts-Ministerium vom 21. August 1869,
betr. Reisekostenan- und abziehender Assistenten.

Nach § 7 der Verordnung vom 29. Juni d. I,, betreffenddie Be-
teiligung der Gemeinden im Domanium an den Ortsschulen, liegt den
Gemeinden von da an, wo die revidierte Gemeindeordnungan demselben
Tage für sie in Kraft tritt, ob, die Kosten der Hin- und Herreise der
Assistentenbeim Antritt ihres Dienstes und bei Beendigung desselbenzu
bestreiten. Auf Grund dessenbestimmt das Ministerium hierdurch, daß
die zur einstweiligenVerwaltung einer Domaniallandschuleabgeordneten
Assistentenfür jede Meile, welchesie auf der Hinreise von ihrem Aufent-
Haltsorte bis zu ihrem Bestimmungsorte und ebenso auf der Rückreise
zurückzulegenhaben, gleichviel, ob sie Eisenbahn oder Post oder sonstige
Fuhrgelgenheitbenutzen,bis auf Weiteres eineVergütung von I6ßl. Krt.
von den beteiligten Gemeinden erhalten sollen, wofür sie alle Kosten
des Transports ihrer eigenen Person und ihres Gepäcks mit Einschluß
etwaiger Zehrungskosten zu bestreiten haben- Den Gemeinden soll es
frei stehen, statt der ihnen nach demselben§ 7 obliegendenAnholung der
Assistentenvon der nächstenPost- oder Eisenbahnstationund der Zurück-
bringung dahin ebenfalls eineVergütung von 16 ßl. Krt. für jede Meile
an die Assistentenzu zahlen Wenn bei Berechnung der Entfernung sich
ein Ueberschuß über eine volle Meilenzahl ergibt, so soll derselbewenn
er mehr als eine Viertelmeile beträgt, allemal für eine volle Meile ge-
rechnet werden. (Vgl. Nr. 53, § 7).

Die Beamten haben die einzelnenGemeinden, sobald die revidierte
Gemeindeordnuugfür sie in Kraft tritt, von der vorstehendenBestimmung
zur Nachtachtungin Kenntnis zu setzen,dem Ministerium aber diejenigen
Gemeinden, für welchedie revidierte Gemeindeordnung in Kraft getreten
ist, resp. demnächstin Kraft treten soll, mit Angabe des Termins, von
welchem an, namhaft zu machen, damit in vorkommendenFällen der
Seminar-Direktor darnach mit Anweisung versehen werden kann. Hin
sichtlichder Reisekostender Assistenten,welchean Schulen in Gemeinden,
die noch nicht unter die revidierte Gemeindeordnunggetreten sind, abge-
ordnet werden, solles einstweilennochbei der bisherigenOrdnung, nament-
lich auch bei den bisher aus den AmtsschulkassengeleistetenZahlungen,
verbleiben.

383. Rundschreibendes Unterrichts-Ministerium vom 14. März 1881,
betr. Meldung beim Amte.

Infolge der von einem Domanial-Amte gegebenenAnregung ist
angeordnetworden, daß von jetzt an dieSchulassistenten,welchezur einst-
weiligen Verwaltung einer Schulstelle im Domanium-abgeordnetwerden.
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die Anweisung erhalten, sichbinnen 14 Tagen nach ihrem Zuzuge bei
dem das Schulwesen verwaltendenBeamten, wenn der Sitz des Amtes
weniger als 10 km von dem Orte ihrer Tätigkeit entfernt ist, persönlich
zu melden, bei einer Entfernung von 10 Km und darüber aber schriftliche
Meldung vomAntritte ihrer Tätigkeitzu machen; wovon das Ministerium
die Domanial-Aemter hierdurchin Kenntnis setzt.

Es ist wünschenswert, daß der Schulunterricht keine oder dochnur
möglichstkurzeUnterbrechung durch die persönlicheMeldung der Schul-
assistentenerleide, und daß die letzterendabei nicht Veranlassungerhalten
am Amtssitzelängere Zeit zu verweilen. Das Ministerium gibt deshalb
der Erwägung der Beamten anHeim, ob und wie weit es tunlich sei,
von vornherein gewisseTage und Tageszeiten zu bezeichnen,in denen die
in Rede stehendenpersönlichenMeldungen am zweckmäßigstenanzubringen
sein würden, und Prediger und Lehrer durch eine bezüglicheMitteilung,
in den Stand zn setzen,den SchulassistentenAuskunft darüber zu geben.

Reskript des Unterrichts-Ministeriumvom 10. April 1886, betr.
Gehaltsqnittsng.
Vgl. Nr. 229.

386. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 28. April 1888, betr.
Berechnungdes Gehaltes.

1. Den Schulassistenten, welche erkrankte oder sonst behinderte
Lehrer vertreten, oder durch den Tod erledigte Schulstellen verwalten
sollen, ist die vorschrislsmäßigeBesoldung vomTage ihres Antritts an zu
berechnenund zu gewähren; und zwar ist als Tag des Antritts der Tag.
ihrer Meldung beidemdieAufsichtführendenPrediger anzusehen,wennnicht
etwa der Umstände wegen die Uebernahme des Unterrichts vor der
Meldung beim Prediger geschehenist, in welchemFalle der Tag solcher
Uebernahmeals Antritt gilt.

2. Die Dauer der Tätigkeit solcher Schulassistenten ist nach
Kalenderwochenzu berechnen,so daß, wenn zumBeginne oder zumSchlüsse
seiner Tätigkeit der Assistent von den 6 Wochentagen 3 Tage oder
weniger unterrichtet hat, die Kalenderwochenur zur Hälfte, wenn aber
4 oder 5 Tage, die Kalenderwochevoll angerechnetwird.

3. Fallen ordnungsmäßige Ferien, also zu Ostern, Pfingsten,
während der Ernte und zu Weihnachten, in die Zeit der Tätigkeit der
Assistenten,so ist ihnen die Ferienzeit anzurechnen. Wird die Zeit ihrer
Tätigkeit durch diese Ferien beendet, so ist ihnen der Wochenlohnnoch
für die erste Ferienwochezu gewähren. Ferien, welchedem Beginne der
Tätigkeit vorhergehen,sind nicht in Anrechnungzu bringen.
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387. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 21. November 1890,
betr. Reisekostender Assistenten.

Die Verordnung vom 21. August 1869, betr. Reisekostender
Schulassistenten,erstrecktsich auf dieSchulassistentenüberhaupt, also auch
auf diejenigen, welchezur Verwaltung zweiter Lehrerstellen abgeordnet
werden. Demgemäß ist die Gemeinde K. nur verpflichtet,Ihnen sowohl
für die Rückreisevon K. nach L., als auch für die Wiederhinreise von
L. nach K, 1 Mk. für jede Meile der Entfernung zu zahlen, und Sie
außerdem von K. nach der nächstenPost- oderEisenbahnstationhinbringen,
resp. von da nach K. abholen zu lassen, oder nach Wahl statt dessen
ebenfalls 1 Mk. für jede Meile der Entfernung zu zahlen. Vorausgesetzt,
daß die Entfernung zwischenK. und L- 10 Meilen beträgt, wie nach
den vorliegenden Angaben anzunehmenist, so haben Sie also für die
Rückreisenach 8- und die Hinreise von da nach K. jedesmal 10 Mk. in
'Anspruch

zu nehmen, wenn nicht etiva für die Strecke von K. nach G.
Aon der Gemeinde Naturalabfuhr statt der baren Vergütung geleistet ist.

388. Reskript des Unterreichts-Ministerium vom 3. Februar 1891, betr.
Rückreisekosten.
Als Ihr Sohn die ihm aufgetragene stellvertretendeTätigkeit an

der Schule zu ... . aufgab, war die Gemeinde nur verpflichtet,
ihn ins elterliche Haus zurückzubefördernoder ihm die Kostenfür seine
Rückreise dorthin zu gewähren, nicht aber die Kosten seiner Ueber-
siedelung nach Neukloster zum Eintritte in das Schullehrerseminarzu
tragen.

Wenn den Schulassistenten,welchezu stellvertretenderTätigkeit im
öffentlichenSchuldieuste verwandt worden, die Kosten ihrer Hin- und
Rückreise bestimmt sind, so gilt als Ziel ihrer Rückreisenach beendeter
Tätigkeit in der Regel das elterlicheHaus oderwas dessenStelle vertritt.
Falls sie jedochvon einer Stelle, wohin sie abgeordnet gewesensind, un-
mittelbar zur Verwaltung einer andern Lehrerstelle beordert werden,
sindet eine eigentliche Rückreise nicht statt, also auch eine Vergütung
dafür nicht, sondern an deren Stelle tritt die Hinreise nach dem Orte
der neuen Bestimmung. Als Ihres Sohnes Tätigkeit in .... .
beendet war, ward ihm nicht eine andere eben solcheTätigkeit im öffent-
lichen Schuldienste an einem andern One angewiesen. Als der Ort,
wohin ihn die Gemeinde zurückzubefördernhatte, mußte demnachdas
elterliche Haus gelten. Daß Ihr Sohn unterdessensichzur Aufnahme
ins Seminar zu Neuklostergemeldetund dieselbeerlangt hatte, und nun
dorthin übersiedelnwollte, kam für die Gemeinde nicht in Betracht und
begründete für dieselbefeine Verpflichtung.
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389. Rundschreiben des Oberkirchenrats vom 14. Mai 1897, betr.
BesoldungeinesAssistentenbei Verwaltungeines Kirchenamtes.
Das Großhgzl. Ministerium, Abteilung für Unterrrichts-An-

gelegenheiten, hat darauf aufmerksam gemacht, daß die Remuneration,
welche den zu Vertretung von erkrankten pp. Lehrern abgeordneten
Assistentenbisher gezahlt werde, (nämlich außer freier Station 5 Mark
pro Woche) in denjenigen Fällen, in welchender Assistentneben dem
Lehrerdienstauch den Küster- oder Organistendienstmitzuverwalteu habe,
nicht ausreichendsei, und anheimgegeben,den mit der Verwaltung kirch-
liehet Funktionen beauftragten Lehrerassistentenin Zukunft aus kirchliche»
Mitteln ein Besoldungspräcipuumvon 1 Mk. 50 Pfg. für den Kirche«-
dienst zu gewähren. (Vgl. 180. 184. 290).

Sie wollen daher, wenn in Zukunft dieAbordnungeines Assistenten
zur Vertretung von Lehrern, welche zugleichein Kirchenamtverwalten,
nötig wird, darauf hinzuwirkensuchen,daß dem Assistenten

1. freie Station von dem zu vertretenden Küster pp-
2. eine bare Remuneration von fünf Mark pro Wochefür die

übernommene Vertretung im Schuldienst von den an der be-
treffenden Schule beteiligten Ortsobrigkeiten, bezw. Ortsvor-
ständen und

3. eine bare Remuneration von einer Mark fünfzig Pfg. für die
übernommeneVertretung im Kirchendienstaus dem Kircheuärar
oder bei Insolvenz desselbenvon Patrouat und Eingepfarrten
zugesichertwerden.

Rundschreibendes Justiz-Ministerium vom 25. Januar 1908, betr.
StrafverfahrengegenAssistenten.
Da die Direktioueu der Lehrerseminarezu Neuklosterund Lübtheen

ein erheblichesInteresse daran haben, alsbald von gerichtlichenVerfahren
Kenntnis zu erhalten, die sich gegen einen mit der Verwaltuug einer
Schulstellebeauftragten Assistentenihres Seminars richten, so wird nach-
stehendesangeordnet:

1. Geht eine Zivilklage gegen einen Schulassisteuteubei einemGe-
richte ein, so ist davon alsbald unter Namhaftmachnngder Parteien
und uuter Angabe des Gruudes und Betrages des erhobenenAnspruchs
sowie des Terminstages der zuständigen Seminardirektion Anzeige zu
machen. Entsprechendist bei dem Eingange eines Zwangsvollstreckungs-
antrages zu verfahren.

Ist dem Gerichte nicht bekannt, welcheDirektion zuständigist, so
ist die Anzeige an die Seminardirektion in Lübtheen zu richten, wenn
der Assistentan einer ritterschaftlichenSchule beschäftigtist, in allen an-
deren Fällen dagegen an die Direktion des Seminars in Neukloster.

2. Dem Rundschreibenvom 2. März 1880, betreffend die von den
Beamten der Staatsanwaltschaft an andere Behörden zu macheudenMit-
teilungen, wird nach Nr. 14 eingefügt:
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14a Von jeder Einleitung eines Ermittelungsverfahrens gegen einen
den Seminaren zu Neukloster oder Lübtheen angehörenden
Schulassistcntenist der zuständigenSeminardirektion unter An-
gäbe der erhobenen Beschuldigung Anzeige zu machen, sobald
dies ohne Gefährdung des Zwecks der Untersuchunggeschehen
kann, desgleichenvon dem Ausfalle der Sache.

391. Reskript des Unterrichts-Ministerium vom 15. März 1909, betr.
Invalidenversicherungspflichtder Schulassistenten.
Der Seminardirektion wird auf den Vortrag vom 29. Januar

d. Js., betr. die Jnvalidenversicherungspflichtder Schulassistenten das
Nachstehendeerwidert.

Die Bestimmung im § 5 Absatz 3 des Jnvalidenversicherungs-
gesetzes,wonachder Versicherungspflichtnicht unterliegenPersonen, welche
Unterricht gegen Entgelt erteilen, sofern dies während ihrer wissen-
schaftlichenAusbildung für ihren künftigen Lebensberuf geschieht,ist be¬
sonders gerichtet auf Studenten und nicht nur solchedes Lehrfachs, die
während ihres Studiums dieses durch Erteilen von Privatunterricht zu
erleichtern suchen, auch auf Lehrer, die zu ihrer weiteren Ausbildung
eine Universität besuchen und den dafür erforderlichenAufwand durch
Stundengeben verdienen.

Diese Bestimmung trifft offenbar auf die hier in Frage stehenden
Fälle schondeswegennicht zu, weil es sichbei den Schulassistentennicht
um Erteilung von Privatunterricht, sondern um Unterricht in öffentlichen
Schulen handelt. Es kommt also hier bei Beurteilung der Invaliden-
Versicherungspflichtder Schulassistentendie Vorschrift in Absatz 1 des
§ 5 in Betracht und liegt der Schwerpunkt in der Entscheidungder
Frage, ob die Assistenten, die noch eine Prüfung abzulegen haben, tat-
sächlich „lediglich" zur Ausbildung für ihren zukünftigen Beruf be-
fchäftigt werden. Nach diesseitiger Ansichtist diese Frage zu verneinen,
weil die Tätigkeit der Assistenten an den öffentlichenSchulen nicht als
eine Beschäftigung angesehen werden kann, die „lediglich" zur Aus-
bildung für den zukünftigenBeruf erfolgt, vielmehr in allen Fällen die
Tätigkeit des Assistenten(im K.'schenFalle von der Gutsherrschaft zu L.)
in Anspruch oder wenigstens mit in Anspruch genommen wird, um eine
fehlende Lehrkraft zu ersetzen, sei es, daß der Assistentin Vertretung
eines erkrankten oder anderweitig behinderten Lehrers an der betreffenden
Schule beschäftigt, sei es, daß er mit der vorübergehendenVerwaltung
einer unbesetztenLehrerstellebeauftragt ist. Dann wird aber, wie auch
der Vorstand der LandesversicheruugSanstaltannimmt, die Beschäftigung
versicherungspflichtigsein und kann das unterzeichneteMinisterium die
in seiner Verfügung an den AssistentenB. vom 20. Juni 1908 ver-
tretene Ansichtnicht aufrecht erhalten.

Eine förmliche Streitigkeit würde auf den im § 155 des In
validenversicherungsgesetzesvorgesehenenWege zu erledigen sein. Die
Direktion wolle den AssistentenK. zu L- in diesemSinne benachrichtigen.
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Verordnung vom 28. April 1911, betr. Besoldung der Schnlassisteuten
im Tomailiiim.

Vgl. Nr. 180. 184. 290 IV.

392. Mitteilung vom November1913, betr. Inspektionen des Zcminar-
direktors.

daß das GroßherzoglicheMinisterium, Abteilung für Unter-
richts-Angelegenheiten,den SemilchinardirektorK. in Neuklosterermächtigt
hat, alljährlich einige der in Domaniallandschnlentätigen Assistentenzu
inspizierenund ihm aufgegeben,von solchenInspektionen den zuständigen
Superintendenten und den zuständigen Prediger vorher rechtzeitig zu
benachrichtigenund letzterenzur Beteiligung aufzufordern.

G. Züchtigungsrecht.Kaftpfücht.
(Entscheidungen.)

393 ).Grenzen des Züchtigungsrechtes. (Vgl.Nr. 46. 48.
58.100.) Insoweit dieLandesschulgesetzgebungendenLehrerneinZüchtigungs-
recht erteilen, fällt die in Ausübung und innerhalb der Grenzen desselben
vorgenommeneHandlung nicht unter das Strafgesetz, auch wenn sie
objektiv als eine Körperverletzung im Sinne des Strafgesetzbuchs sich
darstellt. Ueberschreitetder Lehrer das ihm gewährteZüchtigungsrecht,
indem er innerhalb der ihm gezogenenZüchtigungsgrenzeeine Züchtigung
vornimmt, die er im gegebenenFalle subjektivfür berechtigterachtet, die
aber tatsächlichauf einem objektivunrichtigenUrteil über das Verschulden
des Zöglings oder über das Maß der anzuwendendenStrafe beruht,
so ist er nicht kriminell wegen Körperverletzungzu verfolgen, und es
bleibt in diesemFalle der Schulbehördeüberlassen,den Lehrer disziplinell
zur Verantwortung zu ziehen. Ueberschreitetdagegen der Lehrer das
ihm gewährteZüchtigungsrechtdadurch, daß er wissentlicheinen unschul-
digen Schüler züchtigt, oder daß er absichtlicheine mit dem Verschulden
in keinemVerhältnis stehendeharte Strafe verfügt, selbstwenn diese
Strafe innerhalb der ihm gewährten Züchtigungsgrenzeliegt und keine
nachteiligenFolgen für die Gesundheit des Schillers haben kann, oder
daß er ein Strafmittel anwendet, dessenAnwendung ihm landesgesetzlich
überhaupt untersagt ist und zugleicherkennenläßt, daß es nicht ans eine
dem Zweckder TchulstrasendienendeZüchtigung, sondern auf eine Miß-
Handlung abgesehenwar, so ist er wegen Körperverletzungaus § 223
des Reichsstrafgesetzbuchsstrafrechtlich zu verfolgen; die Landes-
Schnlgesetze,welcheauch für diese Fälle nur eine disziplinelleVerant-

*) Dieses Aktenstückist mir vom Großh. Ministerium mitgeteilt worden.
33
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Wartung vorschreiben, sind insoweit durch das Reichsstrasgesetzaufgehoben
worden.

3D-1. In der Strafsache wider den Lehrer K. zu T. Wegen
Körperverletzung, begangenbei AusübungseinesAmts, hat die

.erste Strafkammer des GroßherzoglichenLandgerichts zu Güstrow in der
Sitzung vom 8. Mai 1884 für Recht erkannt:

Der Angeklagte wird eines Vergehens wider § 230 Abs. 2 des
Strafgesetzbuchs, verübt an dem Knaben L. L., in eine Geldstrafe von
dreißigMark verurteilt, dagegen wegen der ihm zur Last gelegtenKörper-
Verletzung,verübt an der M. L., freigesprochen.

Die Kosten des Verfahrens werden dem Angeklagten auferlegt mit
Ausnahme derjenigen besonderenKosten, welche durch die Untersuchung
wegen des Vorfalls mit der M. L. entstanden sind. Diese Kosten hat
die Staatskasse zu tragen.

Von Rechts wegen!
U r t e i l Sgr ü n d e.

I. Auf Grund der Beweisaufnahme ist das folgendefür tatsächlich
festgestelltanzusehen.

1. Der Angeklagteist auf Grund landesherrlicherAnstellung seit
dem November 1879 als Schullehrer zu T. angestellt. Zu denKindern,
welchedieseDomanial-Schule besuchen,gehörenauch der jetzt im 9. Lebens-
jähr stehendeKnabe L. L. und die jetzt im 12. Lebensjahr stehendeW- L.,
Kinder des Kuhfütterers L. zu B.

2. Bei Beginn des Nachmittagsunterrichts am 11. Februnr 188i
erfuhr der Angeklagte,daß das Aufsatzbuchder gleichfallsdie Schule be-
suchendenW. H. auf die Erde geworfenund mehrfacheingerissensei. Da
ähnliches schon früher vorgekommenwar, suchteAngeklagter den jener
Begangeuschaft schuldigenSchüler zu ermitteln, aber ohne Erfolg, da
keiner sich auf seine Frage für den Täter bekannte. Als sich jedoch
herausstellte, daß L. L. und der Schnlkuabe H. H. ain Nachmittag zuerst
die Schulstube betreten hatten, gewann Angeklagter aus de» Aussagen des
Knaben H. die Ueberzeugung,daß L- L. das Aufsatzbucheingerissenliabe,
L. L. leugnete noch längere Zeit, gestand aber schließlichdie Tat ein,
worauf Angeklagterihn aus den Schulbänken heraustreten ließ, um ihn
sowohl wegen seines Leugnens, als wegen des Einreißens des Buches
in Gegenwart der andern Schulkinder körperlichzu züchtigen. Hierauf
hat der Angeklagtezunächstdein L. L. die Hände auf die Vorderseite des
Körpers gelegt, damit dieselbennicht von den Schlägen getroffenwürden,
ihm darauf mit einem vorne etwas gespaltenenRohrstock verschiedene
Schläge ans den Rückenund auf die Schultern versetzt,uud als L. L.
denKopf nachhinten wandte, denselbenangefaßt und nach vorne herunter-
gehalten, damit der Kopf nicht von den Schlägen getroffen würde, uud
dem L. L. noch eine größereAnzahl von Schlägen mit dem Rohrstockauf
Rücken und Schultern versetzt. Wie viel Schläge der Knabe bei diesem
Vorfall im Ganzen erhalten hat, ist nicht festgestellt,mindestens5 Schläge
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hat der Angeklagte ihm aber auf die linke Seite des Rückensund eine
weitere Anzahl von Schlägen in der Gegend des rechtenSchulterblattes
versetzt. Durch diese Schläge hat der Angeklagtedem L. L. 5 stark blut-
unterlaufene Doppelstreifenauf der linken Seite des Rückens, so daß die
Haut in beiden Linien der Streifen eingesprungenwar, und große blut-
unterlaufene Stellen in der Gegend des rechten Schulterblatts, so daß
das Blut mehrfachbis zur Hautoberflächedurchgedrungenwar, zugefügt,
auch haben sich im Hemde des 8. L. kleine Spritzstellen von Blut ge-
fuuden, Die Folge dieser Verletzungenist die gewesen,daß L. L. einige
Tage gefiebert, nicht unerheblicheSchmerzen gehabt und das Bett hat
hüteu müssen.

Es ist festgestellt,daß der Angeklagte in berechtigterVeranlassung
den seinerSchuldisziplin unterworfenen KnabenL. L. körperlichgezüchtigt
hat und daß der zum Schlagen benutzteRohrstockund die Stellen des
Körpers, wohin sichdie Schläge richteten, nicht auf eine unzulässigeArt
der Züchtigung schließenlassen. Dagegen ist auf Grund des Erachtens
des SachverständigenH. anzunehmen, daß die Schläge wenigstens zum
Teil mit mehr als gewöhnlicherKraft geführt sind, daß ohne diese mehr
als gewöhnlicheKraftanwendung die Einspränge der Haut auf beiden
Seiten der Striemen nicht entstandensein würden, und nötigt die Heftig-
keit, mit der diese Schläge verabreicht sind, in Verbindung mit der
größeren Anzahl der verabreichtenSchläge zu der Schlußfolgerung, daß
der Angeklagtebei der Züchtigung dasjenige Maß, welches dem Schul-
lehrer bei Wahrnähme der Schuldisziplin nach Landesrecht und insbe-
sonderenach der Zirkular-Verordnung vom 10. Februar 1845, betreffend
das Verfahren bei Beschwerdenvon Eltern über Bestrafung ihrer Kinder
in den Domanial-Landschulen,zusteht, überschritten hat. Es ist dabei
davon auszugehen,daß es sich hier nicht um bloßeStriemen handelt, die
auch bei einer sichin erlaubten Grenzen haltenden Züchtigung entstehen
können, sondern daß durch die starken Blutunterlaufungen und durch die
Einsprünge der Haut erheblichereVerletzungenverursachtsind.

Angeklagter war durch seine amtlicheStellung als Lehrer zu der
Züchtigungdes Knaben berufen und ist nichts dafür ermittelt, daß er die
ihm erlaubten Grenzen vorsätzlichüberschrittenund als Beamter in Aus-
Übung seinesAmts vorsätzlicheine Körperverletzungbegangen habe. Des
Vergehens wider § 340 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs ist er daher nicht
schuldig.

Dagegen hat der Angeklagtedurch das Ueberschreitendes erlaubten
Maßes der Züchtigung durch Fahrlässigkeit den Knaben L. L. körperlich
gemißhandelt, und war er zu der Aufmerksamkeit,welcheer aus den
Augen setzte, vermöge seines Berufs als Lehrer besondersverpflichtet.
Denn bei Vornahme körperlicherZüchtigungenan Schulkindernist es die
Pflicht des Lehrers, genau darauf zu achten, daß die Schläge das ihm
zustehendeMaß nichtüberschreiten. Angeklagterist, wie er selbsteinräumt
und wie sichaus über seine Persönlichkeitin der Hauptverhandlung ab-
gelegten Zeugnissenergibt, ein besondersruhiger und nicht zum Jähzorn
neigender Mann, er ist auch am II. Januar keineswegsbesonderserregt

*33



gewesenund konnte deshalb um so mehr von ihm erwartet werden, daß
er die Stockschlägedem nicht viel mehr als 8 Jahre alten Knaben nicht
mit ungewöhnlicherKraftanwendung verabreichte,und daß er bei der von
ihm zu fordernden Aufmerksamkeit hätte voraussehen müssen, daß die
Schläge das erlaubte Maß überstiegen,und er sicheiner Körperverletzung
schuldig mache. Wenn er nun diese Aufmerksamkeitaus den Augen
gelassen hat, so hat er sich der Fahrlässigkeit schuldiggemacht und ist
wegen Ueberschreitungdes erlaubten Maßes der Züchtigung nach § 230
Abs. 2 des Strafgesetzbucheszu bestrafen.

3. Angeklagter ist ferner beschuldigt, im Winter 1882/83 die
damals etwas über 10 Jahre alte W- L. in der Schule zu T. vorsätzlich
als Beamter bei Ausübung seines Amts körperlichmißhandelt zu haben,
indem er siemit einem Rohrstockderartig körperlichzüchtigte,daß infolge
der SchlägedieSchultern und derRückendes Mädchensstarkverfärbt gewesen
sind und an einzelnenStellen geblutet haben. Die Zeit und Veranlassung
dieserZüchtigung ist nicht näher festzustellen,und wenn auch für bewiesen
gelten muß, daß das Mädchen infolge der Züchtigung braune und blaue
Stellen auf dem Rückenhatte, von denen einige blutunterlaufen waren,
so läßt sich daraus allein noch nicht mit Sicherheit auf eine Ueber-
schreitung des dem Angeklagtenals Lehrer zustehendenZüchtigungsrechts
schließen. Es ergibt sich hiernach, daß die Freisprechungdes Angeklagten
wegen dieses Teils der Anklage erfolgen muß.

4. Bei der Strafzumessung aus § 230 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs
ist zu Gunsten des Angeklagtenzu berücksichtigen,daß er bisher nicht be-
straft ist und sich in seinem Amte als Lehrer des bestenRufs erfreut,
ferner daß die Ueberschreitungdes zulässigenMaßes bei der Züchtigung
des Knaben L. L. keine sehr erhebliche ist und für den Knaben dauernd
nachteilige Folgen für sein Wohlbefindennicht gehabt hat.

Darnach ist eineGeldstrafe von30 Mk. für eine angemesseneSühne
des Vergehens zu halten.

5. Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens rechtfertigt
sich aus den §§ 497 Abs. 1 uud 498 Abs. 1 der Strafprozeßordnung.

39». In der Strafsache wider den Lehrer K. zu T. jvegen
NörpLVverlrlzung hat das Reichsgericht, dritter Strafsenat, nach
mündlicherPrüfung für Recht erkannt: daß die Revision des Angeklagten
gegendas Urteil des GroßherzoglichMecklenburg-SchwerinschenLandgerichts
zu Güstrow vom 8. Mai 1884 zu verwerfen und dem Angeklagtendie
Kosten des Rechtsmittels aufzuerlegensind.

Gründe. Die Revision des Angeklagten,welchewegenVerletzung
des materiellenRechts und wegen prozessualerVerstößeerhobenist, konnte
nicht für begründet erachtetwerden.

Soviel die materielle Beschwerdeanlangt, so hat das Jnstanzgericht
den Tatbestand des angenommenenVergehens vollständigfestgestelltund
die rechtlicheBeurteilung desselbenbewegtsichauf dem Boden der über
diese Fragen ergangenen reichsgerichtlichenEntscheidungen. Die Ein-



-Wendungender Revision enthalten teils allgemeineErwägungen über die
Rechte der Lehrer nach MecklenburgischemLandes- und Gewohnheitsrechte,
welche gegenüber den getroffenen Feststellungennicht mehr in Betracht
kommen, teils beruhen sie aus einer Negation dieser richterlichenFest-
stellungen, welchein gegenwärtiger Instanz unbeachtetbleibenmuß. Das
Jnstanzgericht hat als erwiesenangesehen,daß der Angeklagte den acht-
jährigen Knaben L, wegen eines ihm zur Last fallenden Ungebührnisses
in der Schule gezüchtigt,ihm mit einem Rohrstockemehrere Schläge auf
die linke sowie auf die rechteSeite der Schulter versetzthat. Als Folge
dieser Schläge hat das Gericht das Vorliegen einer wirklichenGesund-
heitsbeschädigungfestgestelltund darin erkannt, daß dieHaut eingesprungen
war und große blutunterlaufene Stellen in der Gegend des rechten
Schulterblattes, so daß das Blut mehrfachbis zur Hautoberflächedurch-
gedrungen gewesen, verursacht worden, auch der Knabe infolge dieser
Verletzungeneinige Tage gesiebert, nicht unerheblicheSchmerzen gehabt
und das Bett hat hüten müssen. Diese rein tatsächlichenFeststellungen,
einschließlichdes Kausalzusammenhangeszwischender Handlung des An-
geklagten und der Folge derselben, sind unangreifbar, und die Aus-
führungen der Revision, welcheteils diese Folgen verneint, teils ihr Ent-
stehenauf andere Ursachenzurückführenwill, müssenohneErfolg bleiben.

Weiter hat das Gericht zu Gunsten des Angeklagten als erwiesen
angesehen, daß derselbe bei der fraglichen Gelegenheitein ihm gesetzlich
zustehendesZüchtigungsrechtausgeübt, auch dabei eines an sichnichtnn-
geeigneten Instrumentes sichbedient habe, dagegen ist angenommen, daß
er das Maß der erlaubten Züchtigungüberschrittenhabe, soferner minde-
stens einzelne seiner Schläge und zwar diejenigen, durch welchejene
Hauteinsprünge und Blutunterlaufungen verursachtworden, mit mehr als
gewöhnlicherKraft geführt hat; es ist in dieser Beziehung darauf Bezug
genommen, daß vorliegenddurch das Schlagen nicht bloße Striemen, wie
sie auch bei einer in erlaubten Grenzen sichhaltenden Züchtigung ent-
stehenkönnen,und als solchein der MecklenburgischenZirkular-Verordnung
vom 10. Februar 1845 § 5 erwähnt werden, sondern eine wirklicheGe-
snndheitsbeschädigungherbeigesübrtworden, und dieseFolge verursachtsei
durch eine, gegenüber dem Alter des Knaben, zu große Zahl von
Schlägen, sowie durch die zu große Heftigkeit,mit welchersie geführt
worden. Ein Rechtsirrtum ist hierin nicht erkennbar. Wenn die Rem-
sion auszuführen versucht,daß nach MecklenburgischemLandes- und Ge-
wohnheitsrechtbloße Striemen nie den Tatbestand einer strafbarenAmts-
Überschreitungdes Lehrers bilden können, und die Untersuchungdarüber,
ob die Strafe der Schuld entspreche,nicht Sache des Gerichts, sondern
der Aufsichtsbehördesei, und daß nach der angezogenenZirkular-Verord-
uung auch andere Verletzungen als Striemen nicht schonan sichden
Tatbestand einer strafbaren Ueberschreitungbilden sollen, so fällt diese
ganze Ausführung in ihrem ersten Teile mit der ihr gegebenentatsäch-
lichenUnterlage, welchenach der Feststellungnicht besteht; in Betreff des
Weiteren gelangt Folgendes in Betracht. Wäre in dem früheren
MecklenburgischenLandesrechtein Betreff der Lehrer eine Einschränkung
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der gerichtlichenZuständigkeit, oder eine Einschränkung des Begriffs
der Körperverletzung, wie sich dieselben uach den Reichsgesetzener-
geben, ausgesprochen gewesen, so würden diese Vorschriften durch die
Reichsgesetze— Strafgesetzbuch,Strafprozeßordnung, Gerichtsverfassungs¬
gesetz— als ausgehobenzn gelten haben (EntscheidungenBand 2 Seite
12, Band 9 Seite 302); es ist dies aber vorliegend nicht der Fall, da
die mehrerwähnte Zirkularverordnung mit dem Hinweise darauf schließt,
daß „selbstverständlichfür solcheFälle, in denen die Einleitung eines
kriminalrechtlichenVersahreus begründet erscheine, das Amtsgericht zu-
ständig und das nach allgemeinen gesetzlichenVorschriften anwendbare
Verfahren zu beobachtensei."

Auch der in dem heutigen Termine aufgestellteEinwand, daß im
Jnstanzurteile uicht in positiver Weise dasjenige Maß der Züchtigung,
welchesnach der Auffassungdes Jnstanzgerichts im vorliegendenFalle als
ein erlaubtes sich dargestellthaben würde, zur Feststellunggelangt, daher
auch die Annahme einer Überschreitung dieses Maßes objektivnicht be-
gründet sei, konnte nicht für begründet erachtet werden, denn für solche
Fälle, in denen, wie hier, die Tatsache der Überschreitung nicht schon
ans derVerletzung landesgesetzlicherVorschriftenüber die Voraussetzungen
für die Ausübung des Züchtigungsrechts, oder über die Form der Aus-
Übung und die dabei zu verwendenden Mittel zu erkennen ist, fällt die
Entscheidungdarüber, ob eine Überschreitung des gesetzlichenZüchtigungs¬
rechts objektiv vorliege, in das Gebiet der Tatfrage, und in dieser Be-
ziehung ist vom Jnstanzrichter als erwiesen angenommen,daß der Ange-
klagte einer solchen Überschreitung sich schuldiggemachthabe, und daß
dieselbeaus der im Verhältnis zum Alter des Kindes übermäßigenZahl
und Heftigkeit der Schläge abzuleiten sei. Mit der Revision ist diese
Feststellungnicht anzufechten.

Weiter ist das Justanzgerichtrücksichtlichder strafbaren Verschuldung
davon ausgegangen, daß eine wissentlicheÜberschreitung desZüchtigungs¬
rechts dem Angeklagten nicht nachzuweisensei, daß er dagegen den ein-
getretenen Erfolg durch Fahrlässigkeit verschuldethabe, indem er dienoch
besonders durch seinen Beruf als Lehrer ihm erwachsendeVerpflichtung,
genau darauf zu achten, daß die Schläge das zustehendeMaß nichtüber-
schreiten, unbeachtet gelassen und bei der von ihm zu fordernden Auf-
merksamkeithätte voraussehen müssen, daß die Schläge das erlaubte Maß
überstiegen und er sicheiner Körperverletzungschuldigmache. Tie Re-
vision behauptet nun in dieser Beziehung, daß das Gericht die Tatsache,
daß der Angeklagte die eingetretenen Folgen voraussah, nicht festgestellt,
und die Tatsache, daß er dieselben habe voraussehen müssen, nicht be-
gründet, namentlich solcheMomente, welcheihn hätten aufmerksammachen
müssen, jetzt sei es genng, nicht angeführt, anchkeineregelwidrigenMaß-
nahmen oder Unterlassuugeuallgemein gültiger Vorsichtsmaßregelnkon-
statiert, und nicht festgestellthabe, wie oft und wie heftiger hätte schlagen
dürfen. Diese Deduktion ist verfehlt. Hätte das Jnstanzgericht für er-
wiesen erachtet, daß der Augeklagte während der Züchtigung den nach-
mals eingetretenen nachteiligen Erfolg wirklichvoraussah, so würde in
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Übereinstimmung mit der ursprünglichen Anklage die Annahme einer
durch wissentliche Ueberschreituug des Züchtigungsrechts verursachten, also
vorsätzlichen Körperverletzung nahe gelegen sein, zum Begriffe der fahr-
lässigen Verschuldung genügt aber die Möglichkeit, daß der Erfolg als
eine Wirkung der eigenen Handlung hätte erkannt werden können, und
nach dieser Richtung erscheint die Feststellung ausreichend, ist auch in-
soweit von der Revision nicht angegriffen; die oben erwähnte Zusammen-
safsung und Formulierung der Beweisergebnisse kann, im Zusammen-
halte mit den vorausgegangenen Einzelheiten nicht anders verstanden
werden, als dahin, das; das Jnstanzgericht damit ausdrücken wollte und
ausgedrückt hat, der Angeklagte habe zwar die Grenzen des ihm zu-
stehenden Züchtigungsrechts nicht vorsätzlich überschritten, bei Anwendung
derjenigen Sorgfalt und Aufmerksamkeit aber, welche von ihm als Lehrer
besonders zu verlangen gewesen, hätte er sich dieser Ueberschreitung be-
wüßt werden müssen, also auch bewußt werden können, und hätte die
eingetretene Körperverletzung als Folge seiner Handlung voraussehen
können. Diese Beweisannahme ist auch nicht prozessual unbegründet ge-
blieben, denn eS ist auf das Alter des Knaben, auf die Zahl der Schläge,
die Heftigkeit, mit der sie geführt wurden, und die mechanischen Ein-
Wirkungen, welche die Schläge direkt auf die Oberfläche der Haut und
indirekt auf den Gesundheitszustand des Knaben gehabt haben, Bezug
genommen.

Weiter stellt die Revision den Satz auf, daß der Lehrer dolose
Körperverletzung durch Mißhandlung und Gesundheitsbeschädigung, fahr-
lässige Körperverletzung überall nur durch Gesundheitsbeschädigung begehen
könne, insoweit hiermit hat gesagt werden wolle», daß das Jnstanzgericht
vorliegend in unzulässiger Weise eine durch Mißhandlung verübte fahr-
lässige Körperverletzung angenommen habe, ist dem Beschwerdeführer ent-
gegenzuhalten, daß das Urteil zwar eine Mißhandlung als direkte eigene
Handlung des Angeklagten, daneben aber eine wirkliche Gesuudheits-
beschädigung als Folge dieser Handlung festgestellt fjnt. Endlich wird
noch die Annahme des Instanzgerichts, daß der Angeklagte als Lehrer
die Berufspflicht gehabt habe, darauf zu sehen, daß die Züchtiguug nicht
in einer Weise verschärft werde, welche sie den Charakter einer solchen
einbüßen lasse, mit dem Bemerken bestritten, daß dies eine, jedem Menschen
obliegende, nicht aber eine Berufspflicht des Lehrers sei. Auch dies ist
rechtsirrig. Wenn der Staat dem Lehrer mit Rücksicht auf seinen Beruf
und seine amtliche Stellung, sowie im Hinblicke auf die Zwecke, welche
in der Schule verfolgt werden, ausnahmsweise das Recht gewährt, in die
körperliche Integrität Anderer gewaltsam einzugreifen, so darf verlangt
werden, daß der Lehrer bei Ausübung dieses Rechts gewissenhaft prüft,
ob im einzelnen Falle die Züchtigung auch innerhalb derjenigen Grenzen
bleibt, welche durch Verfolgung der Schulzwecke geboten erscheint; die
Ausfassung des Jnstanzgerichts entspricht ganz derjenigen Ausführung,
welche das Reichsgericht seinem Urteile vom 24. November 1881 (Ent¬
scheidungen Band 5, Seite 193) zu Grunde gelegt hat.

Tie prozessualen Beschwerden sind völlig haltlos. Welcher Beweis¬
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mittel das Gericht bedurfte, das stand, abgesehen von dem hier nicht in
Betracht kommenden § 244 der Strafprozeßordnung und den Anträgen
der Prozeßbeteiligten, im Ermessen des Gerichts, solche Anträge sind
aber ausweislich des hierüber allein maßgebenden Protokolls, in der
Hauptverhandlung nicht gestellt. Die Revision ivar daher zu verwerfen.

390. Schadenersatzpflicht eines Turnlehrers. SelbstverschiilVen des
verletzten Schülers.

Der am 19. April 1897 geborene, im Lanfe des Rechtsstreits
volljährig gewordene Kläger nahm als Primaner der Domschule zu
Güstrow am 30. April 1904 an dem vom Beklagten geleiteten Turn-
Unterricht teil. Es sollte die Laufkippe am Reck geübt werde». An dem
Reck mußte zu diesem Zweck noch die in Sprunghöhe angebrachte Reck-
stange in Brusthöhe, also tiefer verlegt werden. Der Beklagte gab den
zwei zunächst •stehenden Primanern, nämlich dein Kläger und dem etwa
gleichalterigen Primaner W., die Anweisung, die Reckstange in der er-
forderlichen Höhe anzubringen. Die beiden Schüler führten dies aus,
indem der Kläger das runde, der Primaner W. das vierkantige Ende
der Reckstange in je einem der Ständer anbrachte. Nachdem darauf der
Beklagte an einem der anderen Recke die Laufkippe vorgeturnt hatte,
übte der Kläger an dem von ihm und W. in Ordnung gebrachten Reck.
Als er sich hierbei an der Reckstange schwang, löste sich diese aus ihrer
Befestigung, der Kläger kam mit der 30—40 Pfund schweren eisernen
Stange zu Fall und erlitt einen schweren komplizierten Brnch des rechten
Daumens, welcher Unfall eine lange ärztliche Behandlung und eine
dauernde Verkrüppelung des Daumens zur Folge hatte.

Der Kläger klagte gegen den Beklagten auf Ersatz der Heilungs-
kosten und Zahlung eines Schmerzengeldes, wogegen der Beklagte wieder-
klagend die Feststellung beantragte, daß dem Kläger keine Ansprüche gegen
ihn zuständen.

Das Landgericht wies die Klage ab und erkannte der Widerklage
gemäß. Das auf Berufung des Klägers ergangene Berufungsurteil des
Oberlandesgerichts, wodurch die Widerklage abgewiesen, der Klageanspruch
dem Grunde uach für gerechtfertigt war, wurde auf Revision des Be-
klagten durch Urteil des Reichsgerichts vom 2. Juli 1908 aufgehoben.

Die EntscheidungSgründe des Revisionsurteils hielten die Annahme
des Berufungsgerichts, daß eine Fahrlässigkeit des Beklagten vorliege,
nicht für rechtsirrtümlich, verlangte aber eine erneute Prüfung der An¬
wendbarkeit des § 254 B. G. B. nach der Richtung hin, ob nicht der
Auftrag, den der Beklagte den beiden Schülern (dem Kläger und dem
W.) erteilt hatte, so aufgefaßt werden müßte, daß jeder von beiden, anch
wenn sie die tatsächliche Ausführung teilten, doch für die vollständige
Ausführung der Arbeit aufzukommen hatte, imb der Kläger die ord
uungsmäßige Befestigung der Stange am anderen Ende wenigstens in
dem Augenblicke nachprüfen konnte, wo er mit dem Turnen an der
Reckstange begann.
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Auf Grund der erneuten Verhandlung vor dem Berufungsgerichte
wurde der Klageanspruch durch Urteil vom 4. Juli 1910 zur Hälfte
für gerechtfertigt erklärt, zur Hälfte, ebenso wie die Widerklage, abge-
wiesen.

Aus den Gründen:
Das Gericht nimmt an, daß der Unfall, bei welchem der Kläger

den Daumen der rechten Hand gebrochen hat, dadurch herbeigeführt ist,
daß die Reckstange, an welcher er die Laufkippe turnen wollte, nicht
ordnungsmäßig befestigt gewesen ist. Die Einrichtung des Turngeräts
ist eine derartige, daß ein Sichlöseil der Reckstange, wie es den Fall des
Klägers verursacht hat, bei gehöriger Befestigung des Bolzens und des
Vorsteckers nicht erfolgen kann; die Schlußfolgerung, daß diese Befestigung
nicht gehörig gewesen ist, erscheint daher als eine sichere, auch wird diese
Ursache von keiner der Parteien bezweifelt. Dasjenige Ende der Reck-
stanze, an welchem Bolzen und Vorstecker anzubringen waren, ist weder
vom Kläger noch vom Beklagten, sondern von dem Primaner W. befestigt
worden. Die etwaige Haftung des W. für den Unfall steht im gegen¬
wärtigen Rechtsstreit nicht in Frage, es handelt sich nur darum, ob der
Beklagte, unter dessen Leitung der Turnunterricht erfolgte, denselben
durch Fahrlässigkeit verursacht hat, und, wenn diese Frage zu bejahen
ist, ob und in welchem Maße ein eigenes Verschulden des Verletzten mit
ursächlich gewesen ist. —„— -—„— Indessen gelangt das Berufungs-
gericht auch bei erneuter Prüfung der Sachlage unter Berücksichtigung
der früheren und der neu dazu gekommenen Beweiserhebungen zu dem
Schluß, daß ein Verschulden des Beklagten allerdings vorliegt. Freilich
ist dies Verschulden nicht damit zu begründen, daß der Beklagte es ver-
säumt hat, Vorsichtsmaßregeln durch Hinbreiten einer Matratze und
Bereitstellung von Hülfspersonen zu treffen. Die Laufkippe ist eine an
sich ungefährliche und leichte Uebung, und es ist vou sachverständiger
toeite mit Recht hervorgehoben, daß das Turnen nicht bloß die Muskeln,
sondern auch den Mut und das Selbstvertrauen des Schülers stärken
soll, und daß mit Rücksicht auf diese erzieherische Wirkung überflüssige
Vorsichtsmaßregeln, die nur die Aengstlichkeit fördern können, tunlichst
zu vermeiden sind. Wohl aber muß ein Verschulden darin gefunden
werden, daß der Beklagte es unterlassen hat, bevor er die Uebungen
beginnen ließ, der Gebrauchstüchtigkeit des Geräts, welches eben erst zu
diesen Uebungen verändert war, festzustellen.

Es muß zwar zugestanden werden, daß dieses Verschulden ein über¬
aus geringes zu nennen ist. Der Beklagte gab den Befehl zur Her-
richtung des Recks in der erforderlichen Höhe an zwei Primaner, junge
Leute^von reiferer Ausbildung, geübte Turner, also an Personen, die er
für zulässig und völlig befähigt halten durfte, die gewohnte und in jeder
Beziehung einfache Arbeit zu bewerkstelligen. Es sprach auch eine über-
wiegende Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Beauftragten sich ihres Auf-
tragS in einwandfreier Weise erledigen würden. Aber der eigenen
Verantwortlichkeit war der Beklagte dadurch, daß er den beiden jungen
Leuten die Anweisung erteilte, nicht überhoben. Es kommt hier nicht
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in Betracht, daß, wie Beklagter behauptet, die Schüler in ihrem Turn¬
verein ohne Aufsicht turnen durften, denn hier handelt es sich nicht um
einen freiwillig geübten Sport, sondern um einen Teil des Schulunter-
richts und der Beklagte war dazu da, ihn zu erteilen und die Aufsicht
zu führen.

Es kommt dazu, daß die Feststellung der ordnungsmäßigen Be-
festigung der Neckstangen eine sehr einfache ist. Ter Beklagte stand so,
daß er die Reckständer von ihrer Rückseite übersah; ein bloßes Hinsehen,
ein aufmerksames Entlanggleiten des Blickes über die Rückseite der
Neckständer ließ erkennen, ob Bolzen und Verstecker ordnungsmäßig an-
gebracht waren. Ta bei einem Nichtinordnungsein der Turngeräte die
Gesundheit der der Obhut des Lehrers unterstellten Schüler in ernster
Gefahr ist, kann man die ausdrückliche Feststellung, ob bei Beginn der
Uebuug die Turngeräte in gehöriger Verfassung aufgestellt sind, nicht als.
eine Forderung übertriebener Pedanterie ansehen, sondern man muß sie
als eine selbstverständliche Pflicht bezeichnen. Auf diesem Standpunkte
stehen auch die Sachverständigen, und ihnen schließt sich das Gericht an.
Verwiesen mag auch noch werden auf Weyl, welcher die Prüfungspflicht
der Aufsichtsperson beim Turnunterricht ausdrücklich auf die jedesmalige
Aufstellung und Befestigung der Turngeräte sür die einzelne Turnstunde
erstreckt — das Gleiche mag für die einzelne Turnübung gelten.

—„— Wenn somit die Vorschrift des § 25 t B. G. B. zur Anwendung
kommen muß, weil neben dem Verschulden des Lehrers auch ein Ver-
schulden des verunglückten Schülers bei der Entstehung des Schadens
mitgewirkt hat, so kann das beiderseitige Verschulden im wesentlichen
als aus gleicher Stufe stehend angesehen werden. So gering die Fahr-
lässigkeit des Lehrers ist, der sich dabei beruhigte, daß er eine leichte
Arbeit den Händen zweier zuverlässiger Primaner übergeben hatte, so
bleibt doch zu beachten, daß der Beklagte kraft seines Amtes und
Berufes die Sorge für Körper und Gesundheit der ihm anvertrauten
Schüler übernommen hatte. Dem Kläger fällt zur Last, das; er seinem
Mitschüler, der den eigentlichen Fehler gemacht hatte, nicht die genügende
Aufmerksamkeit zugewendet hat, und wenn er noch aus der Natur des
ihm gewordenen Auftrags entnehmen mußte, daß er nicht bloß das eine
Ende der Reckstange einzustecken, sondern mit seinem Gefährten zusammen
die Reckstange zu befestigen hatte, so lag doch kein Grund vor zu einem
besonderen Mißtrauen gegen die Sorgsamkeit des Gefährten und außer-
dem wußte er sich und seinen Gefährten noch unter dem Auge des.
Lehrers.

Bei dieser Sachlage hielt das Berufungsgericht es für angemessen,
den Anspruch des Klägers zur Hälfte für begründet, zur anderen Hälfte
aber für unbegründet zu erklären.
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397. Haftet ein Ährer als Aufsichtsperson nach $ 832 B. G. B.
für Handlungen von Schülern"? und unter welchen Umständen?

Aus dem Urteil des Reichtsgerichts vom 14. März 1907:
Der Kläger fordert vou dem Beklagten Ersatz des Schadens, den

er dadurch als Neunjähriger au seiner künftigen Erwerbsfähigkeit er-
litten hat, daß am 25. Juni 1904 der Kuabeu H. St. bei eiuem
Schulfest der J.'er öffentlichen Schule mit einem Pustrohre schießend
ihn ins rechte Auge getroffen nnd dadurch die völlige Erblindung dieses
Auges herbeigeführt hat, und zwar will er den Beklagten verurteilt wissen,
ihm später eine jährliche Rente zu zahlen. Der Beklagte ist hierfür dem
Grunde nach gemäß § 832 Abs. 1 B. G. B. für haftbar erklärt
worden, weil er als Lehrer der betreffenden Klasse gesetzlich zur Führung
der Aufsicht über deu H. St. bei dem Schulfeste verpflichtet gewesen sei
und den ihm im Gesetze nachgelassenen Entlastungsbeweis nicht erbracht
haben .... Was aber den anderen Grund anlangt, so kann als
ein hier maßgebendes „Gesetz" jedenfalls die allgemeine Bestimmung des
§ 88 A. L. R. II 10. angeführt werden, wonach jeder Beamte auf die
pflichtmäßige Führung seines Amtes die gewünschte Aufmerksamkeit zu
wenden hat; im übrigen liegt es in der Natur der Sache, daß zur Aus-
Übung der Schulzucht auch die Aufsichtsführung gehört. Die Sachlage
ist hier ganz entsprechend dem Falle, wo ein Kind in die zeitweilige
Obhut eines Privatlehrers gegeben ist; ein solcher würde dritten gege-
benen Falles ohne Zweifel aus § 832 Abs. 2 B- G. B. haften, weil
nach § 157 B- G. B. die Aufsichtsführuug nach Treu und Glauben
als von ihm vertraglich mitübernommenen gelten müßte . . . Daß
aber zwischen der eigentlichen Schulzeit und einem von Schulwegen ver-
anstalteten Schulausflug kein Unterschied zu machen ist, versteht sich von
selbst.

31)8. Überschreitung des Züchtigmigsrechts.

Aus dem Urteile des Oberlandesgerichts Rostock vom 6 Juni 1913:
'Das Landgericht hat festgestellt, daß der Angeklagte am 14. Juni

1912, um den Knaben Hermann Sch. wegen völliger Unaufmerksamkeit
zu züchtigen, sich vou seinem Kathedersitz, zu welchem 2 Stufen hinauf-
führen, erhoben hat, eine Stufe herabgegangen ist, und von hieraus dem
Hermann Sch-, welcher sich seitwärts vom Katheder mit vornüber-
gebeugtem Oberkörper und herabhängenden Armen hat hinstellen müssen,
etwa 4—5 Schläge mit einem etwa meterlangen dünnen Rohrstock versetzt
hat, Jmß die Schläge sehr kräftig geführt sind, das linke Schulterblatt
getroffen haben, ein Schlag auch über das liuke Ohr des Jungen gegangen
ist. Das Landgericht geht davon aus, daß der Schlag über das Ohr
eine Überschreitung des Züchtigungsrechts enthalte, und der Angeklagte
sie bei Aufwendung gehöriger Aufmerksamkeit und Vorsicht als ersahruugö-
gemäß mögliche Folge habe voraussehen können; er habe auch durch
geeignete Vorkehrungen verhüten können, daß edlere Teile des Körpers.
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getroffen und Gefahr für Leben und Gesundheit des Kindes herbeigeführt
wurden; so sei auch ein heftiger Stockschlag über das Ohr zn vermeiden
gewesen und lediglich durch ein unvorsichtiges Verhalten des Angeklagten
veranlaßt, etwaige Bewegungen des gezüchtigten Knaben könnten den
Angeklagten keineswegs entlasten, sie verpflichteten ihn vielmehr zu um
so größerer Aufmerksamkeit bei der Vollziehung der Züchtigung- Das
Landgericht hat demgemäß den Angeklagten eines Vergehens gegen § 230
Abs. 2 des St. G. V- für schuldig befunden.

Die Revision des Angeklagten führt aus, zum Begriff der Fahr¬
lässigkeit gehöre, daß der Angeklagte dasjenige Maß von Aufmerksamkeit
und von Rücksicht auf das Allgemeinwohl außer Acht gelassen habe, dessen
Beobachtung von ihm billigenveise oder vernünftigerweise gefordert werden
dürfe. Das angefochtene Urteil beruht aber nicht auf eiuer Verkennung
dieses Rechtsbegriffes. Die tatsächlichen Ausführungen, mit denen das
Urteil die Vermeidbarkeit des eingetretenen Erfolges im Einzelnen be-
gründet, unterliegen als solche der Beurteilung des Revisionsgerichts nicht.
Aus allgemeinen Erwägungen ergibt sich aber, daß bei Anwendung des
Maßes von Aufmerksamkeit und Vorsicht, welches von einem Lehrer bei
der Ausführung von Züchtigungen billigenveise und vernünftigerweise
zu verlangen ist, vermieden werden kann und vermieden werden muß, daß
ein Schlag, der den Rücken treffen soll, das Ohr trifft, falls nicht be-
sondere Umstände diesen ungewollten Erfolg herbeiführten. Solche be-
sonderen Umstände waren von dem Angeklagten, der nichts davon wissen will,
daß der Schlag auf das Ohr von ihm herrühre, nicht behauptet; der
bloße Hinweis auf die Möglichkeit, daß die Verletzung am Ohre auf ein
von seinem Willen und seiner Voraussicht unabhängiges und zufälliges
Ereignis, vielleicht auf ein eigenes Verschulden des Knaben zurückzu¬
führen sei und weder durch Festhalten noch durch andere Mittel mit
Sicherheit hätte vermieden werden können, ist mangels Angabe konkreter
Tatsachen, welche eine andere Beurteilung rechtfertigen könnten, zur Ent-
lastung des Angeklagten nicht geeignet.

H. Nachtrag.

399. Bekanntmachung des Ministerium des Innern und des Unterrichts
vom 22. September 19>3, betr. Befreiung von Lehrern und
Lehrerinnen von der Angestelltenvcrsichernng.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 14 Nr. 1,2 des Ver-
sicherungsgesetzes für Angestellte und auf Grund deS Gesetzes über die
Angestelltenversicheruug der Privatlehrer beschlossen:

Die §§ 9, 10 Nr. 1, §§11 bis 13 des Versicherungsgesetzes für
Angestellte gelten mit Wirkung vom 1. Januar 1913 ab für:

1. Lehrer und Erzieher, die an nicht öffentlichen Schulen oder
Anstalten beschäftigt sind oder privaten Einzelunterricht er-
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teilen, soweit sie bei der AllgemeinenDeutschenPensions-
anstalt für Lehrer und Lehrerinnen in Berlin (gegründet
1875) versichertund soweit ihnen auf Grund der Satzungen
dieserAnstalt mindestensdie im § 9 des Gesetzesbezeichneten
Anwartschaften gewährleistetsind oder sie lediglichfür ihren
Beruf ausgebildet werden;

2. Personen, denen auf Grund früherer Beschäftigungals Lehrer
oder Erzieher an nicht öffentlichenSchulen oder Anstalten
oder als privaten Einzelunterricht erteilende Lehrer oder
Erzieher von der AllgemeinenDeutschenPensionsanstalt für
Lehrer und Lehrerinnen in Berlin Ruhegeld, Wartegeld
oder ähnliche Bezüge im Mindestbetrage nach den Sätzen
der vom Bundesrate festgesetztenGehaltsklasse(§ 9) bewilligt
sind und daneben eine Anwartschaft auf Hinterbliebenenfür-
sorge (§ 9) gewährleistetist.

DieserBeschlußwird mit demHinzufügenzur öffentlichenKenntnis
gebracht, daß die unterzeichnetenMinisterien anerkennen,daß für alle bei
der Abteilung III der AllgemeinenDeutschenPensionsaustaltenfür Lehrer
und Lehrerinnen in Berlin in ausreichenderHöhe versichertenLehrer und
Lehrerinnen aus dem Mecklenburg-TchwerinschenStaatsgebiet die im
§ 9 des Versicherungsgesetzesfür AngestelltebezeichnetenAnwartschaften
gewährleistetsind.
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I. Chronologisches Register.

1784 Juni 12.
1803 Juni 4.
1821 Juli 21.
1826 Mai 1.
1827 März 30.
1834 Dezember 2.
1836 März 4.
1837 Februar 14.
1837 Mai 1.
1837 Dezember 11.
1838 Dezember 1.
1840 Dezember 31.
1841 Januar 5.
1841 April 24.
1842 April 5.
1812 Mai 12.
1842 Juli 15.
1842 Juli 15.
1842 September 19.
1844 Januar 26.
1844 Juli 23.
1844 Juli 31.
1844 September 14.
1845 Februar 10.
1845 April 5.
1845 November 17.
1846 Auguft 16.
1846 September 2.
1850 Juli 16.
1850 Oktober 26.
1852 August 2.
1853 Februar

Februar
15.

1854 24.
1854 März 11.
1854 Mai 1.
1854 Juni 17.
1854 Juli 11.
1855 Februar 7.
1855 April 3.
1856 Mai 3.
1856 Dezember 1.
1858 Dezember 4.
1860 Juni 18.
1860 Juni 26.

Nr.
Auseinandersetzung ab- und zuziehender Lehrer . . 30V
Gnadenquartal der Küster und Lehrer 327
Patentverordnung betr. Einrichtung des Landschulwesens 341
Kontrolle der Schulkinder 42
Instruktion betr. Dotation 185
Gesuche um Abordnung von Assistenten 381
Absendung von Assistenten - . . . , 382
Auseinandersetzung über die Ernte 301
Befriedigungsmaterial 186
Erhaltung von Befriedigungen - - 187
Teilnahme der Kinder an kirchlichen Katechisationen . 43
Reinigung der Schulschornsteine 337
Einschulungen 44
Absendung eines Assistenten bei Vakanz 328
Aufziehen der Abzugsgräben 188
Entschädigung bei Mißernte 189
Leitung der Auseinandersetzung 302
-Anzeige des Auseinandersetzungstages 303
Regulativ für die Schulvorsteher 45
Lieferungszeit des Schulholzes 190
Bonitierung des Heues 191
Auseinandersetzung wegen Feuerung 304
Weideseparation 192
Verfahren bei Beschwerden über Bestrafung der Kinder 4L
Gehaltsauszahlung 329
Persönliche Zulagen 330
Verpflichtung der Gemeinde zur Ackerbestellung . . 193
Befriedigung der Ländereien 194
Auseinandersetzung über Stroh 305
Auseinandersetzung über Dreeschheu 306
Ueberfüllung von Schulklassen 47
Abordnung von Assistenten durch den Seminardirektor 383
Verbot, den Lehrer zur Rede zu stellen 48
Schulerzahl in den Klassen 49
Schulinspektion durch die Prediger 50
Auseinandersetzung über Dreeschheu 307
Auseinandersetzung über Kleeheu und Obstbäume. . 308
Verteilung der Schulstrafgelder 51
Menge des zu hinterlassenden Heues ...... 309
Auseinandersetzung über Kartoffelernte u. Gartenfrüchte 310
Auseinandersetzung über Stroh, Heu und Grünfutter 311
Entschädigung für Melioration und Heu 312
Leitung und Frist der Auseinandersetzung .... 313
Teilnahme an der Auseinandersetzung 314
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Nr.
18G1 März 22. Impfscheine . ... 52
1861 Viai 2. Auseinandersetzung über Stroh, Feuerung, Weiden . 315
1861 Juni 19. Beschwerdeinstanz und Beschwerdesrist 316
1862 April 22. Verlegung des Seminars nach Neukloster .... 1
1862 Juli 10. Unterscheidung von Gnadenquartal und ^terbequartal 331
1867 Juli 22. Asphaltfußböden 338
1868 November 10. Höhe der Cuartalsrente der Gnadenpension .... 3»2
1869 Mai 8. Statut für das Seminar in Lübtheen 2
1869 Juni 29. Beteiligung der Gemeinden an ven Lrtsschulen . . 53
1869 August 21. Reisekosten der ab- und zuziehenden Assistenten . . 384
1869 November 6. Bereitelohn für Feuerungsdeputate 195
1870 Niai 2. Prüfungskosten der Jnduftrielehrcrinnen III
1870 Juni 18. Revision der Hauslehrer 54
1870 November 8. Gemeindeabgnben 196
1871 Januar 14. Schulrevision 55
1871 Februar 28. Ackerbestellung der Schulstellen und Küstereien . . . 197
187l März 23. Gemeindelasten 198
1871 Avril 18. Ackerbestellung durch eingeschulte Ortschaften ... 199
1871 Mai 24. Herstellung von Abzugsgräben durch die Gemeinde . 200
1871 Mai 27. Trennung der Kirchen- und Schulländereien ... 56
1871 Mai 31. Heizung der Schulstuben 201
1871 Juni 8. Heranziehung der Kirchendiener zu Gemeindelasten . 375
1871 Juli 14. Reservation für ein Schulgehöft 202
1871 Juli 19. Hofschulen ^ 57
1872 Februar 22. Wiederbesetzung erledigter Schulstellen 348
1872 Februar 27. Ueberweisung von Schulgebäuden an die Gemeinden 203
1872 September 30. Bestrafung von Schulkindern außerhalb der Schule . 58
1872 Oktober 1. Prinzipien betr. ^chullasten im Schulverband ... 59
1872 November 28. Schulhäuser und -ländereien der Küsterstellen . . . 204
1H73 Februar 14. Anteil Der Lehrer an den Gemeindeausgaben . . . 205
1873 Biai 24. Kartonelacker 206
1873 Juli 17. Einschulung eines Ritterguts 60
lö73 Juli 23. Beitrag zu den Gemeindelasten ........ 207
1873 Dezember 6. Wahl des zweiten Schulvorstehers 61
1873 Dezember 15. Bereitelohn der Feuerung 208
1874 April 7. Abfuhr des Wiesenkoinpostes 209
1874 April 8. Jmpfgesetz 62
1874 April 29. Religionsunterricht und Schulpflicht katholischer Kinder 64
1874 Viai 20. Abfuhr des Dunges und Kompostes 210
1874 August 22. Anlegung und Erhaltung von Gräben 211
1874 August 31. Einbringung des Getreides. Gemeindedienste . . . 212
1874 Lktober 30. Unterricht katholischer Kinder 65
1875 März 15. Dungabfuhr 213
1875 April 7. Einfahren der Kartoffeln vom Schulacker 214
1875 April 19. Jmpffacken 63
1875 Mai 14. Rationelle Wirtschaftsführung 215
1875 Juni 17. Lasten an Hofschulen 66
1875 Juli 5. Einführung neuer Schulbücher 67
1875 August 14. Hofschulen 68
1875 November 10. Schulbaukosten 339
1876 Mai 17. Einbringung des Getreides ins Fach 216
1876 Juli 11. Unterricht preußischer etc. Kinder 69
1876 August 15. Bestellung des Weideäquivalents 217
1877 Februar 9. Dauer der Schulpflicht an Stadtschulen 27
1877 Februar 9. Dauer der Schulpflicht an Domanialschulen .... 70
1877 Juli 4. Hofschulen 71
1877 September 29. Feuerungsdeputat 145
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1877 September 29.
1877 Oktober 5.
1877 Oktober 12.
1877 Dezember 8.
1878 Januar 9.
1878 Mai 16.
1878 Mai 20.
1~878 Juli 8.
1879 April 18.
1879 Mai 3.
1879 September 23.
1880 Februar 12.
1880 Februar 2G.
1880 Oktober 5.
1880 Oktober 19.
1881 Februar 8.
1881 März 1.
1881 März 14.
1881 April 13.
1881 August 19.
1882 April 22.
1882 April 25.
1882 Dezember 27.
1883 März 15.
1883 April 28.
1883 September 10.
1883 Oktober 22.
1883 November 21.
1883 Dezember 6.
1883 Dezember 6-
1884 Januar 28.
1884 März 18.
1884 Mai 3.
1884 Juni 2G.
1885 Januar 31.
1885 Februar 2.
1885 Juni 29.
1885 Juli 1.
1885 Oktober 10.
1885 November 30.
1885 Dezember 15.
1885 Dezember 18.
1886 Februar 22.
1886 März 3.
1886 April 10.
1886 Avril 19.
1886 Mai 24.
1886 September 11-
1886 Dezember 27.
1887 Juni 13.
1887 Juli 4.
1887 August 15.
18ö7 September 27.
1887 Oktober 19.
1887 November 26.
1887 Dezember 27.
1888 Januar 27.
1888 April 28.

Nr.

Feuerungsdeputat 146
Feuerungsdeputat 14/
Anholung von Bienenstöcken 218
Zeit und Anmeldung der Gemeindeleistungen ... 219
Reisekosten der Jndustrielehrererinnen 148
Hofschulen 72
Schulgeld bei ritterschaftlichen Schulen ™
Aenderung der eingeführten Schlagordnung .... 31/
Feuerungsabgabe an zweite unverheiratete Lehrer . - 220

Ausscheiden aus einem Schulverband '3
Hofschulen '4
Beiträge zu Bauten und Reparaturen...... g4l>
Beitrag zur Witwenkasse während der Vakanz . - . 333
Beurlaubung von Schulkindern für den Sommer . .
Beschwerdeführung 296
Zituationsplan und Bauriß der Schulhäuser . . . 341

Besichtigung der Schulgehöfte 34.

Meldung der Assistenten beim Amte . . . . . . 385
Unterbringung von Kindern ohne Dienstschein . . . 350
Lieferung des Deputatkorns ins Haus 221
Dauer der Weihnachtsferien 76
Abfuhr der Kompostes und des künstlichen Düngers 222
Dause von Schulkindern 77
Baukasten bei Küstereibauten ......... 343
Zeugnisse für von der Konfirmation abgewiesene Kinder 78
Dauer der Weihnachsferien '9
Befehle an die Gemeindearbeiter 223
Einrichtung einer Privatschule 80
Zeit der Aufnahme schulpflichtiger Kinder .... 81
Beginn des schulpflichtigen Alters 82
Religionsunterricht nichtlutherischer Kinder ....

^
Fuhren zum Arzte -24
Dauer der Schulpflicht 84
Schulpflicht und Schulgeldzahlung auswärtiger Kinder 8i>
Verzeichnisse von schulpflichtigen Kindern ^6

Einebnung mit Hacke und Spaten 22j>
Schulzucht 87

Persönliche Zulagen 226
Abgabe einer Stoppelgans 351
Holzanfuhr . . . . , 227

Zeit der Schulentlassung
Pflichtmäßige Erhaltung der Schulkompetenz . . - 228

Hauslehrer und Erzieherinnen 89
Auseinandersetzung über Klee- und Wiesenheu . . . 31d

Gehaltsquttung . _. ... • ... . • > > • 229
Anweisung und Vollständigkeit des Holzdeputates . -30
Abfuhr der Saatkartosseln. Handdienstansage . . • 231
Umfang der Ackerdienste 232
Ackerbestellung und Schlagordnung 233
Teilnahme der Kinder an öffentl. Tanzvergnügungen 90
Verhältnis der Dienstherrn zu den Dienstkindern . . 91
Transportkosten für Kühe 234
Einfahren von Runkelrüben 2.35
Einreichen des Taufscheins . . 28
Religionsunterricht und schulfreie Tage 92
Schulzwang 29
Anfuhr des Nadelholzes 236
Berechnung des Gehalts der Assistenten 386
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Nr.
1888 April 28. Berechnung des Gehaltes der Assistenten 386

„ August 31. Hinaustragen des Heues aus der Wiese .... 237
„ November 9. Geld für verpachtete Weidefläche 319
„ November 26. Kartoffelernte 238

1889 November 1. Nachharken 239
„ Dezember 17. Ablösung von Schul- und Naturalleistungen . . . 240

1899 Januar 9. Zuziehung der Kreisphysiker bei Schulbauten .... 344
„ Januar 11. vchulversäumnisse 93
„ April 20. Teilnahme der Schulkinder am kirchlichen Sängerchor 94
„ August 29. Ansage von Bestellungsarbeiten 241
„ November 15. Transportkosten der Schullehrer 242
„ November 21. Reisekosten der Assistenten 387
„ Dezember 29. Witwenpension der Rektoren und Konrektoren . . . 30

1891 Februar 3. Rückreisekosten der Assistenten 388
„ April 1. Verteilung des Jndustrieschullohnes 320

1892 Februar 9. Fütterung der Kühe des Lehrers auf dein Hofe . . . 243
„ Februar 22. Zuweisung einer Ortschaft zur anderen Schulgemeinde 95
„ Februar 23. Veräußerung des Feuerungsdeputats 244
„ Juni 11. Verpflichtung der Hofpächter durchs Amt; Schälpflug

und Haken 245
„ November 15. Zeitpunkt und Art der Bestellungsarbeiten .... 246
„ November 19. Wiederbesetzung erledigter Schulstellen 352
„ November 28. Nebenämter der Lehrer 96

November 30. Schulversäumnisse 97
1893 Februar 20. Abfuhr und Menge des Kompostes 247

„ März 14. Beginn des Jndustrieunterrichts 149
„ Mai 25. Verpflichtung zur zweckmäßigen Wirtschaftsführung . 248
„ Mai 26. Wegnahme und Neupflanzung von Obstbäumen . . 249
„ Oktober 19. Beschwerdeinstanzen 297
„ Oktober 26. Ablösung von Naturalleistungen einzelner .... 250

1894 Januar 30. Beschwerdeinstanzen 298
„ März 6. Fuhrwerkentschädigung des Schulinspektors .... 98
„ Juni 12. Auswurf aus dem ftegdgraben 251

1895 Januar 29. Unterhaltung der Gartenbefriedigung 252
„ Mai 13. Prüfungsordnung der Lehrerinnen 3
„ Mai 30. Torsdeputat der Lehrer 253
„ Juli 3. Gültigkeit der Lehrerinnenzeugnisse für Preußen . . 4
„ November 19. Reinigung von Schulstuben und Aborten .... 99
„ Dezember 30. Religionsunterricht der Lehrerinnen 5

1896 März 21. Schulbefriedigungen 254
„ März 23. Berichtigung der V--O. vom 13. Mai 1895 .... 6
„ Biärz 24. Teilnahme des Ortsvorstehers an der Auseinandersetzung 321
„ Juni 10. Grundsätze für Bestellungsarbeiten 255
„ August 18. Berechtigung zum einjähr.-freiw. Dienst 7
„ September 26. Persönliche Zulagen 256
„ November 19. Abfuhr, Art und Menge des produzierten Dunges . 257
„ Dezember 31. Schulkommission 31

1897 Mai 14. Besoldung eines Assistenten im Kirche«amte .... 389
„ September 13. Körperliche Züchtigung 100
„ Oktober 19. Verpachtung von Schulländereien 258
„ Oktober 23. Gültigkeit der Lehrerinnenzeugnisse 8
„ ^iovember 15. Feuerungsdeputat 259
„ Dezember 13. Feuerungsdevutat 260

1898 Juni 18. Feststellung des Einkommens der Kirchendiener . . . 372
„ Juli 18. Entschädigung für fehlendes Stroh und Heu . . . 322

34
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Nr.

1898 Juli 30. Schulversäumnisse _ 101

„ Dezember 2. Teilnahme der Schüler am kirchlichen Sängerchor . . 102
1899 Februar 14. Umwandlung von Torfdeputat 150

„ März 21. Verpflichtung auf das Bekenntnis 9

„ April 20.
*

desgl. 10

„ Mai 19. Privatunterricht 103

„ Juni 28. ^Anzeigen von ZIlterszulagen 167

„ August 4. Reisekosten der Pastoren 104

„ August 4. desgl. 105

„ September 18. Versäumnis einzelner Unterrichtsstunden 106

„ Oktober 4. Prüfungsordnung am Seminar zu Neukloster ... 11

„ Oktober 31. Beamteneigenschast ritterschaftlicher Lehrer .... 353

„ November 14. Besuch der Kinderlehre von Dienstkindern 107

„ November 30. Dienstpflichten der Küster 377

„ Dezember 20. Ausführungsverordnung zuin Jmpfgesetz 108

„ Dezember 21. Versetzung der Schüler 109
1900 Januar 3. Einjähriger Militärdienst 13

„ Januar 11. Feldbefnedigungen 261

„ Februar 17. .^olzdeputate 202

„ April 7. Deichlasten 263

„ Mai 1. Pensionierung der Domaniallandschullehrer .... 323

„ Mai 3. Aufbringung eines kirchlichen Pensionszuschusses . - 324

„ Juli 2. Quittungen der Lehrerwitwen 168

„ ?lugust 6. Pensionierungsanträge 325

„ August 10. Prüfungsordnung am Seminar zu Lübtheen ... 12

„ ^iovember 17. Dauer der Schulpflicht bis zur Konfirmation. . . .110
1901 Januar 23. Verpachtung von Schulländereien 264

„ Februar 20. Begriff der Schulversäumnisse. Kirchenchor - . . .111

„ Februar 20. Witwen- und Waisenfürsorge rittersch. Lehrer . . . 354

„ März 12. Prüfung der Lehrerinnen an Privatschulen .... 14

„ März 12. Prüfungsmitglieder 15

„ März 19. Beeidigung der Grotzherzoglichen Lehrer 112

„ Zlpril 4. Schulkoppelbefriedigung 265

„ Juni 8. Feuerungsdeputat unbesetzter Schulstellen 169
.. August 9. Von der Stadt unterstützte Schulen und Seminare . 32
,, September 23. Jndustrieschulstube 151

„ Oktober 31. Schulwiese 266

„ Dezember 7. Formulare für die Domanialhauptschulkasse .... 170

„ Dezember 19. Schulkommission 33
1902 Januar 26. Abänderung der V.-O. vom 20. Februar 1901 . . . 355

„ März 7. Unterricht in den Domaniallandschulen 113

„ April 1. Bekanntmachung betr. V.-O. vom 26. Januar 1902 . 356

„ Mai 2. Schulatlas 114

„ Mai 6. Halbtagsunterricht 115

„ Mai 6. Ziutzung der Schulwiese als Acker 267

„ Juni 30. Erlös aus verkauften Koppelbefriedigungen .... 171
„ Juli 15. Grundsätze für Veranschlagung des

"Einkommens
. . 268

„ Oktober 23. Dispensation zur Kartoffelernte 357
„ November 17. Lehrmittel für Domaniallandschulen 116
„ November 19. Hülfsbuch für den Geschichtsunterricht 117

1903 Februar 3. Anschaffung von Violinsaiten 118

„ Februar 10. Anmeldungen für die Witwenkasse 34
„ Februar 12. Holzdeputate unverheirateter Lehrer 269
„ April 20. Dungabfuhr 213
„ ZNai l. Uebernahme von Nebenämtern 119

„ Juni 22. Schulfeuerung 270
„ September 21. Lehrmittel für naturkundlichen Unterricht 120
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Nr.
1903 Oktober 10. Ablösung von Bestellungsarbeiten 271

„ November 18. Invaliditätsversicherung der Jndustrieli-Hrerinnen . . 152
1904 Januar 21. Feuerungsüberschuß . 153

„ Februar 2. Ermittelung des Nutzungsivertesder
'Ländereien

. . 272
„ Februar 5. Abänderungdes Z 15 der V.-O. vom 20. Februar 1901 358
„ März 19. Ermittelung des Nutzungswertesder Ländereien . . 273
„ April 12. Verpachtungder Küsterländereien 378
„ Mai 7. Gebrauch von revidierten Bibeln 121
„ September 2. Feuerungsdevutat unbesetzterSchulstellen 274
„ November 24. Verlust der Anstellungsfähigkeitder Lehrerinnen . . 16
„ Dezember 1. Bau und Einrichtung der Domamallandschulhäuser . 345
„ Dezember 16. Prüfungsordnung der Handarbeitslehrerinnen . .

'
IT

Dezember 16. Handarbeitsunterrichtin den Domaniallandschulen. . 154
1905 Januar 20. Anleihen zu Meliorationszwecken 172

„ Januar 30. Beurlaubung der Domaniallandschullehrer .... 122
„ Januar 31. Verwendung schulpflichtigerKinder zu Treiberdiensten 123
„ März 7. Abänderung der Prüfungsordnung zu Neuflofter . . 18
,, März 9. Prüfung von Lehrern für Mittelschulen 19
„ April 27. SchulpflichtgeistesschwacherKinder 35
„ Juli 29. Eggen und Walzen von Schulwiesen 275
„ August 16. Arbeitgeberder Jndustrielehrerinnen 155
„ Dezember 23. Einmieten der Feldfrüchte 276

1906 Januar 19- Abänderung der Prüfungsordnung für Lehrerinnen . 20
„ März 24. Abänderung des § 6 der V--O. vom 16. Dezember1904 156
„ März 26. Invalidenversicherungder Jndustrielehrerinnen . . . 157
„ März 30. Behandlung der Schulversäumnisse 124 .
,< Juni l. Klassenbücherund Versäumnislisten
„ Juni 20. Ablösung der Schulländereien 277
„ ^ Dezember 3. Ergänzung zur V.-O. vom 13. Mai 1895 .... 21

1907 Februar 28. Abänderung der Prüfungsordnung zu Neukloster . . 22, ,
,, Februar 28. „

'
„ „ „ Lübtheen . . 23-—

„ Mai 3. Dienstvergehennichtrichterlicherlandesherrl. Beamter . 299
„ Juni 4. Geldentschädigungfür Bestellungsarbeitenals Holschuld 173
„ Juni 8. Eggen des Kartoffelackers 278
„ Juni 8. Einkünfte der Gnadenzeit 334
„ Juli 12. Abänderungu.ErgänzungderPatentverordnungvonl821 359—
/» Juli 15. VerrechnungdesEinkommensunbesetzterKüsterschulstellen379
,, Juli 25. Feuerungsdeputat unbesetzterFamilienschulstellen . . 279
„ ^ August 2. desgl. . . 174

1908 Januar 25. Strafverfahren gegen Assistenten 390
„ Februar 17. WöchentlicheReinigung der Schulstuben 280
„ März 17. Nutzungswertder Dienstländereien . ^. 281
„ April 28. Verwaltung und Beaufsichtigungder Schulen . . . 36—
„ April 28. Dienstverhältnisseder Lehrer und Lehrerinnen ... 37
„ April 28. desgl. - ° 360
,, Mai 16. Stellung der Rektoren gegenüberder Ortsobrigkeit . 38.
,, Juni l. Erteilung des Turnunterrichts 126
„ Juli 28. Auseinandersetzungab- und zuziehenderLehrer ... 175
„ August 3. Religionsunterrichtfür Kinder aus gemischtenEhen . 127
„ August 28. Abnahme der sog. niederen Kirchendienste 38Q—
,, September 21. Auf- und Abladen der Kartoffelernte 282
» November 10. Diensteinkommenund Pensionierung 283
„ November 23. Religionsunterrichtrömisch-katholischerKinder ... 39
„ November 30. AnholungvonaußerhalbMecklenburgswohnhasterLehrer284—

1909 Januar — Anforderungender Assistentenprüfungin Neukloster . 2^_
„ Januar 4. Zeit der Nachsitzstunde 128
„ März 15, Jnvalidenversicherungspflichtder Assistenten .... 391

34^
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Nr
1909 März 23. Absinkendes Heues 361

„ April 19. Ablösung von Ackerbestellungsarbeitcn 285
„ April 24. .Ackerbestellung,Dung- und Kompostabfuhr, Garten-

einfriedigung 286
~ „ Iuiü 29. Einführung von Schulentlassungsscheinen. . . - . . 129

^—7, Juli 17. Schulentlassungsscheine 130
1910 Februar 11. Normativbestimmungender Fortbildungsschulen. . . 165

„ Februar 28. Beiseitebringen des Strohes und Versicherungspslicht. 287
„ Juni 28. Unterrichtsbücher 131
„ August 28. Sommerschuleim Domanium 132
„ September 14. Schulfonds des Amtes 176
„ November 8. Schulbaukosten 177
„ Dezember 29. Beschaffungvon Diensterlaubnisscheinen 178
„ Dezember 21. Verweigerung der Dicnsterlaubnis 133
„ Dezember 24. Schulbesuchvon Kostkindern 134
„ Dezember 30. Dispensation von Jndustrieunterricht ohneDienstschein 158

1911 Januar — Älusnahmebedingungenfür diePräparandenanstalt in N. 25
„ Januar 2. Fortlaufendes Gehalt der Handarbeitslehrerinnen . . 159
„ März 16. Vertretungskostenim Krankheitsfalle 362
„ April 4. Zerkleinerungdes Holzes und Schulstubenreinigung . 363
„ April H. Festsetzungder Schülerinnenzahl im Jndustrieunterricht 160
„ April 18. UnbenutzteWirtschaftsgebäude 288
„ April 22. Heranziehungder Häusler und Einlieger zuHanddiensten 289
„ April 28. Diensteinkommender Lehrer und Lehrerinnen . . . 290
, April 28. Versorgung der Witwen und Waisen 335
„ Mai 12. Abänderung und Ergänzung der V--O. vomI.Mai 1900 326
„ Mai 20. Domanialhauptschulkasse 179
„ Mai 27. BiologischeWandtafeln 135
„ Mai 31. Gehaltszahlungen 180
„ Juni 29. Vertretungsunterricht 291
„ N'ovember 13. Unterbringung von Kindern auf dem Lande .... 40
„ November 17. Heckenschneiden 292
„ November 27. ?lusschluß vom Schulunterricht wegen Maul- und

Klauenseuche 136
1912 Januar 12. Zinsen des Schulfouds 181

«—TT Januar 31. Unterricht in den ritter- und landschaftl.Landschulen. 364
„ Februar 3. Beitragszahlung zur Invalidenversicherung . . . .161
„ Februar 5. Feuerungsmaterial für ritterschaftlicheSchulen . . . 365
„ April 18. Turnunterricht 137
„ Mai 6. Lehrmittel für naturkundlichenUnterricht 138
„ Mai 25. ^chulgeldzahlung 366
„ Juni 15. Abänderung der Satzung vom 28. April 1911 . . . 336
,, oiuli 10. Lehrplan für ritterschaftlicheund landschaftlicheSchulen 367
„ August 5. Anschaffungvon heimatlichenSchulwandbildern . . 139
„ August 12. Erhebung der Schulsteuer 182
„ August 12. Abänderung der V-O. vom 30. Oktober 1908 ... 293
„ September 12. Erteilung von Urlaub an ritterschaftlicheLehrer . . 368
„ September 23. Schulfreiheit am Sonnabend 369
„ September 28. LändlicheFortbildungsschulen 166
„ Oktober 8. Schulsteuer 183
„ Oktober 22. Unterrichtszeit in ritterschaftlichenSchulen .... 370
„ November 14. Fuhrkostender Prediger 162
,, November 19. Strafverfügung wegen versäumter Nachsitzstunde . . 140

Dezember 16. Angestelltenversicherungfür Jndustrielehrerinnen . . 163
1913 Januar 11. Zahlungen zur Invalidenversicherung 164

Februar 5. Ergänzung zur Prüfungsordnung in Neukloster . . 26
„ Februar 7. Dispensation vom Unterricht an rittersch.Schulen . 371



1913 Februar 24.
„ Februar 25.
„ Februar 26.
„ März
„ März 27.
„ Mai 29.
„ Juni 23.
„ Juli 19.
„ September 2-2.
„ Oktober '29.
„ Zioveiuber —

1914 März
„ April 18.

Nr.
Anschaffungeiner Geige 141
Berechnungder Vergütung für Assistenten ... 184
Aenderung des Lehrplans für Doinanialtandschulen . 142.
Religiöser Memorierstoff 143
Holzverkaus 294
Ergänzung der V.-O. von»29. Juni 1869 .... 295
Verstcherungsfreiheitder Küster schullehrer .... 372
Schulbänke 346
Befreiung von der Angestelltenversicherung.... 399
BerechnungderPflichtstundenbei Vertretungsunterricht295a
lnspektionen des Seminardirektors 392
Dispensation zu Treiberdienstenin der Ritterschaft . 373
Abänderung der V.-O. vom 31. Januar 1912 . . . 374

II. SackireMer.

(.Die Zahlen geben die Rummem an, die von 347 bis 374 beziehensichauf
ritter- und landschaftlicheLandschulen.)

21.
Ablösung von Schul- und Natural¬

leistungen240, 250; der Schulacker-
bestellungsarbeiten!Ablösung ist von
d, Gemeinde zu empfangen271; zur
Ablösung Gemeindebeschlußerforder-
lidi 271; Genehmigung durch das
Amt 271; Ablösungunabhängig von
der Höhe der erzieltenPachtaufkunft
zu regeln 285.

Aborte, Reinigung derselben 99, 363.
Abzugsgräbens. Schulländereien.
Ackerbestellungs. Schulländereien.
Alter, schulpflichtiges,s. Schulbesuch.
Alterszulagen: Gewährung der Alters¬

zulagen37II, 2831, 2901, 360 (§ 6);
alljährliche Anzeige der Aemter an
ll. Min. 167; in ritter- u. land-
schastl.LandschuleneingeschulteTo-
manialortschaftenzahlen keinen Bei-
trag z. Aufbringung der A. Z. 359
(8 ii).

Einholung der Lehrer u. Assistenten53,
195, 242; keineVerpflichtungz. ?in-
holung der Bienenstöckedes Lehrers
218; Transportkosten d. Kühe 234,
A. vonaußerhalbMecklenburgswohn-
haften Lehrern 284.

Anleihen: Grundsätzeüber Gewährung
von A. zu Meliorationszwecken172.

Ainneldung der von d. Gemeinde zu
leistenden Arbeiten f. Schulackerbe-
stellung beim Gem. Vorstand 219;
spätestensam Tage vor d. Leistung
255.

Anstellung f. Lehrer beziv.Lehrerin.
Assistenten:Dauer d- Assistentenzeitl;

Anforderung d. Prüfung beim <ac-
minar zu Zieukloster24; Kosten der
Hin- und Rückreise der zur Ver-
waltung e. Lehrerstelleabgeordneten
A. hat dieGemeinde zu tragen 195,
384; Höhe d. Reisekostenvergütung
384; Gesuche um Abordnung v. A-
381; Abordnung geschiehtdurch d.
Seminardirektor 382, 383; Mel-
dungspflicht beim Prediger 382;
beim Beamten 383; 385; Berechnung
der barenVergütung180, 184,2901V,
386; Vergütung für den Kirchendienst
180, 2901V, 389; Zeit d. Gehalts-
Zahlung 184; Bescheinigungen d.
Prediger z. den Gehaltsquittungen
229; Mitteilung d. Gerichte über
Erhebung von Zivilklagen gegen A.
an d. Seminardirektion 390; von
einem Strafverfahren 390; Jnva-
lidenversicherungspflicht391; jährl.
Inspektion durchden ^eminardirektor
392.

Auseinandersetzungab- u. zuziehender
Lehrer u. Küster: Was zur Teilung
kommt 300; Grundsätze 300; die
Leitung hat der Pastor 300,302,313;
der abziehendeLehrerhat d. Amt vom
Tage der Auseinandersetzungzu be-
nachrichtigen302, 303; die Ausein-
andersetzungmutz spätestens einige
Wochennach dem Abzüge erfolgen
313; bei d. Teilung ist die Verfall¬



zeit der Hebung zu berücksichtigen
300; Erstattung d> Bestellungs- und
toaatfoftcn 300; f. Dung wird nichts
erstattet 300; Teilung d. Korns 175,
300, 301; d. Gartens 300; d. Strohs
u. Heus 300, 305, 309. 312, 315,
318, 322; der Bäume 300, H08; der
Raturalhebungen 300; d. Akzidenzien
300; d. Feuerung 304, 315; d, Kar¬
toffelnu. Gartenfrüchte310; Dreesch-
Heu 306, 307; Kleeheu 308, 311,
318; Wiesenheu318 ; Erstattung uon
Meliorationskosten 312; d. Pacht f.
Weide 31v; d. Jndustrieschullohnes
320; Beschiverdeinstanzu.Beschwerve-
srist gegen Bescheidei. ?l. Verfahren
313, 316; Teilnahme des SCrtsuor-
stehers 321.

B.
Bauten f. Schulgebäude.
Beeidigung d. Lehrer u. Direktoren

an Großh. Schulen; bezw. Rektoren
u. Konrektoren 112.

Befähigungszeugnis f. den einj. frei¬
willigen Militärdienst 7.

Befriedigungen s, Schulländereien.
Beleidigung der LehrerdurchEltern 48.
Bereitelohn s. Feuerung.
Beschwerdender Eltern oderVormünder

über Bestrafung d. Kinder sind d.
Prediger vorzutragen 46; falls keine
Ausgleichungstattfindet,Anzeigebeim
Amte 46.

Besichtigung der Schulgebäudef.Hchul-
gebäude.

Bestellungsarbeiten s. Schulländereien:
Geldentschädigungfür Best.-Arbeiten
Hol.-Schuld 173.

Bestrafung der Schulkinder für außer-
bald d. Schule verübte strafbare
Handlungen 58.

Beteiligung d. Domaninlgemeinden an
d. Ortsschulen 53; Leitung d. ge-
rneindlichenBeteiligung steht d. Ge-
rneindevorstande unter Beirat des
Schulvorsteherszu 53; Gebäude und
Ländereim Eigentum d. Genieinden
53; Aenderungen der Schulkom-
petenzen dürfen nur mit Geneh-
migung des U. M. vorgenommenen
werden53 ; Baulasten u. Bestellungs-
pflichten der Gemeinde s. Schul-
gebäude bezw. Schulländereien.

Beurlaubung der Lehrer an den Volks¬
schulen der Städte u. ritterschastl.
Flecken: Urlaub bis zu 3 Tagen er-
teilt der Rektor, für länger als 3
Tage bis zu 1 Woche der Schul-
vorstand, für länger als 1 Wochedie

Ortsobrigkeit 36Bll; der Domanial-
landschulkehrer- Nachsuchung bis zu
3 Zagen beim zust. Prediger; bis zu
14 Tagen bei der Amtsschulbehörde;
längerer Urlaub beim Ministerium
122; Urlaubserteilung an ritterschastl.
Lehrer stehtder Gutsobrigkeit 311368;
Benachrichtigungdes Predigers 368.

Bibel: Einführung der revidierten12l.
Bibliothek, Bewilligung von Mitteln

zur Neubeschaffung181; Versicherung
gegen Feuersgefahr 181.

Brandkassengelder57. ^
Brunnen, Herstellung u. Unterhaltung

53 (§ 6).
D.

Deichlasten263.
Deputatkorn: Lieferung an Ort und

Stelle, mindestensvor die Tür 221;
Größe des Deputatkorns 360.

Deutschs. Unterricht.
Diensteid s. Beeidigung.
Diensteinkommen der sein, gebildeten

Lehrer u. Lehrerinnen^an d. Volks-
u. Bürgerschulender Städte u. ritter¬
schastl. Flecken 3711; Mindestver-
gütung f. Verivaltung eines Kirchen-
amtes 37 (K 15); der Industrie-
lchrcrinnen154,156;Veranschlagungs-
grundsätze f. das Diensteinkommen
d. an Domaniallandschulen,Volks- u.
Bürgersch. d. Städte pp. äugest.
Lehrer 268; Diensteink. der Lehrer
u. Lehrerinnenan d. Volks-u. Bürger-
schulend. Fleckeni. DomaniumL83;
kirchlicherVoraus 283 (§ 6); Abän¬
derung 293; der Lehrer und Lehre-
rinnen an den Dom. Landschulen
290Iu.II; kirchlicherVoraus 290
(§ 4); der unverheirateten Dom.
Lehrer 290III; der Lehrer an rittet-
und landschastl.Landschulen 3601;
kirchlicherVoraus 360(§5); i. übrigen
vgl. Schulländereien.

Dienstkinder.' Unterbringung schulpsl.
Stadtkinder aus d. Lande 40; sind
zum vollen Schulbesucheanzuhalten
40; Teilnahme an kirchl. Katechisa-
tionen 43; darf Kindern f. Sommer¬
halbjahr v. Prediger erteilt werden
132; von der Gutsobrigkeit 350,
364 (§ 10); Erlaubnisschein 132;
Muster e. Diensterlaubnisscheins132
— Aul. —; Rechte u. Pflichten d.
Dienstherrns 91, 364; Verpflichtung
d. Dienstherrns zur Ausstellung e.
Reverses132; Zurückholungd. Dienst-
kinder 132; Aufhebung d. Dienst-
erlaubnis infolge wiederholterSchul-
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Versäumnisse124, 364; d. Kinderlehre
132, 364; wenn den Dienstkindern
keine von der Schlafstätte der er-
wachsenen Dienstboten getrennte
Schlafstätte angewiesenist 132; Be¬
nachrichtigung d. zuständigen Pre¬
digers 124; Kinder, die ohne Er-
laubnis i. d. Dienst gehen, sind i.
Verwaltungswegeden Eltern zurück-
zubringen 124; Schultage ». Schul¬
zeit 132, 364; Prüfungen 132, 350,
364; Befreiung der Mädchen vom
Handarbeitsunterricht154, 158; Ver-
Weigerung der Diensterlaubnis 132;
Rückgabed. Dienstscheins132; Be-
ziehung von Formularen zu Dienst-
scheinen u. Reversen von den Aem-
tern 178.

Dienstvergehen nicht richterl. landes-
herrlicherBeamter 299.

Dienstzeit: Berechnung derselben bei
Gewährung von Zulagen 37II,2831,
290VI, 3601.

Dispensation zur Kartoffelernte357.
Disziplin s. Schulzucht.
Disziplinarverfahrengegennichtrichterl.

landesherrl. Beamte 292.
Domanialhauptschulkassen:Rev. V. 0.,

betr. Dom. H. S. 179; Bezug von
Formularen 170; Bestreitung der
Kostenf. Formulare zuDienstscheinen
u. Reversen 173; zahlt die Hälfte
der Vers. Beiträge der Industrie-
lehrerinnen z. AngestelltenVers.163;
zur Jnvaliditäts Vers. 161; keine
Sonderrechnung über Zahlungen z.
Singest.Vers. 164; Erteilung v. Aus¬
gabe Belägen bedarf es nicht 164;
Kapitalien von angesammelten Ver-
mögen d. Amtsschulkassensind nicht
z. Dom. H. S. abzuführen 176;
grundherrschaftl.Baukostensind nicht
auf die Doin. H. S. zu übernehmen
177.

Dotation 185; i. übrigen s. Schullän-
dereien.

Einschulungritterschaftl.Ortschaften in
Dom. Landschulenzulässig44; Ver-
teilung der Schullasten 59, 60, 74,
359; s. Schulverbände.

Erdkunde s. Unterricht.
Erzieherinnens. Hauslehrerinnen.
Extraneer, Prüfung beim Seminar zu

Neukloster HL; beim Seminar zu
Lübtheen 12V.

Feuerung: Was gewährtwird259,3601;
Art, Beschaffenheit und Mah des \

5

Holzes259; Anfuhr, Auf- u. Abladen
53,227,3601;Aufsetzenu-Wegbringen
53, 193, Wegbringen d. F. 3601;
Hau- und Bereitelohn 53, 195, der
Höfe 208; Anfuhr des Wadelholzes
236; des auf dem Kegel geworbenen
Holzes227; Deputat ist auchbei zeit-
weiserNichtbefetzunge. Schulstelle zu
liefern 174; Schulholz ist spätestens
im Frühjahr zu schlagen 190; An-
Weisungdesselben262; nach erfolgter
Anweisung hat dieForst f. die Voll-
ständigkeit Garantie nicht zu über-
nehmen 230; Deputat an 2. unver-
heiratete Lehrer 220; Veräußerung
des ersparten Deputats 244, 294;
Torfdeputat 253; Umrechnung in
Holz 259; zur Umwandlung Zu-
stimmung d. Finanz-Ministerium
260; Vorauslieferungdes Brennholz-
deputats 262; Zerkleinerung des
Holzes hat alljährlich bis zumI. Juli
zu erfolgen 269; keine Verpflichtung
d. Gutsobrigkeit z. Holzzerkleinerung
363 ; Erstattung der Zerkleinerungs-
kostenbei Neubesetzunge. Schulstelle
269; Berechnung dieser Vergütung
269; bei Nichtbefetzuiige. Schulstelle
erfolgt Zerkleinerung unter Aufsicht
d. Schulvorsteher269; als Deputat-
holzist nur grünes, frischaufbereitetes
Holz abzugeben270 wann beiNicht-
besetzungder Stelle e. unverheirateten
Lehrers dem L Lehrer das Deputat
gebührt 274; Empfangsbescheinigung
274; bei Verwaltung unbesetzter
Schulstellen durch e. Assistentenge-
bührt Ueberschuß d. Amtsschulkasse
279;F.Deputat d. Jnduftrielehrerinnen
s. Industrieschulen.

Ferien: 76, 79, 92, 132, 364.
Formulare: 125, 129, 170.
Fortbildungsschulen, ländliche, 165;
^ Arbeitshefte für die F.schulen 166.
Fuhren zur Mühle 53; zum Arzte nicht

224.
Fuhrentschädigung d. Schulinspektors

bei Schlichtung v. Beschwerden der
Eltern über Bestrafung der Kinder
98; der Pastoren bei Einführung e.
Landschullehrers104, 105; der Jn-
dustrielehrerinnen162.

Futterung der Kühe auf demHofe 243.
G.

Garten s. Schulländereien.
Gebäude s. Schulgebäude.
Gehalt der Lehrer u. Lehrerinnen s.

Diensteinkommen; der Assistentens.
I Assistenten.



Geldentschädigungf. Bestellungsarbeiten
sind an der Kasse in Empfang zu
nehmen 173.

Gemeinde-Abgaben u. Lasten der Do-
manialschullehrer19G,198,205, 207 ;
der Kirchendiener198, 375.

Gesang s. Unterricht.
Geschichtes- Unterricht.
Gnadenquartale 3711, 2831, 300, 327,

3601; erstrecke»sich auch aus außer-
ordentlicheu. persönlicheZulageii 330;
UnterscheidungvonGnaden- u.Sterbe¬
quartalen 331; Höhe ü. Besitz der
Ouartalsrate 332; Berechnung der
Einkünfte während d. Gnadenquartals
334.

H-
Haftpflicht,Entscheidungenüber H. 396,

397.
Halbtagsunterricht; Grundsätzebei Ein-

richtung d. Halbtagsunterrichts 115;
wöchentlicheStundenzahl 115; Ler-
gütung d. Lehrers 115; Reiseent¬
schädigung115; Vergütung bei zeit-
weiliger Zusammenlegung2evSchul-
tlassen 115.

Handarbeiten s Industrieschulen.
Handdienste 196, 207.
Haus-Lehrer u. Lehrerinnen, Erziehe¬

rinnen i Vorlegungv. Zeugnissenüber
ihre sittlicheUnbescholtenheitu. Lehr-
befahigung, evtl. Prüfung durch den
zuständigenPräpositus 89; ^iamhast-
machung beim Pastor 103.

Heu' 1 Fuder = 8 Zentner 191.
Hofschulen57, 66, 68, 71, 72, 74.
Holz s. Feuerung.

I.
Impfgesetz 62; Ausf. V. O. 108.
Impfschein, Beibringung bei Aufnahme

der Schüler 52, 364.
Industrieschulen i. Dom. sind ob¬

ligatorisch 154; Prüfung d. Lehre¬
rinnen 3 16), 17, 20; Ehefrau u.
Töchter der Lehrer sollen Vorzugs-
weife berücksichtigtwerden 154; Än-
stellungsverhältnisseder Lehrerinnen
154; Gehalt 164, 156; ist auchbeim
^Nichtvorhandenseinvo» Schülerinnen
zu gewähren 159; Festsetzung der
Kinderzahl beim Gehalt 160; ^nva-
liditäts-Versicherung 152, 157, 161,
164; Arbeitgeber 155; Angestellten-
Versicherung103; Feuerungsdeputat
145, 146,147,154; Umwandlungdes
Torfdeputats in Holz 150; Belassung
des Feuernngsüberschusses153; Er-
stattuug 0. Reisekostenz. Ablegung
d. Prüfung keine Regel >48; Auf¬

sichtsbehörde154; Lokal 151, 154;
Ausstattung der Schulzimmer 154;
Schulpflicht 149, 154; Dispensation
154 ; älterer Mädchenunzulässig158;
Schülerzahl 154; Unterrichtszeit,
Stundenzahl, Unterrichtsgegenstände
154; BeschaffungdesArbeitsmaterials
154; Verzeichnis der Schülerinnen
154; der Materialien 154; Aus¬
legung d. Handarbeiten 154: Aus¬
setzungd, Unterrichts nur mit Er-
laubnis d. Predigers, in Krankheits¬
fällen Anzeige an denselben 154;
Zucht 154: Schulversäumnisse 124;
Handarbeitsunterricht an den ritter
u- landschastl.Landschulenkanndurch
Landesherrliche V. O auf Antrag
der Obrigkeiten eingeführt iverden
364 (§ 4).

K.
Kateckisationen,kirchliche,43, 107,132.
KatholischeKinder: Religionsunterricht

39, 64, 65, 92.
Kegelgraben 185 (§ 7).
Kirchenchors. Sängerchor.
Kirchendiener:Vergütung f. denKirchen

dienst 37 (!< 15), 283 (§ 6), 290
(§ 4), 360 (ij 5', 376, 379;Trennung
d. Kirchen- u. Schulländereien 56;
Schulhäuser u. Schulländereien der
Küster- und Organistenstellen 204;
Ackerbestelluugder Schulstellen und
Küstereien 197; Heranziehung der
Organisten u^ Küster zu Gemeinde-
lasten 198, 375: Aufbringung eines
kirchlichen Pensionszuschusies 324:
Gnadenquartal der Küster 327: Ver-
sicherungsfreiheitritterschaftl. Küster-
schullehrer von der Angestelltenver-
ficherung _372: Dienstpflichten der
Küster 377: Verpachtungd. Küster-
ländereie» 378: Abnahme der sog.
niederen Kirchendienstevond. Küster¬
schullehrern380.

Kinderlehre s. Katechisationen.
Klagen der Eltern s. Beschwerden.
Klagen der Gemeinden wegen Schul-

kompetenz 228; Dom. Schullehrer
sind z. Anstellungvon Klagen,Ivelche
ein dingliches Recht an de» Ge
bänden pp. zur Voraussetzunghaben,
nicht berechtigt296: wenn gegendie
Dom. Schullehrer als Besitzersolcher
Gebäude Klage erhoben ist, ist dein
Amte Mitteilung zn machen296.

Klassenbücher125.
Komposts. Schulländereien.
Kontrolle d. Kinder, die andere als die

Ortsschulen besuchen42.
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Koppelbefriedigungen: Grundsätze über
die Verwaltung d.Erlöses aus verkauf-
ten Befriedigungen 171, 265.

Korn, Deputatkorn ist d. Lehrer min-
destens vor die Tür zu liefern 221;
f. auch Tchulländereien.

Kostkinder s. Schulbesuch.
Küster, Küsterländereien s. Kirchendiener.

L.
Ländereien s. Schulländereien.
Lehrer: Vorbildung u. Ausbildung 1,2;

Prüfungsordnung f. die Lehramts-
befähigung d. Lehrer an Volks- u.
Bürgerschulen beim Seminar zu
Neukloster 11. 18, 22; zu Lübtheen
12, 23; V-O,, betr. Prüfung von
Lehrern f. Mittelschulen 19; Gehalt
s. Diensteinkommen; Dienstverhältnisse
d. seminaristisch gebildeten Lehrer an
d. Volks- u. Bürgerschulen d. Städte
u. ritterschastl. Flecken: Anstellung
37 11 Pensionierung 37 III; Pensions¬
sätze 37 Anl.; Disziplinarbestrafung
u. Dienstentlassung 37IV, Aufkün¬
digung d. Dienstverhältnisses 37 IVB,
Verlust des Schulamtes 37 E, Sus¬
pension 37 F ; betr. Dienstverhältnisse
der Lehrer in Rostock, Warnemünde
u. Wismar 37 vi; Militärdienst 13;
Nebenämter; Bedingung u. Geneh-
migung 96, 119, 3601; Beeidigung
der am Großh. Schulen angestellten
Lehrer 112; Beurlaubung: s. dort;
Dienstvergehen u. Disziplinarbe¬
strafung nicht richterl Beamter 299;
Pensionierung d. Lehrer an den
Volks- u. Bürgerschulen der Flecken
i. Domanium 283, 293; der
Lehrer an den Domaniallandschulen
323, 326; Witwen- u. Waisenver¬
sorgung 335, 336, 354, 355, 356,
358; ein in d. Ritterschaft angestellter
Küster u. Schullehrer gilt als öffentl.
Beamter 353; Dienstverhältnisse d.
Lehrer an ritter- u. landschastl.
Landschulen: Dienstvertrag 3601;
Aufkündigung d. Dienstverhältnisses
36011; Pensionierung 360111.

Lehrerinnen: Prüfung f. Volks-, Bürger-
u. höhere Mädchenschulen 31, 6, 21;
i. der französischen u. englischen
Sprache 311, 20; i. den weiblichen
Handarbeiten 3111,20; s.Privatschulen
14, 15; der Handarbeitslehrerinnen
an d. Don». Schulen 17; Prüfungs-
Zeugnisse behalten ihre Gültigkeit,
auch wenn der Lehrberus nicht ans-
geübt ivird 16; Erteilung v. Re-
ligionsunterricht 5, 9, 10; Dienst¬

verhältnisse d. Lehrerinnen an d.
Volks- u. Bürgerschulen de>' Städte
u. ritterschaftl. Flecken: Anstellung,
Pensionierung, Disziplinarbestrafung,
Dienstentlassung 37; Beendigung d.
Dienstverhältnisses i. Falle d. Ver¬
heiratung 37 0; Verlust d. Schulamts
37 E; Pensionierung d. Lehrerinnen
an d. Volks- u. Bürgerschulen d.
Flecken i. Domanium 283, 293;
Gehalt s. Diensteinkommen; Jndu-
strielehrerinnen s. Industrieschule.

Lehrmittel: Beschaffung liegt d. Ge-
meinden ob 53, bezw. der Orts-
obrigkeit 364 (§ 8), 367D ; Beihilfen
für dieselben 113 (Z 7); Geige kein
Lehrmittelgegenstand, vom Lehrer
selber zu beschaffen 118; Beihülfen
können gewährt werden 141; L. f.
Erdkunde 114, 116, 367; f. Gesangs-
Unterricht 118; f. Geschichtsunter-
richt 117; f. Naturkunde 116, 120,
135, 138, 367; f. Rechenunter¬
richt 116, 367; f. Religionsunterricht
116, 121, a67; f. Sprachunterricht
116; f. Zeichnen 113; Einführung
neuer Schulbücher nur mit Genehmi-
gnng d. Minist. 67; Anschaffung von
heimatlichen Schulivandbildern 139;
Unterrichtsbücher sind vom Lehrer zu
beschaffen 131.

Lehrplan f. Domaniallandschulen 113;
Aenderungen 142 ; für den Halbtags-
Unterricht 115; für ritter- u. lnnd-
schaftl. Landschulen 367.

M
Meliorationen s. Anleihe.
Memorierstoff, religiöser 143.
Militärdienst der Volksschullehrer u.

Kandidaten des Volksschulamtes 13.
Vtißernte, Entschädigung infolge ?.>!.

189.
N.

Nachsitzstunde, Zeit derselben 128; deren
Versäumnis nicht strafbar 140.

Naturalleistungen, wenn die Ackerbe-
stellung wegfällt, hat die Gemeinde
Entschädigung zu leisten 250.

Naturkunde s. Unterricht.
Nebenämter s. Lehrer.

P.
Patentverordnung über verbesserte Ein-

richtung des Landschulwesens 347;
Abänderung 359.

Pensionierung der Lehrer u. Lehrerinnen
an den Volks- u. Bürgerschulen pp.
37111; der Kirchendiener 37 (§ 30);
Pensionssätze 37 — Anl. — ; an den



Volks- u, Bürgerschulen der Flecken
i. Domanium 283II; der Kirchen¬
diener 283 (§ 26); Pensionssätze 283
— Anl. — ; der an den Landschulen
i. Dom. angestellten Lehrer u. Leh-
rahmen 323; der Kirchendiener 323
(§ 4). Pensionssätze 326; kirch¬
licher Zuschuß z, Pension der
schulhaltenden Küster u. Organisten
324; Pensioniernngsantrage d. Dom.
Landschullehrer sind an die Aemter,
nicht an das U.-Min. zu richten 325;
P. der Lehrer an ritter- u. landsch.
Landschnlen 360 III; der Kirchen¬
diener 360 (§ 5); Pensionssatze 360
(Z 27).

Pflichtstunden der Lehrerinnen 37 (§ 4);
der Lehrer u. Lehrerinnen an d.
Dom. Landschulen 291, 295 a.

Präparanden, Anforderungen d. ^Ab¬
gangsprüfung b. Seminar zu Neu-
kloster 24; Bedingungen bei der
Aufnahmeprüfung am Seminar zu
Zt. 25.

Privatschulen 80.
Prüfungen f. Lehrer u. Lehrerinnen.

Q.
Quittungen d. Witwen über Zahlungen

aus d. Dom. Hauptschultasse 168;
Bescheinigung zu den Gehaltsquit-
tungen d. Assistenten 229.

Rechnen s. Unterricht.
Reinigung d. Schulzimmer mit Zubehör

durch die Gemeinden 99; wann durch
den I. Lehrer 115; Ueberwachung d.
Reinigungsarbeiten 180; das An-
wärmen des z. Reinigung ersorderl.
Wassers in d. Kurche des Schulge-
Höfts braucht d. Lehrer nicht zu ge-
statten 280; keine Verpflichtung des¬
selben z. Lieferring des dazu erfordert
Brennholzes 280.

Reklamation unabkömmlicher Lehrer im
Mobilmachungsfalle 41.

Rektoren haben den dienstlichen An-
Weisungen d. Ortsobrigkeiten Folge
zu leisten 38; Beeidigung (Diensteid)
112.

Religionsunterricht: Erteilung durch
Lehrerinnen 5, 9, 10; Verpflichtung
derselben durch den zuständigen Super-
intendenten 9, 10; für römisch katho¬
lische Kinder 39; diese können nicht
z. Teilnahme am Unterricht ange-
halten werden 64; ihnen kann jedoch
die Anwesenheit i. d, Schulstube
während deS Rel. U. gestattet werden

12 ; Rel.-U, nicht lutherischer Kinder
98; f. Kinder aus gemischten Ehen
327; Memorierstoff 143.

S,
Sängerchor, kirchlicher, Teilnahme der

Schulkinder 94, 102, III.
Schornsteine f. Schulgebäude.
Schulamt, Verlust desselben s. Lehrer

it. Lehrerinnen.
Schulbesuch u. Schulpflicht: Schul-

pflichtiges Alter 81, 364; kräftig ent-
wickelter Kinder 82; jährlicher Auf-
nahmetermin 81, 364; Dauer bis
zur Konfirmation 27, 70, 84, 88,
110, 364, katholischer Kinder 64; im
Falle des Austritts aus d. Landes-
kirche 27, 70; für Rostock 29; die
Kinder d. Pächter, Küster, Müller,
Holländer sind nicht an bestimmte
Schulen gebunden 42; Kinder der
Gutsherren, Gutspächter «.Geistlichen
sind von der Pflicht zum Besuch d.
Ortsschule befreit 364 (§ 16); S. besteht
auch für vorübergehend i. Mecklen-
bürg ansässige Kinder 85; kranker u.
geistesschwacher Kinder 35; S. preu-
ßischer, i. Großherzogtum sich aufhal-
tender Kinder 69; d. Prediger sollen
alljährlich vor Ostern d. Lehrern
Liften über die schulpflichtigen Kinder
zustellen 86; die Lehrer sie fort¬
führen 86; wenn ein Kind d. Orts-
schule verläßt, ist d. Prediger Anzeige
zu machen 42: Schulentlassungsschein
129, 130, 364; Muster 129 - Anl. -
364 — Anl. —; Pflicht z. Schulbesuch
umfaßt auch Pflicht z. Teilnahme
a. e. Schulfeier 124, 364; Schul¬
pflicht der Kostkinder 134; Aus-
fchluß v. Schulbesuch wegen Maul-
u. Klauenseuche unstatthaft 136; Er¬
laubnis z. Versäumen d. Schule bis
zu 3 Tagen kann d. Ortsobrigkeit
erteilen 364, 371; ältere Schulknaben
können z. Teilnahme an Treibjagden
dispensiert werden 373.

Schulbücher sind nur mit Genehmigung
des Minist, einzuführen 67.

Schulentlassungsscheine 129, 130, 364;
Muster 129 - Anl. 364 -
Anl. -

Schulfonds d. Aemter: Bildung u.
Verwaltung 176; Verwendung der
aufgekommenen Zinsen zu Schul-
zwecken 181.

SchulgebäudeSind, soweit sie nicht
als Dotation von Küster- u. Orga-
nistcnstcllen zum Kirchenvermögen ge-



flören, Eigentum DerDom. Gemeinden
53 ; Banken und Reparaturen liegen
den Gemeinden ob 53; Anordnung
durch d. Gemeindevorstand 53 —
Anl. — ; Bauriß ist dem Ministerium
vorzulegen 53 — Anl. —; desgl.
der Situationsplan 341; Aufsichts¬
behörde ist das Amt 53; Bauleitung
in den nicht nach d. Gem. Ordng
verfaßten Dorfschaften u. Höfen ver-
bleibt d. Amte 53; jährl. Besichtigung
d. Schnlhäuser 53; Beaufsichtigung
durch d. Prediger 342; Genehmigung
d. Minist, zu Neu- und Durchbauten
344; Zuziehung des Kreisphysikus
344; Bauplatz 3451; Bauliche Her¬
stellung d. S. G. 345 II; Lehrer¬
wohnungen 345 VIII, 359; Größe
d. Schulzimmer 3451V u. VI; 369
(§ 16) ; Ausstattung d. Schulstuben
liegt d. Gemeinden ob 53: wöchent¬
liche Reinigung 99; Heizung 201,
244, 345 V, ä63; Anwärmen d.
Wassers zur Reinigung der Schul-
stuben 280 ; Lüftung d. Schulzimmer
345 V; Asphaltfußböden 338 ; Fenster
345 V; Aborte 345VII; Reinigung
derselben 99,363; Spiel- u. Turnplätze
113 <8 4), 345IX; Reinigung der
Schulschornsteine Durchd. Gemeinden
337; Herstellung d. Fußböden bei
ritterfchaftl. pp.Schulen aus gehobelten
u. gespundeten Brettern 359; Bei-
träge zu Schulbauten können d.
Lehrern erlassen werden 207; der
Holzwärter 340; Beteiligung d. Pacht-
Höfean d. Schulbaukosten 339 ; Bau¬
lasten bei Küstereibauten 343 ; Schul-
Häuserder Küster- u- Organistenstellen

_204.
Schulgeld: Wann auswärtige Kinder,

die Dom. schulen besuchen, kein
Schulgeld zahlen 85; desgl. beim
Besuch ritterfchaftl. Schulen 85; Schul-
geldzahlung beim Schulbesuch ländl.
Fortbildungsschulen 16512; die Höhe
desselben bestimmt d. Schnlvorstand
1651-; wann Zahlung an die Lehrer
d. Aufenthaltsortes 349; .Schulgeld
an den ritter- und landfchaftl. Land-
schulen 364; Befreiung d. Guts-
Herren, Gutspächter u. Geistlichen von
d. Schulgeldzahlung 364; beträgt f.
jedes Kind jährlich 3 M., je zur
Hälfte Lftern u. Michaelis zahlbar,
364, 366; zahlen Dienstkinder nur

^dort, Ivo sie unterrichtet werden 374.
Schulinspektion durch die Prediger

möglichsthäufig 50,55; Fuhren haben

dieselben nicht zu beanspruchen 50;
fcitt Jnspektionsrecht bei Hauslehrern
54.

Schulinventar: Erhaltung liegt d. Ge-
meinden ob 53; bei Anschaffung pp.
ist der Rat des Pastors einzuholen

_53.
Schulklassen: Neueinrichtung bei lieber-

füllung 47, 359; Anzahl d. Schüler
in einer Klasse 49; zeitiveilige Zu-
sammenlegung zweier 115.

Schulkommission f. die ritter- u. land-
schaftl. Landschulen u. für die Volks-
u. Bürgerschulen der Städte u. ritter-
schaftl. Flecken 31; desgl. für Rostock
n. Warnemünde 33.

Schulländereien: Sind, soweit sie nicht
als Dotation von Küster- u. Orga-
nistenstellen zum Kirchenvermögen ge-
hören, Eigentum d. Gemeinden 53,
'20-1; Abschätzung derselben 268;

Scheidung zwischen Küster- u Schul-
ländereien 203, 204; Garten 185,
3601; Wiese, Weide u. Acker 185 ;
Weide u. Winterfutter f. 1 Kuh 360;
Größe d. Schulländereien 185 : sollen
womöglich in der Nähe des Schul-
Hanfes liegen 185; Acker- u- Weide-
besriedigungen — Herstellung und
Unterhältung Pflicht d. Gemeinden
53 — 185, 194; Befriedigungsmate-
rial 185, 194; Erhaltung 187; Gar-
tenbefriedigungen 252; Feldbefrie-
digrmgen 254 ; Herstellung u. Unter¬
haltung durch d. Gemeinden 261;
Beschneiden der Hecken 292; Auf-
ziehung, Anlegung u. Erhaltung d.
^lbzugsgräben 188, 200, 211; Aus-
wurf aus d. Kegelgraben 251; die
Schlagordnung darf d. Lehrer ändern
215, 233; wann nicht 317; Art u.
Weife der Wirtschaftsführung 248;
Bestellungsarbeiten erfolgen durch die
Gemeinde unentgeltlich 53; was zu
den Best. Arbeiten gehört 53,193 ;
welche der Lehrer zu beschaffen hat
53, 193; Best. Arbeiten erstreckensich
mich auf die kombinierten Küster u.
Schulftellen 197; der eingeschulten
Ortschaften u. Pachthöfe 199; Bei-
hülfe des Lehrers, seiner Kinder u.
Dienstboten 193, 239; Bestellungs-
pflicht ist keine unbegrenzte 232; An-
Meldung d. Arbeiten beim Gemeinde-
vorstände 219; spätestens am Tage
vorher 219, 255; nicht an die einzeln
Verpflichteten 231; bei diesen nur,
wenn Gefahr i. Verzuge 241: nicht
der Einzelne, die Gemeinde hat die



Bestellungspflicht 255: bei nicht recht¬
zeitiger Ausführung der Arbeit kann
diese"auf Kosten d. Säumigen v. Ge-
meindevorstande ausgeführt werden
255; Hofvächter kann nur vom Amte,
nicht v. Gemeindevorstande zur Er¬
füllung f. Pflichten angehalten werden
245; Abfuhr des Dungs 210, 213;
Art und Menge 257; des Kompostes
209, 210, 213, 222, 247, 286: seine
Menge 247; des künstlichen Düngers
222; Abfahren des zur Bedeckung des
Düngers verwandten Sandes 280;
Bestellung des Weideäquivalents 210,
217; Bestellung e. Teils d. Schul-
wiese als Acker liegt der Gemeinde
ob 266, 267: desgl. des Gartenlandes
als Acker 286; Einebnung d. Ackers
mit Hacke und Spaten keine Pflicht
d. Gemeinde 225; Bearbeitung des
Ackers mit Schälvslug u. Haken 245;
Reinigung von Quäken 246; Eggen
u. Walzen d. Schulwiesen durch die
Gemeinden 275; Bestellung d. Kar-
toffelackers 206; Eggen desselben vor
dem Haken 238; Eggen des bc-
pflanzten Kartoffelackers 278; Aus¬
pflanzen, Behacken u. "Aufnehmen d.
Kartoffeln 53, 193; Abfuhr u. Ein¬
stanzen d. Saatkartoffeln keine Pflicht
d- Gemeinden 231; Einfahren der
Kartoffelernte 214; der Rüben und
Wrucken 235 ; Auf- u. Abladen d.
Kartoffelernte 282, 289; Einmieten
d. Kartoffeln it. Runkelrüben 276;
volle Kartoffelfäckedürfen von Schwere
u. Größe daS übliche Maß nicht über-
schreiten 289; Nachharken 239; Auf-
laden, Einfahren u. Abladen d. Ge-
treides 53, 193 ; Mähen, Binden,
Hocken u. Ausdreschen deS Korns hat
d. Lehrer zu besorgen 5Z, 193; Ein-
bringen des Korns ins Fach 212,
216; keine Verpflichtung d. Gemeinden
nach d. Kornausdrusch das Stroh in
Mieten zu setzen 287; ebensowenig
das Getreide aus der Miete in die
Scheune zu bringen 287; Werben
des Heues, Binden pp. 53, 193, 237;
Hinaustragen des Heues aus der
Wiese 237 ; keine Verpflichtung der
Gutsherrschaft z. Absinken d. Heues
auf den Heuboden d. Küsters 361;
Gartenbestellung 53; 193; Säen,
Reinigen u. Bearbeiten des Flachses
53,193; Wegnahme u. Neuanpflanzung
von Obstbäumen 249; Fällen von
Nutzholzbäumen 249; Entschädigung

bei Mißernte 189; Schulländereien
der Küster u. Organistenstellen 204.
Verpachtung der Schullände¬
reien : Grundsätze u- Bedingungen
258, 264; Muster zu Pachtverträgen
264; Ermittelung d. Nutzungswertes
272, 273, 281; Anleitung f. d. Neu-
cinschätzung d. Schulländereien 281
(<S. 306 ff.); Verpachtung d. Küster-
ländereien: Bedingungen 378; Muster
zu einem Pachtvertrag 378 — Anl.

Schulackcrt'estcllungsarbcitcttiAb
Iösung27l; Empfang der Ablösungs-
summe 271; zur Gültigkeit d. Ab-
löfung-ist förmlicherGemeindcbeschluß,
der der Genehmigung des Minist,
unterliegt, erforderlich 271: Ablösung
ist unabhängig von der Höhe der
Pachtaufkunft zu regeln 285: Ab¬
lösung d. unentgeltlichen Bestellungs¬
pflicht zwischen Lehrer u. Gemeinde
295.

Schullasten: Verteilung derselben 59;
Verhältnis der Pachthöfe zu den¬
selben 59; der etiva eingeschulten
Rittergüter 60: Ablösung d. Schul-
lasten 240. Schullasten bei den rittci-
u. landschaftl. Landschulen 359.

Schulsteuer: Satzung f. Erhebung der-
selben 179; Steuersätze, Berechnung
d. Beiträge, Voraussetzung d. Steuer-
pflicht, Befreiungen 179: Abände¬
rungen 182; Steuerfreiheit d. Geist¬
lichen erstreckt sich nicht auf das Ein-
kommen aus der Pfarrhilfskasse 183;
kirchlicher Voraus 183.

Schulstrafgelder f. Schulversäumnisse.
Schulstube s. Schulgebäude.
Schulverbände: Aufnahme ritterschaftl.

Schulen i. Dom.-Ortsschulen zulässig
44; desgl. Domanialschulen in ritter-
ii. landschaftl. Landschulen 359 (§ 13);
Auflösung d. SchulverbandeS bei
Neugründung e. Schule infolge
Ueberfüllung 47; das Amt hat den
von jeder Gemeinde zu übernehmen-
den Anteil an d. Schullasten festzu-
stellen 53 (§ 8); Grundsätze f. Ver¬
teilung d. Schullasten 59, 60, 74,
359; Beihülfen beim Ausscheiden e.
Ortschaft aus d. S.-V. 53; Ermitte
lung der Abfindung 73; von jeder
Gründung, Veränderung t>. llm-
fanges u. Auflösung e. S-V. ist
dem II.-Min. binnen 1 Monat An-
zeige zu erstatten 359 (§ 15).

Schulversäumnisse: 93, 97; eines halben
Tages 101; unentschuldigte Ver¬



säumnis einzelner von mehreren auf
einander folgenden Unterrichtsstunden
kann nicht bestraft werden 106;
dies gilt auch vom Turnunterricht
100; Begriff d, S.-Verf. illvt. d.
O. i.-. ©.) Hl ; Behandlung der
S. V. in den Domaniallandschulen
124 : Schulverfäumnislisten 124; (bez.
auswärtiger Kinder vgl. 85 (§ 3);)
auch d. Turnlehrer haben solche zu
führen 124; der Lehrer hat monatl.
Auszüge aus d. Listen dem zustän¬
digen Prediger einzureichen 124; der
sie nach Prüfung d. Amte überreicht
124; sind keine unentschuldigten V
vorgekommen, so hat d. Prediger d.
Amt Anzeige zu machen 124; For-
mulare z. Schulvers.-Listen 125;
Muster z. Vers. Listen 125; Auf-
Hebung der Diensterlaubnis im Falle
wiederholter S.-V- 124; Strafen 124;
die Schulversäumnisstrafgelder fließen
in d. Dom.-Hauptschulkasse 179

3 V); die Bestraften haben kein
Anrecht auf dieselben 51; gleich-
mäßige Verteilung auf die ein-
zelnen schulen 51; Behandlung d.
S.-V. in den ritter- u. landschaftlichen

^Landschulen 364.
^chulvorstände in den Städten u. ritter-

schastl. Flecken: Bildung u. Zusam-
mensetzung 36 I— lv; Befugnisse
36^. u. B; alljährliche Besichtigung
der Schulgebnude und des Schulin-
ventars 36B1V ; im Domanium: In
jedem Schulorte sollen 2 Schulvor-
steher sein 45; erster in der Regel
d. Schulze 45; den 2. schlägt die
Dorfsversammlung vor 61; öiefcchul-
Vorsteher sind d- Amte u. d Prediger
untergeordnet 45: sie sind nicht Bor-
gesetzteder Lehrer 45 ; Obliegenheiten
der S. V. 45; müssen bei öffentl.
Schulprüfungen zugezogen werden
45; desgl. bei Einführung c. neuen
Lehrers 45; Konferenzen d. Prediger
45; S. V._für ländl. Fortbildungs¬
schulen 165 (3); bestimmen die Höhe
d. Schulgeldes 165 (12).

Schulzeitund Schulstunden 113, 132,
364.

:chulzucht u. Schulerziehung: Züch-
tigungsrecht des Lehrers 87: Heber-
schreitungdesselben87; bloße Striemen
sind nicht als Verletzung zu rechnen
87; Züchtigung darf nur mit e.Rohr-
stocke vollzogen werden^ 87, 100;
schlagen an d. Kopf, Ohrfeigen u.
dgl. sind untersagt 100; Entschei¬

dungen über das Züchtigungsrecht
394, 395, 398; Beschwerden d. Eltern
pp. sind dem Pastor vorzutragen 46;
Verbot, den Lehrer wegen BeHand-
lung d. Kinder zur Rede zu stellen
48; Bestrafung der von Schulkindern
außerhalb der Schule verübten strafe
baren Handlungen 58.

Sommerschulen Regulativ 132, 364.
Stoppelgras, Lieferung e. St. 351.
Tanzvergnügen, Teilnahme von Schul-

lindern 90.
Taufe darf an Schulkindern nicht mehr

vollzogen werden 77; über ungetanste
Kinder ist zu berichten 77.

Taufscheine sind bei Aufnahme schulpfl.
Kinder einzufordern 28, 77, 364.

Torf s. Feuerung.
Treiberdienste: Heranziehung schulpfl.

Kinder z. Treiberdiensten nur außer-
halb der ^Schulzeit zulässig 123;
älteren Schulknaben ritterschastl.
Schulen kann Dispensation z. Treiber-
diensten erteilt werden 373.

Trennung der Kirchen- u. Schullände-
reien 56.

Turnunterricht s. Unterricht.
Unterbringung von Kindern ohne Dienst-

schein in anderen Familien kann
nicht verwehrt werden 350.

Unterricht: Zahl der Unterrichtsstunden
113, 364, 367; Unterrichtszeit 113,
132, 364, 367, 370; Unterrichts-
gegenstände 113,364,367; Verteilung
d. Stunden auf die einzelnen Unter-
richtsfächer 113, 364, 367 ; Einteilung
der Schulkinder 367 ; U. i. der Re-
ligion: Biblische Geschichte, Katechis-
mus, Bibellesen, Kirchenlied 113, 367;
i. Deutschen 113, 367; i. Rechnen
113, 367; i. d. Erdknnde 113, 367
i. d- Geschichte113, 367 ; i. d. Natur¬
kunde 113, 367; i. Gesang 113, 367;
i. Zeichnen 113, 367; i. Turnen
113, 126, 137, 367; i. weibl. Hand¬
arbeiten 113, 367; Halbtagsunterricht
115; zur Aussetzung d. U. auch nur
während einzelner Stunden Geneh-
mignng d. Predigers erforderlich 122;
Unterricht katholischer Kinder 65.

Unterrichtsbücher sind vom Lehrer selbst
zu beschaffen 113.

Urlaub s. Beurlaubung.
Vakanz erledigter Schulstellen 348, 352.
Ventilation s. vchulgebäude,
Veranschlagungsgrundsätze f. das Dienst-

einkommen der an den Dom.-Land-
schulen, an d- ritter- u. landschastl.
Landschulen u. an d. Volks- u. Bür¬



gerschulen i. den Städten u. Klecken
angestellten fem. gebildeten Lehrer
268; der ritter- u. landsch. Land-
schullehrer u. schulhaltenden Kirchen
diener 359.

Verbandsschule» s. Schulverbäude.
Verpachtung s. Schulländereien.
Versäumnislisten s. Schulversäumnisse.
Versetzung d. Schulkinder i. eine höhere

Klasse nur bei der nötigen Reise 49;
über Vers, hat der Pastor nach Ver-
sländigung mit den beteiligten Lehrern
zu entscheiden 109.

Vertretungsunterricht d. Lehrer u. Leh¬
rerinnen an d. Dom.-Landschulen 291;
Vergütung f. Überstunden 291 ;
Reisekosten 291; bei Erkrankung oder
Verhinderung unentgeltl. Vertretung
bis zu 3 Wochen 291.

Violinsaiten, zur Anschaffung ist die
Gemeinde nicht verpflichtet 118; eine
Beihülfe kann aus den Schulver-
säumnisstrafgeldern gewährt werden
118.

Voraus, kirchlicher, 37 (§ 15), 283,
(§ 6), 290 (§ 4), 3CO (§ 5).

W
Wandkarten 116, 367D.
Wandtafeln, biologische 135; W. in

den Dom. Landschulen 345VI; i. d.

O

ritter- u. landschaftlichen Landschulen
3671).

Weide s. Schulländereien.
Wiese s. Schulländereien.
Witwen- u. Waisenversorgung d.

ganisten, Kantoren, Küster u. Lehrer
335, 336; d. ritter- u. landschaftl.
Schullehrer pp. 354, 355, 356, 358;
Beiträge während e. Vakanz 333;
Witwenpens, der Rektoren u. Kon-
rektoren 30.

3.
Zeichnen s. Unterricht.
Zeugnis f. d. Anstellungsfähigkeit im

Schulamt 11, 12; Gleichstellung der
im hies. Großherzogtum u. i. Preußen
erteilten Befähigungszeugnisse f.Lehre-
rinnen 4; desgl. i. Braunschweig 8.

Zeugnisse über Kinder, welche von d.
Konfirmation zurückgewiesen sind, soll
d. Lehrer nicht ausstellen 78.

Züchtigungsrecht s. Scbulzucht.
Zulagen, persönliche 226; Bericht über

deren Wegfall infolge Todes pp. an
das llnt. Min. 256; i. übrigen f.
Diensteinkommen.

Zulassung meckl. Lehrerinnen i. preu-
ßischenSchuldienste 4 ; desgl. i. Braun-
schweig 8.
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ier Dom. Gemeinden
Reparaturen liefen
oh 53; Anordnung

idevorstand 53 —

ist dem Ministerium
- Anl. —; desgl.
an 341; Aufsichts-Lmt

53; Bauleitung
ch d. Gem. Ordng
asten u. Höfen ver-
; jährl. Besichtigung
3; Beaufsichtigung
342; Genehmigung
u- und Durchhauten

des Kreisphlffikus
51; Bauliche Her-
H. 345 II; Lehrer-
mi, 359; Größe
345IV it. VI; 359
mg d. Schulstuben
m ob 53: wöchent-
99; Heizung 201,
3; Anwärmen d.
nigung der Schul-
ung d. Schulzimmer
iböden 333; Fenster
^5VII; Reinigung
Spiel u. Turnplätze
[X; Reinigung der
vurch d. Gemeinden

d. Fußböden bei
iulen aus gehobelten
vettern 359; Bei-
lauten können d.
werden 207; der
Beteiligung d. Pacht-
lukosten 339; Bau-
lauten 34?; Schul-
u. Organistenstcllen

auswärtige Kinder,
len besuchen, kein

85; desgl. beim
Schulen 85; Schul-
Schulbesuch ländl.

m 16512; die Höhe
t d. Schulvorstand
hing an die Lehrer
es 349; .Schulgeld
> landschastl. Land-
ifreiung d. Guts-
r u. Geistlichen von
ng 364; beträgt f.

, ich 3 M., je zur
% Michaelis zahlbar,
] Dienstkinder nur
f [richtet werden 374.
5 rch die Prediger

f , 55; Fuhren haben

dieselben nicht zu beanspruchen 50;
kein Znspektionsrecht bei.Hauslehrern
54.

Schulinventar' Erhaltung liegt d. Ge-
meinden ob 53; bei Anschaffung pp.
ist der Rat des Pastors einzuholen
53.

Schulklassen ^ Neueinrichtung bei Ueber-
süllung 47, 359; Anzahl d. Schüler
in einer Klasse 49; zeitweilige Zu-
sammenlegung zweier 115.

Schulkommission f. die ritter- u. land-
schaftl. Landschulen u. für die Volks-
u. Bürgerschulen der Städte u. ritter-
schaftl. Flecken 31: desgl. für Rostock

^u. Warnemünde 33.
Schulländereien' Sind, soweit sie nicht

als Dotation von Küster- u. Orga-
nistenstellen zum Kirchenvermögen ge-
hören, Eigentum d. Gemeinden 53,
204; Abschätzung derselben 268;
Scheidung zwischen Küster- u. Schul¬
ländereien 203, 204; Garten 185,
360l; Wiese, Weide u. ?lcker 185;
Weide u. Winterfutter f. 1 Kuh 360;
Größe d. Schulländereien 185; sollen
womöglich in der Nähe des Schul¬
hauses liegen 185; Acker- u- Weide-
besriedigungen — Herstellung und
Unterhaltung Pflicht d. Gemeinden
53 — 185, 194; Befriedigungsmate-
rial 185, 194; Erhaltung 187; Gar
tenbefriedigungen 252; Fcldbcfrie-
digungen 254 ; Herstellung u. Unter-
Haltung durch d. Gemeinden 261;
Beschneiden der Hecken 292; Auf-
ziehung, Anlegung u. Erhaltung d.
Abzugsgräben 188,200,211; Aus-
wurf aus d. Kegelgraben 251; die
Schlagordnung darf d. Lehrer ändern
215, 233; wann nicht 317; Art u.
Weise der Wirtschaftsführung 248;
Bestellungsarbeiten erfolgen durch die
Gemeinde unentgeltlich 53; was zu
den Best. Arbeiten gehört 53,193 ;
welche der Lehrer zu beschaffen hat
53, 193; Best. Arbeiten erstrecken sich
auch auf die kombinierten Küster u.
Schulstellen 197; der eingeschulten
Ortschaften u. Pachthöfe 199; Bei-
hülfe des Lehrers, feiner Kinder u.
Dienstboten 193, 239; Bestellungs-
Pflicht ist keine unbegrenzte 23-2; An¬
meldung d. Arbeiten beim Gemeinde-
vorstände 219; spätestens am Tage
vorher 219, 255; nicht an die einzeln
Verpflichteten 231; bei diesen nur,
wenn Gefahr i. Verzuge 241; nicht
der Einzelne, die Gemeinde hat die
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